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Ausie!®, 2, dergriechische Alexanderroman. Nach des Verfassers 
„Tode herausgegeben von Winuers Krose. [NIT u. 253 Ss] gr 8 

geh. 4 8:—, geb. . 10.— 
M. Tulli Ciceronis paradoxa stoicorum Academicorum reliquiae cum 

Lueulloe. Timaeus. De natura deorum. De divinatione. De fato 
edidit Orro Prassere. Fase.l. [Vu.106 8] er & geh. .K 8.— 

Corpus medicorum Graecorum auspielis academiarum associatarum 
ediderunt Academiae Berolinensis, Hanniensis, Lipsiensis. X, 1, 1. 
Philumeni de venenatis animalibus eorumeue remediis ex Codice 
Vaticano primum edidit Maxısirsases WerLwasx. [VII u. 71 8] 
gr. 8. geh, «HK. 2.80, 

Epieurea. Kdidit Menvassus Usexsen. [LNNVII u 415 Ss] er 8. 
(Anastat. Neudruck.) geh. HL 12.—, geb. d 13.— 

Pinsler, G, Homer. [XVII u. 618 8] gr. 8. geh. L.6.—, geb... T.— 
Geffeken, J., das griech. Drama. Acschylos, Sophokles, Euripides. 

Mit einem Plane. [IV u. 1138.) gr. 8. geh. .% 1.60, geb. «1 2.20. 
Grammatik, historische, der lateinischen Sprache. Unter Mit- 

wirkung von U. Brasu (Mainz), A. Dirrmar (Grimma), J. Gornıse (Wien), 
(. Hıasıs (Münden), C. F.W. Mürxer (Breslau), J. H. Scumarz (Rastatt), 
Fn. Srorz (Innsbruck), J. Tnüssıs (Feldkirch), A. Wrisnorn (Schnee- 
berg) herausgegeben von Gustav Laxpenar in München. II. Band: 
Syntax des einfachen Satzes. I. Heft. Einleitung in die Geschichte 
der lateinischen Syntax (Gorruısc); Literatur zur historischen Syntax 
der einzelnen Schriftsteller (Laxpgrar und Goruixe); Tempora und 
Modi; Genera Verbi (Brase), [XI u. 312 8] gr. 8. geh. ft 8.— 

- Supplement: Syntax des Nominativs und Akkusativs im Latei- 
nischen (C. F.W. Mürrten). [V1u.175 8] gr 8. geh. u 6.— 

Gudeman, A., Grundriß der Geschichte der klassischen Phi- 
lologie. {VIu 2243] gr.8 geh... 4.80, geb. .K 5.20. 

Heinze, R., Vergils epische Technik. 2. Auflage. IX u. 198 S.] 
ar. 8 geh. 6 12.—, geb. AL 14.— 

Helm,R,Lucian und Menipp.[Vu.3928.] gr.8.gch..#. 10.—,geb..1413.— 
Herkenrath, E., der Enoplios. Ein Beitrag zur griechischen Metrik. 

IX u.186 8] gr. 8. gel. cl 6.—, geb. HM 8.— 
Kaerst, J., Geschichte des hellenistischen Zeitalters. 3 Bände, 

Erster Band: Die Grundlegung des Hellenismus. [X u. 
4338] er. 8. geh. dk 12.—, geb. KM 14.— 

Kultur, die hellenische, dargestellt von Frırz BaunGaxrex, Frasz Poraso 
und Rıcmand Wasser. 2. stark vermehrte Auflage. Mit 7 farbigen 
Tafeln, 2 Karten und über 400 Abbildungen im Text und auf 
2 Doppeltafeln. [XI u. 530 8.] er. 8. geh. 10.—, geb. AH 12.— 

Die griechische und lateinische Literatur und Sprache. Bearbeitet 
yon U. v. Wıravowsrz-Morruesporrr, K. Krcusachen, J. WACKERNAGEL, 
Fr. Lxo, E. Nonpex, F. Skursen. (Die Kultur der Gegenwart. Ihre 
Entwicklung und ihre Ziele. Werausg. v. Prof. P. Hıssinere. Teil J, 
Abt.8.) 2. Aufl. [VIIw. 4948] Lex.-s. sch. .# 10.—, geb. M12.— 

Masqueray, P., Abriß der griechischen Metrik. Ins Deutsche 
übersetzt von Dr. phil. Br. Presster, [XII u. 243 8.) 8. geh. 
SL 4.10, geb. ft 5.— 

[Fortsetzung auf der 3, Seite des Umschlages.}
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Vorwort. 

Dies diem docet. 

Bedeutend längere Zeit, als ich s. Z. bei der Herausgabe des 
ersten Bandes gehofft habe, hat die Vollendung des zweiten Bandes 
in Anspruch genommen. Vor allem hängt diese Verzögerung mit 
einer Änderung in der Anlage des Werkes zusammen. Bei der langen 
Dauer des Druckes wäre es wissenschaftlich nicht mehr zu billigen 
gewesen, wenn ich auch weiterhin das seit dem Herbst 1902 erschie- 
nene neue reiche Material in den Anmerkungen nur kurz referierend 
angeführt hätte. Ich habe mich deshalb entschlossen mich mit ihm, 
sowie mit den über dieses Material bereits erschienenen Ausführungen 
übrigens zumeist in den Anmerkungen, aber auch in den Nachträgen 
am Ende dieses Bandes eingehender auseinanderzusetzen. Ferner hat 
die lange Zeit, die seit der ersten Niederschrift dieses Werkes verflossen 
ist, naturgemäß einen Wandel in manchen meiner früher gewonnenen 
Überzeugungen hervorgerufen. In vielen Fällen erschien es nötig 
über bereits behandelte Probleme neue umfassende Untersuchungen 
anzustellen. So finden sich denn sowohl im Text als auch in den 
leider sehr umfangreich gewordenen Nachträgen!) zahlreiche Zusätze 
oder Korrekturen zu früheren Aufstellungen. Ich bin mir der großen 
Unbequemlichkeit, die hierdurch für den Benutzer meines Buches 
entsteht, wohl bewußt und bedauere es selbst wohl am lebhaftesten, 
ich hoffe jedoch dieser Unzulänglichkeit durch die Anlage der Regi- 
ster”) wenigstens etwas abgeholfen zu haben. 

Rechenschaft muß ich hier alsdann noch ablegen über eine wei- 
tere Änderung in der Form meines Werkes; ich habe nämlich den 
Anhang, der den Schluß dieses Buches bilden sollte (siehe Bd. 1. 
S.3,A.1u.133, A 1), weggelassen, die Aufzählung der uns aus 

1) Ich bitte dringend zumal bei allen strittigen Punkten auch sie heran- 
zuziehen. Ich habe übrigens, um die Nachträge nicht zu sehr anschwellen zu 
lassen, in sie vieles, was ich für sie gesammelt hatte, was mir jedoch weniger 
wichtig erschien (z. B. einzelne übersehene oder neu hinzugekommene Belege 
u. dergl.) nicht aufgenommen. 

2) Bei der Anfertigung der meisten Register, vor allem bei dem Quellen- 
register bin ich von Herrn cand, phil. K. Ziegert-Breslau durch Sammlung 
des Materials unterstützt worden. 

ar



IV \ Vorwort. 
  

dem hellenistischen Ägypten bisher bekannt gewordenen Götter. Ein- 

mal erschienen mir bei näherer Prüfung meine hierfür angestellten 

Sammlungen, soweit das ägyptologische und das archäologische Ma- 

terial in Betracht kamen, doch noch nicht ausreichend, um mir auch 

nur einigermaßen Vollständigkeit zu verbürgen, vor allem aber hätte 

die geplante Art dieses Anhanges, einfache Registrierung der Götter 

unter Eingliederung in die verschiedenen Religionen des hellenisti- 

schen Ägyptens, doch nur 'einen sehr bedingten Wert gehabt. Ich 
erkannte, daß in vielen Fällen die Beigabe eingehender zusammen- 
fassender religionsgeschichtlicher Untersuchungen Unbedingt notwendig 
gewesen wäre; von ihnen, wollte ich aber dieses Werk aus den im 
Vorwort des ersten Bandes dargelegten Gründen möglichst freihalten. 
So habe ich mich denn entschlossen meine Sammlungen für ein be- 
sonderes Buch über die Götter und Tempel. des hellenistischen Agyp- 
tens zurückzustellen, das ich in Angriff zu nehmen gedenke, sobald 
andere, ihre Vollendung in allernächster Zeit erfordernde wissenschaft- 
liche Arbeiten zu Ende geführt sein werden. 

Für alles weitere, was man in einem Vorwort zu finden erwartet, 
verweise ich auf die Vorbemerkungen zum ersten Bande. 

Breslau, im Oktober 1907. 

Walter Otto.
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Fünftes Kapitel. 

Die Ausgaben der Tempel. 

1. Die Höhe der Gesamtausgaben. 

Den bedeutenden Einnahmen, über die, wie ich nachgewiesen zu 
haben glaube, die ägyptischen Heiligtümer verfügten, haben auch so- 
weit ersichtlich recht beträchtliche Ausgaben gegenübergestanden, die 
entsprechend der Fundierung des Tempelhaushaltes auf Geld- und 
Naturaleinnahmen auch in Geld und Naturalien bestanden haben. 

Natürlich haben sich infolgedessen diejenigen Tempel, welche 
großen Landbesitz und mannigfache gewerbliche Anlagen besaßen, 
durch den teilweisen Verbrauch ihrer eigenen Produkte viele Geld- 
ausgaben erspart, und insofern darf man auch Angaben über größere 
oder kleinere Höhe der jährlichen Geldausgaben im Tempelhaushalt 
nicht ohne weiteres dazu benutzen, um aus ihnen Rückschlüsse auf 
die Gesamtaufwendungen der betreffenden Heiligtümer zu ziehen. Bei 
der Beurteilung der uns für die Höhe der Tempelausgaben bekannt 
werdenden Zahlen ist ferner in Betracht zu ziehen, daß einzelne an 
sich eigentlich den Tempeln obliegende Ausgaben, wie etwa diejenigen 
für die Opfer, die Tempelbauten und in gewisser Weise auch die für 
den Unterhalt der Priester,!) zum Teil von anderer Seite, vom Staate ” 

1) Es sei an die staatliche ouvrefig erinnert, die den Tempeln bedeutende. 
Summen erspart haben muß. Ihre Erwähnung im Verein mit den staatlichen 
und privaten Aufwendungen für Tempelbauten und Opfern ist insofern begründet, 
als auch sie, sowohl als Einnahme als auch als Ausgabe, nicht in die allgemeine 
Tempelabrechnung eingetragen worden ist; über sie ist vielmehr, was ja auch 
bei der besonderen Stellung, die sie einnimmt, verständlich ist, besonders Buch 
geführt worden (siehe VI. Kapitel, 4). Unter den allgemeinen Tempelausgaben 
tritt also auch sie nieht hervor. Im Anschluß hieran sei noch bemerkt, daß 
auch die von den Tempeln selbst für ihre Priesterschaft gewährten Zuwendungen 
nur z. T. als Ausgaben in den Tempelrechnungen erscheinen, da die Bezüge der 
Priester teilweise in dem Genuß von Pfründen bestanden haben; siche dieses 
Kapitel, Abschnitt 6. " 

2) Was die staatlichen Opfer anbelangt, so sind hier nur die von Staats- 
wegen dargebrachten in Betracht zu ziehen, aber wohl nicht etwaige regel- 

Otto, Priester und Tompel. IL 1



2 Fünftes Kapitel. Die Ausgaben der Teınpel. 

und von Privaten übernommen und direkt von diesen bestritten 
worden sind (vergl. hierzu IV. Kapitel, 3, Bu. C); es kommen also in 
den Abrechnungen der Tempel nicht alle für den Kultus geleisteten 
Ausgaben zum Ausdruck, und da die von den Tempeln nicht bestrit- 
tenen sich nicht zahlenmäßig. fixieren lassen, so können uns die in 
den Tempelrechnungen sich findenden Zahlen nur einen ungefähren 
Begriff von der Höhe der gesamten Aufwendungen für den Kultus 
verschaffen. Schließlich muß man auch bei der Bewertung der An- 
gaben über die Tempelausgaben berücksichtigen, daß die uns erhal- 
tenen Zahlen den Generaläbrechnungen der Tempel entstammen. Nun 
ist es so gut wie sicher, daß in Heiligtümern, welche größere gewerb- 
liche Anlagen u. dergl. besessen haben, für diese Sonderabreehnungen 
geführt worden sind (vergl. VI. Kapitel, 4), aus denen dann offenbar 
nur der eventuell erzielte Überschuß als Einnahme: in die Hauptrech- 
nung übertragen worden ist. Aus dieser ist also auch ein Teil der 
vom Tempel selbst geleisteten Ausgaben nicht zu ersehen (vergl. auch 
BadIM.S.1,A1, 

Für die Gesamtheit der ägyptischen Heiligtümer sind uns über 
die Höhe der Jahresausgaben keinerlei Zeugnisse erhalten, und nur 
für einen einzigen Tempel, für den des Soknopaios in Soknopaiu 
Nesos, können wir einige bestimmtere Zahlen über den Betrag seiner 
jährlichen Aufwendungen ermitteln. So ist einer Abrechnung des 
2. Jahrhunderts n. Chr. zu entnehmen, daß er in einem Jahre an Geld 
1 Talent 5032 Drachmen 4%, Obolen verausgabt und an Naturalien, 
soweit sich diese feststellen lassen, 1267 Artaben Weizen, weit, über 
2000 Metretai Ol und über 40 Krüge Wein verbraucht hat.) In 
einem anderen Jahre — es gehört gleichfalls dem 2. nachchristlichen 
Jahrhundert an — haben die Geldausgaben des Soknopaiostempels 
im ganzen 1 Talent 5337 Drachmen 4%, Obolen 2 Chalkus betragen 
(B. 6. U.1.1,18--16). Die Höhe des Verbrauches an Naturalien ist 
für dieses Jahr nur für einen kleinen Zeitraum und auch für den 
nur teilweise zu ermitteln; in den ersten 128 Tagen des Jahres hat 
der Tempel an Getreide an seine Priester höherer Ordnung 888 Ar- 
taben Weizen geliefert (B. @. U. I. 1, 17 ff), und hat ferner für diese 

  

mäßige Zuwendungen des Staates an Opfergaben, da diese wohl sicher in den 
- Tempelrechnungen eingetragen worden sind. 

1) Siehe unpubl. P. Rainer 171 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. 8. 72ff, Die 
Höhe der Geldausgaben ist Bd. I. S. 314, A. 2 (vergl. Bd.1.S. 418) berechnet. Die ° 
Zahl der Artaben ergibt sich aus den Angaben Wesselys auf$.75u.76. Die Menge 
des Öls läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen, da es ungewiß ist, ob die von 
Wessely a. a. 0. 8. 76 als Sonderausgabe an den »auceleı erwähnten 6 Metretai 
für die ganze Dauer des betreffenden Festes oder pro Festtag bestimmt gewesen 
sind. Die Aufwendungen an Wein lassen sich wegen Lücken in dem Papyrus 
nicht genauer ermitteln. Weitere Ausgaben an Naturalien außer den angegebenen 
werden von Wessely nicht angeführt.



1. Die Höhe der Gesamtausgaben. i 3 
  

im Laufe des Jahres ‚noch auf jeden Fall 237 Artaben Weizen aus- gegeben (B. 6. U. 1. 1, 17/18).) Bezüglich der Höhe der Geldausgaben des Soknopaiostempels in dem zuletzt genannten Jahre sei noch be- merkt, daß in diesem ein Teil der von dem Tempel zu entrichtenden Steuern von ihm nicht bezahlt worden ist (B. 6. U.1. 1, 14—16, siehe hierzu Bd. 1. S. 37, A. 3), da ihm hierzu offenbar infolge eines ungün- stigen Wirtschaftsjahres die Mittel gefehlt haben?); unter günstigeren Verhältnissen würden also die Gesamtausgaben höher gewesen sein. Außer für den Soknopaiostempel besitzen wir dann noch: über die Höhe der Ausgaben des Jupiterheiligtumes in Arsinoe einige Angaben, die gleichfalls der späteren Kaiserzeit (214/15 n. Chr.) an- gehören (B. &. U. IH. 362). Sie bieten jedoch genauere Zahlen nur für eine Zeit von 6 Monaten und auch für diese nur über die Höhe der Geldausgaben; von Naturalausgaben des Tempels erfahren wir durch sie nichts. Sie vermögen also erst recht nicht uns befriedigenden Aufschluß zu geben. EEE 
In den betreffenden 6 Monaten sind von dem Jupitertempel -un- 

  

1) Diese: Aufwendungen des Tempels an Weizen entsprechen denen, welche der Tempel laut der zuerst besprochenen Abrechnung in der gleichen. Zeit des anderen Jahres gemacht hat, Hieraus nun den Schluß zu zichen, daß auch die Ausgaben im weiteren Verlauf des Jahres die gleichen wie die des anderen gewesen sind, scheint mir nicht angängig. Denn es zeigt uns eine weitere, leider nur sehr fragmentarisch erhaltene Abrechnung des Soknopaiostempels (B. G. U,L 189), . daß die Anlässe, auf Grund deren die betreffenden Naturalausgaben erfolgt sind, die Feste, nicht alle Jahre regelmäßig wiederkehrten (siehe Ba. II 8.9, A. 2); aus der Übereinstimmung des Festeskalenders zweier Jahre in einem Teile darf also noch nicht die Übereinstimmung des ganzen und damit die Gleichheit der Ausgaben gefolgert, werden. 
u 2) Die Einnahmen des Tempels an Geld sind sicher vollständig aufgebraucht “worden (siehe B. G,. U. 1. ı, 14—16), und das Gleiche dürfte auch bei den in Naturalien bestehenden Einnahmen der Fall gewesen sein, indem man sie wohl teils zu den Naturalausgaben verwandt, teils aber auch, um Geld für die Geldausgaben zu erhalten, verkauft haben wird; wären damals am Schluß des Rechnungsjahres von den vereinnahmten .Naturalien noch größere nicht ver- kaufte Bestände vorhanden gewesen, so hütte man sie doch gewiß veräußert, um seine Schuld zu decken (möglich wäre es auch immerhin, daß das Defizit _. des Tempels durch einen Ausfall an Naturaleinnahmen entstanden ist; dann hat der Tempel natürlich alles ihm an Naturalien zur Verfügung stehende erst recht verbraucht), jedenfalls ist es bemerkenswert, daß der Tempeletat hier mit einer Unterbilanz abschließt. Ob dies öfters geschehen ist, entzieht sich noch einem sicheren Urteil. Der unpubl. P, Rainer 171 ‘scheint allerdings auch von einem sich für den Soknopaiostempel ergebenden Defizit zu berichten (Bd.1.3, 324, A, 2) und auch in den Rechnungen des arsinoitischen Jupitertempels finden wir von diesem geschuldete Steuerrückstände früherer Jahre erwähnt (Bd. I. S. 5). Aller- dings zeigt uns eben dieselbe Abrechnung andererseits ein günstiges Bild von dem Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben, da der Tempel in dem betref- fenden Rechnungsjahre diese Steuerrückstände abzustoßen und außerdem sogar ein Teil der Einnahmen zu thesaurieren vermag (siehe Bd.1. S. 318, A.1 u. 322, A. 3). . 

1*
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gefähr 3150 Silberdrachmen verausgabt worden.) Man könnte viel- 
leicht geneigt sein, aus dieser Summe einen Schluß auf die Höhe der 
Jahresausgaben zu ziehen, ein solcher scheint mir jedoch nicht an- 
gebracht, da einmal, wie die erhaltenen Monatsabschlüsse zeigen (siehe 
unten), in den einzelnen Monaten doch recht verschieden hohe 
Summen verausgabt worden sind, und da man außerdem mit ziem- 
licher Sicherheit annehmen darf, daß gerade in dem verloren gegan- 

1) Diese 3150 Silberdrachmen setzen sich zusammen aus den Ausgaben des: 
Tößı: ungefähr 600 Drachmen*) 
Meyle: 229 „ (p.4, 21) 
Dauzevod: 732 „ 2 Chalkus (p.8, 16) 
Boguoödı: 653) „ 

Hoyavı 338 „ 4 Obolen (p.15,4) 
Ieövı: ungefähr 7009) „ 

6 Monate (27. Dezember bis 24. Juni): ungefähr 3150 Drachmen. 
a) Siehe p. 1 u. 2. Die Gesamtsumme (p. 2, 15) ist nicht erhalten, sondern 

muß berechnet werden. Die Ausgabe in p.1, 16 von 600 Drachmen ist nicht zu 
berücksichtigen, da es sich in ihr um ein ausgeliehenes Kapital handelt. Für 
einige Zahlungen ' dieses Monates (p. 1, 22, 25 u. 26) fehlen Zahlenangaben, 
nach ähnlichen in der Abrechnung sich findenden Ausgaben dürften sie jedoch 
60—80 Drachmen betragen haben; ferner scheinen auch ein oder gar mehrere 
Posten aus den ersten Tagen des Monats verloren gegangen zu sein. Die erhal- 

‘ tenen Zahlungen betragen im ganzen 507 Drachmen; die oben angegebene 
Summe von 640 Drachmen dürfte daher wohl auf keinen Fall zu hoch sein, 
eher könnte sie zu niedrig sein, da es immerhin möglich wäre, daß einer der 
verlorenen Posten ausnahmsweise besonders hoch gewesen ist; siehe ähnliche 
Posten fg. 1,6 u. p. 15, 1 (vergl. diese Anm. unter u. nach Titel ce). . 

b) Siehe p. 10, 11 u. 12; p. 12, 20 bietet als Gesamtsumme der Ausgaben 
zwar 1 Talent 3553 Drachmen, doch sind hiervon zwei vom Tempel neu aus- 
geliehene Kapitalien im Betrage von 1 Talent (p. 12, 3) und von 3000 Drachmen 
(p. 12, 7) abzuziehen, die in demselben Monat dem Heiligtum von seinen alten 
Schuldnern zurückgezahlt worden sind (p. 9, 13 u. 20). 

c) p. 14, 20ff. u. p. 15; die Gesamtsumme (p. 15, 21) ist nur teilweise er- 
‚halten: 1 Talent ? Drachmen, von ihr ist jedoch 1 Talent auf jeden Fall abzu- 
ziehen, da diese Summe als neues Kapital ausgeliehen ist und somit keine 
eigentliche Ausgabe darstellt (p. 15, 10). Bei einigen Zahlungen dieses Monats 
fehlen die Zahlenangaben (p. 15, 13, 14 u. 15; auch in Z. 1 ist eine Zahlung ge- 
bucht gewesen), für Z. 13—15 darf man wohl ihre Gesamthöhe nach ähnlichen 
Ausgaben auf ungefähr 50 Drachmen ansetzen, ‘die Höhe der Zahlung in Z. 1 
muß dagegen recht beträchtlich gewesen sein, da von der in diesem Monat zur 
Verfügung stehenden Summe von 1 Talent 1263 Drachmen 3 Obolen (p. 14, 18) 
als Transport für den nüchsten Monat nur etwas über 500 Drachmen übrig 
bleiben (p. 15, 22, genaue Zahl nicht erhalten), und da die uns bekannt gewor- 
denen Zahlungen sich im ganzen einschließlich des ausgezahlten Kapitales von 
1 Talent nur auf 1 Talent 219 Drachmen belaufen; die Zahlung in 2. 1 dürfte 
demnach ungefähr 400 Drachmen betragen haben. 

Für den Monat Xoi«x (November-Dezember) sind ferner noch einige An- 
gaben über seine Ausgaben bekannt geworden (frg. 1), doch ist nicht festzu- 
stellen, wieviel Tage des Monats sie umfassen; die Höhe der erhaltenen Ausgaben 
beträgt 453 Drachmen, darunter allein eine Zuhlung von 200 Drachmen (Z. 6). 
(Nicht mitgerechnet ist die Ausleihung des Kapitals von 3000 Drachmen, Z. 16). 
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genen Teile der Tempelrechnungen unter den Ausgaben eine größere 
Zahl staatlicher Abgaben, für die ganz gewiß auch der Jupitertempel 
bedeutendere Summen zu entrichten hatte!) — in dem erhaltenen 
Abschnitt der Abrechnung sind ja nur drei solcher Abgaben genannt, 
darunter keine’der speziell von den Tempeln gezahlten?) — gebucht 
gewesen sind. Diese in dem Rechnungsfragment sich findenden Steuer- 
zahlungen erweisen sich übrigens alle — dies ist bei der Bewertung 
der aus der Abrechnung sich ergebenden Höhe der Ausgaben des 
Jupitertempels immerhin in Betracht zu ziehen — als Steuerrück- 
stände der beiden verflossenen Jahre, während eine Steuerablieferung 
für das laufende Jahr in dem erhaltenen Teile der Abrechnung nicht 
gebucht ist.®) 

1) Siehe z.B. B. G. U.1. 337, wo Steuerausgaben des Soknopaiostempels 
gebucht sind, und vor allem den Abschnitt 7 dieses Kapitels, in dem die von 
den Tempeln nachweislich gezahlten Steuern und Gebühren zusammengestellt 
sind; namentlich dürfte doch sicher auch der Jupitertempel die speziell auf den 
Tempeln lastenden Abgaben entrichtet haben, denn daß er Sonderprivilegien 
besessen hat, ist wohl nicht anzunehmen (VII. Kapitel). 

2) Es findet sich nur eine Abgabe für Tempelgrundbesitz, für die im Besitz 
des Heiligtums befindliche Badeanstalt und für die erepavırd (siehe dieses Ka- 
pitel unter den betreffenden Steuerrubriken); siehe hierzu A. 3 am Schluß. 

3) Die in dem erhaltenen Teil der Tempelrechnungen gebuchten Steuer- 
zahlungen beziehen sich alle auf die Jahre 212/13 n, Chr. (frg. 1, 2/3) und 
213/14 n. Chr. (frg. 1, 6/7 u. öfters), während die Abrechnung sonst die Ausgaben 
des Jahres 214/15 n. Chr. enthält. Zwischen den Steuerzahlungen der . Jahre 
212/13 und 213/14 n. Chr. einen Unterschied zu konstruieren, wie dies Wilcken 
(Hermes a. a. 0. XX [1885] S. 451) tut, indem er wegen des bei den Zahlungen 
für das Jahr 212/13 n. Chr. hinzugefügten „t&g Aoızdg“ (sc. deayuds) diese zwar 
als Restzahlungen rückständiger Steuern ansieht, dagegen annimmt, daß die 
betreffenden Zahlungen für das Jahr 213/14 n. Chr, weil hier „r&g Aoırda* fehlt 
und weil für das Jahr 214/15 n. Chr. gezahlte Steuern in dem erhaltenen Teile 
der Abrechnung nicht erwähnt sind, in normaler Weise für die Steuern des 
vorhergehenden Jahres entrichtet worden seien, scheint mir verfehlt zu sein. 
Einmal ist der Ausdruck „r&s Aoımds“ bei den Zahlungen des Jahres 212/13 
n. Chr. sicher nur deswegen gesetzt, weil die beiden uns erhaltenen die 
Schlußzahlung für das betreffende Jahr darstellen; der Ausdruck konnte also 

“ insofern nicht zu den verschiedenen für die Steuern des Jahres 213/14 n. Chr. 
abgeführten Summen hinzutreten. Weiterhin 'spricht aber auch gegen die 
Wilekensche Deutung die von ihm selbst inzwischen durchaus evident nach- 
gewiesene Tatsache, daß in Ägypten die Steuern im Prinzip (d. h. abgesehen 
von Nachtragszahlungen) nur für das laufende und nicht für das abgelaufene 
Jahr entrichtet worden sind (siehe Wilcken, Ostr. I. $,. 213 u. 510/11 gegenüber 
Krall im C.P.R. II. S. 17) (ein Grund dafür, daß gerade für den Jupitertempel 
dieses Prinzip nicht in Geltung gewesen sein soll, ist nicht ersichtlich). Schließ- 
lich deutet wohl auch der Umstand, daß in den Rechnungen des Jupiterheilig- 
tumes bei jeder Steuerzahlung das betreffende Steuerjahr besonders hervorgehoben 
wird, während z.B. in den Abrechnungen des Soknopaiostempels (B.G.U.1L1u.337; 
unpubl. P. Rainer 171) die entrichteten Steuern ohne jegliche Jahresangabe ge- 
bucht sind, darauf hin, daß es sich hier eben nicht um die eigentlich zu er- 
wartenden Steuerzahlungen für das laufende Jahr, sondern um nicht normale
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Unser Versuch, die Höhe der Gesamtausgaben ägyptischer Tempel 
festzustellen, ergibt. nach alledem ein wenig befriedigendes Resultat, 
es ist eben vorläufig nur’ möglich die verschiedenen großen Ausgabe- 
kategorien, von denen eine jede mehr oder weniger im Etat eines 
jeden Tempels stets vertreten gewesen ist, namhaft zu machen’ und 
bei der einzelnen.die wichtigsten Gesichtspunkte hervorzuheben. Schon 
Diodor hat einen derartigen Versuch unternommen.) Nachdem er 
die Einnahmen der ägyptischen Priesterschaft erwähnt hat, berichtet 
er nämlich über ihre Ausgaben mit folgenden Worten (I. 73, 3): €x 
dt Todrov Tv z00000Wv rds re Huciag ündoag rds zur 
Alyvarov Gvvrekodcı (se. die Priester) zul rodg üryodrug ToE- 
povoı zul valg ldiuıg yosiaıg yooyyoücır. Diodors Bemer- 
kungen sind zwar, wie wir sehen werden, nicht erschöpfend, treffen 
aber im übrigen durchaus das Richtige. oo. : 

2. Die Ausgaben für die Ausübung des Kultıts, 

Auch in den Tempeln Ägyptens haben die Aufwendungen für 
den eigentlichen Kultus stets einen wichtigen Teil der Gesamtausgaben 
gebildet; dies darf man wohl immerhin behaupten, obgleich die hier 
zu verwertenden Nachrichten gerade recht vereinzelt sind und viel- 
fach durch allgemeine Erwägungen ersetzt werden müssen. 

Schon allein die täglich darzubringenden Opfer (Speis- und 
Trankopfer)*) werden trotz der Zuschüsse, die Staat und Private ge- 
leistet haben, auch von den Tempeln einen bedeutenden Aufwand an 
Opfertieren, \Vein, Bier, Öl, Milch, Honig, Brot, Früchten und anderen 
Opfergaben®) gefordert haben. Diese Aufirendungen für die Opfer sind 

Nachtragszahlungen handelt. Im Anschluß an die Deutung der in dem erhal- 
tenen Teile der Jupitertempelrechnungen gebuchten Steuern als Nachtragszah- 
lungen erklärt sich wohl auch am einfachsten die an sich ja befremdende Tat- 
sache, daß hier nur 3 verschiedene Steuern genannt sind; die übrigen Abgaben 
der verflossenen Jahre sind eben seiner Zeit pünktlich bezahlt worden, und die 
Steuern des laufenden sind wohl an späteren uns aber nicht mehr erhaltenen 
Stellen der Abrechnung eingetragen gewesen. . 

\ 1) Diodors Angaben finden sich zwar in seiner großen Schilderung der 
Verhältnisse des vorhellenistischen Ägyptens (siehe z.B. Diodor I. 72,6 u. 74, 8; 
vergl. hierzu Wilcken, Observationes ad historiam Aegypti ‚provinciae Romanae 
8.10), sie können jedoch in ihrer allgemeinen Fassung auch für die hier be- 
handelte Zeit verwertet werden. 

2) Über die täglichen Kultushandlungen im ägyptischen Kultus siehe’ 
Erman, Ägypten I. $. 370 £. 

- 3) Vergl. Erman, Ägypten II. S. 375/76; für die hellenistische Zeit siehe 
z.B. die Angaben über verschiedenartige Opferspenden in dem Abschnitt L der 
Pithomstele. Die zahlreichen Stellen, in deuen die klassischen Schriftsteller über 
die Art der ägyptischen Opfer berichten, finden sich gut zusammengestellt bei 
Fr. Sam. de Schmidt, De sacerdotibus et sacrificiis Aegyptiorum 'S. 22637, 
252—76, 283—324, zu
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allerdings auf jeden Fall der Priesterschaft dadurch sehr erleichtert und 
verbilligt worden, daß sie die Zutaten zu ihnen im allgemeinen nicht 
zu kaufen brauchte, sondern den eigenen Naturaleinnahmen entnehmen 
‚konnte.!) Eine gute Illustration hierzu bietet jene schon besprochene 
‚Bestimmung des dxduoıoe-Dekretes des Philadelphos, der zufolge der 
für diese Abgabe gelieferte Wein im’ Kulte der Arsinoe. Philadelphos 
„eis cv Yvolav zul cyv Gxovörv“ verwandt werden sollte (Rev. L. 
‚Col. 36,19). Als besonders bemerkenswert sei außerdem noch hervor- 
gehoben, daß z. B,, worauf schon hingewiesen ist (Bd. I. S. 282), von 
den Tempeln allem Anschein nach vornehmlich direkt zu ‚Opfer- 
zwecken eigene Viehherden gehalten worden sind. 20 

Eine weitere alltäglich den ägyptischen Priestern obliegende Kult- 
handlung und somit’ auch eine stetig wiederkehrende Ausgabe hat 
alsdann die Bekleidung der Götterbilder, das Schminken bez, 
Salben derselben und das Räuchern und Sprengen im Aller- 
heiligsten gebildet. Bei der umständlichen Toilette eines ägyptischen 
Gottes (siehe Erman, Ägypten II. S. 372) muß man, zumal wenn meh- 
rere Götterbilder von derselben Priesterschaft zu bedienen waren, für 
die Bekleidung dieser jahraus jahrein recht viel Stoffe gebraucht haben, 
und insofern müssen sich diejenigen Heiligtümer, welche- die Herstel- 
lung feiner Leinenstoffe selbst betrieben, größere Summen. erspart 
haben. .So hat denn beispielsweise der Soknopaiostempel zu einer Zeit, 
wo seine Othonionfabrikation damiederlag (möglicherweise hat er sie 
damals gar nicht betrieben) (siehe Bd. 1. S. 301), pro Jahr 9 neue 
Byssusgewänder für seine Götterstatuen zum 'Gesamtpreise von 300 
Drachmen gekauft”) Zum Besprengen des äövrov sind ferner z. B. 
im Soknopaiostempel in einem Jahre im ganzen 36 Krüge \Vein ge- 
braucht worden?) Auch die Anschaffung der für die Räucheropfer 
nötigen Materialien*) dürfte allem Anschein 'nach größere Ausgaben 

1) Nur bei dieser Annahme wird es verständlich, daß wir unter den uns bekannt gewordenen Geldausgaben des Jupiter- und des Soknopaiostempels nur 
einmal, und zwar gelegentlich eines Festes eine solche „ls Bvoias“ finden 
(vergl. hierzu Bd. II. S. 11). 

- 2) B.G.U.1.1, 3-6; unpubl. P. Rainer 171 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. 
S. 74/75. Der Tempel hat offenbar außer den hier genannten Gewäündern keine 
weiteren in den betreffenden Jahren gekauft; denn da in diesen Zeilen schon 
mehrere zeitlich verschiedene Ankäufe zusammengestellt sind, würde man doch 
sicher auch etwaige andere Ausgaben für sie hier gebucht haben; zweifelhaft 
ist cs mir allerdings, ob 9 neue Gewänder an sich für den Bedarf des Tempels 
genügt haben, da mit ihnen mehrere Götterbilder bekleidet werden sollten 
(sroAtsuol zov Per), hier dürfte wohl wieder private Freigebigkeit unter- 
stützend eingegriffen haben. u 

3) Siehe unpubl, P. Rainer 171 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 76. 
4) Angaben antiker Schriftsteller über die verschiedenen von den Ägyptern 

zum Rüuchern verwandten Materialien sind von Schmidt, ..De sacerdotibus’ usw. 
"8, 21451 zusammengestellt. \ - .“
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"verursacht haben, wenigstens finden wir in den Rechnungen des Sokno- 
paiosheiligtumes in dem einen Jahre eine Summe von mindestens 500 
Drachmen (B. 6. U. I. 149, 1/2), in zwei anderen sogar über 596. 
Drachmen!) hierfür als Ausgabe gebucht. Für Salben ist schließlich 
2. B. anläßlich eines Festes im Tempel zu Soknopaiu Nesos eine Aus- 
gabe von nicht ganz 60 Drachmen?) kontrahiert worden.?) 

1) B.G. U. 1. 1, 7—8; unpubl. P. Rainer 171 bei \WVessely, Kar. u. Sok. Nes, 
8.75. Als Räucherstoff wird speziell das *ögpı genannt; bemerkt sei noch, daß 
in 2. 7 die gebuchte Summe „raus zipleo]s ze) Mar darevär“ ausgegeben 
ist, infolge der Zusammenrechnung möchte ich jedoch in den &ilcı danaval Aus- 
gaben für andere Räuchermaterialien sehen. Aufwendungen von unbestimmter 
Höhe (zusammen jedoch sicher weit unter 100 Drachmen). für Räucherwerk (das 
eine Mal sind es Myrrhen) finden sich noch Z. 9—11; daß sie besonders gebucht 
sind, dürfte damit zusammenhängen, daß sie als Teil der Gesamtausgabe bei 
bestimmten Festen, die offenbar in der Kladde dieser Tempeltechnung als ein 
Posten eingetragen gewesen ist, auch jetzt wieder der größeren Einfachheit 
halber mit dieser zusammen verrechnet werden, 

2) Siehe B. G. U.1. 1,11; für die 60 Drachmen ist außer Salben auch noch 
Räucherwerk gekauft worden. Ein bestimmtes Fest ist im Anschluß an diese 
Ausgabe allerdings nicht genannt, aber in den hierbei besonders erwähnten drei 
Tagen möchte ich gewöhnliche Werktage auf keinen Fall sehen, die Form der 
Buchung scheint mir vielmehr auf Festtage hinzuweisen. Über die Verwendung 
des im Soknopaiostempel nach \Vessely, Kar. u. Sok. Nes. 8.76 alltäglich ver- 
brauchten Öles gibt Wessely zwar nichts näheres an, aber ich glaube, daß es 
wohl außer für die Avyveyi« und den Unterhalt der Priester auch zum Salben 
der Statuen gedient haben wird. . 

3) In der Anmerkung sei wenigstens auf zwei Papyri aus ptolemäischer 
Zeit hingewiesen, bei denen mir einige Angaben dafür zu sprechen scheinen, 
daß es sich in ihnen um Ausgaben ägyptischer Tempel für Opfer u. dergl. 
handelt; immerhin erscheint mir aber meine im folgenden gebotene Deutung 
durchaus nicht sicher genug, um diese Urkunden im Text zu verwerten. Der 
eine der Papyri (P. Grenf. I. 39 Verso) stammt aus der Thebais, enthält einmal 
eine lingere Namensliste, und daneben sind auf ihm verschiedene Geldzahlungen 
notiert, die für einen Pastophoren, für den Kauf von Wein, Salben und Weih- 
rauch erfolgt sind; die einzelnen Zahlungen sind am Schluß zusammengefaßt 
(Betrag: 570 Kupferdrachmen), der die Auszahlung Bewirkende muß also in allen 
Fällen derselbe gewesen sein; sehr wahrscheinlich ist es mir nun, da sich so- 
wohl Ausgaben anscheinend für Opfer als auch eine Zahlung an einen Priester 
finden, daß der Zahler ein Tempel gewesen ist, wir hätten also in diesem Falle 
eine natürlich nur ganz vorläufigen Charakter tragende Buchung von Tempel- 
ausgaben vor uns. Der andere hier in Betracht kommende Papyrus (P. Par. 57) 
gehört der Gruppe der Serapeumspapyri an; seine zweite Columne trägt die 
Überschrift „TTerürog austopögos (sic) Adyos, br Öpileı (sic) nor 2x oo eiegoo“ 
(eic); als Schuldposten sind alsdann u.a. nicht bezahlte Lampendochte, Räucher- 
werk, Brennholz, Feigen usw. angeführt, also Gegenstände, die auf jeden Fall zu 
Kultzwecken gebraucht .sein werden (zu dem Lampendocht vergl. z.B. die Dedi- 
kationen des Gaufürsten Hapidjefa im mittleren Reich, große Inschrift zu Siut, 
5. Vertrag, publ. in Ä. 2. XX [1882] 8. 159 ff); der Gläubiger ist nicht genannt, 
der xdroyog Ptolemaios braucht es durchaus nicht gewesen zu sein. Die 
Schwierigkeit der Erklärung dieser Schuldrechnung liegt in dem Zusatze „2x 
tod legoö“‘; vielleicht darf man sie dahin deuten, daß ein Pastophore im Namen
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In besonders umständlicher Weise sind natürlich die einzelnen 
Kultushandlungen an den Kirchenfesten, deren Zahl auch in hel- 
lenistischer Zeit in den ägyptischen Tempeln überaus groß gewesen 
ist?), begangen worden. Es hat augenscheinlich fast mehr Fest- als 
Werktage gegeben. Schon einige wenige Belege zeigen uns die Rich- 
tigkeit dieser Behauptung. Vom Soknopaiostempel sind z. B. in einem 
Jahre 17 große Feste, welche im ganzen 155 Tage in Anspruch ge- 
nommen haben, gefeiert worden?); die längsten von ihnen haben je 
19 Tage gedauert®). Von einer noch größeren Anzahl von Tempel- 

des Tempels Materialien für Opfer gekauft hat, die er schuldig geblieben ist; auch diese Deutung gebe ich natürlich mit allem Vorbehalt. Vergl. zu ihr etwa P. Tebt. 1.57, wo auch niedere Priester gleichsam als die die Kultausgaben Vornehmenden erscheinen. oo 1) Über Kirchenfeste im alten Ägypten vergl. z. B. die Bemerkungen 'von Erman, Ägypten IE. S. 375 und die Zusammenstellungen von Brugsch, Thesaurus ILS. 231 ff. 
2) Die in den ägyptischen Tempeln gefeierten Kirchenfeste haben sich natürlich abgesehen von einigen allen gemeinsamen nach dem Charakter des in ihnen gepflegten Kultus gerichtet, und ist demnach auch die Festzeit in den einzelnen Heiligtümern recht verschieden gewesen; sogar an demselben Tempel . haben nicht alle Jahre die gleichen Feste stattgefunden. So sind z. B. im Soknopaiostempel in dem einem Jahre im Verlauf von 128 Tagen (29. August bis 3. Januar) 7 große Kirchenfeste begangen worden, die zusammen 65 Tage ge- dauert haben (B. G. U. 1. ı, 19—28; ebenso im unpubl. P. Rainer 171 bei Wes- sely, Kar. u. Sok. Nes. S. 76), in einem anderen Jahre sind in demselben Tempel in der Zeit vom 29. August bis 3, November (67 Tage) 4 übrigens teilweise andere Feste in der Gesamtdauer von 43 Tagen gefeiert worden (B.G. UL 149, 8—16). Die in Z. 11 unter dem 9. Phaophi gebuchte Ausgabe: örte Kovchssug vaod Zoxroxaiov x.7.4. ist natürlich für das aus diesem Anlaß 9 Tage lang ge- feierte Fest bestimmt gewesen; Wesselys, Kar. u. Sok. Nes. 8, 60 Erklärung dieser Ausgabe als die Kosten der Vergoldung usw. dürfte wohl jeder als falsch verwerfen. " 

3) Siehe unpubl. P. Rainer 171 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. 8. 76, Außer den vom Haupttempel begangenen Festen erwähnt Wessely noch 4 besondere, welche von dem mit dem Soknopaiostempel verbundenen Isisheiligtum zu Gynaikon Nesos (siehe Bd. I. S. 20, A. 3) gefeiert worden sind. Außerdem sind auch die Geburtstage der apotheosierten Kaiser vom Tempel festlich begangen worden. Zu den von \Wessely angeführten Festen einige aphoristische Bemerkungen. Das Fest „örte &yveias“ am 1. Thot ist zu streichen, es. ist einfach das Neujahbrs- fest; zu &yveia vergl. dieses Kapitel, Abschnitt 6. Sehr bemerkenswert sind die am 19. Thot begangenen 'Egueie, ein Fest, das natürlich nicht zu Ehren des Hermes, sondern zu denen des Thot gefeiert worden ist (siehe auch Bd. LS. 19). Das gleiche Fest begegnet uns auch z.B. in einem Kalender thebanischer Festtage aus römischer Zeit (Brugsch, Thesaurus II. 8. 518 [S. 520), und erweist sich ferner als ein schon seit den ältesten Zeiten bestehendes Fest, das auch im Totenkultus eine besondere Rolle gespielt hat (siehe Brugsch, Thesaurus IL S. 231 ff). Bezüglich des Festes „Xeguosvve“ hilft uns Plutarchs, De Isid. et Osir. c. 20 (ed. Parthey) Bemerkung, daß es von den Ägyptern oeiesi genannt worden sei, nicht weiter, da das bier zugrunde liegende ägyptische Wort (es hängt wohl mit dem koptischen ya-Fest und dem Verbum gıpGg-machen zu-



10 . Fünftes Kapitel. Die Ausgaben der. Tempel. 
  

festen während eines Jahres berichtet uns ein Kalender thebanischer 
Festtage aus römischer Zeit (hieratischer Papyrus Leyden, publ. von 
Brugsch, Thesaurus II. S. 518 ff) und eine Inschrift des memphitischen 
‚Serapeums (dem. Stele Par. 82, publ. von Revillout, Rev. &g. VI. 8.129), 
‚der zufolge in diesem allmonatlich sogar 5—6 Feste ‚stattgefunden 
haben sollen. Für den Jupitertempel in Arsinoe läßt sich ferner z. B. 
für die Zeit von 6 Monaten die Feier von 20 Tempelfesten (ihre 
Dauer ist nicht angegeben, scheint aber im allgemeinen nur kurz ge- 
wesen zu sein) belegen.!) Schließlich gibt uns das Dekret von Ka- 
nopus die Zahl der während der Monate Choiak, Tybi und Payni des 
Jahres 238 v. Chr. von. der in Alexandrien versammelten Priesterschaft 
‚gefeierten Kirchenfeste auf 13 an.?) Besonders bemerkenssrert für die 
Dauer ägyptischer Tempelfeste ist eine dem 3. nachchristlichen Jahr- 

sammen) auch nichts näheres über den religiösen Charakter der-Xaeudovve er- 
kennen läßt. Auch über den Charakter der Feste "Hoave und ‘Podopdgix ver- 
mag ich nichts sicheres anzugeben; das von \Vessely konstruierte Fest: ’Eis[v- 
HEor]e ist mir recht zweifelhaft. Ausführlichere Erörterungen über die Tempel- 
feste hier vorzubringen verbietet sich von selbst, da dies nur im Zusammenhang 
mit einer Darstellung der hellenistisch-ägyptischen Religion zu befriedigenden 
Ergebnissen führen kann; dann wird man vor allen Dingen die großen Fest- 
kalender von Dendera, Edfu und Esne (publ. von Brugsch, Thesaurus II. 8. 365 £.) 
heranziehen müssen. : : 

1) B.G. U. II. 362 frg. 1,10; p. 1,4; 3, 2; 4,6u11ff; 6,228; 
7,3#.; 10,3 u.9ff; 11,3, 8u. 15; 12,8 u. 16 ff; 16, 11; siehe auch p.1,1u. 
17f£;p.2,3,5u.7ff. Die zu Ehren der durchreisenden hohen Beamten ge- 
feierten Feste sind hier nicht berücksichtigt, über sie siehe Bd. II. S.15. Die Mehr- 
zahl der Feste des Jupitertempels hat mit dem Kaiserkult zusammengehangen 
{alle für den Kaiser und die kaiserliche Familie im Tempel gefeierten Feste 
sind bei der göttlichen Natur der Geehrten als Götter- und nicht als einfache 
Repräsentationsfeste aufzufassen), wie überhaupt der Herrscherkult in Ägspten 
sowohl in ptolemäischer als-auch in römischer Zeit eine große Reihe Feste be- 
ansprucht hat; siehe außer Bd. IT. 8.9, A. 3 etwa B. G. U. II. 646 und P. Berl. Bibl. 1 
und vor allem Kanopus Z. 34, wo 3 allmonatlich von den Tempeln zu feiernde 
Feste, der Geburtstag des Königs, der der Königin (so ist wohl das Fest am 
9. jeden Monats zu deuten) und das Thronbesteigungsfest genannt werden, 
vergl. Rosette Z. 46 ff. Die monatliche Geburtstagsfeier für den Herrscher hat 
sich auch in der Kaiserzeit erhalten, siehe die yusgaı osßzorei-und ihre Er- 
klärung durch E. Schürer, Zu II. Macc. 6, 7 in Zeitschrift für neutestamentliche 
Wissenschaft II (1901) 8. 98 ff.; bemerkenswert ist immerhin, daß in der Aufzüh- 
lung der Feste im Soknopaios- wie im Jupitertempel die monatliche Geburts- 
tagsfeier nicht erwähnt ist (im Jupitertempel wird z.B. nur die Feier des rich- 
tigen Geburtstages des Kaisers Caracalla angeführt [p. 10, 9]), ich möchte hieraus 
aber nicht entnehmen, daß sie damals abgeschafft gewesen ist, sondern ihr 
Fehlen dadurch erklären, daß sie als offenbar kleineres Fest keine besonderen 
Ausgaben an Geld oder an Extragaben für die Priester nötig gemacht hat. 
Überhaupt ist zu beachten, daß eine Nichterwähnung von Festen 
in einer Ausgabenabrechnung durchaus noch nicht ihre Nichtfeier 
bedeutet. \ - 

2) Siehe die Zusammenstellung von Lepsius, Das bilingue Dekret von Ka- 
nopus I. 8.18; 7 von diesen 13 Festen haben übrigens dem Herzscherkult gedient.
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hundert angehörende Nachricht (L. D. VI. 21 [dem. Inschr.] bei Brugsch, Thesaurus V. S.X); nach ihr sollen im Isistempel zu Philä Feierlich- keiten zu Ehren von Isis und Osiris 4 Monate lang, wenn auch wohl 
mit kleinen Unterbrechungen gedauert haben. 

An den Festtagen sind jedenfalls besonders unfangreiche Opfer dargebracht worden!) und dementsprechend müssen auch hieraus den 
Tempeln, wenn ihnen nicht zufällig hierfür von anderer Seite spezielle Beisteuern ausgesetzt gewesen sind?), außergewöhnliche Ausgaben er- wachsen sein; so ist denn auch die einzige Geldausgabe für Opfer, die wir in den Rechnungen des Soknopaiostempels finden, anläßlich eines Festes kontrahiert worden (B. G, U. 1 1, 9/10). 
Über die mannigfaltigen weiteren Ausgaben, die den Tempeln aus der Feier der Kirchenfeste entstehen konnten, unterrichten uns alsdann aufs beste ‘die Rechnungen des Jupitertempels in Arsinoe.) Darnach hat dieser für die bei allen seinen Festen stattfindende Avyve- %la, d.h. das „Lichtanzünden“ im Allerheiligsten (siehe Bd. I. S. 10), stets eine bestimmte Menge Öl gebraucht, für deren jedesmaligen Ein- kauf er teils 8, teils 6, teils aber auch nur 4 Drachmen aufgewandt Bat‘) An wichtigeren Festtagen hat der Tempel auch für das Salben der in ihm aufgestellten Statuen) Öl in immerhin größerer Menge, nämlich zum Betrage von 28 bez. 20 Drachmen. kaufen müssen.® Unter den Ausgaben eines jeden Festtages erscheint ferner eine in Höhe von 16, 20 oder 24 Drachmen für die Bekränzung aller im Tempel befindlichen Statuen, Schilde und heiligen Geräte”) Mitunter 

1) Siebe z. B. die allgemeinen Bemerkungen in Rosette Z. 48 u. 50; über die große Reichhaltigkeit der Opfer an wichtigen Festen vergl. z.B. Bauinschrift von Edfu bei Brugsch, Thesaurus II. S. 263 (über :die Festtagsopfer im alten Ägypten siehe Erman, Ägypten II. S. 375/76). 
2) Siehe z. B. die in Anm. 1 angeführte Inschrift von Edfu a. a. O.; vergl. eventuell auch Pithomstele, Abschnitt L. (Die Fundierung des Krönungsfestes [?]). 3) B.G.U.11. 362; die Belege für die einzelnen Feste sind Bd.11. 8. 10, A.ı zusammengestellt; vergl. zu dem folgenden Wilcken, a. a. O. Hermes XX (1885) 8. 156—59. 

. ‘ 4) Siehe z. B. 8 Drachmen: p. 12,17; 6 Drachmen: p. 1, 12 u. ö.; 4 Drach- men: p.4,3uÖ. - oo ‘ 
: 5) Wilcken, Zu den arsinoitischen Tempelrechnungen im Hermes XXIII (1888) S. 629 glaubt aus einem von ihm daselbst publizierten in ‘Paris befind- lichen Fragment der Tempelrechnungen schließen zu müssen, daß es sich hier- bei nur um die Kaiserstatuen handele; vielleicht hat er Recht, da das hier stehende dvdgıds im Gegensatz zu &yelyuce das Menschenbild bezeichnet haben dürfte. Jedenfalls werden jedoch auch die Götterbilder gereinigt worden sein; über die Sitte des Salbens der Statuen mit Öl vergl. seine Ausführungen a. a. 0. Hermes XX (1885) S, 458. Auch im’ Soknopaiostempel hat man anläßlich eines Festes Salben gekauft (siehe Ba, II. S, 8), die doch wohl zum Salben der Statuen verwandt worden sind. oo . 6) Siehe z.B. 28 Drachmen: p. 1, 8/9; 20 Drachmen: p. 10,15; siehe auch das Pariser Fragment in Anm. 5. .- 

7) Vergl. vor allem p. 10, 5-7, wo die Phrase „orkiyeng tüv [2]v ro isoh 
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hat man sich jedoch mit dieser Ausschmückung noch nicht begnügt, 
sondern hat außerdem noch das ganze Heiligtum mit Palmzweigen 
und grünen Baumzweigen, bezw. kleinen Bäumchen (devöga zut Beis) 
geschmückt. Das Material hat in diesem Falle dem Tempel allerdings 
nichts gekostet!); der eigene Grund und Boden mag es vielleicht ge- 
liefert haben, doch hab. er zum Herbeischaffen desselben ein oder 
auch mehrere Esel mieten müssen, für die er als Mietsgeld pro Esel 
und pro Tag 4 Drachmen bezahlt hat?) Für den Fall, daß bei einem 
der Feste eine zou«or« stattgefunden hat,?) ist auch das Edavov tod HeoD, 
das bei der Prozession herumgetragen worden ist (vergl. Bd.1. S. 94/95), 
mit Blumenschmuck versehen worden, der jedesmal eine Ausgabe von 
4 Drachmen erfordert hat?). Schließlich hat auch noch der Tempel 
an einzelnen Festtagen zu den Räucheropfern besonderes Räucherwerk 
(orgößeı2o:, apnuara zul äh, bez. noch genauer an Stelle des äAle: 
Außevorög)?) gebraucht, für das er Summen in Höhe von 4—12 Drach- 
men ausgegeben hat.°) 

Nach alledem hat die Beschaffung des eigentlichen Kultmaterials 
selbst für eins der gewöhnlichen Kirchenfeste, an dem jedoch alle die 
verschiedenen erwähnten Geldausgaben nötig wurden, dem Jupiter- 
tempel verhältnismäßig ziemlich viel an barem Gelde, an 80 Drachmen 

domdeiov zal Avdeıdvrov zal dyalıdrav wdr[r]ov“ vollständig erhalten ist; an 
anderen Stellen findet sich auch bloß die allgemeine Formel „röv &v r& izon 
zdvrov“, siehe z. B. p. 4, 8/9. 

1) Einem Isistempel in dem faijümitischen Pelusion hat dagegen z. B. allem 
Anschein nach die Beschaffung von ßei« Ausgaben verursacht, siehe unpubl. 
P. Rainer 111 bei \Vessely, Kar. u Sok. Nes. Ss. 61. 

2) Siehe z.B. p. 12, 19: raölov Övov Evds drb dirdeu xl Peis a d; die 
Erklärung des Ausdruckes bei Wilcken im Hermes XXVII (1893) S.163, A. 1 und 
hierzu Erman, ’Ovog öx6 olvov im Hermes XXVII (1893) S. 479; diese Ausgabe 
ist erwähnt p.1, 6 u. 20 (1% Drachmen); p. 10, 13 (Höhe unbestimmt); p. 12, 19 
(4 Drachmen); frg. 9, 5 (8[?] Drachmen). 

3) Als ständiger besondere Ausgaben erfordernder Bestandteil der großen 
Feste erscheint die xou«ci« z. B. im Soknopaiostempel, B. G. U. 1. 1, 19/20; 149, 
8/9; unpubl. P. Rainer 171 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 76; Ausgaben, die 
solche zou«oieı erfordert haben, werden auch P. Leid. T, Col. 1 und B.G. U. I. 
489, 5 erwähnt. 

4) Siehe p. 10, 19; 11, 14; 15, 15. 
5) Man darf wohl nicht annchmen, daß das für einzelne Festtage ein- 

gekaufte Räucherwerk auch für die Räucheropfer der Folgezeit bis zum nächsten 
Einkauf verwandt worden ist, für diese dürfte dem Tempel anderes Material 
zur Verfügung gestanden haben, sei es nun, daß er dieses auf einmal eingekauft 
hat oder daß er es selbst durch seine Naturaleinnahmen besessen hat. Der Ein- 
kauf besonderen Räucherwerks für Feste neben dem sonst zum Räuchern ge- 
brauchten Material findet sich auch in den Rechnungen des Soknopaiostempels, 
B. G.U.1L 1, 11—12. 

6) Siehe 2. B. 4 Drachmen: p. 12, 18 (hier allerdings nur orgöße:Aor und 
kıßavmrog), 12 Drachmen: p. 1,7 u. 21; p. 10,13; 11, 12 u. frg. 8, 9 (die Zahlen- 
angaben nicht erhalten).
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und eventuell noch mehr, gekostet.!) Was außerdem zur Ausstattung 
der Feste das Heiligtum noch den eigenen Naturaleinnahmen ent- 
nommen hat, entzieht sich leider ganz unserer Berechnung; insofern ° 
kann man sich auch kein rechtes Bild ‚davon machen, wie teuer eigent- 
lich solche Feste gekommen sind.®) Da nun weiterhin über derartige 
Naturalaufwendungen des Jupitertempels zu Kultzwecken überhaupt 
nichts bekannt geworden ist?), so ist auch die Summe, die wir für 
die Höhe der hier in Betracht kommenden Geldausgaben feststellen 
können — für reichlich 6 Monate mindestens ungefähr 650 Drachmen )—, 
als Maßstab für die Beurteilung der Höhe der gesamten Kultusaus- 
gaben des Tempels nur mit aller Vorsicht zu verwerten. Ganz das 
gleiche ist der Fall, wenn wir erfahren, daß der Soknopaiostempel in 
einem Jahre an barem Geld mindestens 996 Drachmen für seinen 
Kultus aufgewandt hat (B. G. U. I. 1,3—11). Jedenfalls darf man 
jedoch wohl das eine aus all diesen Angaben folgern, daß, wie schon 

1) Auf p. 10, 9 ff. ist ein Fest erwähnt, das alle die bekannt gewordenen 
Ausgabeposten erforderlich gemacht hat, doch fehlen leider bei einzelnen der- selben die Zahlenangaben; bezüglich der im Text genaunten Summe vergl. die verschiedenen bei den’ einzelnen Ausgaben angeführten Zahlen. 

2) Bemerkt sei hier noch, daß diese Feste außer den Ausgaben für An- schaffung von Kultmaterial auch noch solche an Arbeitslöhnen für angenommene 
Hilfskräfte erforderlich gemacht haben, über diese siehe Bd. ILS. 20. 

3) Daß auch der Jupitertempel seine eigenen Naturaleinnahmen zur Be- schaffung des Kultmaterials verwandt hat, dafür ist neben anderem wohl der 
beste Beleg, daß sich unter seinen Geldausgaben keine einzige für Speis- oder 
Trankopfer findet. 

4) Diese Summe setzt sich zusammen aus den Ausgaben des: 
(Ende des Monats) Xolex: 30 Drachmen (frg. ı) 

Tißt: 10 , iu 
Meyie: 24 FR (p. 3 u. 4) 
Pausvad: 24 » (p. 6—8) 
Deguoüdı: 176 " (p. 10—12) 
  

. Sa.: 464 Drachmen. 
Im Monat IIey&» (p.13 u. 14) sind Geldausgaben für den Kultus nicht 

gebucht, im IIadvı (p. 14 u. 15) zwar solche (einmal für Bekränzung und einmal 
für Krünze für das &d«vov) vorhanden, aber die Zahlenangaben fehlen. Auch in 
den obengenannten Monaten sind bei einer Reihe von Kultausgaben die Zahlen- 
angaben verloren gegangen (und nicht sicher zu ergänzen), so im Meyig zweimal für 
Bekränzung und einmal für Öl zur koyvansla, im Dausvad einmal für Bekränzung 
und für Öl zur Augrenbie, im Pegnoödı einmal für Bekränzung, zweimal für Räucherwerk, einmal für Kränze für das &davov, einmal für Öl zur Augvansie und einmal für Mietsgeld für Esel; legt man für die Berechnung der Höhe all dieser. 
Ausgaben die sonst für die einzelnen Posten überlieferten Zahlenangaben zugrunde, 
so haben sie ungefähr 130-160 Drachmen betragen. Außerdem ist es recht wahr- 
scheinlich, daß auch auf p. 2,4, 5 u. 7, wo nur Zahlenangaben erhalten sind — sie ergeben im ganzen 56 Drachmen —, Kultausgaben gebucht waren; schließlich 
ist es auch nicht ausgeschlossen, daß für den Monat Tößı (die allerersten Tage 
desselben kämen in Betracht, siehe p.1u.Bd.Il.S.4, A. 1) nicht alle Kultaus- 
gaben uns bekannt geworden, sondern einige verloren gegangen sind.
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bemerkt, die Bestreitung des Kultus den ägyptischen Heiligtümern 
trotz aller Beiträge von anderer Seite ganz beträchtliche Kosten ver- 
ursacht hat. - 

Das eben gefällte Urteil findet eine hübsche Bestätigung durch 
einige schon in anderem Zusammenhange (Bd. I. S. 391) erwähnte An- 
gaben Diodors (1.84, 8) über die Ausgaben für ein Kirchenfest, das aller- 
dings, obgleich es wohl das wichtigste Fest Ägyptens gewesen und 
unter Anteilnahme des ganzen Landes gefeiert worden ist, durchaus 
nicht alle Jahre, sondern meistens in langen Zwischenräumen begangen 
worden ist, nämlich die Festlichkeiten beim Tode eines Apis. Inso- 
fern haben auch die Ausgaben für diese den Kultusetat nicht regel- 
mäßig belastet, sondern sind nur selten und ausnahmsweise erfolgt, 
unter welcher Voraussetzung auch allein ihre sehr bedeutende Höhe 
sich erklären läßt. Nach Diodors Angaben ist nämlich z B. zur Zeit 

‘ Ptolemaios’ I. bei der Bestattung eines Apis von der Priesterschaft 
nicht nur ihr ganzer recht bedeutender eigener Schatz aufgebraucht 
worden, sondern sie hat sich sogar noch hierfür vom Könige 50 Ta- 
lente borgen müssen, und auch zu Diodors Zeit sollen die Kosten 
eines Apisbegräbnisses an 100 Talente betragen haben. 

Sehr beachtenswert ist es alsdann, daß, wie schon anläßlich der 
für das Apisbegräbnis erhobenen Kollekte bemerkt worden ist (siehe 
Bd.1. 5. 392), zu den Kosten desselben auch Heiligtümer beigesteuert 
haben, die mit dem Apiskult in gar keiner Beziehung gestanden haben; 
es haben also den Tempeln eventuell auch außer der Feier der eigenen 
Feste die Festlichkeiten anderer Tempel Ausgaben verursacht, und es 
scheint mir überhaupt, daß eine Festesbeisteuer der Tempel stets Sitte 
gewesen ist, wenn ein anderes Heiligtum irgend eine außergewöhnliche 
kirchliche Festlichkeit veranstaltete; so erfahren wir z.B,, daß anläß- 
lich der Einweihungsfeierlichkeiten des Tempels von Edfu „die Tempel 
ihre Gaben herbeigebracht haben“ (Brugsch, Thesaurus II. S. 263). 

An einer größeren Anzahl von Tempeln muß schließlich auch 
der Unterhalt der bei ihnen gehaltenen heiligen Tiere!) — auch ihn 
darf man den eigentlichen Kultkosten zuzählen — größere Ausgaben 
erfordert haben, vornehmlich natürlich an jenen Tempeln, die speziell 
heiligen Tieren geweiht gewesen sind.?) 2: 

1) Parthey in seiner Ausgabe von Plutarchs De Iside et Osiride S. 260 ff. 
bietet eine gute Zusammenstellung der in verschiedenen Gegenden Ägyptens’ 
verehrten heiligen Tiere. . 

2) Siehe hierzu die Angaben Bd. 1. $.268 (siehe auch Bd.I. S. 416) über Felder, 
die ausdrücklich als zum Unterhalt heiliger Tiere bestimmt bezeichnet werden. 
Vergl. ferner die Angaben Bd.I. S. 391 über die besonderen Spenden für die 
heiligen Tiere. Vergl. auch Strabo XVII. 811/12, wo die Fütterung der heiligen 
Krokodile des Suchos in Arsinoe näher beschrieben wird. Siehe hierzu jetzt 
P. Tebt. I. 33, 13/14. Auch P. Tebt. I. 57 ist jetzt hier zu verwerten.
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8. Die Aufwendungen für Repräsentation und für verwandte Zwecke, 

Den ägyptischen Tempeln sind übrigens durchaus nicht nur durch die Feier der direkten Kirchenfeste sondern auch durch die Ver- anstaltung von allerlei Festlichkeiten, die nur repräsentativen Zwecken gedient haben, erhebliche Ausgaben erwachsen. Vor allem scheinen derartige Feste z. B. stets gefeiert worden zu sein, wenn hochgestellte Beamte oder gar die Herrscher selbst!) den Tempeln die Ehre ihres Besuches erwiesen oder wenigstens die Stadt, in der das betreffende Heiligtum lag, besucht haben. \ 
"Einen vorzüglichen Beleg hierfür enthalten die arsinoitischen Tempelrechnungen. Ihnen zufolge (p. 7, 8—23) ist z.B. anläßlich eines Besuches des praefeetus Aegypti in Arsinoe von dem Jupiter- heiligtum eine größere Festlichkeit veranstaltet worden, bei der alle bei den Kirchenfesten des Tempels üblichen besonderen Ausgaben, und zwar die für die zogasi«, mit welcher der Prüfekt empfangen wurde?), für die Avyvanla, für die Bekränzung und Salbung der Sta- tuen, für die Ausschmückung des Heiligtums usw., gleichfalls kontra- hiert worden sind. Außerdem sind noch 60 Drachmen einem Rhetor gezahlt worden, den man engagiert hatte, um den Präfekten feierlich zu begrüßen und ihm zugleich den Dank der Priesterschaft für eine dem Tempel geschenkte Statue der Siegesgöttin auszusprechen, das ganze fürwahr ein kulturgeschichtlich recht interessanter Vorgang, der uns die Verbreitung und Beliebtheit der so echt hellenistischen Institution des gewerbsmäßigen Rhetors auch für die ägyptische Landstadt bezeugt. Im ganzen hat das Fest zu Ehren des Präfekten dem Tempel einschließlich des Arbeitslohnes für notwendig gewordene besondere Hilfskräfte an baren Auslagen anscheinend 170 Drachmen?) gekostet, also eine ziemlich bedeutende Summe. Auch anläßlich der Anwesenheit eines speziellen Vorgesetzten der Priesterschaft, des Stell- vertreters des Oberpriesters von ganz Ägypten (diadeysusvog Tijv doyı- Egwovvnv zul Erirgoxog ruv oboruzön, vergl. Bd. I. S. 64), hat der Jupitertempel eine allerdings kleinere Festlichkeit veranstaltet; bei ihr sind ihm nur durch die Bekränzung der Statuen und durch die Auyva- tl Ausgaben entstanden (p. 7, 24—38, 1)%). ' 

: 1) Verschiedene Besuche des Herrschers (es ist der 2. Ptolemäer) und die Schilderung daran sich anschließender Feste sind z.B. in der Pithomstele erwähnt. : 
2) Vergl. hierzu die Bemerkungen Wilckens a. a. 0, Hermes XX (1885) S.468. 3) Bei zwei Ausgaben sind Zahlenangaben nicht erhalten, doch sind sie immerhin mit einer gewissen Sicherheit zu ergänzen. 
4) Es sei schon hier darauf hingewiesen, daß neben diesen einen freiwil- ligen Charakter tragenden Ausgaben zu Ehren der Beamten von den Tempeln. auch Zwangsbeitrüge für duzchreisende Beamte erhoben worden sind, siehe dieses Kapitel, 7B. 

. 
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Eine ganz eigenartige Repräsentationsfestlichkeit ist alsdann für 
das Serapeum in Oxyrhynchos in römischer Zeit zu belegen. Es ist 
uns nämlich eine formell abgefaßte Einladungskarte zu einem vom 
Sarapistempel gegebenen Diner bekannt geworden (P. Oxy. I. 110). 
Die Einladung ist zwar von einem einzelnen erlassen, dessen Titel 
nicht genannt ist, aber es dürfte sich wohl hier um den Tempelvor- 
:steher handeln, und man darf wohl annehmen, daß die Einladung vom 

. Tempel ausgegangen ist; denn die betreffende zu Ehren des Sarapis 
stattfindende Festlichkeit (eig zAsivpv tod zvolov Zaodzıdos) soll im 
Serapeum selbst abgehalten werden.!) So bietet diese Einladungs- 
karte eine bemerkenswerte Illustration zu den Klagen des Tertullian 
(apolog. 39) über die Schmausereien bei Götterfesten, unter denen er 
die coena Serapiaca besonders hervorhebt. Man wird sich wohl auch 
unwillkürlich bei dieser Einladung an die berühmten schlemmerhaften 
Diners der großen römischen. Priesterkollegien erinnern und daran 
denken, wie teuer diese Veranstaltungen zu kommen pflegten. Jeden- 
falls dürfte es wohl kaum jemand erwartet haben, daß auch derartige 
Ausgaben den Haushalt ägyptischer Tempel belastet haben.?) 

Als Ausgaben repräsentativen Charakters sind auch jene zu fassen, 
welche den ägyptischen Tempeln durch die Entsendung der Prie- 
sterdeputationen zu den großen öfters stattfindenden allgemeinen 
Priesterversammlungen (siehe Bd. I. S. 72 ff.) entstanden sein müssen. 
Besonders teuer dürften der Priesterschaft jene Versammlungen so lange 
gekommen sein, als sie noch alljährlich regelmäßig in Alexandrien 
abgehalten wurden; denn der an sich schon kostspielige Aufenhalt in 
der Hauptstadt am Hofe des Königs wird noch durch allerlei Ge- 
schenke für den Herrscher, durch die man diesem seine Ergebenheit 
bezeugen wollte, verteuert worden sein. Übrigens dürfte noch manche 
andere Gelegenheit Priester an den königlichen Hof geführt haben; 
so erfahren wir z.B. aus der Mendesstele (2.21) von einer aus den 

1) An ein einfaches Opfermahl, bei dem die am Kirchenfeste teilnehmenden 
Laien die Überreste der Opfer erhielten (siehe hierzu Bd. I. $. 394), ist hier jeden- 
falls nicht zu denken; es weist uns vielmehr die ganze Form der Einladung (vergl. 
andere uns erhaltene Einladungskarten, z.B. P. Oxy.I.111; 112; P. Fay.-132) auf 
eine, wenn man den Ausdruck gebrauchen darf, richtige Gesellschaft bin. P. Oxy. 
II. 523 bietet uns jetzt einen weiteren Beleg für eine Einladung eis »Asivnv roü 
xvolov Zwodzudos. Hier handelt es sich jedoch jedenfalls nicht um eine von dem 
Tempel veranstaltete Festlichkeit, denn das Fest findet nicht in den Räumen des 
Tempels, sondern in irgend einem Privathause statt. Hingewiesen sei in diesem 
Zusammenhange auch auf die gr. Inschrift 76 bei Seymour de Ricei a. a. O. Archiv 
I. S. 447, in der ein „suvxöcıoy roö xuglov Zegdzıdos“ erwähnt wird. 

2) Könnte man das bei dem Tempel des Pnepheros und Petesuchos in 
Karanis gelegene deizynrigrov (Inschrift 3 in P. Fay. S. 33 [siehe S. 31 u. '35]) 
mit Sicherheit als ein Tempelgebäude in Anspruch nehmen, so besäßen wir auch 
für dieses Heiligtum einen vorzüglichen indirekten Beleg dafür, daß es Diners 

‚u. dergl. veranstaltet hat.



3. Die Aufwendungen für Repräsentation und für verwandte Zwecke. 17 
  

vornehmsten Mitgliedern der Priesterschaft des Mendestempels be- 
stehenden Dankesdeputation nach Alexandrien anläßlich der Vollendung 
des Neubaues des Heiligtumes. Näheres über diese Ausgabenkategorie, 

‚welche vielleicht in römischer Zeit zugleich mit den Priestersynoden 
weggefallen oder‘ wenigstens sehr eingeschränkt worden ist, vermögen wir vorläufig nicht festzustellen. _ 

Auf Tempelausgaben, welche den soeben besprochenen verwandt 
sind, scheint mir alsdann ein Papyrus aus Oxyrhynchos (P. Oxy. 1 
118 Verso Z. 17ff, römische Zeit) zu verweisen. Ihm zufolge haben nämlich allem Anschein nach!) Priester einem privaten Reisenden 
Gastfreundschaft erwiesen, wofür sich dieser erkenntlich zeigen soll 
(siehe Bd. 1. 8.392, A.3). Falls man nicht annimmt, daß die Auf- 
nahme aus freundschaftlichen Gründen erfolgt ist, darf man wohl Auf- 
wendungen für einen derartigen Zweck als Ausfluß einer gewissen 
Mildtätigkeit auffassen. Für das Ausüben dieser ist einer Nachricht 
des Athenaeus (IN. 110®) ein weiterer Beleg zu entnehmen. Darnach- 
sind im Kronostempel zu Alexandrien jedem, der sich an den: 
Tempel wandte, eine bestimmte Sorte Brote, welche die Alexandriner 
dem Kronos geweiht hatten („Kronos“brote)?), umsonst zur Beköstigung 
verabreicht worden. Nimmt man nun an, was doch überaus wahr- 
scheinlich ist, daß nur arme Leute die Beköstigung durch den Tempel 
nachgesucht haben werden, so besitzen wir den, so viel ich weiß, ersten 
Beleg dafür, daß auch von einem Tempel der antiken Religionen 
offiziell Wohltätigkeit ausgeübt worden ist. Bemerkenswert ist es, 
daß uns gerade aus Ägypten hierüber die erste Kunde gekommen ist. 
Irgend eine Verallgemeinerung auf Grund dieser Notiz des Athenaeus 
wäre jedoch gänzlich unberechtigt, man wird vielmehr auch noch ferner 
daran festhalten können, daß erst das Christentum das Üben von 
Wohltätigkeit, die Unterstützung der Armen, zu einer unbedingten 
Aufgabe der Kirche gemacht hat.?) 

Von größerem Interesse wird die soeben behandelte Athenaeus- 
>stelle auch dadurch, daß sie uns die einzige sichere Nachricht über 

> 1) Bei der Deutung dieses Papyrus ist die außerordentlich ungelenke Aus- Nirucksweise des Schreibers in Betracht zu ziehen. 
> 2) Zu diesen Kronosbroten vergl. die Bemerkungen über die Berenikebrote 
“ in diesem Kapitel, Abschnitt 6, B. 

3) Ausgaben eines Tempels für Mildtätigkeit — in dem betreffenden Falle würde es sich um solche für Krankenpflege handeln — sind kaum dem P. Petr. 
1.30 N.1 zu entnehmen. Ihm zufolge scheint mit einem memphitischen Asklepios- tempel (ob es ein Tempel des griechischen oder einer des ägyptischen Kultus ist, läßt sich allein auf Grund des Namens nicht feststellen) eine Art von Spital verbunden gewesen zu sein, das ein Kranker aufgesucht hat. Es ist mir nun 
sehr wahrscheinlich, daß dieser nicht nur keine Ausgaben dem Tempel ver- 
ursacht hat, sondern daß vielmehr dem Heiligtum die Kur Geld eingebracht 
haben wird (vergl. Bd. I. S. 397). 

Otto, Priester und Tempel. IL 
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die Ausgaben eines griechischen Tempels in Ägypten vermittelt. 
Man darf wohl allerdings annehmen, daß diese im Prinzip vielfach 
dieselben wie die der ägyptischen Tempel gewesen sein werden. Jeden- 
falls werden die Kosten für die Bestreitung des ‚Kultus, für Reprä- 
sentation, für Tempelbauten, für den Unterhalt der Angestellten stets 
im Ausgabenetat vertreten gewesen sein; dagegen ist cs schon zweifel- 
hafter, ob auch der Unterhalt der Priesterschaft und staatliche Ab- 
‚gaben ihn stärker belastet haben. . 

4, Der Bauetat. 

Als einen unter den Tempelausgaben ebenso wie die bisherigen 
Ausgabenkategorien regelmäßig vertretenen Posten wird man alsdann 
die Aufwendungen ansehen dürfen, welche den Heiligtümern ihre 
Neubauten, die Ausbesserung alter Gebäude und die äußere 
und innere Ausschmückung der Kultusräume verursacht haben. 
Übrigens ist gerade hier, wie schon früher (Bd. I. S. 387#f. u. 398.) 
hervorgehoben worden ist, die Priesterschaft besonders reichlich von 
seiten des Staates und von Privaten unterstützt worden, so daB man 
also die Höhe und ferner auch die Bedeutung dieser Ausgabengruppe 
für den Tempeletat nicht allzuhoch veranschlagen darf, wozu man an 
sich wohl leicht geneigt sein könnte. 

Immerhin wird gar mancher Neubau auf alleinige Kosten der 
Tempel ausgeführt worden sein, zumal ja doch ihnen nicht nur die 
Sorge für die heiligen Gebäude, sondern auch die für allerlei profanen 
Zwecken dienenden Baulichkeiten obgelegen hat; von letzteren müssen 
abgesehen von den Priesterwohnungen um so mehr im Besitze eines 
Heiligtums gewesen sein, je mehr gewerbliche Anlagen u. dergl. ihm 
gehört haben. Von Tempelbauten auf eigene Kosten hören wir z.B, 
im großen Serapeum zu’ Memphis; ägyptische Inschriften schildern 
uns vor allem den Bau der zu diesem gehörenden Apisgräber.!) Welch 
bedeutendes, also auch kostspieliges Bauwerk ein solches Apisgrab 
gewesen ist, veranschaulicht uns am besten jene Inschrift aus der 
Zeit des 2. Ptolemäers (publ. von Brugsch, a. a. O. Ä.Z. XXII [1884] 
S. 112), der zufolge der Bau eines Grabes allerdings einschließlich 
einer größeren Anzahl Feiertage fast 10 Monate gedauert hat. Auf 
rege Bautätigkeit im memphitischen Serapeum weisen uns auch die 
zahlreichen, schon seit Generationen in seinen Diensten stehenden 
Bauhandwerker hin (siehe Bd. I. 8. 112). Ferner sei noch daran er- 
innert, daß wir für einige Heiligtümer die Herstellung von Bau- 

1) Siehe Inschriften, veröffentlicht und verwertet von Brugsch, a. a. 0.Ä.Z, : 
XXI (1884) S. 110 £. und die demotischen Stelen des Louvre N. 32, 82, 107, 114, 
124, biling. Stele von Boulag 137, besprochen und publiziert von Revillout, Rev. 
eg. VI. S. 130—133. -



4. Der Bauetat. 19 
  

materialien nachweisen konnten, auch dies wohl ein Zeichen dafür, 
daß von den betreffenden Tempeln gebaut worden ist!) 

Zahlenmäßige Angaben über die Höhe der Ausgaben für Bau- 
arbeiten können wir schließlich den arsinoitischen Tempelrechnungen 
entnehmen. Das eine Mal handelt es sich allem Anschein nach um 
die Reparatur einer eingefallenen Baulichkeit in der Nühe des Tem- 
pels®), das andere Mal um -Arbeiten an einem Damm (oder vielleicht 
Wallmauer) bei den Kanälen nahe beim Heiligtum®). Die letzteren 
haben im ganzen 69 Drachmen 4 Obolen gekostet, die einzelnen Aus- 
gaben sind jedoch nicht näher angegeben‘); genau spezialisiert sind 
sie dagegen im ersten Falle. Darnach hat der Tempel für die Aus- 
besserung neue Ziegeln kaufen müssen, für die er einschließlich des 
Transportes 12 Drachmen gezahlt hat; daneben hat er übrigens auch 
alte Ziegeln verwandt. 3 Maurer (Epydreı) und 6 Handlanger (zaudie, 
also Knaben) sind von der Priesterschaft für die Arbeit angenommen 
‚worden; sie haben als Arbeitslohn pro Mann 18, bez. 10 Obolen, im 
ganzen 16 Drachmen®) erhalten. Außer ihnen ist auch noch ein 
nAozoids, d.h. wohl ein Arbeiter, der den Mörtel zu mächen hatte®), 
beschäftigt worden; ihm sind für seine Arbeit 2 Drachmen gezahlt 

worden. Diese offenbar nur kurze Zeit dauernde?) Ausbesserung hat 

1) Vielleicht darf man zwei gr. Inschriften aus der Nähe von Assuan (publ. von Griffith, P. S. B. A, XI [1889] 8, 231/32, vergl. zu ihnen Bd. I. 8.407) die Er- 
bauung eines Tempels auf eigene Rechnung entnehmen. In ihnen ist nämlich 
nur die Rede, daß zu der und der Zeit (unter Kaiser Hadrian), als X. Y. ie- 
savns (?) des Suchos war, das icgd»v £reledön; der Name eines Dedikators, Privat- 
mannes oder Kaisers, ist nicht genannt, der Tempel als Bauherr also ganz wahr- 
scheinlich, 

2) B.G. U. II. 362, p. 8,2—10; vergl. hierzu die Ausführungen Wilckens,. 
2.2. 0. Hermes XX (1835) S. 470/71. 

3) B.G. U.IT. 362 p. 13, 21—23, siehe.den Ausdruck &raßor dinpölyar..... .. 
eos] ro izon ara. 

4) Die Arbeit scheint hier der Tempel im ganzen an einen Unternehmer 
vergeben zu haben (£oyoıs Lıoszd[gov)). 

5) Für die hier vorgenommene Umrechnung der Obolen in Drachmen vergl. 
Wilcken, Ostr. I. S. 733, doch legt man besser an Stelle des von Wilcken ge- wählten Ansatzes, 1 Silbertetradrachme — 28 Obolen, die &eyveiov deayuf zu 7/, Obolen (siehe z.B. P. Lond. I. 131 [S. 166) Z. 167 u. 131* [S. 189] Z. 18) zu- 
grunde, 

6) Diese Erklärung verdanke ich Herrn Prof. Wilcken, der af BG. UT, 
II. 699 verweist, 

7) Daß die Arbeit nur kurze Zeit gedauert haben kann, zeigt die Höhe 
des dem einzelnen Arbeiter oder Handlanger gezahlten Lohnes von 18 bez. 10 
Obolen; man könnte vielleicht geneigt sein ihn, da nichts weiteres angegeben 
wird, als Tagelohn aufzufassen, doch wäre derselbe alsdann sehr hoch, vor allem derjenige der Handlanger (eine eingehendere Untersuchung über. die Lohn- verhältnisse im hellenistischen Ägypten gedenke ich demnächst in anderem Zu- 'sammenhange zu bieten, hier sei nur beispielsweise auf den Arbeitslohn. von 
6 Obolen hingewiesen, der in Hermupolis am Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. 

2*
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mithin dem Tempel alles in allem 30 Silberdrachmen gekostet, wovon 
die größere Hälfte für Arbeitslöhne aufgewandt worden ist. . 

Welche Kosten der Priesterschaft durch die Ausschmückung ihrer 
Tempel erwachsen sind, darüber besitzen wir keine direkten. Belege, 
sondern können nur indirekt einiges Wenige erschließen. So darf man 
‚wohl, wenn uns z.B. berichtet wird, daß im Hathortempel zu Den- 
dera die in seinen Diensten stehenden kunstgewerblichen Arbeiter 
allerlei Schmuckgegenstände u. dergl. für die Göttin angefertigt haben n, 
annehmen, daß dies auf Kosten dieses Heiligtums geschehen ist. 
Weiterhin sei hier auch an jene Bestimmungen verschiedener Priester- 
dekrete aus ptolemäischer Zeit erinnert, in denen für jeden ägyp- 
tischen Tempel die Aufstellung einer neuen Statue für eins der apo- 
theosierten Mitglieder des Herrscherhauses angeordnet wird?) Daß 
in all diesen Fällen jedem Heiligtum die betreffende Statue geschenkt 
worden ist?), ist wenig wahrscheinlich, vielmehr dürfte ihre Anschaf- 
fung auf eigene Rechnung der Tempel erfolgt sein). Derartige große 

an gelegentlich angenommene Arbeiter pro Tag gezahlt worden ist, P. Lond, 
1. 131 [8.166] Z. 45/46), insofern muß man doch wohl eine etwas längere Arbeits- 
zeit als einen Tag annehmen. 

1) Siehe Inschrift von Dendera, teilweise wiedergegeben bei Brugsch, Ägyp- 
tologie S. 414. . 

2) Siehe z. B. Mendesstele Z. 13: Bild für Arsinoe Philadelphos; Kanopus 
2. 58/59: Bild für Berenike, die apotheosierte Tochter des 3. Ptolemäers (es ist 
ein goldenes, mit Edelsteinen besetztes Bild, allerdings soll es nur in den 
größeren Tempeln, denen 1. und 2. Ordnung [vergl. Bd. I S. 18], aufgestellt 
werden); Rosette Z. 38 ff.: Statuen des 5. Ptolemäers. \ 

3) Man darf wohl nicht daran denken, die Steuer ‚orte drdadvrwr mit der 
Errichtung dieser Herrscherstatuen in Verbindung zu bringen. Einmal ist diese 
bisher nur für die Kaiserzeit bezeugt (siehe Wilcken, Ostr. I. 8. 152 ff), und. 
selbst für den Fall, daß sie sich für die Ptolemüerzeit nachweisen ließe, wäre 
es sehr fraglich, ob durch sie die Kosten von Statuen, deren Errichtung nicht 
von den Organen des Staates, sondern von der Priesterschaft beschlossen war, 
bestritten worden wären. 

4) Man könnte vielleicht geneigt sein, einer Eintragung der arsinoitischen 
Tempelrechnungen (B, G. U. II. 362 p. 6, 2 ff.) einen interessanten Beleg dafür zu 
entnehmen, daß die Neuanschaffung von Statuen den Tempeln .eventuell auch 
noch außer den Anschaffungskosten bedeutendere Ausgaben verursachen konnte, 
aber m. E. läßt sich ‚Sicheres hier nicht erschließen. Es wird nämlich in der 
Abrechnung (p. 6, 4/5 u. 7, 3—-5) die Aufstellung einer allem Anschein nach 
dem Jupitertempel geschenkten Kolossalstatue des Kaisers Caracalla erwähnt. 
Um die Aufrichtung dieser Statue zu ermöglichen, ist eine große Maschinerie 
(geuovixds) errichtet worden, die einen recht hohen Wert besessen haben muß, da 
der Tempel aus dem bald nach der Aufstellung der Statue erfolgenden Verkaufe 
allein ihrer Eisenteile 260 Drachmen löst (siehe hierzu Wilcken, a. a. O. Hermes. 
XX [1885] 8. 467). Nimmt man nun an, daß der Tempel selbst diese Maschi- 
nerie eigens für die Aufrichtung der Statue angeschafft hat, so wäre ja diese 
schon hierdurch für ihn mit großen Kosten verbunden gewesen. Gegen eine 
solche Annahme spricht jedoch der Umstand, daß in dem uns erhaltenen Teile 
der Abrechnung keinerlei Ausgaben für den zeuovizds gebucht sind, und wenn.
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Ausgaben haben natürlich immerhin zu den .‚Seltenheiten gehört, aber 
kleinere Ausgaben werden doch wohl regelmäßig jahraus jahrein für 
die Ausschmückung der Tempelräume notwendig geworden sein. 

5. Die Besoldung der nichtpriesterlichen Angestellten, 

Auf diese wichtige Kategorie der Tempelausgaben weisen uns 
schon die soeben erwähnten, vom arsinoitischen Jupitertempel ge- 
zahlten Arbeitslöhne für die Bauarbeiter hin. Übrigens sind auch an 
mehreren anderen Stellen der Abrechnung des Jupiterheiligtums Aus- 
gaben für nichtpriesterliche Angestellte gebucht, so daß wir wenig- 
stens für einen Tempel einige bestimmtere Angaben über diese Aus- 
gabengruppe besitzen. So erfahren wir von den Löhnen, welche von 
dem Tempel einigen anderen von ihm gelegentlich angenommenen 
Arbeitern gezahlt worden sind, und zwar einem y«Azovgyög, der bei 
größeren Festlichkeiten das Salben der Tempelstatuen vorgenommen 
hat (siehe Bd. II. S. 11), und ferner einer größeren Anzahl doydras, 
die für die zuuesi« der großen Feste engagiert worden sind, um das 
£öevov zu tragen (siehe Bd.1.S. 94); der erstere hat das eine Mal 8, 
in anderen Fällen 4 Drachmen erhalten!), die £oydteı für ihre jedes- 
malige Tätigkeit im ganzen 32 oder 16 Drachmen 2). 

Außer solchen gelegentlichen Hilfskräften hat dann der Jupiter- 
tempel auch ein ständiges Dienstpersonal unterhalten, das ein regel- 
rechtes Gehalt (öy&vıov) allmonatlich von ihm empfangen hat. Es 
hat aus einem Tempelwächter (v«opVAdE)®), einem Bibliothekar (zooaı- 
oeıng PußAodrjang)‘), einem Sekretär (yeruuerevg) und einem Be- 
diensteten von nicht näher bezeichneten Charakter — es ist offenbar 
ein einfacher Tempeldiener, der zu den verschiedensten Geschäften 

man auch dies dadurch erklären könnte, daß der Tempel sie die ganze Zeit hin- 
durch schuldig geblieben ist, so würde man doch für den Fall, daß die Auf- 
stellung auf Kosten des Tempels erfolgt wäre, wenigstens unbedingt die Ein- 
tragung einiger anderer Ausgaben erwarten, die hierbei alsdann jedenfalls etwa 
durch Annalıme von Hilfskräften (Ausgaben für sie begegnen öfters in den Tempel- 
rechnungen, siehe oben Abschnitt 5) oder dergl. entstanden sein würden. Deshalb 
ist es mir recht wahrscheinlich, daß auch die Kosten der Aufrichtung ebenso 
wie auch die der Statue selbst von anderer Seite bestritten worden sind und 
daß man dem Tempel alsdann auch die Maschinerie, die man bei der Aufstel- 
lung gebraucht hat, geschenkt hat. 

1) Siehe B. G. U.II. 362 p. 1,10: 8 Drachmen u, p. 7,16 u.10,16: 4 Drachmen. 
2) 32 Drachnmen: p. 7, 16/17; 16 Drachmen: p. 10, 18; Zahl nicht erhalten: 

p. 11,13 u. 15, 14; die Höhe des Arbeitslohnes (vergl. Bd. I. S. 19) setzt eine 
große Anzahl Zoyaraı voraus. 0 

3) Dieser vaoptAc& ist jedenfalls nicht mit den veopvAaxes der griechischen 
Tempel (siehe Stengel a. a. O. S. 46) auf eine Stufe zu stellen, sondern er hat 
sicher ganz subalternen Charakter besessen. 

4) Für den Titel vergl. Wilcken a. a. O. Hermes XX (1835) S. 460.
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benutzt worden ist!) — ‚bestanden, und diese haben pro Mann 28, 
30, 40 und 19 Drachmen erhalten?). Demnach haben die Ausgaben 
der Jupiterpriesterschaft für die von ihr ständig gebrauchten Hilfs- 
kräfte®) in einem Jahre im ganzen 1404 Drachmen, also eine. ziem- 
lich hohe Summe, betragen. Ob der Tempel.ihnen außerdem noch 
Naturallohn zugewiesen hat, läßt sich, da ja der Adyog sırızdg der 
Abrechnung nicht erhalten ist, nicht ermitteln, doch ist es mir bei 

- Ihnen, die als fest angestelltes Personal gleichsam zum Haushalt des 
Heiligtums gehört haben, nicht unwahrscheinlich, daß eventuell auch 
ein solcher gezahlt worden ist. . 

Hausdienerschaft und subalternes Beamtenpersonal haben gewiß in 
Diensten eines jeden Heiligtums gestanden (vergl. hierzu auch VI. Ka- 
pitel, 1), wenn auch die Zahl derselben und die Höhe des ihnen ge- 
währten Gehaltes an den verschiedenen Tempeln recht verschieden 
gewesen sein wird; insofern darf man trotz des Fehlens jeglicher Be- 
lege wohl die Behauptung wagen, daß jedem Tempel ähnliche Aus- 
gaben wie dem Jupiterheiligtum erwachsen sein werden. Auch Arbeits- 
löhne für gelegentlich angenommene Hilfskräfte dürften wohl, wenn 
nicht das eigene ständige Personal des Tempels besonders groß gewesen 
ist, regelmäßig jeden Tempeletat belastet haben. Weiterhin ist auch in 
Betracht zu ziehen, daß all die Tempel, die industrielle und sonstige 
gewerbliche Unternehmungen betrieben haben, an Löhnen und Gelältern 
außer den allgemeinen Betriebsunkosten auch für die hierbei von 
ihnen beschäftigten Arbeiter und für sonstige Angestellte (siehe IV. Ka- 
pitel) alljährlich recht beträchtliche Summen Geldes oder größere 
Mengen von Naturalien aufgewandt haben müssen, und schließlich ist 
noch zu berücksichtigen, daß für den Fall, daß ein Heiligtum Sklaven 
besessen hat, es auch für deren Unterhalt zu sorgen gehabt hat. 
Jedenfalls dürfte es wohl keinem Zweifel unterliegen, daß im großen 
und ganzen jedem Tempel dureli Löhnung oder direkten Unterhalt der 
zu ihm in irgend einem dienstlichen Verhältnis stehenden Personen 
bedeutende Ausgaben. erwachsen sind; daß wir hierüber bisher so 
wenige Nachrichten besitzen, darf uns in unserem Urteil nicht beein- 
flussen. Übrigens kann man wohl einen gewissen Beweis für die 
Wichtigkeit dieser Ausgabenkategorie auch darin sehen, daß sie auch 
von Diodor in seiner knappen, durchaus nicht erschöpfenden Aufzählung 

1) Daß er eine niedrige Stellung eingenommen hat, niedriger jedenfalls als 
die anderen hier genannten Personen geht auch daraus hervor, daß er von ihnen 
das kleinste Gehalt (nur 19 Drachmen) erhalten hat. 

2) Vergl. für sie BG. U. I. 362 frg. 1, 178; p. 2, 10; 4, 16; 8, 11ff.; 
12, 11; 13, 21f.;.15, 16 ff. ° . 

3) Die stets im Anschluß an die Gehaltszahlungen gebuchte Ausgabe ‚Zxı- 
Tnenzg Orte xuramoumig umvielov‘ ist nicht als eine Zahlung an einen An- 
gestellten des Tempels zu fassen; vergl. zu ihr dieses Kapitel, Abschnitt 7.
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der Ausgaben der ägyptischen Tempel (1. 73, 3, siehe Bd. I. S. 6) 
erwähnt worden ist (rodg Örngerag respovoı [se. die Priester]).') 

> x 

6. Die Bezahlung der Priester. 

In direktem Anschluß an die Ausgaben der Tempel für ihre An- 
gestellten berichtet Diodor von den Aufwendungen der Heiligtümer 
für ihre Priesterschaft mit den nur wenig besagenden Worten: zeig 
lölcıs yoelaıg yopnyodoıv (sc. die Priester — von den Tempeleinnahmen). 
Die Bezüge der’Priester darf man wohl als eine der wichtigsten, wenn 
nicht als die wichtigste Ausgabengruppe im Tempelhaushalt bezeichnen. 
Leider lißt uns aber auch hier das uns für die ägyptische Priester- 
schaft zur Verfügung stehende Nachrichtenmaterial ziemlich im Stich, 
so daß wir verhältnismäßig sehr wenige sichere Einzelangaben ge- 
winnen können. 

Vor allem ist es sehr bedauerlich, daß sich nichts darüber fest- 
stellen läßt, inwiefern sich die Bezüge der einzelnen Rangstufen der 
Priesterschaft von einander unterschieden haben. Also etwas ‚Derartiges, 
wie etwa die Aufstellung einer Gehaltsskala ist vollständig aus- 
geschlossen?); bei dem Fehlen näherer Belege darf man nur das Eine, 
dieses allerdings wohl mit voller Sicherheit behaupten, daß die höheren 
Priester eine höhere Besoldung als die niederen erhalten haben wer- 

1) Nähere Angaben über die Aufwendungen der Tempel für ihre nicht 
priesterlichen Angestellten besitzen wir jetzt auch für das vorhellenistische 
Ägypten. Der hieratische P. Berl. 10005 (erwähnt von Borchardt a. a. 0. Ä. 2. 
XXXVU [1899] S, 94, z. T. publ. von demselben „Besoldungsverhältnisse von 
Priestern im mittleren Reich“, Ä.Z. XL [1903/3] 8.113 ff.) macht uns mit dem 
täglichen Gehalt der Tempelbeamten des Heiligtumes des Anubis, Suchos und 
der Hathor von Kahun (Zeit: mittleres Reich) — es sind 8 an der Zahl — bekannt, 

“ das in Brot und Bier bestanden hat. Borchardt a. a. O. S. 116/17 irrt wohl, 
wenn er die Angaben auf das Monatsgehalt bezieht. In Z. 2 steht ausdrück- 
lich: Betrag der täglichen Einkünfte, und nichts deutet darauf hin, daß hier 
die Einkünfte mehrerer Tage zusammengefaßt sind (wörtlich Einkünfte „jeden 
Tag“). Es ist also wohl selbstverstündlich, daß die Ausgaben, bei denen eine 
Zeitangabe nicht vermerkt ist, die aber aus diesen Einkünften bestritten werden 
und genau so hoch wie diese sind, auch als tägliche aufzufassen sind. (Vergl. 
hierzu die große Inschrift von Sint, wo auch Erman a. a. 0. Ä.Z.XX [1882] 
S. 172 zufolge das vom Tempel gezahlte Gehalt auf den Tag berechnet ist.) 

- Der Papyrus” ist jedenfalls nicht als ein Teil einer dauernd fortgeführten Ab- 
rechnung, sondern als eine schematische Aufstellung der Einnahmen und Aus- 
gaben des Tempels zu fassen. 

2) Hier besitzen wir einmal bessere Nachrichten aus dem alten Ägypten. 
Der in A. 1 erwähnte Papyrus lehrt uns nämlich die Besoldungsverhältnisse 
der verschiedenen Priester des Tempels'von Kahun kennen; so verhält sich z.B. 
das feste Gehalt des Tempelvorstehers zu dem des „ Hauptvorlesepriesters wie 

Inschrift von Siut (siehe Bd. 1. S. 24, A. 4) zeigt uns ferner, daß am Tempel 
des Wepwawet und des Anubis zu Siut der Oberprophet das Doppelte wie die



24 ' Fünftes Kapitel. Die Ausgaben der Tempel. 
  

den?) — vor allem dürfte zwischen den Bezügen der Phylenpriester 
und der nicht den Phylen Angehörenden ein bemerkenswerter Unter- 
schied bestanden haben — und daß die Höhe derselben wiederum 
bei den einzelnen Tempeln recht verschieden gewesen sein wird und 
sich ganz nach der Höhe der Gesamteinnahmen des betreffenden Heilig- 
tums gerichtet haben dürfte. 

Weiterhin ist es auch nicht möglich den Gesamtbetrag der der 
ägyptischen Priesterschaft aus den Tempelkassen zufließenden Besol- 
dung, sei es nun für alle Heiligtümer oder auch nur für ein einziges, 
selbst nicht annähernd zahlenmäßig festzustellen, wir können sogar 
nicht einmal für einen einzelnen Priester ermitteln, wie hoch sich im 
ganzen die ihm vom Tempel ausgesetzten Bezüge pro Jahr gestellt 
haben (vergl. hierzu auch VII. Kapitel). 

A. Festes Gehalt. 

So müssen wir denn noch recht zufrieden sein, daß wenigstens 
über die Zusammensetzung dieser Bezüge, die durchaus nicht als ein 
einheitliches Gehalt aufzufassen sind, bestimmtere Angaben — aller- 
dings im allgemeinen auch nur für die Phylenpriesterschaft — be- 
kannt geworden sind. 

Demnach ist jedenfalls als einer der wichtigsten Bestandteile der 
‚Besoldung der ägyptischen Priester jene ihnen vom Staate alljährlich 
zugewiesene oövrafıg zu bezeichnen, deren Wesen und Bedeutung 
wir schon bei der Darstellung der Tempeleinnahmen eingehend er- 
örtert haben (siehe Bd. I. 8. 366f£.). Da sie, wie schon erwähnt und 
wie noch näher ausgeführt werden wird (VI. Kapitel, 4), niemals vom 
Staat direkt an die Priester, sondern stets durch Vermittelung der 
Tempelkassen an diese ausgezahlt worden ist, so ist auch sie immer- 

übrigen ständigen Priester des Heiligtumes erhalten hat (siehe den sog. 3. Ver- 
trag, Erman a. a. 0. Ä. 2.XX [1882] 8. 171. 
. 1) Als gewisse indirekte Belege dafür, daß die höheren Priester eine höhere 
Besoldung als die niederen empfangen haben, könnte man vielleicht jene Nach- 
richten anführen, denen zufolge Priester, um eine höhere Rangstufe zu erlangen 
(in dem einen Falle sind es Ibiobosken, denen die Prophetie an einem Ibis- 
heiligtum eingeräumt worden ist [3. Jahrhundert v. Chr.}, in.dem anderen Isgsis, 
die sich um Stolistenstellen bewerben [Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr.], Belege. 
und nähere Angaben siehe Bd. I. S. 249/50 u. 234), dafür ganz beträchtliche Kauf- 
summen aufgewandt haben (die Ibiobosken zahlen zusammen 210 Silberdrachmen, 
für sie, die niederen Priester, eine recht beträchtliche Summe, die isgeig ent- 
richten allein als Anzahlung, die ihnen eventuell verloren gehen kann, je 100 
Drachmen, was auf eine sehr bedeutende Kaufsumme hinweist); natürlich dürfte 
die Betreffenden zu solchen Aufwendungen vor allem das Verlangen veranlaßt 
haben, durch die höheren Ämter auch eine angesehenere allgemeine Stellung 
zu erlangen, aber m. E. dürften sich auch die mit diesen verbundenen finanziellen 
Vorteile zum Teil wenigstens in den Ausgaben für die neuen Ämter wider- 
spiegeln. Vergl. ferner diesen Abschnitt, Bu. C.
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hin als eine der Tempelausgaben anzuführen, wenn auch durch sie das Vermögen der ägyptischen Heiligtümer nicht belastet wor- den ist. 

Ob neben der staatlichen ovvreäis ein von den Tempeln auf eigene Rechnung gezahltes festes Gehalt einen allgemein üb- lichen Teil der Priesterbesoldung gebildet hat oder ob ein solches ‚nur ausnahmsweise gewährt worden ist, läßt sich leider nicht sicher feststellen. Allerdings findet sich in drei verschiedenen Jahren an- gehörenden Rechnungen des Soknopaiostempels (2. Jahrhundert n. Chr.) jedesmal auch eine Zahlung für einen Propheten des Suchos in jähr- licher Höhe von 344 Drachmen ('/s Obole)*) gebucht, die man jeden- falls als das feste Geldgehalt dieses Priesters, das ihm das Heiligtum ausgesetzt hatte, 'auffassen muß®), aber ein weiterer sicherer Beleg für ein derartiges Gehalt ist m. \V. bisher nicht vorhanden. 
Es scheint mir nämlich durchaus unberechtigt zu sein als solchen ‚etwa die Nachrichten über die Bezüge eines Priesters des Soknopaios- heiligtums aus den letzten Jahren des Augustus?) in Anspruch zu nehmen. Ihnen zufolge hat ein gewöhnlicher lepevg dieses Tempels als Sicherheit für ein ihm gewährtes Darlehen von 325 Silber- drachmen bis zur Zurückzahlung von Kapital nebst Zinsen „ı& dxo- zeirtovra word Pildvdomra &4 Tod Tod Zozvorxalov Deod ueydlov heydhov legoö“ verpfündet. Jedenfalls darf man bei diesen pıldv- 9oox« nicht an unregelmäßig erfolgende „Geschenke“ denken, son- dern es muß sich hier um regelmäßig zur Auszahlung gelangende, vorher fest normierte Beträge handeln, da 'nur solche dem Darleiher als genügendes Unterpfand erschienen sein können. Dagegen scheint es mir nicht angebracht zu sein in dem hier angewandten Ausdruck „FiAdvdooxe“ eine Bezeichnung des festen, von den Tempeln ge- zahlten Gehaltes zu sehen, vielmehr dürfte wohl die Wahl eines der- artig allgemein gehaltenen Ausdruckest) dadurch zu erklären sein, 

1) B. G. U. I. 149, 3/4 (hier ist noch die halbe Obole erwähnt); 337, 16; unpubl. P. Rainer 171 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. 8. 74. W.s Bemerkungen über die Höhe des Gehaltes (siehe auch S, 69) entbehren jeder Grundlage, 2) Dies ist die einzige Zahlenangabe, die wir über die Höhe der Geldaus- gaben, die den Tempeln aus der Besoldung ihrer Priester erwachsen sind, be- sitzen; insofern ist sie ja recht bemerkenswert, aber es ist leider nicht möglich aus ihr irgend einen sicheren Rückschluß auf die Höhe der Gesamtbezüge dieses Propheten zu ziehen (vergl: auch VII Kapitel); denn daß der Prophet nur dieses Gehalt empfangen und dafür nicht an den anderen Bezügen der Priesterschaft (sövrafıs, Sporteln usw.) partizipiert habe, ist nicht wahrscheinlich. 
. 3) Siehe P. Wess. Taf. gr. tab. 12 N. 28; tab. 11 N. 23 u. 22; vergl. P. Lond, II. 357 (8. 165). 

. %) Vielleicht wäre es am angemessensten yıldvdease hier durch „Zuwen- dungen‘ wiederzugeben. Vergl. auch Wilckens, Ostr, I. S.401 Bemerkungen über yıldvdenzor. 

‘
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daß durch ihn zusammenfassend die verschiedenartigen Bezüge des 
betreffenden Priesters bezeichnet werden sollten.!) : 

Ob man ferner das in einem Zauberpapyrus®) erwähnte öy&vıov 
eines Propheten von Heliopolis als sein festes Gehalt deuten 'darf, ist 
sehr zweifelhaft. Das Wort an sich würde freilich diese Auffassung 
nicht ausschließen), der Zusammenhang jedoch, in dem es gebraucht 
ist, ]äßt auch andere Erklärungen zu. Wir erfahren nämlich in dem 
Papyrus, daß Kaiser Hadrian befohlen haben soll, dem betreffenden 
Propheten, der durch seine Zauberkünste seine Bewunderung erregt 
hatte, „dimAa dybavın Öldoodar“. Die Authentizität dieses Vorganges 
mag auf sich beruhen, jedenfalls kann man bei ihm nicht nur an 
doppelte Gehaltsbewilligung, sondern auch daran denken, daß jenem 
Priester der spezielle für seine Bemühungen versprochene Lohn oder 
daß ihm seine gesamten auf Grund .des Priesteramtes zustehenden 
Bezüge verdoppelt werden sollten. 

Schließlich darf man auch kaum den Ausführungen des Dekretes 
von Kanopus (Z. 70): &xeıöi} roig iegevcıv?) didovran al reopal dx Tüv 
legöv z.1.4.°) einen Hinweis auf ein allgemein übliches festes Priester- 

1) Für die Höhe dieser Bezüge bietet die Höhe des geliehenen Kapitals 
nur unbedeutende Anhaltspunkte, Daß das Pfandobjekt hier etwa ungefähr den 
gleichen oder sogar einen noch höheren Wert als das Darlehen besessen hat, 
ist mir wenig wahrscheinlich, da ja nicht ein Vermögensobjekt, sondern gleich- 
sam eine lebenslängliche Rente des Schuldners verpfündet worden ist, die dem 
Darleiher so lange zufallen sollte, bis er Kapital nebst Zinsen zurückerhalten 
hatte. Ich halte es deshalb vielmehr für weit wahrscheinlicher, daß der Wert 
der verpfändeten Bezüge sich dem Jahresbetrage der Zinsen der geliehenen 325 
Drachmen genähert hat, wenn er auch sicher weit höher als dieser gewesen sein 
dürfte, da ja sonst der Schuldner zur Zurückzahlung. seiner Schulden keinen 
besonderen Ansporn gehabt hätte und da ja auch nur unter dieser Voraussicht 
der Darleiher die Gewißheit hatte, auf jeden Fall eventuell eben durch Zurück- 
behaltung des die Zinsen übersteigenden Betrages der verpfändeten Bezüge 
wenigstens allmählich zu seinem Kapital wieder zu gelangen (vergl. hierzu 
P. Wess. Taf. gr. tab. 12 N. 28, 11—13 [tab. 11 N. 23, 2—3]; tab. 11 N. 22, 6—7). 
Leider ist jedoch nicht festzustellen, um welchen Betrag die Bezüge die Zinsen 
überstiegen haben, und auch die Höhe der letzteren ist, da der Prozentsatz nicht 
zu bestimmen ist, unbekannt. 

2) Gr. P. Par.,-publ. von Wessely, Denkschrift d. Wien. Ak. Phil.-hist. Kl... 
Bd. XXXVI (1888) S. 56 ff., Z. 2447 ff. 

3) Auch das feste Gehalt der nichtpriesterlichen Angestellten des arsinoi- 
tischen Jupitertempels wird z.B. als öyorıo» bezeichnet. (Bd. 1.8.21) - 

4) Es handelt sich hier nur um die Phylenpriester, vergl. hierfür die Aus- 
führungen Bd. I. S. 2113 u. 210. _ - 

5) Diesen Worten des Dekrets von Kanopus seien hier diejenigen Herodots 
(0. 37) an die Seite gestellt, mit denen er die Bezüge der ägyptischen Priester 
schildert: dayovsı (sc. die Priester) dt zul dyadi obx dllya oöre rı ydo rür 
olaniav teifovar obre daxavürreı, dAkk nal sırla opı or) ip& zeosdusve, xal 
xoeäv Polar xal ynvlov nAnFos rı Exdorw yiveraı woAldv Mulong Exderns, didorar 
dE opı xul olvos dumelkıvos. -
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gehalt — vor allem würde man hiernach an ein Naturalgehalt denken 
müssen — entnehmen. Für eine derartige Folgerung erscheinen mir 
diese Worte viel zu allgemein gehalten, sie können vielmehr einfach 
als eine zusammenfassende Bezeichnung der verschiedenartigen Priester- 
bezüge aufgefaßt werden. “ 

Da sich somit nur ein sicheres Beispiel für festes Tempelgehalt 
der Phylenpriester belegen läßt, so kann man, umsomehr da man bei. 
dem Vorhandensein mehrerer Tempelrechnungen!) — darunter eine, 
welche die Ausgaben an Geld und Naturalien ziemlich vollständig zu 
bieten scheint?) — eigentlich mehrere Belege erwarten könnte, zu 
dem ‚Schlusse geneigt sein, daß dieses feste Gehalt nur ausnahms- 
weise von einzelnen Priestern bezogen worden ist. ‚Trotzdem wird 
man gut daran tun, ein bestimmteres Urteil noch nicht zu fällen, 
da die uns bisher vorliegenden speziellen Abrechnungen — sie sind 
zudem ja 2. T. fragmentarisch — die Gehaltsverhältnisse von nur zwei 
Tempeln näher erkennen lassen und diese an den verschiedenen Beilig- 
tümern und zu verschiedenen Zeiten recht verschieden geordnet ge- 
wesen sein können. Insofern können uns auch die dem mittleren 
Reich augehörenden Nachrichten, welche von der Auszahlung eines 
festen Gehaltes an die Priester durch die Tempel berichten®), nur 
dazu dienen dieses Gehalt als eine altägyptische Institution zu er- 
weisen, sie dürfen aber, selbst wenn sich noch weitere ähnliche Be- 

‚lege und zwar sogar aus einer zeitlich der hellenistischen Zeit näher 
liegenden Periode der ägyptischen Geschichte finden sollten, nicht etwa 
dazu verwandt werden den Glauben an das Bestehen ähnlicher Verhält- 
nisse im hellenistischen Ägypten als berechtigt hinzustellen, zumal da 
die Vermutung sehr nahe liegt, daß gleichzeitig mit der Schaffung eines 
vom Staate gezahlten festen Priestergehaltes das bisher von den Tempeln 
gewährte eingeschränkt oder sogar so gut wie ganz verdrängt worden ist. 

1) Außer den Abrechnungen des Soknopaiostempels ist noch die des arsi- 
noitischen Jupiterheiligtumes (B. G. U. IL. 362) heranzuziehen. 

2) Siehe P. Rainer 171; unser Urteil kann natürlich nur ein bedingtes sein, 
da der Papyrus noch nicht publiziert ist und Wesselys, Kar. u. Sok. Nes. 3. 75ff, Angaben gerade über den bei den beiden anderen Abrechnungen zum großen 
Teil fehlenden Adyog oırıxdg weniger genau sind. 

3) Siehe z. B. die große Inschrift von Siut, der zufolge ein ständiger Prie- 
ster des Tempels des \Wepwawet und des Anubis zu Siut alljährlich als festes Ge- halt 360 Krüge Bier, 900 \Veiß- und 36000 Aschenbrote erhalten hat; vergl. hierzu Erman a. a. 0. Ä. 2. XX (1882) S. 172 ‚(das von ihm berechnete tägliche 
Gehalt ist mit 360 zu multiplizieren, da hier ein Rechnungsjahr von 360 Tagen 
angenommen wird). Auch die ständigen Priester des Tempels von Kahun haben ein festes Gehalt bezogen; siehe Borchardt a. a. 0. Ä. Z, XL (1902/3) 8. 115 u. 
117 (hierdurch sind seine Bemerkungen a. a. O. Ä. Z. XXXVII (1899) S. 93 über- 
holt). Hier ist das pro Tag festgesetzte Gehalt (siehe hierzu Bad. II. S. 23, A. 1) 
mit 354 zu multiplizieren, da als Rechnungsjahr noch das alte Mondjahr von 354 Tagen zugrunde gelegt ist (Borchardt a. a. O. Ä. Z. XXXVII [1899] S. 93)... 

v
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B. Sporteln und Verwandtes. 

Die soeben besprochene Stelle der Inschrift von Kanopus (Z. 70) 
berichtet uns in recht allgemeiner Form von den Bezügen der Phylen- 
priesterschaft, etwas speziellere Angaben über diese finden sich alsdann 
unter den Bestimmungen des Dekretes, welche von der Einrichtung 
der neuen, der 5. Priesterphyle handeln (siehe Bd. I. S.26ff). Die hier 
in Betracht kommenden Worte (Z. 31) „uertyew ÖR zul zodg dx rig 
zeunıng pvhig ov Edepysrav Yeov av kyvaov zul röv ÜAlov 
axdvrov tüv’ Ev Toig lsgoig“ weisen uns nämlich auf einen als Spor- 
teln zu bezeichnenden Bestandteil der Besoldung der Phylenpriester 
hin, welcher mit den &yveicı zusammenhängt. \ 

Eine ganz befriedigende Erklärung der &yvsiaı ist bisher meines 
Wissens noch nicht geboten worden, wenn auch einzelne dem Rich- 
tigen schon recht nahe gekommen sind.!) Dieses läßt sich nämlich 
nur erkennen, wenn man sich des Brauches der ägyptischen Phylen- 
‚priester mit einander abwechselnd, jede Phyle zu bestimmter Zeit, 
ihr priesterliches Amt zu versehen und der griechischen Bezeichnung 
dieser abwechselnd amtierenden Priester als „&yvevovreg &x zEgLTEO- 
as“ (siehe Bd. I. S. 24/25) erinnert. Unbedingt sicher erscheint mir 
hiernach die Annahme, daß die Bedeutung des in Verbindung mit der 
Phylenpriesterschaft im Dekret von Kanopus gebrauchten Gyvele mit 
der soeben für &yveveıw angeführten aufs nächste verwandt gewesen 
sein muß, wenn auch das eine Wort für die ptolemäische, das andere 
für die römische Zeit belegt ist, und daß man demnach &pvel« ein- 
mal als Bezeichnung für „das Amtieren des Phylenpriesters, das immer 
nur eine gewisse Zeit lang gedauert und dem amtierenden Prie- 
ster die Beobachtung besonderer religiöser Vorschriften auferlegt hat 
(siehe Bd. I. S. 25)“, ‚auffassen kann. Nun erfahren wir aber weiterhin 

1) Revillout a. a. O. Rev. &g. III. 8. 106 erklärt &yvereı als „purifications, 
mot qui designait specialement les lustrations, c'est ä dire le troisiöme genre 
doffices religieux aprös les sacrifices et les libations, mais qui s’appliquait d’une 
fagon generale & tout le casuel des temples“ (Chrest. ddm. $. 145 bietet er bei 

ersetzung des demotischen Textes keine Übertragung des im Demotischen dem 
griechischeu dyvei« entsprechenden Wortes, sondern setzt einfach &yvelcı ein); 
Mahaffy, Empire, S, 233, Anm.: some sort of priestly emoluments; derselbe, 
history 8.114: the holy offices (ungefähr die gleiche Erklärung bei Reitzenstein, 
Zwei religionsgeschichtliche Fragen S. 21, A. 1); Lepsius, Das bilingus Dekret 
von Kanopus übersetzt die Parallelstelle des hieroglyphischen Textes (Z. 16): 
„Anteil zu geben an demjenigen allen, was bestimmt ist zum Verrichten der 
Sühnung im Tempel usw.“ (seine Übersetzung von &yvele im griechischen Teil 
lautet „Sühnung“); Brugsch, Thesaurus VI. S.XYV überträgt die entsprechende 
Stelle des demotischen Textes „die vorgeschriebenen heiligen Handlungen“. In 
jeder Hinsicht verfehlt ist die Deutung der &yvei«, die Baillet in der Rev. eg. I. 
S. 352 bietet (vergl. hierzu die Bemerkungen .Revillouts, ebenda S. 355/56).
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aus verschiedenen Papyri der Kaiserzeit!), daß damals die Ayvedovreg 
legeig für eben dieses äyveveıw von ihrem Tempel eine besondere 
Vergütigung erhalten haben, von der natürlich stets die augenblick- 
lich nicht ihr Amt ausübenden Priester ausgeschlossen gewesen sind, 
und das eine Mal wird sogar diese Tempelausgabe direkt unter der 
Bezeichnung „Orte &yvelag“ gebucht (B. 6. U.1. 149, 9). Dar- 
nach erscheint es mir nicht ausgeschlossen, daß bei &yvei« vielleicht 
noch ein weiterer Wechsel in der Bedeutung eingetreten und es 
schließlich sogar zur Bezeichnung der Sportel verwandt worden ist, 
welche der Phylenpriester, wenn er im Amt war, erhalten hat.) Mag 
sich nun diese Vermutung als richtig oder als falsch erweisen, auf 
jeden Fall möchte ich jedoch nach alledem annehmen, daß die Bestim- 
mung im Dekret von Kanopus, auch die Mitglieder der neugeschaf- 
fenen Phyle sollten Anteil an den @yveicı haben, den Priestern nicht 
nur die gleichen Amtspflichten wie den Angehörigen der alten Phylen 
zugesprochen hat, sondern ihnen offenbar auch den Bezug der mit 
der Erledigung der priesterlichen Funktionen verbundenen Sporteln 
zusichern sollte?) Die Annahme, daß nicht erst in der Kaiserzeit, 
sondern auch schon in der ptolemäischen Epoche die &yveicı den 
Priestern besondere Einnahmen verschafft haben, scheint mir um so 
berechtigter, als sich die Gewähr von Sporteln, d.h. von besonderen 
Gebühren für die Vornahme von Amtshandlungen an die Priester als 
eine altägyptische Institution erweist.?) . - 

  

1)B.G.U.11,17f.; 149, 6; unpubl. P, Rainer 171 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 75/76. - 
2) Zu der oben vertretenen Annahme der allmählichen Erweiterung des Begriffes der &yvei«, wobei an Stelle der Tätigkeit, die ursprünglich als Bedeu- 

tung dem Worte anhaftete, das was aus ihr xesultierte, getreten-ist, d.h. an “ Stelle der priesterlichen Amtstätigkeit die aus ihr entspringende Einnahme, 
bietet eine vorzügliche Parallele und eine gewisse Bestätigung für die Richtig- 
keit der Annahme der Bedeutungswechsel, der sich für das Wort Jeırovpyla 
nachweisen läßt, das in den von den thebanischen Choachyten handelnden 
Papyri (siche z. B, P. Par. 5. Col. 14, 11) die an die Choachyten von der Be- völkerung gezahlten Sporteln bezeichnet; es hat also ksırovgyla hier die Be- 
deutung „Entgelt für die Liturgie" angenommen. Näheres hierüber siehe im VI. Kapitel. ° 

3) Die hieroglypbische Parallelstelle (2. 16) ist leider zu allgemein gehalten, 
um aus ihr zwingende Schlüsse zu entnehmen, vereinigen läßt sie sich jedoch 
auf jeden Fall mit den obigen Bemerkungen („Anteil geben an dem, was ein- 
geführt ist, um Sühnungen zu machen [etwa — damit die Sühnungen stattfinden 
oder gar ‚für die Vornahme der Sühnungen‘]*). 

4) Siehe z B. für den Tempel von :Siut (Zeit des mittleren Reiches) die 
Angaben des sog. 1., 2., 4. und 8. Vertrages der großen Inschrift von Siut, denen zufolge die Laienpriester des Tempels für die Beteiligung an dem Totenkult 
eines vornehmen Mannes noch eine besondere Vergütigung erhalten sollten (Erman a. a. O. Ä. Z. NXX [1882] $. 166 #.); siehe ferner Vertrag 8, 5 u. 6 über 
Sporteln, welehe den ständigen Priestern für die Unterstützung des Totenkultus
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Aller Wahrscheinlichkeit nach sind alsdann auch in dem anderen 

großen Priesterdekrete der Ptolemäerzeit, in der Rosettana, an einer 
leider überaus verstümmelten Stelle (Z. 48/49) die &yvei«a-Sporteln und 
damit ein Teil der Bezüge der Phylenpriester erwähnt gewesen!) In 
dem betreffenden Passus des Dekretes (vergl. noch Z.46/47) findet sich 
nämlich — soviel läßt sich ihm mit Sicherheit entnehmen — die An- 
ordnung, daß der Geburtstag des Königs Ptolemaios V. Epiphanes 
und der Tag seines Regierungsantrittes in den Tempeln allmonatlich _ 
festlich begangen werden sollte, und zwar ganz in der Weise der 
religiösen Feste mit „Hvoleı, aoxovöel zal rälhe rd vonbdusve, zu 
& zul dv vois Üloıs zuvypigsoıw“. Mit diesen Worten sind wohl 
alle an Tempelfesten irgendwie zu veranstaltenden speziellen religiösen 
Zeremonien zusammenfassend bezeichnet. Um solche kann. es sich 
also nicht handeln, wenn im Anschluß an die bisher erwähnten Be- 
stimmungen noch das „ovvreieiv“ von irgend etwas anderem — die 
Angabe dessen, was noch geschehen soll, ist in der nun einsetzenden 
Lücke des griechischen Textes der Inschrift enthalten gewesen — für 
die betreffenden Feste angeordnet wird.) Zur Feststellung dieser wei- 
teren Bestimmung bietet nun die demotische Parallelstelle (Z. 29) 
wichtige Anhaltspunkte In Revillouts Übersetzung (Chrest. dem. 
S.52 u.195) lautet sie „les choses, qu’on fait elles en «yvel« (offrandes 
‚saintes) qu’on les assigne pour les hommes qui servent leurs temples“, 
während neuerdings Heß (a.a. 0.8.X u. 34) sie folgendermaßen über- 
setzt hat: „daß man das, was als Opfer dargebracht wird, den Leuten 
zukommen lasse, die in den Tempeln dienen“. Diese Übersetzungen 
bestätigen die auf Grund des griechischen Textes gewonnene Auffas- 
sung, daß es sich hier um die Anordnung weiterer religiöser Zere- 
monien nicht handelt; die neue Bestimmung bezieht sich vielmehr 

zufallen sollen. Nicht zustimmen kann ich der Annahme Ermans, Ägypten IL 
8.396, daß die Beihülfen für die Totenopfer, welche von den betreffenden Priestern 
zu liefern waren, den Vergütigungen der Priester an Wert gleichgekommen sein 
werden. Von der besonderen Ausstattung des Totenkultus hören wir ja auch 
sonst; vergl. jetzt auch Borchardt a. a. 0: Ä.Z. XL (1903/8) S. 115. Als Sporteln 
und nicht als Gehalt darf man wohl auch die Bezüge der Laienpriester des 
Tempels von Kahun bezeichnen, da diese ihnen nur nach der Dauer ihrer Amts- 
tätigkeit und nicht als eine feste Jahresvergütigung zufallen; siehe Borchardt 
2.2.0. Ä. Z. XL (1902/38) S. 115 £. 

1) Schon Mahaffy, Empire $. 233/34 Anm. bat den Zusammenhang dieser 

Stelle mit Kanopus Z. 31 behauptet. 
2) Man muß, wie es Mahaffy in seiner Ausgabe des Dekretes von Rosette 

‚getan hat (so auch Dittenberger, Orientis gr. inscript. select. I. N. 90), die An- 
gaben der Lücke unbedingt noch zu dem Vorhergehenden ziehen, erst in 2. 49 
hinter &» roig icooig einen Punkt setzen und somit alles noch von ovrreisiv ab- 
‚hängen lassen (Strack, Inschriften 69 zieht die Lücke zu dem Folgenden und 
setzt deshalb schon hinter zavnyigesıv [Z. 48] den Punkt); denn erst hier mit 
äysıv 6% x.r.4. beginnen die Ausführungen über ein weiteres für den König zu 

feierndes alljährliches Fest. 
.
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‚offenbar auf besondere Bezüge der Priester, welche diese anläßlich der 
Festesfeier erhalten sollen. Mit dieser Deutung lassen sich auch die 
freilich nicht sehr genauen Angaben der hieroglyphischen Version der 
Stelle gut vereinigen. Solche besonderen Festsporteln sind uns nun 
auch aus der Kaiserzeit bekannt geworden, wo sie den in Amt be- 
findlichen Phylenpriestern öxtg &yvelas gewährt worden sind (siehe 
im folg. S. 32). Darnach ist es mir sehr wahrscheinlich, daß wir in 
der Rosettana die gleichen Verhältnisse vor uns haben und daß die 
in der Lücke des griechischen Textes enthaltenen Bestimmungen sich 
auf die Gewähr der Festsporteln für die amtierenden Phylenpriester 
bezogen haben.!) 

So darf man als Beleg für die @yveia-Sporteln: vielleicht auch die 
Rosettana in Anspruch nehmen, zum mindesten würden jedoch durch ' 
sie Priestersporteln von ganz ähnlichem Charakter bezeugt sein. Die 
Erwähnung derartiger Sporteln in den beiden großen Priesterdekreten 
lassen diesen Teil der Bezüge der Priester als eine in jener Zeit all- 
gemein verbreitete Tempelausgabe erscheinen®). Da nun des weiteren 
die Auszahlung der &pvsi«-Sporteln auch für die römische Zeit zu 
belegen ist, wenn dies auch bei dem Fehlen eines die Verhältnisse 
der Gesamtheit berücksichtigenden Zeugnisses nur für zwei Tempel, 
für den des Soknopaios (Belege Bd. I. S. 29, A.1) und für ein nicht 
näher zu bestimmendes Heiligtum des Faijüm®) der Fall ist, so dürfte 

1) Darauf, daß Revillout in seiner Übersetzung des demotischen Textes 
auch das Wort &yveix gebraucht hat, darf man natürlich bei der Ergänzung des griechischen Textes nicht allzuviel geben. Immerhin schlage ich wenn auch 
mit Vorbehalt darnach folgende Rekonstruktion der Z. 48/49 der Rosettana vor (eine Reihe alter Ergänzungen der Lücke sind bei Drumann a. a. O. S252ff. angegeben): x«@l ouvrslziv Ev adbrois (sc. den Königsfesten) $vsias zal orovö&g zul vülhe Ta vonkönera, ad’ & zul Ev zoig &llorg narnyVgEoıp, td Te yıroulvag 
ngodelopias üyveias rois reg yoelag (so Wilcken im Anschluß an Kanopus Z. 67) 
awlgezontvors £v zoig legoig (aufwenden die festgesetzten &yveia-Sporteln für die Priester). Die Zahl der hier ergänzten Buchstaben paßt gut für die Größe der 
Lücke; die Zeile 48 gehört zu jenen, wo die Buchstaben sehr eng aneinander stehen; deshalb erscheint mir auch Wilckens Vorschlag nur xg09:[seıs roig x.r.2. 
zu ergänzen zur Ausfüllung der Lücke nicht genügend. Dagegen dürfte Wilckens Ausfüllung des Schlusses der Lücke gerade zu der oben vertretenen Ansicht gut passen, da bei dieser Ergänzung nicht einfach der priesterliche Charakter, son- dern gerade die Amtstütigkeit der Sportelempfänger hervorgehoben wird, 

2) B. G. U. II. 993. Col. 3, 3 ff. bezeugt uns jetzt die &yveia-Sporteln auch für das Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. Denn wenn wir hier in Verbindung 
mit zwei Isisheiligtümern in und bei Pathyris jufecı dyvevrızal als Besitz- 
objekt erwähnt finden, so zeigt uns dies, .daß von den betreffenden Tempeln auf Grund der dyveia tageweise bestimmte Einkünfte den Priestern zugewiesen worden sind; vergl. hierzu die Bemerkungen im VII. Kapitel. 

3) B.G. U. ]I. 489; das Wort &yvel« ist in dieser schr fragmentarischen Tempelrechnung zwar nicht erwähnt, doch zeigt eine Vergleichung der Buchungs- 
methode mit der in B.G. U.L 1 u. 149 sich findenden, daß hier offenbar Aus- 
gaben für Sporteln der Phylenpriester gestanden haben (siehe z.B. 2.1, wo
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wohl die Annahme, daß im hellenistischen Ägypten ähnlich wie die‘ 
svvraßıg auch die dem amtierenden Phylenpriester gewährten Sporteln 
eine der ständigen Ausgaben eines jeden Heiligtumes gebildet ‚haben, 
große \Wahrscheinlichkeit für sich haben. 

Die Belege aus römischer Zeit für die “yvel«-Sporteln liefern 
uns auch einige allerdings nur fragmentarische Angaben über die 
Form und die Höhe, in der man diese Sporteln gewährt hat. So 
haben am Soknopaiostempel die gerade amtierenden Priester zusammen 
pro Tag 1 Artabe Weizen, also jährlich 365 Artaben erhalten!) Sehr 
wahrscheinlich ist es mir alsdann, daß die ihr Amt versehenden Prie- 
ster auch von den 6 Metretai Öl, die, wie WVessely (Kar. u. Sok. Nes. 
S. 76) auf Grund des unpubl. p. Rainer 171 berichtet, täglich im 
Soknopaiostempel aufgewandt worden sind, ihren Anteil, wenn nicht. 
etwa gar alles erhalten haben werden; bei der Ungenauigkeit der An- 
gaben Wesselys ist eine sichere Entscheidung jedoch nicht möglich. 
Zu den Tag für Tag gewährten Sporteln sind an den zahlreichen 
Festtagen noch besondere Zuwendungen für die &yvsdovres legeig 
hinzugetreten. Diese Festsporteln haben pro Tag 4 Artaben Weizen 
betragen?); im Verlauf eines Jahres haben die Ausgaben für sie im 
Soknopaiosheiligtum die Höhe von 668 Artaben erreicht (unpubl. 
P. Rainer 171 a.a. 0. 8.76). Zweifelhaft ist es alsdann, ob die Prie- 
ster auch an der besonderen Ölspende, die nach Wessely (a. a. O.) 
an den Festtagen verabreicht worden ist (siehe hierzu auch Bd. Il. 
8.2, A. 1), partizipiert haben oder ob diese etwa nur für Kultzwecke 
bestimmt gewesen ist; an und für sich ist mir allerdings das erstere 
wahrscheinlicher. Außer den für die Gesamtheit der amtierenden 
ieoeig bestimmten Sporteln, in die sich diese zu teilen hatten, sind 
uns durch die eine Abrechnung des Soknopaiostempels (unpubl. P. Rai- 
ner 171) auch noch für die.am Heiligtum beschäftigten Stolisten be- 
sondere Festsporteln bekannt geworden, welche diese au drei Fest- 
tagen erhalten haben, an denen ihre Dienste infolge der an diesen 
Festen stattfindenden Bekleidung der Götterstatuen mit neuen Gewän- 

wohl zu ergänzen: zupesiaıs rül» Veüv], Z. 7 [ilegevoeı [sie] zupdfovse[e] [sic], 
ferner die Angabe der Tage, die das einzelne Fest gedauert hat); der in dem 
betreffenden Tempel verehrte Hauptgott ist nicht zu bestimmen, denn die Er- 
wähnung des Gottes Suchos (Z. 3) bietet hier, wo es sich um ein Faijümheilig- 
tum handelt, weiter‘ keinen Anhaltspunkt, da ja wohl fast in jedem dieser 
Tempel der Gott Suchos in irgend einer Form verehrt worden ist. 

1) B.G. U.1. 1, 17/18; 149, 6/7; unpubl. P. Rainer 171 bei Wessely, Kar. 
u. Sok. Nes. 8. 75; bemerkenswert ist es, daß sich hier stets der Zusatz: eig Ex- 
zeyıw findet, der Zweck der Zuwendungen, die Bestreitung der eigenen Bedürf- 
nisse, ist also besonders hervorgehoben. 

2) B.G.U. 11, 19f.; 149, Sff.; unpubl. P. Rainer 171 a.a.0. 8.76; B.G.U. 
IL 489; die ersten drei Belege beziehen sich auf den Soknopaiostempel, der 

letzte auf das nicht näher zu bestimmende Faijümheiligtum.
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dern offenbar ganz besonders in Anspruch genommen worden sind.!) 
Die Höhe dieser Sondervergütigungen ist recht beträchtlich gewesen, 
da jedesmal 78 Artaben Weizen verausgabt worden sind. Ob man in 
den besonderen Amtssporteln der höheren priesterlichen 
Würdenträger eine allgemeiner verbreitete Einrichtung zu sehen hat, 
ist vorläufig noch nicht zu entscheiden.) 

Dem Soknopaiostempel sind aus der Gewähr der @yveia-Sporteln 
verhältnismäßig große Ausgaben — allein an Weizen sind in einem 
Jahre 1267 Artaben aufgewandt worden (unpubl. P. Rainer 171 a.a. O. 
S. 76) — erwachsen, und man darf wohl annehmen, daß sie auch an 
anderen Heiligtümern, mag auch an diesen die Höhe und die Form 
der Sporteln je nach den zur Verfügung stehenden Mitteln recht ver- 
schieden gewesen sein, im Etat eine wichtige Rolle gespielt haben. 

Jene Stelle des Dekretes von Kanopus, welche uns über die 
a@yveis-Sporteln unterrichtet (2. 32), weist uns noch auf weitere Be- 
züge der Phylenpriesterschaft hin. Denn wenn wir dort die Bestim- 
mung finden, daß die neuen ebenso wie die alten Phylenpriester 
außer an den @yveicı auch an „r& &Aka dxavre ce iv roig Legoig“ 
Anteil haben sollten, so darf man wohl bei der unmittelbaren engen 
Verbindung (beachte vornehmlich „@Ale“) der beiden der Priester- 

1) Wesselys, Kar. u. Sok. Nes. $. 75 Annahme, daß die Stolisten überhaupt. nur an diesen drei Tagen fungiert haben, ist jedenfalls unberechtigt. Für die 
Behauptung, daß es sich an jenen Tagen um die Anlegung der neuen Götter- 
gewänder handelt, vergl. mit einander die Angaben des Papyrus bei Wessely 
2.2.0. S. 74/75 u. S. 76. : \ 

2) Wenn in P. Tebt. 1.88 Audecı keitovgyızal } gleichsam als Besitz- 
objekt erwähnt werden, so möchte ich annehmen, daß hierbei an Einkünfte zu denken ist, welche aus 30 Jufonı Aeızovgyıxai resultieren (vergl. die yufoxs 
&yvevrixai) und da des weiteren Asırovgyia in jener Zeit als die offizielle zu- sammenfassende Bezeichnung höherer Priesterstellen gebraucht worden ist (siehe 
Bd.1.S. 235, A. 3, vor allem P. Tebt. L 5,66; es braucht sich übrigens dabei 
wohl nicht nur um höhere Priesterstelleu innerhalb der höheren, sondern kann sich wohl auch um solche innerhalb der niederen Priesterschaft handeln, wenig- 
stens scheint sich mir dies aus P. Tebt. I. 88 und meiner Auffassung der an 
den „Tier“heiligtümern amtierenden Priester [siebe Bd. 1. S. 110 u. 8. 249, A. 3] 
zu ergeben), so ist es mir sehr wahrscheinlich, daß man die jufgas Asıroveyixat 
mit den oben besprochenen tageweise gewährten Sondersporteln der Stolisten auf eine Stufe stellen und sie somit als die den Inhabern der Asiroveyia (in dem betreffenden Fall dürfte es sich um Propheten handeln) tageweise gewährten 
Sondervergütigungen deuten darf. Vielleicht darf man mit diesen Feststellungen 
die Angaben einer demotischen Tempelrechnung aus dem Ende der Perserzeit 
in Verbindung bringen, denen zufolge für „Liturgien“ an verschiedenen Heilig-- 
tümern nicht unerhebliche Geldsummen aufgewandt worden sind (Spiegelberg, 
dem. P. Straßb. 48 [S. 17]). \Venn wir ferner in P. Berl. Bibl. 4,15 (Zeit: 3, Jahr- 
hundert n. Chr.) „Auseöv Asırovgyıav“ lesen, so liegt es nahe Astroveyıav in 
Asırovpyı(r)ov zu emendieren; es erscheint mir jedoch nicht sicher, ob es sich 
hier auch um die soeben besprochenen Priesterbezüge handelt, an und für sich 
können ihnen auch allgemeine bürgerliche Asıroveyiar zugrunde liegen. 

Otto, Priester und Tempel. II. - 3.
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schaft hier gewährten Gerechtsame annehmen, daß es sich auch bei 
‘ dem zweiten irgendwie um Vergütigungen, die aus den priesterlichen 
Amtshandlungen resultieren, handelt.!) Welcher Art diese gewesen 
sind, wage ich allerdings nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden. 
Vielleicht hat man unter ihnen u. a. auch die Anteile zu verstehen, 
die den ägyptischen Priestern von den Opfern, die sie darbrachten, 
offiziell zukamen.?) Wenn auch ein direkter Beleg für diese Opfer- 
anteile der Priester meines Wissens für die hellenistische Zeit 
bisher nicht vorhanden ist, so weisen doch zwei von den Priestern: 
privatim gezahlte Steuern, das „r&iog udoywv Yvousvar“ und die 
Abgabe „uxte opo«yıouod udozav Hvoufrmv“ (näheres über sie 
siehe im VIL Kapitel), wohl mit ziemlicher Sicherheit darauf hin, 
daß den Priestern aus den von ihnen vollzogenen Opfern gewisse Ein-. 
nahmen, d. h. eben ganz bestimmte Anteile von diesen Opfern zu- 
gefallen sind; wäre dies nicht der Fall gewesen, so ließe sich die von 
Seiten der Priester erfolgende. Zahlung dieser Abgaben nicht erklären.: 
Natürlich werden die Priester von allen Opfern, d. h. sowohl von 
denen, die sie im Namen ihres Tempels, als auch von denjenigen,.- 
welche sie auf Veranlassung und Kosten von Privaten darbrachten, 
ihre Anteile erhalten haben, im letzteren Fall sind allerdings diese 
gewissermaßen nur insofern noch unter die Tempelausgaben zu rech- 
nen, als um soviel, als der Opferpriester erhielt, der Anteil des Heilig- 
tümes an dem betreffenden Opfer (siehe Bd. I. S. 394) verkürzt wurde. 

In den bisherigen Erörterungen ist immer nur von Priestern die 
Rede gewesen, ohne die Priesterinnen zu berücksichtigen. Da nun; 
den Priesterphylen nicht nur Männer, sondern auch Frauen angehört 
haben (I. Bd. S. 92), so halte ich es für so gut wie sicher, daB die’ 
‚als Bezüge der Phylenpriesterschaft festgestellten Amtssporteln nicht 
nur den männlichen, sondern auch den weiblichen Mitgliedern der. 
Phylen zugefallen sind; diese Annahme erfährt wohl auch dadurch 
eine Stütze, daß als Empfänger der Sporteln im Dekret von Kanopus 
(Z. 32) „ol &x tig aeuneng puhis“ und nicht einfach die legeig ge- 
nannt werden. | 

Man darf wohl des weiteren vermuten, daß sich die Form der 
Besoldung der Phylenpriesterinnen überhaupt nicht nennenswert von. 
derjenigen ihrer männlichen Phylengenossen unterschieden hat; be-- 
stimmtere Angaben hierüber liegen allerdings vorläufig noch nicht vor.‘ 

1) Die hieroglyphische und die demotische Version der Stelle stimmen mit- 
dem griechischen Text fast wörtlich überein, helfen also hier nur wenig weiter 
(demotisch: Anteil haben... an allen übrigen Dingen, welche in den Tempeln sind 
[Brugsch, Thesaurus VI. S. XV; Revillout, Chrest, dem. 8. 145/46]; hieroglyphisch: 
Anteil haben... an allen Dingen [allem — iht nbt], die zugehörig zu ibnen sind). 

“ 2) Daß der Priester von dem von ihm dargebrachten Opfer seinen Anteil. 
“ erhält, ist eine weit verbreitete Sitte; für griechische Priester siehe z.B. Stengel 

2.2.0. 8. .38, für die jüdischen Priester z. B. Maspero, histoire II. S. 510. \
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In der Inschrift von Kanopus (Z. %—12) findet sich zwar die Be- 
stimmung, es solle den Töchtern der Phylenpriester?), d. h. den 
zukünftigen Priesterinnen vom Tage ihrer Geburt an von ihrem 
Tempel je nach der Menge der dem betreffenden Heiligtum zur Ver- 
fügung stehenden Mittel der nötige Unterhalt gewährt werden ?), wäh- 
rend die Phylenpriester diesen erst von dem Tage des Antritts ihres 
Priesteramtes, d.h. ungefähr erst seit ihrer Mannbarwerdung (siehe 
Bd. I. S. 203 u. 210 #.) empfangen sollten, aber hieraus ergibt sich 
jedenfalls bezüglich der eigentlichen Priester keine Verschiedenheit in 
der Form der Bezüge, sondern nur eine solche des Anfangstermins; 
denn die Suyareges tov legewv werden doch die durch das Dekret 
von Kanopus für sie festgesetzte besondere Zuwendung nur so lange 
erhalten haben, als die Bezeichnung „Priestertochter“ bei ihnen noch 
nicht durch den Titel „l£gzıa“ abgelöst war, als siereben noch wegen 
ihrer Jugend eine halbsakrale Stellung einnahmen.®) Bei der Über- 
nahme der vollen priesterlichen Funktionen werden dann die offiziellen 
Amtsbezüge an die Stelle der Sonderrergütigung getreten sein. 

Ebenso wie die Aufwendungen der Tempel für die Priestertöchter 
darf man wohl auch eine weitere im Dekret von Kanopus (Z. 72/73) 
erwähnte Tempelausgabe im Anschluß an den als Sporteln zu defi- 
nierenden Teil der Priesterbesoldung behandeln. Wir erfahren nän- 
lich, daß den Frauen der Phylenpriester von den Tempeln regel- 
mäßig eine nieht nüher angegebene Anzahl Brote geliefert worden ist. 
Wie bereits erwähnt (Bd. I. S. 218. u. S. 416), haben allem Anschein 
nach sehr ‘viele Priesterfrauen ein priesterliches Amt bekleidet; es 
haben also die mit Priestern verheirateten Priesterinnen durch die 
Brotspende noch eine Sondervergütigung vor den unverheirateten 
vorausgehabt. Das für die-Priesterfrauen bestimmte Brot hat nun seit 
‘dem Dekret von Kanopus zu Ehren der damals apotheosierten Königs- 
tochter Berenike, der früh verstorbenen Tochter des 3. Ptolemüers, 
den Namen „Berenikebrot“ erhalten. Sicherlich verfehlt ist es, wenn 
Mahaffy (history 8.:119) aus dem Namen des Brotes den Schluß ab- 
leitet, daß es erst damals, 238 v. Chr., den Priesterfrauen bewilligt 
worden sei, und zwar auf Grund einer unter dem Namen der Berenike 
den Tempeln gemachten königlichen Schenkung.‘) Von einer solchen 

1) Nur von ihnen und nicht auch von den Frauen der Phylenpriester ist 
in der Zeile 71 der Inschrift die Rede, siehe Bd, I. S, 415 zu S. 210. \ 

2) Vergl. hierzu eine demotische Inschrift der späteren römischen Zeit 
(publ. von Heß, Der demotische Teil der dreisprachigen Inschrift von Rosette, 
S.51ff.), welche uns von einer Schenkung an den Isistempel von Philä berichtet, 
aus der auch die Kinder der Priester Zuwendungen erhalten sollen. 

3) Siehe Bd. I.S. 203, A. 3; man darf vielleicht die den Priestertöüchtern 
ausgesetzte Zuwendung mit ihrer Mitwirkung bei bestimmten Kultbandlungen 
in Verbindung bringen. : . 

4) Gar keine Veranlassung liegt m. E. für die weitere Folgerung Mahaffys 
3*
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ist nirgends die Rede, vielmehr scheint mir der im Dekret für die 
Erwähnung der Brotlieferung gewählte Wortlaut!) deutlich darauf 
hinzudeuten, daß wir in ihr eine schon bestehende Einrichtung vor 
uns haben, deren. Ausgaben aus dem Tempelvermögen bestritten 
worden sind. Die Benennung der den Priesterfrauen gelieferten 
Brote nach dem Namen der jungen Königstochter dürfte einfach 
aus Byzantinismus erfolgt 'sein.?) 

C. Pfründen. 

Schon für das vorhellenistische Ägypten läßt sich der Brauch 
belegen, den Priestern als Entgelt für ihr Amt den Ertrag bestimmter 
Tempelgüter zu überweisen?), und auch für die hellenistische Zeit ist 

a.a. 0. vor, daß diese Schenkung das Äquivalent für Sequestration von Kirchen- 
eigentum gewesen ist. 

1) xel röv dıöowevor &prov eis yuvaıklv tüv leglav Eyeıv Idıov ruxov . 
xal vuheiodeı „Begeviuns &grov“, 

2) Als eine gewisse Parallele zu den Berenikebroten darf man wohl die 
bereits erwähnten Kronosbrote (Bd. II. S. 17) anführen. 

3) Siehe z.B. für die Zeit des mittleren Reiches die Schenkungsurkunden 
des Hapidjefa (Große Inschrift von Siut, Z. 9—12) und des Chnemhotep (Z. 83—86) 
[vergl. die Angaben Bd. I. S, 202, A. 1] über die Ausstattung der ihren Kult 
versehenden Totenpriester mit Äckern, Leuten, Vieh usw.; eine persönliche 
Schenkung an die betreffenden Totenpriester ist ihnen nicht zu entnehmen, da 
in diesem Falle der Name dieser sicher genannt wäre, es handelt sich vielmehr 
tatsächlich um eine Schenkung an einen Tempel, der dafür verpflichtet ist einen 
Totenpriester zu bestellen, zu dessen Unterhalt eben jene Ländereien verwandt 
werden sollen. Siehe ferner den sog. 7., 9. u. 10. Vertrag der großen Inschrift 
von Siut, welche uns die Einrichtung von Pfründen vor Augen führen. Weiter- 
hin sei hier auf eine von Legrain “A. Z. XXXV [1897] S. 12 ff.) veröffentlichte 
und von Erman (a.2.0.Ä. Z. XXXT. 8.19 ff.] näher interpretierte hieroglyphische 
Stele aus Karnak verwiesen (siehe auch Moret, Un procts de famille sous la 
XIXe® dynastie, Ä. Z. XXXIX [1901] 8. 11. [S. 30); Revillout, Preeis du droit 
€gyptien compare aux autres droits de Vantiquits 1. S. 368 ff. in den Anm.), In 
ihr erscheinen im 9. Jahrhundert v. Chr. Güter, welche eigentlich dem thebaui- 
schen Amonstempel gehören, im Besitz eines Oberpriesters dieses Tempels; um 
sie jedoch auf seinen Sohn übertragen zu können, bedarf er der Zustimmung 
des Gottes. (Die sich hier wie auch sonst oft findende Einkleidung der Urkunde, 
der zufolge Amon bei dem Rechtsakt mitwirkt, darf man:m. E. nicht immer, 
zumal in älterer Zeit und wenn die Mitwirkung des Gottes auch durch den In- 
halt der Urkunde zu erklären ist, als bloße Floskel fassen; rein floskelhaft 
dürfte sie erst allmählich geworden sein) Man wird wohl das Richtige treffen, 
wenn man diese Güter als eine dem Oberpriester zugestandene Pfründe auf- 
faßt, die früher z. T. an einen Priester, z. T. an verschiedene Privatleute vom 
Tempel überwiesen war. (Die Zahlungen des Oberpriesters an diese sind daher 
nicht als Kaufpreis, sondern eher als Abfindungssumme zu definieren; so erklärt 
sich ihre Kleinheit) Von Pfründen scheinen uns dann auch öfters die demo- 
tischen Papyri seit der saitischen Zeit zu berichten; vergl. hierzu z.B. die 
prinzipiellen Bemerkungen Revillouts, Preeis usw. I. S. 448 und etwa ferner Re- 
villout, Melanges $. 73 (auch $. 75 Anm.).
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uns diese Form der Besoldung der ägyptischen Priester, welche ihrem 
ganzen Wesen nach dem bei uns üblichen Begriff der „Pfründe“ 
aufs genaueste entspricht, bezeugt. Als direkte Ausgaben der Tempel 
kann man freilich die Pfründen nicht bezeichnen; in den Tempel- 
rechnungen finden wir sie natürlich nicht vermerkt, aber sie haben 
indirekt für die Tempel eine ganz beträchtliche Ausgabe bedeutet, 
indem diese von allen den Besitzobjekten, die sie ihren Priestern zur 
Nutznießung, d.h. eben als Pfründe überlassen hatten, entweder gar 
keine oder höchstens sehr verringerte Einnahmen erhalten haben, und 
insofern rechtfertigt sich die Erörterung der Pfründen unter den 
Tempelausgaben.?) 

Ein besonders deutliches Beispiel für diese Priesterpfründen ist 
uns für einen Tempel der Thebais bekannt geworden. Ein demoti- 
scher Papyrus aus der Zeit Ptolemaios’ IV. Philopators?) berichtet uns 
nämlich, daß ein höherer Priester dieses Heiligtums Land — sein 
Umfang ist leider nicht angegeben — verpachtet, das er als seinen 
Anteil von dem neter-hotep seines Gottes (iso ij) bezeichnet; er soll 
persönlich von dem Pächter die Pachtsumme erhalten, von der er 
die eine Hälfte an die Kasse seines Heiligtums abzuführen hat?), 
während die andere ihm selbst zur freien Verfügung verbleibt) 

Einen weiteren Beleg für eine einem Priester höherer Ordnung 
angewiesene Landpfründe. enthält alsdann eine auf einem demotischen 
Ostrakon aus ptolemäischer Zeit?) sich findende Quittung über eine 
Pachtzahlung, die für das „seti“ eines Pterophoren des Amonrasonter 
von Theben erfolgt ist. Das demotische Wort seti ist nämlich nach 

1) Das den Priestern von den Tempeln als Pfründe überlassene Tempel- 
land darf man als eine Parallele zu der staatlichen 7 &» ouvrdkaı (Bd. 1. S. 368, 
A. 1) auffassen, in beiden Füllen tritt an die Stelle einer Gehaltszahlung die 
Überweisung des Ertrages eines Besitzobjektes. 

2) Dem. P. Louvre, publ. von Revillout, Rev. &g. II. S. 131 u. Precis usw. 
I. 8. 1276; vergl. hierzu noch Revillouts Bemerkungen in seinen Melanges 8.123. 

3) Aus ihr sind übrigens auch die staatlichen Steuern zu bezahlen; denn 
wie der \Vortlaut besagt, liefert der Pächter nur zwei Fünftel des Ertrages, 
ein Fünftel für den Verpächter und eins für den „König und Gott“, ab; die 
Abführung eines besonderen Fünftels des Ertrages für den König d.h. zur Be- 
zablung der Steuern erscheint mir (Revillout, Preeis II. S. 1277 neigt dazu es 
anzunehmen) schon deswegen ausgeschlossen, weil ja im bellenistischen Ägypten 
die Grundsteuer nicht nach dem Quotensystem aufgelegt gewesen ist (siehe 
Wileken, Ostr. 1. S. 198 ff). . 
. 4) Da ein Bruchteil des Pachtgeldes in die Tempelkasse abgeführt werden 
soll, ist es sicher, daß wir hier noch im Tempelbesitz befindlichen neter-hotep 
und nicht etwa in Privateigentum (hier wäre es in das eines Priesters) übergegan- 
gene leo& yi) (siehe hierzu Bd. 1. S. 279/71) vor uns haben, (Vergl. auch Re- 
villouts Bemerkungen Preeis usw. I. S. 443.) 

5) Dem. Ostr. Louvre 8460, publ. u. eingehend besprochen von Revillout, 
Melanges 8. 73—75. '
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Revillouts Ausführungen (siehe S.37, A. 5)!) als ein terminus technicus 
für „Pfründe“ aufzufassen. Der Wert der dem Amonspriester ver- 
liehenen scheint nach der Höhe der Pachtzahlung zu urteilen kein 
ganz unbedeutender gewesen zu sein.) en Be 

Schließlich läßt sich auch für den Soknopaiostempel ein Beispiel 
für Pfründen anführen; dieses ist sogar besonders bemerkenswert, dä 
es sich in ihm um eine Pfründe handelt, die nicht einem einzelnen, 
sondern einer größeren Anzahl Priester zusammen ausgesetzt gewesen 
ist. Wie bereits bemerkt (Bd. I. S. 281), besitzen wir für das Jahr 
132 v. Chr. einen Beleg (P. Amh. II. 35) dafür, daß das Soknopaios- 
heiligtum vom Staate Land gepachtet hatte, welches es jedoch nicht 
selbst bewirtschaftete, sondern ‘das an Pächter vergeben worden war. 
Die von diesen Pächtern entrichteten Pachtgelder sind nun aber 
nicht, wie man eigentlich annehmen würde, in die Tempelkasse ge- 
flossen, sondern direkt der Gesamtheit der legeig?) des Soknopaios- 

‚tempels zu deren privater Verfügung zugefallen‘) Wie wir erfahren 
(Z. 25—30), hat nämlich der Oberpriester ausdrücklich zugunsten der 
legeis auf die Eintreibung der Pachtgelder verzichtet), und außerdem 

1) Den Ausführungen Revillouts schließt sich Herr Prof. Steindorff, wie er 
mir brieflich mitteilte, ganz an. \ 

2) Etwas Sicheres läßt sich hierüber allerdings nicht feststellen, da aus 
den Angaben des Ostrakons nicht klar hervorgeht, ob über .die ganze Pacht- 
summe oder nur über eine Teilzahlung quittiert ist. Die in der Quittung an- 
gegebene Zahlung beträgt 121% Artaben und 150 argenteus. . Welcher Wert der 
von Revillout argenteus genannten Münze zuzuteilen ist, ist noch nicht mit 
Sicherheit ermittelt (vergl. auch Hultsch a. a. O. Abh. Süchs. Gesellsch. d. Wiss, 
Phil.-hist. Kl. Bd. XXII. N. 3. 8. 24, A. 2), immerhin darf man aber wohl die 
Einnahme des Priesters als eine nicht unbeträchtliche bezeichnen. 

3) Ob hier unter den iegeis eine Gesamtbezeichnung für alle Priester höherer 
Ordnung oder nur für die den Titel „ieoszg“ führende unterste Klasse der Phylen- 
priesterschaft zu verstehen ist (siehe Bd. I. S. 75ff.), läßt sich nicht entscheiden, 
doch scheint mir das letztere wahrscheinlicher zu sein. ” 

4) Aus der besonderen Zuteilung dieser gepachteten Ländereien an die 
iegeis des Heiligtumes erklärt es sich auch, daß diese sich selbst als „BaorArxo} 
yzwgyol“ (Z.6) und die Unterpächter als „ol zee’ jur (sc. isgEwv) yewgyol“ 
(Z. 13) bezeichnen. - - 

5) Infolge dieses offiziellen Verzichtes des Tempeloberhauptes erscheint 
mir die Annahme ganz ausgeschlossen, daß den Priestern durch ihn die Pacht- 
gelderkebung nur im Namen des Tempels und nicht auf eigene Rechnung zu- 
gestanden worden sei, denn in diesem Falle (ihn scheint z. B. Wilcken im 

“ Archiv II $. 122/23 bei seinen Bemerkungen über den Papyrus im Auge zu haben) 
wäre es ja.nicht ersichtlich, warum das Oberhaupt des Tempels gegenüber den 
ihm unterstellten Priestern die offizielle eidliche Verpflichtung eingegangen wäre, 
die dem Tempel gehörenden Pachtgelder nicht zu erheben. Man könnte nun 
vielleicht zur Rechtfertigung der hier abgelehnten Ansicht auf die in der An- 
klageschrift der isgsis sich findenden Worte (2.43) „ve... juels (sc. legeis) 
piv ronouusde res Ixe (dordßas) (d.h. die den iegeis vorenthaltene Pachtzah- 
lung) eig zöv roö Beoö Aöyov“ verweisen (siche auch Z. 24: röv zuedr zod Zox- 
voralov $e0od), doch lassen sich diese Worte auch mit der von mir vertretenen
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‚ist er auch, als er einmal gegen sein Zugeständnis Pachtgelder er- 
‚hoben hat!), von den legeig sofort wegen ihnen zugefügter Vermögens- 
schädigung auf Herausgabe des widerrechtlich Angeeigneten verklagt 
worden. Über den Wert der hier für die fegefz "ausgesetzten Zuwen- 
dung, die ‘als fundierte Rente durchaus den Charakter der Pfründe 
trügt, ist ein’ sicheres, bestimmtes Urteil nicht zu fällen, da, wie schon 
‚an anderer Stelle (Bd. I. S. 278) ausgeführt, der Umfang des im ganzen 
für sie eventuell in Betracht kommenden Landes und infolgedessen 
‚auch die Höhe der gesamten von diesen Ländereien entrichteten Pacht- 
summe sich nicht ermitteln läßt. Hingewiesen sei hier nur auf die 
eine bekannt gewordene Pachtzahlung in Höhe von 225 Artaben 
Weizen (Z. 19 u. 43), die immerhin die Annahme nahelegen könnte, 
daß die den iegeig zugewiesene Einnahme ganz beträchtlich ge- 

wesen ist. 
Außer den bisher besprochenen Beispielen für Pfründen ägypti- 

scher Priester höherer Ordnung sind mir weitere, so vor allem 
ein Beleg aus römischer Zeit nicht bekannt geworden?) — es sei denn, 

  

‚Deutung der Urkunde in Einklang bringen. Denn durch die Überweisung der 
Pachteinnahme an die legeis (die Selbsterhebung ist den isgeis um der größeren 
Sicherheit willen gestattet) ist natürlich ihr eigentlicher Charakter nicht ge- 
ändert; da der Gott der wirkliche Pächter ist, ist ihre Bezeichnung als ‚‚Ge- 
treide des Gottes“ und ihre Bezichung zu dem Aöyos tod Ho ganz ordnungs- 
gemäß. Siehe übrigens als zu meiner - Deutung gut passend das gerade in Z. 43 
angewandte Medium xoutsouEde. 

. 1) Eine Charakterisierung des Verhaltens des Oberpriesters siehe VII. Ka- 
pitel. Auf jeden Fall verfehlt ist es, wenn L. Wenger, Zu den Rechtsurkunden 
in der Sammlung des Lord Amherst im Archiv IL S. 41ff. (S. 45) das Verhalten 
des Oberpriesters als „betrügerische Steuererpressung“ bezeichnet. 

2) Weitere Belege für Priesterpfründen scheinen mir die P. Tebt. I. für die 
ptolemäische Zeit zu bieten. So berichtet uns P. Tebt. I. 62, 7, ‘daß Land des 
Gottes Soknebtynis von seinen isgeis „row“ (vergl. P. Tebt. I. 141) innegehabt 
und von ihnen selbst bewirtschaftet wird; in einem späteren Jahre haben diese 
es verpachtet (P. Tebt. I. 63, 18ff.; vergl. hierzu auch P. Tebt. I. 5, 57ff). Man 
darf wohl diese Angaben mit denen von P. Amh. II. 35 auf eine Stufe stellen. 
P. Tebt. I. 88 zeigt uns ferner, daß den Inhabern der Prophetenstellen an einigen 
ieo& &idecore von Kerkeosiris ice“ va überwiesen war, d.h. daß sie eine Land- 
pfründe besessen haben, denn das in Z. 37 bei „uxdeyei Ev iso& yj“ stehende 

‚ adro(is) (sc. Inhaber der Prophetenstellen) weist uns darauf hin, daß es bei der 
Erwähnung der ieg& 7) nicht darauf ankommt, den Landbesitz des betreffenden 
Heiligtums, sondern vielmehr die Anrechte der Propheten auf diesen festzulegen 
(der Gebrauch von Undoyew zwingt nicht hier an Eigentum zu denken). Auch 
die Stellen des Papyrus, in denen bei der ördeysı-Floskel „abrois“ fehlt (2.18 ff. ; 
5aff.; 5Sff.; 61ff.), wird man ebenso deuten dürfen, und dies umsomehr als der 
im Papyrus enthaltene in seinen Unterteilen im Prinzip gleichmäßig gestaltete 
Bericht auch sonst von den Einkünften der Propheten spricht (Grenfell- Hunts 
Erklärung des Papyrus [P. Tebt. IS. 395] kann ich nur teilweise zustimmen). 
In jedem. Unterteile folgt nämlich nach Nennung des betreffenden Heiligtumes 
und der Propheten die Feststellung des Anrechts dieser auf eine bestimmte An- 
zahl von jufocı Asırovgyixal (siehe Ba. I1L.S.33,A.2). Wenn dann des weiteren bei



40 Fünftes Kapitel. Die Ausgaben der Tempel. 
  

man wolle in diesem Zusammenhange darauf verweisen, daß den Prie- 
stern im allgemeinen auch in hellenistischer Zeit von den Tempeln 
‘Wohnhäuser zur Verfügung gestellt worden sind.!) 

Dagegen läßt sich noch für niedere Priester der Genuß einer 
Pfründe nachweisen. Im 3. Jahrhundert v. Chr. haben sich nämlich 
zwei ißıoßooxoi vom Staate die Prophetie an einem in der Thebais 
gelegenen ißior«psiov gekauft?); ihnen sollte nach den Verkaufsbestim- 
mungen auch die Hälfte der zu dieser Begräbnisstätte gehörenden 
Sogeeia yj (über sie siehe Bd. I. S. 268, A. 2) zufallen®), d. h. ihnen 
ist gleichzeitig als Entgelt für ihr Amt eine Pfründe überwiesen wor- 
den*). Diese Gewähr einer Pfründe ist um so bemerkenswerter, als 

einigen Heiligtümern erwähnt wird, daß die Propheten „zo eutov ulgos xeu- 
teiv (2.7, 21, 26), so möchte ich dies dahin auffassen, daß die betreffenden 
über den fünften Teil der Einkünfte des Heiligtumes für sich verfügen 
konnten. (Meine Bemerkungen in Bd. I. S, 236 über »oareiv = Gewalt über etwas 
haben d.h. verfügen seien hier dahin erweitert, daß natürlich an Stelle des 
weiteren Begriffes für xe«rsiv „Patronatsrechte ausüben" der ursprünglichere 
„verfügen“ anzunehmen ist, wenn dieser, zumal in Verbindung mit einem Prie- 
ster gebraucht, einen brauchbaren Sinn ergibt.) Die Richtigkeit dieser Auffas- 
sung ergibt sich mir vor allem aus dem Passus „reöspolgor, aürod(s) (sc. die 
Propheten) und2v Eysıv“ (Z. 28) (öfters ist zu zedspogo» noch &lo hinzugesetzt), 
welcher, da er in direktem Anschluß an die julerı Asıtovgyixai- und an die 
zearsiv-Stelle steht, auch diese als Hinweis auf die Einkünfte der Propheten 
zu fassen zwingt. Bei dieser Erklärung wird auch eigentlich erst Z. 10 ff. ver- 
ständlich, wo eine regelmäßige Spende von Laien für ein xgozodilor«pzior be- 
sonders hervorgehoben wird; dies ist offenbar deshalb geschehen, weil von ihr, 
obgleich sie auch eine Einnahme des Heiligtumes darstellte, den Propheten kein 
Anteil zugestanden haben wird, da sie von den Gebern ausdrücklich zu Kult- 
zwecken bestimmt .worden ist. Diese Deutung von P. Tebt. I. 88 findet ihre 
Bestätigung und lernt ihrerseits besser verstehen P, Tebt. I. 58,73, wo 2.73 
anstatt e[...]uevovs offenbar Z{ovn]advovg zu lesen ist. Zu der hier uns ent- 
gegentretenden eigenartigen Form der Priesterbesoldung — der Gewähr eines 
bestimmten Teiles der Einkünfte des Tempels — siehe auch im folgenden 8. 41, 
A.1 am Schluß. Eine nähere Charakterisierung dieser Besoldungsform ist vor- 
läufig schwer möglich; sie steht gewissermaßen zwischen festem Gehalt und Pfründe. 

In demotischen Texten mögen vielleicht noch manche Belege - für 
Pfründen vorhanden sein. Nicht mit Sicherheit lüßt es sich entscheiden, ob 
P. Grenf. II. 33 (vergl zu ihm Bd. 1. 8. 281, A. 3) als Beleg für Pfründen zu ver- 
wenden ist, da die iegeis, welche ihm zufolge die Verpachtung von Tempelland 
vorgenommen haben, dies im Namen ihres Tempels oder auf eigene Rechnung 
getan haben können; im letzteren Falle wäre P. Grenf. II. 33 mit P. Amh, II. 35 
ganz auf eine Stufe zu stellen. . . 

1) Siehe die Bemerkungen Bd. I. S. 283 über die z«oropögıa; vergl. auch 
noch z. B. Strabo XVII. p. 806 (Priesterwohnungen in Heliopolis). oo. 
2) Vergl. hierzu Bd. 1. S. 110 u. 249, wo die Belege genannt und die be- 

treffenden Priester als solche niederer Ordnung gedeutet sind. , 
3) Zu diesem Verkauf einer Priesterstelle zugleich mit Angabe der mit ihr 

verbundenen Einkünfte siehe meine Erklärung von P. Tebt. I. 88, 7ff. im vorher- 
gehenden S. 39, A. 2, 

4) Die B. G. U. I. 995 Col. 3, 4/6 erwähnte 7 ra» iBıoßooxö» ist wohl ein
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uns im übrigen über die Aufwendungen der Tempel für die niedere - 
Priesterschaft keine sicheren Angaben zur Verfügung stehen!); es ist 
mir übrigens ganz wahrscheinlich, daß diese z. T. überhaupt gar keine 
Besoldung von den Tempeln erhalten hat.?) 

Auf Grund der verhältnismäßig wenigen sicheren Nachrichten 
über Priesterpfründen läßt sich vorläufig wohl noch kein abschließen- 
‚des Urteil fällen, ob wir in ihnen in hellenistischer Zeit eine all- 
gemein verbreitete Institution zu sehen haben oder nicht. Innere 
Gründe scheinen für das erstere zu sprechen. Denn die Gewähr von 
Pfründen muß gegenüber den anderen hier erörterten Bestandteilen 
der Priesterbesoldung nicht nur für die Tempel eine Annehmlichkeit 

weiteres Beispiel für Pfründen niederer Priester, siehe Bd. I. S, 268, A.4. Auch 
P. Tebt. I. 88, 53—55 scheint mir ein solches zu enthalten, weil die hier vorkom- 
menden Propheten, da sie wohl vor allem an einem Btorepsior fungiert haben, 
auch als niedere Priester aufzufassen sind, siehe Bd. I. S. 33,.A.2; dagegen handelt 
es sich jedenfalls nicht um eine Pfründe, sondern um Privatbesitz, wenn uns 
z.B. im dem. P. Berl. 3102 (N. Chrest. dem. S. 148 ff.; Spiegelberg S. 14) Land, 
welches auf dem neter-hutep des Amon gelegen ist, in der Hand von Choachyten 
begegnet, siehe hierzu Bd. I. 8. 270/71. 

1) Einige mir bekannt gewordene Nachrichten unsicheren Charakters seien 
hier wenigstens kurz behandelt. P. Grenf. I. 39 Verso (ptol. Zeit), auf dem viel- 
leicht Tempelausgaben gebucht sind (Bd. II. S. 8, A. 3), enthält auch eine Zah- 
lung (20 Kupferdrachmen) für einen Pastophoren (Col. 2,4); daß es sich hier 
um eine Gcehaltszahlung handelt, läßt sich freilich nicht beweisen. In einem 
der Zeit des 3. Ptolemäers angehörenden dem. P. Louvre 2429, publ. Chrest. dem. 
8.2738. (siehe $. 274 u. 275 und die Bemerkungen Revillouts ebenda S. CLIM) 
werden „parts du temple de Ptah“ (in der Thebais) als Eigentum einer Frau 
erwähnt, deren Titel zwar nicht genannt ist, welche aber wohl als Choachytin 
fungiert hat (sie ist vornehmlich durch dem. P. Louvre 2425, publ. Chrest. dem, 
S.278 ff, als Mitglied einer Choachytenfamilie bekannt und scheint auch einen 
Choachyten geheiratet zu haben, siehe Revillout, Chrest-d&m. 8. CLIII ff.; vergl. 
hierzu die Ausführungen Bu. I. S. 246); auf Grund dieser parts gewährt sie 
Gelddarlehen, es muß sich also um Geldbezüge handeln. Von demselben Tempel 
soll nach Revillouts (Chrest. dem. S. CLIU, Anm.) Angaben aus dem unpubl. dem. 
P. Bibliotheque nationale 223 das Gleiche einem Priester gewährt worden sein, 
den Revillout nicht näher bezeichnet, den er aber mit der eben erwähnten Frau 
auf ganz gleiche Stufe stellt, also wohl auch ein Angehöriger der niederen 
Priesterschaft. Bezüglich der hier erwähnten parts du temple sei auf die An- 
gaben Revillouts, Chrest. dem. S. CLIH, Anm. im Anschluß an einen demotischen 
Papyrus der Perserzeit verwiesen, denen zufolge in vorptolemäischer Zeit der- 
artige parts, die als Y,., Y,,, Y,, usw. charakterisiert werden, öfters als Priester- 
bezüge vorgekommen sein sollen; siehe hierzu im vorhergehenden S. 39, A. 2. 

2) Es sei hierfür z. B. ‚auf die „Zwillinge“ des großen Serapeums ver- 
wiesen. In ihren vielen Petitionen, in denen sie uns aufs eingehendste über 
ihre Verhältnisse, vor allem über das ihnen vom Staate gewährte Gehalt unter- 
richten (Bd. 1. S. 373), findet sich auch nicht die geringste Andeutung, daß 
ihnen auch von dem Tempel irgendwelche Bezüge ausgesetzt gewesen sind; sie 
stellen sogar das ihnen zugewiesene Gehalt als ihre einzige Einnahme hin, da 
sie behaupten, daß bei dessen Ausbleiben ihre ganze Existenz bedroht sei (Bd. 1. 
8. 374, A. 1).
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bedeutet haben, da sie ihren Geschäftsgang etwas vereinfachte,’ son- dern sie dürfte auch den Priestern äußerst willkommen gewesen sein, da ja diese in der Pfründe eine fundierte, also besonders sichere und weiterhin auch von dem Willen der Tempelverwaltung ziemlich un- abhängige Einnahme erhielten, so daß von ihrer Seite sicherlich für möglichst weitgehende Verleihung von Pfründen plädiert worden sein wird.) Dem gegenüber ist allerdings zu beachten, daß damals der Staat die Verwaltung der {e0& yj in seine Hand genommen hatte {siehe VI Kapitel 3, Aa). Das Bestehen zahlreicher von den Heilig- tümern ihrer Priesterschaft überwiesenen Landpfründen würde also ein vollständiges Durchbrechen dieses Verwaltungsprinzipes in 'sich schließen, es sei denn, daß das, was wir für den Soknopaiostempel nachgewiesen haben — die. Erwerbung des für die Pfründen nötigen Landes auf dem Wege der Pacht (siehe Bd. 1.-8.281 u. Bd. ILS. 38) —, allgemeiner Brauch gewesen ist.?) 

Neben der Gewähr von festen Gehalt, von allerlei Sporteln und von Pfründen scheinen den ägyptischen Tempeln durch die Besoldung ihrer Priesterschaft keine Ausgaben entstanden zu sein.?) 

  

1) Könnte man nachweisen, daß es den Priestern auch damals noch mög- Jich gewesen ist, ihre Pfründen auf ihre priesterlichen Nachkommen zu vererben (dies ist im alten Ägypten möglich gewesen; siehe z, B. die Bd. ILS. 36, A. 3 angeführten Inschriften von Siut, des Chnemhotep und des thebanischen Ober- priesters des Amon), so würde ein weiterer wichtiger innerer Grund für die An- nahme’ einer größeren Verbreitung des Pfründenwesens vorhänden sein. Nun erfahren wir allerdings durch P. Grenf. IL 34 u. 35, daß sich um 100 v. Chr. &0ropögie im unbeschränkten Besitz von Priestern zu Pathyris befunden haben, und die Annahme liegt nahe, daß sie, die einstmals sicher dem betreffenden Heiligtum gehört haben, auf dem Wege der erblichen Pfründe zu Privatgut ge- worden sind (siehe auch Bd. LS. 286, A. 2), aber hierauf lassen sich natürlich nicht weitergehende Folgerungen aufbauen. 
2) Es sei hier noch auf die durch P. Tebt. I. 62, TE; 63, 18. u. 141 be- legte Priesterpfründe verwiesen, welche aus dvısgoufen yi bestanden hat; da dieses Land, welches von der ieo& yi streng zu scheiden ist, im Gegensatz zu dieser allem Anschein nach nicht vom Staate verwaltet worden ist (siehe VI. Ka- pitel 3, Aa), so ist seine Benutzung zu Pfründen ohne weiteres möglich gewesen, und wir müssen daher, wenn wir Priesterpfründen antreffen und in ihnen keine Durchbrechung des für die isg& y% bestehenden Verwaltungsprinzipes sehen wollen, nicht nur die Möglichkeit der Erwerbung des betreffenden Landes auf dem Wege der Pacht, sondern auch die der Bildung der Pfründe aus Grisoo- «Ein yj in Betracht ziehen. 

. 3) Über Einnahmen der Priester, welche diese auf Grund ihres Amtes, aber nicht durch die Tempel, sondern direkt ron der Bevölkerung erhalten haben, siehe VII. Kapitel, \
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7. Die Abgaben an den Staat. 

- A. Allgemeine Würdigung. 

Eine rühmliche Ausnahme von dem Übelstande ungenauer Einzel- 
ausgaben, mit dem wir bisher stets zu kämpfen hatten, macht allein 
diejenige Gruppe der Tempelausgaben, die man, wäre man allein auf 
‚die Nachrichten Diodors!) angewiesen, für den Tempelhaushalt als 
nicht in Betracht kommend ablehnen würde, die Abgaben an den Staat. 

Die alte Mär von der Steuerfreiheit der ägyptischen Priester- . 
schaft ist jetzt jedenfalls für die hellenistische Zeit?) aufzugeben. Zur 
Feststellung des Gegenteils steht uns durch die Angaben von In- 
schriften, Papyri und Ostraka ein reichhaltiges Material zur Verfügung.) 

Wenn uns bisher für die ptolemäische Zeit verhältnismäßig weit 
‚weniger von Tempeln gezahlte Abgaben als aus-römischer Zeit be- 
zeugt sind, so ist dies einfach vor allem dem Zufall zuzuschreiben, 
der uns aus der Kaiserzeit zwei Tempelrechnungen erhalten hat, 
die uns auf einmal mit einer großen Anzahl von Gebühren und 
Steuern bekannt gemacht haben. Daher wäre es ganz verfehlt allein 
auf Grund dieses Tatbestandes zu vermuten, daß die Tempel unter 
den Ptolemäern weniger staatliche Abgaben zu zahlen hatten, daß 

1) Diodor erwähnt diese Ausgabengruppe nicht nur nicht dort, wo er von 
den Tempelausgaben spricht (I. 73, 3), sondern stellt sie sogar direkt in Abrede 
(l. 28,1 u. 73, 6), Diese Angaben Diodors beziehen sich allerdings auf Zustände 
des vorhellenistischen Ägyptens (auch I. 28, 1), da sie jedoch der der helleni- 
stischen Zeit angehörende Diodor bietet, ohne das Aufhören der angeblichen 

. Steuerfreiheit der alten Zeit (siehe folg. Anm.) in der eigenen hervorzuheben, 
obgleich er sogar an der einen Stelle (I. 28, 1) die ägyptischen Verhältnisse mit 
auswärtigen vergleicht, so könnte man sehr wohl im Anschluß an ihn das Fort- 
'bestehen des alten Zustandes in der hellenistischen Zeit annehmen. . 

2) Es ist mir übrigens sehr fraglich, ob man mit der weit verbreiteten 
Behauptung von der Steuerfreiheit der ägyptischen Priesterschaft in vorhelleni- 
stischer Zeit (so auch z.B. kürzlich noch E. Meyer, Geschichte des Altertums 
II. S. 164) das Richtige trifft. Jedenfalls kann man sich dabei nur auf die 
Nachrichten der Genesis (c. 47, 20 u. 26 — Joseph. Antiqu. Jud. II. 8190, 192 ed. 
Niese), des Herodot II. 168 und des Diodor (siehe vorige Anm.) stützen; die 
ägyptischen Texte berichten uns m. W. nichts — auch Herrn Prof. Sethe ist, 
wie er mir schreibt, nichts bekannt — über Steuerfreiheit der Tempel. Wiede- 
manns gegenteilige Behauptung, Herodots 2. Buch usw. $. 171 ist durch Belege 
nicht gestützt, ‚hat also keine Beweiskraft, 

. 3) Unbegreiflich ist es mir, wie Wiedemann, Herodots 2, Buch usw. $. 171 
im Anschluß an die Angaben der Rosettana behaupten kann: „Nominell mußte 
die Steuerfreiheit (sc. der Priester) bis in die Ptolemäerzeit von jedem Pharao 
bestätigt werden, doch wird diese Bestätigung kaum ausgeblieben sein“; in der 
Inschrift von Rosette ist, von allem anderen abgesehen, doch nur von einem 
Erlaß von Steuerschulden der Tempel die Rede (Z. 28). Gerade diese Inschrift 
zeigt uns im übrigen deutlich, daß auch die Tempel in jeder Hinsicht steuer- 
pflichtig gewesen sind..
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ihnen mithin damals hieraus prinzipiell weniger Ausgaben erwachsen seien als unter den römischen Kaisern. 
Sehr zu bedauern ist es ‚alsdann, daß sich eigentlich nur für einen Tempel, nämlich den zu Soknopaiu Nesos, eine größere Anzahl Abgaben belegen läßt, doch darf man wohl annehmen, daß sich für den Steueretat anderer. Heiligtümer, wenn wir systematische Belege besäßen, ein ähnliches Bild ergeben würde. Diese Annahme ist um ‚so wahrscheinlicher, als sich tatsächlich verschiedene der vom Sokno- paiostempel gezahlten Abgaben auch anderweitig nachweisen lassen,! als weiterhin es bei einigen Steuern direkt bezeugt ist, daß eine größere Anzahl Tempel sie zu entrichten hatte,?) und als schließlich auch eine ganze Reihe von Abgaben, die für den Soknopaiostempel bisher nicht‘ zu belegen sind, sich als Ausgabe anderer Heiligtümer gefunden haben.) 

Infolgedessen erscheint es mir durchaus gesichert, daß im Etat eines jeden Heiligtums die Aufwendungen für Steuern und dergleichen unter den Gesamtausgaben stets eine wichtige Rolle gespielt haben - werden, wenn auch ihre Höhe bei den verschiedenen Tempeln recht verschieden gewesen sein wird. Im Soknopaiostempel haben z. B, gegen Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. die Geldausgaben für die Abgaben an den Staat in einem Jahre die beträchtliche Höhe von 1 Talent 3360 Silberdrachmen erreicht‘); ob das Heiligtum daneben 

  

1) Die Belege finden sich bei der Besprechung der im folgenden genannten Abgaben in Abschnitt B, Cu. D; hier seien nur diese selbst angeführt. Ge- bühren: &merarızörv ltodwr, mooodınygapöusve; Steuern: Ppögog fouür, rilog Pviov (9), Auoygapie; Abgaben unbestimmten Charakters: öxoxsiusvov Zmiorg(arnyie) (2). - - \ 2) Steuern; Eragosgiov, Eiyın, telssua Ödovior. - . 8) Gebühren: Exurnentj zerarounig umvielov, pildvdgwror #010Y0(ct- uereos) (2); Steuern: Ahıri, iegav, relsoue Pakavsiov, pögos Bor (2), Inudsıe reAfsuare, telog Eyxöxkıov, legelov, Pos zeoßdrov, orepavınd; Abgaben un- bestimmten Charakters: drerrodusre epk isgloy Deurorasag YeoÜ, Exuye Co... I OL...]s ieetate) (2). . \ 4) Siehe BG.U.I iu, 337; unpubl. P. Rainer 171 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 72#f, Vergl. hierzu die Bemerkungen über die Zahlen in B.G. V. I. 337 im I. Ba. S. 314, A. 1. Der P. Rainer bietet, soweit eine Kontrolle mög- lich ist, dieselben Zahlen für Steuerausgaben, wie die Berliner; es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß in dem zerstörten Anfang der Geldabrechnungen für einige Abgaben höhere Ausgaben als in den Berliner Papyri gebucht gewesen sind, da ja die Gesamtausgaben in dem P. Rainer, wenn man von der gewisser- maßen außerhalb der Ausgabenverrechnung stehenden Acoygepla-Zahlung des Berliner Papyrus (B. G. U. 1 1, 13—16) (über 637 Drachmen) absieht, um ‚332 Drachmen höher sind als in den Berliner Papyri (Bd II. S. 2). Vergl. hierzu auch die von Wessely a. a. 0. 8. 75 angegebene den ersten Teil der Zahlungen zusammenfassende Zahl des P. Rainer: 1’ Talent 555 Drachmen 4), Obolen gegenüber derjenigen in BG. U.L 337,17: 1 Talent 2470 Drachmen 4Y, Obolen, von der man jedoch, da ja in den’ beiden ersten Rubriken nicht genau dieselben Einzelzahlungen gebucht sind, 2231 Drachmen (Z. 7) + 344 Drachmen (Z. 16)
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auch Naturalabgaben entrichtet hat, läßt sich vorläufig nicht ent- 
scheiden.) Ein nicht näher zu bestimmendes Faijümheilistum hat 
alsdann sogar in einem Monat 1 Talent 664 Drachmen 4 Obolen 
2 Chalkus für Steuern verausgabt?); ein Schluß aus dieser Summe 
auf die Höhe der Jahresausgaben ist jedoch, da ja in Agypten bei 
der Abführung. der Steuern ganz unregelmäßige Ratenzahlungen ge- 
stattet waren (Wilcken, Ostr. I. S. 567 u. 619), leider nicht möglich.®) 
Erst recht nicht vermögen wir uns auf Grund der uns bekannt ge- 
wordenen Steuerzahlungen des Jupitertempels zu Arsinoe (3. Jahr- 
hundert n. Chr.) — sie haben in einem halben Jahre 640 Drachmen 
betragen‘) — einen auch nur ungeführen Begriff von der Höhe der 
jährlichen Ausgaben des Heiligtums für diesen Zweck zu verschaffen; 
denn abgesehen davon, daß der Tempel in den 6 Monaten auf jeden 
Fall mehr als 640 Drachmen für Abgaben ausgegeben hat, da meh- 
rere Steuerzahlungen, bei denen die Angabe der Höhe fehlt?), nicht 
mit verrechnet werden konnten, handelt es sich bei allen diesen Zah- 
lungen um die Entrichtung von Rückständen bei einigen Steuern des 
verflossenen Jahres (siehe Bd. II. S. 5), wodurch jeder Rückschluß auf 
die jährliche Gesamtsteuerquote ausgeschlossen wird. 

Die im folgenden gebotene Zusammenstellung der bisher bekannt 
gewordenen Tempelabgaben®) dürfte sicher im Laufe der Zeit noch 
eine bedeutende Vermehrung erfahren. Es ist bei ihr zwischen Ge- 
bühren und Steuern unterschieden worden, im übrigen sind aber ähn- 

abziehen und 328 Drachmen (2. 24) hinzufügen muß, was 1 Talent 223 Drach- 
men ergibt. . 

Mit der Angabe über die Jahresausgabe des Soknopaiostempels für staat- 
liche Abgaben läßt sich ganz gut die Höhe zweier uns bekannt gewordener 
monatlicher Steuerratenzahlungen dieses Heiligtums vereinigen; sie sind beide 
in denselben Jahre (207/8 n. Chr.) erfolgt, die eine hat 660 Drachmen, die 
andere 872 Drachmen betragen; siehe B. G. U. IL 392 Col. 2,6—10 und 639 
Col. 2, 40—41 (zu diesen Belegen siehe die Ausführungen Bd. I. S. 306). 

1) In den Berliner Papyri fehlt der Adyos cırıxds der Abrechnung zum 
größten Teil, in dem P. Rainer ist er zwar erhalten, doch sind Wesselys a.a. 0. 
Angaben über ihn nicht so genau, daß man auf Grund von ihnen mit Bestimmt- 
heit die Nichtzahlung von Naturalabgaben konstatieren könnte, . 

2) Siehe P. Lond. II. 347 (S. 70) (römische Zeit); der betreffende Tempel 
zahlt die obige Summe für folgende Abgaben: Anoyeapia, r&log Yviov, broxei- 
pevov Emiorglanyie), pildvögozxov zonoyolzuuariog) und OL...]s izeda(y), 

3) Bei der Höhe der Summe, über die hier quittiert wird, scheint es mir 
allerdings nicht ausgeschlossen, daß es sich hier vielleicht nicht nur um Raten- 
zahlungen handelt, sondern daß für die eine oder andere Steuer der gesamte 
Betrag auf einmal entrichtet worden ist, 

._ 9) Sielle B. G. U. IL. 362 frg. 1, 5ff.; p. 1, 23 u. 24; 4, 55 10, 20; 11,2; 
13, 14ff.; 14, 20. 

5) Siehe B. G. U. Tl. 362 p. 1, 22ff.; 6, 12; 10, 23ff. 
6) Milne, history 8. 126 hat einige wenige von Tempeln gezahlte Abgaben 

kurz ‚aufgeführt.



N 
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lich wie in Wilckens Ostraka die einzelnen Abgaben einfach in alpha- 
betischer. Reihenfolge, die nach den griechischen Bezeichnungen ge- 
ordnet ist, angeführt.!) 

B. Die Gebühren. 

$ 1. To dezavızov tüv loler. 
Siehe B. G. U. 1. 1, 1; unpubl. P. Rainer 171 bei Wessely, Kar. 

u. Sok. Nes. S. 74 (2. Jahrhundert n. Chr.); vergl. Wilcken, Ostr. I. 
S. 358. 

Vom Soknopaiostempel sind in einem Jahre 60 Drachmen für 
die obige Steuer entrichtet worden?). Die Zahlung ist in der Tempel- 
rechnung mit den Worten „sexavızod duoing av adrav Aorav“. 
gebucht; bei den z& «ur& Aoi« hat man, wie schon Wileken mit 
Recht bemerkt hat, an die Fischerboote des Tempels zu denken. Wilcken hat auf eine Erklärung dieser Abgabe verzichtet, mit allem 
Vorbehalt möchte ich jedoch folgende Deutung vorschlagen. Auf dem Nil sind bekanntlich ‘Flußwachtschiffe (roreuopviaztöss) stationiert 
gewesen); sie haben natürlich militärische Besatzung gehabt und wahrscheinlich dürfte diese unter dem Befehle eines dtzavdg gestanden haben‘). Es ist uns nun mehrfach bezeugt, daß der Staat für die Instandhaltung der zorauopvAuzla von der Bevölkerung Geldbeiträge 
erhoben hat (Wilcken, Östr. 1. S. 284); weiterhin erfahren wir noch, allerdings erst aus byzantinischer Zeit, daß an einen dexevds „orto [720lov drepyoufyov &v Alstavög(eie) ö(zko) avar(oueros)“ Geld gezahlt worden ist®). Daß zwischen den hier mitgeteilten Tatsachen irgend ein Zusammenhang besteht, ist wohl so gut wie sicher. Ich möchte ihn nun durch die Annahme herstellen, daß analog den Geld- beiträgen für die zorguopviezia die Ösravor berechtigt gewesen sind von Besitzern von Schiffen eventuell die Stellung dieser zu Regierungs- zwecken zu verlangen, daß aber die Besitzer, denen eine. wenn auch nur vorübergehende Beschlagnahme ihrer Schiffe durch den Staat einen großen pekuniären Verlust zufügen konnte, sich durch eine Geld- 

  

1) In die folgende Aufzählung sind natürlich diejenigen Abgaben, die von’ den Priestern privatim zu entrichten waren, nicht mit aufgenommen; sie sind Im VII. Kapitel erwähnt, 
“ " 2) Wenn im folgenden bei den einzelnen. Abgaben nichts Besonderes her- vorgehoben ist, sind die für sie in Betracht kommenden Belege in Tempelrech- nungen zu finden; sie charakterisieren sich also insofern ohne weiteres als Tempelabgaben. 

3) Vergl. Lumbroso, L’Egitto? 8. 29f. u. Wilcken, Ostr. I. S. 282 ff, 
4) Als Flotienoffiziere erscheinen z. B. dsz«vol in einer alexandrinischen Inschrift der Kaiserzeit (publ. von Neroutsos-Bey, l’aneienne Alexandrie $. 12). 5) Siehe P. Par., publ. von Wessely, Die Pariser Papyri des Fundes yon - El-Faijüm in Denkschriften der k. Akad. d. Wissensch. zu Wien, Phil.-histor. Kl. XXXVII 2. Abt. (1889) S. 97#. (8. 241); die Ergänzungen treffen das Richtige,
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zahlung. Exemtion von der ‘allgemeinen Verpflichtung verschaffen 
konnten. Die Bezeichnung einer solchen Abgabe als „Sezavızov tüv 
loiov“ wäre auch ganz verständlich, da sicher die durch sie ein- 
kommenden Gelder von den ösz«vol in ihrem Ressort, etwa zum 
Mieten der notwendig werdenden Fahrzeuge u. dergl. verwandt wor- 
den wären). 

$ 2. To Emiorarızöv legeov. 
Siehe B. G. U. 1.337, 2; II. 471, 6; unpubl. P. Rainer 171 bei 

Wessely a. a. O. S. 73; P. Lond. I. 352 (S. 114), Z. 4; P. Fay. 23° 
Verso (8. 130); 42° Col. 2, 8; 51,5 (römische Zeit)?); vergl. Wilcken, 
Ostr. 1. S. 366 u. Bd. 1. S. 235 f. 

Meine früheren Ausführungen über diese Gebühr, welche im An- 
schluß an die Behandlung der üx!e Asco velag-Abgabe erfolgt sind, 
bedürfen der Modifikation. Bei der Deutung von B. 6. U. I. 337, in 
welchem beide Abgaben genannt sind, ist der Nachtrag zu dieser Ur- 
kunde (B. 6. U. 1. 8.396) nicht genügend beachtet worden. Ihm zu- 
folge (Z. 13—15) darf man die Abgabe „ort Asswveiss“ nicht mit: 
der Vorsteherschaft des Soknopaiostempels in Verbindung bringen, 
sondern es handelt sich bei ihr um die Ascwrei« des Soknopaios und: 
des Anubis in Neilupolis, d.h. einer der Nebentempel des Soknopaios- 
heiligtumes (vergl. hierzu Bd. I. S. 19/20) hat einen besonderen Vor-. 
steher besessen (siehe Bd.’ I. $. 42/43), für den die Bestallungs- 
gebühr vom Tempel gezahlt worden ist. Insofern könnte man auch 

“ in dem mit ihr in derselben Urkunde verrechneten &xusrarızdv legeov- 
einfach die Bestallungsgebühr®) der Vorsteher des Haupttempels sehen.. 

1) Die dezarızdv-Abgabe habe ich hier unter den Gebühren’ behandelt,. weil ich sie in erster Linie als Gebühr für die Zuerkennung eines Ausnahme- 
rechtes (hier der Exemtion) auffassen möchte; in gewisser Weise kaun man sie- dann auch weiterhin als einen vom Staat für bestimmte Zwecke erliobenen 
Zwangsbeitrag deuten. 

2) Ob man P. Tebt. 1.5,62 1, u. 97 als Belege für die Entrichtung des &uorerızdv- isg&ov in ptolemäischer Zeit verwerten darf, ist mir zweifelhaft. In beiden Fällen. 
fehlt lzg&ov. Nun ist uns durch P. Tebt. I. 189 eine allem Anschein nach kopfsteuer- 
artig auferlegte &xiorerıxdv-Abgabe belest, für deren Beziehung auf die Tempel-- 
vorsteher nicht der geringste Anlaß vorliegt, die man wohl vielmehr, zumal da. sie zusammen mit der als oivre£ıg bezeichneten Steaer (für diese siehe Bd. I. S. 382, A. I) entrichtet wird, als Zwangsbeitrag für das Gehalt der staatlichen. Exordreı fassen darf (vergl. hierzu z. B. das gleichfalls für die ptolemüische Zeit. belegte pulazırıxdv, siehe Wilcken, Ostr. I. S. 402). Die Möglichkeit, daß diese. Abgabe auch in den beiden anderen P. Tebt. gemeint ist, ist jedenfalls vor-. 
handen, wenn auch in P. Tebt. L 5, 62 ff. die Tempelvorsteher und die Priester 
als Zahler genannt werden. . 

3) Die soeben von mir für das bloße Zxisrerixdv aufgestellte Erklärung: 
darf m. E. nicht als Beweis für die Richtigkeit der von mir früher (Bd.L S. 239)- abgelehnten Wilckenschen Deutung des &tiorazındv iegfor, nach welcher dieses. nur eine besondere Abart der allgemeinen Abgabe wäre, verwandt werden. Ab- gesehen davon, daß zwischen den Belegen für die beiden Abgaben ein Zwischen-
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An und für sich müßte man jedoch erwarten, daß derartige Abgaben 
von dem einzelnen, der die Würde erhielt, und nicht von dem Tempel 
gezahlt worden wären. Die Zahlung durch den Tempel legt daher die 
Vermutung nahe, daß sie zugleich das Entgelt für ein dem Heilig- 
tum bez. seiner Priesterschaft verliehenes Gerechtsam darstellten, und 
dies kann wohl nur darin bestanden haben, daß die Priesterschaft 
sich selbst die Vorsteher hat wählen dürfen.?) 

Die Höhe der alljährlich zu zahlenden Gebühr (siehe Bd. I. S. 240) 
hat im Soknopaiostempel in einem Jahre, das dem Ende des 2. nach- 
christlichen Jahrhunderts angehört hat, 5500 Drachmen betragen 
(B. 6. U. 1. 337, 2, siehe Bd. I. S. 314, A. 1); im Jahre 220 n. Chr. 
hat dann dasselbe Heiligtum laut einer uns erhaltenen Steuerquittung 
(P. Lond. II. 352 [S. 114]) in einem Monate an verschiedenen Ter. 
ninen zusammen 500 Drachmen entrichtet, woraus sich freilich nichts 
Bestimmtes über die damalige Jahreshöhe der Steuer ergibt?) Auf 
jeden Fall zeigen die genannten Summen, daß die „Tempelvorsteher“- 
abgabe dem Sokmopaiosheiligtume recht bedeutende Ausgaben ver- 
ursacht hat. Bestimmtere Angaben über die Höhe des Ztirarızıv 
legeov liegen sonst nur noch für das Heiligtum von Pharbetha vor; 
es hat in einem Monat 81 Drachmen gezahlt. (P. Fay. 42% Col. 2, 8). 
Nicht feststellen läßt sich die Höhe der Zahlungen der Heiligtümer 
des Phemnoeris’ zu Hexapotanıon (B. 6. U. II. 471,6) und zu Thea- 
delpheia (P. Fay. 23° Verso u. 51), da die uns bekannt gewordenen - 
zusammen mit der Zahlung anderer Steuern erfolgt und mit diesen oO 

in einer Summe verrechnet worden sind.?) 
raum von ungeführ 300 Jahren liegt, eine Vergleichung also jedenfalls nur mit großer Vorsicht vorgenommen werden darf, sind, selbst wenn die Deutung des £xıotarıxov das Richtige trifft, die prinzipiellen Bedenken nicht beseitigt, welche mir eine ähnliche Erklärung der „Tempelvorsteher“abgabe auszuschließen scheinen. Denn das allgemeine &xiorarızdv ist als Abgabe wohl verständlich, da hier die Allgemeinheit für eine der Allgemeinheit dienende Institution zahlt, "wührend eine nur von den Tempeln zu gunsten ihrer Vorsteher entrichtete Abgabe zum mindesten als ganz überflüssig bezeichnet werden müßte. \ 

1) Faßt man das P. Tebt. I. 5, 62 genannte Zmiorarızöv als „Tempel- vorsteher“abgabe, so müßte man, da hier zwei Gruppen, : die Tempelvorsteher und die iegsis, als Zahler genannt werden, die Zahlung wohl auch doppelt be- gründen; die ersteren würden sie wohl als Entgelt dafür entrichtet haben, daß sie &miordre geworden sind, die iegeig, unter denen man hier natürlich die Ge- samtheit der Priesterschaft zu verstehen hätte, dafür, daß sie sich selbst die. Zzisrdrer haben wählen dürfen. (So möchte ich im Anschluß an die obigen Ausführungen Grenfell-Hunts Deutung P. Tebt. 1. S. 40, tax for the privilege of. having a Zmisrdeng modifizieren; im übrigen heben sie mit Recht hervor, daß gerade P. Tebt. I. 5, 62 ff. sich kaum mit der Wilckenschen Erklärung des &xı-. srarındv isgfwv vereinigen Lißt.) 
2) Im unpubl. P, Rainer 171 ist die Angabe der Zahlungshöhe . verloren, Wessely a.a. 0. S, 73, \ 
3) In B.G. U. II. 471, 6 hat die Zahlung im ganzen 216, in P, Fay. 51 nur 16 Drachmen betragen.
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Das Prinzip, nach dem die &xiorarızöv lspewv-Gebühr aufgelegt 
worden ist, ist nicht zu ermitteln; vielleicht dürften für die Fest- 
setzung der Höhe der Reichtum und das allgemeine Ansehen des be- 
treffenden Tempels maßgebend gewesen sein. 

$ 3. ’Exirnonti dato zerazourng unvıelov. 
Siehe B. G. U. II. 362 frg. 1, 21; p- 2,14; 4, 20; 8, 15; 12, 15; 

14, 3; 15, 20 (3. Jahrhundert n. Chr.). 
Mit Recht ist von Wilcken Archiv II. S. 126 gegenüber seinen 

früheren Ausführungen (a.a.O. Hermes XX. [1885] S. 460) im Anschluß 
an P. Amh. II. 69!) bemerkt worden, daß man bei der zuTeTour) unvıclov (sc. A6yov) an die Absendung der monatlichen Ab- 
rechnungen des arsinoitischen Jupitertempels nach Alexandrien zu 
denken habe.) In dem &xirnonvig hat man den besonderen staat- lichen Beamten zu sehen, der diese Abrechnungen übermittelt hat 
(siehe besonders P. Amh. Il. 69, 2f£). Nichts spricht dafür, daß man 
die allmonatliche wiederkehrende Zahlung an diesen in Höhe von 
12 Drachmen als eine private V. ergütigung seiner Dienste zu deuten 
hat, im Gegenteil weist uns das Fehlen des Namens des betreffenden 
Beamten darauf hin, daß eine bestimmte Persönlichkeit nicht in Be- 
tracht kommt.) So wird man wohl die Zahlung „Exıenonci ürto 
zerazounäg umvielov“ mit gutem Recht als eine offiziell auferlegte 
Abgabe für die Inanspruchnahme der Dienste eines staat- lichen Beamten auffassen dürfen, d. h. wir haben hier eine: 50g. „Diener“gebühr vor uns, die verstündigerweise vom Staate selbst 
erhoben worden ist. 

S d. 'Tato Asowvelac. 
Siehe B. G. U.1. 337, 13 (2. Jahrhundert n. Chr.)*); vergl. Wileken, Ostr. 1. 8. 382 und Bd. I. S. 238/39 u. Bd. ILS. 471/48. 
1) Siehe hierzu etwa auch B. G. U. 1.64; II. 835; P.Oxy. III. 515; P. Goodsp. 7 (Goodspeed, Greek papyri from the Cairo Museum together with papyri of Roman Egypt from American collections in The decennial publications der University of Chicago V.) . 
2) Weitere Bemerkungen über diese Absendung der Tempelrechnungen siehe VI. Kapitel, 3B, 
3) Man vergleiche hierzu die in der Tempelrechnung gebuchten Zahlungen, welche Vergütigungen für dem Tempel geleistete Dienste darstellen; bei ihnen ist entweder uiodds oder dyparıov hinzugesetzt und ferner auch der Name des Dienstleistenden genannt. 
4) Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 69 will B. G. U. IE. 652, 11 einen weiteren Beleg für die Agow veia- Abgabe entnehmen, indem er für Pölgav) 7E00v” „Pölgov) zcov(elag)“ emendiert. Sein Vorschlag ist jedoch paläographisch sehr unwahr- scheinlich, da y ziemlich sicher (dasteht; unter dem Abkürzungsstrich scheint übrigens noch ein Buchstabe gestanden zu haben. Ferner nennt Wessely ebenda noch den unpubl. P. Rainer 171 als Beleg für die Gebühr orig Asoavelug; in seinem zusammenfassenden Bericht über diesen Papyrus ($. 73) findet sie sich jedoch nicht, sie wird sogar als nicht vorhanden bezeichnet. 

Otto, Priester und Tempel IL 4
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Die Bestallungsgebühr des Aes@vng ist uns bisher nur aus 
den Abrechnungen des Soknopaiostempels bekannt geworden. Die 
Höhe der für sie in einem Jahre bezahlten Summe ist nicht zu er- 
mitteln, da sie mit anderen Abgaben zusammen verrechnet ist. Sehr 
hoch ist sie jedoch jedenfalls nicht gewesen, da die für sie und die 
anderen Abgaben gezahlte Summe im ganzen nur 64 Drachmen be- 
tragen hat. 

$ 5. T& mooodınyoapdueve. 

Siehe B. G. U. 1.337, 7,8,10, 12,15, 24; 11. 471, 8; unpubl. 
P. Rainer 171 bei Wessely.a. a. O. 8. 73 ff.; wohl auch B. G. U. I. 292; 
P. Lond. II. 460 (8. 70) Z. 3 u. 5 (römische Zeit); vergl. Wilcken, Ostr. 
1. 8. 287/88. 

Die überaus häufig zu belegende Abgabe „r« zg00ÖLayoupdusrva“ 
ist von Wilcken mit Recht als „Bureaugebühren“ erklärt worden; 
sie sind stets als Zuschlag zu anderen Steuerzahlungen in Geld 
entrichtet worden. \ 

Nach den obigen Beispielen, welche sich auf die Heiligtümer des 
Soknopaios und des Phemnoeris und auf nicht näher zu bestimmende 
Faijümtempel beziehen, sind also auch die Tempel von dieser Verwal- 
tungsgebühr nicht befreit gewesen. Wenn nun in Steuerquittungen, 
in denen über Steuerablieferungen der Tempel quittiert wird!), die 
Bureaugebühren nicht erwähnt werden, so ist dies durchaus noch nicht 
als ein sicherer Beleg dafür anzusehen, daß sie in den betreffenden 
Fällen überhaupt nicht zu entrichten waren; denn das im ägyptischen 
Steuerwesen für die Entrichtung der Steuern stets üblich gewesene 
System beliebiger Ratenzahlungen dürfte auch bei den mg00dı@ygapd- 
neve in Geltung gewesen sein, und demnach ist auch ihrem eventuellen 
Fehlen in einer Steuerquittung keine entscheidende Bedeutung beizu- 
legen. Die Höhe der zgoodı@yoapöusve hat stets in einem ganz be- 
stimmten Verhältnis zu der Höhe der Steuer, als deren Zuschlag sie 
erhoben wurden, gestanden; bei der Berechnung des Prozentsatzes darf 
man allerdings nur dann auf ein sicheres Resultat rechnen, wenn An- 
gaben über die Jahreshöhe der betreffenden Abgabe:und über die der 
zu ihr gehörenden zgoodıayoapduer« erhalten sind. Beim Soknopaios- 
tempel hat in dem einen uns näher bekannten Jahre die Höhe der 

‘ Bureaugebühren bei ‘den verschiedenen von ihm entrichteten Steuern 
zwischen 6°/,% (B. G. U. I. 337,7, 15u.24), 6Y, (ebenda Z. 10, vergl. 
unpubl. P. Rainer 171), 6%%, (ebenda Z. 12) und 91%, (ebenda Z. 8) 

‚ geschwankt; im ganzen ergeben die in der Jahresabrechnung des 
Tempels sich findenden Zahlungen für zgo0dırygapdusve die ganz 
beträchtliche Summe von rund 177 Drachmen. In der bedeutenden - 
Höhe von fast 14%, sind alsdann die mg00Ö4epgagpdusve bei der einen 

1) Siehe 2. B. P. Lond. II. 347 (8. 70); 352, (8.114); P. Amh, II. 119.
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uns bekannt gewordenen Steuerzahlung des Tempels des Phemnoeris 
berechnet worden (B. G. U. II. 471, 3). 

Diese Normierung der zgoodıwyoapöusve nach Prozenten der 
Hauptabgabe legt die Vermutung nahe, daß, weın wir einer nach 
diesem Prinzip erhobenen Steuerzuschlagszahlung, welche keinen be- 
stimmten Namen führt, begegnen, wir diese als die zooddLapoapdueve- 
Abgabe auffassen dürfen. So wird man die vierprozentigen Zuschläge, 
welche uns in zwei Steuerquittungen im Anschluß an die Abführung 
des pdgos Bouöv begegmen!), als rooodıeygapdusve deuten dürfen.?) 

5 6. Tö yıldrdowxov »auoyo(auuareag)?). 
Siehe P. Lond. II. 347 (8. 70) 2. 13 (201 n. Chr.); vergl. Wilcken, 

Ostr. 1. S. 401/02. 
Wileken hat die obige Abgabe als das „Douceur für den 

Dorfschreiber“®) erklärt und faßt sie alsdann als einen Zwangs- 
beitrag für einen bestimmten Zweck auf (siehe 8. 409). In letzterem 
Punkte kann ich ihm.jedoch nicht zustimmen, vielmehr möchte ich 
in ihr eine Verwaltungsgebühr sehen, welche die Tempel ebenso 
wie die anderen Steuerzahler für "Inanspruchnahme der Dienste des 
zauoyg@uuarevg zu entrichten hatten. Wir haben es also hier wieder 
mit einer „Diener“gebühr zu tun. 

Ein nicht nüher zu bestimmender Tempel des Faijüm?) ist als 
1) Siehe P. Lond. I. 160 ($. 70) u. B.G. U.1. 292, über die Lesung dieser Papyri siehe im folgenden S. 54, A. 3. 
2) Auch Wilcken, Archiv II. S. 234 hat inzwischen dieselbe Erklärung auf- gestellt, er vermag sie noch durch unpubl. P, Münch. zu stützen, in denen zo00ÖLeygepduere auch in Höhe von 4%, vorkommen. Ebenda hat auch Wilcken seine Lesung der Schlußworte von Z.3 u. 5 von P. Lond. II. 460 (8. 70) mit- geteilt, wodurch die Zahlung der auch sonst neben den meosdinyeugöuere er- scheinenden Verwaltungsgebühr „svußoktzöv" (Wilcken, Ostr. I. S, 287/88) nun auch für Tempel belegt ist. Wilckens Vermutung, daß sie speziell das Entgelt für den zur Quittung verwandten Papyrus darstellte, ist sehr wahrscheinlich, 3) Wilcken, Ostr. I. 8, 401, A. 3 und Kenyon, P. Lond. II. S, 71 ergänzen “ouoye(zunerei), doch scheint mir der Genetir richtiger zu sein. 
4) Zu dem eigenartigen Namen der Abgabe scheint mir das Vereinsstatut des collegium salutaro Dianae zu Lanuvium (C. 1. L. XIV. 2112) eine vorzügliche Parallele zu bieten. Unter gewissen Umständen sollen nämlich von dem vom Verein gezahlten Sterbegeld „commoda" abgezogen werden, die von Mommsen, De collegiis et sodaliciis Romanorum S, 104 als ein für den Vereinsschreiber (oder den quinquennalis) bestimmtes Entgelt erklärt worden sind. (Schieß’, Die römischen collegia funeraticia nach den Inschriften [Diss. Zürich 1888] 8, 102, A. 336 ohne Begründung vorgebrachter Zweifel erscheint mir irrelevant.) Die Gewährung besonderer Gebühren in den betreffenden Fällen dürfte durch die von ihnen jedenfalls hervorgerufenen besonderen Schreibereien u. dergl. bedingt sein. Also auch hier in der römischen Welt ist eine Verwaltungsgebühr, die allerdings privaten Charakter hat, etwa als „Douceur“ bezeichnet worden. ö) Es ist nicht ganz ausgeschlossen, daß es der Soknopaiostempel ist; ‘die Namen der hier angeführten Priester sind die bei Priestern jenes Heiligtumes beson- ders üblichen. Vergl. jedoch dem gegenüber Bd. I. S. 297, A. 2. " 

4*
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Zahler dieser Gebühr zu belegen!); es sind von ihm für sie laut einer 
Steuerquittung in einem Monat 174 Drachmen 5 Obolen entrichtet 
worden. Ob dies eine Ratenzahlung gewesen ist oder ob einmal in 
einem Monat die ganze zu zahlende Summe abgeführt worden ist, 
läßt sich nicht entscheiden. 

r 

C. Die Steuern. 

s1 Alsvuröv Acer. 

Siehe B. G. U. 1. 337, 26; unpubl. P. Rainer $ u. 171 bei Wessely, 
Kar. u. Sok. Nes. $. 15/16, 72 u. 74 (2. Jahrhundert n. Chr.); vergl. 
Wilcken, Ostr. LS. 391 u. Bd. LS. 310. 

Für diese auf den Fischerbooten lastende Abgabe hat der Sokno- 
paiostempel in zwei Jahren je 625 Drachmen, in einem anderen noch 
bedeutend mehr, 2190 Drachmen (unpubl. P. Rainer 8), gezahlt. Diese 
Abgabe im Anschluß an Wilcken als reine Vermögenssteuer- zu 
fassen, durch die nur der Wert der Boote getroffen wurde, scheint 
mir durch die Höhe des Steuersatzes ausgeschlossen. Denn man 
müßte unbedingt annehmen,’ daß der die Fischerei ausübende neben 
ihr noch gewerbliche Licenzsteuer und Gewerbesteuer gezahlt haben 
würde?), und da zumal die letztere recht hoch gewesen zu sein scheint, 
würde sich eine ganz außergewöhnliche Belastung des Fischergewerbes 
ergeben. Ich glaube daher, daß die Abgabe „«Ausvrizov zAolav“ so- 
wohl für den Besitz als auch für den Ertrag ‚der Boote ge- 
zahlt worden ist, d.h. in ihr sind Vermögens- und Gewerbe- 
(Ertrags-)steuer des mit eigenen Booten die Fischerei betreibenden 
vereinigt gewesen.?) 

S2. °H ülızı) leoorv. 

Siehe Ostr. Wilck. 1227 (3. Jahrhundert v. Chr.), vergl. Wilcken, 
Ostr. I. 141ff. u. Bd. 1. S. 317, A. 4. 

Die oben genannte Abgabe ist in einer thebanischen Steuerquit- 
tung erwähnt; das zu @Aız7 hinzugesetzte fsg@v scheint mir mit Sicher- 
heit darauf hinzuweisen, daß wir es mit einer von einem Tempel ge- 

1) Die Form der Steuerquittung (X. Y. xel U. Z. »ul ol Aoızol isgeis, vergl, 
hierzu VI. Kapitel) zeigt, daß die Priester hier nicht in eigenem Namen, sondern 
im Auftrage ihrer Tempel die Zahlung leisten. Diese Bemerkung ist im fol- 
genden stets in Betracht zu ziehen, wenn eine Tempelabgabe als durch diesen 
Londoner Papyrus belegt bezeichnet wird. 

2) Über die von der Fischerei erhobenen Abgaben vergl. die eingehenden 
. Ausführungen von Wilcken, Ostr. 1. 8.137. Die gewerbliche Licenzsteuer der 
Fischer scheint mir durch B. 6. U. I. 220 u. 221 belegt zu sein (in 220, 13 möchte 
ich dı& dAıwv lesen) 

3) Vergl. zu dieser Deutung Ps. Aristoteles, Oikon. II. 2, 25,- wonach König 
Taos die Besteuerung des Schiffergewerbes ebenso geordnet hatte (db rar» 
raolav..... Tjs Eoyaolag uegog zo Öfzaron).
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zahlten Abgabe zu tun haben.!) Die Kleinheit der hier gezahlten 
Summe, 5 Obolen 2 Chalkus (Silber), verbietet es aber wohl in ihr 
eine Steuer für im Tempelbesitz befindliche Salinen zu sehen?); die 
Zahlung dürfte wohl eher von einem Tempel als Salzkonsument (etwa 
für Opferzwecke) für das Salzmonopol erfolgt sein. 

$3. To reisoua Buiavelov. 
Siehe B. G. U. II. 362 p. 1, 24; 6, 20; 10, 24 (3. Jahrhundert 

u. Chr.); vergl. Wileken, Ostr. I. S. 167/68 u. Bd. I. $. 292. 
Eine größere Anzahl Tempel sind, wie wir im I. Bd. $. 292 nach- 

gewiesen haben, unter Durehbrechung des Staatsmonopols im Besitz 
von Badeanstalten ‚gewesen. Die oben genannte Steuer ist ron dem 
Jupitertempel in Arsinoe entrichtet worden und dürfte wohl am besten 
als Ertragssteuer für die von ihm besessene Badeanstalt aufzu- 
fassen sein. Im Laufe von sechs Monaten hat das Heiligtum für sie 
drei Zahlungen geleistet, deren eine 20 Drachmen betragen hat, wäh- 
rend bei den anderen Angaben nicht erhalten sind; irgend ein Rück- 
schluß auf die jährliche Höhe der Steuer ist, zumal da es sich um 
‚Steuerrückstandszahlungen handelt, ausgeschlossen. An und für sich 
möchte ich glauben, daß das r&2sour BeAuvelov vom Staate ziemlich 
hoch aufgelegt worden ist, da es ja gewiß auch ein Entgelt für die 
den Tempeln verliehene Exemtion von einem Monopol darstellen sollte. 

$ d. O pöoos Pour. 
Siehe B. G. U. I. 292, 2; P. Lond. II. 460 (8. 70), Z.3 u. 5; 478 

(S. 111), 7.5 (%)°) (römische Zeit); vergl. Wileken, Ostr. I. S. 352 u. 
Bd. 1. S. 282. 

1) Wilcken, Ostr. 1. $.142, A. 2 denkt daran, daß man durch iegav viel- 
leicht das Ressort der Staatskasse bezeichnen wollte, dem der Betrag überwiesen 
werden sollte; doch ist hiergegen zu bemerken, daß eine derartige Quittierungs- 
form in jener Zeit (Anfang der ptolemüischen Epoche) nicht üblich gewesen ist; 
näheres siche VI. Kapitel, 3A. 

2) Wilcken, Ostr. 1. $. 142, A.2 hält diese Erklärung eventuell für möglich. 
3) Zu der Lesung all dieser Papyri siehe im folgenden S. 54, A.3 u. Wilcken, 

Archiv. 8.141. Wilcken hat neuerdings (Archiv II. S, 234) Zweifel an seiner 
Ergänzung von fol zu foör geäußert, ich möchte mich ihnen jedoch nicht an- 
schließen. Die oben verwerteten Steuerquittungen, in denen über den @Pogos 
Poöv quittiert wird — in der einen (P. Lond. II. 470 [S. 70]) ist der Zahler gar 
nicht erwähnt, in der anderen (B. G. U. I. 292) ist es ein doyisest'g —, erweisen 
sich mit Sicherheit als Quittuugen über Stenerablieferungen der Tempel, da in 
ihnen, die natürlich nur für einen Zahler ausgestellt gewesen sind, auch für die 
Altarsteuer, die als spezifische Tempelabgabe aufzufassen ist (siehe den folgen- 
den $), Quittung geleistet wird. Dem &eyısgets in B.G. U. I. 292 ist demnach 
über die Entriehtung der betreffenden Zahlungen als dem Beauftragten des 
Tempels quittiert worden, und damit dürfte es auch zusammenhängen, daß nur 
seine amtliche Eigenschaft und nicht sein Name hervorgehoben ist. Wesselys, 
Kar. u. Sok. Nes. S. 74 Auffassung des im Beginn der Quittung stehenden „&ezıs- 
etwas“ als Bezeichnung des Ressorts, in das die Steuerzahlung abgeführt wurden 
ist, scheint mir verfehlt zu sein.
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Die Zahlung der Rindersteuer, die Wilcken mit Recht als eine 
von den Besitzern von Rindern gezahlte Vermögenssteuer erklärt hat, 
ist für nicht näher zu bestimmende Heiligtümer des Faijüm?!) zu be- 
legen. Über die Höhe der durch sie hervorgerufenen Ausgaben ist 
nichts Rechtes zu ermitteln.®) 

S 5. ‘O0 pöoos Pouov. 
Siehe B. G. U. 1. 199, 13; 292, 1/29); 337, 3; P. Lond. II. 460 

(S. 70) Z. 3 u. 5; unpubl. P. Rainer 151 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. 
S. 68; 8, Wessely a. a. O. 8. 12; 171, Wessely a. a. O0. 8.74 u. Ye) 
(römische Zeit)°); vergl. Wilken, Ostr. I. S. 252/53 u. Bd. I. S. 394. 

1) Bezüglich des Beispieles in B. 6. U.I. 292 ist es ausgeschlossen, bei ihm an den Soknopaiostempel zu denken, da als Zahler der Steuer ein deyısgets genannt wird und bekanntlich dieses Heiligtum in der späteren römischen Zeit sicher von einem Priesterkollegium verwaltet worden ist (Bd. 1.8. 47 ff), 
2) Die auf der einen Quittung genannte Zahlung beträgt 11 Drachmen 3 Obolen, die der anderen 18 Drachmen, letzteres die Gesamtsumme zweier im Laufe von vier Monaten erfolgter Steuerablieferungen. Falls P. Lond. II. 478 (S. 111) mit Recht als Beleg für die Rindersteuer angeführt ist, wäre durch ihn die ganz beträchtliche Zahlung von 100 Drachmen belegt. 
3) Die von Krebs gebotene Lesung dieser Zeilen des Berliner Papyrus: 1) pogov Pour (sic), 2) yı Hp 1’ »[e]p(@Ariov) (sprachlich ist das Wort »epdicıorv an dieser Stelle, wo man die Nennung einer Steuer erwartet, wenig wahrscheinlich; auf keinen Fall darf es natürlich gleich Emızepdliov gesetzt werden), S:ef ist sicher nach Analogie von P. Lond. II, 460 (S. 70) (vergl. Wilcken, Archiv I. S. 141) zu ändern in: 1) pögov Ponäv (sic), 2) zu 19 (dxarocrei) = eo dr, Plo](ör) Sıaf. Auf eine Anfrage bei Herrn Dr, Schubart, ob sich die hier vorgeschlagene Lesung wit den Schriftspuren des Papyrus vereinigen ließe, teilte mir dieser liebenswürdigerweise mit, daß die Lesung p[o]£ (= Boör) an Stelle des $ von »[e]p(eiciov) wohl möglich wäre; außerdem sei es nicht notwendig, wie Krebs in seiner Publikation es getan hat, anzunehmen, daß in der Lücke zwischen dem von ihm gelesenen x und $ ein Buchstabe gestanden hat. Freilich glaubte Herr Dr. Schubart die Lesung g:6° aufrecht halten zu müssen, doch wohl mit Unrecht. Die im Papyrus sich findenden Schriftcharak- tere et zwingen durchaus nicht ge: zu lesen; der Strich, den Schubart für ı hält, dürfte einen Abkürzungsstrich darstellen, der bekanntlich bei verschiedenen Schreibern an verschiedener Stelle gesetzt worden ist. Weiterhin wird man den Strich über dem d, worauf mich Herr Professor Wilcken 'brieflich aufmerk- sam macht, einfach als den obersten uns noch erhaltenen Teil des sonst verloren gegangenen Drachmenzeichens anzusehen haben. Es ist also das im Papyrus dastehende &14': als ixarostal TEocages Ögeyuei aufzulösen, und es hat also der’ Ausdruck einmal die Angabe des Prozentsatzes (4%,) und weiterhin die Nennung des Kennwertes des folgenden ‚x: enthalten; die Richtigkeit der Auflösung ergibt sich bei Ausführung der Prozentrechnung (600 Drachmen zu 4%, = 20 Drachmen). 4) Wie Wesselys doppelte Angaben über die Altarsteuer aus dem unpubl. P. Rainer 171 mit einander zu vereinen sind, vermag ich vorläufig nicht zu sagen. Sollte die zweite Angabe sich etira nicht auf eine Ausgabe für dieAltarsteuer,sondern auf eine mit ihr irgendwie verbundene Einnahme beziehen? Vergl. hierzu die mit ihr verbundene gleichfalls eine Einnahme betreffende Angabe auf 8.77 und ferner zu der Buchungsmethode die Mitteilungen Wesselys auf 8.72 aus unpubl. P.Rainerg. 5) Im P, Lond. II. 478 ($. 111) ergänzt Kenyon 2. 5 özx(to) Pölgov) PLI zu
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Die Altarsteuer, die man immerhin schon allein auf Grund 
ihres Namens als eine spezielle Tempelabgabe erklären könnte, macht 
sich uns auch dadurch als solche kenntlich, daß sich bisher nur 
Tempel als Zahler dieser Abgabe nachweisen lassen.!) Durch sie 
sind, wie schon Wilcken vermutet hat, offenbar alle Opfergaben, die 
an den Altären niedergelegt worden sind, zur Besteuerung heran- 
gezogen worden?), man hat also in ihr eine Ertragssteuer zu sehen. 
In welcher Höhe sie aufgelegt war, läßt sich freilich nicht bestimmen. 
Wenn Milne (history $. 126) annimmt, es seien 4%, vom Wert der 
Opfergaben als Abgabe erhoben worden, so beruht dies auf einer fal- 
schen Auffassung von P. Lond. I. 460 (S. 70) (siehe Bd. II. S. 51). 
Auch sachliche Gründe sprechen gegen Milnes Annahme. Der Sokno- 
paiostempel hat z. B. in einem Jahre für zwei zu ihm gehörende 
Altäre im benachbarten Neilupolis 2100 Drachmen bezahlt (B. G. U. 
I. 337 u. unpubl. P. Rainer 171); würde nun Milnes Steuersatz zu- 
grunde liegen, so würde der \ert der an diesen Altären nieder- 
gelegten Opfergaben fast 9 Talente Silber betragen haben. Eine 
Summe von einer derartigen Höhe ist jedoch völlig unglaubwäürdig?), 
und so werden wir einen bedeutend höheren Steuersatz annehmen 
dürfen. Auf hohe Jahresbeträge der Altarsteuer weisen uns auch die 
für sie uns bekannt gewordenen Ratenzahlungen in Höhe von 800 
(P. Lond. II. 460 [S. 70]), 500 (B. G. U. 1. 292) und 320 Drachmen 
(unpubl. P. Rainer 151) hin; welche Faijümheiligtümer in Betracht 
kommen, ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen. 

göleov) Plo/uür), doch wohl mit Unrecht. Denn diese Steuer lißt sich bisher 
noch niemals in abgekürzter Form nachweisen, während für die Rindersteuer 
uns in der Form foZ eine Abkürzung aus P. Lond. II. 460 (8, 70) u.B.6G.U. 
1.292 bekannt geworden ist, welche mit Kenyons Angaben sich wohl vereinen 
läßt; freilich positiv Sicheres läßt sich hier nicht ermitteln. 

1) Mehrere Male finden wir die Altarsteuer als Ausgabe in einer Tempel- 
rechnung gebucht (B. G. U. I. 337 u, unpubl. P. Rainer 8 u. 171), in einem dritten 
Falle (B. G. U. 1. 199) sind als Zahler Priester genannt, die jedoch nicht priva- 
tim, sondern im Namen ihres Heiligtums die Zahlung leisten (siehe VI. Kapitel), 
und in gleicher Weise dürfte auch der in B. G. U.1.292 als Zahler genannte 
&@ezegeüs zu beurteilen sein (siehe Bd. I. 8. 53, A. 3). P. Lond. II. 460 (8. 70) 
nennt gar keinen Zahler. 

2) Der gogos Pouav ist offenbar im Prinzip dem dsguezixov in Athen 
gleichzusetzen, das der Staat von den großen Opfern bezogen hat (siehe Boeckh, 
Der Staatshaushalt der Athener® I. S. 405). Vergl. auch etwa Herodots VI. 57 
Angaben über den Anteil der spartanischen Könige an den Opfern. 

3) Für dieses Urteil spricht auch B. G. U. III. 916, wonach als Pachtpreis 
für den einen der in B. G. U. I. 337 etc. versteuerten Altäre nur 400 Drachmen 
und einige Naturallieferungen erzielt worden sind (siehe Bd. I. S. 394). Hiernach 
können die Einnahmen aus dem Altar nicht sonderlich hoch gewesen sein. 
Wenn nun auch ein Zwischenraum von ungefähr 100 Jahren zwischen dieser 
und der oben im Text verwerteten Angabe liegt, immerhin liefert jedoch wohl 
B. G. U. III. 916 einen ungefähren Maßstab zur Beurteilung der aus einem Altar 
etwa zu erzielenden Einnahmen.
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5 6. ‘H yvagım). 

Siehe B. 6. U. I. 337, 18 u. 23; unpubl. P. Rainer 171 bei Wes- sely a.a. 0. 8. 73; P. Lond. II. 286 (S. 183); P. Amh. II. 119 (2)}) (römische Zeit); vergl. Wilcken, Ostr. I. 8. 227 u. Bd. LS. 309. 
Wie schon im. I. Ba. S. 304 #f. eingehend erörtert worden ist, ist der Soknopaiostempel, in dessen Abrechnung sich die Zahlung dieser für die Ausübung des Walkergewerbes zu entrichtenden Licenz- steuer findet?), nicht nur als Erheber dieser Abgabe, sondern auch als das zur Zahlung verpflichtete Steuersubjekt anzusehen. Freilich ist es ihm gestattet gewesen die yvapızı) ebenso wie alle anderen von ihm gezahlten gewerblichen Licenzsteuern von den von ihm be- schäftigten Walkern wieder einzutreiben, so daß ihm aus der Entrich- . tung all dieser Abgaben keine direkten Ausgaben erwachsen sind, wenn ihm nicht gerade einige seiner Angestellten diese Steuern schuldig geblieben sind. Der Soknopaiostempel hat in dem einen Jahre 240 Drackmen (P. Lond. II. 286 [S. 183]), in einem anderen: (100 Jahre später) 256 Drachmen (B. 6. U.1. 337), also in beiden Fällen fast gleiche Summen für die yvagızı) gezahlt.®) 
Im Anschluß an die Deutung der pvagızı) sei übrigens an die wichtige allgemeine Folgerung erinnert, die sich ergibt, wenn wir die Zahlung gewerblicher Lieenzsteuern belegt finden. Wie schon (Bd. I. S. 301, A. 5) hervorgehoben worden ist, haben nämlich aller Wahr- scheinlichkeit nach alle selbständigen Gewerbetreibenden außer diesen Steuern stets auch noch die entsprechenden Gewerbesteuern, d.h. Ab- gaben, die von dem Ertrage des betriebenen Gewerbes gezahlt wor- den sind, zu entrichten gehabt, und insofern sind wir berechtigt, wenn wir unter den Ausgaben der Tempel solche für Licenzsteuern nach- weisen können, auch ohne einen direkten Beleg für die betreffenden Heiligtümer die Zahlung der korrespondierenden Gewerbesteuern als eine gesicherte Tatsache anzunehmen. Die Richtigkeit dieser Annahme wird übrigens aufs beste dadurch bestätigt, daß in zwei ‚Fällen sich tatsächlich für einen Tempel beide Abgaben nebeneinander belegen lassen (siehe $ 11 u. 15). > 

S 7. T& Önudcıe teitouere. 
„uiehe B. 6. U. II. 362 p.4,4/5; 6, 124; 10,20; 13, 14; 14, 20f.; vergl. auch frg. 1, 2, u. p- 1,224. (3. Jahrhundert n. Chr.); 

  

1) Vergl. die Ausführungen über diesen Papyrus im I. Bd. S. 301#, und II. Ba. 8. 61. 
2) Über die Berechtigung, die zvagırn als Licenzsteuer zu qualifizieren, vergl. die Ausführungen im I. Bq, $. 301, A. 5, 
3) P. Amh. I. 119 bezieht sich auch auf den Soknopaiostempel (200 n. Chr.), . doch bietet er keinerlei irgendwie sichere Angaben über die Höhe der ihm (es ist eine Steuerquittung) zu grunde liegenden Zahlung.
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siehe Wilcken a. a. O. Hermes XX (1885) S. 450/51 u. Ostr. LS. 168; 
ferner Bd. I. S. 288/289. 

Nach meinen Bemerkungen über diese Abgabe, die für den 
Jupitertempel zu Arsinoe zu belegen ist, ist sie als die von diesem 
Heiligtum für seinen Grundbesitz an Gebäuden, Bauplätzen u. dergl. 
(aber nicht an Land) entrichtete Steuer, also in gewisser Weise als 
Gebäudesteuer aufzufassen. Wie hoch sich die jährlichen Ausgaben 
für sie belaufen haben, ist nicht mit Sicherheit festzustellen, einige 
100 Drachmen dürften es jedoch wohl auf jeden Fall gewesen sein. 

SS. To relog Eyxizkıon. 

Siehe P. Oxy. I. 242 (1. Jahrhundert n. Chr.); vergl. Wileken, 
Ostr. 1 S. 182. 

Auch die Tempel haben diese Besitzwechselabgabe (Ver- 
kehrssteuer) in der üblichen Höhe von 10%, des Wertes des ge- 
kauften Gegenstandes zu entrichten gehabt; die oben genannte Ur- 
kunde bezeugt sie uns für das Heiligtunı des Sarapis zu Oxyrhynchos'), 
und zwar in der Höhe von 5 Talenten 1140 Drachmen Kupfers. 

% ’ 

$ 9. To Eregovoiov. 

Siehe Rosette Z. 50/81 (196 v. Chr); vergl. Wilcken, Ostr. I. 
S. 193 ff. . 

Ich habe das Wort „Er«oovgior“ als Überschrift über die Be- 
handlung der von den Tempeln entrichteten Landgrundsteuer ge- 
setzt, weil von den zahlreichen mit der Grundsteuer in Beziehung zu 
bringenden Steuerbezeichnungen*) gerade dieses Wort vortrefflich dem 
Besteuerungsprinzip entspricht, welches wir für die Tempelländereien 
nachweisen können. Einem Passus des Dekretes von Rosette (2. 30/51) 
zufolge haben nämlich die Tempel bis zum 9. Jahr Ptolemaios’ V. 

1) Die den Vertrag abschließenden Priester handeln hier im Namen ihres 
Tempels, vergl. VI. Kapitel, 3Ab. 

2) Siche Wilcken, Ostr. I. 8. 408; Grenfell-Hunt, P. Tebt. I. S.3Sff.; die Be- 
zeichnung „Exıyeagı/*, die Wilcken, Ostr. I. $, 1944, als die allgemeinste Bezeich- nung der Grundsteuer auffaßt, habe ich nicht gewählt, da ich anders wie Wilcken 
in ihr nur eine Bezeichnung einer Zuschlagszahlung zur Abgabe vom Landbesitz sche; 
ebenso auch Grenfell-Hunt a. eben a.0. In Verbindung mit Tempeln ist die 
&xiyecpı) aller Wahrscheinlichkeit nach noch nicht belegt. Eine Stenerquittung 
des 1. Jahrhunderts n. Chr., in der der Priesterschaft des Sokanobkonneus von Bakchias (Faijüm) über eine von ihr geleistete Steuerzahlung quittiert ist (die Zahlung erfolgt natürlich im Namen des Tempels, die Quittung ist daher auch 

“im Tempel selbst gefunden) (P. Fay. 18), enthält allerdings als Bezeichnung der zu grunde liegenden Abgabe den Ausdruck &zuye(?) (vergl. auch P. Fay. 17, 4), 
doch ist es, wie Grenfell-Hunt (8. 109/110) bemerken, sehr wenig wahrschein- 
lich, daß er zu Zxıye(agpij) zu ergänzen ist; siehe vor allem ihre Ausführungen “über die Lesung des ganzen Abschnittes und auch ihr sachliches Bedenken, das 
sich darauf stützt, daß hier über eine Geldzahlung quittiert ist, während sich sonst alle Quittungen über Zrrygagr auf Naturallieferungen beziehen.
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Epiphanes’ (197/96 v. Chr.) von ihren Ländereien eine feste Abgabe 
in natura zu bezahlen gehabt?), und zwar für die Arure Ackerland 
(ieg& yij) je eine Artabe der geernteten Früchte‘) und für die Arure 
Weinland (duzxeiiug pi) je ein Keramion?) Wein. Diese Abgaben 
sind, wie schon Lumbroso (Recherches S. 293) hervorgehoben hat, 
gegenüber den sonst üblichen Steuersätzen für Grundsteuer) als niedrig 
zu bezeichnen, auch ist die den Tempeln gestattete Naturallieferung 
für Weinland, die im Gegensatz zu der gegen andere Steuerzahler 
befolgten Praxis Weinland in Geld zu besteuern steht, als eine be- 
sondere Vergünstigung zu bezeichnen, denn es war natürlich unbedingt 
angenehmer, mit dem eigenen Produkte als mit Geld die Steuer zu 
bezahlen (so auch Wileken, Ostr. I. S. 151/52). 

Von diesen Abgaben für ihren Landbesitz sind nun dig Tempel 
durch Epiphanes in seinem 9. Jahre befreit worden (Rosette a. a. O.), 
doch halte ich es nicht für sicher, daß diese Steuerbefreiung sich in 
vollem Umfange sehr lange erhalten hat; warnen möchte ich jedoch 
auf jeden Fall davor, aus dem Fehlen von Beispielen für Grundstener- 
zahlungen von Tempeln deren Befreiung von diesen zu erschließen.?) 

1) Die Zahlung von Grundsteuer für Tempelland (es hat einem thebanischen 
Heiligtum angehört) ist auch durch einen dem. P. (publ. von Revillout, Rer. eg. Ui. 8. 131) für die Zeit Ptolemaios’ IV. Philopators bezeugt, allerdings sind irgendwie nähere Angaben aus ihm nicht zu gewinnen. Bemerkt sei noch, daß 

. bier der Tempel nicht selbst die Steuer entrichtet hat, sondern im Namen des Tempels der Priester, dem dieses Land zur Pfründe überwiesen gewesen ist. 
(Siehe die Übersetzung Rerillouts der einschlägigen Stelle: „Que je [der Pächter der Pfründe] donne ü toi [Pfründeninhaber] le cinquitme de ce qui sera en lui [d. h. das Land, es handelt sich um Pachtgeld], pour que tu fasses eloigner [en les payant] le roi etc.) : 

2) Deswegen, weil hier 1 Artabe pro Arure erhoben wird, die Tempelland- 
steuer etwa als die &oraßısia zu deuten, liegt m. E. kein Grund vor, da diese allem 
Anschein nach nicht nur in Höhe von einer Artabe, sondern auch in geringerer 
oder größerer Höhe erhoben worden ist; siche Grenfell-Hunt, P. Tebt. I. S. 32/33 u. 38/39; \WVaszytiski, Die Bodenpacht I. S. 121 berücksichtigt dies nicht. 

3) Wilckens, Ostr. I. S. 759 f. Ausführungen über die Größe des xeoduov 
sind durch das neue Material in P, Petr. III. 70* widerlegt; es hat darnach Keramien von verschiedener Größe (z. B. 5—8 Choes enthaltend) gegeben. 

4) Vergl. hierzu etwa Wilcken, Ostr. I. 8.147. u. S, 194ff., dessen einzelne Angaben allerdings z. T. der Berichtigung bedürfen, da er oft Pachtgeldzah: 
lung für Staatsland als Grundsteuer gefaßt hat; siehe VI. Kapitel, 3A. 

- 5) Es wäre z. B. immerhin möglich, daß die Pächter von ieg& yij, die ja ihre Pachtgelder an die Staatskasse abzuführen hatten (siehe VI. Kapitel, 3 A), auch zugleich die Grundsteuer für das von ihnen gepachtete Land entrichtet haben, in diesem Falle würde man natürlich vergeblich nach Grundsteuerzah- 
lungen der Tempel suchen; die Entrichtung der Abgabe durch den Pichter wäre als indirekte Ausgabe der Tempel zu fassen, da wohl das Pachtgeld um den Betrag der Steuer verkürzt worden wäre. Zu diesen Vermutungen vergl. die - ‘ Ausführungen Bd. U. 8. 37, A.3 u, P, Tebt. 1. 36 u. 98,29 ff., wo die Pächter von Tempelland als Zahler der „Huıcv &oreßns“, welche eine der vom Grund
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Könnte man Revillouts Erklärung einer demotischen Urkunde Y) Glau- 
ben schenken, so würde schon unter dem Nachfolger des Epiphanes 
die Abgabe für das Tempelland wieder eingeführt sein, doch sind die 
Ausführungen des französischen Gelehrten hier wie so oft recht zweifel- 
hafter Natur. Hoffentlich ermöglicht neues Material bald eine Ent- 
scheidung dieser sehr wichtigen Frage.°) 

$ 10. &vyooraotov. 

Siehe B. G. U. I. 337, 20; unpubl. P. Rainer 171 bei Wessely, 
a. a. 0. 8. 73 (2. Jahrhundert n. Chr.); vergl. Wilcken, Ostr. I. S. 369 
u. Bd. 1 S. 310. 

Diese Abgabe fasse ich als die Licenzsteuer für die Aus- 
übung der Zygostasie; der Soknopaiostempel hat in einem Jahre 
24 Drachmen für sie bezahlt. Vergl. auch die prinzipiellen Ausfüh- 
rungen im II. Bd. S. 56. 

$ 11. 0 96903 rerssudıor Eoyg(dpar). 
Siehe B. G. U. II. 652, 10/11 (3. Jahrhundert n. Chr.); vergl. 

Wilcken, Ostr. I. S. 373 u. Bd. I. $. 311. 
Wilekens Ausführungen über diese Abgabe sind ungenau. Ihr 

umständlicher Titel „die aus den Malerabgaben bestehende Steuer“ 
weist uns vielmehr darauf hin, daß hier mindestens zwei vom Maler- 

und Boden gezahlten Abgaben gewesen ist (Grenfell-Hunt, P. Tebt. I. S. 32/33), 
genannt werden. . 

1) dem. Ostr. Louvre 9086, besprochen von Revillout, Melanges S. 77. 
2) Keinen entscheidenden Beitrag zur Frage der Grundsteuerbefreiung der Tempel liefert P. Tebt. I. 5, 59. Hiernach sollte allerdings von der drusgauden 75 die als &eraßisıe bezeichnete Grundsteuer nicht erhoben werden, und man 

könnte der Ansicht sein, daß, wenn schon Land, das den Tempeln nur zu be- 
schränktem Besitzrecht verlichen war, von dieser Abgabe befreit war, dies erst recht bei der eigentlichen isg& yi) der Fall gewesen sein wird. Doch sicher ist 
dies natürlich nicht. Zudem ist es sehr wohl möglich, daß zwar nicht die 
&eraßisıw, wohl aber andere Naturalabgaben die Gviegauden yi) belastet haben, 
und ferner ist, was besonders bemerkenswert ist, bereits 5 Jahre nach Erlaß 
der die Befreiung anordnenden Verfügung von dvisgagevn yi) die als eine Form der &oraßisıe anzusehende Abgabe „susv eorßns“ gezahlt worden (siehe 
P. Tebt. I. 89, 54 u. 65 und 98, 28; vergl. 62, 7 ff. u. 63, 18 ff). Außerdem zeigen uns aller Wahrscheinlichkeit nach P, Tebt. L 36; 89, 53 u. 67; 98,29 ff, daß zu 
derselben Zeit die zuletzt erwähnte Abgabe auch von eigentlicher fsod yi ent- 
richtet worden ist. Siehe endlich P, Tebt. L 93, 62 ff. Schließlich verhilft uns auch Wilckens (Archiv III. S. 330 ff.) eindringliche Interpretation von Strack, 
Inschriften 140, 36 f. zu keinem sicheren Entscheid; denn wenn es auch dar- nach wahrscheinlich ist, daß im Besitz des Chnumtempels zu Elephantine be- 
findliches Land finanzielle Erleichterungen erhalten hat (vielleicht könnte man 
sie mit P. Tebt. I. 3,57 ff. zusammenbringen), so liegt’ doch kein Anlaß vor 
hieraus vollständige Befreiung von der Grundsteuer zu folgern.
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gewerbe erhobene Abgaben zusammen verrechnet sind; die Vermutung, 
daB es sich um die Gewerbe- und um die gewerbliche Licenzsteuer 
der Maler handelt, hat große Wahrscheinlichkeit für sich. Die Höhe 
der Steuerzahlung des Soknopaiostempels ist nicht zu ermitteln. 

$ 12. ‘H Evrygd. 

Siehe B. G. U. 1. 1, 2; unpubl. P. Rainer 171 bei Wessely a.a. O. S. 74 (2. Jahrhundert v. Chr.); vergl. Wilcken, Ostr. 1. 8. 369 ff. u. Bd. 1.8. 298 £. 
Die &uryo& ist als die für den Ertrag der Bierbrauerei 

vom Soknopaiostempel gezahlte Abgabe aufzufassen. Nach welchen 
Prinzipien die Steuer erhoben worden ist, ist leider nicht festzustellen. 
Ihre Höhe. in einem Jahre hat 220 Drachmen betragen. 

$ 13. To rdlos Hvrär. 

Siehe B. 6. U. I. 337, 11; unpubl. P. Rainer 171 bei Wessely a. a. 0. 8.73; P. Lond. I. 347 (8, 70), Z. 9 (römische Zeit); vergl. Wilcken, Ostr. I. 8. 374 u. Bd. 1. 8. 295 £. 
Diese den Ertrag der Ölfabriken treffende Steuer mutet uns 

ganz modern an, da sie nach der Leistungsfäbigkeit der vorhandenen 
Werkvorrichtungen — hier kommt der Mörser der Ölfabrik in Be- 
tracht — erhoben worden ist. Wie man dabei im einzelnen verfahren 
ist, ist allerdings nicht mit Bestimmtheit anzugeben; so wäre es sehr 
wohl möglich, daß der Staat sich mit einer mehr oder weniger ge- nauen Schätzung der voraussichtlichen Leistungsfähigkeit eines Mörsers begnügt und darnach die Steuer ausgeschrieben hat (Pauschalierungs- steuer), aber es ist auch nicht ausgeschlossen, was allerdings eine 
überaus intensive Kontrolle erforderlich gemacht hätte, daß die Regie- 
rung, um den von einem Mörser gelieferten Ölertrag auf jeden Fall 
durch die Steuer voll zu treffen, direkt vorgeschrieben hat, wie viel 
Öl ein solcher in bestimmter Zeit erarbeiten dürfe.!) 

Für den Soknopaiostempel (B. 6. U. 1.337 u. unpubl. P. Rainer 171) 
und für ein nicht näher zu bestimmendes Heiligtum des Faijüm (P. Lond. U. 347 [S. 70]) läßt sich die Zahlung des r&2og $vröv be- legen; der erstere hat in einem Jahre 142 Drachmen 2 Obolen hier- 
für gezahlt, während das letztere laut einer Steuerquittung — hier- 
durch wird es uns immerhin nahegelegt, daß es sich nur um eine Ratenzahlung handele — 185 Drachmen entrichtet hat. 

  

„1 Zu dieser Vermutung vergl. Rev. L. Col. 46, 13 if, d.h. jene Bestimmung des Ölmonopols des Philadelphos, durch die. allerdings nicht für Steuerzwecke der Ertrag, den ein Mörser einer Ölfabrik täglich zu liefern hatte, festgesetzt worden ist.
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$ 14. (2). “Ieosiov. 

P. Petr. II. S. 37, dt) (Ptolemäerzeit); vergl. Wilcken, Ostr. I. 
S. 377. 

Wilcken hat schon mit Recht bemerkt, daß der Ausdruck „legelov“, 
für den mitten in einer Zusammenstellung von Steuereingängen eine 
Zahlung gebucht ist, als Bezeichnung einer Opfertiersteuer zu 
deuten ist”). Diese Steuer dürfte nun, falls sie von den Tempeln und 
nicht von den einzelnen Priestern gezahlt worden ist — eine sichere 
Entscheidung ist allerdings hierüber nicht zu fällen —, vielleicht als 
das teilweise Äquivalent der für die ptolemäische Zeit nieht bezeugten 
Altarsteuer aufzufassen sein; denn offenbar ist diese Abgabe nach 
dem Wert der Opfertiere erhoben worden und man darf wohl weiter- 
hin mit gutem Recht annehmen, daß daneben eine ähnliche besondere 
Opfersteuer für die übrigen Opfergaben bestanden haben wird. Die 
Höhe der einen bekannt gewordenen Zahlung beträgt 20 Drachmen 
3 Obolen. \ 

$ 15. Korg roıyds. 

Siehe P. Amh. II. 119 (200 n. Chr.); vergl. Wilcken, Ostr. 1. S. 381 
u. Bd. 1. S. 301f£. u. Bd. II S. 56. 

Auf jeden Fall ist, wie schon des näheren ausgeführt worden ist 
mit dem obigen Ausdrucke eine Gewerbesteuer bezeichnet gewesen, 
bei der man den Ertrag, den das Gewerbe lieferte, in der Weise zur 
Steuer herangezogen hat, daß man den bei dem betreffenden Betriebe 
stets stattfindenden Arbeitsvorgang des zo: roıydg als Grundlage der 
Steuerberechnung gewählt hat. Ganz wahrscheinlich ist es, daß es 
sich hier um das Walkergewerbe handelt, doch ist es auch nicht 
ausgeschlossen, daß für die \Weberei diese Ertragssteuer zu ent- 
richten war. 

Als Zahler ist der Soknopaiostempel genannt?); die Zahlung ist 
sicher eine Ratenzahlung (Z. 7/8), ihre Höhe ist jedoch leider nicht 
zu bestimmen, da zugleich mit dem „org toıyös“ die entsprechende 
gewerbliche Licenzsteuer abgeführt wird‘) und die Zahlungen für 
beide Abgaben in einer Summe (300 Drachmen) zusammengefaßt sind. 

’ 

1) Die Eintragung in P. Petr. II. 394 Z, 20 „iegelo 7 “ darf man offenbar 
nicht als Beleg für die Opfertiersteuer auffassen, vergl. Wilcken a. a. O. 

2) Mahaffys, P. Petr. IH. S. 281 Bemerkungen gegen \ilcken scheinen mir 
nicht stichhaltig, da zu der von Mahaffy vorgeschlagenen Ergänzung von gviezı- 
Tıx0v vor iegei(ov) kein Grund vorliegt. 

3) In der Quittung sind als Zahler X. Y. xel U. Z, xal of Aoızol legeig ge- 
nannt; siehe hierzu VI. Kapitel, 3A b. 

4) Siehe die Belege in 8 6: 5) yvapınnz es ist jedoch nach der Deutung 
des xoxüs reiy6s auch nicht ausgeschlossen, in dem betreffenden zsıgmvaßıov 
die Licenzsteuer der in Tempeldiensten stehenden Weber zu sehen.
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5 16. 'H Aaoygupla (to ErIZEpdAELON). 
Siehe B. G. U. 1.1, 15—16; P. Lond. II 460 (8. 70), 22 u.4; 347 (8. 70), 2.62; P. Fay. 51, 5; unpubl. P. Rainer 151 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 68!) (römische Zeit); vergl. Wilken, Ostr. L S. 230 ff. (bes. S, 231/32 u. 241/42). 
In der uns erhaltenen Tempelrechnung des Soknopaiosheiligtums (B. 6. U. 1. 1) findet sich auch eine Ausgabe „org exızepailo[v] zov Üregaıgdvrav legkov“ gebucht, und in einer einem nicht näher zu bestimmenden Faijümtempel ausgestellten Steuerquittung wird neben anderen Steuern über die Zahlung „Auopgluplas) röv Uregaigovvrov (sie) röv dgısudlo) av Ispeov“ quittiert. Wie Wilcken schon her- vorgehoben hat, handelt es sich in beiden Fällen um die Entrichtung der Kopfsteuer für diejenigen Priester, „welche die Zahl der Priester überschritten“, d.h. es ist eine vom Staate bestimmte Anzahl (do®uög = numerus) Phylenpriester an jedem Tempel von der Kopfsteuer be- freit gewesen; die nicht befreiten Mitglieder der Phylen haben jedoch nicht aus eigenen Mitteln diese Abgabe entrichtet, sondern für sie haben die Tempelkassen das Zahlen derselben übernommen.?) 
Wenn nun weiterhin in den anderen Belegen, aus denen die Zah-. lung von Aaoygapi« durch die Tempel?) zu entnehmen ist — es sind kurzgehaltene Steuerquittungen —, die Abgabe einfach als „Acoygapla® ohne einen weiteren Zusatz bezeichnet wird, so haben wir hierin offenbar nur eine Abkürzung der sonst gebräuchlichen längeren Formel zu sehen; auch hier wird natürlich die Kopfsteuer für die „überzäh- ligen“ Priester entrichtet worden sein. 
Die Ausgaben der ägyptischen Heiligtümer für die Kopfsteuer müssen, da der von dem einzelnen für sie zu zahlende Betrag ver- hältnismäßig recht hoch sein konnte‘) und da ja bei der großen Zahl 

  

1) Dieser Papyrus ebenso wie P. Lond. IT. 460 (S. 70) u. P. Fay. 51 sind als Steuerquittungen aufzufassen, die über Steuerzahlungen von Tempeln ausgestellt sind, da in ihnen über spezifische Tempelabgaben (siehe Gebühren $ 2 und Steuern $ 5) quittiert wird, : 2) Über die Stellung der Priester der Kopfsteuer gegenüber siehe weitere Ausführungen im VII. Kapitel. ° 3) In zwei Fällen (P. Lond. II. 460 [S. 70] u. unpubl. P. Rainer 151) ist es ein nicht näher zu bestimmendes Heiligtum des Faijüm, in dem anderen dürfte es sich um den Tempel des Faijümdorfes Theadelphia handeln. 4) Der höchste bisher zu belegende Jahressatz für die Kopfsteuer beträgt 40 Drachmen (P. Lond. II. 259 [S. 36] 2. 61 u. 261 [8. 53] Z. 18); er bezieht sich gerade auf das Faijüm (1. Jahrhundert n. Chr). Für das Faijüm ist z.B. ferner durch eine derselben Zeit, aus der die oben verwerteten Belege stammen (Aus- gang des 2. Jahrhunderts n. Chr.), angehörende Steuerquittung (P. Fay. 52) eine Acoygapla-Zahlung in Höhe von 20 Drachmen bekannt geworden, m. E. aller- dings läßt es sich nicht entscheiden, ob wir hier die Zahlung der ganzen Summe (so wohl Grenfell-Hunt a. a. 0.8.176) oder nur eine Ratenzahlung vor uns haben.
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“ der an einem Tempel wirkenden Phylenpriester (siehe Bd. I. S. 36/37) 
die Abgabe im allgemeinen gewiß auch für eine ganze Reihe Personen 
bestritten worden ist, eine ganz beträchtliche Höhe erreicht haben. 
Dies zeigen uns auch die wenigen hier zu verwertenden Zahlenangaben. 
Ihnen zufolge (B.G. U.1.1) hat z.B. der Soknopaiostempel in einem 
Jahre, in dem er noch dazu wegen zu geringer Einnahmen einen 
Teil der von ihm für die Kopfsteuer abzuführenden Summe schuldig 
bleiben mußte (siehe I. Bd. S. 37, A. 3), immerhin doch 637 Drachmen 
4 Obolen 2 Chalkus entrichtet; von einem anderen Heiligtum des 
Faijjüm sind im Laufe von vier Monaten in zwei Ratenzahlungen 
629 Drachmen gezahlt worden (P. Lond. II. 460 [S. 70), und schließ- 
lich berichten uns zwei gleichfalls Faijümtempeln ausgestellte Steuer- 
quittungen (P. Lond. II. 347 [S. 70] u. unpubl. P. Rainer 151) über 
Raten(?)zahlungen in Höhe von 477 bez. 500 Drachmen.!) 

SIT. Auyavoroiov. 

Siehe B. 6. U. 1. 337, 22; unpubl. P. Rainer 171 a. a..0. S. 73 
(2. Jahrhundert n. Chr.); vergl. Wilcken, Ostr..S 382 u. BA.L$. 309/10 
u. Bd. I. S. 56. 

Der Soknopaiostempel hatte für den in seinen Diensten stehenden 
Gemüseverkäufer eine gewerbliche Licenzsteuer in Höhe von 
12 Drachmen zu entrichten. 

$ 18. T& Eevin (Eis zugovoiev). 
Strack, Inschriften 108, C. 2.9 (C. I. Gr. I. 4896) (Zeit Ptole- 

maios’ VIII. Euergetes’ II); vergl. Wileken, Ostr. 1. 8. 274 u. 389; 
Meyer, Heerwesen $. 473). 

Für den Unterhalt der durchreisenden königlichen Be- 
amten und Truppen hatte die Bevölkerung bestimmte recht erheb- 
liche Beiträge (&&vie) zu leisten, die teils in Geld, teils in der Ge- 
währung von Lebensmitteln bestanden haben; die Anwesenheit (z«g- 
ovol«)‘von Angestellten des Staates bedeutete für sie also eine große 

' pekuniäre Last, die um so drückender war, da von den Beamten 
widerrechtlich oft zu viel erhoben worden ist.) 

1) Wesselys, Kar. u. Sok. Nes. S. 70 Bemerkungen über die Höhe der von 
den Tempeln gezahlten Kopfsteuer beachten nicht, daß es sich bei einigen der 
genannten Steuersummen wohl um Ratenzahlungen handeln dürfte. 

2) Siehe jetzt auch Grenfell-Hunt, P. Tebt. I. S. 50 u. Dittenberger, Orientis 
gr. inser. sel. I. S. 220 u. 652. Von wem die in P. Tebt. IL. 182 erwähnten 3000 
Kupferdrachmen „zgopijrov zagovai(es)“ verausgabt worden sind, läßt sich nicht 
sicher bestimmen, man könnte jedoch sehr wohl an einen Tempel als Zahler 
denken, da es mir wenig wahrscheinlich ist, daß die ganze Bevölkerung zur 
Zahlung von Anwesenheitsgeldern für höhere Priester verpflichtet gewesen ist, 

3) Es sei hier daran erinnert, daß im Mittelalter in gleicher Weise für den 
Unterhalt des deutschen Königs und seiner Beamten, sowie später der verschie- 
denen Landesherren Zwangsbeiträge in den Ortschaften, in denen sie sich ge-
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Im Prinzip scheinen auch die Tempel verpflichtet gewesen zu sein ' diese Zwangsbeiträge zu: entrichten?); wenigstens läßt sich die Zah- 
lung der „Anwesenheitsbeiträge“ gerade für das berühnte Isisheilig- 
tum zu Philä belegen, und daher ist es m. E. nicht sehr walrschein- 
lich, daß etwa die anderen Tempel im allgemeinen hiervon befreit ge- 
wesen sind. Es beschweren sich nämlich die Priester der Isis von Philä in ihrer bekannten großen Bittschrift aus dem 2. Jahrhundert 
v.Chr. (Strack, Inschriften 103), daß sie unter diesen „Gastgeschenken“, die ihnen anläßlich ‘der Anwesenheit der Behörden ‚auferlegt wurden, 
sehr zu leiden hätten; jedenfalls mögen die Beamten an den reichen 
Tempel besonders hohe Ansprüche gestellt haben. Durch Spezial- 
privileg ist alsdann der Isistempel von diesen Zwangsbeiträgen be- 
freit?) und die Beamten sind angewiesen worden ihn nicht mehr mit 
Einquartierungslasten zu behelligen. Ob diese Vergünstigung auch 
anderen Heiligtümern zu teil geworden ist, läßt sich nicht feststellen, 
doch ist es an sich sehr wohl möglich. ‘ 

Im Anschluß hieran sei wenigstens auf jene merkwürdige, aus 
dem Faijüm stammende Urkunde des 3, vorchristlichen Jahrhunderts 
(P. Petr. II. 12) hingewiesen, der zufolge die Erbauung von Altären an die Häuser (siehe I. Bd. S. 169/70) und das Einreißen der Dächer 
derselben die drohende, hier freilich nicht nur zeitweise, sondern 
dauernde Einquartierung staatlicher Angestellter verhindern sollte. 
Dies Verfahren der Hausbesitzer beweist aufs deutlichste, daß Örtlich- 
keiten, die den Göttern geweiht gewesen sind, vor der Einquartierung - geschützt waren. Neue Aufschlüsse über die Stellung der Tempel zu den Einquartierungslasten sind hieraus jedoch nicht zu gewinnen; 
denn daß die eigentlichen Tempelräume von der Aufnahme von Ein- 
quartierung befreit gewesen sind, war auch ohnedies anzunehmen. 

$ 19. To reisoua dHoviov. 
Siehe Rosette Z.17/18, auch Z.28 (Zeit Ptolemaios’V. Epiphanes’); vergl. Lumbroso, Recherches $. 298/99 und Wilcken, Ostr. I S. 269 u. 6739). 
Mit dem obigen Ausdruck*) möchte ich diejenige Abgabe be- 

  

xade aufhielten, erhoben worden sind, siehe z. B, Schröder, Lehrbuch der deut- schen Rechtsgeschichte, 4. Aufl. $. 196, 544 u. öft. " 
1) Im Mittelalter haben die Zwangsbeiträge mitunter sogar vorzugsweise das Kirchengut belastet, Befreiungen von ihnen sind jedoch öfters gewährt wor- den, siehe z.B. Waitz-Seeliger, Deutsche Verfassungsgeschichte, 2. Aufl. VI. S, 438, 2) Daß die Beschwerde der Priester erst die Befreiung veranlaßt hat, und daß diese nicht etwa deswegen erfolgt ist, um sich über das trotz schon er: folgter Befreiung stattfindende Eintreiben der Elvia zu beklagen, ist wohl mit Sicherheit daraus zu entnehmen, daß die Priester sich bei der ganzen Angelegen- heit auf keinen früheren Erlaß der Regierung. berufen. 

3) Dittenberger, Orientis gr. inser. sel. 1. 8. 153 u. 158 bietet nichts Neues. 4) Der Ausdruck „reisou@ d$orlav“ ist von mir als -Bezeichnung für die



7. Die Abgaben an den Staat. C. Die Steuern. 8 1819. 65 
  

zeichnen, die noch den Angaben der Rosettana (Z. 17/18) die Tempel 
von ihrer Othonionfabrikation (vergl. I. Bd. S. 300 f£) zu zahlen 
hatten. Die Höhe dieser offenbar als Ertragssteuer erhobenen Abgabe 
ist nicht zu bestimmen, doch wissen wir wenigstens, daß sie im all- 
gemeinen in natura, d.h. in Bdosıve ÖB6vı« entrichtet werden sollte. 
Für den Fall, daß dies den Heiligtümern aus irgend welchen Gründen 
nicht möglich war, konnte auch Adärierung eintreten (Z. 29)}); viel- 
leicht ist es sogar offiziell vorgeschrieben gewesen, daß bei Nicht- 
abführung der fälligen Naturalleistung die sicher drückendere Geld- 
zahlung erfolgen sollte. 

.. Yon Epiphanes ist die ursprüngliche Höhe dieser Steuer um % 
ermäßigt worden (Z. 17/18). Gleichzeitig hat dieser König auch den 
Tempeln die durch Nichtbezahlung der Othonionsteuer entstandenen 
Rückstände erlassen, und ferner von denjenigen ö8övi«, die wirklich 
abgeführt waren, „r& zoös dsıyuarıoudv dıapop«“ (Z. 29). In 
diesen Worten hat man nun die Erwähnung einer Abgabe erblicken 
wollen, die für die amtliche Prüfung der abgelieferten Othonionstücke 
erhoben worden sei?), d.h. es würde uns also hier eine sonst nicht 
bekannte Gebühr belegt sein. Meines Erachtens ist jedoch diese Er- 
klärung unberechtigt®); den betreffenden Passus muß man vielmehr 
übersetzen „er hat erlassen... die bei der Prüfung‘) zu Tage ge- 
tretenen Differenzen“®) Dann ist in ihm die Nennung einer neuen 
Abgabe natürlich nicht enthalten, sondern es ist ihm nur zu ent- 
nehmen, daß, was ja ganz selbstverständlich ist, die Regierung bei 
der Ablieferung der Othonionstücke diese auf ihre Zahl, Größe und 
Qualität geprüft hat, ob sie den an sie gestellten Anforderungen ent- 

Othonionsteuer der Tempel gewählt worden, da ein besonderer Name für sie bis- 
‘her nicht belegt ist; denn die von Wilcken, Ostr. I. $. 266. erwähnte Abgabe 
„Ödovingd“ darf man m. E. mit ihr nicht so ohne weiteres gleichsetzen, da über 
ihren Charakter nichts zu ermitteln ist; es ist z. B. gar nicht ausgeschlossen, 
daß diese mit einem staatlichen Monopol auf ößdvı« in Verbindung zu bringen ist, 

1) Siehe hierzu P. Tebt. L. 5, 63/64; die hier erwähnte eosziunsıs rüv 
ödoviov kann ınan vielleicht übrigens nicht nur auf die Abschätzung der Othonia 
in Geld deuten, sondern bei ihr auch an die Veranschlagung der Größe der ab- 
gelieferten Othonionstücke (siehe hierzu oben) denken. 

2) Siehe Letronne, Recueil des inscriptions etc. I. S. 29; ihm schließen sich 
Lumbroso und Dittenberger a. a. O. an. 

3) Nimmt man Letronnes Erklärung an, so ergibt sich z. B. die merkwür- 
dige Tatsache, daß bei der Entrichtung der Othonionabgabe in den letzten Jahren 
niemals die Prüfungsgebühr gezahlt worden ist. 

4) Ösıyueriouög ist jetzt auch belegt in BG.U.L 246,6 und P. Gizeh 
10271 (publ. von Grenfell-Hunt, Archiv IL S. 80); vergl. hierzu das agddsıyua 

. von ödsrıe (?) in Rev. L. Col. 89, 3 u, 102, 4. 
5) So schon Drumann, Die Inschrift von Rosette $. 181/82. Zu der Erklärung 

von dıdpoge siche jetzt P. Gizeh 10371 (publ. von Grenfell-Hunt, Archiv I. 8. 61); 
P. Tebt. I. 60, 60 u. 115; 61P, 50 u. öft, (ef. Index XII); P. Petr. IIL 69 Verso, 4 u. 
129%, 3; d, Col. 1,8. 

Otto, Priester und Tempel. IL. 5
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sprachen); dabei mögen mitunter zu wenig Stücke geliefert worden sein und sich auch oft Stücke gefunden haben, die „Unterschiede“ gegenüber den verlangten aufwiesen. Daß für diese bei der Prüfung zu Tage getretenen „Differenzen“ die Tempel einen Ersatz nachzuliefern verpflichtet waren, ist selbstverständlich. Diese Nachlieferung ist es nun offenbar, die ihnen Epiphanes geschenkt hat. Mit der hier ge- botenen Erklärung dieser Stelle?) lißt sich auch der Wortlaut des entsprechenden Passus des demotischen Textes gut vereinigen, der nach Revillouts Übersetzung (Chrest. dem. $. 32) lautet: Er erließ... „le complöment pour pieces d’etoffe que on a Ecartees?); auch die Angaben der hieroglyphischen Version der Rosettana sprechen für mich, wie dies auch die Übersetzung Bouriants (Rec. de trav. a. a. O. VI1[1885] $. 10) zeigt (er erließ „ce qui manquait de piöces de toile). 

$ 20. O0 Pugog Tooßdron. 
Siehe B. G. U. I. 292, 3*) (römische Zeit); vergl. Wilcken, Ostr. 18.286 u. Bd. I. S. 282, 

Ein Faijümtenpel hat diese Abgabe, die von den Besitzern von Schafherden als eine Vermögenssteuer erhoben worden ist, in der Höhe von 103 Drachmen entrichtet; aller Wahrscheinlichkeit han- delt es sich hier wohl um eine Ratenzahlung. 

$ 21. T& orepanızd. 
Siehe B. G. U. II. 362, p- 1,23; 6, 16,19 u. 21 (3. Jahrhundert n. Chr.)?); vergl. Wileken, Ostr. 1. S. 295 f. 
In römischer Zeit ist in Ägypten, wie Wileken richtig _hervor- gehoben hat, der „OTEpa@vog“, worunter man bekanntlich ein Ge- schenk zu verstehen hat, das in hellenistischer Zeit die Untertanen - den Herrschern bei bestimmten Gelegenheiten gespendet haben, nicht mehr als eine mehr oder weniger freiwillige Gabe sondern als eine regelrechte Steuer aufzufassen, die von den gewöhnlichen Steuerzahlern durch die auch sonst üblichen Steuereinziehungsorgane erhoben wor- 

  

1) An und für sich haben natürlich die Othonienstücke nicht stets sie gleiche Größe besessen, vergl. Wileken,- Ostr. I. S. 267, 2) Ebenso deuten jetzt Grenfell-Hunt P. Tebt. I. 8. 63, A. 1 die Bestimmung der Rosettana. . 
3) In „Ecartdes““ dürfte wohl ein Übersetzungsfehler stecken. Heß’ a.a. O. 8. IX u. 19 sich findende Übersetzung der demotischen Stelle „die Taxe für (die Abteilung in) Stücke, die sie bis zu der genannten Periode entrichteten“ scheint mir dem gegenüber von der hier abgelehnten Auffassung der griechischen Stelle beeinflußt zu sein, 

” 4) Über diese Urkunde vergl. die Bemerkungen Bd. II. S. 63, A. 3, 5) In einem Berliner Papyrus des 3. Jahrhunderts n. Chr. (B. G. U. I. 158) entrichtet ein Prophet die Grepavınd; ob er sie in seinem Namen oder in dem seines Tempels gezahlt hat, ist nicht zu entscheiden.



7. Abgaben an den Staat. C, Steuern. $19—22. D. Abg. unbest. Charakters. 81. 67 
  

den ist. So ist auch von dem Jupitertempel in Arsinoe die Kranz- spende in Form einer regulären Abgabe entrichtet worden, und zwar hat das Heiligtum für jedes Dorf, in welchem es Grundbesitz besessen hat, ein besonderes Kranzgeld gezahlt (B. G. U. II. 362. p. 6, 16, 19, 21). Offenbar hat also Grundbesitz an irgend einem Ort auch zum Beitrag zu den in diesem Orte erhobenen orepenızd verpflichtet.!) Über die Höhe der von dem Jupitertempel entrichteten Kranzspende ist nichts Nüheres zu ermitteln, denn die eine uns über eine Zahlung erhaltene Zahlenangabe von 20 Drachmen ist hierfür belanglos. 

$ 22. Tugıyevrav. 

Siehe B. G. U. I. 337, 21; unpubl. P. Rainer 171 a.a. 0. 8.73 (2. Jahrhundert n. Chr.); vergl. Wilcken, Ostr. 1. 8. 396 u. Bd. I. 8. 310 u. Bd. II. S. 56, 
Der Soknopaiostempel hat für die gewerbliche Licenzsteuer des in seinen Diensten stehenden Fischeinpöklers in einem Jahre 

16 Drachmen gezahlt. 

D. Abgaben unbestimmten Charakters. 

$ 1. Ta zug legeov Deuvorpeng soo axerrod(usve).?) 
Siehe B. G. U. II. 471, 6/7 (römische Zeit); vergl. Bd. 1. 8.238, A. 2. 
Den obigen Ausdruck darf man wohl auf keinen Fall als eine 

Sammelbezeichnung für verschiedenartige von der Priesterschaft des Phennoeris gezahlte Abgaben auffassen, sondern man muß wohl unter ihm, da er, wie schon hervorgehoben, mit einer speziell von den Tempeln gezahlten Gebühr, dem &risrarızöv legeov, infolge der für 
sie gemeinsam angegebenen Steuersumme?®) auf das allerengste ver- 
bunden ist, eine Bezeichnung für eine‘) bez. für mehrere speziell nur 
von der Priesterschaft erhobene Abgaben verstehen, deren Zahlung der Tempel übernommen hatte5) Infolge der engen Verbindung dieser 

  

1) Siehe hierzu jetzt Grenfell-Hunt, P, Tebt. LS. 223/24 im Anschluß an P. Tebt. I. 5, 59; 61, 254; 9398, 
2) In 2.7 von B. G. U. II. 471 ist natürlich dremrov(ulvor) zu ergänzen. 3) Infolge dieser Zusammenverrechnung der Excrrobuere mit dem &mora- tızöv iegeov läßt sich auch die Höhe der für sie entrichteten Zahlung nicht er- mitteln. 
4) Der allgemein gehaltene Ausdruck „Greirosuere“ spricht m. E. durch- aus nicht dagegen, daß es sich hier nur um eine, bestimmte Abgabe handelt; daß allgemeine Ausdrücke zur Bezeichnung einer ganz speziellen Steuer ver- wandt worden sind, läßt sich gerade für das ägyptische Steuerwesen belegen, vergl. z. B. das r&log Eyavxlior. . 
5) Bemerken möchte ich noch, daß man offenbar die Worte „raok izgfor Deurongsas Peoö“, die uns den Zahler angeben, als einen direkten Bestandteil der Bezeichnung der Abgabe anzusehen hat, wodurch die obige Deutung als 

*
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Abgabe mit der anläßlich des Amtsantrittes der Priestervorsteher ge- 
zahlten Gebühr könnte man daran denken, daß man die draıtodusve 
zug& iegeov Ähnlich wie diese zu erklären habe (siehe hierzu etwa 
I. Ba. S. 213 u. 227; auch VII Kapitel), aber sicheres läßt sich nicht 
ermitteln. 

- Ss 2. Emyo(l) ....... (%) 

Siehe P. Fay. 18 (römische Zeit); vergl. Bd. II. 8. 57, A. 2. 
Diese Abgabe ist laut einer Steuerquittung von der Priesterschaft 

des Sokanobkonneus von Bakchias entrichtet worden; die Unsicher- 
heit der Lesung des obigen Wortes, sowie der darauffolgenden Aus- 
drücke macht es uns unmöglich, den Charakter dieser Steuer zu er- 
kennen. Auch die Höhe der Zahlung ist nicht zu ermitteln. 

-$ 3. Ol...]s ico&o(v). 

Siehe P. Lond. II. 347 (8. 70) Z. 15 (römische Zeit). \ 
Es ist sehr zu bedauern, daß infolge Verstümmelung des Papyrus 

der Name der obigen Abgabe sich nicht feststellen läßt; jedenfalls 
handelt es sich hier um eine sehr wichtige Abgabe, denn ein nicht 
näher zu bestimmender Faijümtempel hat für sie in einem Monat 
5500 Drachmen entrichtet. 

S 4. T6 ünozslusvov Exiozg(emyie). 
Siehe B. @. U. I 199 Recto, 14; P. Lond. II. 347 (8. 70) 2. 11; 

unpubl. P. Rainer 171 a. a. O0. S. 73; siehe auch BGU.L 337, 18 
(alle aus römischer Zeit); vergl. Wilcken, Ostr. I. S. 596. 

Wileken hat darauf aufmerksam gemacht, daß in der Kaiserzeit 
einzelne Steuern als „unterstellt diesem oder jenem Amte“ (öxoxst- 
eva oder dxoxintorre) bezeichnet worden sind.) Auch einige der 
spezielle „Priestersteuer“ eine gute Stütze erfährt, denn B. G. U. IL arı ist als 
eine Steuerobjektabrechnung aufzufassen (die Angaben in Z.1 u. 3 lassen sich 
hiermit wohl vereinen, sie sind dahin zu denten, daß in ihnen die speziellen 
Abgaben der y&gdıor und der dnudcıo. yewgyoi genannt sind), in der die Nen- 
nung der Zahler an sich bekanntlich nicht erfolgt. “ 

1) Wilcken schließt hieraus, daß die verschiedenen Steuern an verschiedene 
Beamte zur Kontrolle verteilt gewesen sind, so daß jeder eine bestimmte An- 
zahl von Steuern in seine Spezialverwaltung übernommen hatte. Seine Erklä-- 
zung ist ja an sich nicht unmöglich, aber nicht zwingend. Ich möchte der 
obigen Bezeichnung vielmehr entnehmen, daß die Einnahmen der betreffenden 
Steuern jenen Ressorts, denen sie droxixrovre waren, zur Verwendung 
überwiesen worden sind, d.h. daß Ausgaben der Ressorts auf ihnen fundiert 
waren; die lokalen Einnahmestellen haben die betreffenden Einnahmen eben 
nicht erst an die Zentralkasse in Alexandrien abgeführt. Mit dieser Erklärung 
lassen sieh auch besser jene Quittungen vereinigen, in denen es heißt, daß die 
Steuer an einen dieser Beamten, vertreten durch einen Erheber, gezahlt worden 
ist (Belege bei Wilcken, Ostr. IS, 598). Vergl. auch hierzu die Verrechnung 
gezahlter Steuern in B. G. U. I. 337, 25: eig röv rüg vouaeyias Aöyor.
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von dem Soknopaiostempel entrichteten Abgaben — es sind die 
Licenzsteuern der Walker, des &vyoordrng, der Gemüseverkäufer und 
der Fischeinpökler — sind unter einer derartigen Bezeichnung zu- 
sammengefaßt worden; das Amt, dem sie unterstanden haben, ist die 
Epistrategie gewesen (B. G. U. 1. 337). 

Nun lassen sich in zwei Fällen (B.G. U. I. 199 Recto u. P. Lond. 
I. 347 [S. 70]) Steuerzahlungen von Tempeln — es sind dies das 
Soknopaiosheiligtum und ein nicht näher zu bestimmender Faijüm- 
tempel — belegen, die einfach unter dem Titel „Uroxeufvov Exı- 
sro(ernpie)“ ohne jede nähere Spezialisierung gebucht sind.!) Nach 
den obigen Bemerkungen wird man jedoch hieraus wohl auf keinen 
Fall eine neue einzelne Abgabe ableiten dürfen, sondern man wird 
wohl vielmehr folgern müssen, daß die betreffenden Heiligtümer schon 
seit langem und regelmäßig ganz bestimmte, der Epistrategie unter- 
stellte Steuern gezahlt haben, und daß man, um die einzelne Quittung 
zu vereinfachen — ein Mißverstündnis war ja unter diesen Umstünden 
für die Beteiligten unmöglich —, an Stelle der einzelnen Steuernamen 
ihre gemeinsame Benennung gewählt hat. Um welche Abgaben es 
sich nun hier handelt, ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln; möglich 
wäre es ja, daß die in B. @. U.1.337 genannten gewerblichen Licenz- 
steuern gemeint sind. Die-Höhe der Steuerzahlungen „dxozeiuevov 
&xioro(ernyie)“ ist, obgleich es sich vielleicht nur um Ratenzahlungen 
handelt, recht beträchtlich; das eine Mal hat sie 280 Drachmen, das 
andere Mal sogar 328 Drachmen 2 Chalkus betragen. 

$5. To Urozeiuevov zouopoauuat(eie). 

Siehe B. G. U. I. 337, 9; unpubl. P. Rainer 171 a. a. O. 8. 73 
(2. Jahrhundert n. Chr.); vergl. Wileken, Ostr. I 8. 598. 

Vergleiche hierzu die Ausführungen im vorigen Paragraphen. 
Welche Steuer (oder Steuern) hier gemeint sind, ist nicht zu bestim- 
men.?). Die jährliche Höhe der Abgabe, die von dem Soknopaios- 
tempel entrichtet wird, hat 95 Drachmen betragen (siehe hierzu Bd. 1. 
S. 314, A. 1). 

Ss 6. Takof.....]iag ..... [zei ...]yelag. 

Siehe B. G. U. 1. 337, 13 E Jahrhundert n. Chr.); vergl. Wilcken, 
Ostr. 1 S. 821 (Nachtrag. zu 8. 253) u. Wessely, Kar. u. Sok. Nes. 
S. 68, 

Die obigen vom Soknopaiostempel gezahlten Abgaben sind da- 
durch, daß für sie und für die Gebühr „urto Asowvelag“ (siehe Bd. II. 

1) In P. Fay. 42* Col. 1, 11 findet sich in einer Steuerabrechnungsliste auch 
eine Zahlung „öroz(eıugvov) Eriorglam ic) gebucht; der Zahler ist nicht genannt. 

2) Sollte etwa die Gebühr „co piAdırdgwror vaneyelannerius) (siehe Bd. II. 
S. 51) hier in Betracht kommen?
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3. 49) eine gemeinsame Steuersumme angegeben wird, als mit dieser 
eng verbundene Abgaben gekennzeichnet. Insofern möchte ich auch 
sie als Gebühren auffassen, die vielleicht irgendwie mit dem Amte des 
Tempelvorstehers in Verbindung zu bringen sind. Ob Wilckens Er- gänzung der zu zweit genannten Abgabe zu [?o]yeieg richtig ist, ist 
mir sehr zweifelhaft, da in diesem Falle der Soknopaiostempel eine 
Abgabe für die zu gunsten eines seiner Dependenztempel (siehe Bd. II. 
S. 47) erhobene Tempelkollektensteuer gezahlt haben würde. Auch 
Wesselys Ergänzung des zuerst stehenden ..]eiag zu zoopyrJeias kann 
nicht als sicher bezeichnet werden. 

ST. Tale...) 
Siehe B. G. U. I. 337, 11; unpubl. P. Rainer 171 bei Wessely, a.a. 0.8.73 (2. Jahrhundert n. Chr.). 
Diese vollständig unbestimmte Abgabe ist vom Soknopaiostempel, 

und zwar in einer Jahreshöhe von 68 Drachmen, entrichtet worden. 

Außer den bisher in diesem Kapitel angeführten großen Ausgabe- 
kategorien hat natürlich den Etat derjenigen Tempel, welche gewerb- 
liche Unternehmungen besessen und in diesen mit fremden Arbeits- kräften und nur z. T. mit eigenen Produkten gearbeitet haben, noch 
eine weitere Ausgabengruppe, die Betriebsunkosten der betref- fenden Gewerbe, belastet, aber über sie ist leider nichts Näheres 
zu ermitteln. Im übrigen dürften sich die Ausgaben bei allen Heilig- tümern im allgemeinen aus den Kosten für die Bestreitung des Kultus, der Erfüllung der Repräsentationspflichten, der Aufführung von Tempel- bauten und deren Ausschmückung, aus der Gewähr des Unterhaltes 
an Priester und Tempelangestellte und aus der Zahlung der staat- lichen Abgaben zusammengesetzt haben, daneben werden aber auch noch öfters verschiedene ‚außergewöhnliche Ausgaben, vor allem etwa solche für Besitzerweiterung?) erfolgt sein; über sie sind 
jedoch nähere Nachrichten noch nicht bekannt geworden. 

Auch in der Darstellung der Tempelausgaben hat ebenso wie bei 
derjenigen der Tempeleinnahmen. das entwicklungsgeschichtliche Mo- 
ment wegen fehlenden Materials so gut wie gar nicht berücksichtigt 
werden können, mit Sicherheit darf man daher nur behaupten, daß einerseits die großen Ausgabekategorien wohl zu allen Zeiten im 

  

1) Eine derartige Ausgabe läßt sich für das Serapeum zu Oxyrhynchos' aus römischer Zeit belegen (P. Osy. II. 242, vergl. hierzu Bd. LS. 287, A. 22 dieses Heiligtnm hat in einem Jahre 692 Silberdrachmen für den Erwerb eines an den Tempelbezirk angrenzenden Landstückes ausgegeben. Vielleicht könnte man hier auch diejenigen Kapitalausleihungen des Jupitertempels in Arsinoe an- führen, die ein Plus seiner Einnahmen darstellend unter seinen Ausgaben gebucht sind (siehe Bd. II. S,4, A. 1c.).
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Tempeletat vertreten, daß aber andererseits ihre Stellung zu einander, 
ebenso wie die einzelnen Ausgaben im Laufe der Jahre großen 
Schwankungen unterworfen gewesen sein werden. 

Die uns bisher vorliegenden näheren Angaben über die Ausgaben 
der Kultvereine, welche uns von deren Aufwendungen für den von 
ihnen gepflegten Kultus, für die Instandhaltung der Vereinsgebäude, 
von ihren Ehrengaben und Stiftungen zu gunsten der Vereinsmitglieder 
und für außerhalb des Vereins Stehende berichten, sind bereits im 
I. Ba. S. 401—3 zusammengestellt worden. f



Sechstes Kapitel. | 

Die Kultusverwaltung. 

1. Die Verwaltungsorgane. 

Schon anläßlich der Darstellung der Organisation der Priester- 
schaft im II. Kapitel (Bd. I. S. 37 ff.) sind diejenigen Personen ‘an- 
geführt und näher charakterisiert worden, welche vor allem dazu be- 
rufen waren, in der Kultusverwaltung tätig zu sein. 

Vornehmlich sind es ebenso wie im alten Ägypten!) natürlich 
Priester?) gewesen, und aus ihren Reihen kommt in erster Linie 
der Oberpriester,. &pyısosds, in Betracht, in dessen Titel &xı- 
otdrns, bez. Exıordıng roö lzg00 vorzüglich die leitende Stellung zum Ausdruck kommt, die er in der Tat in der gesamten Verwaltung 
in religiösen ebenso wie in weltlichen Angelegenheiten eingenommen hat. Als Tempelvorsteher sehen wir übrigens nicht nur Mitglieder der Klasse der deyısgeis, sondern auch mitunter Angehörige anderer Priestergruppen fungieren®); vornehmlich treffen wir solche in den mehrere Tempel umfassenden Tempelverwaltungen als Leiter der Dependenzheiligtümer an (vergl. I. Bd. S, 42/43). Der einzelne Tempel- vorsteher ist in römischer Zeit teilweise durch das leitende Priester- 

  

1) Siehe hierzu z.B. Erman, Ägypten II. $. 396 u, 410/11; vergl. auch die Zusammenstellungen über Ämter in der Tempelverwaltung in der 1904 erschie- nenen Berliner Dissertation von W. Wreszinski, Die Hohenpriester des Amon, S. 56H. 
’ 2) Bei den Tempeln des griechischen Kultus kommen als Verwaltungs- organe neben’ den eigentlichen Priestern auch die Mitglieder des sog. Kult- personals in Betracht (siehe Bd. I. S, 163 ff). Im Anschluß hieran sei bemerkt, daß die Ausführungen dieses Kapitels über die Kultusverwaltung stets den ägyptischen Kultus betreffen, wenn nicht ausdrücklich das Gegenteil hervorgehoben ist. 

3) Siehe z.B. B. G. U. II. 488 (vergl. I. Bd. S.45, A. 3), ferner die Propheten des ißtoragpeiov der Holztafeln (vergl. I. Bd. S. 110), die als Leiter desselben an- zuschen sind, da sie den Kaufquittungen zufolge nicht nur die Prophetenstelle, sondern auch das Zfioragsiov selbst gekauft haben, was doch den Übergang der Leitung des Heiligtumes an sie klar anzeigt. Siehe jetzt auch P. Tebt. 1. 88, wonach eine größere Zahl kleinerer Heiligtümer von Kerkeosiris durch Propheten geleitet worden sind.
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kollegium, dessen Zahl und Namen im Laufe der Zeiten ziemlich geschwankt hat, ersetzt worden,'); ob auf dieses sofort sämtliche Kom- petenzen des alten Tempelvorstehers, auch die religiösen, übergegangen sind, ist vorläufig noch nicht zu’ entscheiden.?) 
Als offizielles neben dem Tempelvorstand zu dessen Unterstützung bestehendes Verwaltungsorgan der einzelnen Tempel ist für den Be- ginn der ptolemäischen Zeit das Kollegium der 20, seit Errichtung der 5. Priesterphyle der 25 BovAsvre) legeig in Betracht zu ziehen, dessen Fortbestehen auch nach dem Dekret ron Kanopus (238 v. Chr.) freilich nicht zu belegen ist. 
Die Beteiligung von Laien an der Kultusverwaltung, und zwar in leitender Stellung, tritt uns alsdann einmal in den Kultrereinen, mögen sie nun ägyptischen oder griechischen Kultus gepflegt haben, entgegen?) Die im hellenistischen Ägypten sieh findenden Privat. heiligtümer weisen uns ferner auf Laien als Tempelleiter hin, da die Besitzer dieser Heiligtümer sie wohl stets selbst verwaltet haben dürften.?) 
Inwieweit Laien in der offiziellen Tempelverwaltung ver- wandt worden sind, ist vorläufig schwer zu entscheiden, da laikale An- gestellte der Tempel, wenn man von den in Tempelgewerben beschäf- tigten Arbeitern u. dergl., sowie von gelegentlich angenommenen Hilfs- kräften absieht, mit Sicherheit bisher nur für ein Heiligtum, das des Jupiter Capitolinus in Arsinoe, zu belegen sind°), in dessen Diensten im Jahre 215 n. Chr. ein Sekretär, ein Bibliothekar, ein Tempelwächter 

  

1) Bei mehrere Tempel umfassenden Tempelverwaltungen läßt sich ein leitendes Priesterkollegium bisher jedoch nur als Haupt der ganzen Verwaltung, nicht auch für die Dependenztempel nachweisen; so hat z.B. das Soknopaios- ‘ heiligtum als Vorstand ein Priesterkollegium besessen, seine Dependenz in Neilu- polis ist jedoch von einem einzelnen Vorsteher geleitet worden (B. G. U. 1. 337, 13—15), 
. 2) Bd. 1. S. 47 ist den obigen Bemerkungen gegenüber nicht genügend her- vorgehoben, daß es bezüglich der Leitung der religiösen Angelegenheiten nicht zu beweisen ist, daß diese dem leitenden Priesterkollegium sofort zugefallen ist; siehe nächsten Abschnitt. 

3) Vergl. die Angaben über .die Leitung der ägyptischen Kultvereine im 1. Bd. 8. 126 ff. u. 166 ; siehe dazu noch Strack a. a. O. Archiv IIL $. 131 N,8; Seymour de Ricei a. a. O. Archiv IL S. 438 N. 15. " 4) Siehe hierzu Bd. I. 8.17 u. S. 169; ferner P. Magd. 9, der uns mit einem im Faijüm gelegenen im Privatbesitz befindlichen ’Isısrov bekannt gemacht hat. Er lehrt uns auch den Titel des Besitzers eines solchen Tempels „Zsovduos“ kennen; man darf also nicht, wie Wilcken, Archiv II. S. 387 es tut, den in B.G. U. II. 993 genannten lcıovöros als wirklichen Priester, sondern muß ihn, wie es ja auch der Titel anzeigt, als Inhaber und Verwalter eines der Isis ge- weihten Privatheiligtums fassen. Der Titel lsıoröuos begegnet uns jetzt auch in P. Petr. III. 82, 5; 100®, Col. 8, 31. 
5) Vielleicht darf man auch in den P. Tebt. 1 6, 45 genannten oi zagi tüv iepfo» einen Hinweis auf laikale Angestellte der Tempel sehen.
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und ein Tempeldiener niederen Ranges gestanden?) haben. Dagegen 
läßt es z.B. sich nicht feststellen, ob der persönliche Adjutant des 
Vorsteher-Stellvertreters des großen Serapeums bei Memphis (Ba. 1. 
3.42, A. 1) und die verschiedenen in der Kassenverwaltung dieses 
Tempels beschäftigt gewesenen Beamten (über sie siehe dieses Kapitel, 
Abschnitt 3B) Laien oder Priester gewesen sind.”) Immerhin ist 
es, zumal da ähnliche Verhältnisse im alten Ägypten bestanden haben 
(siehe z.B. Erman, Ägypten I. S. 154/55 u. II. $. 411), recht wahr- : 
scheinlich, daß von den Tempeln öfters Laien beschäftigt worden 
sind°); daß diesen aber innerhalb der allgemeinen Verwaltung irgend 
eine leitende Stellung eingeräumt worden ist,!) dafür besitzen wir 
keinerlei Anhaltspunkte. Vollständig unberechtigt erscheint mir die 
einst von Revillout (Rev. &g. RS. 58, Anm.) im Anschluß an die im 
memphitischen Serapeum sich findenden Zustände) ausgesprochene 

1) Siehe Bd. II. 8.21; daß dieses ständige Dienstpersonal des Jupitertempels 
aus Laien bestanden hat, darf man wohl daraus entnehmen, daß bei ihnen, ob- 

: wohl die einzelnen öfters sogar mit Namen genannt werden, niemals ein priester- 
licher Titel erscheint. _ . 

2) Von den „Zwillingen“ wird allerdings in ihren Petitionen, in denen sie 
sich beklagen, daß ihnen ihre sörre£ıs von den Kassenbeamten des großen Sera- 
peums nicht verabfolgt werde (Nüheres hierüber dieses Kapitel, Abschnitt 3 B), 
einmal (P. Par. 27, 6/7 [= 28,5/6; P. Leid. E,, 7/8; P. Mil.]) der Ausdruck „ürke 
Tod ui ellngevar (sc. tiv abvrafim) zugk rür ispsiov (— leplwr)“ gebraucht, 
doch ist es sehr zweifelhaft, ob hiermit speziell die Kassenbeamten gemeint sind 

‘(man könnte hierzu auf P. Par. 26, 18 f. verweisen). Bei weitem wahrschein- 
licher ist es, daß es sich hier um einen Ausdruck allgemeiner Natur handelt; 
die „Zwillinge“ wollen hier offenbar nur darauf hinweisen, daß sie ihre sörrafız 
von den mit der Auszahlung von der Regierung betrauten und für sie verant- 
wortlichen -Personen, der Priesterschaft, nicht erhalten habeu. 

3) Erinnern möchte ich in diesem Zusammenhange an die schon im vorigen 
Kapitel verwertete Nachricht Diodors I. 73,3, welche die öanefrew der Tempel 
neben den itgeis erwähnt, wodurch sie mit Sicherheit als Nichtpriester gekenn- 
zeichnet sind. \ 

4) Die obige Bemerkung schließt es natürlich nicht aus, daß die größeren 
gewerblichen Unternehmungen der Tempel von Laien geleitet worden sind. Auch 
ein Dokument wie Theb. Bank. II. spricht nicht gegen die Ausführungen im 
Text. Ihm zufolge ist zwei Laien das xe«reiv über ein Asklepieion, d.h. es 
sind ihnen über dieses die Patronatsrechte übertragen worden (siehe Bd. I. 
S. 235/36); daß sie wie die xg«roövres in P. Tebt. I. 88 (siehe Bd. II. S. 39,A.2) 
selbst das priesterliche Amt ausgeübt haben, darf man schwerlich annehmen, 
das xgereiv an sich kennzeichnet eben den Inhaber noch nicht als Priester. 
Wir haben sie darnach nicht als leitende laikale Mitglieder der internen Tempel- 
verwaltung, sondern gewissermaßen als die Herren dieser Verwaltung aufzufassen 
und sie somit den die Aufsicht führenden staatlichen Beamten (siehe im folg. 
S. 75ff.) so ziemlich gleichzustellen. . Die P. Tebt. I. 5, 73 ff. erwähnten xe«roürres 
von &)dosova iegd sind ebenso wie die eben behandelten zu fassen, da man 

. auch sie infolge ihrer Gegenüberstellung zu den in Z. 70 ff. erwähnten Personen, 
welche sicher. Priester gewesen sind (vergl. Z. 65), an und für sich nicht für 
Priester halten darf. " 

5) Über sie vergl. die eingehenden Ausführungen in diesem Kapitel.
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Behauptung: „L’epistate laique de chaque temple, qui en avait Tadmini- stration finaneiere, ete.“1) Revillout scheint übrigens bei diesem „epi- state laique“ weiterhin an einen nicht im Dienste der Priesterschaft stehenden, sondern an einen von der Regierung angestellten Beamten zu denken, doch ist ihm auch hierbei nicht zuzustimmen. Denn es läßt sich bisher auch nicht ein einziger. Beleg dafür anführen, daß Regierungsbeamte ohne jeden priesterlichen Charakter Mitglieder des Verwaltungskörpers der Tempel gewesen sind und sich als solche aktiv an der internen Verwaltung beteiligt haben, es scheint vielmehr, als ob dies prinzipiell nicht der Fall gewesen wäre.?) 
Andererseits haben allerdings die staatlichen Beamten der Kultus- verwaltung im allgemeinen wie der Verwaltung der einzelnen Tempel “durchaus nicht fern gestanden,®) im Gegenteil, sie haben in ihr sogar einen sehr wichtigen Faktor gebildet, da von ihnen eine sehr inten- 

1) Der in Milne, Inschriften 3 genannte reosrdrns der Isis zu Apollinopolis parva (ein anderer aus späterer Zeit erscheint Milne, Inschriften 2®, 9 u. 11) ist uns jetzt auch durch demotische Inschriften des Museums in Kairo (31101, 31114, 31146, 31160, publ. von Spiegelberg, Die demotischen Inschriften S. 34/35, 45, 57/58 u. 60 in Catal. gen. des antiq. Egypt. du Musde du Caire Ba. XVIL) be- legt, wo er als „Verwalter od. ähnlich der Isig« bezeichnet wird. Aus diesem demotischen Titel nun zu schließen, daß der zeosrdrrs nicht Priester gewesen und daß somit in ihm ein Beleg für den Revilloutschen €pistate laique vor- handen sei, scheint mir durchaus nicht erforderlich, umsomehr da in einer anderen demotischen Inschrift von Kairo (31152, Spiegelberg a. a. 0. $. 60) der- selbe Titel „Verwalter“ als einer der Titel eines Priesters genannt wird. . 2) Vergl. hierzu die Ausführungen in diesem Kapitel. Die Richtigkeit der obigen Behauptung wird in keiner Weise erschüttert, wenn wir Regierungs- beamte als Mitglieder der Phylenpriesterschaft finden und wenn wir diese als- dann in der internen Tempelverwaltung sich betätigen sehen (siche Strack, Inschriften 95; Die bilingue Stele des Chahap, publ. von Stern Ä. Z. XXI [1ss4] . 8.101ff.; vergl. für sie Bd. LS. 224; ob auch bei den P. Par. 45 Verso u. P. Leid. H,1u.29 genannten &mordra ro Arovfßıeiov ein staatliches und ein priesterliches Amt vereinigt gewesen ist, ist nicht zu entscheiden; siehe Bd. I. S. 42, A. 4); ihre Anteilnahme an der Verwaltung erklärt sich einfach aus ihrem priester- lichen Charakter. \ 
3) Auch im alten Ägypten ist dies der Fall gewesen. Vor allem sei hier “ an die Nomarchen im alten und mittleren Reich erinnert, welche in ihrem Gau die "höchste priesterliche Gewalt besessen und die Aufsicht über den Kultus ihres Gaues ausgeübt haben (Belege Bd. 1. S. 243, A, 4). Siehe ferner etwa die von Flinders Petrie, history of Egspt 1. S. 316 und von Revillout, Rev. &g. VIII. S. 146 publ. hieroglyphische Inschrift von Koptos, der zufolge in der Zeit der 11. Dynastie königliche Beamte die Zustände im Tempel des Min einer Prüfung unterzogen haben; siehe auch die von Schäfer, Die Mysterien des Osiris in Abydos unter König Sesostris II, (in Untersuch, zur Gesch. u. Altertumskunde Ägypt. IV. 2) erwähnte Untersuchung der Priesterschaft zu Abydos durch einen königlichen Oberschatzmeister. Ob freilich eine regelmäßige staatliche Beauf- sichtigung aller Tempel im alten Ägypten stets bestanden hat (Revillout, Preeis etc. LS. 191, behauptet z. B., unter Ramses IL sei die Tempelverwal- tung autonom geworden), bedarf noch der näheren Untersuchung.
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sive, sich sogar zu ganz selbständigen Handlungen ausdehnende Auf- 
sicht ausgeübt worden ist und da außerdem der Staat einen Teil der 
Verwaltung der einzelnen Tempel ganz an sich gezogen hatte (siehe 
im folg., vor allem Abschnitt 3, Aa). Spezielle Beamte sind freilich 
zu diesem Zwecke allem Anschein nach nicht geschaffen worden,!) 
sondern es sind, wie schon bemerkt worden ist, sowohl in ptole- 
mäischer als auch in römischer Zeit die üblichen lokalen Be- 
hörden, die Strategen mit ihren Unterbeamten und seit Einführung 
der Stadtverfassung in Agypten auch die ßovAa/ der Städte die direkten 
weltlichen Vorgesetzten der Tempel gewesen. “ 

Die Fäden der Kultusverwaltung sind alsdann unter den Ptole- 
mäern im königlichen Kabinett zu Alexandrien zusammengelaufen, 
während die römischen Kaiser mit der obersten Kontrolle des Kultes 
und der Tempelverwaltung den ?ör0g A6yog betraut haben, der infolge- 
dessen auch als „«oyısgedg 4AsEavögslag zul Alydzrov adons“ 
bezeichnet worden ist. Ihn haben seine xirgoxo: odoıazoi auch 
bei dieser Tätigkeit unterstützt, und deshalb haben sie auch den Titel 
„Sradeyöuevor vv doyıeomodvnv“ geführt. \Venn in dem Be- 
stallungsdekret eines Oberpriesters des arsinoitischen’ Jupitertempels 
(B. @. U. DI. 362 p. 5, 14.) diesem eingeschärft wird sich nach den 
Befehlen des diedeysusvog Tv deyısewouvnv zu richten, ohne daß 
irgend welche spezielleren Angaben hinzugefügt sind, so zeigt dies 
wohl ganz klar, daß die Kompetenz dieses Beamten für die ganze 
Kultusverwaltung gegolten hat. Von den in der Kultusverwaltung 
tätigen staatlichen Beamten der römischen Zeit sei hier noch besonders 
der procurator Neaspoleos et mausolei Alexandriae hervorgehoben, 
dem, wie sein Titel besagt, die Spezialaufsicht über das börühmte 
Alexanderheiligtum zugefallen ist?); in ihm besitzen wir also einen 
Beleg dafür, daß von den weltlichen Behörden auch die Tempel des 
griechischen Kultus kontrolliert worden sind. 

1) Vergl. hierzu jetzt P. Tebt. I. 5, 255—57 und die Bemerkungen Grenfell- 
Hunts hierzu auf 8. 58, wo ßastızd-, zoAırızd- und legevzızd-Angelegenheiten als 
der Kompetenz der orgernyoi und der oi &loı ol eos zeelcıs unterliegend an- 
geführt werden, ohne daß besondere Beamte für eine dieser Amtsfunktionen er- 
wähnt werden. “ 

2) Siehe O0. I. L. VII. 8934; XIII. 1808; vergl. Bd. I. S. 61. Ausfeld, Nea- 
polis und Brucheion in Alexandria [Philologus LXIII (1904) 3. 481 ff. (S. 492/98)] 
hat kürzlich die Ansicht ausgesprochen, dieser Beamte habe mit Hieratischem 
nichts zu tun; seine ihn hierzu bestimmende Behauptung, die Römer hätten die 
Gottheit Alexanders nicht anerkannt, ist jedoch falsch (siehe z.B. 1. Bd. S. 154), 
und seine weitere, das Mausoleum sei in römischer Zeit als Getreidemagazin benutzt 
worden, schwebt völlig in der Luft, zumal seine Gleichsetzung von Beovzsiov 
(vielleicht = IIvgoyeiov) und Neapolis wohl nicht das Richtige trifft, sondern das 
Brucheion wohl nur einen Teil der Neapolis gebildet hat; vergl. hierzu auch P. Fir. 2, 
publ. Rendiconti d. reale academia d. Lincei XII (1903) $. 436. So auch jetzt 
Hirschfeld, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diokletian® S. 365, A. 4.
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Höhere Geistliche lassen sich als Aufsichtsbeamte in der 
Kultusverwaltung bisher nicht nachweisen;!) denn als solche sind nicht 
etwa Priester, wie z. B. der Vorsteher des großen Serapeuns zu 
Memphis, denen mehrere Tempel unterstellt waren, zu fassen, sondern 
diese sind einfach der Gruppe der Tempelvorsteher einzureihen, da ja 
die betreffenden Heiligtümer zu einer mehr oder weniger engen Ver- 
waltungseinheit verbunden gewesen sind. Diese ist auch, da ja reli- 
giöse und weltliche Kompetenzen in der Hand der Vorsteher vereinigt 
‚waren, auch für jene Tempel anzunehmen, für die sich zwar nichts 
Näheres über ihre Verwaltung, aber ein gemeinsames Priesterkollegium 
nachweisen läßt.?) 

Der Umfang und die Art der Geschäfte der Kultusrerwaltung 
wird sich im großen und ganzen im Laufe der Zeit nicht sonderlich 
geändert haben, und außerdem dürften wohl auch bei allen Heilig- 
tümern die einzelnen großen Zweige der Verwaltung im allgemeinen 
dieselben gewesen sein. 

2. Die Leitung des Kultes und der Priesterschaft.?) 

Die Fürsorge für die geistlichen Angelegenheiten darf man wohl 
als die wichtigste Aufgabe der Kultusverwaltung bezeichnen. So wird 
an allen Tempeln die Leitung der religiösen Zeremonien‘), 
    

1) Siehe hierzu Bd. I. 8. 52/53; wenn uns unter den Titeln der Hohen- 
priester zu Memphis auch ein solcher wie „an der Spitze der Priester und aller Propheten auf den heiligen Territorien des Süd- und Nordlandes“ (siehe Brugsch, 
Thesaurus V. S, 919) begegnet, ein Titel also, der an den der Hohenpriester des thebanischen Amon im neuen Reich (Bd. 1. S. 52, A. 1) erinnert,. so darf man 
jedenfalls auf ihn nicht allzuviel geben, da in der Spätzeit bekanntlich sehr 
viele der alten Priestertitel ihre eigentliche Bedeutung verloren haben und nur 
ganz schematisch beibehalten worden sind. 

2) Siehe z. B. Die Heiligtümer zu Pathyris und Krokodilopolis (Bd. I 
S. 20/21); für das Isisheiligtum zu Philä ist uns für die ptolemäische Zeit nur 
bezeugt, daß es mit andern Tempeln ein gemeinsames Priesterkollegium besessen 
hat (Bd. 1. 8. 43), für die römische Zeit ist jedoch auch ein Beleg für gemein- 
same Verwaltung der mit dem Isistempel vereinigten Heiligtümer vorhanden, 
wohl der beste Beweis für die Richtigkeit der obigen Behauptung. 

3) Die in diesem Abschnitt verwerteten Belege gehören fast vollständig der römischen Zeit an; nur über die Priesterversammlungen, die Form der Auf- 
nahme neuer Priester und die Besetzung der höheren Priesterstellen erfahren 
wir auch aus ptolemäischer Zeit Näheres. So kann hier das entwicklungsgeschicht- liche Moment nicht berücksichtigt werden; es. ist mir jedoch recht wahrschein- 
lich, daß die Hauptprinzipien dieses Verwaltungszweiges in der ganzen helleni- 
stischen Zeit dieselben gewesen sind. 

4) Vergl. I. Bd.S. 6 #f.; eine eingehende Schilderung des Kultes darf man 
hier nicht erwarten, da sie nur zugleich mit der Darstellung der Religion er- 
folgen könnte und von dieser hier Abstand genommen ist. Der Kult wird sich 
von dem der allen Zeit nicht sonderlich unterschieden haben; vergl. über ihn 
jetzt die kurz orientierenden Bemerkungen von Erman, Die ägyptische Religion _
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d.h. die Vornahme bezw. Aufsicht über die täglichen gottesdienstlichen 
Handlungen, die Anordnung und Feier der zahlreichen eigenen Feste, 
sowie die Beteiligung an den Festlichkeiten anderer Tempel?) und an 
den großen Priesterversammlungen (siehe Bd. I. $. 72 ff), ferner die Aufnahme neuer Mitglieder in die Priesterschaft (siehe Ba. 1. 
5. 220, 227 ff, 245), die Besetzung der verschiedenen höheren 
Priesterstellen (siehe Bd. I. S. 237 ff), die Beaufsichtigung des 
Verhaltens der Priester in ihrem Amte und gegenüber den für 
sie geltenden allgemeinen religiösen Bestimmungen -(siehe hierzu im 
folgenden), kurz alles jenes, was nötig war, um den ungestörten Fort- 
gang der von den Tempeln zu erfüllenden religiösen Aufgaben zu 
sichern, wird stets eine der Hauptaufgaben der Tempelleitung gebildet 
haben. 

Diese an und für sich schon umfangreiche und nicht leichte Auf- gabe ist nun den Tempelbehörden noch durch allerlei Berichte, welche sie hierüber an die Regierung zu erstatten hatten, erschwert 
worden. So mußten z. B. anläßlich der Aufnahme der Priesteranwärter 
in die Phylenpriesterschaft, welche, wie bereits auseinandergesetzt, 
vomehmlich von der Entscheidung der staatlichen Oberbehörden ab- hing (siehe Bd. LS. 211 ff), besondere Eingaben an die lokalen Be- hörden eingereicht werden, in denen man sich über die Anwärter zu . äußern hatte?) Sehr wahrscheinlich ist es mir alsdann, obgleich Be- lege hierfür bisher nieht vorliegen, daß auch die reguläre Besetzung der höheren Priesterstellen zwischen der Tempelverwaltung und den weltlichen Vorgesetzten eine mehr oder weniger ausgedehnte Korre- spondenz hervorgerufen hat, und zwar auch wohl in den Fällen, in denen die Vergebung des Priesteramtes allein in der Hand des Staates gelegen hat (Bd. 1.8. 233 ff). Auch die sorgfältige Überwachung, 
welche die staatlichen Beamten den geistlichen Angelegen- 
heiten zu teil werden ließen, hat einen regen Verkehr zwischen ihnen 
und der Priesterschaft gezeitigt. Dies zeigen uns einige Urkunden, welche von häufigen zur F eststellung von etiraigen Unregelmäßigkeiten ergangenen Anfragen der weltlichen Behörden und den darauf erteilten Bescheiden der-Tempelleitung berichten. So muß das eine Mal darüber 
Bericht erstattet werden, ob etwa die seit alten Zeiten bestehenden 
Vorschriften über die Kleidung und die Haartracht der Priester von 
S. 213 ff. Die sprachlichen Beobachtungen, die soeben Junker (Sitz, Berl. Ak. 1905) über die religiösen Tempelinschriften der hellenistischen Zeit veröffentlicht hat, zeigen uns deutlich, daß diese in ihrem Kern ein Produkt der Zeit des neuen Reiches sind, daß also der offizielle Kult der späteren Zeit, da er sie als seine Dokumente veröffentlichte, dem des neuen Reiches geglichen haben muß. 1) Siehe z.B. B. G. U. II. 562 p. 6, 22, 12,15; 15, 11 ff; Brugsch, The- saurus II. S. 263. 

2) Siehe P. Straßb. 60, Col. 2, 7 ff.; vergl. hierzu Bd. LS. 220, auch Wilcken, Archiv II. S. 13. .
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einen derselben übertreten worden sind (B. G. U. 1. 16; siehe Bd. L 5. 63), ein anderes Mal, ob auch die Untersuchung und Siegelung eines Opfertieres vor der Opferung richtig erfolgt sei (B. 6. U. 1. 250; siehe Bd. I. S. 62/63), laut einer dritten Urkunde (P. Gen. 7; siehe Bd. 1.8. 240/41) sind über die Neubesetzungen von Priesterstellen, die zu Unrecht erfolgt sind, Unterhandlungen gepflogen worden, um jene wieder rückgängig zu machen. Besonders bemerkenswert sind alsdann ein Inspektionsbericht, der uns von einer über die Amtsfüh- rung der Priester angestellten Prüfung Kunde gibt"), und ein Schrift- stück, welches uns außer von der Untersuehung der Priesterqualifika- tion zweier schon amtierender Priester auch noch von Anordnungen zum Schutze der ordnungsgemäßen Erledigung der Kultushandlungen berichtet?) _ \ 
Der Staat hat sich übrigens nicht mit seiner überwachenden Tätigkeit begnügt, sondern er hat auch aktiv an der Leitung des Kultes teilgenommen. Vor allem tritt uns dies bei der Aus- gestaltung des Königskultes entgegen. (Näheres hierüber siehe VIL Ka- pitel, 2.) Weiterhin ist die vom Staat vorgenommene Besetzung von Priesterstellen (siehe Bd. 1. S. 211#.; 232 ff.) hierfür anzuführen. Daß auch Belege für die Ernennung von Priestern, die dem griechischen Kultus angehören, und von Leitern von Kultvereinen (siehe Bd. I. 8. 254 ft. u. S. 251, A. 2) vorhanden sind, ist besonders wertvoll, da uns sonst bisher nichts Näheres über die Form der Anteilnahme des Staates an der Verwaltung des griechischen und des Privat- kultus 'bekannt geworden ist, Übrigens glaube ich bestimmt, daß auch auf anderen Gebieten der Verwaltung der Staat seinen Einfluß auf den griechischen Kultus geltend gemacht haben wird. Ferner sei hier an ein Edikt erinnert, welches neue Bestimmungen über die Untersuchung der Opfertiere .enthalten hat (B. 6. U. I. 250; siehe Bd. 1.8. 62/63). Auch eine Verordnung, welche die Entfernung der Schweine aus der Nähe des Tempels von Talmis anbefahl, ist, da sie aus religiösen Gründen erlassen worden ist, hierher zu ziehen (C. I. Gr. II. 5069; siehe Bd. I. 8. 65). Schließlich sei in diesem Zusammen- hange auch jener staatliche Erlaß erwähnt, welcher neue Vorschriften für die Aufnahme der Priesteranwärter in die Phylenpriesterschaft gebracht hat (P. Straßb. 60. Col. 1,5; siehe Bd. I. 8. 217, A. 2)>) In- wieweit auf die Beschlüsse der Priesterversammlungen über Änderung 

1) Siehe z. T. publ. P. Rainer bei Hartel, Gr. P. S. 70 (deutsche Inhalts- angabe im Führer durch die Ausstellung der Papyri Erzherzog Rainer 8. 77 [N. 247)); vergl. Bd. 1. S. 63/64. 
2) Siehe unpubl. P. Rainer 107 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 56 u, 64; vergl. I. Bd. S. 63. 
3) Vielleicht darf man den unpubl. P. Rainer 150 bei \Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 64 auch als einen solchen Erlaß auffassen.
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und Erweiterung. des Kultes die staatlichen Organe von Einfluß ge- 
wesen sind, entzieht sich bisher noch unserem Urteil) 

Als die in die Leitung des Kultes eingreifenden staatlichen Be- 
amten erscheinen in allen diesen Fällen teils die Gaubeanten, wie 
der orgernyög, sein Puorlızög yocuuarsdg nebst den ihnen unter- 
geordneten lokalen Dorfhehörden, teils auch die „Eeorıeonovvn für 
ganz Ägypten“, die, wenn nicht von ihr die Aufsicht selbst aus- 
geführt worden ist, sie doch stets wenigstens bei den lokalen Beamten 
veranlaßt zu haben scheint. 

Auf Seite der Priesterschaft sind all diese Unterhandlungen mit 
den weltlichen Behörden durch die betreffenden Tempelvorstände, 
durch den Tempelvorsteher oder durch das leitende Priesterkollegium 
geführt worden.?) Da uns somit das letztere auch bei der Erledigung 
religiöser Angelegenheiten seines Heiligtumes als dessen offizieller . 
Vertreter nach außen entgegentritt?), so liegt die Folgerung nahe, daß 
ihm ebenso wie dem einzelnen Tempelvorsteher, dem Oberpriester, 
auch im Innern des Tempels die oberste Leitung des Kultes zugestanden . 
hat‘) Aber ob dies eo ipso, auch vor der Zeit der hier für die obige 
Folgerung verwerteten Belege Alitte des 2. Jahrhunderts n. Chr.) der 
Fall gewesen ist, läßt sich vorläufig nicht feststellen. 

Recht wahrscheinlich ist es, daß der Tempelvorstand bei der 

1) Die Dekrete der Priesterversammlungen, welche uns über die Beschlüsse in Kenntnis setzen, stellen diese allerdings ganz als Ausfluß des Willens der 
Priesterschaft hin. Zu dem Dekrete. von Kanopus und den verschiedenen Aus- fertigungen des von Rosette tritt jetzt in der dreisprachigen Inschrift des Mu- seums von Kairo Nr. 31088 (publ. von Spiegelberg, Die demotischen Inschriften S. 14ff) (leider sehr verstümmelt) ein weiteres aus der Zeit des 4. Ptolemäers hinzu. 
(Spiegelberg a. a. O. faßt sie fälschlich als königlichen Erlaß,) 

2) Auf den ersten Blick könnte es scheinen, als ob B. G. U. I. 250 gegen 
die Ausführungen im Text sprüche, indem hier auf eine von der weltlichen Be- 
hörde angeregte Prüfung nicht der Tempelvorstand, sondern ein einzelner Priester (daß der antwortende MMaxöcıg trotz des fehlenden Priestertitels [siehe Bd. 1.5. 33/34] als Priester aufzufassen ist, dafür siehe schon Wilcken, Ostr. I. S. 381/85) der Behörde Bescheid erteilt hat. Der Antwortende ist jedoch der, gegen den die der Prüfung zugrunde liegende Anschuldigung gerichtet war, und da er seine die Anschuldigung zurückweisende Aussage zudem eidlich er- 
härten muß, so war eine persönliche Antwort direkt notwendig. Für so gut 
wie sicher halte ich es, daß daneben auch der Tempelvorstand über die An- 
gelegenheit Bericht erstattet hat; siche z.B. B.G.U.L 16, wo er sich auch mit 

‘ einer gegen einen einzelnen Priester gerichteten Anschuldigung befaßt. 
3) Besonders wichtig ist hierfür B. G. U. I. 16. 
4) Wenn wir das leitende Priesterkollegium des Soknopaiostempels in einer Eingabe betreffs der Priesterqualifikation von: Priesteranwärtern durch einen 

Jıddoyos eopnreiug, der infolge seiner Nennung vor ihnen als ihnen über- 
‚geordnet erscheint, unterstützt finden (siebe P, Straßb. 60, Col. 2,7), so ist 
hierbei zu beachten, daß dieser Priester nicht dem Soknopaiosheiligtum angehört, sondern in Arsinoe amtiert hat; seine Mitwirkung darf. also unser Urteil über die Gestaltung der Verhältnisse im Innern des Tempels nicht beeinflussen.
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Leitung der religiösen Angelegenheiten von den Priestern, vor allem von den höheren, stets unterstützt worden ist. Über die Form dieser Unterstützung wissen wir allerdings nur wenig. So finden wir bei der Berichterstattung über die Priesterqualifikation der Priester- 
anwärter auch den Stolisten beteiligt (P. Straßb. 60. Col. 2, 14). Bei der Prüfung derselben vor dem „Oberpriester von ganz Ägypten“ sind die zopupeiot, bxozopvpeio: und legoygauuareis mit der Untersuchung der Anwärter auf Makellosigkeit betraut gewesen (siehe Bd. I. S. 85), Erinnert sei hier ferner an die Beteiligung der Priester bei der Be- setzung der höheren Priesterstellen (Bd. I. S. 237. u. Ba. 11. S. 48). Vor allem tritt uns jedoch die Mitwirkung der Priesterschaft an der Leitung des Kultes auf den großen Priesterversammlungen entgegen, wo Vertreter aller Gruppen der Phylenpriesterschaft über die weitere Ausgestaltung des Kultes beraten und neue Bestimmungen beschlossen haben (siehe Bd. I. S. 75). . 

Die Ausgestaltung des Kultes hat übrigens auch in den Kult- vereinen nicht allein in der Hand der Leiter gelegen, sondern sie ist durch Dekrete der Vereinsgenossen bewirkt worden.!) 

3. Die Verwaltung der Tempel. 

A. Die Verwaltung des Besitzes. 
Neben der Leitung der geistlichen Angelegenheiten ist wohl die Verwaltung des Besi!zes der ägyptischen Heiligtümer als der wich- tigste Zweig der Kültusverwaltung anzusehen, denn bei dem großen Umfang dieses Besitzes (siehe IV. Kapitel, 2) muß sie sehr viel Arbeit und gleichzeitig große Umsicht erfordert haben. 

a. Die vom Staat verwalteten Besitzobjekte — Ländereien und Bilder. 
Auch in die Besorgung der Geschäfte der Besitzverwaltung haben sich Priester und Staat geteilt, doch ist hierbei gegenüber dem bei den geistlichen Angelegenheiten eingeschlagenen Verfahren ein sehr bemerkenswerter Unterschied zu verzeichnen, denn bei der Verwaltung des Tempelbesitzes hat sich der Staat nicht mit einer gewissen Ober- 

leitung und einem gelegentlichen aktiven Eingreifen begnügt, sondern 
er hat einen wichtigen Teil desselben ganz und allein für sich in Anspruch genommen. 

So ist einmal der Landbesitz der Tempel von staatlichen Beamten direkt ohne jede Beihilfe der Priester verwaltet worden‘). Eine Reihe 

1) Siehe z.B. Strack, Inschriften 95 u. 108 (C. I. Gr. III. 4893). 
2) Siehe hierzu Bd.I. 8, 262, A.4, wo schon hervorgehoben ist, daß die ‚Belege für die Verwaltung von ieo& yij durch den Staat nicht zu der Annahme berechtigen, diese habe nicht mehr den Tempeln gehört. (Außer bei Meyer 2.2.0. finden .wir diese Auffassung auch bei Rostowzew, Geschichte der Staats- 

Otto, Priester und Tempel. II, 
6
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Momente vereinigen sich die Richtigkeit dieser Behauptung sowohl 
für die ptolemäische als auch für die römische Zeit zu erweisen. 

Der zeitlich erste Beleg läßt sich, worauf bereits Wilcken (Ar- 
chiv 1. 5.145) hingewiesen hat, allem Anschein nach einem den 60er 
Jahren des 2. Jahrhunderts v. Chr. angehörenden Erlaß des ptole- 
mäischen Finanzministers entnehmen, der allerlei Bestimmungen über 
die Übernahme der Pacht von Staatsländereien enthält (P. Par. 631.1) 
In ihm finden wir in einer der Schlußverordnungen leo& yrj mit Land, 
über das die Regierung ein gewisses Verfügungsrecht besitzt, das 
also von ihr abhängig ist, auf eine Stufe gestellt (Z. 172ff., bes. 
2. 177/78)°); die Abhängigkeit der ieo& yj vom Staate wird man 

pacht in der römischen Kaiserzeit bis auf Diokletian $. 157 [Philologus, IX. Er- 
gänzungsband] und bei Revillout, Preeis du droit &gyptien I. 8. 215.) Die zahl- 
reichen im IV. Kapitel, 2A (siehe auch Bd. I. S. 416) für den Tempellandbesitz 
verwerteten Nachrichten enthalten auch nicht die leiseste Andeutung, daß das 
Besitzrecht der Tempel an der ico& yj in hellenistischer Zeit aufgehoben ge- 
wesen ist, sondern bezeugen ung vielmehr direkt das Gegenteil. Eine vorzüg- 
liche Parallele zu den hier geschilderten Verhältnissen der ägyptischen Tempel- 
besitzverwaltung läßt sich übrigens aus jüngster Zeit aus Rußland anführen, wo 
der Staat vor einigen Jahren den Besitz der russisch-armenischen Kirche in 
seine Verwaltung genommen hatte, ohne das Besitzrecht der Kirche anzutasten 
(jetzt ist allerdings die staatliche Verwaltung wieder aufgehoben worden). 

1) Daß es sich im Parisinus um die „Pacht“ der staatlichen ' Domänen 
und nicht um für sie zu leistende Frohnarbeiten handelt (dies ist z. B. von 
‚Lumbroso, Recherches S. 89 ff, und Revillout, Melanges S. 155ff. u. S. 2531 be- 
hauptet worden), ist zuerst von Wilcken, Ostr. I. S, 702 richtig erkannt worden. 

2) In enger Verbindung mit derartigem Land finden wir isg& yj auch in 
den P. Tebt. I. (5, 36 ff, 89 #., 201 #.; 62, 1; 68, 1 #.; 85, 1 ff.) genannt (Zeit: 
Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr). Grenfell-Hunt, P. Tebt. LS, 31/35 neigen 
übrigens dazu, ieg& zn als Bestandteil der daselbst erwähnten &» Apeoeı yi; zu 
fassen, was mir jedoch schr zweifelhaft ist; P. Par. 63, 177/78 spricht doch un- 
bedingt dagegen und auch die Angaben der P. Tebt. I. scheinen mir eine andere- 
Deutung zu gestatten. Es sei darauf hingewiesen, daß wenn neben der #Aneov- 
zı) und der ieg& yi) auch % &v dpeoeı yij genannt wird, diese niemals einfach: : 
mit 7 &dn yij, sondern stets mit 1 &Aln ı; dv dyeası yi angefügt wird (in P. 85, 3. 
wird man wohl auch zj]s &ins rüs (Gr.-H. yas) &v &pelc}s: lesen müssen im 
Anschluß an P. 63, 1ff. und auf Grund der sprachlichen Beobachtung, daß es 
niemals yj &v dpfozı, sondern stets 7 &v &pfosı zij heißt). Übersetzt man dann 
diesen Ausdruck durch „das andere Land, nämlich die & &pkoe yi“, so muß. 
man diese gerade als eine von den vorhergenannten Ländereien verschiedene 
Landsorte auffassen; die Anknüpfung durch &2%n dient alsdann nur dazu, die 
Zv äpfcer yij mit den anderen erwähnten Landsorten auf eine Stufe zu stellen, 
d.h. es schwebt offenbar ein nicht genannter Oberbegriff vor und dieser ist Land, 
welches in irgend einer Abhängigkeit vom Staate steht; die Abhängigkeit der 
Ev &ykoeı yij zeigt besonders deutlich P. Tebt. I. 27. Die nähere Deutung der 
£v dg£oeı yi scheint mir übrigens noch nicht ganz gesichert, jedenfalls kommen 
jedoch nur die beiden von Grenfell-Hunt P. Tebt. I. S. 35 vorgeschlagenen Mög- 
lichkeiten in Betracht. Gegen die eine, daß die ägpssıs sich auf die Freigabe 
der Ernte des betreffenden Landes beziehe, welche durch die Regierungsbeamten 
erst nach Erfüllung der Forderungen des Staates erfolge, spricht eigentlich.
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nun wohl kaum anders als durch die Annahme staatlicher Verwaltung erklären können. 
Eine vortreffliche Bestätigung für die Richtigkeit des aus dem Parisinus abgeleiteten Schlusses bieten alsdann einige auf demotischen 

findende Quittungen, in denen über Pachtgeldablieferungen für Tempelland — es handelt sich um lzod pi} des Amon von Theben — quittiert ist!) und in denen ausdrücklich hervorgehoben ist, daß diese Zahlungen in den Regierungsthesauros, d.h. jenes Magazin, in das die in natura erfolgenden Einnahmen des Staates flossen?), abgeführt worden sind.) Auch eine aus Koptos stammende, im Jahre 120/119 

  

P. Tebt. I. 27, demzufolge Basılızı 71 auch einer derartigen &pesıg unterworfen gewesen ist, und doch wird die mit ihr zugleich genannte &» üpkaeı yii (2. 54/65) nicht durch &29n angeknüpft, sondern erscheint als besondere Landsorte. So bat die andere Möglichkeit, die &pssıs als Ausdruck der Freigabe des betref- fenden Landes aus der unmittelbaren in eine mittelbare Abhängigkeit vom Staate zu fassen m. E. viel für sich; man könnte dabei etwa an Land wie die Ev dogsk und die &v suvrda yi (Bd.LS, 268, A.2 u. 8,368, A, 1) denken, siehe auch P. Tebt. I. 99, 7. - 1) Daß es sich hier um Ablieferung von Pachtgeld handelt, scheint mir sicher. Es sei hier gleich die prinzipielle Bemerkung angeschlossen, daß sich sowohl aus ptolemäischer wie aus römischer Zeit Pachtgeldquittungen für Tempelland — ebenso übrigens auch solche für die staatliche Domäne — finden, in denen ein spezielles die Zahlung als Pachtgeld charakterisierendes Wort nicht gebraucht ist, wo jedoch aus anderen Indizien der Charakter der Quittung zu erkennen ist (siehe im folgenden). _ 
2) Über diese staatlichen Magazine und ihre Verwaltung siehe die grund- ‚ legenden Ausführungen Wilekens, Ostr. I. S, 649 ff, 3) Siehe dem. Ostr. Louvre 9067 (publ. Revillout, Melanges S. 167); dem. Ostr. Louvre 7891 bis (ebenda 8. 117): Revillout hebt mit Recht hervor, daß Re- gierungsbeamte hier Quittung leisten; dem. Ostr. Louvre 9091 (ebenda 8. 187): hier scheint für verschiedene Arten von staatlichem Pachtland (siehe z. B, die verschiedenen für die Kaiserzeit bezeugten Gruppen staatlichen Pachtlandes vergl. das folgende), unter denen sich auch Tempelland befindet, die Pachtzah- lung zu erfolgen; da sie nun ein und demselben $nsavedg überwiesen wird kann es sich bei diesem nicht um ein einem Tempel gehörendes Magazin (dies glaubt Revillout, vergl. besonders $, 194/95; an und für sich hat es solche natürlich gegeben, siehe z.B, P. Par. 60®"), sondern nur um einen Regierungs- . thesauros handeln; dem. Ostr Louvre 9086 (ebenda S. 108—111): in ihm will allerdings Revillout gerade die Nennung eines Drnoavgös lepoö nachweisen, seine Behauptung ist jedoch nach der von ihm gelieferten Übersetzung keines- 

gebraucht, genau so wie es in zahlreichen von Wilcken publizierten griechischen Ostraka erscheint (siche die Indizes bei Wileken, Ostr. IL s. v. Bnsavgds), wo es stets den Regierungsthesauros bezeichnet, und andererseits ist der in Revillouts Übersetzung vorkommende Ausdruck „tresor d’Amon“ doch nur eine willkürliche Ergänzung einer Lücke des demotischen Textes; bemerken möchte ich übrigens noch, daß auch die Übersetzung des Schlusses dieser Quittung „d’apres les 20 freres“, ebenso wie die Erklärung dieses Ausdruckes durch Revillout (er folgert aus ihm einen vom Staate zur Kontrolle der Tempelverwaltung eingesetzten 
6*
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v. Chr. von der königlichen rg&xeta, d.h. von der Regierungskasse!) 
ausgestellte Quittung ist hier zu verwerten.”) In ihr wird über eine 
Geldzahlung von 1660 Kupferdrachmen unter der Bezeichnung iepäs 
Auuö(voz) quittiert; der glücklicherweise erhaltene demotische Parallel- 

: text der Quittung bietet an dieser Stelle nach der Übersetzung Re- 
villouts die Worte „pour terre sacree d’Amon“, so daß also in der 
griechischen Urkunde hinter „iegäg“ offenbar „ps“ zu ergänzen ist?) 

Laienbeirat in den Tempeln) mir durchaus unglaubwürdig erscheint. (Herr Pro- 
fessor Steindorff, dem ich meine Ansicht über diese Ostraka und die Bedenken 
gegen die Ausführungen Revillouts mitteilte, teilt sie.) 

Übrigens sei noch hervorgehoben, daß außer den bisher genannten noch 
eine größere Anzahl demotischer Ostraka uns erhalten sind, in denen über 
Pachtgeldablieferung für ise& yn quittiert ist (siehe dem. Ostr. Louvre 9070 
[publ. Revillout, Melanges 8. 95—97], 7995 [ebenda $.98], 9152 [ebenda S. 98/99], 
2053 [ebenda S. 164/65], 9074 [ebenda 8. 165], 9150 [ebenda 8. 165/66], 9069 febenda 
S. 166]), doch ist in ihnen nicht der Ort, an den die Pachtgeldablieferung er- 
folgt, angegeben, auch die Person der Quittierenden nicht näher gekennzeichnet 
(Revillout, Melanges $. 165 will freilich in dem Schreiber einiger dieser Ostraka 
einen „monographe Ecrivant au nom des 5 classes des prötres d’Amonrasonter* 
sehen, doch ist dieser Titel nirgends erwähnt, und Revillouts Behauptung 
schwebt eigentlich in der Luft; eine etwaige Namensgleichheit des betreffenden 
mit einem sonst bekannten Monographos besagt natürlich bei dem häufigen 
Wiederkehren der Eigennamen in derselben Gegend Ägyptens so gut wie nichts). 
Jedenfalls enthalten sie alle auch nicht das geringste Anzeichen, daß hier nicht 
der Regierungsthesauros als Empfänger der Pachtablieferung gemeint sein könne, 
vielmehr entspricht die in ihnen sich ‚findende Quittungsform durchaus der von 
den Regierungsthesaurosbeamten in den vorher genannten Ostraka angewandten, 
und infolgedessen könnte man mit gewissem Rechte für beide die gleichen 
Aussteller annehmen und die zweite Gruppe gleichfalls direkt als Belege ver- 
werten. Dagegen darf man einen dem. P. Berl. 3080, publ. N. Chrest. dem. 
S. 155 Anm., Rev. &g. IV. S.138, Spiegelberg 8.13 (Zeit: Ptolemaios’ VIII. Euer- 
getes Il.) wohl nicht verwerten, da bezüglich der in ihm erwähnten Pachtzahlung 
an den königlichen $no«vgös es nicht feststeht, ob sie für Tempelland oder nur 
für ehemaligen Tempelbesitz erfolgt; es handelt sich um champ situg dans le 
neterhotep d’Amon, vergl. I. Bd. S. 270/71. Auf keinen Fall handelt ‘es sich 
m. E. um Tempelland in dem von Revillout in den Me&langes S. 63 neupubli- 
zierten dem. P. Passalacqua (ptolemäische Zeit), da die Übersetzung mir keinen 
Anhaltspunkt für Revillouts Deutung der in ihm genannten Ländereien als isg& 
yi zu bieten scheint; er ist also hier ganz außer Betracht zu lassen. . 

1) Über die Staatskassen, die Baorlızal redete im hellenistischen Ägypten 
vergl. die Ausführungen Wilekens, Ostr. I. S. 630 ff.; es dürfte sich übrigens 
empfehlen, um etwaigen Verwechslungen vorzubeugen, die das Griechische über- 
setzende Bezeichnung „Bank“ für diese Kassen ganz fallen zu lassen und stets 
den Ausdruck „Kasse“ zu gebrauchen. 

2) Siehe Ostr. Wilck. 1234; vergl. hierzu Rer. &g. IV. S. 182, wo auch der 
demotische Paralleltext veröffentlicht ist. 

3) Revillout, M&langes 8. 182 Anm, schlägt übrigens eine andere Ergiän- 
zung zu iegug, nämlich öe«yuds, vor (Wilcken, Ostr. II S. 410 zu Ostr, 1234 
referiert hier nicht genau genug), doch kommt er zu derselben Deutung der 
Quittung, wie ich sie oben im Text geboten habe. Denn seinen Ausführungen 
zufolge läßt sich für Pachtgeldzahlungen für Tempelland gerade die Bezeichnung
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und man hier wieder einen Beleg für eine an die Regierung abgeführte Pachtgeldzahlung für Tempelland vor sich hat. 
Schließlich dürften wohl auch noch einige auf griechischen Ostraka des ausgehenden 2. Jahrhunderts v. Chr. sich findende Thesaurosquit- tungen hier in Betracht zu ziehen sein, wenn auch ihre Deutung als Pachtgeldquittung für Tempelland nur als sehr wahrscheinlich und nicht als ganz gesichert bezeichnet werden darf, Es handelt sich da- bei einmal um jene aus Theben stammenden Quittungen, an deren Kopf die Bemerkung „legoö (zvgoüd)“ bez. „legäs (zeı 95)“ mit einem darauffolgenden Bruche steht, und in denen über eine Getreide- ablieferung an den Regierungsthesauros quittiert wird, ohne daß ge- nauer gesagb wäre, zu welchem Zweck sie erhoben worden ist. Wilcken (Ostr. I. S. 221) will sie als Quittungen über Grund- steuer auffassen, von der der Staat einen bestimmten Prozentsatz (un- gefähr 1%,) für die Tempel reserviert hat?); er folgert sogar noch weiterhin, daß jener Prozentsatz, obgleich der obige Zusatz in den meisten Grundsteuerquittungen fehlt, von jeder Grundsteuerlieferung für die Tempel abgezweigt worden sei, Die Unzulässigkeit dieser Erklärung, deren zweiter Teil schon an und für sich sehr wenig Wahrscheinlichkeit besitzt?), ergibt sich meines Erachtens aus der- jenigen Iegoö (ofrov)-Quittung, in der eine Getreidelieferung unter der Bezeichnung eig rö Auu(oveiov) verrechnet ist, wodurch natür- lich das betreffende Getreide als für das Amonsheiligtum bestimnit gekennzeichnet wird®); es würde alsdann, wendet man die Wilckensche Deutung auf dieses Ostrakon an, in dieser Quittung zum Ausdruck ‚ gebracht sein, daß von „heiligem Getreide“ für „heiliges Getreide“ ein Bruchteil separiert werden sollte, und die Anordnung einer derartigen Maßnahme erscheint mir doch nicht glaublich5) Man wird also den 

  

„heilige Drachmen" belegen (siehe dem. P. Lourre 10350 aus der Zeit des Tibe- rius). Man könnte hierzu eventuell auf die legoö (sirov)-Quittungen verweisen, siehe über sie im folgenden, 
1) Siehe Ostr. Wilck. 710, 736, 740, 746, 747, 749, 1341, 1343, 1521; gr. Ostr. Louvre 8128, publ. von Revillout, Melanges 5. 275; auf dieser Seite ist noch eine. weitere iegou (strov)-Quittung publiziert (Nummer ?), doch dürfte in ihr sicher an einer Stelle eine Verlesung vorliegen, da Revillout in 2.2 drönorge liest und bei dieser es sich um eine Getreidelieferung nicht handeln kann. - 2) Wachsmuth a. a. O. Jahrb. f. Nationalökon. u. Statist. 3. Folge Bd. XIX (1900) 8. 791 hat Wilckens Deutung angenommen. 
3) In den Fällen, in denen etwa eine Abgabe für die Tempel zusammen mit der Grundsteuer erhoben worden ist, dürfte sicher über die Zahlung für jene im eigentlichen Text der Quittung unter einer eigenen Bezeichnung quit- -tiert worden sein. 

. 4) Ostr. Wilck. 1341; weiteres über die &ls To Aup(oveiov)-Quittungen im folgenden. 
5) Auch Wilcken ist dies auffällig; seinen Erklärungsversuch, daß der ab- gezweigte legs irvgds für einen anderen Tempel, wohl den Haupttempel des
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Genitiv lsgoö (zugoö) bez. Ispäg (zeı$js) wohl als partitiven Genitiv 
aufzufassen und demnach die Urkunden dahin zu erklären haben, daß 
das laut ihnen gelieferte Getreide in seiner Gesamtheit für die Tempel 
bestimmt gewesen ist und daß von diesem heiligen Getreide etwas 
separiert werden sollte, und zwar wohl für den, der hier über den 
Empfang quittiert hat, für den Staat.?) 

Der Grund, um dessenwillen das „heilige Getreide“ entrichtet 
worden ist, ist nirgends klar angegeben), doch deuten die Natural- 
lieferung und vor allem der in einigen Quittungen sich findende Zu- 
satz „ürte zöxov“ wohl auf eine vom Grund und Boden gezahlte 

‚Abgabe hin?) Wilcken (a. a. O.) hat diese ohne weiteres als die 
- Grundsteuer aufgefaßt, doch ganz abgesehen von einem allgemeinen 
Bedenken gegen die unbedingte Richtigkeit dieser Auffassung — es 
kann sich hier ebensowohl um Bodenpachtzahlungen an den Staat 
handeln (hierzu vergl. im folgenden S. 100) —, läßt sich diese schwer- 
lich mit der hier vorgebrachten Deutung der Quittungen vereinigen; 
denn es erscheint mir eigentlich völlig ausgeschlossen zu sein, daß 
damals der Staat eine ihm sonst prinzipiell zufallende Abgabe wie 
die Grundsteuer in einzelnen Fällen, ohne daß sich ein Grund nach- 
weisen ließe, also ganz beliebig den Tempeln überwiesen habe.) 
Ortes, wo das Amonsheiligtum lag, bestimmt gewesen ist, halte ich nicht für 
gelungen. 

\ 
1) Übrigens vertritt Revillout, Melanges S. 186 eben dieselbe Ansicht über die iepoö (alrov)-Quittungen, wenn er dort bemerkt, daß das laut ihnen ab- 

gelieferte Getreide „sacrd par son origine" sei. 
2) In Ostr. Wilek. 736, das nach Revillout, Melanges $. 128 u. 275 den 

Vermerk ieg0ö ci(rov) trägt, wird allerdings in 2.2 über „ertyoagprf“, d.h. nicht 
einfach über Grundsteuer (siehe Bd. II. 8. 57, A.2), sondern über eine bei Boden- abgaben eintretende Zuschlagszahlung (sie kann auch sehr wohl bei Bodenpacht- 
zahlungen an den Staat erhoben worden sein) quittiert, doch folgt noch eine 
zweite Zahlung, die einfach durch „&ilug“ (sc. &oraßes) eingeleitet ist; da diese 
an demselben Tage von demselben Zahler geleistet wird wie die Zahlung für 
die Zxıygapj, so kann es sich im zweiten Falle um die &tiygagn) auf keinen 
Fall handeln, sondern man muß eine von ihr verschiedene Abgabe annehmen, 
die zugleich entrichtet worden ist; auf diese durch „&ihs“ eingeleitete Zahlung 
bezieht sich nun auch offenbar der Randbemerk „tEeg00 6ilrov)“. (Eine andere, jedoch wohl falsche Erklärung des „&i4us“ bietet Revillout, Melanges S. 138.) 
Der Bruch bei iegoö sifrov) ist von Revillout nicht gelesen, das von Wilcken 
Ostr. 1 8.222, A. 1 für ihn vorgeschlagene: g’ halte ich jedoch wegen des eigent- lich zu erwartenden Prozentsatzes von: 1%, für nicht richtig. . 

3) Siehe hierüber \Vilcken, Ostr. L S. 306 ff, seine Ausführungen sind aller- dings teilweise zu modifizieren, siehe im folgenden S. 100. 
4) Wilcken, Östr. I. S. 149/50 und S. 315/16 versucht übrigens in zwei 

anderen Fällen nachzuweisen, daß dieses Verfahren bei der Grundsteuer damals 
mitunter vom Staate eingeschlagen worden ist, doch läßt sich dies nicht nur. 
aus dem obigen allgemeinen Grunde zurückweisen, sondern es gestatten ung so- 
gar eine Reihe anderer Momente, die dort zu grunde liegenden Zahlungen. ganz 
sicher als Pachtablieferungen für Tempelland an den Staat nachzuweisen. Siehe im folgenden S. 99 u. 105.
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Nach alledem glaube ich, daß man die lzgoö (srrov)-Quittungen nicht als eine Bescheinigung über die Abführung einer Kirchensteuer aufzufassen, sondern daß vielmehr auf diese Weise mitunter der $7- oavgög die Ablieferung von Pachtgeld für Tempelländereien beschei- nigt hat.) Gegen die Berechtigung dieser Deutung ließe sich wohl höchstens anführen, daß sich in allen bisher verwerteten Quittungen, aus denen die Zahlung des Pachtgeldes für ieo& yj an die Regierungs- magazine zu belegen ist, niemals die Abzweigung jenes Prozent- satzes des Abgelieferten an den Staat gefunden hat. Wenn dies nun auch auf den ersten Blick wunderbar erscheinen kann, so ist es doch wohl einfach dadurch zu erklären, daß eben von jeder Pacht- ablieferung für Tempelland jener Prozentsatz für den Staat reserviert worden ist, und daß man dies in jenen Quittungen, in denen der Charakter der Zahlung deutlich ausgesprochen war, als unnötig unter- lassen hat, daß man dagegen in anderen, die unbestimmt gehalten waren, dies gerade zur Kennzeichnung ihres Charakters verwandt hat.?) ° Außer den Quittungen mit dem Vermerk „legod (zvgod)“ oder „legäg (zgıdjg)“ dürften weiterhin auch noch diejenigen, in denen von königlichen Thesaurosbeamten unter der Bezeichnung „eis rd Auu(oveiov) iep&g vıjcov Hoavsuodveog“ über Naturalabliefe- rungen quittiert wird®), als Beurkundungen über Pachtgeldzahlung 

  

1) Die Berechtigung der Deutung dieser Quittungen, welche jedes den Charakter der Zahlung näher. bezeichnenden Ausdruckes entbehren, ‚als Beschei- nigungen von Pachtablieferungen scheinen mir staatliche Abrechnungsurkunden aus dem Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr., wie etwa z.B. P. Tebt. L 93; 94; 98 . zu bestätigen, in denen auch die Pachtzahlungen ohne jedes sie als solehe kenn- zeiehnende Wort gebucht sind, 
2) Man könnte vielleicht noch als weitere Stütze dafür, daß eine Pacht- ablieferung für ieg& zn, die in natura, erfolgte, als „heiliges Getreide" bezeichnet worden ist, anführen, daß Rerillout in einem demotischen Papyrus als Bezeich- nung von Pachtgeld für Tempelland den Ausdruck „heilige Drachmen“ gefunden hat (siehe Bd. II.S. 84, A.3). Erwähnen will ich auch immerhin, daß zu derselben Zeit in Theben ein gewisser Herakleides, Sohn des Hermokles, in verschiedenen der erwähnten demotischen Ostraka als Zahler von Pachtgeld für ieg& yi er- scheint und für einen Mann gleichen Namens eine ieeoo (sirov)-Quittung aus- gestellt ist; vielleicht darf man nun nicht nur die beiden Leute, sondern auch die Zahlungen mit einander identifizieren. . 3) Siehe Ostr. Wilck. 321, 702, 1341, 1498, 1527, vergl. auch 1505 (die Nil- insel Iloarsuounıg lag in der Nähe von Theben, siehe Wilcken, Ostr, I. $, 714); Wilcken, Ostr. 1. S, 116/47 hat zwar mit Recht gefolgert, daß die eig rd Auulo- velor)-Abgabe an eben diesen Tempel abgeführt worden ist, irrt. aber danu weiterhin, wenn er behauptet: „daß es sich hier um Grundsteuer handelt, ist wohl nicht zweifelhaft“, Keine Bestätigung der Wilckenschen Behauptung scheint mir P. Tebt. I. 13 Verso ($. 78) zu enthalten. Es ist dies eine Abrech- nung über staatliche Naturaleionahmen, die aus Pachtgeld für Besııx)) y) und aus der Bodenabgabe der 7 Aruren besitzenden Kleruchen bestehen. Ein Teil dieser Einnahmen ist nun „els tb Zovzısiov“ verrechnet, Hieraus eine teilweise orweisung bestimmter vom Grund und Boden an den Staat zu entrichtender
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für Tempelland aufzufassen sein. An und für sich wäre es aller- 
dings auch möglich aus diesen eine durch die Regierung erhobene 
Kirchensteuer zu folgern!); da sich aber, wie schon bemerkt, in der 
einen Quittung der Zusatz isood (irov) findet, so dürfte doch die 
erst angeführte Deutung vorzuziehen sein.?) 

Alle die hier erwähnten Pachtgeldzahlungen für isg& pr, die an 
den Staat entrichtet worden sind?), weisen uns zusammen mit den 

Abgaben zu gunsten einer Tempelkasse zu entnehmen, scheint mir prinzipiell 
ausgeschlossen; Kirchensteuern sind sicher stets höchstens als Komplement zu 
Bodenabgaben gezahlt worden, dürften aber nie diese ganz absorbiert haben. 
Die Buchung unter dem Titel „sis rö Zovyıstov“* könnte man vielleicht dadurch 
erklären (Grenfell-Hunts Deutung P. Tebt. I. S. 398 ist nicht befriedigend), daß 
aus den betreffenden Einnahmen die Zahlungen des Staates an das Zovyısiov 
geleistet werden sollten; in ähnlicher Weise ist ja auch sonst die Verwendung 
von Staatseinnahmen für bestimmte Zwecke festgelegt worden (siehe Bd. II. S. 68, 
A.1). Man könnte jedoch auch vielleicht, da in derselben Abrechnung Ein- 
nahmen unter dem “Titel „Ev Inlouveä)“ gebucht sind, daran denken, daß das 
Getreide „els rd Zovzısfov“ nicht in den gewöhnlichen, sondern in den im 
Tempelbezirk dieses Heiligtums gelegenen $r6avg6s (siehe hierzu Bd. 1. S. 283/84) 
natürlich auf Rechnung des Staates abgeführt worden ist, und könnte für diese 
Erklärung darauf verweisen, daß das deduog-Getreidemaß des Suchieions von 

" Staatswegen in Anwendung gebracht worden ist (siehe P. Tebt. I. 61®, 386; 72, 
330; vergl. hierzu z. B. 105, 40). Auch ein P.S.B. A. XXIII (1901) S.212 unter 
N. 5 publ. gr. Ostr. (Zeit: Kaiser Trojan) kann man vielleicht hier zur Stütze 
heranziehen; denn die in ihm sich findende Angabe „sis röv tig dioxjo(ews) 
Inslevgor) Auwv[lov)* kann man sehr wohl dahin deuten, daß der staatliche 
Thesauros in dem Tempelgebiete des Amoniums gelegen war; siehe allerdings 
Bd. 1. S. 285, A. 4 (des Herausgebers Sayces Auffassung scheint mir auf jeden 
Fall schon allein wegen dioizjsewg ausgeschlossen). . 

1) Vergl. für sie die Ausführungen im I. Bd. 8,356; am nächsten be- 
rührt sich wohl mit den obigen Quittungen diejenige (Ostr. Wilck. 1361), welche 
über die Zahlung der Abgabe [örte] "Isıdos“ ausgestellt worden ist; siehe Bd. L 
S. 364. " 

- 2) Die von mir im Text angenommene Deutung der eis 16 Auumvelov- 
Ostraka wird durch das unpubl. Ostr. Cairo 9522 vollständig gesichert. Seine 
Lesung, die mir Herr Professor Wilcken freundlichst mitteilt, sei hier vollständig 
aufgeführt, zumal da es mir auch von Wichtigkeit zur Beurteilung aller meiner 
in diesem Abschnitte sich findenden Erörterungen über die Ostrakaquittungen 
zu sein scheint. - 

Ostr. Cairo 9522. Ptolem. Zeit. 
"Erovs d Bausv(hd) z& uleuerorması) eis zov Ev 
Ars ökeı) re wleydinı) Inloavgör) dL Enpogi(ov) IIgoit(os) 
Hones (9) xal Kövav zul ol uElroyor) 2 elxocı 2% 
NHayov zn ol adrol eis tb Aulkovetor) 
2. einocı uiav Ölnoıgov zaß. 
oi aörol Allg  Öfxe ıı 

3) Vielleicht darf man auch das der ptolemäischen Zeit angehörende ÖOstr. 
Wilek. 721 als eine Quittung über Pachtgeldzahlung für Tempelland an den 
Staat auffassen (siehe Bd. I. 8. 364, A. 5). Aus den P. Tebt. I. haben dann be- 
reits Grenfell-Hunt (P. Tebt. I. 8. 412/13; vergl. 8. 545) einen dem Ende des 
2. Jahrhunderts v. Chr. angehörenden Beleg für die Abführung des Pachtgeldes 

+
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Angaben des Pariser Papyrus darauf hin, daß im 2. Jahrhundert v. Chr., etwa von 170 v. Chr. an ‚ das Tempelland unter staat- 
für iee& zi) an die Regierung ermittelt. Sie scheinen mir nämlich mit Recht erwiesen zu haben (8, 418), daß die in P. 93, einer Zahlungen von staatlichen Pächtern verrechnenden Abrechnung, in Z. 61ff. gebuchte Pachtzahlung für leg« 7 des Petesuchos im Faijüm erfolgt ist; wir haben alsdann hier wieder den eigenartigen Fall (vergl. I. Bd. S. 280), daß der Gott, bez. der Tempel das ihm selbst gehörende Land vom Staate gepachtet und dann weiter vergeben hatte; durch das nach dem Gottesnamen — er steht parallel den Namen der fasılıxol 7E0gyol — gesetzte did werden hier die das Land bewirtschaftenden Per- sonen eingeführt; in anderen Urkunden, wo das Land, nicht der Pächter an erster Stelle genannt ist, wird durch die dieser bezeichnet, ohne Rücksicht darauf, ob er die Pachtung selbst bewirtschaftet oder nicht, siche z. B. P. Tebt. 1. 63, 18—23; jetzt auch P, Petr, II. 97. Für die Abführung der Pachtgelder der iee& yi) an den Staat sprechen dann, wie auch Grenfell-Hunt a. eben a. O. bemerkt haben, die Angaben einer Landkatasterliste wie P. Tebt. I. 84, wo nicht nur die Namen der yeweyol der ise& zi, sondern auch die von diesen gezahlten Pachtbeträge angegeben werden (siehe z. B, 2. 73/74, 111/12, 161/62); dies letztere wäre nun doch wohl nicht erfolgt, wenn der Staat sie nicht vereinnahmt hätte. Vielleicht darf man auch die unter dem Titel „eis Se(6v?)* in einer Ver- rechnung von Staatseinnahmen (P. Tebt. I. 13 Verso, siehe 8, 77) sich findenden Naturalzahlungen als Pachtablieferungen für isg& yij) an den Staat auffassen; daß es sich bei ihnen um Pachtgeld handelt, ist jedenfalls sehr wahrscheinlich. Mit Recht haben alsdann bereits Grenfell-Hunt a. eben a. O. Stellen wie P. Tebt. 1. 87, 109; 93, 55. u. 67 ff; 94, 34 als für die hier erörterte Frage nichts be- sagend abgelehnt; denn in ihnen handelt es sich um Paoıkırıy yi (94, 34 ist es allerdings nicht ganz sicher, da die durch P, 72, 21 ff. belegte Verpachtung des Landes durch einen staatlichen Beamten dieses noch nicht mit Sicherheit als Staatsland charakterisiert, denn auch Tempelland muß von der Regierung ver- pachtet worden sein); die Götter, die in Verbindung mit ihr genannt sind, haben hier eben Staatsland gepachtet, um es dann weiter zu vergeben (in P. 87, 109 u. 94,34 wird man wohl das dort neben dem Gottesnamen stehende $eoö in Beös verbessern dürfen, die Anlage der Urkunden verlangt hier einen Nominativ, in dem denn auch der Gottesname selbst steht; der Genitiv dürfte aus Nachlässig- keit analog der in diesen Urkunden an dieser Stelle sich stets findenden Verbindung Nominativ -} Genitiv gesetzt sein). Grenfell-Hunt a. eben a. O. haben sich allerdings gescheut die Angaben der P, Tebt. zu verallgemeinern, doch wohl mit Unrecht. Ihre aus P. Amh, II. 35 resultierenden Bedenken dürften wohl durch meine Er- klärung dieses Papyrus (siehe Bd. I $. 28i u. Bd. II. S. 38/39) beseitigt sein. Auch P. Tebt.]. 6, 40#, wo der Priesterschaft das Recht ihre Einnahmen selbst einzutreiben ausdrücklich verbürgt wird, darf man nicht als ausschlaggebendes Gegenzeugnis ansehen; denn einmal ist es durchaus nicht ganz sicher, daß in der betrefienden Urkunde überhaupt die iso& yi (vielleicht nur die Grısgaufrn yf) neben den anderen Einnahmequellen des Tempels erwähnt gewesen ist und wenn dies wirklich der Fall war, s0 braucht sich das dem Tempel ver- bürgte Recht der Selbsteinziehung der Einnahmen nur auf jene Einnahmequellen beziehen, deren Verwaltung ihnen nicht offiziell entzogen war. (Die Greniell- Huntsche Annahme einer ganz unmittelbaren Verbindung aller Angaben der verstümmelten Kolumne 1, 20ff. mit der 2. Kolumne erscheint mir nicht ge- sichert.) Daß die Beamten es überhaupt wagen konnten, jenes Recht ganz all- gemein zu ignorieren, erklärt sich zudem wohl am einfachsten durch die An- nahme, daß ihnen in bestimmten Fällen die Einziehung von Tempeleinnahmen \ zugestanden hat. 

-
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licher Verwaltung gestanden hat!), und als die beste Bestätigung 
dieses Resultates darf man es wohl bezeichnen, daß wir für das 
Jahr 132 v. Chr. den Soknopaiostempel als staatlichen Pächter 
seiner eigenen iso& yij nachweisen können‘). Im einzelnen läßt sich 
staatliche Verwaltung allerdings bisher nur für Heiligtümer aus der 
Gegend von 'Theben, von Koptos und aus dem Faijüm belegen, doch 
ist es wohl auf Grund der allgemeinen Fassung der vorher verwer- 
teten Stelle des Parisinus, welcher einfach die „isgd yij“ ohne irgend 
einen Zusatz erwähnt, gestattet hier zu verallgemeinern, zumal da es 
an sich wenig wahrscheinlich ist, daß in diesem wichtigen Punkte 
nicht alle Tempel gleichmäßig behandelt worden sind und da außer- 
dem Belege, die irgendwie gegen die hier entwickelte Ansicht- sprä- 
elıen, nicht vorhanden sind.) 

1) So erklärt es sich auch, daß sich in den P. Tebt. 1 (siehe Grenfell- Hunts Bemerkung $. 515) die Stellung eines 720gyös von ieg& yi; von derjenigen 
der ßasılızol 7ewgyoi im allgemeinen nicht sonderlich unterscheidet, daß z.B. 
in den Landkatasterlisten (z.B. P. Tebt. I. 62; 63; 64, 82; 84) stets auch die 
Namen der yeweyoi von iep& yij vermerkt sind usw. . 

2) Siehe P. Amh. II, 35; vergl. hierzu Bd. LS. 281; Bd. II. S. 38/39; siehe 
ferner die Ausführungen zu P. Tebt. L 93, 61 ff. im H. Bd. S. 88, A. 3. 

3) Verschiedenen Ausführungen Revillouts in den Melanges könnte man allerdings solche entnehmen, doch sind sie z T. schon an anderer Stelle (siehe Bqa.11. S. 83, A. 3) als falsch zurückgewiesen worden, und ebenso ablehnend muß man sich gegenüber seiner Behauptung Ml&langes $. 171 Anm. (die Anmerkung setzt sich auf mehreren folgenden Seiten fort) verhalten. Er behauptet nämlich im Anschluß an die Veröffentlichung einiger demotischer Eide (serments d&eci- soires), die nach seiner Ansicht anläßlich von Getreideablieferungen von Privaten abgelegt worden sind, daß diese für und in dem Thesauros des Gottes Mont geleistet worden seien, d. h. daß jenes Getreide in den Tempelthesauros ge- flossen sei. Aus seiner Übersetzung „au Insaveds de Djeme dans (au) le temple de Mont“ — angenommen, daß sie richtig ist — muß man jedoch wohl viel- mehr folgern, daß der Eid für den Thesauros des Ortes Djeme geleistet und daß er nur im Tempel des Mont abgelegt worden ist. Herr Professor Steindorff, den ich bezüglich dieser demotischen Eide um Auskunft bat, teilt meine Zweifel an der Richtigkeit ihrer Interpretation durch Rerillout. Ein Zeugnis gegen die im Text vertretenen Ansichten scheint mir auch nicht P. Tebt. I. 5, 57 ff. zu ent- halten. Hier wird allerdings allem Anschein nach die selbständige Verwaltung von Landbesitz den Priestern zugestanden, doch handelt es sich nicht um die eigentliche ise& yi (sie ist schon vorher Z. 50 behandelt), sondern um Evisow- uEvn yi. Wie uns P. Tebt. I. 62,7 £. u. 63, 19 ff. deutlich zeigen, ist dies Land, an dem die Tempel kein unumschränktes Besitzrecht gehabt haben können, denn jenen Belegen zufolge ist »Anoovyzızi; yji dem betreffenden Tempel geschenkt worden. Da nun Kleruchenland nicht unter der Verwaltung des Staates ge- standen hat, so ist es begreiflich, daß für den Fall, daß Tempel in seinen Be- sitz gelangten, auch diese cs selbständig verwalten konnten. Dies ist jedoch offenbar von den Staatsbeamten nicht beachtet worden, sondern man hat die @rısgwulvn yij analog der ieg& yi) behandelt, daher der dies Verfahren tadelnde Erlaß in 5, 67 ff; von großem Erfolg scheint er übrigens nicht gewesen zu sein, da uns die P. Tebt. I. 62, 7ff.; 63, 19#.; 84, 93 die Priester allem Anschein nach
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Für die Zeit vor 170 v. Chr. sind bisher sichere Zeugnisse für die Verwaltung der feg& yij durch den Staat nicht bekannt geworden.!) Es läßt sich daher auch nicht ermitteln, wann die Verwaltung des Tempellandes in die Hand des Staates übergegangen ist, ob dies erst unter den Ptolemäern erfolgt ist oder ob diese hier eine schon be- stehende Einrichtung übernommen haben. Revillout (Rev. &g. VII S. 62) glaubt allerdings demotischen Papyri aus der Zeit des Königs Darius entnehmen zu dürfen, daß schon damals die ägyptischen Heilig- tümer ihren Landbesitz nicht mehr selbständig verwaltet hätten?), aber ob er mit dieser Behauptung Recht hat, läßt sich, da er keine Belege bietet, nicht kontrollieren, und außerdem könnte es sich: ja auch, da die Nachricht scheinbar ganz für sich allein steht, nur um eine vorübergehende Erscheinung handeln. : Auf jeden Fall darf man jedoch wohl das Fehlen jeglicher sicherer Belege für Administration der feg& yj durch den Staat in den ersten 1Y, Jahrhunderten der ptolemäischen Herrschaft nicht dahin auslegen, daß diese eben damals noch nicht bestanden habe, sondern dieses F ehlen kann immerhin auf Zufall beruhen, sind doch auch für das 1. Jahrhundert v. Chr. keiner- lei Nachrichten hierüber vorhanden, und trotzdem darf man es wohl als ziemlich sicher bezeichnen, daß in dieser Zeit in der Verwaltung des Tempellandes die gleichen Verhältnisse wie im 2. Jahrhundert v. Chr. geherrscht haben werden, da wir ja diese in den ersten Jahren des römischen Regiments wieder nachweisen können, was doch wohl auf eine kontinuierliche Entwicklung hindeutet.?) 
So besitzen wir gleich aus der Zeit des Augustus (11n. Chr.) einen ‚ überzeugenden Beleg, daß damals noch die lco« yj von staatlichen Beamten und zwar zusammen mit der staatlichen Domäne verwaltet 

  

als staatliche Pächter ihrer @rızgnudvn yij zeigen; siehe hierzu Bd. II. 8.88, A. 3. Ebenda vergl. auch die Bemerkungen über P, Tebt. I 6, 
1) In dem vielleicht der Zeit des Epiphanes angehörenden P, Petr, IIL. 97, einem Fragment einer Landkatasterliste, werden bei Erwähnung von Iced yi sowohl die Pächter, als auch die eigentlichen Bewirtschafter aufgeführt, d.h, wir finden hier schon dieselben Vermerke bei der ise& yij wie in den aus der Zeit der staatlichen Verwaltung stammenden Listen (siehe vorher 8.88, A. 3 u. 8.90, A.1), Aus dieser Gleichartigkeit gleichartige Verhältnisse zu folgern, liegt nahe; als sicher kann jedoch der Schluß nicht bezeichnet werden, da jene Landkatasterlisten der späteren Zeit an sich noch nicht die Annahme staatlicher Verwaltung der iso& zn rechtfertigen würden, . 2) Für die Zeit des Amasis glaubt Revillout (Rev. dg. VIL S. 61) noch Ver- waltung des Tempellandes durch die Tempel feststellen zu können; er stützt sich dabei wohl auf den dem. P. 10 seines Corpus Papyrorum Aegypti, siehe Revillout, Melanges S. 75, A. 1 und jetzt sein Preeis du droit €gyptien I. 8.214, 412 ff; AL 

3) Revillout, Melanges S, 162 scheint allerdings ein gewisses Schwanken in der Verwaltung des Tempellandes anzunehmen; Belege bietet er nicht, sollte er vielleicht an jene Pachtquittungen gedacht haben,. aus denen er fälschlich dio Pachtzahlung für Tempelland an einen Pnowvgög legod erschlossen hat?
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worden ist!) Ihm zufolge hat nämlich der für die beiden Faijüm- 
dörfer Avoıuayls bestellte Sitologe, d.h. der Vorstand eines Staats- 
magazines“) von seinem Vorgesetzten den Auftrag erhalten, aus den 
Vorräten seines $no«vgdg an dnudoror yeogyot, d.h. an Staatspächter®) 
Vorsehüsse für die Aussaat?) zu gewähren, und unter den hier ge- 
nannten staatlichen Pächtern?) sind auch die „nv leocv yiv 
yEmgyoövreg“ besonders hervorgehoben (Z. 2). 

Eine fast 17, Jahrhunderte später (141/42 n. Chr.) von einem 
“@uoygeuuatedg von Philagris (Faijüm) verfaßte Abrechnung über 
Aussaatvorschüsse (uegıouds oreguctov) zeigt uns alsdann dasselbe 
Bild (B. 6. U. 1. 20)%); auch hier erhalten neben den Pächtern der 
staatlichen Ländereien, der Aaoılız) und der zoo0ddov yij’), auch 

1) Siehe .P. Lond. II. 256° ($. 95); schon Wilcken, Archiv]. 8. 145 hat auf 
Grund dieser Urkunde gefolgert, daß in römischer Zeit das Tempelland unter 
staatlicher Verwaltung gestanden hat. Aus der Zeit des Augustus (13—14 n. Chr.) 
stammt auch P. Oxy.IV. 721, welcher uns die iso& yij in direkter Abhängigkeit von dem idios Adyog zeigt (siehe hierzu I. Bd. 8. 173 u. 408), also ein weiteres sicheres Zeichen für ihre Verwaltung durch den Staat. Wichtig ist an diesem Beleg, daß er uns Kenntnis über die Zustände einer in den übrigen Belegen nicht genannten Gegend Ägyptens, des oxyrhynchitischen Gaues, verschafft. 

2) Hierfür vergl. Wilcken, Ostr. LS. 653 E. u. S, 658 fi.; vergl. auch Archiv 
LS. 143. 

3) Siehe vor allem Wilcken, Ostr. I. S. 701; ferner einige Bemerkungen Wilckens in Archiv I. S, 144 und meine eigenen auf den folgenden Seiten. Vergl. auch die Ausfükrungen von Mitteis, „Zur Geschichte der Erbpacht im Altertum“ in Abh. Sächs. Ges. Wiss. Phil.-hist. Kl. XX. N. IV. (1901) S. 34 ff. Ganz be- merkenswert ist es, daß hier, wo verschiedene Arten von Staatspächtern ge- nannt sind, diese unter der Bezeichnung „Inudsios“ zusammengefaßt sind. 
4) Über diese ddrsın oregudrev an die Staatspächter siehe für die römische 

Zeit die Bemerkungen von Viereck, Quittungen aus dem Dorfe Karanis über 
Lieferung von Saatkorn, Hermes XXX (1895) 8.107 ff. Für die ptolemäische Zeit 
sind sie z.B. durch P. Par. 63°Col. 6,171 (hierzu siehe Wilcken, Ostr. 1. 8. 420) bezeugt, welche Stelle besonders wichtig ist, weil sie ganz allgemein von Saat- 
darlehen spricht; siehe ferner die verschiedenen Angaben in P. Tebt. L, z.B, 
61°, 313—16; 67, 77; 68, 91; 72, 324 ff; 89, 36 u. öft. Vergl. die Bemerkungen von Grenfell-Hunt über sie ebenda $, 226/27. Ob neben den yewpyol damals auch die Inhaber von »Angoyyınh yij regelmäßige Darlehen an Saatgetreide 
erhalten haben, bedarf noch der weiteren Untersuchung; für die Bestellung ihrer 
Ölfelder sind allerdings auch ihnen Saatvorschüsse gewährt worden; siehe z, B, 
P. Petr. D. 392 (= ]II. 88), 

5) Es werden Pächter der BaoıAıxı yi) und der Er£ga yi} genannt; unter der letzteren ist jedoch nicht, wie Kenyon (P. Lond. II. S. 96, Anm.) meint, Privat- land zu verstehen, sondern es ist als eine zusammenfassende Bezeichnung für weitere im Besitz des Staates befindliche oder von ihm abhängige Domanial- länder, wie etwa zoo0ddov yi, aufzufassen, 
6) Die B.G. U.I.20 analoge Urkunde B. G. U. II. 512 ist "hier nicht zu verwerten, da man die dort neben Peschırn 75 und eosddov yi) genannte Piiaödipov odsie offenbar nicht mehr als ieo& yi) sondern als oösıax yij auf- fassen muß; siehe hierzu Bd, LS. 276, A. 5. 
7) Die von Viereck a. a. O. Hermes XXX [1895] 8.119 aufgestellte und auch
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solche der lso& pi; vom Staate Saatdarlehen, sie erscheinen also auch hier auf ganz gleicher Stufe mit den Staatspächtern, für die in römi- scher Zeit bisher allein die Gewährung derartiger Vorschüsse zu be- legen ist.!) 
Schließlich sei hier noch darauf hingewiesen, daß sich auch die Pächter des Priesterlandes selbst als Önudoı yewpyol bezeichnet haben; wenigstens dürfte man vielleicht so die Bezeichnung „önudoror yzogyol za (= und zwar) Exhnjuntoges Tivov legarızov Edapar“ zu deuten haben, die sich in einer aus dem Beginne des 1. Jahr- hunderts n. Chr. stammenden Eingabe die beiden Petenten?) beilegen, (P. Lond. II. 354 [S. 163], Z. ö, siehe auch Z. 4). 0 Fast noch deutlicher als die bisher erörterten Urkunden zeigen alsdann einige andere, welche gleichfalls Verhältnisse des Faijüm be- handeln und alle dem 2. Jahrhundert n. Chr. angehören, daß auch in römischer Zeit staatliche Verwaltung des Tempellandes bestanden hat; denn sie enthalten einerseits Angaben über die Verpachtung von Iso Yn, die zusammen mit derjenigen der staatlichen Domäne erfolgt, die also von staatlichen Beamten vorgenommen sein muß (B. G. U. II. 656: Pachtausschreiben), andererseits finden wir in ihnen die Zahlung von Pachtgeldern für ise& yj an den Regierungsthesauros erwähnt und diese Pachtgelder neben den Pachteingängen aus staatlicher Domäne eingetragen (B. G. U. I. 188 [vergl. hierzu noch im folgenden S. 98, A.1] u. 218) 

von anderer Seito angenommene Deutung der zeocddonu yi als „Privatland‘ ist zuerst von Wilcken, Ostr. LS, 657, A. 2 und Archiv LS, 138, A. 2 u. S. 148/149 mit Recht zurückgewiesen worden; es handelt sich hier sicher um Staatsland, die richtige Deutung bietet Mitteis a. a. O. Zeitschr. d. Savigny-Stiftung Rom. Abt. XXI (1901) S. 151, wo er die weocddov yj dem nger vectigalis gleichsetzt und als vererbpachtetes Staatsland erklärt. \ 
1) So sind auch von ihnen stets die sogenannten Saatquittungen ausgestellt worden; vergl. hierzu die folgenden Ausführungen. Unbegreiflich ist es mir, wie Meyer, Hcerwesen $. 40, A. 139 auf Grund des ihm vorliegenden Materials behaupten konnte, daß auch »Angoöyor sich als Aussteller solcher Quittungen nach- weisen lassen; denn in B.G. U, 1. 61; II. 573 und P. Lond. IL, 217(S.93) handelt es sich nur um Zahlung von Abgaben an den Staat, und P. Lond. II. 438 (S. 188) enthält ein Pachtangebot, in dem von Saatdarlehen auf keinen Fall die Rede ist, 
2) Sie wohnen im Hgswoizns vous, cs handelt sich hier also wieder um im Faijüm gelegenes Tempelland. 
3) Vielleicht wäre hier auch noch P. Lond. 1. 192 (S. 222) (Anfang des 1. Jahrhunderts n. Chr.) zu verwerten, doch ist seine Deutung nicht ganz sicher. In ihm darf man wohl eine von Regierungsbeanten verfaßte Liste schen, in der, soweit sie uns erhalten ist, für einen Bezirk die Öntösıor yewgyoi und die Be- sitzer von bevorrechtigten Ländereien zusammengestellt sind; bei jedem ist die Größe des von ihm bewirtschafteten Ackers und am Schluß eines jeden der ver- schiedenen Abschnitte der Liste die Gesamtsumme der an den Staat zu lei- stenden Zahlungen — sei es Pacht, sei es Grundsteuer — der in ihm aufgeführten : Landbebauer angegeben. In dem Schlußrermerk 2.78. ist die in ihm genannte
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Um diese Deutung der Urkunden gegen jeden Einwand zu sichern, 
ist es allerdings noch unbedingt nötig den in ihnen vorkommenden 
terminus technicus, „z4n00vyLda“, mit dem die die leo& yij enthalten- 
den Grundstücke belegt sind, näher zu erklären; denn wenn man „zAy- 
govyia“ im Anschluß an die Verhältnisse der ptolemäischen Zeit ein- 
fach nur als die Bezeichnung von Landgrundstücken auffassen würde, 
welche vom Staat an Kleruchen unter Wahrung des staatlichen Ober- 
eigentums überwiesen worden sind‘), ließe sich mit ihm der Begriff 
der Verpachtung des betreffenden Landes durch den Staat, sowie die 
Entrichtung der dafür gezahlten Pachtgelder an diesen nicht ver- 
einigen; auch würde man alsdann die nicht sehr glaubhafte Tatsache 
zu konstatieren haben, daß der Staat nicht nur von seinem eigenen 
Landbesitz, sondern auch von dem ihm zur Verwaltung übergebenen 
der Tempel bestimmte Teile an Kleruchen verliehen hatte. Nun läßt 
sich aber für „#Angovyia“, wenn es in einem Zusammenhang ge- 
braucht wird, der dem der obigen Urkunden durchaus entspricht, aus 
römischer Zeit eine Bedeutung nachweisen, die dieses Wort in die 
engste Verbindung wit staatlicher Domanialpacht bringt, sodaß sogar 
der Gebrauch dieses Ausdruckes in den erwähnten Papyri als ein 
weiteres Argument dafür geltend gemacht werden kann, daß die ieo« 
yij unter staatlicher Verwaltung gestanden hat.?) 

Gesamtsumme in zwei Gruppen verrechnet, und für die bei der einen von ihnen sich findenden Angabe „Ex! ö} rüv .? Isofov zeod Önuociov yenpyar Aratodusre #.7.4. erscheint mir die Erklärung am wahrscheinlichsten, daß unter diesen dsrarroöusve Pachtgelder für die unter staatlicher Verwaltung befindliche isg& yj zu verstehen sind. B 1) Siehe hierzu Meyer, Heerwesen S. 41 ff; seinen Aufstellungen im ein- zelnen ist allerdings durchaus nicht immer beizustimmen, vergl. Schubarts Re- zension des Meyerschen Werkes im Archiv II. 8. 14786. (8.149 f£.) („der zANg0g geht nicht in den Privatbesitz des Kleruchen über, sondern bleibt königliches Gut“); siehe auch Schubarts eigene Darstellung der ptolemäischen Kleruchen in seiner bereits erwähnten (l. Bd. S. 225, A. ı) Dissertation, ferner Grenfell-Hunt, _ P. Tebt. 1. S.555ff. Es sei hervorgehoben, daß die dem einzelnen zugewiesene »Amgovzızi) yi) stets die Bezeichnung „z7je0s“ geführt zu haben scheint, während sich zAngovyi« bisher nur als übergeordneter Begriff, unter dem allem Anschein nach verschiedene solcher zAjeoı zusammengefaßt gewesen sind, nachweisen läßt (P. Tebt. I. 30, 26; 61, 219, 292; 12, 148; 124, 37). Hinzuzufügen ist noch, daß die Berechtigung „Angouzia“ in dem oben ausgeführten Sinne zu fassen sich daraus ergibt, daß es Kleruchen auch noch in der Kaiserzeit gegeben hat (siche 2.B. B.G. U. 1]. 61, 9; I. 573, 7; P. Lond. II 217 [S- 93] 2. 12/13; 438 [S. 185} 2.3, P. Fay. 82,13 u.17; 86, 5 u. passim; 86%, 8; 338; P. Amh. IL 120,11). Wie diese Kleruchen der Kaiserzeit aufzufassen sind, bedarf freilich noch der näheren Untersuchung; die Inhaber der oben im folgenden erörterten »Angovzicı hat man jedenfalls nicht'in ihnen zu schen. ' 
2) Vergl. zu dem folgenden vor allem den.schon zitierten Aufsatz Vierecks über die Saatquittungen; seine Ausführungen sind im großen und ganzen zu- treffend, doch kann er aus ihnen wegen seiner falschen Deutung der zoocddov yij nicht alle nötigen Konsequenzen ziehen. Auch Revillout, Melauges S. 139 £.
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In einer der uns erhaltenen, von Staatsbeamten geführten Ab- rechnungen über die Verteilung von Saatkorn für Baohızn yi, Diie- dehgpov obcie« und zeoodduv yij (siche B. G. U. II. 512, vergl. Bd. II. S. 92, A. 6) finden wir nämlich die Angabe, daß jene nach Kle- ruchien, die nummeriert waren, vorgenommen worden ist (Z.9 u. 18). Es müssen also diese Kleruchien aus den hier genannten verschie- denen Sorten Staatsland zusammengesetzt gewesen sein, und es hat auch die eine von ihnen, über die wir allein genauer: unterrichtet werden,') tatsächlich von jeder Sorte eine größere oder kleinere Par- zelle enthalten. Weiterhin sei bemerkt, daß uns als Inhaber einer jeden Kleruchie eine größere Anzahl Personen (das eine Mal sind es 8) genannt werden. \Venn man nun „47o0vyia“ hier in dem der Bildung des Wortes entsprechenden Sinne auffassen . würde, so würde einmal schon die genaue Spezialisierung des zu jeder einzelnen Kle- 
ruchie gehörenden Staatslandes nicht recht zu erklären sein, sie wäre mindestens als zwecklos zu bezeichnen, vor allem aber ließe es sich 
mit dieser Auffassung in keiner Weise vereinigen, daß als Bestandteil dieser zAngovgier yij g90006Öov, d.h. vererbpachtetes Staatsland an-. geführt wird und daß unter den Inhabern auch ein vrou(odaris), d. h. ein Afterpächter erscheint (Z. 19); denn der Begriff des vererb- pachteten Staatslandes und der des Kleruchenlandes schließen sich 
meines Erachtens unbedingt aus, und außerdem könnte man auf keinen Fall den Pächter eines Kleruchen als Unterpächter bezeichnen, da die Anwendung dieses Ausdruckes doch nur möglich ist, ‘wenn der- jenige, der die Verpachtung vorgenommen hat, seinerseits selbst 

. Pächter ist. So muß man also annehmen, daß „xAng0vyi«“ hier nicht 
in seiner ursprünglichen, sondern in einer übertragenen Bedeutung gebraucht ist. Wenn wir unter diesem Gesichtspunkt die verschie- 
denen eben erwähnten Angaben über die Beschaffenheit dieser Kle- 
ruchien betrachten, so darf man ihnen, da ja infolge der in ihnen 
sich findenden Nennung des daousdorig und der gooddov yij, 50- 
wie infolge der Zusammensetzung der. #AmQvvyiet aus verschiedenen 

  

hat über den Begriff der »Angoryl« in römischer Zeit gehandelt, er bezeichnet sie (8. 142) als „des lotissements offciels de terres administres par un service public et cultirables par corvdes etc"; er denkt somit an die Leistung von 
Frohnarbeit für diese xArgovyieı, ohne jedoch einen Beweis für seine Ansicht bei- bringen zu können; im übrigen ist jedoch seine Definition zu billigen. Ma- 
haffy, history 8.93, A. 2 hat alsdann diese Ausführungen Revillouts offenlıar 
nicht richtig verstanden, wenn er behauptet „According to the rescripts from tho 
Berlin Papyrs, numbered 31, 107, 152, 160, 167, 170, Revillout (Melanges p. 139) argues that various »Angovgiar in the Fayyum, in the days of the Antonines, 
were saddled with the duty of eultivating various fractions of the royal domain 
which lay around them.“ 

1) Siehe Z. 9—17; mitten in der Beschreibung der Kleruchie N. 2 bricht 
leider der Papyrus ab.
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Sorten Staatsland der Begriff der Pacht und zwar der der staatlichen 
Domanialpacht klar hervortritt, mit unbedingter Sicherheit entnehmen, 
daß „xAngovyla“ hier zur Bezeichnung eines bestimmten Stück Landes 
der Staatsdomäne verwandt worden ist, das an Pächter, önudaroı 
yeopyoi, vergeben wurde!); die Nummern sind offenbar nur der bes- 
seren Orientierung wegen hinzugefügt worden. _ 

Daß „zAngovyie“ in der eben ermittelten Bedeutung auch sonst 
ein technischer Ausdruck bei der staatlichen Domanialpacht gewesen 
ist, zeigen uns alsdann vor allem aufs deutlichste die überaus zahl- 
reich erhaltenen der Zeit des Antoninus Pius angehörenden Quittungen 
über staatliche Vorschüsse von Aussaatkorn für die Faijümdörfer Karanis, 
Kerkesucha und Ptolemais®), denen zufolge ebenso wie in der Abrech- 
nung von Bubastos die Verteilung der Darlehen nach nummerierten®) 
Kleruchien, die aus den verschiedensten Sorten Staatsland bestanden 
haben‘), erfolgt ist, und als deren Aussteller önudoroı Yenpyoi teils 

1) Unter diesen Umständen ist es auch ganz verständlich, daß mehrere 
Personen als Inhaber dieser Kleruchien genannt werden; es haben eben ent- 
weder mehrere Einzelpächter an der Pacht einer solchen Kleruchie partizipiert 
(dieses läßt sich auch sonst belegen, siehe z. B. B. G. U. I, 278 [II. 516] u. 285, 
B.G. U.1 211 u. II. 438, B. G. U.1. 28£ u, 440, B. G. U. 1 201, 210, vergl. hierzu 
noch das folgende), oder die betreffenden sind als Mitglieder einer Pachtgesell- 
schaft aufzufassen (über die Bildung einer solchen zur Bewirtschaftung von 
Staatsland siehe P. Amh. II. 94; vergl. z.B. auch noch Urkunden wie B,.G.U. 
I. 166; II. 708; jetzt auch etwa P. Tebt. I. 63, 8 u. 22; 72,27 u, 210; 73, 11; 
überhaupt öfters; P. Petr. IIT. 90“, Col. 2, 3ff.; 95, Col. 1,6 u.10; 97; 100®, 
Col. 1,3); daß auch die Gesellschafter in der Regierungsurkunde namentlich 
genannt werden, würde gut übereinstimmen mit dem, was wir sonst bisher über 
diese Pachtgesellschaften wissen (siehe Wilcken, Ostr. I. S. 535 ff. [bes. S. 542 ff.]), 
wird doch auch, wie wir oben gesehen haben, in der Urkunde der Afterpüchter 
besonders namhaft gemacht (dies war übrigens zu erwarten, vergl. Wilcken, 
Ostr. I. S. 547 [P. Par. 62, Col. 3, 17] u. S. 555); ‘meines Erachtens dürften die 
prinzipiellen Bestimmungen für die Steuerpächter und für die anderen Staats- 
pächter die gleichen gewesen sein. 

2) B. G. U. I. 31, 104, 105, 107, 152, 160, 167, 169, 170, 171, 172, 201--211, 
262, 263, 278, 279, 280, 284, 285, 294, 331; II. 438—443, 516, 517, 626; III. 720, 
721; P. Chie. 1—91; P. Goodsp. (siehe II. Bd. 8. 49, A. 1) 16—24. 

3) Es lassen sich fast alle Nummern von 1—94 nachweisen, vergl. die Zu- 
sammenstellung von Goodspeed, Papyri from Karanis in Studies in classical 
philologie of the University of Chicago III (1900) S. 65. 

4) Einen guten Überblick hierüber findet man bei Goodspeed a. a. O. in 
seinen Indices. Hier sei nur hervorgehoben, daß als Bestandteil dieser Kleruchien 
die für ihre Charakteristik so wichtige zeosddov yij öfters genannt ist, und 
weiterhin ist zu bemerken, daß auch Ländereien, deren Namen an und für sich 
noch nicht Staatsland in ihnen erkennen ließe, wie zn „raunkıavn“, „Merx(nvar- 
rıevn)“, „Teguavızn“, „Zeovjgov“ usw., zu ihnen gehört haben; da bei diesen 
jedoch mitunter noch ergänzend ‘das Wort „oösl«“* hinzugefügt ist, muß -man 
sie, zumal da sie uns als in engster Verbindung mit staatlicher Domäne stehend 
entgegentreten, offenbar .als Bestandteile der obsıean yi; des Kaisers auffassen, 
lassen sich doch für die Einzelbestandteile der kaiserlichen ods/« auch sonst die
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direkt belegt sind), teils sich mit Sicherheit erschließen lassen.?) Weiterhin lassen sich mit Ziffern versehene Kleruchien, als deren In- haber staatliche Pächter erscheinen, auch noch aus einer Steuerquit- tung?) und aus einem Afterpachtvertrage*) nachweisen’). Nach alle- dem darf man wohl die Behauptung wagen, daß in römischer Zeit jede Kleruchie, die eine Nummer führt, wenn auch alle näheren charakteristischen Bestimmungen fehlen (siehe z.B. B. 6. U. I. 708), als ein amtlich festgelegter Teil des vom Staat durch Pacht oO vergebenen Landes anzusehen ist.) 

  

gleichen oder ähnliche Namen nachweisen (siche z. B. Wilcken, Ostr. I. 8. 392/93 ‘und Hirschfeld a. a. 0. Beitr. z. alten Geschichte IL S. 292), \ 1) Siehe P. Chic. 45 u. 46; ferner B.G.U.L 201 u. 210, wo. zwar nicht der Ausdruck „Pächter“ direkt erscheint, wo aber die Forinel „A. Y. xal oi neroyoı“ mit Sicherheit auf ein Pachtverhältnis hinweist (siehe Wilcken, Ostr. I. S, 536 über die uEroyoı), In B.G. U. 1. 201 ist übrigens im Eingang der Quittung noch die sich natürlich auf die Empfänger des Saatdarlehns beziehendo Formel „enuociav di& Tüv dad Pihos(drogos)“ vermerkt, in der auf jeden Fall „ysoo- yar“ zu ergänzen ist; vergl. hierzu noch im folgenden S. 101. 2) In den meisten Saatquittungen findet sich allerdings keine nühere Be- zeichnung des Darlehnsempfängers, doch muß man unbedingt diese in den Grundzügen ganz gleichen Quittungen alle miteinander auf gleiche Stufe stellen und somit auch für alle die gleichen Aussteller, d.h. eben staatliche Pächter annehmen, zumal da ja auch zgocddov yi öfters als ein Bestandteil der Kleru- chien angeführt wird. Daß es sich hier um Pächter handelt, wird uns weiter- _ hin noch durch P. Lond. II, 256 (8. 95) bestätigt (so auch Wilcken, Ostr. I. S. 657, A.2; über den Papyrus siehe vorher S, 92), außerdem weist uns aber auf sie auch der Umstand hin, daß einerseits an einer Kleruchie mehrere Personen partizipiert haben (siehe vorher 8. 95 u. 96, A. 1 u. Index IV bei Goodspeed ' 2. a. O.), andererseits aber wieder ein und derselbe an zwei verschiedenen Kleru- chien Anteil haben konnte (siehe z.B. B. G. U. I. 188, 20/21 u. 23/24). 3) Siehe P. Amh. II. 121, 7; zu ergänzen ist jedenfalls #Ang(ovglas), nicht »ıng(ov). : 
4) Siehe B.G. U. 166; es verpachten diesem Papyrus zufolge zwei Per- sonen — irgend eine nühere Bezeichnung, ein Titel, ist ihnen nicht beigelegt, schon deswegen darf man sie offenbar nicht als staatliche Beamte auffassen (dies tut Revillout, Melanges S. 140) — Land der 16. Kleruchie, über dessen Bestandteile jedoch nichts Näheres angegeben ist...Daß diese beiden nicht als Besitzer des Pachtobjekts anzusehen sind, ergibt sich schon daraus, daß an sie kein Pacht- preis gezahlt werden soll, und weiterhin weist der in bezug auf sie gebrauchte Ausdruck „yengysirs“ (2. 6, sc. das jetzt von ihnen verpachtete Land) mit Sicher- heit darauf hin, daß wir es hier mit Pächtern der Kleruchie, d.h, eben mit önkdstor yzwgyol zu tun haben; hierzu paßt alsdann aufs beste, daß die Lasten, die die Afterpächter durch ihre Pachtung an Stelle der bisherigen Pachtinhaber übernehmen, als dnudsız, d.h. als Leistungen, die an den Staat zu entrichten waren, bezeichnet werden. Siehe auch B. G. U. II. 708. 

5) Siehe auch P, Fay. 340, eine Liste nummerierter Kleruchien; die ge- nannten Namen sind offenbar die der an ihnen beteiligten dnuderos yanpyol. Siehe ferner B. G. U. I, 65 Col, 2; II. 470; sollte nicht auch in B. G. U.1. 165 u. II. 700 in der Überschrift etwa xAngov(yie) anstatt xAijeos zu lesen sein? 6) Es ist mir sehr wahrscheinlich, daß man als zeitlich ersten Beleg für diese Bedeutung von »Amgovzie den P. Oxy. IV. 833 vom Jahre In. Chr. auf- Otto, Priester und Tempel IL. 
7
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Demnach muß die laut den erwähnten Urkunden über Pachtaus- 
schreibung und Pachtzahlung von ieg& yij (siehe Bd. II. S. 93) erfolgte 
Zuteilung des Tempellandes zu den nummerierten Kleruchien!) gerade 
als ein weiterer sicherer Beleg dafür bezeichnet werden, daß der Staat 

fassen darf (ich möchte eis xAngovy(ias), at lesen). Meyers, Heerwesen $.25, A.82 
und 8.39 Annahme, daß sich auch schon für die ptolemäische Zeit mit Num- 
mern versehene Kleruchien nachweisen lassen, ist jedenfalls unberechtigt; siehe 
jetzt auch P. Petr. III. S. 288. Daß das durch Pacht vergebene Staatsland in 
nummerierte »Angovylaı eingeteilt worden ist, ist allerdings merkwürdig (Die 
Pächter selbst sind jedenfalls nicht als xAngoögoı bezeichnet worden, denn in 
denselben Urkunden (P. Fay. 86 u. 86*) erscheinen dyudsıor yenpyol und xAngodzor 
neben einander.) Eine zwingende Erklärung, aus welchen Gründen gerade dieser 
terminus technicus gewählt worden ist, vermag ich nicht zu bieten. Es wäre 
möglich, daß hierzu die Einziehung der im ptolemäischen Ägypten in großem 
Umfang vorhanden gewesenen zAngoyyıxt; yij und ihre Zurückbildung in könig- 
liche Domäne beigetragen hat, ein Ereignis, das sich zwar nicht direkt belegen 
läßt, das man aber wohl aus den im Verhältnis zu den reichhaltigen Belegen 
der ptolemäischen Zeit so überaus dürftigen Nachrichten der römischen Zeit über 
ägyptische Kleruchen (siehe vorher S. 94, A. 1) erschließen darf. Bezüglich der 
Nummerierung der Pachtkleruchien sei auf den P, Gizeh 10271 (Zeit wohl 3. Jahr- 
hundert v. Chr.), publ. von Grenfell-Hunt, Archiv II. S, 80 aufmerksam gemacht, 
in dem von „sexaragyiar“ die Rede ist, denen die einzelnen dnköcıo: yzwgpyoi 
zugeteilt waren; in ihnen möchte ich anders wie wohl Grenfell-Hunt keine von 
den Pächtern, sondern vom Staat geschaffene Einrichtung sehen. Siehe ferner 
die z.B. B.G. U.1.23; 81 genannten dexaddeyeı aus römischer Zeit, welche als 
Beamte jedenfalls dem landwirtschaftlichen Ressort angehört haben. 

1) In dem einen der bekannt gewordenen Beispiele (B.G. U. I. 218) scheint 
die Kleruchie nur ieg& yij enthalten zu haben; in B.G. U.II. 656 ist auch Staats- 
land neben ihr als Bestandteil der betreffenden »Argovzix genannt. Wie man 
den in B.G. U.1.188, 12 u.20 und P. Chic. 47 sich findenden Ausdruck „iso& 
Zeovjeov“ aufzufassen hat, welcher zur Kennzeichnung des Charakters des in 
den betreffenden Kleruchien enthaltenen Landes dienen soll, ist zweifelhaft (Good- 
speeds a. 2.0. 8. 15, A. 2 Erklärung befriedigt nicht), doch scheint es mir nicht. 
ausgeschlossen, bei ihm an zwei verschiedene Landsorten, an ise& y) und 
Zeovijgov yij (d.h. odsıexn yi) zu denken, obgleich in beiden Füllen die Höhe 
der Getreidezahlung bezw. die Größe des bewirtschafteten Landes nur durch 
eine Zahl angegeben wird, während sich sonst im allgemeinen für die verschie- 
denen Landsorten der Kleruchien besondere Zahlenangaben finden. Doch läßt. 
sich auch die hier angenommene eine Angabe für zwei Landsorten nachweisen, 
so in B.G.U.1. 188,23 ff, wo fasılıxy und drkosie yi) erscheint (eine gleich- 
zeitige Nennung der beiden Landsorten erfolgt übrigens auch z.B. B. G. U. Il, 
560, 21-23) und in B.G.U. I. 210, wo Btlod( ) und Besıkızn yj neben einander 
genannt wird. (Daß man dem Ausdruck Si4oö( ) Basıllıxjs) zwei Landsorten 
entnehmen muß, ergibt sich m. E. deutlich aus B.G. U.1. 262 u. P., Chic. 56; 
siehe auch P. Chie.27.) Es sei noch hervorgehoben, daß wir, wenn z.B. in B.G.U. 
II. 656 außer der Nummer ein im Genitiv stehender Personennäme der Kleruchie 
beigefügt ist, in diesem nicht etwa den Namen des augenblicklichen Besitzers, 
sondern wohl den des ursprünglichen Inhabers zu sehen haben. Ebenso muß 
man wohl auch die den Landgrundstücken beigefügten Namensangaben im 
dem. P. Berl. 3080 (Spiegelberg S. 13) deuten, da die betreffenden Grundstücke 
m. E. als vom Staat verpachtetes Land aufzufassen sind (ptol. Zeit). Vergl. 
hierzu auch die Bemerkungen Grenfell-Hunts P. Oxy. III. S. 174.
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die Verwaltung der iso& pi in vollem Umfange an sich genommen hatte. Übrigens lassen sich außer den beiden schon angeführten Be- legen für die Ablieferung der Pachtgelder für Tempelland an die Staats- kassen, die ja beide erst dem Einde des 2, Jahrhunderts n. Chr. an- gehören (siehe Bd. II. S. 93), noch eine große Reihe anderer nach- weisen, die sich von dem Beginn der christlichen Zeitrechnung bis ungefähr in jene Zeit erstrecken!) und somit außer einer weiteren sehr willkommenen Vermehrung des Beweismaterials für die hier be- handelte Frage uns bezeugen, daß in römischer Zeit ein Systemwechsel in der Administration der ieg& yj nicht eingetreten ist.?) 
Als solche Belege kommen einmal verschiedene aus Theben stam- mende Ostrakaquittungen in Betracht, die von staatlichen Beamten aus- 

gestellt uns mit Zahlungen „ürte powwizavov legarızöv“ bekannt machen®). Wilcken (Ostr. I. S. 315/16) sieht freilich in dem Zusatz „legarızöv“ nur einen Hinweis darauf, daß die hier gezahlte Grund- steuer für Palmenland für die Tempel separiert werden sollte, doch spricht gegen seine Deutung ganz abgesehen davon, daß es doch wohl kaum angängig ist Land, dessen Grundsteuer den Tempeln überwiesen wird, gleich als „priesterliches“ zu bezeichnen, schon jenes anläßlich der Erklärung der isooo sirov-Quittungen (siehe Bd. II. S. 86) an- geführte allgemeine Bedenken, daß eine so wichtige staatliche Steuer wie die Grundsteuer wohl kaum den Tempeln z. T. vollständig über- wiesen worden wäre, ohne daß nicht für den einzelnen Fall ein be- sonderer Grund ersichtlich wäre, Dagegen liegt meines Erachtens durchaus kein Grund vor nicht dem Wortlaut entsprechend die poıvı-  xöveg legerıxot als Palmengärten zu fassen, die den Tempeln der Thebais gehört haben; wir müssen eben alsdann die Zahlungen für sie als die von den Pächtern an den Staat entrichteten Pachtgelder auffassen‘) Zu dieser Annahme paßt es alsdann aufs beste, daß 

  

1) Die genaueren Zeitangaben siche bei den einzelnen Belegen. 
2) Für das 3. Jahrhundert n. Chr. liegen uns allerdings keine Belege für die Form der Verwaltung der ieo& yü vor, doch glaube ich nicht, daß damals die Regierung, nachdem sie mehrere 100 Jahre ununterbrochen die Verwaltung selbst geführt hat, diese abgegeben hat. 
3) Siehe Ostr. Wilck. 369 u. 1548 (32 n. Chr), 379 (37 n. Chr.), 397 (47/48 n. Chr.), 1323 (60 n. Chr.), 400 (50/51 n. Chr), 494 (101 n. Chr.), 6419 (166/57 n. Chr.), zu der Lesung siehe Archiv I 8. 461; der Ort, an den die Zahlung er- folgt, ist zwar in allen diesen Quittungen nicht angegeben, doch haben wir sie nach dem ihnen zugrunde liegenden Formular als von Staatsbeamten ausgestellte Quittungen aufzufassen; siehe hierzu Wilcken, Ostr. I. $. 93. und im folgenden. 4) Daß auch eine Frau unter den Pächtern erscheint (Ostr. Wilck. 494), ist weiter nichts Merkwürdiges, denn Frauen sind auch sonst als Staatspächter zu belegen, vergl. z.B. P. Zois. Vielleicht darf man-mit den hier verwerteten Quit- tungen über gomıxäveg isparızol Ostr. Wilck. 810 (118 n. Chr.) in Verbindung bringen, wo wir in 2.1 die allerdings nicht ganz sichere Lesung gaxsvo isoa(v) 

. Tr
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wir dieselben Grundstücke immer wieder als gowizüves legarızoi be- 
zeichnet finden (siehe Wilcken, Ostr. I. S. 319), und daß sich weiter- 
hin auch ein etwas höherer Satz für die Arure Tempel-Palmenland 
als für die des im Privatbesitz befindlichen poıwızar nachweisen läßt.!) 

Außer diesen „orte powızdrov leoerızöv“-Quittungen gibt es 
alsdann noch eine weitere Gruppe amtlicher Bescheinigungen, denen 
man die Entrichtung des Pachtgeldes für lega« yij an den Staat ent- 
nehmen darf. Um hier das Richtige zu erkennen, bedarf es jedoch 
erst einer wichtigen prinzipiellen Feststellung über die Natur all jener 
der ptolemäischen und der römischen Epoche angehörenden Quittungen 
über Naturallieferungen an den Staat, in denen über das Wesen dieser 
keinerlei charakterisierende Angabe gemacht wird, sondern in denen 
höchstens allgemeine Ausdrücke wie „urtg Toxov“ oder „yerjugrog 
Tod x. Erovg“ zu der Notiz über die Höhe der geleisteten Zahlung 
hinzugefügt sind?). Wilcken (siehe Anm. 2) glaubt nun, daß es sich 
in allen diesen Fällen um die Bescheinigung der Entrichtung der 
Grundsteuer handelt, doch scheint mir diese Deutung nicht berechtigt 
zu sein, denn bei ihr ist ein wichtiges Moment gar nicht in Betracht 
gezogen. Nach allem, was von Wileken angeführt wird, ist es aller- 
dings wohl zweifellos, daß in der obigen Form über eine Abgabe vom 
Grund und Boden quittiert worden ist; daß dies aber stets die Grund- 
steuer gewesen sein muß, ist damit durchaus noch nicht gesagt, viel- 
mehr könnte man meines Erachtens mit demselben Recht auch die 
Behauptung aussprechen, daß in all diesen Quittungen der Empfang 
von Pachtgeld für Staatsdomäne von den staatlichen Beamten 
bescheinigt worden ist. Denn bei der überaus großen Ausdehnung 
der staatlichen Domäne im hellenistischen Agypten und der damit 
zusammenhängenden weiten Verbreitung der staatlichen Domanialpacht 
müßte man eigentlich unbedingt das Vorhandensein einer sehr großen 
Anzahl von Pachtgeldquittungen für Staatsland erwarten. Da sich 

  

finden. Sollte es sich um im Tempelbesitz befindliche Linsenfelder handeln, für die hier über die Pachtabgabe quittiert ist? 
1) Siehe Wilcken, Ostr. I. S, 318, der auf Grund von Ostr. Wilck. 397 24 Drachmen für das Tempelland berechnet, während der sonst übliche Satz der 

Grundsteuer pro Arure Palmenland 20 Drachmen betragen hat. (Wilcken, Ostr. 1.315 glaubt noch auf Grund von P. Lond. IL 119 IS. 140] bedeutend höhere Steuersätze feststellen zu können, doch sind sie im allgemeinen zu streichen, vergl. hierzu die Ausführungen über diesen Papyrus im folgenden auf S. 105.) Der Pachtsatz ist ja hier der Grundsteuer gegenüber ziemlich niedrig, doch dürfte dies wohl durch schlechte Qualität des Bodens zu erklüren sein. 
2) Vergl. hierzu Wilcken, Ostr. L 8, 197, 214, 306 f.; an Stelle des all- gemeinen „orte r6xov“ (röxov steht hier übrigens für zoregyie) ist auch mit- unter ein spezieller Ortsname gesetzt; die Formel „yernuaros tod x. Erovg“, durch die angegeben wird, daß die Zahlung von dem Ertrage, d. h. hier offen- bar der Ernte des x. Jahres erfolgt, variiert in Kleinigkeiten, bemerkenswert ist nur jene, wo noch „urdg“ davorgesetzt ist (Ostr. Wilck. 995; Ostr. Fay. 22).
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nun aber im Gegenteil nur ganz wenige Urkunden als solche sicher erkennen lassen‘), so könnte man sehr wohl einfach unter der Be- gründung, wo denn sonst diese Bescheinigungen geblieben sein soll- ten — ebenso 'argumentiert ja auch Wileken bei seinem Hinweis auf die Grundsteuer —, jene unbestimmt gehaltenen Naturalquittungen hierfür in Anspruch nehmen. Dazu kommt noch, daß sich in den erhaltenen Quittungen, sowie in staatlichen Abrechnungen über Natural- eingänge bei der Zahlung von Pachtgeldern für Staatsland die An- wendung der Formel „rErijuatog Tod X. Erovg“ nachweisen läßt?), daß weiterhin ihnen zufolge der Grundzins des Pächters nach den Topar- chien des Landes distribuiert gewesen ist, und daß schließlich in ihnen im allgemeinen zur Bezeichnung des Charakters der betreffenden Zah- lungen als Pachtgelder nicht ein technischer Ausdruck wie etwa Expdgıov oder @dgos (siehe zu diesen Wilcken, Ostr. I. S. 1S5f£ u. 319/20), sondern höchstens die kurze, an den Namen einer Steuer erinnernde Formel „(ürte) Önuoclorv (sc. rEapyürv)“ gebraucht worden ist.) Daß man diese, um die.Quittungen noch weiter ab- 

  

1) Quittungen, deren Wortlaut die laut ihnen geleistete Zahlung ohne weiteres uls Pachtgeld für Staatsland kennzeichnet, sind meines Wissens bisher außer dem im vorhergehenden 5.88, A.2 mitgeteilten bisher noch unpudl. Ostr. Cairo überhaupt noch nicht bekanıt geworden, doch darf man immerhin folgende Ur- kunden mit unbedingter Sicherheit als Pachtgeldquittungen deuten: B. G. V. I. 67; III. 716 (auch in 2,9 ergänze an Stelle von Inluociov): Inluostar); P. Grenf. 11.-47 (die richtige Lesung von Z. 6 bei Grenfell-Hunt, P. Fay. S, 210, A. 2); P. Lond. II. 315 (8. 90); 471 (8. 90); 346 ($. 92); P. Fay. 85; Ostr. Wilck. 767 (den Bemerkungen Wilckens, Ostr. I 8, 178/79 ist nicht zuzustimmen); . Ostr. Fay. 22 (die hier erwähnte Inwocie yij ist als Staats- und nicht als Ge- meindeland aufzufassen, was gegenüber Viereck a. a. O. Hermes XXX [1895] S. 119, Wilcken, Ostr. I. S, 6416, A. 2 und Grenfell-Hunt, P. Fay. 8. 222 Mitteis a.a. 0. Zeitschr. d. Savignystiftung, Rom. Abt, XXII [1901] S. 154 u. Paul Meyer a. a. O. Hirschfeld-Festschrift S, 110 richtig erkannt haben, ebenso jetzt auch Grenfell-Hunt, P. Oxy. II. S. 220, Mitteis’ Gleichsetzung von Önuocie yij mit ager publicus ist allerdings abzulehnen, da man dessen Vorhandensein nur für Senatsprovinzen annehmen darf); zu all diesen Belegen vergl. die Ausführungen in A. 3, 
2) Erwähnen möchte ich hier nur, daß auch in den von Privaten aus- gestellten Pachtgeldquittungen der obige Ausdruck angewandt wird (siehe z. B. B. 6. U. II. 411); .ebenso findet er sich auch bei den Grundsteuerzahlungen der zdro:zor (siehe z.B. B.G. U. II. 755) und der xAngoöyor (siehe z.B. P. Lond. II. 217 (8. 93). 
3) Außer den bereits in A. 1 erwähnten Belegen kommen noch in Be- tracht: B.G. U.1. 64; II 585; 659; III. 723; 802 (Col. 9,10 ff); 835; P. Lond. II. 180 (S. 94); auch 267 (8. 129) (siehe 2. 17 u. öft. dı() yeweylav); es dürfte sich bier um die Angabe von Pachtgeldern und nicht von Grundsteuern handeln; so auch Grenfell-Hunt, P. Tebt. I. S, 353); P. Fay. 86; $6* (vergl. auch P. Fay. 336 u. 340). Daß der in allen diesen Papyri teils abgekürzt, teils ausgeschrieben sich findende Ausdruck „Onuosiav“ für „urte dnuociov ze@eyav“ gestanden hat und daß er als eine Bezeichnung der den Inudstor yEeweyoi spezifischen Natural- abgabe, d. h. des Pachtgeldes (vergl. die „erte HAreorywv“- und die „ur
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zukürzen, zumal da ja die Beteiligten auch ohne sie aus den Quit- 
tungen die Natur der laut ihnen gezahlten Abgabe entnehmen konn- 

» ten), eventuell auch nicht gesetzt hat, ähnlich wie ‚nach Wilckens 
Annahme in den Bescheinigungen über Grundsteuerzahlungen die Nen- 
nung eines technischen Ausdrucks für diese Abgabe überflüssig er- 
schienen und deshalb auch meistens nicht erst erfolgt ist, ist nicht 
nur durchaus wahrscheinlich, sondern man darf sogar diese Annahme 
als so gut wie ganz sicher bezeichnen. Denn einmal sind uns zwei 

‘ Empfangsscheine über Naturallieferungen an die staatlichen Beamten 
erhalten, welche die Formel „snuosio»“ nicht enthalten, bei denen es 
aber allem Anschein nach gestattet ist, aus der Person der Zahler zu 
folgern, daß es sich in ihnen um Pachtzahlung handelt?), und außer- 

  

»arolxov“-Abgabe bei Wilcken, Ostr. I. S. 370 u. 380) aufzufassen ist, ist zuerst 
von Wilcken, Archiv I. 8. 144 erkannt worden. Für die Richtigkeit der Wilcken- 
schen Deutung sprechen außer den oben und den von Wilcken selbst angeführten 
Belegen noch B. G. U.I. 84, P. Gen. 81 und P, Fay. 245. Auch Grenfell-Hunt, 
P. Fay. S. 208 ff. haben sich ihr trotz einiger, meines Erachtens jedoch belang- 
loser Bedenken angeschlossen; der P. Fay. 86 scheint mir übrigens gerade eine 
weitere Stütze für die Ansicht Wilckens zu bilden. In Z. 3, im Beginn des Pa- 
pyrus, in dem die Naturallieferungen verschiedener Dörfer zusammengestellt sind, 
finden wir nämlich die ausführliche Angabe, daß für das Dorf Theadelpheia von 
den dnudsıoı ysopyol für das Exgpdgıov eine gewisse Anzahl Artaben Weizen und 
andere Naturalien entrichtet worden ist, während bei den durchaus entspre- 
chenden Zahlungen aus den anderen Dörfern nur die „Intosiov“-Formel ge- 
braucht ist; es ist eben hier offenbar die vollere Bezeichnungsform am Anfang 
bei den folgenden Posten durch die kürzere abgelöst worden. Ähnlich wie in 
P. Fay. 86 der terminus technicus „Erpögıor“, 50 ist übrigens in B. G. U. I. 84 
u. II. 743 der Ausdruck „pdeos“ in einer staatlichen Abrechnung gebraucht. 
Aus dem letzteren Papyrus ergibt sich auch mit Sicherheit die Distribuierung 
der Pachtgelder nach Toparchien, siehe auch P, Fay. 85. - 

. 1) Daß es sich in ihnen um eine Abgabe vom Grund und Boden handelt, 
ist ohne weiteres klar. Nun ist aber für den Önudcıog yewgyös das Zxpdgıov die 
Naturalabgabe par excellence gewesen, ebenso wie für den Grundeigentümer die 
Grundsteuer. Wenn also der in der Quittung als Zahler Genannte nicht dnud- 
Sıos yengyds und Grundeigentümer zugleich war, so genügte es in ihr die Höhe 
der Zahlung zu vermerken, bedeutete doch die von ihm entrichtete Natural- 
lieferung die seinem Stande entsprechende Bodenabgabe. Verwechslungen waren 
nicht zu befürchten, da Listen geführt wurden, in denen die Namen der Grund- 
eigentümer und der önudcıor yewgyoi mit Angabe des von ihnen bewirtschafteten 
Landes vermerkt waren. Siehe für die römische Zeit z. B. P. Lond. I. 192 
(8. 222); B.G. U. II. 659 Col. 2; C.P.R. I. 33; P. Genf. 81; besonders für die 
ptolemäische Zeit sind uns alsdann durch die P. Tebt. I, 60ff, eine große Anzahl 
Urkunden, welche die eingehendsten Angaben über die Verteilung des Grund 
und Bodens enthalten, bekannt geworden. 

2) Siehe P. Amhı. II. 59 u. 60, die ungefähr derselben Zeit (2. Hälfte des 
2. Jahrhunderts v. Chr.) angehören und beide aus Soknopaiu Nesos stammen; 
irgend eine Angabe, für welche Abgabe die Zahlung geleistet ist, findet sich 
nicht, nur die Formel „&xd yevnludrov) rod X. Erovg“ ist in der Quittung ver- 
merkt. Als Zabler sind in 59 „Meggijs Zicotygov mal ol uflroyor) nis(darat)“ 
(diese Ergänzung Grenfell-Hunts möchte ich dem auch von ihnen vorgeschla-
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‘dem ist in einigen staatlichen Abrechnungen über vom Grund und 
Boden gezahlte Abgaben bei der Buchung der Pachtgelder die Formel 
„Onuoolov“ nicht gesetzt, so daß jede die Abgabe charakterisierende Bezeichnung fehlt.‘ 

Nach alledem scheint es mir unbedingt nötig zu sein für die Er- 
klärung der unbestimmt gehaltenen Naturalquittungen neben der 
Wilckenschen Deutung als Belege für Grundsteuerzahlungen stets auch 
die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, daß in ihnen der Empfang 
von Pachtgeld für Staatsland bescheinigt ist?); wir können also 

  

genen „wo($oö)“ vorziehen), in 60 „Medsis rod Zisosyov Aal ol eie[geis] Zoxvelzeiov) De(od) uelydAov)“ genannt; unter den k£royoı modorel sind dem- nach jedenfalls die Soknopaiospriester zu verstehen. Daß diese Gleichsetzung berechtigt ist, zeigt uns auch 2.8 von 60, wo die zweite Zahlung der ieesis unter dem Vermerk quittiert ist: ... neueronluci) wo($orav), in dem bei dem letzteren Wort wohl „orig“ zu ergänzen ist (vergl. die $nuosiav-Formel); diese Ergänzung erscheint mir besser als das Grenfell-Huntsche „wo($oö)“. Die hier genannten Zahler als Steuerpächter aufzufassen, was immerhin der für sie ge- brauchte Ausdruck, auch die Form der Quittung (siehe Wilcken, Ostr. LS. 99 ff.) gestatten würde, scheint mir nicht angüngig, denn wenn sie Steuererheber ge- wesen wären, hütte man sie doch auf keinen Fall zur Charakterisierung der ge- zahlten Abgabe benutzt, wie dies tatsächlich in 60, 8 geschieht; man muß also demnach in ihnen die zur Zahlung (der Abgabe Verpflichteten schen und diese, da die Zahler ausdrücklich als Pächter bezeichnet werden, als Pachtgeld definieren. Zieht man übrigens die Grenfell-Huntsche Ergänzung uıo($oö) vor, so ergibt sich dieselbe Deutung; denn man muß alsdann dem ganzen Zusammen- hang entsprechend, sowie auf Grund unserer Kenntnis der Formen der Steuer- quittungen nıcddg, d. h. hier „Pachtgeld“ (siehe z.B. P. Amh. U. 93, 14), als die Bezeichnung der zugrunde liegenden Abgabe auffassen. Wir haben also in . P. Amh. II. 59 u. 60 Quittungen über die Zahlung von Naturalpacht an den Staat vor uns,.die Soknopaiospriester sind mithin Pächter von Staatsland gewesen (wir haben auch sonst Belege, wo Pächter von Staatsland als „uiodoreai“* be- zeichnet werden; siche zB. BG.U.U. 599,9; P. Grenf. II. 57). Ais solche treten sie uns übrigens auch in einem anderen aus jener Zeit stammenden Pa- pyrus (P. Amh, I]. 35) entgegen, was man in gewisser Weise als eine Bestätigung der Richtigkeit unserer Erklärung ansehen kann. Vergl. auch Grenfell-Hunt zu diesen Papyri. Rostowzew a. a. O, Archiv II. S. 208 faßt P. Amh. I. 59 u. 60 
jetzt auch als Pachtgeldquittungen. Es sei hier ferner noch darauf hingewiesen, daß auch in den uns erhaltenen Quittungen über Pachtzahlung für ieg& yj an den Staat Angaben, die diese Urkunden sofort als Pachtgeldquittungen erkennen Igssen, so gut wie ganz fehlen (siehe im vorhergehenden). 

1) Siehe etwa B. G. U. I. 183; P. Lond. I. 119 ($. 140) (hierzu im folgenden 8. 105ff.); aus ptolemäischer Zeit sind uns alsdann durch die P. Tebt. I. eine größere Anzahl derartiger Urkunden bekannt geworden (P. 13 [S. 77/78]; 84 ff; 91; 93; 94; 98). 
2) Infolge dieser neuen Deutung der unbestimmt gehaltenen Naturalquit- tungen sind manche der Wilckenschen Ausführungen über die Grundsteuer zu 

streichen oder zu modifizieren, doch ist hier nicht der Ort darauf des Näheren 
einzugehen. Bei weiteren’ Untersuchungen wird man vor allem versuchen müssen, . den Erhebungsmodus festzustellen, der bei den nicht näher charakterisierten Naturalabgaben angewandt worden ist; denn da allem Anschein nach die Er- 
hebung der Pachtgelder von .den Staatslandpächtern nicht auf dem Pachtwege



104 Sechstes Kapitel. Die Kultusverwaltung. 

mit gutem Recht, wenn irgendwelche Indizien für die letztere Auf- 
fassung zu sprechen scheinen, in ihnen Pachtquittungen erblieken. 

Nun finden wir in einer beträchtlichen Anzahl dieser Natural- 
quittungen — die betreffenden gehören alle der römischen Zeit an und 
stammen aus der Thebais — den Vermerk, daß die laut ihnen abgelie- 
ferten Naturalien nicht an den 9n7owvgög, sondern an den Hnoavgdg 
leo&v abgeführt werden sollen.!) Unter diesem hat man, wie Wilcken 
(Ostr. L 8. 656; siehe auch S. 149) richtig erkannt hat, das Tempel- 
ressort innerhalb der staatlichen Magazinverwaltung zu ver- 
stehen, d. h. die Zahlungen, die in diesen flossen, waren bestimmt 
später an die Tempel abgeliefert zu werden. Würde man mithin die 
Naturalquittungen des Onoavoog leohv als Bescheinigungen über die Zahlung von Grundsteuer auffassen?), so würde man wieder zu der 
bereits in anderem Zusammenhange als höchst unwahrscheinlich zurück- 
gewiesenen Erklärung greifen müssen, daß hier die Regierung eine wichtige Staatssteuer teilweise den Tempeln überlassen hat; sieht man dagegen in diesen Quittungen Pachtgeldbescheinigungen?), so 

  

erfolgt ist (siehe z.B. Rostowzew a. a. O. Archiv ILS. 213 ff), so müßte man alle unbestimmt gehaltenen Naturalquittungen, die von Erhebern ausgestellt sind, die sich als Pächter qualifizieren, als Grundsteuerquittungen auffassen. 1) Ostr. Wilck. 1367 (8 n. Chr.), 1546 (16 n. Chr.), 768 (87 n. Chr), 771 (65/66 n. Chr), 774 (70/71 n. Chr), 779 (86/87 n. Chr.), 783 (91 n. Chr.), 788 (97 n. Chr.), 790 (101 n. Chr.), 15397 (153 n. Chr.) (Adärierung einer Naturalzahlung); auch Ostr. Wilck. 503 (109/110 n. Chr.) dürfte vielleicht eine adärierte Naturalzahlung enthalten. 
2) Auf keinen Fall darf man etwa Ostr. Wilck. 779 als Beweis für die Richtigkeit dieser Auffassung anführen. In ihm wird nämlich außer über meh- rere nicht nüher gekennzeichnete Naturalzahlungen nach Wilckens Lesung in 2.9 auch über eine Zahlung „öx(de) Gvalvns)“ quittiert. Würde hier tatsich- lich für die annona, die ja als Zuschlag zur Grundsteuer erhoben worden ist (siehe Wilcken, Ostr. LS, 155), gezahlt worden sein, so würde allerdings die Auffassung der an erster Stelle in dieser Quittung genannten Zahlungen als Grundsteuer eine gewisse Stütze erfahren, doch ist offenbar Wilckens Lesung, bez. Ergänzung. als falsch zu bezeichnen; denn nach dem Wesen der annona zu urteilen, mag es sich nun um die annona eivica oder um die militaris handeln, scheint es mir ganz ausgeschlossen zu sein, daß diese Abgabe jemals den Tem- peln überwiesen worden ist. Ich möchte daher an Stelle von Wilckens Lesung vorschlagen: „öz(&e) Ara (töxov)“ (vergl. z. B. Ostr. Wilek. 799 u. Wilcken, Ostt, 1.8. 306 ff) zu lesen, wodurch auch diese Quittung ganz den Charakter der unbestimmt gehaltenen Naturallieferungsbescheinigungen annehmen würde, 3) Vielleicht darf man Ostr. Wilck. 1516 als speziellen Beleg für die Rich- tigkeit der obigen Deutung anführen. Außer einer Zahlung, deren Bestimmung nicht näher gekennzeichnet ist, ist in ihm nämlich noch über zwei weitere unter dem Titel 2 und Yogıx(oö) quittiert worden. In der ersteren wird man wohl eine Abgabe für die Mühewaltung der sıro2dyor zu sehen haben (siehe : Wilcken, Ostr. LS, 294), also eine Zuschlagsgebühr, und auch das gogız(0r) dürfte als solche zu deuten sein (Wileken, Ostr. I. 8. 319 bietet keine genauere ' Erklärung). Nimmt man nun die Ableitung von @dgos-Pacht an (sie ist mir



‘ 
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besitzen wir im ihnen Belege dafür, daß auf Rechnung der Tempel an den Staat Pachtgeld gezahlt worden ist. Daß das hier in Betracht konimende Pachtland leod& yij gewesen ist, ist alsdann eine selbst- verständliche Folgerung. 
Daß die letztere Deutung der in den IN0avgög leg@v abgeführten Naturalzahlungen das Richtige trifft, dafür sprechen auch die Angaben einer der Mitte des 2. Jahrhunderts angehörenden, aus Theben stam- menden Abrechnung über staatliche Einnahmen!) : In dieser sind, ‚phabetisch nach dem Namen der Zahler geordnet, Abgaben für Wein- und Fruchtland gebucht, und es ist bei ihnen vermerkt, ob sie der drorzyoıg oder ob sie den leg& überwiesen worden sind, d.h., wie Wileken (Ostr. 1. S. 149 u. 656) im Prinzip richtig erkannt hat, ob sie als Einnahme eines staatlichen oder des Tempelressorts der kaiser- lichen Kassenverwaltung aufzufassen sind.‘) Bleibt man bei der bis- herigen Auffassung all dieser Zahlungen als Grundsteuer (siehe Wilcken, Ostr. 1 8. 134, 148, 250, 315), so ist gegen ihre Richtigkeit gleich von vornherein das alte Bedenken geltend zu machen, daß alsdann ohne sichtbaren Grund ein Teil der Grundsteuer an die Tempel ge- flossen wäre; es kann aber gegen diese Erklärung noch ein anderer Einwand erhoben werden, der es zugleich gestattet, eine neue Deutung aufzustellen. Wir finden nämlich die Grundstücke, für die gesteuert wird, in mehreren Fällen als „ldıözrnror“. bezeichnet (P. Lond. 1.119 [S. 140] Z. 6, 11, 18, 26 usw.), wodurch einmal hervorgehoben werden 

sprachlich wahrscheinlicher, als ein Erklärungsversuch im Anschluß an das bei Pachtzahlungen uns öfters . begegnende pögereov, siehe zB BG.U.1L 227; P. Lond. II. 314 [$. 190]; P. Amh. D. 90; 91; P.Oxy.IV.740), so könnte man das Fogıx(öv) als eine Gebühr erklären, die bei Pachtzahlungen erhoben worden ist; es wäre also das Wesen der nicht charakterisierten Zahlung als Pachtgeld als- dann auch hierdurch sicher gestellt. 
1) Siehe P. Lond. I 119 (8. 140) u. 1094 (8. 150), beide Bruchstücke der- selben Urkunde; zu der Lesung vergl. die Wilckensche Rezension des 1. Bandes der Londoner Papyri in G. G. A. 1894 8, 716 ff. (S. 733 ff), 
2) Im einzelnen bedürfen allerdings die Bemerkungen Wilckens über dio dioiznsıg der Modifikation und der Erweiterung; vor allem muß man diese als eins der staatlichen Kassenressorts und nicht als das Staatsressort auffassen (siehe z.B. B.G. U. I. 84 u. II 976: die oösıerd-Abteilung), näheres jedoch an anderem Orte (vergl. Bd. I. S. 408 zu S. 70). Das Tempelressort im Gegensatz zur diolxnsıg finden wir auch offenbar in dem aus der Zeit Neros stammenden Ostr. British Mus. 12686 (publ. von Wileken, Ostr. I. $. 116), wo ich an Stelle des von Wilcken vorgeschlagenen is(gerıza») lieber ie(eöv) einsetzen möchte (vier Mal findet sich die Abkürzung ı<( ), ein Mal (Z. 3) liest Wilcken ro«{ ), worauf auch seine Ergänzung beruht, doch möchte ich auf diese Lesung nicht allzuviel Gewicht legen, da Wilcken selbst von seinen Lesungen nicht ganz be- friedigt ist; siehe jedoch immerhin Ostr. Wilck. 359 und meine Bemerkungen zu ihm im folgenden S. 108, A. 2). In diesem Ostrakon sind Naturalzahlungen, die an die beiden Ressorts abgeführt worden sind, bescheinigt; irgend eine nähere Angabe fehlt, doch sind die Zahlungen für die iso wohl analog den in den Londoner Papyri vermerkten zu beurteilen. 
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soll, daß die betreffenden Privateigentum gewesen sind,') woraus man 
aber meines Erachtens auch noch den weiteren Schluß zu ziehen hat, 
daß diejenigen Ländereien, die diesen Zusatz entbehren, nicht als 
Privateigentum angesehen werden dürfen; denn es erscheint mir aus- 
geschlossen, daß man in der offiziellen Abrechnung ididzryros ohne 
bestimmte Absicht, ganz willkürlich gesetzt hat. Da hier also auch 
von nicht im Privatbesitz befindlichen Grundstücken Bodenabgaben 
an den Staat gezahlt werden, so muß man jene offenbar als vom 
Staate verpachtete Ländereien auffassen und diese als Pachtzins er- 
klären.?) i 

Für die feo& ist nun niemals eine der Zahlungen für ldLöxrntog 
yij, sondern es sind stets nur Pachtgelder in Anrechnung gebracht, 
welche natürlich für die vom Staate verwaltete leo@ yij entrichtet 
sein werden. Bei dieser Deutung der dem Tempelressort zugewiesenen 
Zahlungen erklärt es sich auch aufs einfachste und bildet sogar seiner- 
seits eine weitere Bestätigung für ihre Richtigkeit — Wilcken (Ostr. 
1.8. 149) vermag dagegen bei seiner Erklärung eine innere Begrün- 
dung für. das folgende nicht zu finden —, daß entgegen dem bei Grundsteuerzahlungen für Wein- und Palmenland üblichen Steuersatze 

  

1) Es sei hier hervorgehoben, daß das Privateigentum an Grund und Boden im hellenistischen Ägypten durchaus nicht von so geringer Ausdehnung gewesen ist, wie viele geneigt sind anzunehmen (zuletzt wieder Rostowzew a. a. O. Archiv II. $. 206; ganz unberechtigt erscheint mir auch seine Behauptung, daß die Verhältnisse des Faijüm die Regel bilden; wenn wir hier ein starkes Prä- ponderieren des vom Staate abhängigen Landes wahrzunehmen, glauben, so sei daran erinnert, daß ein großer Teil des Landes des Faijüm erst in ptolemäischer Zeit durch die Maßnahmen des Staates geschaffen worden ist, wodurch das Vor- herrschen des Staatslandes aufs einfachste sich erklärt; so auch Grenfell-Hunt, P. Tebt. I. S. 542/43; Rückschlüsse aus den Verhältnissen des Faijüm auf die der anderen ägyptischen Gaue sind also gerade zu vermeiden). Kürzlich sind von Waszyüski a.2.0.1L 8.55, verschiedene Belege für privaten Bodenbesitz im hellenistischen Ägypten zusammengestellt worden. 
2) Man braucht sich nicht etwa. daran zu stoßen, daß nach der obigen Erklärung der Londoner Papyri Grundsteuer und Pachtgeld für Staatsland neben einander in derselben Abrechnung verrechnet sind, ohne daß der technische Aus- druck für das Pachtgeld genannt ist; ähnliche Urkunden sind noch manche er- halten, siehe z. B. P. Lond. II. 194 (8. 124) (hier ist vornehmlich: Z, 80 lötox(rn- 

rov), dann 2. 23 u. öfters dıoulzisews) für die Erklärung zu beachten), dann auch 
P. Lond. II. 188 (S. 141) (dn ist in Sn(uosior) aufzulösen; nicht Abrechnung über 
Saatdarlehen, wie Kenyon glaubt, vergl. dazu z.B. P. Lond. II. 254 [S. 225]); 
B. G. U. III. 802; 397; 898 (für die ptolemäische Zeit enthalten die P. Tebt. L 
verschiedene Belege, siehe etwa 13 ($. 77/78); 91; 93 [Z. 62 ff. Zahlung für iso& 
yij mitten unter den anderen Einnahmen gebucht]; 94; 98); vergl. auch Urkunden 
wie B. G. U. 1. 64; II. 585; II. 716; 835; P. Yay. 85; S6; 86®. Hingewiesen sei 
hier auch noch etwa auf B.G. U. IL. 737; P.Fay. 342, wo über Naturalzahlungen 
für Grundsteuer unter der Formel „Zötoxrjrov“ quittiert ist. Daß in den im 
Text behandelten Papyri Grundsteuer und Pachtgeld bunt durcheinander ge- 
bucht ist, erklärt sich durch die alphabetische Anordnung der Abrechnung.
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von 20, höchstens 40 Drachmen pro Arure!) den an die leod ab- geführten Summen der hohe Satz von 75, 150 und 350 Drachmen für die Arure Weinland und bei Palmengärten von 75 Drachmen zu- grunde liegt, denn es ist durchaus verständlich, daß die Pachtquote höher ist als die entsprechende Grundsteuerquote. 
So besitzen wir durch die Angaben des thebanischen Rechnungs- buches ganz sichere Belege, daß die an den Staat gezahlten Pacht- gelder für Tempelland ohne besondere kennzeichnende Zusätze nur unter Hervorhebung des Kassenressorts, in das sie abgeführt worden sind, gebucht- werden konnten und erhalten durch sie zugleich, da ja die Form dieser Eintragungen derjenigen der eben besprochenen Unoavgds legnv-Quittungen ganz entspricht, eine weitere vortreffliche Stütze für unsere Auffassung der letzteren als Pachtzinsbescheinigungen für leo& pi. 
Die mamnigfaltigen Argumente, die für die Verwaltung des Tempel- landes durch kaiserliche Beamte angeführt werden konnten, lassen es, zumal da sie sich nicht auf den Besitz einzelner Heiligtümer beziehen, sondern ziemlich allgemeiner Natur sind und sowohl die Verhältnisse des Faijüm als auch die Oberägyptens illustrieren, als zweifellos er- scheinen, daß ebenso wie in ptolemäischer auch in römischer Zeit der gesamte Landbesitz der ägyptischen Tempel unter staatlicher Verwaltung gestanden hat. : Es fragt sich nur noch, ob ebenso wie an dem Prinzip auch an der Form der Verwaltung in der ganzen Zeit nichts geändert worden ist. 

_ Hierüber läßt sich im allgemeinen nur wenig ermitteln, immer- hin ist jedoch, was sehr wichtig ist, mit unbedingter Sicherheit fest- zustellen, daß stets und allem Anschein nach ausschließlich die Ver- wertung der lce& yij durch Verpachtung erfolgt ist. Außerdem sei hier vor allem noch hervorgehoben, daß sich zu keiner Zeit besondere staatliche Beamte für die Verwaltung des, Tempellandes nachweisen lassen, überhaupt scheint sich diese von derjenigen der staatlichen Domäne gar nicht unterschieden zu haben, vielmehr sind offenbar beide Landsorten zusammen nach den gleichen Grundsätzen von den üblichen lokalen Beamten verwaltet worden.) Daß 

  

1) Vergl. hierzu die Ausführungen Wilckens, Ostr. I. S. 147 ff u. 318 f., die allerdings teilweise zu modifizieren sind; hier sei nur hervorgehoben, daß der für Palmengürten für dio Arure in einem Falle gezahlte hohe Satz von 180 Drachmen (P. Lond. I. 119 [S. 140] Z. 101) offenbar als Pachtzins für Staats- domäne aufzufassen ist, 
2) Über die Verwaltung der staatlichen Domäne (Form der Verpachtung) siehe vorläufig Wilcken, Ostr. LS. 525/26; Rostowzew a. a. O. Archiv IIL S, 201, Urkunden, welche im besondern die Verwaltung der ise& yi) illustrieren, sind außer den im Text für die Gleichstellung des Tempellandes mit der Staats- domäne verwerteten nicht bekannt geworden, denn ob man den dem. P. Berl. 3080 (publ. N. Chrest. S. 155, Anm.; Rev. &g. IV. S. 138; Spiegelberg S. 13) als eine
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dies sowohl in ptolemäischer als auch in römischer Zeit der Fall ge- wesen ist, darf man wohl schon allein daraus folgern, daß die Be- zeichnung der Pächter der Staatsdomäne, Basıkızoi, bez. önuderor yeopyol, auch für die Pächter von leg& yij angewandt worden ist.!) Weiterhin kann für die obige Ansicht geltend gemacht werden, daß die Kleruchien, in die der von der Regierung verpachtete Domanial- besitz zerfiel, mitunter unter den Landsorten, aus denen sie sich zu- sammensetzten, Tempel- und Staatsland neben einander enthalten haben (B. 6. U. I. 188; II. 656; P. Chie. 46 (?), so daß also beide zusammen, wie uns auch ein erhaltenes Pachtausschreiben (B. 6. U. II. 656) zeigt, zur Pacht ausgeboten worden sind. Schließlich bezeugt auch noch die Verteilung der Saatdarlehen die Gleichstellung von sec yi und staatlicher Domäne, da diese in gleicher Weise für beide Landsorten erfolgt ist (siehe B. @. U. I. 20; P. Lond, II. 256° (8. 95). 
Ein Argument, das gegen die hier vertretene Auffassung spräche, ist meines Wissens nicht vorhanden, denn auf keinen Fall darf man etwa in dem für die römische Zeit uns bezeugten Tempelressort innerhalb der Staatseinnahmenverwaltung (siehe vorher S. 104 ff) ein solches sehen, zumal da ja für dieses nicht besondere Magazine und Kassen eingerichtet gewesen sind, sondern da offenbar die gewöhn- lichen staatlichen Inoavgor und rodıstaı es nur als eine Unterabtei- lung enthalten haben.?) Für die ptolemäische Zeit läßt sich bisher 

  

solche in Anspruch nehmen darf, ist doch zweifelhaft (siehe vorher S.83, A.3). Das Gleiche ist der Fall mit P, Tebt, L 72, 24 ff, auch hier läßt sich das betreffende Land nicht mit Sicherheit als iso& yi) erweisen; vergl. Bd. II. S. sg, A. 3, P. Oxy. IV. 721 hat uns inzwischen noch gezeigt, daß die Oberleitung der in staatlicher Verwaltung befindlichen ize& yi) in der Hand des idıog Adyoy gelegen hat; vergl. hierzu Bd, I. 8. 70 u. 108, 
1) P. Amh. II. 35 (ptolemäisch); P. Lond, II. 256° (8. 95); 354 (8, 163). 2) Daß an ein und demselben Önoavgös mehrere Unterabteilungen bestanden haben, zeigt uns deutlich B. G. U. II. 976 (siehe vorher S, 105, A. 2); eine von ihnen ist die diolznsıs. Dieser dioiensıs finden wir nun, wie schon bemerkt, an . Magazinen, wie an Kassen die iegd gegenübergestellt (siehe Wilcken, Ostr. I S. 149 u. 656), und schon allein auf Grund dieser Gegenüberstellung könnte man die iso als eine Unterabteilung der einzelnen Kasse bez. Magazines in An- spruch nehmen. Hierzu kommt alsdann noch als bestätigendes Moment, daß, wie oben im Text noch hervorgehoben werden soll, zu einer Zeit, wo das Tempelressort bestanden hat, bei einer Zahlung, die ihm sicher überwiesen wor- den ist, nämlich einer Pachtgeldzahlung für ieo& 79), in der Abrechnung einfach als Zahlungsstelle der Ünsevgös des betreffenden Dorfes genannt ist, was natür- lich nur möglich ist, wenn das Tempeltessort eine Abteilung dieser Dorfmagazine gebildet und kein direktes staatliches „Tempelmagazin“ (so Wilcken a. a. 0.) bestanden hat (siche B. G. U. I. 188, Zeit 186 n. Chr.; durch Ostr. Wilck. 955 ist uns der Inoavgög iepü» für 185/186 n. Chr. belegt; B. G. U, I, 218 ist hier leider nicht zu verwenden, da die hier in Betracht kommenden Stellen verstümmelt sind). Schließlich sei auch noch auf Ostr. Wilck 359 aus dem Jahre 9 v. Chr. verwiesen; es erfolgen hier zwei Zahlungen „Er ziKv) Kepdiov recz(etav)t; bei der ersten befindet sich der charakterisierende Zusatz „Jtol)a(ljoeog)“, bei der
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‘das Vorhandensein eines solchen Tempelressorts nicht belegen‘), und so könnte man auf den ersten Blick geneigt sein dieses als eine Neu- schöpfung der Kaiserzeit zu bezeichnen, doch ist dies an sich wenig wahrscheinlich. Denn man darf wohl a priori annehmen, daß eine so weitverzweigte Institution wie die Schatzverwaltung auch in ptole- mäischer Zeit abgesehen von der Einteilung in Kassen und Magazine ihre verschiedenen Ressorts gehabt hat?), und daß insbesondere für die von der Regierung auf Rechnung der Tempel vereinnahmten Gelder und Naturalien®) eine besondere Abteilung gebildet worden ist, da ja sonst die Übersichtlichkeit und die Kontrolle bedeutend er- schwert worden wäre. Dazu kommt noch, daß die Nichterwähnung des Tempelressorts in ptolemäischer Zeit an Orten, wo man es eigent- lich erwarten sollte, wie z. B. in den Quittungen, in denen von Staats- beamten über Tempeleinnahmen quittiert worden ist?), durchaus nicht etwa als ein besonders instruktives Zeichen für sein Nichtvorhanden- sein gedeutet werden darf, sondern vielmehr ganz belanglos ist, da in einer Reihe von Quittungen gleicher Natur, die einer Zeit an- gehören, in welcher die leo«-Abteilung in der staatlichen Schatzver- waltung sicher bestanden hat, diese gleichfalls nicht genannt und sogar in einer Abrechnung, in der auch eine Tempeleinnahme gebucht ist, ganz allgemein nur von dem 9176avgös gesprochen wird.) Demnach ist meines 

  

zweiten, bei der die Angabe des Gezahlten verloren ist, der Zusatz „legarıx(oü oder öv)“. Es scheint mir sehr wohl möglich, daß hiermit die beiden Ressorts 

der gewöhnliche Sitologe für Zahlungen sis Hnsavgdv ieoöv quittiert (Ostr. Wilek. 1546), ist mithin ganz selbstverständlich, 
: 1) Die rodaste züv lsgäv, die Wileken, Theb. Bank $. 29 auf Grund eines P. Par. für das 2, Jahrhundert v. Chr. nachzuweisen glaubte, ist zu streichen; siehe Wilcken, Ostr. 1.8, 637/38. 

2) Bezeugt ist uns z.B, bisher als ein solches Sonderressort der idios 30705, Belege zusammengestellt z. B. von P. Meyer a. a. O. Hirschfeld-Festschrift S. 132. 

3) Es sei hierbei daran erinnert, daß diese nicht nur aus den Einnahmen des vom Staate verwalteten Kirchenbesitzes, sondern auch aus den von der Regierung für die Tempel eingezogenen Kirchensteuern (siehe Bd. I. S. 310 ff) bestanden haben. . ' #) Die hierfür in Betracht kommenden Belege finden sich in diesem Ka- pitel bei der Darlegung der Verwaltung der iso& yi in ptolemäischer Zeit und im I. Bd. S, 340 ff, bei der Darstellung der Kirchensteuern erwähnt; als in ge- wisser Weise besonders instruktir (vergl. B. G. U. I. 188) sei hier nur auf Ostr, Wilck. 721 besonders hingewiesen. 
5) Siehe die im vorhergehenden verwerteten Quittungen „orte Isorrızav powırorov“ und ferner B.G. U,L 188 (vergl. vorher 8.98, A. 1). Auf Grund des uns vorliegenden Materials darf man wohl sogar die Behauptung wagen, daß von den Staatsbeamten in Quittungen und dergl. über Abgaben, die für die Tempel bestimmt waren, um diese als solche kenntlich zu machen, im allgemeinen das
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Erachtens sehr wohl mit der Möglichkeit zu rechnen, wenn wir auch vor- läufig kein abschließendes Urteil fällen können, daß uns neues Material auch für dieptolemäischeZeit mitdem Tempelressort bekannt machen wird. Nichts Bestimmtes läßt sich alsdann über einen anderen wich- tigen Punkt der staatlichen Verwaltung des Tempelbesitzes, über die Verrechnung der vom’ Staate eingezogenen Einnahmen mit der Priesterschaft und über ihre Abführung an diese ermitteln. In einer der uns erhaltenen Urkunden der thebanischen Staatskasse!), die aus der Zeit Ptolemaios’ VIII Euergetes’II. stammt, berichtet allerdings der königliche ro«re&lzng von einer größeren der Priesterschaft des Amon- rasonter zu Theben gehörenden Geldsumme (167 Kupfertalente), welche bei der königlichen Kasse zur Erhebung bereit gelegen hat und den "Priestern auch bis auf ein Kupfertalent ausgezahlt worden ist; es läßt sich jedoch leider nicht nachweisen, daß es sich hier um Gelder handelt, welche die Regierung für die von ihr verwalteten Besitz- objekte des Tempels in seinem Namen vereinnahmt hatte. Man könnte vielmehr jene Summe ebensogut mit den vom Staate auf Rechnung der Tempel eingezogenen Kirchensteuern (vergl. Bd. 1. 8.342#£.) in Ver- bindung bringen oder daran denken, daß sie aus irgendwelchen Grün- den von den Priestern einmal bei der Staatskasse hinterlegt worden ist.?) Bei der Ablieferung sind übrigens die für die Tempel von der 

  

Prinzip befolgt worden ist entweder die Abgabe näher zu charakterisieren und dann das Tempelressort, dem sie überwiesen werden sollte, nicht erst zu nennen (ebenso hat man auch offenbar oft z. B. die droiznsıs- Abteilung in Quittungen nicht genannt) oder umgekehrt das Erste zu lassen, dafür aber das zweite kenn- zeichnende Mittel zu wählen. Zieht man dies in Betracht, so darf man sich erst recht nicht wunderuo, daß in den Quittungen der ptolemäischen Zeit, denen ja die erste Quittungsform zugrunde liegt, die ieog-Abteilung nicht erwähnt ist, 1) Publ. von Parthey, Die thebanischen Papyrusfragmente im Berliner Mu- seum, Abh. Berl. Ak. 1869, 8.1 ff, unter Nr. 12; vergl. dazu Revillout, Melanges 8.341, A. 4. 
. 2) Bisher hat man stets jene Summe als ein Bankdepositum im modernen Sinne des Wortes gedeutet (siehe etwa Revillout, Melanges $. 347; Wilcken, Ostr. 1. 8. 674); diese Erklärung ist jedoch zu modiflzieren, da man bei ihr die als Staatskasse dienende es vedzefa fülschlich als wirkliche Bank auf- faßt und nicht berücksichtigt, daß solche selbständig neben den Staatskassen bestanden haben (vergl. hierzu Wilcken, Ostr. I. S. 632 ff,, dem ich beistimme; 

von diesen verwaltet werden. Vielleicht gestatten uns einige noch unpublizierte, mir flüchtig bekannt gewordene Berliner Papyri (sie dürften ‘wohl demnächst von Wilcken publiziert werden), welche ähnliche Zustände wie der von Parthey veröffentlichte schildern, eine Entscheidung der wichtigen Frage; bemerkenswert ist es, daß durch sie die Aufbewahrung von Tempelgeldern in der Staatskasse auf jeden Fall als eine ganz übliche Einrichtung gekennzeichnet wird.



3.Verwaltungd. Tempel. A.Verwalt.d. Besitzes. a. VomStaatverw, Besitzobj ekte. 111 
    

‚Regierung eingezogenen Abgaben nicht immer ungeschmälert in die Hände der Priester gelangt, wenigstens besitzen wir durch die „lego olzov“-Quittungen (siehe Bd. II. S. Söfl.) einen Beleg dafür, daß im 2. Jahrhundert v. Chr. der Staat 1% von den Eingängen für sich ab- gezweigt und sich so ein Entgelt für die Mühe der von ihm über- nommenen Verwaltung der leo& pi) verschafft hat. Ob dieses Ver- fahren auch in der F olgezeit befolgt worden ist, ist nicht zu ermitteln. Aus römischer Zeit läßt sich alsdann die Entrichtung verschiedener, offenbar für den Staat und seine Beamten bestimmter Zuschlags- zahlungen zu den Pachtgeldern für Tempelland, der zgoodLaypapö- neva'), des o(1ro)A(opız6v) (?) und des pogıx(6v)?), die erstere sogar in Höhe von 6,9), nachweisen®); durch sie sind Jedenfalls die Ver- waltungsunkosten des Staates nicht nur reichlich gedeckt worden, sondern es ist ihm wohl auch noch hierdurch ein pekuniärer Vorteil ” erwachsen. 
Außer der Verwaltung des Tempellandes hat alsdann in römi- scher Zeit — über die entsprechenden Verhältnisse der ptolemäischen Zeit läßt sich wegen Fehlens jeglicher Belege kein Urteil füllen — auch noch diejenige der Tempelbäder in den Händen des Staates gelegen. Wir besitzen nämlich eine große Reihe von Quittungen, denen zufolge in das staatliche Tempelressort auch Zahlungen für das BeAavızdv, d.h. für die Bäderabgabe (siehe Bd. I. S, 292) geflossen sind.) Das Tempelressort ist hier als dnoavoög leoüv be- 

  

1) Siehe P. Lond. ], 119 (8. 140) und 109 A (8. 150); für die TeosdLryEnpo- keva vergl. Wilcken, Ostr. LS. 287/88, 
2) Ostr. Wilek. 1546, siehe die Bemerkungen im vorhergehenden S. 104, A.3; vielleicht hat man auch die Abkürzung & in (öxte) o(ızo)oylas) aufzu- lösen (vergl. dxte olvoloylas in Ostr. Wilck, 711 [Wilcken, Ostr. 1. S. 269/70)). 3) Bei den beiden zuletzt genannten Abgaben läßt sich der Prozentsatz nicht ermitteln, da wir hier wohl Ratenzahlungen vor uns haben dürften, wäh- rend dies offenbar bei der ersten nicht der Fall ist, vergl. Wileckens, Ostr. L S. 316 Bemerkungen über die Natur der Zahlungen, zu denen sie als Zuschlag getreten ist, 

4) Über die vom Staat neben dem Pachtgeld für iso& yü erhobene Abgaben in ptolemäischer Zeit siche Jetzt P. Tebt. I. 93, 61 ff; sie sind die gleichen wie die von den Pächtern der Staatsdomäne gezahlten, vergl. P. Tebt. I. 93. 5) Ostr. Wilck. 775 (?4 n. Chr., der zeitlich früheste Beleg), 780 (2), 781, 182, 784, 786, 789, 795, 7U8, 807 (2), 812, 815, 818, 819 (2), 835, 8412, 843, 81 816(P), 849, 853, 856, 857, 802-864, 871, 877, 882, 885, 916, 919, 924, 928, 932, 955 (185/186 n. Chr, der zeitlich späteste Beleg), 1020, 1251, 1252, 1415, 1417, 1426, 1452. Bei den mit Fragezeichen versehenen Nummern findet sich der Zu- satz iepav zu Inoavods allerdings nicht, so daß man an sich die laut ihnen entrichtete Zahlung als für den Staat bestimmt ansehen könnte, doch ist es recht wahrscheinlich, daß er nur ausgelassen ist. Das für kaiserliche Bäder gezahlte, in die Staatskassen fließende Palavızdv wird nämlich durch gaxrogss erhoben (Wilcken, Ostr. I. S, 578 u. 583), während in den mit Fragezeichen ver- schenen Nummern mit dem Einziehen der Abgabe Pächter betraut sind. Nun
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zeichnet’), obgleich das Badgeld nicht in Natura, sondern in Geld entrichtet worden ist (Wilcken, Ostr. I. S. 168/69). Man darf mithin 
dn0avoös in dieser Verbindung nicht als Magazin, sondern muß es allgemeiner als „Schatzhaus“ (Wilcken, Ostr. I. S. 631 u. 649) auf- fassen (Wileken, Ostr. I. S. 615/616); wir haben also in diesem n- oavoög legüv die zusammenfassende Bezeichnung für die an Kassen und Magazinen vertretene (egd-Abteilung der staatlichen Schatzverwal- tung zu sehen?). Die durch die eben erwähnten Quittungen bezeugte Entrichtung eines Teiles des Pahavızöv an diesen Hno«vgös leoov kann meines Erachtens nur dahin gedeutet werden, daß eine Reihe der öffentlichen Badeanstalten, für die man ja diese Badsteuer gezahlt hat, im Besitze der Tempel gewesen ist°), und daß derjenige, au den die Abgabe abgeliefert worden ist, in diesem Falle der Staat, diese zusammen mit seinen eigenen Bädern verwaltet hat.) Es scheint mir 

  

darf man es wohl als ausgeschlossen bezeichnen, daß ein und dieselbe Steuer in demselben Bezirk gleichzeitig teils von odaroges, teils von Steuerpächtern eingetrieben worden ist (siehe Wileken, Ostr. I. S. 612), und deshalb möchte ich nicht annehmen, daß es sich bei dem laut den Ünsevgos-Quittungen entrichteten PeAevızdv auch um kaiserliche Bäder handelt. Dagegen stimmt die in ihnen sich findende Erhebungsform mit der überein, welche den PerAzvızdv- Zahlungen der Tempelressortquittungen zugrunde liegt, und deshalb scheint mir die Gleichsetzung der beiden Quittungsgruppen gestattet;. Wilcken, Ostr. I. S. 576 tut dies übrigens auch ohne weiteres. on 
1) Wileken, Ostr. I. 8. 656, A. 1 (siehe auch $. 583 u. 615) will in dem in den PeAavızöv-Quittungen genannten Insavpös iegöv den Thesauros der Tempel selbst sehen, seine Ansicht ist jedoch unbedingt zu verwerfen, da dieser doch stets nur Snoxvgög iegod, nicht ieeöv heißen könnte. Ganz ausgeschlossen ist es weiterhin den Incuveög isgöv etwa als einen allen Tempeln Ägyptens ge- 

begründete Erklärung. 
. 2) Der Snoavgds legöv in diesem weiteren Sinne des Wortes findet sich übrigens wohl auch in Ostr. Wilck. 503 u. 1587, in denen über Geldzahlungen, die für ihn bestimmt sind (in der 2. Quittung handelt es sich :offenbar um eine adärierte N aturalpachtgeldzahlung, vielleicht auch in der ersten ganz unbestimmt gehaltenen, siehe vorher $, 104, A. 1), quittiert wird. Es ist immerhin be- merkenswert, daß diejenigen Quittungen, in denen man den in ihnen genannten ÜVnsavgög iepüöv im weiteren Sinne des Wortes auffassen muß, nicht von Kassen- oder Magazinbeamten, sondern alle von Steuererhebern ausgestellt sind; in Bescheinigungen, die von den ersteren ausgefertigt sind, würde ja auch der Gebrauch des zusammenfassenden abstrakten Begriffes nicht recht am Platze sein, während seine Anwendung in den Erheberquittungen, bei -denen es in diesem Punkte nur auf die Hervorhebung des Prinzipiellen ankommt, ganz an- gebracht ist. 

3) Wilcken, Ostr. I. S. 168, 583, 615 ist übrigens zu demselben Resultat gelangt, allerdings auf Grund falscher Voraussetzungen, siehe oben A. 1. Vergl. Bd. 1. S. 292, 
4) Wilckens, Ostr. 1. S. 167/168 u. 8.615 Behauptung, daß die Tempel ibre Bäder selbst verwaltet hätten, ist natürlich zusammen mit seiner falschen Erklärung des Onoavgds iegav aufzugeben. Der in B. G. U. II. 362 p- 9, 2/3 ge- nannte edarng dropogäs Pakaveiov zoung Dihayeldog bietet keinen Anhalts-
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nämlich, ebenso wie ich die Annahme einer Abzweigung von den 
Grundsteuererträgnissen zugunsten der Tempel für verfehlt halte, 
gleichfalls ganz ausgeschlossen zu.sein, daß der Staat etwa von dem 
für den Unterhalt der staatlichen Bäder an ihn gezahlten BaAuvızdv 
einen bestimmten Teil als Einnahme für die Heiligtümer festgesetzt 
habe, und daß so die Zahlungen für das Tempelressort zu erklären 
seien.) 

Nähere Angaben über diese durch den Staat geführte Verwaltung 
der den Heiligtümern gehörenden öffentlichen Badeanstalten sind leider 
bisher nicht bekannt geworden, und so läßt sich auch nichts Sicheres 
ermitteln, nach welchen Prinzipien die allem Anschein nach allen 
aufgelegte Badsteuer (siehe Bd. I. S. 292, A. 4) zwischen den beiden 
durch ihren Bäderbesitz zum Empfang Berechtigten, dem Staat und 
den Tempeln, geteilt war. Am wahrscheinlichsten ist es, da ja ge- 
legentlich auch das an den $no«vpdg (e08v entrichtete BeAavızdv als 
Abgabe des und des Ortes oder Bezirkes bezeichnet wird, daß man 
die Zahlungen der Bewohner derjenigen Bezirke oder Orte, in denen 
Tempelbäder lagen, entweder ganz, wenn kein staatliches Bad in ihnen 
errichtet war, oder, wenn dies nicht der Fall war, in einem bestimmten 
Prozentsatz dem Tempelressort überlassen hat, wodurch den Heilig- 
tümern eine ganz angemessene Einnahme aus ihrem Besitz zugefallen 
wäre.?) 

b. Der von den Priestern verwaltete Besitz. 

Ob außer den Ländereien und Bädern noch weitere Besitzobjekte 
der Tempel von der Regierung verwaltet worden sind, läßt sich vor- 
läufig nicht entscheiden. Belege oder Andeutungen sind allerdings 
hierfür nicht vorhanden®), doch könnte dies immerhin auf Zufall be- 

  

punkt zu der von Wilcken, Ostr. I. S. 167/168 vertretenen Annahme, daß der Jupitertempel zu Arsinoe die &sropoed seines Bades in Philagris selbst verpachtet 
habe, dieses also nicht von der Regierung verwaltet worden sei; irgend- eine 
Zahlung dieses kis$wrig an den Tempel für, die &ropogd läßt sich nicht be- 
legen (in p. 9 fungiert er bei einer Zahlung nur als Mittelsperson). Ich möchte 
diesen wo9orrjg mit den in den Ostraka erwähnten Pächtern der in den #n- 
suvgög legüv fließenden Badeabgabe auf eine Stufe stellen. . 

1) Gegen die Annahme der oben im Text abgewiesenen Deutung der 
PeAerızöv-Zahlungen an das Tempelressort spricht auch die Tatsache, daß für 
diese nicht die gleiche Erhebungsform wie für die an den Staat fallenden an- gewandt worden ist (siehe vorher $. 111, A, 5); in dem obigen Falle hätte man 
sicher doch erst auf der Staatskasse die betreffenden Verrechnungen vorgenommen. 

2) Siehe hierzu Ostr. Wilck, 849, 856 u. 862, 857, in denen für die theba- 
nischen Stadtbezirke Xado«£, ’Qyıjov und Ayogal Plogeä) (siehe Wilcken, Ostr. 
1.5. 712/13) das ßelavızov an den Imouveös iegöv abgeführt wird; für das 
Rgıijov lassen sich bisher Zahlungen für staatliche Bäder nicht belegen. 

3) Auf Grund meiner bisherigen Ausführungen über die Quittungsform der 
an das Tempelressort abgeführten Zahlungen halte ich es für durchaus berech- 
tigt, wenn uns in Zukunft Zahlungen an die staatliche ieed-Abteilung begegnen, 

Otto, Priester und Tempel. II 8 \
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ruhen, zumal da über die Verwaltung der anderen Besitzobjekte nur 
vereinzelte Nachrichten erhalten sind, in denen freilich immer Priester 
als die leitenden Persönlichkeiten erscheinen. 

So läßt sich die Selbstverwaltung für die von den Tempeln be- 
triebenen Gewerbe und die ihnen gehörenden industriellen An- 
lagen nachweisen. . \ 

Daß die Leitung der ersteren, was ja schon an und für sich 
wahrscheinlich ist, in den Händen der Priester — wenigstens zu der 
Zeit, aus der unsere Belege stammen (2./3. Jahrhundert n. Chr.) — 
gelegen hat, darf man wohl mit unbedingter Sicherheit daraus folgern, 
daß die Zahlung der von den Tempelhandwerkern zu entrichtenden 
gewerblichen Licenzsteuern durch den Tempel erfolgt ist, an den 
diese Abgaben von seinen Angestellten abgeliefert worden sind'); 
dies wäre sicher nicht geschehen, wenn der Staat hier die Verwaltung 
an sich genommen hätte, denn dann würden wohl auf jeden Fall die 
ihm Unterstellten auch direkt an ihn gesteuert haben. Wie sich das 
Verhältnis der in 'Tempeldiensten stehenden Gewerbetreibenden zu ihren Arbeitgebern, den Priestern, des Näheren gestaltet hat, darüber 
ist freilich nichts Bestimmtes zu ermitteln. Man darf wohl allerdings 
annehmen, daß jene im allgemeinen unter der direkten Oberaufsicht 
der Priester die ihnen von diesen, bez. ihren Vertretern angewiesenen 
Arbeiten ausgeführt haben; für die im Dienste des großen Serapeums 
bei Memphis stehenden Bauhandwerker läßt sich dies sogar direkt 
belegen, indem hier zwei der Priesterklasse der „Gottesväter“ (I. Bd. S. 87) angehörende Priester als ihre speziellen Leiter erscheinen‘). Immerhin erscheint es mir jedoch nicht ganz ausgeschlossen, daß ein 
und der andere von ihnen auf eigene Rechnung gearbeitet hat und nur verpflichtet gewesen ist einen bestimmten Bruchteil seines Ver- 
dienstes dem Tempel zu überlassen?) _ 
die von Privaten für irgendwelche Besitzobjekte geleistet werden, diese letzteren ohne’ weiteres als in staatliche Verwaltung genommene Besitztümer der Tempel zu erklären. Zwei prinzipielle Bemerkungen seien dem noch angefügt. Einmal muß wohl angenommen werden, daß Verstaatlichung der Verwaltung nur bei solchen Besitzobjekten der Tempel erfolgt ist, die bei einer größeren Anzahl Heiligtümer vorhanden gewesen sind, und ferner erscheint es mir so gut wie sicher, daß, wenn man sie vorgenommen hat, sie bei allen etwa in Betracht kommenden Tempeln durchgeführt worden ist, Wenn also bei einem Besitz- objekt auch nur für einen Tempel nachzuweisen ist, daß seine Verwaltung in: den Händen der Priester gelegen hat, so darf man wohl daraus folgern, daß eine Verstaatlichung desselben damals überhaupt nicht bestanden hat 

1) Siehe Bd. 1. 8. 304 ff; vornehmlich sei auf die rom Tempel vorgenom- mene Verpachtung der Erhebung dieser Steuern verwiesen, P. Lond. II. 286 8. 183). 
2 Siehe dem. Inschrift, publ. von Brugsch a. a. O. Ä. Z. XXII (1884) S. 118; siehe auch die S. 111 veröffentlichte Inschrift. 
3) Unstatthaft wäre es dagegen sie eventuell auch bloß als Ausbeuter eines dem Tempel für ein Gewerbe verliehenen und ihnen von ihm überlassenen
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Nicht viel besser ist es mit unserer Kenntnis der Verwaltung der industriellen Tempelbetriebe bestellt, für die wir bisher meines Wissens aur zwei, wenn auch glücklicherweise ganz wertvolle Belege besitzen. Der eine von ihnen findet sich im Revenue Papyrus (Col. 50, 20. u. Col. 51) und gibt uns Auskunft über die priesterlichen Ölfabriken. Darnach hat damals zur Zeit des Philadelphos trotz des herrschenden Ölmonopols ihre Leitung in den Händen der Priesterschaft gelegen, allerdings hat die Regierung durch ihre Beamten, in deren Gegenwart allein und zwar in jedem Jahr nur während eines Zeitraums von zwei Monaten gearbeitet werden durfte, eine sehr strenge Kon- trolle über die Ölbereitung ausgeübt (siehe Bd. I. $. 294)'). Eine derartig strenge staatliche Aufsicht ist natürlich, wie bereits hervor- gehoben, allein schon durch das Bestehen des Ölmonopols bedingt, wir werden jedoch sehen, daß sich auch für andere Zweige der Tempelbesitzverwaltung das Gleiche nachweisen läßt (siehe im folg. S. 118), und so möchte ich zumal im Hinblick auf das sonst überall bei der Leitung der Tempelgeschäfte zu beobachtende Prinzip weit- gehender staatlicher Beaufsichtigung die Behauptung wagen, daß der Staat die Verwaltung der Besitzobjekte der Tempel, soweit er sie nicht selbst geführt hat, aufs sorgfältigste über- wacht hat. 
Bemerkenswert ist auch das andere die Administration der ge- werblichen Tempelanlagen illustrierende Beispiel, denn durch dieses erfahren wir, daß die Priester jene nicht immer in eigener Regie be- halten, sondern auch eventue ‚ was den ganzen Verwaltungsbetrieb “ sehr vereinfachte, verpachtet haben; es handelt sich hier (P. Lond. D. 335 [8. 191]) um eine dem Soknopaiostempel gehörende Mühle (Zeit: 2. Jahrhundert n. Chr.). 
Über Verpachtung eines Tempelbesitzobjektes berichtet uns auch eine sich auf das Heiligtum der Isis Nephremis in Gynaikon Nesos beziehende Urkunde (B. G. U. III 916: 1. Jahrhundert n. Chr.). Ihr zufolge ist nämlich ein dem Tempel in einer Nachbarortschaft ge- hörender Altar, den man wegen der Einnahmen, welche dem Tempel aus den an ihm dargebrachten Opfern zuflossen, zu dem werbenden Göttergut rechnen darf, an Laien pachtweise überlassen worden (siehe hierzu Bd. I. S. 394,95), 
Die Verpachtung als Bewirtschaftungsform läßt sich schließlich noch für ein weiteres Besitzobjekt der Tempel nachweisen, so daß man in ihr wohl mit gutem Recht, zumal da die erhaltenen Belege 

  

Monopols aufzufassen; diese Annahme fällt mit unserer Erklärung von P. Lond. Il. 286 (8. 183), siehe Bd. I. S. 307/8. 
1) Bei den Ölfabriken wäre es übrigens beispielsweise sehr wohl möglich, daß im Laufe der Zeit unter dem Einfluß des Monopols ihre Verwaltung ganz in die Hände des Staates übergegangen wäre, 

. 8*
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sich auf drei Heiligtümer verteilen, ein beliebtes Mittel den Tempel- 
besitz wenn auch vielleicht nicht so vorteilhaft wie bei eigenem Be- 
triebe, so doch jedenfalls auf eine recht einfache Weise zu verwerten 
sehen darf. So finden wir es angewandt im Jupitertempel zu Arsinoe, 
der seine in den umliegenden Dörfern gelegenen Hausgrundstücke 
und dergl. an einen ‚Unternehmer verpachtet hatte‘), und ebenso im 
Soknopaiosheiligtum, das einen ihm gehörenden größeren Häuser- 
komplex, das &xofzıov Ilıcäi, an Pächter vergeben hatte (P. Lond. II. 
216 [3.136]). (Beide Belege gehören der römischen Zeit an.)®) Dem 
an erster Stelle genannten Beispiel ist auch zu entnehmen, . daß die 
Verwaltung des Hausbesitzes damals in den Händen der Priester ge- 
legen hat; denn das Pachtgeld wird von dem Pächter direkt in die 
Tempelkasse abgeführt, was uns die Form der Buchung der dafür 
eingegangenen Summe in den Tempelrechnugen deutlich zeigt?) 

Aus ebendenselben Rechnungen ersehen wir dann noch, daß dem 
Jupiterheiligtum auch die eigene Verwaltung der Tempelkapitalien 
zugestanden hat (vergl. über sie Bd. LS. 320f£.); so sind von ihm aus 
den vorhandenen Geldern größere und kleinere Darlehen gewährt wor- 
den®), und an ihn haben auch die Schuldner die geliehenen Summen 
zurückgezahlt, sowie die Zinsen abgeführt®). Natürlich sind diese 
Darlehen von dem Tempel nur bei Gewähr der nötigen Sicherheit 
vorgestreckt worden. Wie ein in den Tempelrechnungen bei der 
Buchung der Neuausleihungen sich findender Ausdruck besagt, haben 
ihm seine Schuldner für die richtige Erfüllung der von ihnen ein- 
gegangenen Verbindlichkeiten mit „r& did zur Aonuerıousv Urdo- 
zovra“ gehaftet (siehe Anm. 4). Die Erklärung dieses Ausdruckes 
leidet infolge der Anwendung eines gerade in den Papyri unter recht 
verschiedenen Bedeutungen vorkommenden Wortes wie „Aonuearıouds“, 
zumal da auch der Gebrauch der Präposition dı& c. Gen. in dieser 
Verbindung sich nicht ohne weiteres erklären läßt, unter großen 
Schwierigkeiten. Nicht zustimmen kann ich Wileken (a. a. O. Hermes 

ı) B.G. U. II. 362. p. 5, 21ff,, vergl. hierzu die Bemerkungen im I. Bd, S. 288/89. 
2) Verfehlt wäre es auf Grund dieser beiden Beispiele zu folgern, die Tempel hätten regelmäßig ihren Hausbesitz durch Verpachtung verwertet; wenn auch kein Beleg dafür vorliegt, so kann die Verwertung sonst ebensogut durch Vergeben an einzelne Mieter geschehen sein. 
3) Das für den Soknopaiostempel angeführte Beispiel bietet keinen sicheren Anhaltspunkt, ob die Verwaltung von den Priestern oder vom Staate geführt worden ist; die Bezeichnung der Pächter als „uodore) Eroızlov Ilcdirog Zox- 

voruiov Heod ueyahov“ deutet allerdings eher auf Tempelpächter als auf staat- liche hin. Ein Analogieschluß mit Rücksicht auf die Verhältnisse beim Jupiter- tempel ist hier nicht angebracht, da die beiden Belege weit über 100 Jahre 
auseinander liegen. 

4) B. G. U. II, 362, frg. 1, 13 ff., p- 1, 11, p. 9, 20, p. 14, 28, frg. 4, 5ff.. 5) B.G. U. II. 362, p. 3, 10ff., p.8, 19ff., p.13,22f,, p.14,7ff,, p.15,24ff., {rg.6.
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XX [1885] 8. 459), welcher „yonuerisuol“ hier als von den Behörden 
geführte Listen auffaßt, in denen das Gesamtvermögen, bez. Gesamt- 

- einkommen der einzelnen Steuerzahler verzeichnet war N), und demgemäß 
der Ansicht ist, die Schuldner hätten hier ihr gesamtes Vermögen, 
welches sie gemäß jener Listen besaßen, verpfändet, so daß also in 
den betreffenden Schuldscheinen ein Hinweis auf diese yorueriouor 
gestanden haben muß. Dieser Auffassung gegenüber ist jedoch zu 
beachten, daß sich in den zahlreichen uns erhaltenen Darlehnsurkunden 
bei der Erwähnung des: vom Schuldner gewährten Pfandobjekts bis- 
her niemals eine Formel gefunden hat, die der Wilckenschen Er- 
klärung als Stütze dienen könnte, vor allem ist aber gegen sie geltend 
zu machen, daß in dem einen Falle, in dem uns ein Einblick in die Darlehnsbedingungen möglich ist (B. 6. U. II. 362. p. 9, 154), der 
Schuldner dem Tempel durchaus nicht sein ganzes Vermögen, sondern 
nur ein Haus verpfändet hat. Es heißt also eine Deutung von yey- 
karısuös zu finden, der diese Angabe nicht entgegensteht.”) Ausgehend 
von der für zeyuerioudg in den Papyri vielfach zu belegenden Be- deutung „Urkunde“ (speziell die Vertragsurkunde) möchte ich vor- 
schlagen in den in den Tempelrechnungen genannten „Zonuarıouoi“ die dem Jupiterheiligtum eingehändigten Darlehnsurkunden (Schuld- 
quittungen)?) zu sehen und mithin den Ausdruck „eri Örailapi; (bez. 
vrxodnien) Tois dıd rüv 19NuaTıousv Örxdoyovo“ dahin deuten, daß nur solche Gegenstände, die in den Schuldscheinen namhaft gemacht 
sind, verpfändet worden sind. Übrigens hat sich mitunter der Tempel, 
wenn ihm der Schuldner nicht die nötige Sicherheit zu bieten schien, mit der Gewähr von Pfandobjekten nicht begnügt, sondern der Be- _ treffende hat ihm alsdann noch einen Bürgen stellen müssen.) 

  

1) Solche Listen hat es tatsächlich in jener Zeit gegeben, siehe Wilcken, Ostr. I. S. 506 ff. 
2) Vergl. zu dem folg. jetzt auch Appendix lexici gracei suppletorii et dialectiei.ed. Herwerden $, 238, ad yenuarıauos. 
3) In dem Falle, wo uns z.B. als Pfandobjekt ein Haus genannt wird, wird man yerkerioudg etwa als Hypothekeninstrument fassen dürfen. 4) Siehe B. G. U. II. 362. p. 12, 4. Wilcken, a. a. O. Hermes XX (1835) S. 448 glaubt übrigens, daß die Stellung eines Bürgen in diesem Falle nur des- halb verlangt worden sei, weil der Schuldner ein einfacher Ägypter sei. Ob er hiermit Recht hat, ist mir noch zweifelhaft, wenn es ja auch freilich nicht ausgeschlossen ist. Wir besitzen nämlich außer dem eben genannten nur noch drei Beispiele (frg. 1, 13 ,p. 12,3, p.15,2ff), die für die Beurteilung dieser Frage in Betracht kommen, denn bei den übrigen Schuldnern läßt sich nicht feststellen, ob sie haben Bürgen stellen müssen oder nicht. Die drei anderen Belege, in denen die Schuldner keine Bürgen zu stellen brauchen, beziehen sich nun alle auf Leute mit griechisch-römischen Namen, die höhere Ämter (Bov- hevris, voudeyng, doziegeis, &vrsönyneis) in Arsinoe bekleidet haben, die also den angesehensten und aller Wahrscheinlichkeit nach auch den wohlhabensten Schichten der Bevölkerung angehört haben. Daß man ron solchen die Stellung eines Bürgen nicht verlangt hat, ist ganz verständlich und braucht durchaus
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Die Verwaltung der Tempelgelder hat somit in den Händen der Priesterschaft gelegen, aber ein ganz selbständiges Disponieren über die Gelder hat man ihr doch nicht zugestanden, vielmehr hat die weltliche Aufsichtsbehörde die strengste Kontrolle über die Ausleihung der Kapitalien ausgeübt. So mußte 2. B. bei der Gewähr neuer Darlehen ihre Genehmigung vorher eingeholt werden!); offen- bar hat man diese von dem Ausfall einer Prüfung der Leistungsfähig- keit der Kreditsuchenden abhängig gemacht. 
Staatliche Beaufsichtigung der Tempelbesitzverwaltung ist auch noch bei einem weiteren Besitzobjekt der ägyptischen Heilig- tümer, bei den Tempelschätzen, nachzuweisen; denn die Inventar- verzeichnisse (über sie siehe Bd. L S. 326 f£), deren Führung der Priesterschaft oblag, mußten — dies ist uns allerdings nur aus römi- scher Zeit direkt bezeugt — alljährlich an die vorgesetzte staatliche Behörde eingereicht werden.?) Diese untersuchte dann wohl die Listen, ob sie ordnungsgemäß geführt seien, durch eine an Ort und Stelle vorgenommene Besichtigung des Bestandes.?) 

_ Über die Verwaltung des nicht werbenden Göttergutes besitzen 

  

nicht mit ihrer Nationalität zusammenzuhängen. Demnach ist es sehr wohl möglich, daB diese auch bei dem Ägypter für die Stellung des Bürgen nicht maßgebend gewesen ist, sondern der Grund, daß sie erfolgt, können ebensogut nur die schlechteren Vermögensverhältnisse des Betreffenden gewesen sein. Mit- hin scheint es mir auch nicht mehr angebracht, wie Wilcken dies tut (ihm hat sich Hartel, Gr. P. S. 56 angeschlossen), diese dem Ägypter auferlegte Bürg- schaftsleistung als einen weiteren Beleg für die gedrückte Stellung der Ein- geborenen aufzufassen. 
1) Siehe B. G. U. II. 362. p. 11,20 E,p.15, 2#., frg. 4, 5f, In frg. 1, 13. und p.1, 11ff. wird zwar im Gegensatz zu der an den anderen Stellen befolgten Praxis bei der Buchung der Darlehnsausleihungen die von der Aufsichtsbehörde erteilte Genehmigung nicht erwähnt, hieraus darf man jedoch wohl nicht fol- gern, daß sie in diesen Füllen nicht eingeholt worden sei, sondern die Nicht- erwähnung dürfte wohl dadurch zu erklären sein, daß diese Eintragungen von der Hand des ersten Schreibers der Urkunde herrühren, der sich im Gegensatz zum zweiten überhaupt möglichster Kürze befleißigt hat. 
2) Siehe B. G. U. II. 387 und 488, deren nähere Erklärung im folgenden Abschnitt 3Be im Verein mit derjenigen einer Reihe ähnlicher Papyri gegeben ist. Die angeführten Beispiele beziehen sich allerdings nur auf zwei Faijüm- tempel (den des Soknopaios und den des Sykatoimis) und gehören beide dem 2. Jahrhundert n. Chr. an, doch ist eine Verallgemeinerung für alle Tempel und für die ganze hellenistische Zeit, wenigstens was die Führung von Listen durch die Priesterschaft anbetrifft, ohne weiteres möglich, da die gleichen Ver- häöltnisse sich schon für die vorptolemäische Zeit nachweisen lassen, sie darf aber wohl auch bezüglich der Einreichung dieser Listen an die vorgesetzte staat- liche Behörde vorgenommen werden (siebe hierzu im folgenden Abschnitt 3Be). 3) Hierzu siehe z.B. die Bemerkungen in den Inventarlisten B. 6, U. I. 590, 2 ff. und B. G. U. II 7$1 Col. 6,8, wo ausdrücklich angegeben wird, daß die betreffenden Gegenstände augenblicklich nicht im Gewahrsam des Tempels sind, wozu in der zu zweit genannten Stelle von anderer Hand noch der offen- bar ihr Vorhandensein anzeigen sollende Vermerk: zad&g reöz(eran) getreten ist.
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wir dann noch eine Nachricht, die sich auf die Tempelbibliotheken 
bezieht. Wie nicht anders zu erwarten, haben diese unter der direkten 
Aufsicht der Priesterschaft gestanden, hat doch z.B. im Jupitertempel 
zu Arsinoe der Bibliothekar zu den Subalternbeamten dieses Heilig- 
tums gehört und ist demnach auch aus der Tempelkasse besoldet worden (siehe II. Bd. S. 21). 

Weitere Belege für die Verwaltung der einzelnen Besitzobjekte 
sind bisher nicht bekannt geworden, nur für die Beantwortung der 
bei ihnen allen zu stellenden wichtigen Frage: Hat den Tempeln das Recht zugestanden nach eigenem Gutdünken ihre Besitztümer zu 
veräußern oder neue zu erstehen, nur hierfür sind noch einige, 
allerdings bei weitem nicht genügende Anhaltspunkte vorhanden. So 
erscheint in einer uns erhaltenen Verkaufsurkunde über Tempeleigen- 
tum?) die Priesterschaft der betreffenden Heiligtümer als die den Ver- 
kauf vollziehende Partei; die Urkunde (0. P.R.1. 221) gehört der römischen Zeit (1. oder'2. Jahrhundert n. Chr.) an und bezieht sich 
auf das Heiligtum des Soknopaios, das ihr zufolge einen Bauplatz veräußert hat.°) Ebenso wie der Verkauf konnte auch der Ankauf 
von Tempelgütern von der Priesterschaft vorgenommen werden. Be- 
zeugt ist uns dies aus römischer Zeit (1. Jahrhundert n. Chr.) für das 
Serapeum zu Oxyrhynchos (P. Oxy. II. 242, vergl. Bd. 1. S. 287) und’ 
für den Soknopaiostempel®); in beiden Fällen handelt es sich um den Kauf von Land, das entweder zur Vergrößerung des Tempelbezirks 
dienen oder landwirtschaftlich verwendet werden sollte. 

1) Es erscheint mir übrigens nicht ausgeschlossen, daß wir eventuell auch im P.Grenf. I. 44 eine derartige Verkaufsurkunde vor uns haben. In dem Schluß “dieses außerordentlich fragmentarisch erhaltenen Verkaufsvertrages finden wir ‚nämlich die Unterschriften einiger höherer Priester, welche dem vereinigten Priesterkollegium der Tempel des Suchos und der Hathor zu Krokodilopolis und Pathyris (siehe Bad. 1. S. 20/21) angehört haben. Ob man in ihnen unbedingt die Zeugen sehen muß, ist mir fraglich; wäre es möglich sie als die Kontra- henten zu fassen (vergl. hierzu etwa C.P.R.L 221), so wäre wohl die Deutung, ‚daß das hier verkaufte Hausgrundstück (mit voller Einrichtung) und der Bau- platz Tempeleigentum gewesen ist, so gut wie sicher. Die Priester hütten als- dann im Namen ihres Tempels gehandelt. 
2) Der Papyrus ist sehr verstümmelt erhalten; so finden wir in-ihm auch nicht die direkte Angabe, daß die verkauften Besitztümer dem betreffenden Tempel gehört haben. Daß dies aber der Fall gewesen ist, kann_man jedoch m. E. daraus erschließen, daß der Vertrag durch die Gesamtheit des leitenden Priesterkollegiums des Soknopaiostempels abgeschlossen worden ist. 
3) P. Lond. II. 285 ($. 201); allerdings ist bei diesem Beispiel nicht ganz ‚sicher festzustellen, ob es sich hier um einen Kauf im Namen des Tempels handelt. Eine direkte Angabe hierüber fehlt; als Käufer sind mehrere Priester genannt, die allem Anschein nach einen besonderen Titel geführt haben, wenig- stens wird wohl nach der Richtung hin die Lücke in Z. 4 zu ergänzen sein. Ich möchte nun die für die Größe der Lücke sehr gut passende Ergänzung [Hyovetvo]v vorschlagen, so daß also hier (siehe Anm. 2) das leitende Priester- kollegium den Kauf vorgenommen hätte,
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Auf Grund dieser Beispiele darf man wohl mit gutem Recht den 
Schluß ziehen, daß stets und zwar auch bei Besitzobjekten, die im 
vorhergehenden nicht erwähnt sind, die Vornahme des Kauf- bez. 
Verkaufsaktes in den Händen der Priester gelegen hat, in den meisten 
Fällen dürfte wohl auch die Initiative zu ihm, ebenso etwa wie die . 
zur Anlage neuer Tempelbetriebe von der Priesterschaft ausgegangen sein; dagegen möchte ich die weitere Folgerung, daß den Priestern 
ein unbeschränktes Verfügungsrecht über Kauf und Verkauf von 
Tempelgut zugestanden hat, ablehnen, wenn diese auch in allen diesen Urkunden anscheinend ganz selbständig handeln und von einem Ein- 
greifen des Staates gar nicht die Rede ist. Wir wissen ja nicht, was 
sich vor der Abfassung dieser Urkunden abgespielt hat, ob nicht, um 
sie vornehmen zu können, für die Priester die Einholung der Erlaubnis der vorgesetzten weltlichen Behörden erforderlich gewesen ist. Daß dies tatsächlich geschehen ist, läßt sich allerdings nicht direkt be- weisen. Wenn man sich aber der weitgehenden Beteiligung des Staates an der Tempelbesitzverwaltung erinnert und dabei z. B. daran denkt, daß nur mit Erlaubnis dieser Behörden die Tempel ihre Kapi- talien ausleihen durften, daß sie weiterhin diesen über jedes einzelne Inventarstück Rechenschaft geben mußten, dann erscheint es mir so gut wie ausgeschlossen, daß die Priester zu derselben Zeit über die Tempelgelder zum Ankauf von neuem Besitz völlig frei verfügen oder vorhandenes Tempelgut ganz nach eigenem Gutdünken veräußern konnten, vielmehr dürfte sich wohl auch hierauf die Regierung einen maßgebenden Einfluß gewahrt haben. , 

Über die Personen, die sich in den Tempeln an der Besitz- verwaltung beteiligt haben, ist nur wenig bekannt geworden. So werden uns als solche fast immer nur die Tempelvorsteher oder das leitende Priesterkollegium genannt. Sie finden wir als die verantwortlichen Leiter der Tempelfabriken (Rev. L. Col. 51, 7£), mit ihnen ‚unterhandeln die in den Diensten der Tempel stehenden Hand- werker (P. Lond. II. 286 [S. 183]), in ihrer Hand liegt die Verpach- tung der ihnen unterstellten Tempelgüter (P. Lond. II. 335 [S: 191]; B. 6. U. IH. 916), sie sind für die Führung der Tempelinventarlisten verantwortlich (B. &. U. II. 387 u. 488), sie gewähren die Darlehen (B. 6. U. II. 862. fr. 1,13 u. ö.) und nehmen schließlich auch für ihre Heiligtümer den Kauf und Verkauf von Besitzobjekten vor. Mit der letzteren Aufgabe sehen wir übrigens im Serapeum zu Oxyrhynchos eine Kommission hochgestellter Priester, Stolisten, betraut (P. Oxy. D. 242)?), Sie hat man offenbar als Delegierte des betreffenden Tempel- vorstandes aufzufassen, wie denn die Tempelvorsteher überhaupt wohl 

  

1) Sollte unsere Deutung von P. Grenf. I. 44 (siehe vorher $. 119, A. 1) das Richtige treffen, so würde er ein Seitenstück zu P. Oxy. II. 242 bilden.
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öfters bestimmten höheren Priestern ihrer Heiligtümer ihre Vertretung bei den Verwaltungsgeschäften übertragen haben werden, vornehmlich 
wohl dort, wo wie in Oxyrhynehos mehrere Heiligtümer zu einer Ver- walfungseinheit verbunden waren; in diesem Falle dürften wohl die 
Delegierten immer für ein Heiligtum und zwar dauernd bestellt worden sein (vergl. hierzu im folg. S. 127). Zu beachten ist noch, daß, wenn 
ein leitendes Priesterkollegium an der Spitze gestanden hat, bei den mannigfaltigen aus der Besitzverwaltung erwachsenden Geschäften nicht 
immer das ganze Kollegium in Tätigkeit getreten ist; es werden viel- mehr bei diesen wohl meistens in seinem Namen nur.einzelne seiner 
Mitglieder tätig gewesen sein. So wenigstens möchte ich es deuten, wenn.in einem Verpachtungsangebot des Soknopaiostempels (P. Lond. 1.335[8.191]) alle leitenden Priester als diejenigen, welche die Tempel- mühle zur Verpachtung ausbieten, genannt werden, während nur zwei 
von ihnen den Vertrag unterzeichnet haben.!) Eine Verallgemeinerung scheint mir hier, obgleich allerdings nur dies eine Beispiel sich mit Sicher- heit nachweisen läßt?), sehr wohl gestattet zu sein, da sich Teilung der .Geschäfte unter die Mitglieder des Priesterkollegiums auch auf anderen Gebieten der Tempelverwaltung nachweisen läßt (siehe dieses Kapitel, Abschnitt 3, Bb u. D). 

Inwieweit und in welcher Weise ferner die Tempelvorsteher in 
der Besitzverwaltung durch besondere Beamte aus dem Priester- 
oder Laienstande unterstützt worden sind, darüber ist nichts Näheres zu ermitteln, da uns bisher von solchen Beamten nur der Bibliothekar 
des Jupitertempels in Arsinoe (Bd. I. S. 21) und vielleicht noch einige memphitischen Heiligtümern angehörende Priester®) zudem auch, nur 
dem Namen nach bekannt geworden sind. Trotzdem erscheint es 
mir zweifellos, daß bei allen Heiligtümern .mit einigermaßen aus- 
gedehntem und verschiedenartigem Besitz besondere Beamte der Besitz- verwaltung vorhanden gewesen sein werden, haben doch auch in anderen 'Tempelressorts den Tempelleitern ständige Hilfskräfte zur Seite gestanden (siehe im folgenden z.B. 8, 129). 

1) Als das beste Analogon zu dieser Nennung aller leitenden Priester an der Spitze der Urkunde, obgleich einige an ihrer Abfassung gar keinen Anteil haben, ist wohl der Brauch der römischen Kaiser anzuführen, in den Zeiten der Samtherrschaft ihren Erlassen auch die Namen der nichtbeteiligten Kollegen vorzusetzen. 
2) Siehe hierzu jedoch Bd. LS. 47, vornehmlich Anm, 2, der man vielleicht noch weitere Beispiele entnehmen könnte. 
3) In den Inschriften der memphitischen Hohenpriester finden wir nämlich unter ihren Titeln auch solche wie „heiliger Bibliothekar, „Berechner aller Sachen der Bücherei“, „wissend das Geheimnis der Goldschmiede“ (Brugsch, The- saurus V. S. 921, 913); handelt es sich hier nicht um mechanisch weiter bei- behaltene alte Titel, so weisen uns diese Titel auf das Vorhandensein von be- sonderen priesterlichen Beamten hin.
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Die die Aufsicht über die priesterliche Verwaltung des Tempel- besitzes führenden weltlichen Organe sind, soweit uns Angaben über sie erhalten sind, die gewöhnlichen lokalen Behörden ge- wesen. So werden uns z.B. als Beaufsichtiger der priesterlichen Öl- fabriken der drorzyer/g!), der olxov6uog und der dvriyoapsdg mit ihren Unterbeamten genannt (Rev. L. Col. 50, 22; 51, 14/15, 20 u. 23)°), die Inventarlisten werden zur Prüfung an den Peoıkızög youuuarevs ge- schickt (siehe den folgenden Abschnitt sub c) und in Arsinoe beaufsich- tigt die die lokalen Beamten ersetzende Bov2j unter Leitung ihres Vor- sitzenden die Darlehnsgeschäfte des J upitertempels. Es scheint übrigens, als ob mitunter die Tempelaufsicht von der Regierung auch nicht be- amteten Laien übertragen gewesen ist. Denn wenn wir z.B, erfahren, daß der Staat im 2. Jahrhundert v. Chr. zwei Personen, welche auf keinem Fall Priester gewesen sind, das zg«reiv, d.h. die Verfügung, hier genauer die Ausübung von Patronatsrechten über ein thebanisches Asklepieum eingeräumt hat®), so ist hieraus jedenfalls nicht nur das ihnen verliehene Recht der Besetzung der Priesterstellen, sondern des weiteren wohl auch ein allgemeines Aufsichtsrecht über den Besitz des Heiligtumes — natürlich unter staatlicher Kontrolle — zu folgern. Aus ptolemäischer Zeit besitzen wir schließlich auch eine Nach- richt über die Oberaufsichtsinstanz für diesen Zweig der Tempel- verwaltung; sie ist, wie nicht anders zu erwarten, das- königliche Kabinett in Alexandrien gewesen, an das z.B. die lokalen Beamten den Bericht über den Betrieb der Ölfabriken der Tempel erstatten mußten (Rev. L. Col. 51, 20 ff). In römischer Zeit wird jedenfalls auch hier die Oberaufsicht in den Händen des Zdiog A6yog und seiner Stellvertreter, der &x/rgoxoı ro» oÖ0Laz&v, gelegen haben (vergl. hierzu Bd. IL S. 76). 
1) Bei dem Rev. L. Col. 51, 28 genannten diomneig ist offenbar an den Lokaldiöketen und nicht an den in Alexandrien sich befindenden Chef der ge- samten Finanzverwaltung gleichen Namens zu denken. (Über das Amt des dior- »nens vergl. Wilcken, Ostr. I, S, 492/93, der mir gegenüber der zuerst yon Re- villout, Melanges S. 389 geäußerten Ansicht, daß es nur einen diorunens für ganz Ägypten gegeben habe, das Richtige zu bieten scheint; zuletzt haben über dieses Amt Grenfell-Hunt, P. Tebt, LS. 33/34, Strack, a.a. 0. Archiv IL, S. 559 und Mahaffy, P. Petr. IIL S. 152 gehandelt) Wäre der letztere hier gemeint, 50. würde man wohl überhaupt schwerlich noch neben ihm das königliche Ka- binett genannt haben, was hier jedoch der Fall ist, und außerdem würde als- dann sicher nicht bei Erwähnung dieser beiden Instanzen eine derartige Ver- schiedenheit des mit ihnen verbundenen Verbums (das Einreichen an das könig- liche Kabinett wird durch „erooröllev", dasjenige an den diowznens durch „Idörer“ ausgedrückt) zu beobachten sein, sondern es würde wohl sogar nur ein regierendes Verbum genannt worden sein. 

2) Es sei hier noch erwähnt, daß die Regierung auch den Pächtern des Ölmonopols ein Aufsichtsrecht über die Ölfabriken der Tempel eingeräumt hatte, siehe Rev. L. Col. 50, 21/22 u. 51, 13/14, 
3) Siehe Theb. Bank II; vergl. hierzu Bd. I. S. 235/36. 
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B. Die Einnahmen- und Ausgabenverwaltung. 
a. Die Kassen und Magazine. 

Mit der Besitzverwaltung muß immer dasjenige Ressort der Tempelverwaltung in engster Verbindung gestanden haben, dem die Tempelkassen und -magazine unterstellt waren, in welche die ver- schiedenartigen Geld- und Naturaleinnahmen der Heiligtümer ab- geliefert und aus denen ihre zahlreichen Ausgaben bestritten worden sind. Daß an allen Tempeln sowohl besondere Kassen als auch Maga- zine bestanden haben, darf man wohl, wenn auch einzelne Belege sich nicht anführen lassen, auf Grund unserer Ausführungen über die Natur der Einnahmen und Ausgaben der Tempel als selbstrerstind- lieh bezeichnen. Welchen Namen die Tempelkassen geführt haben ist nicht bekannt geworden. Auch die offizielle Bezeichnung der Magazine ist nicht erhalten‘), doch werden sie wohl ebenso wie die des Staates und der Privaten (Wileken, Ostr. 1 S. 649/50) als S- S«vgol bezeichnet worden sein, wenn auch gerade in den beiden Fällen, in denen uns das Wort 9noavods in Verbindung mit ägyp- tischen Tempeln begegnet, es allem Anschein nach nicht in dem prägnanten Sinne als Vorratshaus für Naturalien, sondern in seiner allgemeinen Bedeutung als Schatzhaus aufzufassen ist?) 
Bei Heiligtümiern mit ausgedehnterem Besitz werden sicherlich mehrere Magazine und vielleicht auch mehrere Kassen, bezw. was dasselbe besagt, besondere Kassen- und Magazinressorts für bestimmte Zweige der Tempelverwaltung vorhanden ge- wesen sein. So ist es z. B. sehr wohl möglich, daß größere gewerb- liche Anlagen der Tempel ihre eigene Kassen- und Magazinverwaltung D gehabt haben.) Natürlich werden dann eventuelle Geldüberschüsse 

  

1) Revillout, Melanges S. 109. glaubt allerdings den Thesauros des Gottes als Aufbewahrungsort der Naturaleinnahmen der Tempel aus demotischen Papyri nachweisen zu können, doch sind seine Aufstellungen verfehlt, siche Bd ILS. 83, A.3 u. 90, A. 3. Verweisen könnte man immerhin noch auf P. Lond. IL 216 (8. 186), wo als Bestandteil eines dem Soknopaiostempel gehörenden, von ihm verpachteten Grundstückes auch ein Bnoaveös genannt wird. 
®) Siehe P. Par. 60®%, 31; da hier Geldsummen dem Inoavgög tod Isgoö entnommen werden, ‚handelt es sich sicher um das Schatzhaus. Siehe ferner P. Amh. Il. 41. In diesem Papyrus ist der $noaveds des Soknopaiostempels er- wähnt, ohne daß über seinen Inhalt eine Angabe gemacht wird; als ein mit der Tempelkasse auf eine Stufe zu stellendes Magazin für Naturalien möchte ich ihn jedoch nicht auffassen, da ein solches, das doch beständig im Gebrauch gewesen sein muß, sei es um in ihm die Einnahmen abzuliefern, sei es um die Ausgaben ihm zu entnehmen, wohl kaum, wie es hier der Fall ist, versiegelt worden wäre; so dürfte also wohl auch hier das Schatzhaus gemeint sein. 3) Für eine dem Osirisheiligtum zu Heliopolis gehörende Mühle besitzen wir eine besondere Abrechnung (dem. P., publ. von Revillout, Melanges S. LXXIIIEE.), was natürlich auch eine besondere Kassenführung voraussetzt, doch läßt es sich
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an eine Zentralkasse abgeführt und ein etwaiges Defizit wird aus ihr 
gedeckt worden sein, denn für den Fall des Bestehens von Sonder- kassen müssen wir meines Erachtens unbedingt die Zentralisation des 
Kassenwesens eines Tempels in einer Hauptkasse, aus der dann die 
allgemeinen Ausgaben des betreffenden Heiligtums entnommen wurden, 
supponieren.!) Dagegen erscheint mir die Annahme nicht so sicher, daß auch mehrere zu einem Tempel gehörende Magazine stets in einem Zentralmagazin zusammengefaßt gewesen sind — es mag dies ja aller- dings oft der Fall gewesen sein. So halte ich z. B. eine derartige 
Zentralisation bei all jenen Heilistümern nicht für wahrscheinlich, 
bei denen die von einander verschiedenen Naturalien verschiedenen Vorratshäusern überwiesen worden sind. 

Das Bestehen von Sonderkassen und -magazinen bezw. von be- - sonderen Ressorts darf man wohl alsdann den sog. Serapeumspapyri entnehmen. Wir finden nämlich in diesen als Bezeichnung der Spezial- beamten, welche die Auszahlung der vom Staate dem großen Sera- peum bei Memphis überwiesenen Ökvgu-ovvreis der „Zwillinge“?) 

  

leider nicht ermitteln, ob. die Mühle vom Tempel selbst betrieben worden ist, oder ob sie verpachtet gewesen ist, 
1) Vergl. hierzu die Bemerkungen über die Tempelrechnungen in diesem Abschnitt sub c. 
2) Im I. Bd. S. 373 ff. habe ich leider über die sövredisg der „Zwillinge“ des großen Serapeums eine ganz falsche Anschauung vertreten, indem ich an- nahm, daß ihnen sowohl die Öl- als auch die Olyra-(Brot-)oövre&ıg nicht vom Staat, sondern durch Vermittlung der Priester ausgezahlt worden ist. Es ist jedoch nur die Olyra-(Brot-Josvra&ıs den „Zwillingen“ durch die Priester übermittelt worden, das Öl hat dagegen die Regierung nicht erst an das große Serapeum, sondern direkt an die Olövunı abgeführt. Zu dieser Auffassung zwingt uns einmal P. Leid. B., in welchem die „Zwillinge“ um Gewähr der ihnen geschuldeten Brot- und Ölrückstände petitionieren. Bezüglich der letzteren verlangen sie nämlich (Col. 3, Sf), daß die „ol eög zeig agayuersiang“ angehalten werden, sie ihnen zu verschaffen, für die Verabfolgung der Rückstände an Brot sollen. dagegen der Tempelvor- steher des großen Serapeums und sein Stellvertreter sorgen. Der Wortlaut des Papyrus (siehe vor allem 2. 10 u. 11 „öuolag“) weist uns nun darauf hin, daß man die beiden genannten Gruppen auf eine Stufe zu stellen hat; in der ersten kann es sich also um Beamte der Tempelverwaltung, die j& Untergebene des Serapeumsvorstehers gewesen wären, nicht handeln, sie sind mithin als Regie- rungsbeamte zu fassen, wozu übrigens ihr Titel gut paßt (vergl. P. Tebt.1. 5, 184, wo derselbe Titel sicher Staatsbeamten beigelegt ist; siehe auch Beamtentitel wie z. B.: ol mg@yparsvdusvor Rev. L. Col. 36,11; P. Grenf. II. 37,5; oi zoryuarızot Strack, Inschriften 103 C[C.1.Gr Mm. 4896). Mit ihnen sind die P. Leid. B - Col. 2, 11; P. Par. 22, 27; 25, 3/4 (derselbe Titel wie oben); 29, 16 (of zeög rod- 

m 

zig Övres); P. Lond. I. 33% (8. 19), Z. 8 (oi drorereyuelvor = P. Par. 33, 7) ge- nannten Beamten, welche den Zwillingen ihr Öl verabreichen sollen, gleichzu- setzen; ihr Charakter als Staatsbeamte erhellt besonders deutlich aus P. Par. 25, laut dem sie über die sicher von der Regierung geführte yoagn rar eig rk isod (siehe auch P. Leid. D,,2=P. Lond. I. 31 [8. 17] 2. 5/6; zu ihr vergl. die Be- merkungen im folg.) Bericht erstatten. P. Lond. 1.22 (8.7) zeigt uns des wei-
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vorzunehmen haben, den Titel „zoo&ornz6reg tüs ovvrdßeong“ (P. Lond. 
1.35 [8. 24], Z. 10 = 24 Verso [S. 26), Z. 9/10). Diesen Titel darf 
man wohl dahin deuten, daß im memphitischen Serapeum besondere 
Personen für die Verabfolgung der ovvzetıg oırızı) vorhanden gewesen 
sind, d. h. ein besonderes Ressort für diese bestanden haben muß. 
Diese Abtrennung der an die Tempel ausgezahlten ovvre&ıs von den 
anderen Tempeleinnahmen läßt sich bisher für andere Heiligtümer 
allerdings nicht belegen, doch ist es mir recht wahrscheinlich, daß 

teren, daß man die durch die genannten Papyri bezeugte Verabfolgung des Ölca 
an die „Siöyper“ durch königliche Beamte nicht als Ausnahme fassen darf; denn 
in ihm Z. 14 #f. werden die Ölbezüge der „Zwillinge“ in direkten Gegensatz zu 
dem gestellt, was diese für gewöhnlich „ex zoö ieeoö“ zu erhalten haben (siehe 
vor allem 2. 18: „odde“). Das ihnen „Ex roü legoö“ d.h. durch die Vermitt- 
lung des iegov Gewährte ist nun, wie uns z.B, P. Par. 97 (= 28; P. Leid. E,; 
P. Mil); P. Lond. I. 35 (8. 24) (= 24 Verso [S. 26)); 41 Recto (8. 27) deutlich 
zeigen, die Olyra- bezw. Brot-oövrafts; dagegen wird die Öl-sörradıs durchaus 
im Einklang mit unseren Feststellungen über die Form ihrer Auszahlung schr oft 
ausdrücklich als „sövrußis &2 Too Baaılızoö“ bezeichnet, ohne daß von einer 
Übermittlung durch das sed» die Rede ist “siehe z. B. P. Leid. C, 4/5; P. Lond, 
1.17 (8.10) Z. 5; P. Par. 23, 25 u. 27). . (Meine Bemerkungen Bd. I. 8. 367, A. 1 über die Gleichsetzung der Ausdrücke ourrafıg &x zod Proiızov und &x roö Isgoö 
sind demnach verfehlt; P. Leid. C u. P. Lond. I. 31 [S. 15] führen uns also auch 
nichts Außergewöhnliches, sondern nur die Regel vor Augen. Übrigens ist auch 
meine Deutung des zweiten Teiles des Londoner Papyrus auf $. 376 ff. und die 
dort vorgetragene Ansicht über seine Verknüpfung mit P. Lond. L 27 [S.14] nicht 
aufrecht zu erhalten; Näheres hierüber in dem Nachtrag zu den betreffenden 
Seiten am Schluß dieses Bandes.) Der hier festgestellte verschiedene Charakter 
der Öl- und der Brot-sö»rafıg erklärt auch das auf den ersten Blick eigentüm- 
lich erscheinende Verfahren der „Zwillinge“, zu derselben Zeit besondere 
Petitionen für die Öl- und,für die Brotrückstände an die Regierungsbeamten 
einzureichen (eine Ausnahme bildet nur P. Leid. B), sowie die scharfe Trennung 
der von diesen angestellten Untersuchung nach der Art der Forderung (siehe 
vor allem P. Lond. I. 17 [S. 10] gegenüber 18 [S. 22). 

Auf Grund dieser Ausführungen über die ouvretg der „Olöuue“, zumal da 
uns auch noch der unpubl. P. Rainer 107 nach den Angaben Wesselys, Kar. u. 
Sok. Nes. $. 72 ein Beispiel für die Auszahlung ‘der oövre&is durch den Staat an 
einen Priester liefert, könnte man vielleicht zu der Annahme geneigt sein, daß 
nur ausnahmsweise die sövrefıs den Priestern durch die Tempelverwaltung über- 
wiesen worden ist, etwa in so besonderen Fällen wie bei der täglichen Brot- 
lieferung an die „Zwillinge“, wo eine Verabfolgung durch die Regierung allzu 
umständlich gewesen wäre, Dieser Auffassung möchte ich jedoch nieht zustim- 
men, sondern bei der im I. Bd. S. 366 ff. vertretenen bleiben, derzufolge man in 
der sövreäis eine an und für sich den Tempeln zufließende Einnahme zu sehen 
hat; denn gerade in den allgemeine Verhältnisse regelnden offiziellen Doku- 
menten (Rosette Z. 14 u. P. Tebt. I. 5, 54) ist sie ganz deutlich als solche cha- 
rakterisiert (sövrafts tüv iegö»), auch besitzen wir direkte Belege für ihre 
Auszahlung an die Tempel (siehe den folg. Abschnitt b). Immerhin müssen wir 
jetzt mit Ausnahmen von dem prinzipiellen Verfahren rechnen; freilich läßt sich 
noch nicht feststellen, welche Gründe für diese maßgebend gewesen sind, etwa 
die Beschaffenheit der betreffenden stvrafıs oder die Person der Empfänger . 
oder etwas anderes.
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auch sonst in der Einnahmen- und Ausgabenverwaltung der Tempel eine besondere Abteilung für das staatliche Priestergehalt geschaffen worden ist!); war doch „schon hierdurch deutlich aus- gesprochen, daß dieses durch die Überweisung an die Heiligtümer nicht mit den übrigen Einnahmen der Tempel, welche zu ihrer freien Verfügung standen, auf eine Stufe gestellt worden war, und auch die staatliche Aufsicht über die vorschriftsmäßige Verteilung der ovvrafıs mußte hierdurch eine bedeutende Vereinfachung erfahren. 
Die uns über die „Zwillings“-ovvrefıg erhaltenen Nachrichten ver- helfen uns alsdann auch zu einem Urteil darüber, wie sich die Kassen- und Magazinverhältnisse dort gestaltet haben, wo mehrere Tempel zu einer Verwaltungseinheit zusammengefaßt gewesen sind. So haben allem Anschein nach im großen Serapeum bei Memphis wohl alle Heiligtümer, die zu ihm gehörten, eine eigene Einnahmen- und Ausgabenverwaltung besessen. Die in ihm tätigen „Slövuaı“ haben nämlich für ihre Dienste am Serapeum und für die am Askle- pieum von jedem der beiden Heiligtümer eine besondere oüvrafig erhalten (siehe I. Bd. S. 374), wie denn auch. die Regierung die ovv- taSıg getrennt für das Serapeum und für das Asklepieum ausgezahlt?) und auch demgemäß später die Nachforschung nach dem Verbleib der von ihr verabfolgten ö4vo« getrennt für beide Tempel angestellt hat.?). So lassen sich denn auch für jedes der beiden Heiligtümer 

1) Mit der obigen Ansicht läßt es sich gut vereinen, daß in den uns er- haltenen Jahresrechnungen des Jupiter- und des Soknopaiostempels die cövrads nicht erwähnt wird; denn wenn für sie eine eigene streng abgetrennte Kasse, bezw. Magazin bestanden hat, so ist natürlich auch über sie besonders Buch geführt worden. Einen ganz zweifellosen Beleg bilden allerdings diese Rech- nungen nicht, da sie nur fragmentarisch erhalten sind und gerade in den ver- lorenen Teilen’ die sörzedig gebucht gewesen sein könnte, 
2) P. Par. 26, 10—12. Die hier hervorgehobene Teilung’ der suvradis in Bezüge, die teils vom Serapeum, teils vom Asklepieum gewährt werden sollen, weist uns schon, obgleich im P. Par. 26 die sörrefıg sonst nicht näher charak- terisiert ist, darauf hin, daß es sich hier um die öAvex- bezw. Brot-sövrafıg handelt; denn die Ülbezüge der „Zwillinge“ werden niemals mit einem be- stimmten Heiligtum in Verbindung gebracht (siehe Bd. LS. 374). Auch- die Kennzeichnung der hier geforderten sövreitg als „c& zad” nuloav Ölovre" (Z. 13) läßt sich nur mit den Brotrationen, welche täglich verabfolgt worden sind (siche folg. Abschnitt b), vereinen. Schließlich zeigen uns auch die im P. Par. 26 enthaltenen Angaben über die Verwaltung der sövrafıs, daß diese in den Händen der Priesterschaft geruht hat, auch dies ein untrügliches Zeichen dafür, daß die ölve«- bez. Brotbezüge hier gemeint sind. Kenyon, P. Lond. LS.5 hat also P, Par. 26 fälschlich in die Petitionen um Gewähr der Öl-sörrasig eingereiht, 

. 3) So bietet uns P. Lond. I. 18 ($. 22) nur die genaue Untersuchung über die Brotrückstände, die vom Serapeum den „Zwillingen' geschuldet werden, und nur am Schluß Z. 30 ff. wird auch auf die Brot- bezw. Ölvge-Forderungen für das Asklepieum hingewiesen, ohne jedoch näher darauf einzugehen.
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eigene Kassenbeamte für die Verwaltung der ovvrafıg nachweisen (P. Par. 26, 18/19 u. 31—33). Wenn somit allerdings die Trennung der Verwaltung direkt nur für die eine der mannigfachen Einnahmen, für die oövrefıg und: nur für zwei Tempel zu belegen ist, so darf man doch wohl hieraus ohne weiteres folgern, daß das Serapeum und das Asklepieum auch für alle übrigen ihnen zufließenden Einnahmen ihre eigenen Kassen, bezw. Magazine besessen haben, und daß das Gleiche auch bei den anderen, zum großen Serapeum gehörenden Heiligtümern der Fall gewesen ist. Ähnliche Verhältnisse haben dann auch aller Wahrscheinlichkeit nach bei den mit dem Isisheiligtum zu Philä zu einer Verwaltungseinheit verbundenen Tempeln (siehe Bd. 1. S. 43) bestanden; denn der Ertrag der Tempelkollektensteuer, die von einem dem gemeinsamen Priesterkollegium angehörenden Priester erhoben wird, kann nicht allen jenen Heiligtümern als gemein- same Einnahme zugefallen sein, da sie bald unter dem Namen Aoyesız "Ioıdog, bald als Aoyei« einer männlichen Gottheit (vielleicht des Chnum von Elephantine) eingesammelt wird (siehe hierzu Bd. L S. 361,62). Die gemeinsame Einsammlung der beiden Abgaben weist uns auf eine gemeinsame Oberleitung (siehe Bd. II. S, 77, A. 2), die Tatsache jedoch, daß trotzdem zwei besondere Abgaben erhoben werden, auf eine Tren- ' zung der Einnahmen- und Ausgabenverwaltung des Tempels der Isis von jener der männlichen Gottheit und somit auf besondere Kassen und Magazine hin. Dasselbe Verwaltungsprinzip darf man wohl auch für die in Oxyrhynchos mit einander vereinigten Heiligtümer, sowie vielleicht auch: für die Ptahtempel in Memphis und Alexandrien (siehe Bd. 1. S 21/22) annehmen; wenigstens geht in Oxyrhynchos ein Grund- stück, das von Priestern gekauft wird, welche sich als Priester aller Tempel der Stadt bezeichnen, in den alleinigen Besitz des Sarapis über (P. Oxy. II. 242, vergl. Z.5£. gegenüber Z. 17f£), und ferner ist die Annahme recht wohl möglich, daß die vom memphitischen Ptahtempel an Stolisten des Ptahheiligtumes in Alexandrien ausgezahlte sövragıg diesen nicht privatim, sondern als Vertretern der Einnahme- verwaltung ihres Heiligtumes übermittelt worden ist.! 
Hiernach könnte man geneigt sein dies Ergebnis zu verallgemei- nern und demnach anzunehmen, daß überall, wo mehrere Tempel mit einander vereinigt waren, an jedem von ihnen eine besondere Einnahmen- 

  

1) Vergl. hierzu die Ausführungen im I. Bd. $. 22, 369 u. 380, Für die Deutung des P. Petersb. 4 P. Berl. als keine private Quittung könnte man darauf verweisen, daß in ihr als Empfänger der eövredig 7 Stolisten genannt werden, während nur & die Quittung unterzeichnet haben. Hierdurch erinnert uns die Urkunde an P. Lond. II. 335 (8. 191) (vergl. Bd. I. S. 121); der Auffassung der Stolisten als Vertreter des Dependenzheiligtumes scheint nichts entgegenzu- stehen, zumal da die süvrefig, soweit es sich erkennen läßt, in keiner Weise als die spezielle der Stolisten charakterisiert ist, Vergl. übrigens hierzu noch die sövredıs-Quittung B. G. U, II, 707.
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“und Ausgabenverwaltung bestanden hat, doch wird eine derartige Ver- 
allgemeinerung durch die eine der uns erhaltenen Rechnungen des 
Soknopaiostempels ausgeschlossen, da in dieser auch verschiedene Aus- 
gaben für die mit dem Heiligtum des Soknopaios verbundenen Tempel 
in Neilupolis und Gynaikon Nesos!) gebucht sind?) und da natürlich 
eine besondere Kasse auch besondere Buchführung voraussetzt. Eine 

“prinzipielle Feststellung ist hier also noch nicht möglich, aller Wahr- 
scheinlichkeit nach dürfte es sich jedoch ganz nach den jeweiligen 
lokalen Verhältnissen gerichtet haben, ob man eine Trennung der Kassen (Magazine) vorgenommen hat oder nicht. : 

b. Die Geschäftsführung. 

Gegenüber den mehr oder weniger hypothetischen Bemerkungen 
über die Tempelkassen und -magazine ist es erfreulich ein bedeutend 
reicheres Material für den bei der Einnahmen- und Ausgabenverwal- tung der Tempel üblich gewesenen Geschäftsgang zu besitzen. Vor 
allem gewähren uns in ihn einen näheren Einblick die auf die ovv- 
ta&ıs der „Zwillinge“ sich beziehenden Serapeumspapyri°) (siehe Bd. I. 8. 366, A. 2). 

Ihnen zufolge ist damals im großen Serapeum bei Memphis allem Anschein nach durch Vermittlung seines Obervorstehers, des &u- Grdrng tüv leo&v Psintaes, beziehungsweise seines Stellvertreters Amosis (siehe über sie Bd. LS. 41/42) die ovvrafıg, die der Staat dem Tempel zur Weiterauszahlung übergab, an die Vorsteher der ver- schiedenen zu ihm gehörenden Heiligtümer, die TE0EOTNAGTES TOV leoöv (über sie Bd. I S. 42/43), zur Verteilung an die diesen unter- stehenden Priester überwiesen worden.‘) Daß Psintaes und Amosis als Mittelspersonen fungiert haben, darf man vielleicht einmal aus der an sich nicht begründeten Beschuldigung der „Zwillinge“ entnehmen, ihre ouvrafıg sei von diesen beiden Priestern, denen, wie sie behaupten, 
1) Vergl. Bd. 1. $, 19/20. Wesselys 8.20, A.3 angeführte Behauptung über die Verbindung des Isistempels in Gynaikon Nesos mit .dem Soknopaiostempel halte ich jetzt für ganz sicher; vergl. auch B.G. U. I, 337, 6 mit III. 916, 14/15. Für den ebendaselbst sich findenden Hinweis auf eine Veränderung in der Reihe der mit dem Soknopaiostempel verbundenen Heiligtümer im Laufe der Zeit seien als bestätigende Belege noch P. Amh. II. 35 u. 41 angeführt, denen zufolge im 2. Jahrhundert v. Chr. ebenso wie zur Zeit von B. G. U. III. 916 (1. Jahrhundert n. Chr.) noch nicht ein Tempel der Isis Nephremis mit dem Soknopaiosheilig- tum vereinigt gewesen zu sein scheint (vergl. den Titel der Soknopaiospriester). 2) Siehe B. G. U. 1. 337, 3. u. 13; unpubl. P, Rainer 171 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. 8. 74 u. 76, 

3) Sie bieten uns allerdings nur für zwei der zum großen Serapeum ge- hörenden Heiligtümer, für das Serapeum und das Asklepieum, Angaben, doch scheint es mir gestattet, äbnliche Verhältnisse auch bei den anderen Serapeunis- tempeln anzunehmen, 
\ 4) Siche P. Lond. I. 35 (8.24), Z. 21/22 (= 24 Verso [S. 26], Z. 20/21); P. Par. 26, 21 ff; 27, 15 ff. (= P. Leid. E,, 15; P. Mil); P. Vat. VS, 603.
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„Ovverdyn dxodoüvar“ (sc. die ovvrafıg), zurückbehalten worden;') weiterhin könnte man hierfür wohl auch die an die Staatsbeamten gerichteten Forderungen der Zwillinge anführen, in denen sie diese bitten, Psintaes zum „drodoövaı“ der Gövreßıg zu veranlassen?), doch wäre es allerdings auch möglich, daß man unter Berücksichtigung der in den Petitionen der Zwillinge sich findenden unbeholfenen Aus- drucksweise alle diese Bemerkungen, aus denen ja das, was sie auf den ersten Blick zu besagen scheinen — die von Psintaes, bezw. von seinen speziellen Delegierten vorgenommene selbständige Auszahlung der oUvradıg —, sowieso nicht zu folgern ist, einfach als Belege für die von der Leitung des großen Serapeums ausgeübte Beaufsich- tigung der oövraßig-Auszahlung zu deuten hat, Denn hiermit ist Psintaes tatsächlich betraut gewesen; so erhält er z. B., als den Zwil- lingen ihr staatliches Gehalt nicht richtig abgeliefert wird, von der Regierung den Auftrag die betreffende Sache in Ordnung zu bringen?), und sein Sohn nimmt offenbar in Vertretung des Vaters eine Prüfung der Beschwerden der „Zwillinge“ vor und ordnet darauf die Auszah- lung der Rückstände an (P. Par. 26, 23). 
Den mit der Verteilung der ovvrefıg an die Priester beauftragten Vorstehern der verschiedenen ‚ zum großen Serapeum gehörenden Heiligtümer haben Kassenbeamte zur Seite gestanden, die in den Petitionen der „idvuar“ verschieden benannt sind, „mgosornzoreg tüg Gvvridgewg“t), „ol zoög zoig 481gL0uolg rerapyuevor“?) und „yoruuereig“ (P. Lond. 41 Recto [S. 27], Z. 21). Die Verschiedenheit der für die Kassenbeamten angewandten Bezeichnungen ist vielleicht dadurch zu erklären, daß es einen offiziellen griechischen Titel für sie nicht ge- geben hat, sondern nur einen ägyptischen.S) 

  

1) Siehe P. Leid. B Col. 3, 10 ff.; daß die Beschuldigung nicht begründet ist, dafür siehe P. Par. 26, 18 ff.; 27, 15. (=P. Leid. E,, 10ff.; P, Mil); P. Lond. 1. 35 (8. 24), Z. 10 u. 21/22 (= 24 Verso [S. 26], 2. 9/10 u. 20/21); P. Vat, V. S. 603, Es ist übrigens schr wohl möglich, daß man die Angaben des Leydener Papyrus nicht direkt als eine falsche Anschuldigung aufzufassen, sondern daß man in ihnen nur einen Ausfluß der unbeholfenen Ausdrucksweise der Petitio- nierenden zu.sehen hat, die hier einfach konstatieren wollten, daß auch die beiden obersten Priester des großen Serapeums mit an der Nichtauszehlung ihres Gehaltes schuld seien. 
2) P. Lond. 1.35 (8. 24), 2. 23 f. (= 24 Verso [8. 26], Z. 22 ff); P. Par. 27, 22 ff. (= P. Leid. E,, 26 f£; P.Mil); P. Vat. VS, 602; P, Dresd. Verso. 3) P. Par. 27, 11 ff. (= 28, 9 ff; P. Mil); P. Vat. V.S. 602, 4) Siehe P. Lond. I. 35 (S. 24), 2.10 (= 24 Verso [8. 26], Z. 9/10). Bei der Gleichsetzung dieses mit den folgenden Namen hat man vor allem von den An- gaben des P. Par. 26 auszugehen, aus denen es sich klar ergibt, daß die Unter- schlagung der ölvge-sörrakig der Zwillinge von den die Auszahlung bewirkenden Tempelbeamten begangen worden ist. 
ö) Siehe P. Par. 26, 18/19 und Z. 32/33 (bier: ei Övres rodg zeıgıokois). 6) Vergl. hierzu die Ausführungen im 1. Bd. $, 48/49 über die analogen Verhältnisse bei der Benennung des leitenden Priesterkollegiums.- 

Otto, Priester und Tempel. II. 
9
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Außer über die Personen, die im großen Serapeum bei der Ver- waltung der ouvrafıe tätig gewesen sind, besitzen wir auch über das bei der Auszahlung des staatlichen Priestergehaltes eingeschlagene Verfahren einige Angaben. An Stelle der den „Zwillingen“ zustehen- den Olyra sind ihnen, wie bereits bemerkt (Bad. 1 S. 374/35), von dem Tempel eine bestimmte Anzahl Brote geliefert worden. Die Ab- gabe dieser Brotrationen an sie muß Tag für Tag erfolgt sein, denn in ihren Petitionen erwähnen die „Zwillinge“ die tägliche Höhe dieser Rationen‘), und außerdem berechnen sie selbst, ebenso wie der kon- trollierende Beamte die geschuldeten Brotrückstände bis auf den Tag.?) Es hat also demnach bei der ouvraßıg- Verwaltung des Serapeums und des Asklepieums das Prinzip bestanden, das Gehalt in kleinen Raten auszuzahlen. In unserem speziellen Fall hat dies allerdings die Natur des zu verabfolgenden Gegenstandes mit sich gebracht, auch dürfte diese Form den Empfängern am liebsten gewesen sein, man darf aber wohl verallgemeinern und annehmen, daß auch sonst im großen Serapeum ratenweise Auszahlung des Priestergehaltes üb- lich gewesen ist.3). 
Weitere Angaben über den im großen Serapeum angewandten Geschäftsgang sind uns bisher leider nicht bekannt geworden. Ferner besitzen wir auch keine Nachrichten über die bei den Kassen und Magazinen des Heiligtums üblichen Formalien, unter denen- sich die Überweisung der ouvzafıg von der Regierung an sie vollzogen hat; so ist es auch zweifelhaft, ob_ die Regierung den Jahresbetrag des Priestergehaltes auf einmal oder ob sie ihn in Raten an das große Serapeum überwiesen hat; für beide Zahlungsformen ließen sich immer- hin Gründe allgemeiner Natur anführen? 
Zur Stütze der Annahme ratenweiser Auszahlung könnte man übrigens darauf hinweisen, daß allem Anschein nach die Regierung das zum Jahresgehalt der „Zwillinge“ gehörende Öl auch nicht auf einmal, sondern vielleicht in monatlichen Raten verabfolgt hat. So finden wir einmal in dem Bericht, den der kontrollierende Beamte in der Untersuchung über das den „dlövucı“ vorenthältene öl erstattet, _ den Vermerk „odHLr wEgog deddoduu“?), und weiterhin sei darauf aufmerksam gemacht, daß in der ygapN Tüv eig & leod, d.h. offen- 

  

1) P. Lond. I. 35 (8.24) (= 24 Verso [8. 26); P. Par. 27, 21 (= P. Leid. E,, 23; P. Mil); P. Lond. I. 41 Recto (S. 27). 
2) P. Lond. I. 35 (8. 24) (— 24 Verso [8. 26); P. Lond. I. 18 (8. 22) (vergl. bes. Z.20/21 tüv derav ... odg Auuıßarovcı xad” Nufgav); siehe auch P, Leid. B Col. 2, 16 u. P. Par. 26, 13. 
3) Vergl. hierzu im folg. auf, 137#f. die Ausführungen über die Verwaltung der sövrefig in anderen Heiligtümern. . 4) Vergl. hierzu die Bemerkung im folg. auf S, 138/39 über die Überweisung der oövrefıs an andere Tempel. 
5) P. Par. 25, 13/14; vergl. auch P. Lond. I. 31 (8. 17), 2. 12/13.
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bar in einem Dokument, in dem die von der staatlichen Kultusverwal- tung zu leistenden Ausgaben aufgezeichnet waren!), bei dem Gehalt der „Zwillinge“ zuerst die Menge .Öl angegeben war, welche diesen gemäß des Jahresbetrages pro Monat zukam, und dann erst der Jahres- betrag selbst.’ 
i 

Von den Formalien, unter denen die Verabfolgung der Öl-ovvretig bei den Regierungsmagazinen an die „Oldvuaı“ stattfand, ist uns übrigens noch eine Einzelheit bekannt geworden, die von größtem allgemeinen Interesse. ist. Den „Zwillingen“ ist nämlich von den staatlichen Be- amten ein ovußoAov ausgestellt worden, gegen dessen Vorzeigung sie den ihnen alljährlich zustehenden Metretes Sesamöl von den Staats- magazinen erhalten sollten.) Da das ovußoAov auf den Jahresbetrag gelautet hat und dieser nicht auf einmal, sondern in Raten ausgezahlt worden ist, wird man es nicht als eine jedesmal abzuliefernde Kontroll- marke‘), sondern als eine Urkunde aufzufassen haben, welche den 

  

1) Siehe hierzu auch Leemans’ Erklärung, P. Leid. 1.8, 28; vergl. auch P. Leid. B Col. 1, 13. 
2) Siehe P. Leid. D,, 2#.; P. Lond. L 34 (8.17), Z.5#.; auch P. Par, 25,4f.; daß man den in den beiden erstgenannten Papyri angegebenen einen Chus Öl als den Monatsbetrag auffassen muß, dafür siche P, Lond. I, 17 (8. 10), Z. 15/16 u. Wilcken, Ostr. I. S. 758, 

" 3) Siehe P. Par. 22, 26fl. Bei dem hier genannten #Auıov darf ınan jeden- falls nur an das Sesamöl denken; es ist hier wie auch sonst oft in den „Zwil- lings“papyri (siehe z. B. P. Par. 29, 16; 30, 10. (= P. Leid. D,, vf£; E,; P. Dresd.) onsduvog nicht erst hinzugefügt. Man darf wohl annehnen, daß ein ähnliches orkßoAov den „Siövucı“ über den ihnen zu liefernden Metretes Kikiöl ausgestellt gewesen ist. ’ _ 4) Zu dieser Deutung könnte man durch die Bezeichnung eduußodov ver- leitet werden, die bekanntlich in Athen die zur Auszahlung des Ekklesiasten-, Buleuten- und Heliastensoldes, des Theorikon usw. dienenden Bleimarken ge- führt haben (siehe z. B, Beundorf, Beiträge zur Kenntnis des attischen Theaters in Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien XXVI [1875 , vor allem S, 579f.), und zwar um so mehr, als man derartige vom Staat ausgegebene Kontrollmarken, welche die Behörden nach Gewähr des laut ihnen dem Inhaber zu Leistenden als Beleg hierfür zurückbehalten haben werden, tatsächlich in Ägypten gefunden hat. Wenigstens möchte ich so jene ägyptischen Bleitesseren deuten, deren den Nomenmünzen entsprechende Prägung ihre offizielle Herkunft anzeigt, die, wie die Aufschriften einzelner angeben, auf bestimmte Beträge ausgestellt waren und deren eine sogar das Wort söußoAov in der Umschrift aufweist. (Siehe über diese allerdings meist aus der Kaiserzeit stammenden [nur wenige sind ptole- mäisch] Tesseren Rostowzew, Etude sur les plombs antiques, Revue numis- matique 4° Ser. III [1899] S. 22 ff. [S. 572.]; Milne im P, Fay $. 71 ff. und Ro- stowzew, Römische Bleitesseren [russisch] 8. 29597. Sie betonen den monetären Charakter der Tesserä und sehen in ihnen offizielle Surrogate der Münzeinheit, die infolge des Mangels an kleinen Tauschmünzen entstanden seien; auf seine spezielle Erklärung gibt Rostowzew neuerdings (8. 237) nicht mehr allzuviel.) Eine der erhaltenen Bleitesserä sei bier, wo vom memphitischen Serapeum die Rede ist, besonders erwähnt, nämlich jene, welche in ihm gefunden worden ist, die Wertangabe 2 Obolen trägt und auf deren einer Seite ein Apis vor einem 
. . 9*
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Vorzeiger zum Empfang der ihm vom Staat ausgesetzten 
Bezüge legitimierte®). \Vir werden also hier mit einem Dokument 
bekannt gemacht, das man auf eine Stufe mit der tessera frumen- 

‘ taria stellen darf, jenem Legitimationsdokument, welches bei der 
römischen frumentatio der Kaiserzeit den Kornempfängern zu stän- 
digem Besitz übergeben worden ist?); ein weiterer Beleg für die Über- 

Altar, auf deren anderer Nil und Isis abgebildet sind; veröffentlicht von Long- 
perier, Revue numismatique N. Ser. VI (1861) S. 407/8. . 

1) Vergl. zu dieser Erklärung P. Par. 22, 32 (siehe auch P. Leid. B Col. 2, 
20/21), wo die „Zwillinge“ die Beamten bitten, ihrem Stiefbruder bezw. der 
mit ihm verbindeten Mutter nichts auszuzahlen, diese Bitte wohl ein deutlicher 
Hinweis darauf, daß ihnen von Pachrates unter anderem auch ihr svußolov ge- 
stohlen worden ist (siehe auch Par. 23, 26 #.); denn ohne den Verlust dieses 
hatten doch die „Zwillinge“ die Verabfolgung ihrer Öl-sövre&ıs durch die Regie- 
rung an ihre feindlichen Verwandten gar nicht zu befürchten. War jedoch das 
söußoRov gestohlen, dann war allerdings die Gefahr der Auszahlung an Un- 
berechtigte vorhanden, denn die Besitzer der söußoAc brauchten die durch diese 
ihnen angewiesenen Bezüge nicht selbst von den Staatskassen zu holen, son- 
dern konnten andere mit der Abholung beauftragen (P. Par. 22, 25 ff.; 23, 23#.). 

Die Richtigkeit der Deutung des „Zwillings“-oöußolov wird dadurch be- 
stätigt, daß sich ähnliche Dokumente auch sonst im hellenistischen Ägypten 
nachweisen lassen. Siehe die P. Grenf. I, 21, 15 erwähnten svußo(Ae) oırınk xl 
deyv(gind), welche ein gewisser Dryton,, der eine höhere Offizierstellung bekleidet 
hat, auf seine Kinder vererbt (126 v. Chr.); ferner die fıoriz& sdußolc in P, Tekt. 1.52, 9/10. Die Frage nach der Bedeutung von stußo)ov in den ägyptischen 
Papyri bedarf noch der eingehenden Untersuchung; hier sei nur noch auf Stellen wie z. B. P. Lond. I. 23 (8. 37), Z. 41 u. S4 (siehe hierzu übrigens schon B. Peyron 
a. 2.0. [vergl. I. Bd. 8. 410] S. 38 f£.); 15 (8. 59, Z.3 u. 9; P. Amh. II. 29, 8; 
P. Tebt. 1.121, 9 (sie alle aus ptolemäischer Zeit) hingewiesen. - Die Doppel- 
bedeutung von söußoAov, Kontrollmarke und Legitimationsdokument, wird nie- 
mand verwundern, der sich der analogen Bedeutungsentwicklung bei dem mit 
stußoAov vollständig gleichzusetzenden lat. Worte tessera erinnert; siehe Cardi- 
nali, Frumentatio in Ruggieros, Dizionario epigrafico di antichitü Romane III. 
8. 271 ff. und Rostowzew, Römische Bleitesseren (deutsche Ausgabe) $. 12 ff. 

. 2) Hierüber siehe Persius, Sat. V. 73; Sueton, Nero e. 11; Dig. V.ı, 52; 
XXXI, 49 u. 87; vergl. die Ausführungen von Cardinali a. a. 0. 8.257. u. 271, 
und Rostowzew, Röm. Bleitess, (deutsche Ausgabe) 8. 16ff. In der rechtlichen 
Beurteilung der tesserae frumentariae (über sie siehe früher Karlowa, Römische 
Rechtsgeschichte II. $. 838 ff.) dürfte sicher R. gegenüber C. im Recht sein, 
wenn er für sie die Möglichkeit der Vererbung und Veräußerung annimmt; dies 
ist ja auch bei den ägyptischen srußoie möglich gewesen, für ersteres siche 
P. Grenf. 1. 21, für letzteres die uns bekannt gewordenen Diebstähle solcher Göu- 
fol (bei dem der Zwillinge und P. Tebt. 1 52), welche indirekt die Möglickkeit der Benutzung der Legitimationsdokumente durch andere zeigen. Der für 
Ägypten wohl anzunehmende frühzeitige Gebrauch von Legitimationsdokumenten und Kontrollmarken nebeneinander mahnt übrigens auch zur Vorsicht gegenüber 
der von Rostowzew, Röm. Bleitess. (deutsch) $. 16 ff. vertretenen Ansicht, daß in Rom das Legitimationsdokument erst weit später als die Kontrollmarke (unter Claudius) eingeführt worden sei, zumal da mir auch die m. E. unbedingt nötige Grundlage dieser Behauptung, eine Nichtbeschränkung der zum Kornempfang 
Berechtigten in früherer Zeit (so Rostowzew a. a. 0. S. 22), gar nicht so sicher
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nahme von Einrichtungen des hellenistischen Kulturkreises durch die 
Römer.!) 

erscheint. Zudem lassen sich auch sonst enge Beziehungen zwischen dem römi« 
schen und dem ägyptischen Brauch nachweisen. Denn wenn wir im Monumen- 
tum Ancyranum (gr. Text IX, 21 ff; lat. Text III, 40 ff) Icsen, Augustus habe 
mitunter zur Unterstützung des Ärars aus eigenem Vermögen sertızdg zel Goyv- 
eıras ourrdßeig einer großen Zahl der Empfangsberechtigten gegeben und habe 
sich bei deren Verteilung der tesserae bedient (über die Ergänzung des lat. 
Textes siche Rostowzew a. a. O. 8.12ff.; Cardinali a. a. ©, S. 243 #f.; das einzelne 
hängt von dem epigraphischen Befunde ab, bei der Ergänzung von Cardinali 
wäre auch Übereinstimmung mit Sueton, Augustus c. 41 hergestellt), so erinnert 
dies lebhaft an die ägyptischen ovvrdäeg und die bei ihrer Austeilung ge- 
brauchten orußoAe. Die Übernahme des Wortes ovrre£ıs ist ganz begreiflich, 
handelt es sich doch auch in Rom um ganz bestimmte, regelmäßig vom Staat 
einem Teil seiner Untertanen gewährte Zuwendungen; wenn Augustus nur die 
Kontrollmarken und nicht auch Legitimationsdokumente erwähnt, so ist hieraus 
das Nichtvorhandensein der letzteren in jener Zeit nicht zu folgern, denn da er 
bier ja nur in Unterstützung des Senates die Verabfolgung von bereits fest- 
gelegten Zuwendungen auf sich nimmt und niemandem neue zuweist, so 
konnten Legitimationsdokumente von ih gar nicht ausgegeben, also hier auch 
nicht erwähnt werden. 

1) Die bisherige Annahme, daß für das Tesserensystem bei der römischen 
frumentatio der Kaiserzeit speziell die athenischen Verhältnisse vorbildlich ge- 
wesen seien (so noch Rostowzew, Röm. Bleitess. [deutsche Ausg.] $. 23 u. 38; 
[russ. Ausg.] 8.263 ff), wird man aufgeben müssen, obgleich uns allerdings durch 
eine dem Beginn des 3. vorchristlichen Jahrhunderts angehörende eleusinische ' 
Urkunde (Dittenberger, Sylloge* 505) gerade für Athen das Markensystem auch 
für die staatliche Kornverteilung als eine ständige Einrichtung belegt ist (siche 
den besonderen Beamten, zauias tüv sırwvızö» [vergl die römischen curatores 
od. praefecti frumenti dandi] und seinen yeatuarsög; es erscheint mir übrigens 
auf Grund des Titels dieser Beamten sehr wohl möglich, daß nicht nur die 
„rerayuevor 'Eleveivi“ an der alrov ödsıg Anteil gehabt haben, sondern daß 
man diese als eine ganz allgemeine Institution aufzufassen hat); für das 1. Jahr- 
hundert v, Chr. vergl. auch noch Rostowzew, Augustus und Athen, Festschrift 
für O. Hirschfeld 8. 303 ff. Wir müssen uns daran gewöhnen, Einrichtungen 
gerade der hellenistischen Zeit nicht vereinzelt zu betrachten, da man für jene 
Epoche bereits eine weit entwickelte Kultureinheit annehmen darf. Da wir nun 
das Tesserensystem auch für das ptolemäische Ägypten bei ständigen Zuwei- 
sungen des Staates an bestimmte Untertanen haben nachweisen können, so er- 
scheint es mir doch richtiger in ihm eine allgemein hellenistische Institu- 
tion zu schen und von dieser die römische abzuleiten. So wird man denn nun- 
mehr auch die Tesseren, welche im hellenistischen Osten gefunden worden sind, 
ebenso wie die literarischen Nachrichten über sie (wie etwa z. B. Malalas XD. 
p. 289 ed. Bonn) nicht mehr als Beweise für (die Übertragung eines römischen 
Brauches nach dem Osten (Rostowzew, Röm. Bleitess, [russisch] S, 272 nimmt 
z. B. nur für die Tesseren von Smyrna und Ephesus Anlehnung an .den atheni- 
schen Brauch an), sondern als Zeugnisse für das Fortbestehen einer ursprüng- 
lichen Einrichtung aufzufassen haben. Gegen meine Annahme einer weiten Ver- 
breitung des Tesserensystems bei der Verteilung von Staatszuwendungen sprechen 
übrigens m. E. nicht die Angaben einer vor kurzem publ. gr. Inschrift aus Samos 
(2. Jahrhundert v. Chr., publ. von Wiegand-Wilamowitz in Sitz. Berl. Ak. 1904. 
8.917), der zufolge in Samos die staatliche Komverteilung an die Bürger
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Es bedarf nun nur noch die Frage der Untersuchung, wie sich die Aufsicht des Staates über die sövrafıg-Verwaltung des großen Serapeums gestaltet hat. Daß sie bestanden hat, würde man wohl selbst dann als sicher annehmen, wenn keinerlei Belege für sie vor- handen wären. Dies ist aber keineswegs der Fall, vielmehr enthalten die Petitionen der „Zwillinge“ auch’ hierfür eingehendere Angaben!) Allerdings machen sie uns nicht mit einer der sicher periodisch er- folgten regulären Kontrollen bekannt?), sondern sie knüpfen an eine außerordentliche Untersuchung an, die auf Grund der Beschwerden der „Öldvuaı“ wegen der ihnen von dem Tempel nicht ausgezahlten Ölvgu-ovvratıg von der Regierung angestellt wird. Auf jeden Fall darf man ihnen jedoch entnehmen — und dies ist für das Prinzip der Tempelverwaltung wichtig —, daß es auch hier für die vom Staate geübte Aufsicht besondere nur zu diesem Zwecke eingesetzte Beamte nicht gegeben hat, sondern daß bei ihr die üblichen lokalen Behörden tätig gewesen sind. 
Als oberste Aufsichtsbehörde erscheint der König, beziehungs- weise das königliche Kabinett?). Natürlich hat dieses die Prüfung 

  

ohne Ausgabe von stußole vor sich gegangen zu sein scheint. Das Tesseren- system war eben hier nicht nötig. Abgesehen von den beschränkteren Verhält- nissen ermöglichte auch der festgesetzte Verteilungsmodus (siehe 2. 53 ff.) und “ vor allem die Zuteilung des Getreides an alle Bürger ohne Ausnahme das Fehlen von Tesseren. Übrigens glaube ich, daß auch die Tömische frumentatio 

Ansicht, die tesserae seien in Rom erst ungeführ zur Zeit des Augustus ein- 

S. 313—15 Anschauung, ebenso wie die von Francotte, Le pain ä bon marche et le pain gratuit dans les cites grecques in Melanges Nicole S. 135 ff. (bes. S, 154) hierüber kann ich nicht billigen). Es verdienten auch einmal die Nachrichten der Schriftsteller über die ältere römische frumentatio eine kritische Durchsicht, Ich gedenke übrigens auf diese wichtige Frage noch einmal im großen Zu- sammenhange zurückzukommen. 
1) Zu dem folgenden sei auch auf die Feststellungen Lumbrosos, Recherches S. 346/47 und Kenyons, P. Lond. 1.8. 3 £, verwiesen, 2) Belege für diese reguläre Kontrolle liegen bisher nicht vor, da jedoch eine solche für die Verwaltung derjenigen Tempelkassen und -magazine nach- zuweisen ist, welche die von der sövradız getrennt verwalteten, eigentlichen Tempeleinnahmen aufnahmen, so ist wohl die Folgerung ganz berechtigt, daß sie auch für die sörza&ıg bestanden hat, die ja doch den Tempeln nicht zu eigenem Verbrauch, sondern nur zur Verwaltung übergeben worden ist. 3) P. Par. 26; P. Vat. V. 602; P. Lond. L 35 (5. 24), Z.4/5 (= 24 Verso [8.26], Z.4/5); 41 Verso (8. 28), 2. 2/3; P. Leid, B, Der letztere Papyrus ist be- sonders wichtig. In ihm bitten die „Zwillinge“ gleichzeitig um die Verabfolgung
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der Beschwerden der „Zwillinge“ nicht selbst vorgenommen, sondern 
in seinem Namen hat es den lokalen Beamten des memphitischen 
Gaues obgelegen, die Untersuchung einzuleiten. Ob sich auch der 
Stratege von Memphis hieran beteiligt hat, ist nicht sicher. Die 
„Zwillinge“ bitten allerdings in ihren Petitionen an den König den 
Strategen mit der Untersuchung zu betrauen?), doch besitzen wir 
keinen Anhaltspunkt, ob man diesem Wunsche nachgekommen ist. 
Es scheint vielmehr, als ob die einleitenden Schritte direkt durch 
den Vorstand der Gaufinanzverwaltung, den lokalen 6 toıznrig erfolgt sind.) Im übrigen dürfte dieser jedoch in der ganzen Angelegenheit 
aktiv nicht tätig gewesen zu sein, die Fäden der Untersuchung sind viel- 
mehr in der Hand seines Delegierten, des urodıoızn Tjg°), zusanmen- 
gelaufen. An diesen sind darum auch die meisten Petitionen der „Zwillinge“ gerichtet‘), er soll, wie sie bitten, dem Vorsteher des 
großen Serapeums den Befehl erteilen, ihnen ihr Gehalt auszuzahlen 
(P. Dresd. Verso), beziehungsweise einen seiner Unterbeamten beauf- 
tragen, die nötigen Schritte gegen die schuldigen Priester zu tun), 
‘und von ihm wird denn auch die Spezialuntersuchung angeordnet. 

Bei ihr finden wir einmal im 'Auftrage des trodiorsıtig einen 
der ihm unterstellten @vrıygapeis, d.h. einen Kontrolleur tätig.®) 

der Brot- und der Ölrückstände. Als darauf die Prüfung der Berechtigung ihrer Ansprüche angeordnet wird, werden mit ihr trotz des rechtlich verschiedenen Charakters der beiden Forderungen dieselben Beamten betraut, wohl der beste Beweis, daß es besondere Beamte zur Beaufsichtigung der Tempelverwaltung nicht gegeben hat. Wir können deshalb m. E, auch die übrigen auf die Prü- fung der Ölforderungen sich beziehenden Nachrichten bei der Feststellung des Instanzenganges, der bei Erledigung der öire«-Petitionen innegehalten worden ist, eventuell zur Ergänzung heranziehen. 
1) P. Par. 26, 39 ., P. Leid. B Col. 3, 1/2; vergl. auch P. Par. 22, 30 ff.; 29, 19 ff. 
2) Siehe P. Lond. I. 17 (8. 10) S. 29 ff, wo ein Unterbeamter der Finanz- verwaltung davon spricht, daß der König eine Petition der „Zwillinge“ dem dtorznens übersandt habe; siehe ferner P. Leid. B Subseriptio II, der'man wohl ‚das Gleiche entnehmen darf (vergl. P. Par. 25, 16 ff). 
3) Daß der duowmeis die ganze Angelegenheit direkt dem drodionntig übertragen hat, ergibt sich aus der Vergleichung von Subseriptio IV mit Sub- _ seriptio III von P. Leid. B; siehe auch P. Lond. I. 17 (8. 10), Z. 31 ff. 4) P. Lond. I. 35 (S. 24) (= 24 Verso [S. 26]); 41 Verso (S. 28); P. Par. 27 (= 28; P. Leid. E,; P. Mil); P. Dresd. Verso; P. Vat. Y.S. 602 u. S. 603. 5) Siehe etwa P. Par. 27,9 (= 28, 8; P. Leid. E,,11; P.Mil); P. Vat. V. S. 602; vergl. auch P. Par. 26, 41. = 
6) Siehe P. Leid. B Subseriptio V; vergl. ferner seine Tätigkeit bei der Prüfung der Ölforderungen der „Sidvuer“, wo er verschiedene Male in Aktion tritt, um festzustellen, was den „Zwillingen“ wirklich geschuldet wird (siehe vor allem . P. Par. 25; P. Lond. I. 17 [8. 10], Z. 12 u. 32 ft; P. Leid. D, (= P. Lond. I. 31 8.17], 2.5 ff) u. P. Par. 30 Subscriptio). Diese hier uns bezeugte Tätigkeit als Rechnungsprüfer scheint mir für die Richtigkeit der Ausführungen im Text (im folgenden) zu sprechen.
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Von ihm dürfte wohl jener Bericht über die Anzahl der von der Priesterschaft den „Zwillingen“ geschuldeten Brote (P. Lond. I. 18 [S. 12]) herrühren. Er zeigt uns deutlich, mit welcher Sorgfalt der- artige Prüfungen vorgenommen worden sind, denn um ihn anfertigen zu können, hat der Verfasser für einen Zeitraum von ungefähr 2, Jahren die Tempelrechnungen Tag für Tag durchgesehen. 
In dem &xıusAntig hat man alsdann wohl den Beamten zu sehen, dem es obgelegen hat im Anschluß an den günstigen Bescheid des dvrıygapedg die Angelegenheit der „Zwillinge“ endgiltig zu regeln. Wenigstens erfahren wir von ihm, daß auch ihm das Recht zuge- standen hat, dem &miordeng tüv leoöv in Sachen der oVvrafıs-Ver- waltung Befehle zu erteilen‘), und die Unterschrift des einen der die Olyraforderungen betreffenden Papyri (P. Mil. Verso) macht uns denn auch mit einer Anweisung des Örodiorzurig bekannt, welche den Exıueineis zum Vorgehen gegen die Priesterschaft des Serapeums auffordert. Vorgesetzter des Evrıygapeug ist übrigens der Ertuueineig jedenfalls nicht gewesen, es sind vielmehr beide als offenbar ganz von einander unabhängige Unterbeamte des Urodıorznmig aufzufassen.?) Die Stellung des &xuuehneig ist leider nicht genauer charakterisiert?), 

  

1) Siehe P. Par. 26, 46, auch 31,6; 27,19 ff. (= 28, 9 #.; P.MiL); P. Vat. V. S. 602. 

2) Lumbroso, Recherches $. 347 faßt den &vriygapsts als Untergebenen des Erıpeineis auf, ohne jedoch einen stichhaltigen Grund anzuführen.. So ist kein Beleg vorhanden, daß der Zruuehnens das Recht hatte, dem Avriyoaupeds irgendwelche Befehle zu erteilen; beide verkehren gar nicht miteinander, sondern ein jeder von ihnen nur mit dem Üzodiorzmeis. Wenn in P. Par. 22, 31 ff. der Zruueinis vor dem dvrıygupsös genannt wird, so ist das vielleicht ganz zu- fällig, jedenfalls jedoch wohl kein Anlaß in dem zuerst genannten gleich den Vorgesetzten zu sehen, zumal da an dieser Stelle außer den beiden Unterbeamten als Beteiligter an der Untersuchung der Beschwerden der „Zwillinge“ nur noch der Stratege erwähnt wird, also von einer Anführung der verschiedenen, für die Untersuchung in Betracht kommenden Instanzen der Reihe nach gar nicht die Rede sein kann. Direkt falsch ist es alsdann, wenn sich Lumbroso auch auf P. Par. 31, 26 ff. stützt; er hält offenbar die hier genannten „rup& Luplavos (ihn setzt er dem dvriygapeds gleich) yoxuuareis“ für Angestellte der Magazin- verwaltung, in welchem Falle es sich allerdings um Untergebene des Eruueineig handeln würde. Irregeleitet ist Lumbroso jedenfalls durch die verworrenen An. gaben der Zwillinge; wie uns nämlich P. Lond. I. 27 (8.14) 2.2 (= P. Lond.1. 31 '[S. 15], Z. 7) deutlich zeigt, sind unter ihnen Beamte der königlichen redzet« zu verstehen, und wir besitzen keinen Anhaltspunkt, daß Mennides auch für die tedzege zustündig gewesen ist. Zudem ist es ja auch überaus zweifelhaft, ob der hier genannte tewzeßirns Dorion mit dem &vriygapeös Dorion identisch ge- wesen ist; im allgemeinen dürfte wohl eine Vereinigung der beiden Ämter nicht stattgefunden haben, wenn sie uns auch einmal bezeugt ist (siehe P. Leid. L Col. 2, 7). u 
3) Kenyon, P. Lond. I. S.3 bezeichnet den Emiusineng Mennides als „Overseer of the Serapeum“; zu dieser falschen Bezeichnung ist er offenbar durch die An- gaben von P, Leid, E,, 11/12 verleitet worden, wo Mennides den Titel, „exı-
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doch ist es wohl auf Grund des über seine Tätigkeit Bekanntgewor- 
denen gestattet in ihm etwa einen Oberaufseher der memphitischen 
Regierungsmagazine zu sehen.!) 

Die eben geschilderten groben Unregelmäßigkeiten in der oVvrakıs- 
Verwaltung des großen Serapeums sind natürlich kein erfreuliches 
Zeichen, doch muß man sich hüten, aus ihnen etwa Schlüsse auf die 
Allgemeinheit zu ziehen. Auch in der bestgeleiteten Verwaltung 
können sich einmal Mißstände zeigen, und außerdem ist bei der Be. 
urteilung des ganzen Falles zu berücksichtigen, daß die „Zwillinge“ 
bezw. ihr Anwalt Ptolemaios das Bild mit den schwärzesten Farben 
gemalt haben werden.?) il 

Außer für das große Serapeum bei Memphis sind uns über die 
oüvraäıg-Verwaltung noch einiger anderer Heiligtümer einzelne Mit- 
teilungen erhalten, die an sich zwar nicht viel Neues bringen, die 
aber immerhin recht wertvoll sind, da durch sie allgemeine Feststel- 
lungen ermöglicht werden. 

So besitzen wir ein aus der Zeit des 8. Ptolemüers stammendes 

ueAntis tüv leoav“ führt, Wie P, Par, 27,9 #. (= 28; P. Mil.) jedoch zeigt, ist 
dieser Titel falsch, durch Verschreibung entstanden, indem einige Zeilen der 
Vorlage von dem Abschreiber ausgelassen worden sind. Übrigens ist dies schon 
von Leemans, P, Leid. I. S. 16 gegenüber Reuvens richtig erkannt worden. 

1) Siehe vor allem P. Lond. I. 17 (8. 10) und 20 (8), Z. 25 £.; ferner Stellen wie P. Lond. 1.21 (8. 12), Z. 13; 19 (8.16); 33 (8.19), Z. 9. (— P. Par. 33, 8f.); P. Par. 22,31; 25, 10ff.; 29, 20; 30, 21 (= P, Leid. D,, 17; E,; P. Dresd.); 
31. Der letztere Papyrus erscheint mir für die Beurteilung des Amtscharakters 
des Zxiueinnjg wieder besonders wichtig. In ihm beschweren sich nämlich die 
„Zwillinge“ direkt beim &mıueiyris, daß sie die von ihm für sie ausgesetzten 
Metretai Sesamöl aus den staatlichen Magazinen nur zum Teil erhalten hätten 
und bitten ihn die volle Auszahlung des ihnen Zustehenden zu veranlassen. An 
und für sich folgt hieraus allerdings noch nicht mit Sicherheit, daß Mennides 
das direkte Haupt der memphitischen Magazinverwaltung gewesen ist, so gut 
wie sicher wird diese Folgerung jedoch wohl dadurch, daß P. Par. 31 die einzige 
der Petitionen der „Zwillinge“ ist, die nicht an den König oder an den Unterchef 
der Gaufinanzverwaltung, sondern an einen: Unterbeamten gerichtet ist. Denn 
es erscheint mir selbstrerständlich, daß, wenn einmal außergewöhnlicher Weise 
die „Slövunı“ einen Unterbeamten um Auszahlung aus den Magazinen angehen, 
sie sich alsdann auch an denjenigen gewandt haben werden, der über diese 
speziell zu verfügen hatte, d.h. eben an den Vorstand der Snoavgoi. Nach 
alledem ist der Zxireineis Mennides etwa mit Staatsbeamten, wie den durch 
P. Oxy. I. 43 Recto Col. 3,11 genannten Zzuueinzel &ybgov, dem Euueineng yderov in Ostr. Fay. 19 und den Zxıusinrel PeAaveiov in P. Amh. II. 64, 12 ungefähr 
auf eine Stufe zu stellen. Siehe auch den P. Tebt. I. 17 erwähnten &eeuueinens. 

2) Es sei auch darauf hingewiesen, daß den „Zwillingen“ von der Priester- 
schaft ein Teil der von ihnen beanspruchten ölvga-sörredıg, nämlich der für 
bestimmte Dienste am Asklepieum ausgesetzte, als ihnen nicht zukommend — 
allerdings wohl unberechtigter Weise — offiziell bestritten worden. ist. Er 
scheint stets einem anderen Priester ausgezahlt worden zu sein; von Unter- 
schlagung kann jedenfalls hier nicht die Rede sein (siehe P. Lond. I. 41 Recto 
[B. 277. - \
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Dokument, das von der Auszahlung eines Teiles der oüvrafıg dopvgızı) an das Amonsheiligtum in Theben handelt!) Das Geld ist von der königlichen redıst« dem Tempelvorsteher und dem leooygauue- tevg (siehe Bd. I. S. 40, A. 1) übergeben worden.?) Also auch hier ist die odvrakıs ebenso wie im großen Serapeum nicht direkt, sondern durch Vermittlung des Tempelvorstandes an die Tempelkasse abgeführt worden. Denn es scheint mir vollständig ausgeschlossen zu sein, daß etwa der Oberpriester persönlich die Kasse geführt hat?); ihm wird Jedenfalls nur die Oberaufsicht zugefallen sein. Auch für das Heilig- tum des Petesuchos und Pnepheros zu Karanis bezeugt uns ein dem Ende des 2. nachchristlichen Jahrhunderts angehörender Papyrus, daß auch hier die Priestersyntaxis dem Tempelvorstand, den sechs leitenden Priestern - (siehe Bd. 1. S, 48/49), von der Regierung ausgehändigt worden ist“), und so wird man wohl das Richtige treffen, wenn man annimmt, daß die Vermittlung des Verkehrs der sÜvrafig- Verwaltung der Heiligtümer mit den staatlichen Beamten offiziell stets der Leitung der Tempel obgelegen hat, während besondere, von ihr abhängige Personen mit der Vornahme der Geschäfte dieses Ver- waltungszweiges betraut gewesen sind, 
Über die bei der Führung dieser Geschäfte beobachteten Forma- lititen läßt sich übrigens auch eine allem Anschein nach allgemein- giltige Feststellung treffen. \WVie eben erwähnt, ist dem Amonstempel 

  

1) Siehe gr. P. Par. bei Revillout, Melanges $. 327; daß hier nur ein Teil der dem Amonstempel zustehenden sövredig zur Auszahlung gelangt ist, dafür siehe Bd. I. S. 372, 
2) Es handelt sich in diesem Dokument etwa nicht um die direkte Aus- zahlung der diesen beiden Priestern zustehenden oöwre£is durch die Regierung an sie; denn es ist ausdrücklich von der oövredig „too izgoö“ die Rede und außerdem ist auch, was doch in diesem Falle hätte unbedingt erfolgen müssen, die ausgezahlte Summe nicht spezialisiert für die beiden Empfänger angegeben. 3) Man könnte vielleicht geneigt sein die Nennung des legoygauuersdg in diesem Dokument dadurch zu erklären, daß man in ihm denjenigen zu sehen hat, dem speziell die sdvrefis-Verwaltung im Amonstempel unterstanden hat; irgend ein Beweis hierfür läßt sich jedoch für diese Vermutung nicht erbringen, die Nennung kann auch aus anderen Gründen erfolgt sein. = 4) Siehe B. G. U. III. 707. Auch hier kann es sich nicht um die Auszah- lung der den „s isefoy* persönlich zukommenden eövrafıg handeln, denn gleich- zeitig mit ihr quittieren die Priestervorsteher über die ihrem Heiligtum verab- folgte staatliche Kultbeisteuer (siehe Bd. I. S. 384/85). Es scheint mir nun ganz 

drucksweise wie „ro [rißeilov Hurv uegos Into doyugrig surrdkeag“ finden, 80 ist jui» offenbar nicht xein persönlich zu fassen; da ja hier die Vertreter der Priesterschaft quittieren, so wird man ui» sowohl auf sie selbst, wie auf die durch sie vertretene Priesterschaft beziehen dürfen.



3.Verwalt. d. Tempel. B. Einnahmen- u. Ausgabenverwalt, b.Geschäftsführung. 139 
  

nur ein Teil der ihm zukommenden ovvrafig ausgezahlt worden, die Regierung hat also die odvretıg an das Heiligtum in Raten abgeführt, und dem entsprechend muß man auch den Priestern ratenweise ihr. Gehalt verabfolgt haben. Da nun die gleiche Form der Auszah- lung des staatlichen Priestergehaltes an seine Empfänger auch für das große Serapeum nachzuweisen war (siehe Bd. I1.S. 130), und da außerdem für ihre Anwendung schon an und für sich sehr viel spricht, so halte ich es für recht wahrscheinlich, daß man sich ihrer auch sonst im allgemeinen bedient haben wird. Mit dieser Annahme läßt es sich übrigens sehr wohl vereinigen, daß von Priestern eines Ptah- tempels in Alexandrien einmal (3. Jahrhundert n. Chr.) über den Empfang der ovvrefıg für ein ganzes Jahr quittiert worden ist); denn da es sich hier außergewöhnlicher Weise um die Auszahlung des Gehaltes für das verflossene Jahr, also um die Verabfolgung von Rückständen handelt), so ist es ganz begreiflich, daß man in diesem Falle das System der Ratenzahlung nicht angewandt hat. 
Dem gegenüber ist eine sichere Feststellung nicht möglich, ob auch von der Regierung die .ovvrafig den Tempeln im allgemeinen in Raten oder ob gleich der ganze Jahresbetrag übergeben worden ist; denn während bei dem Amonstempel und vielleicht auch bei dem großen Serapeum der erstere Zahlungsmodus innegehalten worden ist, scheint man dem Heiligtum von Karanis gegenüber den letzteren be- folgt zu haben.?) Über den Verkehr zwischen Regierung und Tempeln "ist außerdem nur noch eine Nachricht und zwar aus dem 3. Jahr- hundert n. Chr. erhalten; sie bezeugt uns für das Ptahheiligtum zu Memphis und seine Dependenztempel, daß der Staat hier ebenso wie im großen Serapeum die ourre&ıg nicht an die Einzeltempel, sondern sie für alle zusammen an die Oberleitung abgeführt hat, der dann die Verteilung an die Kassen der einzelnen Heiligtümer obgelegen hat. Wir finden also, daß dieselbe Auszahlungsform sich mehrere Jahr- hunderte hindurch erhalten hat, und dies scheint mir ein ziemlich sicherer Beweis dafür zu sein, daß wir 'in ihr eine allgemeiner ver- breitete Verwaltungsmaxime zu sehen haben. 

Nach alledem sind wir zwar über manche Einzelheiten der Ge- schäftsführung der süvrediıs-Verwaltung der Tempel nur ungenügend 

  

1) P. Berl. + P. Petersb., veröffentlicht von Wilcken, Hermes XXI (1887) S. 143; vergl. hierzu übrigens Bd. II. S. 127, 
2) Daß das Priestergehalt, wie ganz natürlich, in der Regel für das lau- fende Jahr gezahlt worden ist, zeigen uns deutlich die Zwillingspapyri des Sera- peums u. B. G. U. II. 707, ı1. . 
3) In der von der Tempelleitung über den Empfang der sövrefıs aus- gestellten Quittung (B. G. U. II. 707) begegnet zwar der Ausdruck (Z. 8fl.):. 76 [Elmıßeilov nuiv nEoos Orte doyvginjs ouvrdiewg Tod Evsorürog x 4, doch soll jedenfalls „u£gog“ hier nicht eine Ratenzahlung anzeigen, sondern ist mit „An- teil“ zu übersetzen.
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unterrichtet, aber wir können doch immerhin auf Grund der uns be- 
kannt gewordenen Nachrichten die Behauptung aussprechen, daß die Verwaltung der den Tempeln überwiesenen ovvrafıs wohl durchweg in der Hand der Priesterschaft, bezw. ihrer An- 
gestellten gelegen hat, während dem Staat nur das Auf- sichtsrecht zugestanden hat. 

Daß die eben gekennzeichneten Grundzüge der oövrafıs-Verwal- 
tung auch in der Verwaltung der übrigen Tempeleinnahmen 

. und -ausgaben, die ja getrennt von der ovvrefıs verwaltet wurden 
(siehe Bd. II. S. 125/26), stets in Geltung gewesen sind,’ ist schon an 
und für sich recht wahrscheinlich!) und ist außerdem auch aus den 
allerdings ziemlich vereinzelten Angaben über diesen Zweig der Tempel-_ 

' administration zu entnehmen. 
Eine solche Angabe, und zwar eine allgemeiner Natur bietet uns 

einmal Clemens Alexandrinus (Strom. VI. p. 758 ed. Potter), dem zu- 
folge der zgopirng „räg Ötavoujg Xoo0dduv Emiordrng“ ge- 
wesen sein soll. Man wird wohl der Nachricht des Kirchenvaters “ Glauben schenken dürfen, jedoch muß man dabei den von ihm be- gangenen prinzipiellen Irrtum, daß die Propheten die oberste Stellung in der ägyptischen Hierarchie eingenommen haben, berücksichtigen. (siehe hierzu Bd. I. $. 44/45 u. 80), und muß demgemäß den hier ge- nannten zgo@rjryg allgemeiner als den Tempelvorstand auffässen. Die Richtigkeit dieser Auffassung scheint mir P, Amh. IL 35 zu bestä- tigen, der uns zugleich, da er Ja der ptolemäischen Zeit angehört, die Zustände der römischen Epoche als Fortsetzung der früheren er- kennen läßt. Ihm zufolge hat nämlich der Tempelvorsteher (ss&vns) des Soknopaiostempels in einem Vertrage mit den isgeig des BHeilig- tumes auf sein Verfügungsrecht über einen bestimmten Teil der Tempeleinnahmen zu Gunsten der legeig verzichtet (siehe hierzu Bd. I. 
8.281, A.1u. Bd. IL S. 38, A.5), an und für sich muß ihm also, da der Verzicht vertragsmäßig festgelegt wird, das offizielle Verfügungs- recht über die Einnahmen zugestanden haben?) 

Die Worte des Clemens wird man wohl einmal dahin interpre- tieren dürfen, daß der Leitung der Tempel die Balancierung der Einnahmen und der Ausgaben, d. h. die Feststellung des Etäts zugefallen ist. Wenn auch eine Reihe Einnahme- und Ausgabeposten sich oft längere Zeit ziemlich unverändert erhalten haben werden®), 
1) Es sei hierzu darauf hingewiesen, daß, wie ja schon öfters bemerkt, die sövraßıs den Tempeln nicht zur freien Verfügung, sondern nur zur Verwaltung vom Staate übergeben worden ist; wenn nun schon die Verwaltung einer der- artigen Einnahme durchweg in der Hand der Priesterschaft gelegen hat, so darf man natürlich für die anderen Einnahmen der Tempel das Gleiche mit um so größerem Rechte annehmen. ” 
2) Siehe hierzu auch P. Tebt. I 5, 57 ff. 
3) So hat z.B. am Soknopaiostempel der Prophet des Suchos mehrere
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so wird doch diese Aufgabe an jedem einigermaßen größeren Tempel 
infolge der so überaus verschiedenartigen und z. T. sicher alljährlich 
auch recht ungleichmäßigen Einnahmen und Ausgaben des Tempel- 
haushaltes schwierig und umfassend gewesen sein. Daß sie nicht 
immer ganz befriedigend gelöst worden ist, zeigen uns die erhaltenen 
Rechnungen des Soknopaiostempels und des Heiligtums des Jupiter 
Capitolinus, denen zufolge beide mit Steuerrückständen zu kämpfen 
hatten.) Übrigens darf man das Vorhandensein von solchen Rück- 
ständen durchaus nicht etwa gleich als Beleg für eine wirtschaftlich 
unrationelle Führung der Verwaltung ansehen; es kann sie z. B. eben- 
sogut augenblickliches wirtschaftliches Mißgeschick hervorgerufen haben. 
Denn andererseits bietet uns gerade die Abrechnung des Jupiter- 
tempels Gelegenheit, die Sorgfalt und Sparsamkeit seiner Finanzwirt- 
schaft zu erkennen. So sind bei Tempelbauten die alten Ziegeln, so- 
weit sie noch brauchbar waren, wieder verwandt worden?), von einer 
Maschinerie hat man, als man sie nicht mehr gebrauchte, die eisernen 
Bestandteile, die offenbar das allein Wertvolle an ihr darstellten, zu 
Gelde gemacht?), und in Monaten, in denen wenig Einnahmen zu er- 
warten waren, hat es der Oberpriester verstanden, die Geldausgaben 
auf das unbedingt Notwendige, die Kultkosten und die Löhnung der 
Tempelbeamten zu beschränken (B. G. U. II. 562 Col. 3 u. 4). 

Was diejenigen Tempel anbelangt, in denen sich mehrere Priester 
in die Leitung geteilt haben, so scheinen an ihnen aus den Mitglie- 
dern des leitenden Priesterkollegiums ebenso wie für die Verwaltung 
des Besitzes, so auch für die der Finanzen besondere Dezernenten be- 
stellt worden zu sein; wenigstens möchte ich derartig die sich mit- 
unter bei Tempelzahlungen zur Bezeichnung der Zahler findende Formel 
„X. Y. zei U. Z. zal ol Aoızol legeis“ deuten.) 

Jahre hindurch ein Gehalt von gleicher Höhe erhalten (B. G. U, 1. 149, 3/4; 
337, 16; unpubl. P. Rainer 171 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 74); an dem- 
selben Heiligtum hat sich ferner die tagtäglich den amtierenden Priestern ge- 
währte @yveia-Sportel in Höhe von 1 Artabe Weizen (B. G. U. 1. 1, 17/18; 149, 
6/7; unpubl. P. Rainer 171 a. a. 0. S. 75) und die besondere Festsportel pro Tag 
in Höhe von 4 Artaben \Veizen (B. G. U.1. 1, 19 ff.; 149, 8 ff.; unpubl. P. Rainer 
171 a. a. O. S. 76) gleichfalls einige Jahre hindurch nicht geändert. 

1) Siehe für den Soknopaiostempel: B. G. U.I. 1, 15/16 (vergl. die Bemer- 
kungen hierzu im I. Bd. S. 37, A. 3) und für den Jupitertempel: B. G. U. II. 362, 
frg. 1,6; p. 6,12 u. öft,, in frg. 1,3 werden sogar zweijährige Steuerrückstände 
erwähnt (vergl. hierzu Bd. I. S. 5). 

.. 9) B. G. U.D. 362, p. 8, 9/10, siehe hierzu die Erklärung Wilckens a. a. O. 
Hermes XX (1885) S. 471. 

3) B. G. U. II. 362, p. 6, 2 ff.; siehe zu dieser Stelle Wilcken a. a. O. Hermes 
XX (1885) $. 467. - 

\ 4) P. Amh. II. 119; auch wohl B. G. U. 1. 199 Recto, Z. 11 ff. (vergl. Bd. I. 
S. 32, A. 6) (Soknopaiostempel); P. Lond. IE. 347 (S. 70) (der Name des Tempels ist 
nicht angegeben, sicher ein Faijümheiligtum, vielleicht das des Soknopaios);
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Im allgemeinen wird wohl die Tempelleitung die „dıevon) tov zo0006wv“ nicht allein erledigt haben, sondern sie wird hierbei von ihren priesterlichen oder laikalen Untergebenen unterstützt worden sein.) Allerdings läßt sich hierfür bisher nur ein Beleg anführen; im Dekret von Kanopus finden wir nämlich die Bestimmung (Z. TIE.), daß die BovAevre) leoeig (siehe Bd. LS, 37/8) die Höhe der Be- züge der Töchter der Phylenpriester je nach den verfügbaren Mitteln der Heiligtümer festsetzen sollten. 
Inwieweit sich der Tempelvorstand abgesehen von der Ober- leitung auch an den Einzelheiten der Verwaltung der Tempel- einnahmen und "ausgaben (natürlich mit Ausschluß der ovvraäig) aktiv beteiligt hat, ist schwer zu entscheiden, da nur sehr wenige Nach- richten hierfür vorliegen. Eine von ihnen, ein Kaufkontrakt aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. (P. Oxy. I. 242), berichtet uns von der direkten Beteiligung des. Tempelvorstandes an den eigentlichen Kassengeschäften; ihr zufolge haben nämlich die mit der Leitung des Serapeuns in Oxy- rhynehos beauftragten Priester zugleich mit dem von ihnen vorgenom- menen Grundstückskauf auch die für diesen zu entrichtenden Gebühren des &yzuzAov (siehe hierzu Bd. II S, 57) bei dem zuständigen staat- lichen Beamten erlegt. In einem anderen Belege handelt es sich um die persönliche Empfangnahme einer Summe durch die leitenden Priester des Heilistums von Karanis, die diesem vom Staat ausgezahlt wird (B. 6. U. III. 707, 2. Jahrhundert n. Chr.). Man könnte alsdann geneigt sein als weitere hier in Betracht kommende Belege noch jene Abrechnungen römischer Regierungsbeamten anzuführen, in denen sich die Bemerkung findet, daß der Soknopaiostempel „OLE Tüv leodov zgeoßvregwv“ seine Steuern bezahlt hat?), ebenso auch jene Steuer- quittung aus römischer Zeit, in der als Zahler von Tempelabgaben ein Oberpriester — sein Name ist nicht genannt — angegeben wird.) Es ist jedoch meines Erachtens nicht ganz sicher, ob man diese An- gaben ihrem Wortlaut entsprechend auffassen darf Wir besitzen 

  

alle Beispiele aus dem 2./3. Jahrhundert n. Chr. Für die Berechtigung diese Formel’ auf das leitende Priesterkollegium zu bezichen ist BG.U.1296 zu vergleichen, wo nebeneinander durch z«i verbunden die leitenden Priester, die nur durch Nennung ihres Namens mit Hinzufügung des Attributs „ol eure gekennzeichnet sind, und die „Aoızo} legeis“ genannt sind. Siehe auch P. Lond. I. 357 (8. 165), Z. 10/11, wo eine Kassenangelegenheit einem Nyobusros Tüv sofa» des Soknopaiostempels zur Erledigung übergeben wird (Zeit: Anfang des 1. nachchristlichen Jahrhunderts), vergl. im folg. S. 145; da damals schon ein leitendes Priesterkollegium dem Heiligtum vorstand; so hat man in diesem Üyodusvos offenbar den Dezernenten des Finanzressorts zu sehen. 1) Die P. Tebt. I. 5, 58 genannten oossrnzdrss tür iee&v helfen uns leider auch nicht weiter, da keine spezielleren Angaben gemacht werden. 2) B. G. U. II. 392 Col. 2, 6E. u. 639 Col. 2, 40 ff., vergl. hierzu Bd. LS, 305; siehe ferner auch B. G. U. 1.199 Recto, Z. 11 £. 3) B.G.U.L 292, vergl. hierzu Bd. ILS, 53, A. 3.
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nämlich einige Quittungen aus ptolemäischer und römischer Zeit, in 
denen auch über die Entrichtung von Tempelabgaben an den Staat — 
es handelt sich um Faijümheiligtümer — quittiert ist, und in denen zur Bezeichnung des Zahlers die Formel »X- Y. (zei U. Z.) ze} ol (Aoızol) legeig“ (vergl. zu ihr vorher 8. 141) angewandt worden ist?), oder in 
denen als Zahler einfach die {egeig des betreffenden Tempels genannt sind (P. Fay. 18).:) Daß diese Quittungen nicht wörtlich gedeutet 
werden dürfen, ist selbstverständlich. Es erscheint mir nun sehr wohl 
denkbar, daß ebenso wie sie auch die oben angeführten Urkunden zu 
beurteilen sind, d.h. daß man auch in den in diesen als Zahler ge- 
nannten Personen nicht die wirklichen Zahler zu sehen hat, sondern 
nur diejenigen, die zur Leistung der betreffenden Zahlung verpflichtet 
waren; die Nennung des Tempelvorstandes würde alsdann anstatt der 
des Tempels erfolgt sein, wobei man die Erwähnung der wirklichen 
Ablieferer der Zahlung als von geringerer Wichtigkeit nicht für nötig 
gehalten hat.?) 

Auf Grund dieser wenigen, dazu z. T. nicht einmal sicher zu 
deutenden Angaben ist eine prinzipielle Feststellung über die aktive 
Beteiligung des Tempelvorstandes an den einzelnen Kassengeschäften 
nicht möglich; übrigens dürfte wohl auch überhaupt der Grad seiner 
Anteilnahme in den verschiedenen Tempeln und zu verschiedenen Zeiten ganz ungleich gewesen sein. Wir müssen uns eben damit be- 
gnügen konstatieren zu können, daß die leitenden Priester mitunter 
auch ihre eigenen Kassenbeaniten gewesen sind, wobei man es wohl 
als eine durchaus sichere Voraussetzung bezeichnen darf, obgleich merkwürdigerweise bisher bestimmte Belege hierfür nicht vorliegen, 
daß neben dem Tempelvorstande an den für die eigentlichen Tempel- 
einnahmen bestimmten Kassen und Magazinen im allgemeinen noch 
besondere Kassenbeamte — Priester oder Laien — tätig gewesen sein 
werden‘); denn es ist nicht glaubhaft, daß die Tempelleitung diese Kassen- | 

1) P. Lond. II. 347 (8.70) u. P. Amh, I. 119 (zwei Namen); etwa auch P. Amh. Il. 60 (ein Name, vergl. die Erklärung dieses Papyrus Bd. ILS. 102, A. 2); auf eine Stufe mit ihm ist P. Amh. II. 59 zu stellen. 
2) Mit der obigen Vermutung ließe es sich auch gut vereinen, daß in der auf den deyısosdg ausgestellten Quittung der Name des &ezıegeds nicht genannt ist, Das in den Kassenbüchern „der Regierung bei der Zahlung der legeig oe- ‚oßöregor stehende „sid“ könnte allerdings auf den ersten Blick als nur mit wirk- licher Zahlungslegung durch die leitenden Priester vereinbar erscheinen, doch ist bei ihm in Betracht zu ziehen, daß es schon deswegen gesetzt werden mußte, um die Auffassung der Zahlung als Privatzahlung der Priester unmöglich zu machen. 
3) Im Anschluß hieran sei auf P. Wess. Taf. gr. tab. 11 N, 23 (= tab, 11 N. 22, siehe tab. 12 N. 28) hingewiesen, in dem auch als Ausführer eines mit der Kassenverwaltung in Verbindung stehenden Geschäftes einfach die legeis genannt sind (Soknopaiostempel, Beginn des 1. Jahrhunderts n. Chr.). 
4) Sehr zweifelhaft ist es, ob man die beiden in P. Fay. 51 (2. Jahrhundert
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geschäfte, die doch bei den meisten Heiligtümern infolge der mannig- fachen Einnahmen und Ausgaben ganz umfangreich gewesen sein müssen‘), allein ohne feste Gehilfen erledigt hat, während ihr ja bei denen der sövredis-Verwaltung solche sicher zur Seite gestanden haben. ‚Natürlich werden die Kassenbeamten kein selbständiges Ver- fügungsrecht besessen haben, sondern sie werden von den Disposi- tionen des Tempelvorstandes abhängig gewesen sein. 
Über die F ormalien, unter denen sich der Geschäftsgang an den Tempelkassen und "Magazinen vollzogen hat, ist uns bisher nichts Näheres bekannt geworden; wahrscheinlich ist es immerhin, daß sie entprechend dem ägyptischen Usus ziemlich umständlich gewesen sind.?) Daß neben dem Tempelvorstand und seinen Angestellten in der Einnahmen- und Ausgabenverwaltung der Tempel auch staatliche Be- amte tätig gewesen sind oder daß diese dieses Verwaltungsressort etwa wie die Administration der {eg& yij sogar mitunter ganz in ihre Hand genommen haben, dafür besitzen wir keinerlei Belege, was ja aller- dings nicht ausschließt, daß ein derartiges Mitwirken des Staates doch manchmal vorgekommen ist.) Dagegen läßt es sich mit Sicherheit erweisen, daß die Regierung sich auch’ hier ebenso wie in der oVv- tasıg-Verwaltung die Oberaufsicht und"damit ein eventuelles Ein- greifen in die Maßnahmen der Tempelleitung vorbehalten hatte. Ob und inwieweit sie außerdem noch den leitenden Priestern etwa aur ein beschränktes Verfügungsrecht ‘über die Tempeleinnahmen zu- gestanden hat, ist nicht festzustellen‘), doch ist es mir ganz wahr- 

n. Chr.) genannten Personen als Belege für das Vorhandensein besonderer Kassen- beamten der Tempel anführen darf; sie erledigen zwar Kassengeschäfte eines Faijümheiligtumes (Bezahlen von Tempelsteuern, siehe die Bemerkungen hier- über im II, Bd, S. 62, A. 1), da sich jedoch bei ihnen keine Angabe ihres Standes findet, so könnte man in ihnen immerhin z. B. auch Mitglieder des Tempelvor- standes sehen. Gar nicht in diesem Zusammenhang zu verwerten sind leider die P. Amh. II. 56, 57, 58, da es sich nicht feststellen läßt, ob die Zahlungen, die ihnen zufolge Priester empfangen bez. leisten, auf eigene Rechnung oder auf die ihres Tempels erfolgen; besonders wichtig könnte sonst P. Amh. II. 58 wer- den, da der in ihm erwähnte Priester aller Wahrscheinlichkeit nach auch den Titel „yorunareig“ geführt hat. 
1) Einen wenn auch nur ungenügenden Einblick in den Geschäftsverkehr an den Tempelkassen eröffnet uns die eine erhaltene Abrechnung des Jupiter- heiligtumes in Arsinoe (B. G. U. I. 362), die unter Angabe des Datums der Zah- “lung die einzelnen Geldeinnahmen und -ausgaben dieses Heiligtums anführt; darnach sind z.B. an einem Tage von einer Kasse immerhin 9 Auszahlungen vorgenommen worden (p. 7, 8—23). 
2) Vergl. die Ausführungen Wilekens, Ostr. I. S. 633 £. über die an den staatlichen Kassen bei Ein- und Auszahlungen üblichen umständlichen Formalien. 3) Auf gelegentliches unberechtigtes Eingreifen offenbar von staatlichen Beamten in die den Tempelbeamten vorbehaltene Schatzverwaltung der Tempel weisen uns jetzt P. Tebt. I. 5, 58/59 u. 6, 45 hin. 
4) Man könnte vielleicht daran erinnern, daß der Jupitertempel in Arsinoe nur mit Erlaubnis der lokalen, Aufsichtsbehörde neue Kapitalien ausleihen durfte
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scheinlich, daß sich eine Beschränkung, wenn eine solche wirklich 
bestanden hat, in bescheidenen Grenzen gehalten hat. 

Für das Eingreifen des Staates in die Finanzverwaltung besitzen 
wir bisher nur ein sicheres Beispiel), und zwar für den Soknopaios- 
tempel aus dem Beginn des 1. nachchristlichen Jahrhunderts®); der 
‚Staat ist in diesem Falle durch die lokale Aufsichtsbehörde, den Stra- 
tegen, repräsentiert. Es handelt sich um die von einem Priester ver- 
langte Sperrung der vom Tempel einem anderen Priester ausgezahlten 
Bezüge. Da man von Seiten des Tempels diesem Antrag nicht nach- 
gekommen zu sein scheint, so bittet der Priester den Strategen dem 
Finanzdezernenten des leitenden Priesterkollegiums (siehe vorher $. 141, 
A. 4) Anordnungen im Sinne seines Antrages zu erteilen. 

Dieses eine ganz spezielle Beispiel würde freilich die obigen ver- 
allgemeinernden Bemerkungen über das Verhältnis des Staates zur 
Finanzverwaltung der Tempel nicht rechtfertigen, ihre Berechtigung 
ergibt sich jedoch bei näherer Betrachtung der für die Buchführung 
der Tempel in Geltung gewesenen Vorschriften. 

c. Die Buchführung. . 

Bei den verschiedenen Kassen und Magazinen eines Tempels 
werden stets von den Kassenbeamten amtliche Journale geführt 

  

(siehe Bd, 11. S. 118), und daß diese Erlaubnis auch eingeholt worden ist, als er 
einen augenblicklichen Überschuß seiner Einnahmen derartig verwandt hat (siehe 
Bd.1. 8.318, A. 1). Hier liegt allerdings eine Beschränkung des Verfügungsrechtes 
des Tempels über seine Einnahmen vor, doch weitere Schlüsse darf man meines 
Erachtens hieraus nicht ableiten, da es sich ja bier um eine außergewöhnliche 
Verwendung der Einnahmen, nicht um ihre gewöhnliche Verwertung zur Deckung 
der laufenden Ausgaben, sondern um ihre Überführung in den Kapitalsbesitz 
des Tempels handelt. 

1) Vielleicht darf man übrigens auch P. Amh. II. 41 (2. Jahrh. v. Chr.) hier- 
für anführen. Laut dieser Urkunde veranlaßt nämlich ein gewisser Diodoros 
die Versiegelung des Ins«veos des Soknopaiostempels, bei der der Moavng oder 
ein von diesem Delegierter (?) anwesend sein soll. Grenfell-Hunt neigen dazu, 
diesen Diodoros mit dem P. Amh. II. 56 u. 57 genannten Propheten des Sokno- 
paios gleichen Namens (er führt übrigens daneben noch einen ägyptischen Namen) 
zu identifizieren, doch wohl mit Unrecht. Einmal würde es nicht zu dem Bilde 
stimmen, was wir uns von der Stellung des Assavng als Tempelvorsteher machen, 
wenn ein Prophet als sein Vorgesetzter Anordnungen über die Tempelverwaltung 
träfe, vor allem würde aber doch der Prophet des Soknopaios seinen Mitprie- 
stern die von ihm getroffene Anordnung nicht schriftlich haben zukommen 
lassen, wie dies hier der Fall ist. Auch die Entsendung eines besonderen Dele- 
gierten durch Diodoros (Z. 41: x&roupe zöv eg’ Euod) zu der Versiegelung 
weist uns darauf hin, daß der Auftraggeber der Tempelverwaltung ferner ge- ' 
standen haben muß. Mir ist es ganz wahrscheinlich, daß wir in ihm einen 
staatlichen Beamten zu sehen haben, der mit der Versiegelung irgend eine Kon- 
trolle der Schatzverwaltung des Tempels einleitet. 

2) Siehe P. Lond. II. 357 (S. 165); er ist nur sehr verstümmelt erhalten, 
doch wird er in den Hauptzügen durch die auf denselben Vorfall sich be- 
ziehenden P. Wess. Taf. gr. tab. 12 N. 28, tab. 11 N. 23, tab. 11 N, 22 ergänzt. 

Otto, Priester und Tempel. IL. 10
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worden sein, in die Tag für Tag die Einnahmen und Ausgaben — 
nach den Rubriken Aruuare und erahouare getrennt — einzutragen 
waren. Am Schluß eines jeden Monats wird man Einnahmen und 
Ausgaben mit einander verrechnet und den eventuellen Überschuß der 
ersteren über die letzteren auf die Rechnung des nächsten Monates 
übertragen haben. Exemplare oder Bruchstücke dieser Kassenbücher, 
die als solche sicher erkennbar wären, sind allerdings bisher noch 
nicht vorhanden‘), aber daß sie in der Weise, wie eben angegeben, 
geführt worden sind, dafür sprieht einmal schon der von einem staat- 
lichen Aufsichtsbeamten erstattete Bericht über die Brotrückstände 
der „Zwillinge“ des großen Serapeums, in dem diese Rückstände für 
die Zeit von 2%, Jahr genau für jeden Tag angegeben werden?), und 
außerdem vor allem die uns erhaltene, offenbar wörtliche Abschrift 
einer mehrere Monate umfassenden Abrechnung der Geldeinnahmen und -ausgaben des Jupiterheiligtumes in Arsinoe (215 n. Chr.)3). 
Diese letztere macht uns auch mit der bemerkenswerten Tatsache be- 
kannt, daß in die Abrechnungen auch Verordnungen vorgesetzter Be- 
hörden, die für die Kassenverwaltung von Wichtigkeit waren, auf- genonmen werden konnten (B. G. U. II. 362 p. 5, 1—18). Da keine Urschrift der Kassenjournale vorliegt, so läßt sich über die Sprache, in der sie abgefaßt gewesen sind, nur eine Vermutung äußern. . Da 
der Regierung viel daran gelegen gewesen sein muß, die Eintragungen in ihnen ohne weiteres zu verstehen, so dürfte sie auch darauf hin- gewirkt haben die griechische Sprache zur Abfassung zu benutzen, doch wird wohl, namentlich zu Beginn der hellenistischen Epoche, auch das Demotische vielfach Anwendung gefunden haben.) 

Der Kassenverwaltung hat außer der Führung der amtlichen Tagebücher noch die Aufstellung einer M onatsrechnung (eyvıetog 26yog) am Ende eines jeden Monats obgelegen, die bestimmt war der vorgesetzten staatlichen Behörde, und zwar allem Anschein nach dem Idiologus, bezw. seinem Departement, also der Oberinstanz, ein- gereicht zu werden.’) Diese monatliche Rechnungslegung der Tempel- 
1) Es ist bedauerlich, daß es sich nicht feststellen läßt, ob der dem. P. Par., veröffentlicht von Revillout, Melanges S. LXXHIf., von Priestern oder ihren Be- amten abgefaßt ist; wäre dies der Fall, so hätten wir in ihm die Abrechnung eines Tempelmagazines vor uns; siehe zu ihm Bd. II. S, 123, A. 3. Vergl. auch die Ausführungen im II. Bd. $. 8, A. 3 über P. Grenf. 1. 39 Verso. 
2) P. Lond. I. 18 (S, 22), siehe vorher $. 136. 
3) B.G. U.II.362. Daß es sich bei ihr nicht um die Urschrift, sondern um eine Abschrift, und zwar um eine wörtliche, handelt, zeigt deutlich p- 3, 9, wo von dem verflossenen Jahre die Rede ist, zusammengehalten mit p. 9, 4 und pP. 16, 8, wo ebendasselbe Jahr als das laufende bezeichnet ist; siehe ferner p. 3,1. 4) Vergl. im folgenden Abschnitt die. Bemerkungen über die von den Tempeln in anderen Aktenstücken angewandte Sprache, 5) Siehe B. G. U. II. 362 frg. 1,21; p.2, 14; p. 4, 20; pP. 8,15; p. 12, 15; p- 14, 3; p. 15,20; die sich hier findende Formel „erirnentd dnlee) zeramourüg
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verwaltung bei ihrem obersten weltlichen Vorgesetzten ist wohl der beste Beweis für die umfassende Kontrolle des Staates über die Tempelfinanzen, wird doch durch sie die Tempelkasse mit den staatlichen rodze&eı und Ono«vgol auf eine Stufe gestellt, bei denen Ja derartige monatliche Abrechnungen stets in Brauch gewesen sind.!) Sie ist uns allerdings bisher nur für den Jupitertempel in Arsinoe bezeugt, doch scheint mir kein Anlaß zu der Annahme zu sein, daß wir es hier mit einer nur vereinzelt vorkommenden Einrichtung zu tun haben. Im Zusammenhang mit der staatlichen Aufsicht über die Tempelfinanzen ist auch seiner Zeit (2./3. Jahrhundert n. Chr.) die Niederschrift der uns erhaltenen Abrechnungen des arsi- noitischen Jupitertempels und des Soknopaiosheiligtumes erfolgt.”) Diejenigen des Jupitertempels sind, wie schon erwähnt, wörtliche Abschriften des Kassenjournals des Tempels, die mehrere Monate umfassen.) Den Auftrag zu ihrer Abfassung hat der leitende Oberpriester erteilt, die Niederschrift hat vielleicht der in den Dien- sten des Tempels stehende Ygaunureds (siehe Bd. II. S. 21)%) oder irgend ein anderer Angestellter besorgt, und der Oberpriester hat sich dann durch seine eigenhändige Unterschrift für die Richtigkeit der Angaben verbürgt?) Aus dem erhaltenen Vorwort der einen (B. G. U. 

kunviaiov (sc. Adyov)* ist des näheren Bd. IT. $. 49 erklärt. An wen von diesem &tienenzng die Absendung .der Monatsrechnung vorgenommen worden ist, ist zwar nicht vermerkt, darf wohl aber aus den Persönlichkeiten geschlossen wer- den, an die die in P. Amh,. II, 69 genannten, dem &xurnonris gleichzusctzenden Beamten die tnvıcio A070: abgesandt haben; es sind dies der &ykoyısrlis Tod vowod und der (dios Aöyos. Da es sich nun hier um Abrechnungen eines Tempels handelt, so dürfte wohl die Annahme, daß der Idiologus sie empfangen hat, das Richtige treffen. 
1) Siehe Wilcken, Ostr. I. S, 640/41, 648/49, 654/55, 662/63; Archiv II. S, 126; Rostowzew a. a. O. Archiv IIL S. 216/17; siehe auch noch P. Goodsp. 7 (ptole- mäische Zeit). 
2) B. G. U. II. 362 (siehe auch Hermes XXIII [1883] 8. 629); I. 1u.337; 149; unpubl. P. Rainer 171 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes, 8,732 ff.; unpubl. P, Rainer 8 bei Wessely a.a. 0. 8. 71/72; B.G.U.IL 489, ein kleines Fragment wird man mit den eben genannten Papyri auf eine Stufe stellen dürfen, es bezieht sich auf einen Faijümtempel, dessen Lage sich jedoch nicht feststellen läßt. 3) Es lassen sich 3 verschiedene Abrechnungen aus B. G. U. II. 362 heraus- schälen, der ersten gehört fg. 1u.p.1u.2, der zweiten p. 3—16, der dritten frg. 3 an; der Rand dieses Fragmentes enthält übrigens auch noch einzelne Buchstaben des Anfanges einer vierten Abrechnung (siehe Wilcken a. a. 0. Hermes XX (1885) 8. 414, A. 1). 
4) Als irgendwie sicher kann freilich diese Vermutung nicht bezeichnet werden, da die zeitlich früher anzusetzenden Stücke von B. G. U. I. 362 frg. 1, p. 1u.2 von einer anderen Hand als p. 3ff. geschrieben sind, obgleich damals derselbe yoanuersös wie später in den Diensten des Tempels gestanden hat, 5) Siehe hierzu Wilcken a. a. O. Hermes XX (1885) S. 444, der darauf hin-- weist, daß die Unterschriften der Oberpriester (p. 2,17 £. u. frg. 3, 6 ff.) sich deutlich von der Schrift der. sie umgebenden Stellen abheben. . 

 10*
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I. 362 p. 3, 1#£) ist mit Sicherheit zu entnehmen, daß diese Abrech- 
nungen dem Rat der Stadt Arsinoe eingeschickt worden sind?), und 
daß hierzu der Tempel offiziell verpflichtet gewesen ist, es hat also 
neben der Kontrolle der Oberinstanz noch eine besondere Auf- 
sicht durch die lokalen Behörden bestanden?), wobei man in 
Betracht zu ziehen hat, daß ja in Arsinoe die BovAn den Strategen 
zu ersetzen hatte. Die Rechnungslegung an die lokalen Beamten ist 
übrigens nicht jeden Monat, sondern erst nach einem längeren Zwischen- 
raum erfolgt; denn das Vorwort macht uns auch noch damit bekannt, 
daß sich die von ihm eingeleitete Abrechnung über die Zeit von 6° 
Monaten erstreckt hat, während sich freilich bei den anderen nicht 
feststellen läßt, wieviel Monate in ihnen zusammengefaßt gewesen sind. 
Ob am Jupitertempel 6 Monate immer der übliche Zwischenraum zwi- 
schen zwei Berichterstattungen gewesen sind, ist mir recht zweifel- 
haft, denn in unserem Falle können sehr wohl besondere Umstände 
die Abgrenzung des Berichtes auf diese Zeit veranlaßt haben ‚es 
kann nämlich der Beginn durch den Wechsel im Oberpriesteramte® 
und der Schluß durch den Ablauf des Rechnungsjahres bestimmt 
worden sein‘). Ich halte es vielmehr für recht wahrscheinlich, daß 
die zusammenfassende Rechnungslegung sich im allgemeinen 
über ein ganzes Jahr erstreckt haben wird.) Ebenso wie die Buch- 
führung der Tempelkasse wird auch die der Magazinverwaltung des 
Heiligtumes der Prüfung der vorgesetzten Behörde unterbreitet .wor- 
den sein.®) 

‚ Mit diesen Abrechnungen des Jupitertempels sind die uns erhal- 
: tenen des Soknopaiosheiligtumes schon insofern auf eine Stufe 

1) Als ganz bemerkenswert: sei hier hervorgehoben, daß man diese Abrech- nungen im städtischen Archiv in Arsinoe in der Weise zusammen aufgehoben hat, daß. man die verschiedenen Schriftstücke in Rollen zusammengeklebt hat; siehe die Bemerkungen Wilckens hierüber a. a. O. Hermes XX (1885) S. 444. :2) Eine doppelte Rechnungslegung hat z.B. auch bei den königlichen Kassen und Magazinen bestanden, siehe die vorher auf S. 147, A.1 angegebenen Stellen. 3) Siehe über den Wechsel des ‚Oberpriesters B. G. U. II. 362 p. 2,17. u. p. 3,2 u. 19. 
4) Die Rechnung schließt mit dem ’Ezeip (p. 3, 8), also mit dem vorletzten Monate des ägyptischen Jahres, und es ist sehr wohl möglich, daß wie noch oft heutigen Tages so auch hier der Schluß vom Rechnungs- und der vom Kalender- jahr nicht zusanımengefallen sind; für andere Tempel läßt sich dies direkt ‚nachweisen, siehe im folgenden $. 151. Ausgeschlossen ist es, daß die 6 Monate, über die Bericht erstattet wird, etwa der Amtszeit des neuen Oberpriesters ent- sprochen haben; siehe Bd. LS, 52. \ ° 

. 5) Dies läßt sich z. B, für den Soknopaiostempel direkt nachweisen; siehe im folg. 8.149. .Vergl. ferner P. Oxy. II. 515, 4/5u.6, wo im Anschluß an die. Rechnungslegung der staatlichen Magazine .von Jahres- und von Monats- ‘abrechnungen, die nebeneinander erfolgen, die Rede ist, 
6) Vergl.. die Abrechnungen des Soknopaiostempels, deren 26705 &oyveixds und sirıxög erhalten ist, siche im folgenden 8. 149.
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zu stellen, als auch sie Abschriften der Kassenbücher darstellen; aller- 
dings ist bei ihnen die Abschrift keine wörtliche. So sind die Aus- 
gaben — über den Teil, in dem die Einnahmen zusammengestellt ge- 
wesen sind, sind wir ganz ungenügend unterrichtet), doch wird er 
jedenfalls nach demselben Prinzip angefertigt gewesen sein — nicht 
nach dem Tage und Monat der Zahlung geordnet angeführt®), sondern 
es sind die einzelnen für denselben Zweck gemachten Ausgaben zu- 
sammengerechnet und in einem Posten oder unter einem Titel gebucht 
worden, wobei man noch darauf Rücksicht genommen hat, daß die 
gleichartigen Ausgaben, wie die für die verschiedenen Steuern, für 
den Kultus, für die Besoldung der Priesterschaft möglichst neben 
einander gestellt sind.) Diese am Soknopaiostempel befolgte Methode 
der Anfertigung der Abrechnungen hat jedenfalls bedeutend mehr 
Mühe als die vom arsinoitischen Heiligtum angewandte erfordert; sie 
bietet allerdings dafür den Vorzug größter Übersichtlichkeit über die 
Art und die Höhe der Einnahmen und Ausgaben, während freilich die vergleichende Kontrolle mit den Eintragungen der Kassenbücher 
erschwert ist. Bemerkenswert ist es, daß in den Abrechnungen des 
Soknopaiostempels sowohl von der Kassen- als auch von der Magazin- 
verwaltung Rechnung gelegt wird; die Berichte sind allem Anschein 
nach derartig angeordnet, daß man zuerst die gesamten Einnahmen 
und dann sämtliche Ausgaben, beide Gruppen zerfallend in 'einen 
Aöyog @gyvgizds und in einen A6yos oırırds, aufgeführt hat. In allen 
uns bekannt gewordenen Fällen hat sich die Rechnungslegung :über ein ganzes Jahr erstreckt.) Schließlich sei auch noch darauf hin- 
gewiesen, daß in der Generalabrechnung nicht nur für den Soknopaios- 
tempel Rechnung gelegt worden ist, sondern daß man in sie auch 
die Spezialeinnahmen und -ausgaben der mit ihm verbundenen Heilig- tümer aufgenommen hat.) 

1) Siehe unpubl. P. Rainer 8 u. 171 2.0.0. 8. 71/72 u. 73, 
2) Die Zeit, in der die Ausgabe geleistet worden ist, ist nur dann an- gegeben, wenn sie mit dazu nötig war, die betreffende Ausgabe näher zu cha- rakterisieren; siehe einzelne Angaben in B.G.U.L.1u. 139; unpubl. P, Rainer 171 2.2.0. 8.76. . 
3) Alle vom Tempel kontrahierte Ausgaben sind in diese zusammenfussenden Abrechnungen allem Anschein nach nicht aufgenommen worden. So vermißt man z.B. in ihnen die Betriebsunkosten der vom Tempel betriebenen Gewerbe, Vielleicht kann man dies dadurch erklären, daß man für die Generalabrechnung die einzelnen mit dem Gewerbebetrieb zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben gegen einander verrechnet und nur den etwaigen Gewinn unter die Einnahmen eingetragen hat. 
4) Vergl. hierzu vornehmlich B. G. U.-L. 1, 17/18 u. 149, 3#.; unpubl. P. Rainer 8 (a.a. 0, S. 71) u. 171 (a. a. 0. S. 75/76); siehe auch noch B.G.U.L 1,3f.; unpubl. P. Rainer 171 (a.a.0. 8, 75). BR 

. 5) Siehe B. G. U. I. 337, 3 u. 13 ff; unpubl. P. Rainer 171 2.2.0, S, 73, 74 u. 76,
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“ Der Zweck, um dessen willen die uns erhaltenen Abrechnungen des Soknopaiosheiligtumes angefertigt worden sind, ist der gleiche wie bei denen des Jupitertempels. Auch sie waren dazu bestimmt, der vorgesetzten staatlichen Behörde eingereicht zu werden; verpflichtet zu ihrer Einreichung war auch hier der Tempelvorstand, d. h. das leitende Priesterkollegium (vergl. auch Wessely, Kar. u. Sok. Nes. 8. 57/58). Die Richtigkeit dieser Behauptung ergibt sich vor allem aus zwei allerdings leider nur teilweise publizierten P. Rainer (8 u. 171 bei Wessely a. a. 0. $, 58, 71, 72ff.), aber auch auf Grund von einigen anderen bereits vollständig herausgegebenen Papyri!) konnte man zu demselben Schluß gelangen. Ihnen zufolge ist nämlich von dem Tempelvorstande den staatlichen Beamten regelmäßig eine yoap') iegEov (zu ihr siehe im folg. 8. 156) und ein AELgL0udg eingereicht worden.?) Dem letzteren Worte legt Kenyon (P. Lond. IT. S. 111 zu P. 470) die Bedeutung „Zahlung“ bei; diese hier anzunehmen liegt jedoch kein Aulaß vor, man wird vielmehr anknüpfend an die oft anzuwendende Übersetzung „Verwaltung“ yapıcudg etwa als „Ver- waltungsbericht“ deuten dürfen. Als stets wiederkehrender Be- standteil eines solchen läßt sich nun einmal eine Tempelinventar- liste fesistellen.) Des weiteren darf man es aber wohl als selbst- 

  

1) Siehe B. G. U, I. 296 (vergl. hier besonders die Beischrift von 2. Hand am Schluß) u. P. Lond. II. 353 (8.112); B.G. U. II 387; vergl. auch P. Lond. I. 335 8.113) u.B.@.U.ı. 488; schließlich auch B, G. U. IV, 1023. 2) Obgleich die Urkunden alle mehr oder weniger verstümmelt sind, läßt sich doch für sie durch Vereinigung der erhaltenen Angaben der einzelnen folgendes Schema herstellen (siehe auch die Angaben Wesselys, Kar. u. Sok, Nes. 8. 58 über den unpubl. P, Rainer 90): An X. Y., den Baoıızög yoruuareds (ev. kann auch ein anderer Beamter des Strategenamtes der Adressat gewesen sein) von U. V. usw., dem Vorstande des Tempels des Gottes Z,, „rarezmpicauev co: (kann auch wegfallen) veapiv Isolov zul yeıgıoudv (es wird auch zersywet- sauev weggelassen und dafür einfach der Nominativ der beiden Substantiva ge- setzt) rod ispod Tod Evsorürog x. Erovs“. Wessely a.a.0. 8, 57/58 liest bez. ergünzb stets yeıgıarod, und nicht zeigıcuöy, d. h. er läßt dies Wort auch von yexpn) abhängen (ebenso Wilcken, Archiv I. S, 147). Ich möchte jedoch yexpn isgtov als geschlossenen Ausdruck und dementsprechend yesıgıouds als selbst- ständiges Wort auffassen, was mir B, G. U. I 296, 21 zu bestätigen scheint, wo nach der Lesung Wilckens die Abhängigkeit von ZEIGIGHOS Von yoapi aus- geschlossen ist; vergl. auch Wesselys a. a. 0, S. 58 Angabe über den Schluß- vermerk in dem unpubl. P. Rainer 90. Herrorgehoben sei noch, daß sich an die im vorhergehenden rekonstruierten Sätze der zeigiouos mitunter direkt an- geschlossen hat (siehe etwa B. G. U. IL 387 u. 488), in einigen Füllen hat man jedoch in ihnen ein besonderes Begleitschreiben zu dem offenbar zugleich ab- gesandten yergouds zu sehen (siehe B. G. U. I. 296; P. Lond. II. 353 (8. 112), auch 345 ($. 113). 
3) Man hat bei dieser Feststellung (verwertet ist sie schon in diesem Bande auf $.118) von B.G, U.II. 488 auszugehen. Siehe außer den oben A.1 genannten Belegen auch noch die zusammengehörenden B. G. U. II. 590 +1.162, welche im Anschluß an ein Inventarverzeichnis eine Priesterliste enthalten; daß wir es
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verständlich bezeichnen, daß die Verwaltungsberichte auch stets eine Abrechnung der Tempelkassen und "magazine enthalten haben werden; es haben denn auch die uns überkommenen Jahresabrechnungen des 
Soknopaiostempels in ihrer Anlage, der Zusammenfassung und der 
Anordnung der einzelnen Posten, ganz den Charakter eines Berichtes.!) Ob übrigens den zsıgıouo/ noch weitere zusammenfassende Berichte 
über die Tempelverwaltung regelmäßig eingefügt werden mußten, ist. vorläufig nicht zu entscheiden.?) 

Als Behörde, der die Verwaltungsberichte eingeschickt 
worden sind, wird, soweit überhaupt diese Angabe erhalten ist, der 
Basıhızög youuuerevg des für Soknopaiu Nesos zuständigen Strategen- 
amtes — es ist der des Herakleidesbezirkes des arsinoitischen Gaues — genannt (B. G. U. 1. 296 u. P. Lond. II. 353 [S. 112], und man darf 
wohl annehmen, daß die Einsendung stets an das übergeordnete 
Strategenamt erfolgt ist®), mag auch vielleicht nicht immer der 
königliche Schreiber der spezielle Empfänger gewesen sein. Es hat . also ebenso wie bei dem Jupitertempel so auch beim Soknopaios- heiligtum der betreffenden obersten lokalen Behörde die Prüfung 
der Buchführung zugestanden, wenn eine einen längeren Zeitraum 
umfassende Abschrift der Rechnungsbücher vorgelegt wurde. Der 
Soknopaiostempel hat seinen Rechnungsbericht alljährlich einmal?) und zwar bereits gegen Ende des Kalenderjahres eingereicht), sein 
Rechnungsjahr kann also nicht ganz mit jenem zusammengefallen 
sein.) Es sei übrigens auch noch darauf hingewiesen, daß zu der- 

auch hier mit einem zur Einschickung bestimmten, mit einer yorxpn lsefav ver- bundenen zeıgisuos zu tun haben, läßt sich trotz des Fehlens der Begleitworte aus der in B.G. U. I, 162, 15ff. sich findenden Versicherung entnehmen, welche auf jemanden hinweist, der sie annimmt. 
1) Es sei hier noch darauf hingewiesen, daß das Abrechnungsfragment B.G. U. I. 149 und der in B.G. U. II, 387 enthaltene Beginn eines yeıgıonds von derselben Hand geschrieben sind; leider läßt sich allerdings nicht feststellen, ob sie derselben Urkunde angehört haben. 
2) Nach Wesselys, Kar. u. Sok. Nes. S. 72 f£. (bes. $. 77) Angaben über den unpubl. P. Rainer 171 ist dies in diesem allem Anschein nach nicht der Fall gewesen, allerdings müßte man nach Wesselys Angaben auch annehmen, daß hier auch nicht die Inventarliste usw. mit dem Abrechnungsbericht verbunden gewesen ist, es scheint mir also angebracht mit einem endgiltigen Urteil bis zur Publikation des Papyrus zu warten. . 
3) Vergl. auch P. Lond. II. 345 (8. 113) u. B.G. U. IV. 1023, - 4) Vergl. die stets angewandte Formel »ZetgLonös Tod Eveorärog x, Erovg; sie findet sich zudem noch in Urkunden, die drei aufeinanderfolgenden Jahren (219—221 v. Chr.) angehören: unpubl. P. Rainer 90 bei Wessely a. a. 0. S. 58; B.G. U. 1. 296; P. Lond. II. 353 (S. 112); vergl. vorher 8, 149, A. 4. \ 5) In P. Lond. II. 353 (8. 112) stammt der Bericht vom 30, Mesore, im unpubl. P, Rainer 171 a.a. 0. 8.73 scheint er vom 8. Mesore datiert gewesen 

zu sein; vergl. auch die Formel „Bericht für das laufende Jahr“, ° 
6) Man hat hierbei auch in Betracht zu ziehen, daß, wenn der Bericht



152 Sechstes Kapitel. Die Kultusverwaltung. 

selben Zeit auch das Amtsjahr des leitenden Priesterkollegiums, das 
wohl mit dem Kalenderjahr zusammenfiel (siehe Bd. 1. S. 50), zu Ende 
ging; da nun die leitenden Priester als die verantwortlichen Redak- 
teure des Rechenschaftsberichtes erscheinen'), so hatte dieser wohl 
auch den Zweck, vor dem Rücktritt des Tempelvorstandes dessen 
Amtsführung der Regierung gleichsam zur Erteilung der Decharge 

. zu unterbreiten. 
Da außer für den Soknopaiostempel noch für zwei andere Faijüm- 

heiligtümer, für den Tempel eines Gottes Sykatoimis und für den 
der Isis im Dorfe Nabla, die Einreichung von yeıoıauof, zu denen auf 
jeden Fall auch Abrechnungen gehört haben werden, an das Strategen- 
amt zu belegen?) ist, so besitzen wir mithin eine ganze Anzahl Bei- 

spätestens 5 Tage vor Jahresschluß schon eingereicht ist, auch die vorher- 
gehenden letzten. Tage des Mesore in ihm kaum’ näher berücksichtigt gewesen 
sein können. Nun wird allerdings in dem Rechnungsbericht im unpubl. P, 

- Rainer 171, der vom 8. Mesore stammen soll, auch eine Ausgabe vom 26. Mesore 
erwähnt ($. 76); da es sich bei ihr jedoch um eine der regelmäßig wieder- 
kehrenden Ausgaben handelt, so könnte man hierdurch die vorherige Er- 
wähnung in der zusammenfassenden Abrechnung einigermaßen erklären, oder 
sollte sich etwa dieses Datum auf das vorhergehende Jahr beziehen? Für ein 
Nichtzusammenfallen von Kalender- und Tempelrechnungsjahr scheinen mir auch 
die Angaben in B. G. U. II. 916 zu sprechen. Ihm zufolge haben nämlich die 
leitenden Priester des Tempels in Gynaikon Nesos die Bestimmung getroffen, 
daß für ein dem Tempel gehörendes, im Thoth, also im ersten Monat des Jahres 
verpachtetes Besitzobjekt der jährliche Pachtpreis binnen 10 Monaten, angefangen 
vom 2. Monate des Kalenderjahres, erlegt sein solle; diese eigenartige Fest- setzung erklärt sich nun wohl am einfachsten durch die Annahme, daß das 
Rechnungsjahr des Tempels mit dem 11. Monate schloß und daß 'man in ihm das Pachtgeld für das ganze Jahr verrechnen wollte, : . 

1) Ob sie auch die Berichte selbst verfaßt oder ob dies in ihrem Namen 
irgendwelche Tempelbeamte getan haben, ist nicht zu entscheiden. 

2) Siehe B. G. U. II. 488, sowie P. Lond. II. 345 (S. 113). Der Londoner 
Papyrus macht uns freilich aur mit der Einreichung eines yeıgısudg (hinter y&l- 
etcuös steht hier nicht wie sonst „cod iee00"; das Wort dürfte nicht zufällig 
ausgelassen sein, sondern sein Fehlen mit dem besonderen Charakter dieses 
xeietouös zusammenhängen) von seiten des Vorstandes der zacropdeo:. des Isis- 
tempels bekannt, doch scheint es mir, da doch wohl kaum an diesem Heiligtum 
allein Pastophoren beschäftigt geweser. sein werden, ganz selbstrerständlich zu 
sein, daß, wenn schon die Vorsteher der zum Tempel gehörenden aoropdpar 
zur Berichterstattung verpflichtet waren, diese Pflicht der Oberleitung des Heilig- 
tumes erst recht obgelegen hat. An und für sich ist die hier uns bezeugte Er- 
stattung eines besonderen. Rechenschaftsberichtes durch die Hauptvertreter 
der niederen Priesterschaft, mit dem übrigens zugleich eine Pastophorenliste ein- 
gereicht worden ist, recht merkwürdig und läßt sich wohl nur durch die Annahme 
erklären, daß die Pastophoren mit dem Heiligtum, dem sie zugeteilt waren, in 
nicht allzu enger Verbindung gestanden haben. Den Inhalt dieses Berichtes 
kennen wir nicht näher. Wir besitzen zwar jetzt in B. G. U. IV. 1023 eine mit 
dem Londoner Papyrus auf eine Stufe zu stellende Urkunde (hier handelt es 
sich um #soyoi des Sokopichonsis von Tebtynis, vergl. Bd.1.S. 95, A. 1), in 
dieser kommt jedoch das Wort xergisuög nicht vor, sondern hier ist nur von der
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spiele für die durch Gaubeamte ausgeübte Aufsicht des Staates über 
die Einnahmen- und Ausgabenverwaltung der Tempel und dürfen wohl 
für das 2. und 3. Jahrhundert n: Chr. — jener Zeit gehören alle 
unsere Belege an — in dieser Kontrolle der lokalen Ober- 
behörden eine in ganz Ägypten in Geltung gewesene Einrichtung 
sehen.) Wie sich im einzelnen im Anschluß an die Einreichung der 
Berichte die Prüfung gestaltet hat, läßt sich vorläufig nicht feststellen, 
ebenso besitzen wir bisher noch keine Nachrichten über die Vor- 
nahme von außergewöhnlichen Revisionen durch Staatsbeamte, welche 
doch wohl mitunter erfolgt sein werden. 

Seit wann die staatliche Aufsicht bestanden hat, .ob sie 
etwa schon aus vorhellenistischer Zeit stammt, oder ob sie erst unter 
den Ptolemäern und römischen Kaisern geschaffen worden ist, zur 
Entscheidung dieser so überaus wichtigen Frage können wir leider 
vorläufig nicht gelangen. Man hat zwar die Behauptung ausgespro- 
chen, daß für die für den Jupitertempel bezeugte Rechnungslegung, 
wie überhaupt für die erhaltenen Tempelrechnungen und Inventarver- 
zeichnisse die entsprechenden Einrichtungen der Tempel Griechen- 
lands vorbildlich gewesen seien®), doch wird man diese Ansicht, die, 
wäre sie begründet, freilich die obige Frage ohne weiteres entscheiden 
würde, aufgeben müssen.) Denn wir besitzen jetzt in den der ersten 

Einreichung der „yeupi Peuzöv“* und einer roapn „rar &v 15 lego drozenkvor“, d.h. wohl einer Inventarliste die Rede; da die letztere hier wohl von Pasto- phoren verfaßt ist, darf man nicht annehmen, daß sie das ganze Inventar des Heiligtums umfaßt hat, sondern gewiß nur die der besonderen Obhut der Pastophoren unterstellten Inventarstücke; vergl. hierzu etwa B. G. U. II, 590, 2. 1) Es sei noch daran erinnert, daß sich in den hier behandelten Abrech- nungen keine Angaben über die Einnahmen und Ausgaben der oövradıs-Verwal- tung der Tempel finden. Man darf jedoch wohl annehmen, daß über sie in ähnlicher Weise ein besonderer Bericht erstattet worden ist, vorausgesetzt natür- lich, daß den betreffenden Heiligtümern die Verwaltung der sövrafıs anvertraut war; die Absonderung der Rechnungslegung für die eövrafıs ließe sich dadurch 
aufs einfachste erklären, daß ja, wie wir nachgewiesen haben (Bd. II, S, 125/26), besondere Kassen und Magazine für die eörreıs neben den die eigentliche Tempeleinnahmen aufnehmenden bestanden haben. 

2) Siehe vornehmlich \ilcken a. a. O. Hermes XX (1885) S. 447/48 und Swoboda a. a. O. Wiener Studien £. klass, Philologie XI (1889) 8. 70/71. (Swo- bodas Auffassung von der Abhängigkeit der ägyptischen Tempelverwaltung von dem griechischen Vorbilde ist übrigens schon bei einer Einzelheit als unberech- tigt zurückgewiesen worden, siehe Bd. LS. 318, A. 4.) 
3) Wir haben hier wieder einen Fall vor uns, der uns wie so viele andere mahnt die höchste Vorsicht walten zu lassen, wenn wir auf Grund gleicher Vor- stellungen, Einrichtungen usw., die wir in von einander verschiedenen Kulturkreisen finden, die Ableitung der Einrichtungen des einen von denen des anderen zu erweisen versuchen. Man geht augenblicklich in dem Bestreben einen inneren Zusammenhang zwischen ähnlichen Phänomenen zu konstruieren sicher oft viel zu weit, die Möglichkeit der Analogiebildung, der „Völker-
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Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr.. angehörenden Papyri von El Kahun! 
die Abrechnungen und Inventarlisten eines alten ägyptischen Heilig- 
tumes, die ebenso wie die aus’der hellenistischen Zeit stammenden 
eigens der Rechnungslegung dienen; besonders bemerkenswert ist es, 
daß in den Papyri von El Kahun ebenso wie in den besprochenen 
Eingaben der Soknopaiospriester die Abrechnung und das Inventar- 
verzeichnis mit einer Priesterliste?) zu einem großen Schriftstück ver- 
einigt gewesen ist. Hiernach ist es zweifellos, daß wir in den Rechen- 
schaftsberichten eine altügyptische und nicht eine aus Griechenland 
eingeführte Einrichtung zu sehen haben.S) Ein wichtiger Unterschied 
hat allerdings zwischen der Rechnungslegung und Berichterstattung 
der alten und derjenigen der neuen Zeit bestanden. In jener hat die 
amtierende Phyle der Laienpriesterschaft (siehe Bd. I. S. 23—25)*) am 
Schluß ihrer Amtszeit ihren Bericht allem Anschein nach nur der 
ihr im Amt nachfolgenden Phyle und nicht auch staatlichen Beamten 
zur Prüfung vorgelegt’), in dieser haben die Priestervorsteher — 

gedanken“ wird viel zu wenig berücksichtigt. Vergl. hierzu auch die Bemer- 
kungen im I. Bd. 8. 132, A. 1 u. $. 291, A. 3, 

1) Publ. von Borchardt a. a. 0. Ä. Z. XXXVII (1899) S. 89 .; vergl. auch 
Borchardt a. a. 0. Ä. Z. XL (1902/3) S. 113 if. Eine zusammenfassende, d.h. zu 
einem bestimmten Zweck hergestellte Tempelabrechnung, nicht das Bruchstück 
eines Rechnungsbuches besitzen wir übrigens vielleicht auch aus der Perserzeit 
in dem dem. P. Straßb. 48 (Spiegelberg S. 17). 

2) Dieser Priesterliste entspricht die mit dem xeigistds eingereichte your 
ieg£av, siehe im folgenden noch 8. 156. 

3) Über die entsprechenden griechischen Verhältnisse siehe vor allem die 
zusammenfassenden Ausführungen Swobodas a. a. O. Wiener Stud: £. klass. Phil. 
X (1888) $. 273 ff, u. XI (1889) $. 65 f. 

4) Es kann auf den ersten Blick merkwürdig erscheinen, daß diesen Papyri 
zufolge damals an dem Kahuntempel nicht die berufsmäßigen Priester, sondern 
Laienpriester die Oberleitung der Tempelverwaltung geführt haben. Ich möchte 
hierin ein Residuum der Verhältnisse der alten Zeit schen. Das Priestertum aller 
Gläubigen, das wir für die prähistorische Zeit anzunehmen haben, ist bekanntlich 
im alten Reich noch nicht ganz geschwunden, es tritt uns wenn auch abgeschwächt 
in dem priesterlich-religiösen Charakter der damaligen Gesellschaft entgegen (siehe 
Bd.1. 8.17, A.3 u. 8.202%,A. 1). Auch der Kultus an öffentlichen Tempeln 
ist noch z. T. mehr oder weniger als Privatkultus der an ihnen priesterliche 
Funktionen ausübenden Laien zu fassen; in diesen und nicht in den neben 
ihnen amtierenden berufsmäßigen Priestern hat man gleichsam die Besitzer der 
Heiligtümer zu sehen. Als sich dann die priesterlichen Laien in Phylen organi- 
sierten, mußte diesen daher auch die Oberleitung der Tempelverwaltung zu- 
fallen. Erst allmählich werden die berufsmäßigen Priester größeren Einfluß auf 
die Tempelverwaltung erlangt haben — an den verschiedenen Tempeln wohl zu 
verschiedener Zeit —, bis schließlich diese ganz zugleich mit dem Eintritt der 
Laienpriester in ihre Reihen (siehe hierzu Bd. I. S. 24, A. 3) in ihre Hand über- 
gegangen ist. . 

5) Der große Papyrus Harris aus der Zeit Ramses’ III. gestattet uns leider 
keine Entscheidung, ob damals Rechenschaftsberichte von den Tempeln dem 
Staat regelmäßig eingereicht worden sind. Er ist allerdings als die Zusammen-
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übrigens auch gelegentlich des Rücktrittes von ihrem Amte — den Verwaltungsbericht der vorgesetzten weltlichen Behörde eingereicht; nicht unterrichtet sind wir über die Formalitäten, welche im Tempel bei der Amtsübergabe an die Nachfolger gebräuchlich gewesen sind. Wenn auch demnach für die frühere Zeit eine staatliche Kontrolle der Rechnungslegung der Tempel ‘nicht nachzuweisen ist, so liegt doch meines Erachtens kein zwingender Grund vor für ihre Einfüh- rung griechischen Einfluß anzunehmen. Denn ebenso wie dies tat- sächlich in Griechenland der Fall gewesen ist!), dürfte eben auch in gypten die ursprüngliche Selbstverwaltung der Tempel im Laufe der Zeit durch den Staat, wenn dieser die nötige Macht dazu hatte, ganz 
von selbst beschränkt worden sein (vergl. hierzu Bd. II. S. 75, A. 3) und so dürfte sich allmählich eine regelmäßige Aufsicht durch den Staat herausgebildet haben. Eine solche war, gerade wenn besonders reiche Kirchengüter vorhanden waren, für den Staat ein natürliches Bedürfnis, die Staatsaufsicht kann man also einfach als das Produkt einer geschichtlichen Entwicklung fassen.?). 

stellung von Berichten zu fassen, welche die ägyptischen Tempel aus Anlaß des Todes Ramses’ III. über die von diesem König während seiner ganzen Regierung ihnen überwiesenen Geschenke zu erstatten hatten (siehe Erman, a. a. 0. Sitz. Berl. Ak. 1903. S. 463); man kann jedoch sehr wohl in der Einreichung dieser Auszüge aus den Rechnungsbüchern der Tempel eine durch die besonderen Umstände bedingte außergewöhnliche Maßnahme sehen, die mit einer regulären staatlichen Aufsicht nichts zu tun hat. Andererseits darf man freilich m, E. die Tatsache der Einreichung der Sonderberichte nicht dahin deuten, daß für ge- wöhnlich solche nicht erstattet worden seien, da ja sonst die Regierung aus den regelmäßigen Berichten sich selbst die von ihr gewünschten Angaben hätte herausziehen können; doch hierzu hätte ihr eigentlich auch ihre eigene Rech- nungsfübrung dienen können, die Nichtbenutzung dieser zeigt eben, daß sich der Staat durch seinen Auftrag an die Tempel seine Arbeit hat erleichtern wollen. 1) Siehe vor allem Swoboda a. a. O. Wiener Stud. £. klass. Phil. XI (1889) S. 80 #.; Schoemann-Lipsius, Griechische Altertümer D. S. 122/23. 
2) Auf eine vortreffliche Parallele zu den im Text besprochenen Rechen- schaftsberichten hat inzwischen Lumbroso, Lettere al signor professore Wilcken XV, Archiv III. S. 354 aufmerksam gemacht durch den Hinweis auf eine Nach- richt in der Vita des Gregors v. Nazianz $. 28 (abgedruckt in Gregors opera ed. Prunaeus 1609); voll ausgenutzt hat er freilich die Stelle noch nicht. Ihr zufolge soll Gregor als Erzbischof von Konstantinopel von den Geistlichen, da er alle weltlichen Dinge von ihnen möglichst fernhalten wollte, nicht die Ein- reichung von Aoyısuo) zeosdder zul diorxoems, Sowie von draygapal onsvöy iegöv verlangt haben. Es scheint also, als ob auch in der christlichen Kirche die Aufstellung ähnlicher Rechenschaftsberichte, wie sie uns für die griechischen und ägyptischen Tempel bekannt geworden sind, ganz üblich gewesen ist, und so hätten wir hier wieder eine Übernahme einer Einrichtung des hellenistischen | in den christlichen Kultus vor uns. Für die Beurteilung des Verhältnisses von Staat und christlicher Kirche in damaliger Zeit ist es bemerkenswert, daß die Aufsicht hier nicht von der weltlichen,. sondern von der obersten geistlichen Behörde ausgeübt worden sein soll.
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C. Die Tempelkanzlei. 

Auf Grund der Erörterungen des letzten Abschnittes darf man 
wohl als eine der wichtigsten Aufgaben der Tempelkanzlei die all- 
jährliche Aufstellung der Rechenschaftsberichte der Tempel 
bezeichnen. Es ist nun auch schon bereits erwähnt worden (Bd. II. 
S. 150), daß mit ihnen zusammen alljährlich der Regierung eine 
yoapn legdov, d.h. eine Liste!) der Priester höherer Ordnung des betreffenden Tempels?) eingesandt worden ist, ‚Der Beginn einer sol- 
chen ist uns denn auch in direktem Anschluß an ein Tempelinventar- 
verzeichnis erhalten (B. G. U. I. 162), und man darf wohl auch einige 
in der Anlage freilich etwas anders geartete, uns leider nur fragmen- 
tarisch überkommene Priesterlisten aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., 
die allem Anschein nach dem Soknopaiostempel angehören?), als Bruch- 
stücke der dem Staate eingereichten roapal lep&wov auffassen (vergl. auch Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 58 u. 63). . 

Einmal paßt das ganze Aussehen dieser Verzeichnisse, in denen 
die Priester nach Phylen und innerhalb dieser nach Familien geordnet angeführt werden, und in denen sich bei Jedem nur ‘die Angabe seines 
augenblicklichen Alters, sonst aber keinerlei Bemerkungen, die auf einen längeren Gebrauch der Listen hinweisen, wie Eintragungen von 
Veränderungen in der Priesterschaft u, dergl. finden, — dieses Aus- sehen (vergl. auch Bd.1. 8. 34/35) paßt eigentlich nur für Listen, die an einem bestimmten Termin eigens zu einem bestimmten Zweck angefertigt worden sind. Außerdem ist aber wohl auch eine am Ende 

  

1) ye«py} in der Bedeutung „Personenliste* finden wir öfters in den Papyıi, siehe z. B. Rev. L. Col. 11, 11; P. Lond. II, 260 ($. 42), Z. 332 u, 490; P. Rainer, publ. von Wessely, Studien zur Paläographie und Papyruskunde, 2. Heft S. 26/27. 2) Wie es ja schon der Name besagt, sind in die von den Tempeln auf- gestellten yoapel iegfuv offenbar die Priester niederer Ordnung nicht auf- genommen worden, vielmehr scheinen Listen der niederen Priester stets von diesen selbst dem Staat eingereicht worden zu sein; vergl. P. Lond. II. 345 (S. 113); B. 6. U. IV. 1023, 
3) B.G.D. I. 258; II. 406-4627; unpubl. P. Lond. 864 (P. Lond. I.S.XXXIV). Ba. 1.8.34, A. 4 ist die Eigenart der Liste B.G. UL. 162, 15 ff. wohl etwas zu stark betont worden. Sie unterscheidet sich von den vorhergenannten . einmal dadurch, daß sie innerhalb der einzelnen Phyle nach dem Alter angeordnet ge- wesen zu sein scheint (vergl. dagegen Ba. 1. 8, 35), und dann vor allem durch eine allem Anschein nach bei jedem der in ihr aufgeführten Priester hinzu- gesetzte Bemerkung, welche im Anschluß an die die Überschrift der Liste bil- denden Worte betont, daß von dem betreffenden Priester eine gewisse Priester- steuer (vergl. zu ihr VII. Kapitel) bezahlt worden ist. Es wäre übrigens, da in den anderen Listen der Anfang fehlt, nicht ausgeschlossen, daß sie etwa in ähn- licher Weise eingeleitet gewesen sind und daß man in ihnen nur der Einfach- heit halber die die Überschrift aufnehmende Bemerkung bei dem einzelnen Prie- ster weggelassen hat,
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von zwei der erwähnten Priesterlisten sich findende Zusammenstellung!), 
welche uns zugleich einen weiteren Einblick in den Inhalt der yo«pel 
leotov eröffnet (siehe Bd. I. S. 35), als Beweis für die Richtigkeit der 
obigen Behauptung zu verwerten; sie hat die Namen derjenigen 
Priesteranwärter enthalten, die in einem bestimmten, jedenfalls in dem 
der Abfassung der Verzeichnisse folgenden Jahre ihr priesterliches Amt antreten sollten?) Daß man sich überhaupt die Mühe einer 
solchen Zusammenstellung gemacht hat, zeigt wohl deutlich, daß die Listen zur Vorlegung an andere bestimmt gewesen sind, und da ferner 
einleuchtet, daß diese Zusammenstellungen nur für ein Jahr irgend welchen Wert besessen haben, so erscheint die Folgerung, daß auch den ganzen Listen kein anderer beigelegt werden darf, durchaus be- rechtigt. Schließlich liegt auch kein Grund vor, jemand anderen als Priester bez. ihre Beauftragten als Verfasser dieser Listen anzunehmen. 

Nach alledem hat man also in der alljährlichen Abfassung und Einreichung von solchen Priesterverzeichnissen, wie sie uns erhalten sind, für das 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. eine der regelmäßig’ zu erledigenden Aufgaben der Tempelkanzlei zu sehen. Sehr wahrschein- lich ist es mir alsdann, daß auch schon in ptolemäischer Zeit die youpai legeuv der Regierung eingereicht worden sind®), wenigstens erscheint 'mir die stete Mitwirkung, welche z. B, laut den Angaben des Dekretes von Kanopus von der Krone bei der Aufnahme’ der Priesteranwärter in die Phylenpriesterschaft ausgeübt worden ist (siehe Ba. 1.8. 210£.), nur recht denkbar, wenn der Siaat durch ihm ein- gesandte Priesterlisten stets über die Weiterentwieklung der Priester- schaft unterrichtet war. Diese genau zu kennen mußte übrigens für ihn auch wegen der von ihm den Priestern ausgesetzten ouvrafıs und wegen der einer bestimmten Anzahl von legeis gewährten Be- freiung von der Kopfsteuer (siehe VII. Kapitel) von großem Werte sein, die Einreichung der Priesterlisten ist also durchaus keine leere 'Formalität gewesen, sondern notwendig zur Sicherung der Interessen des Staates. Immerhin läßt sich die Einsendung der ye«gal Ieo&ov 

1) B.G. U. I. 258, 10/11 und unpubl. P. Lond. 364 (P. Lond. IL S. XXX). Von B. G. U. II. 407 + 627 ist der Schluß der Aufzählung der Phylenpriester, an den sich in den beiden anderen Listen die Zusammenstellung anschließt, nicht erhalten; sie wird jedoch wohl auch hier nicht gefehlt haben. 2) Vergl. hierzu die Erklärung der beiden in Betracht kommenden Stellen im I. Bd. 8. 35, 211, 215. : a 3) Da die yoapal isgfov und die z&1g1oxol, soweit Belege vorhanden sind, immer zusammen eingereicht worden sind und da sich ihre enge Verbindung schon für eine Zeit belegen lüßt, aus der ein Hinweis auf ihre Einsendung an den Staat nicht vorhanden ist (siehe vorher S. 154), so hat die Annahme etwas für sich, daß der Staat die Einreichung des Verwaltungsberichtes und die der Priesterliste zu derselben Zeit angeordnet hat (siehe hierzu vorher S.153fl.), aber sicher ist sie natürlich nicht, .
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an den Staat für die frühhellenistische Zeit nicht direkt beweisen, 
als vollständig sicher darf man es dagegen bezeichnen, daß damals schon von den Tempeln zum mindesten für ihre Zwecke Priesterlisten geführt worden sind!), besitzen wir doch hierfür bereits für die Zeit des mittleren Reiches in den Papyri von Kahun einwandsfreie Belege 
(siehe vorher S. 154). 

Um die Priesterverzeichnisse ordnungsmäßig aufstellen zu können muß übrigens jeder Tempel aufs genauste über alle Veränderungen innerhalb seiner Priesterschaft, über Todesfälle und Geburten, orien- tiert gewesen sein. Die Vermutung liegt mithin sehr nahe, daß zu diesem Zweck von den Tempeln so etwas wie standesamtliche Register geführt worden sind.) In der Tat läßt sich auch eine solebe Einrichtung für das Sokuopaiosheiligtum belegen. In einem aus dem Jahre 66 n. Chr. stammenden Schreiben (P. Lond. I. 281 [8. 65]) zeigt ein Priester des Soknopaios den leitenden Priestern seines Tempels den Tod seines Bruders, der gleichfalls Priester von Soknopaiu Nesos gewesen ist, an und stellt am Schluß (Z. 15/16) das Ersuchen: „öxog Avevexdi dv [rois]- rereisvrn[2d]oı“. Demnach muß vom Tempel eine Liste der „Terehevrngbreg“ geführt worden sein.?) Bei Todesfällen hat offenbar für die Verwandten der verstorbenen Priester die Pflicht bestanden möglichst bald die Todesanzeige zu er- statten‘) Die Folgerung, daß in entsprechender Weise auch die Ge- burten von Priesterkindern zur Anzeige gelangt sind, hat jedenfalls große Wahrscheinlichkeit für sich?) Bemerkenswert ist es, daß die 
1) Hierzu siehe die Ausführungen im folgenden über die Führuug standes- amtlicher Register durch die Tempel. " 
2) Es sei schon hier hervorgehoben, daß kein Grund zu der Annahme vor- liegt, daß damals in den standesamtlichen Registern der Tempel außer den Veränderungen innerhalb der Priesterschaft auch solche der übrigen Bevölkerung eingetragen worden sind; vergl. hierzu das VII. Kapitel. 
3) Vergl. hierzu etwa die von Staatsbeamten geführte 7 rüv zerelsvrnno- to» tafıs in P. Fay. 29; 30, Wilckens, Archiv I. S. 140 Auffassung, daß die Meldung an den Tempel nur zum Zweck des Weiterberichtes an die zuständige staatliche Behörde erfolgt sei, kann ich nicht zustimmen; denn ein anderer Lon- doner Papyrus, II. 338 ($. 68), zeigt uns gerade, daß die Priester ebenso wie die anderen Untertanen verpflichtet waren, Todesfälle in ihrer Familie direkt den staatlichen Beamten anzuzeigen. Dem Gebrauch eines Wortes wie dvapkasır, d.h. etwa „übertragen“ in dem im Text erwähnten Londoner Papyrus liegt wohl der Gedanke der Übertragung des Namens des Annoncierten aus der Liste “der Lebenden in die Totenliste zugrunde. Eine von dem Tempel geführte Liste toter Priester soll nach Wessely, Kar. u. Sok. Nes, 8. 66 übrigens der unpubl. P. Rainer 72 (2. Jahrhundert n. Chr.) enthalten. 

. 4) In der uns erhaltenen Todesanzeige ist leider‘ der Tag, an dem sie niedergeschrieben ist, nicht angegeben; sofort ist die Anzeige allerdings nicht erfolgt, da der Priester im letzten Monate des. Jahres gestorben und erst im folgenden Jahre der Tod angezeigt wird. 
5) Man wird wohl neben der Liste der „rerelevrnzöres“ auch eine der „erryervmdfvreg“ (vergl. zu dem Ausdruck z. B. B.G. U. 1. 111) geführt haben.
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Todesanzeige an zwei jyoVuero leoeav des Soknopaiosheiligtumes 
gerichtet ist; da der Tempelvorstand auch damals sicher aus mehreren 
Priestern bestanden hat, so haben wir hier wieder einmal einen Beleg 
für die Verteilung der einzelnen Geschäfte unter die Mitglieder des 
leitenden Priesterkollegiums vor uns.!) 

Von den weiteren Aufgaben der Tempelkanzleien können wir uns 
durch gelegentliche Einzelnachriehten nur ein ungefähres Bild ver- 
schaffen. Daß sie im allgemeinen recht reichhaltig gewesen sein wer-_ 
den, darf man z. B. wohl schon daraus entnehmen, daß sich unter 
den wenigen Subalternbeamten, die im Dienste des Jupitertempels in 
Arsinoe gestanden haben, auch ein youuuereög befunden hat (siehe 
Bd. I. S. 21), überhaupt dürfte wohl jedes bedeutendere Heiligtum 
besondere Kanzleibeamte — Priester oder Laien — besessen haben‘), 
während die Oberleitung der Kanzlei in der Hand des Tempelvor- 
standes gelegen hat. Als Illustration zu dieser Behauptung (siehe 
auch vorher $. 152 u. 156) darf man wohl eine Bestimmung des 
Dekretes von Kanopus (Z. 73 ff.) ansehen, der zufolge die Sorge für 
die Aufstellung des von der großen Priesterversammlung verfaßten 
Beschlusses in allen Tempeln dem Oberpriester und den legoyocuug- 
reig übertragen worden ist. Dergleichen Aufgaben wie die Aufstel- 
lung oder die Abfassung von Priesterdekreten, von Ehren- 
inschriften und von Inschriften zur Ausschmückung der Tempelwände 
oder wie die Fürsorge für die zweckmäüßige Veröffentlichung von 
Bescheiden der Regierung, die an die Tempel ergangen sind, 
werden freilich immerhin nur gelegentlich die Tempelkanzleien be- schäftigt haben?), viel öfters wird dagegen ihre Tätigkeit durch die 

  

Verwiesen sei hierzu auf eine Nachricht des in römischer Zeit niedergeschrie- benen demotischen Roman des Setni (Griffith, Stories of the High-Priests of Memphis 8.19), der zufolge die Geburt des Ahire in die priesterlichen Register eingetragen worden sein soll. 
1) Daß die leitenden Priester allein die standesamtlichen Geschäfte er- ledigt haben, braucht man hieraus übrigens noch nicht zu entnehmen, ebenso wie ja auch aus ihrer Nennung als verantwortliche Redakteure für die Ein- reichung der yergrouol (siehe vorher S. 152, A. 1) noch nicht folgt, daß sie diese persönlich angefertigt haben. 
2) Falls einigen in der Titulatur der memphitischen Hohenpriester sich findenden Titeln kein formelhafter Charakter zuzuschreiben ist, würden uns durch sie besondere priesterliche Kanzleibeamte für die memphitischen Tempel aus ptolemäischer Zeit bezeugt sein; siehe die Angaben der hieroglyphisch- demotischen Inschriften bei Brugsch, Thesaurus V. S. 891, 903/4, 936. 3) Vergl. außer dem Dekrete von Kanopus das von Rosette, von dem die Inschriften von Philä und Damanhur später angefertigte Kopien sind, die drei- sprachige Inschrift des Museums von Kairo N. 31088 (publ. von Spiegelberg, Die demotischen Inschriften $, 14 ff.) (vergl. zu ihr Bd. II. S.80, A.1) und weiter- hin etwa die Satrapen-, die Pithom- und die Mendesstele, sowie den hierogly- phischen Teil der trilinguen Inschrift von Philä. Siehe ferner z.B. Strack, In- schriften 95, 103 u. 140; die dreisprachige Inschrift des Museums von Kairo
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Aufsetzung von Verträgen und ähnlichen Dokumenten, wie sie die Verwaltung des Tempelbesitzes nötig machte!), und vor allem durch die Erledigung der Tempelkorrespondenz in Anspruch genommen worden sein. Besonders mit der Regierung muß Jahr aus Jahr ein eine recht umfangreiche Korrespondenz geführt worden sein. Denn abgesehen von den regelmäßig abzusendenden Rechen- schaftsberichten hatte man mit ihr über die verschiedensten speziellen Fragen schriftlich zu verhandeln. Da mußte über das persönliche Verhalten (B. 6. U.1. 16), über die Amtstätigkeit (B. G. U. I. 250, vergl. Bd. II. S. 80, A. 2) und die Amtsqualifikation der Priester (un- publ. P. Rainer 107 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. 8. 64) Bericht er- stattet werden, ein anderes Mal hatte man auf die Frage des Idiologus über die Vermögensverhältnisse eines Priesters des Tempels Auskunft zu geben?), dann wieder war es nötig, durch eine Eingabe das An- recht des Tempels auf die Besetzung bestimmter Priesterstellen zu wahren°), überhaupt sind Petitionen an die Regierung — sei es um durch sie Vergünstigungen zu erlangen, sei es um in ihnen die Be- seitigung bestehender Mißstände zu erbitten — offenbar recht oft not- wendig geworden.t) 

  

N. 31089, publ. von Spiegelberg, Die demotischen Inschriften S. 20#.; Inschrift V in P. Fay. S. 47 ff; Milne, Inschriften 5, die letztgenannten Belege‘ alles Ver- öffentlichungen von Bescheiden der Regierung. Die geplante Aufstellung eines priesterlichen Ehrendekretes kündigt z. B. Strack, Inschriften 103 (C. 1. Gr. II, 4896) C, 19. an (vergl. hierzu Wilcken a. a. 0. Hermes XXH (1887) 8. 15/16). Hingowiesen sei auch auf C. I Gr. IL 4717 (vergl. hierzu Bd. 1. S. 408), doch sind hier die Priester nicht die alleinigen Urheber des Dekretes, sondern es haben sich auch andere Teile der Bevölkerung an seiner Aufstellung beteiligt. (Alle hier genannten Belege außer Milne, Inschriften 5 gehören der ptolemäischen Zeit an.) 
1) Siehe etwa P. Lond. II. 335 (8. 190), Erinnert sei hier auch an die Brugsch, Thesaurus II. S. 531 ff. u. 604. publ. hieroglyphischen Inschriften des Tempels von Edfu, durch deren Abfassung sich die Priester Urkunden von dauernder Beweiskraft für die Größe des Tempellandbesitzes zu verschaffen suchten (vergl. zu ihnen Bd. I. S. 263 ff), 
2) P. Lond. II. 355 (S. 178) (verbessert: P. Wess. Taf, gr. tab. 4) u. P. Wess. Taf, gr. tab. 11 N.19 berichten uns von einem solchen Gutachten (römische Zeit). Ganz bemerkenswert ist es, daß auf Grund dieses Gutachtens die Regierung in einem anscheinend recht verwickelten Prozeß die Entscheidung gefällt hat. Laut dem zuerst genannten Belege ist übrigens in der betreffenden Angelegen- heit anfangs nur ein Mitglied des leitenden Priesterkollegiuus, tätig gewesen, wieder ein Beispiel für die Bestellung von Dezernenten zur Erledigung be- stimmter Geschäfte, 
3) In P. Gen. 7 haben wir die Erwiderung auf diese Eingabe erhalten. Alle die zuletzt genannten Angaben gehören der römischen Zeit an und beziehen 

sich auf den Soknopaiostempel. nu . 
4) Siehe z. B, Strack, Inschriften 103C; Inschrift V in P. Fay. S. 47£.; un- publ. P. Lond. 610 (siehe P. Grenf. I. $. 24 u. Grenfell-Hunt im Archiv 1. S. 57); unpubl. P. Cairo 10361 u. 10362 (Grenfell-Hunt, Greek papyri, Catal, gen. des
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In hieroglyphischer, demotischer und griechischer Schrift 
sind die Dokumente abgefaßt worden, die aus den Tempelkanzleien 
hervorgegangen sind. . Der hieroglyphischen hat man sich, abgesehen 
von den Inschriften, die zur Schmückung der Tempelwände bestimmt 
waren, natürlich nur mitunter bei der feierlichen Veröffentlichung von 
Priesterdekreten und ähnlich wichtiger Urkunden bedient!), als die 
eigentlichen Schriftsprachen sind jedenfalls das Demotische und das 
Griechische anzusehen®); im offiziellen Verkehr mit der Regierung 
scheint jedoch abgesehen etwa von der ersten Zeit der hellenistischen 
Epoche im allgemeinen nur das letztere zugelassen gewesen zu sein.) 

Daß es in Tempelkreisen üblich gewesen ist, die demotische und 
griechische Sprache neben einander zu gebrauchen, zeigen uns übrigens 

antiq. Egypt. du Muscle du Caire Bd. X) (sie alle aus ptolemäischer Zeit); B.G.U. II. 433 (römische Zeit). Eine demotische Priestereingabe ist erwähnt unter P. Grenf. IL. 144. Gr. P. Cairo 10371 (publ. von Grenfell-Hunt im Archiv I. S. 61) enthält eine von Priestern zusammen mit der Bevölkerung ihrer Stadt (Krokodilo- polis) verfaßte Petition (die beiden letztgenannten Eingaben gehören wieder der ptolemäischen Zeit an), 
1) Die iegoyAlgpor, die uns in hellenistischer Zeit begegnen (siehe Belege Bd.1.S. 112, A. 6, außer ihnen Jetzt noch dreisprachige Inschrift des Museums von Kairo N. 27541, publ. von Spiegelberg, Die demotischen Inschriften S, 70), wird man als Angestellte der Tempel zu fassen haben; über ihre Tätigkeit bei der Einmeißelung der hieroglyphischen Inschriften in den Tempeln werden wir durch P. Leid. U (jetzt in der Neuherausgabe von Wilcken, Melanges Nicole S. 581 ff. zu benutzen) näher unterrichtet. 

2) Allerdings sind mir außer den demotischen Teilen der feierlichen In- schriften nur sehr wenige demotische Schriftstücke bekannt, die von der Tempel- kanzlei in Sachen der Tempelverwaltung verfaßt worden sind (P. Grenf. II. 148; dem. P. Berl. 6818 [Spiegelberg, dem. P. Berl. S, 24]; 7059 [Spiegelberg, $. 22), doch hat dies bei den verhältnismäßig wenigen und zufälligen Belegen, die wir für den Betrieb der Kanzleien besitzen, gegenüber der inneren Wahrscheinlich- keit von einem häufigeren Gebrauche der demotischen Sprache wenig zu sagen. Auch auf die weiterhin oben im Text erwähnten demotischen Steuerquittungen, die einen Priester als Aussteller nennen, sei hier immerhin hingewiesen; ob sie freilich in der Tempelkanzlei angefertigt worden sind, ist zweifelhaft, da sie aller Wahrscheinlichkeit nach in weiterer Entfernung von dem Tempel (Theben— Philä) zur Ausgabe gelangt sind. Die vielen demotischen Kontrakte, die in Ausübung des Tempelnotariats von Vertretern der Priesterschaft aufgesetzt worden sind, kommen hier nicht in Betracht, da sie ja einmal mit der Tempel- verwaltung nichts zu tun haben und ferner ihre Abfassung auch nicht zu den Obliegenheiten der eigentlichen Tempelkanzlei gehört hat; über das Tempel- notariat siehe VIII. Kapitel. ; 
3) Die eine mir bekannte demotische Eingabe (siehe P, Grenf. II. 149) an die Regierung stammt aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. (Priester eines Suchos- tempels im Faijüm sind die Petitionierenden), alle anderen Eingaben sind in griechischer Sprache verfaßt. Als eine gewisse Bestätigung der obigen Annahme darf man es wohl ansehen, daß man sich auch in den uns erhaltenen, in per- sönlichen Angelegenheiten von Priestem an die Regierung eingereichten Peti- tionen der griechischen Sprache bedient hat (siehe z.B. P. Leid. G [=H,J, K]; P. Amh. II. 35; B. G. U. I. 250). 

Otto, Priester und Tempel. II. 11
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auch die Aoyele-Quittungen, die alle so ziemlich derselben Zeit (60er Jahre des 1. Jahrhunderts n. Chr.) entstammend von einem höheren Priester, der der Priesterschaft der Isis zu Philä angehört hat, zum Teil demotisch und zum Teil griechisch abgefaßt sind.?) 

D. Einige weitere Aufgaben der Tempelverwaltung. 
Die soeben erwähnten Aoyeic-Quittungen weisen uns übrigens auf eine weitere von der Tempelverwaltung zu erledigende Aufgabe hin, auf die von ihr vorzunehmende Einziehung von Kirchensteuern. Freilich läßt sich die Erhebung von Kirchensteuern durch die Tempel. in der hellenistischen Zeit nur ganz vereinzelt belegen, sie dürfte auch in der Tat nur selten betrieben worden sein, da sie ja damals der "Staat entsprechend dem Vorgehen des Philadelphos gegenüber der &zöuorge im allgemeinen in seine Hand genommen hatte?) Dagegen mag immerhin öfters die ihr ihrem \Vesen nach nahe verwandte Sammlung von Kollekten die Tempelverwaltung beschäftigt haben, wenn auch für sie nur wenige Belege vorliegen.°) Bemerkenswert ist es, daß Priester höheren Ranges die Einziehung der Kirchensteuern und der Kollekten bewerkstelligt haben‘); wir besitzen mithin hier wieder einmal ein sicheres Beispiel für die Beteiligung der Priester- schaft an der Verwaltung ihres Heiligtumes. Daß dem Tempelvorstand auch in diesem Verwaltungszweige die Oberleitung obgelegen hat, ist schon an sich selbstverständlich, eine Urkunde aus römischer Zeit (P. Lond. II. 286 [S. 183]) liefert uns aber auch einen indirekten Be- leg für die Annahme einer aktiven Beteiligung, da sie uns die Tempel- vorsteher in einem analogen Falle in Tätigkeit zeigt, nämlich bei der Eintreibung bestimmter öffentlicher Steuern, welche an die Tempel zu bezahlen waren. Wie schon des Näheren ausgeführt wor- den ist (siehe Bd. I. S. 304 ff), ist es den Tempeln erlaubt gewesen die von ihnen bezahlten gewerblichen Licenzsteuern von den in ihren 

Belege angegeben sind. Als bemerkenswert sei hier noch hervorgehoben, daß auch in einigen der griechischen Quittungen ein demotisches Wort in grie- chischer Transkription, der Titel „Perväsis“ (= Priester der Isis), Aufnahme ge- funden hat. 
2) Vergl. die Ausführungen über die Kirchensteuern Bd. I. 8. 316 f. 3) Siehe hierzu die Bemerkungen über Tempelkollekten Ba. 1.8. 359/60 u. 391/92. 
4) So ist der Erheber der 40y:ix allem Anschein nach Teostdıng eines der mit dem Isistempel zu Philä verbundenen Heiligtümer gewesen (siehe Bd. I. S. 362), und im P. Gen. 36 erscheint als Sammler der für die Feierlichkeiten bei der Apotheose des Apis bestimmten Kollekte der Stellvertreter des doyipogirrs. (Ihn haben bei seiner Aufgabe übrigens einige angesehene Bürger von Memphis unterstützt.)
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Diensten stehenden Handwerkern wieder einzutreiben.!) Im Sokno- 
paiostempel hat man sich diese Aufgabe jedoch bedeutend vereinfacht, 
indem man die Einziehung der betreffenden Abgaben Püchtern über- 
lassen hat, es dürfte eben auch in den Tempeln ein gemischtes Er- 
hebungssystem in Anwendung gewesen sein. Den Vertrag mit diesen 
Pächtern — ihn hat uns eben die oben genannte Urkunde erhalten — 
haben nun drei (?) leitende Priester des Heiligtumes abgeschlossen. 
Die geringe Zahl der iyodwevor legeov legt übrigens die Annahme 
nahe, daß hier nicht der ganze Tenpelvorstand in Aktion getreten ist, 
wir hätten also auch hier wieder einen Beleg für die Verteilung der 
verschiedenen Verwaltungsgeschäfte unter die Mitglieder des leitenden 
Priesterkollegiums. 

Nur ganz wenige Angaben stehen uns alsdann zur Ilustration 
einer weiteren Aufgabe der Tempelverwaltung, der Fürs orge für die 
Ausführung der notwendig werdenden Tempelbauten, zur Ver- 
fügung, obgleich dieser Zweig der Verwaltung im Gegensatz zu dem 
eben besprochenen sicher an jedem einigermaßen größeren Heiligtum 
zu den wichtigeren, ziemlich viel Mühe erfordernden Obliegenheiten 
der Tempelleitung?) gehört haben dürfte?) Denn es galt ja nicht nur 
die zahlreichen Neubauten anzuordnen und zu beaufsichtigen, sondern 
man mußte daneben auch für die Instandhaltung der bestehenden Ge- 
bäude Sorge tragen; Ausbesserungen, wie uns z. B. eine für den 
Jupitertempel in Arsinoe belegt ist (B. G. U. II. 362 pag. 8, 2ff, siehe 
Ba. IL. S. 19), werden gewiß überall häufig nötig geworden sein. 
Entsprechend der Bedeutung des Ressorts werden wohl oft durch den 
Tempelvorstand für das Baudepartement spezielle Leiter — Priester oder Laien — bestellt worden sein; für das große Serapeum bei 
Memphis sind uns denn auch solche — sie haben der Priesterklasse 
der „Gottesväter“ angehört — bekannt geworden (siehe Bd. IL. S. 114)) 

1) Es handelt sich also auch hier um Abgaben, die Einnahmen des Heilig- - tumes bilden; die Wilckensche Hypothese, daß für die Tempelleitung auch die Verpflichtung bestanden hat für den Staat bestimmte Abgaben in Vertretung staatlicher Praktoren zu erheben, muß aufgegeben werden, siehe Bd. I. S. 304 #. 2) Die Anteilnahme des Tempelvorstandes an der Erledigung der zum Baudepartement der Tempel gehörenden Geschäfte ist zwar bisher nicht direkt bezeugt, darf wohl aber als selbstrerständlich angenommen werden. 3) Vergl. die Ausführungen im II. Bd. S. 18#. über den Bauetat der Tempel. 4) Ob man den ©. I. Gr. III. 4897 Nachtrag genannten Gezitkzrov als An- gestellten des Tempels von Philä fassen darf, ist zweifelhaft. Durch P, Oxy. IH. 579 und gr. Inschrift des Museums von Kairo N. 9313 (publ. von Milne, Greek inscriptions in Catal. gen. des antiq. €sypt. du Musde du Caire Bd. XVII) sind uns jetzt iegortzrorss, d. h. eben offenbar die speziellen Leiter des Baudepartements eines Tempels für die römische Zeit bezeugt; die in dem Papyrus genannten haben in Diensten des Thoeristempels in Oxyrhynchos gestanden. Ob es Laien oder Priester waren, läßt sich nicht entscheiden. Siehe schließlich noch dem. Inschr. des Museums von Kairo 31092 u. 31093 (Spiegelberg, Die demotischen 
11*
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Die Entfaltung einer bedeutenden Bautätigkeit dürfte stets dazu 
beigetragen haben, das Ansehen eines Heiligtumes nach außen zu er- 
höhen. Daß dieses aber auch sonst immer gewahrt blieb, daran mußte 
jedenfalls allen Tempeln sehr viel gelegen sein, und insofern wird 
man auch stets dafür Sorge getragen haben, daß die den Tempeln 
obliegenden Repräsentationspflichten sorgfältig erfüllt wurden, 
sei es, daß es sich darum handelte die zahlreichen Tempelfeste mög- 
lichst glänzend auszustatten, Gastmähler zu veranstalten, die Vorberei- 
tungen für einen würdigen Empfang der die Tempel allem Anschein 
nach ziemlich oft besuchenden Fürsten und hohen Beamten zu treffen, 
oder daß es nötig war, die Priesterschaft bei den Festesfeiern anderer Tempel oder am Hofe in Alexandrien bei Audienzen und Festlich- 
keiten zu vertreten (vergl. hierzu Bd. II. S. 15 ff). Die Erfüllung der mannigfaltigen Repräsentationspflichten. ist für die Tempelleitung natürlich keine leichte Aufgabe gewesen, doch dürfte. sie sicherlich 
hierbei von den höheren Priestern ihres Heiligtumes unterstützt wor- 
den sein; so erfahren wir z.B, daß eine von Ptolemaios II. Phila- 
delphos der Priesterschaft des Widdertempels in Mendes gewährte 
Audienz von den Propheten dieses Heiligtumes wahrgenommen worden 
ist (Inschrift von Mendes, Z. 21). - 

Als einen Ausfluß des Bestrebens ihre Stellung der Außenwelt gegenüber möglichst eindrucksvoll zu vertreten darf man wohl auch 
die von den Tempeln mitunter vorgenommene Errichtung von Ehren-. inschriften (siehe vorher S. 159) ansehen, zu denen die Tempelleitung im allgemeinen die Initiative gegeben haben wird. Natürlich wird selbst die gewissenhafteste Beobachtung all dieser äußeren Formen nicht genügt haben das Ansehen eines Tempels nach außen zu wahren, wenn nicht mit ihr die sorgfältige \Wahrnehniung seiner mannigfal- tigen Interessen Hand in Hand gegangen ist. Daß dies jedoch im großen und ganzen der Fall gewesen ist, dafür bietet uns eine ge- wisse Gewähr die vom Staate auf allen Gebieten der Teinpelverwaltung ausgeübte Kontrolle, es spricht hierfür auch so manche Einzelheit, die uns aus den verschiedenen Verwaltungsressorts bekannt geworden ist, und schließlich zeigen uns auch einige uns erhaltene Petitionen der Tempel an die Regierung, in denen sie gegen Schädigungen ihres Besitzes!) und ihrer Rechte *) Einspruch erheben, daß man die Ver- 

Inschriften 8. 23-25) u. bierogl. Inschrift publ. von Daressy, Rec. de trar. XV (1893) S. 159, vergl. Spiegelberg a. eben a. 0. S. 94 (Priester der Hathor von Dendera als Bauleiter). 
1) Siehe gr P. Cairo 10371 (publ. von Grenfell-Hunt im Archiv 1.8.61, vergl. unpubl. P. Lond. 610 ebendaselbst $, 57), der über die Schädigung der isg& yij handelt, und Strack, Inschriften 103, wo die.zu große Belastung der Tempel mit &£vıe (vergl. Bd. ILS. 63/64) beklagt wird. 
2) Vergl. P. Gen. 7, demzufolge ein Tempel sich über die unrechtmäßige Besetzung von Priesterstellen beschwert hat.
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tretung der Tempelinteressen nach außen nicht vernach- 
lässigt hat. 

Über weitere regelmäßig zu erfüllende Aufgaben der Tempel- 
verwaltung außer denen, über die im vorhergehenden berichtet wor- 
den ist, haben wir vorläufig keine Angaben. Es dürfte sich wohl 
auch das hier von den Geschäften der Tempelleitung entworfene Bild 
kaum durch neues Material wesentlich ändern; polizeiliche und 
jurisdiktionelile Befugnisse haben ihr übrigens, das sei hier schon 
betont, nicht zugestanden (hierzu siehe VIIL Kapitel). Neben den 
durch die einzelnen Zweige der Verwaltung bedingten Geschäften wer- 
den übrigens den Tempelvorstand auch noch solche öfters in Anspruch 
genommen haben, die aus bestimmten Anlässen gelegentlich erwachsen 
sind. So erfahren wir z.B, daß in einem Privatprozeß zwischen zwei 
Soknopaiospriestern die leitenden Priester des Soknopaiostempels allem 
Anschein nach auf Grund ihrer amtlichen Stellung als Zeugen heran- - 
gezogen worden sind.!) 

Überblicken wir. die mannigfaltigen Feststellungen über den In- 
halt und die Form der Verwaltung der ägyptischen Heiligtümer, so 
tritt diese als ein umfangreiches, wohlgegliedertes Gebilde vor unser 
Auge. Das Amt des Tempelvorstandes ist keine Sinekure gewesen; 
es hat vielmehr besonders in den bedeutenderen Heiligtümern an die 
Arbeitskraft und die Dispositionsfühigkeit der Inhaber große Anforde- 
rungen gestellt?) und ist zudem infolge der vom Staate ausgeübten 
eingehenden Kontrolle sehr verantwortungsreich gewesen. Diese alle 
Ressorts der Tempelverwaltung umfassende Beaufsichtigung darf man 
‘wohl als ihr Haupteharakteristikum bezeichnen. ‚Sehr zu bedauern . 
ist es, daß auch in diesem Abschnitt das entwicklungsgeschichtliche 
Moment immerhin nur gelegentlich berücksichtigt werden konnte, 
mochte es sich nun um einen Vergleich mit entsprechenden Zuständen 
des alten Ägyptens oder um die Verfolgung eines Verwaltungsmaxims 
durch die Jahrhunderte der hellenistischen Zeit handeln. Die Haupt- 
zweige der Verwaltung werden freilich in ihnen sich unverändert er- 
halten haben, ebenso sicher erscheint es mir aber auch, daß sich in 
den einzelnen Verwaltungsprinzipien und -formen in dieser langen 
Zeit manche Änderung vollzogen haben wird. 

Zum Schluß sei noch besonders betont, daß über die Verwal- 
tung der nicht zum ägyptischen Kultus gehörenden Heilig- 

1) Siehe P. Lond. II. 355 ($. 178) (verbessert P. Wess, Taf, gr. tab. 4) und 
P. Wess. Taf. gr. tab. 11 N. 19. 

2) Es sei hier daran’ erinnert, daß z.B. dem Vorsteher des großen Sera- 
peums bei Memphis ein besonderer ständiger Stellvertreter beigegeben war und daß sich dieser seinerseits wieder zu seiner Unterstützung einen persönlichen Adjutanten gehalten hat (Bd. LS. 42).
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tümer m. W. bisher leider nichts Näheres bekannt geworden ist!); bezüglich der griechischen Tempel darf man wohl annehmen, daß sie im großen und ganzen nicht anders als die Heiligtümer im grie- chischen Mutterlande verwaltet sein werden.?) 

  

1) Vergl. hierzu die Bemerkungen über die staatliche Aufsicht dieser Ver- waltung (Bd. II. S. 76 u. 79). 
2) Die obige Annahme ist um so wahrscheinlicher, als sich ja auch die Organisation der griechischen Priester Ägyptens ebenso wie die Form der Be- setzung der griechischen Priestertümer von den entsprechenden allgemein grie- chischen Verhältnissen nicht unterschieden zu haben scheint (vergl. Bd.I S. 133 £. u.8.253#). Über die Verwaltung griechischer Tempel außerhalb Ägyptens vergl. die vorher S. 155, A. 1 zusammengestellten Belege.



Siebentes Kapitel. 

Die soziale Stellung der Priester, 

1. Die wirtschaftliche Lage, 

Eine einigermaßen befriedigende wirtschaftliche Lage hat wohl 
stets eine der wichtigsten Grundlagen für eine angemessene soziale 
Stellung des einzelnen Priesters gebildet, es sei denn, daß sich die 
Vertreter der Kirche gerade durch Verzicht auf alle weltlichen Güter 
unter Betonung der Vorzüge asketischen Lebens ein besonderes An- 
sehen zu verschaffen gewußt haben. Hinneigung zu einem derartigen 
Lebensprinzip ist nun für die große Masse .der Priester des helleni- 
stischen Ägyptens jedenfalls nicht anzunehmen. \Venn der Stoiker 
Chairemon (1. Jahrhundert n. Chr.), der ja aus dem ägyptischen 
Priesterstande hervorgegangen ist (siehe im folg. Abschnitt B), den 
höheren Gruppen der ägyptischen Priesterschaft ganz allgemein ein 
asketisches, weltliche Beschäftigung verwerfendes Leben zuschreibt!), 
so ist dies sicher falsch?) und erklärt sich wohl daraus, daß er be- 
einflußt von der damaligen religiös-romantischen Stimmung die ägyp- 
tischen Priester als philosophierende Heilige hinstellen will; es mag 
Ja vielleicht damals innerhalb der Priesterschaft eine Vereinigung 
  

1) Siehe Porphyrios, de abst. IV. 6-38; Hieronym. ad Jovin. II. 13 hat seine Angaben direkt dem Porphyrios entnommen. 
2) Es seien hier schon (im übrigen vergl. die Ausführungen im folg. im Text) einigen Stellen des Schriftstellers Angaben gegenübergestellt, welche uns die urkundliche Überlieferung bietet. So c. 6 Ggroıs ulv obök ÖAng £v reis üyvelaıs yewusvor: B.G. U. IL 1, 17 (siehe auch die folgenden Zeilen; 149, 6f,; unpubl. P. Rainer 171 2.2.0, 8, 75) eig E[xJrewıv... rois &yvlovaı (sie) iegsöcı nun Endorns Yulgas dr& (Tveo0 &eraßnv)e; vergl. auch hierzu die Angaben im I. Bd. 8. 373ff. über die sörrefis oz) der Priester, im speziellen die ouv- zeig der „Zwillinge“, welche u. a. auch täglich 12 Brote erhalten haben, ferner die Ausführungen im II. Bd. S. 35 über das den Priesterfrauen gelieferte „Bere- nikebrot“ und die im I. Bd. $. 298 über die von den Tempeln unterhaltenen Brotbäckereien, siehe schließlich auch Bd. I. 8. 27, A.3. Zu 0.6 Zlclov Ö’ dxel- 40vro (sc. die Priester) ul» ds r& div, ol misioror Ö8 zul zuvreiög siehe etwa Bd. 1. S. 374 über die Ölsyntaxis der „Zwillinge“ und Bd.II. 8.32 über die Auf- wendungen des Soknopaiostempels an Öl.
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ähnlich der geschilderten bestanden haben‘), aber die Verallgemeine- rung hat jedenfalls mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun, sie hat ein Idealbild geschaffen. Demnach hat man in näheren Angaben über die Höhe der Einnahmen und des Besitzes der Priester eine der wichtigsten Unterlagen für unser Urteil über ihre allgemeine Stellung zu sehen. 

A. Die Einnahmen aus dem Priesteramt. 

Das Gehalt, das die Priester als Entgelt für ihre Dienste er- halten haben, muß jedenfalls vor allem in Betracht gezogen werden, wenn man zu einer angemessenen Würdigung ihrer wirtschaftlichen Lage gelangen will. Denn seine Höhe zeigt uns nicht nur, auf welche Einnahmen der Priester sicher alljährlich rechnen konnte, sie ge- stattet uns auch des weiteren, wenn man seine Höhe mit der der amtlichen Bezüge anderer Berufe vergleichen kann, ein Urteil darüber, ob es eigentlich finanziell lohnend war dem Priesterstande anzugehören und ob seine Amtseinnahmen ihm eine wirtschaftliche Stellung ge- währleisteten, welche die anderer Stände überragte. Leider ermöglicht das bisher hierfür vorliegende Material nur eine recht unvollkommene Beantwortung dieser Fragen, da wir im allgemeinen über wenige Einzelangaben nicht hinausgelangen können. Immerhin erscheint mir schon von vornherein wenigstens die prinzipielle Behauptung gestattet, daß bezüglich der Höhe des Gesamtgehaltes der Priester ganz beträcht- liche Abstufungen vornehmlich zwischen den Mitgliedern der höheren und der niederen Priesterschaft bestanden haben werden. 
Bei Beurteilung der Einzelangaben hat man vor allem in Be- tracht zu ziehen, daß sich die offiziellen Bezüge der ägyptischen 

  

1) Aus späterer Zeit wird uns von Askese bei Anhängern der ägyptischen Religion — als Priester werden die betreffenden jedoch nicht bezeichnet — be- richtet, siehe Bd. 1. 8. 121, A. 2. Von den »droyoı des großen Serapeums (Bd.I S. 119#f) kann hier natürlich nicht die Rede sein, da man in ihnen ja keine 
Es erscheint mir übrigens auch nicht völlig ausgeschlossen, daß Chairemon bei seiner Schilderung irgend eine der Sekten, die im hellenistischen Ägypten bestanden haben (siehe auch Bd. LS. 172), vor Augen gehabt hat, und zwar etwa eine, der vornehmlich ägyptische Priester angehört haben, ist uns doch auch aus ptolemäischer Zeit ein ägyptischer Kultrerein — übrigens von synkre- tistischem Gepräge — bekannt geworden, zu dessen Mitgliedern die ganze höhere Priesterschaft des Chnubo von Elephantine gehört hat (Strack, Inschriften 95, siehe zu ihr Bd. 1. S, 126/27); in ihm hätte man etwa eine Vorstufe der späteren Sekte zu sehen. Jedenfalls darf man aber wohl behaupten, daß nicht die As- kese der offiziellen ägyptischen Priesterschaft, sondern höchstens die, welche in den mit der ägyptischen Religion in mehr oder weniger enger Verbindung stehenden ägyptischen Sekten geübt worden ist, von Einfluß auf die Askese des christlichen Mönchtums in Agypten gewesen ist. So möchte ich "wenigstens Wendlands Bemerkungen a. a. O. Jahrb. f. klass. Phil. XXIT. Supplba, (1896) S. 755 modifizieren.
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Priester, wie bereits näher ausgeführt worden ist (Bd. IL. S. 23 ff), 
aus den verschiedenartigsten Bestandteilen zusammengesetzt haben, aus festem Gehalt, das nicht nur von den Tempeln, sondern auch 
vom Staat gewährt worden ist, aus Sporteln und Pfründen. In- 
sofern darf man bei dem Fehlen einer Nachricht über die Höhe der 
gesamten Amtseinnahmen eines Priesters ') die Angaben nicht zu niedrig einschätzen, welche uns über den Wert des einen oder des 
anderen der genannten Gehaltsbestandteile erhalten sind — mögen 
diese auch nur selten alle von einem Priester bezogen worden sein. 

Wenn wir also hören, daß der Soknopaiostempel (im 2. Jahr- hundert n. Chr.) einem Propheten ein festes Gehalt von 344 Silber- drachmen (!, Obole)?) ausgezahlt hat, so ist zu berücksichtigen, daß 
diesem außerdem für seine Tätigkeit auch Sporteln zugekommen sein 
werden) und daß er jedenfalls ferner auch noch an dem staatlichen 

  

1) Eine solche ist auch leider nicht den P. Tebt. Lu. II zu entnehmen. (Für die liebenswürdige Erlaubnis, die wichtigen Priesterurkunden des bisher noch nicht erschienenen II. Bandes der Tebtynispapyri schon hier benutzen zu können, gestatte ich mir auch an dieser Stelle den Herren Grenfell und Hunt meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.) Aus P. Tebt. ]. 83 (2. Jahrhundert v. Chr.) erfahren wir zwar, daß den Propheten einiger Heiligtümer des Faijüm- dorfes Kerkeosiris der fünfte Teil der Einkünfte dieser Tempel zugestanden hat (siehe Bd. IL 8.39, A. 2), aber die Höhe der Gesamteinnahmen ist nicht bekannt; übrigens ist zu beachten, daß jenes Fünftel nicht von den Bruttoeinnahmen ge- währt worden ist, da gewisse Einnahmen für bestimmte Ausgaben festgelegt gewesen sind (siche die Erklärung von Z. 10 ff. a. eben a. O.), vor allem ist je- doch in Betracht zu ziehen, daß außer der Gewährung des Fünftels der Ein- nahmen die Propheten auch noch besondere Amtssporteln erhalten haben (siehe die Deutung der Aufe«ı Asırovgyizal Bd. IL. S.33, A. 2). Die eigenartige Form der Besoldung darf also nicht zu dem Schlusse verleiten, daß in den Fällen, wo wir sie antreffen, mit ihr die Bezüge der betreffenden Priester unbedingt er- schöpft seien. Diese Feststellung ist zu berücksichtigen, wenn wir durch P. Tebt. U. 294 (2. Jahrhundert n. Chr.) erfahren, daß der Prophet des Soknebtynis im Faijündorfe Tebtynis als festes Gehalt den fünften Teil der Einkünfte seines Heiligtums nach Abzug bestimmter Ausgaben (1ö Erıfdihov € ufgos tüv Ex meoc- ReiTtövTWv &g sroörıraı werd zug ywolu£jveg daxdves) in Höhe von 50 Artaben Weizen, 9%, Artaben Linsen und 60 Silberdrachmen beziehen sollte. 
2) B.G. U.1. 149, 3/4; 337, 16; unpubl. P. Rainer 171 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. 8. 74; vergl. Bd. 1. 8, 25, A. 1. Die weiteren Ausführungen in Bd. II. S. 21 ff, über das feste Gehalt der Priester ergeben nichts über die Höhe des Gehaltes des einzelnen. : 
3) Einmal dürften wohl auch die höheren Priester, da sie doch auch den Phylen angehört haben, an den Sporteln, die der gerade amtierenden Priester- phyle gewährt worden sind (über sie siehe Bd. IL S. ag ff), Anteil gehabt haben, und ferner sei hier an die besonderen Amtssporteln erinnert, die sich für die 

Stolisten des Soknopaiostempels (für alle zusammen alljährlich 234 Artaben Weizen; der einzelne wird demnach, da Stolisten doch nur in geringerer Anzahl 
vorhanden gewesen sein dürften, eine nicht unbeträchtliche Menge Weizen er- halten haben) und für Propheten der izg& &Adsoove von Kerkeosiris nachweisen 
lassen (Bd. II. S. 32/33),
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“ festen Gehalt, der oövrafıs, Anteil gehabt haben wird (siehe Bd. 1. S. 369/70). Seine Gesamtbezüge können demnach wohl mit Recht als nicht unbedeutend bezeichnet werden, zumal wenn man sich er- innert, daß sogar Priesterinnen von der niedrigen Stellung der „Zwil- linge“ des großen Serapeums bei Memphis pro Kopf alljährlich eine staatliche ouvrakıs von je 72 Artaben Olyra!) und von je 6 Choes Sesam- und Kikiöl erhalten haben (2. Jahrhundert v. Chr.), eine ovv- taSıg, deren Wert ungefähr auf 80 Silberdrachmen zu schätzen ist?), Außer der staatlichen sövrekıs scheint allerdings ihr Amt den „ILdvuaı“ weiter keine offiziellen Einnahmen verschafft zu haben (siehe Bd. II. | 5. 41, A. 2), das Amtseinkommen der „Zwillinge“ ist also nicht son- derlich hoch gewesen, aber doch wohl hinreichend zur Bestreitung des Lebensunterhaltes?); große Ansprüche konnten eben die „Zwil- linge“ bei ihrer vollständigen Mittellosigkeit und ihrem niedrigen priesterlichen Range nicht stellen. Eine weit höhere einem Einzel- priester vom Staat gewährte Süvradıg begegnet uns alsdann bei dem Alexanderpriester in Alexandrien, der alljährlich ein Talent (Silber) erhalten haben soll (Ps. Kallisth, II. 33). Es ist dies die einzige Nachricht, welche uns über die Besoldung der griechischen Priester Ägyptens unterrichtet. Als vornehnister griechischer Priester Ägyptens dürfte der Alexanderpriester wohl noch über verschiedene weitere Amtseinnahmen verfügt haben — belegt ist uns z.B. die alljährliche Spende eines „goldenen Kranzes“4) —, sein Amt muß also auch 

  

1) Das macht pro Tag etwa /, Artabe oder fast 5 Choinikes Olyra (siehe zu der Umrechnung Ba. 1. S, 375), eine Menge, die für den Tagesbedarf mehr als ausreichend gewesen sein muß, da uns sonst öfters ein Choinix, allerdings wohl Weizen, als eine für einen Menschen ausreichende Tagesration bezeugt ist; vergl. Belege bei Hultsch, Griechische und zömische Metrologie® $. 105, A. 8, 2) Siehe hierzu Bd. IS. 374 f£.; meine Umrechnung der Naturalsyntaxis der „Zwillinge“ in Geld unterscheidet sich von der in Bd. I. S. 377—79 vor- genommenen dadurch, daß ich jetzt infolge anderer Interpretation der P. Lond. 1.27 (8. 14) u. 31. 15) (vergl. Bd. I. 8. 124, A. 1) die Öl-sövrefiıg höher be- werte; näheres im Nachtrage zu den betreffenden Seiten am Ende dieses Bandes. 3) Auf Grund der Bemerkungen oben Anm. 1 scheint es mir nicht aus- geschlossen, daß die „Zwillinge“ die ihnen gewährten Brote nicht ganz für sich verbrauchen, sondern von ihnen welche verkaufen bezw. gegen andere Lebens- bedürfnisse eintauschen konnten, 
4) Siehe Ps. Kallisth. III. 33, Die Angabe des Schriftstellers gewinnt an Wabrscheinlichkeit durch P. Fay. 14, wonach im Jahre 124 y. Chr. einem hohen ptolemäischen Beamten, wohl dem Epistolographos Numenios (siehe Bd. 1. S. 57, A. 2), auch die Spende eines Kranzes zu teil geworden ist, indem zu diesem Zweck vom Volke eine besondere orepavos-Abgabe erhoben worden ist. Ob übrigens in diesen Fällen wirklich stets ein goldener Kranz dem betreffenden überreicht worden ist, ist mir wenigstens für .die spätere Zeit zweifelhaft; es könnte auch der alte Name der Spende nur pro forma zur Bezeichnung einer beliebigen Gratifikation beibehalten worden sein, vergl. hierzu Wilcken, Ostr. I, 8. 297 über die Kranzspende für den König.
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finanziell recht begehrenswert erschienen sein. Von der beträchtlichen 
Höhe der dem einzelnen Priester gewährten ovvretıs verschafft uns 
schließlich noch wenigstens einen ungefähren Begriff die Nachricht der Pithomstele (Abschnitt R)?), der zufolge der Tempel von Pithom 
in der ersten Hälfte der Regierung des 2. Ptolemäers eine Summe 
von fast 24000 Silberdrachmen aller \Wahrscheinlichkeit nach als 
oövraßıs «oyvgızı) erhalten hat; nimmt man nun, was doch wohl 
hoch gegriffen ist, etwa 500 einpfangsberechtigte Priester an?), so er- 
gibt sich immerhin noch für den einzelnen im Durchschnitt ein staat- 
liches Gehalt von fast 100 Silberdrachmen, ein Gehalt, welches übrigens 
wohl schon im 21. Jahre des Philadelphos eine Erhöhung. erfahren haben dürfte, da damals die Gesamtsumme der den Tempeln gezahlten 
ovvrafıg allem Anschein nach mindestens auf das Dreifache des bis- herigen Betrages erhöht worden ist (siehe Bd. 1. S.382/3, bes. S. 383, A. 4)) 

1) Mit der oben behandelten Angabe der Pithomstele drf man eine im P. Tebt. II. 302 sich findende Nachricht auf eine Stufe stellen, da auch sie uns für einen Tempel — es ist der des Soknebtynis im Tebtynis — die ihm ge- währte sövrafıs nennt (Zeit: 1. Jahrhundert n. Chr.). Diesem Heiligtum ist nun nicht die oövrafısg vom Staat jedesmal ausgezahlt worden, sondern an ihrer Statt sind ihm 500%, Aruren Krondomäne (sie ist übrigens vom Staat einstmals eingezogene lsg& yi) zur Bebauung allem Anschein ganz abgabenfrei über- wiesen worden, d.h. die sövrefig ist hier auf Grund und Boden fundiert ge- wesen (der P. Tebt. II. 302 bestätigt also meine Ausführungen im I. Bd. $. 368, A.1 über die zn &» ourrdfe). Das Land scheint von der Priesterschaft ver- pachtet worden zu sein; wie hoch der Pachtpreis gewesen ist, erfahren wir jedoch nicht. Eine selbst auch nur ungefähre Feststellung seiner Höhe leidet unter großen Schwierigkeiten, da wir Ja nicht einmal die Bonitätsklasse jenes Grund- stückes kennen. Erinnert sei jedoch hier daran, daß um die Wende des 1. nach- christlichen Jahrhunderts in Ägypten Pachtpreise bis zur Höhe von 8 oder so- gar 9 Artaben Weizen (P. Amh. I. 88), bez. von 24 oder gar 36 Silberdrachmen pro Arure Getreideland (P. Oxy. IV. 700, bez. III 499) gezahlt worden sind (siehe etwa auch noch P. Amh. II. 87, wo für 12?/, Aruren 250 Silberdrachmen ent- riehtet werden sollen; vergl. ferner noch die vortrefflich zusammentassenden Aus- fübrungen über den Pachtzins bei Waszyüski, a. a. 0. 8, 96 ff. u. S. 169 ff). Wenn ich hier also den Ertrag der 7 &v evrrd£s auf etwa 10.000 Silberdrach- men schätze, so bin ich mir des Hypothetischen dieser Schätzung wohl bewußt. Wir erfahren des weiteren durch P, Tebt, II. 298, 11, daß dem Tebtynisheiligtum einige Zeit später 50 von der Kopfsteuer befreite Priester angehört haben. Mag es nun auch hier wie an dem Soknopaiostempel nicht von der Kopfsteuer be- freite Priester gegeben haben (B. G. U. I. 1, 14—16; weiteres hierüber siehe in diesem Kapitel, Abschnitt 2), immerhin werden doch wohl an diesem Dorftempel von nicht besonderer Bedeutung kaum mehr als 100 Priester beschäftigt ge- wesen sein. Jedenfalls scheint mir der Schluß viel für sich zu haben, daß wir auch hier mit einer verhältnismäßig nicht unbeträchtlichen sörrafıs des einzelnen zu rechnen haben. 
2) Zu der obigen Schätzung siehe die Ausführungen in Bd.L S, 36/7 und in der vorkergehenden Anm, 
3) Außer den im Text erwähnten gestatten uns die weiteren zahlreichen Nachrichten über die Priestersyntaxis keinen Rückschluß auf die Höhe des dem 
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Wie hoch sich der Anteil des einzelnen Priesters an den Pfrün- den und den verschiedenen Sporteln belaufen hat, welche die Tempel ihrer Priesterschaft gewährten, läßt sich leider in keinem Falle auch nur mit annähernder Sicherheit feststellen!). Wenn wir z.B, erfahren, daß der Sokmopaiostempel in einem Jahre @yveia-Sporteln in Höhe von 1033 Artaben Weizen?) und von wohl über 2000 Metretai Öl (siehe Bd. II. S. 32, auch S, 2) verteilt hat, so ist zu berücksichtigen, daß hieran der einzelne Phylenpriester je nach der Mitgliederzahl seiner Phyle und je nachdem, ob seine Anıtstätigkeit in eine festreiche Zeit oder nicht in eine solche fiel, einen recht verschieden hohen Anteil gehabt hat. 
Schließlich sei hier noch eine interessante Einzelheit mitgeteilt, die uns über die Amtseinnahmen des in ptolemäischer Zeit wohl an- gesehensten aller ägyptischen Priester, des Hohenpriesters des Ptah zu Memphis, bekannt geworden ist. In der Grabinschrift des Psere-n- ptah (siehe Bd=I. S. 205, A. 4) wird nämlich u. a. auch erwähnt, daß dieser „aus den Tempeln des südlichen und nördlichen Landes an Nah- rung eine jährliche Abgabe“ (Brugsch, Thesaurus V. 8. IX) erhalten hat. Dieser Beitrag zu dem Gehalte des Priesters hat übrigens seine Parallele in den Kultbeisteuern, die ägyptische Heiligtümer bei be- sonderen Gelegenheiten einander gewährt haben (siehe Bd: II. S. 14). Ein wichtiges indirektes Zeugnis für die Höhe der Besoldung der Priester liefern uns alsdann die Abrechnungen des Jupiterheilig- tumes in Arsinoe. Ihnen zufolge haben einige ständige Angestellte des Tempels ein Jahresgehalt in Höhe von 450, bez. 360, 336 und 223 Silberdrachmen erhalten (siehe Bd. II. S. 21/22). Man darf nun doch wohl annehmen, daß die Priester dieses Tempels finanziell zum 

  

einzelnen Priester zukommenden staatlichen Gehaltes, da, falls überhaupt Zahlen- angaben erhalten sind, diese sich entweder auf die Gesamtheit der ägyptischen Tempel beziehen (Abschnitt $ der Pithomstele zufolge hat zur Zeit des 2, Ptole- mäers die in Geld an die Tempel alljährlich ausgezahlte sörr«£ıs im ganzen vielleicht ungefähr 1800 Silbertalente betragen [siehe Bd. I. S, 381 ff, bes, S. 383, A. 4], eine Summe, deren beträchtliche Höhe selbst bei Annahme einer besonders großen Menge Priester dem einzelnen eine nicht unbedeutende Geld- zuwendung sichern mußte) oder da die Angaben für einen Tempel nur einen Teil der für ihn bestimmten Sövrafıg nennen, siehe Bd, LS. 372/38. 1) Vergl. hierzu die Angaben im II. Bd. S. 28 ff. u. 8. 36 fl.; bezüglich der Höho der Pfründen siche bes. $, 38, A.2 u. 8.39, bezüglich der Sporteln siehe auch die Bemerkungen vorher $. 169, A. 3. Es erscheint mir übrigens nicht ganz ausgeschlossen, daß in der Tempelrechnung, P. Tebt, II. 298 (Tempel von Teb- tynis) in 2. 67 ff, von den Sporteln des einzelnen Priesterg die Rede ist, da die hier genannten Zahlen sehr niedrig sind; dieser Teil ist jedoch zu schlecht er- halten, um ein definitives Urteil fällen zu können. 
2) Das macht im Durchschnitt pro Tag fast 3 Artaben Weizen, d.h, eine Getreidemenge, welche — bei Zugrundelegung einer mittelgroßen Artabe von 30 Choinikes — ausreichend war, etwa 90 Menschen einen Tag lang zu ernähren, siehe vorher S., 170, A. 1.
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mindesten ebenso gut, wahrscheinlich aber meistens noch besser ge- stellt gewesen sein werden wie die bestbezahlten ihrer nichtpriester- lichen Beamten. 
Mit der von den Tempeln und vom Staat gewährten Besoldung sind übrigens die Amntseinnahmen der Priester nicht erschöpft gewesen, denn daneben lassen sich auch noch solche belegen, welche ihnen von privater Seite zugeflossen sind.') Hierauf verweisen uns einmal zwei von den Priestern gezahlte Abgaben, das „re2os K6oywv Hvoue- vor“ und die Gebühr „Uxzo EPp«YLowod udoyov Hvousvov“ (siehe für sie auch Bd. II. S. 34). Es sei hier daran erinnert, daß in den ägyptischen Tempeln in hellenistischer Zeit Opfer von Privaten: in großer Zahl dargebracht worden sind, was, wie wir gesehen haben (Bd. I. S. 393), den Tempeln beträchtliche Einnahmen verschafft hat. Wenn wir nun verschiedene Quittungen besitzen, laut denen Prie- ster die Abgabe „für die Opferung der uö60y0:“?) und die Gebühr für die die Untersuchung und Versiegelung der Opfertiere bestätigende Bescheinigung?) bezahlt haben, so ist wohl der bereits von Wilcken 

1) Von einer privaten Zuwendung in natura an einen Teoprjrns "Aosog im Anschluß an dessen Amtstätigkeit berichtet uns jetzt auch P. Tebt. I. 140 (72 v. Chr.), man darf sie wohl als Entgelt für seine Mitwirkung bei einer Sühne- feier fassen. Welchem Gott der Priester — sein Titel kennzeichnet ihn als ägyptischen — gedient hat, ist nicht festzustellen; wie eigenartig man im Faijim bei Uinnennung ägyptischer Gottheiten in griechische verfahren ist, zeigen uns jetzt die P. Tebt. I (z. B. 294, 55 295, 6; 298, 7; bes, 299, 10), denen zufolge der Gott Soknebtynis ganz offiziell dem Kronos gleichgesetzt gewesen ist. 2) Siehe B.G. U. II. 383; 463; III 718; P. Lond. IL. 472 (8. 82); unpubl. P. Fay. 244; P. Tebt. IL 307; 572; 605—607. Die Urkunden gehören dem 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. an. Es handelt sich um Priester von Soknopaiu Nesos und von Tebtynis; auch das im Londoner Papyrus genannte isod» des Gottes IIexöcıg („der von Äthiopien“) hat wohl, wie schon Wilcken (Archiv III. S. 235 anläßlich der Berichtigung der Lesung des P. Lond.) vermutet hat, zu Soknopaiu Nesos gehört, siehe die dem, Inschrift 1191 des Museums von Kairo (publ. Spiegelberg, Die demotischen Inschriften S. 7), welche von einer Weihung der Bewohner von Soknopaiu Nesos,an den Gott Pakysis berichtet. Für die Erklärung der Abgabe siche Wileken, Ostr. I. S. 384/65, der zugleich nachgewiesen hat, daß sie von den Priestern, welche die betreffenden Opfer vollzogen haben, bezahlt worden ist. 
3) B.G. U.1. 356; vergl. P. Grenf, II. 64; P. Gen. 32; gr. P, Straßb. 1105 (publ. von Reitzenstein, Zwei religionsgesch. Fragen 8.7, A, 4); unpubl. P. Rai- ner 25 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes, S. 62; siehe auch B. G. U. I. 250, Wilcken, . Ostr. 1.8. 395 hat den Charakter der Abgabe wohl nicht richtig erkannt. Sie wird m. E. nicht für die Vornahme der Versiegelung bezahlt; dann wäre sie ja als Entgelt für die Mühewaltung der priesterlichen legonosgosperyiorai zu fassen, und da diese doch nicht als staatliche Beanıte bei dem speryısuds tätig gewesen sind, wäre die Entrichtung einer „Dienergebühr an den Staat in diesem Falle nicht recht verständlich. Den Schlüssel zum richtigen Verständnis der Abgabe scheint mir B.G. U. 1 259 zu liefern, wo die Einführung einer Be- scheinigung über die Vornahme der Versiegelung erwähnt ist (siehe näheres Bd. 1.8. 62/3). Sie erhielt der Priester und war durch sie gegen später er-
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(Ostr. 1. 8.385) gezogene Schluß unabweislich, daß die Priester diese Abgaben für die Emolumente entrichtet haben, welche sie von den’ von ihnen dargebrachten Opfern der Privatleute bezogen. Ob die Opferanteile den Priestern größere Einnahmen verschafft haben, ist schwer zu sagen, da sich bisher keine sicheren allgemeinen Feststel- lungen über die Höhe und die Häufigkeit der Steuerzahlungen und somit auch keine Rückschlüsse auf den Wert der versteuerten Anteile gewinnen lassen; auf die eine uns erhaltene Angabe, wonach ein Priester von Soknopaiu Nesos für Opfer, die er an einem Tage dar- gebracht hat, allem Anschein nach eine Abgabe von 24 Drachmen bezahlt hat!), darf man nicht allzuviel geben?). 
Recht eigenartiger Natur sind alsdann einige Bezüge der Priester, welche diese gleichfalls den Privatleuten zu verdanken hatten. Aus einem Pachtausschreiben des Tempelvorstandes des Soknopaiostempels (2. Jahrhundert n. Chr)®) erfahren wir, daß von dem Pächter der Tempelmühle außer dem Pachtpreis noch alljährlich eine freilich nicht sehr hohe Sonderleistung an Geld und an Naturalien®) als Festgabe 

  
  

hobene Bedenken, ob bei dem betrefienden Opfer alles ordnungsgemäß vor- genommen worden sei, gesichert. Mit der Ausstellung einer besonderen Be- glaubigungsurkunde dürfte nun wohl auch die Erhebung der Abgabe, welche die Priester als die Interessenten zu tragen hatten, zusammenhängen; sie ist demnach etwa den Quittungssteuern zu vergleichen. 
1) Siehe B. G. U. II. 463, 10; ganz verständlich ist mir allerdings die An- gabe „Sguzyluis) elxosı Tesoupes ...a dhderc“* nicht, 
2) Auf jeden Fall möchte ich annehmen, daß die Zahlung hier nicht nur. für die Opferung eines w6oyos, sondern für die mehrerer Tiere erfolgt ist (in 2. 6/7 sind die ausschlaggebenden Worte abgekürzt, der Wortlaut entscheidet also nicht die Auffassung); denn da die Steuer doch nur die Anteile der Prie- ster treffen soll, erscheint mir eine Steuerzahlung von 24 Drachmen für ein öcyog zu hoch. 
Auch die in den P. Tebt. II sich findenden Zahlungen für die Opfertier- steuer in Höhe von 20 Drachmen ergeben für die obige Frage nicht viel. In den P. Tebt. I begegnet uns nämlich eine Form der Auflegung der Steuer, welche von der in Soknopaiu Nesos befolgten erheblich abweicht, Denn wäh. rend hier stets der einzelne Priester als Zahler erscheint und die Steuer für jedes einzelne Opfer (vergl. bes. B. G. U. II. 468, 7; III, 718, 5; auch P. Lond. N. 472 [S. 82] die Bezeichnung der Algabe mit „öregl [sic] uöcyov Bvougvov“ (dies kann übrigens aus der Opferung mehrerer Tiere bestanden haben) erfolgt ist, wird in Tebtynis die Gesamtheit der lsgeis als Zahler genannt — der Anteil des einzelnen Priesters an der Steuersumme dürfte also recht gering ge- wesen sein — und die Steuer wird nicht im Anschluß an das einzelne Opfer, sondern entsprechend der Höhe der Jahreseinnahmen als 10%, \WVertsteuer („derden udoya»“) entrichtet; wie oft nun Steuerzahlungen von 20 Drachmen in einem Jahre abgeführt worden sind, entzieht sich unserem Urteil. 3) Siehe P. Lond. II. 335 (8, 191); Verbesserungen der Lesung von Wilcken, Archiv II. S. 131; II. S, 243, . 

$) Es handelt sich um $ Drachmen und um 20 woıpıe; was man unter letzteren zu verstchen hat, weiß ich nicht, da sie jedoch besonders neben einer
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für die Nyodusvor ispdov verlangt wird. Da dies Verlangen ganz offen, gleichsam offiziell von den Tempelvorstehern gestellt wird, so ist bei ihm auf keinen Fall etwa an unberechtigte Forderungen rein persönlicher Natur zu denken, sondern man darf aus ihm folgern, daß Sondervergütigungen, welche Private im Anschluß an ihre Zahlungen an die Tempel einzelnen Priestern, namentlich den in leitender Stellung befindlichen gewähren mußten, eine verhältnis- mäßig regelmäßige Amtseinnahme der Priester gebildet haben!). 
Ebenso wie die höheren Priester haben übrigens auch die nie- deren Priester besondere Zuwendungen von Privaten erhalten?); 

t 

  

Geldzahlung genannt werden, dürfte es sich bei ihnen wohl sicher um Natura- lien handeln. 
1) Zu den Ausführungen im Text vergl. P. Tebt. I. 6, 30 ff, wo es von den Pächtern von Tempelbesitz heißt „un Telsiv tobg »ahnlzorr]as gogovg und’ da aingovs drodıddrar res rar lrseör] zul zgopnreior zul yeaunarsıov »aoerxeias“. Hierdurch sind uns auch für die Mitte des 2, Jahrhunderts v. Chr. für die Inhaber der höheren Priesterstellen offizielle Sondervergütigungen er- wiesen, welche Private im Anschluß an ihre für den Tempel bestimmten Pacht- zahlungen zu entrichten hatten; sie werden „ee Teicı“ genannt. Das große Edikt des 2. Euergetes vom Jahre 118 v. Chr. (P. Tebt. I. 5, 65 ff.) zeigt uns als- dann, daß die zeoxeier damals eine recht häufig vorkommende Amtseinnahme der höheren Priester gebildet haben müssen. Über die Höhe, in der diese die »agrzeicı von den Privatleuten verlangen konnten, müssen übrigens besondere Bestimmungen bestanden haben, da mehrere Priester beschuldigt werden, sie in unberechtigter Höhe erhoben zu haben (P. Tebt. I. 5, 69). Im Anschluß hieran sei noch erinnert, daß Gaben von Privaten, deren Verwendung nur zu gunsten der Priesterschaft ausdrücklich festgelegt ist, in der Form einer Kirchensteuer uns in römischer Zeit begegnen, siehe Bd. I. S, 363 Die dort gebotene Erklärung der Formel „örte dnuosior rüg gevrneias“ in den koyela-Quittungen scheint mir übrigens durch Angaben des 2, und 8. Vertrages der großen Inschrift von Siut (Erman a. a. 0. Ä.Z.XX [1882] 8. 169 u. 181) eine gewisse Bestätigung zu er- fahren; in ihnen ist nämlich davon die Rede, daß bestimntes Getreide, welches außer dem vom Fürsten Hapidjefa gewährten die Untertanen gleichsam als Kirchensteuer in die Tempel des Wepwawet und des Anubis zu liefern hatten, nicht direkt für die Tempel, sondern für ihre Stundenpriesterschaft bestimmt gewesen ist. Somit wären schon für das alte Ägypten (mittleres Reich) offizielle Gaben von Privaten speziell zu gunsten der Priester erwiesen, 

2) Von Spenden der Privaten an Priester berichtet vielleicht auch B. G. U, II. 993 (2. Jahrhundert v. Chr). Dieser Urkunde zufolge verfügt ein lororduog, daß ein Siebentel von je 120 „iragysrrov (sic) auch Nusgav dyvsvuaöv zur’ Fros“ von 2 ’Icıete im pathyritischen Gau (ebenso auch ein Siebentel seines An- teiles an den Zreydusrcı üufger) nach seinem Tode seiner Tochter zufallen solle, die restierenden %, seiner Frau (siehe Col. 3, 9/10; in 10 möchte ich yeohv für y£gog lesen und hierin den Hinweis auf die Nusgaı &yrevrızal schen). Wie Wileken, Archiv IL S. 388 bereits bemerkt hat, zeigen uns die Zahlenangaben, daß der isıorönog über den dritten Teil der Aulgaı &yrevrızal der beiden Heilig- tümer verfügt haben muß, d.h, über die an jenen Tagen für die amtierenden Priester bestimmten &yrei@-Sporteln (siehe Bd. IS. 31, A. 2; der Vergleich Wilckens Archiv IL S, 387/8 mit den in den Verträgen des Hapidjefa von Siut erwähnten Tagesrationen der Priester ist nicht ganz zutreffend, da es sich bei
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diese hängen allerdings nicht einfach mit der Zugehörigkeit der Be- 
treffenden zu einem bestimmten Tempel zusammen, sondern resultieren 
aus bestimmten Diensten, welche die niederen Priester den Privaten 
zu leisten hatten. So haben die Choachyten die Berechtigung be- sessen für die Pflege der ihnen anvertrauten Leichen und die Toten- 
opfer, die sie darzubringen hatten (hierzu siehe Bd. I. S. 100 ff.), von den Angehörigen der Toten Bezahlung zu fordern‘). Diese ihre Ein- 

  

diesen um das pro Tag berechnete feste Gehalt der Priester handelt, siehe Bd. IL S. 27, A. 3). Unter einem lsıoröuog hat man nun, wie schon hervorgehoben (Bd. IL. 8. 73, A. 4), nicht einen wirklichen Priester, sondern nur den Inhaber und Verwalter von ’Isısi« zu verstehen, d. h. er ist etwa in die Kategorie jener in P. Tebt. I. 5,73 erwähnten #ouroövres av Eluosörwr iegäv (’Isıeiz werden auch dazu gerechnet, siehe Z. 70) einzureihen, welche, wie ihre Gegenüberstel- lung zu den Z. TO ff. erwähnten Priestern an den Adovor« iegd zeigt, als Nicht- priester aufzufassen sind, denen jedoch die Verfügung über die betreffenden Heiligtümer zugestanden hat (siehe hierzu Bd.LS. 236 u. Bd. 11. S. 39, A. 2). Wenn wir nun einen icıorduog im Besitz eines Drittels der Aufgeı eyvevrızal an zwei Isisheiligtümern finden (mit den bereits besprochenen in Brüchen fest- gesetzten Anteilen von Priestern an den gesamten Einnahmen ihrer Heilig- tümer [siehe Bd. II. 5.39, A.2, 40, A.1u.169, A. 1] sind diese Drittel auch wegen des verschiedenen Charakters der verfügungsberechtigten Personen nicht auf eine Stufe zu stellen) und wenn wir von ihrer Vererbung zu bestimmten Teilen hören (über das Vererben des zo«rsiv siehe jetzt auch P. Tebt. II. 294), so scheint mir einmal der Schluß nicht unwahrscheinlich, daß ein Vorfahre des Erblassers der- einst über alle Aufocı dyveurızad verfügt hat, und vor allem wird man in An- betracht des Standes des augenblicklichen Besitzers der Nufgcı &yvevrızal, sowie des nichtpriesterlichen Charakters seiner Erben annehmen dürfen, daß es sich bei dem Besitzobjekt der fu£oeı ayvevrızai für die Besitzer nicht um die Nutz- nießung, sondern um das vielleicht auch finanziellen Vorteil bringende Recht der Vergebung an Priester handelte (als gewisses Analogon hierzu könnte man die Vergebung von Tagesrationen durch den Fürsten Hapidjefa an die Priester bezeichnen; siehe etwa 3., 5. und 6. Vertrag der großen Inschrift von Siut). Inwieweit diese den Priestern gewährten Yukacı dyrevrızai auf einer festen Stiftung oder ob sie auf stetig wiederkehrenden Spenden der Verfüger beruhen, ist nicht zu entscheiden, immerhin scheint mir aber in B.G.U. II. 993, wenn auch bei der Deutung manches noch wenig geklärt ist, oin Beleg vorhanden zu sein für die Abhängigkeit der Priester in ihren Einnahmen von Privaten, welche mit ihren Heiligtümern in irgend welcher Verbindung stehen. Ob hier höhere oder niedere Priester als Empfänger anzunehmen sind, ist, obwohl es sich um Gyvela- Sporteln handelt, zweifelhatt; ‚an und für sich ist es mir sehr fraglich, daß an den einen privaten Charakter tragenden ise& &idosorz höhere Priester tätig ge- wesen sind, zudem lassen sich auch sonst für niedere Priester Bezüge, welche als dyveicı bezeichnet werden, nachweisen; siehe im folg. S. 177. 
1) Es sei hierzu an die erwähnten besonderen Stiftungen von Privaten für ihren Totenkult an die Totenpriester im mittleren Reich erinnert, siehe Bd. I S.259, 4.3; Bd.IL.S.29, A.4. Aus der Zeit Psammetichs ist uns des weiteren nach Rerillout, M&langes S. 417 in einer hieroglyphischen Stele z.B, ein Beleg für die Ausstattung eines Choachyten mit Land. erhalten. Über die Einnahmen der Choachyten in ptolemäischer Zeit aus ihrem Totendienst hat Revillout, Les prieres pour les morts dans l’epigraphie &gyptienne, Rer. eg. IV. S. ı (8. 51/52) einiges bereits bemerkt; er erwähnt auch mir nicht bekannt gewordene
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nahme bezeichnen sie selbst bald als Aopeicı)), bald als zagreicı?), dann wieder als 2sırovoylaı?) oder auch als ayveiaut). 
Unter den Aoysicı hat man offenbar entsprechend dem Name (siehe Bd. I. S. 359) Kollekten zu verstehen, deren Entrichtung an 

die Choachyten den diesen für die Totenpflege verpflichteten Privaten obgelegen hat?). Der Charakter der zeoxeicı läßt sich vorläufig nicht näher bestimmen. Daß verschiedenartige Bezüge der Choachyten unter der Bezeichnung „Nutznießungen“ zusammengefaßt gewesen sind, ist nicht recht wahrscheinlich, da mit ihnen andere spezielle Einnahmen der Choachyten zusammen genannt und so gleichsam auf eine Stufe gestellt werden®); es dürfte sieh bei ihnen wohl eher um das Entgelt in Naturalien oder Geld für ganz bestimmte Dienstleistungen handeln”). Dieses ist alsdann sicherlich der Fall bei den als Asırovgyiaı bez. @yveicı bezeichneten Einnahmen?), d. h. sie sind als die Sporteln für 

hieroglyphische Inschriften (stammen sie auch aus hellenistischer Zeit?), denen zufolge die Choachyten von den beteiligten Familien bestimmte Einkünfte in Geld und in verschiedenartigsten Naturalien bezogen haben. 
1) P. Lond. 1. 3 (8, 44), 2.7, vergl. auch Z. 40; P. Par. 5, Col. 2,4(=P.Leic. M, Col. 2, 2), Col. 27, 6, Col. 39, 8. 
2) P. Lond. 1.3 (8. 44), Z. 17, 19, 21; P. Par. 5, Col. 2,4 (= P, Leid. M, Col. %,d, wo man wohl statt zeodör „rugrlei)ov" lesen bez. emendieren kann), Col. 39, 9; P. Leid. P, 25 u. 30. 
3) P. Lond. 1.3 (8. 4£), 2. 17; P, Par. 5, Col. 14, 10/11, Col. 27,6; P. Leid. P, 26 u. 31. 
4) P. Par. 5, Col.14,11. Es sei auch noch auf den dem, P. Louvre 2438 (Chrest. dem. 8. 257) verwiesen, wo anläßlich des Verkaufes von Grabstätten nach der Übersetzung Revillouts auch die zu ihnen gehörenden „purifications® und „liturgies* veräußert werden. Nun hat Revillout als Übersetzung der &yveicı der höheren Priester gleichfalls das Wort „Purifications“ vorgeschlagen (siehe Ba. IL S. 28, A.1), es wäre also möglich, daß auch hier bei den purifications an die &yveron, hier natürlich an die der niederen Priester, zu denken wäre. 
5) Vergl. hierzu P. Lond. I. 3 (S. 44), 2.40, wo von dem koysdeche: di’ «urav (sc, Choachyten) zdgıw zo» rE11Evov vergäv gesprochen wird, Siehe auch im folgenden $, 179 die Bemerkungen über das koyedsıv der Paraschisten. 6) Für die hier abgelehnte zusammenfassende Bezeichnung könnte man etwa auf P. Par. 5, Col. 2,4 (=P. Leid. M, Col. 2,4) verweisen; siehe jedoch P. Lond. 1. 3 (8. 44), Z. 17 u. P. Leid, P, 25/26 u. 30/81, wo neben ihnen be- sönders die Asırovpyiaı genannt werden; siehe ferner P. Par, 5, Col. 27, 6. %) Leemans’ Erklärung (P. Leid. 1. S. 84) der xagzelcı ist ganz allgemein gehalten (quaestus ex mumiis ad sepulera transportatis percipiendi). Die vorher (8.175, A.1) behandelten, den höheren Priestern zufallenden Zuwendungen gleichen Namens helfen uns für die Deutung der xuexticı der Choachyten nichts. Be- achte übrigens auch die Bemerkungen im Text im folgenden über den relativen Wert der griechischen Bezeichnungen der Choachyteneinnahmen. 8) Im Text wird allerdings nur für die Asırovgylcı nachgewiesen, daß es sich bei ihuen auch um Einnahmen handelt; da jedoch im P. Par. 5, Col. 14, 10/11 kerrovgylaı und &yveicı nebeneinander genannt werdeh und die Asırovpyiaı auch hier als ein besonderes Verkaufs-, d. h. als ein Besitzobjekt behandelt sind, so ist selbstverständlich für die @yvsicı derselbe Charakter anzunehmen. 

Otto, Priester und Tempel IL 
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jene Dienste der Choachyten zu fassen, welche eben diesen’ Namen geführt haben (siehe Bd. 1. S. 101). Daß wir hier eine Weiterentwick- lung der Wörter von der ursprünglichen Bedeutung der Antstätigkeit zu der aus ihr resultierenden Einnahme (vergl. Bd. II. S. 29) anzu- nehmen haben‘), zeigen uns einmal die verschiedenen von Choachyten abgeschlossenen Verkaufsverträge, in denen die Agıtovoyicı durchaus als Besitzobjekt behandelt werden?), und ferner auch die Angaben der demotischen Papyri, in denen in direktem Anschluß an bestimmte von den Choachyten für die Toten zu leistende Dienste ihre Entloh- nung hierfür ausdrücklich hervorgehoben wird®). Es sei übrigens darauf hingewiesen, daß sich in den demotischen Papyri recht ver- schiedenartige Bezeichnungen für die mannigfachen der Entlohnung zu grunde liegenden Zweige der „Choachytenarbeit“ finden‘); es drängt sich darnach, zumal sich für die griechischen termini technici prä- zise, die einzelnen von einander streng sondernde Erklärungen nicht _ gewinnen lassen, die Vermutung auf, daß sie in den Kontrakten ziem- lich willkürlich zur Übersetzung der demotischen Begriffe angewandt worden sind’). 

  

Vergl. hierzu auch die Ausführungen über die &yveicı der höheren Priester Ba. II. S. 28 ff. 
. 1) Leemans, P. Leid. 1. S. 84 irrt, wenn er Aeırovoyiaı einfach als „sacra solemnia in sepuleris obeunda“ erklärt. 

2) Siche einmal P. Lond, I. 3 (S.44), Hier heißt es u. a., daß verkauft worden ist der 6. Teil der heıroveylı)ar zul zapzeıöv zul tar &lar (Z. 17/18; vergl. auch Z. 10/11). Da der Gebrauch von r& hc unbedingt die beiden ersten Begriffe als wesensähnlich kennzeichnet, so mnß Azirovpyiar ebenso wie »ugreleı als Bezeichnung von Choachyteneinnahmen gedient haben; siehe auch Z. 40, wo in dem Registerrermerk der Beamte den vorherstehenden Verkaufs. vertrag als „Gvn zo» Aoysvonkror.. . 1dgw vor zeıulvov vergür“ definiert. Vergl. ferner P. Par. 5, Col. 14, 10/11 und vor allem die Angaben der zahlreichen demotischen Verkaufskontrakte der Choachyten (allerlei Belege Bd. 1. S, 100, A.5, siehe auch noch als besonders instruktir den dem. P., publ. von Rervillout, Preeis du droit gyptien ILS, 711). 
3) Siehe z.B. dem. P. Berl. 3107 (Spiegelberg S. 16); 3106 -+ 3139 (ebenda); 3115 (Spiegelberg S. 18), I. Seite 3 (vergl. auch den dem. P. aus der Perserzeit,' publ. von Revillout, Preeis du droit €gyptien I- S.527). Als Einnahmen der Choa- chyten werden „Geld, Brot, Fleisch, Bier, Wein, Öl, Kränze (?)* genannt. 4) Siehe die Bemerkungen Spiegelbergs, dem. P. Berl. S, 10, A.2u.8.16, &A.3 im Anschluß an dem. P, Berl. 3106 + 3139. 
5) Siehe hierzu vor allem P. Lond. L 3 (8. 44); auch P. Par. 5. Vielleicht ließe sich über die obige Vermutung durch eine genaue Prüfung der demotischen termini technici in dem dem. P. Berl. 3119 (Spiegelberg S. 10) und ihre Verglei- chung mit denen seiner griechischen Übersetzung, dem P. Lond. 1. 3 (S. 44), zu einer sicheren Entscheidung gelangen; man würde dann auch zweckmäßig den dem. P. Bibliothöque nationale 218 (publ. Chrest, dem. S. 62 ff.) zum Vergleich heranziehen, siehe Spiegelberg, dem. P. Berl. 8.11. Zu der Annahme willkür- licher Übersetzung ägyptischer termini technici siehe die Bemerkungen im I. Bd. 8. 48/49 u. Bd. II. S. 129.
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Bei Beurteilung des \Vertes der Choachytenbezüge hat man vor allem daran zu denken, daß die Totenpflege den Choachyten auch 
allerlei Ausgaben auferlegt hat, z. B. für die Darbringung der Toten- spenden, für die Beschaffung der nötigen Geräte (Exızzie) und für die Instandhaltung der Grabstätten!). Ob die ihnen verbleibenden Sporteln 
ihnen eine einigermaßen größere Einnahme verschafft haben, erscheint immerhin fraglich. Denn für die Erwerbung des sechsten Teiles der 
Sporteln, die einem verstorbenen Choachyten gehört haben, werden 
nur 3 Kupfertalente gezahlt (P. Lond. I. 3 [S. 44], 2. 43); es haben 
somit die Gesamtsporteln jenes Choachyten einen Kapitalwert von 18 Kupfertalenten besessen?), und seine Jahreseinnahme wird man 
entsprechend der Höhe dieses Kapitals wohl kaum auf mehr als etwa 
zwei Kupfertalente, d. h. auf ungefähr 30 Silberdrachmen®) veran- 
schlagen dürfen. Über wie hohe Sporteln jener Choachyt verfügt hat, 
der als Verkaufspreis für einen leider nicht mehr zu bestimmenden 
Bruchteil seiner Einnahmen 2 Kupfertalente, d.h. ungefähr 30 Silber- 
drachmen erzielt hat‘), läßt sich auch nicht annähernd feststellen. 

Ebenso wie für die Choachyten sind uns auch für die mit ein- 
ander in enger Verbindung stehenden Priestergruppen, der Para- 
schisten und Taricheuten (siehe Bd. I. S. 105 ff), Einnahmen be- 
zeugt, welche sie von Privaten als Entgelt für ihre Dienste bei der 
Totenbestattung erhalten haben. So erfahren wir, daß die ersteren 
berechtigt waren in dem Bezirk, in dem sie ihr Amt ausübten, Kol- 
lekten zu erheben, als deren Bestandteile öozgLov, oivos und Ällo 

1) Besonders instruktiv hierfür sind dem. P, Berl. 3112 (Spiegelberg S. 8) und dem. P. Straßb. 10 (Spiegelberg $. 48), letzterer der einzige Beleg aus der römischen Zeit. 
2) Der obigen Berechnung liegt die Annahme zu grunde, daß die anderen Sechstel etwa ebensoviel wert gewesen sind; begründet erscheint sie mir dadurch, daß wir es hier mit der Hälfte eines Erbschaftsanteils zu tun haben, der seiner- seits ein Drittel der betreffenden Erbschaftsmasse dargestellt hat. Siehe auch Spiegelbergs Bemerkungen dem. P. Berl. S. 11 im Anschluß an P. Lond. I, 3 

(S. 44), dem. P. Berl. 3119 (Spiegelberg S.10) und dem. P, Bibliothöque nationale 218 (Chrest. dem. 8. 62 ff.). \ 
3) Zu der Umrechnung, bei der ein mittleres Verhältnis der beiden Münz- sorten zu einander zu grunde. gelegt ist, siehe Bd. I, S. 299, A.2. Für die Be- rechnung des Ertrages ist übrigens wohl mit Recht ein höherer Prozentsatz an- genommen worden, da das gezahlte Kapital hier gleichsam in einem persönliche Arbeit des Besitzers erfordernden Geschäft angelegt worden ist, dem Besitzer also außer Zinsen auch Entgelt für seine Arbeitsleistung versprechen mußte. 
4) Siehe P. Leid. M, Col. 2,18; P. Par. 5, Col. 2,2 u. 50,5 [im Parisinus ist nicht (rdievre) d, sondern ß zu lesen, siehe das Faksimile; die Richtigkeit 

der Lesung ergibt sich auch aus der Höhe der für den Verkaufspreis gezahlten 10 prozentigen £&yx0xAtov-Steuer: 1200 Drachmen]. In den im Verkaufsvertrag mitveräußerten Hausanteilen hat man kein besonderes Vermögensobjekt zu sehen, da sie jedenfalls als die Grabstätten der verkauften Toten aufzufassen sind; 
siehe hierzu z. B. dem. P. Berl. 3096, 3112 (Spiegelberg S, 6, 8). 

12*
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genannt werden (P. Tor. 8, 241—26; ptolemäische Zeit). Von der Be- zahlung eines Taricheuten berichtet uns alsdann eine private Abrech- nung (P. Amh. I. 125; 1. Jahrhundert n. Chr.), in der neben anderen Aufwendungen für ein Begräbnis auch ein Lohn von 11 Drachmen „TO Tegiyevrh“ erwähnt ist!), , 
Bei einer Würdigung der Amtseinnahmen der ägyptischen Prie- sterschaft darf schließlich auch nicht vergessen werden daran zu er- innern, daß den Priestern ihr Amt außer den bereits (Bd. II. S. 173/4) erwähnten Opfersteuern noch besondere Ausgaben auferlegt hat, deren Höhe uns übrigens einige weitere Aufschlüsse über die Höhe der Einnahmen und das Verhältnis der Bezüge der verschiedenen Priester- gruppen zu einander gewährt. Ob unter diesen Ausgaben sich auch eine alljährlich zu entrichtende Abgabe für die Ausübung des Priesteramtes, die den gewerblichen Licenzsteuern zu vergleichen wäre, befunden hat, läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Re- villout (Melanges S. 204—210, bes. S. 209) behauptet zwar aus demo- tischen Urkunden die „Gewerbesteuer der Choachyten nachweisen zu können; sein Beweis stützt sich jedoch allein auf das sehr zwei- schneidige Mittel der Namensgleichheit, und deshalb erscheint es mir geboten ihn vorläufig noch nicht zu verwenden (siehe auch Bd. I 8. 246, A. 8)2). : 

Auch für die Pastophoren darf man nicht etwa auf Grund der Angaben einiger Turiner Papyri (5, 6 u. 7; ptolemäische Zeit) die Zahlung einer Abgabe annehmen, die die Pastophoren in ihrer Ge- samtheit getroffen hätte und die demnach sehr wohl als eine Art von Gewerbesteuer aufgefaßt werden könnte). Denn in den Papyri han- delt es sich nur um Strafgelder, die der olzovöuoz von einer Pasto- phorengruppe unberechtigterweise erhoben haben soll („Eruroxgux- 

  

1) Durch den P. Grenf. II. 77 (Ende des 3, oder Anfang des +. Jahrhunderts n. Chr.) erfahren wir von der Entlohnung eines rexgordgog durch 340 Drachmen (die beträchtliche Höhe- hängt sicher mit dem rapiden Sinken des Geldwertes gegen Ende des 3. Jahrhunderts n. Chr. zusammen) und einige Naturalien; er hat sie für den Transport einer Leiche erhalten (vergl. hierzu auch das in grie- chischen Mumienetiketts, publ. von Revillout, Ä. Z. XVIM [1880] S. 106/7 und von Spiegelberg, Archiv I. S. 340, erwähnte v«ölov). In dem VEROQT«POS wird man jedoch wohl kaum einen ägyptischen Priester sehen dürfen (siehe auch Bd. 1. S. 108/9), sein Lohn ist also hier höchstens als indirektes Zeugnis, näm- lich als ein Hinweis auf die beträchtlichen Aufwendungen des Volkes für die Totenpfleger, zu verwenden. 
2) Es scheint mir übrigens nicht ganz ausgeschlossen zu sein, daß man .die von Revillout besprochene Abgabe mit dem in griechischen Ostraka vor- kommenden r&log rapür (siehe Wilcken, Ostr. I. S. 304 ff. und seine Bemerkung bei Spiegelberg, Buchis, der heilige Stier von Hermonthis, Archiv I 8. 339 8. [S. 342}) irgendwie in Verbindung bringen darf (siehe bes. Melanges S. 204). 3) So deutet Revillout a. a. O. Ä, Z. XVII (1880) S. 112, A. 1 die Angaben der Turiner Papyri, wobei er übrigens noch fälschlich die in ihnen genannten Pastophoren als Choachyten behandelt.
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rev“), und es läßt sich nicht ermitteln, aus welchem Grunde sie auf- 
erlegt worden sind). 

Schließlich können wir auch: hinsichtlich der Besteuerung der Amtsführung der höheren Priester zu keiner Entscheidung gelangen. Wir finden allerdings in einem der uns erhaltenen Rechenschafts- berichte des Soknopaiosheiligtumes (2. Jahrhundert n. Chr.) vor Be- ginn der yocp legewov”) die Bemerkung, daß von allen im folgenden genannten Phylenpriestern eine wohl als geırızöv bezeichnete Ab- gabe®) in Höhe von 12 Drachmen gezahlt worden ist. Daß es sich bei ihr um eine Priesterabgabe par excellence handelt, zeigt uns die Art ihrer Erwähnung, leider ist jedoch dem Namen der Steuer, der aus dem Griechischen kaum zu erklären sein dürfte*), nichts Näheres über ihren Charakter zu entnehmen, und vor allem ist es nicht mög- lich festzustellen, ob wir es hier mit einer alljährlich wiederkehrenden oder nur mit einer einmal zu erlegenden Abgabe zu tun haben. Nur wenn das erstere nachzuweisen wäre, wäre es gestattet bei dem det- tız6v an die Licenzsteuer der lsgeig zu denken’). 

1) Die von dem Soknopaiostempel bezahlte Steuer „rapizevrov“ (ihre Deu- tung siche Bd. LS. 310 u. Bd. IL S, 67) darf hier nicht berücksichtigt werden, da ihre Nennung mitten unter den Licenzsteuern der für das Heiligtum arbei- tenden Gewerbe die Annahme ausschließt, daß es sich bei ihr um die als Taricheuten bezeichneten niederen Priester handeln könne. 
2) B.G. U. I. 162; siehe die Bemerkungen zu ibr Bd. IL S, 150, A. 3 u. S. 156, A. 3, 
3) So wird man in B. G. U. I. 162, 16 das letzte Wort lesen dürfen; vergl. hierzu Bd 1. 8. 213, A. ı. 
4) Es ist mir ganz wahrscheinlich, daß dem Worte ein ägyptischer Aus- druck zu grunde liegt; könnte man es etwa mit der ägyptischen Bezeichnung der Priesterphyle „s2“ in Verbindung bringen? 
5) Die Bd. II. S. 67/68 behandelte, als „r& zue& isgeov Deuvorgewg Heod . Grrarzoslueve)* bezeichnete Abgabe dürfte wohl entweder mit dem GEiTıR0v oder mit dem reisorızdv in Zusammenhang stehen. Wessely, Kar. u. Sok. Nes, $. 69 erwähnt übrigens auch eine wohl von jedem Priester (x]dsrov @vöeos) gezahlte Abgabe von 6 Drachmen, die in einem Rechenschaftsbericht des Soknopaios- tempels, dem unpubl. P. Rainer 171, erwähnt sein soll; merkwürdigerweise findet sich diese Angabe jedoch nicht in dem zusammenfassenden Bericht \Wesselys (8. 73 £.) über diesen Papyrus, man muß: also vorläufig von ihrer Verwertung Abstand nehmen. Schließlich sei hier auch noch auf P. Tebt. Il. 298, auf die Rechenschaftseingabe des Tempels von Tebtynis vom Jahre 107/8 n. Chr. ver- wiesen. In der in ihm enthaltenen 7ecpi iegfor finden wir im Anschluß an die Nennung der einzelnen Priester die Angabe, daß von ihnen abgesehen von den eventuellen Zahlungen für höhere Priesterstellen „orte tig Isgarelag“ 52 Drachmen entrichtet worden seien und zwar in dem Jahre, in dem sie Priester geworden sind (das letztere ergibt sich besonders deutlich aus Col. 1,25 u. 27), Es ist uns somit hier die Amtsantrittsgebühr der höheren Priester für die römische Zeit belegt, ohne daß ein besonderer Name für sie genannt wäre. Die Form, in der die Zahlung dieser Gebühr erwähnt ist, ähnelt sehr der bei dem [1103077 angewandten, und es liegt demnach die Annahme nahe, daß man in dem osı- rızöv den terminus technicus für die Amtsantrittgebühr zu sehen hat; es wäre
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Es ist übrigens den höheren Priestern außer den bereits behandelten Opfersteuern zum mindesten noch eine aljährlich zu zahlende Amts- abgabe auferlegt gewesen, nämlich die &igzgloeog-Gebühr, d.h. jene Abgabe, welche die isoeis für das Recht Priesterwahlen vor- nehmen zu dürfen an den Staat zu entrichten hatten (siehe Bd. I. 5. 227/8). Sie hat z.B. jedem Soknopaiospriester eine Jahresausgabe von 23 Drachmen verursacht!). 
Außer ihr sind uns bisher von Ausgaben der Priester für ihr Amt nur solche bekannt geworden, die sie einmal zu erlegen hatten. Es sei hier erstens an das reisorızdv erinnert, das in ptolemäischer Zeit von den höheren Priestern beim Antritt ihres Priesteramtes zu zahlen war (Bd. I. S. 212/3), und das auch in römischer Zeit, mag auch der Name sich geändert haben, sich stets erhalten haben wird.?) Über die Höhe der Gebühr ist leider nichts Näheres bekannt gewor- den°), wir erfahren nur, daß im 1. Jahre des 4. Ptolemäers (222/1 v. Chr.) eine Erhöhung der bis dahin gezahlten Summe erfolgt ist, die dann Ptolemaios V. Epiphanes in seinem 9. Jahre (197/6 v. Chr.) wieder rückgängig gemacht hat‘) Ebenso wie für die Phylenpriester ist uns alsdann auch für niedere Priester, für Pastophoren, eine Amts- antrittsgebühr bezeugt (römische Zeit); sie führt den Namen sig- #gırızöv?) und hat $ Drachmen 3 Obolen betragen. 

  

demnach des weiteren zu folgern, daß ihre Entrichtung immer wieder anläßlich der Einreichung der yeagpel iegea» betont werden mußte. Immerhin möchte ich jedoch vorläufig noch die Gleichsetzung der beiden Abgaben als nicht gesichert ansehen, zumal da die Höhe der Zahlungen für sie so bedeutend varliert, ' 52 gegen 12 Drachmen, ohne daß ein Grund hierfür ersichtlich wäre (die Tempel, um die es sich hier handelt, dürften wohl von etwa gleicher Bedeutung ge- wesen sein). \ 
1) Siehe P. Lond. II. 329 (8. 113); P. Münch., publ. Archiv IH. $, 239, A. 1. 2) Diese bereits im I. Bd, S. 213 aufgestellte Vermutung wird jetzt durch P. Tebt. IL. 298 (siehe vorher $, 181, A. 5) voll bestätigt; siehe ferner auch Anm.5. 3) Siehe jetzt P. Tebt. II. 298, wonach im 1. Jahrhundert n. Chr, jeder Priester öxte isgareiug 52 Drachmen zu zahlen hatte. 
4) Siehe Rosette, 2. 16; die bereits u. a. von Drumann a. a. 0. 8. 28 ver- tretene Erklärung der Worte „Ewg Tod mohrov Frovs Earl ro zareös“, die den Ausführungen im Test zugrunde liegt (siehe auch hierfür die Übersetzung der demotischen Parallelstelle durch Heß a. a. 0. S. YI u. 11, sowie die hierogly- phische Parallele, Rec. de trav. YI [1885] 8.8), ist durch Wilckens Bemerkungen Archiv III. 8.320/21 wohl jetzt endgültig gesichert (siehe bes, P, Tebt.1, 61b, 70); bezüglich der allgemeinen Folgerungen Wilckens aus dieser Stelle siehe aller- dings Schürers Zusatz zu Deißmann, Zur Chronologie des griechischen Sirach- buches, Theologische Literaturzeit. 1901 8, 558/59. 
5) Auf Grund der Angaben des P. Tebt. IL 294 können wir jetzt die eig- »grrızöv-Gebühr als eine auch von der höheren Priesterschaft in römischer Zeit gezahlte Abgabe mit Sicherheit festlegen; im I. Bd. S, 213, A.1 u. 245, A.2 konnte hierüber allein im Anschluß an Wesselys nicht nachzuprüfende, teilweise wohl auch nicht präzise Mitteilungen aus den unpubl. P. Rainer keine Ent- scheidung gefällt werden. In der neuen Urkunde (vom Jahre 146 n. Chr.) er-
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Außer durch die Abgaben an den Staat für Amtsantritt und 
Amtsführung, von denen die Priester insgesamt getroffen worden sind, 
sind einzelnen Priestern schließlich auch noch durch die Kaufsummen, 

“ welche sie zwecks Erlangung höherer Priesterstellen aufwenden mußten, 
größere Ausgaben für ihr Amt erwachsen!) So haben z. B. im 3. Jahr- 
hundert v. Chr. zwei 2Bıoßoczol zu diesem Zweck 210 Silberdrachmen 
ausgegeben (näheres siehe Bd. I. S. 249/50), eine Summe, die man in 
Anbetracht der niederen priesterlichen Stellung der Zahler ganz be- 
trächtlich nennen muß. Ferner erfahren wir, daß im 2. Jahrhundert 
n. Chr. zwei iegeig, welche sich um Stolistenstellen bewarben, eine 
eventuell ä fond perdu gegebene Anzahlung von je 100 Silberdrachmen 
geleistet haben (siehe Bd. I. S. 234), dies wohl ein sicheres Zeichen, 
daß die eigentliche Kaufsumme recht bedeutend gewesen sein muß, 
Bei diesen Ausgaben der Priester für ihr Amt ist freilich in Betracht 
zu ziehen, daß die höheren Priesterstellen nicht nur wegen der größeren 
Ehren, die das Amt brachte, sondern wohl auch wegen der mit ihnen 
verbundenen höheren Einnahmen erstrebenswert erschienen sein wer- 
den; die Aufwendungen für sie haben sich also bezahlt gemacht, sie 
sind gewissermaßen als ein sich wohl meistens gut, rentierendes Anlage- 
kapital zu fassen.’) 

fahren wir von dem Kauf einer Prophetenstelle am Heiligtum des Soknebtynis 
zu Tebtynis durch einen seiner isesis. Der betreffende erwirbt zugleich das 
Recht, seine Stelle seinen Nachkommen zu vererben oder sie anderen zu über- 
tragen, doch soll jeder Amtsnachfolger eine als elgrgtrixdv bezeichnete Amts- 
antrittsgebühr von 200 Drachmen an den Staat zahlen. Vereinigen wir diese 
Angabe mit denen Wesselys aus dem unpubl. P. Rainer 107 (Kar. u. Sok. Nes, 
S. 64), wonach Phylenpriester des Heiligtums von Pelusion das elszgitizdv ge- zahlt haben (es dürfte wohl ebenso wie [Erreiiinpores auch reifoevrag zu lesen 
sein), so erscheint die Deutung des zigzarrızöv als eine Amtsantrittsgebühr ge- 
sichert, es besteht jedoch noch die Frage, ob sie nur für die Erlangung eines 
ganz speziellen Priesteramtes zu zahlen war, oder ob sie allgemein beim Eintritt 
in die höhere Priesterschaft entrichtet worden ist; in letzterem Falle würden wir in dem römischen sigzgırızdv das alte ptolemäische rslssrızdv vor uns haben. 
Diese Feststellung schließt übrigens an und für sich die vorher 8. 181, A. 5 be- 
sprochene Möglichkeit das osırızd» als Amtsantrittsgebühr zu fassen nicht aus; der Name der Gebühr könnte sich ja im Laufe der Zeit wieder geändert haben. 
P. Tebt. II. 294 zeigt uns ferner zugleich, daß man dem Namen des elszgırındv 
nicht zu viel über die Art und Weise, wie der Zahler Priester geworden ist, 
entnehmen darf. 

1) Die Gebühr „orte Aeswvrslag“ (Bd. I. S. 49) darf hier nicht in Betracht gezogen werden, da sie von den Tempeln bezahlt worden ist. Auch bezüglich 
der Abgabe „Eriorerızör isedov“ ist zu beachten, daß sich Tempel als ihre 
Zähler nachweisen lassen (siehe Bd. IL 8, 47 ff), doch ist es allerdings nicht 
ganz ausgeschlossen, daß außer den Tempeln auch die, welche die Tempel- 
vorsteherwürde erlangt hatten, zu ihrer Entrichtung verpflichtet waren, siche 
P. Tebt. I. 5, 62 ff. und hierzu Ba. IL S. 47, A. 2. 

2) Allgemeine Angaben über den Kauf von höheren Priesterstellen siehe 
Bd.1.S.235, A. 1 u. $, 242, jetzt auch P. Tebt. IL 297. Vergl. ferner. die frei-
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Überblicken wir die verschiedenen einzelnen Bemerkungen über die Amtseinnahmen der Priester, so ergibt sich, daß sich die Angaben über die ganze hellenistische Zeit verteilen. Trotzdem läßt es sich nicht feststellen, ob die Höhe der Gesamtbezüge während dieses langen Zeitraumes größeren Schwankungen unterworfen gewesen ist. Gegen Ende, als sich der Sieg des Christentums entschied, wird freilich sicher eine bedeutende Verringerung eingetreten sein, zumal infolge des Abfalls der Bevölkerung die Priester viel von den Zuwendungen der Privaten einbüßen mußten. Für die frühere Zeit darf man aber wohl mit Recht behaupten, daß im großen und ganzen die ÄSyp- tischen Priester allein durch ihre Amtseinnahmen finanziell günstig gestellt waren; denn obgleich unsere Belege sich zumeist auf Tempel von nicht größerem allgemeinen Ansehen beziehen, zeigen sie uns, daß die eine höhere Stellung bekleidenden Priester ein Ants- einkommen gehabt haben ‚ welches auf einige 100 Drachmen zu schätzen ist. Ein Vergleich dieser Einnahme mit den Gehältern, die damals der Staat und andere Korporationen ihren Beamten gezahlt haben, muß freilich mangels geeigneten Materials") vorläufig unter- 

  

lich zu keinem gesicherten Ergebnis kommenden Ausführungen im I. Bd. S, 228, A.1. Als indirektes Zeugnis darf man vielleicht P. Tebt. I. 88 verwerten; siehe die Bemerkungen über ihn Bd. ILS. 39, A.2 und vergl. mit ihm P, Tebt. II. 294. Ferner bieten uns die P, Tebt. II. 298, 295, 296 u. 298 einige weitere spezielle Belege. So sind nach P. Tebt. II. 294 für eine Prophetenstelle am Soknebtynis- tempel im Jahre 146 n. Chr. 2200 Drachmen an den Staat gezahlt worden. In einem anderen Falle (P. Tebt. II. 296: 123 n. Chr.) ist für eine Prophetenstelle wohl auch am Soknebtynisbeiligtum sogar 1 Talent als Kaufpreis erzielt worden. Wenn wir ferner in P. Tebt. IL 298, 13H. (107/8 n. Chr.) Zahlungen „orte zuopn- reiag“ von nur 100 Drachmen vermerkt finden, so ist zu beachten, daß die, welche die Zahlungen geleistet haben, auf Grund dieser gar nicht Propheten seworden, sondern Stolisten geblieben sind; man könnte annehmen, daß es sich hier ähnlich wie in dem oben verwerteten P. Achmim um Anzahlungen für die Prophetenstellen handelt (vergl.auch P. Tebt. II. 295, 7/8), es könnten aber auch die Stolisten jene Gelder etwa dafür entrichtet haben, daß ihnen bei dem augen- blicklichen Fehlen von Propheten an dem Soknebtynisheiligtum (dies zeigt uns die Priesterliste, Z. If, in der als die vornehmsten die Stolisten an die Spitze gestellt sind) die Ausübung der Prophetenfunktionen übertragen gewesen ist, Sicherlich um Anzahlungen auf die Prophetenstelle des Soknebtynis, die von verschiedenen geleistet und allmählich erhöht worden sind, handelt es sich dann im P. Tebt. II. 295 (vergl. auch 296); die hier erwähnten Anzahlungen haben 100, 200 und 520 Drachmen betragen (letztere, welche übrigens der Zahler der 200 Drachmen entrichtet, anscheinend allerdings wohl nur z. T. bezahlt, 2, 12: 447 Drachmen; vergl. P. Tebt. II 294, 14/15, wo von ebendenselben eine Ge- samtzahlung von „soazuöv Zfanosior reooapdr[o]er{e] Exrd“ erwähnt ist), Schließlich sei auch noch auf die in P, Tebt. IL. 298, 21 vermerkte Zahlung örte Tas regugogsias in Höhe von 50 Drachmen hingewiesen. 1) Es sind uns allerdings mancherlei Belege für Gehaltszahlungen bekannt geworden (siehe z.B. B.G.U.L 14, C0l.3, 27, Col. 5, 20, Col. 6,9; P. Grenf. II. 43; P. Oxy. I. 167, II. öll; P. Tebt. I. 121; 209; P, Goodsp. 30 passim; P, Petr. II. 128; Ostr. Fay. 47 usw,; vergl. ferner die Ausführungen im I. Ba. S. 379, A. 3),
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“bleiben, doch ist es wenigstens auf anderem Wege möglich, einen 
Maßstab zur Beurteilung der Höhe der priesterlichen Amtseinnahmen 
zu gewinnen. Es sei darauf hingewiesen, daß z.B. in Faijümdörfern im 2. Jahrhundert n. Chr. — aus dieser Zeit stammt auch gerade 
die besonders instruktive Nachricht über das vom Soknopaiostempel 
einem Propheten gezahlte Gehalt!) — Personen schon mit einem z6905 von 700 Drachmen zu den zuxogor gerechnet worden sind (B. 6. U.1. 91), daß für die TgEoßVreg0: zWug ein xögog von 800 
Drachmen (P. Lond. II. 199 [S. 158]), in einem Falle sogar ein sol- cher von nur 4—500 Drachmen genügt hat (B. 6. U.1. 6) und daß 
2. B. bei Subalternbeamten die z6oo: zwischen 600, 400, 300 und 200 Drachmen geschwankt haben?) Nun ist es freilich nicht ganz 
sicher, was man in diesen Fällen unter zögog zu verstehen hat?), ob 
man in ihm die von der Einschätzungsbehörde gewählte offizielle Bezeichnung für das Einkommen zu sehen hat oder ob bei ihm, was 
mir wahrscheinlicher erscheint, an das einkommenfähige Vermögen zu denken ist.) Sollte die letztere Erklärung das Richtige treffen, 
so würde das Jahreseinkommen der Priester aus ihrem Amt dem Vermögen, das die obigen Gruppen als Grundlage ihrer Stellung 
benötigten, teils fast gleichgekommen sein, teils es sogar überstiegen 
haben, aber selbst angenommen, mit dem z6g05 wäre das Binkommen 
gemeint, dann würden immerhin die Priester allein auf Grund ihrer Amtseinnahmen sich der Stufe der eü:togo: stark genähert haben. 

B. Der Erwerb aus nichtpriesterlicher Berufstätigkeit. 
Es ist jedenfalls für die Priester des hellenistischen Ägyptens recht: bezeichnend, daß sie sich mit ihrer priesterlichen Tätigkeit nicht begnügt haben, sondern daneben ganz abgesehen von ihrer eventuellen Anteilnahme an den verschiedenen Zweigen der Tempelrverwaltung 

sie scheinen mir jedoch vorläufig noch nicht recht geeignet auf ihnen Schlüsse allgemeiner Natur aufzubauen. Jedenfalls bedarf die Frage noch der metho- dischen Durcharbeitung. . e 
1) Siehe vorher $. 169; vergl. auch die Angaben aus dem P. Tebt. IT 294 auf 8. 169, A. 1, die sich auch auf das 2. Jahrhundert n. Chr. beziehen. 2) P. Lond. II 199 (8.158); P. Par, publ. von Hirschfeld, Sitz. Berl. Ak. 1892 S. 817 ft. . 
3) Siehe Wilcken, Ostr. I. S, 506509, berücksichtige auch S. 505; vergl. ferner jetzt für diese Frage B. G. U. IV, 1047, Col. 3, 10 ff. u. Col. 4. - 4) Die Zahlenangaben für die xögor, die uns überliefert sind, sind freilich verhältnismäßig niedrig. So ist der höchste m. W. bisher bekannt gewordene Satz ein Talent (B. G. U. 1, 18, 21/22), daneben stehen solche von 4000, 3000, 2000 und 1000 Drachmen (B. G. U. I. 18, 19 ff.; P. Fay. 23; B.G.U.L 194, 24/23). Es erscheint mir übrigens nicht ganz ausgeschlossen, daß etwa in dem zoeos nicht alle, sondern nur bestimmte Vermögenskategorien geschätzt wor- den sind,
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(siehe Kapitel VI, 3) auch in weltlichen Berufen tätig gewesen sind.) Während bei den Priestern des griechischen Kultus eine der- artige anderweitige Beschäftigung in Anbetracht der ganzen Stellung des griechischen Priesters (siehe Bd. I $, 133) selbstverständlich er- scheint, könnte man geneigt sein in ihr vornehmlich bei den Mit- gliedern der höheren ägyptischen Priesterschaft, den Phylenpriestern, etwas Außergewöhnliches zu sehen, doch sei daran erinnert, daß auch schon die berufsmäßigen Priester im neuen Reich?) allerlei bürger- liche Stellen eingenommen haben®), und daß ferner gerade die Zeit der Phylenpriester durch ihr Amt nicht stets in Anspruch genommen gewesen ist, da sie dieses ja mit einander abwechselnd versehen haben (siehe Bd. I. S. 24/25), 
Es lassen sich allerdings bisher aus hellenistischer Zeit nur ver- hältnismäßig wenige Belege für ägyptische Priester in bürgerlicher Berufsstellung anführen, was doch wohl auf keinem Zufall beruhen dürfte, und man muß sich dabei bewußt sein, daß man bei ihnen im Prinzip das Priesteramt und nicht etwa das weltliche als das ur- sprüngliche und zugleich als das Hauptamt zu fassen hat.) Freilich 

  

‚ 

1) Die Priester der Kultvereine dürfen natürlich hier nicht berücksich- tigt werden; denn sie haben einmal kein offizielles Priesteramt und, dieses dazu noch ganz nebenbei bekleidet. Es ist also ganz selbstverständlich, daß sie bürgerliche Stellungen eingenommen haben. Diese, sowie auch ihre sonstige Lage können uns somit auch nicht zur Illustration der wirtschaftlichen und weiterhin der sozialen Lage des Priesterstandes dienen. 
2) Die ältere Zeit darf man hier nicht zum Vergleiche heranziehen, da damals das Priestertum zumeist als das Nebenamt seines Inhabers zu fassen ist. 3) Siehe einige Belege hierfür z.B. bei Erman, Ägypten II. $. 397; Wiede- mann, a. a. 0. Le Muscon V (1886) $. 95; Brugsch, Ägyptologie 8. 84, 4) Es sei hier daran erinnert, daß bereits im 1Bd.8.24,A.1ı die von Krebs zuerst ausgesprochene und dann von Strack wieder aufgenommene und weiter ausgebaute Behauptung zurückgewiesen worden ist, die Phylenpriester des hellenistischen Ägyptens als Laienpriester zu fassen. Es lassen sich einmal die einfachen iegeis von den Inhabern der höheren Priesterstellen nicht trennen, mit ihnen zusammen bilden sie eine große geschlossene Gruppe, denn auch diese finden wir ja als Mitglieder der Phylen genannt (siehe Bd. I. S. 78, A. 1), auch sie führen öfters neben ihrem Spezialtitel noch den allgemeinen eines iegeds (Bd. 1. S. 77). Ferner finden wir die iegeis ebenso wie die höheren Prie- ster offiziell auf den großen Priesterversammlungen vertreten (Bd. 1.8.75); ebenso wie diese werden sie zur Verwaltung der Tempel, ja sogar zu ihrer Lei- tung verwandt; in diesem Falle müssen sie ihr Amt sogar ohne Unterbrechung versehen haben, da in den leitenden Priesterkollegien durchaus nicht alle Phylen durch Mitglieder vertreten gewesen sind (Kapitel VD). Der Amtsantritt der iegetz unterliegt der Zustimmung des Staates, die von einer eingehenden Prüfung abhängig ist (Bd. I. S. 211£.; P. Tebt. IL 293 zeigt uns jetzt auch, daß z.B, der Sohn eines diddoyog eopnrelag genau so wie der eines einfachen: isgeug be- handelt worden ist); es ist ihnen an sich ohne weiteres möglich gewesen, die höheren Stellen in der höheren Priesterschaft zu erlangen (Bd. 1..8. 230 ff), Schließlich sei hier auch noch daran erinnert, daß der Staat ihnen ein festes
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bat man mit Ausnahmen zu rechnen, denen aber immer besondere Umstände zugrunde liegen. So hat man in dem bereits im L Bd. 
S. 224 erwähnten Chahapi, der als Nichtägypter im 3. Jahrhundert 
v. Chr. Mitglied der höheren Priesterschaft in Memphis geworden ist, 
in erster Linie den im Sicherheitsdienst tätigen höheren staat- 
lichen Beamten zu sehen; er ist nur nebenbei Priester geworden, “was uns auch seine Darstellung auf seinem Grabsteine!) durch Bei- 
behaltung unägyptischer Kleidung, Haar- und Barttracht deutlich an- 
zeigt. Die gleiche Stellung wie Chahapi hat man alsdann dem Kom- 
mandanten von Syene aus der Zeit des 6, Ptolemäers — er ist 
von Geburt Grieche — zuzuweisen, der gleichzeitig als Prophet und 
Archistolist den vereinigten Priesterkollegien der Tempel von Philä, 
Elephantine und Abaton angehört hat, und der spüter, als er Stra- 
tege geworden ist, seine priesterlichen Ämter niedergelegt hat (siehe 
Bd. 1. S. 224). 

Anders wie bei diesen beiden wird man alsdann bei dem arsi- noitischen zoountiis und BovAsvrijs, dem im Jahre 214 n. Chr. 
von der ßovArj von Arsinoe die Oberleitung des dortigen Jupiter- tempels übertragen worden ist (siehe über ihn Bd. L $. 226), wohl 
annehmen dürfen, daß er, wenn er auch nicht von Haus aus Prie- 
ster gewesen ist, dann doch seine Tempelvorsteherwürde als Haupt- 
amt geführt hat. Welche Bedeutung man’ ihr beimaß, ergibt sich 
wohl am klarsten daraus, daß der Anıtsvorgänger des Gewählten, 
auch er ein Ratsherr von Arsinoe, nach seinem Ausscheiden aus dem 
Amt offiziell als doytegerevoag bezeichnet wird (B. G. U. II. 362, 
p- 3,20). Auch die als Mfgocı, bez. als Iegoaı rg Exıyovig bezeichneten Priester aus ptolemüischer und römischer Zeit (siehe Bd. 1. S. 224—26) sind nicht etwa als aktive Soldaten, sondern als 
Priester zu fassen, welche entweder selbst oder deren Vorfahren zum 
mindesten — allerdings nicht ursprünglich — den priesterlichen Beruf 
ergriffen haben. Dieser ist jedoch sicher ihr Hauptberuf geworden; 
denn in römischer Zeit dürfte die „Perser“bezeichnung wohl nur noch 
titulare Bedeutung besessen haben, und ob in ptolemäischer Zeit die 
„Perser“priester zum aktiven Militärdienst je herangezogen worden 
sind, ist zweifelhaft. 

Demnach bleibt uns als einziges sicheres Beispiel für den Eintritt 
eines ägyptischen Priesters in eine militärische Stellung jener leoedg 
von Solkmopaiu Nesos vom Jahre 139 n. Chr., welcher dem Korps der 

Gehalt ausgezahlt hat (Ba. 1. S.369). Faßt man dies alles zusammen, so ist der Gesamteindruck, den wir von den ügyptischen iegers erhalten, doch jedenfalls der von berufsmäßigen Priestern. 
1) Siehe Erman, Ausführliches Verzeichnis der altägyptischen Altertümer und Gipsabgüsse (Berliner Museum), 8. 835, Nr. 2118; vergl. bierzu Schäfer 8.2.0. Ä. Z. XL (1903/3) S. 34.
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Agaßoroßsreı angehört hat!); als solcher ist er der Torzollstation des Dorfes offenbar zu ihrer Sicherung beigegeben gewesen. Agyp- tische Priester in amtlicher Stellung sind uns ferner noch durch demo- tische Papyri der ptolemäischen Zeit?) bezeugt, denen zufolge sie Mitglieder des national-ägyptischen Gerichtshofes der Lao- kriten?) gewesen sind. 
Recht zweifelhaft ist es alsdann, ob man einen legebg Me$ıuog aus Oxyrhynchos, der zugleich Eveoyog &önyntis und BovAevrig dieser Stadt gewesen ist (P. Oxy. 1.56: 211 n. Chr.), sowie einen dpyıegedg Zugartov, der in Herakleopolis im Jahre 212 n. Chr. die Amter eines BovAsvrijs und Bıßlropviuk Extıjosov (?) bekleidet hat?), als weitere Belege für ägyptische Priester in amtlicher Stel- lung anführen dar£5) Da eine Gottesbezeichnung den Priestertiteln 

  

1) P. Amh. II. 77. Der Eintritt des ägyptischen Priesters in das Korps der. arabischen Bogenschützen zeigt uns wieder deutlich, wie wenig die landsmann- schaftliche Zusammensetzung eines Soldatenkorps mit seinem Namen zu tun hat; vergl. Bd. I. 8. 225, A. ı. 
2) Siehe dem. P. Lond., publ. Rev. &g. II. S.15; dem. P. Berl. 3113, Spiegel- berg 8.211. 
3) Über diese siehe Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht $. 47 und \Venger, Rechtsurkunden aus Tebtynis, Archiv ILS. 182 (S. 489 ff) im Anschluß an P. Tebt. I. 5, 207—220. Vergl. auch im Abschnitt 3 dieses Kapitels die Bemer- kungen über die prinzipielle Stellung der Priester zum Richterstande, 4) Siehe P. Rainer bei Hartel, Gr. P. S. 66. Zu dem Titel Brßliogiiuk £x- rosa» (darioemv statt önynens) vergl. Wilckens Vermutung bei Preisigke, Städtisches Beamtenwesen im römischen Ägypten S 39, . 5) Wessely, Kar. u. Sok. Nes. 8,57 und im Anschluß an ihn Strack a.a. 0. Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft IV (1903) S. 220 erwähnen einen ägyptischen Priester, der Ayoruerog »oung gewesen sein soll, man wird jedoch besser daran tun ihn hier nicht zu verwerten, da die Zuweisung des Amtstitels an den Priester nur auf der Namensgleichheit zweier in verschiedenen Doku- menten (P. Lond. II. 347 [S. 70) u. B. G. U. 1. 270) genannter Personen beruht und diese zumal bei den hier in Betracht kommenden, so außerordentlich häufig gebrauchten Namen Srorojris und Orröggıs so gut wie nichts besagt. Dagegen bietet uns einmal P. Tebt. I, 24 (2. Jahrhundert v. Chr.) weitere Beispiele für zwei iegeis als Beamte der Lokalverwaltung; allerdings ist nicht festzu- stellen, welche Stellen (siehe über sie Z. 60 ff. und die Ausführungen Grenfell- Hunts, P. Tebt. I. S. 95,96) sie speziell eingenommen haben. Ferner sei hier auf die demotischen Inschriften des Museums von Kairo 31083, 31092, 31093, 31130, publ. von Spiegelberg, Die demotischen Inschriften S.10, 23, 24, 51, und eine hieroglyphische Inschrift, publ. von Daressy, Rec. de trav. XY (1893) S. 159 und besprochen von Spiegelberg a. eben a, O. S. 94 verwiesen. Ihnen zufolge haben gegen Ende der ptolemäischen und im Anfang der römischen Zeit zwei Priester der Hathor von Dendera, cin gewisser Panas und sein Sohn Ptolemaios, der erstere die Stellung eines „Stadtpräfekten" und „Soldatenobersten“, der letztere sogar das Amt des „Strategen“ des Gaues bekleidet. Da hier Vater und Sohn das Priesteramt bekleidet haben, so wird man dies kaum als Neben- amt fassen dürfen.



1. Die wirtschaftl. Lage. B. Erwerb aus nichtpriesterl. Berufstätigkeit, 189 
    

nicht hinzugefügt ist und sonstige kennzeichnende Merkmale?) fehlen, so könnte mian die Priester auch ebensowohl dem griechischen Kultus zuweisen. Ähnlich verhält es sich bei einigen gleichfalls keinen Gottestitel führenden Coyısgeredouvreg?) aus römischer Zeit, welche als städtische Beamte in der Verwaltung der Metropolen (Arsinoe und Hermupolis) tätig gewesen sind, als zoVravıs (B. G. U. II. 362, p-5, 13; vergl. auch C.P.R.I. 20 Col. 1,2), als BovAsvırig (B. G.U. IL. 362, p. 12,5; C.P.R. IL 20 Col. 1,2) und als yvuraoiapyos (0. P. R. 1. 20, Col. 1, 2)°) Da es sich in keinem der angeführten Fälle entscheiden läßt, ob die dpzıegarsdoarreg ihr Oberpriesteramt gleichzeitig mit den städtischen geführt haben‘), so würden sie übrigens, wenn man sie als ehemalige Priester des griechischen Kultus faßte, hier gar nicht verwertet werden dürfen. Eine Verwertung ist nur möglich, wenn man geneigt ist in ihnen gewesene @gxısgeig der ägyptischen Kirche zu schen, die zudem nach Ausscheiden aus ihrem speziellen Amte weiter Mitglieder der ägyptischen Priesterschaft ge- blieben sind; hierfür ist jedoch ein direkter Beweis nicht zu erbringen Der gleiche Zweifel, ob Priester des ägyptischen oder des griechischen Kultes, besteht endlich auch bei einem deyisoarsuoeg aus Arsinoe (3. oder 4. Jahrhundert), der von der BovArj seiner Heimat zum Aoyo- 
  

1) Die Namen, selbst der römische Name Maximus können uns in dieser Zeit, 3. Jahrhundert n. Chr., auch keinen Anhalt gewähren. 2) Über sie vergl. die Ausführungen im I. Bd. 8. 51 u. 226/27. 3) P. Oxy. IV. 718 nennt uns einen deyieparedceg aus Oxyrhynchos, der in dieser Stadt auch städtische Ämter bekleidet hat; die genauen Bezeichnungen sind gerade nicht erhalten. 
4) Preisigke a.a.0. S.11 u. 30/31 faßt die in den ägyptischen Metropolen amtierenden &eztegsig der römischen Zeit als liturgische städtische Beamte und hält eine Kumulation bestimmter liturgischer Ämter der Stadtverwaltung (darunter die oben erwähnten) für nicht wahrscheinlich (8. 42); nach ihm wäre also ein gleichzeitiges Bekleiden so gut wie ausgeschlossen. Doch ganz ab- gesehen davon, daß die zweite Behauptung Preisigkes mir bisher nicht gesichert erscheint, so halte ich es jedenfalls für einen Irrtum, alle jene &ezisgeis ohne weiteres als liturgische Beamte von der Art der zuureolegyos, Zönyneijs usw. zu fassen. Ein Beweis hierfür ist nicht zu erbringen. Denn ihre Erwähnung in dem P. Amh. II. 124, welcher die Zahl der bei festlichen Gelegenheiten im Gym- nasium von Hermupolis verschiedenen Beamten beigegebenen Ehrendiener auf- zählt, scheint mir kein solcher zu sein; einmal sind auf jeden Fall nicht nur liturgische städtische Beanıte in der Urkunde verzeichnet, wird doch auch der Stratege genannt, es brauchen also auch die &eyısgeig keine zu sein, und vor allem stehen in der Aufzählung, die nach der Zahl der „Diener“ geordnet ist, die deyıegeis nicht an der durch die Anzahl ihrer pilanss gebotenen Stelle unter den städtischen liturgischen Beamten, sondern werden für sich aufgeführt, was doch wohl nicht geschehen wäre, wenn man in ihnen Angehörige der litur- gischen Beamtenschaft zu schen hätte, Bei meiner Auffassung erklärt sich übrigens die Amtstitel-Reihenfolge des Petenten in C. P.R.I. 20 Col. 1,2 ohne weiteres, während Preisigke (a. a.0. 8.39) sie als eine Ausnahme von der von ihm aufgestellten Aufeinanderfolge der Amtstitel auffassen muß.
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rg«pos, d.h. zum ständigen Vertreter der Stadt am Gerichtshof des Präfekten in Alexandrien') gewählt worden ist; er hat allerdings die Übernahme dieses Aıntes verweigert (P. Amh. II. 82). 
Bei den uns bekannt gewordenen @oyısgeig des alexandrinischen Kaiserkultes aus dem 2. Jahrhundert n. Chr.?) ist die Zuweisung zum griechischen Kultus zwar sicher, aber ob sie die von ihnen beklei- deten städtischen Amter d@yooavöuog und yvuvaolaoyog zugleich mit ihrem Priesterant inne gehabt haben, läßt sich auch hier nicht feststellen?) Ein dozısosdz des Kaiserkultes in Hermupolis hat als- dann vielleicht gleichzeitig das Amt des &xl tjs eddnvlag dieser Stadt bekleidet.‘ 
Gleichfalls in einem städtischen Amte, als doyizovruvıs did ßfov, finden wir im 1. Jahrhundert n. Chr. einen leooxoıdg in Ptole- mais tätig) Auch aus ptolemäischer Zeit ist uns für Ptolemais ein Priester des griechischen Kultus in amtlicher Stellung belegt, näm- lich der in den letzten Jahren des Epiphanes und unter der Regie- rung des Philometor fungierende legebg ITroisuniov Zuriigog ze} 

’Exıpavods Eöyegiorov, der zugleich Epistratege der Thebais gewesen ist.°) Schließlich ist hier noch darauf hinzuweisen, daß der Alexanderpriester in Alexandrien stets die Würde des &önynriis dieser Stadt innegehabt hat (siehe Bd. L. S. 155). 
Die hier besprochene amtliche Tätigkeit der Priester ist übrigens für sie nicht immer mit Einnahmen verbunden gewesen. Diejenigen Priester, welche nichtliturgische Staatsämter bekleidet haben, werden allerdings vom Staate ein Gehalt bezogen haben. Direkte Belege liegen zwar hierfür nicht vor; da ja die Priester aber auch als Richter tätig gewesen sind, wenigstens ein indirekter in dem Zeugnis Diodors (I. 75, 4), wonach die Mitglieder des national-ägyptischen Gerichtshofes „ovvrdisis tüv evayzulov age tod Buoıkkas Izuvel 

zoög Öiergoprv“ erhalten haben. Nichts eingebracht haben dagegen 

  

1) Vergl. über das Amt des 3oyoyedpog die Bemerkungen von Wenger a. a. 0. Archiv II. S. 56/7; Wilcken, Archiv II. 128; Preisigke a. a. O. S. 21/5. 2) Siehe gr. Inschriften, publ. von Seymour de Ricci a. a. O. Archiv IL S. 441 Nr. 66 u. $8. 567 Nr. 131. 
- 3) In der zu zweit (Anm. 2) genannten Inschrift ist eine sichere Feststel- lung wegen ihrer Verstümmelung nicht möglich; es könnte sich auch hier um einen „ysrdusvog“ handeln. Einige der in Nr. 66 genannten doyıegeis haben übrigens auch staatliche Ämter, das des Paorızög yoruuereds und das des orou- znyös, in verschiedenen Nomen Ägyptens bekleidet, diese jedoch sicher nicht gleichzeitig mit ihrem Priesteramt, da sie Ja zur Zeit der Führung der Staats- ämter nicht in Alexandrien gewesen sein können, 

4) P. Amh. II. 124, 22/23; vor allem die ganze Anordnung des Papyrus macht mir die obige Annahme wahrscheinlich: 
5) Gr. Inschrift, publ. von Seymour de Ricei a. a. O. Archiv IL S, 436 Nr. 32; vergl. gr. Inschrift, publ. von Strack a. a. O. Archiv I. S. 209. 6) Strack, Inschriften 94; siehe weitere Belege für ihn Bd.LS. 194, A, 3ff,
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den betreffenden Priestern die von ihnen versehenen städtischen Ämter, da diese ja liturgischen Charakter gehabt haben; im Gegenteil, sie werden ihnen sogar noch meistens: größere Aufwendungen auferlegt haben. \Venn man auch demnach in der Übernahme eines Amtes nicht ohne weiteres eine neue Einnahmequelle seines priesterlichen Inhabers schen darf, so ist jedenfalls der Verwaltung liturgischer Ämter durch Priester wenigstens das eine zu entnehmen, daß die be- treffenden Personen sich in guter wirtschaftlicher Lage befunden haben 
müssen.!) 

Außer in amtlicher Tätigkeit finden wir Priester auch in bürger- oO 
lichen Berufen beschäftigt, allerdings ist die Zahl dieser verschwin- dend gering.) Eine größere Anzahl Belege besitzen wir bisher über- haupt nur für einen, den des Landpächters. Sie gehören sowohl der ptolemäischen als auch der römischen Zeit an und zeigen uns höhere und niedere Priester als Pächter von Privatland?) und als 

  

1) Zu den Bemerkungen über die städtischen liturgischen Ämter vergl. Preisigkes Dissertation. - 
2) Unbegründet ist es z. B,, wenn Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 67 einen Priester als gewerbsmäßigen zeiumAoredpos bezeichnet; denn die Identität des in B. G. U. II. 607, 7ff. genannten Pabus, Sohn des Satabus, Enkel des Harpagathes (163 n. Chr.) aus Soknopaiu Nesos mit dem Soknopaiospriester gleichen Namens. (B.G.U. I. 86, 19/20: 155 n. Chr.) erscheint mir durchaus nicht gesichert; ist uns doch z.B. gerade aus dem Jahre 163 n. Chr. aus Soknopaiu Nesos ein Mann bekannt geworden, der auch dieselben Namen führt, bei dem aber Alter und Signalement eine Gleichsetzung mit dem erstgenannten Pabus vollständig aus- schließen (C. P. R.I. 16). Ob der für 166 n. Chr. uns bezeugte Pabus, Sohn des Satabus (C. P. R. I. 14; P. Lond, I, 332 [S. 209]) mit einem der vorher genannten | Pabus gleichzusetzen ist, ist mir erst recht zweifelhaft. Ebenso muß man auch Stracks a.a.O. Zeitschr. für neutest. Wissensch. IV (1903) S, 220 allerdings zwei- felnd vorgebrachte Annahme abweisen, ein Priester sei als Matrose tätig ge- wesen (P. Oxy. 1. 86, 11); vergl. Wilcken, Ostr. 1. S, 431, A. 3, 

3) Ptolemäische Zeit: dem. P., publ. Rev. g. IIL S. 130 (Taricheut als Pächter); dem. P., publ. Rev. eg. II. S. 131 u. Revillout,. Preeis du droit €gyptien IL 8. 1276 (Choachyt ’als Pächter); dem. P. Berl. 3080, Spiegelberg S. 13 (der hier genannte Choachyt hat nicht, wie Rervillout, Melanges 8. 116 ff. 

’ 

annimmt, Staatsland gepachtet, vergl. Spiegelbergs a. a. O. Übersetzung und seine Bemerkungen zu diesem Papyrus); P. Grenf. II. 33 (legsds als After- pächter; insofern führe ich ihn an dieser Stelle an, . obgleich das Objekt der Afterpacht izg& yij ist). Römische Zeit: ‚P. Lond. II. 287 (8. 202) (Nyoduevog ize£ov [siehe Bd. I. S.48, A. 2] als Pächter); siehe jetzt auch P. Tebt. IL 309 (lzgeös als Pächter; um ieg& yi) dürfte es sich bei dieser Pacht nicht handeln, wenn auch der Soknebtynistempel als der Verpächter erscheint, dagegen sprechen ja die prinzipiellen Ausführungen im Kapitel VI, 3Aa; das Pachtobjekt — eine nähere Bezeichnung führt es nicht — dürfte woll ein Teil jener dem Tempel überwiesenen yij &» suvrdke [siehe Bd. U, S. 171, A. 1] sein); P. Tebt. IL. 311 (leeeds als Püchter der eben erwähnten rd Ev suvrdfe). . Die beiden zuletzt angeführten Belege erhalten noch dadurch ein besonderes Interesse, daß in ihnen von dem Rücktritt von Priestern von ihrer Pachtung die Rede ist,
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Peoihızof bez. Önuscıoı yz@eyot, d. h. als Staatspächter.) Einige 
Zeugnisse. bieten uns auch Anhaltspunkte zur Beurteilung der Größe 
der Pachtungen. So haben sich z. B. in ptolemäischer Zeit ein Tari- 
cheut bez. ein ieoevg zur Entrichtung von Pachtsummen in Höhe von 
17 Artaben Weizen pro Jahr (dem. P., publ. Rer. &g. III. S. 130) und 
von 15300 Kupferdrachmen für 4 Jahre, d. h. von etwa jährlich 10 Silberdrachmen (P. Grenf. I. 33) verpflichtet; um größere Terrains 
kann es sich hier also nicht gehandelt haben.?) Von erheblich größe- 
rem Umfang müssen alsdann die Pachtgebiete gewesen sein, für die 
in römischer Zeit ein iepedg bez. ein Nyodusvog legeov, der eine 
40'/, Artaben Weizen®), der andere 500 Silberdrachmen‘) an Pachtgeld abgeführt haben. Schließlich sei hier noch hervorgehoben, daß im Jahre 228/29 n. Chr. ein isosvs von Soknopaiu Nesos 6 Aruren Staats- land gepachtet und dafür 21 Artaben Weizen zu zahlen hatte (B. G.U. II. 659, Col. 2, 29)5), Ob das Pachtgeschäft für die Priester beson- 
ders lukrativ gewesen ist, läßt sich nicht ‚entscheiden, da nähere An- 

1) Ptolemäische Zeit: P. Amh. II 33, falls die Grenfell-Huntsche An- nahme der Identität mit dem P. Amh. IL 30 genannten iegsdg richtig ist; P. Amh. II. 85 (vergl. Ba. II. S, 38/39; die hier vorkommenden isgsig haben die Pachtung an Unterpüchter weitergegeben; vergl. hierzu die Bemerkungen über P. Grenf. II. 33 im I. Ba. S, 281, A. 3); P. Amh. II. 59 u. 60 (vergl. Bd. D. S. 102, A. 2); P. Tebt. 1. 42 (iseeös als yeapyös, er verpachtet das Land weiter); 61®, STE. — 72,208 f. ($eayol als 7e0pyol); 61°, 401 —= 72, 410 (iBıoßooxös als 7E09705); 62, 7; 63, 18 ff. — 141; 84, 93 (vergl. zu diesen allen Bd. ILS. 39, A.2 u. 90,A.3; iegeig als yeopyol, nach 63, 18 ff. haben sie später die Weiterver- pachtung vorgenommen); P. Tebt. I 72, 21fl. (rasropdeo: als ysapyoi); 139 ($zuyos als zewey6s); P. Petr. II. 82, 3 (ifıoßoszds als yenpyds von lso& yi); 99, 4,5,7 u.8 (#eayoi und ein !Bıoßoczds als yewpyol). Römische Zeit: B. G. U. II. 659, Col. 2, 29; P. Lond. I. 258 (8, 28), 2. 206 u. 208; 259 (8. 36), 2. 49 u. 50; 180 (8. 94), Z. 14. (In allen Belegen iegsis als yeagyol.) 
2) Zu den Folgerungen im Text über die Größe der Pachtungen vergl. die Zusammenstellung von Pachtverträgen bei Waszyniski a. a. 0. I, S, 169#f 3) P. Lond. II. 180 (8. 94), 2.23. Es sind hier zwei Pachtzahlungen no- ‚tiert, eine aus dem Pachon und eine aus dem Payni; ausgeschlossen erscheint es mir,.daß etwa derselbe Zahler auch noch wöitere hier nicht erwähnte Pacht- raten in demselben Jahre abgeführt hat, da uns zumal der erste Teil der Ur- kunde (Z. 1—13) deutlich zeigt, daß in ihr für einzelne 7ewgyoi der Gesamt- betrag ihrer Pachtzahlungen verrechnet worden ist, 

4) P. Lond. II. 287 (8. 202); bei dieser Pachtung handelt es sich um Wiesen. ö) Weitere speziellere Beispiele liegen dann noch vor in den P. Tebt: 1. 42 (iegsds, 6 Aruren Kronland, Pachtpreis 36 Artaben Weizen); 61%, 37. — 12, 208f. (4 $eayol, 20 Aruren Kronland, erst 1 Artabe Weizen, dann 4%, Ar- taben pro Arure); 61, 401 — 2, 410 (Pftoßoozds, 9Y, Aruren Kronland, erst 1, dann 2%/,, zuletzt ungeführ 4°, Artaben pro Arure); 72, 21 ff. (mehrere zuero- @öeor, 10 Aruren Kronland, erst zu /,, dann zu /,, schließlich zu 1 Artabe pro Arure verpachtet); II. 311 (fsgeds, 2 Aruren). “Siehe auch noch P. Petr. II. 82, 2 ff. (fßıoßosxög bezahlt 5 Artaben Weizen) u. 99 ($s«yol, einer hat 6, ein anderer 6'5'%,, Aruren Kronland gepachtet; ein dritter und ein ißroßoszxög scheinen 2 Ar- taben Weizen pro Arure zu bezahlen).
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gaben über die einschlägigen Pachtbedingungen u. dergl. fehlen! ; im 
großen und ganzen dürfte sich die Rentabilität entsprechend der all- - 
gemeinen Stellung der Landpächter und der Lage der Landwirtschaft 
gestaltet haben, die jedenfalls im Laufe der römischen Zeit allmählich 
eine Verschlechterung erfahren haben.) Wir haben übrigens ferner, 
wenn wir Priester als önudsuor yeapyoi antreffen, mit der Möglichkeit 
zu rechnen, daß sie nur zwangsweise die Pachtung übernommen haben 
(siehe Bd. I. S. 281, A. 3); diesen dürfte wohl kaum ihre bürgerliche 
Beschäftigung irgendwelche größeren Einnahmen gebracht haben.) 

Im Anschluß an die Bemerkungen über die Landpacht sei hervor- 
gehoben, daß von Priestern des öfteren auch auf eigenem Grund! 
und Boden Landwirtschaft betrieben sein wird; wenigstens unter- 
richten uns eine Reihe Belege über den Landbesitz der Priester (über ihn siehe den folg. Abschnitt C). 

Wenn uns alsdann im 1. Jahrhundert n. Chr. zwei ägyptische 
legeig begegnen, welche nebenbei als £oydraı d.h. als gewöhnliche, 
wohl ungelernte Arbeiter tätig gewesen sind (P. Lond. II. 259 [S. 36], 2.15 u. 20), so darf man dies wohl als Anzeichen keiner besonders guten wirtschaftlichen Lage der. betreffenden auffassen, denn sonst 
würden die Priester doch nicht derartig unselbständige Stellungen an- 
genommen haben. Über die Art ihrer Beschäftigung‘) sowie über 
die Höhe ihres Verdienstes erfahren wir nichts Näheres, 

Nur ganz selten läßt sich bisher der Betrieb eines Handwerks 
oder einer gewerblichen Unternehmung durch Priester auf eigene 

1) Auch diejenigen Belege, aus denen wir den von Priestern pro Arure gezahlten Pachtpreis feststellen können, bieten uns keine sicheren Anhaltspunkte, da wir ja nicht die anderen Pachtbedingungen und vor allem nicht die Bonitäts. klasse des Pachtlandes kennen, Die Pachtpreisreduktionen in den eben er-. wähnten P. Tebt. I mahnen uns übrigens m. E. zur besonderen Vorsicht bezüg- lich eines allgemeinen Urteils, 
2) Vergl. hierzu jetzt die Bemerkungen Waszyüskis a. 2. 0.1. 8, ı61 f£., von denen freilich einzelne zu modifizieren sind. Aus dem Rücktritt von Priestern von ihrer Pacht (siehe vorher $. 191, A.3 u. 192, A. 1) braucht man übrigens noch nicht zu folgern, daß sie schlechte Geschäfte mit ihr gemacht haben, es können für ihn auch andere Gründe maßgebend gewesen sein, 
3) Von dem in P. Oxy. III. 477 erwähnten Alexanderpriester vom Jahre 132/33 n. Chr. (siehe Bd. 1. S, 155, A. 4) möchte ich nicht annehmen, daß er gleichzeitig &eyıyeweyds gewesen ist (anders wohl Grenfell-Hunt, siehe ihre Übersetzung), denn die Anordnung der Titel des Priesters scheint mir darauf hinzuweisen (siehe besonders das xe«i in Z. 4), daß sich ysvöusros in Z. 3 auch auf dezıysweyog bezieht. - 
4) ’Eoydraı finden wir z.B. als Hilfskräfte in landwirtschaftlichen Betrieben tätig (siehe etwa B.G.U.1 14; P. Lond. I. 131 Recto [S. 166]; P. Fay. 102), sie sind bei Bauten als Handlanger benutzt worden (siehe etwa B. G. U. IIT. 699; 894); uls Schauerleute erscheinen sie P. Oxy. II. 522, und der arsinoitische Jupitertempel hat sich welche an den »opecie: zum Tragen der Götterbilder gemietet (B. G. U. II. 362 p. 7, 17; 10, 18; 11, 13). 

Otto, Priester und Tempel. II. 13
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Rechnung‘ belegen.!) So finden wir in römischer Zeit einen Sokno- paiospriester im Besitz einer Mühle?), einen anderen als Eigentümer | ‘einer Ölfabrik (Eictovpyeiov, vergl. Bd.1. S. 295, A.1; P. Wess. Taf. gr. tab. 7 N. 9). Wenn wir ferner hören (gleichfalls römische Zeit), daß eine Priesterin im ganzen 5 Kamele besessen hat, so darf man wohl annehmen, daß sie diese nicht bloß zu Privatzwecken gehalten, sondern daß sie mit ihnen, die Ja eins der wichtigsten Transportmittel des hellenistischen Ägyptens darstellten (siehe Bd. 1. S. 316, A. 4), ein Transportgeschäft betrieben hat, Dieses hat sie allerdings dann allem Anschein nach aufgegeben, da sie alle Kamele verkauft hat, zwei von ihnen übrigens an einen Priester, der vielleicht gleichfalls als Spediteur tätig gewesen ist.) Zu erwähnen ist hier noch, daß einem legedg zusammen mit seiner Frau und seinem Bruder neben anderen Grundstücken auch 2 zare)öuare, d.h. Herbergen, ganz und Anteile an zwei anderen gehört haben! ; ob diese freilich von ihnen selbst unterhalten worden sind, läßt sich nicht feststellen. Man hat übrigens auch damit zu rechnen, daß die Priester eventuell in den industriellen und gewerblichen Unternehmungen ihrer Tempel Be- schäftigung gefunden haben (siehe Bd. II. S. 114 u. 163; vergl. auch Ba. 1. 8. 300, A. 3). 
Würden wir der Nachricht des Clemens Alexandrinus (Strom. VI. p- 758 ed. Potter) Glauben schenken dürfen, daß in Ägypten speziell die Pastophoren die ärztliche Kunst ausgeübt haben, so wäre uns durch sie in allgemeinster Form ein weiterer von ägyptischen Prie- stern nebenbei versehener Privatberuf bezeugt, aber man tut wohl besser sie nicht zu verwerten (siehe Bd. 1. S. 96). Andererseits ist freilich zu beachten, daß im alten Ägypten die Ausübung des ärzt- lichen Berufes jedenfalls vielfach in der Hand der Priester gelegen hat), und daß z. B. noch von Diodor (1. 82,3) und von Clemens 

  

1) Möglicherweise macht uns jetzt P. Tebt. II, 308 mit einem Priester be- kannt, der eine größere Papyrusfabrik betrieben hat, Wenigstens hat der betreffende auf einmal 20 000 Papyrusstengel gekauft. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, daß er sie nicht selbst hat verarbeiten lassen, sondern daß er sie seinerseits an den Fabrikanten weiterverkauft hat. In diesem Falle wäre uns für Priester das Betreiben von Handelsgeschäften bezeugt, der betreffende als Makler oder Zwischenhändler zu fassen. Ob man den in P. Tebt. II. 314 erwähnten Priester direkt als Ölfabrikanten fassen darf, ist mir nicht ganz sicher. Aus der Art und Weise, wie er das von ihm beabsichtigte Elcıovpyeiv erwähnt, könnte man auch auf Ölbereitung nur zu eigenem Bedarf schließen. 2) P. Wess. Taf. gr. tab. 11 N, 17; tab. 8 N. 12; tab. 13 N. 29. 3) P. Lond. II. 304 (8. 71); B.G.U,L 87; vergl. Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 54. 
4) P. Rainer, publ. von Wessely a. a. O. Studien zur Paläographie und Papyruskunde 2. Heft $. 29 #. Col. 5. u 

. 5) Vergl. hierzu z.B. v. Oefele, Vorhippokratische Medizin Westasiens, Asyptens und der mediterranen Vorarier in Th. Puschmanns Handbuch der



1. Die wirtschaftl. Lage. B. Erwerb aus nichtpriesterl. Berufstätigkeit. 195 
  

Alexandrinus (a. a. O.) die medizinische Wissenschaft ausdrücklich als Bestandteil der „hermetischen“ Wissenschaft, d. h. der priesterlichen Literatur angeführt wird. (Siehe auch Galen XI. p- 798, Kühn.) Insofern halte ich es für so gut wie sicher, daß auch in hellenistischer Zeit Mitglieder der ägyptischen Priesterschaft im ärztlichen Beruf titig ge- wesen sein werden?), obgleich sich allerdings unter den mir aus dieser Zeit urkundlich bekannt gewordenen ägyptischen Ärzten, den staatlich angestellten (Öyudaıos iergor)?) und den privaten®), keiner befindet, in dem man einen ägyptischen Priester sehen könnte. Dagegen läßt sich für einen von ihnen, einen &xl z@v laroüv wohl aus dem 1. Jahr- hundert v. Chr., die gleichzeitige Bekleidung griechischer Priester- äniter, derjenigen des Alexanderpriesters und des legeüg tod Movosiov, nachweisen.‘) 
Ob der deyısorrevoug des Hadrianeions in Memphis (156 n. Chr.), der in dieser Stadt zugleich ein privates Bankgeschäft betrieben hat (P. Lond. II. 317 IS. 209]), hier zu verwerten ist, ist nicht zu ent- scheiden, da wir nicht feststellen können, ob er bereits zur Zeit der Bekleidung seines Priesteramtes Bankier gewesen ist. 

Geschichte der Medizin I 8. 52 f (bes. S. 82/83). Die Historiker der Medizin scheinen mir freilich zu übertreiben, wenn sie annehmen, daß ganz allein von Priestern im alten Ägypten der ärztliche Beruf ausgeübt worden ist. 1) Vergl. z. B. hierzu auch Nachrichten wie die des Galen XII. p. 776, Kühn und des Horapollon, Hierogl. I. 38. Erinnern darf man hier wohl ferner daran, daß mit einem Tempel eine Art von Spital verbunden gewesen ist (Bd. IL. S. 17, A. 3); siehe auch die Bemerkungen über die Krankenheilungen bei ägyptischen Tempeln Bd. I. $, 397. Nicht ganz sicher ist es, ob man hier auch auf den aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. stammenden P. Oxy. III. 476 ver- weisen kann, dem zufolge zwei ägyptische Zvrapıasrat die offizielle Leichen- schau vorgenommen haben, die sonst den dnuöcior largoi übertragen gewesen ist (vergl. Lumbroso, Lettere al signor professore Wilcken V, Archiv II. S. 163/4). Sieht man selbst in diesen Evragıaorei niedere Priester (vergl. Ba. 1. S. 108), so braucht man ihre Hinzuziehung zu der Leichenschau durchaus noch nicht als Hinweis auf die Ausübung ärztlicher Funktionen durch niedero Priester zu fassen, sondern kann in ihr auch einfach nur eine Folge ihrer eigentlichen Berufstätig- keit sehen. Immerhin liegt es nahe, gerade bei den „Einbalsamierern“ gewisse ärztliche Kenntnisse vorauszusetzen, und hierin etwa die Unterlage für die an sich nicht richtige Angabe des Clemens Alexandrinus — Verwechtelung zweier Gruppen der niederen Priesterschaft — zu sehen; vergl. auch hierzu die von Lumbroso a. a. O. erwähnte Stelle des Censorinus, de die nat. 17. 
2) Siehe etwa P. Tor. 1, Col. 2, 26; B. G. U. II. 647; III. 928; P. Oxy.1. 40; öl; 52; II. 475; P. Fay. 106. Vergl. über sie jetzt R. Pohls Dissertation De Graecorum medicis publieis (Berlin 1905). 
3) Siehe z. B. P. Par. 5, Col. 18,6; 36,8; B.G. U.II. 630, Col, 3, 26; II. 921,9; P. Lond. I. 131 Recto (8. 166), 2.179; P. Amh. II. 128, 120; P. Tebt. I, 112 passim. 
4) Gr. Inschrift, publ. BCH.M (1879) 8.470 N. 2, siehe zu ihr Bd. L 8.184, A.3 u. 8.197, A. 3. Über den Titel „erl Toy largar“, der wohl die leitende Stellung seines Inhabers im ägyptischen Medizinalwesen anzeigt, siehe Dittenberger, Orient. gr. inscript. select. L S. 182 und Pohl a. a. 0. S. 28. 

13*
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C. Der Besitz der Priester und seine Verwertung. 

Belege allgemeiner Natur über den Besitz der Priester, sowie ‘solche, welche uns über das gesamte Vermögen eines einzelnen Prie- sters unterrichten, sind leider bisher so gut wie gar nicht vorhanden.!) Von ersteren besitzen wir einen in einer Urkunde vom Jahre 177 u. Chr. (B. 6. U.1. 194), der zufolge ein gewöhnlicher isgeyg des Dorfes Neilupolis offiziell zu den »EÜoyrjwoveg“ gerechnet worden ist und mit Dorfbewohnern auf eine Stufe gestellt wird, welche über einen z6gog von 1000 Drachmen (siehe hierzu vorher S. 155) verfügt haben. In einem Heiratskontrakt aus ptolemäischer Zeit scheint als- dann ja allerdings der gesamte Besitz eines Archentaphiasten — es werden Häuser, »ı2ol tözoı, Felder, Tiere, Hausgerät, Geld usw. ge- nannt — angegeben zu sein, cs ist dies jedoch in so unbestimmter Form geschehen und außerdem kann es sich hierbei auch nur um eventuellen Besitz handeln, so daß wir uns keine rechte Vorstellung von seinem Werte machen können.?) Das Testament eines Soknopaios- priesters vom Jahre 155 n. Chr. (B. 6. U. I. 86) verschafft uns schließ- lich wenigstens einen ungefähren Begriff von dem Gesamtbesitz eines lepeüs; außer verschiedenen Grundstücken (oixözede zevroie) mit dem nötigen Hausrat (Zxzlow 0201 zul Evdouevi«) hat jener noch ein Kapital von 2500 Silberdrachmen besessen, das als Hypothek auf einem 8 Morgen großen Gut eingetragen war.) Dagegen können die uns erhaltenen Steuerobjektsdeklarationen zweier iegeis von Karanis und Soknopaiu Nesos (B. G. U.1 112; II. 536; 1. Jahrhundert n. Chr.) uns nur ein unvollkommenes Bild von dem Vermögen der betreffenden liefern, da ja der ägyptische Steuerzahler, wenn er über verschieden- artige Besitzgegenstände verfügte, nicht eine Steuererklärung über den Gesamtbesitz, sondern mehrere, von denen jede die gleichartigen Steuer- objekte umfaßte, abgeben mußte. 
So unterrichten uns die beiden priesterlichen Steuerprofessionen über das Immobiliarvermögen, und zwar hat der eine legevg ein 

1) B.G. U, II. 993, eine Schenkungsurkunde aus ptolemäischer Zeit, in der das Gesamtvermögen eines isıovönog auf 2 Kupfertalente geschätzt wird, ist hier nicht zu verwerten, da ich Ja den istovduog nicht als wirklichen Priester fasse; siehe Bd. II. 8. 73, A. 4. 
2) Siehe dem. P. Leid, 381, publ. Rev. eg. I. S, 135,A.2u.]1.8.94, A. 1; vergl. hierzu übrigens eine Urkunde wie dem. P. Louvre 2309, publ. Rev. eg. I. S.129, A.2. Andere in demotischen Papyri uns erhaltene Heiratskontrakte von Choachyten sprechen zwar auch mitunter von der Gesamtheit der Güter dieser, irgendwelche bestimmtere Angaben scheinen sie mir jedoch nicht zu enthalten. 3) Es sei hierzu noch auf den Schuldschein P. Lond. II. 308 (S. 218) ver- wiesen, demzufolge ebenderselbe Priester im Jahre 145 n. Chr. ein kurzfristiges Darlehen von 200 Silberdrachmen und 15 Artaben Weizen gewährt hat,
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Haus, den dritten Teil eines zweiten und Yıloi ruxoı lastenfrei be- sessen (B. G. U. I. 112), dem anderen haben der achte Teil von 5 schuldenfreien Häusern, verschiedene Anteile Chr Yo %, Y) an + mit ‘Hypotheken belasteten Häusern und ein Landgut von nicht mehr zu bestimmender Größe (Katoikenland) gehört (B. G. U. II. 536). Auch die verschiedenen uns überkommenen zur’ olzfay exoygupet, d.h. die Steuersuhjektsdeklarationen von Priestern machen uns mit dem ge- samten Besitz der betreffenden an Hausgrundstücken und dergl. bekannt. Mitunter hat darnach der Priester nur einen Teil des von ihm bewohnten Hauses sein eigen genannt?), in anderen Fällen jedoch hat er sei es allein oder mit seiner Familie nicht nur sein Wohn- haus ganz, sondern daneben noch Anteile an verschiedenen anderen Grundstücken besessen.) Auch durch andere Zeugnisse ist uns der Besitz eines oder mehrerer Häuser, von Bauplätzen u. dergl., bez. von Anteilen an solchen sowohl für höhere‘) wie für niedere Priester und 
1) Es ist ganz bemerkenswert, daß in beiden Fällen der Realbesitz nur 2. T. ererbt ist, indem beide Priester neue Grundstücke hinzugekauft haben. 2) P. Oxy. II. 254; P. Amh. IL 74; P. Rainer, publ, von Wessely, a. a. O,, Studien zur Paläographie u. Papyruskunde 2. Heft, S. 29 ff., Col. &. 
3) B.G. U. 1.124 (2); III. 706; P. Rainer, publ. von WVessely a, eben a. O. Col. 2, 3, 5 (Col. 5 ist besonders wichtig, da hiernach einem Priester, seiner Frau und seinem Bruder olzdıred« nebst arkn, Ein olzie nebst adlr ganz, dann An- teile an 4 anderen Häusern, 2 zarehöuare ganz, Anteile an 2 anderen zereid- ker, ein vierter Teil eines Taubenschlages und Yı4o) rozor gehört haben). Die Belege in dieser, sowie in der vorhergehenden Anm. gehören alle der römischen Zeit an. 
4) Ptolemäische Zeit: P. Cairo 10365 u. 10866 (Grenfell-Hunt, Greek papyzi, Catal. gen. des antiq. €gypt. du Musde du Caire Bad. X) (aulös tomos); dem. P. Straßb. 6 (Spiegelberg 8. 25) (Teil eines Hauses); 8 (Spiegelberg S. 32); dem. P. Berl. 3101 A+B (Spiegelberg 8, 13) (yılös zöx0s); B. G. U. II. 996, Col. 3, ö; P. Grenf. I. 25 (wıAög roros); IL. 35. Römische Zeit: B. GC. U.1 76 (wohl Hauseigentum); 184 (Y, eines Hauses und Hofes, schuldenfrei); 186, 10 (9; IL. 146 ('/, einer aöA); P. Lond, II. 258 (8. 28), Z. 194, 206, 208, 212, 213, 214 (hier handelt es sich stets um Anteile an einem Hause), 215, 219; 259 (8 36), 2.15(2), 17, 19 (7, eines Hauses), 49, 50, 51 (alle drei beziehen sich auf Anteile an einem Hause); 299 (S. 150) (wohl Hauseigentum); 262 (8. 176) (vergl. P. Wess. Taf. gr. tab.6 N. 6; tab.6 N. 7; tab.5 N, 5; tab. 9 u. 10, N.15416; tab. 12 N. 24; tab. 7 N. 10; tab. 9 N. 13; tab. 9 N, 14; tab SN. 11; tab. 7 N. 8; tab. 11 N. 18; tab. 4 [= P. Lond. II. 355 (8. 178)]; tab. 11 N. 19: ofx/« nebst zeovisıov, aidgıov (= atrium) und lol rdror; derselbe Priester hat auch die vorher S. 194 er- wähnte Mühle besessen); 331 (8. 211) (/s und ein unbestimmter Teil eines Hauses); P. Oxy. I, 48 Verso Col, 1, 20; P. Amh. II. 30; 97 (Y, eines Hauses nebst Hof und eines nicht mehr in Betrieb befindlichen Ecuovgyiov sucht eine Prie- sterin vom Staat zu erwerben. Obgleich sie hierbei die xvosi« zul »o&rnoıs, d. h. doch vollständige Unbedingtheit des Besitzes erstrebt, verpflichtet sie sich neben der Kaufsumme zur Bezahlung von Exönere, d.h. wohl aller Wahrschein- lichkeit nach einer regelmäßigen Abgabe an den Staat [an die gewöhnlichen 

Steuern ebenso wie an die bei Zahlungen an den Staat öfters eintretenden Zu- schlagszahlungen ist hier nicht zu denken, da diese in solchen Fällen nicht der- artig kontraktlich festgesetzt werden]; vergl. zu dieser Verpflichtung P. Lond. II.
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Priesterinnen!) aus ptolemäischer und römischer Zeit vielfach belegt. Die Inhaber mehrerer Grundstücke werden natürlich durch Vermieten ihren Hausbesitz verwertet haben, hat doch sogar z. B. ein iegevs, dem nur ein Teil eines Hauses gehört hat, einen Mieter bei sich wohnen gehabt (P. Lond. II. 258 [S. 28], Z. 194). 
Nach alledem darf man wohl behaupten, zumal da die Belege für Hausbesitz sich auf die verschiedensten Gegenden Ägyptens ver- teilen, daß dieser unter den ägyptischen Priestern ziemlich allgemein verbreitet gewesen ist.) Es lassen sich denn auch nur ganz ver- 

164 [S. 116] und zu dem hier sich findenden Ausdruck sedsodo: Mitteis a, a. O. Zeitschr. d. Savignystift. Rom. Abt, XXII [1901] S. 157; siehe ferner P. Tebt. II. 294, wo auch bei Erwerb von zvgele zul xodımoıs eines vom Staat vergebenen Besitzobjektes neben dem Kaufpreise (irgendwelche Zuschlagszahlungen werden nicht erwähnt, obgleich sie tatsächlich erfolgen, siehe P, Tebt. II, 295) die Ent- richtung einer stetig wiederkehrenden Abgabe an den Staat eintreten soll. Das hier zu begründende Rechtsverhältnis darf man wohl als das sich auch sonst für Domanialgüter nachzuweisende ius privatum salvo canone bestimmen; für dieses siehe Mitteis, Zur Geschichte der Erbpacht im Altertum S. 38/39; zu weiteren Bemerkungen ist hier nicht der Ort. Die Zeit unseres Beleges ist das 2. Jahrhundert n. Chr.); unpubl. P. Rainer im Führer durch die Sammlung der Papyri Erzherzog Rainer 8.72 N. 227; unpubl. P. Rainer 129 u. 133 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. $, 122 u. 141 (so Anteil an einem anscheinend jedoch recht umfangreichen Grundbesitz bez. die Hälfte eines Hauses zusammen mit einem Bruder). Bei denjenigen der angeführten Belege, hinter denen in dieser und in der folgenden Anm. nichts vermerkt ist, handelt es sich um ein Haus. 1) Wir finden Pastophoren, Archentaphiasten, Taricheuten und vor allem Choachyten als Besitzer. Auch bei den letzteren dürften die hier als ihnen ge- ‘ hörig angeführten Grundstücke zu Wohnzwecken gedient haben, wenn sie auch wohl mitunter mit Grabstätten eng verbunden gewesen sein mögen (vergl. Spiegelberg, dem. P. Berl. 8. 6, A. 3; siehe auch P. Tor. 1 Col. 2, 18/19). Ptole- mäische Zeit: P. Leid. @ (= H;, 9; K; M, 14 u. 24; P, Par. 5 (= P. Leid. 7. (Anteil an Häusern und wulol Toro); 15; P. Tor. 1 (Anteil an einem Hause); 11 (2 Häuser); P. Petr. II. 41; dem. P. Louvre 2118 + 24110; 2434 4 2437 + 2428; 2442 2127 4 2140; 2426; 2429dis, 9yat, 2113; 2438; 2131; 2125; 2139; 2408; 2416 +4 2417; 3440; 2435 (publ. Chrest, dem. 9. 85; 209 u. 214; 217 u. 219 u. 222; 227; 229; 231; 246; 257; 265; 278; 290; 336; 343 u.351; 375; 389); dem. P. Wien 26 u. Tor. 12, publ. N. Chrest. dem. S. 87 u. $. 150 Anm.; dem, P. Leid. 379 (vergl. Bd. 1. S. 176, A. 2), publ. Rer. eg. L 8, 125, A. 1; dem. P. Marseille, publ. Rev. eg. 1. 8.134, A. 1; dem. P, Louvre 3268, publ. Rev. eg. D. S. 91, A. 3; dem. P,, publ, Rev. eg. IV. S. 153; dem. P, Berl. 3096; 3112; 3097 .. + 3070; 3113; 3090 +4 3091; 3101A --B; 3105; 3104 (publ. Spiegelberg, dem. P. Berl. 8. 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16). In den demotischen Papyri handelt es sich um Häuser, Hausanteile und Yılol röxoı; mehrere beziehen sich auf Mit- glieder derselben Familien. Römische Zeit: P. Oxy. IL 491, 5 (olxoreda); P. Herm. 119 Recto Col. 3, 20 (publ. Wessely, Stud. z, Paläogr. u. Papyruskunde Heft 5) (Hausanteil). 
"2) Dem gegenüber lassen sich spezielle Belege für Amtswohnungen der Priester gar nicht nachweisen, sondern nur solche allgemeiner Art; siehe Bd. II. S. 40. Den Grund hierfür sehe ich mit großer Wahrscheinlichkeit darin, daß die den Priestern von den Tempeln angewiesenen Wohnstätten z. T. allmählich in den Besitz der Priester übergegangen sein werden; vergl. hierzu P, Grenf. II.
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einzelte Beispiele dafür anführen, daß Priester zur Miete gewohnt 
haben.!) 

Auch über den Wert der von’Priestern besessenen Grund- 
stücke lassen sich einige Feststellungen treffen. So hat z.B. ein 
Priester für ein von ihm erworbenes Haus mit Nebenbauten und Bau- 
plätzen in Soknopaiu Nesos 1500 Silberdrachmen bezahlt (P. Wess. 
taf. gr. tab. 7 N. 10), ein anderer für den neunten Teil eines ebendort 
gelegenen Hauses über 60 Silberdrachmen entrichtet (B. G. U. I. 184). 
Diesen Belegen aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. sei.noch einer aus 
dem zweiten angeschlossen, wonach eine Priesterin für ein von ihr, 
verkauftes Haus in Arsinoe 2200 Drachmen erhalten hat.?) Die aus 
ptolemäischer Zeit uns für priesterliche Grundstücke bezeugten Preise 
sind alsdann viel niedriger. Der 4. Teil eines zuoropdgiov in Pa- 
thyris ist z. B. auf 3000 Kupferdrachmen, d.h. etwa 7%, Silber- 
drachmen (P. Grenf. II. 35), ein anderes zaoropdgıov ebendaselbst so- 
gar nur auf 1 Kupfertalent, d.h. etwa 15 Silberdrachmen bewertet 
worden (P. Grenf. II. 34)3) Für ein Grundstück, den 6. Teil eines 
Hauses, und zwei yıAol r6zor in der Nähe von Theben, welche von 
Choachyten gekauft worden sind, haben diese 2 Kupfertalente bez. 
3000 Kupferdrachmen und 2000 Kupferdrachmen bez. 2 Kupfertalente 
gezahlt.‘) Es sei übrigens hervorgehoben, daß die große Verschieden- 
heit der hier genannten Preise nicht allein als Ausdruck des ungleichen 
inneren Wertes der betreffenden Grundstücke betrachtet werden darf, 
34 u. 35 und die Bemerkungen Bd. L 8.286, A. 1; sieke auch B. G. U. IIL. 993 
Col. 3, 10, wo zucropögıe unter dem Besitz eines lsıovöuog genannt werden. 

1) Siehe P. Lond. II. 257 (8.19), 2.82, 83, 84; 258 (8.28), Z. 186; 259 (8. 36), 
2.18, 20 (hier wohnt ein Priester bei seinem .Bruder); dagegen darf man m. E. 
P. Lond. II. 258 (8. 28), Z. 206; 259 (8. 36), Z. 15; P. Rainer, Stud. z. Paläogr, usw. 
Heft 2, S. 29, Col. 1 hier nicht als Belege verwerten, da die in ihnen als Mieter 
genannten Priester nicht bei Fremden, sondern in den Häusern ihrer Väter, bez. 
ihrer Mütter wohnen. 

2) Unpubl. P. Rainer im Führer durch die Sammlung Erzherzog Rainer 
8. 72 N. 227. Dem 2. Jahrhundert n. Chr. gehört einmal noch P. Lond. I. 334 
($. 211) an, demzufolge eine Priesterin für den ihr gehörenden 42ten Teil eines 
Hauses einen nicht näher zu bestimmenden Bruchteil von 21 Silberdrachmen 
erhält; ferner der unpubl. P. Rainer 129 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. 8, 122, 
wonach ein Priester bei Erwerbung von Immobiliarbesitz eine Anzahlung von 
160 Silberdrachmen geleistet haben soll. Bei der durch P. Amh. II. 97 (auch 
2. Jahrhundert n. Chr.) uns für den Erwerb des dritten Teiles eines Hauses nebst 
Nebenbauten bezeugten Kaufsumme von 120 Silberdrachmen ist schließlich zu 
beachten, daß der Käufer daneben noch die Zahlung einer sozusagen ständigen 
Rente von nicht bestimmter Höhe auf sich nehmen wollte (siehe vorher S. 197, 
A. 4), so daß der wahre Preis wohl viel höher zu schätzen ist. 

3) Siehe jetzt auch den S. 197, A. 4 erwähnten P. Cairo 10865, wonach ein 
Priester für die Erwerbung eines Ads zoxrog in Tebtynis 2 Kupfertalente ent- 
richtet hat. 

4) dem. P. Berl. 3097 - 3070; 3105; 3090 -- 3091, 3101 A -+-B (Spiegelberg, 
dem. P. Berl. S. 9/10, 15, 12, 13).
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man muß vielmehr, da ja die Belege sich auf mehrere Jahrhunderte verteilen, zur Erklärung der Verschiedenheit auch den Wechsel der Konjunktur auf dem Häusermarkte, der sich zudem in weit von ein- ander entfernten Landesteilen sogar zu derselben Zeit recht verschieden gestaltet haben dürfte, und die Änderungen im Kaufwert der Münz- einheiten in Betracht ziehen. 
Der Besitz eines Hauses läßt sich übrigens auch für einen grie- ‘chischen Kultbeamten, einen (egoxouds des Faijüms, für das 3, Jahr- hundert v. Chr. nachweisen; dieser hat sein Haus vermietet gehabt und hieraus eine jährliche Einnahme von 17'% Silberdrachmen erzielt (P. Petr. II. 11, N. 2; vergl. III. 42%, N, 2), 
Über das Vermögen der Priester des griechischen Kultus ist uns außer dem eben erwähnten nur noch ein sicheres Zeugnis er- halten.‘) Darnach haben einem doyısgeug des Demetertempels in Arsinoe im 3. Jahrhundert n. Chr. Ländereien (wohl Öl- oder Wein- land) im Umfange von 11 Aruren gehört (B. G. U. II. 573, 2/3). Über den Landbesitz der ägyptischen Priester unterrichten uns als- dann eine größere Anzahl Belege. So finden wir in römischer Zeit mehrere Priester im Besitz privilegierten Landes, von #1j001 zuror- z120£.?) Auch nichtprivilegiertes Land dürfte sich allem Anschein näch sowohl in ptolemäischer wie in römischer Zeit in immerhin größerem Umfange in der Hand der Priester befunden haben, denn höhere wie niedere Priester erweisen sich uns öfters als Landeigen- tümer.”) Ihren Landbesitz haben die Priester übrigens nicht immer 

  

1) Als indirektes Zeugnis für den Besitz griechischer Priester darf man wohl P. Oxy. III. 502 verwerten, wonach die Mutter eines lsgebs Davarslıng Zeßesrjs im Jahre 164 n. Chr. ein ihr gehöriges Haus zu dem verhältnismäßig hohen Mietspreis von 200 Silberdrachmen pro Jahr vermietet hat. Siehe ferner lie Bemerkungen in Anm. 3, 
2) B.G. U.1. 233; IL. 445; 4146 (2) (bei xAnjeog ist hier allerdings zarorzızog nicht hinzugefügt); 536; P. Oxy. 1. 46; 47; P. Lond. II. 188 (8. 141), 2. 64.(9), 75, 116; Ostr. Fay. 23. Über die staatsrechtliche Bedeutung dieses Besitzes siehe “ dieses Kapitel, Abschnitt 3. 
3) Ptolemäische Zeit; höhere Priester: P. Tor. 1, Col. 4, 1/2; niedere Priester: P. Grenf. II. 15; dem. P. Berl. 3141 7 3111; 3102; 3146A +B (Spiegel- berg, 8.8, 14 u. 17); dem..P. Lourre 2309, publ. Rev. &g. 1. S, 129, A. 2; rö- mische Zeit; höhere Priester: B. G. U. I. 240; IL. 446; 576, 17 (da der Gott bei dem hier genannten dezısgetz-Titel nicht hinzugesetzt ist, könnte es sich frei- lich hier auch um einen griechischen Priester handeln; dasselbe ist dann auch bezüglich des in P. Oxy. IV. 718 genannten Geziegeretsag der Stadt Oxsrhynchos der Fall, der 52'/, Aruren besessen hat); P. Gen. 73; Ostr. Wilck. 157; niedere Priester: P. Fay. 246; P.Oxy. III. 491,5. Bei einigen der hier und in der vorigen Änm. genannten Belege ist übrigens der Besitz von Land nur erschlossen, und »war aus den von den Priestern bezahlten Grundsteuern. Vielleicht darf man übrigens auch in der Gewähr von Naturaldarlehen durch Priester (über sie siehe im folg. 8.206/7) einen Hinweis darauf sehen, daß von den betreffenden Dar- leihern witunter Landwirtschaft betrieben worden ist.
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selbst bewirtschaftet, sondern mitunter verpachtet; als Pachtpreis 
sind in dem einen Falle 2, in dem anderen 26 Artaben Getreide ge- 
nannt.‘) Eine Angabe, welche uns ermöglichte den Gesamtumfang 
der Ländereien eines Priesters festzustellen, ist bisher nicht erhalten? 5 
die Einzelangaben machen uns mit Landbesitz in Größe von eirca 
1°), (P. Oxy. 1.46), 17, (dem. P. Berl. 3146A -- B [Spiegelberg S. 177), 
1, (P. Grenf. II. 15), 3°), 4 (B. 6. U. 1.238, 23), 6 (dem. P. Berl. 3141 
+ 3111 [Spiegelberg 8. 8]), 9 (B. G. U. II. 576, 17), 10%, (P. Gen. 78, 
vergl. Wileken, Archiv II. S. 403) und 20 Aruren (P. Tor. 1. Col. 4, 
1/2) bekannt) In einigen Fällen läßt sich auch der Wert der von 
Priestern besessenen ‘Ländereien feststellen, und zwar bei den 17, 
Aruren mit 15000 Kupferdrachmen, d. h. etwa 40 Silberdrachmen 
(ptolemäische Zeit) und bei 3 Aruren (römische Zeit) mit etwas 
weniger .als 800°) bez. mit 1400 (?) Silberdrachmen (B. G. U. I. 240). 

Da wir für Priester den Betrieb von Landwirtschaft nachweisen 
können, so liegt an sich die Vermutung nahe, daß-des öfteren auch 
Vieh zum Besitz der Priester gehört haben dürfte, hierfür lassen 
sich aber bisher nur ganz vereinzelte, wenig besagende Beispiele an- 
führen.®) 

Noch seltener sind die Belege, die uns den Besitz von Sklaven 

1) dem. P. Berl. 3102 (Spiegelberg S. 14); P. Gen. 78. 
2) In der Steuerobjektsdeklaration über -Immobiliarbesitz B. G. U. II. 536, die an und für sich uns eine solche Angabe liefern müßte, fehlt in Z, 16 gerade 

die wichtigste Zablenangabe. 
3) B. G. U. I. 240 (fast so viel); IL. 446; dem. P, Berl. 3102 (Spiegelberg S.14). 4) In B. 6. U. II. 415 läßt sich die genaue Anzahl der Aruren nicht fest- stellen, jedenfalls sind es mehr als 3%. Zur Ergänzung der obigen Angaben sei dann noch auf Ostr. Fay. 23, sowie auf P. Lond. IL. 188 (8. 141), 2.61. (2), 75, 116 hingewiesen, wo Naturalzahlungen von Priestern für. ihren Grundbesitz, an den Staat in Höhe von 2',,, 25,7, 16%, und 3%, Artaben erwähnt sind (in Ostr. Fay. 23 handelt es sich um die Katoikenabgabe, bei dem Londoner Papyrus scheint mir der Charakter der Abgabe nicht näher bestimmbar zu sein); die beiden höheren Zahlungen weisen jedenfalls auf einen schon größeren Be- sitz hin. 
5) B.G. U. II. 446; für die 800 Drachmen ist außer dem Lande noch der dritte Teil einer @ö27 erstanden worden. 
6\) P. Tor. 11, 19; dem. P. Louvre 2309, publ. Rev. 69.1.8. 129, A. 2; dem. P. Leid. 381, publ. Rev. &g. LS. 135, A. 2,11.8.94, A. 1; diese Belege gehören der ptolemäischen Zeit an und berichten ganz allgemein von dem Viehbesitz niederer Priester; P. Lond. II. 363 (8. 170) (römische Zeit; 4 Tiere weiblichen Geschlechts gehören 2 iegeis). Der im P. Rainer, publ. a. a. O. Stud. z. Palüo- graphie usw. 2. Heft S, 29 f., Col. 5 erwähnte, einem Priester z. T. gehörende zegLstegov weist uns wohl auf den Besitz von Tauben hin. Siehe. ferner die bereits besprochenen P. Lond. II. 304 (8. 71) und B.G.U.I. 87 (römische Zeit), die uns den Besitz von fünf Kamelen anzeigen, zwei von ihnen im Werte ron 500 Silberdrachmen. Siche jetzt auch noch P. Hibeh 1 52, 18 (publ. von Gren- fell-Hunt); er enthält wohl einen Hinweis auf Viehbesitz eines iggeds aus ptole- mäischer Zeit. \ -
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für Priester 'anzeigen!), dies jedoch wohl sicher kein Zufall?), sondern eine Folge der geringen Verbreitung der Sklaverei im hellenistischen Agypten (siehe \Vileken, Ostr. I. 8. 103). 
Über das Kapitalvermögen der Priester — von höheren wie von niederen — unterrichtet uns alsdann erfreulicherweise eine größere Reihe von Zeugnissen. Manche von ihnen sind allerdings nur allgemeiner Natur oder wegen der verhältnismäßigen Kleinheit der in ihnen ge- nannten Summen nur wenig besagend°), in ihrer Gesamtheit erwecken sie jedoch jedenfalls den Eindruck, daß sich der Besitz von Geld bei der ägyptischen Priesterschaft häufig gefunden haben muß. Verschie- dene der Belege sind übrigens auch recht instruktiv. So haben einem gewesenen dpyıegeüs zig Tüv Hooıwwolrürv zölewg (siehe Bd. 1. S. 45, A.4) ums Jahr 303 n. Chr. außer einigem anderen Besitz (zrijeıg) 22 Silbertalente gehört (P. Oxy. 1. 71); bei der Beurteilung der Höhe dieser Summe hat man freilich das gewaltige Sinken des Geldwertes in jener Zeit in Betracht zu ziehen. Für die Zeit vorher, in der man noch mit gesunderen Geldverhältnissen zu rechnen hat, stellt die Summe von 2500 Silberdrachmen das höchste Kapital dar, das uns bisher als Eigentum eines Priesters bezeugt ist (B. @. U.1. 86, 11: 155 n. Chr.) ?). 

1) P. Tor. 8, 12 u. 17; 9,10. 13/4 (80520: der Amonspriester, ptolemäische Zeit); B.G. U. IN. 706 (Sklavin eines izoeös); 855 (Sklavin der Tochter einca Priesters); P. Lond. II. 360 (8. 216) und unpubl. P, Rainer 128 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 154 (Sklavin von der Mutter eines Priesters diesem verpfündet und von diesem dann wieder seinen Schwestern überlassen; ihr Wert ist zum mindesten mit 840 Drachmen anzusetzen); P. Oxy. III. 491, 5 (dovlıxe cHuaTa eines wasropdgog). Wenn P. Lond. L 131 Recto (8. 166), Z. 406 berichtet, daß einem iegsög für einen von ihm gestellten &oydrns der Lohn ausgezahlt wird, so braucht es sich bei diesem noch durchaus nicht um einen in dem Besitz des Priesters befindlichen Sklaven zu handeln. 
2) Es sei hierzu darauf hingewiesen, daß wir nur in einer der uns erhaltenen rar’ olniev &roygapei der Priester — der Fatierende hat in ihnen auch seine Sklaven zu nennen — den Besitz einer Sklarin erwähnt finden (B. G. U.III. 706). - 3) Siehe etwa dem. P. Louvre 2309, publ. Rev. &g. I. S, 129, A. 2; dem. P. Leid. 381, publ. Rev. €g. 1.8. 135, A. 2, ILS. 94,4. 1; ferner die zahlreichen demotischen Ehekontrakte der Choachyten wie z. B, dem. P. Berl. 3109 (Spiegel- berg S. 7); dem. P, Louvre 2153, publ. Chrest. dem. S. 2t1. Ferner sei hier auch der dem. P., publ. von Revillout, Pr&eis du droit egsptien II. S. 1025 erwähnt, da ich über die Höhe des in ihm erwähnten Kapitalbesitzes kein bestimmtes Urteil zu füllen wage. Siche auch die im folg. (8. 203, A. 3) erwähnten Belege für Kaufsummen. ‚Nicht zu entscheiden ist alsdann, ob man die P, Anh. I. 56—58 hier verwenden darf, denen zufolge ein Soknopaiosprophet 1000 bez. 2000 Kupferdrachmen ausgezahlt erhält und ein izgetg des Soknopaios eine Zah- lung von 4 Talenten 4000 Drachmen Kupfers leistet; denn es läßt sich nicht feststellen, ob die Zahlungen auf Rechnung des Tempels oder auf die der Prie- ster gehen. Dies ist auch der Fall bei der in P. Tebt. 1.115,11 erwähnten Zah- lung von 1100 Kupferdrachmen an einen Iroßoszds, wenn auch manches für ihren privaten Charakter zu sprechen scheint, Sämtliche Belege gehören der ptolemäischen Zeit an. 

4) Vergl. hierzu jetzt auch B. G. U. IV. 1036 vom Jahre 108 n. Chr., wo-
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Wenn uns ferner von einem lepeug bez. einer legeıa gleichfalls aus 
römischer Zeit berichtet wird, daß diese imstande gewesen sind bei 
Käufen sofort Summen in der Höhe von 1500 hez. 1400 Silberdrach- 
men zu zahlen‘), so weist uns dies auf ein ganz beträchtliches Kapital- 
vermögen der betreffenden hin.) Von den anderen uns bekannt ge- 
wordenen Angaben über größere Aufwendungen von Priestern?) zu 
Kaufzwecken seien hier noch besonders hervorgehoben zwei von zwei 
{egeig sofort beim Kauf geleistete Zahlungen von je 500 Drachmen 
(B. 6. U. 1. 87; II. 446: römische Zeit), sowie die zur Zeit des Phila- 
delphos von zwei /ßroßooxof freilich nicht auf einmal, sondern in drei. 
Raten im Laufe von 1Y, Jahren entrichtete Kaufsumme für ihr neues 
priesterliches Amt in Höhe von 210 Silberdrachmen (siehe hierzu 
vorher 8. 183); die zuletzt genannte Summe zeichnet sich freilich 
nicht durch besondere Höhe aus, erweckt aber um ihrer Zahler willen 
unser Interesse, da sie uns über die finanzielle Lage von Priestern 
niedrigsten Ranges näheren Aufschluß gibt und uns zugleich zeigt, 
daß man immerhin auch hier mit verhältnismäßig günstigen privaten 
Verhältnissen rechnen darf. Des weiteren verdient hier noch erwähnt 
zu werden, daß sich in drei Fällen auch die Entrichtung größerer 
Kaufsummen an Priester belegen läßt, und zwar sind es Zahlungen 
in Höhe von 2200, 1500 und 500 Silberdrachmen.*) 

nach eine verheiratete Priesterin ein Kapital von 1585 Silberdrachmen (2.13 ist das wie eine arabische 2 ausschende Zeichen sicher als & zu deuten; vergl. die Faksimiles von P. Par. 5 Col. 50, 5 und P. Leid. M. Col. 2, 13) besessen hat; ihr Besitz an Kupfergeld ist nicht festzustellen, da die Zahlzeichen gerade nicht erhalten sind (siehe Z. 13). . 1) Siche P, Wess. Taf. gr. tab. 7 N. 10; für die sofortige Bezahlung der Summe siehe P. Lond. IT. 262 (8. 176); ferner BG. U.I 249 (die Belege aus römischer Zeit). Derselbe Priester, der hier 1500 Drachmen bezahlt, hat übrigens zu derselben Zeit noch eine Mühle besessen (P. Wess. Taf. gr. tab. 11 N. 7; tab. 8 
N. 12 cf. auch tab. 13 N. 29). 

2) Mit recht bedeutenden Zahlungen von Priestern bis zur Höhe von 1 Silbertalent, die allerdings z. T. in Raten erfolgt sind, machen uns jetzt auch die P. Tebt. II. bekannt; siehe über sie vorher S. 183, A. 2. - 
3) Kleinere Kaufsummen, die jedoch im großen und ganzen nicht den Charakter einer gewöhnlichen Ausgabe, sondern den einer Kapitalaufwendung tragen, begegnen uns: ptolemäische Zeit, P. Grenf. I, 25 (4000 Kupferdrachmen); I. 15 (2 Talente 83000 Drachmen Kupfer); dem. P, Berl. 3097 ++ 3070 (Spiegel- berg 8. 9) (2 Kupfertalente); 3090 + 3091 (Spiegelberg S. 12) (2000 Kupferdrach- men); 3101A ++ B (Spiegelberg $. 13) (2 Kupfertalente); 3105 (Spiegelberg S. 15) (3000 Kupferdrachmen); siehe dann noch die vorher $. 179 erwähnten von Choa- chyten gezahlten Kaufsummen; römische Zeit, B.G. U.I. 184 (über 60 Silber- drachmen); P. Amh. II. 97 (120 Silberdrachmen); unpubl. P. Rainer 129 bei 

Wessely, Kar. u. Sok. Nes. $. 122 (160 Silberdrachmen); siehe dann noch die 
Kaufsummen u. dergl., erwähnt vorher $. 183 bez. 182. 

4) Unpubl. P. Rainer im Führer durch die Sammlung Erzherzog Rainer S. 72 N. 227; P. Wess. Taf. gr. tab. 7 N. 10; B.G. U.1. 87 (der Erlös von 2 Ka- melen; da gleichzeitig von derselben iegei« noch 3 Kamele verkauft worden sind
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Schließlich verschaffen uns auch die von höheren und niederen Priestern öfters gewährten Gelddarlehen einen Einblick in den Kapitalbesitz der Priesterschaft und lehren uns zugleich, daß die Priester ihr Geld nicht ungenützt liegen gelassen, sondern es ver- standen haben mit Geld Geld zu erwerben. Der Zinsfuß, zu dem die Priester ausgeliehen haben, läßt sich zufälligerweise aus den er- haltenen Schuldscheinen u. dergl. nicht ermitteln!); auch eine prinzi- pielle Feststellung ist nicht möglich, da die Höhe des Zinses auch im hellenistischen Ägypten sehr geschwankt hat, jedenfalls stark be- einflußt durch die Form des betreffenden Darlehens.?) Unter den priesterlichen Kreditgeschäften begegnen uns übrigens auch die so- genannten zinsenlosen Darlehen‘), ‘die uns auch sonst für das lel- lenistische Agypten des öfteren bezeugt sind‘), aber es wäre meines 
[P. Lond. II. 304 (S. 170)], so dürfte diese damals wohl sicher weit über 1000 Drachmen eingenommen haben). Kleinere Einnahmen von Priestern bei Besitz- verkäufen sind z.B. dem. P, Berl. 3101A + B (Spiegelberg S. 13); P. Lond. IL 331 (5. 211) erwähnt. 

1) Siehe B. G. U. III. 783; P, Lond. II. 308 (8.218); P. Amh. II. 113; P. Wess, Taf, gr. tab. 12 N. 28, tab. 11 N. 22 u. 23; dem. P. Tor. 174, 14, publ. Chrest, dem. S. 308; siehe jetzt auch P. Oxy. III. 489; P. Tebt. II. 312, Siche ferner Anm, 3. In dieser, sowie in der vorigen Anm. gehören nur die Belege aus dem Demo- tischen der ptolemäischen Zeit an. 
2) Billeter, Geschichte des Zinsfußes im griechisch-römischen Altertum hat einiges auch über die Höhe des in Ägypten üblichen Zinsfußes zusammengestellt (siehe etwa S. 110 ff; 195/6; 199; 208/95 229, 258/9; 304; 321/2; 354). In- zwischen ist jedoch das Material erheblich vermehrt worden. Auch die all- gemeinen Urteile Billeters über die Zinshöhe werden zu modifizieren sein, da dieser zwar schon die Darlehen nach ihrer verschiedenen Struktur gesondert be- trachtet hat, dabei aber doch noch nicht sorgfältig genug verfahren ist; den Begriff des Gesellschaftsvertrages hat er z. B. gar nicht in Betracht gezogen. Meine eigenen Untersuchungen über das Darlehen im hellenistischen Ägypten sind jedoch noch nicht abgeschlossen genug, als daß ich hier die Ergebnisse in kurzen Worten vorlegen könnte, 

3) P. Grenf. II. 21; P. Leid. O; dem. P. Lourre 2429 und Photographie 1 des Louvre, publ. Chrest. d&m. S. 273 u. 300 (die Belege alle aus ptolemäischer Zeit). Zinsenlos sind vielleicht auch die P, Lond. I. 360 ($. 216) und P. Amh. II. 112 erwähnten priesterlichen Darlehen; für die Beurteilung er zinsenlosen Darlehen scheiden sio jedoch wohl aus, da sie von den betreffenden Priestern ihren näch- sten Verwandten, der Mutter bez. dem leiblichen Bruder gewährt. worden sind. Keine Entscheidung, ob gegen Zins oder zinsenlos gewährt, ist bei den Priester- darlehen P. Oxy. Il. 241, sowie unpub!l. P. Rainer 133 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. $. 141 möglich. Unpubl. P. Rainer 138 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 82 ist wohl als Gesellschaftsvertrag zu fassen. Bei dem Darlehen B.G. U.H. 136 Jäßt sich nicht einmal entscheiden, ob es in Geld oder in natura gewährt worden ist. 4) Siehe z. B. P. Grenf. II. 18; 27; P. Fay. 89; 90; P. Amh. II: 416; 47; 50; 148; P. Oxy. II. 269; P. Gen, 43; B.G. U. II. 800; IV. 1054; P. Tebt. L 110; -P. Hibeh I. 89; P. Reinach (Th. Reinach, Papyrus grecs et demotiques) 8; 10; 28; P. Fir. (Vitelli, Papiri forentini I) 14; 30. Die hier angeführten Belege verteilen sich auf das 3. Jahrhundert v. Chr. bis 4. Jahrhundert n. Chr. Es sei hier noch hervorgehoben, daß sich z.B, zinsenlose Darlehen auch des öfteren für Babylo-
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Erachtens verfehlt anzunehmen, daß aus diesen Darlehen den Priestern prinzipiell kein Nutzen erwachsen wäre. Denn an ein F reundschafts- darlehen etwa dem griechischen Eoevog!) vergleichbar oder an ein Residuum unentwickelten Wirtschaftslebens darf man jedenfalls bei denjenigen Schuldscheinen nicht denken, in denen für den Fall der nicht rechtzeitigen Zurückzahlung des Geliehenen verschiedenartige Strafbestimmungen, so eine hohe 50%, betragende Strafsumme, das sog. AuıdAıov (vergl. über dieses Billeter a. a. O. S. 260 ff.), Schaden- ersatz und hohe Verzugszinsen (in P. Grenf. IL. 21 z.B. 24%) aus- gemacht werden.) Es liegt vielmehr die Annahme nahe, daß ähnlich wie bei den nur auf bestimmte Zeit zinsfrei gewährten mittelalter- lichen Darlehen, bei denen nach Ablauf dieser Zeit eine Verzugsstraf- summe bez. Verzugszinsen als sogenannter Schadenersatz für den Gläu- biger eintraten®), auch hier von dem Geldgeber des öfteren gleich von vornherein bei Gewähr des übrigens meistens nur kurzfristigen Darlehens auf Terminversäumnis spekuliert worden ist‘) Der Gläu- biger hätte demnach also so und so oft gerade von dem zinsenlosen Kreditgeschäft, da ja die Strafbestimmungen ihm sogar einen meistens weit höheren Gewinn als bei dem gewöhnlichen verzinslichen Dar- lehen sicherten?), mit Bewußtsein die Erzielung eines besonders hohen, 
nien nachweisen lassen, siehe etwa Meißner, Beiträge zum altbabylonischen Privatrecht 8. 8 (vergl. etwa N. 8,9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24) und Peiser, Babylonische Verträge des Berliner Museums, N. 4, 43, 93, 11i, 114, 121 (neu- babylonisch). 

1) Siehe etwa Ziebarth, Pauly-Wissowa VL Sp. 328 ff. 8. v. Zgavos. 2) Diese Strafbestimmungen verbieten es auch diese zinsenlosen Darlehen mit Revillout (siehe z. B. Pröeis du droit egyptien LS. 130/31; IL. 1207/8; 1225) aus der prinzipiellen Abneigung der Ägypter gegen das Zinsennehmen (N) zu erklären. 
3) Siehe hierüber etwa Neumann, Geschichte des Wuchers in Deutschland S. 142ff.; vergl. Urkunden wie z. B. die von Schulte, Geschichte des mittelalter- lichen Handels und Verkehrs II unter N. 415 ff. publizierten. Zu dem die da- maligen Verzugszinsen begründenden Begriffe des Iuerum cessans und damnum emergens vergleiche übrigens die in ptolemäischen zinslosen Darlehensurkunden sich findende Erwähnung des f}dßos (siche P. Leid. O, 23, P, Tebt. L 110, 12). Zinsenlose Darlehen mit Verzugsstrafbestimmungen begegnen uns übrigens auch in Babylonien, siehe etwa die von Peiser in Schraders Keilinschriftlicher Biblio- thek IV S.126 N. V, S.132 N. XI, 8.166 0.1, 8.183 N. V, S.1s4 N. VII ver- öffentlichten Kontrakttafeln. 
4) Daß im Mittelalter dies sehr oft vorgekommen ist, dafür siehe z.B, Neu- mann a.a.0. S. 443/44, Ashley, Englische Wirtschaftsgeschichte (deutsche Ausg.) U.S. 432, Schulte a. a. 0.1LS. %3 ff., Gottlob, Kuriale Prälatenanleihen in Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte I (1903) S. 345 £. (S. 369), 5) Strafbestimmungen ähnlicher Natur wie bei den zinsenlosen Darlehen lassen sich übrigens in mehreren Fällen (P. Grenf. I, 20; 31; P. Lond. I. 218 [S. 15]; B.G. U. IV. 1056; P. Reinach 9; 14; 15) auch bei verzinslichen Darlehen für den Fall der nicht rechtzeitigen Rückgabe nachweisen, hier hat man sie aber doch wohl mehr als ein weiteres Mittel neben manchen anderen zur Siche- rung der rechtzeitigen Zurückzahlung zu fassen.
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eigentlich wucherisch zu nennenden?) Ertrages erhofft.) Es erhebt 
sich nun 'allerdings die Frage, warum man auch in einer Zeit, wo 
kein Zinsverbot wie später das kanonische im Mittelalter bestanden 
hat, zu einem den erhofften Darlehensprofit gewissermaßen verschleiern- 
den Verfahren gegriffen hat; da es sich hier um die Realisierung eines 
besonders hohen Gewinnes handelt, darf man wohl den Grund hier- 
für in Bestimmungen der damaligen Schuld- und Zinsgesetzgebung 
suchen.?) 

Das höchste uns bisher bekannt gewordene priesterliche Darlehen 
hat 8410 Drachmen betragen (P. Lond. II. 360 [S. 2167); außer ihm kennen wir noch solche in Höhe von 420 (P. Amh. II. 112), 400%), 356 (P. Amh. II. 113), 325°), 200 (P. Lond. II. 308 [S. 218]), 120%, 100°) und 12 Silberdrachmen (P. Leid, 0), sowie von 2 Talenten 
2300 Drachmen Kupfers (P. Grenf. I. 21), die beiden letztgenannten Belege aus ptolemäischer Zeit.) 

Im Anschluß an die Gelddarlehen sei hervorgehoben, daß für 
Priester sich auch die Gewähr von Naturaldarlehen, verzinslichen 

1) Vergl. hierzu übrigens Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht 8, 512. 2) Das Realisieren des Verzugsgewinnes zeigen uns P. Par. 7; P. Tebt. I. 110. Man darf hierzu wohl auch auf Cod, Theod. IL. 33, 1 verweisen, wonach es oft vorgekommen sein muß, daß Gläubiger die rechtzeitige Annahme des verliehenen Kapitals verweigert haben, um die Verzugsstrafe des Auıdlror zu gewinnen. 3) Die ganze Frage kann endgültig natürlich nur in größerem Zusammen- hange gelöst werden. Hier sei nur etwa auf das von Diodor I. 79, 2 erwähnte Gesetz des Bokchoris verwiesen, demzufolge verboten war „old Tod Torov zb »epdhuov Aelov zorsiv d Ötmlderor“ (rergl. übrigens hierzu die bekannte Be- stimmung des römischen Rechts, daß rückständige Zinsen nur bis zum Betrage der Hauptschuld einklagbar seien, siehe etwa Sohm, Institutionen ® S. 371); eine derartige Bestimmung war natürlich dazu angetan, die Berechnung besonders hoher Zinsen einzuschränken. 
4) P. Oxy. II. 241; dieses Darlehen ist insofern besonders interessant, als es der Darlehensgeber von seinem Bankkonto dem Schuldner anweist; man darf wohl annehmen, daß auf der Bank für ihn auch noch weitere Gelder ge- legen haben. 
5) P. Wess. Taf. gr. tab. 12 N. 28; tab. 11 N. 23 u. 22, Den hier genannten Darlehensgeber kennen wir schon als Besitzer einer Mühle und eines Hausgrund- stückes, letzteres im \WVerte von 1500 Drachmen. Beide Besitzobjekte sind übrigens erst von ihm erworben worden; auf seinem Hausgrundstück ist von ihm ein Neubau aufgeführt worden. Der betreffende Priester scheint demnach ein ‘ganz wohlhabender Mann gewesen zu sein, der auch zugleich geschäftlich rührig gewesen ist. 
6) Unpubl. P. Rainer 133 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. 8, 141; P. Tebt. D. 312. 

Bi ?) P. Amb. II. 113; von demselben Priester sind auch die 356 Drachmen etwa zu derselben Zeit ausgeliehen worden. 
8) Hingewiesen sei hier auch auf die in einem Gesellschaftsvertrage von einer Priesterin gewährten 500 Drachmen (unpubl. P. Rainer 138 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. $, 82),
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wie zinsenlosen, in mehreren Fällen belegen läßt.!) Diese darf man wohl im allgemeinen als. die Verwendung überschüssiger Einnahmen auffassen; sie sind also nur indirekte Zeugnisse für den Besitz der Priester (siehe vorher S. 200, A. 3). 
Endlich sei hier noch ein Besitzobjekt erwähnt, das allerdings seinem Besitzer keinen Ertrag gebracht hat, das aber wohl bei jedem Priester vorhanden gewesen ist, der Hausrat, Wertgegenstände u. dergl.; wirklich instruktive Angaben hierüber besitzen wir noch nicht.?) 

Versuchen wir nun zum Schluß noch ein zusammenfassendes Ur- teil über die wirtschaftliche Lage der Priester zu fällen. Erschwert wird uns dies allerdings durch den Charakter des verwerteten Materials; wir müssen berücksichtigen, daß wir uns nur auf mehr oder weniger zufällige und vereinzelt dastehende Nachrichten stützen köunen. So muß man vorläufig noch speziellere Schlüsse, vor allem solche, welche zeitliche Unterschiede festzustellen suchen, vermeiden. 
Unter den im vorhergehenden verwerteten Angaben über die wirtschaftliche Lage der Priester finden sich wohl nur zwei, die direkt ungünstig wirken?), jene, der zufolge zwei legeig als &oydraı tätig gewesen sind (siehe vorher S$. 193), und die andere, bei der auf die Mittellosigkeit der „Zwillinge“ des großen Serapeums hingewiesen worden ist (siehe Bd. II. S. 170, vergl. Bd. 1. S. 374, A. 1). Diese Mittellosigkeit darf man sich übrigens, wenigstens nachdem die „Sldv- var“ ihr priesterliches Amt erlangt hatten, nicht allzu schlimm vor- stellen. Denn es sind uns gerade aus dem 19, () — 22. Jahre Philo- metors einige Abrechnungen der „Zwillinge“ erhalten, die etwa den 

  

1) P. Par. 7; dem. P, Vatikan, publ. Rer. €g. II.S. 25; dem. P. New York 375, publ. Rev. &g. III. 8. 26; dem. P, Berl. 3103 (Spiegelberg 8. 15); P. Lond. IL 308 (8. 218). Außer dem zuletzt genannten gehören die Belege der ptolemä- ischen Zeit an, die Darlehensgeber sind in diesen Mitglieder der niederen Priesterschaft. 
3) Siehe etwa P. Tor. 11; B.G. U, I. 86; III, 786 (9; P. Gen. 3; dem. P. Leid. 381, publ. Rev. &g. I. 8.1385, 4.2 u. ILS. 94, A.1; dem. P, Lonvre 2309, publ, Rev. €g.1.8.129, A.2 u. andere demotische Papyri. B.G. U IV. 1036 enthält einige eingehendere Angaben über die wertvollere bewegliche Habe einer Prie- sterin, die aus Gewändern, silbernen Ringen, verschiedenen Bechern usw. be- standen hat; vergl. auch Wesselys, Kar, u. Sok. Nes. S. 68 Angaben aus dem unpubl. P. Rainer 117. 
3) Wessely, Kar. u. Sok. Nes. $,67 möchte auch in B. G. U. I. 321 (= 323) einen Beleg für ärmliche Verhältnisse-von Priestern schen, doch wohl mit Un- recht (\WVessely zitiert zu wenig); denn wir erfahren durch den Papyrus doch nur, daß ein Stolist von Soknopaiu Nesos in dem in der Nähe des Dorfes ge- legenen Hause seiner Schwiegertochter eine Vorratskammer für Nahrungsmittel besessen hat, ' u \
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Charakter von Haushaltungsbüchern haben; diese machen nun nicht den Eindruck besonderer Armut.!) 
Nicht gerechtfertigt wäre es alsdann meines Erachtens, wenn man die verhältnismäßig zahlreichen Belege, welche uns von der Auf- nahme von Natural- und Gelddarlehen — letztere in Höhe bis zu einem Silbertalent — durch höhere und niedere Priester und Prie- sterinnen berichten®), alle ohne weiteres als Anzeichen einer schlechten wirtschaftlichen Lage der Darlehensnehmer auffassen würde. Denn bei manchen von ihnen, namentlich bei den langfristigen?) kann es sich sehr wohl um Produktivdarlehen handeln, und sehr oft kann auch nur der Wunsch nach Befriedigung augenblicklicher Bedürfnisse und nicht direkte Not die Kontrahierung der Schuld veranlaßt haben.%) 

1) Siehe P, Leid. C Verso, Col. 4; P. Par. 53; 54; 55%, Von einer ein- gehenderen Verwertung dieser Papyri nehme ich Abstand, da ihre bisherigen Publikationen mir hierfür keine sichere Grundlage zu bieten scheinen. 
2) Höhere Priester: B. G. U. I. 290 (84 Silberdrachmen u. 1Y/,'/, Artaben Weizen); II. 362 p. 12, 3 (1 Silbertalent; ob der als Schuldner genannte deyıegeds als Priester des ägyptischen oder des griechischen Kultus zu fassen ist, ist nicht zu entscheiden); 445 (1520 Silberdrachmen); III. 783; P, Amh. II. 113 (356 Silber- drachmen); 128,56 (4 Artaben Getreide von einem Propheten geborgt); P.Lond.IL.336 (S. 221) (400 Silberdrachmen, gemeinsam von 5 Priestern aufgenommen; hier ist auch einmal der Zinsfuß angegeben, 12%, die sich auch sonst häufig in den Papyri finden); P. Oxy. III, 533, 19(?) (20 Artaben Weizen); unpubl. P. Rainer 133 u. 99 bei Wessely, Kar. u. Sok; Nes. 8, 141 u. 143 (120, bez. 160 Silberdrachmen); P. Wess. Taf. gr. tab. 12 N. 28, tab. 11 N. 23 u. 22, P. Lond. IT, 357 (S. 165) (325 Silberdrachmen); P. Tebt. II. 312 (120 Silberdrachmen); P. Petr. III, 136, Col. 1, 11 u.12(?) (2%, und 3 Silberdrachmen; vielleicht handelt es sich hier um grie- chische Priester; nicht nur sie selbst führen griechische Namen, sondern auch alle anderen mit ihnen zugleich genannten Personen, und dies darf man doch wohl, zumal es sich um das 3. vorchristliche Jahrhundert handelt, als ein Zei- chen nichtägyptischer Nationalität der Namensträger ansehen), Inwieweit der den Priestern gehörende Realbesitz belastet, gewesen ist, läßt sich im einzelnen nicht entscheiden; belegt ist uns z. B. durch B. G. U. II. 536 die Belastung von 4 Häusern, siehe auch die B.G.U. IL. 445 erwähnte Verpfändung von Landbesitz, ferner den unpubl. P, Rainer 133 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. $, 141 (bier scheint eine neue Schuld kontrahiert worden zu sein, um eine alte zu lösen). Niedere Priester: dem. P. Louvre 24143; 2129; Photographie 1 des Louvre; P. Tor. 174, 14, publ. Chrest. dem. $, 216, 273, 300, 308 (meistens handelt es sich hier um kleinere Gelddarlehen); P. Tebt. I. 57 (2 Artaben Weizen); P. Petr. III. 58°, Col. 3, 23 (10 Silberdrachmen). Die Belege gehören der ptolemäischen und römischen Zeit an. \ 

3) Siehe etwa P. Amh. IT, 113, wo die Rückzahlung der Hälfte eines Dar- lebens erst nach 11 Jahren erfolgt, die andere Hälfte ist allerdings schon früher wiedergegeben worden; die Länge der Schulddauer scheint nicht durch Unregel- mäßigkeiten des Schuldners bewirkt zu sein. 
4) Hierzu sei etwa auf B.G.U.U. 445 (bei der Rückzahlung bedient sich die Schuldnerin der Vermittelung ihres Bankiers, was auch geeignet ist einen günstigen Eindruck bervorzurufen), 536; P. Lond. II. 336 (8. 221); unpubl. P. Rai- ner 133 bei \Vessely, Kar. u. Sok. Nes. $. 141 hingewiesen.
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Zu alledem zeigt uns die Gewähr der Darlchen an die Priester, daß die betreffenden als kreditfähige Leute gegolten haben müssen. Im allgemeinen wird man wohl mit Sicherheit nur kurzfristige kleinere Naturaldarlehen und das Borgen geringfügiger Geldbeträge als durch die Notlage der Leihenden hervorgerufene Konsumptivdarlehen an- sprechen dürfen, und deren finden sich nur wenige (siehe vorher 3.208, 4.2). Allerdings kann auch eins der größeren Gelddarlehen — es ist in Höhe von 325 Silberdrachmen einem legsvg von Soknopaiu Nesos von einem seiner Mitpriester gewährt worden — als ein ziemlich sicherer Hinweis auf ungünstige wirtschaftliche Lage des betreffenden Schuld- ners in Anspruch genommen werden. Denn dieser muß, um das Geld zu erhalten, seine Gehaltsbezüge dem Gläubiger verpfänden (vergl. Bd. II. S. 25/26), und vermag später seine Schuld nicht zu begleichen.!) Mit der Möglichkeit, daß auch bei anderen größeren Darlehen, wo wir derartige nähere Angaben nicht besitzen, ähnliche Verhältnisse vor- gelegen haben, hat man also immerhin zu rechnen. 
So mahnen uns jedenfalls auch die Nachrichten über die von Priestern aufgenommenen Darlehen zur Vorsicht, unser Urteil nicht allein auf die positiven Zeugnisse über Besitz und Einnahmen der ägyptischen Priesterschaft zu gründen. Das negative Element scheint mir freilich nicht imstande den günstigen Eindruck erheblich herab- zumindern, den das positive geeignet ist hervorzurufen. Berücksich- tigt man nun noch, daß sich die verwerteten Angaben zumeist auf einfache Landgeistliche beziehen, so dürfte sich wohl als Schlußurteil ergeben, daß die Priester des hellenistischen Ägyptens im großen und ganzen zwar nicht in glänzenden privaten Ver- hältnissen gelebt, sich aber doch eines gewissen Wohl- standes erfreut haben. 

2. Bildung und Moral. 

A. Bildung. 
Auf die soziale Geltung einer jeden Klasse der menschlichen Ge- sellschaft wird der Bildungsgrad, den man geneigt ist bei den zu dieser Klasse Gehörigen ‚vorauszusetzen, einen bestimmenden Einfluß ausüben. Die hohe Ehrfurcht, mit der die Griechen stets zu den ägyptischen Priestern aufgeblickt haben, wird man denn auch wohl zum größten Teil auf den Glauben an die außergewöhnliche Weisheit dieser Priester zurückführen dürfen. Von ihren berühmtesten Män- nern, Gesetzgebern, Philosophen und Künstlern, wie Lykurg, Solon, Thales, Pythagoras, Platon und vielen anderen wußten die Griechen 

  

1) Eine ähnliche Lage, zahlungsunfähige niedere Priester, die anscheinend sogar die Futtervorräte für die heiligen Tiere verpfündet haben, schildert uns P. Tebt. 1. 57. 
Otto, Priester und Tempel. IL, 

14



210 Siebentes Kapitel. Die soziale Stellung der Priester. 
  

zu erzählen, daß diese auf ihren Reisen auch nach Ägypten gekommen 
seien, dort die Schulen der Priester besucht und sich dabei viel von 
deren großer Gelehrsamkeit angeeignet hätten.‘) Man glaubte bei den 
Priestern die verschiedensten Wissenschaften, Philosophie, Naturbeob- 
achtung, Astronomie, Mathematik, Heilkunde u. a. neben Theologie 
und Mantik, und zwar alle in gleicher Vollendung anzutreffen.?) 

Auf das außerordentlich günstige Urteil der Alten darf man frei- 
lieh nicht allzuviel geben), und zwar besonders hinsichtlich der Ver- 
hältnisse der hellenistischen Zeit. Um es richtig zu würdigen, muß 
man sich der hohen Bewunderung erinnern, welche die Griechen zu 
allen Zeiten für Ägypten und vor allem für seine ihnen so wunder- 
bar und zugleich so tiefsinnig erscheinende Religion empfunden haben.t) 
Es ist selbstverständlich, daß hierdurch ihr Urteil über die Verkünder 
dieser Religion sehr zu deren Gunsten beeinflußt worden sein muß; 
der weise ägyptische Priester ist direkt zu einem literarischen Typus 
geworden. Bei der Verwertung der die Weisheit der Priester feiern- 
den Zeugnisse hat man ferner noch zu beachten, daß durch sie, ob- 

1) Die überaus zahlreichen Nachrichten der alten Schriftsteller hierüber 
sind schon oft zusammengestellt worden, siehe z. B. Parthey in seiner Ausgabe 
von Plutarchs Isis und Osiris S. 183 .; Mallet, Les premiers &tablissements des 
Grees en Egypte (Mem. publ. par. les membres de la miss. archeol. frang. du Caire XII, 1) S. 365—384; Deiber, Clement d’Alexandrie et l’Egypte (Mem. publ. par les membres de l’instit. france. d’arch&ol. orient. du Caire X) S.6-9). Es 
ist übrigens für unsere Zwecke ziemlich belanglos, ob die Nachrichten über die 
Reisen wahr oder falsch sind; daß sie überhaupt entstehen konnten und vollen Glauben fanden, darauf kommt es hier an. Zu erwähnen ist hier auch noch, 
daß mitunter ägyptische Priester als diejenigen erscheinen, welche als Quelle der von den griechischen Schriftstellern gebotenen Berichte angegeben werden; . siehe vor allem Diodor I. 96 (wohl aus Hekataios, vergl. Schwartz a. a. O. 
Rh. M. XL [1885] S. 226); vergl. ferner etwa auch Proklos zu Timaios, p. 24» 
(aus Krantor); Strabo XVII p. 806; Herodot II, 120. Daß sie oder wohl besser 
ursprünglich nur die, welche die Fremden in den Tempeln herumgeführt haben, an der Ausgestaltung der Angaben der griechischen Autoren über die Beziehungen 
zwischen Griechenland und Ägypten mitgewirkt haben werden, ist selbstver- 
stündlich, als die eigentlichen Urheber wird man jedoch wohl stets die Griechen 
in Anspruch nehmen dürfen, 

2) Als hierfür besonders instruktiv sei auf die zusammenfassenden Bemer- 
kungen des Isokrates, Busiris c. 9 ff. verwiesen. Auch ein Mann wie Aristoteles 
hat den allgemeinen Glauben an die wissenschaftlichen Leistungen der Priester 
geteilt, siehe etwa Metaphys. I. p. 981, 

3) Es ist übrigens ganz bemerkenswert, daß Platon, der Ägypten sonst günstig beurteilt, an einer Stelle (Rep. IV. p. 435) nur den Griechen gerade im 
Gegensatz zu den Ägyptern den Sinn für echte Wissenschaft zuspricht, also dasselbe Urteil äußert, zu dem sich auch die moderne Forschung bekennt. Hin- gewiesen sei hier auch auf Demokrits Äußerung bei Clem, Alex., Strom. I. p. 357 
ed. Potter. 

4) Schon aus Homer läßt sich diese Bewunderung belegen (siehe etwa Odyss. 6 229—32), Des weiteren finden wir sie dann von Herodot bis auf Synesios vertreten (vergl. z.B. de provid. p. 89* u. b), - -
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gleich die Träger der Überlieferung zum großen Teil der hellenisti- schen Zeit angehören, vor allem die Priester der älteren, nicht die der hellenistischen Zeit charakterisiert werden. F ür die letzteren sind also auch die Angaben der hellenistischen Schriftsteller zumeist nur insofern von Bedeutung, als die bei diesen sich findende allgemeine und widerspruchslose Annahme der alten Tradition, sowie deren wei- tere Ausschmückung eigentlich nur dann recht erklärlich ist, wenn die betreffenden Autoren auch von der Bildung der zeitgenössischen Priester zum mindestens keine direkt ungünstige Meinung gehabt haben. = 
Was nun die literarischen Zeugnisse anbelangt, welche sich augen- scheinlich auf die Priester der hellenistischen Zeit beziehen, so sind von den allgemeiner gehaltenen?) jedenfalls die einiger christlicher Schriftsteller, etwa die des Clemens Alexandrinus, des Origenes und des Hieronymus, besonders bemerkenswert, da sie ja von Pprinzipiellen Gegnern ausgehen. Den Bemerkungen des Clemens (Strom. VI. p. T5TEL; auch I. p. 359 ed. Potter) ist zu entnehmen, daß noch zu seiner Zeit sich die Priester durchgängig nicht nur mit Theologie und Philo- sophie, sondern auch mit Medizin, Geographie, Philologie, Astronomie bez. Astrologie, Mathematik und Metrologie beschäftigt haben; ähn- liche Ausführungen finden sich übrigens noch bei verschiedenen anderen hellenistischen Schriftstellern über die Priester ihrer Zeit.) ‘ Auch Origenes (c. Cels. I. 12) und Hieronymus (vita Hilar. 21) rüh- men das besondere Wissen der ägyptischen Priester. Als ganz be- sonders weise preist sie auch Josephus (e. Apion. II. 140 ed. Niese). Mit diesem Lobe hat es allerdings seine eigene Bewandtnis; soll doch die Tatsache, daß auch die „Sopareror“ der Ägypter sich beschneiden ließen, die’ jüdische Beschneidung rechtfertigen. Ebenso darf man auch nicht Chairemons Schilderung der Priester (bei Porphyr. de abst. IV. 6—8), wonach diese als Denker allerersten Ranges erscheinen, ohne weiteres als Zeugnis verwerten, denn, wje bereits bemerkt (Bd. I. 5. 167/68), bietet uns Chairemon ein Idealbild. Sehr wichtig er- scheinen mir alsdann einige Angaben Strabons und des Dion Chryso- stomos, weil in ihnen auch einmal weniger Günstiges zum Ausdruck kommt. Der von Dion (Troiana $ 37/38 ed. Arnim) geschilderte Priester, der das Wissen der Griechen und vor allem ihre Geschichts- forschung verspottet und nur die der Ägypter gelten lassen will®), 

1) Auf solehe wie etwa Lukian, Philops. c. 34, wo uns ein erstaunlich weiser iegoyganueredg vorgeführt wird, gebe ich im Text nicht näher ein, da sie rein literarischen Charakter haben. 
2) Siebe etwa vor allem Chairemon bei Porphyr. de abst. IV. 8; Origenes, ° Ep. ad. Rom. II. 495; vergl. ferner z. B. Diodor I. 81 (aus Hekataios); Strabo XVIL p. 816. 
3) Der Priester bei Dion erinnert übrigens lebhaft in seiner Überhebung an den bei Platon, Timaios p: 22B. 
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bekennt trotz aller Überhebung, daß die Geschichtskenntnis unter den 
Priestern bedenklich abgenommen habe; Unachtsamkeit und Unwissen- 
heit trage in gleicher Weise bei zu dem Untergange der Überlieferung 
der alten ägyptischen Geschichte. Strabon seinerseits hebt zwar die 
Kenntnisse der Priester Thebens ausdrücklich hervor (XV. p. 816), 
ist dagegen sehr enttäuscht von der Priesterschaft des berühmten 
Heliopolis (XVII. p. 806). Im Anschluß hieran äußert er sich auch 
sehr abfällig über die Unwissenheit und Prahlsucht eines Priesters, 
der sogar dazu ausersehen war den Prüfekten Aelius Gallus auf seiner 
Nilreise zu begleiten.?) 

Trotz mancher Bedenken, die man gegen all diese mehr oder 
weniger allgemein gehaltenen Urteile der Alten haben kann, 
wird man doch wohl geneigt sein in ihnen eine beachtenswerte Grund- 
lage für unser eigenes Urteil über den Bildungsgrad der ägyptischen 
Priester zu sehen. Allerdings muß es unser Bestreben sein uns von 
diesem subjektiven Urteil durch eigene objektive Beobachtungen mög- 
lichst unabhängig zu machen. Versuchen wir also auf Grund der 
literarischen und urkundlichen Überlieferung festzustellen, was die 
Priester der hellenistischen Zeit tatsächlich in den verschiedenen Dis- 
ziplinen geleistet haben‘), ob man diesen Leistungen einen wissen- 

1) Man neigt dazu (siehe z.B. Schwartz s. v. Chairemon, Pauly-Wissowa ID. 
Sp. 2026; Reitzenstein, Zwei religionsgeschichtl. Fragen 8. 97) diesen Priester, 
der den Namen Chairemon führt, als nahen Verwandten (R. = Großvater) des 
bekannten iepoyowkuereds Chairemon zu fassen, ces erscheint mir aber methodisch 
richtiger diese auf Grund der Namensgleichheit erschlossene Verwandtschaft 
fallen zu lassen. Ist uns doch jetzt auch durch die Papyri und zwar gerade 
aus augusteischer Zeit ein ügyptischer Priester (Prophet) aus Soknopaiu Nesos 
mit Namen Chairemon bekannt geworden (siehe z.B. P. Lond. II. 262 [S.176]), und 
ebendort hat auch etwa 100 Jahre-später ein Priester Chairemon gelebt (P. Lond. 
1. 299 [S. 150), also gar so außergewöhnlich selten ist der’ Name Chairemon 
unter den ägyptischen Priestern nicht gewesen. 

2) Es ist nicht meine Absicht im folgenden alle hiermit zusammenhängenden 
Fragen unter Anführung des vollen Beweismaterials erschöpfend zu behandeln 
— dies würde den Rahmen dieser Arbeit weit überschreiten —, hier sollen nur 
die Hauptzüge gezeichnet werden. Vor allem wird dies der Fall sein bei den 
Bemerkungen über das Verhältnis der Priester zur ägyptischen und zur helleni- 
stischen Religion der Zeit. Meine bereits im I. Bd. 8. VI/VU ausgesprochene 
prinzipielle Anschauung, daß zusammenfassende und dabei doch ins Detail 
eingehende Untersuchungen — natürlich nicht Einzeluntersuchungen — 
auf diesem Gebiete vorläufig besser ganz zu ‚meiden, jedenfalls höchstens von 
denjenigen vorzunehmen sind, welche außer der einschlägigen klassisch-philo- 
logischen und theologischen zum mindesten auch die ägyptologische Literatur 
selbständig beherrschen, hat sich inzwischen umsomehr bestärkt, je mehr ich 
"versucht habe mich in die Ägyptologie einzuarbeiten. Unsere Kenntnis der alt- 
ägyptischen Religion und ihres Verhältnisses zu der ägyptischen Religion der 
hellenistischen Zeit ist noch viel zu unsicher, um sie einem Versuche, wie ihn 
vor allem Reitzensteins Poimandres darstellt, eine starke Ägyptisierung der hel- 
lenistischen Theologie zu erweisen, ohne weiteres zugrunde zu legen. Selbst-
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schaftlichen Charakter zusprechen darf, und welchen Eindruck die 
uns vorliegenden Hinweise auf die allgemeine Bildung der Priester 
von dieser hervorrufen. 

Fragen wir uns zuerst, ob und inwieweit von den Priestern die 
offizielle ägyptische Religion fortgebildet worden ist. An der 
Form des Kultus ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht viel, wenig- 
stens nicht in durchgreifender Weise geändert worden.!) Auch an 
den alten religiösen Vorstellungen hat man jedenfalls großenteils fest- 
gehalten; die Priester haben es sich angelegen sein lassen diese in 
den von ihnen verfaßten Tempelinschriften und Papyri zu verewigen, 
indem sie das Alte meistens nur in ein neues Gewand gekleidet haben.?) 
verständlich kann jeder Forscher auch von ihm nicht selbständig beherrschte Disziplinen bei seinen Untersuchungen verwerten, Es ist aber m.E, ein großer Unterschied, ob er sich hierbei Disziplinen, von denen wir bereits eine sichere Kenntnis besitzen, zuwendet und vor allem nur die Haupttatsachen weniger das Einzelne verwendet, oder ob er ein Gebiet wie die ägyptische Religionsgeschichte, wo ein größerer Teil des Materials noch gar nicht recht verarbeitet ist und die Spezialforschung vielfach zu diametral entgegengesetzten Ergebnissen gelangt ist, heranzieht und dabei sogar auf diffzile Einzelheiten eingeht. Ist nun im letzteren Falle auch das eigene Gebiet des Forschers noch so ziemlich terra in- eognita und ist der Grund der Benutzung des fremden Gebietes der Versuch für das eine Entlehnungen aus dem anderen nachzuweisen, so muß ein Gebäude von lauter Hypothesen entstehen und vor einem solchen — mag sich auch später die eine oder die andere Hypothese als wahr herausstellen — sollte die Wissenschaft lieber bewahrt bleiben. Außer dem wohl endlich glücklich er- ledigten Babel-Bibel-Streit könnte man auch u. a. als mahnendes Beispiel die jüngsten Untersuchungen auf dem Gebiete des antiken Rechts anführen, durch die ein Semitist (D. H. Müller, zuerst in: Die Gesetze Hammurabis und ihr Ver- ‚hältnis zur mosaischen Gesetzgebung, sowie zu den XII Tafeln) einen bestim- menden Einfluß des babylonischen auf das römische Recht nachzuweisen sucht, « während ein Ägyptologe (Revillout, zuerst zusammenfassend in: Les rapports historiques et legaux des Quirites et des Egyptiens depuis de la fondation de Rome jusqu’aux empereurs faits par les auteurs de la loi des XII tables au code d’Amasis) dasselbe von dem ägyptischen Recht zu erweisen bestrebt ist. Gegen- über den meine prinzipielle Auffassung bekämpfenden Bemerkungen Reitzen- steins, Hellenistische Wundererzühlungen 8,13, A.1 sei schließlich nur noch hervorgehoben, daß mir bei meinem Uhrteil s. 2. ein persönlicher Angrift natürlich ganz ferngelegen hat; sollte mein Ton verletzend gewirkt haben, so bedauere ich dies im Interesse der Sache, ebenso aber auch die Form der Polemik des Herrn Prof. Reitzenstein (außer S,18, A.1 siehe vor allem S. 8, A.1). . 1) Siehe z. B. die Inschriften von Mendes, Pithom, Kanopus, Rosette; die Festkalender von Dendera, Edfu und Esne bei Brugsch, Thesaurus II. S. 365 ff; vergl. ferner die Ausführungen in Kapitel V,2 und bei Erman, Die ägyptische Religion 8. 209—216. 

2) Siehe jetzt Erman a. a. 0. 8.173 u. 209 f. und vor allem die vortreff- lichen, auf sprachlichen Beobachtungen, also auf einer sicheren Grundlage ruhenden Bemerkungen Junkers, Sprachliche Verschiedenheiten in den Inschriften von Dendera, Sitz. Berl. Ak. 1905 8. 782 (vornehmlich S. 793), wonach z.B. die religiösen Inschriften des Hathorte pels von Dendera ihrem Inhalte nach ein Produkt des neuen Reiches sind. Über demotische Papyri religiösen Charakters aus hellenistischer Zeit siehe Brugsch, Ägyptologie S. 189f.
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Außer dem Sammeln des Alten ist allerdings ganz abgesehen- davon, 
daß sich im Laufe der Zeit die Bedeutung der einzelnen Götter zu 
einander weiter verschoben hat"), von den Priestern augenscheinlich 
auch manches direkt Neue geschaffen worden. Freilich tut man gut 
vorläufig bei der Bestimmung dieses Neuen, das übrigens wohl vielfach 
als Folge der natürlichen Entwicklung erklärt werden kann?), mög- 
lichst vorsichtig zu verfahren) .Es sei deshalb hier nur an einige 
Götter, welehe uns zuerst in hellenistischer Zeit begegnen, erinnert, 
2. B. an Movoög (P. Grenf. II. 21, 4), Deuvonoeög (B.G. UI. 471,6), 
Amenhotep (Amenophis)?), an die Triphis®) und vor allem an Sarapis. 
Das Auftauchen solcher neuer offizieller Götter wird man wohl in 
vielen Fällen dadurch erklären können, daß die Priester niedere hei- 
lige Wesen des Volksglaubens in den Kreis der eigentlichen Götter 
rezipiert haben.) Bei Sarapis liegt die Sache freilich anders. Hier 
ist die neue Gottheit in Anlehnung an einen schon seit langem ver- 
ehrten altägyptischen Gott, den Osiris-Apis”), entstanden, doch unter 
bewußter Hellenisierung desselben, die allerdings nicht so durchgrei- 
fend gewesen ist, als daß man auf sie hin den hellenistischen Sarapis 

1) Siehe hierzu etwa Bd. I. S. 261. Besonders bemerkenswert ist es wohl, 
daß der vergöttlichte Imhotep, der vielleicht überhaupt erst in saitischer Zeit 
zum Gott erhoben worden ist und seine letzte Ausgestaltung als Gott sogar erst 
in der ptolemüischen Periode erhalten hat (siehe Sethe, Imhotep, der Asklepios der Ägypter 8. 96), zur Zeit des Ammianus Marcellinus (siehe XXI. 14, 7) als 
eine der Hauptgottheiten von Memphis gilt. - 

2) Vergl. z. B. Erman a. a. 0. 8. 232 über die Entwicklung der Vorstel- 
lungen über das Totenreich. 

3) Ebenso urteilt auch Daressy anläßlich seiner Publikation ptolemäischer 
Tempelinschriften: Hymne & Khnoum du temple d’Esn£h (Rec. de trav. XXYII 
(1905) 8. 82. u. 8.187 ff. (8, 92 „on ne sait malheureusement pas, s’il [sc. das 
Dogma des Hymnus] est ancien ou s’il est seulement un expose des croyances 
ä l’Epoque ptol&maique‘), 

" 4) Über ihn siche Setbe, Amenhotep, der Sohn des Hapu in Aegyptiaca, 
Festschrift für Georg Ebers $. 107 f. 

5) Über sie siehe Gauthier, La deesse Triphis, Bull. de Y'instit. france. d’ar- 
cheol. orient. du Caire II (1903) S. 1658. Alle die genannten Götter sind als offizielle Götter zu fassen, da für sie besondere Tempel bestanden haben. 

6) Ein sicheres Beispiel aus ptolemäischer Zeit ist Amenhotep. In römi- 
scher Zeit scheint z. B. sogar ein ganz eigenartiges Gebilde der Volksreligion, eine als pantheistische Gottheit aufgefaßte schreitende Sphinx (sie steht auf 
Uräusschlangen, aus ihrem Körper ragen Tierköpfe und ein Krokodil heraus; 
vergl. übrigens Erman a. a. 0. 8. 224 über die Gebilde der Volksreligion in 
hellenistischer Zeit) zur offiziellen Gottheit erhoben worden zu sein, da sie auf 
Münzen erscheint; vergl. Mallon, Basreliefs de Sphinx, Rer. arch. 4° Ser. V (1905) S. 169 ff. 

7) Beloch, Griechische Geschichte II, 1 S. 446 irrt, wenn er den Osiris Apis 
als höchsten aller ägyptischen Götter bezeichnet, denn dies ist der gestorbene 
Apisstier trotz aller ihm gezollten Verchrung nie gewesen; erst als Sarapis hat 
er seine präponderierende Stellung erlangt.
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nicht als, einen ägyptischen Gott bezeichnen dürfte!) Der Initiative 
des ersten Ptolemäers verdankt der Gott seine Entstehung (hierüber 
weiteres Kapitel VII, 1); bei seiner Ausgestaltung haben den König, 
wie es ganz selbstverständlich ist, auch ägyptische Priester unter- 
stützt?), und vor allem soll hierbei der ägyptische Priester Manetho 
aus Sebennytos den Herrscher beraten haben.?) 

Manetho hat dann auch in griechischer Sprache ein besonderes 
Werk über die ägyptische Religion, die teo& BißAog, verfaßt und auch 
in seinen anderen Schriften über 'sie gchandelt.?) Inwieweit er hierin 

1) Vergl. hierzu Bd. I. S. 11 ff.; 113 ff.; 406, Siehe jetzt auch Erman 
a.2.0.S.216ff., der den Sarapis gleichfalls als einen im wesentlichen ägyp- 
tischen Gott auffaßt. Hingewiesen sei hier auch auf die eigentümliche, nicht 
griechische, sondern mehr ägyptische Bauart des alexandrinischen Serapeums, 
vergl. Puchstein s. v. Alexandreia, Pauly-Wissowa L Sp. 1386. Bezüglich des 
Namens des Sarapis sei nur noch bemerkt, daß uns jetzt Wilekens sprachliche 
Beobachtungen (a. a. O. Archiv II. S. 249 ff.) zwingen einen bestimmten Grund 
anzugeben, wieso anstatt des Namens "Oos(o)eätıg, der für den altägyptischen 
Gott gebraucht worden ist, wenn er auch allmählich durch Zagärıs verdrängt 
zu sein scheint (siehe Bd. I. S. 117, A.3 u. 4), — wieso für die hellenistische 
Gottheit die Bezeichnung Zxeäxıs gleich von vornherein (siehe die Inschrift 
bei Dittenberger, Orient. gr. inser. I. 16) aufgekommen ist. Man wird eben 
wohl der Einführungslegende nicht nur die bewußte Hellenisierung des ägyp- 
tischen Gottes, sondern noch das weitere entnehmen müssen, daß auch auf den 
Namen Sarapis des neuen Gottes das Griechische, d.h. ein tatsächlich vorhan- 
dener griechischer Gott eingewirkt hat. In dem Bestreben einen für Griechen 
und Ägypter gemeinsamen Gott zu schaffen hat man nach je einer Gottheit des ägyptischen und des griechischen Pantheons mit ähnlich klingendem Namen (auf 
den Zufall darf m. E. die große Ähnlichkeit der Namen Oos(o)päzıg und Ixpäzis 
auf keinen Fall zurückgeführt werden) und von ähnlichem Charakter gesucht; 
der ägyptischen Gottheit verdankt der neue Gott im allgemeinen sein Wesen, 
der griechischen den Namen. Zu weiteren Ausführungen ist hier nicht der Ort. 

2) Dies darf man wohl Taeitus, hist. IV. 83 entnehmen. 
3) Siehe Plutarch, De Isid. et Osir. c. 28, Siehe ferner etwa C.1.L. VIL 

1007, wonach eine Büste mit der Unterschrift: Mev£$co» in den Ruinen des 
Serapeums in Karthago gefunden worden ist, ein Zeichen, daß man in weiteren 
Kreisen Manetho mit dem Gott Sarapis in Verbindung gebracht hat. - 

Über die priesterliche Stellung Manethos liegen übrigens verschiedene sich 
widersprechende Angaben vor; er wird als izgedg (Suidas s. v, Mev£dog) oder 
als &eyıegeds (Suidas a. a. 0. und Synkellos I. pP. 180) und als deyusgeis zei yoauuerzds tüv Alybarov leeöv döbrwv (Synkellos I. p. 40A) bezeichnet. Bei 
seiner Stellung zum Hofe ist es mir nicht unwahrscheinlich, daß er die Ober- priesterwürde bekleidet hat, Für Manetho siehe übrigens die Zusammenstellung 
des wichtigsten Materials bei Susemihl, Geschichte der griech. Literatur in der 
Alexandrinerzeit I. S, 608 ff. \ 

4) DaB Manetho nicht nur in seiner iso“ BißAos über die ägyptische Reli- 
gion gehandelt hat, scheint mir Eusebius, praep. evang. II, prooem. 5 (zzgl züg 
zur’ abrobs [sc. Ägypter] Heoloylas.... !v re 7 Eyoubev isoa PißAo za) &v Er£gors 
abrod ovyyodupesı) zu zeigen; siehe hierzu auch Susemihl a.a. 0.18. 609, A. 431. 
Nun ist es mir allerdings sehr wahrscheinlich, daß verschiedene der Manetho 
zugewiesenen Schriften, wie die „regt &ograr“, nTEol BRTECKEVS RUgiop“, wohl 
auch „zegl doyeisuod xal etssßelag“ nicht als besondere Werke, sondern als
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ein einigermaßen authentisches Bild geboten hat, ist schwer zu sagen.) Jedenfalls darf man aber wohl das eine behaupten, daß er bei seinen Ausführungen — ob es auf Veranlassung des Hofes geschah, läßt sich nicht entscheiden?) — eine Ausgleichung altägyptischer und grie- chischer Religionsvorstellungen im Auge gehabt haben wird und daß seine Darstellung -von den Gedanken der griechischen Philosophie be- einflußt gewesen ist; hat sich doch diese z.B. mit den die ägyptische Religion in ein philosophisches Gewand kleidenden Theologumena des Jüngeren Hekataios (bei Diodor L 10#.; vergl. Schwarz a. a. O. Rh. Mus. XL [1885] S. 240 ff) berührt (Diog. Laert. prooem. & 10). 
Etwa 500 Jahre nach Manetho, im-1. Jahrhundert n. Chr., be- gegnet uns wieder ein ägyptischer Priester, der feg0yguuueress Chai- remon (über ihn siehe Schwartz a.a. 0. Pauly-Wissowa III. Sp. 20258), der gleichfalls in griechischer Sprache und zwar allem Anschein nach ganz ausführlich über die ägyptische Religion geschrieben hat, aller- dings nicht in einem besonderen Werke, sondern nebenbei in seiner „Alyvzrıexn Iotopla“ in seiner Schrift „regl ToV (eodv yoruudrov“?) und vielleicht auch in „regl Tov zountöv“. Er, der einer der Mittel- punkte des literarisch-wissenschaftlichen Lebens der ägyptischen Haupt- stadt gewesen ist!), hat die ägyptische Theologie ganz von dem Stand- 

  

Teile seiner isg& Bißlog aufzufassen sind. Als besondere Schriften, in denen Manetho auch über die Religion der Ägypter gehandelt hat, fasse ich daher nur seine „Pvornöv Emroun“ (vergl. Suidas s. v. Mevedog) und seine „Ägyptische Geschichte" (aus dem Zitat „Mavedov Ev 5 eds “Heodorov“, dessen Echtheit ich nicht bezweifle, möchte ich keine besondere manethonische Schrift dieses Titels folgern, sondern bringe es mit der ägyptischen.Geschichte in Verbindung, siehe Joseph. c. Apion. I $ 73 ed. Niese), Im Anschluß hieran sei bemerkt, daß über Manetho und über viele der im folg. besprochenen Probleme auch Gruppe, Die griechischen Kulte und Mythen I. S. 410M. des näheren gehandelt hat; Gruppes Art die Probleme anzufassen erscheint mir jedoch durchaus ver- fehlt, Polemik im einzelnen’ vermeoide ich. 
1) Vergl. die wenigen und auch nicht viel besagenden Fragmente in -F.H.G. ILS. 613£. (frg. 74 ff.); siehe hierzu auch z.B. die Vermutungen Well- manns, Ägyptisches (Hermes XXXI [1896] S. 221 ff, bes. S. 233) über manetho- nisches Gut theologischen Charakters bei Plutarch, De Isid. et Osir. - 2) Der erfundene Widmungsbrief des ps.-manethonischen Sothisbuches (Synkellos I. p. 40A) besagt natürlich, nichts (er ist rein literarisch; vergl. hierzu auch etwa Reitzenstein, Poimandres S. 123). Immerhin könnte man aber im Hinblick auf die Stellung Manethos am Hofe und unter Berücksichtigung der Religionspolitik der Regierung eine Inaugurierung Manethos durch diese für nicht unwahrscheinlich erklären. Lafaye, Histoire du culte des divinitds d’Alexandrie S. 15/16 hält z.B, dies sogar für ganz sicher. 3) Dies darf man wohl der Bemerkung des Tzetzes (Com. in Iliad. p. 123 ed, G. Hermann) über diese Schrift entnehmen. Erinnert sei hier auch an ein Buch wie Horapollons Hieroglyphika, 

4) Vorsteher des alexandrinischen Museums ist er allerdings nicht gewesen, sondern nur Haupt der alexandrinischen Grammatikerschule (siehe Bd. I. S. 199) und insofern von Bedeutung, Für seine angesehene wissenschaftliche Stellung
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punkte seiner griechischen Zeitgenossen aus geschildert und hat die Gedanken seiner stoischen Philosophie in sie hineingelegt.!) Insofern darf man auch die Ausführungen Chairemons hinsichtlich ihrer tat- sächlichen Angaben nicht zu hoch einschätzen. 
Es erhebt sich nun die Frage, ob außer Manetho und Chairemon noch andere ägyptische Priester in griechischen Schriften die ägyp- tische Religion behandelt haben. Positive Belege liegen m. W. jeden- falls hierfür nicht vor?), und in diesem Falle darf man wohl dem argumentum ex silentio besonderes Gewicht beilegen. Sind uns doch aus hellenistischer Zeit noch eine größere Zahl von Abhandlungen über die ägyptische Religion bekannt geworden, aber als deren Ver- fasser werden uns immer nur griechische Schriftsteller und nicht ägyptische Priester genannt®); es sei hier z.B, nur an Leon von Pella (zepl Tov zur’ Alyvarov deov), den jüngeren Hekataios (in seiner ägyptischen Geschichte, aus ihm Diodor), an Palaiphatos (dipvarıe- 

spricht auch seine spätere Berufung nach Rom an den Kaiserhof als Erzieher Neros. Seine priesterliche Stellung hätte ihn dagegen nicht allzusehr über die große Masse hinausgehoben, siche die Ausführungen über die ägyptische Hier- archie Bd. 1. S. 75ff. Reitzenstein, Zwei religionsgesch. Fragen $. 98 irrt, wenn er von ihm als einem der höchsten ägyptischen Priester spricht. 1) Siehe vor allem fig. 2 in F.H.G. II. S. 496 und Tzetzes 2.2.0. Daß Lukan X, 194 ff, wie Reitzenstein a. eben a. O. 8. 97, A. 1 behauptet, gerade die Lehre Chairemons genauer wiedergeben soll, scheint mir nicht bewiesen, 2) Daß etwa Leon von Pella ägyptischer Priester gewesen ist, halte ich trotz Augustin, De civ. dei VIIL 27 für ganz ausgeschlossen; siehe schon Bd. L. S.28,A.2. Eher könnte es der wohl dem 2. Jahrhundert n. Chr. angehörende Arollavling 6 zal Roaziov (über ihn siehe Schwartz, =.v. N. 27, Pauly-Wissowa, I. Sp. 120) gewesen sein, der außer einem Werke „zeol rg Vonozeiug zug Alyvzuezijg“ auch ein „Neusvoodr“ betiteltes Buch verfaßt hat, der also, wenn man nach dem ägyptischen Titel (er bedeutet wohl etwa „Gottesgebot“) urteilen darf, auch ügyptisch (vielleicht ist es sogar schon koptisch gewesen) geschrieben hat. Der Gebrauch der ägyptischen Sprache in einer religiösen Schrift legt es nahe in ihrem Verfasser einen Priester zu sehen; da ein Priestertitel aber für ihn nicht überliefert ist, ist Vorsicht geboten. Aus dem gleichen Grunde darf man hier auch nicht den bei Suidas s. v. Ilerosigıs genannten Petosiris ver- werten, der verschiedene Werke über die ägyptische Theologie geschrieben haben und dabei auch auf die griechische eingegangen sein soll. Denn trotz der Suidasnotiz, die auch ein astrologisches Werk von ihm nennt, darf man ihn etwa nicht mit dem Propheten Petosiris des astrologischen Werkes des Nechepso und Petosiris gleichsetzen (dies tut Reitzenstein, Poimandres S. 4), da dessen Verfasser pseudonym und der in ihm genannte Petosiris nur literarische Fiktion ist (vergl. hierzu auch im folg. S. 225, A. 5). Bei Suidas ist diese für wahr an- genommen. Wie man sich nun auch im übrigen zu dem Petosiris des Suidas stellen mag, der Priestertitel kommt ihm jedenfalls nicht zu, 3) Es liegt m. E. kein Grund vör, den einen oder andern von ihnen trotz des fehlenden Priestertitels doch als ägyptischen Priester zu fassen; bei dem allgemeinen Interesse für diese hätte man wohl kaum gerade bei den sonst weniger bekannten Leuten den Priestertitel, falls er ihnen zukam, ausgelassen. Wenn ich oben von griechischen Schriftstellern spreche, so soll dies nicht be- sagen, daß sie alle von Nationalität Griechen gewesen sind,
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zn 9eoAoyie), Philistos von Naukratis (zepl ig Alyuauiov Beo- Aopias), Asklepiades von Mendes (BeoAoyodusve), Seleukos von Alexan- drien (zepl 9söv)!), Plutarch (zeei "Isıdos zei 'Ooigıöos), an den Peripatetiker Aristokles (zeo} Zugdzudog), Jamblich (zeol KVoTyolav Alyvariov) und schließlich an den Neuplatoniker Asklepiades (Öuvor eis robg Alyunılov Heods und Svupmvia TaV YEoAoyıav aruchv) erinnert”) Da in vielen der angeführten Fälle nur die Titel über- liefert sind, so darf man auf das einzelne natürlich nicht zu viel geben, der Gesamteindruck läßt sich aber doch wohl mit ziemlicher Sicherheit dahin präzisieren: es hat in hellenistischer Zeit, z. T. in Agypten selbst, eine aus griechischen nichtpriesterlichen Kreisen ausgehende, weit verbreitete theologisch-philosophische Literatur be- standen, welche auf dem Boden der Philosophie ägyptische und grie- chische Religion einander zu nähern suchte. | 
Das Vorhandensein einer derartigen Literatur mahnt uns ferner zur besonderen Vorsicht bei der Erörterung der Frage nach den Ver- fassern der ihr in Gedanken und auch in Form z. T. sicher recht nahestehenden hermetischen und ähnlichen theologischen Li- teratur des hellenistischen Ägyptens®) ‚ 4. h. jener umfangreichen Literatur, die sich als Offenbarung eines Gottes und zwar vor allem des Hermes-Thot gegeben hat?) Die Form ist echt ägyptisch, und Clemens Alexandrinus (Strom. p. 757—58 ed. Potter) hat mit Recht die offizielle Literatur der ägyptischen Priester — bei ihr hat man jedenfalls an Bücher in hieratischer und demotischer Schrift zu den- ken — als hermetische bezeichnet. Diese Bezeichnung berechtigt je- 

1) Bei Asklepiades und Seleukos ist zwar in dem Titel ihrer Werke nicht direkt ausgedrückt, daß die ägyptische Religion mitbehandelt war, man darf dies aber wohl mit Sicherheit annehmen. Bezüglich Seleukos siche übrigens Athenaeus IV. p. 1724, 
2) Hierzu sei auf v. Gutschmid, Scriptorum rerum Aegyptiacarum series ad temporum rationem exacta, Kleine Schriften 1. 8.150 ff. verwiesen; bezüglich Aristokles siehe Gercke bei Pauly-Wissowa IL. Sp. 934 s. v. 15. ° 3) Die inhaltliche Verwandtschaft der hermetischen mit der vorher er- wähnten Literatur. würden m. E, schr gut illustrieren solche Bücher, wie die von Plutarch (De Isid. et Osir. e. 61) erwähnten „Eguoö keyönsreı PißAor“, in denen man Gleichsetzung ägyptischer und griechischer Gottheiten, sowie ihre physikalische Erklärung (d. h. stoische Philosophie) finden konnie. Für die Ver- wandtschaft in der Form könnte man vielleicht auf Jamblichs „Mysterien“ ver- weisen, die bekanntlich dem ägyptischen Priester Abammon in den Mund ge- legt sind. 

4) Über die hermetische und ähnliche theologische Literatur siehe jetzt vor allem Reitzensteins Poimandres (vornehmlich S. 2 ff. u. S. 117 ff); auch vorher ‚schon in seinen „Zwei religionsgeschichtl, Fragen“, etwa 8.92, Mit Recht sind dann auch von Reitzenstein (siche z. B. Poimandres S, 146) die Zusammen- hänge zwischen ihr und den Zauberpapyri u. dergl. hervorgehoben worden; im Archiv f. Religionswiss, VII (1904) 8. 393, Zum Asclepius des Pseudo-Apulejus hat er dann hierfür ein besonders eindringliches Beispiel beigebracht.
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doch noch nicht auch für die hermetische und ähnliche Literatur in 
griechischer Sprache vor allem ägyptische Priester als Verfasser an- 
zunehmen. Die Form konnte doch auch von anderen gewählt werden, 
zumal ja der Begriff der Offenbarungsliteratur auch anderwärts nicht 
unbekannt war?), und was den Gedankenkreis der hermetischen Schriften 
anbelangt, so ist dieser wenigstens in den uns erhaltenen durchaus 
nicht als so streng ägyptisch zu fassen?), daß man deswegen vor- 
nehmlich an ägyptische Priester als Verfasser denken müßte?) Man 
darf wohl nur behaupten, daß auch sie, wenn sie ähnlich hellenisiert 
waren wie etwa Chairemon, neben vielen anderen bei der Entstehung 
der hermetischen Literatur mitgewirkt haben werden; ob .dies aber in 
ausgedehnterem Maße der Fall gewesen ist, wird sich wohl niemals 
befriedigend feststellen lassen.‘) 

1) Es sei hier nur an zwei besonders alte und allgemein bekannte Bei- 
spiele erinnert, an die Hammurabistele, wo der Gesetzeskodex als das Werk des 
Gottes Marduk erscheint, und an die literarische Einkleidung der mosaischen 
Gesetzgebung. 

2) Daß sich in dieser Literatur, ebenso wie in den Zauberpapyri auch alt- 
ägyptische religiöse Anschauungen finden, ist selbstverständlich; in dem Be- 
streben diese aufzuzeigen heißt es jedoch höchst vorsichtig zu verfahren unter 
steter Berücksichtigung der Parallelentwicklung menschlicher Ideen und An- 
schauungsformen (vergl. hierzu auch Harnack, Mission und Ausbreitung des 
Christentums in den ersten drei Jahrhunderten: L. S. 27, A. 1). Vor allem ist 
man verpflichtet, diese als ungriechisch zu erweisen, ehe man daran denken 
darf, den ägyptischen oder sonstwie orientalischen Ursprung bestimmter Vor- 
stellungen festzustellen. Reitzenstein erfüllt diese Fordefung in seinen Abhand- 
lungen über diese Literatur (Zwei religionsgesch. Fragen, Poimandres und a.a. 0. 
Archiv £. Relig. VIT[1904] S. 393 ff.) in methodischer Weise nicht und hat denn 
auch m. E. viel zu viel ägyptische Elemente angenommen. Gegen seine viel zu 
weit gehenden Folgerungen wendet sich ein längerer Aufsatz Zielinskis, Hermes 
und die Hermetik, Archiv f. Relig. VIII (1905) S. 321 ff. u. IN. S. 25 ff, der 
manche beseitigt und somit den Anfang zu einer richtigeren, d.h. das griechische 
Element wieder mehr in den Vordergrund setzenden Einschätzung der herme- 
tischen Literatur bildet, Übrigens hat sich auch inzwischen Harnack a. a. 0. 
1. S. 149, A. 1 gerade gegen die Grundanschauung Reitzensteins ausgesprochen. 

3) Dies tut Reitzenstein; siehe vor allem Poimandres $. 159 und öfters, 
z.B. S. 68, 121, 248, 363. Einen strikten Beweis für seine Aufstellungen führt 
er jedoch niemals; hierzu vergl. etwa seine Bemerkungen über den Verfasser 
der mit der hermetischön prosaischen Literatur nahe verwandten sogen. Straß- 
burger Kosmogonie (P. Straßb. 481 Recto, publ. von Reitzenstein, Zwei religions- 
gesch. Fragen S, 530) in Zwei rel. Fragen $. 58/59 und "Poimandres 8. 114, A.1. 
(Nach R. ist er ein Hermespriester, man darf aber wohl, zumal mannigfache literarische Vorbilder anzunehmen sind, nur folgern, daß er ein Anhänger der 
hermetischen Religion ist; vergl. übrigens auch über den Verfasser Bidez, 
Fragments noureaux de Soterichos?, Rerue de philologie N. S. XXVII [1903] 
S. S1ff.) 

4) Soweit die hermetische Literatur nicht rein literarischen Charakter hat, 
sondern wie etwa die uns im Hermes Trismegistos erhaltenen Schriften als für 
bestimmte Kultgemeinden verfaßte Bekenntnisschriften anzusehen sind, wird man 
mit ziemlicher Sicherheit vor allem die Theosophen, die diese Gemeinden grün-
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Nach alledem scheint mir vorläufig nicht die Berechtigung vor- 
zuliegen eine umfangreichere theologische Schriftstellerei ägyp- 
tischer Priester in griechischer Sprache anzunehmen und daraufhin 
diese als einen wichtigen Faktor für die Ausbildung der sogenannten 

‘ hellenistischen Religion in Ansatz zu bringen.! 
Ebenso ist es m. E. auch nicht gestattet von einer durch die 

Priester bewirkten intensiven Hellenisierung der offiziellen 
ägyptischen Religion zu sprechen?) und diese demnach als die vor allem in Betracht zu ziehende Neuschöpfung der hellenistischen Zeit 
auf dem Gebiete der ägyptischen Religion zu erklären. Ein Beweis 
ist jedenfalls hierfür noch nicht erbracht. Es liegen vielmehr nur 

  

deten und leiteten, als Verfasser annehmen dürfen. Mit der offiziellen ägyp- tischen Priesterschaft haben diese an und für sich ebensowenig zu tun wie die Priester und Leiter der gewöhnlichen ägyptischen Kultvereine; es ist aber natür- lich schr wohl möglich und auch recht wahrscheinlich, daß mitunter auch ägyp- tische Priester Leiter der „gnostischen“ Kultgemeinden gewesen sind; siehe hierzu die Mitgliedschaft der Priester in dem Strack, Inschriften 95 (Bd. L S. 126/27) genannten synkretistisches Gepräge tragenden Kultvereine, 1) Siehe hierzu auch im folg. 8.222/23. Die große Bedeutung des Ägyptischen innerhalb der „hellenistischen" Religion soll durch die obige Feststellung natür- lich nicht geleugnet werden. Wenn ich hier den Ausdruck hellenistische Religion gebrauche, so verstehe ich darunter sowohl die verschiedenen klei- neren „gnostischen“ und ähnlichen religiös-philosophischen (auch solche wie 2. B. das des Poseidonios) Systeme, als auch die großen mehr oder weniger syn- kretistischen Kulte orientalischen Ursprungs in hellenistischer Zeit. Angliedern könnte man ihnen etwa noch den Königs- bezw. Kaiserkult, wenn er auch nach Ursprung und Einrichtung ein Glied des griechischen Kultus darstellt. Dagegen sind die alten nationalen Religionen, mögen sie auch in hellenistischer Zeit zer- setzt und modifiziert worden sein, für sich zu betrachten. Wertvolle allgemein charakterisierende Bemerkungen über die hellenistische Religion finden sich bei Hamack a.a.0. 1.8.27 £ - 
2) Hierzu neigt z. B. Leipoldt, Schenute von Atripe (Texte und Unters. z. Gesch. d. altchr. Literat. N. F. X, 1) 8. 29; anders Erman a.2.0. 8. 218/19, 223. Aus der auch von Erman a. a. 0. S. 237 erwähnten koptischen Schmähschrift Schenutes (übersetzt von Leipoldt a. a. O. 8. 176) ist übrigens eine besondere Hellenisierung des ägyptischen Kultus nicht zu folgern, sondern nur, daß die damaligen Heiden — diese jedenfalls großenteils Griechen (siehe etwa Leipoldt a.2. 0. 8.27) — sowohl dem ägyptischen wie dem griechischen Kultus ergeben gewesen sind. Reitzenstein, Poimandres $, 114, A. 1 glaubt aus der erwähnten Straßburger Kosmogonie, sowie aus der prosaischen Hermesliteratur einen Maß- stab für die Hellenisierung der ägyptischen Religion gewinnen zu können, doch mit Unrecht. Denn abgeschen davon, ob der Charakter dieser Literatur wirklich so ägyptisch ist, wie Reitzenstein annimmt, so darf man doch auf keinen Fall aus all dieser inoffiziellen religions-philosophischen Spekulation Schlüsse auf den damaligen Charakter der ägyptischen Religion ableiten (der Tempelkult ist doch von dem der Sondergemeinden streng zu trennen; Reitzensteins, Poimandres S. 159 nicht ganz klarer Bemerkung hierüber ist nicht zuzustimmen); tut man dies, so begeht man etwa denselben methodischen Fehler, wie wenn man auf Grund des christlichen Gnostizismus die offizielle altchristliche Religion fest- " stellen würde. 

.
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verschiedene im einzelnen noch weiterer Prüfung sehr bedürfende An- 
zeichen vor, daß ebenso wie das gesamte kulturelle Leben Ägyptens 
so auch die durch die Priester vertretenen religiösen Anschauungen 
vom griechischen Geist beeinflußt worden sind.!) Der sich öfters 
findenden Bezeichnung ägyptischer Götter mit griechischen Namen im 
Griechischen?) darf man freilich nicht ohne weiteres entnehmen, daß 
sich auch der Charakter der betreffenden Götter geändert hat.?) Ein- 
mal hat man damit zu rechnen, daß der Gebrauch der griechischen 
Sprache oft unwillkürlich die Wahl des griechischen Namens bewirkt 
haben wird. Aber auch dort, wo man dies nicht annehmen will, 
zeugt die Identifizierung doch nur von der Auffassung dessen, der 
sie vorgenommen hat. ‘Geht sie von den Priestern selbst aus, so ist 
sie allerdings von besonderem Interesse; ein Beweis für eine Anderung 
des Kultes des betreffenden Gottes in griechischem Sinne scheint je- 
doch auch sie mir nicht zu sein, wenn auch zuzugeben ist, daß die 
in der Gleichsetzung zu Tage tretende Geneigtheit der Priester für 
die griechische Sitte‘) ihr Gegenstück mitunter in einer gewissen 
Hellenisierung des Kultus gefunden haben kann’) Für die Möglich- 
keit einer solchen Hellenisiernng könnte man übrigens auch die be- 
reits erwähnte (Bd. 1. S.2) Verehrung ägyptischer Götter durch Grie- 
chen anführen; in der Tat mögen ja auch die Auffassungen, die diese 
von jenen hatten und die sie durch die Kunst weiter im Volke ver- 

1) Bd. 1. S. 15 glaubte ich, daß ein derartiges, besonders sicheres Anzei- chen eine Inschrift von Dendera enthalte, heute bin ich von dem Wert dieses Zeugnisses nicht mehr fest überzeugt. 
2) Siehe hierzu Bd. 1. S.4 ff. Weitere besonders instruktive Beispiele lie- fern uns jetzt auch der P. Tebt. I, wo in N. 313 isgeis 'HAlov ze Mvedıdog der vereinigten Tempel von Heliopolis und Aphroditopolis erwähnt werden und wo in N. 299 in dem Titel eines Priesters der Gott Soknebtynis direkt durch Kronos ersetzt ist, während in offiziellen Dokumenten wie in N. 295 (2.6) und 298 (Z.7) das Heiligtum als isod» Zoxveßröveus tod zul Kedvov bezeichnet wird. Es sei noch bemerkt, daß z. B. ein diddoyos zgopnzeiag dieses Heiligtums den Namen Kooviov (sein Vatersname ist ügyptisch) geführt hat (P. Tebt. II 293). Zu der hier mitgeteilten Identifizierung sei übrigens noch auf die soeben angeführte Schmähschrift des Schenute verwiesen, wonach in Mittelägypten Kronos einem ägyptischen Gott Petbe gleichgesetzt war.’ \ 
3) Diese Annahme wäre ebenso falsch, als wenn man aus dem griechischen Namen eines ägyptischen Priesters ohne weiteres dessen griechische Nationalität folgern wollte. 
4) Hierzu sei auch auf die bereits öfters erwähnte Mitgliedschaft ägyp- tischer Priester in jenem Kultverein in der Nühe von Syene verwiesen, dessen Vereinsgötter ägyptisch-griechische Doppelnamen tragen (Bd. 1. S, 126/27). 
5) Der Behauptung Wilckens (Hellenen und Barbaren, Neue Jahrb. £. das klass. Altertum, Geschichte usw. XVII [1906] 8. 457 ff. [169)), daß die Identifika- tion griechischer und ägyptischer Götter „zu einer völligen Vermischung der kultischen Formen führen mußte", kann ich also nicht zustimmen.
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breiteten!), in mancher Hinsicht nicht nur auf den Volksglauben?), 
sondern auch auf die priesterliche Spekulation bestimmend eingewirkt 
haben. Die Bedeutung des griechischen Einflusses auf die Umgestal- 
tung ägyptischer Götter in hellenistischer Zeit spiegelt sich schließlich 
am deutlichsten wieder in der schon eingehender behandelten Schöpfung 
des hellenistischen Sarapis, an der ja auch die ägyptischen Priester 
beteiligt gewesen sind, und ferner in der Umbildung der Isis zu einer 
hellenistischen Gottheit, neben der jedoch die altägyptische Isis 
aller Wahrscheinlichkeit nach im großen und ganzen unverändert fort- 
bestanden hat.) Inwieweit an der Ausgestaltung der Isis zu der 
hellenistischen Gottheit mit ihren Mysterien®), wie sie uns etwa bei 
Plutarch, bei Apulejus und in anderer hellenistischer Literatur, sowie 

1) Es sind uns bekanntlich eine größere Anzahl hellenisierter Darstellungen 
ägyptischer Gottheiten erhalten, zu denen ägyptisierte griechische Götter ein 
treffliches Gegenstück bilden; einiges hierüber findet sich auch bei Erman 
a. 2.0. 8. 218/19, 221 ff,, der in solchen Götterbildern die „Heiligenbilder“ der 
kleinen Leute sieht. 

2) Siehe vorige Anm. Man wird sich diesen Volksglauben immerhin recht 
synkretistisch vorstellen dürfen. Im einzelnen heißt es allerdings auch hier 
vorsichtig zu verfahren. So ist z.B. der am Finger lutschende Harpokrates in 
der alexandrinischen Kunst und Poesie als Gott des Schweigens gefaßt worden, 
aber daß diese Auffassung auch im ägyptischen Volke Boden gefaßt hat, läßt 
sich nicht beweisen. Im offiziellen Kult hat sie natürlich keine Aufnahme ge- 
funden; siehe z.B. E. Meyer, Horus in Roschers Lexikon II, Sp. 2744 ff. (2177), 

3) Siehe hierzu auch Erman a. a. 0. S. 2{1, dessen Bemerkung mit der 
obigen Feststellung gut übereinstimmt. Man darf wohl als Mittelpunkt des 
Kultus der altägyptischen Isis in hellenistischer Zeit das Heiligtum von Philü 
bezeichnen. Reitzenstein, Poimandres $. 160, A. 1 bringt zwar diesen Kult, so- 
wie die im Anschluß an ihn noch in später Zeit nachzuweisenden Kultvereine 
(Wilcken a.a.0. Archiv LS. 396.) mit hermetischen Gemeinden in Verbindung, 
einen Beweis für seine Behauptung führt er jedoch nicht, obgleich uns alles, 
was wir von dem Heiligtum wissen, auf einen altägyptischen Kultus hinweist. 

Das im Text angedeutete Problem: Nebeneinanderbestehen zweier 
Formen einer altägyptischen Gottheit in hellenistischer Zeit bedarf 
dringend besonderer Beachtung — Reitzenstein berücksichtigt es z. B. niemals. 
Vor allem haben wir dabei zu prüfen, inwieweit die hellenisierte Form — man 
hat natürlich auch mit Übergangsstadien zu rechnen — in Ägypten im offi- 
ziellen Tempelkultus Aufnahme gofunden hat und inwieweit ihr Priester, in 
denen man nicht mehr Mitglieder der geschlossenen ägyptischen Priesterschaft 
sehen kann, gedient haben; würden uns z.B. Priester von Isisgemeinden bekannt ' 
werden, die in ihrer Struktur etwa der von Apulejus im-11. Buche seiner Meta- 
morphosen geschilderten glichen, so könnte man sehr wohl an deren Zugehörig- 
keit zu der offiziellen Priesterschaft zweifeln. 

4) Vorläufig scheint es mir nicht gestattet, ohne weiteres auch von alt- 
ügyptischen Isismysterien zu sprechen; denn ein Beweis für das Bestehen von 
Mysterien im Sinne der griechischen ist für den altägyptischen Kultus noch 
nicht erbracht, was z.B. Reitzenstein, Zwei relig. Frag. S. 10% gar nicht berück- 
sichtigt; vergl. dem gegenüber etwa die vorsichtige Bemerkung Schäfers, Die - 
Mysterien des Osiris in Abydos $. 20, A. 5.
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in griechischen Inschriften entgegentritt!), Mitglieder der offiziellen ägyptischen Priesterschaft beteiligt gewesen sind, .ist schwer zu ent- scheiden. Sicher erscheint mir jedoch das eine: wir haben damit zu rechnen, daß abgesehen von den Isispriestern in Alexandrien hierbei die Isisgemeinden außerhalb Agyptens und ihre Priester besonders tätig gewesen sind°); da nun diese trotz ihrer der ägyptischen Priester- schaft nachgebildeten Organisation im allgemeinen nicht als wirkliche ägyptische Priester zu fassen sind?), so vermindert sich deren Anteil 
jedenfalls erheblich. 

Auf Grund all dieser Einzelfeststellungen über die Tätigkeit der ägyptischen Priester in hellenistischer Zeit auf theologischem 
Gebiete scheint es mir geboten ihre Leistungen, nicht zu hoch einzuschätzen und vor allem sich hinsichtlich der Bedeutung dieser Leistungen für die allgemeine religionsgeschichtliche Entwicklung der hellenistischen Zeit vorläufig noch skeptisch zu verhalten. Jedenfalls liegt kein Grund vor in den damaligen ägyptischen Priestern beson- ders bedeutende Theologen zu sehen. 

Ebenso scheint es mir nicht gestattet besonders wichtige philo- sophische Leistungen der Priester anzunehmen. Wenn die Griechen die Priester als Philosophen rühmen und in der Beschäftigung mit der Philosophie sogar eine der priesterlichen Amtsaufgaben sehen (siehe z. B. Bd. 1. 8. 82, auch vorher $. 221), so ist dies die natür- liche Folge ihrer Auffassung der ägyptischen Religion 'als eines be- sonderen philosophischen Systems. Als solches ist diese aber auch “nicht in hellenistischer Zeit anzusehen, mögen auch wie in jeder ent- wickelten Religion die alten Mythologumena z. T. in philosophischem Sinne umgestaltet gewesen sein‘) Außer Manetho und Chairemon 
1) Über sie finden wir einiges zusammengestellt bei Lafaye a. a. O. 8. 86ff., auch von Erman a.a. 0. $. 2144. 
2) Ebenso dürfte auch sicher an der Weiterausgestaltung des hellenistischen ‚ Sarapis — die Form, in der sein Kultus uns im 2. Jahrhundert n. Chr. entgegen- tritt (siehe etwa Lafaye a, eben a. 0.), ist jedenfalls nicht die ursprüngliche — das Ausland beteiligt gewesen sein, 
3) Die zahlreichen Inschriften, in denen Priester ägyptischer Götter außer- halb Ägyptens genannt sind, erwecken den Eindruck, daß es sich in ihnen um national-ägyptische Priester im allgemeinen nicht handelt, mögen die betreffenden auch äußerlich diesen geglichen haben. Siehe hierzu auch Lafayes Ausführungen a.2.0. im IL u IIL Kapitel von Teil I; ferner S. 148 ff. (8.150, A.3 sieht er übrigens mit Unrecht in I. Gr. $, It. 1366 [= 0. 1. Gr. III. 6202] einen Beleg für eine „pretresse alexandrine). Auch auf Ermans Bemerkung a. a. O. S. 250 sei hier verwiesen. Wenn, Reitzenstein, Hellenistische Wundererzühlungen S, 36 zahlreiche wandernde ägyptische Wundertäter und Propheten annimmt, so braucht man diese doch durchaus noch nicht als offizielle Priester zu fassen. Es entzieht sich übrigens auch jeder sicheren Feststellung, inwieweit diese an der Propaganda der ägyptischen Gottheiten in der hellenistischen Welt beteiligt gewesen sind. 4) Die obigen Bemerkungen zeigen, inwieweit ich mich Reitzensteins Aus- führungen, Zwei relig. Fragen $. 74 #f. anschließen kann.
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werden zwar noch manchem Priester die Gedanken der. griechischen 
Philosophie geläufig gewesen sein, daß sie jedoch ihrerseits auf die 
Entwicklung der hellenistischen Philosophie einen bestimmenden Ein- 
Auß ausgeübt hätten, ist durch positive Belege nicht zu erweisen.!) 

Der Mangel an positiven Zeugnissen zwingt uns alsdann zur Vor- 
sieht auch in der Frage nach der Ausdehnung der priesterlichen 
schriftstellerischen Tätigkeit auf anderen Gebieten als denen 
der Theologie und Philosophie; mit einer ausgebreiteteren literarischen 
Betätigung darf man jedenfalls höchstens als mit einer entfernten 
Möglichkeit rechnen. 

So ist es z.B. recht ungewiß, inwieweit Priester an der Abfas- 
sung der erhaltenen ägyptischen Zauberpapyri u. dergl. beteiligt 
gewesen sind. Religion und Zauberei sind freilich auch in Ägypten 
von altersher eng mit einander verbunden gewesen, auch bier ist der 
Priester zugleich Zauberer gewesen, und mancher Zaubertext mag in 
hellenistischer Zeit von Priestern niedergeschrieben worden sein (siehe 
hierzu auch frg. 3 von Ohairemon, F. H. G. II. S. 496). Nun aber 
zeigen die Zauberpapyri in den verschiedenen Teilen, aus denen sie 
zusammengestellt sind, ‚mitunter eine nahe Verwandtschaft mit den 
hermetischen Schriften (siehe vorher $. 218, A. 4), der Schluß liegt 
also sehr nahe, daß ihre Verfasser denselben Kreisen angehört haben, 
d.h. daß u.a. auch gerade die Leiter der „gnostischen“ und ähnlichen 
Kultgemeinden Zaubertexte verfaßt haben werden?) Man darf wohl 
behaupten, daß die Wahrscheinlichkeit, in ihnen die Arbeit eines 
ägyptischen Priesters vor sich zu haben, um so geringer wird, je 
synkretistischer der Inhalt ist?), und zwar auch dann, wenn die Sprache 
des Papyrus nicht griechisch, sondern demotisch oder koptisch ist.) 

1) Die gegenteiligen Behauptungen Reitzensteins (siehe etwa Zwei relig. 
Fragen 8. 97/98, auch Poimandres $, 42) sind unhaltbar. Wenn er übrigens 
den priesterlich-religiösen Zug bei den Philosophen der Kaiserzeit darauf zurück- 
führt, daß seit langem orientalische Priester die Philosophen spielten, so wird 
‘man diese Behauptung wohl einmal dadurch einschränken müssen, daß man für 
orientalische Priester „Orientalen“ setzt. Zudem beachtet ja Reitzenstein gar 
nicht, daß seit Platon, in dem man den diese Entwicklung vor allem bestim- 
menden Faktor zu sehen hat, die griechische Philosophie durchaus als Religion 
zu bewerten ist, daß also schon hierdurch das Hervortreten des priesterlich- 
religiösen Zuges verständlich wird. Erinnert- sei hierbei auch noch an die 
Konstituierung der Philosophenschulen als Kultvereine. 

2) Siehe hierzu auch Wünsch, Sethianische Verfluchungstafeln S. 74. 
3) Reitzenstein, Poimandres $.14, A. 2 unterschätzt m.E, den synkretistischen 

Charakter und betont zu stark das ägyptische Element in ihnen (siehe S. 15; 
zu seiner Bemerkung, daß die Papyri uns die Ausgestaltung der ägyptischen 
Religion Ichren, siehe vorher 8, 220, A. 2; sie sind natürlich nur ein Dokument 
für den Glauben bestimmter Volksschichten). Den stark synkretistischen Cha- 
rakter der Zaubertexte betont übrigens auch Erman a. a. 0, 8.228 ff 

4) Zaubertexte in ägyptischer Sprache sind z.B, publiziert von Griffith, 
The old coptie magical texts of Paris, Ä. Z. XXXVIII (1900) S. 85 ff; Grifäth-
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Auch bei einem anderen Dokument des ägyptischen Aberglaubens, der in Agrspten entstandenen astrologischen Literatur und den Horoskopen, lassen sich die Verfasser schwer bestimmen. Nach Ägypten scheint die Astrologie von Babylonien aus. erst ziemlich spät, vielleicht kurz vor Beginn der hellenistischen Zeit gekommen zu sein.! Daß sich alsdann auch die ägyptischen Priester mit der neuen Lehre eingehender beschäftigt haben, zeigen uns abgesehen von der Notiz des Clemens Alexandrinus (Strom. VI. p- 757 ed. Potter), der zufolge auch astrologische \Verke zur offiziellen priesterlichen Literatur gehört haben, am deutlichsten die von-ihnen im Tempel von Dendera angebrachten Bilder .astrologischen Inhalts (siehe etwa Boll, Sphaera 8. 372); .auch darauf könnte man. hinweisen, daß der Priester Chairemon in’ seinem Werk „zeol zov »ouyröv“; aller Wahrscheinlichkeit. nach vor allem tiber die Astrologie gehandelt: hat.) Es mögen also Bücher wie die aus ptolemäischer Zeit stammenden Zaiussyowiazd (über sie. siehe Boll a. a. 0. S. 376/7) und die unter dem Namen des Nechepso und Petosiris gehenden dorgoloyovusve, die für die Grundlehren der: spä- teren Astrologie maßgebend geworden sind®), ebenso wie manche der uns erhaltenen ägyptischen Horoskope*) sehr wohl im großen und ganzen die astrologischen Lehren der ägyptischen Priester wieder- geben, und insofern sind sie auch für unser Urteil über das priester- liche Wissen von Belang; daß .sie aber auch von Priestern verfaßt sind, ist nicht zu beweisen 5) 

Thomson, The demotie magical papyrus of London and Leiden; für die Zauber- texte in griechischer Sprache siehe vor allem P. Par.; P. Leid. U; P. Lond. I; Wessely, Denkschrift d. Wien. Ak. Phil.-hist. Kl. Bd. XXXVI (1888). 1) Siehe Boll, Sphaera S, 372; auch Erman a. a. 0. S, 162 u. 230. 2) Siehe hierzu Schwartz a. a. O, Pauly-Wissowa III Sp. 2026 u. Boll 2.2.0. 8. 377, : 0 8) Die Fragmente der Eorgohoyodueve sind gesammelt von Rieß, Nechep- sonis et Petosiridis fragmenta, magiea, Philologus VI. Suppl. 8. 325 ff; näheres über die beiden Werke siehe vor allem bei Boll a. a. 0. $. 372 £. . 4) Belege in den vorher $. 224, A. 4 angeführten Papyruspublikationen; für koptisch-heidnische Horoskope siehe etwa’ Griffith, The old Coptic horo- scope of the Stobart collection, Ä. Z. XXXVII (1900) 8.71: . 5) Wenn z. B. Reitzenstein, Poimandres 8. 112 von dem Horoskop des P. Por. 195" behauptet, es sei von den Priestern. des Hermes in Theben verfaßt worden, so ist dies eine unbegründete Vermutung; der Charakter des Horoskops verweist uns höchstens auf einen Anhänger der „hermetischen“ Religion als Ver- fasser. Aus der Bezeichnung des Petosiris im Nechepso-Petosiris-Buch .als Prie- ster folgt ferner natürlich nichts für die Person des Verfassers; die Einführung des Priesters Petosiris neben dem König Nechepso als der beiden Personen, denen der anonyme Verfasser seine Ansichten in den Mund legt, hat rein literarischen Charakter (siehe Reitzenstein, Poimandres $..122/23).. Gegenüber Kroll, Aus der Geschichte der Astrologie, Neue Jahıb. f. d. klass. Altertum usw.. VII (1901) 8.559 & (8. 570 u. 577) scheint es mir übrigens sicher, daß die dem Nechepso und Petosiris zugeschriebenen Bücher als ein Werk aufzufassen sind. Die An- Otto, Priester und Tempel IL 
15
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Ebenso können wir auch den Anteil. der Priesterschaft an der 
Abfassung der. in hellenistischer Zeit niedergeschriebenen ägyptischen 
Volkserzählungen nicht näher feststellen, mögen diese nun mehr 
Märchen- oder mehr legendarischen Charakter tragen, mehr weltlicher 
oder mehr religiöser Natur sein.) Mit der Mitarbeiterschaft der 
Priester an dieser Literaturgattung darf man aber immerhin als mit 
einer 'sicheren Tatsache rechnen?); lassen sich doch sogar für das 
Serapeum ‚von Kanopus die Wundergeschichtenerzähler, die dosr«- 
A6yoı?), als ein besonderer Bestandteil des Kultpersonals nachweisen. 

  

lage des Werkes stelle ich mir ähnlich vor der eines Dialoges, in dem eben 
nür' zwei Personen als Unterredner fungieren. . Bei einer solchen Anlage konnten 
die Anteile des Priesters und des Königs bei Zitaten aus dem Werke (siehe die 
‘Form der erhaltenen) sehr wohl geschieden werden; die ausdrückliche Anfüh: 
rung der. beiden „Gegenspieler“ lag um so nüher, als.man ja den Namen des 
eigentlichen Verfassers nicht kannte. Ein ganz analoges antikes Werk ist mir 
allerdings nicht bekannt — Kenntnisreichere werden wohl auch ein solches an- 
führen. können —, daher sei es gestattet hier auf Prospers Alpinus’ De medicina 
Aegyptiorum zu verweisen, wo auch zwei vom Verfasser willkürlich geschaffene 
Personen die verschiedenen zu behandelnden Probleme einander vortragen. 
9) Über die ügyptischen Volkserzählungen orientiert vortrefflich Maspero, 

Les contes populaires de !’Egypte ancienne°; verwiesen sei hier auch noch auf 
das sog. „Töpferorakel“, zuletzt und am besten publiziert von Wilcken, Zur 
ägyptischen Prophetie, Hermes XL (1905) S. 544 ff. . - 

2) Falls die sogenannte Bentreschstele (über sie siehe vor allem Erman, 
Die Bentreschstele, Ä. Z. XXI [1883] 8. 54 ff.) erst in ptolemäischer Zeit verfaßt 
‚sein sollte, so wäre sie, da sie von Priestern des Chonsu herrührt, ein Beleg 
für die obige Behauptung. Siehe hierzu jetzt Spiegelberg Varia XCV, Zu der 
Datierung der Bentreschstele, Rec. de trav. XXVIII (1906) S. 181; für die. Abfas- 
sung in ptolemäischer Zeit könnte man auch vielleicht darauf verweisen, daß 
uns bei Libanios Orat..XI, 109 u. 114 ed. Förster legendarische Erzählungen, die der 
Legende der Bentreschstele nähe verwandt sind, aus der Zeit der ersten Ptolemäer 
berichtet werden. Andererseits weisen uns die Bemerkungen Wilckens, Der Traum 
des Königs Nektonabos, M&langes Nicole 8.579. (S. 580/1 u. 593/£) darauf hin, 
daß auch nichtpriesterliche Kreise an der Abfassung der Volkserzählungen- be-. 
teiligt gewesen sind (dies ist bei der im P. Leid. U enthaltenen der Fall). 

. 8) Reitzensteins Darlegungen über die &gsr@i6yor in seinen Hellenistischen 
Wundererzähl. 8. 8ff. zwingen mich zu einer näheren Ausführung meiner kurzen: 
Bemerkung im I. Bd. S. 116 (es scheint mir übrigens nicht angängig, wie es- 
Reitzenstein tut, diese als „die neueste Behandlung der Frage“ zu bezeichnen, 
da ich doch eigentlich nur meiner Übereinstimmung mit Crusins’ Arbeit Aus- 
druck gegeben habe).. Reitzenstein a. a. O. S. 9 scheint mir den Begriff desre- 
A6yog in Verbindung mit ägyptischen Heilgöttern zu eng zu fassen, wenn er ihn 
als den „von dem Gotte selbst berufenen Verkünder ‘oder Deuter von Visionen 

“ ‚und Träumen“ bezeichnet. Gerade die Inschrift 43 in B.C.H. VI (1832) S. 339, 
wo jemand als dgeraldyos zul Öveigoxeirng bezeichnet wird, zeigt wohl durch. 
die. Nebeneinandersetzung der beiden Titel deutlich, daß man diese nicht 
einander zu ähnlich deuten darf (da Reitzensteins Bemerkung a. a. 0. S. 10 den 

‚ Anschein erwecken. könnte, in der gr. Inschrift, publ. von Rubensohn, Festschrift- 
Vahlen zum 70. Geburtstag, 8. 3ff, handele es sich um einen &ostalöyog, SO sei ” 
ausdrücklich betont, daß hier. vielmehr von einem &vurrioxeirng von nicht«
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-, Bei Dion von Prusa werden, wie bereits bemerkt (vorher 8.211/12), die historischen Kenntnisse der Priester rühmend hervorgehoben, wobei freilich deren allmähliches Schwinden nicht verschwiegen wird, das durch die Nichtbeachtung und das Nichtverstehen der alten ur- kundlichen Tradition bedingt sei. Trotz dieser Einschränkung wird ' man dem Urteil bei Dion nicht zustimmen können, denn der Mangel an historischem Sinn, der uns allenthalben in altägyptischen Darstel- . lungen "entgegentritt, und dementsprechend nicht besonders erfreuliche historische Leistungen begegnen uns auch bei den Priestern der hel- lenistischen Zeit. . = a e ; So machen z.B. die leo«! Aveygugpal und die persönlichen Aus- sagen der Priester, die der jüngere Hekataios in seiner Geschichte. anführt?), z. T. keinen. besonders Vertrauen erweckenden Eindruck, doch dürfte hieran allerdings der sie übermittelnde "Grieche sicher mit. schuldig sein?) Wenn wir ferner durch Tacitus (Ann. II. 60) von einem Berichte erfahren, den die Priester von Theben dem Ger- manicus auf Grund der Inschriften über die Taten Ramses’ II. er- stattet haben sollen, so gewinnen wir. auch aus ihm ebenso wie aus den historische Ereignisse u. dergl. erwähnenden hieroglyphischen In- schriften®) der ptolemäisch-römischen Zeit kein erfreuliches Bild von 

  

priesterlichem Charakter die Rede ist), So fasse ich denn auch die &osrekoyor des Serapeums von Kanopus als Erzühler bez. Verfasser von Wundergeschichten religiösen Charakters in prosaischer oder poetischer Form, die sich auf die im Heiligtum verehrten Götter bezogen haben werden; in ihnen mögen nun ja die Erıpdvscı dieser Götter eine besondere Rolle gespielt haben, auch besonders wunderbare Träume der Inkubanten mögen berichtet worden sein, daraus folgt aber doch noch 'nicht, daß die Traumdeutung im einzelnen die spezielle Auf- gabe der &gsraidyor gewesen ist, Für den Begriff der Wundererzühlung sei auf Reitzensteins Buch verwiesen, der zuerst das wichtige Problem energisch in An- griff genommen hat; eine sorgfältige Nachprüfung, auch Erweiterung scheint mir freilich dringend nötig; man wird gut tun bei ihr theoretische Bemerkungen ‚wie etwa die Wundts, Völkerpsychologie I, 1 8. 526 £. zu verwerten. _ \ 1) Siehe Diodor I. 26, 1; 31,7; 43, 6; 44,4; 46, 7/8; 69,7; 96,2; vergl. hierzu Schwartz a. a. O. Rh. Mus. XL (1885) S. 226 ff. \ - 2) Siehe hierzu etwa auch Wachsmuth, Einleitung in das Studium der alten - Geschichte $. 331; sein Vergleich mit .der „heiligen Chronik“ des Euhemeros scheint mir allerdings nicht recht passend. 
3) Als ein besonders instruktives Beispiel hierfür erscheint mir die trilingue. Stele von Philü des C. Cornelius Gallus; man vergleiche die Angaben des nicht. von den Priestern herrührenden griechischen und lateinischen Textes mit denen des hieroglyphischen, den die Priester verfaßt haben. Hingewiesen sei hier ferner z. B. auf den in so vielen Priesterinschriften (siehe etwa Satrapenstele - -0, 3 bei Sethe, Hieroglyph. Inschr. d. griech.-röm, Zeit Heft I S. 14; [Ptol. 1}: ' Pithomstele, Abschnitt E; [Ptol. 1I.] Kanopus Z. 10/11; [Ptol. II.]; Deeispr. In- schrift Kairo N. 31088 [Ptol, IV.], vergl. zu ihr Bd. I. S.80, A, 1),sich findenden Dank an die Könige für die Zurückführung von Götterbildern aus Persien. Der Eindruck, daß es sich bei ihr um eine stereotype Formel handelt (so schon Bouch£-Leclerg, Histoire des Lagides 1. S.177, A.1), aus der historische Folgerungen. 

15*
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dem geschichtlichen Wissen der Priester und ihrer Fähigkeit ‚als 
Historiker. . BE 

. Die Richtigkeit unseres ungünstigen Urteils ergibt sich uns schließ- 
lich am deutlichsten bei der näheren Prüfung der einzigen uns etwas 
näher bekannten größeren. historischen Leistung eines ‘Priesters, den 
 Alyvauuzd Vrxouviuare!) des Manetho. Dieser, der sein Werk viel- 
leicht noch unter dem 1. Ptolemäer geschrieben hat?), hat zwar zur 
Grundlage authentische Königslisten, wie sie uns ja noch im berühmten 
Turiner Papyrus oder in Inschriften zu Abydos, Karnak und Sakkara 
erhalten sind, gewählt, im übrigen aber für seine Geschichtsdarstel- 
lung allem Anschein nach fast ausschließlich die mehr oder weniger _ 

“ 

ohne weiteres nicht abgeleitet werden dürfen, wird noch dadurch deutlich ver- 
stärkt, daß wir auch in Weissagungen, die in hellenistischer Zeit niedergeschrieben 
sind (siehe das sog. „Töpferorakel‘ Col.II. 1/2 u. dem. P., publ. von Krall, Vom 
König Bokhoris, in Festgaben für Büdinger), die Zurückführung der Götterbilder 

‚erwähnt finden. Erinnert sei hier auch, da der betreffende Irrtum der Priester 
8. Z. neuere Historiker in einer wichtigen Frage in die: Irre geleitet hat, an die 
in Kanopus (hieroglyph. Version Z. 9) sich findende Gleichsetzung von Phönizien 
mit dem Land Keft. - oo. 
1) Der Titel ist nicht ganz sicher; siehe hierzu Susemihl a. a. 0.1 8.611, 

A. 433. = 
2) Der ziemlich allgemeinen Annahme, Manetho habe wahrscheinlich erst 

unter dem 2. Ptolemäer geschrieben, kann ich mich nicht anschließen. Die 
antike Überlieferung hierüber scheint mir viel zu unsicher, als daß man auf sie 
etwas geben könnte. Die Nennung des 2. Ptolemäers in ihr kann sehr wohl 

‚ einfach ein Ausfluß des allgemeinen Bestrebens der Tradition sein, manche Be- 
gebenheit aus der Zeit des 1. in die des 2. Ptolemäers zu versetzen; man war sich 
eben offenbar im Altertum der großen Bedeutung Ptolemaios’ II. voll bewußt 
und glaubte daraufhin, mit ihm alles Mögliche in Verbindung bringen zu müssen. 
Wenn ferner im frg. 35 (F.H.G. IE. 8.510) das Faijüm als Aesıwvolrns bezeichnet 
wird, so darf man hierin wohl eine Interpolation sehen (mit ihr rechnet auch 
E. Meyer, Ägyptische Chronologie, Abh. Berl. Ak. 1904. $. 59, siehe auch hierzu 
S. 229, A. 2). Tut man dies nicht, so muß man auch die Konsequenz ziehen 
und als Abfassungszeit des manethonischen Werkes etwa die Mitte der’ 50er 
Jahre des 3. Jahrhunderts annehmen, da erst damals der neue Name für das 
Faijüm geschaffen worden ist (siche Bd. I. S. 350, A. 1). Nun ist aber Ma- 
netho, wie bereits bemerkt (vorher S. 215), än der Schöpfung des helleni- 
stischen Sarapis mit beteiligt gewesen, die in der ersten Zeit des 1. Ptolemäers 
noch vor 308 v. Chr. erfolgt ist (siehe Dittenberger zu Or. gr. inser. sel. I. N. 16 
und hierzu Wilcken, Archiv IIL S. 215/16). Da er zu dieser Aufgabe doch kaum 
als besonders junger, also’ auch noch wenig bekannter Priester herangezogen 
worden scin dürfte, so müßte man annehmen, daß Manetho sich zur Abfassung 
seiner Geschichte erst in sehr hohem Alter entschlossen hat, was doch ganz un- 
wahrscheinlich ist (die Altersverhältnisse gestatten m. E. auch nicht die von 
Grenfell-Hunt als sehr wohl möglich erklärte Identifizierung des in P. Hibeh 
1: 72 für das Jahr 241/40 v. Chr. genannten Manetho mit dem bekannten). Die 
frühzeitige Tätigkeit Manethos unter Ptolemaios I. scheint mir schließlich dafür 
zu sprechen, daß er auch noch unter diesem sein Geschichtswerk verfaßt hat. 
Nicht zu beweisen ist jedoch, daß er es auch 'auf seine Veranlassung .ge- 
schrieben hat. \
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sagenhaften Volkserzählungen benutzt.!) ‘Da er gegen Herodot pole- misiert (siehe vorher S. 215, A. 4), so hat man auch mit dessen Ver- wertung durch Manetho zu rechnen.?) Ob schon Manetho selbst Syn- chronismen zur griechischen und hebräischen Tradition geboten hat 
oder ob diese erst von seinen Überarbeitern eingefügt worden sind, läßt sich nicht erweisen (siehe etwa auch E. Meyer 2.2.0. 8.75 u. 
5.79, A.2); an und für sich wäro das erstere jedoch sehr wohl mög- 
lich.°) Fehler im einzelnen dürften sich wohl zahlreich auch in dem 
ursprünglichen Werke gefunden haben, mag auch durch die Epito- 
mierung. und häufige Überarbeitung vieles, was uns heute grobfehler- haft erscheint, verschuldet sein‘) Auf den Namen eines kritischen 
Geschichtswerkes hat Manethos ägyptische Geschichte jedenfalls auch 
nicht den geringsten Anspruch, eher auf den eines historischen Romans. 
Die Bedeutung des manethonischen Werkes liegt demnach nicht in 
dem von ihm Geleisteten, sondern darin, daß in ihm zum ersten Mal 
ein Ägypter den Versuch gemacht hat eine. zusammenhängende Där- 
stellung der gesamten Geschichte seiner Heimat zu bieten. Man darf 
freilich diesen Versuch nicht als eine Leistung fassen, die das Ägypter- 
tum aus sich heraus ohne äußeren Anstoß hervorgebracht hat, son- dern muß in ihm ein Anzeichen und zugleich eine Folge des Ein- 
flusses griechischer Bildung auf einen ägyptischen Priester sehen (siehe hierzu auch Joseph. c. Apion. I. $ 73 ed. Niese). on 

Dasselbe Urteil wie über Manethos. Werk darf man wohl auch 
über Chairemons Alyvarıezı lorogia füllen, die stark antiquarischen Inhalts gewesen zu sein ‚scheint (siehe .die Fragmente in F. H. 6. III. 
8.495ff.). Dus einzige erhaltene Fragment rein historischen Charakters _ (Joseph. c. Apion. I. 8 288—92 ed, Niese), die Erzählung von dem 
Auszug der Juden aus Ägypten, steht inhaltlich Manetho nahe, be- . oO 

deutet ihm gegenüber aber noch eine Verschlechterung. Nicht ganz 
sicher ist es alsdann, ob wir in dem übrigens vielleicht ganz tüch- ' tigen chronologischen Abriß der ägyptischen Geschichte (Xoövor) des Ptolemaios von Mendes (er lebte vor Apion) die Arbeit eines ägyptischen Priesters sehen ‚dürfen; Tatian (ad Graecos c. 38) be- 

1) Siehe hierzu jetzt vor allem E, Meyer a. a. 0. S. 79/80; vergl. auch Masperos spüter erschienenen Aufsatz: Sur la XVII[e et la XIX® dynastie de Manethon, Rec. de trav. XXVIT (1905) 8. 13 ff. - 
2) Ich möchte daher auch nicht wie E. Meyer a.a.0. 8.59 aännehmen, daß die Herodoterzählung in frg. 35 nicht von Manetho selbst herrührt; dies ist doch wohl: der Fall, sie ist nur alsdann von dem Epitomator überarbeitet worden; siehe hierzu auch vorher $, 228, A. 2. - 

:3) Vergl. das vorher $. 216 über sein religionsgeschichtliches Werk Be- merkte. 
° 4) Siehe E. Meyer a.a. 0. 8,59 u. 97/98. Andererseits vergl. z. B. die überzeugende Darlegung Halls, The two labyrinths, Journ. of hell. stud. XXV (1905) S. 320 ff, (S. 329/30) über die wohl allein der Überlieferung zuzuschrei- bende Verderbnis in der Königsliste der 12. Dynastie, . .
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zeichnet ihn zwar als iegsdg,‘ es ist aber nicht gesagt, daß er der 
ägyptischen Kirche angehört haben muß.!) Nicht als ägyptischen, 
sondern offenbar als griechischen Priester hat man alsdann den doyi- 
eg&V3 Apollonios v. Letopolis (aus ptolemäischer Zeit) zu fassen 
(siehe Bd. 1. 8. 28, A. 2); seine Werke, die zudem wohl alle außer- 
halb Ägyptens geschrieben worden sind, sind hier also nicht heran- 
zuziehen. : En a 

Von den Griechen werden besonders oft die astronomischen 
Kenntnisse der ägyptischen Priester rühmend hervorgehoben (siehe 
vorher 8. 211), In der Tat haben diese seit alters allem Anschein 
nach ein nicht ganz unbeträchtliches astronomisches- Wissen besessen, 
dem man freilich einen wissenschaftlichen Charakter nicht zuschreiben 
darf, da es rein praktischen Zwecken gedient hat?) Es ist ja nun 
nicht ausgeschlossen, daß die Kenntnisse der Priester sich in der 
hellenistischen Zeit noch vervollkommnet haben.) Freilich lassen 
sich besondere die früheren überragende Leistungen der Priester auf 
astronomischem Gebiet aus dieser Zeit vorläufig noch nicht namhaft 
machen. Als eine solche .darf man etwa nicht den in: der Inschrift 
von Kanopus (Z. 35ff.) uns überlieferten Versuch auffassen, .das alte 
ägyptische Wandeljahr von 365 Tagen abzuschaffen und an seiner 
Statt durch Einlegung eines Schalttages in jedem 4. Jahre ein „festes“ 
Jahr einzuführen, denn ‘von den Priestern ist dieser Reformversuch 
jedenfalls nicht ausgegangen.‘) Allerdings hat die Kenntnis von dem 

1) Auch seine Kenntnis der ägyptischen Sprache, die Tatian ausdrücklich 
hervorhebt, macht dies mn. E. nicht sicher. - 

. 2) Siehe hierzu jetzt vor allem Ginzel, Handbuch der mathematischen und’ 
technischen Chronologie I. S 150 ff.; sein allgemeines Urteil (S. 152 u. 8. 153/4) 
scheint mir freilich etwas zu scharf formuliert, Vergl. auch die feinen Bemer- 
kungen Nissens, Orientation, Heft 1,8. 28 fl. \ . 
3) Es liegt kein Grund vor in dem soeben bekannt gewordenen P. Hibel 

1.27, der etwa um 300 v. Chr. von einem Anhänger des Eudoxos verfaßt einen 
Kalender für den saitischen Gau enthält, das Werk eines ägyptischen Priesters zu 
sehen; siehe vielmehr den uns erhaltenen Anfang. Die kalendarischen Kennt- 
nisse ägyptischer Priester sind freilich in ihm verwertet; siehe. die Festlegung 
ägyptischer Feste auf bestimmte Tage und vor allem Z. 41 ff, die sich mit 
P. Par. 1,71. eng berühren. Die Stelle mag von Eudoxos selbst herrühren 
(siehe P. Hibeh I. S. 145), sie berichtet uns also von dem kalendarischen Ver- 
fahren der Priester im Beginn des 4, Jahrhunderts v. Chr.;- wenn in ihr, die 
leider verstümmelt ist, von der Benutzung der „zar& seljımv nulpaı“ die Rede 
ist und im Anschluß daran von der Lage der Feste, die zum größten Teile durch 
das Wandeljahr bestimmt, also auf einen festen ‚Monatstag festgelegt seien, 'so 
möchte ich (anders wie Grenfell-Hunt a. a. 0. $. 151) die besondere Erwähnung 

“ der durch den Mond bestimmten Tage einfach auf die Anführung von Festen, 
die mit Mondphasen in- Verbindung stehen, zurückführen. . 

4) Dies wird z.B. behauptet von Niese, Gesch. d. griech. u. mak. Staat. I. _ 
S. 171; Strack, G. G. A. 1900 S. 648 (seiner Polemik gegen N. stimme ich jedoch ” zu); Wilcken, Ostr. I. S. 798; Ginzel a.a. 0. I. 8. 197 u. 238. oo. - 

x
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Sonnenjahr zu 365'/, Tagen zu dem alten priesterlichen Wissen ge- 
hört, wir besitzen aber keinen sicheren Beleg, daß dieses Wissen von 
ihnen jemals vorher in die ‚Praxis ‚umgesetzt worden ist.') In grie- 
chischen Kreisen ist es schon im 4. Jahrhundert v. Chr. durch den 
Kalender des Eudoxos weiter verbreitet worden (siehe hierzu z. B. 
Momnmsen, Römische Chronologie? 8. 56, 77 u. 260), und der soge- 
nannten „Ära des Dionysios“, die in Alexandrien gerade unter Phila- 
delphos und Euergetes I. in gelehrten astronomischen Kreisen im 
Gebrauch gewesen ist, hat ein festes Jahr zugrunde gelegen (Momm: 
sena.a.0. 8.270 ff). So ist es an sich sehr wohl möglich, daß der 
Staat, also Euergetes I., die Initiative zur praktischen Einführung 
dessen, was man schon lange theoretisch wußte, gegeben hat?) Nun 
erscheint mir aber die Initiative des Staates in diesem Falle nicht 
nur möglich, sondern so gut wie sicher. Es wäre schon an und für 
sich merkwürdig, wenn die Priester ohne einen Anstoß von außen 
plötzlich in ptolemäischer Zeit die Kalenderreform, vor der sie seit 
Jahrhunderten zurückgeschreckt waren, ‚vorgenommen hätten, direkt 
unerklärlich wäre es jedoch im Falle der Initiative der Priester, daß 
diese Reform so vollständig wirkungslos geblieben wäre, wie dies tat- 
sächlich der Fall gewesen sein muß; denn für den Gebrauch des kano- 
pischen Jahres können wir keinen Beleg, auch keinen aus den prie- 
sterlichen Kalenderinschriften anführen?) Das Mißlingen der Reform 
auf das \Viderstreben des Staates zurückzuführen scheint mir aus- 
geschlossen, da dieser, wenn er sie nicht gewünscht hätte, den Priester- 
beschluß doch überhaupt nicht erst zugelassen haben würde; es müssen 
also die Priester selbst diejenigen gewesen sein, welche die Ausfüh- 
rung der Reform vor allem jedenfalls aus religiösen Bedenken ge- 

1) Siehe E. Meyer a.a. 0. S. 12. u. 33 ff,, auch Ginzel aa. 0.18. 214 
. 2) Die Initiative des Königs nehmen z. B. an Mahafly, history S. 122; 
Bouch£-Leclerg a. a. 0.1. 8.266; E. Meyer a. a. 0. S.31. Die auf den ersten 
Bliek vielleicht befremdende Tatsache, daß der Staat der Kalenderreform den 
ägyptischen und nicht den makedonischen Kalender zugrunde gelegt. hat (ein 
gleichzeitiger, auch erfolgloser Versuch auch. das. Jahr des makedonischen Ka- 
lenders zu reformieren kann übrigens sehr wohl unternommen worden sein), er- 
klärt sich wohl ungezwungen dadurch, daß man den Kalender gewählt hat, 
dessen Reform sich in einfachster Weise bewerkstelligen ließ; bei ihr war auch 
eine besondere Beeinträchtigung des Wirtschaftslebens, die sonst mit jeder 
Kalenderreform verbunden ist und gegen sie abgeneigt macht, ausgeschlossen. 

. 3) Brugsch, Thesaurus II. S. 150 ff. (bes. 278 ff.; 304/65 333/4) sucht m. E. 
mit Unrecht aus hieroglyphischen Inschriften den Gebrauch des kanopischen 
Jahres zu erweisen; ihm hat sich Borchardt a. a. O. Ä. Z. XXXVII (1899) S. 100 
angeschlossen; die hierauf bezüglichen Ausführungen von Strack a.a.O. Rh. Mus. 
LIIL (1898) bes. S. 428 ff. sind wohl allgemein zurückgewiesen worden. Vergl. hierzu 
jetzt E. Meyer a. a. O0. 8. 51/32. Die Behauptung Ginzels a.a. 0.1. 8. 198, unter 
Euergetes’ I. Nachfolger sei das feste Jahr wieder beseitigt worden, entbehrt 
der dokumentarischen Grundlage. :
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hindert haben.!) Sie scheiden somit als ihre Urheber aus. Der Be- schluß der Reform wird ihnen vielmehr vom Staate direkt aufgenötigt worden sein; allerdings ist es ihnen gelungen sich wenigstens seiner Durchführung zu entziehen.”) Als dann durch Augustus für Ägypten endgültig ein festes Jahr eingeführt worden ist (siehe z. B. Wilcken, Ostr. 18. 7S9#£.), sind es wohl auch wieder:die Priester vornehmlich gewesen, die für das alte Wandeljahr eingetreten sind und so für. sein Weiterfortbestehen, mögen sie selbst sich auch allmählich zu der Neuerung bekehrt haben, gewirkt haben.) Jedenfalls ist nicht daran zu denken, daß die Priester an der augusteischen Kalenderform irgend- wie beteiligt gewesen sind‘), für diese ist vielmehr allein die cäsa- rische maßgebend gewesen.?) 
_ Die von Clemens Alexandrinus erwähnte Beschäftigung der Prie- ster mit Mathematik, Metrologie und Geographie (siehe vorher‘ S..211) hat, soweit wir sehen können, in hellenistischer Zeit keine irgendwie bedeutsamen neuen Ergebnisse gezeitigt; man scheint sich - im allgemeinen mit der. Erhaltung der alten Kenntnisse begnügt zu haben.S) 
Auch auf medizinischem Gebiet sind von den Priestern (siehe vorher $. 194/5) allem Anschein nach keine Fortschritte gegen früher gemacht worden. Wir besitzen keinerlei Anzeichen, daß von ihnen die Erkenntnisse der fortgeschrittenen griechischen Medizin verwertet worden sind; es ist sogar ganz wohl möglich, daß damals der Aber- 

  

1) Auf das Widerstreben der Priester gegen die Kalenderreform und auf gleichzeitige staatliche Bemühungen sie gegen den Willen der Priester durchzu- setzen weist uns mit Sicherheit auch eine freilich legendarisch aufgeputzte An- gabe der Scholien zu Germanicus’ Aratea pP. 88f. u. 157 ed, Breysig hin, die, da sie aus Nigidius Figulus stammt, gerade für die ptolemäische Zeit beweis. kräftig ist. . BE \ ®) Vielleicht darf man diese mißlungene Kalenderreform sogar als“ einen "Beitrag zur Charakteristik des 3, Ptolemäers verwerten, als einen weiteren Hin- weis darauf, daß dieser nicht die genügende Tatkraft besessen hat das einmal in Angriff Genommene auch kraftvoll durchzuführen. . 
3) Wilckens, Ostr, IS. 798 gegenteiliger Bemerkung hierüber kann ich schon deshalb nicht zustimmen, weil es mir durchaus nicht gesichert erscheint, daß dem von ihm angeführten Festkalender von Esne aus römischer Zeit (publ. Brugsch, Thesaurus II. S. 380#.; siehe auch ebenda S.338/9; Ägyptologie S. 355) vornehm- lich das feste Jahr zugrunde gelegt war. - . . 4) Die ohne Begründung vorgebrachte gegenteilige Ansicht Ginzels a.a. 0. 1.8. 228 dürfte wohl nirgends Anklang finden.. u | . 5) Auch bei ihr kann übrigens von direkter Beteiligung ägyptischer Astro- nomen nicht die Rede sein, so auch Mommsen, Römische Chronologie? S. 18/79. 6) Für unser Urteil über. die damaligen geographischen‘ Kenntnisse sind, etwa vor allem die sogenannten Nomoslisten, auch Inschriften wie die über die Wüstenoasen, die Neunvölkertafel in Betracht zu ziehen (über sie zuletzt Brugsch, Ägyptologie S..437 ff); es handelt sich bei ihnen im allgemeinen um historisch- " politische Geographie. nn ° :
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glauben, der in der ägyptischen Heilkunde stets eine große Rolle ge- spielt hat, auf die ärztliche Tätigkeit bestimmender eingewirkt hat als alles empirische WVissen.t) - 
In die philologischen Kenntnisse der Priester gestatten uns “ die-von ihnen verfaßten hieroglyphischen Inschriften einen Einblick. Diese sind bekanntlich nicht in der Umgangssprache niedergeschrieben, sondern man hat hierbei sich des Altägyptischen bedient: Exakte philologische Studien sind jedoch anscheinend gar nicht im alten “Agypten getrieben worden (siehe etwa Erman, Ägypten II. S. 459); so begegnet uns schon in früheren Epochen eine starke Verwilderung der alten Sprache, die dann in hellenistischer Zeit ihren Höhepunkt erreicht hat. Spielereien in der Schrift, Spielereien im Wortschatz, Willkür in der Grammatik, das ist die Signatur dieser: künstlichen Sprache.) Man darf wohl annehmen, daß die Mitglieder der höheren Priesterschaft wohl alle die alte Sprache verstanden, daß aber die Fähigkeit neue Texte in ihr zu verfassen im allgemeinen nur die, welche es bis zur Würde des legoygauueresg gebracht haben, besessen haben werden?) Im Laufe des 3, Jahrhunderts n. Chr. ist diese je- doch allmählich ganz geschwunden. Wenn übrigens unter den Werken des Priesters Chairemon auch eine Schrift „regi rov leoöv yoaund- To»“. genannt wird, so ist diese kaum als ein Beweis für von Prie- stern .. betriebene ägyptisch-philologische Studien zu verwerten; denn allem Anschein nach handelt es sich in ihr vornehmlich um die übrigens zumeist richtige Deutung der symbolischen Hieroglyphenzeichen.f Dem gegenüber ist es besonders interessant, daß ebenderselbe Chaire- mon sich ganz bedeutende Kenntnisse in der griechischen Philologie angeeignet haben muß; ist er doch sogar das Haupt der alexan- drinischen Grammatikerschule geworden.) 

  

1) Siehe hierzu v. Oefele a. a. 0, S, 93/94, 104-6, . 2) Siehe Junker a. a. O. und neuerdings seine Grammatik der Denderatexte. 3) Siehe bierzu auch Diodor I, 81,1 u. Clem. Alex. Strom. V. pP: 657 ed. Potter, ‘Für die ‚obigen Ausführungen darf man jetzt vor allem auf P, Tebt.. II. 291 verweisen. Hiernach ist einem lsgevs, .der seine priesterliche Qualifikation erweisen sollte, von den legoygantersis eine iegarızı Pißlos zum Vorlesen vor- gelegt worden. Das Verständnis der alten Sprache und der hieratischen Schrift scheint also noch damals (um 160 n. Chr.) ganz allgemein von den Priestern verlangt worden zu sein; da nun jedoch neben den isgarıza yoduuare nur noch die Kenntnis der Alyöarıa yedunere, d.h. der damaligen Schriftzeichen gefordert wird, so ergibt sich, daß die Kenntnis der Hieroglyphenschrift wohl kaum all- gemeiner verbreitet gewesen ist. Von -Wichtigkeit ist_es übrigens auch, daß uns hier die isgoyowupereig als die besonders Schriftkundigen klar entgegentreten. 4) Siehe Tzetzes, Com. in Iliad, p-123 ed. G. Hermann; vgl. hierzu S, Birch, On the lost book of Chairemon on hieroglyphies in Transacts of the royal societ. ofliterat. 2. Ser. Vol. III S.385f, Das andere Fragment dieser Schrift bei Tzetzes, hist. V. 395 ist an und für sich belanglos, zeigt jedoch — und das ist wichtig — auch keinen philologischen Charakter, . 5) Siehe hierzu Schwartz a. a. O. Sp. 2026 u. Bd. I. S, 199,
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Keine Anzeichen liegen bisher vor, daß sich die ägyptischen 
Priester noch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen in irgendwie 
nennenswerter Weise betätigt haben. Nach alledem haben wir m. E: 
keinen Anlaß, den Leistungen der Priester auf wissenschaftlichem Ge- 
biete größere Bedeutung beizumessen. Es dürfte zwar. auch noch in 
hellenistischer Zeit in priesterlichen Kreisen ein ganz beträchtliches 
Wissen vorhanden gewesen sein, das aber gegen früher keine sonder- 
lichen Fortschritte aufzuweisen hatte und daher mehr oder weniger 
veraltet war; so läßt sich denn anch bisher nicht erweisen, daß die 
Erkenntnisse der damaligen Priester auf die wissenschaftliche Ent- 
wicklung der Zeit einen bestimmenden Einfluß ausgeübt haben, wenn 
auch natürlich der eine oder der andere Priester, der sich etwa wie 
Chairemon ganz dem Hellenismus ergeben hatte, auf diesen seinerseits 
eingewirkt haben wird. Ob die Priester für die Verbreitung ihres 
Wissens auch in nichtpriesterlichen Kreisen durch Unterricht gesorgt 
haben, ist schwer zu entscheiden; Priesterschulen, die sogenannten 
„Lebenshäuser“, hat es zwar sicher auch noch in hellenistischer Zeit 
gegeben‘), über. ihre Tätigkeit haben wir jedoch keine positiven 
Belege.?) 

Im Vorhergehenden ist bereits gelegentlich die Stellung der 
Priester zum Hellenismus gestreift worden. Wenn sich auch im 
einzelnen wenig Sicheres feststellen ließ, so erscheint mir trotzdem 
die Behauptung gestattet, daß der Hellenismus auch auf die Bildung 
der ägyptischen Priester, in denen man eigentlich die Vertreter des 
starren Agyptertums sehen möchte, einen gewissen Einfluß ausgeübt 
hat. So braucht man sich denn auch nicht darüber zu wundern, daß 
der Bibliothek des Soknopaiostempels auch ein Werk wie die Tra- 
gödie „Hektor“ des griechischen Dichters Astydamas angehört hat?), 

1) Vgl. etwa Diodor I. 81.. Es sei hierzu ferner an den Priestertitel 
„Schreiber des Lebenshauses‘ erinnert, der auch noch in hellenistischer Zeit 
üblich gewesen ist (siehe Bd. 1. S. 87). Auch in der der römischen Zeit an- 
gehörenden Fassung des Romans des Setni finden wir das „Lebenshaus“ als 

“ Priesterschule erwähnt, siehe Grifäth, Stories usw. S. 44. Hingewiesen sei 
schließlich noch darauf, daß wir durch die sog. naophore Stele des Vatikan 
über die Reorganisation einer Priesterschule genauer unterrichtet sind, die frei- 
lich schon zur Zeit Darius’ I. erfolgt ist (siehe Schäfer, Die Wiedereinrichtung 
einer Ärzteschule in Sais unter König Darius I, Ä. Z. XXXVII [1899] 8. 72 £). 

2) Ob die in P. Par. 51, 10 erwähnte im "Serapeum bei Memphis gelegene 
Schule des Tothes eine Priesterschule gewesen ist, läßt sich nicht entscheiden; 
sie könnte immerhin auch von einem Laien geleitet worden sein, da uns ja 
viele Laien bekannt geworden sind, die im Serapeum ihr Gewerbe ausgeübt 
haben (siehe Bd. 1. S. 283 ff.). 

3) Siehe P. Amh. II. 10 u. Bd. 1.8. 338. Die obige Feststellung wird m.E. 
noch bemerkenswerter, wenn wir ihr gegenüber. uns der außerordentlichen Ge- 
ringschätzung erinnern, mit der ein koptischer Mönch, Schenute von Atripe, von 
den Lustspielen des Aristophanes spricht,. siehe Erman, Schenute und Aristo- ” 
phanes, Ä, Z. XXXII (1894) S. 134.
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auch die Aufstellung von Statuen griechischer Dichter und Philo- sophen im Serapeum bei Memphis wird unter diesem Gesichtspunkte verständlich.t) Ze oo 
30 vollständig wie Manetho und vor allem Chairemon mögen sich freilich nur wenige Priester dem Hellenismus ergeben haben, vornehmlich etwa die, welche durch ihre Anteilnahme am Öffentlichen Leben oder durch ihren Wohnsitz?) mit ihm in besonders enge Be- rührung kommen mußten; am wenigsten dürften wohl die Mitglieder der niederen Priesterschaft von der griechischen Bildung beeinflußt worden sein.®) Immerhin hat man aber damit zu rechnen, daß der großen Masse der Priester wenigstens die griechische Sprache durchaus verständlich gewesen ist, Es sei hier einmal daran erinnert, daß in den Tempelkanzleien schr viele und zwar die verschiedenartig- sten Schriftstücke in griechischer Sprache angefertigt worden sind (siehe Bd. II S. 161). Auf die Bekanntschaft der‘ Priester mit der griechischen Sprache weist uns .ferner aber auch die große Anzahl griechischer Papyri aus ptolemäischer und römischer Zeit hin, welche private Eingaben von Priestern und Priesterinnen an die staatlichen Behörden‘), von ihnen abgeschlossene Verträge®), durch sie ausgestellte 

  

1) Siehe Mariette, Le Serapeum de Memphis I. 8. 13/14; 16; 77/78, . 2) Siehe hierzu die Ausführungen in Abschnitt 1B dieses Kapitels. In “nähere Berührung mit dem Hellenismus mußten alljährlich .auch alle dio Prie- ster kommen, welche im 3..Jahrhundert v. Chr. an den in der Zentrale des griechischen Geisteslebens, in Alexandrien, stattfindenden allgemeinen Priester- versammlungen teilgenommen haben (siehe Bd. 1. 8. 73/4)... Aus xömischer Zeit sind uns übrigens noch private Reisen ägyptischer Dorfgeistlicher aus dem Faijüm nach Alexandrien bezeugt (B. G. U. 1. 321 [= 322]; P, Tebt. IL 292). : - 3) Man darf es m. E. auf keinen Zufall zurückführen, daß wir gerade so viele demotische Verträge besitzen, die von niederen Priestern abgeschlossen worden sind. Vor zu starker Verallgemeinerung warnt freilich ein Dokument wie P. Oxy. III 491, wo. gerade ein niederer Priester, ein Pastophore, eine ganz besonders gute Kenntnis des Griechischen verrät; vergl. als Gegenstück etwa B. G. U.I. 86. . 
4) In dieser, sowie in den 3 folg. Anm ist Vollständigkeit der Belege nicht erstrebt; die aus römischer Zeit stammenden überwiegen auch in diesen Auf- zählungen durchaus. Hieraus darf man jedoch vorläufig noch keine Schlüsse auf eine etwaige Änderung der einschlägigen Verhältnisse gegenüber denen der ptolemäischen Zeit d.h. etwa der letzten zwei Jahrhunderte v. Chr. ziehen; die größere Zahl kann sehr wohl allein die Folge davon sein, daß uns überhaupt bisher bei weitem ınchr römische als ptolemäische Papyri bekannt geworden sind, Für die Eingaben siehe etwa z.B, ptolemäische Zeit: P. Leid. G (=H; J; K); P. Tor. 5 (= 6; 9; 8; 11; P. Amh. II. 35; P. Tebt, L 42; römische Zeit: B.G. U. 1.28; 36; 112; 163; 250; IT. 522; 636;.1I1. 706; 786; IV. 1036; P, Lond. I. 338 (8.68); 299 ($. 150); P, Oxy. 1.46; P. Amh. II. 77; 97; D. Rainer, publ. Stud. z. Paläogr. usw. 2. Heft S, 29 f£.; P. Tebt. IL 292; 294; 299; 300; 301. ” 5) Siehe z. B. ptolemäische Zeit: P. Grenf. L 44; II. 15; 21; 33; P, Par. 6&(=P.Leid. M); römische Zeit: BG.U.I. 86; 87; 2335 240; 290; IL 445; P. Lond. II. 262 (8. 176); 336 (8. 211); 308 (S. 218); P. Amh. IL 112; 113; P.Oxy. II. 491. -
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Quittungen'), an sie gerichtete oder von ihnen verfaßte Briefe u. dergl.?) 
enthalten. Die durch dies alles bezeugte Kenntnis der Sprache schließt 
natürlich noch nicht in sich, daß die betreffenden auch griechisch 
lesen und schreiben konnten. Leider erscheint mir bei vielen 
priesterlichen Dokumenten eine Entscheidung nicht möglich, ob sie 
von den Priestern selbst geschrieben sind oder ob doch nicht andere 
sie in ihrem Namen verfaßt haben°); immerhin ist die uns bekannte 
Zahl der Priester, welche die griechische Schrift mehr oder weniger 

“vollkommen beherrscht haben‘), größer als die der aygduucro?). 

. 1) Siehe z. B. die Bd. 1. S. 359 ff, erwähnten Aoyeic-Quittungen; P. Berl. + 
Petersb. bei Wilcken, Hermes XXII (1887) S. 143; B. G. U. III. 707; P. Amh. U. 
56;.57; P. Grenf. II. 64; P. Gen. 32; P. Straßb. 1105 bei Reitzenstein, Zwei relig. 
Fragen 8. 7,A.4. Die Belege stammen alle aus römischer Zeit, . 

2) Siehe etwa P. Amh. II. 40; 41; P. Tebt. I. 59 (diese aus ptolemäischer 
Zeit); P. Lond. II. 281 (S. 65); 286 (S. 183); B. G. U. III. 783 (ein Priester an 
andere Priester in einer privaten Angelegenheit); P. Fay. 125 (daß der hier ge- 
nannte deyıegeös ägyptischer Priester gewesen ist, ist freilich nicht sicher); 
P: Tebt. II. 309 (Korrespondenz von Priestern untereinander); 314; 315. 

:3) Es ist dies vor allem bei den Eingaben der Priester der Fall. Geben 
‚sich doch z. B. die „Zwillings“papyri des Serapeums zum. großen Teil ganz so, 
‚als wenn sie von den „didvuas“ selbst verfaßt seien, und doch sind sie alle von 
dem xdroyog Ptolemaios geschrieben. 

4) Siehe ptolemäische Zeit: P. Grenf. I. 44 (wohl 4 Priester); römische 
Zeit: B.G. U. 1. 321 (= 322); P. Lond. UI. 299 (S. 150) (daß er von dem Priester 
selbst geschrieben, ist wohl aus Vergleich von Z.5—13 mit Z.19/20 zu entnehmen); 
262 (8. 176); 286 (8. 183) (2 Priester); 335 (8. 191) (2 Priester); P. Amh. IL 77 
(der Inhalt. zeigt, daß der hier erwähnte Priester die griechische Schrift und 
Sprache ganz vollkommen beherrscht haben muß); P. Berl. -+ P. Petersb. (4 Prie- 
ster); P. Oxy. III. 491; P. Fay. 125 (siehe Anm. 2); wohl auch B. G. U. II. 783; 
P. Tebt. II. 293 (3 Priester); 298 (3 Priester); 300; 301 (2 Priester); 303 (2); 
309.(5 Priester); ‚311; 312 (2 Priester); 314; 315. 2 

5)-B. 6. 0.1.86; 87 (igsi@); P. Lond. II. 262 (S. 176) (i£gsıc); 334 (8. 211) 
(ltesı« u. wohl 2 Priester, denn nicht sie fungieren für ihre weiblichen Ver- 
‚wandten, als deren zögı0: sie genannt sind, als üroyeageis der Urkunde, son- 
dern ein Fremder); P..Amh. U. 112; 113 ‘(hier kann’ der Sohn des Priesters 
schreiben); P.'Straßb. 1105 u. P. Gen. 32 (auf Grund der demotischen Unterschrift 

“ scheint es mir, als ob der betreffende Priester den vorhergehenden griechischen 
Text nicht geschrieben hat); P. Tebt. II. 303 (4 Priester). Nach Wessely, Kar: 
u. Sok. Nes. S. 67 sollen auch unpubl. P. Rainer Belege für &ygeduperor enthalten, 
darunter auch einen, dem zufolge auch Mitglieder des leitenden Priester- 
kollegiums es gewesen sind. Vielleicht ist es übrigens auch bei denen in 
'C.P.R.I 221 der Fall; jetzt sind uns durch T. Tebt. I. 309 von einem Kol- 

. legium von 10 leitenden Priestern 5 als &yedunaroı gekennzeichnet. - Vielleicht 
bieten auch P. Berl. 4 P. Petersb.; P. Amh. II. 97 (siehe Z. 2 gegenüber: Z. 19); 

. P. Tebt. 1.42; P. Tebt. IL. 298 Belege für dyedunaroı isgsig (der Inhalt von 
P. Tebt. I. 42 weist zum mindesten auf geringe Lesefähigkeit des betreffenden 
Priesters hin). Bei dem gewesenen deziegevg in P. Osy. I. 71, der .sich als 
&yeduuarog bezeichnet, ist es nicht sicher, ob man ihn als ägyptischen Priester 
fassen darf; vergl. übrigens P. Amh, II. 32. Alle Belege gehören der römischen 
Zeit an. .
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Nach den vorliegenden Proben scheint freilich das Griechisch 'in priesterlichen Kreisen oft nicht von besonderer Güte gewesen zu sein.!) Übrigens darf man nicht etwa in den als dyoduuaroı in den Urkunden bezeichneten Priestern vollständige Analphabeten sehen, denn es scheint mir sicher, daß so ziemlich 'alle Priester — Ausnahmen dürfte es wohl nur unter denen ganz. niedrigen Ranges gegeben haben — demotisch schreiben und lesen gekonnt haben.?) 
Auch die Namen der Priester zeigen ‚uns, daß sie keine prin- zipiell ablehnende Stellung zum Hellenismus eingenommen haben. - Wir finden nämlich, daß sich im Laufe der ‘Zeit ebenso wie bei den anderen Agyptern auch bei den Priestern griechische Namen ein- gebürgert haben°); so repräsentiert "der leooypeuucrevg Chairemon gegenüber Manetho auch schon in seinem Namen die neue Zeit.) 
Die mannigfachen Einzelbeobachtungen dieses Abschnittes kann man wohl zum Schluß dahin zusammenfassen, daß die ägyptischen Priester der hellenistischen Zeit zwar allem Anschein nach zumeist wohlunterrichtete Leute gewesen sind, welche ihren Volksgenossen an Wissen jedenfalls überlegen waren, daß jedoch die Alten ihre Bil- dung viel zu günstig beurteilt haben. Denn die ägyptischen Priester haben, von etwaigen Ausnahmen ‚abgesehen, auch nicht im entfern- testen den Bildungsgrad besessen, wie er damals in echthellenistischen Kreisen üblich gewesen ist. . IL 
Über die Bildung der griechischen Priester Ägyptens. ist näheres nicht zu ermitteln; es sei deshalb hier nur daran erinnert, 

  

1) Ganz charakteristisch hierfür erscheint mir z.B. die eigenhändige Unter- schrift eines Stolisten unter einer Eingabe, bei der er in 3 Worten 2 Febler gemacht hat (B. G. U. I. 321 [= 322)). 
2) Für die Pbylenpriester wird uns diese Kenntnis jetzt durch P. Tebt. II. 291 Col. 2 als eine der Amtsvorbedingungen bezeugt. 
3) Siche z.B. ptolemäische Zeit: Zı6öwgos (P. Amh. II. 56 u. 57); ’Eod- to» (0.1. Gr. III. 4902 Add); Käns (P. Grenf. II. Col. 2,6); römische Zeit: Aaıpijuov (Belege siehe vorher S. 212, A. 1; jetzt auch P. Tebt. IL. 301); ‘Hoadns (P. Lond. II. 262 [S. 176]; 299 [S.150]); TroAsueros (P. Lond. II. 258 [S. 28], 2.215; P. Fay. 125 [?)); Eöeruov (P. Lond, IL, 345 [S. 113); Arzolldrıog (P. Gen. D; Gdvns (B. G. U. 1. 82); Tovpov (B. 6. U.1.163); Aiövgog (P. Lond. 11. 183 [S. 141], 2. 116); Me&eov (P. Lond. IL 188 [S. 141], 2. 75; P. Tebt. II 293; 301; 303; 312); Zösınos (P. Tebt. II. 301); Xaıgkag (P. Tebt. II. 314); Kooviav (P. Tebt. II. 292; 293; 303); "Isıdogx (P. Tebt. IL 292); Eödaiuov (P. Oxy. II. 491); siehe schließ- lich noch den Vatersnamen Paöcros eines Priesters auf dem Mumienetikett 9350 bei Milne, Greek inseript. Cat. gen. des antig. &gypt. du musee du Caire Bd. XVII. Daß einer von den hier genannten ägyptischen Priestern von Nation Grieche gewesen ist, läßt sich nicht erweisen, 
4)-Manetho ist bekanntlich ein rein ägyptischer Name; er bedeutet aller- dings nicht, wie noch in Handbüchern zu finden ist (siehe z.B. Susemihl a.a. 0. 18.608, A. 425; Christ, Geschichte der griechischen Literatur‘ S. 580, A, 1), „der von Toth Gegebene“, sondern „der von Gott Geliebte" (Osdpı2og).
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daß einer der Alexanderpriester aller Wahrscheinlichkeit nach ein 
auch in‘. weiteren Kreisen bekannter Arzt gewesen ist (siehe Bd. I. 
S. 184, A. 5), und daß der dpxıegevg Apollonios aus Letopolis 
sich später als Historiker einen Namen. gemacht hat (siehe vorher 
S. >. 230). 

“B. Moral. 

Bei den alten Schriftstellern finden wir ziemlich häufig Urteile 
allgemeiner Natur über den Charakter und die Moral der Ägypter im 
hellenistischer Zeit!); günstig lauten sie im: allgemeinen nicht, man 
muß freilich berücksichtigen, daß sie ganz abgesehen von. der Ein- 
wirkung spezieller subjektiver Empfindungen vor allem durch die 
schlechte Meinung stark beeinflußt sein werden, die man allenthalben 
von den nach außen am meisten hervortretenden Vertretern Ägyptens, 
den Alexandrinern, hatte?) Immerhin darf man wohl diese Urteile 
der Alten zur Grundlage des eigenen machen.) 

“Über die ägyptischen Priester und ihre Moral sind uns alsdann 
sogar besondere Zeugnisse erhalten, auf die man allerdings nur wenig 
geben darf) Denn wenn uns z.B. Chairemon (bei Porphyr. de abst. 
IV. 6—8) die Priester als besonders gottesfürchtige Menschen, als 
„Heilige“ schildert, denen alle menschlichen Leidenschaften fern lagen, 
so ist dies nur ein weiterer Zug des von ihm von den Priestern ent- 
worfenen Idealbildes (siehe Bd. II. S. 167/8 u. 211), Chairemons Ver: 
herrlichung kann uns also über die wirklichen Zustände keine befrie- 
digenden Aufschlüsse geben. Auch Josephus’ (ec. Apion. II. $ 140 ed. 
Niese) Lob der besonderen Frömmigkeit der Priester ist kein voll- 
wertiges Zeugnis, verbindet er doch mit ihm einen apologetischen 
2 weck, die Rechtfertigung der jüdischen Beschneidung durch die von 
so gottesfürchtigen Menschen, wie es die ägyptischen Priester ge: 
wesen sein sollen. 

. Viel beachtenswerter als solche Auslassungen sind die an die 

Priester gerichteten Ermahnungen und Verwarnungen, welche wir an 
den Wänden der Tempel von Dendera und Edfu lesen.) Die Prie- 
ster werden in ihnen u. a. ermahnt, gegen ihre Mitmenschen nicht 

1) Siehe z.B. Theokrit XV, 47 ff.; Tacitus, hist. I. 115 Plinius, Paneg. 31; 
Script. hist! Aug. vit. Saturn. c. 7/8; vit, trig. tyr. c. 22; Amın. Marcell. XXII. 
16, 23; Suidas, s. v. dsiwol; alyuarıagem. - 

- 2) Hierüber siehe etwa Lumbroso, L’Egitto? Cap. x. 
3) Dies scheint mir umsomehr berechtigt, als auch die Angaben des uns 

erhaltenen urkundlichen Materials dem nicht entgegenstehen. 
4) Histörchen rein literarischen Charakters "berücksichtige ich hier nicht, 

zumal sie auch zumeist von nicht in Ägypten selbst lebenden Priestern ägyp- 
tischer Götter handeln; auf solche beziehen sich wohl auch z. B. Bemerkungen 
wie die Tertullians, do monogam. e. XVII und liber de exhortat. castit. c. XIV. 

5) Siehe die hieroglpphischen Inschriften, benutzt von Brugsch, Ägyptologie” 
S. 59/60.
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gewalttäig zu sein, sie überhaupt nicht zu schädigen; sie sollen nicht prahlerisch sein, nicht lügen um des eigenen Vorteils willen und nicht unnötige Eide leisten. Ausdrücklich werden die Priester auch noch vor Betrügereien und vor Unterschlagungen von Tempeleinkünften gewarnt. : Niedergeschrieben sind diese Ermahnungen erst in helleni- 
stischer Zeit, sie waren also für. die damaligen Priester bestimmt; ich wage jedoch nicht zu entscheiden, ob es sich hier nur um die Wiederholung alter geläufiger Satzungen, um die Aufzeichnung eines 
allgemeinen priesterlichen Sittenkodex auf den Tempelwänden handelt, 
oder ob auf die Abfassung der Vorschriften bestimmte, allgemeiner 
verbreitete Mißstände bestimmend eingewirkt haben. Wäre das letz- tere der Fall, dann wären die Inschriften allerdings ein schwerwie- 
gendes Zeugnis dafür, daß’ damals in den Reihen der Geistlichkeit 
recht unbefriedigende moralische Anschauungen herrschend gewesen sind. 

An.und für sich dürfte alsdann mancher vielleicht geneigt sein 
auch die zeitgenössischen Papyrusurkunden als besonders beweiskräf- 
tige Zeugnisse für schlechte sittliche Zustände innerhalb der Priester- 
schaft anzuführen, denn sie machen uns mit den verschiedenartigsten 
Vergehungen von Priestern bekannt. 

‚So haben sich die Priester nicht gescheut sich gegenseitig 
zu schädigen. ‘Es sei hier einmal: daran erinnert, daß im großen 
Serapeum bei Memphis die. Tempelverwaltung unrechtmäßiger Weise 
den „Zwillingen“ einen Teil des ihnen zustehenden Naturalgehaltes 
nicht verabfolgt hat!), was diese bei ihrer ungünstigen pekuniären 
Lage besonders hart getroffen hat (siehe hierzu etwa Bd. I. S. 134. u. 170). Ein ähnlicher Fall, widerrechtliche Schmälerung der den 
Priestern offiziell zustehenden Tempeleinnahmen durch den Vorstand 
der Tempelverwaltung, ist uns alsdann gleichfalls aus: dem 2. Jahr- 
hundert .v. Chr. auch für das Soknopaiösheiligtum bekannt geworden (P. Amh. II. 35; siehe hierzu Bd. IL S. 38/9). Derselben Zeit gehört 
auch der von einer Priesterin des Sokmopaios unternommene übrigens 
erfolglose Versuch an einen ihrer Mitpriester um ein ihm gehörendes 
Hausgrundstück zu bringen (P. Amh. II. 30). Obwohl dieses von 
ihrem Vater oder Großvater dem Vater des Priesters verkauft worden 
war, hatte sie sich doch desselben bemächtigt, hierzu vielleicht ver- 
anlaßt durch den Verlust der über den Verkauf aufgesetzten Urkun- 
den; erst durch das Einschreiten der staatlichen Behörden ist der 
Priester wieder in sein Eigentum eingesetzt worden. Von einer Ver- 
mögensschüdigung eines Soknopaiospriesters durch einen. anderen be- 
richten uns auch Urkunden aus dem Beginn des 1. Jahrhunderts 

  

1) Der Priester, der hieran hauptsächlich schuld gewesen zu sein scheint, der Vorsteher des Heiligtums des altägyptischen Sarapis, wird in einer der Peti- 
tionen der „Zwillinge“ von diesen als „ravrav Avdenrav dyvanovksrarogt charakterisiert (P. Par. 26, 26/7).
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n. Chr‘); darnach wird der legedg Nesthnephis beschuldigt aus der 
dem Priester Satabus gehörenden Mühle einen steinernen Getreide- 
mörser geraubt zu haben. : 

Infolge dieser Anschuldigung sind zwischen den beiden Priestern 
lang andauernde Streitigkeiten entstanden. Nesthnephis hat sich an 

. Satabus tätlich vergriffen (Belege siehe Anm. 1) und ihn einige Jahre 
später denunziert „wilods T6xovs ddsszdrovg“ d.h. staatliches. Eigen- 
tum für sich okkupiert zu’ haben.”) Natürlich hat die Rachsucht und 
nicht das Rechtsgefühl diese Anzeige veranlaßt, auf die dann später 
der Sohn des Satabus durch eine gleichartige Denunziation gegen 
‚Nesthnephis geantwortet hat.) Streitigkeiten der Priester unter 
einander scheinen überhaupt recht häufig vorgekommen zu sein; wir 
kennen noch solche im Anschluß an die Besetzung von Priester- 
stellen‘) und den erbitterten- Streit, der in der zweiten .Hälfte des 
2. Jahrhunderts v! Chr. um den Besitz: einer Insel zwischen der 
Priesterschaft von Hermonthis und der von Pathyris und Krokodilo- 
polis ausgebrochen war?) und der dann sogar zu heftigen Kämpfen 
der betreffenden Ortschaften gegen einander geführt hat.°) 

In einigen der erwähnten Fälle, vor allem bei den geschilderten 
Unregelmäßigkeiten in der Tempelverwaltung?), ist die Handlungs- 
weise der Priester besonders verwerflich, da sie sich direkt als Be- 
trug oder Diebstahl charakterisiert. Eine betrügerische Handlung 

. 1 P. Wess. Taf. gr. tab. 11 N. 7; tab. 8 N. 12. 
2) P. \Wess. Taf. gr. tab. 7 N. 10; tab. 9 N. 13; tab. 9 N. 14; tab. 8.N. 11; 

tab. 7 N. 8; P. Lond. II, 355 (8. 178) (— Wess. Taf. gr. $. 4 tab. 4). ° 
3) P. Wess, Taf. gr. tab. 7 N. 9, Die Namen des betreffenden Priesters 

legen es nahe, in ihm einen Sohn des Satabus zu sehen. ' 
. 4) Siehe P. Gen. 7; unpubl. P. Rainer 107 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes, 
8. 64, 68 u. 80; P. Tebt. IL 291; 297. Wie solche Streitigkeiten entstehen 
konnten, zeigt uns jetzt P. Tebt. II. 314. Ihm zufolge ist nämlich bei der Auf- 
‚nahme eines Priesteranwärters in die Priesterschaft von den sie: betreibenden 
Priestern allem Anschein nach nicht ehrlich vorgegangen worden, man hat hier 
‚also selbst die Grundlage zu späteren Streitigkeiten, zur Anzweiflung der Be- 
‚rechtigung eine Priesterstelle inne zu haben, gelest. 

5) Unpubl. P. Lond. 610, erwähnt von Grenfell-Hunt, Archiv LS. 57. Zu 
‚der obigen Angabe, daß hier die Priesterschaft von Pathyris und von Kroko- 
-dilopolis in Betracht kommt, siehe Bd. I. S. 20/21 über den Zusammenschluß 
„der Priester der beiden Städte zu einem Kollegium, : 

6) Siehe P. Gizeh 10351 u. 10371, publ. von Grenfell-Hunt, Archiv I. S. 50ff. 
"Vor allem der 2. Papyrus zeigt uns deutlich den hervorragenden Anteil, den die 
‘Priester an diesen recht wilden Streitigkeiten genommen haben, diese übrigens - 
.eine vorzügliche Illustration zu den Erzählungen des Plutarch, De Isid. et _Osir. 
-c. 72 und Juvenal XV, 33 ff; vergl. jetzt auch B. G. U. IV. 1035, ° 

7) P. Tebt. IL. 315 macht uns mit einem weiteren Falle aus dem Sokneb- 
‘tynistempel (2. Jahrhundert n. Chr.) bekannt. Hier handelt es sich allem An- 
‚schein. nach um Unrichtigkeiten in der Buchführung des Tempels, die wohl zur 
“Verdeckung von Unterschlagungen dienen sollen. Es wird der Versuch gemacht, ” 
„dies zu vertuschen.
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eines Priesters, eines Propheten des Soknopaios, hat übrigens ‚auch die Veranlassung zu der Denunziation des Satabus durch Nesthnephis gebildet, da der Prophet und nicht Satabus die betreffenden alEorore - okkupiert und sich dann nicht gescheut hat sie als sein volles Eigen- tum an Satabus mit zu verkaufen.!) Der Vorwurf des Diebstahls begegnet uns gleichfalls mehrere Male.d) So wird Nesthnephis nicht nur der Beraubung der Mühle beschuldigt, sondern später auch noch eines Ziegeldiebstahls im Heraklesheiligtum (P. Wess. Taf. gr. tab. 7 N. 9). ‚Einem anderen Priester des Soknopaios wird etwa 1%, Jahr- hunderte später von einem seiner Mitpriester vorgeworfen, einen Teil des Nachlasses einer ohne Erben und Testament gestorbenen Frau unterschlagen zu haben (unpubl. P. Rainer 117 bei Wessely, Kar..u. Sok. Nes. 8. 68). Die schwere Beschuldigung des Tempelraubes finden wir alsdann in einer der vielen an die Regierung gerichteten Eingaben des zdroyog Ptolemaios (P. Par. 35 = 37) gegen den Stell- vertreter des Vorstehers des großen Serapeums bei Memphis (sielie Bd. 1. S. 41/42) und den Vorstand seiner Pastophoren ausgesprochen. - Sie sollen zusammen mit ihren Spießgesellen das Astartieion seines ganzen Inventars beraubt und sich hierbei auch an,dem im Heiligtum aufbewahrten Besitz der #d&royoı unter Gewalttätigkeiten gegen diese vergriffen haben. Würden sich die Angaben des Ptolemaios als wahr erweisen, so würden sie uns ein sehr trübes Bild von den: Zuständen im großen Serapeum enthüllen. Es ist mir jedoch sehr fraglich, ob "man hier dem guten Ptolemaios, der mir etwas vom Querulanten an sich zu haben scheint®), ohne weiteres vollen Glauben schenken darf, “denn es erscheint mir sehr wohl möglich, daß er die tatsächlichen Vorkommnisse in einem falschen, die Priester schädigenden Lichte geschildert hat.) 

1) Von den P, Wess. Taf, gr. 8. 3—6 mitgeteilten Papyri siehe besonders P. Lond. II. 262 (8. 176), tab. 8 N. 11, P. Lond. IL 355 (8. 178), tab. 11 N. 19. - 2) Siehe jetzt auch P. Hibeh L 72 (3. Jahrhundert v. Chr), wonach ein Priester das offizielle Tempelsiegel entwendet hat; er selbst leugnet es zwar, doch mit Unrecht. | 
3) So hat auch schon Revillout a. a. O. Rev. eg. V. 8. 53/4 geurteilt. 4) Wenn es sich hier wirklich um eine Beraubung des Heiligtums durch Priester gehandelt hätte, dann hätten diese doch wohl gleich alles Wünschens- werte aus dem Heiligtume weggeschafft und nicht erst eine offizielle Versiege- lung des vorläufig Zurückgelassenen vorgenommen (P. Par. 35, 16 ff. = 37, 19). Auch die von Ptolemaios berichtete Wegnahme der Deposita der xdroyoı im Heiligtum darf wohl nicht als Diebstahl betrachtet werden, denn wir erfahren 2. B. von dem Geldbehälter des einen »droyos, daß er versiegelt und von den Priestern nicht an sich genommen, sondern bei einem Manne deponiert worden ist (P. Par. 35, 21 = 37, 26/7). . Sieht man in dem Vorgehen der Priester keinen Raub, dann liegt es m. E. nahe, es mit der auch von Ptolemaios berichteten Durchsuchung des Astartieions nach Waffen in Verbindung zu bringen, die un- mittelbar vorher die königliche Polizei vorgenommen hat (P. Par. 35, 5, = 37, Otto, Priester und Tempel. II. \ 16 "
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Zur Vorsicht in der Verwertung von Anschuldigungen mahnt uns 
übrigens auch gerade jene, welche um 108 n. Chr. gegen einige Sokno- 
paiospriester vorgebracht worden ist (B. G. U. I. 163); denn hier ge- 
winnen wir aus der deswegen angestellten amtlichen Untersuchung 
den Eindruck, daß sie zu Unrecht der Brandstiftung bezichtet worden 
sind.‘) Nicht entscheiden läßt es sich alsdann, ob der Vorwurf des 
Meineides berechtigt war, den ein Priester gegen einige andere er- 
hoben hat (B. G. U. III. 783, 2./3. Jahrh. n. Chr.); diese sollen ihn ge- 
leistet haben, um sich der Erfüllung der von ihnen eingegangenen Ver- 
bindlichkeiten zu entziehen. Den sittlichen Anforderungen, die man an 
einen .Gottesdiener stellt, entspricht es auch nicht, wenn wir z. B. von 
Gewalttätigkeiten hören, die Priester gegen andere verübt haben), 
wenn sich ferner diese nicht scheuen, Darlehen, die wucherischen 
Charakter haben, zu verabfolgen (siehe Bd. II. S. 204) und wenn 
sie so wenig Nächstenliebe üben, daß eine verwitwete Priesterin sich 
in einer Eingabe an die Behörden als „@ßondnrög“ bezeichnen muß 
(B. 6. U. II. 522, 2. Jahrh. n. Chr.). Hingewiesen sei schließlich noch 
auf den von einer Priesterin des Petesuchos ausgestellten libellus 
libellatiei?); es ist also selbst nicht eine amtierende Priesterin. von 
dem Verdacht Christin zu sein ausgeschlossen gewesen. 

Den hier mitgeteilten Zeugnissen über das sittliche Verhalten 
der Priester, die geeignet sind ein ungünstiges Urteil hervorzurufen, 
läßt sich vorläufig nur eins gegenüberstellen, das erfreulich wirkt, 
nämlich jenes, welches uns von der Anzeige eines Soknopaiospriesters 
bei der vorgesetzten Behörde berichtet, durch die die Unterschleife 
der mit ihm bei der Torzollstation von Soknopaiu Nesos beschäftigten 
Beamten aufgedeckt werden (P. Amh. II. 77, 2. Jahrh. n. Chr.). Trotz- 
dem wäre es falsch, heute schon ein abschließendes allgemeines 
Urteil über die Moral der Priester zu fällen. Einmal ist das uns 
bisher hierfür vorliegende urkundliche Material doch noch sehr ge- 
ringfügig. Wir haben es ferner auch oft nur mit "Anschuldigungen 
zu tun, von denen wir nicht wissen, ob sie berechtigt waren. Schließ- 
lich ist noch zu beachten, daß in urkundlicher Tradition über mora- 

5f.); welche besonderen Gründe die Priester alsdann zu ihrem Vorgehen be- 
stimmt haben, darüber ließen sich natürlich die verschiedensten Vermutungen 
anführen. . 

1) Man könnte auch auf den sog. Hermiasprozeß (P. Tor. 1; 2; P. Par. 15} 
und auf P. Tor. 3 u. 4 verweisen, denen der gegen Choachyten gerichtete Vor- 
wurf fremden Besitz okkupiert zu haben zugrunde liegt, eine Beschuldigung, die 
sich jedoch als falsch herausstellt. " 

2) Siehe vorher S. 240; ferner P. Grenf. I. 38 (1. Jahrh. v. Chr.; ein Pasto- 
phore vergreift sich an einem Gendarmen); P. Tor, 3, 23—31 (Choachyten; 
2. Jahrh. v. Chr.). 

3) Unpubl. P. Alexandr., erwähnt von Wilcken, Archiv LS. 174, A. 1 und 
von Seymour de Ricci, Rev. des etud. greeg. XIV (1901) S. 200,
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lische Zustände die Schattenseiten stets besonders deutlich hervor- treten, da sie Anlaß zum Einschreiten geben; von dem Guten, von - ehrbarem Lebenswandel u. dergl, zu berichten, hat man in Urkunden für gewöhnlich keine Veranlassung. u So müssen wir uns denn vorläufig damit bescheiden gezeigt zu haben, daß es in hellenistischer Zeit auch viele schlechte Elemente unter den Priestern gegeben hat, daß man überhaupt deren Moral nicht zu hoch einschätzen darf; auch die Priester haben sich durchaus von menschlichen Leidenschaften beherrschen lassen, selbst; vor der Begehung gemeiner Verbrechen hat sie ihr priesterliches Amt nicht bewahrt. 

3. Die staatsrechtliche Stellung. 

A. Der Beamtencharakter der Priester. 
Wie bereits bemerkt (Bd. D.S. 186 ff), liegen uns bisher aus hellenistischer Zeit nur wenige Zeugnisse für die amtliche Tätigkeit  ägyptischer Priester in weltlichen Stellungen vor; es scheint also für sie damals nicht mehr so wie in den älteren Zeiten die Möglich- keit bestanden zu haben, durch Erlangung weltlicher Ämter im Staats- dienst emporzukommen?) und hierdurch sich selbst, sowie ihren Stand zu größerer Geltung zu bringen. Dem gegenüber erscheint mir die Feststellung besonders wichtig, daß man die Priester, wenig- stens die höherer Ordnung, schon allein im Hinblick auf ihr priester- liches Amt als Staatsbeamte auffassen muß und daß uns dieser Beamtencharakter der Priester während der ganzen hellenistischen Zeit entgegentritt, 

. Es sei einmal daran erinnert, daß der Eintritt in die höhere Priesterschaft ebenso wie der in die Beamtenlaufbahn durchweg von der Zustimmung des Staates abhängig gewesen ist und daß dieser auch auf das Avancement der Priester einen bestimmenden Einfluß ausgeübt hat.?) Ferner ist zu beachten, daß sowohl über das religiöse Verhalten der Priester als auch über ihre Verwaltungstätigkeit im Interesse ihrer Tempel die Oberaufsicht und mit ihr verbunden die Disziplinargerichtsbarkeit stets Regierungsbeamten weltlichen Charak- ters zugestanden hat und von diesen in sehr umfassender Weise ge- handhabt worden ist *); die Geistlichkeit war also auch hierdurch dem staatlichen Beamtenapparat eingegliedert. Ihre Gleichstellung mit den 

  

1) Die Verhältnisse der alten Zeit spiegeln Nachrichten wie z. B. die Pla- tons, Polit. p. 2909, Diodor L 73,4; Strabo XVII p. 787 u. 790 wieder; siehe auch vorher 8. 186, A. 3 und die Zusammenstellung der von Amonspriestern ge- führten weltlichen Titel bei W. Wreszinski, Die Hohenpriester des Amon 8. 58ff, 2) Siehe Kapitel II 1Ba u. b, bes. S. 228 u. 210. 3) Siehe Bd. 1.8. 52 #.; BL ILS. 75 ff, sowie überhaupt das ganze VI.Ka- pitel. Ein besonders instruktives Beispiel hierfür bietet uns jetzt übrigens P. Tebt. I. 315. ° 

16*
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Beamten und Angestellten des Staates erhellt schließlich auch daraus, 
daß die Regierung ihr ebenso wie diesen ein festes Gehalt, die sog: 
oövzaßıs, gezahlt hat (Bd. 1. S. 366 ff‘). Unsere ‚Auffassung der Prie- 
ster als Staatsbeamte deckt sich übrigens durchaus mit der, die wir 
in einem königlichen Schreiben aus dem Ende des 2. Jahrhunderts 
v. Chr. (P. Leid. G) vertreten finden; in ihm sind nämlich in einer 
Aufzählung von staatlichen Beamten (Z. 1 ff.) auch die emordreı av 

. feoöv zei doyısgeig erwähnt, und an sie sind die Beamten, deren 
Spezialtitel nicht erst genannt wird, sondern die durch die Bezeich- 
nung „ol r& Bacıkızd moRpuarevöusvon® zusammengefaßt werden, dur ch 
„ol @AAoı“ direkt angeschlossen (Z. 4/5). 

Nicht nachweisen läßt sich bisher der Beamtencharakter für die 
Mitglieder der niederen ägyptischen Priesterschaft, denn bei ihnen 
finden sich zwar wohl das eine oder das andere der für die Beamten- 
stellung soeben angeführten Merkmale, aber nicht alle vereint bei ein 
und derselben Priestergruppe. N) So darf man denn hier vorläufig nur 
von einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis sprechen, in dem sich 
die niederen ' Priester dem Staat gegenüber befunden haben; eine wirk- 
lich euge Verbindung mag wohl überhaupt nicht oder jedenfall nur 
sehr selten’ bestanden haben. 

Ein ähnliches Urteil darf man wohl über die Stellung der mei- 
sten griechischen Priester Ägyptens fällen. Ausschließen möchte 
ich hiervon nur die eponymen Priester in Alexandrien und Ptolemais; 
schon ihr Amt brachte sie ja mit dem Staat in engere Berührung, 
und ihnen wird man denn auch wohl Beamtencharakter zusprechen 
dürfen?) 

Die hier vorgenommene Charakterisierung der Mehrzahl der ägyp- 
tischen Priester als Staatsbeamte ist für unser Urteil über ihre staats- 
rechtliche Stellung von großer Wichtigkeit. Auch ihre Beamtenstel- 
lung wird geminderte Selbständigkeit und einen gewissen Zwang mit 
sich gebracht haben; es erweisen sich uns also zum mindesten gerade 
die höheren Priester als eine soziale Gruppe, die nicht etwa besonders 
unabhängig dem Staate gegenüber gestanden, sondern sich im Gegen- 
teil in besonderer Abhängigkeit von ihm befunden hat. Andererseits 
muß freilich die Zugehörigkeit der Priester zur staatlichen Beamten- 
schaft viel zur Hebung ihres Standes beigetragen haben, denn all die 
Vorteile und das Ansehen, das die weltlichen Beamten genossen, wer- 
den auch ihnen zugefallen sein. 

1) Siehe Kapitel III1C; ferner Ba. 1. S. 08/70, auch Bd. II. S. 152, A. 2. 
2) Hierfür spricht einmal ihre Ernennung durch den König (Bd.1. S. 254ff.). 

Hinzuweisen ist ferner, daß sich wenigstens für einen von ihnen, den Alexander- 
priester, der Empfang der oövzefıs belegen läßt (Bd. I. 8. 384) und daß uns 
schließlich für den alexandrinischen Alexandertempel — allerdings erst aus 
römischer Zeit — eine Beaufsichtigung durch einen Staatsbeamten "bezeugt ist ” 
(Bd. I. S. 76). =
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B. Die Stellung der Priester zu staatlichen Privilegien und 
zu den bevorrechteten Klassen. 

. Vor allem von Revillout ist wiederholt die Behauptung aus- 
gesprochen worden, die ägyptischen Priester hätten auch noch in hel- 
lenistischer Zeit das Vorrecht besessen, aus ihren Reihen alle ein- 
heimischen Richter, die Acoxolteı, zu stellen‘); ein Priester soll nach Revillout (Preeis du droit &gyptien 1. 813; II. 901, A. 1; 14S4 ff.) 
sogar in römischer Zeit stets das Amt des dgyıdızaorig zul zgdg Th 
Etuslele TV Xonuerıorav zul rov &llor xg1neiov bekleidet haben. 
Die schon an und für sich wenig glaubhafte Feststellung über den 
@oyiöızaorig, bei der zudem ganz falsche Voraussetzungen über den Charakter des Amtes zugrunde liegen, scheint mir durch meine Aus- führungen über den Erzrichter (Bd. 1. S. 166 ff‘) bereits widerlegt zu 
sein, aber auch der allgemeinen Behauptung kann ich nicht zustim- 
men, denn für diese darf man nicht, wie Revillout es tut, die An- 
gaben Diodors (I. 75, 3ff.) über das ägyptische Kollegium der 30 
Richter als Stütze verwerten, da Diodor hier die Richter nicht als 
Priester bezeichnet, ganz abgesehen davon, daß seine Schilderung sich 
vornehmlich auf die Zustände der alten Zeit bezieht, für die ptole- 
mäische Zeit also höchstens mit Vorbehalt verwertet werden darf?) 
Auf die Nachricht Aelians (Var. hist. XIV, 34): dizeoral Ö& To do- 
zalov zug’ Alyvzrloıg legeis Üocv darf man alsdann nicht allzuviel 
geben; nicht einmal für das vorptolemäische Ägypten trifft sie in 
vollem Umfange zu, da damals, wie uns die einheimischen Quellen zeigen, in den ägyptischen Gerichtshöfen neben den Priestern auch 
das Laienelement mitunter sogar ziemlich stark vertreten gewesen ist 
(siehe z.B. Erman, Ägypten I. S. 202/53). Nun finden wir allerdings 
auch noch in ptolemäischer Zeit in zwei Fällen Priester als Laokriten 

‚ titig (siehe Bd. II. S. 188); dies berechtigt uns aber nicht einmal zu 
der Annahme, daß öfters Priester in richterlichen Stellungen tätig 
gewesen sind, geschweige denn, daß wir hieraus auf eine durchgängige 
Besetzung der national-ägyptischen Gerichtshöfe mit Priestern schließen 
dürfen. 

Der Staat hat also — dies scheint mir sicher zu sein — nicht 
die Unklugheit. besessen, einem Stande ‘einen Teil der Gerichtshöfe 
ganz auszuliefern. So haben denn die Priester nicht die Vergünstigung 
besessen, von Standesgenossen gerichtet zu werden; nicht einmal bei 
Sakraldelikten sind sie von diesen, sondern von den die Aufsicht‘ über 

1) Siehe z. B. Revillout, Le tribunal @gyptien de Thebes, Rev. &g. II. S.9#f.; ferner Rev. &g. V. S. 32; VIII. S. 35; Preeis du droit €gyptien I. 8. 222; 739/10, II. 897/8; 1478; 1487. . 
2) Siehe hierzu Wilken, Observationes ad hist. Aegypti prov. Rom. S.9—11.
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sie führenden weltlichen Beamten abgeurteilt worden.!) - Sowohl auf 
dem Gebiet der Strafgerichtsbarkeit wie auf dem der iurisdictio eon- 
tentiosa und der voluntaria haben die Priester den üblichen Ge- 
richts- und Polizeibehörden und den für die anderen gel- 
tenden Bestimmungen unterstanden, irgend welche Bevorzugun- 
gen gegenüber den übrigen Untertanen lassen sich hier bisher weder 
für die ptolemäische noch für die römische Periode nachvreisen.?) 

Von einem privilegium fori der ägyptischen Priester kann somit 
nicht die Rede sein, dagegen läßt sich wenigstens für einen Teil der 
Priesterschaft ein Steuerprivileg nachweisen. Völlige Steuerfreiheit 
ist freilich ebensowenig wie den Tempeln (siehe hierzu Bd. ILS. 43 ff.) 
auch den einzelnen Priestern eingeräumt gewesen.) Dies könnte 
man schon aus den beiden uns bekannt gewordenen Steuerobjekts- 
deklarationen zweier legeig (B. G. U. 1. 112; II. 536) folgern; zu ihnen 
gesellen sich dann aber noch eine Reihe von Belegen, die uns Steuer- 
zahlungen von Priestern aufeigene Rechnung direkt bezeugen. So können 
wir einmal die Entrichtung der Grundsteuer für höhere und niedere 
Priester der ptolemäischen. und römischen Zeit nachweisen.) Auch 
die Priester des griechischen Kultus scheinen hierin ebenso wie die 
ägyptischen behandelt worden zu sein, da der eine Beleg uns als 

  

1) Hierauf weist uns B, G. U.1. 16 und derz.T. publ. P. Rainer bei Hartel, 
Gr. P. S. 70 (deutsche Inhaltsangabe im Führer durch die Ausstell, d. Pap. Erzh. Rainer S. 77 (N. 247) hin; vergl. etwa Bd. I. S 78/79. 

2) Ptolemäische Zeit: siche z.B. P. Grenf. L 40; P. Par. 14 (=P. Tor. 3); 
P. Tor. 4 (Priester vor dem Chrematistengericht); P. Tor. 1; 2; P. Par. 15: 
(Priester vor dem Beamtengericht); P. Leid. G (= H; J; K); P. Tor. 5; 6; 7; P. Grenf. I. 38; P. Amh. I. 35 (Angehen der üblichen die Jurisdiktion vorberei- tenden oder mit ihr betrauten Beamten bei priesterlichen Vergehungen und Privatstreitigkeiten bez. Erledigung dieser durch jene); siehe etwa auch noch P. Grenf. I. 25; II. 21; 35 (Abschluß von Verträgen durch Priester unter Be- nutzung des dyopavöuos); römische Zeit: siehe z.B, P. Wess. Taf. gr. tab. 7 N. 9; tab. 11 N. 17; tab.8 N. 12; tab. 7 N. 10; tab. 9 N. 13, 14; tab.8 N, 11; tab. 7 N. 8; tab. 11 N. 18, 19; P. Lond. IL 276 (S. 148); 355 (8. 178); B.G. U.1. 
163; 321; 322; ]I. 436; unpubl. P, Rainer 117 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. 
S. 68; P. Tebt. II. 303; 304 (Belege für die an 2. und 3. Stelle vorher genannten Fälle). Es sei noch bemerkt, daß uns bei von Priestern vorgenommenen Rechts- 
geschäften allenthalben der Anschluß an die auch sonst üblichen staatlichen Einrichtungen und Bestimmungen entgegentritt. \ 

3) Meyer, Heerwesen S. 113, A. 426 schlägt allerdings für B. G. U. 1. 119, 7/8 die Ergänzung rar ieledar ....... ] dreiör vor, woraus man ja immerhin 
Immunität folgern könnte, doch ist nicht so, sondern rar Is[porızar zal] drelürv zu ergänzen; vergl. B. G. U. IN. Berichtigungen 8.1. . . 

" 4) dem. P. Berl. 3102, Spiegelberg $. 14 (Choachyt — ptolemäische Zeit); 
die folgenden Belege alle aus römischer Zeit: Ostr. Wilck. 157 (Prophet); B.G.U. 
IL. 576,17 u. P. Gen. 78, bes. 7.22 (dey:sesvs; ein die Zuteilung sichernder Gottes- 
titel ist hier freilich nicht hinzugefügt); besaßen die Priester #001 xuToinızot, so hatten auch sie die Katoiken-Grundsteuer zu entrichten: P. Lond. II. 188 
(S. 141), 2, 64 (2), 75 u. 116; Ostr, Fay. 23. .
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Zahler einen &oyıeosvg des arsinoitischen Demetertempels nennt (B.G.U. 
II. 573, 2/3: römische Zeit). Ferner besitzen wir ein Zeugnis für die 
Entrichtung einer nach der Höhe des Mietsertrages aufgelegten ‘Ge- 
bäudesteuer durch einen isoozoıds des Faijjams.!) :Nach alledem 
erscheint es mir zum mindesten sehr zweifelhaft, daß jemals das. pri- 
vate Vermögen und die aus ihm resultierenden Einnahmen des ägyp- 
tischen Klerus von den sonst üblichen Abgaben ganz oder wenigstens 
teilweise befreit gewesen sind. Belege besitzen wir alsdann auch da- 
für, daß die Priester auch zur Zahlung der außerordentlichen vom 
Vermögen zu leistenden Abgaben, wie z.B. der beim Besitzwechsel . 
erhobenen Verkehrssteuern‘), und ferner zur Entrichtung der allgemein 
üblichen Gebühren?) verpflichtet waren. Schließlich sei hier noch 
daran erinnert, daß den Priestern vom Staat sogar noch besondere 

. Amtssteuern auferlegt gewesen sind?); inwieweit durch sie das 
ganze Amtseinkommen betroffen worden ist, läßt sich vorläufig noch 
nicht bestimmen. i. 

Gegenüber diesen Feststellungen muß es auf den ersten Blick 
recht sonderbar berühren, daß wir in einer amtlichen Eingabe aus 
römischer Zeit (P. Lond. II. 345 [S. 113]) als offizielle Bezeichnung 
zweier zgsoßvregoı zeoropdonv den Ausdruck „eroAdorluo) Tüg 
Acoygaplag zul töv Klar TeAesudtov zul &ovAoı“ finden5) Man 

1) P. Petr. IL 11 N. 2, vergl. III. ar N. 2: ptolemäische Zeit. . 
2) Siehe z. B. P. Par. 5, Col. 50 (= P. Leid. M); P. Lond. IL 3 (8. 44); dem. P. Berl. 311.4 3111; 3097 + 3070; 3050 -- 3091; 3101 A + B; Spiegelberg 8. 8; 

9/10; 12; 13. (Die Belege alle aus ptolemäischer Zeit, die Zahler: niedere Priester) . " " 3) Gebühr der zeosdieyoapdusre und ovußoiıxov: P. Lond. II. 329 (8. 113): P. Münch., publ. Archiv III. S. 239, A. 1; P. Tebt. I. 295; P. Rainer, erwähnt im Führer durch die Sammlung der Papyri Erzherzog Rainer 8. 73 N. 298 (Gebühr für Testamentseröffnung); P. Hibeh IL 52, 18 (wohl Gebühr des Weidegeldes für die Benutzung königlicher Weiden). Abgaben an den Staat auf eigene Rech- ‚nung entrichtet wohl auch der P. Lond. II, 478 ($. 111) genannte isgsis. Um welche es sich hier handelt, wage ich bei dem schlechten Zustand dieser Quit- tung nicht definitiv zu bestimmen; bei der einen Zahlung scheint es sich um eine auch von ihm zu entrichtende Kirchensteuer zu handeln (siehe Bd. 1. S. 364). Alle Belege außer dem P. Hibeh gehören der römischen Zeit an. ” 4) Siehe Bd. II. S. 173/4 u. S. 180. Hierzu möchte ich noch bemerken, daß uns derartige von Priestern auf Grund ihres Amtes an den Staat zu ent- ‘ richtende Abgaben heutzutage noch in Bayern und Österreich begegnen; siehe etwa Vering, Lehrbuch des kath., orient. u. prot. Kirchenrechtes® S. 439, A. 8. 5) Wessely, Kar, u. Sok. Nes. S, 66 behauptet, der obige Ausdruck beziehe sich auf das Heiligtum, zu dem die betreffenden Pastophoren gehören. An und “für sich wäre dies ja nicht unmöglich (siehe hierzu jetzt P. Tebt. II, 293,6), der Wortlaut des Papyrus „zag& zur» zesoß. Taorop. tod iepoo X. Grokvcı ) tig icoy. ai tüv KARA. relsou. zul dabkav* schließt dies jedoch m. E. aus, trotzdem - dxokvsı( ) gerade abgekürzt geschrieben ist. Ac)lo» darf man nämlich nicht mit reAfsuore auf eine Stufe stellen und es gleichfalls von &rokösıuos abhängen lassen, denn einen Sinn würde dies m. E. nicht ergeben; der fehlende Artikel
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könnte vielleicht geneigt sein, aus ihm die Gewähr völliger Steuer- 
freiheit für die Betreffenden zu erschließen. Ob dies wirklich hier ge- 
meint ist, ist mir jedoch recht zweifelhaft; es dürfte sich bei den &24« 
reAcöucre ‚vielmehr wohl nur um ganz bestimmte, mit der aoygagia, 
der Kopfsteuer, .in irgend einer Weise vergleichbare Abgaben handeln. 
Jedenfalls hat man aber in dieser Vergünstigung — schon die Tat- 
sache ihrer besonderen Hervorhebung legt dies nahe — nur ein den 
leitenden Pastophoren erteiltes Spezialprivileg zu sehen, können wir 
doch gerade bei einem Pastophoren der römischen Zeit die Entrich- 
tung der Kopfsteuer auf eigene Rechnung belegen (Ostr. Wilek. 1365). 

Die Annahme, daß die zu der niederen Priesterschaft gehörenden 
Pastophoren ebenso wie wohl alle anderen niederen Priester?) im all- 
gemeinen zur Zahlung der Auoygupla verpflichtet waren, erfährt nun 
dadurch eine wesentliche Bekräftigung, daß nicht einmal alle Mit- . 
glieder der. höheren Priesterschaft von der Kopfsteuer be- 
freit waren, dies jedoch immerhin die einzige, freilich prinzipiell 
wichtige Vergünstigung in Steuersachen, die sich bisher für die ägyp- 
tischen Priester belegen läßt. Es ist bereits. von \Vilcken (Ostr. I 
S. 241/2) mit Recht hervorgehoben worden, daß. an jedem Tempel 
eine bestimmte Anzahl iegeis, d.h. Mitglieder der Phylenpriesterschaft 
von’ der ‚Adoygapia frei waren, während: diejenigen (egsis, die den 
festgesetzten &gududg überschritten, zur Zahlung der Kopfsteuer ver- 
pflichtet waren?) Als Grund dieser Beschränkung hat man allein 
finanzielle Rücksichten anzunehmen; bei der überaus großen Zahl von 
iegeig an jedem Tempel hätte ohne jede einschränkende Bestimmung 

bei doölov weist uns dann wohl darauf hin, es nicht mit den vorhergehenden 
Substantiven, sondern mit -drokvsı( ) gleichzustellen und somit beide als Appo- sition zu zesoßurfgor suoropögwv zu fassen. Eine ganz befriedigende Erklärung, 
was man unter den xgsoß. zacrop. &avloı zu verstehen hat, vermag ich aller- 
dings nicht zu geben, doch möchte ich hier auf die zahlreichen griechischen 
Ehrendekrete (siehe z. B. Dittenberger, Or. gr. inscript. select. I. N. 66; 150; 241) - verweisen, in denen dem Geehrten u. a. auch &r£lsı« und dovile zugestanden 
wird, also genau dasselbe, was die Pastophoren erhalten haben; von ihnen er- 
scheint mir als Vergleichsstück C. I. A. II. 551 besonders bemerkenswert, da hier 
dieses Zugeständnis nicht einem Einzelnen, sondern einem Kollegium (dem der 
dionysischen Künstler in Athen) gemacht wird. : . 

1) Als Acoygagovusvog werden in P. Lond. II. 258 (3.28), Z.145 u.147 auch 
zwei ragızeöreı genannt, doch kann man nicht entscheiden, ob hier die Priester 
dieses Namens oder die Fischpökler gemeint sind, 

2) Siehe Belege usw. Bd. II. S. 62/3. Daß es sich hier um ein den Prie- 
stern aller Tempel allgemein gewährtes Privileg, nicht um ein ius singulare, der 
Priester einzelner Heiligtümer handelt, zeigen uns jetzt auch die P. Tebt. II, 
durch die uns ein weiterer Faijümtempel, der des Sokanobkonneus zu Tebtynis, bekannt wird, dessen Priester dieses Privileg besitzen; siehe P. Tebt. II. 292, 6; 293, 6/7; 294,4; 298, 11; 299, 12/13; 300, 7; 301, 6; 303, 7; 304, 4. .Für diesen 
Tempel ist uns übrigens auch die Zahl der Befreiten — es sind 50 — überliefert; siehe P. Tebt. II. 298, 11; 299, 12/13.
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der Staat doch:ein erhebliches Einnahmenmanko gehabt, zumal das für die Rekrutierung der Phylenpriesterschaft geltende Prinzip (siehe "Bd. 1. 8. 210.) eine beständige nur schwer zu hindernde Erhöhung der Zahl der legeig als sehr wohl möglich ‚erscheinen ließ. Dieses Prinzip schließt auch die Wilckensche’ Annahme aus, daß durch die Beschränkung ‘der Steuerfreiheit auch eine Begrenzung der Zahl der Priesterstellen erstrebt worden und daß zum mindesten hierdurch eine zweite, untergeordnete Klasse von Priestern entstanden sei.!) Man muß vielmehr sämtliche legsig ihrer priesterlichen Stellung nach als prinzi- piell gleichberechtigt ansehen. Wer von den legeig von der Kopf- steuer befreit sein sollte, haben jedenfalls die einzelnen Tempel selbst bestimmt, wobei wohl das Alter und zufällige Konstellationen maß- gebend gewesen ‚sind; mitunter mögen sehr viele ieoeig keine Befrei- ung genossen haben, ebenso gut kann aber auch manchmal bei vielen Todesfällen und wenigen Neuaufnahmen von Priestern in einem Jahre die Zahl der iegsig dem festgesetzten doududs fast gleichgekommen sein. - Von der Regelung der Befreiung ist naturgemäß der Regierung Mitteilung gemacht worden?) Eine finanzielle Schädigung war übri- gens mit dem Ausschluß eines. Priesters aus dem @grdudg nicht ver- bunden, da die Tempel für die „Überzähligen“ die Entrichtung der Acoygapie übernommen hatten) Für die Stellung . der höheren Priesterschaft nach außen war es jedenfalls von großem ‚Wert, daß. es jedem ihrer Mitglieder prinzipiell zum mindesten möglich war, von der nach antiken Begriffen schimpflichen Kopfsteuer Befreiung zu erlangen. Die höheren Priester waren ‚hierdurch somit wenigstens in einem Punkte mit allgemein privilegierten Klassen der Bevölkerung, wie den cives Romani, den Inhabern des alexandrinischen Bürger- rechts und den zdroszor, auf eine Stufe gestellt.) le Die Befreiung der höheren Priester von der Acopgapie läßt sich bisher nur für das 2. und 3. nachchristliche Jahrhundert belegen, doch dürfte sie wohl auch schon früher in Geltung gewesen und zu- gleich mit der Einführung der Kopfsteuer entstanden sein.) Dagegen 

  

1) Auch Strack a. a. O. Zeitschr. f. neutest, Wissensch. IV (1903) $. 220 nimmt dies an. 
on . 2) Daß die Regierung die Priester, die nicht eximiert waren, namentlich kannte, geht daraus hervor, daß wir in den Listen der hroygapovusvor auch die Namen von Priestern verzeichnet finden; siehe P. Lond. II. 257 (8.19), 2.82 —84; 258 (S. 28), 2. 186, 194, 206, 208, 212—215, 219; 259 (8. 36), Z. 15 (9), 17—20, 42, 49—5], 

' 
3) Diese Übernahme der Zahlung der Kopfsteuer für die „Überzähligen“ . durch die Tempel scheint mir auch ein Hinweis darauf, daß diese auch die Auswahl der „örepaipovregt geregelt haben. . . 4) Siehe hierzu Wilcken, Ostr. I. S. 240/41 u. Meyer, Heerwesen $, 113/114, 5) Sollte in P. Petr. III. 59® wirklich die Kopfsteuer gemeint sein, 90 wäre durch ihn auch für das 3. oder für den Beginn des 2. Jahrhunderts v. Chr. die
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ist es mir zweifelhaft, ob auch die Beschränkung in der Zahl der 
Eximierten gleich von vornherein festgesetzt oder ob nicht erst später 
ein einschränkendes Edikt erlassen worden ist. Nimmt man eine 
spätere Neuregelung an, so würde die Eximierung, der ägyptischen 
Priester ihre völlige Parallele in der Befreiung der Ärzte in der römi- 
schen Kaiserzeit von den munera haben.!) Ursprünglich soll Augu- 
stus ihnen allen dreisı« verliehen haben (Dio Cass. LII, 30), seit 
einem Erlaß des Antoninus Pius (Dig. NXVIL 1, 6) hat diese jedoch 
in jeder Stadt nur einer ganz bestimmten Zahl (£gı8u6s) von Ärzten, 
sowie von öffentlichen Lehrern zugestanden.?) 

Es bleibt uns noch übrig zu prüfen, ob die ägyptischen Priester 
wenigstens immunitas von den persönlichen Lasten besessen 
haben. Nach den Angaben des Alexanderromans (Ps. Kallisth. III, 33) 
soll der Alexanderpriester von jeder Liturgie befreit gewesen sein), 
sonst scheint dies jedoch, soweit unser beschränktes Material ein Ur- 
teil gestattet, im allgemeinen nicht der Fall gewesen zu sein. So 
haben wir verschiedene wenn auch nicht zahlreiche Belege dafür, daß 
sowohl die Diener des ägyptischen wie die des griechischen Kultus zur 
Übernahme von Staats- und Gemeindeämtern herangezogen 
worden sind (siehe Bd. II. S. 187). In der späteren römischen Zeit 
ist die Übernahme von Ämtern’ sowie all das, was man als Kurien- 
pflicht zusammenfaßt, bekanntlich eine besonders drückende Last ge- 
worden; dies haben denn auch die Priester in Ägypten zu empfinden 
gehabt und auch versucht sich ihrer Verpflichtung zu entziehen (siehe 
P. Oxy. I. 71; P. Amh. II. 82). Daß die Priester im allgemeinen von 
dem Zwange die liturgischen Ämter zu übernehmen nicht befreit 
waren, zeigt uns alsdann gerade ein Dokument, das uns mit der Be- 
freiung eines Priesters eines Faijümheiligtumes von der Liturgie der 
gazrogia doyvoıxöv bekannt macht (B. G. U. I. 194; 2. Jahrh. n. Chr.). 
Denn seine Befreiung hatte der Betreffende hiernach nicht etwa einem 
staatlichen Privileg‘), sondern einem privaten Abkommen mit seiner 

Befreiung der höheren Priesterschaft von der Kopfsteuer bezeugt; jedenfalls 
gibt uns jedoch der Papyrus Kunde von irgend einer Steierbefreiung der Priester. 

1) Vergl. hierzu E. Kuhn, Die städtische und bürgerliche Verfassung des 
römischen Reichs I. S. 83 ff. : 

2) Siche hierzu etwa noch. Inst. I. 25, 15; Dig. L. 9,1 (vergl. die Bezeich- 
aung der Privilegierten als die „qui intra numerum sint), Durch den P. Tebt. 
II. 298 ist uns nun der Grundsatz nur einer bestimmten Zahl der Angehörigen 
eines Standes die dr£lsı« zu verleihen bereits für das Jahr 107/8 n. Chr. belegt, 

. also für eine bedeutend frühere Zeit als durch das Edikt des Antoninus Pius. 
‚ Sollte hier. etwa wieder eine in Ägypten in Gebrauch befindliche Einrichtung 

für Maßnahmen, die sich auf das ganze Reich erstrecken, vorbildlich gewesen sein? . 
3) Diese Angabe läßt sich. freilich mit der Feststellung nicht recht ver- 

einigen, daß der Alexanderpriester stets auch die Würde des alexandrinischen . 
<£nyytis innegehabt hat (Bd. L. S. 155). “ 

4) Hervorheben möchte ich hier noch, daß wir positive Belege, daß Prie-
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Dorfgemeinde zu verdanken, die es auf sich genommen hatte für ihn und wohl auch für seine Anıtsgenossen an demselben Tempel die Liturgie zu leisten.!) 
„  Übensowenig, wie die Befreiung der ägyptischen Priester von der Übernahme von Ämtern läßt sich bisher ihre Exemtion vom Kriegs- dienst belegen?), im Gegenteil, wir besitzen sogar wenigstens aus römischer Zeit ein sicheres Beispiel dafür, daß ein legevg auch zu- gleich als aktiver Soldat Dienst getan hat?) An und für sich wäre es übrigens sehr wohl möglich, daß die Priester des öfteren zum Militärdienst herangezogen worden sind, denn einmal begegnen uns in ptolemäischer Zeit öfters die aus eingeborenen Agyptern bestehenden Truppenkörper‘), und auch in römischer Zeit läßt sich der Eintritt von Ägyptern in die römischen Truppenteile belegen.) Die höheren Priester erfüllten ja auch die condieio sine qua non für die Auf- nahme in die Armee, da sie ja zumeist von der Kopfsteuer befreit - waren.®) 

0 Ob die Priester eine besonders bevorrechtigte Stellung gegenüber den sog. munera sordida, den Frohndiensten bei Damm- und Kanal- bauten, den Einquartierungslasten usw. eingenommen haben, ist zweifel- 
ster als staatliche Steuererheber fungiert haben, m. E, allerdings nicht außer - dem einen in P. Oxy. 1. 71 besitzen; gegenüber Wilcken, Ostr. I. 8, 616/7 siehe Ba. ILS. 30: f. . \ 1) Das in Z. 12 sich findende „wörois“ weist uns wohl darauf hin, daß nicht nur ein Priester befreit war. Da eben dort auch von 2tirovoyiaı die Rede ist, erscheint es mir nicht ausgeschlossen, daß die Dorfgemeinde auch noch die Leistung anderer Liturgien für die Priester übernommen hat. Im übrigen vergl. die Ausführungen Wilckens Ostr. LS, 602, A.1 und neuerdings Archiv IV. 8.218, die gegenüber Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 66 das Richtige bieten. Wessely. erwähnt übrigens ebenda auf Grund des unpubl. P. Rainer 135, daß die Sokno- paiospriester von der Liturgie Sitologen zu sein befreit gewesen sein sollen; eine nühere Verwertung dieser Angabe wage ich vor der Publikation des Pa- pyrus nicht. ’ : - 2) Die in der Rosettana Z. 17 sich findende Angabe über die Befreiung der Priesterschaft von der erlimdıs els ziv vevrsiav darf nicht als Beleg für Befreiung vom Marinedienst gedeutet werden; siehe hierüber Kapitel VIIT, 3) Siehe P. Amh. II. 77 und hierzu vorher $. 187/8, sowie die $, 187 sich findende Behandlung der „Perser“priester. 

4) Siehe über diese eingeborenen Truppen etwa Schubart, Quacstiones de rebus militaribus, quales fuerint in regno Lagidarum S. 58 ff, Diese sind uns übrigens durch die Mendesstele Z. 14 auch schon für die Zeit des ®. Ptolemäers belegt und begegnen uns Jetzt besonders oft in den P. Tebt. 1 (siehe Index VI 2. B. 8. v. gdzınoı) für den Ausgang des 2. Jahrhunderts v. Chr. Su 5) Siehe hierzu J. Lesquier, Le.reerutement de l’armee romaine d’Egypte au 1° eb au 2° sitcle, Revue de philologie N. S. XXVII (1904) 8. 5 ff, 6) Siehe Lesquier a. a. 0, S. 29 ff, der daselbst und vorher die Aufstel- lungen P, Meyers, Heerwesen $. 109 f. mit Recht zurückweist, welche enge Be- rührungen der allgemeinen bürgerlichen Zxixgisıs, die mit der Befreiung von der Kopfsteuer zusammenhängt, und der militärischen xixgioıs zu erweisen suchen, " .
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haft. ‘Für die Tempel selbst können wir allerdings hier einige durch 
Spezialprivileg erteilte Vergünstigungen nachweisen (siehe hierzu 
IL. Ba. S. 65/4 u. VII. Kapitel), dies schließt jedoch noch nicht ein, 
daß den einzelnen Priestern dieser Tempel das gleiche Vorrecht ge- 
währt. worden ist. Für sie läßt sich bisher eben nur in drei Einzel- 
fällen ein derartiges Vorrecht nachweisen. Im zee! Oißes Torog 
sind nämlich einem Dokument der früheren Ptolemäerzeit zufolge 
58 Choachyten zu den Dammarbeiten nicht herangezogen worden, 
obwohl sie an und für sich zur Leistung der Frohnarbeit verpflichtet 
gewesen. zu sein scheinen.!) Aus welchen Gründen die Freilassung 
erfolgt ist, läßt sich nicht ermitteln. Über die beiden anderen Fälle 
sind wir besser unterrichtet. So sind zur Zeit Hadrians die Priester 
eines. nicht näher zu bestimmenden Faijümheiligtums von der Ver- 
pfliehtung dem Staat unentgeltliche Dienste bei den Dammarbeiten 
zu ‚leisten auf Grund einer statthalterlichen Verfügung befreit gewesen. 
Daß wir es hier mit einem Sonderprivileg zu tun haben, kann man 
wohl aus der Beschwerde dieser Priester entnehmen, daß ihre Sklaven 
(z«iösg) unberechtigter Weise zu den Dammarbeiten herangezogen 
worden seien.?). Wären die Priester allgemein ohne weiteres eximiert 
gewesen, so würde wohl nicht die unberechtigte Heranziehung .er- 
folgt sein. . Den Soknopaiospriestern ist ferner im Jahre 54 n. Chr. . 
durch den Präfekten das Spezialprivileg verliehen worden (Milne, In- 
schriften 5) nicht gegen ihren Willen bei dem sich des öfteren. 
geltend machenden Pächtermangel zwangsweise zur Übernahme 
der staatlichen Domanialpacht herangezogen zu werden (siehe 
hierzu auch Bd. 1. 5. 281, A. 3). Ob dies ius singulare lange in Gel- 
tung‘geblieben ist und ob auch andere Priesterschaften seiner teil- 
haftig geworden sind, wissen wir nicht; die Tatsache, daß uns in 
späterer Zeit verschiedene Faijümpriester als dnussıoı yeopyoi be- 
gegnen (siehe Bd. II. S. 192),'beweist nach keiner Richtung hin etwas, 
da die Betreffenden ihre Pacht ja freiwillig übernommen haben können. 

Nach alledem haben also die ägyptischen Priester auf Grund 
ihres. Standes bezüglich ihrer Heranziehung zu .den staatlichen Ab- 
gaben und den munera allem Anschein nach nur durch teilweise Be- 
freiung von der Kopfsteuer ein wirklich bedeutsames Vorrecht be- 
sessen®), ein Vorrecht, das besondere Wichtigkeit erlangte, als im 

... 1) Siehe P. Par. 66, 34; vergl. auch die Erklärung des Papyrus in P. Petr. 
I.S.343ff, Hat man übrigens etwa in den Z. 25 genannten Zougsis ellov- 
eordgoı auch ägyptische Priester zu sehen ? . . 

2) Siehe B. G. U. ]. 176; vgl. Wilcken, Ostr. I. S.337. Es handelt sich hier 
um ein den Priestern privatim und nicht dem Tempel erteiltes Privileg, da man 
in 2.9 nicht, wie Krebs in den Addenda vorgeschlagen hat, ieo@v, sondern 
iso£o» zu lesen hat (Wilcken). . 

3) Ähnlich hat sich übrigens bereits Krebs a.a. 0. Ä. Z. XXXI(1893) 8. 1087 
ausgesprochen; die von ibm verwerteten Belege sind freilich nicht alle zutref-
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Jahre 212 n. Chr. infolge der constitutio Antoniniana aller Wahr- scheinlichkeit nach allen Gruppen der ägyptischen Bevölkerung, die von der Kopfsteuer befreit waren, das römische Bürgerrecht verliehen worden ist (siehe Meyer, Heerwesen S. 136). Es sind uns denn auch aus der Zeit nach 212 n. Chr, mehrere höhere Priester bekannt geworden, welche sich durch ihre Aurelierbezeichnung als eives Ro- mani erweisen!); übrigens darf man aus dem Fehlen dieser Bezeich- nung noch nicht die Nichtzivität des Namenstrügers folgern, da der Name Aurelius recht oft ausgelassen wird (siehe z.B. Bd. LS. 34, A.2). Jedenfalls darf man wohl annehmen, daß entsprechend der Nicht- heranziehung des Gros der Phylenpriesterschaft zur Kopfsteuer die Mehrzahl der höheren Priester im 3, Jahrhundert n.Chr. das römische Bürgerrecht besessen hat.°) Im Anschluß hieran sei übrigens noch erwähnt, daß wir auch einen Priester des 3. Jahrhunderts n: Chr. kennen, der alexandrinischer Bürger gewesen ist (B. 6. U. L 356). 
Keine definitive Entscheidung ist bisher darüber möglich, ob den’ Priestern in irgendwie -weitgehenderem Maße besondere Ehrenrvor- rechte zuerkannt gewesen sind. Einzelnes derartiges kennen wir allerdings.?) So sind z.B. den &oyısgeig des -Kaiserkultes ‘in Hermu- polis bei den im Gymnasion der Stadt gefeierten Festen Ehrendiener beigegeben worden (P. Amh. II. 124, 22 £.). In ptolemäischer Zeit begegnen uns ferner Priester des ägyptischen Kultus, welche den Titel „ovpyerris“,; also den höchsten aller ptolemäischen Titel, füh- ren‘); als Angehöriger der Rangklasse „rov zedrov pliov“ er- 

  

fend, da sich einige nicht auf die Priester als Privatleute, sondern auf die Tempel beziehen. 
1) Siehe z.B. B.G. U. 1.296, 3; 321 (— 322), 2; 356,8/9; II. 362, p. 2,17; P. Rainer, publ. von Wessely, a. a. O. Stud. zur Paläogr. u. Papyrusk. 2; Heft S.29 #f.; P. Berl. + Petersb. publ. Hermes XXII (1837) S. 143, “ 2) Meyer, Heerwesen $. 140 ist zu dem umgekehrten Schluß gelangt; die von ihm als Beweis für seine Ansicht angeführten Belege: B. G. U. I. 296 u. 1,15 (292 ist ganz auszuschalten) beweisen jedoch nichts. i 3) Wenn jedoch z.B. Revillout, Preeis du droit €syptien I. S.84 behauptet, daß die Priester allein — abgesehen von dem Militär — das Recht der direkten Petitionen an den König besessen hätten, so schwebt diese Behauptung völlig in der Luft. _ 

#) Siehe C. I. Gr. III. 4902 Addenda; ‘dem. Inschr. d. Mus. v. Kairo 31083, 31092, 31093, publ. von Spiegelberg, Die demot. Inschriften S. 10,23 u. 24. Der hier genannte Priester führt auch den Titel „Bruder des Königs“. Schon Strack a. a. O. Rh. Mus. LV (1900) S. 170 hat darauf hingewiesen, daß die ayy- yeveis vom Könige in seinen Briefen der Anrede „ddeipds gewürdigt wurden, er hält es jedoch für zweifelhaft, daß sich hieraus etwa ein Titel „Bruder“ ent- wickelt hat. Unsere Inschriften belegen jetzt die Existenz eines solchen Titels wenigstens für den Ausgang der Ptolemäerzeit Der Vater dieses svyyerıg, auch ein Priester der Hathor, hat übrigens den Titel „rov zearor pliwv“ oder „zöv pllor“ geführt, siehe hierogl. Inschrift publ. von Daressy, Rec. de trar, XV (1893) 8. 159 ff, vergl. Spiegelberg a. a. 0. S. 94. \
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weist sich ein Priester des Königskultes in Ptolemais (Strack, In- 
schriften 94). Einem Hohenpriester des Ptah von Memphis ist als- 
dann.im 1. Jahrhundert v. Chr. die Ehrenauszeichnung des „goldenen 
Kranzes“ zuteil geworden'), eine Ehre, die der Alexanderpriester 
stets erlangt hat, ebenso wie das Recht den Purpur zu tragen.?} 
Ihm ist dann noch in 'ptolemäischer Zeit ebenso wie den Priestern 
des Königskultes in Alexändrien und in Ptolemais (siehe Bd. I. S. 137 f£.) 
das Recht der Eponymität verliehen gewesen, d. h. nach ihnen 
sind die Urkunden datiert worden.) Man hat hierin eine sehr wich- 
tige Auszeichnung der betreffenden Priester zu sehen, wurden sie. 
doch hierdurch im ganzen Lande auch namentlich bekannt), wenig- 
stens so lange die Sitte bestand die einzelnen Priester mit Namen 
aufzuführen.) .Die hohe Bedeutung, die man besonders dem eponymen 
Alexanderpriestertum beilegte, wird wohl am deutlichsten dadurch 
illustriert, daß sogar die ptolemäischen Könige — es handelt sich um 
den 10. und den 11. Ptolemäer — dieses Priesteramt gelegentlich - 

„selbst verwaltet haben (siehe Bd. I. 8. 182 u. 184). 
Für die Beurteilung der staatsrechtlichen Stellung der Priester: 

ist es alsdann von geringerer Bedeutung, daß wir sie in römischer 

1) Siehe hierogl, Inschr. in London, publ. von Brugsch, Thesaurus V. 
S. 941 ff. (vergl. 8. VI). . . 

2) Siehe hierzu Bd. II. S. 170. Für die Ehren vergl. auch Lumbroso, L’Egitto? $. 179/180. - 
3) Es begegnet uns übrigens merkwürdigerweise eine Datierung nach 

eponymen Priestern wieder in Urkunden der späteren römischen Zeit aus Hera- 
kleopolis Magna unter der Formel: „2p’ isedav tüv Örrw» £v Alslavdosix xal 
rar &llov av yonponkvor xowüv“ (C.P. RI. 6—8; 53ff). An die alten Ptole- 
mäerpriester ist hier natürlich nicht zu denken (siehe auch Bd. I. S. 156, A. 2), 
eine ganz einwandfreie Erklärung der Datierung vermag ich allerdings nicht zu 
bieten, zumal mir die Schaffung von neuen für ganz Ägypten bestimmten epo- 
nymen Priestertümern in römischer Zeit sehr unwahrscheinlich ist. Sollte etwa 
hier gar der Brauch der ptolemäischen Zeit unwillkürlich beibehalten worden 
sein? "Etwas altertümlich muten auch sonst die Datierungen an infolge der 
sehr häufigen Verwendung der makedonischen neben den ägyptischen Monaten, 
die im 3, Jahrhundert n. Chr. sonst recht selten ist. Wir finden sie übrigens 
gerade auch in den in sonst üblicher Weise datierten herakleopolitischen Ur- _ 
kunden des 3. Jahrh. n. Chr., siehe z.B. B. G. U. IL. 937; 945.. 

4) Es scheint allerdings, daß die Ptolemaispriester im allgemeinen nur 
-in oberägyptischen Urkunden namentlich genannt worden sind, während anderer- 
seits in diesen, waren die Ptolemaispriester genannt, die namentliche Erwäh- 
nung der alexandrinischen Priester unterblieben ist. 

5) Für die später erfolgte Abschaffung der namentlichen Nennung der Prie-. 
ster darf man wohl nicht irgendwelche politische Gründe, etwa die Absicht die 
Bedeutung der eponymen Priestertümer durch Nichtnennung ihrer augenblick- 
lichen Inhaber zu mindern, als maßgebend ansehen, sondern sie dürfte wohl ledig- 
lich aus praktischen Gründen erfolgt sein, um die endlosen Protokolle abzukürzen. 
Hierfür spricht auch das Schwanken der Protokolle der späteren Zeit, die bald _”-: 
die Priesternamen nennen, bald — allerdings zumeist — sie verschweigen.



4. Die Stellung der Priester im und zum Volke. 255. 
  

Zeit auch als Besitzer von “A901 #eroızızoi antreffen (siehe vorher 5.200). Da damals der Besitz eines Katoikenkleros öhne weiteres dem Eigentümer die Rechte und Pflichten des #droızog verlieh‘), haben also auch ägyptische Priester zu der privilegierten Klasse der z&roızo: gehört; auf die Erlangung dieser Stellung ist jedoch ihre Zugehörig- keit zum Priesterstand ohne jeden Einfluß gewesen. 

Überblieken wir all die einzelnen Feststellungen über die staats- rechtliche Stellung der Priester, so tritt uns das Eine vor allem klar entgegen, daß besondere Vergünstigungen gegenüber der Masse des Volkes den einzelnen Priestern auf Grund ihres geistlichen Amtes nur in beschränktem Maße zugestanden zu haben scheinen; bei den griechischen Priestern hat man freilich in Betracht zu ziehen, daß sie als Griechen schon eo ipso eine bevorzugte Stellung ein- genommen haben. Immerhin darf man aber wohl auch die staats- rechtliche Position des ägyptischen Priesters und zwar vor- nehmlich des von der Kopfsteuer befreiten Phylenpriesters als eine nicht unbefriedigende bezeichnen; einschneidende Änderungen in römischer Zeit gegenüber den Zuständen der ptolemäischen Zeit schei- nen hier nicht erfolgt zu sein. Zu großen Aspirationen konnte den einzelnen ägyptischen Priester seine staatsrechtliche Stellung natür- lich nicht ermutigen, war er doch — ein solcher Vergleich erscheint. mir sehr instruktiv — bedeutend schlechter gestellt als der christ- liche Klerus unter den ersten christlichen Kaisern. Denn’ dieser genoß wirklich eine Ausnahmestellung; das ihm zumeist gewährte privilegium fori brachte ihm die so gut wie vollständige Befreiung von der weltlichen Gerichtsbarkeit, das privilegium immunitatis zum . mindesten große Erleichterung gegenüber allen vom Staate geforderten Leistungen der Person und des Vermögens.) Schließlich sei jedoch noch darauf verwiesen, daß immerhin die staatsrechtliche Position des einzelnen Priesters von geringerer Bedeutung ist gegenüber der Stel- lung, die die Kirche als ganzes im Staate einnimmt; ist sie dominie- rend, dann wird auch die Stellung ihrer Funktionäre bedeutsam sein, mögen diese auch nur geringe persönliche Privilegien besitzen. 

4. Die Stellung der Priester im und zum Volke, 

Unsere Feststellungen über die wirtschaftliche Lage, die Bildung und die staatsrechtliche Stellung der Priester haben uns im großen 
1) Siehe Meyer, Heerwesen S$, 103 a 105; \Waszyäski, Die Bodenpacht 1.8.81. ° 

2) Siehe hierzu Grashof, Die Gesetze der römischen Kaiser über die Immu- nitäten des Klerus, Archiv für kathol. Kirchenrecht XXXVII (1877), 8. 256 £. und ebenderselbe, Die Anerkennung des privilegierten Gerichtsstandes des Klerus durch die römischen Kaiser, ebenda XXX VII (1877) S. 1.
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und ganzen ein.erfreuliches Bild geliefert, man darf hiernach in dem 
ägyptischen Priesterstande auch noch. in hellenistischer Zeit eine aus 
der Masse des Volkes sich hervorhebende soziale Klasse sehen. Ver- ı 
schiedene Einzelbeobachtungen über das Verhältnis der ägyptischen 
Priester zu ihren Volksgenossen sind dann geeignet, dieses Urteil zu 
bestätigen bez. zu .erweitern. 0 

Schon äußerlich hoben sich auch damals noch die Priester von 
‚der großen Menge ab, sie haben es also auch insofern verstanden, 
sich ein besonderes Relief zu geben. Allerdings nicht durch ein be- 
sonders asketisches Leben!), denn die von ihnen vornehmlich während 
ihrer Dienstzeit, bei den &pveiaı, zu beobachtenden Enthaltsamkeits- 
vorschriften sind als Askese natürlich nicht zu fassen®), wohl aber, da 
die alten Vorschriften hierüber bis in die römische Zeit beibehalten 
worden sind, durch ihr Gewand und vor allem wohl durch ihren ganz 
kahl rasierten Schädel) Vornehmlich durch letzteren dürften sie 
besonders aufgefallen sein, spricht doch sehr viel dafür, daß die Tonsur 
der christlichen Priester ihren Ausgangspunkt eben in der Schädel- 
rasur der ägyptischen Priester hat.%) 

1) Siehe Bd. II: 8. 167. In eine Linie mit Chairemons Idealbild ist das zu 
stellen, was Bickel, Zur Bedeutung des Ammon-Orakels; Philologus LXIV (1905) 
8. 149 £. über eine einzelne Gruppe der ägyptischen Priester, über die in der 
Amonsoase anführt. - Bu 

- 2) Siehe z. B. Herodot II. 37; Plutarch, De Isid. et Osir, c.öff.; Clem. Alex. 
‘Strom. VII. p. 850 ed. Potter. . == 

3) Vergl. B. G. U. 1. 16 mit Herodot II. 37 u. 81; Philo, de cireumeis. 8 1, 
p- 210 ed. Mangey; ‚Plutarch,. De Isid. et Osir. c. 31f.; weitere Belegstellen siehe 
bei Schmidt, De sacerdotibus Aegyptiorum 8, 11ff. u. 25ff. Siehe ferner Erman, 
Ägypten II. S. 401 ff. Nicht zustimmen kann ich Erman 2.2.0. 8.403, wenn 
‚dieser als Grund der Kopfrasur allein das Streben nach körperlicher Reinheit 
‚annimmt.‘ Man hat vielmehr die Rasur vor allem mit dem im Altertum allent- 
"halben so auch in Ägypten nachzuweisenden Haaropfer, einem Symbol der Selbst- 
aufopferung an die Gottheit, in Verbindung zu bringen; siehe hierüber ‘jetzt 
‚etwa Höfler, Das Haaropfer in Teigform, Archiv für Anthropologie N. F/ IV 
.(1906) S. 130 ff. Bu . 

4) In der ältesten christlichen Kirche ist die Tonsur nicht üblich gewesen, 
‚sondern nur eine Kürzung des Haares, siehe Wetzer und Welte, Kirchenlexikon 
XI? Sp. 1876 ff. ». v. Tonsur. Das völlige Kahlscheren ist alsdann im 4. Jahr- 

“ hundert n. Chr. zum mindesten für Mönche und Nonnen zu belegen (Hieronym., 
‚Epist. 147, 5; Comm. in Ezech. c. 44 v. 17 ff. [das hier sich findende Verbot der 
Kopfrasur für christliche Priester zeigt doch wohl, daß damals auch solche 
sich geschoren haben]; Paulin. Nolan., Epist. 22, 2;.wenn bei Herzog, Real- 
enzykl. f. protest. Theologie u. Kirche XV 8.724 s. v. Tonsur auch die Be- 

' ‚schlüsse einer 4. Synode von Karthago von 398 n. Chr. gleichsam als indirekter 
Beleg angeführt sind, da sie das Kahlscheren verböten, so ist einmal zu be- 
merken, daß die hier herangezogenen sog. statuta ecelesiae antiqua nicht als 
‚Beschlüsse einer 4. Synode von Karthago anzusehen sind [Hefele, Konzilien- 
geschichte II? S. 68£.], also auch kein sicheres Zeugnis für Zustände des 
4. Jahrh. n. Chr. abgeben können; ferner enthält aber auch m. E. das allein in” 
Betracht kommende Statut 44 gar nicht ein Verbot des Kahlscherens.), es dürfte
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Das Ansehen, dessen sich die Priester erfreuten, spiegelt sich als- dann auch in einigen Dokumenten aus ptolemäischer Zeit wieder — es handelt sich um eine Eingabe an das königliche Kabinett, um ein Ehrendekret und um ein Sendschreiben!) —, in denen die Priester als die Hauptrepräsentanten des Volkes?) und sogar als’ seine Anwälte erscheinen, Als solche treten sie uns auch in allen jenen Geschüftsverträgen in demotischer Sprache entgegen, die ihrer Unter- schrift zufolge von einem Priester ‚verfaßt worden sind.) Es verdient dann hier auch hervorgehoben zu werden, daß in dem antiken Bauern- kriege, im Aufstande der ägyptischen ßovzdAoı zur Zeit Mark Aurels, der Führer nicht ein ßovx6405, sondern ein Priester gewesen ist (Dio Cass. LXXT, 4). . Bei der stark entwickelten Religiosität des ägyptischen Volkes könnte man übrigens selbst bei dem Fehlen jeder die soziale Stellung der Priester kennzeichnenden Belege schon allein in Anbetracht dieser Frömmigkeit behaupten, daß die Priester als die religiösen Leiter des Volkes, als die Vermittler zwischen ihm und der Gottheit eine besonders angesehene Stellung eingenommen haben müssen. Der Prie- ster, der ja so viel von den Göttern und ihren Eigenheiten wußte, galt auch zudem als der Zauberer zur’ E&oynjv‘), und da die Magie, 

  

aber wohl schon viel früher aufgekommen sein, schreibt doch bereits im 3, Jahr- hundert v. Chr. Clem. Alex. Paedagog. III. p. 290 ed. Potter als christliche Haar- tracht die yuAn zepein, d.h. eben doch wohl geschorenes Haar vor. Die Notiz des Clemens weist uns bereits auf Ägypten hin. Nun wendet sich des weiteren Hieronymus, der Epist. 147, 5 die Sitte des Kahlscherens gerade für die Nonnen- klöster Ägyptens bezeugt, in seinem Comm. in Ezech. gegen die Rasur des Kopf- haares, da die, welche sich den Kopf rasierten, den Priestern des Sarapis und: der Isis glichen. Dieser Hinweis, sowie die Tatsache, daß uns als Ort der Sitte der Schädelrasur in christlichen Kreisen gerade Ägypten bezeugt ist, macht mir die Folgerung sehr wahrscheinlich, daß die Rasur von Ägypten in Nachahmung der Sitte der ägyptischen Priester ausgegangen ist; man könnte übrigens auch darauf verweisen, daß auch die Priester der ägyptischen Götter außerhalb Ägyptens sich den Kopf kahl geschoren haben (siehe z. B. Apulej. Meta. XJ, 10 u. 30; Firmir. Matern. de errore prof. relig. c. 2), was natürlich auch von Einfluß gewesen sein dürfte, Allgemeiner durchgesetzt hat sich die Kopfrasur der christlichen Priester allerdings erst etwa in der Mitte des 5. Jahrhunderts n. Chr., und zwar in etwas abgeschwächter Form, der sog. ülteren Tömischen Tonsur, bei der zwar der größte Teil des Kopfes kahl geschoren war, bei der aber wenigstens ringsum ein Kranz von Haaren stehen geblieben ist; siehe zu dieser Tonsur Krauß, Realenzyklopädie der christlichen Altertümer IL, S. 903, 1) Siehe P. Gizeh 10371, publ. von Grenfell-Hunt, Archiv I. S, 59 ff, event. auch P, Gizeh 10351 ebenda; C.I. Gr. IT. 4717; gr. P. Cairo, publ. von Jouguet, B. C. H. XXI (1897) S. 141 
\ 2) Sie werden an erster Stelle genannt. \ 3) Weiteres siehe im VIII, Kapitel bei der Erörterung des Tempelnotariats. 4) Ein bemerkenswertes Beispiel für einen ägyptischen Priester als Zau- berer bietet gr. P. Par., publ. von .Wessely, Denkschr, d. Wien. Ak. Phil.-hist. Kl. Bd. XXXVI (1888) 8. 56 H., Z. 2447. Es ist übrigens recht wahrscheinlich, daß - Otto, Priester und Tcmpel. II. 
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der Aberglauben bei dem unteren Volke, ebenso aber auch bei man- 
chem Höhergestellten noch eine größere Rolle als der Glauben spielte, 
so muß gerade die den Aberglauben befriedigende Seite der Tätigkeit 
des Priesters die Ehrfurcht vor ihm noch erhöht haben. Wenn es 
auch somit selbstverständlich erscheint, daß man die Führung des 
priesterlichen Amtes als ein das Ansehen des Inhabers gewährleisten- 
des Moment in Betracht zu ziehen hat, so darf man jedoch hierbei 
nicht eins vergessen: Voraussetzung hierfür ist nämlich die Nicht- 
emanzipation der Mehrheit des Volkes von der offiziellen Priester- 
schaft. Nun hat man jedoch damit zu rechnen, daß im Laufe der 
hellenistischen Zeit eine solche Emanzipierung erfolgt ist. Einmal 
natürlich vor allem etwa seit dem 3. Jahrhundert n. Chr., als auch in 
Ägypten weitere Kreise das Christentum angenommen haben?); dann 
aber auch schon vorher. Es sei hier an die uns schon in ptole- 
mäischer Zeit des öfteren begegnenden Kultvereine erinnert (Bd. L 
8. 125 ff); ihre Priester sind als Laienpriester zu fassen. Es war 
also durch sie dem Volke die Möglichkeit geboten, auch ohne den 
ofüziellen Priester seine religiösen Bedürfnisse zu befriedigen; für die 
besonders eifrigen Kultvereinsmitglieder hatte somit jener nicht mehr 
die frühere Bedeutung, was natürlich das ganze Verhältnis zu ihm 
beeinflussen mußte”) Vielleicht darf man es als einen Schachzug der 
Priester gegen die drohende‘ Emanzipation fassen, wenn wir im 
2. Jahrhundert v. Chr. die ganze höhere Priesterschaft des: Chnubo 

dieser, ein gewisser Pankrates, derselbe ist, der auch bei Lukian, Philopseudes 
c. 34 (Reitzenstein, Hellen. Wundererzähl. S. 5) und bei Athenaeus XV p- 677% 
(W. Weber, Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrianus S. 281, A. 1) 
genannt ist, dies alsdann ein sicheres Zeichen, daß er eine schr bemerkenswerte 
Persönlichkeit gewesen sein muß. 

1) Vergl. bierzu Harnack, Mission u. Ausbreit. d. Christentums usw. II%, 
8. 132ff, \ 

2) Strack a. a. O. Zeitschr. für d. neutest. Wissensch. IV (1003) 8. 229 ist 
der Ansicht, in der Gründung von Kultvereinen in Ägypten habe man einen 
Schachzug des Staates gegen die Priesterwelt zu sehen; der Staat habe somit 
bewußt an der Emanzipierung des Volkes von der Priesterschaft gearbeitet. Daß 
ihm diese in gewissem Grade erwünscht sein mußte, ist selbstverständlich, daß er 
jedoch zu diesem Zweck die Gründung von Kultvereinen veranlaßt habe, ist mir 
nicht glaubhaft. In ihnen möchte ich vielmehr von Haus aus rein private Gebilde 
schen; vergl. die Ausführungen Bd. I. 8.132. Wenn wir z.B. in Nubien im 5. Jahr- 
hundert n. Chr. Kultvereine treffen, die mehr oder weniger unter staatlicher 
Aufsicht stehen (siehe Bd. I. 8. 251, A. 2), so hat man in dieser Aufsicht etwas 
nachträglich Hinzugekommenes zu sehen. Es wird ja auch sonst und auch in 
früherer Zeit in Ägypten, ebenso wie auch sonst in der hellenistischen Welt. 
(siehe Ziebarth, Griechisches Vereinswesen $. 170 ff.) eine solche Aufsicht mit 
regem staatlichen Interesse für den einen und den anderen bedeutenderen Ver- 
ein bestanden haben — Belege besitzen wir allerdings m.W. hierfür noch nicht -, 
es erscheint mir aber vorläufig nicht gestattet, hieraus etwa zu schließen, daß 
der Staat zu vorher bestimmten Zwecken die betreffenden Vereine gegründet habe.
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von Elephantine als Mitglieder eines lokalen Kultvereins finden (siehe Bd. 11. S. 168, A. 1). Gerade dieser, dessen Kult ein synkretistisches Gepräge trägt, weist uns dann auf den anderen gleichfalls die Bedeu- tung der offiziellen Priesterschaft mindernden Faktor hin, auf die „gnostischen“ Kultgemeinden und Sekten, die vor allem seit christ- licher Zeit in Ägypten zahlreich vertreten gewesen sind (siehe Bd. 1. S. 172 u. II. S. 219, A. 4); sie sind übrigens eigentlich nur eine potenzierte Form solcher synkretistischer Kultvereine und wohl auch oft direkt aus ihnen hervorgegangen. In welchem Umfange die beiden hier genannten Faktoren die Emanzipierung des Volkes von den ofh- ziellen Priestern bewirkt haben, entzieht sich freilich jeder genaueren Schätzung. 
Jedenfalls dürfen wir jedoch demnach das aus dem priesterlichen Beruf als solchem resultierende Ansehen nicht zu allen Zeiten als ungeschmälert fortbestehend ansehen und dürfen es somit auch nicht ohne weiteres als ein eine besonders angesehene soziale Stellung un- bedingt verbürgendes Moment auffassen. Man könnte vielleicht ge- neigt sein in diesem Zusammenhange darauf hinzuweisen, daß uns gerade aus römischer Zeit einige Belege für ein wenig ehrfurchtvolles Verhalten der Bevölkerung gegen die Priester erhalten sind!); so hören wir von Mißhandlungen und Beraubungen, denen diese aus- gesetzt gewesen sind®). Die Belege erscheinen mir jedoch zu ver- einzelt, als daß man aus ihnen Rückschlüsse auf irgendeine Minde- rung des Ansehens des Priesterstandes herauslesen dürfte. 

Das hier von den ägyptischen Priestern entworfene Bild — allzu große Veränderungen scheint es während der hellenistischen Zeit nicht erlitten zu haben — zeigt uns sie als Leute in befriedigen- der wirtschaftlicher Lage, die als Hüter der alten Traditionen auch noch in hellenistischer Zeit als die wichtigsten Repräsen- tanten der altägyptischen Kultur anzusehen sind und die auch durch ihre staatsrechtliche und allgemein bürgerliche Stel- lung unter ihren Volksgenossen in erster Reihe stehen. Dagegen finden sich auch nicht die geringsten Anzeichen dafür, daß ihre soziale Stellung — einzelne wenige Priester ausgenommen — auch gegenüber der der maßgebenden griechischen Kreise Ägyptens von besonderer Bedeutung gewesen ist. Insofern muß man also die 
1) Aus ptolemäischer Zeit könnte man hierfür etwa anführen P. Leid, G, wo ein deyevragpıaoriig sich über Schädigungen seines Hausbesitzes beklagt, und P. Tebt. I. 42, demzufolge ein Priester bei einem Vertrage von, dem anderen Kontrahenten betrogen worden gein soll, 
2) Mißhandlungen u. dergl.: B. G. U. L 36 (= N. 136); P. Amh. II. 77; P. Tebt. II, 303; 304; Beraubungen: B, G. U. I. 321 (= 322), IV. 1036; P. Lond, I. 363 (8. 170). 
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soziale Stellung der Priester des griechischen Kultus im all- 
gemeinen prinzipiell höher bewerten, obgleich uns über diese Näheres 
nicht bekannt geworden ist.) 

1) Verwiesen sei hier nur noch darauf, daß in ptolemäischer Zeit die epo- 
uymen Priester nur ‚bestimmten vornehmen Familien entnommen worden sind 
(siehe Bd. I. S. 253/4), daß z. B. in römischer Zeit ein Alexanderpriester, bevor 
er sein Amt antrat, höherer Offizier in den Auxiliartruppen gewesen ist (P. Oxy. 
III. 477), und daß ferner die Priester des alexandrinischen Kaiserkultes durchweg 
die hohen städtischen Ämter bekleidet haben (Seymour de Ricei a. a. O. Archiv 
I. S. 444, Inschrift N. 66). 

  

.



Achtes Kapitel. 

Das Verhältnis von Staat und Kirche. 

1. Die Religionspolitik der Ptolemäer und römischen Kaiser, 

Den antiken Religionen haftet als eigenartiges Charakteristikum an, daß sie nationale Religionen gewesen sind. Nationalität und religiöses Bekenntnis, politische und Kultusgemeinde sind zusammen- gefallen, Staat und Religion sind aufs engste mit einander verbunden gewesen. Waren in einem Staate mehrere Völker mit einander ver- einigt, so hat das herrschende Volk im allgemeinen nicht daran ge- dacht, die Nationalität und damit auch die Religion der Unterwor- fenen zu beseitigen. Beides blieb bestehen; als Staatsreligion - galt aber nur die des herrschenden Volkes, allein von seinen Göttern glaubte man das \Vohl des Staates abhängig. a 
Erst in hellenistischer Zeit macht sich dann ein Schwinden des nationalen Charakters bei einzelnen Religionen bemerkbar, universale Tendenzen treten an Stelle des Nationalitätsprinzipst). Ferner gelangt der Kosmopolitismus, der auch das politische Leben beeinflußt, ganz folgerichtig auch auf religiösem Gebiete zur Geltung; man erhebt nicht die Forderung einer einheitlichen Lehre als verpflichtende Norm für alle, sondern Gewissens- und des weiteren auch eine allmählich immer weiter ausgedehnte Glaubensfreiheit kennzeichnen die Religions- politik der Zeit. Weitgehende Toleranz ist deshalb auch der Grundsatz der Religionspolitik der Ptolemäer. Der ägyptischen Religion gegenüber sind sie sogar soweit gegangen, daß sie diese neben der griechischen als Staatsreligion anerkannt haben. Alexander der Große hatte ihnen hier bereits den richtigen Weg vorgezeichnet. \Vährend seines Aufenthaltes in Ägypten hatte er in 

  

1) E. Meyer, Geschichte des Altertums II. 8. 167 ff, faßt die universalen Tendenzen in den Religionen als ein Produkt der Perserzeit und führt als Haupt- beispiele den Parsismus und das Judentum an. Dieser frühe Ansatz scheint mir jedoch nicht ganz begründet, jedenfalls besitzen wir für eine absichtliche und energische Propaganda antiker Religionen in vorhellenistischer Zeit nicht die genügenden Belege; die Gewinnung einzelner Personen besagt natürlich ebensowenig wie etwa die Einverleibung einzelner Götter in andere Panthea,
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Memphis den ägyptischen Göttern ‚ besonders dem Apis reiche Opfer 
dargebracht, in Alexandrien der Isis einen Tempel errichtet (Arrian, 
Anab. Il. 1,4 u.5) und schließlich seinen berühmten Zug in die 
Oase des Amon unternommen, dies alles deutliche Zeichen nicht nur 
seines Interesses, sondern auch der offiziellen Anerkennung der ägyp- 
tischen Götter.!) Der klügste seiner Marschälle, der erste Ptolemäer, 
hat alsdann gleich von Anfang an gegenüber der ägyptischen Religion ' 
denselben Standpunkt wie sein großer König eingenommen; dies be- 
weisen uns z. B. die von ihm: inaugurierten Tempelbauten, die Resti- 
tution früher entwendeten Göttergutes, sowie seine reiche Gabe für 
die Bestattung eines Apis?) Aus der Folgezeit besitzen wir dann 
für die Anerkennung der ägyptischen Religion als Staatsreligion eine 
große Reihe der verschiedenartigsten Belege;. wenigstens die wichtig- 
sten sollen hier besonders hervorgehoben werden. Man möge sich 
einmal der großen Zuwendungen des Staates für den ägyptischen 
Kultus, der regelmäßig gewährten festen Beisteuern, wie etwa ovr- 
te&ıe und Kirchensteuern, sowie der mehr den Charakter einmaliger 
Geschenke tragenden Zuweisungen (siehe Bd. I. S. 340 f£.), erinnern 
und auch daran, daß die Priester höherer Ordnung direkt als Staats- 
beamte behandelt worden sind (siehe Bd. I. S. 243/44). Die rege Für- 
sorge der ptolemäischen Könige für die ägyptische Religion tritt 
uns :ja überhaupt allenthalben in den zeitgenössischen Dokumenten 
entgegen, besonders auffällig bereits z.B. in der Mendesstele °), in der 
der 2. Ptolemäer als besonderer Freund des heiligen Widders von 
Mendes von den Priestern gefeiert wird‘) und derzufolge (Z. 11) die 
Königin Arsinoe Philadelphos sogar zur Oberpriesterin und Prophetin 
des Widders erklärt worden ist. Als bemerkenswert sind dann. auch 

  

1) Man hat dies Verfahren den ägyptischen Göttern gegenüber auf eine Stufe zu stellen etwa mit den Opfern Alexanders für Herakles-Melkart in Tyrus und für Marduk-Bel in Babylon, dies alles Zeichen einer von dem bisherigen griechischen Brauch abweichenden Religionspolitik, zu der sich übrigens Ansätze schon bei den Perserkönigen nachweisen lassen. 
2) Siehe hierzu z. B. Bouch6-Leclerq, La politique religieuse de Ptol&mde Soter et le culte de Serapis, Rev. de l’hist. des relig. XLVI (1902) S.1#f. Es sei hier gleich hervorgehoben, daß ich in diesem die Grundlinien zeich- nenden Kapitel im Gegensatz zu dem sonst in diesem Werke befolgten Ver- fahren im allgemeinen nicht beabsichtige, die Belege und die bisherigen ein- schlägigen Ausführungen vollständig anzumerken und mich mit ihnen eingehender auseinander zu setzen, es würde dies den Zweck dieses Kapitels, eine kurze Zusammenfassung meiner eigenen Ansichten zu bieten, illusorisch machen, das Kapitel würde ein Buch für sich werden. . . 3) Auf Einzelheiten darf man in dieser hieroglyphischen Inschrift natürlich nicht zu viel geben, aber mag man auch noch so viel als Bombast abziehen, der oben gezeichnete allgemeine Eindruck bleibt doch bestehen. 
4) Als Gegenstück hierzu sei auf einen von Spiegelberg, P. Straßb. S. 25, A. 3 erwähnten dem. P, verwiesen, in dem ein Priester des Mnervis, Apis und der als ov»»xol $eoi mit ihnen zusammen verehrten Ptolemäer vorkommt.
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anzuführen die verhältnismäßig häufig zu belegenden Besuche, welche 
die Könige und die Mitglieder des königlichen Hauses den ägyptischen 
Tempeln abgestaitet und bei denen sie auch am Kultus teilgenommen 
haben.!) Die Anerkennung der ägyptischen Religion als Staatsreligion 
dokumentierte sich nach außen ferner in der von ägyptischen Prie- 
stern nach ägyptischem Ritus vorgenommenen Königsweihe (siehe 
über sie im 3. Abschnitt), sowie auch darin, daß den Priestern ge- 
stattet gewesen ist auf den Tempelwänden die ptolemäischen Könige 
in alter echtägyptischer Weise im Ornat der Pharaonen den ägyp- 
tischen Göttern adorierend abzubilden ‚ eine Darstellungsweise, die 
auch auf zahlreichen Denksteinen offiziellen und privaten Charakters 
wiederkehrt.?) Fast noch beweiskräftiger sind alsdann die Darstel- 
lungen von Angehörigen des Herrscherhauses in der Gestalt ägyp- 
tischer Götter, als Sarapis und Isis, auf hellenistischen Kameen und, 
was noch wichtiger ist, auch auf Münzen*); diese Sitte hat dann ihr 

1) Siehe etwa Ptolemaios II. (nebst Frau und Sohn): Inschriften von Pithom; Mendes und Sais (die letzte jetzt am besten herausgegeben von Sethe, Hierogl. Urkunden aus griech.-röm. Zeit L 8. 75 ff.), hierogl. Inschrift in London, publ. 
Brugsch, Thesaurus V. S, 907 ff; Ptolemaios V.: Inschrift von Rosette; Ptole- 
maios VI. (nebst Frau): P. Par. 26, 5; 29,5; P. Vat. V.S. 352; Ptolemaios X.: 
Strack, Inschriften 140; Ptolemaios XI: dem. Inschrift Wien bei Krall, Sitz. Wien. Ak: Phil.-hist. Kl. Bd. CV (1883) S. 372ff. (375/6); Ptolemaios XIIT: hierogl. 
Inschrift bei Brugsch, Thesaurus V. S, VII/IX. Inwieweit die Bauinschriften der Tempel von Edfu und Dendera als Belege für Besuche verschiedener Könige in 
diesen Heiligtümern aufzufassen sind, wage ich nicht zu entscheiden, 

2) Siehe hierzu etwa Spiegelberg, Die demot. Inschriften (Catal, gen. des 
antig. Egypt. du musee du Caire Bd. XV 8.2. Eine nicht rein ägyptische, sondern durch das Griechische beeinflußte Darstellung begegnet uns m. W. allein 
auf der Stele Kairo 31088 (Spiegelberg a. a. 0. S. 14 #.; siehe hierzu jetzt auch 
Wileken, Archiv IV. $, 243/4), die ein Priesterdekret enthält, wo der 4. Ptole- 
mäer auf einhersprengendem Pferde mit dem Speer ausholend, sonst aber ganz 
als Pharao dargestellt ist; die Umgebung ist übrigens rein ägyptisch gestaltet 
(z. B. die Königin hinter ihm als ägyptische Göttin). Insofern ist diese Stele 
von der bekannten des Cornelius Gallus verschieden (siehe Wilcken a. a. O, Ä. Z. XXXV [1897] S. 79/80), da auf ihr zwar außergewöhnlicher Weise auch die Hauptperson — Gallus — als Reiter erscheint, aber nicht neben ihm, wie 
üblich, die ägyptischen Götter. Anders wie Wilcken glaube ich, daß dies Fehlen auf die Anordnung des Gallus. zurückzuführen ist; das Gefühl des Römers hat sich hier eben noch dagegen gesträubt als Genosse ägyptischer Götter ab- 
gebildet zu werden. 

3) Siehe etwa Furtwängler, Antike Gemmen, Tafel 32 N. 31; auch wohl 
Tafel 31 N. 29; 33 N.2, Mein Urteil über die ägyptischen Münzen stütze ich einmal auf eine persönliche Durcharbeitung (im Sommer 1904) der einschlägigen 
Münzen des kgl. Münzkabinetts zu Berlin, bei der mich Herr Dr. K. Regling 
aufs freundlichste beraten hat, sowie ferner vornehmlich auf Poole, A catalogue. of the greek coins in the british museum, the Ptolemies .kings.of Egypt und 
Alexandria and the nomes; Feuardent, Numismatique, Egypte ancienne; Dattari, Numi Augg. Alexandrini; monete imperiali greceche und Svoronos, r& voul- 
Suara Tod 20drovs rür Irolsualov. .
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Gegenstück in dem für einige ptolemäische Königinnen nachzuweisen- den Brauch, diese als ägyptische Göttin, als Isis, zu verehren.! Schließlich sei hier noch darauf hingewiesen, daß unter den wenigen Göttertypen, ' mit denen die ptolemäischen Münzen geschmückt sind, auch solche von ganz oder wenigstens teilweise ägyptischem Charakter wie Isis, Sarapis,' Nil und Zeus Amon?) uns begegnen. 
Bei der Annahme der ägyptischen Religion als Staatsreligion sind natürlich für ‘die Ptolemüer so gut wie ausschließlich Opportunitäts- gründe, der Gedanke an die Sicherung ihrer Herrschaft, maß: gebend gewesen. Mag ihnen auch ihre Religionspolitik durch den Zug der Zeit, der nicht mehr ängstlich allein das Reingriechische unter Ablehnung alles Fremden hoch hielt, erleichtert und auch da- durch gefördert worden sein, daß die’ Griechen für die ägyptische Religion eine prinzipielle Vorliebe besessen haben, so wird doch im letzten Grunde ihr Verhalten durch’ die richtige Erkenntnis bestimmt worden sein, daß der nationale Dualismus bei der großen Bedeutung der Religion für das Leben der Agypter sich viel schwerer fühlbar machen ‚würde, wenn man der ägyptischen Religion mehr oder weniger ablehnend gegenüber trete, daß man sich dagegen die ägyptischen Priester und die hinter ihnen stehende Volksmenge leicht gewinnen könne, wenn man ihre Religion offiziell anerkannte; schloß ja doch diese offizielle Anerkennung bei der damaligen engen Verbindung von Staat und Religion die bewußte Förderung der ägyptischen Kirche durch den Staat, also die Erfüllung der Wünsche der Priester zum mindesten in sich. An dem einmal angenommenen prinzipiellen Stand- punkt, den in voller Schärfe bereits Philadelphos vertritt?), hat man während. der ganzen Ptolemäerzeit allem Anschein nach niemals zu rütteln gewagt, er ist sogar, soweit wir bis jetzt sehen können, im Laufe der Zeit ganz im Einklang mit der allgemeinen Politik, die auf das ägyptische Element immer größere Rücksicht nahm, noch stärker betont worden.) 

1) Siche z.B. Strack, Inschriften 30 (Arsinoe Philadelphos, falls die Ergän- zung richtig ist); P. Petr. III 1 Col. 2, 6/7 mit der Lesung Wilckens (wohl Be- renike IL, siche z.B. die Bd.L S. 412 zitierte Kamee); Bd. I. S, 158 u. 412 (Kleopatra II.); Plutarch, Antonius 54 (die letzte Kleopatra). 2) Zeus Amon erscheint schon auf den Münzen des 1. Ptolemäers; es ent- spricht dies durchaus dem sonstigen freundlichen Verhalten dieses Königs zu dem Gotte der Amonsoase, von dem uns Pausanias IX. 16,1 und dann auch’der König selbst bei Arrian II. 8, 5 (der nüchterne, sonst so wahrheitsliebende Soter versteigt sich hier zu Fabeleien zum Ruhme des Gottes; er bietet hier wohl die Tradition der Amonspriester, siehe die Schlangen als Führerinnen) Zeugnis ablegen. 3) Bouche-Leclerg, Hist. des Lagides I. S. 233, III. S 20 unterschätzt die Beziehungen .des 2. Ptolemäers zur ägyptischen Religion; mir ergibt sich vor allem aus der Mendes- und der Pithomstele das obige abweichende Urteil. 4) So. begegnen uns z.B. Typen ägyptischer Götter (abgesehen von Zeus Amon), sowie die Darstellung der Herrscher als ägyptische .Götter auf Münzen, 
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Das enge Verhältnis der Ptolemäer zur ägyptischen Religion hat sie übrigens nicht gehindert den griechischen Kulten die Treue zu bewahren. Sie waren es ja schon ihrer Stellung in der griechischen Welt und ihren griechischen Untertanen schuldig, die griechische Religion als Staatsreligion zu pflegen, ganz abgesehen davon, daß sie selbst mit ihren religiösen Gefühlen, soweit überhaupt solche vorhanden waren, auf griechischer Seite gestanden haben werden. Ein Ausfluß dieser Seite der ptolemäischen Religionspolitik sind einmal die Bestrebungen der Könige, die Verbindung mit den großen Kulten der griechischen Heimat aufrecht zu erhalten; zahlreiche diesen übermittelte \Weih- geschenke und F estgesandschaften, sowie die Einrichtung von, Agonen im eigenen Lande, an denen auch die Griechen außerhalb Agyptens teilnehmen sollten!), dokumentierten nach außen deutlich die Ver- 

  

wenn ich recht sche, erst seit Epiphanes. Ausdrücklich ‚hervorheben möchte ich hier auch, daß die Verehrung einer ptolemäischen Königin als Isis in früherer Zeit nur als von privater Seite ausgehend belegt ist, während sie unter Kleo- patra III. als Bestandteil des eponymen Königskultes in Alexandrien nachzu- weisen ist. Schließlich sei hier noch darauf verwiesen, daB seit dem 4. Ptole- mäer die von den ägyptischen Priestern den Gottkönigen gegebenen offiziellen Titel, in denen diese in.engste Verbindung mit den ägyptischen Göttern gesetzt werden, auch in mehrsprachigen Dokumenten, also auch im Griechischen und nicht nur im Ägyptischen, angewandt worden sind; siche P, Münch., pub]. von Wilcken, Archiv I. S, 480; dreispr. Inschrift Kairo 31033, publ. von Spiegel- berg, Die demotischen Inschriften S. 14 ff. (beide aus der Zeit des Philopator); Inschrift von Rosette (Ptolemaios V.). In der letzteren ist sogar einmal (Z. 4) der ägyptische Gott im Griechischen nicht durch sein griechisches Äquivalent ersetzt, sondern 89% beibehalten. 
: 1) Einiges wenige hierüber ist z. B. zusammengestellt von Niese, Gesch. d. griech. u. maked. Staaten IL S, 206/7. Verweisen möchte ich hier noch als recht instruktiv etwa auf Kern, Die Inschriften von Magnesia N. 23, ferner Dit- tenberger, Or. graec. inscript. select. I, 36 u. 150. Erinnert sei auch noch an das Dekret von Amorgos (Dittenberger, Sylloge I*, 202) und die zo des Phila- delphos. Nicht berechtigt wäre es m. E, in diesem Zusammenhange die Ein- richtung und Feier von eleusinischen Mysterien in deın alexandrinischen Vororte Eleusis-anzuführen, denn daß solche daselbst gefeiert worden sind (siehe Schrei- ber, Die Götterwelt Alexandriens, Verhandl. d. 20.-Philol.-Versamml. S, 307 #f. [310], auch neuerdings z.B. Beloch, Griech. Gesch. M,ı 8.451 und Gruppe, Griech. Mythologie u, Religionsgeschichte ILS, 1196, A. 3 u. 1547) bezweifele ich ebenso wie Schiff, Pauly-Wissowa-V s. v. Eleusis Nr. 2 Sp. 2340f. Die Tradition schweigt hier jedenfalls vollständig (über den Eumolpiden Timotheos siehe im folgenden S. 269). Die Wahl des Namens Eleusis für den alexandrinischen Vorort bedarf allerdings der. Erklärung. Es ist nun bereits von Herodot (II. 59 u. 156) Isis mit Demeter identifiziert worden; die Gleichsetzung scheint dann gerade zu Beginn der ptolemäischen Zeit besonders betont worden zu sein und ist auch von maß- gebender Seite aus, von Leon y. Pella (Clem. Alex. Strom. I P- 382 ed. Potter) und von dem jüngeren Hekataios (z.B. Diodor I. 18, öff.; 29; 96, 4/5) literarisch weiter ausgebaut worden, wobei man Isis und ihren Götterkreis. gerade mit dem der Demeter von Eleusis verknüpft hat. Als Ausfuß dieser Annäherungsbestre- bungen fasse ich auch die Gründung eines Ortes Eleusis in Asypten. Wenn ich auch somit die Einrichtung eleusinischer Mysterien in Ägypten bezweifele;
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ehrung der Ptolemäer für die alten Heiligtümer und Götter. Sie 
spiegelt sich dann auch z.B. wieder in dem für Arsinoe Philadelphos 
und für die Maitresse des 2. Ptolemäers Belistiche eingerichteten Kult 
als Aphrodite (siehe Bd. 1. 8. 347 u. Plutarch, Amator. 9), sowie ferner 
in den Gedichten der ptolemäischen Hofdichter, des Theokrit, Kalli- 
machos und auch des Eratosthenes!). Denn diese mit ihrem fast 
vollständigen Ignorieren der ägyptischen und der besonderen Ver- 
herrlichung der alten griechischen Kulte sind nur denkbar, wenn dem 
ptolemäischen Hof daran gelegen war in griechischen Kreisen als 
eifriger Verehrer der heimatlichen Religion zu gelten und wenn er 
auch dementsprechend handelte. Als vortreffliche Parallele zu den 
griechischen Gedichten sei hier noch auf die bekannte Inschrift von 
Adulis (O. I. Gr. IIL. 5127) verwiesen, denn in ihr, an deren Abfas- 
sung ägyptische Priester keinen Anteil hatten, erscheint der 3. Ptole- 
mäer durchaus als ein griechischer Heros, nicht wie in den Priester- 
protokollen als Sohn des Re, sondern als Abkömmling griechischer 
Götter, des Zeus, des Herakles und des Dionysos. Letzterer und 
nicht etwa irgend ein Gott ägyptischen Charakters ist ja auch be- 
kanntlich vornehmlich seit Philopator der Hausgott, der spezielle 
Schutzheilige der Ptolemäer geworden.”) Im Einklang mit den bis- 
her angeführten Tatsachen stehen alsdaun die Götterbildnisse der 
_ptolemäischen Münzen; unter ihnen ist das griechische Element sogar 
so vorherrschend, daß man hieraus wohl den Schluß ableiten darf, 
der großen Welt sollte als die maßgebende Staatsreligion die grie- 
chische erscheinen.?) Dies folgt übrigens auch daraus, daß diejenigen 

so bestreite ich dagegen natürlich nicht einen stark entwickelten Demeterkult 
in Ägypten. 

1) Reitzenstein, Zwei relig. Fragen S. 64, A. 1 u. 68 ff. sicht allerdings ge- 
rade in Eratosthenes einen Dichter, der in seinem Epyllion Hermes ägyptische 
religiöse Anschauungen vertreten hat, bewiesen hat jedoch R. seine Behauptung 
m. E. nicht; ebenso urteilt auch Zielinski, Archiv £. Relig. IX (1906) S. 53, siehe 
übrigens auch die Schlußworte Roberts, Zum homerischen Hermesbymnus, Her- 
mes XLI (1906) S. 389. ($. 425). 

' 2) Daß die Abstammung des Ptolemäerhauses von Dionysos erst von Philo- 
pator aufgebracht worden ist, wie Wilamowitz, Die Textgeschichte der griechi- 
schen Bukoliker 8. 153, A. 1 behauptet, ist solange zu bezweifeln, als nicht er- 
wiesen ist, daß die Inschrift von Adulis höchstens erst zur Zeit Philopators ver- 
faßt ist. Wir können vorläufig nur sagen, daß diese Abstammungsversion, wie 
uns Theokrits Enkomion lehrt, erst nach den 70er Jahren des 3. Jahrhunderts 
v. Chr. aufgekommen sein kann. Die besondere Vorliebe des Ptolemäerhauses 
für Dionysos ist ja nun allerdings erst ein Werk Philopators (siehe Bd. I. S. 149, 
A. 2), aber engere Beziehungen zu diesem Gott müssen auch in der vorher- 
gehenden Zeit bestanden haben; siehe abgesehen von Adulis Athenaeus V. 2014 
(Bd. 1. 8. 150, A. 2 ist hiernach zu modifizieren); Strack, Inschriften 35 und 36; 
Euergetes I. erscheint übrigens auf einigen Münzen mit Attributen des Dionysos. 

3) Eine vorzügliche Illustration zu der obigen Beobachtung scheinen mir” 
zwei Münzen aus der Zeit der Vormundschaft der ersten Kleopatra zu bilden;
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Priester des ptolemäischen Ägypten, welche nach außen am meisten 
hervortraten, die eponymen Priester des Alexander- und Königskultes, 
durchweg Priester von rein griechischen Charakter sind; sie waren ja 
doch auch, worauf uns die Namen einzelner, wie zurmpdgog, &820- 
PÖgog, Grepavnp6gog und Tugopdoog (siehe Bd. I. S. 157/58 u. 411) 
hinweisen, dazu bestimmt, ihren Kult in einem griechischen Festzuge 
zu vertreten, d.h. jedenfalls in jenem von Philadelphos zu Ehren 
seines Vaters gestifteten Agon, der dann in ein Alexanderfest um- 
gestaltet worden ist, bei dem auch die apotheosierten Ptolemäer be- 
sonders geehrt worden sind.!) 

Die Ptolemäer haben sich nun nicht damit begnügt die grie- 
chische und die ägyptische Religion als Staatsreligion anzuerkennen’), 
sondern sie haben auch versucht zwischen beiden eine Brücke: zu 
schlagen, um so auch durch die Religion die beiden hetero- 
genen Volksbestandteile, Griechen und Agypter, einander zu 
nähern; denn man darf gegenüber dem in der ersten Zeit freilich 
besonders auffälligen Präponderieren des griechischen Elements das 
Bestreben der ptolemäischen Könige durch Verschmelzung eine ein- 
heitliche Staatsbildung zu schaffen nicht zu gering einschätzen. 

  

auf der einen (Poole a. a. 0. 8, 78/9 N. 6), die in Ägypten geprägt ist, erscheint Kleopatra I. als Isis und neben ihr Sarapis, auf ihrem Pendant, , das aus der alten Griechenkolonie Kyrene stammt (Poole a. a. 0.8.80 N. 13), ist Kleopatra I. als Artemis gebildet und neben ihr Apollo. 
1) Über den Festzug siehe Bd. 1. 8. 145#f. Die zo des Kallixenos zeigt uns deutlich, daß in ihr außer Alexander auch. das Herrscherhaus gefeiert wor- den ist. Dies wird in der Ptolemäerzeit auch bei allen späteren alexandrinischen Festen für Alexander der Fall gewesen sein, ist doch der Alexander- und der Ptolemäerkult in Alexandrien aufs engste mit einander verbunden gewesen. Man, könnte hierzu vielleicht auch auf C.L A. IL 1367 (Zeit wohl 3. Jahrh. v. Chr.) verweisen, wo ein als faolisız &v Aks£avögsie bezeichnetes Fest genannt ist (siehe auch Körte, Rh. M. LI (1897) 8. 174 ff); gerade für ein Fest von nicht einheitlichem Charakter wie für das hier postulierte scheint mir eine solche Be- zeichnung recht passend, Alttdvögsıe oder ITrolsuei« wäre nicht erschöpfend gewesen. Daß diese Feste stets mit einer our gefeiert worden sind, läßt sich zwar nicht belegen, erscheint mir jedoch gesichert durch die Wahl der Namen für die Ptolemäerpriesterinnen, es sei denn, man nähme, was ganz unwahrscheinlich ist, an, daß ein besonderer Festzug für die apotheosierten Ptolemäerinnen ge- schaffen worden ist. Vielleicht ist übrigens auch die Wahl des Namens legös &log durch die Beteiligung des Priesters an dem Festzuge zu erklären. Für das voraussichtliche Vorbild, die als xö2og bezeichnete Priesterin der Demeter (Bd. 1.8. 412), ist zwar die Beteiligung an einem Festzuge nicht zu belegen, wohl aber für andere =öloı, nämlich für die 80 bezeichneten Priesterinnen der Leukippiden in Sparta; siehe Hesych. s. v. zoll, und hierzu Wide, Lakonische Kulte S. 331. 

2) Dies Bestreben kommt übrigens vorzüglich zum Ausdruck in den Worten des Dio Cassius L. 5, 3, wo es von Kleopatra und Antonius heißt: Gvveygdpero: TE aörh zul ouveriderero aörög ulv Ooıgıs zul Jıdvvoog Enslun Öb Zeldon Te xal 'Isıs Alyovreg elvar (Isis ist bekanntlich später auch als Mondgöttin ge- faßt worden, siehe Roscher, Lexikon I,ıs.v. Isis Sp, 437).
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Die auf Verschmelzung hinzielende Religionspolitik hat freilich 
nieht darin bestanden die ägyptische Religion möglichst stark zu hel- 
lenisieren — derartige Bestrebungen der Regierung lassen sich wenig- 
stens bisher nicht nachweisen!) —, dagegen ist es ganz wahrschein- 
lich, daß der Staat die Identifizierungen ägyptischer mit grie- 
chischen Göttern, die bereits zur Zeit des 1. Ptolemäers literarisch 
vor allem von dem jüngeren Hekataios eifrig vertreten worden sind 
und die damals vornehmlich Osiris und Isis (= Dionysos und De- 
meter) gegolten haben, gefördert hat.) 

Aber nicht nur hierdurch, sondern vor allem’ durch die Schaf- 
fung einer neuen Gottheit, des Sarapis°), hat der ptolemäische ° 
Staat auch seinerseits zur Ausbildung des religiösen Synkretismus der 
hellenistischen Zeit beigetragen. „Das ihm vorschwebende Ziel einer 
Vereinigung von Griechen und Ägyptern in dem Kult dieses Gottes 
ist von ihm wirklich erreicht worden, dies übrigens wohl ein deut- 

‚licher Beweis für das damalige Übergewicht des Staates über die 
Kirche‘) Die Inszenierung des neuen Kultes war allerdings auch 
sehr geschickt. Daß man nicht einen der alten großen ägyptischen 
Götter — sondern nur einen wenn auch sehr angesehenen Gott zweiten 
Ranges wie Osiris-Apis als Grundlage gewählt hat?), muß die Um- 
  

oO o° ” 
ägyptische Religionspolitik sind durchaus phantastisch. 

2) Es sei hierzu darauf verwiesen, daß Hekataios in seinem Buche -über- haupt Bestrebungen und Anschauungen der Ptolemäerpolitik vertritt; es ist recht wohl möglich, daß seine_Abfassung von der Regierung direkt veranlaßt worden ist (siche hierzu z. B. auch die bei Diodor I 17 #. vorliegende Hekataios ver- wandte Quelle, deren Angabe über Makedon, den Sohn des Osiris und späteren Herrscher in Makedonien, wohl auch auf staatliche Inspirierung hinweist). ‘Vgl. 
: ferner das Bd. II. 8.216, A.2 über Manetho Bemerkte. Aus späterer Zeit könnte 

man als besonders instruktiv den isgös zökog ”Isıdos anführen, siehe Bd. L 
S. 412, 

3) Gegenüber den die Stiftung eines neuen Kultes’ prinzipiell ablehnenden 
Bemerkungen Belochs, Griech. Gesch. IT. ı S. 447, A. 1 sei hier nur auf Richard M. Meyer, Mythologische Fragen, Archiv £. Relig. X (1907) S. 88 ff. (101103) 
verwiesen. . . 

4) Es ist allerdings möglich, daß man anfinglich in ägyptischen Kreisen 
dem neuen Gott widerstrebt hat; dies könnte der Kern des Berichtes des Ma- 
erobius, Saturn. I. 7, 14/15 sein. 

5) Neuerdings (Archiv IV. S. 207/8 u. 247) hat sich wieder Wilcken — ich verstehe ihn hoffentlich recht — dahin geäußert, daß wir in der Verbindung des 
Sarapis mit dem Osiris-Apis, also in dem ägyptischen Element nichts Ursprüng- 
liches, sondern etwas Sekundüres zu schen haben; ich kann hierin aber nur eine 
rein subjektive Ansicht W.’s sehen, die jedes Beweises entbehrt. Vielmehr deutet das, was wir von dem Charakter des Kultes erfahren (so auch wieder Hiller 
v. Gaertringen, Inschriften von’ Priene N. 195), darauf, daß das ägyptische Ele- ment durchaus primär ist, und nirgends findet sich denn auch im Ägyptischen „ ein besonderer Name für Sarapis, sondern stets nur wör-h3p; erst wenn ein sol? cher besonderer Name nachzuweisen‘ wäre, würde W.’s These glaubhaft werden: 

1) Reitzensteins, Zwei relig. Fragen; 8. 98 und 100 Bemerkungen’ über die
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gestaltung sehr erleichtert haben, und ferner ist, wie uns u. a. gerade der Name Zagäxıg zeigt, die Hellenisierung ganz planmäßig im An- schluß an einen bestimmten griechischen Gott — er war jedenfalls ehthonischen Charakters — vorgenommen worden (siehe Bd. II. S. 215, A.1). Es war dann auch sehr verständig zu der Ausgestaltung der neuen Gottheit Vertreter aus beiden Lagern heranzuziehen, nicht nur ägyptische Priester: wie .Manetho (siehe Bd. II. S. 215), sondern auch einen in den griechischen Theologumena besonders bewanderten Mann wie den Eumolpiden Timotheos aus Athen‘). Die Neuschöpfung ist endlich wohl von vornherein mit einem geheimnisvollen Schleier um- geben worden, "auch dies ein Zeugnis für die Menschenkenntnis des „Stifters“ des neuen Kultus. Dieser, der 1. Ptolemäer, muß bald nach der Übernahme der ägyptischen Statthalterschaft den Gedanken an die Stiftung gefaßt haben (siehe schon. Ba. IL S. 225, A. 2)2), denn spätestens etwa um 312 v. Chr. ist Sarapis bereits außerhalb Agyptens als großer Gott bekannt gewesen, da sein Orakel noch der König. Nikokreon von Salanıis befragt hat, um den Gott in Cypern ein- zuführen.?) 

  

Das Fehlen eines besonderen Namens ist um so bemerkensswerter, als ja der alte rein ägyptische Osiris-Apis neben dem ägyptisch-griechischen Sarapis fort- bestanden hat, siehe Bd. I. S. 14 und vergl. ferner die Darstellung des wsr-h3p auf der aus dem 3. Jahrh. v. Chr. stammenden Stele 31104 Kairo (Spiegelberg, Die demot. Inschrift. S, 38) mit dem Berliner Grabstein 7304 (abgeb. Erman, Die ägyptische Religion S, 277), wo in dem ersten Falle eben der hellenistische Sarapis, in dem zweiten der alte Ösiris-Apis genannt ist, 1) Siehe die Charakteristik des Timotheos bei Arnobius Y, 5. Seine Betei- ligung an der Einführung des Sarapiskultes wird uns durch zwei von einander abweichende Traditionen, bei Taeitus hist, IV. 83 und Plutarch, De Isid. et Osir. c. 28 belegt; Beloch, Griech, Gesch. II, 18. 447, A. ı handelt daher willkürlich, wenn er diese an und für sich unverdächtige Tradition, ohne sie als falsch nachzuweisen, einfach bei Seite schiebt. Die Beteiligung eines eleusinischen Eumolpiden, die uns auf den eleusinischen Kultkreis hinweist, ist jedenfalls in Betracht zu ziehen, wenn man sich über die griechischen Elemente bei Sarapis Klarheit verschaffen will. Dem gegenüber hat die Tradition über Sinope etwas Sekundäres, sie kommt eigentlich nur für die Frage nach dem Kultbild des Sarapis in Betracht. Dagegen erscheinen mir für die Klarlegung der Entstehungs- geschichte und des Charakters des Sarapis Reitzensteins Bemerkungen, Ein Stück hellenistischer Kleinliteratur, Nachricht, Götting. Gesellsch. d. Wiss., Phil.-hist. Kl. 1002. 8. 309 £. (S, 318 ff.) von großer Wichtigkeit. 
2) Man darf wohl auch die frühe Schöpfung des Sarapiskultes als einen Beleg dafür verwerten, daß der 1. Ptolemäer, der ja schon gleich nach dem Tode Alexanders einen dezentralistischen Standpunkt vertreten hat, die ägyp- tische Satrapie sehr bald als sein unumschränktes Dominium betrachtet und dem- gemäß auch sofort alle nötigen Schritte zu dessen Sicherung getan hat. 3) Maecrob. Saturn. I. 20, 16. Es ist merkwürdig, daß m, W, Macrobius, ab- gesehen von Droysen, Gesch, d, Hellenismus IIL 1,8. 49, A.2, der jedoch zu keinem Resultat gelangt, zur Feststellung der Einführungszeit des Sarapis noch nicht herangezogen worden ist. Denn wenn hier Nikokreon und Sarapis mit einander in Verbindung gebracht werden, so liegt m. E. kein Grund vor, die Richtigkeit
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Ebenso wie durch die Schöpfung des Sarapiskultes haben die 
Ptolemäer auch noch in anderer Hinsicht auf die religiöse Entwick- 
lung der Zeit einen bestimmenden Einfluß ausgeübt, nämlich durch 
ihre Stellung zu dem einen so charakteristischen Bestand- 
teil der hellenistischen Religion bildenden Herrscherkult; 
die Religion des Königtums fand in den Ptolemäern nicht nur einen 
ihrer eifrigsten Vertreter, sondern auch ihren Weiterbildner. 

Die Göttlichkeit des Königs ist bekanntlich ein Dogma der 
ägyptischen Religion seit ältester Zeit; Gegenstand eines beson- 
deren Kultus ist der lebende ägyptische König allerdings erst zur 
Zeit des neuen Reiches geworden.) Die altägyptische Anschauung 
ist alsdann auch unter Alexander und unter den Ptolemäern maß- 
gebend geblieben?) Es zeigen uns dies die bekannte Szene in der 
Amonsoase und vor allem das reiche ägyptische Material, in dem der 
griechische König stets ohne weiteres als Gott behandelt wird, unter 
ihm wohl besonders bemerkenswert jene Abbildungen im Tempel zu 
Hermonthis, die den Sohn der berühmten Kleopatra, den Caesarion, 
als einen echten Sprößling des Gottes Re hinstellen.) Die Dogma- 
  

der Angaben zu bezweifeln; ein Fälscher würde nicht die Person des Nikokreon 
gewählt haben. Nikokreon ist nun nach dem Marmor Parium 311/10 v. Chr. 
gestorben. In seine letzte Zeit kann jedoch die Erzählung des Macrobius nicht 
gesetzt werden, da er ja vor seinem Tode von Ptolemaios zu Antigonos abgefallen 
war. Seine Beziehungen zu Ptolemaios I. datieren seit 321 v. Chr., an und für 
sich könnte also das von Macrobius Berichtete in die Zeit von 321 bis etwa 
312 v. Chr. fallen. Einen genaueren Termin könnte man feststellen, wenn man 
der Bezeichnung Nikokreons als „rex Cypriorum“ und nicht als König von Sa- 
lamis besondere Bedeutung beilegte. Im Jahre 313 v. Chr. ist nämlich Nikokreon 
von Ptolemaios nach Beseitigung eines Teiles der kyprischen Stadtkönige zum 
Strategen der ganzen Insel ernannt worden; der Titel rex Cypriorum könnte also 

‚im Hinblick auf diese Stellung gewählt sein. Setzt man nun auch hiemach den 
Vorgang erst bald nach 313 v. Chr. an, die Begründung des Sarapiskultes kann 
natürlich auch dann bereits etwa um 320 v. Chr. erfolgt sein. Über Nikokreon 
siehe Beloch, Griech. Gesch. III, 2 8. 261/2. \ 

1) Siehe hierzu etwa Moret, Du caract£re religieux de la zoyaute pharaoni- 
que und die kurz zusammenfassenden Bemerkungen von Bouch£-Leclerg, Hist. 
des Lag. IN. S. 1. 

\ 2) Siehe etwa Maspero, Comment Alexandre devint dieu en Egypte im 
Annuaire de l’Ecole pratique des hautes &tudes 1897 S. 51E _ 

3) Maspero a. a. 0. 8. 22/23 im Anschluß an L. D. IV. 60-61. Besonders 
hervorgehoben sei hier auch noch, daß anläßlich der Kalenderreform des De- 
kretes von Kanopus die neueingeführte 6. Erayoufon Yulon als Fest der zo} 
Edeoytraı begangen werden sollte (Z. 44/5). Nun sind an den anderen fünf 
Erayöuevar Feste der großen Götter Osiris, Horus, Set, Isis und Nephthys ge- 
feiert worden, diese Tage waren ihnen geweiht (Plutarch, De Isid. et Osir. ce. 12; 
E. Meyer, Ägyptische Chronologie S. 9 [Abh. Berl. Ak. 1904] verweist hierzu 
auch auf eine Notiz in den Pyramidentexten, Pepi I 2. 754); die #sol Edee- 
yereı sind also in dem Dekret von Kanopus durch die Weihung der 6. &xayo- 
e£vn für sie mit jenen großen Göttern gleichsam auf eine Hufe gestellt worden. ” 
Siehe hierzu übrigens den Passus in dem Königserlaß P. Tebt. 1. 5, 245/7.
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tisierung der Königsapotheose in der ägyptischen Religion hat es zur selbstverständlichen Folge, daß von Seiten der Könige und natürlich auch der Ptolemäer niemals irgend welche besonderen Maßnahmen für ihre Konsekration im ägyptischen Kultus erforderlich gewesen sind, ebenso selbstverständlich ist aber unter diesen Umständen auch die Folgerung, daß die Konsekration des Herrschers auch nicht im geringsten von der ägyptischen Priesterschaft und ihren Beschlüssen abhängig gewesen ist.!) Tatsächlich ‚gibt es denn auch hierfür keinen Beleg; die Priester sind vielmehr nur in Aktion getreten, wenn es. galt den an und für sich schon bestehenden Kult des Königs in irgend einer Weise noch ‘besonders auszugestalten?) oder wenn es sich darum handelte, weitere Mitglieder des königliches Hauses den. ägyptischen Göttern zuzugesellen.) Man darf jedoch nicht glauben, daß in allen diesen Fällen die einschlägigen Maßnahmen auf die all- einige Initiative der Priester zurückzuführen sind; die Mendesstele (7. 13/14) zeigt uns vielmehr, daß wenigstens das eine Mal, bei der: Installierung der Arsinoe Philadelphos als ovvvaög Sec in allen ägyp- tischen Tempeln, der Staat das bestimmende Element gewesen ist, denn diese Kultneuerung beruht auf einem königlichen Befehl. Es ist mir nun ferner recht wahrscheinlich, daß der Staat wie auf die. Priesterdekrete überhaupt so auch auf die in ihnen enthaltenen Be- stimmungen über den Ausbau des ägyptischen Königskultes eingewirkt. 

1) Dies ist einer der Grundirrtümer in der Auffassung der ptolemäischen Königsapotheose, den man auch noch wieder bei Kornemann, Zur Geschichte der antiken Herrscherkulte, Klio I S, 71, 73, 75, 77, 97 u. 143 begegnet; auch bei. Kornemann dürfte er dadurch mit bedingt sein, daß der ägyptische Königs- kult von dem griechischen nicht scharf geschieden wird. Die Not-. wendigkeit dieser Trennung ist neuerdings mit Recht auch von Bouche-Leclerq 2.2.0. III. S. 30 betont worden, - 
2) Dies tritt uns besonders deutlich in den Dekreten von Kanopus und: Rosette entgegen, siehe Kanopus Z. 20. und Rosette Z, 36 ff. (siehe auch 53), wo ausdrücklich hervorgehoben wird, durch die vorliegenden Priesterdekrete- wolle man „r&s meounapyodses Tıuds“ der Könige nur „(Er)eötsp" (zu dem Ausdrucke siehe auch Dittenberger, Or, gr. inser. sel. 1, 224,11). Die einzelnen Angaben dieser Dekrete über die Form der Weiterausgestaltung des Kultus darf man übrigens nicht so ohne weiteres als Anzeichen wirklicher Neuschöpfungen verwerten, es scheinen auch hier stereotype Formeln wiederzukehren; siehe z.B. Kanopus 2. 22/23: Evrodgeodar Ev wücıy zoig zenuationoig ..... za riv ieow- sörnv va» Edsoyerav Be und Rosette 2.51: zeragagioaı eig wdvrag Tobg gen- vkarıouodg ..... tiv legarsiav abrod (sc. des Epiphanes; vergl. übrigens auch Kanopus Z. 21 und Rosette Z. 50/51, wonach die Könige cvv»xol Fsol in allen Tempeln sein sollten), wo in beiden Fällen aus diesen Worten durchaus nicht. etwa die Einrichtung jenes Brauches auf Grund des Priesterbeschlusses gefolgert werden darf, da er sich schon für die Zeit vor der Abfassung der Dekrete be- legen läßt; siehe P. Hibeh I. 89 u. 171, sowie Bd. LS. 181. 

3) Siehe hierfür die bekannte Apotheosierung der Berenike, der Tochter des 3. Ptolemäers, durch das Dekret von Kanopus, 2. 46 f
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haben. wird.) : Es ist also sehr wohl möglich, daß die Ptolemäer an 
der Weiterausgestaltung des ägyptischen Königskultes recht 
stark beteiligt gewesen sind®), man darf daher den Anteil der Prie- 
ster durchaus nicht ohne weiteres als den präponderierenden ansehen. 

. Neben dem ägyptischen Königskult begegnet uns im hellenisti- schen Ägypten — in Alexandria und Ptolemais (siehe Ba. 1. S. 137) — 
auch ein Königskult von griechischem Gepräge. Die von Alexander 
dem Großen inaugurierte theokratische Politik hat bald auf griechi- 
schem Boden reiche Früchte getragen.) Ebenso wie die Göttlichkeit 
des großen Königs haben die Griechen auch die seiner Nachfolger 
anerkannt, die des ersten Ptolemäers allem Anschein nach zuerst die 
Nesioten, dem sie 308 v. Chr. göttliche Ehren als dem rettenden Gott, 

1) Ein Punkt sei hier wenigstens besonders hervorgehoben. Das Dekret von Kanopus Z. 22 bezeugt uns z.B, daß in den ägyptischen Tempeln .die Ptolemäer auch als $sol Zuriges, Feol Adslpol und als’ Iso) Evdeeyfrar verehrt worden sind. (Siehe hierzu auch etwa Z. 21 der Pithomstele, wonach auch für die frühere Zeit die Verehrung der #sol Adekpoi im ügyptischen Kult belegt ist, und zwar noch für dasselbe Jahr [270/69 v. Chr.], in dem sie im griechischen Königskult Aufnahme gefunden haben; vergl. Pithomstele Z.16. Übrigens ist dann dieses Verehrungssystem, d.h. als Seo) Dihordrogss, ’Eripeveig usw, wie ung sowohl die griechischen als auch die ägyptischen Dokumente zeigen, auch auf alle späteren Ptolemüer übertragen worden.) Diese Form der Verehrung ist nun ganz unägyptisch. Einmal war es im alten Ägypten durchaus nicht Sitte, daß die Königinnen am Königskult offiziellen Anteil hatten, wie es hier bei dem ägyptischen Ptolemäerkult durchweg der Fall ist (siehe auch Bouche-Leclerg a. a. 0. 111. 8. 33), vor allem ist dann aber, wie ein Blick in Lepsius’ Königs- buch der alten Ägypter jedem zeigt, die Hinzufügung eines besonderen Kult- namens und die Verehrung unter diesem etwas ganz Neues; die Namen selbst haben zudem keinen ägyptischen, sondern einen echt griechischen Charakter. Schon nach alledem muß man es zumal in Anbetracht des die ägyptischen Kult- formen beherrschenden starken Konservatismus als höchst unwahrscheinlich be- zeichnen, daß das hier gezeichnete Verehrungssystem von ägyptischen Priestern erfunden worden ist; da es uns nun aber von Anfang an auch im griechischen Ptolemäerkult begegnet, in seiner Form durchaus griechischen ‚Kultformen ent- spricht und da schließlich auch die zeitlich älteren Belege für sein Vorkommen dem griechischen Königskult angehören, so ist es ganz sicher, daß das System aus dem griechischen in den ägyptischen Herrscherkult übertragen worden ist und zwar natürlich auf Veranlassung des Staates. Das beste Gegenstück hierzu ist die im Test erwähnte Aufnahme der 2. Arsinoe als dei DiAddelpog ins ägyptische Pantheon, Ob übrigens Wendland, Die helleni- stisch-römische Kultur S, 78 mit seinem Ausspruch: „sie (die Ptolemäer) erlangten allmählich die Aufnahme des zuerst durch besondere 'eponyme Priester ver- sehenen Herrscherkultes auch in altägyptische Kulte* die hier dargelegte Auf- fassung vertritt, ist mir zweifelhaft; jedenfalls kann er mißverstanden werden, handelt es sich doch nicht um die Aufnahme des Herrscherkultes an sich, son- dern nur um die Aufnahme der speziellen Form desselben. 
2) Auch die Seleukiden haben selbst die Weiterausgestaltung ihres Herr- scherkultes veranlaßt, siehe Dittenberger, Or. gr. inser. sel. I. 224. 
3) Meine Bemerkungen über den hellenistischen Herrscherkult berühren sich aufs engste mit denen Wendlands a.a. 0. S. 71 u. 74/75.
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als Zorro, erwiesen haben.‘) An diese Form der ‚Verehrung, die in der griechischen \Velt, soweit sie ptolemäisch gesinnt war, weitere Verbreitung gefunden zu haben scheint?), hat Philadelphos angeschlossen, als er seinen Vater bald nach dessen Tode konsekriert und diesem und ‚bald darauf auch dessen Gattin Berenike in Ägypten einen offiziellen staatlichen Kultus von griechischer Form eingerichtet hat.?) Die Schöpfung des 2. Ptolemäers ist von großer prinzipieller Bedeu- tung, denn sie ist der zeitlich erste Beleg für.den von den Regie- renden selbst ins Leben gerufenen Herrscherkult®); der Staat hat hier wieder einmal von seinem alten Recht Gebrauch gemacht, durch seine Gesetzgebung neue Gottesdienste den alten hinzuzufügen. . Die Einführung des Alexanderkultes in Alexandrien als Reichskult wohl im Jahre 274 v. Chr. (siehe Bd. LS. 153) ist dann ein wei- terer Schritt auf dem einmal beschrittenen Wege. Für sich selbst hat Philadelphos anfangs göttliche Ehren im griechischen Kultus nicht beansprucht) Hierin ist erst ein Wandel eingetreten, als der 2. Piole: mäer ebenso wie seine Mutter auch seine Gemahlin Arsinoe Phila- 

  

1) Dittenberger, Sylloge® 202, 2.27; siehe etwa-hierzu Jacoby, Das Marmor Parium S. 130. Über den alten Götterkultbeinamen sarsje siehe Wendland, Zorne, Zeitschr. f. neutest, Wissensch, V (1904) S,. 335 ff, : 2) Siehe für Rhodos Pausanias I, 8, 6 und Diodor XX, 100, 3/4; in Hali- karnaß hat die kluge Tochter Soters, Arsinoe Philadelphos, sofort für den Kult ihres Vaters Propaganda gemacht, Dittenberger, Or. gr. inser. sel. 1, 16 (daß dieser Weihinschrift eine bestimmte politische Absicht zu grunde liegt, kann man auch daraus entnehmen, daß durch sie gleichzeitig — die Verbindung ist äußerst ge- schickt — Stimmung für den neuen Gott des Vaters, für Sarapis, gemacht wird). . 3) Bouche-Leclerq a. a. 0. ILS. 38/9 spricht mit Unrecht nur von einem „eulte familiale* Soters, den Phildelphos eingerichtet habe. Die Abhaltung einer großen vom Staat veranstalteten open für Soter weist uns doch mit Sicherheit auf das Bestehen eines offiziellen Kultes hin (siehe auch Dittenberger, Or. gr. inscr. sel. II. 725), der freilich mit dem alexandrinischen Reichskult noch nichts zu tun hat. Siche Bd.LS. 143/4; beachte auch 8. 161, . 4) Daß für die Ausgestaltung dieses ersten offiziellen Kultus die Seleukiden irgendwie vorbildlich gewesen sind (siehe z. B. v, Prott a. a. O. Rh. Mus. LI [1898] S. 467), dafür scheint mir Appian, Syr. c.63 kein chronologisches Zeugnis zu liefern. 
5) Dies (das Gleiche übrigens auch für seine 2, Gemahlin) zeigt uns be- sonders deutlich Theokrits Enkomion aus dem Ende der 70er Jahre; siehe übri- gens auch einen einzelnen Vers wie Z, 136. Dem widerspricht auch nicht, daß damals bereits ein Altar dem Könige und seiner Gemahlin Arsinoe Philadelphos geweiht worden ist {Dittenberger, Or. gr. inscr. sel. IL, 725, siehe hierzu Wilcken, 

inschrift zeigt, daß sie vor 270 v. Chr. gesetzt worden sein muß). Denn ein- mal handelt es sich hier — hierin hat Schreiber, Studien über das Bildnis Alexanders d. Gr. (Abh. Sächs. Akad. Phil.-hist. Kl. XXI, 3) 8. 251/2 Recht — um einen Heroenaltar, was sehr gut dem Fehlen des Götterkultnamens entspricht (derjenige der Eltern, $eol Zorjess, findet sich dagegen), vor allem ist ja aber das Vorhandensein eines Altars für sie noch gar kein Beweis für das Bestehen eines offiziellen Kultus. . 
Otto, Priester und Tempel IL 

18
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delphos gleich nach ihrem Tode 270 v. Chr. konsekriert und zur 
der DiAddeipog im griechischen wie im ägyptischen Kultus erhoben 
hat. Diese Konsekration hat auch seine eigene zur natürlichen F olge 
gehabt, der lebende König konnte hinter seiner toten Gemahlin nicht 
zurückstehen; noch im Jahre 270 v. Chr. ist durch die Angliederung 

. des Kultes der 9eol YöeAgpoi an den offiziellen Alexanderkult (Bd. 1. 
8.144) die göttliche Verehrung des lebenden Königs auch in den offi- 
ziellen griechischen Kultus eingeführt worden.!) Von jetzt an ist 
die Göttlichkeit des Königs ein integrierender Bestandteil des hellenisti- 
schen Staatsrechtes. Den letzten Anstoß zur Selbstvergötterung 
hat ja nun freilich ein so zufälliges Ereignis wie der frühe Tod der 
Arsinoe Philadelphos gegeben, innerlich vorbereitet war jedoch dieser 
Schritt schon seit langem durch den Zug der-Zeit?) Er lag beson- 
ders nahe in Ägypten im Anschluß an die altägyptische Auffassung 
von der Göttlichkeit des lebenden Herrsehers und war sogar hier im 
Interesse der Verschmelzungspolitik fast direkt erforderlich, um das 
Mißverhältnis auszugleichen, daß der König für den einen Teil des 
Volkes ohne weiteres ein Gott war, für den anderen dagegen nicht. 
Ebenso wie die Schöpfung des offiziellen griechischen Königskultes 
in Ägypten hat man auch seinen weiteren Ausbau als ein \Verk der 
Regierung anzusehen®), denn die Mitwirkung ägyptischer Priester 
durch Beschlüsse auf ihren Synoden ist, da es sich ja hier um einen 
griechischen Kultus handelt, eo ipso ausgeschlossen — tatsächlich 
findet sich auch hierfür nicht ein einziger Beleg —, ausscheiden muß 
man aber auch die griechischen Priester als Organisatoren des Reichs- 
kultes, da ja auch in Ägypten der griechischen Priesterschaft die un- 
bedingt nötige Vorbedingung für eine derartige Handlungsweise, die 
Geschlossenheit, gefehlt hat. 

1) Bouche-Leclerg a. a. O. III, S.32 stellt m.E. bei dem griechischen Herr- 
scherkult den Anteil der verstorbenen Könige zu‘ sehr in den Vordergrund. 
Eigenartig ist es alsdann jedenfalls, daß Philadelphos sich nicht für sich allein, 
sondemn nur mit seiner toten Gemahlin zusammen einen Kult geschaffen hat, 
Kann man dies vielleicht als Ausfluß einer noch vorhandenen Scheu vor der 
Selbstvergötterung ansehen ? . 

2) Ob man Euhemeros, der ja anders wie der jüngere Hekataios gerade 
die Selbstvergötterung der Könige besonders hervorhebt (80 .schon Schwartz 
a. a. O. Rh. M. XL [1885] S, 260), als einen Vorkämpfer für diese, als sie Phila- delphos noch nicht proklamiert hatte, auffassen darf, ist mir allerdings zweifel- 
haft, da mir anders wie z.B. Jacoby, Euhemeros bei Pauly-Wissowa VL die 
früke Abfassungszeit der ieo« @veypapı, etwa 280 n. Chr., durchaus nicht ge- 
sichert erscheint. Sollte doch nicht Euhemeros’ Werk ähnlich wie das .des 
Hekataios zur Popularisierung einer bereits zum Ausdruck gebrachten Politik 
gedient haben? . : 

3) Siehe hierzu auch Bouch£-Leclerg 2.2.0. LS. 236, A.2. Die Bevölkerung 
wird im allgemeinen wohl nur auf die Weiterausbreitung des Königskultes 
durch Gründung neuer Kultstätten (siehe z. B. P. Petr. IL 1 u.P. Magd. 2) von 
Einfluß gewesen sein,
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Die Proklamierung der Religion des Königtums als offizielle Religion, die sich nach außen auch in der Verwendung der Herrscher- köpfe als Münzbilder dokumentiert?), war für die innere Politik von großer Bedeutung.) Sie fand einen besonders günstigen Boden, er- schien doch damals der Glaube an Götter in Menschengestalt auf Erden der Menge als ein rettendes Evangelium®). Die Göttlichkeit des Königs mußte somit zu einem Ideal staatlicher Omnipotenz führen, Durch den Königskult war ferner die engste Verbindung von Thron und Altar hergestellt; dies mußte dem Staat die Herrschaft über die Kirche sehr erleichtern. Zu alledem gehörte ja auch der Herrscher- kult, zumal da er im ägyptischen und griechischen Kult nach den- selben Prinzipien gestaltet, war, zu jenen staatlichen Institutionen, in denen sich Griechen und Ägypter zusammenfinden konnten, er bedeu- tete also ein die beiden Nationalitäten einigendes Band. 
Der bereits hervorgehobene Grundgedanke der ptolemäischen Religionspolitik, die Übung einer weitgehenden Toleranz, ist auch für das Verhalten der Ptolemäer zu den Juden, der dritten großen Be- völkerungsgruppe des hellenistischen Ägypten‘), maßgebend gewesen. Die Ausübung des jüdischen Kultus war allenthalben ohne jede Ein- schränkung gestattet. Aus der Zeit des 3. Ptolemäers sind uns sogar inschriftliche Belege für nahe Beziehungen der einzelnen Jüdischen Kultgemeinden zum Staat erhalten°); die unter Philometor erfolgte Gründung des Oniastempels in Leontopolis ist alsdann für die freund- liche Stellung des Staates zu den Juden im 2. Jahrhundert v. Chr. 

  

‘ 1) Der Wechsel des Münzbildes seit der hellenistischen Zeit — Menschen. anstatt Götter — muß bei der Erörterung des Problems der Meüischenvergötte- rung auch verwertet werden, allerdings mit besonderer Vorsicht gegenüber den zeitlich ersten Münzbelegen, welche ein Herrscherbild zeigen. Denn z.B. auch die von dem 1. Ptolemäer geschlagenen Münzen tragen sein Bild, und doch kann bei ihm von einer Selbstrergötterung nicht die Rede sein, Das Herrscher- münzbild ist eben nur durch ein Gefühl der Gottgleichheit der Prägeherren ent- standen; die ihnen allenthalben entgegengebrachte göttliche Verehrung legte es nahe auch von sich aus ein Zeugnis für den Glauben an die Gleichstellung mit Göttern und Heroen zu schaffen, 
2) Bouch6-Leclerq a. a. O. III S. 37 unterschätzt die Bedeutung des Königs- kultes. 

. 3) Über die Bedeutung des Herrscherkultes siehe Wilamowitz, Geschichte der griechischen Religion, Jahrbuch des freien deutschen Hochstifts 1904 S: 19 u. 23 ff. 
: ' 4) Willrichs (Juden und Griechen vor der makkabüischen Erhebung) Hypo- these von der späten nachmakkabäischen Entstehung der jüdischen Diaspora dürfte wohl kaum noch ernstlich verteidigt werden. Für Ägypten sind jetzt in Papyri, Ostraka und Inschriften sichere Gegenzeugnisse erhalten. \ 5) Dittenberger, Or. gr. inser. sel. I. 129 (siehe hierzu Wilcken, Berl. Phil, Woch. 1896 Sp. 1493£.: Stiftung eines jüdischen Bethauses durch den König und Verleihung des Asylrechtes); Strack a. a. O. Archiv II, 8.5411 N. 15: Weihung einer 7g008vy7j zu Ehren des Königs und seiner Familie, 

18*
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sehr bezeichnend.‘) Es gibt denn auch keinen einzigen sicheren Be- 
leg, daß der ptolemäische Staat jemals den Juden wegen ihres reli- 
giösen Bekenntnisses feindlich entgegengetreten ist.) Diese Stellung 
des Staates ist in Anbetracht des sich schon früh in hellenistischer 
Zeit bemerkbar machenden Antisemitismus um so bemerkenswerter.?) 
„ Schließlich sei hier noch hervorgehoben, daß im ptolemäischen 
Agypten überhaupt die Ausübung eines jeden Kultes gestattet 
gewesen zu sein scheint, und zwar ebenso die der Kulte von rein 
orientalischem Charakter‘) wie jener, welche bereits mehr oder weni- 
ger Annexe des altgriechischen Kultus geworden waren. Jedenfalls 
läßt sich bisher die Unterdrückung irgend eines Kultes nicht 
belegen, wohl aber direkte Begünstigungen mancher nicht altgrie- 
chischer Kulte) : 

Die Grundzüge der ptolemäischen Religionspolitik sind 
auch in römischer Zeit beibehalten worden, die Cüsaren haben 
auch hier an dem alten bewährten System nichts Wesentliches ge- 
ändert, was ihnen um so leichter möglich war; als ja auch sonst für 
Roms Religionspolitik wenn auch nicht unbedingte Religionsfreiheit, 
so doch eine weitgehende Toleranz maßgebend gewesen ist. 

Als Herrscher Ägyptens haben auch die römischen Kaiser die 
ägyptische Religion von Anfang an offiziell anerkannt und be- 
günstigt ganz unabhängig von etwaiger persönlicher Abneigung und 
von Maßnahmen, die sich gegen die Verehrung der ägyptischen Götter 
in Rom selbst richteten.) All das, was uns zur Erkenntnis des Ver- 

1) Die Nachricht des Josephus, bell. jud. VOL. 8 430 ed. Niese, daß der 
- Oniastempel von Philometor mit Grundbesitz ausgestattet worden sei, kann sehr 
wohl wahr sein; siehe die ebengenannte Inschrift bei Dittenberger. 

2) Siehe hierzu etwa auch Philon, leg. ad Gaium 8 20 p- 566 ed. Mangey. 
3) Über die Stellung der Juden im hellenistischen Ägypten siehe etwa 

F. Stähelin, Der Antisemitismus des Altertums und Bludau, Juden und Juden- 
verfolgungen im alten Alexandrien; beide Arbeiten erschöpfen freilich das wich- 
tige Thema nicht. - 

4) Vgl. z.B. die Bemerkungen über den wohl einen idumäischen Kultus 
pflegenden Idumäerverein, Bd. I. 8.411. Siehe auch S. 172; hier ist es besonders 
bemerkenswert, daB man es gestattet hat zusammen mit der „syrischen Göttin“ 
ein Mitglied des Königshauses zu verehren (P. Magd. 2). 

5) Es sei hier an die Schöpfung des großen Adonisfestes in Alexandrien 
erinnert, von dem uns Theokrit die bekannte Schilderung bietet; dies ist be- 
sonders bemerkenswert, weil im alten Griechenland die Adonien niemals in den 
Staatskult aufgenommen worden sind. Siehe hierzu jetzt auch Nilsson, Grie- 
chische Feste von religiöser Bedeutung 8.384 ff. Auch der Kultus der phrygi- 
schen Gottheiten scheint vom Staate begünstigt worden zu sein; vgl. Gruppe 
a.a: 0. TI. S. 1546/7 (das Eleusis in dem orphischen Hymnus 42 dürfte wohl 
das ägyptische sein) und siehe auch Strack a. a. 0. Archiv I. 8. 200 N. 2 und 
Dittenberger, Or. gr. inser. sel. II. 658. Erinnern möchte ich hier schließlich 
auch an Priapos; siehe hierzu Wilamowitz, Die Textgesch. d. griech. Bukol. 
S. 200, A. 1. 

6) Die hemmenden Maßnahmen sind übrigens in Rom selbst ziemlich früh
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haltens der ptolemäischen Könige verholfen hat, ließe sich hier auch 
wieder zur Charakteristik der Stellung der römischen Kaiser anführen; 
nur weniges sei besonders hervorgehoben. Die in Alexandria in rö- 
mischer Zeit geschlagenen Münzen, besonders die aus späterer Zeit 
weisen ziemlich häufig, jedenfalls häufiger als die ptolemäischen ägyp- 
tische Göttertypen auf!), und vor allem sind die sogenannten Nomen- 
münzen aus der Zeit des Domitian bis Mare Aurel, auf denen die 
verschiedenen in den Nomen verehrten Lokalgottheiten abgebildet 
sind?), sehr bemerkenswert, da ja durch sie diese Gottheiten auch 
nach außen vom Staat als offizielle anerkannt wurden.) Von Be- 
suchen römischer Kaiser in. ägyptischen Tempeln außerhalb von 
Alexandrien erfahren wir freilich naturgemäß so gut wie nichts), 
wohl aber von solchen ihrer Stellvertreter, der praefecti Aegypti?), 
denen auch in Vertretung der Kaiser die Befolgung von bestimmten 
verschwunden; sicher unter Nero, vielleicht aber auch schon unter Gaius ist be- reits der Kult ägyptischer Götter ofüziell anerkannt gewesen (siehe hierzu La- faye, Hist. du eulte des divinites d’Alexandrie 8. 49 ff. und z. T. richtiger Wis- sowa, Religion und Kultus der Römer S. 294). Mommsens (Römische Geschichte V.S. 580) Auffassung von der Stellung der römischen Kaiser zur ägyptischen 
Religion ist unhaltbar. 

1) Einen Überblick über die ägyptischen Münztypen in römischer Zeit ge- währt noch immer die Zusammenstellung bei Head, Historia numorum S. T18EE. 2) Grundlegend über diese Münzen ar Rouge, Monnaies des nomes de l’Egypte in Rev. numismatigne N. S, XV (1874) S. 1 ff; neuerdings Dattari, Tre differenti teorie sull’ origine delle monete dei nomos dell’ antico Egitto, Journal international d’archeologie numismatique 1904 $. 177 ff,; Dutilh, Des notes sur les medailles des nomes de l'Egypte romaine. 
3) Seit Hadrian erscheinen ägyptische Götter auch auf römischen Reichs- münzen, ' 
4) Unberechtigt erscheint es mir, wie der Herausgeber es tut, einen Besuch eines Kaisers im meniphitischen Serapeum dem P. Par. 18 quatuor (S. 422) zu entnehmen. Hadrian dürfte übrigens sicher auf seiner ägyptischen Reise auch ägyptische Tempel besucht haben; direkt belegt ist es allerdings nicht, es sei denn, man faßt die Angabe des Antinoosobelisken in Rom (Erman, Mitt. des kais. deutsch. arch. Inst. Rom. Abt. XI [1896] S. 115) als einen solchen, in der es von Hadrian heißt „der die Lehre in den Tempeln .. .“ (das übrige ist nicht erhalten). Für die anderen Kaiser, die nach Augustus in Ägypten gewesen sind, wie Vespasian, Septimius Severus, Caracalla, läßt sich nur der Besuch alexan- drinischer Tempel vermuten, bez. belegen; bei Caracalla war er von ihrer Be- zaubung begleitet, Dio Cassius LXXVII, 23. Erinnert sei hier auch noch an die Besuche des Germanicus und des Titus (als Kronprinz) in ägyptischen Tempeln (Plinius, h. n. VIII. 185; Sueton, Titus c. 5). 
5) So setzt einmal die trilingue Stele des Cornelius Gallus seinen Besuch der Tempel von Philä voraus; für seinen Nachfolger Aelius Gallus bezeugt uns der Bericht Strabos, seines Begleiters auf seiner Inspektionsreise, den Besuch ägyptischer Tempel; siehe z.B, Strabo XVII. P- 806; siehe ferner. C. I Gr. IIl. 4699 u. Add. S. 1187; B.G. U. II. 362 p. 7, 8fl. Ganz selbstverständlich ist es natürlich, daß die speziellen weltlichen Vorgesetzten der Priesterschaft die Tempel besucht haben, siehe z.B. B.G.U. 1. 347 Col.1,5; 2,3; II. 362, p. 7, 24ff.; P. Par. 69 Col. 4, 14/15 bei Wilcken, Philologus LIII (1894) S. 85.
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für die ägyptischen Herrscher geltenden religiösen Vorschriften ob- 
gelegen hat.!) Schließlich sei hier noch an die ganz außergewöhn- 
liche Vorliebe Hadrians für die ägyptische Religion erinnert.) Sie 
tritt uns einmal deutlich auf den zu seiner Zeit geschlagenen ägyp- 
tischen Münzen entgegen, sie dokumentiert sich in einer Reihe von 
Tempelbauten, die er für die ägyptischen Götter errichtet hat®), und 
äußert sich besonders eindringlich in der, Form der Apotheose seines 
Lieblings Antinoos; denn dieser ist in Agypten als Gaugott verehrt 
und als Osiris-Antinoos dem ägyptischen Pantheon eingegliedert wor- 
den und hat dann sogar als solcher auch außerhalb Ägyptens Ver- 
nt) 

. Ebenso wie die ägyptische Religion sind auch die anderen von 
den Ptolemäern offiziell anerkannten und begünstigten Religionen, die 
griechischen und hellenistischen Kulte, auch von den römischen 
Kaisern in Agypten gepflegt worden?) Der Herrscherkult hat 
allerdings einen anderen Charakter angenommen; an die Stelle der 
ptolemäischen Könige sind naturgemäß die römischen Cäsaren getreten. 
Auch in römischer Zeit haben sowohl die lebenden als die toten 
Herrscher in ägyptischen und griechischen Tempeln göttliche Ver- . ehrung genossen.) 2 

  

1) Siehe Seneca, nat. quaest. IV. 2, 7 (hierzu Wilcken, Archiv IL S, 326); Plinius, h. n. V. 57; daß von Seneca und Plinius der Präfekt als der Vertreter des Kaisers für den Vollzug religiöser Zeremonien genannt wird, beweist m. E. durchaus nicht, daß zu ihrer Zeit das Amt des „Oberpriesters von Ägypten“ uoch nicht bestanden habe (siehe Bd. LS. 69/70); denn wenn dieser auch der spe- zielle Vorgesetzte der Priesterschaft war, so kann man ihm doch vielleicht sogar absichtlich die Ausübung derartiger Herrschervorrechte vorenthalten haben. 2) Ich kann hierfür jetzt einfach auf die sorgfältigen Zusammenstellungen von Weber a. a. 0. S. 249 ff. verweisen. 
3) Es sei hier auch daran erinnert, daß Hadrian in seiner Villa in Tibur von allen Fremdgöttern allein für Isis und Sarapis eigene Tempel errichtet hat, 4) Siehe hierzu Bd.]. S.5, A.3, Siehe jetzt auch P. Lond. III. 1164 (8. 156). 5) Die Münztypen zeigen uns dies deutlich. Auch auf die Verehrung des Augustus als Zedg "Elsvßfgios (©. L. Gr. IH. 4715; Seymour de Ricei a.2.0. Archiv II. 8.431 N. 8 u. 9; Kaibel, Epigrammata graeca 978; P. Oxy. II. 240; 253) und der Plotina, der Gemahlin Trajans, als Apeodizn Hei vsorkor (C. I. Gr. II, 4716°) sei hier hingewiesen. . 
6) Daß sofort nach der Besitzergreifung Ägyptens durch die Römer die göttliche Verehrung des lebenden Herrschers, also des Augustus, in den ägyp- tischen Tempeln Eingang gefunden hat, zeigt uns die hierogl.-dem. Inschrift London, Rev. &g. II. S. 100 und Brugsch, Thesaurus V, S. 9383 £.; siehe auch ge- rade für Augustus dem. Inschriften Kairo 31092 u. 31093 bei Spiegelberg, Die demotischen Inschriften 8, 23/4 und Seymour de Ricei a. a. Ö. Archiv II. S. 429, N.3. Für Tiberius (auch für Nero) siehe z. B. Revillout, Rer. eg. VL S. 124. Für Claudius sei etwa auf dem. Inschrift Kairo 31146, Spiegelberg S.57 ver- wiesen. Für Trajan läßt sich nach Bouche-Leclerg a. a. O. III. S.110 aus dem Tempel von Dendera ein Gegenstück zu der vorher $, 270 erwähnten Darstellung Caesarions anführen. Siehe dann auch den für das Jahr 210/11 n. Chr. bezeugten
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Auch den Juden gegenüber hat die römische Regierung die 
ptolemäische Politik der Duldung und Anerkennung der ihnen eigen- 
tümlichen religiösen Gebräuche zumeist aufrecht erhalten, nur unter 
Gaius, Vespasian und Hadrian ist dies nicht der Fall gewesen. Unter 
Gaius hat man bekanntlich im Anschluß an die tumultuösen Vorgänge 
beim Aufenthalte des Königs Agrippa in Alexandrien die Forderung 
der göttlichen Verehrung des Kaisers auch durch die Juden gestellt, 
eine Forderung, von der man bis dahin und dann auch in der F olgezeit 
wieder stets abgesehen hat. Es sind damals Kaiserbilder in den 
Jüdischen Bethäusern aufgestellt worden; auch gegen die Sabbatfeier 
ist ein statthalterliches Edikt erlassen worden (Philon, de somniis II. 18). Als Nachwirkung der Zerstörung Jerusalems ist dann wohl die im 
Jahre 73 n. Chr. erfolgte Schließung des Tempels. in Leontopolis an- zusehen?), die jedenfalls verhindern sollte, daß sich hier eine neue Zentrale 
Jüdischen Kultus entwickele. Unter Hadrian fillt endlich das Verbot 
der Beschneidung, doch bereits Antoninus Pius hat diese wieder den Juden gestattet.?) 

Wirkliche Neuschöpfungen auf religiösem Gebiet, die ‚als das Werk der Regierung anzusehen sind, sind für das römische Ägypten 
nicht zu verzeichnen. Der römische Kultus hat zwar auch in Ägypten 
Eingang gefunden, seine außerordentlich. geringe Verbreitung (siehe Ba. 1. 8. 9f. u. 170) zeigt wohl aber am besten, daß der Staat sich 
um ihn nicht sehr gekümmert hat. Gerade das Gegenteil ist alsdann 
für die andere religiöse Neuerscheinung des römischen Agypten an- zunehmen, für den Kaiserkult; in ihm darf man nun freilich nicht 
eine direkte Neuschöpfung, sondern natürlich nur eine Umgestaltung der alten Institution des Ptolemäerkultes sehen. Diese Umgestaltung 
fasse ich als ein Werk der Regierung; sie wird dann ferner in der 
Folgezeit bestrebt gewesen sein dem Kaiserkult als „dem eigentlichen 
Hauptstück der damaligen Religion“ (Wilamowitz) auch in griechi- 
scher Form in Ägypten weite Verbreitung zu verschaffen‘), und hierzu 

Tempelvorsteher der ägyptischen Heiligtümer in Heliopolis, der sich zugleich als „Koyimeoorirns rar zvelav Aöroxourögwv Esßesrör“ bezeichnet (P. Tebt. II. 313). Über den griechischen Kaiserkult Ägyptens vergl. etwa Bd. . $. ll u. 136, Die Verehrung des lebenden Augustus in einem Tempel griechischen Charakters läßt sich bisher für Ägypten erst seit dem Jahre 13/12 v.Chr. belegen (Borchardt, Der Augustustempel auf Philä, Jahrb. d. kais, deutsch. archäolog. Instit. XVIIL [1903] S. 73 ff), der alexandrinische Augustuskult kann aber sehr wohl schon viel früher eingerichtet worden sein; siehe etwa Suidas s. v. nulseyov. Die frühe Einrichtung wird dadurch, daß ja in Ägypten ein ägyptischer Kult des lebenden Augustus sofort bestanden hat, besonders nahegelegt. 
1) Siehe Schürer, Gesch. d, jüd. Volkes II S, 99. . 
2) Siehe Schürer a. a. 0. I® S. 677. Das Beschneidungsverbot richtete sich allerdings nicht speziell gegen die Juden und ihre Sitte, sondern war ein all- gemeines; die Juden mußte es jedoch besonders hart betreffen, . . 3) Wie intensiv in Ägypten der Kaiserkult gepflegt worden ist, zeigen uns
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wird auch die Bevölkerung von sich aus durch den Wunsch bei- getragen haben, neue Kaisertempel errichten zu dürfen.') 
Bei der großen Bedeutung, die der Staat dem Kaiserkultus als einer seiner wichtigsten Grundlagen beilegte, war es ganz selbstver- ständlich, daß die Christen, die ihn prinzipiell verweigerten, für ihre Religion zumal bei deren universalistischer Tendenz niemals die Anerkennung des Staates erlangen konnten; immerhin ist die Toleranz des Staates doch so weit gegangen, daß man die christlichen Ver- einigungen, wenn sie auch nicht collegia licita waren, doch zumeist stillschweigend geduldet‘ hat?) In Ägypten sind zum ersten Mal unter Septimius Severus die Christen’ verfolgt worden (Eusebius, hist. ecel. VL 1), seit Decius hat dann auch für das ägyptische Christentum die Zeit schwerer Bedrängnis begonnen.S 

. In unserer Darlegung der Religionspolitik im hellenistischen Ägypten, einer Politik, die in ihren Grundlinien von den beiden ersten Ptolemäern festgelegt worden ist, haben wir bisher wichtige prinzi- pielle Änderungen, die von Dauer gewesen wären, nicht nachweisen: können, sondern nur solche, die bald wieder rückgängig gemacht worden sind, oder Modifikationen in Einzelheiten. Erst das Jahr 313 n. Ohr. hat alsdann den Bruch mit der so lange in Geltung gewesenen Religionspolitik herbeigeführt. Das Edikt des Konstantinus und des Lieinius brachte dem Christentum zwar erst die Gleichstellung mit den alten Religionen, aber allmählich ist es diesem doch gelungen sich zur alleinigen Staatsreligion aufzuschwingen. Die Zeit der reli- giösen Duldung war damit vorüber, das den Hellenismus kennzeich- nende religionspolitische Prinzip, daß jeder nach seiner Fasson selig werden könne, für viele Jahrhunderte beseitigt. In Ägypten haben übrigens die alten Religionen noch verhältnismäßig lange eine ziem- 

  

besonders deutlich die Rechnungen des arsinoitischen Jupitertempels, B. G. U. H. 362. 

1) Für Ägypten scheidet natürlich der Senat, der in anderen Teilen des Reiches an der Ausbreitung des Kaiserkultus mitgewirkt hat (Belege bei Korne- wann a.a.0, Klio I. 8. 98, A. 2), als inaugurierendes Element aus. Die Form des Kaiserkultus in den östlichen Provinzen, also auch in Ägypten, die Ver- ehrung des lebenden und des toten Herrschers, halte ich anders wie Kornemann a. 2.0, 8.98 für das alleinige Werk des Augustus, wenigstens steht in der die Einführung dieses Kultes schildernden Quelle, Dio Cassius LI, 20,6 ff. kein Wort davon, daß hier nicht Augustus von sich aus und allein gehandelt habe (daß wir hier Dio Cassius’ Angaben wörtlich aufzufassen haben, scheint sich mir aus ihrem Vergleich mit seinen Ausführungen am Anfang desselben Kapitels [8 1—1] ganz deutlich zu ergeben). Diese Feststellung erscheint mir für unser Urteil über Augustus von großer prinzipieller Bedeutung. 
2) Siehe hierzu etwa K.J. Neumann, Der römische Staat und die allgemeine Kirche bis auf Diokletian L \ 
3) In den vier uns erhaltenen libelli libellaticorum (Bd. S. 393, A.1) sind uns jetzt auch gleichzeitige Dokumente aus der ägyptischen Verfolgung über- kommen. on
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lich sichere Heimstätte gehabt; noch im Jahre 398 Yv. Chr. schildert uns z.B. Olaudian (de quart. consul. Honorii v. 570 ff) die Prozession der Götterbilder in Memphist), im 5. Jahrhundert sind dann freilich die Reste des Heidentums zumeist gewaltsam ausgerottet worden. In dem Kampfe zur Unterdrückung des Heidentums hat sich übrigens der christliche Staat, dessen Edikte gegen die alten Religionen im 4. Jahrhundert vielfach überhaupt nur auf dem Papiere gestanden haben, viel duldsamer gezeigt als seine christlichen Untertanen und deren fanatische Führer, die Geistlichen und Mönche.?) Die Duld- samkeit des Staates zeigt sich dann am deutlichsten in seinem Ver- halten zu dem Isistempel in Philä, der unangefochten bis ins 6. Jahr- hundert in voller Blüte bestanden hat?) Freilich sind für dieses Ver- halten der Regierung besondere politische Gründe maßgebend gewesen. Man hatte den gefürchteten Nachbarn im Süden, den Blemyern und Nubiern, um sie von Einfällen in Oberägypten abzuhalten, die Teil-' nahme am philensischen Isiskult offiziell gewährt; hob man diesen‘ auf,‘dann beraubte man sich auch zugleich einer wichtigen Handhahe gegen jene Völker. Erst unter Justinian haben dann die theologischen Interessen über die politischen die Oberhand erlangt; der Isistempel wurde geschlossen und seine Priester gefangen gesetzt. Man kann dies als ein Gegenstück zu der Schließung der Philosophenschule in Athen bezeichnen, beide Handlungen wohl ein Ausfluß der starken theologischen Neigungen des Kaisers. 

2. Die Kirche in Ägypten. 
‘Der Begriff der Kirche ist an und für sich ein theologisch- dogmatischer und insofern rein christlich; es scheint also, als ob er ganz ausschließlich nur für christliche Religionsgemeinschaften an- gewandt werden dürfe‘) Eine derartige Beschränkung unterliegt je- doch dem schwerwiegenden Bedenken, daß heutigentags der Begriff Kirche tatsächlich nicht mehr ein dogmatisch feststehender ist, son- dern von den verschiedenen Seiten offiziell recht verschieden inter- pretiert wird. So gibt es für den Katholizismus strenger Observanz überhaupt nur eine christliche Religionsgemeinschaft, die römisch- 
1) Vergl. hierzu auch die Bemerkungen über den Niedergang des Tempel- gutes Bd. LS. 404/5. ’ 
2) Einige Vorkommnisse aus diesem Kampfe werden erwähnt von Leipoldt, Schenute von Atripe $.178/9 und Die Entstehung der koptischen Kirche (in R. Haupts Antiquariatskatalog 5 [Ägyptologie usw.]) S. VILf£.; siehe dann auch etwa Amelineau, Monuments pour servir & P’histoire de l’Egypte chrötienne aux IV® et Ve-siöcles, in M&m. publ. par les membres de la miss, archeol. frang. du Caire IV. 1 8. 44 f.; 66/67; 112 £. . 
3) Siehe hierzu zuletzt Wilcken a. a. O. Archiv I, S. 396 #. 
4) Dies kommt fast allgemein in den Lehrbüchern des Kirchenrechts zum Ausdruck.



282 Achtes Kapitel. Das Verhältnis von Staat und Kirche. 

katholische, der mit vollem Recht die Bezeichnung Kirche zukommt!), 
da alle anderen diese zu Unrecht okkupiert hätten. Femer steht 
2. B. die in der modernen deutschen Gesetzgebung zum Ausdruck 
kommende Auffassung der Kirche als einer staatlich anerkannten, 
öffentliche Korporationsqualität besitzenden christlichen Religions- 
gemeinschaft?) im Widerspruch mit der allgemein kirchenrechtlichen, 
welche das Merkmal der öffentlichen Korporationsqualität nicht als 
unbedingt erforderlich gelten lassen kann.) In ‚Bayern ist sogar 
schließlich im Judenedikt der Staat soweit gegangen, auch von einer 
jüdischen Kirche zu sprechen‘), er hat also das Merkmal „Christlich“ 
fallen gelassen. Kirche im Lehrsinn und Kirche im Rechtssinn sind 
jedenfalls recht verschiedene Begriffe. Gibt man jedoch erst einmal 
zu, daß die Kirche auch ein: juristisch-technischer Begriff ist, für 
dessen Bestimmung staatsrechtliche Grundsätze maßgebend sind, dann 
scheint es mir durchaus zulässig bei ihm auch das letzte Merkmal, 
das man von der theologisch-dogmatischen Definition für gewöhnlich 
beibehält, das Wort „christlich“ auszuschalten. “ 

Legt man nun den rein juristischen Begriff der Kirche bei dem 
Versuch einer Charakterisierung der antiken Religionsgemeinschaften 
zugrunde, dann scheint es mir gestattet wenigstens für eine, für die 
ägyptische in hellenistischer Zeit, ‘die Bezeichnung Kirche 
anzuwenden, da sie allen nur irgendwie zu stellenden Anforderungen 
genügt. 

So hat man einmal die ägyptische Religionsgemeinschaft als eine 
Korporation im Staate aufzufassen. Infolge der Anerkennung von 
mehr als einer Religion als Staatsreligion ist ja im hellenistischen 
Ägypten Kultus- und politische Gemeinde durchaus nicht mehr zu- 
sammengefallen, die ägyptische Religionsgemeinschaft ist also trotz 
ihrer engen Verbindung mit dem Staate (siehe hierzu noch Abschnitt 3) 
als ein besonderer Organismus im Staate anzusehen. Diese enge 
Verbindung schließt es übrigens aus von ihr etwa als einem neben 
dem Staate stehenden Faktor zu sprechen. Ihr Charakter als Korpo- 

1) So z.B. Phillips, Kirchenrecht I. S, 7 £, . 
2) Diese Auffassung vertritt und erläutert sehr klar im einzelnen Sohm, Das Verhältnis von Staat und Kirche, Zeitschrift für Kirchenrecht XI (1873) 

S. 157ff. Seine Ausführungen sind im folgenden vielfach berücksichtigt, ebenso haben mir für diese prinzipiellen Erörterungen die feinsinnigen Untersuchungen 
Zellers, Staat und Kirche wertvolle Dienste geleistet. | 

3) Siehe hierzu etwa Richter-Dove, Lehrbuch des kathol. u. evang. Kirchen- 
rechts® S,3, A. 1 und Friedberg, Lehrbuch d. kathol. u. evang. Kirchenrechts* 8.1, A.2. Vom rein staatsrechtlichen Standpunkt aus würde für die christlichen 
Religionsgemeinschaften in den Vereinigten Staaten und jetzt auch in Frank- reich die Bezeichnung Kirche nicht zulässig sein. - 

4) Siehe hierüber Heimberger, Die staatskirchenrechtliche Stellung der Israeliten in Bayern 8, 25 u. 41/42. Die hier in Betracht kommenden Para- graphen des Judenedikts sind noch heute in Kraft, siehe S. 28.
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ration, d. h. als einer äußerlich organisierten Gemeinschaft ergibt sich dann schon aus unseren Peststellungen über die Organisation der ägyptischen Priesterschaft (Kapitel I,1). Darnach hat es innerhalb 
der ägyptischen Religionsgemeinschaft eine vollkommen entwickelte 
Hierarchie gegeben, die überall nach den gleichen Gesichtspunkten ausgebildet war. Die ägyptische Kultgemeinde hat überhaupt eine 
streng einheitliche Verfassung besessen. Ihre Haugtteile, die 
Priesterkollegien der einzelnen Tempel, waren nicht nur durch die 
gleiche Organisation und die Möglichkeit der Versetzung der Priester von einem Tempel zu einem andern (siehe Bd. I. S. 232) verbunden, 
sondern auch durch gemeinsame Versammlungen, lokale bez. Landes- synoden. Die: Priesterdelegierten auf den letzteren waren befugt Be- 
schlüsse, welche für die ganze Gemeinschaft verbindlich waren, zu fassen (siehe Bd. 1. S. 72). Wir dürfen also hier von einem Ge- 
meinwillen reden. Ein Gemeinwille hat sich auch bei den verschie- denen Priesterkollegien herausgebildet; denn es sind ja bestimmte Mitglieder mit ihrer Leitung und Vertretung betraut gewesen, und 
zwar sowohl für die Erledigung der inneren Angelegenheiten als auch für die Vertretung nach außen (siehe Bd. I. S. 3$ ff; Kapitel VD. 
Der Begriff der Gemeinpersönlichkeit kommt alsdann auch in dem 
Besitz eines Gemeinvermö gens zum Ausdruck; jede der Verwaltungs- 
einheiten der ägyptischen Religionsgemeinschaft, die selbständigen 
Tempel, haben ein solches besessen, aus dem die Verbindlichkeiten zu regeln waren und für das Eigentumsrechte und -ansprüche er- worben werden konnten (siehe IV. u. VI Kapitel). Die Erwerbung und Ausübung von allerlei Rechten durch die Tempel bez. die Priester- korporationen zeigt uns, daß wir es hier mit juristischen Personen . zu tun haben.') Das Merkmal der rechtlichen Persönlichkeit charak- 
terisiert die ägyptische Religionsgemeinschaft als eine staatlich an- erkannte Gesellschaft. 

Wir dürfen nun in unserer Begriffsbestimmung noch einen Schritt 
weiter gehen und können hier sogar von einer Öffentlichen Kor- poration sprechen.) Eine solche darf man bekanntlich annehmen, 

1) Wenger, Die Stellvertretung im Rechte der Papzri S. 120, A. 1 glaubt, daß sich die heidnischen Priesterkorporationen mit dem Tempelgut nicht so identifizieren, wie dies beim Kloster und der Gesamtheit der Mönche hervortritt, wir besitzen jedoch zu den von ihm für die Personifikation der Mönchskorpora- tionen — neben der der Klöster — angeführten Belegen (P. Oxy. I. 146 u. 148) ganz entsprechende — auch Zahlungs-Beurkundungen — für die heidnischen Priester- korporationen, siehe etwa P. Amh. II. 119; B.G. U.1. 199 Recto Z. 11 ff. (siehe Bd.1.S. 32, A. 6); P. Lond. II. 347 (S. 70); vergl. hierzu die Bemerkungen Bd. II. S. 142/3. Sehr bemerkenswert für den Begriff der Stellvertretung (im Verwal- tungsbetrieb der Tempel) ist P, Tebt. II. 313. 
2) Will man für eine der antiken Religionsgemeinschaften den Begritf „Kirche“ anwenden, dann muß man die öffentliche Korporationsqualität als
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wenn der Staat an dem Bestande und der Ausgestaltung einer Kor- 
poration derartiges Interesse nimmt, daß er sich an dem Korporations- 
leben beteiligt, dieses eingehend beaufsichtigt und durch positive 
Unterstützung, durch Erteilung von, Sonderrechten u. dergl. der Kor- 
poration die Erreichung ihrer Zwecke erleichtert und sichert. Die 
Erörterung der ‚Kirchenpolitik des Staates im folgenden Abschnitt 
wird im einzelnen die Berechtigung der Auffassung der ägyptischen 
Religionsgemeinschaft als öffentliche Korporation zeigen. 

Unsere Annahme einer ägyptischen Kirche in hellenistischer Zeit 
erweist sich übrigens auch insofern berechtigt, als es sich ja bei ihr 
um eine Religionsgesellschaft handelt, welche für die große Masse der 
Bevölkerung Ägyptens die sie vereinigende ethische Macht darstellte!), 
also die Bürgschaft einer längeren Dauer in sich trug. 

Schließlich sei noch bemerkt, daß alle nichtägyptischen Kult- 
gemeinden auch im hellenistischen Ägypten als Kirchen nicht be- 

ein notwendiges Merkmal ansehen; anders verhält es sich freilich m. E, bei den großen seit Jahrhunderten als Kirchen aufgefaßten christlichen Religionsgemein- schaften, hier kann eventuell dieses Merkmal fehlen, ohne daß man der betref- fenden Religionsgemeinschaft — vor allem wenn es sich um die römisch-katho- lische handelt — unbedingt die Bezeichnung Kirche absprechen müßte. 
1) Die Bedeutung der ägyptischen Religionsgemeinschaft und das Ansehen, . das sie bei der Bevölkerung genoß, spiegelt sich einmal wieder in den reichen Spenden der Privaten für die Tempel, siehe Kapitel IV, 3D. Zu erinnern ist hier ferner etwa an die zahlreichen allenthalben in den Heiligtümern sich fin- denden xgoszuvsjuere, sie eine treffliche Illustration für die den frommen Sinn der Ägypter rühmenden Schriftstellerzeugnisse (siehe aus späterer Zeit z. B. Ju- lius Florus Epitome ed. Otto Jahn p. XLI; Ps. Apulejus, Asclepius c. 24; Ex- positio totius mundi c. 34 u, 36), an die oft aus weiter Ferne in die berühmten Tempel unternommenen Wallfahrten (siehe z. B. für das memphitische Sera- peum Bd. 1.8. 284/5, bezüglich des Osiristempels in Abydos siehe etwa die gr. Inschriften publ. bei M. A. Murray, The Osireion at Abydos 8.36 ff.; sie sind übrigens auch sogar für weniger bedeutende Heiligtümer zu belegen, z. B, für den erst unter Nero erbauten Tempel des Amon,. Suchos usw. zu Akoris, siehe Lefebvre, Annales du service des antiquites de l’Egypte VI (1905) S. 141ff.), an das Angehen der Tempelorakel, sowie das Nachsuchen der Hilfe der Götter bei Krankheitsfüllen (siehe Bd. I. S. 397 ; sogar Philadelphos scheint sich in einer lebensgefährlichen Erkrankung an den thebanischen Heilgott Chonsu gewandt zu haben, siehe Sethe, Hierogl. Urkunden der griechisch-römischen Zeit Hefti N. 22) u. dergl. mehr (siehe z. B. Revillont, Rer. €g. V.8.34). Nach Revillout, Me- langes S.238ff, hätte man allerdings in römischer Zeit mit einer sehr starken Abnahme der Zuneigung des Volkes zur ägyptischen Kirche zu rechnen, für seine Behauptung führt jedoch Revillout keinen exakten Beweis. Man darf wohl nur von einer ganz allmählichen Verminderung des Ansehens der Kirche im Laufe der hellenistischen Zeit reden (siehe hierzu auch vorher S.258/9) und für diese natürlich nicht die vereinzelten Belege für geringe Ehrfurcht vor den Tem- peln und den alten Göttern anführen (siehe z. B. P. Par. 11; 12; 36; P. Tebt. I. 44; B.G. U. IV. 1061 über die Verübung von schlimmen Gewalttätigkeiten in den Tempelbezirken; ferner P. Tebt. 1. 6, Col.2 über häufige. vermögensrechtliche Schädigungen der Tempel, vergl. hierzu etwa auch P. Amh. II. 40),
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zeichnet werden dürfen, da sich bei keiner von ihnen alle wichtigeren Merkmale vereinigt nachweisen lassen. 

3. Die Kirchenpolitik des Staates, 

Unsere Ausführungen über die Religionspolitik des ägyptischen Staates in hellenistischer Zeit haben wohl bereits deutlich gezeigt, daß dieser für die Pflege der Religion stets das größte Interesse ge- habt, daß er deren Bedeutung als einer auch für seinen Bestand wich- tigen sittlichen Macht, als eines Erziehungs- und Schreckmittels der Massen wohl zu würdigen verstanden hat. Es ist demnach selbst- verständlich, daß für ihn bei der Ausgestaltung der Rechtsverhältnisse zwischen Staat und Kirche als Grundsatz nicht nur Gerechtigkeit und Wohlwollen den einzelnen Religionsgesellschaften gegenüber maßgebend gewesen sind, sondern auch das Bestreben ihre allgemeine Lage mög- 
‚lichst günstig zu gestalten, wobei naturgemäß vor allem die ägyptische, und die griechische Berücksichtigung gefunden haben. Der Staat ist. sich jedoch zugleich dessen bewußt gewesen, daß er den Religions- gesellschaften keine zu große Macht einräumen dürfe, daß starke Kautelen nötig seien, wenn er sie als ein Glied des staatlichen Orga- nismus für seine Zwecke benützen wolle. Dieser letztere Grundsatz mußte vornehmlich für sein Verhalten gegenüber der ägyptischen Kirche bestimmend sein, deren Überlieferungen sie ja auf die Beherr- schung des Staatslebens hinwiesen und die bei ihrem großen Einflusse auf die Bevölkerung, ihrer straffen Organisation und ihren reichen Mitteln an und für sich eine bedeutende Macht, die gefährlich wer- den’ konnte, darstellte. Über das Verhältnis zur ägyptischen Kirche besitzen wir nun bisher allein nähere Angaben und nur ganz ver- 
einzelte über die Stellung zu den anderen Religionsgemeinschaften. 

Einer der stets befolgten Grundsütze. der ägyptischen Kirchen- 
politik ist die Sorge des Staates für eine möglichst gute und ge- sicherte finanzielle Fundierung der ägyptischen Kirche gewesen, 
sah er doch mit Recht in dieser eine der vornehmlichsten Vorbedingun- 
gen für das Gedeihen der Kirche. Zu diesem Zweck hat er das eigene ‚Vermögen der Tempel, von etwaigen gelegentlichen Ausnahmen ab- “gesehen, nicht angetastet (Bd. I. S. 262), er hat vielmehr darüber ge- wacht, daß dieses sowie die Einnahmen der Tempel ihnen möglichst ungeschmälert erhalten blieben.!) Aus ptolemäischer Zeit lassen sich sogar bedeutende das Kirchenvermögen noch vermehrende Geschenke des Staates nachweisen (Bd. I. S. 386 ff). Hierbei sind allem Anschein nach bestimmte Tempel des Südens, die in Philä, Edfu und Dendera, 
aus allgemeinen politischen Gründen ganz besonders begünstigt wor- den; man wollte sich in ihnen offenbar ein Gegengewicht gegen 

1) Siehe z. B. Rosette Z, 14/15; P. Tebt. I. 5, 50 £.; 6.
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Theben!) und der Regierung treu ergebene Stützpunkte in diesen 
durch Aufstände und die südlichen Nachbarn bedrohten Gegenden verschaffen.) Der Staat hat dann den ägyptischen Kultus durch feste 
oder gelegentliche Beiträge eifrig unterstützt”) (Bd. I. S. 366) und 
hat die Erhebung von Kirchensteuern und Kollekten gestattet (Bd. 1. 
3.340ff.) Ob über die Annahme von Geschenken von Privaten irgend 
welche einschränkende gesetzliche Bestimmungen bestanden haben 
oder ob der Staat der Kirche ein- für allemal die Befugnis hierzu erteilt und so eine beliebige Vermehrung des Kirchenrermögens sank- 
tioniert hat, läßt sich vorläufig nicht entscheiden. Möglicherweise ist 
hierbei zwischen einfachen Schenkungen und regelrechten Stiftungen 
unterschieden worden; jedenfalls ist Land, welches der Gottheit neu 
geweiht worden ist, der alten iep& pij nicht ohne weiteres hinzugefügt 
worden, sondern man hat aus ihm eine besondere, in der Verwaltung 
geschiedene Besitzgruppe, die Evısgausvn yi, gebildet, deren recht- - 
licher Charakter noch der näheren Aufklärung bedarf.) 

1) Nicht berechtigt erscheint es mir von einer direkt feindlichen Stellung der ptolemäischen Regierung zur thebanischen Priesterschaft zu sprechen, son- dern nur von einer augenscheinlich geringen Begünstigung; siehe zu dem letz- teren Punkt aber immerhin die Angaben der Kallimachosstele (©. 1. Gr. II. 4717) und in Bd. I. 8. 389/90, die sich wohl alle auf die Zeit beziehen, in der Theben von dem 10. Ptolemäer bereits zerstört war. 
2) Zwischen dem 31. und 36. Jahre des 10. Piolemüers hat der Horos- tempel zu Edfu eine neue große staatliche Landschenkung erhalten. In dieser Zeit ist ja auch der bekannte Aufstand in Oberägypten, der die Zerstörung Thebens zur Folge gehabt hat (siehe etwa Bouche-Leclerq a. a. 0. IL S. 112), niedergeworfen worden; sollte es sich hier wirklich nur um ein zufülliges Zu- sammentreffen oder nicht vielmehr um die Belohnung bewiesener Treue handeln? Einen direkten Beleg für die Treue eines südlichen Tempels zur Regierung in jenem Aufstand ist uns für die Priesterschaft von Pathyris durch den gr. P. Cairo, publ. B. C. H. XXI (1897) S. 141 #. bekannt geworden. Dagegen begegnet uns z.B. der Tempel von Edfn als Stützpunkt von Aufstäudischen — allerdings wohl nicht im vollen Einverständnis mit den Priestern, sonst würden diese kaum selbst davon erzählen (hierogl. Inschrift von Edfu, publ. Ä,.Z. VII (1870) 8. 2f£.) — zur Zeit des großen Aufstandes unter Epiphanes, als auch die Äthiopen in Oberägypten eingedrungen waren (siehe Bd. 1. S, 271, A. 10). 

3) Es sei hier übrigens demgegenüber daran erinnert, daß der Staat ja seinerseits gleichsam als Kompensation für seine Leistungen für den ägyptischen . Kultus aus diesem durch die speziellen T’empel- und Priesterabgaben (Bd. II. S. 47 f.; 49/80; ötfl.; 61; 67/8; 69/70; 173/45 180 f) und durch den Verkauf der Priestertümer (Bd. II. S. 183) allerlei Einnahmen bezogen hat. 
4) Siehe Bd. I. S. 401, A. 5; BL ILS. 90, A.3. Man darf wohl hierzu auch auf Clem. Alex. Strom. VI. p. 757 ed. Potter verweisen, wonach der isgoygauue- TeÜg eine „wusepgaph OrevVg Tv isoöv xal Tüv Epıegaukvov abrois yaglar“ geführt hat. P. Tebt. I. 5, 57 ff, werden übrigens unter den Grısgmueva Toig #eofs außer Ländereien auch isgel zeösodor erwähnt, die von den Einnahmen aus dem Eigenbesitz getrennt genannt sind (siehe Z. 50/51) und in denen man wohl Einnahmen wie z.B, die Bd. 1. $. 402 angeführten Getreidesubventionen zu sehen hat. - "
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Die Fürsorge des Staates für das Wohlergehen der ägyptischen Kirche kommt dann auch in einer gewissen Privilegierung des Besitzes zum Ausdruck. Allein den Tempeln ist es nämlich gestattet gewesen Gewerbebetriebe, die sonst Staatsmonopol waren, wie die Ölfabrikation und die Verfertigung feiner Leinenstoffe, zu betreiben?) und gleichfalls in Durchbrechung eines Staatsmonopols Badeanstalten zu besitzen (Bd.I. 8:292). Freilich haben sich die Tempel in jenen Fällen eine Beschränkung ihrer Fabrikation auf die Herstellung des eigenen Bedarfes gefallen lassen müssen. Auch sonst hat sich die Privilegierung des Besitzes in engen Grenzen gehalten. Abgaben- freiheit ist ihm nicht verliehen gewesen, sondern die Tempel scheinen im großen und ganzen von ihrem Besitz dieselben Steuern wie die anderen Untertanen entrichtet zu haben?), nur einige wenige Begünstigungen, bei denen es zudem noch zweifelhaft ist, ob sie län- gere Zeit gewährt worden sind, haben wir nachweisen können.?) Auch von der Zahlung der allgemeinen - Gebühren sind die Tempel nicht befreit gewesen,. sind doch sogar noch spezielle nur von ihnen zu leistende Gebühren extra geschaffen worden. Nur in einem Falle®) 

  

1) Siehe Bd. 1.8. 293 f. Den Brauereibetrieb der Tempel möchte ich nicht als ein Durchbrechen eines Monopols auffassen, denn die Monopolisierung der Brauerei (so auch Wilcken, Archiv IIL $, 520) scheint mir noch durchaus nicht bewiesen, wie man überhaupt m. E. in letzter Zeit bei der Feststellung von ägyptischen Staatsmonopolen viel-zu wenig kritisch verfahren ist; so vor allem H. Maspero, Les finances de lEgypte sous les Lagides $. 60 f. “ 2) Es ist auch, soweit wir sehen, bezüglich des Abführungsmodus der Ab- gaben den Teimpeln keinerlei Vergünstigung zugestanden gewesen, 3) Siehe Kapitel V, 7, wodurch H. Masperos a. 2.0. 8.45 gegenteiliges Urteil wohl beseitigt ist. Vergl. für Vergünstigungen 0, 89 (Exagovgıov), 8 18 (&ivıa), $ 19 (tilssue ödoviav). In der Mendesstele Z, 16 wird eine Abgabe er- wähnt, deren Charakter mir nicht recht klar ist — Sethes Deutung (Hierogl. Urkunden usw. Heft 1 S$. 43) „Hälfte des Einkommens“ befriedigt mich nicht, sachlich erscheint sie mir ganz unwahrscheinlich; sie soll vom Tempel und vom Gau nicht erhoben werden. Sollte es sich hier um eine Abgabe allgemeinerer Natur handeln, dann dürfte wohl, da der Gau mit eximiert wird, die Befreiung nicht als eine dauernde, sondern nur als eine zeitweise aufzufassen sein. In der Mendesstele Z. 15 wird dann auch von dem Erlaß einer Schiffssteuer (vielleicht darf man die Abgabe griechisch mit „ropdnevrxöv Aolar“ [cf. Bd. I. S. 52] übersetzen; die Erklärungen dieser Abgabe durch Wachsmuth, Rh.M.XXX [1875} S. 448 und Strack 2.2.0. M.A.LXIX [1894] 8. 232 beruhen auf falscher Deu- tung des ägyptischen Textes) für den ganzen mendesischen Gau berichtet; auch dem Tempel ist dies natürlich zugute gekommen, vielleicht sogar um seinet- willen bewilligt worden. Es sei übrigens noch hinzugefügt, daß man gelegent- liche Steuererlasse oder -nachlasse (siehe z.B. Rosette, 2.29/30) nicht als eine besondere staatsrechtliche Vergünstigung der Tempel anführen darf, denn sie sind mitunter auch allen übrigen Untertanen gewährt worden; siehe z.B. Kanopus 2.16/7; Rosette Z.12/3; P. Tebt. L 5, 10ff.; auch Wilcken, Oster. LS. 212, A.1. 4) Bezüglich der liturgischen Damm- und Kanalarbeiten läßt sich für die hellenistische Zeit eine den Tempeln gewährte Vergünstigung bisher nicht be- legen (dies soll nach Wiedemann, Herodots 2. Buch $, 172 jedoch z.B. zur Zeit
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können wir bisher für die ägyptische Kirche die Befreiung von den 
die Untertanen damals belastenden allgemeinen Leistungen an den 
Staat feststellen. Der 5. Ptolemäer hat nämlich die Tempel von der 
„oUAindıs tov elg tv vavrsiav“ (Rosette Z. 17) entbunden.t) 
Die dem Griechischen entsprechende Stelle des demotischen Teiles 
der Rosettana (Z. 10) übersetzt Heß (a. a. O. 8, 11): „er befahl nicht 
Schiffer zu nehmen“?) und in dem der Rosettana in vielen Punkten 
sehr ähnelnden Priesterdekret aus der Zeit des 4. Ptolemäers finden 
wir nach Spiegelbergs (Die demotischen Inschriften S. 17) Übersetzung 
des allerdings nur fragmentarisch erhaltenen demotischen Textes die 
Angabe: „mit dem ‘übrigen, was man zu.bringen pflegt für die Aus- 
rüstung der Schiffahrt“. Vereinigen wir diese Angaben, so ist das 
eine wohl sicher, daß es sich bei der ovAAndıg z.r.2. um eine für 
die Tempelschiffe gezahlte Schiffahrtsabgabe nicht handeln kann.?) 
Ebenso muß man aber auch die Ansicht zurückweisen, daß hier die 
militärische Aushebung für die Marine gemeint ist‘); die Anwendung 
eines Wortes wie vavreiad) scheint mir dies auszuschließen. Meiner 
Erklärung möchte ich nun die Tatsache zugrunde legen, daß auf dem 
Nil zu den verschiedensten Zwecken staatliche Schiffe verkehrt haben.s) 
Es wird die Verpflichtung bestanden haben im Bedarfsfall für sie die 
Bemannung zu stellen, es wird aber auch von der Bevölkerung Aus- 
rüstungsmaterial für die Schiffe eingefordert worden sein und mit- 
unter auch die Stellung von Schiffen.”) Von dieser den Vorspann- 
des Apries der Fall gewesen sein); Wilckens, Ostr. I. 8.338 hierüber aufgestellte 
Vermutung ist von ihm Archiv L 8.146 /? mit Recht wieder zurückgezogen worden, 

1) Dittenberger, Or. gr. inser. sel. I. S. 152/3 hat eine Reihe bisheriger Er- klärungsversuche zusammengestellt. 
2) Siehe hierzu auch die entsprechende Stelle in der späteren Kopie des 

hieroglyphischen Teiles der Rosettana auf der Stele von Damanhur, Rec. de trav. 
VI (1885) 8. 8, Z. 16 (die Übersetzung Bouriants „les gens de la marine“ führt 
irre, es handelt sich auch hier einfach um eine Bezeichnung für „Schiffer“). 

3) So z. B. Wachsmuth, Rh. M. XXX (1885) 8.448 und Strack, M. A.L XIX (1894) S. 232, . 
4) So zuletzt Schubart, Quaestiones de rebus militaribus 8.66, A.3. Garo- 

falo, Sulle armate Ptolemaiche, Rendic, della real. acad. dei Line. cl. di scien, mor. etc. XT (1902) S. 155, A. 1 u. 159, A. 1 schwankt zwischen den beiden Er. 
klärungen. , 

5) Das Wort vavrsix findet sich auch Rev. L. Col. 85,6; es handelt sich 
hier um Bestimmungen über Leistungen an den Staat, nähere Feststellungen verhindert der fragmentarische Zustand der Stelle, “ 

6) Siehe z. B. die Schiffe der zoranopvlazie (Wilcken, Ostr. I. S. 283); ferner etwa P. Lond. I. 106 (8. 60); P. Petr. III. 107; P.Hibeh 1. 39,5. 
7) Siehe hierzu die Abgaben für die Instandhaltung der Flußwachischiffe, 

Wileken, Ostr. 1. 8. 282 ff, bei denen es sich vielleicht um eine spätere Adärie- rung handelt (vergl. Lumbroso, L’Egitto® S. 30); siehe ferner die Bemerkungen 
über das dsxavızdv Tüv iola» Bd.ILS. 46/7 und den Erlaß in P, Tebt. 1. 5, 
252, wonach tatsächlich loi« vom Staate für seine Zwecke requiriert wor-- 
den sind.
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leistungen auf dem Lande analogen Last sind dann durch Ptolemaios Epiphanes die Tempel befreit worden; auf wie lange wissen wir.aller- dings nicht. ' EEE En 
Da sehr viele der im hellenistischen Ägypten erhobenen Abgaben Jedenfalls erst in hellenistischer Zeit eingeführt worden. sind, . so darf man wohl die starke Belastung der Tempel mit.staatlichen Ab- gaben als einen Ausfluß der ptolemäisch-römischen Kirchenpolitik be- trachten, was für diese recht bezeichnend ist. Allerdings handelt es sich, da ja auch für die vorhergehende Zeit vollständige Steuerfreiheit der Tempel nicht nachzuweisen ist!), hier nicht um die Einführung eines völlig neuen Prinzips, sondern nur um den freilich ziemlich rücksichtslosen Ausbau eines schon vorhandenen. - ee 
Sehr charakteristisch für die staatliche Kirchenpolitik ist alsdann die Stellung, welche der Staat zu der Verwaltung des Kirchen- vermögens eingenommen hat. Wir haben festgestellt (Kapitel VI, 3), daß ein wichtiger Teil desselben, die leg& yij und die Badeanstalten ?), der. priesterlichen. Verwaltung entzogen und vom Staat selbst admini- striert worden ist?) und daß dieser über alle in der Hand der Prie- ster gebliebenen Zweige der Tempelverwaltung die weitgehendste Auf- sicht ausgeübt. hat. Diese‘ Aufsicht sicherte zwar der. ägyptischen Kirche, wenn der ‚Staat seine Pflicht tat, die Erhaltung ihres Besitzes und die Verwendung der Einnahmen für die bestimmten Zwecke, sie nahm ihr aber auch das Recht’ nach eigenem Ermessen über ihr Ver- mögen zu verfügen. . Leider läßt es sich bisher nicht ermitteln, in- wieweit wir es hier mit einer durch die ptolemäische - Kirchenpolitik bedingten Neuschöpfung zu tun haben; zum mindesten dürfte: jedoch wohl das besonders scharfe Hervortreten der staatlichen Oberleitung in der Tempelverwaltung ein Werk der Ptolemäer sein. 

1) Siehe Bd: II. 8. 43, A. 2. Gelegentliche Steuerbefreiungen leugne ich natürlich nicht, und es mögen besonders oft in alter Zeit den Tempeln Immuni- täten verliehen worden sein. Siche hierzu etwa Spiegelberg, Zur Geschichte des Tempels des Harkentechthai zu Athribis, Rec. de trav. XXIX (1907) S. 55ff, aus denen für das Immunitätsgebiet sich völlige. Befreiung von’ allen liturgischen Leistungen mit Sicherheit ergibt; ob auch yon sämtlichen Steuern ist mir frei- lich nicht so sicher. . “ . . " 2) Die Übernahme gerade dieser beiden Besitzkategorien in staatliche Ver- waltung erklärt sich bei der ieo& y) wohl dadurch, daß man es hier mit einem weitverbreiteten Besitzobjekt zu tun hat, dessen Verwaltung sich zudem ver- hältnismäßig einfach gestaltete. Bei den Badeanstalten dürfte es mit dem staatlichen Bädermonopol und der Auflegung der an ’'die Stelle des Badegeldes getretenen Badesteuer zusammenhängen (Bd. 1.8. 292, A. 4); namentlich das zweite Moment mußte es verbieten, Bäder in privater Verwaltung, für die an diese ein besonderes Eintrittsgeld zu zahlen ist, zu dulden.  : nn 3) ‚Wir. haben .also im hellenistischen Ägypten ühnliche Verhältnisse wie im griechischen Mutterlande, wo ja bekanntlich anders wie in Rom ein beson- - deres Kirchengut neben dem Gemeindegut bestanden hat, aber mit. diesem 'zu- sammen verwaltet worden ist, BE ze 
Otto, Priester und Tempel. IL 19
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Hierfür spricht auch das Verhalten des Staates, das wir bezüg- lich der Erhebung der Kirchensteuern beobachten können (siehe Kapitel IV, 3A); auch hier ist man bestrebt gewesen die Priester zu 
gunsten des Staates möglichst auszuschalten. Den ersten bedeutsamen Schritt in dieser Richtung hat wohl Philadelphos mit seiner Neu- 
ordnung der dsrduorpe getan; in römischer Zeit finden wir alsdann fast ausschließlich staatliche Organe bei der Beitreibung der Kirchen- 
steuern tätig. Es war also damals den Tempeln die unumschränkte 
Verfügung über einen weiteren wesentlichen Teil ihrer Einkünfte ge- 
nommen, besaß doch der Staat ebenso wie bei den Einnahmen aus den von ihm verwalteten Kirehengütern die Möglichkeit, sie den Tem- 
peln garnicht oder nur verkürzt auszuzahlen.‘) Berücksichtigt man nun noch, daß die Gewähr eines weiteren wichtigen Bestandteiles der kirchlichen Einnahmen, der Gvvreßeis, gleichfalls im freien Belieben des Staates gestanden hat?), so darf man wohl das Bestreben des 
Staates, die ägyptische Kirche und ihre Diener in einer mög- lichst intensiven wirtschaftlichen Abhängigkeit von sich 
zu halten, als einen mit zielbewußter Konsequenz stets befolgten Grundsatz der staatlichen Kirchenpolitik hinstellen. a : Die Abhängigkeit der Kirche vom Staat macht sich, wie bereits 
des näheren ausgeführt worden ist?), übrigens auch auf dem Gebiet 
der Kirchenlehre und des Kultus deutlich fühlbar; staatliche Mit- 
wirkung an deren Ausbau und ständige Aufsicht sind hier zu ver- 
zeichnen.) Von prinzipieller Wichtigkeit. ist es, daß uns dies auch 

1) Es sei hierzu etwa auf P. Tebt. 1. 5, 93ff. verwiesen, wonach Euergetes N. den Besitzern von &uzelinig yij und ruguödercor unter bestimmten Voraussetzungen für längere Zeit &drölsız zugestanden hat, es dürfte also ron den betreffenden Grundstücken nicht nur nicht die Grundsteuer u. dergl., sondern wohl auch nicht die &rönoıge erhoben worden sein. Die dxönorge-Einnahmen- der Tempel dürften somit durch diesen Erlaß des Staates eine Kürzung erfahren haben, er zeigt uns, daß der Staat offenbar auch über die &xöuorge frei: verfügte. . 2) Eine teilweise Sperrung der sövrefis-Auszahlungen, ihre Reduzierung auf die Hälfte, scheint z. B. im 19, Jahre des 6. Ptolemäers' erfolgt zu sein, siehe P. Lond. I. 17 (8. 10) Z. 20/1. Die Unsicherheit bezüglich des Bezuges der Görrafıg zeigt uns auch immerhin P. Tebt, II. 302 (71/2 n. Chr.). : 3) Siehe Bd. ILS. 78ff. u. 267. Außer dem an diesen Stellen Angeführten sei etwa noch auf P. Berl. Bibl. 1, wonach: die staatlichen Behörden von sich aus die Feier religiöser Feste anordnen konnten, und auf Julian, epist. 56 ver- wiesen, wonach dieser Kaiser in Verfolg seiner auf die ethische Hebung des alten Kultes gerichteten Bestrebungen auch die Errichtung einer Art von Sänger- schule für Tempelgesang in Alexandrien anbefohlen hat. Ähnlich wie die Für- sorge und Beaufsichtigung, die Julian dem Kultus widmete (über sie berichtet z.B. eingehend C. Ullmann, Gregorius von Nazianz $. 527 ff), darf man sich wohl die des ägyptischen Staates vorstellen; sollte sie etwa doch für Julian vor- bildlich gewesen sein? (Siehe auch Bd. IL. S. 72.) — Das P. Tor. ı, Col. 2, 23 £. erwähnte staatliche Edikt über die Taricheuten (siehe Bd. 1. S. 107, A. 2) ist nicht als kirchenpolitische, sondern als sanitäre Maßregel zu fassen, \ 4) Wir haben also hier die gleichen Verhältnisse wie im alten Griechen-
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für den griechischen Kultus bezeugt ist, ebenso wie die Anteil- nahme des Staates an der Bestellung der griechischen Priester (Bd. U. 8. 272. u. Bd. LS. 254). Es hat also auch die griechische Kultgemeinde unter der Herrschaft des Staates gestanden.! Die unbedingte Unterordnung der ägyptischen Kirche unter den Staat spiegelt sich alsdann auch in ihrer Kirchenverfassung wieder. Die alte straffe hierarchische Organisation der Priesterschaft, eine ihrer wichtigsten Stützen, hat der Staat allerdings nicht beseitigt; er scheint hier überhaupt nicht eingegriffen zu haben. In römischer Zeit tritt uns freilich eine wichtige Änderung in der Organisation entgegen, die Ersetzung des einzelnen Tempelvorstehers an vielen Stellen durch ein leitendes Priesterkollegium (Bd. I. 8. 45 ff.), also eine Schwächung der angesehensten Priestergruppe, der der doyusgeis, aber wir haben keinen Anhaltspunkt, daß diese Anderung durch eine auf Schwächung des ägyptischen Klerus hinzielende Anordnung des Staates hervorgerufen worden ist?); es scheint mir vielmehr, als ob es sich hier um eine langsame innere Entwicklung handele, bei der mancherlei Momente mitgespielt haben werden.?) 

  

land (siehe etwa Stengel, Griech. Kultusaltert.® S, 32); ähnliche werden wohl aber auch schon im vorptolemäischen Ägypten bestanden haben, haben doch die Pharaonen stets als die Priester xar’ &oyıjv gegolten. 1) Siehe hierzu auch Bd. II. S, 76 die Feststellung über die staatliche Kon- trolle des Alexanderheiligtums und den Nachtrag zu Bd. II. S, 165, " 2) Dies ist die Hypothese Lesquiers, Rev. de phil. N.S! XXX (1906) S.153/4. 

melt) xl ol Aoızol iegeis, wo man in dem Erstgenannten sicher den leitenden Priester zu sehen hat, vergl. etwa die Form von B.G.U.1.296 u. P. Tebt. I. 313 (Grenfell-Hunt wollen übrigens jenem X. Y. nur den Stolistenrang zugestehen, jedoch scheint mir P. Tebt. IL 294, 295 u. 296 das ständige Vorhandensein auch einer Propheten- und Lesonisstelle am Soknebtynistempel mit Sicherheit zu er- weisen, sie ist nur eben einmal lange nicht besetzt gewesen). 3) Vergl. hierzu die Ausführungen in der vorigen Anm. Die P. Tebt. II, 294-298 scheinen mir die Möglichkeit zu bieten ein solches Moment zu be- stimmen. Ihnen zufolge ist am Soknebtynistempel aller Wahrscheinlichkeit nach zum mindesten in der Zeit von 107/8—146 n. Chr. die Prophetenstelle, mit der auch das Amt des Lesonis verbunden war, nicht besetzt gewesen (die hohen Geldforderungen der Regierung für den Erwerb dieses Amtes mögen hieran schuld gewesen sein), ‘es hat also der leitende Priester gefehlt. Um dieses Manko auszugleichen, ist man zur Wahl eines leitenden Priesterkollegiums geschritten, das dann auch an diesem Tempel die Leitung allmählich ganz an sich angezogen 
19*
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Wenn auch somit allem Anschein nach eine Einwirkung des 
Staates auf den Charakter der Kirchenämter nicht stattgefunden 
hat?), so hat er’an ihrer Besetzung einen um so lebhafteren Anteil 
genommen. Nur mit seiner Erlaubnis war: das priesterliche Amt zu 
erlangen, das Avancement war großenteils von ihm abhängig (Kapitel III, 
1Ba u. b), er hat sogar. schließlich‘ allerlei neue erschwerende Be- 
dingungen für die Bekleidung von Kirchenämtern geschaffen.) Ferner 
muß die Unterstellung der einzelnen Priesterkorporationen unter rein 
weltliche Aufsichtsbehörden (Bd. I. 8. 52#. u. ILS, T5ff.) natur- 
gemäß den Dienern .der Kirche ihre Abhängigkeit vom Staate beson- ders fühlbar gemacht haben; durch die Behandlung der Priester 

'als Staatsbeamte (Bd. IL S. 243)4) ist die Kirche "vollends zu 
einem Staatsinstitut geworden. . Be 

Als solches tritt sie uns auch immerhin auf den großen Priester- 
versamnlungen, den regelmäßig wiederkehrenden Landessynoden, entgegen (siehe Bd. I. S. 72#£.), die übrigens allem Anschein nach oft 
recht lange getagt haben.?) An und für sich hat man ja in’der Erlaubnis diese abzuhalten eine der Kirche gemachte wichtige Kon- 
zession des Stautes zu sehen, da diese Synoden den Priestern die 
hat (vergl..z. B. P. Tebt. U. 298 vom Jahre 107/8 n. Chr. mit 309 [115/6 n. Chr.], 303 [176/80 n. Chr.] u. 293 [187 n. Chr.; hier gehört dem aus 4 Priestern be- stehenden leitenden Priesterkollegium auch einmal ein Priester höheren Ranges, ein dıddoyos woopnreics, an)). : . nn 

1) So hat man .z. B., obgleich die Bedeutung des Priesteramtes dadurch erhöht wurde, die in Ägypten seit-alter Zeit gebräuchliche Vereinigung des priesterlichen Autes mit dem eines Verwaltungsbeamten der Tempel bestehen lassen; so eng wie hier finden wir die beiden Ämter dann erst wieder in der christlichen Kirche vereinigt. a : 
2) Siche Bd. II.S. 79, ferner die Einführung der Sitte des Verkaufs von Priesterämtern (Bd. LS, 243/4); auch die Begrenzung der Dauer der priester- lichen Amtsführung in einzelnen Fällen (Bd. 1. 8.50f.; 232) darf man wohl‘ als eine durch den Staat veranlaßte Neueinrichtung ansehen. . 
3) So hat z. B. die Sessionsdauer der Synode, die das Dekret von Kanopus gezeitigt hat, mindestens einen Monat betragen, siehe Lepsius, Das bilingue Dekret von. Kanopus I, $. 15—16 u. 18. Noch viel länger hat alsdann jene Priesterversammlung getagt, der wir das Dekret von Rosette verdanken. Wie uns 2.7/8 zeigen, haben sich ihre Mitglieder in Memphis versammelt, „roös rnVv aaviyugw ig magakbeng rüs Paoıkeing“ (siehe auch Z. 27/8; 44). Die Krö- nung des 5. Ptolemäers muß nun aber, wie uns auch der im Anschluß an sie erfolgte Steuerschuldenerlaß, der sich bis auf das 8. Jahr erstreckt (Z. 29), zeigt, zu Beginn des 9. Jahres erfolgt sein, vielleicht doch am 17. Phaophi (Z. 46/7) (siehe auch Bouche-Leclerg a. 2.0. LS. 375, A. 1). Das Datum des Dekretes, 18. Mechir, ‘bezieht sich jedenfalls auf den Tag, an dem die uns vorliegende Fassung der Rosettana — sie gleichsam das Schlußprotokoll der Session (die. Bezeichnung der Rosettana als „Krönungsdekret" ist nicht zu billigen) — be- schlossen worden ist. Die Tagung dürfte somit zum mindesten 5 Monate, sie kann ‚aber auch sogar noch länger gedauert haben (Bouche-Leclerq a.a. 0. 1. S.369, A.1 beachtet die Möglichkeit einer längeren Dauer der Priesterversamm. - lungen gar nicht). a u : 
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Möglichkeit verschafften, gemeinsam die kirchlichen Angelegenheiten 
zu besprechen und für die Gesamtheit verbindliche Anordnungen zu 
treffen, sie boten also einen gewissen Ersatz für die fehlende geist- 
liche Oberleitung, aber auch ihnen gegenüber hat der Staat seine 
prinzipiellen Grundsätze für. die Behandlung der Kirche beibehalten; 
auch sie sind demnach von ihm mehr oder weniger abhängige kirch- liche Institutionen gewesen. Dies zeigt sich einmal darin, daB der 
Staat über die Abhaltung dieser Synoden Anordnungen erlassen konnte.! 
Ferner beweist es aber. auch die Form der Dekrete dieser Kirchen- 
versammlungen. Diese ist sowohl bei dem von Kanopus als auch in 
der Rosettana, mögen sich auch in der letzteren noch so viele einzelne 
Agyptismen finden, in den Grundzügen durchaus griechisch.) Es 
haben also an der offiziellen Redaktion. der Priesterbeschlüsse, wenn 
sich auch diese ganz als rein priesterliche Dokumente geben, auch 
Griechen teilgenommen, und zwar wohl die staatlichen Regierungs- 
kommissare. _\Wenn diese.nun schon- Wert darauf gelegt haben; auf 
die Form dieser Dekrete.einzuwirken, so werden .sie es erst recht .be- 
züglich. des Inhaltes getan haben.. Im einzelnen läßt sich freilich der 
Anteil. des Staates und: der Priester an. den Ergebnissen. dieser Sy- noden. nur schwer bestimmen .(siehe z. B. Bd. II: S. 19/80; 230 #f.; 
271/2). Sollten, was immerhin sehr wohl möglich ist, durch die Römer 
die-Landessynoden aufgehoben worden sein®),: so müßte man hierin 
eine! sehr bedeutsame. kirchenpolitische ‘Maßnahme. sehen, die Besei- 

3) Die Anordnung des Epiphanes ist freilich den Priestern wohl ganz will- kommen gewesen, wurde doch durch sie die Bestimmung aufgehoben, alljährlich eine Synode in Alexandrien abzuhalten, d.h. in einer cechtgriechischen Stadt, wo sich zudem infolge der Nähe des Königs und der obersten Beamten „der Einfluß der Regierung an meisten fühlbar machen mußte, nn ” 2) Siehe hierzu gegenüber Revillout die Ausführungen Grenfell-Hunts, P. Tebt. 1.8, 63, A. 1 und Dittenbergers, Or. gr. inser. sel. I. S. 45. Das neue bei Spiegelberg, Die demotischen Inschriften S, 14 ff, veröffentlichte . Priesterdekret aus der Zeit Philopators gestattet-uns, da es zu fragmentarisch erhalten ist, kein abschließendes Urteil, jedenfalls beweist es m. E. (anders Spiegelberg a. a. 0. S..19) ‚nichts dafür, daß :der griechische ‚Teil ‚der Priesterdekrete aus .dem Agyptischen übersetzt ist. Es ist unbedingt zuzugeben, daß das: Edikt Philo- 
pators ebenso wie die Rosettana sehr viel mehr Echtägyptisches als die Inschrift von. Kanopug enthalten, aber trotz alledem ruft z. B. die Rosettana doch. einen ganz.anderen Eindruck in uns hervor ala etwa so echte Priesterinschriften wie die Pithom- und die Mendesstele, Die Agyptismen in ihr sind übrigens nicht als Zeichen -einer gegen früher gehobenen Stellung. der ägyptischen Kirche. zu 
verwerten (so Strack a.a.O. Rh. M. LIU (1898) 5. 399, hierzu noch im .tolg. S. 307,-A.1), sondern nur als Beweise für das Vordringen des ägyptischen Ele- ments im Ptolemäerstaate, dem man auch in den offiziellen griechischen Kreisen nicht.mehr fremd gegenüberstand. on rn ln . „3% Aus der späteren Ptolemäcrzeit sind uns zwar- Landessynoden: auch nicht belegt, daß sie aber bereits damals abgeschafft worden sind; halte ich für 
sehr unwahrscheinlich, .
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tigung einer wenn auch sehr unvollkommenen Repräsentativverfassung zu gunsten eines, wenn man so sagen darf, schroffen Papalsystems von weltlichen Charakter. Zu dem letzteren würde die in römischer Zeit erfolgte Schöpfung . einer ‚besonderen Oberbehörde für geistliche Angelegenheiten (Bd. 1. S. 58 ff.) gut passen.!) 
Schon bei der Behandlung des Kirchenvermögens sind -einige diesem gewährte Privilegien besprochen worden, es bedarf nun noch die Frage der Untersuchung, ob der Staat der Kirche auch Privi- legien allgemeiner Natur verliehen hatte. Hatte er ihr etwa die Erledigung von Aufgaben übertragen, die eigentlich in’ die Rechts- sphäre des Staates fallen? 

.  Von.Revillout ist erst wieder neuerdings (Precis du droit &gyp- tien 1.8. 394; II. 1502) behauptet worden, daß der Kirche in Agypten die Führung standesamtlicher Register, ‚sowie anderer öffentlicher Register übertragen gewesen sei. Über die Beurkundung des Personen- standes sind uns nun aus dem hellenistischen Ägypten mancherlei dokumentarische Nachrichten. erhalten®), aber sie alle weisen uns darauf hin, daß wir es hier mit einer rein staatlichen Institution zu tun 'haben.?) Von ägyptischen Priestern sind nur Aufzeichnungen privaten Charakters über die Veränderung des Personenbestandes der Tempel geführt worden (Bd. II. 8. 158/9), und wir können gerade für Priester die Verpflichtung belegen nicht nur ihrem Tempel, ‚sondern auch den Staatsbehörden Veränderungen des Personenstandes in ihren Familien anzuzeigen‘), dies wohl der deutlichste Beweis, daß damals die ägyptische Kirche kein öffentliches Mandat zur Führung der Standesbücher besessen hat. 
Diese Feststellung wird übrigens durch das, was uns über die Formalitäten bei der Eingehung der Ehe im hellenistischen Ägypten 

  

1) Lesquiers a. a. O. Hypothese, daß die Abschaffung der Synoden und die Schöpfung der besonderen geistlichen Oberbehörde “die eine durch die andere bedingt seien, bedarf vor allem der chronologischen Stützen. 2) Einiges hierüber ist vermerkt bei W. Levison, Die Beurkundung des Zivilstandes im Altertum, Bonner Jahrbücher, Heft 102, 8.68 f.; Wilcken, Ostr. 1.8. 437/8; 451 ff; auch Bd. ILS. 158, A. 3, 
3) Hiergegen ist auch nicht etwa P. Oxy.1.35 anzuführen, der, wie Wilcken, ‚Archiv IV.S. 252/3 (siehe auch S. 267) zeigt, die griechische Übersetzung einer 

Geburtsurkunden in einem Tempel, dem des Saturn, zu Händen von Staats- beamten, der praefecti aerarii, niedergelegt worden sind. (Seript. hist. Aug. vit. Mare. 9, 79). . .‘ . . 0 4) Siehe etwa B.G.U.L 28; P. Lond. II. 338 (S. 68); P. Tebt-II. 299; 300; 301.
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bekannt geworden ist, in keiner Weise berührt. Es hat nämlich da- 
mals bereits eine staatliche Ehegesetzgebung gegeben!), in der. auch 
bestimmt war, daß der die Ehe begründende Ehevertrag vor .den 
legodöreı abzuschließen sei.?) Agyptische Priester hat man in ihnen 
jedoch auf keinen Fall zu sehen, sondern Kultbeamte griechischen 
Charakters.) Es hatte eben der Staat der von ihm für die Ehe- 
schließung eingesetzten Behörde einen geistlichen Anstrich . gegeben, 
um die bürgerliche Anerkennung mit einer gewissen religiösen Weihe zu vereinen.’) . . 

Bei den eingeborenen Ägyptern haben allerdings auch ägyptische 
Priester bei der Eheschließung mitgewirkt, aber ihre Mitwirkung hat 
in hellenistischer Zeit keinen standesamtlichen, sondern mehr einen 
notariellen Charakter’) Es sei hier an die zahlreichen demotischen 
Ehekontrakte erinnert, welche von dem sogenannten wovoygdpog 
verfaßt worden sind.) Daß dieser Hovoygdgos stets ein Priester ge- 
wesen ist, halte ich übrigens durchaus nicht für erwiesen’), wohl aber 
spricht vieles dafür, daß er zum mindesten zumeist als Mandatar der 
Priesterschaft fungiert hat) Von ihm’ sind nun nicht nur Ehever- 

1) Siehe Nietzold, Die Ehe in Ägypten usır. $. 25. er 
2) Man muß die Bestimmungen von P. Fay. 22 und B.G. U..IV.1050 mit einander vereinigen; erlassen sind sie bereits in ptolemäischer Zeit,. sie waren aber noch zu Beginn der römischen Zeit in Geltung. 
3) Siehe Bd. LS. 164. Die isgo®sres sind uns besonders oft- durch rho- dische Inschriften belegt (siehe z.B. C. I. Gr. Ins. fasc.L 43, 23; 131; 768®; 844); sie werden hier neben isesig und iegomonoi erwähnt (C. I. Gr. Ins. fase. I. 761, :39; 840) und haben hier auch, was für die Beurteilung der ägyptischen Verhält- nisse. von Wert ist, ein offizielles Amtslokal, das isgo®vrsior, besessen, C. I. Gr. Ins. fasc. I. 816 ff. 
+) Auch im alten Griechenland ist bekanntlich bei der Eheschließung auch das religiöse. Moment hervorgetreten; siehe etwa.Schömann-Lipsius, Griechische Altertümer II? S, 583 ff \ 
5) Nach Revillout, Preeis I. S. 391; IL.’993 sollen in vorptolemäischer Zeit in ägyptischen Tempeln direkt standesamtliche Handlungen, welche kirchliche und Ziviltrauung mit einander: vereinten, vollzogen -worden sein. 
6) Siehe über ihn etwa Mitteis, Reichsrecht und 'Volksrecht S. 51 ff. 
7) So viel ich sehe, führt nur einer der uns bekannt gewordenen voll- ziehenden uovoygdypor den Priestertitel (dem. P. Louvre 2433, publ. Chrest. dem. S. 241), sonst bezeichnen sie sich nur mitunter als Mandatare eines Priesters, siehe z. B. ‘dem. P. Berl. 3097 -- 3070; 3098; 3099, 3100, 5508; 3101A +B (Spiegelberg 8.9, 11, 12,13). Die Auslassung des Priestertitels charakterisiert sie natürlich noch nicht mit Sicherheit. als Laien, aber warum sollen nicht. auch solche als Notare von der Priesterschaft beschäftigt worden sein? Siehe z.B. auch den griechischen Namen des wovoygdgog in P. Magd. 12. on 
8) Siehe die besonders oft erscheinende Floskel „X. Y., welcher schreibt im Namen der 5 Priesterklassen des Amonrasonther usw.“ (siehe zu ihr BI. S. 30, ihre griechische Übersetzung findet sich im P, Lond. I. 3 (8. 44) 2. 28.::X. Y „o zug& rüv legeiov tod Auorgaaovdhe xal rüv vurrdov Heör koroyodpos');- 

siehe ferner die Formel „X. Y., welcher schreibt im Namen der 5 Priesterklassen des Mont von Hermonthis® (z. B. P. Louvre 2416, publ. Chrest. dem. $, 343 #.)
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träge!), :sondern bekanntlich auch alle anderen Urkunden in einliei- mischer Sprache aufgesetzt worden, d.h. es sind mit den Tempeln Nötariate. verbunden gewesen. Den von Kirchenbeamten aus- gestellten Urkunden ist freilich der. öffentliche Glauben vielleicht schon im. 3., sicher ‘aber im 2. Jahrhundert v. Chr. nicht mehr im ‚vollen Umfange gewährt gewesen, denn für die gerichtliche Anerkennung der demotischen Urkunden ‘war deren Einregistrierung bei einer staat- lichen Behörde, dem po«geiov, als notwendig vorgeschrieben.?) Mit dieser Einregistrierung hat die Kirche jedenfalls nichts zu tun gehabt. Wir erfahren zwar allerdings, (daß in römischer Zeit in Alexandrien die Kontrakte in einem Naveiov, d.h. in einem Nanatempel einregi- striert worden sind®), und demotische Kontrakte aus ptolemäischer Zeit tragen den Vermerk „avaykyguaraı Ev To Avovßısio“t), aber-in beiden Fällen darf man nur annehmen, daß ähnlich wie im ‘alten 

  

und „X.Y., welcher schreibt im Namen der 5 Priesterklassen der Hathor (bez. Suchos) zu Pathyris“ (dem: P: Straßb. 6, 9, 43, 44, 8; .Spiegelberg S.22, 25, 26, 27,30, 3%). Sehr oft findet sich nun bei dem Namen des einheimischen Notars gar kein sein Amt näher charakterisierender Zusatz, doch darf man hieraus noch nicht ohne weiteres die Folgerung ableiten, daß es sich bei den betreffenden um private einheimische Notare handelt; zur Vorsicht mahnt z.B, ein Vergleich von dem. P. Berl. 3090-4 3091 (Spiegelberg 8.12) mit dem. P. Louvre 2416 (Chrest. dem. S. 343 ff), wo sich derselbe Notar nur in dem einen; zu zweit genannten Falle als:Tempelnotar kennzeichnet; on BE . \ : 1) Man könnte geneigt sein, hiermit die Notiz des Damaseius (bei Photios, Biblioth. N. 242 p. 338® ed. Bekker) in Verbindung zu bringen: oöx mv dkyııe rog:ö, yduog, el ui Ö legeüg rg. deod Ev zols yanınois svußoiklors ümeonunvero ziel ci) Eavr. So recht vereinbar ist ‘diese Notiz mit den tatsächlichen Zu- ständen im hellenistischen Ägypten jedoch nicht — daß sie sich nur auf Alexan- drien..bezieht,- würde an sich nicht allzuviel besagen —, es scheint mir fast, als ob in ihr der priesterliche Kovoygdpos und der Isgodures in. eine Person zu» sammengezogen und daß etwas speziell Alexandrinisches durch den degevs rüg Yeod hineingebracht worden sei. on: . Re oo . » 2) Hierüber siehe etwa Mitteis, Hermes a.a. 0. XXX (1895) 8, 896f.;- Archiv III. S. 177. Die Einregistrierungsvermerke auf demotischen Urkunden firiden sich allerdings erst seit dem 2. Jahrhundert r. Chr., vielleicht darf man aber auch die ‘kurzen griechischen Vermerke über Zahlungen am Schluß einiger demo- tischer Papyri des 3. Jahrhunderts x. Chr. (sie sind angeführt bei Revillout, Rev; eg: II. S. 114) auf die erfolgte Einregistrierung beziehen, indem damals’: nicht diese ‚selbst, sondern die Zahlung der für sie zu leistenden Gebühr (siehe hierzu jetzt .Wilcken; Archiv IL S, 519) auf der demotischen Urkunde vermerkt WOL- den ist, 27 2 . . on: Ze 2 3) P. Oxy.I. 34 Verso; P. Leipz. I. 10 Col, 2, 26 und hierzu Wilcken, Archiv 1.8. 124, der mir gegenüber Mitteis, ArchivI. S. 186 das Richtige zu bieten scheint, Auch. meine obigen Feststellungen über das Anubieion sprechen, wenn sie sich auch nicht auf dieselbe Zeit beziehen, gegen Mitteis, . ol ’ .4) Siehe etwa.P. Leid, I 373 (8.88); gr. Beischrift des dem. P. Leid. 185, neupubl.-von Spiegelberg,- Rec, de trav. XXVIH (1906) 8. 193 f.; verschiedene Registervermerke dem. P. angeführt von Revillont, Preeis IL, S. 1007, 1025/6, 1028; es handelt sich um das 'memphitische Anubieion. . I
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Griechenland .die Staatsarchive oft in Tempeln untergebracht waren, so..hier. die staatlichen. ygapeie. an die genannten Heiligtümer an- 
geschlossen waren.!): Für die Richtigkeit dieser - Annahme spricht auch :der in demotischen Papyri. sich findende, mit: dem. oben er- wähnten korrespondierende Vermerk. „evapkygurıaı. did tod dv To Avovßısio yoa(pelov)“®), von dem der erstgenannte offenbar nur eine abkürzende Form darstellt, Die Bedeutung des Tempelnotariats für das ‚öffentliche Leben 'muß schon ‚durch die staatliche. Einregistrierung der: Urkunden eine erhebliche Einbuße erlitten haben; durch. die gleichfalls im 3. oder 2. Jahrhundert v. Chr. erfolgte Schöpfung eines ‚staatlichen 'Notariats, der Agoranomie %), ist die Einbuße dann noch be- deutend. vergrößert, worden.!):Denn bei ihrer Benutzung gestalteten sich 

.die Vertragsschließungen - viel einfacher als bei Angehen..des :Tempel- notariats, und diesen Vorteil haben sich mit der Zeit .die -Ägypter- immer mehr zunutze gemacht. ; So:ist es. mir ziemlich zweifelhaft, ob das Tempelnotariat in der Kaiserzeit überhaupt noch. bestanden :hat.5) Für.:die Maßnahmen der Regierung; mag u.a. außer, dem \Vunsche ‘die Urkunden in einheimischer Sprache ‚möglichst zu vermindern auch das Bestreben maßgebend gewesen sein eine ‚kirchliche. Institution®) zu beseitigen,’ die’der. Kirche einen, bedeutenden Einfluß, auf. die. Be- 
völkerung sicherte und die, zudem, war erst, einmal die auf staatlicher Amtsautorität und ‚amtlichen. Akten - beruhende publica fides als, lei- tendes: Prinzip anerkannt, den Staat in- ihm allein’ zustehenden Rechten schmälerte; gerade zwischen ihm und der Kirche wollte. man die Grenzen möglichst genau und zugleich ‚möglichst eng für die Kirche festlegen. a en EEE 

ie 

  

-.. 1) Siehe bierzu .auch ‚vorher S. 294, A,.3. Für die Angliederung Von 7gupen an Tempel mag vielleicht maßgebend sein, daß wohl auch die ‚Bureaus der Tempelnotariate im Tempelbezirk gelegen haben ‚werden. :. won ".. 2). Siehe.P. Leid. I. 380 (8. 90), wo ‚ich: .„yga(pstov)® lese; ferner.dem, P, Insbruck, ‚publ. Rec. de trar, XXV.(1903) S. 6, und ‘den ebenda.erwühnten dem. P. Louvre 2111. ;, nl Th nt 3) Über die Agoranomie handelt zusammenfassend. Gerhard a; a. U, Philo- logus LXII (1904) 8. 498 ff. ‚Er nimmt.an,. daß das Institut erst zu Beginn der Regierung: des 6.: Ptolemäers eingeführt worden ist; durch. den.P, Hibeh 1.29, Recto 3 u. 10 ist uns jedoch jetzt die Existenz von &yogaröuıa bereits für das 3. Jahrhundert-v. Chr. bezeugt und die Möglichkeit, daß sie damals bereits als Notariate fungiert haben, ist jedenfalls vorhanden. Die Schöpfung der. ’Agora- nomie möchte ich übrigens mit der des iegoßürag auf eine Stufe stellen. in >22 4).Die Agoranomie.darf man wohl als ein von Anfang an gleich allgemein- ügyptisches Institut auffassen; siehe gegenüber Gerhard die Bemerkungen Wilckens, Archiv II. S. 523. Te ne en  .ö} Es wird jedenfalls. in; keiner der späteren demotischen Urkunden ge- nahınt,: sondern nur, wie etwa im dem. P. Berl. 6857 :(Spiegelberg 'S..23), ein Schreiber ohne jede nähere Bezeichnung. . ln. Sonena. len fun 6) Die Einriehtung..des, Tempelnotariats stammt ‘aus vorptolemäischer Zeit, siche. etwa Revillout, Preeis L 3..520, 528,596, °:.. 0°. -. on:



298 Achtes Kapitel. Das Verhältnis von Staat und Kirche. 
  

Als kein direktes Privileg der Tempel möchte ich alsdann die 
in dem Revenue-Papyrus, also zur Zeit des Philadelphos sich findende Bestimmung über das Verfahren bei der prozessualen Eideslei- stung‘) deuten; hiernach (Rev. L. Col. 56, 7ff.) sollten die Eide in den Tempeln abgelegt werden®), eine Sitte, die übrigens auch in der späteren Zeit beibehalten worden ist.) In dieser Vorschrift über 
die Eidesleistung ‚besitzen wir immerhin einen weiteren deutlichen Beleg für das Zusammenarbeiten von Staat und Kirche; der Staat ist bestrebt gewesen die Feierlichkeit des Eides möglichst zu erhöhen. 
Ob bei der Ablegung des Eides auch Priester als 6gxwudteı (P. Grenf. 111. Col. 2,17) tätig gewesen sind, wissen wir nicht, wohl aber sind, 
da die Eide zugleich schriftlich fixiert worden sind, in den Fällen, wo sie in demotischer Sprache geleistet wurden, die Tempelnotare in ‘Aktion getreten.®) . 

Haben wir bisher auf die Frage nach den Privilegien der Kirche 
zumeist nur negative Antworten geben können, so ergibt sich hin- 
sichtlich des Asylrechts endlich einmal. ein positives. Resultat. Allerdings haben die. ägyptischen Tempel dieses nicht eo ipso auf 
Grund althergebrachter Sitte ‚besessen, sondern es mußte ihnen aus- 
dräcklich vom Staate verliehen werden?), auch dies ein Zeichen für 
die Macht des Staates in allen kirchlichen Angelegenheiten, und ferner 
ist das Vorrecht der Asylie auch nur den bedeutenderen Heiligtümern 
zugestanden worden.) Ob im hellenistischen Agypten über. das Asyl- 

  

1) Über den Eid im ägyptischen Rechtsleben siehe L. Wenger, Der Eid in den griechischen Papyrusurkunden, Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtsgesch. - Rom. Abt. XXIII (1902) 8, 158 ff. 
- 2) Auch Eide rein privaten Charakters sind in den Tempeln abgelegt wor- den, siehe P. Par. 46, ' : 

3) P. Grenf. I. 11 Col. 2, 11. (ob das hier genannte Keoviov wirklich ein griechischer Tempel ist, ist mir sehr zweifelhaft); Ostr. Wilck. 1150; dem. Eide, erwähnt von Revillout, -Melanges $. 177, Anm. (vergl. Bd. II. S. 90, A. 3) und Precis II. S. 1323 £.; dem. P. Straßb. ‘12 (Spiegelberg S. 34); L. D. VI. 378° (gr. In- schrift) Z. 17 (bei Wilcken, Archiv I. S. 412 £.), 
4) Siehe dem. P. Berl. 3080; 3172 + 3174 (Spiegelberg S. 13, 17); auch einige der von Rerillout erwähnten Urkunden und dem. P. Straßb. 8 (Spiegel- berg S. 32). - \ 
5) Siehe dreisprach. Inschrift Cairo 31089, publ. Spiegelberg, Die demoti- schen Inschriften S. 20ff.; Milne, Greek inscriptions (Catal. gen. des antiq. egspt. du musee du Caire XVII) N. 33037 (8. 10) = Dittenberger, Or. gr. inser. sel. I. 736. Die Asylie ist in Ägypten übrigens nicht nur den Tempeln, sondern auch anderen Örtlichkeiten verliehen gewesen; P. Tebt. 5, 83: &ovA« rdre« wird durch . B. 6. U. IV. 1053 Col. 2, 4 #.; P. Tebt. I 210; P.Oxy. IV. 785; P. Hibeh I. 93, 4/5; Strack, Inschriften 130 (jüdische Synagoge; die Gewähr der Asylie ist ein An- zeichen dafür, daß der Staat sich auch um die jüdische Religionsgemein- schaft gekümmert hat) näher erklärt, 

6) Siehe die Spiegelbergsche Inschrift, Z. 4/5. Ob es sich übrigens bei dem in der Inschrift Milne-Dittenberger genannten Heiligtum von Kuhemeria
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recht einheitliche Bestimmungen bestanden haben oder ob diese je nach den Kultstätten verschieden waren, läßt sich nicht mit Sicher- heit entscheiden; für die erstere Auffassung könnte man immerhin anführen, daß in dem Asylrechtsverleihungsdekret für den Horustempel von Athribis (95 v. Chr.) diesem Tempel „eiw doviiev zudareo Ei 5 Ev Meugpeı zul Bovoigsı zul Erepoug xal tov ülkov iegov“ (Spiegel- bergsche Inschrift, Z. 8/9) ohne jede nähere Spezifizierung gewährt wird. ' Bezüglich der Ausdehnung des Asylrechtes können ‚wir aus vereinzelten Angaben!) feststellen, daß der Schutz des Asyls privaten und Staatsschuldnern u. dergl.®), Verbrechern und Sklaven®) zuteil ge- worden ist, und dieser Feststellung entspricht auch die Bestimmung in dem großen Edikt Euergetes’ II. (P. Tebt. I. 5, 83f: 118 n. Chr.): „Er Tüv Öxegydvrov dodkom Torav undeva &roxav wire droßıdteodeı zugsvgEsı wdswe“, In einem Falle (Tempel zu Athribis) ist die Freistätte auf den ganzen durch den Peribolos eingeschlossenen Tempel- bezirk ausgedehnt gewesen; bei dem großen Serapeum von Memphis 

  

um ein bedeutendes handelt, ist zweifelhaft. Die Verleihung der Asylie könnte man vielleicht dadurch erklären, daß dieser Tempel ganz speziell dem Königs- kult geweiht gewesen zu sein scheint (Zeit des 13. Ptolemäers); ebenso sind ja auch in der Kaiserzeit die Heiligtümer des Herrscherkults sämtlich Asyle ge- wesen, siehe Stengel s. v. Asylon Pauly-Wissowa II. Sp. 1885. Daß nicht alle Heiligtümer das Asylrecht besessen haben, zeigt uns auch P. Tebt. 1. 26, 11 ff, wo Bewohner von Kerkeosiris nicht in die Heiligtümer dieses Ortes, sondern £al td &v Noguoöht Isodv Hüchten, 
1) Die zusammenfassenden Angaben in der Milne-Dittenbergerschen Inschrift 2. 8/9 wage ich nicht zu verwerten, da Milne gerade die entscheidenden Stellen anders als Dittenberger liest und die Photographie der Inschrift bei Grenfell- Hunt, P. Fay. Plate VIII m. E. eine Entscheidung, welche Lesung die richtige ist, nicht gestattet. - 
2) Siehe P. Hibeh L 93; P. Tebt. L 26, 11ff.; 210; B.G. U. IV. 1053; P, Oxy. IV. 785. (Die beiden letzten Belege aus römischer Zeit) Die Angaben dieser auf heidnische Kultstätten sich beziehenden Papyri haben ihre vollkommene Parallele in den .Bestimmungen von P. Oxy.I. 135, 24 ff. (richtig gedeutet von Braßloff, Zu den Quellen der byzantinischen Rechtsgeschichte, Zeitschr. d. Sa- vigny-Stift/ Rom. Abt. XXV (1904) S. 298 E. [8. 312 f.)), die das Asylrecht im christlichen Ägypten charakterisieren; wir finden also auch hier wieder bei Ein- richtungen der christlichen Kirche Anschluß an die entsprechenden der ägyptischen. 8) P. Par. 42: &Adorogss; P. Par. 10, 13: Sklave. Über Tempel als Schutz- stätten für geflüchtete Sklaven im vorptolemäischen Ägypten siche Herodot I. 113;.sie wurden «hierbei Hierodulen, d. h.. Hörige des Gottes. Inwieweit das In- stitut des Hierodulismus im griechischen Sinne des Wortes mit ägyptischen Tempeln in hellenistischer Zeit verbunden gewesen ist, wage ich nicht zu ent- scheiden; Revillout bietet aus demotischen Urkunden hierfür einige Beispiele (Preeis I. 431/2; 493; I1’884; 950;-.954 ff). Es sei jedoch hierbei darauf hin- gewiesen, daß mit dem Namen legödovioı bei ägyptischen Tempeln auch durch- aus freie Angehörige der niederen Priesterschaft bezeichnet worden sind (Bd. 1. S. 118; die „Zwillinge“ ‚können jederzeit den Tempel verlassen Bd. I. S, 248); die griechische Bezeichnung lsgddovicı darf man also nicht als Beleg für das Vorkommen des griechischen Instituts verwenden. .
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— für sein Asylrecht haben wir verschiedene’ Belege!) — kann dies 
jedoch nicht der Fall gewesen sein. Denn wir erfahren einmal, daß 
jemand, der wohl als geheimer Agent der Regierung im’ großen Sera- 
peun ständig lebt, beauftragt wird, im dortigen Asyl befindliche Ver- 
brecher zu beobachten und für.den Fall, daß sie das Asyl verlassen, die 
Beamten zu benachrichtigen, .damit diese. zu seiner Unterstützung ins 
‚Serapeum kommen (P. Par. 42). Ferner. hören wir von einer Razzia, 
die staatliche Beamte gegen allerlei Gesindel, das sich’ im großen 
Serapeum. aufhält, unternehmen (P. Par. 12), von einer ebendaselbst 
veranstalteten Haussuchung durch staatliche Organe (P. Par. 35 = 37) 
und.von einer von diesen vorzunehmenden Untersuchung eines räube- 
rischen. Überfalls, den Serapeumsbewohner gegen. andere ausgeführt 
haben (P. Par. 36 = P. Vat. IV. 8. 445). Auch die ständige Statio- 
nierung eines staatlichen Polizeikommandos- in dem ‚zum Serapeum 
gehörenden Anubieum®) spricht dagegen,. daß der ganze ‚Serapeums- 
bezirk Freistätte gewesen ist.- Es ist nun wichtig, daß wir. Polizei- 
wachen auch in anderen Tempeln stationiert finden (Bd. 1. S. 285, A.5) 
und daß die Einmischung der staatlichen Gewalt auch für andere 
Tempelbezirke bei Vergehen, die in ihnen- begangen worden sind, be- 
zeugt ist.) Ob auch diese Heiligtümer das Asylrecht besessen haben, 
wissen -wir freilich nicht; immerhin darf man aber wohl auf "Grund 
all. dieser Feststellungen die ‚Behauptung wagen, daß trotz des Asyl- 
rechts die Tempelbezirke und ihre Bewohner im: allgemeinen der 
staatlichen Polizeigewalt unterstellt gewesen’ sind.” Ebensowenig wie 
über die. Ausübung der Polizeigewalt durch geistliche Beamte im 
‚Tempelbezirkt) besitzen wir'.bisher irgendwelche Anhaltspunkte über 

  

1) P. Par. 42; Spiegelbergsche Inschrift, Z. 7/8; Revillout erwähnt im An- schluß an’ demotische Papyri des öfteren das "Asylrecht- des Serapeums,: siehe z.B. Rev. €g. III. 8.125,'136; IV. S. 188 #.; V. S, 33, 50;.VIILS.36. ° .: ..: 
2) Siehe Bd. 1.8, 285,.A.3; auch.S. 42, A. 4; der.in P. Par. 36, 18/19 ge- 

nannte, im-Anubieum stationierte-Menedemos, der den. Titel „ö muxe& zoo srou- tnyoö“.führt und dem polizeiliche Maßnahmen übertragen werden, ‚wird :ınan wohl dem deyıpviexieng in :P. Par. 35.6 (= 37, 6) gleichsetzen dürfen; vergl. auch .die von Rervillout a. a. 0. Rev. eg. V.S. 43.über diesen Menedemos auf Grund.des dem. P: Berl. 1561 (Passalacqua) gemachten Angaben. Revillout legt ihm übrigens auf Grund: von P. Par. 36 Verso den Titel „rar auhkvrrüv“ bei, doch sind diese Worte gar nicht mit Menedemos zu verbinden;. der Papyrus: be- handelt ‚nämlich das Verhalten einiger. »eAlvvrai,.und demnach soll’ offenbar die auf. der Rückseite stehende Formel „rör »ehlvrror" auf den Inhalt des Dokuments hinweisen. , . . .. 2 
3). P, Grenf. I. 38; P. Amh. II. 35, 40; P. Tebt. I 39; 44. oo. 

: 4) Wenn z.B. an der oben erwähnten Haussuchung außer staatlichen Poli- zisten. auch. ein Mitglied des Tempelvorstands beteiligt ist (P. Par. 35,7 — 37,7), 80 spricht dies nicht gegen .die obige. Behauptung; die Anwesenheit .des betref- 
fenden ist.einfach als-Ausfluß ’des dem, Tempel. zustehenden Hausrechts aufzu- . fassen.: Der Bd.]. S. 224 genannte Priester Chahapi, .der im großen ‚Serapeun allerlei polizeiliche Maßnahmen getroffen hat, ist neben seinem Priesteramt. und
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eigene kirchliche Jurisdiktion. Von einer Immunität des Kirchengebietes in hellenistischer Zeit kann also’ nicht die Rede sein. 
nn Auf die enge Verbindung von Staat und Kirche, für die wir schon so viele Momente haben anführen können, weist uns 'schließ- lich auch eine Vergünstigung hin, die der Staat in ptolemäischer Zeit der ägyptischen Kirche zugestanden hatte, die feierliche Krö- nung der Könige durch ägyptische Priester in Meniphis,! Faßt man die ägyptische Königsweihe und die von Polybios erwähnten @veximtijgıe als ein und dasselbe Fest?), so ist uns die Feier der- selben für Ptolemaios Epiphanes, Philometor I, Euergetes IL, "Philo- metor II. Soter und wohl noch’ für den Sohn des 13. Ptolemäers bei dessen Lebzeiten bezeugt.) Für die früheren Ptolemäer ist sie bis- 

zwar vor allem staatlicher Polizeibeamter gewesen. Daß gerade ein solcher der Priesterschaft eingereiht worden ist, ist jedenfalls bemerkenswert. Die -Aus- übung der Polizei durch den Staat im Tempelbezirk mag wohl zu mancherlei Konflikten mit der Priesterschaft geführt haben; um ihnen möglichst vorzu- beugen, mag die Einreihung jenes Chahapi erfolgt sein. Was übrigens Revil- lout, Preeis II. 897, A. 1, 912 über die Leitung der Polizei durch den Tempel- vorstand des Serapeums sagt, schwebt vollständig in der Luft, . 1) Über sie siehe etwa Dittenberger, Or. gr. inser. sel. I. S. 145 ff, (Anm. 32). 2) Mehrere (z.B. Mahafty, history $, 151, Szanto s. v. Anakleterien Pauly- Wissowa I. Sp. 2034, Bouche-Leclerq a.a. 0. ]. 8.364) sprechen sich gegen diese Identifizierung aus — in diesem Falle ‚würde der Beleg für Philometor I. aus- scheiden —, zwingend sind ihro Ausführungen aber nicht; die Tatsache, daß uns Polybios XVIII. 55, 3 die Feier der dvasıneie für dieselbe Zeit bezeugt, für die die Inschrift von Rosette die Krönung in Memphis belegt, spricht jeden- falls für die Identifizierung. . . - \ , 3) Epiphanes: Inschrift von Rosette 2. 7/8, a3, 45; Polyb. XVIIL 55, 3. Philometor L: Polyb. XNXVIIL 12,8 [Wilcken bei Droysen, Kleine Schriften II. 8.440 bezieht diese Nachricht zwar auf Euergetes II. (so auch z. B. Bouche- Leclerq a.2.0. IL. S, 5, A. 2), hiergegen jedoch Niese, Gesch. d. griech. u. mak. Staaten III. S. 169, A. 4. "Derjenige, der eben wie Wilcken Anakleterien und ägyptische Königsweihe einander gleichsetzt, darf übrigens die Polybiosnotiz auch deswegen nicht auf Euergetes II. beziehen, weil dann chronologische Schwierigkeiten entstehen. Bei ihr handelt es sich um den Frühsommer 169 v. Chr‘, und in dieser Zeit war der 2. Euergetes, angenommen den Fall, er war wirklich bereits König, jedenfalls auf Alexandrien beschränkt, von der Vornahme der Krönung in Memphis kann also nicht die Rede sein]; Makk. IL 4, 21 (falls Wileken a. a. 0. mit Recht die Protoklisien den Anakleterien gleichsetzt), Li- vius XLII. 6,4 kann ich nicht (anders Wilcken) als einen Beleg für die Feier der Anakleterien ansehen, Euergetes II.: Diodor XXX. 13. Philometor Il, Soter: Hierogl. Inschrift, erwähnt bei Brugsch, Thesaurus V. $, 871. Es ist hierin ausgesprochen, daß dieser König sich sogar zweimal hat krönen lassen, das 1. Mal wohl bald nachdem er König geworden war, das 2. Mal als er nach dem Tode seines Bruders 88 y. Chr. wieder die Herrschaft in Ägypten erlangte; durch einen gr. P. Cairo, publ. B.C.H.XXI (1897) 8.141 hören wir übrigens zufällig von der Anwesenheit des Königs etwa zu jener Zeit in Memphis. Sohn Ptole- maios’ XIII. (Neos Dionysos), wohl Ptolemaios XIV. Philopator: Hierogl. Inschrift in London, Brugsch, Thesaurus V. S. VIIL Allgemein (so auch z.B,
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her nicht belegt‘), sondern nur, allerdings in nicht einwandfreier Form, 
nämlich durch Pseudo-Kallisthenes (I. 34), für Alexander den Großen anläßlich dessen Aufenthalts in Memphis. Ganz sicher erscheint es mir, daß sie nicht erst zur Zeit des 5. Ptolemäers eingeführt worden ist, denn dann würde Polybios (XX VIII. 12, 8) doch kaum von „z& vouisöneva — dvaxıyıigıe“ zur Zeit Philometors L sprechen, vor allem würden aber die Priester in dem Dekret von Rosette die vor kurzem erfolgte Krönung des Epiphanes wohl ganz anders hervor- heben als sie es tun, sie als ein der Kirche gemachtes Zugeständnis feiern und ihren Vollzug nicht einfach mit den Worten „ouvreis- Hvar Ta mpooNKoVrE von ci zegehfpe zig Buoıkeleg (bez. z& vouöusve TH nagehipeı tüg Baoıkelag)“?) abtun. Die Krönung ist 
Bouche-Leclerg a. a. O. II. 8. 124) faßt man diese Inschrift als einen Beleg für die Krönung des Neos Dionysos im Jahre 76 y. Chr., man berücksichtigt jedoch nicht, daß in der Inschrift ausdrücklich nicht von der Krönung des augenblick- lichen, sondern des zukünftigen Königs die Rede ist, und es werden als Ort die Kammern genannt, „welche für das 30Jjährige Regierungsfest bestimmt sind“. Nun hat man dieses uralte -Fest (das hb-Sd der hieroglyphischen Inschriften, griechisch in der Rosettana Z. 2: Toraxovreernelöss) allem Anschein nach als das 30jährige Jubiläum der Proklamierung zum Thronfolger aufzufassen (siehe Sethe, Ä. Z. XXXVI (1898) S. 64, A. 3 und Beiträge zur ältesten Geschichte Ägyp- tens S. 84), seine Nennung in der Inschrift würde also gerade zu meiner Deu- tung sehr gut passen, Die feierliche Krönung des Königssohnes wäre etwa mit den Krönungen der Söhne der mittelalterlichen deutschen Kaiser auf eine Stufe zu stellen. Ein chronologisches Bedenken gegen meine Erklärung besteht übrigens nicht, denn die allgemeine Annahme, die Krönung sei im Jahre 76 v. Chr. er- folgt, ist m. E. willkürlich. . Die Inschrift berichtet einfach hintereinander die wichtigsten Momente aus dem Leben des memphitischen Hohenpriesters; daß die Krönung in demselben Jahre erfolgt sei, in dem die Ernennung des PSere- u-ptah zum Hohenpriester stattgefunden hat, ist in der Inschrift nicht zum Aus- druck gebracht. 

Stracks, Dynastie S. 213 Vermutung, daß auch noch Caesarion nach ägyp- tischem Ritus gekrönt worden sei, läßt sich nicht beweisen. 
1) Aus dem Beinamen: N zZ a (oder ähnlich), welchen Philadel- 

phos und Philopator führen, darf man eine Krönung durch die ägyptische Priesterschaft, die der Willen des Vaters veranlaßt hat, nicht ohne weiteres ent- nehmen, da man ihn sehr wohl etwa übersetzen kann durch: „der, der durch seinen Vater auf den Thron erhoben worden ist“. Auch das in der Pithomstele Z. 28 erwähnte Fest, welches nach der Übersetzung Navilles, Ä, Z. XL (1902/3) S. 75 „a Vanniversaire du couronnement du roi“ (sc. Philadelphos) gefeiert wird, ist kein Beleg, da man es auch einfach als Thronbesteigungsfest deuten kann. Strack, Dynastie $. 197 versucht die chronologische Differenz zwischen den An- gaben der Schriftsteller und dem urkundlichen Material über den Zeitpunkt, in dem Ptolemaios I. König geworden ist, dadurch zu beseitigen, daß er die spätere Zeitangabe des urkundlichen Materials mit der feierlichen Krönung des Königs in Verbindung bringt; es ist dies natürlich reine H pothese, aber doch eine, die viel für sich hat, da wir bei ihrer Annahme die Überlieferung voll aufrecht erhalten können (Jacoby, Das Marmor Parium $. 203 urteilt hier nicht richtig). 2) Rosette Z. 7/8, 28, 45; ßaoıAsie darf man hier immer nur mit Krone
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nun eine altägyptische Institution!) Ließe sie sich mit voller Sicherheit . für Alexander belegen, dann dürfte man sie wohl trotz fehlender Be- “ lege ohne weiteres auch für die ersten Ptolemäer annehmen; da jenes jedoch nicht der Fall ist, so darf man vorläufig die kirchliche Weihe des neuen Königs nur als eine bereits zu Beginn des 2. Jahrhunderts v. Chr. ganz übliche, also schon vorher anerkannte Formalität des - ptolemäischen Fürstenrechts bezeichnen. Ihr großer ideeller. Wert ist fraglos, gab sie doch dem neuen Herrscher in den Augen des ägyp- tischen Volkes gleichsam die göttliche Sanktion; man wird ihr aber auch eine gewisse staatsrechtliche Bedeutung zuschreiben dürfen, Für deren Vorhandensein spricht einmal das Verhalten des 4. Antiochos, der sich aller Wahrscheinlichkeit nach bei seiner Eroberung Ägyptens im Jahre 169 v. Chr. in Memphis von den Priestern feierlich krönen ließ®), und ferner die Wiederholung der Krönung bei dem 10. -Ptole- mäer, nachdem dieser die ihm entrissene Herrschaft wiedererlangt hatte (siehe S. 301, A. 3)) Freilich darf man die rechtliche Be-. deutung der Krönung nicht zu hoch einschätzen; wir besitzen keinen Anhaltspunkt, daß jemals die Rechtmäßigkeit der Herrschaft von der kirchlichen Weihe abhängig gewesen oder daß zum mindesten auf kirchlicher Seite analog dem Verhalten der großen Päpste des Mittel- alters gegenüber dem deutschen Kaisertum eine dies behauptende Theorie aufgestellt worden sei. In römischer Zeit ist die kirchliche Weihe der ägyptischen Herrscher selbstverständlich fortgefallen. Da von verschiedenen Gelehrten die Behauptung aufgestellt wor- den ist, daß die offiziellen Beinamen der ptolemäischen Könige diesen von den ägyptischen Priestern verliehen worden seien‘), so muß hier auch auf die Streitfrage nach dem Ursprung der Beinamen wenigstens 

  

(ef. Z. 44 Paorkela PyEvr) übersetzen (Mahaffy, history S. 15% f in seiner Über- setzung der Rosettana verstößt hiergegen). 
1) Siehe hierzu etwa Moret, Du caractäre religieux de la royaute pharao- nique S. 75ff. 
2) Siehe Hieronym. ad Daniel. XT. 26 p- 1128, dessen Angabe durch die von Antiochos in Ägypten geschlagenen Münzen (siehe z.B, Poole, The Seleucid kings of Syria [Catal. of greek coins of British Museum] 8. 38: Zeus-Sarapis und - Isis) gestützt wird. Nieses Zweifel a. a. O. II S. 172, A. 5 und Bouch£-Leclergs a.a. 0. IL. S.14ff. Ausführungen sind nicht zwingend. 3) Hingewiesen sei auch auf die Scholien zu Germanicus Aratea p. 88f. u. * 157 ed. Breysig, wonach Nigidius Figulus von der ägyptischen Königskrönung als einer zu seiner Zeit — also im 1. Jahrhundert v. Chr. — ganz offiziell an- erkannten Institution gesprochen hat. _ 

4) Z.B. Lepsius, Das biling. Dekret von Kanopus $. 6; Revillout, Chrest. dem. 8. LXXXVIfE. (m. öfters); Beurlier, De divinis honoribus, quos acceperunt Alexander et successores eius $, 54; Mahaffy, history S. 118 u, 151, Mit Unrecht scheint mir Strack, Dynastie S, 128, auch Wilcken ihnen anzureihen; denn dieser äußert sich 6.G. A. 1895 8. 164, A. 1 durchaus nicht dahin, daß die Kult- namen ein Werk der ägyptischen Priester seien.
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kurz eingegangen werden.!) Als offizielle Beinamen der Ptole- 
mäer d.h. als Namen, in denen man je nach den Zeitverhältnissen 
mehr oder weniger integrierende Bestandteile der Herrscherbezeichnung 
zu sehen hat, sind alle uns im Alexanderkult begegnende Beinamen 
zu fassen; sie sind also sämtlich als Kultnamen zu charakterisieren. 
Eine andere Frage ist es jedoch, ob sie auch als solche entstanden 
oder ob schon vorhandene Beinamen hierzu verwandt worden sind. 
Es ist num bereits hervorgehoben worden (8. 272, A. 1), daß man 
die-Kultnamen der Ptolemäer, die alle echtgriechisch anmuten?), als 
etwas dem ägyptischen Kultus Frenides, erst in hellenistischer Zeit 
Neuhinzugekommenes aufzufassen hat und daß demnach die Sitte: die 
Könige unter ihnen zu verehren nicht eine im ägyptischen Kultus 
entstandene, sondern eine in diesen aus dem griechischen Herrscher- 
kult übertragene Kultform darstellt. Unter diesen Umständen darf 
man es schon an und für sich wohl als ausgeschlossen bezeich- 
nen, daß die ägyptischen Priester in ihren Dekreten den 
Ptolemäern die offiziellen Beinamen verliehen haben; wir 
besitzen denn auch keinen einzigen Beleg hierfür?) und ebensowenig 
dafür, daß etwa griechische Priester das Vorrecht besessen haben, 
die Beinamen zu bestimmen. Wir werden vielmehr annehmen dürfen, 

1) Zur weiteren Orientierung sei vorläufig auf die zusammenfassenden Be- 
handlungen der Beinamenfrage durch Strack, Dynastie 8. 110 ,; Breccia, Il 
diritto dinastico nelle monarchie dei successori d’Alessandro magno 8. 94 ff. 
und Bouch6-Leclerq a. a. O. III. S. 74 ff. verwiesen; in dem von mir geplanten 
Werke über das hellenistische Staatsrecht werde ich näher auch hierauf ein- 
gehen. \ \ - “ 
” 2) Auch den Beinamen ’Exipevns braucht man m. E. durchaus nicht als 
einen aus ägyptischen Anschauungen entlehnten aufzufassen (so z.B. E. Meyer, 
Berl. Phil. Wochenschr. 1895 Sp. 333), was dann allerdings nahe legen würde, 
daß an seiner Kreierung ägyptische Priester beteiligt gewesen sind. Der Begriff 
der Epiphanie, d. h. des leibhaftigen Erscheinens der Gottheit auf Erden scheint 
ein in hellenistischer Zeit allgemein verbreiteter gewesen zu sein, ist er doch 
2. B. schon in dem von den Athenern auf Demetrios Poliorketes gesungenen 
Päan zum Ausdruck gebracht worden (Athenaeus VI. p. 253) (siehe für ihn auch 
Kornemann a. a. 0. KlioI. 8. 83). Als offizieller Herrscherbeiname scheint aller- 
dings £xupevijs zuerst in Ägypten gebraucht worden zu sein (Strack, Dynastie 
8. 113/4 irrt, wenn er eine Silbermünze bei Imhoof-Blumer, Porträtköpfe auf 
antiken Münzen hellenischer und hellenisierter Völker S. 38, auf der dieser Bei- 

“name erscheint, auf Ariarathes IV. von Kappadocien bezieht und hierdurch ein 
Beispiel für den früheren Gebrauch des Beinamens gewonnen zu haben glaubt; 
es handelt sich vielmehr um den 6. Ariarathes, siehe Niese s. v. Pauly-Wissowa 
D. Sp. 819 und Dittenberger, Or. gr. inser. sel. I. 352 [über Königin Nysa)). 

3) Daß die Dekrete von Kanopus und Rosette keine solchen enthalten, ist 
schon von Strack, Dynastie S. 125#. dargelegt worden. Überhaupt ist alles, 
was hierüber vorgebracht worden ist, reine Vermutung; die Behauptung z. B,, 
der Name Euergetes erscheine erst seit dem Dekret von Kanopus unter den 
sövvaor Beol des Alexanderkults ist jetzt durch P. Hibeh I. 171 u. 89, 2 . 
widerlegt. ° ; .
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daß die Herrscher selbst, bez. die oberste Regierungsgewalt angeordnet haben, unter welchem Namen ihnen göttliche Verehrung zuteil wer- den sollte?); hierbei mag entweder ein neuer Name geschaffen worden sein oder man hat bereits inoffiziell gebrauchte Beinamen, die von ‚den verschiedensten Seiten ausgegangen sein können, zu offiziellen erhoben.?) 
Von einem der ägyptischen Priesterschaft in ptolemäischer Zeit verliehenen Vorrecht der Beinamengebung, ein Vorrecht, das nicht nur ehrenvoll gewesen wäre, sondern auch eine gewisse staatsrecht- liche Bedeutung gehabt hätte, kann also nicht die Rede sein, wohl aber können wir für die griechische Priesterschaft ein staats- rechtliches Vorrecht nachweisen, nämlich die Vergünstigung, daß aus ihren Reihen die eponymen Priester entnommen worden sind (Bd.1.8.137£.). Die Bedeutung, die man den eponymen Priester- tümern beimaß®), zeigt uns wohl am besten die Übernahme des Alexanderpriesteramtes durch den König selbst in spätptolemäischer 

  

1) Für die Bestimmung des offiziellen Beinamens durch Regierungsverord- nung siehe einmal die Anordnung des 2. Ptolemäers in der Mendesstele (Z. 13/14) bezüglich des Kultes seiner Gemahlin; dann ist uns aber auch z. B. aus dem .Seleukidenreich ein einschlägiges Zeugnis durch Joseph. Antiq. Jud. XII, 8361 ed. ‚Niese (Antiochos V. Eupator) bekannt geworden. 
. 2) Das Letztere tritt uns besonders deutlich bei dem offziellen Beinamen ‘des 1. Ptolemüers entgegen; dieser hat bekanntlich zu seinen Lebzeiten keinen ‘geführt, nach seinem Tode hat man dann den von den Griechen der Heimat geschaffenen Namen Soter — er ist übrigens als Kultnamen entstanden und charakterisiert sich schon durch sich selbst als solcher — übernommen. : Ähn- lich liegt die Sache bei dem 2. Ptolemäer. Auch er hat zu Lebzeiten ‚keinen ‚offiziellen Beinamen besessen, sondern es ist erst später der Beiname seiner Schwester Arsinoe „Philadelphos“ auf ihn übertragen worden (die gegenteilige, 

725; Bull. de la soci6t& arch. d’Alex. Heft IV 5.103 N. 96; P. S, B. A. XXVI (1904) 8.90; sehr wichtig ist auch P, Petr. II. 56", 7/8] endgültig widerlegt, siehe auch Wilcken, Archiv II, S. 319). Ob nun der Name BılddeApos für Arsinoe ‚als Kultname in einem griechischen, natürlich bei Lebzeiten nichtofäziellen Kultus oder ob er als gewöhnlicher Ehrennamen entstanden ist, läßt sich nicht entscheiden. Bezüglich des Beinamens Philopator siehe die Feststellung Grenfell- Hunts P. Tebt. IL. S, 107, wonach dieser dem 4. Ptolemäer vielleicht schon vor seinem Regierungsantritt zugestanden hat. . . 3) An den alten religiösen Inhalt der Eponymität darf man in hellenisti- scher Zeit natürlich nicht denken. Für die Bedeutung, die man den’ eponymen Priestern beilegte, kann man auch vielleicht anführen, daß zur Zeit des Bürger- 

de trav. XXVIII (1906) S. 194 u. B, 6. U. II. 993 Col. 2, 3 ff, entnehmen, welche yon eponymen Priestern im Lager des Königs sprechen (131/30—128/7 v. Chr., Alexandrien also so lange nicht in der Gewalt des Königs). 
Otto, Priester und Tempel. II. 

2»
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Zeit.) Ob hierfür politische Gründe maßgebend gewesen sind, etwa 
die Absicht, das: bedeutsame Amt den Untertanen nicht mehr anzu- 
vertrauen, ist nicht zu entscheiden; es wäre auch möglich, daß hier- 
bei das Bestreben mitgespielt hat die Lasten, die wohl auch mit dem 
Alexanderpriesteramt verbunden gewesen sind, auf den Staat zu über- 
nehmen. 
Schließlich sei noch als ein für die staatliche Kirchenpolitik sehr 
charakteristischer Punkt hervorgehoben, daß der Staat bestrebt 
‚gewesen ist auch auf den Privatkultus einen gewissen Ein- 
fluß auszuüben. Freilich läßt sich dies nur für nubische Gebiete 
aus ganz später Zeit belegen (siehe Bd. I. S. 251, A. 2), man darf 
aber wohl mit gutem Recht behaupten, daß dort damals nicht ein 
neues Prinzip geschaffen, sondern nur ein im hellenistischen Ägypten 
üblich gewesenes übernommen worden sein wird.. 

Bei der Besprechung der ägyptischen Kirchenpolitik in helleni- 
stischer Zeit ist das entwicklungsgeschiehtliche Moment bisher nur 
wenig berücksichtigt worden, um die großen Prinzipien möglichst 
klar hervortreten zu lassen. Diese Behandlungsweise war aber auch 
innerlich berechtigt, da allem Anschein nach die großen Richt- 
linien der Kirchenpolitik die ganze hellenistische Zeit hin- 
‚durch sich unverändert erhalten haben, nachdem sie einmal von 
den ersten Ptolemäern sei es im Anschluß an vorptolemäische -Zu- 
stände, sei es auf Grund neuer Verordnungen festgelegt worden waren. 
Leider sind wir gerade darüber vorläufig nur ungenügend unterrichtet, 
inwieweit und wann von den Ptolemäern neue kirchenpolitische 
Maximen geschaffen worden sind.?) 0. 

Trotz. des Festhaltens an den allgemeinen Prinzipien der Kirchen- 
politik mögen sich im einzelnen im Verhalten des Staates zur 

1) Siche Bd. I. S. 182ff, Bouche-Leelerg a. a. O. IM. S, 58/9 überzeugt mit 
seinen Gegengründen nicht. Als Gegenstück zu dem ägyptischen König als Priester Alexanders und seiner eigenen Gottheit kann man übrigens etwa auf 
den z.B. für Priene und Herakleia am Latmos bezeugten Brauch verweisen, ala Stephanephoren mitunter den betreffenden Gott selbst (in Priene ist es Zeug Oidumuos) einzusetzen (siehe Hiller y. Gährtringen, Inschriften von Priene, z.B. N. 4,2 u. 49; 37°, 25/6; 51,1). 

2) Die Verordnung des Philadelphos über die &xduoıgx macht hier einmal eine rühmliche Ausnahme. Verwiesen sei zu dem obigen auf die die Behaud- lung der einzelnen kirchlichen Institutionen beschließenden, ihre Entwicklung ins Auge fassenden Bemerkungen; besonders bedauerlich ist es, daß wir z.B. über die Zeit der Entstehung der die Abhängigkeit der Kirche vom Staat besonders -deutlich dokumentierenden Verwaltung eines Teiles des Kirchengutes durch.den Staat nicht näher unterrichtet sind (Bd. II. S. 91). Revillouts Aufsatz Les rap- ports de l’&tat et du clerge en Egypte depuis la premiere entreprise d’Amasis sur les biens saeres jusqu’au zegne de Ptoldmee Epiphane, der gerade über die obige Frage Auskunft geben müßte, war mir leider nicht zugänglich (er soll in , der Revue de l’enseignement sup£rieur erschienen sein); ob man ihm sichere Auf- schlüsse würde entnehmen können, ist mir freilich zweifelhaft, -
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Kirche des öfteren Wandlungen vollzogen haben, konnte doch der Staat die ihm theoretisch über die Kirche zustehende Macht mehr oder weniger.schroff zum Ausdruck bringen und die Förderung und Unterstützung der Tempel eifrig oder lässig betreiben. Auch von diesen Wandlungen haben wir bisher nur unvollkommene Kenntnis. Vielleicht darf man die Inschrift von Rosette als Beleg für eine solche fassen; sie könnte bedingt sein durch ‘das treue Verhalten der Tempel zum Staate in dem kurz vorher niedergeworfenen Aufstande (Rosette, 2.23/4), jedenfalls zeigt uns aber das Priesterdekret, daß man der Kirche besonders wohlwollend gegenüber gestanden hat. Freilich ist man über die Gewähr einzelner Vergünstigungen auch damals nicht hinausgegangen; von siegreicher Priesterschaft, von einer ecclesia trium- phans auf Grund der Rosettana zu sprechen, wie es Strack (a. a. O. Rh. M. LIII (1898) 8. 399) tut, dazu scheint mir auch nicht der ge- ringste Anlaß vorzuliegen.‘) Ein solches Urteil darf man m. E. selbst, nicht hinsichtlich der Lage der Kirche zur Zeit des 2. Euergetes und seiner Nachfolger fällen, obwohl die Tempel aller Wahrscheinlich- keit nach eine günstigere Lage als in jener Epoche während der ganzen hellenistischen. Zeit überhaupt nicht erreicht haben. Damals sind ihnen außergewöhnlich reiche Geschenke des Staates zugeflossen?), die Verordnungen des 2. Euergetes haben besondere Rücksicht auf die Tempel genomnien, ihnen Besitzgarantieen und allerlei finanzielle „Erleichterungen gebracht (P. Tebt. 1.5; 6), Priester von dem Ansehen der memphitischen Hohenpriester hat die Regierung besonders ehren- yoll behandelt®), man scheint wohl überhaupt die Zügel der Kirche gegenüber als der Vertreterin des ägyptischen Volkes im Einklang mit der ägypterfreundlichen allgemeinen Politik gelockert zu haben, - und doch, soviel wir-auch von einzelnen Vergünstigungen hören, von einer auch noch so geringfügigen Anderung des allgemeinen kirchen- politischen Systems hören wir nichts. Die römische Zeit hat alsdann für die Kirche eine Wandlung zum schlechteren gebracht; denn von irgendwelcher Milde oder von Entgegenkommen des Staates gegenüber den Tempeln finden wir in ihr nicht die geringste Spur. 
1) Über die Rosettana siehe schon vorher 8.298, A.2, Strack gibt auf die Forın der Datierung in ihr viel zu viel (siehe auch seine Bemerkung Archiv II, S. 552); der Gebrauch des einheimischen Kalenders bedeutet nur einen Sieg des ägyptischen über das makedonische Element, in diesem Falle einen Sieg des technisch vollkommeneren über ein unzulängliches System. Übrigens stellt ge- rade die Anfangsdatierung der Rosettana einen Rückschritt gegenüber einer da- mals bereits gebräuchlichen den makedonischen und ägyptischen Kalender in einfachen Einklang bringenden Datierungsweise dar (siehe Grenfell-Hunt P. Hibeh 1. 8.350); aus diesem Datum könnte man also sogar den entgegengesetzten Schluß wie Strack ableiten. . . 2) Siehe etwa die Landschenkungen Bd. L $, 264 ff,, die Tempelbauten Bd. 1. S. 389. . on 

3) Siehe die Inschriften der späteren Hohenpriester Bd. I. S, 205, 
20*



308 .  Achtes Kapitel. Das Verhältnis von Staat und Kirche. 
  

Schließlich sei noch hervorgehoben, daß die Regierung im Rah- 
men der natürlich für alle Tempel geltenden allgemeinen Grundsätze 
die einzelnen bedeutenderen Heiligtümer jedenfalls recht verschieden 
behandelt, manche wie etwa die in Memphis oder einige im Süden 
gelegene besonders begünstigt und beachtet?), andere dagegen wie 
z. B. Theben mehr oder weniger zurückgesetzt hat. Ein derartiges 
differenzierendes Verhalten war immerhin geeignet die Einigkeit inner- 
halb der Kirche zu stören?), für den Staat also von Vorteil. 

Wollen wir das hier dargelegte Verhältnis zwischen Staat 
und Kirche, ihre enge untrennbare Verbindung, die dem 
Staatsoberhaupt die oberste Regelung aller inneren und 
äußeren Angelegenheiten der Kirche, also das ius in sacra 

. ebenso wie das ius eirca sacra, übertrug, mit einem modernen 
Schlagwort charakterisieren, so kann man es als Caesareopapismus 
bezeichnen. Wir haben also für das hellenistische Ägypten genau 
dasselbe kirchenpolitische System festgestellt, welches dann auch für 
die christlichen römischen Kaiser maßgebend geworden ist.®) Inwie- 
weit gegen dieses System von den Mitgliedern der ägyptischen Kirche etwa ähnlich wie von den christlichen Priestern gegen das römische 
Staatskirchentum®) Protest erhoben worden ist, können wir leider nicht feststellen.) DaB es geschehen ist, erscheint mir allerdings sicher; 

  

1) Siehe z. B. vorher S. 285/6. Für die Beachtung, die der Staat den süd- lichen Tempeln geschenkt hat, darf man wohl auch die Einreihung eines höheren Staatsbeamten in die vereinigten Priesterkollegien der Tempel zu Philä, Ele- phantine und Abaton anführen (Bd. LS. 224). Man wollte sich dieser wohl da- durch besser versichern; die Sorge um die Sicherung der Südgrenze mag hier mitgewirkt haben. 
2) Siehe über Uneinigkeiten: zwischen Tempeln Bd. I. S. 240. 
3) Die Frage, ob und inwieweit hier innere Zusammenhänge bestehen — der Gedanke des Caesareopapismus ist übrigens auch gut römisch (ius sacrum ein Teil des ius publicum —, möchte ich hier nicht entscheiden, wie ich auch ebenso die Frage bei Seite gelassen habe, inwieweit für die älteste christliche Gemeindeverfassung Einrichtungen der ägyptischen Kirche vorbildlich gewesen sind. Untersucht man die Entstehung jener, dann darf man m. E. allerdings nicht mehr allein als Vorbilder die Jüdische Gemeindeverfassung und das grie- chische Vereinswesen (hier müßten vor allem die reinen Kultvereine der späteren Zeit, die hellenistischen Sekten berücksichtigt werden), sondern muß auch gerade ' die ägyptische Kirche in Betracht ziehen. : 4) Besonders instruktiv erscheinen mir hier die Aussprüche des Gregor v. Nazianz, Orat. XVII. $8 und des Joh. Chrysost , De sacerdotio II], 1; bei ihnen finden wir bereits in schroffster Form die im Mittelalter auftretende Lehre von der unbedingten Überlegenheit der Kirche über den Staat, so z.B. die: An- sicht, daß die Kirche als Repräsentant des Geistes über den Staat, der nur den Körper, die Materie darstelle, herrschen müsse, - “ 5) Es sind mir literarische Proteste nicht bekannt geworden und auch keine Versuche mit Gewalt das staatliche Joch zu beseitigen. Es wird übrigens „ immer wieder (so auch z.B, W. Weber a. a. 0. 8. 113) die religiöse Natur der meisten ägyptischen Aufstände in hellenistischer Zeit-hervorgehoben; dem gegen-
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einen sichtbaren Erfolg hat es jedoch nicht gehabt. In dem Kampf 
zwischen Staat und Kirche, dem wir in der Weltgeschichte allent- 
halben begegnen, hat im alten Ägypten schließlich der Staat auf der 
ganzen Linie gesiegt! 

  

über sei bemerkt, daß wir bisher, obgleich uns sehr viele Aufstände überliefert 
sind (eine Reihe von Belegen bei Lumbroso, L’Egitto? S. 69, A. 2), nur für einen eine religiöse Veranlassung feststellen können ‘(Seript. hist. Aug. vit, Hagr. 12, ı).



‚Nachträge ‚und. Berichtigungen.!) BE: 

Band I. 

8.1, A.1. Infolge Abkürzung des ursprünglichen Textes ist Kretsch- mers Stellung in der Frage nach der Nationalität der Makedonen schief wiedergegeben; zu dieser Frage würe jetzt einfach auf O, Hoffmann, Die Makedonen zu verweisen. 
8.5, A.3. Für Antinoos als ägyptischem Gott (= Osiris) siehe jetzt auch P. Lond. III. 1164 (S. 152) a, 1/2, 5; 8,19 u. 20. 8.6, A.2 u. S. 406. Der Zeig Neporns (Amon Nfr-htp) ist bei- zubehalten, siehe Dittenberger, Or. gr. inser. sel. II. $. 420 und Wilcken, “ Archiv IV. 8, 240/1. 
8.9. Für römische Götter in Ägypten sei auch auf die in der Trilinguis des C. Cornelius Gallus von diesem erwähnten dei patrü ver- wiesen. 
8.10, A. 4. Wilckens Bemerkungen Archiv II. $. 543 hiergegen erscheinen mir nicht stiehhaltig, siehe auch im folg. S. 314. $. Il. Außer den genannten sind uns noch belegt: ein Augustus- tempel in Philä bei Borchardt, Jahrb. d. kais. deutsch. archäol. Instituts XVIL (1903) S. 73 ff.; ein Hadrianeion in Hermupolis: C. P, Herm. I. (©. Wessely, Corpus Papyrorum Hermopolitanorum I, Stud. z. Paläogr. u. Papyrusk. 5. Heft) 127 Verso, Col. 2, 5; ein Hadrianeion in Arsinoe: P. Tebt. II. 407, 1. 

. S.13,A.3. Für Sarapis in Abydos siehe auch ‚noch die gr. In- schriften Cairo 9211, 9213, 9221 bei Milne, Greek inscriptions, Cat. gen. des antiq. Egypt. du Caire Bd. XVII. S, 67, 63 u. 68. 15. Siehe hierzu jetzt Bd. IL.S. 220 f. 
S. 17. Über „Privatheiligtümer in Ägypten siehe Bd. LS. 235/6 nebst Nachtrag in diesem Bande; Bd. IL. S. 73, A. 4; 175, A. 3; bezüg- lich P. Tebt. I. 88 (A. 5) siehe Bd. II. S. 39. A. 2. 8.18. Ein weiterer Tempel erster Ordnung: Tempel des Horus zu Athribis, dreispr. Inschr. 31089, bei Spiegelberg, Die demotischen In- 

Beiwörter bei Tempeln scheinen überhaupt ziemlich oft angewandt worden zu sein; so wird der oben genannte Horustempel auch noch als „lozeiöre- 

  

1) In einigen Fällen sind bei Verweisungen auf spätere Kapitel bez. Ab- schnitte diese nicht genau angegeben; verbessert habe ich diese Ungenauigkeiten nicht erst, da das Inhaltsverzeichnis oder die Indizes leicht die Rektifizierung gestatten,
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Tov TE zul Evdolörerov züv kelorov“, das arsinoitische Hadrianeion als 
„oeßasworerov“ bezeichnet (P. Tebt. IL. 407, 1). on 

8.18, A. 3. Ich habe die Adooove izo@ der P. Tebt. I zu Unrecht 
den reir« der Dekrete gleichgesetzt; Grenfell-Hunt, P: Tebt. I. S. 394 
identifizieren sie mit Recht mit den Öeurega (siche z.B. P. Tebt. I. 60, 14: 
gegenüber 62, 25). Die Dreiteilung der Tempel ist also demnach wohl 
in späterer ptolemäischer Zeit verschwunden, und an ihre Stelle eine Zwei- 
teilung in moör« und Adocove getreten; siehe hierzu auch P. Tebt. I. 5,; 
„9069 gegenüber Z. 70-76. a 

8.19, A.3. In P. Gen. 36, 11/12 ist nach Wilcken; Archiv II. 
5. 392 „[r]öv ovvvdov Heöv“ zu lesen. : a 

S..20. Weitere besonders bemerkenswerte Zusammenfassungen der 
Tempel verschiedener benachbarter ‘Städte sind einmal die schon seit vor- 
ptolemäischer Zeit zu belegende Vereinigung der Tempel des Ptah zu 
Memphis und des Horus zu- Letopolis (Spiegelberg, Ägyptische Randglossen 
zu Herodot‘ Ä: Z. XLIII [1906] S. 84 #. [8. 92]; vergl. hierzu Bd. I. 415) 
und ferner die des berühmten Retempels zu Heliopolis mit anderen Tem-. 
peln dieser Stadt, sowie eines Nachbarortes Aphroditopolis (P. Tebt. IL. 313; 
für die Vermutung Grenfell-Hunts, daß dieses. Aphroditopolis in’ der. Nähe 
von Heliopolis gelegen sei, siehe Brugsch, Die Geographie des alten 
Ägyptens I. S. 260, wonach eine der Bezirksstädts des heliopolitischen 
Gaues in hieroglyphischen Inschriften in Verbindung mit dem Namen einer 
Hathor (= 4peodirn) genannt wird).. 2 . 

S. 20, 4.3. Bd.1L. 8.128, A. 1 habe ich mich Wessely ohne jeden 
Vorbehalt angeschlossen. ln : \ 

S. 2]. Für die von mir behauptete Vereinigung der Priesterkollegien 
von Patlıyris und Krokodilopolis siehe jetzt P. Lond. III. 889° (S, 22), 
2. 3: iegeig „roü (sic) &v Koozodiiuv nödsı za) IIe$vgeı Teoüv“, 

S. 21, A. 2. Weitere Belege für iegeig Zovgov zul "Apgodlrng: 
P. Lond. IH. 676 (S. 14), 2. 8; 1206 (8. 15), Col. 2, 22; 678 (8. 18), 2.5; 
1200 (8. 19), 2.14. e 
. 8. 22. Einen Beleg für eine gewisse Verbindung alexandrinischer 
Heiligtümer (hier handelt es sich um das Seräpeum) mit den Tempeln in 
Memphis in späterer ptolemäischer Zeit bieten uns jetzt auch hieroglyph. 
Inschriften, publ. von Breceia, Annales du service des antiquites de ’Egypte 
VII (1907) 8. 64 ff. a E nn - 

S. 22, A. 7. Den Namen ’Eußrjs führt auch ein in Rom lebender 
agopijeng, der von der isg& rdlıs 1öv muivisröv tod dv Poun dıös “Hkov 
Zugirudog zei Yeiv Zeßaoröv geehrt wird, I. Gr: $. I. 1084. . : 

8.23, A. 2. Als Hinweis auf die Priesterphylen fasse ich jetzt auch 
Diodor I. 70, 2, wo es von den Priestersöhnen heißt „rererdevnkvor ÖE 
»dklıore Töv Öuoedvöv; siehe hierzu Bd. I. S, 77. = 

$. 24. In der hieroglyph. Inschrift Cairo 22180, publ. von Spiegel- 
berg, Ä. Z. XLIIL (1906) S. 120 #, Z. 2/3 ist möglicherweise neben Pro- 
pheten und Göttesvätern die alte wo[wt] (die Stelle ist verstümmelt) ge- 
naunt, d.h. wir würden hier die für. die Laienpriesterschaft des mittleren 
Reiches üblich gewesene Bezeichnung auch in ptolemäischer "Zeit finden. 

‘ Der Anwendung der alten Bezeichnung wäre jedoch durchaus noch nicht 
zu entnehmen, :daß .die mit ihr Belegten den Laienpriestern der alten Zeit
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wesensgleich seien. Ebenso wie deren Organisation wäre eben auch der Name auf offizielle Priester übertragen worden, da er mit den in Phylen. gegliederten Priestern zu eng verbunden gewesen war. . Für. abwechselndes Amtieren der Priester in ptolemäischer Zeit sielie auch die Bemerkungen von Brugsch a.a. 0. A, 7, XXI (1884) S. 122—. 124 auf Grund hieroglyph. Inschriften. 5 S. 24, A. d. Es handelt sich um zwei Tempel, den des Wepwawet: (so, nieht Epuat) und den des Anubis... 
S. 25, A. 8. Siehe für äyvele in der Bedeutung „Fasten“ auch Plu- . tarch, ‘De Isid. et Osir. c. 8, on . Ss. 26 ff. Bouche-Leelergs Histoire des Lagides III. 8. 64/5. Behaup- tung, die Schaffung der 5. Priesterphyle’ sei erfolgt, um eine speziell den Königskult versehende Priesterphyle zur Verfügung zu haben, ist unan- nehmbar. Hiergegen spricht einmal das S. 30 gegenüber Revillouts An- nahme einer Spezialkompetenz dieser Phyle Bemerkte, und ferner ist bei ihr gar nicht in Betracht gezogen, daß ja die einzelnen Phylen miteinander “ abwechselnd den gesamten Kultus besorgt haben (Ba. 1. S, 24/5). » 8.82. Die zertepväle ist uns jetzt aus römischer Zeit auch für den - Soknebtynistempel von Tebtynis belegt, siehe P, Tebt. I. 298; 299; 598. 8.82, A. 6. Für den eben genannten Tempel sind durch P, Tebt. II. 298, 24: zwei Mitglieder der 1. Phyle (107/8 n. Chr.).und durch P. Tebt. II. 299 ein Mitglied der 5. Phyle (am 50 n. Chr.) belegt; im P. Tebt. II. 598 sind die 1. und die 4, Phyle (Zeit des Commodus) er- wähnt. - 

8.385. Au BGU.IL 162, 15#. und P. Tebt, IL 298, 24 ff. scheint mir zu folgen, daß in den Priesterlisten doch des öfteren für die Anord- nung der Priester das Alter maßgebend gewesen ist (sollte dies vielleicht für die dem Staat eingereichten Listen vorgeschrieben gewesen sein?), daß aber auch wohl die Zeit der Zulassung zum Priesteramt mit in Betracht gezögen worden ist. 
S. 36. Die große Zahl der zu einem Tempel gehörenden Priester höherer Ordnung ergibt sich auch aus P. Tebt. II. 298, 11; 299, 12/13, wonach am Soknebtynisheiligtum allein 50 Priester ständig von der Kopf- steuer befreit gewesen sind, \ " S. 38ff. Da Bouche-Leclerg, Hist. des Lag. III. S. 197, A. 2 in der Auffassung der Bezeichnung &mirdras za) doyısgeig sich wieder denen an- schließt, welche hierin den Hinweis auf zwei unbedingt von einander verschiedene Ämter, das eine priesterlichen, das andere staatlichen ' 

(nicht nur Ehrentitel, so v. Bissing, Deutsche Literaturzeitung 1906 Sp. 601) bestanden; sie haben die Leitung der Tempel in den Händen gehabt, daher auch der Titel „erordeng ul doyiegesg“ (der fehlende “Ar- tikel kennzeichnet den Titel unbedingt als eine Einheit). Nun hat es aber auch Vorsteher von unbedeutenderen, bez. mit anderen Tempeln zu einer Verwaltungseinheit verbundenen Heiligtümern gegeben, die zwar den Titel Eriotdrng oder dergl. geführt, die aber der Priesterklasse der &gyıegeig nicht angehört haben; Beamte weltlichen Charakters in ihnen zu sehen liegt
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jedoch nicht der geringste Anlaß vor. Naturgemäß darf man auch bei dem aus dem Ägyptischen stammenden Titel der Tempelvorsteher, „Arsuvıc“, nicht stets an einen Angehörigen der Klasse der &gyıegeis denken; siehe 2.B. Bd. II. S. 47, in Betracht zu ziehen ist dies auch z.B. bei dem P. Tebt. II. 313, 6 genannten ehemaligen Asoövıc. 
S. 39. Das Amt der Assovng ist uns jetzt für die römische Zeit durch die P. Tebt. II des öfteren belegt. 

8.43. Für die Verbindung des Philäheiligtumes mit dem Tempel von Elephantine siehe auch die Angaben im hieroglyph. Teil der triling. Inschrift des Cornelius Gallus, sowie die Reliefs der Stele; siche Wileken 2.2.0. Ä. Z. XXXV (1897) 8. 72, A. 3. Auch. darauf sei verwiesen, daß die Dodekaschoinos, die Ja_ in alter Zeit im Besitz des Chnum von Elephantine gewesen ist, in ptolemäischer Zeit der.Isis von Phili gehört hat. Wilcken, Archiv IV: S. 251 folgert jetzt auch mit Recht auf Grund des gr. Mumienetiketts 68 publ. bei Hall, P.S.B.A. XXVII (1905) S. 164, daß auch in Hermonthis das Philäheiligtum einen Filialtempel besessen hat. S. 44. Zum. Titel des Tempelvorstehers der Isis: von Phil. „erster Prophet‘ sei bemerkt, daß uns für das Philäheiligtum aus hellenistischer Zeit auch der Titel „zweiter Prophet“ belegt ist, siehe BA.L S. 209, A. 2. S. 45, A. 4. Ein einzelner Tempelvorsteher ist uns jetzt auch für den berühmten Sonnentempel zu Heliopolis und die mit ihm vereinigten Heiligtümer für das 3. Jahrhundert n. Chr. belegt (P. Tebt. II. 313); der- selben Zeit gehört auch das gr. Mumienetikett Cairo 9315 bei Milne, Greek inseriptions $. 80 an, das einen Epyuegedg Agnäyıs nennt. Die Inschriften ei Milne, Inschriften 2® usw. sollen nach Milne, Greek inscriptions $, 29 nicht“ aus Apollinopolis parva, sondern aus Koptos stammen, wozu die Er- wähnung des Gottes Pan gut passen würde. Siehe hierzu auch Spiegelberg, Die demotischen Inschriften $. 34 /5 (besonders die hier genannte dem. In- schrift bei Petrie, Koptos p. XXI). Die dpyisgeig rüg züv Agcıwoitäv mölsag (siehe jetzt auch den doyisgeredsaug tüg zöv Tavasırdv rölsog in P. Lond. IN [S. 133] Z. 2/3) darf man wohl nicht als Priester eines bestimmten Tempels fassen, wie ich es getan habe, und sie auch nicht einem bestimmten Kultus zuweisen, sondern in ihnen hat man litargische städtische Beamte zu seben (siehe jetzt hierzu auch P. Fior. I. 21, 2 und Preisigke, Städt. Beamtenwesen im röm.-Ägypten 8. 14, A. 4), die im Namen der Stadt- gemeinde religiöse Handlungen vorzunehmen hatten, d. h. sie hatten so- wohl mit dem ägyptischen, wie mit dem griechischen Kultus zu tun (siehe Bd. I. 8.161). Diese Feststellung beseitigt meine Bemerkung auf $. 5l. A. 3 über den Charakter der dort erwähnten Oberpriester. 8. 47ff. Ein leitendes Priesterkollegium ist uns jetzt auch für den Tempel zu Tebtynis seit dem Jahre 107/8 n. Chr. (siehe hierzu auch Bd. IL 5.291, A. 2) belegt (P. Tebt. II. 298). Es hat damals aus 5 Mitglie- dern bestanden; in späterer Zeit begegnen uns 4 (P. Tebt. IL. 293: um 187 n. Chr.), 6 (P. Tebt. II. 303: 176/180 n. Chr.) und sogar 10 Mit- glieder (P. Tebt. II. 309: 115/16 n. Chr.). Als Titel finden wir: roeoßü- Tegor Tegeig (bez. fegdov) (P. Tebt. II. 298 u. 309) oder einfach z.B. „of s“ (P.-Tebt. II. 303) und vielleicht auch jyovuevog isgdav (P. Tebt. II. 525). Über die Entstehung des leitenden - Priesterkollegiums siehe jetzt auch Bd. II. S. 291, A. 3.
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$:48, A. 2. Lies P: Rainer 121. en 
8:50. Die Wiederwahl von Mitgliedern des leitenden Priester- kollegiums ist jetzt bezeugt durch P. Tebt. II. 309, 1—7'(116/7 n: Chr.) gegenüber P. Tebt. II. 298, 3—6 (107/8 n. Chr.). N 

Als Beleg, daß auch noch in römischer Zeit die: Würde des Tempel- 
vorstehers’lebenslänglich bekleidet werden konnte, darf man wohl die.dem. Inschriften Cairo 31101, 31114, 31146 u. 31160 bei Spiegelberg $. 34/5 anführen, wonach ein zooordrng "Isıdog aus Koptos sein Amt von Tiberins bis auf Nero geführt .hat. : “ 
: 8/51: Ein sein Amt nicht lebenslänglich verschender Oberpriester des 
Soknebtynis begegnet uns jetzt auch im P. Petr. III. 53P (Zeit: 3. [?] Jahrh: v. Chr.); siehe auch den in P. Tebt. II. 313, 6 genannten yevönevog Assaung (210/11 n. Chr.). et “ -  :Wilekens, Archiv III $. 543 Auffassung, daß der &miueleriig des Ju- piter-Capitolinus-Tempels in Arsinoe nicht auch den Titel Goyızgeüg geführt 
hat,; also keinen priesterlichen Charakter gehabt hat, kann ich nicht zu- stimmen. Selbst für den Fall, daß Preisigke mit Recht in B. G. U. II. 362 
p. 2,17 u. frg. 3,5 Goyılegoreicag) ergänzt, glaube ich, darf man meine Auffassung beibehalten. In beiden Fällen (in dem ersten ganz sicher) finden wir nümlich diesen Titel in der die Richtigkeit der Angaben ver- 
bürgenden, Unterschrift, die am Schluß der Abschrift des Tempelkassen- 
Journals steht;. die Abschrift enthält nun die Ausgaben bis einschließlich des letzten Tybi (p. 2, 10f.), wird also erst zeitigstens im Mecheir an- gefertigt worden sein. Zu dieser Zeit, im Mecheir, ist aber der bisherige 
Leiter des Tempels bereits von seinem Amte zurückgetreten gewesen (siehe p. 3, 1f.), der Titel Goyı(egurevseg) würde also dem Stande entsprechen, den er in der Zeit nach seinem Rücktritt als. gewesener Oberprieter des 
Jupitertempels eingenommen hat. 5 "8.52, Siehe Bd. II. 8. 77, A. 1. 

S. 538. Bezüglich ‘der an den König adressierten Petitionen ist zu beachten, daß diese nicht immer ‘in die Hand des Königs gelangt sind, sondern z. T. durch die von ihm hierfür ständig delegierten Gaubeamten 
erledigt worden sind; so zuletzt auch wieder Preisigke, Die ptolemäische Staatspost, Klio VII (1907) 8. 257 £. . \ - 8.56. Ob es sich bei den in P. Par. 1563 (S. 401) und in der gr. Inschrift von .Delos, publ. B. C. H. XXIX (1905) S. 319 genannten ErioroAoygdpor um die Hof- oder um die lokalen (siehe P. Tebt. 1. 112, 87) Beamten dieses Namens handelt, ist nicht zu entscheiden. . 

S. 56, A. 1. .In Strack, Inschriften 140, 50 kann man m. E. ebenso- 
wohl den &rıoroloygdpog wie den Ünouvmueroygdpog ergänzen: 
8.56, 4.2. Auch Wilcken, Archiv III. S. 332. hat sich inzwischen gegen Stracks Annahme ausgesprochen. - 2 8.59 (siehe auch 8. 66). Der einfache Titel &gzusgevg für die die Oberleitung der Priesterschaft führenden römischen Beamten begegnet "uns jetzt auch in P. Tebt. II. 291, 34; 292, 18 u. 27; 314, 7; '315, 31. 
8.59, A. 1. Hirschfelds, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten: bis auf Diokletian®. 8. 363 Behandlung der Vestinusinschrift ist falsch; es folgt nicht aus ihr, daß das Museumspriesteramt und das Amt des doyLegsug in der Regel vereint gewesen sind. H. beachtet nicht, daß zwischen dem
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ersten in ihr genannten Titel und den folgenden der Name gesetzt ist; die hinter dem Namen stehenden -Titel beziehen.sich eben auf die früheren. Ämter des Vestinus.' BEER nn ee N 
S. 61. Siehe Bd. IL 8.76, A. 2. . en Rn © 8. 6lff; Für die-im Anschluß an Wilcken ‘vorgeschlagene Identifi- zierung des idıos Aöyog und des @gyuegeug auch in der Zeit vor ‚Septimius Severus (Grenfell-Hunt, P. Tebt. ILS, 66 stimmen auch zu) liefert uns ein weiteres, wohl ganz zwingendes Zeugnis P. Tebt. II. 315. Wir be- saßen nämlich bisher noch keinen Beleg dafür, daß der &eyıegeug.in jener Zeit auch in nichtreligiösen Angelegenheiten die Tempel bez. die Priester kontrolliert hat. P. Tebt. II. 315 (2. Jahrhundert n. Chr.) zeigt uns nun, daß dem dpyıepeig auch die oberste Kontrolle der Tempelabrechnungen übertragen gewesen ist, also.gerade jene Befugnis, die als eine Spezial- kompetenz des idioe Aöyog anzusehen ist. Auch auf P. Tebt. IL. 294 sei verwiesen, wonach der idiog A0yog im Jahre 146 n: Chr. als die oberste Instanz bei der Vergebung höherer Priesterstellen angegangen worden ist (siehe vielleicht auch P. Tebt. IT. 418 Recto; 608). Wir besitzen übrigens Jetzt zufällig eine in rein finanziellen Angelegenheiten allein an die Zmırgori, Tod iülov Adyov gerichtete Eingabe vom 1. Thoth des 5. Jahres des Septimius Severus (P. Lond. IH: 1219 [S. 123]); nun zeigt "uns P. Achmim, puhl. Hermes XXIII (1888)'S. 593 vom Pachon. desselben Jahres ganz deutlich die Vereinigung von deyıgwsuvy und Erırgonn ‚Tod iöfov Aöyov; sollte nun wirklich gerade in den ersten Monaten des 5. Jahres die Vereinigung erfolgt sein? Dem widersprechen alle anderen Zeugnisse, es zeigen uns daher gerade diese ein und demselben Jahr angehörenden Be: lege, wie man bald — je nachdem, welcher Zweig der Oberbehörde in Aktion trat — den volleren oder den weniger vollkommenen Titel gebraucht hat: S.64,A.4 Was die Streitfrage Zdrog Adyog und odoazög Aöyog anbelangt (siche übrigens auch Hirschfeld a. a. 0. $. 352 ff), so sei hier ‚nur hervorgehoben, daß man zwischen beiden Ressorts nur einen verwal- tungstechnischen, nicht aber, wie andere anzunchmien geneigt sind, auch einen‘ rechtlichen Unterschied ännehmen darf. Weitere Ausführungen würden mich jedoch hier zu. weit führen; ich hoffe sie in anderem Zu- sammenhang bieten zu können, en | 2 S. 67. W. Weber a. a. 0. 8. 113 glaubt, daß gerade im Jahre 122 n. Chr. durch Hadrian die &oysowsvvn und die Eurgomm tod idlov Adyov infolge der damaligen’ religiösen Unruhen „vereinigt. worden seien. }lehr als eine Hypothese ist Webers Auffassung natürlich nieht; .über die Zeit der Entstehung der dezıoucuen besagt auch sie leider nichts. Sicheres. 8.78. Die Bezeichnung zAj9og für die Gesamtheit der feoeig be- gegnet uns auch im P. Lond. II. 335 (8. 191), 2.15 (im Gegensatz zu den Ayodusvor Isodov in Z. 20/1); siehe ferner P. Tebt. II. 310, 4. “ S. 78, A-1. Die Angehörigkeit von Stolisten und 'Pterophoren zur Phylenpriesterschaft ist uns jetzt auch durch P. Tebt. II. 298, 2/3 u: 15#. gegenüber Z. 24ff. bezeugt. nn ” . ze 

S. 83. Bezüglich der Verteilung ; der einzelnen Priestergruppen - an den Tempeln sei bemerkt, daß prinzipiell wohl an jedem bedeutenderen Heiligtum Stellen für Angehörige der verschiedenen Priestergruppen be- standen haben werden; es scheint aber einmal, als wenn öfters mehrere
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höhere Stellen ein und demselben übertragen ‘worden sind (siehe z. B. P, Tebt. II. 294; 295; 296; biling. Inschrift Cairo, publ. von Spiegel- berg, Annales du service VII [1906] S. 251 #.; wohl auch B.G. U. L 337, 13 [Wessely, Kar. u. Sok. Nes, $. 68]; P. Gen. 7), und ferner mögen auch mitunter nicht alle Stellen besetzt gewesen sein, siehe z. B. vorher 8.291, A. 3. 
S. 85. Der Priestertitel zogupeiog ist uns Jetzt auch durch die so- eben angeführte biling. Inschrift Cairo belegt; ob ihn Wilcken, Archiv III S. 242 mit Recht in P. Lond. IL. 357 (8.165), Z. 11 ergänzt, ist mir sehr zweifelhaft. u 
8.86: : Neue Titel von Stolisten sind uns durch P. Tebt. II. 313 be- legt: deuregoszohssrnjg (Z. 5) und diddoyog sroAssreiag (Z. 4). 
S. 87. Über den Titel „Gottesvater“ siehe jetzt Borchardt, Der ägyp- tische Titel „Vater des Gottes“ als Bezeichnung für Vater oder Schwieger- vater des Königs, Sitz. Leipz. Akad. Phil.-hist. Kl. Bd. LVII (1905) 8.254 ff. 8.88. Auch bei dem Tode heiliger Tiere hat der fegoygaunereug bestimmte Funktionen zu :erfüllen.. gehabt; siehe .hierogl. Inschrift Cairo 22180, publ. von Spiegelberg, Ä. Z. XLII (1906) S. i29E. 8.88, 4.8. Über die &grsdovderer, deren Namen mit ihrer Be- schäftigung, dem Spannen der Meßschnur, zusammenhängt, siehe jetzt Nissen, Orientation I. 8. 32 u. 38. Siehe für den lsgoygaunerevg auch Apulejus, Metam. XI. 17. 
S. 89, A. 1. Siehe auch Horapollon, Hierogl. I. 38; P. Leid. IL, V, Col. 12, 10#.; P. Par. 1, Col. 3, 72f.; P. Hibeh I. 27, 44 #.; P, Tebt. II. 291, 41 
8.90. Bezüglich der ägyptischen H6of sei auch auf die von Julian, epist. 56 angeordnete Gründung einer Sängerschule in Alexandrien ver- wiesen, 
S. 91. Die griechisch-demotische Holztafel Cairo 9392, publ. Spiegel- berg, Die demotischen Inschriften $. 84 zeigt uns wieder deutlich, daß der w&-b-Titel im Griechischen durch legeüg wiedergegeben worden ist. 8. 92, A.1. Der geavrng ist nach Wilcken, Archiv IV. 8. 257 als vul- gäre Schreibung von Asavriig zu fassen, d. h. er ist derjenige, dem die Polierung des Allerheiligsten oblag. Im Anschluß hieran sei auch auf den von Wileken bei Borchardt, Harpokrates mit dem Topf, Ä.Z. XL (1902/3) S. 98 erkannten zegvißordorng, den Weihwassersprenger verwiesen. Ob man zaönyntjg in P. Tebt. II. 591 als priesterlichen Titel fassen darf, ist mir noch zweifelhaft. 
8.95, A.l. Die bei Apulejus, Metam. XI. 16 u. 17 genannten sacro- rum geruli, bez. qui divinas effigies progerebant, brauchen übrigens’ nicht direkt als zaoropsgor gedeutet zu werden, es kann-sich bei ihnen auch einfach um zwnaoraf handeln, siehe Anm. 2. Der Titel pastophorus findet sich übrigens bei Apulejus, Metam. XI. 17, 27 u. 30, 8.99, A 1. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri aus "der Ptolemäerzeit 8. 39 hält die Form 40@yörng aus sprachlichen Gründen für bedenklich; sprachlich unmöglich ist sie jedoch durchaus nicht, insofern müssen hier allein die sachlichen Erwägungen über die Namensform ent- . scheiden, 
S. 102, 4.7. J.A. Reinach, Rev. &tud. greeq. XVII (1905) 8.399400
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mag. vielleicht das Bestreuen der Prozessionsstraße durch die Choachyten mit xovfa richtig einfach als „Simple besogne de voirie“ erklären. ‘ S. 103. Statt dem. P. Berl. 3105, Spiegelberg 8.14, A. 3 lies 3118, Spiegelberg S. 14. 
S. 104, A. 1. Siehe hierzu jetzt auch Gerhard a. a. O. Philologus LXIII (1904) S. 532. 5 
8. 105. Die zagıyeurai sind uns auch für das 1. Jahrhundert n. Chr, belegt, P. Amh. II. 125, 7. 
S. 106. Text, Z.5 v. unten ist vor „ihren“ ein stets einzuschieben, da sich erst hierdurch der richtige Sinn ergibt. 
S.107, A.3. In P. Par. 7, 5#. ist nicht z0@yörov, sondern an dessen Stelle nach einer Mitteilung Wilckens der Vatersname des Genannten zu lesen; der Papyrus scheidet also als Beleg für die behandelte Frage aus. ’Evragpıesrel sind genannt im P. Oxy. IN. 476 und siehe hierzu Lumbroso, Archiv IL. S. 1631. 
S. 108. Es ist jedenfalls ganz bemerkenswert, daß in einer Personen- liste aus dem späten 1. Jahrh. n. Chr. (P. Tebt. II. 589), die nach Gewerbe- betrieben gruppiert ist, neben olxodöuo: ‚und dvnAdres auch die VErgOTEgDoL genannt sind. 
S. 109, A. 2. Deißmann, Der Brief des Psenosiris, Die Studierstube 1(1903) hat inzwischen seine Auffassung gegenüber der von Dieterich erfolgreich verteidigt. 
8. IIl. Bezüglich der Tierpfleger sei auch auf den hierogl. Inschrift Cairo 22180, publ. Ä. Z. XLIH (1906) S. 132 genannten „Priester des Stalles“ verwiesen. 
S. 11, A. 4. Bezüglich des savgjeng neben dem Krokodilpfleger siehe jetzt die Angaben in der Beilage zur Münchener Allgemeinen Zei- tung 1906, 21. Juni über Krokodile und Eidechsen in Ägypten. 8.112, A. 6. Lies 0. L Gr. IIL arıgam 
$. 114. Mit dem Ehrentitel veox0g05 ist wohl auf eine Stufe zu stellen der z.B. in der gr. Inschrift, publ. von Borchardt, Nilmesser und Nilstandsmarken S. 12 (Abh. Berl. Ak. 1906) genannte Titel „wußeeviicng Neihov“; siehe auch Ditsenberger, Or. gr. inser. sel. IL N. 676. 8.115, A. 1. Siehe hierzu jetzt auch die Dissertation von A. Rusch, De Serapide et Iside in Graecia cultis. Lies am Schluß C. I. Gr. Sept. 3198; 3199. 
8.118, A. 1. Aeoddovio, sind jetzt auch erwähnt P. Oxy. III. 519, 13/14 u. P. Hibeh I. 35, 
$. 118, A. 4. Es ist natürlich falsch, wenn ich davon spreche, daß die &gereloylar von den Geheilten niedergeschrieben sind; siehe im übrigen Bd. DI. S. 226, A. 3. ° : S, 119 ff. Da gegen meine Auffassung der zdroyos Widerspruch er- hoben worden ist (auch in sehr scharfer Weise von Reitzenstein, Hellenistische Wundererzühlungen 8. 8, A. 1), so sei noch einiges Wenige hinzugefügt. Daß die »&royor an und für sich auch einfach als die zarezouevor &v T5 ieg@ gedeutet werden könnten (siehe etwa Kroll, Catalogus codieum astrologorum Graecorum V, 28. 147) und daß diese Bedeutung ihrem Cha- rakter nicht widerspräche, ist zuzugeben; es ist sogar möglich, daß dies als die ursprüngliche Bedeutung zu fassen ist. Im 2. Jahrhundert v. Chr. hat



318 Nachträge und- Berichtigungen zum I. Bande, 

der Begriff z&roxog jedoch, wie uns der $. 123 angeführte P. Lond. T. 44 (S. 33) und neuerdings Hiller v. Gährtringen, Inschriften von Priene N. 195, 29 deutlich zeigen, einen Bedeutungswechsel erfahren, er ist jetzt auch einem zureyöusvog dnd roü $eoü gleichzusetzen (als Mittelglied möchte ich statuieren: zarez6usvog dv To leod ind 1o0 HeoB, etwa festgehalten in dem Heiligtum von der Gottheit). Für die Auffassung der »droyoı als die „fest Eingeschlossenen“ liegt einmal kein Zwang auf Grund ihres Namens vor, und es spricht alles dagegen, was wir über ihren Cha- rakter erfahren. (Gerade der Passus in P. Lond. L 24 Recto (8.31) Z. 22/5: Synßalve um Öbvaodaı zaraßivor (Aorist!) eig M£ugıv (siehe 8.120, A. 6; S. 410 habe ich mich nicht glücklich ausgedrückt) zeigt uns mit den anderen 8. 120, A. 6 im Begion angeführten Belegen zwar, daß der #070708 das Heiligtum nicht verlassen durfte, andererseits aber auch, daB von einer ständig auf sich genommenen, an und für sich unlösbaren Zwangs- verpflichtung nicht die Rede sein kann. Bezüglich der Veranlassung der «707 zeigen uns die von Kroll a.a. O0. S. 146 aus Vettius Valens an- geführten Stellen, daß Heilung von einer Krankheit zum mindesten des öfteren durch die zaroyn erstrebt, worden ist; siehe hierzu auch P, Tebt. I. 44, wonach sich jemand in einem Isieion „ent Deganeia . .. ydgıv rüg .. . Ghönszias“ aufhält (zu Begamelu siehe die Bd. IS, 103 u.8. 410 er- ; wähnten Segazevraf). Was die religionsgeschichtliche Bedeutung der #droyoı anbelangt, so liegt sie m. E. darin, daß wir in ihnen den ersten Beleg dafür. besitzen, daß sich außer den. Priestern bez. Kultbeamten eine Gruppe organisierter Personen dem Dienste einer Gottheit vollständig weiht; sie bilden also ein Mittelglied zwischen der offiziellen Priesterschaft und den die Gottheit verehrenden Laien, und insofern sind sie allerdings mit den christlichen Mönchen auf eine Stufe zu stellen. - 
S. 125 ff. Neue bemerkenswerte Kultvereine ägyptischen Charakters sind: die ouvodog zoö “Howzkslovg in Philä (gr. Inschrift, publ. von Ruben- sohn, Archiv ID. S. 357 ff.); unter Herakles ist hier der ägyptische Gott Harensnuphis zu verstehen (siehe Spiegelberg, Rec. de trav. XXVIN [1 906] S. 181). Femer die guvodos Igupagöelovg wohl aus Soknopaiu Nesos (gr. Inschrift, publ. von Rubensohn, Ä. Z. XLIL [1905] S. 111). Über den Gott Pramarres siehe Rubensohn a. a. O. und Wileken, Archiv IV, $. 211/2; es begegnet uns ein besonderer Vereinspriester (isgedg dı& Biov). 8.126, A. I. Siehe jetzt auch J, Oehler, Zum griechischen Vereins- wesen im Jahresbericht des k. k. Maximilians-Gymnasiums in Wien 1904/5. $. 130. Ein ägyptischer Berufsverband, der einen eigenen Priester (Titel Lesonis) besessen hat, ist uns jetzt auch durch .den dem. P. Erbach, publ. von Spiegelberg, Ä. Z. XLII (1205) 8. 43 #. bekannt geworden. Es ist ein Verein der Weber zu Djeme; zu der Vereinsbezeichnung „Die Menge“ siehe den in griechischen Inschriften zur Bezeichnung von Vereinen sich findenden Ausdruck „mAndog“ (Bd. 1. 8. 131). Spiegelberg a. a. 0. 8. 55/6 hat das Richtige hier nicht erkannt, 

8.138. Lies anstatt ad Nicod. — ad Nicoel. 
S. 134, A. 1. Siehe hierzu jetzt Bd. IL. S. 74 u, 76. . .. 8.136. ‚Pohl, De Graecorum medicis publieis 8. 29, A. 25 behauptet, der Titel &gyıegeug für griechische Priester sei zuerst in Syrien im 3. Jahr--
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hundert v. Chr. offiziell angewandt worden. Ob er Recht hat, ist mir zweifelhaft; die Bezeichnung der obersten ägyptischen Priesterklasse mit diesem Titel in einer offiziellen Inschrift um 238 v.Chr., sowie seine Anwen- dung in P. Petr. III. 53? um 250 v. Chr. zeigt uns, daß auch in Ägypten im 3. Jahrhundert v.Chr. doyızgeüg bereits als offizieller Titel gegolten hat, erkann also auch sehr wohl bereits von griechischen Priestern geführt worden sein. $. 139 ff. Grenfell-Hunt, P. Hibeh LS. 367/8 glauben, die Einsetzung des eponymen Alexanderpriesters und somit die Begründung des offiziellen ‚Alexanderkultes sei bereits unter Ptolemaios 1. (die nähere Zeit ungewiß, siehe auch Schubart, G. G. A. 1907. S. 282) erfolgt, da sich seit dieser Zeit ein eponymer Priester in Alexandrien nachweisen lasse (P. Hibeh I. 84°, 16). Ebenso wie Wilcken, Archiv III. $. 525, A. 1 u. IV. S. 184/5 bin ich jedoch nicht überzeugt, daß die Gottheit, die der betreffende eponyme Priester vertritt, Alexander gewesen sein muß; genannt ist sie hinter dem /zgeüg-Titel jedenfalls nicht. Das Auslassen des Gottestitels zeigt uns m. E. nur, daß es eben damals nur für einen Gott im Ptole- mäerreich einen eponymen Priester gegeben hat; so lange dies der Fall: war, konnte, ohne daß man Mißverständnisse zu befürchten hatte, der Gottesname weggelassen werden, Es ist dies. ja auch in der ersten Zeit, als der Alexanderpriester allein die Gottheit Alexanders und noch nicht zugleich die der apotheosierten Ptolemäer vertrat (274—270 v. Chr), ge- schehen, siche Grenfell-Hunt, P. Hibeh I. S. 370. Grenfell-Hunts Auffas- sung, der isgedg ohne Gottestitel müsse der Alexanderpriester sein, beruht allein auf der an und für sich richtigen Ansicht von der großen Bedeu- tung des Alexanderkultes für das ptolemäische Ägypten. Aber unsere Kenntnis dieser Bedeutung folgt vor allem. aus dem Vorhandensein eines eponymen Priestertums für Alexander. Wenn man also für.jene Zeit, in der dieses Priestertum noch nicht belegt ist, eine überragende Bedeutung der Gottheit Alexander annimmt, obgleich uns. hierfür sonstige "Belege nicht vorliegen‘), und deshalb einen uns begegnenden eponymen Priester als Alexanderpriester deutet, so scheint mir dies fast ein eirculus. vitiosus zu sein. So glaube ich, .man darf auf Grund eines so schwankenden Arguments nicht alle die vielen anderen zwingenden Gründe fallen lassen, ‚welche für die Begründung des offiziellen Alexanderkultes durch Phila- delphos sprechen. Wir wissen nur jetzt mit Bestimmtheit, daß ein epo- nymes alexandrinisches Priestertum bereits von Ptolemaios I, begründet worden ist; für welche Gottheit es bestimmt war, läßt sich natürlich nicht sicher sagen, berücksichtigt man jedoch die Religionspolitik des. ersten Ptolemäers, dann liegt es nahe an Sarapis zu denken. Anders wie Wilcken a.a. O0. kann ich nicht glauben, daß für Hephaistion wirklich ein epo- nymer Priester in Alexandrien bestellt worden ist; es scheint mir jedoch gerade die Nachricht Arrians VIL 23,7 uns darauf hinzuweisen, daß man sich bewußt war, es habe vor dem eponymen Alexanderpriester einen eine 

1).Als Beleg dagegen könnte. man’ vielleicht sogar. die Feier des pente- terischen Festes für. Ptolemaios Soter im Jahre 279/8 v. Chr. anführen; denn wäre damals bereits Alexander der Gott zur’ ££oyijv in Alexandrien gewesen, dann hätte man wohl kaum ein Fest, das die Griechenwelt nach der ägyptischen Haupstadt locken sollte, allein zu Ehren des ersten Königs eingerichtet, sondern hätte zum mindesten Alexander auch berücksichtigt, on



320 Nachträge und Berichtigungen zum I. Bande. 

andere Gottheit vertretenden eponymen Priester in Alexandrien gegeben. Daß Philadelphos den Charakter des eponymen Priesters geändert hat, darüber braucht man sich nicht zu wundern. ‘Für die große Politik schien 
es ihm eben wichtig, die Gottheit Alexander nach außen als den beson- deren Gott Ägyptens hervortreten zu lassen; der Bau des großen Tempels, die Stiftung einer Pompe für ihn, die Einsetzung eines eponymen Priesters, dies alles sind Züge ein und derselben die Vormachtstellung Ägyptens auch äußerlich dokumentieren sollenden Politik. 

S. 142, A. 1. Dittenbergers Datierung der Inschrift Or. gr. inser. sel. 1.16 stimme ich jetzt unumwunden bei. . 
$. 144, A. 2. Ebenso ist der Papyrus auch ergänzt in P, Petr. IIL S.146. 8. 146, A. 4. . Die Mendesstele ist Jetzt neu und vollständig publi- ziert von Sethe, Hierogl. Urkunden d. griech.-röm. Zeit Heft I, N. 13, S. 49, A. 2 u. 150, A. 2. Siehe jetzt Ba. IL. S, 266, 4.2. 

"8. 150ff. Die Daten, welche ich zur Festlegung der genauen Zeit des Festzuges verwandt habe, kann ich jetzt nicht mehr als beweiskräftig 
ansehen; sichere Feststellungen über den makedonischen Kalender in der ersten Zeit des Philadelphos haben uns m. E. auch nicht die Ausführungen Grenfell-Hunts, P. Hibeh I. S. 336 ff, gebracht. Trotzdem möchte ich an meiner Ansetzung des Festzuges in den Januar oder Februar festhalten, Vielleicht darf man auch folgende Erwügungen für sie benutzen. Ps. Kal- listhenes I. 32 berichtet uns, daß die Natalicien der Stadt am 25. Tybi, d.h. also im Januar gefeiert worden sind; es ist dies ein Fest des alten Stadtgottes von Alexandrien, des !4yasög daluov. Er ist ja nun durch Alexander ersetzt worden, als diesem der offizielle Kultus in der Haupt- stadt eingerichtet wurde; daß man gerade den alten Festtag als Ein- setzungstag verwandt hat, erscheint mir ganz wahrscheinlich. Lesquier, Rec. de phil. N.S. XXX (1906) S. 150 beachtet bei seinem Zweifel an meiner Bestimmung der ou und an dem Werte des Berichtes des Kal- lixenos gar nicht, daß diesem ja der Bericht eines Zeitgenossen, der die. wojreh selbst gesehen hat, zugrunde liegt (siehe z.B. Athen. V. p. 197°). S. 155. Für meine. Auffassung des &&nynrig siehe jetzt auch Lum- broso, Archiv IIL S, 351/2. Hirschfeld, Die kaiserl. Verwaltungsbeamten? 8.235 hält seine ursprüngliche Auffassung des &&nynrig nicht mehr aufrecht. 8.155, A.d. Meine Deutung von Kaısdgsioı möchte ich aufrecht er- halten, obgleich Grenfell-Hunt, P. Tebt. IL S. 122/3 (zu P. Tebt. II. 317, 2#.) sich der von P. Meyer, Berl. Phil. Woch. 1904, S. 495/6 anschließen, wonach unter ihnen die „kaiserlichen Freigelassenen“ zu verstehen wären; sachlich ist mir diese Erklärung nicht sehr einleuchtend, unmöglich er- scheint sie mir aber wegen des folgenden of &AAoı movVrdvag, 

Der Titel iegebg &Emynrig ist uns für den alexandrinischen Z&npnris Jetzt auch durch P. Tebt. II. 317, 2 und vielleicht auch durch P, Fior. L 57, 76 belegt. 
. 

S. 158. Kenyons, P. Lond. IIL. $. 8 u, Addenda Skepsis gegenüber der Form isgög zölog erscheint mir nicht berechtigt. Die orepavınpdoog ist uns jetzt auch belegt durch P. Rein. 9; 10, 14—16; 20 (112—108 v. Chr.); ferner kennen wir jetzt noch eine weitere eponyme .Priesterin der . 3. Kleopatra, eine PW6opögog, und zwar für die Jahre 112—108 r. Chr, P. Rein. 9; 10; 14—16; 20.
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S. 158 u. 412. Auch Reinach, P. Rein. 8. 74 hält die in Verbindung mit dem fsoög ölog genannte "Iorg kezeAn uno Heov für KRleopatra- IL, ebenso Bouche-Leclerg a. a. O. III. 8, 53; hiergegen jetzt auch Wilcken, Archiv IV, S. 264/5 mit weiteren zwingenden Gründen. Daß gerade Rleo- patra III. als Isis verehrt werden wollte, dafür kann man wohl auch den von ihr angenommenen Beinamen Aızcıosuvn (siehe P. Rein. 95.10; 14—16; 20) anführen, denn dieser (bez. der Begriff des Rechts) begegnet uns in hellenistischer Zeit. des öfteren gerade in Verbindung mit Isis; siehe z. B. Dittenberger, Sylloge? II. 763; C. I. Gr.: Ins. fase, V. 734 u. 739 Appendix; Clermont-Ganneaul, Rec. d’archeol. orient, IM. 8. 82 (pl. II®); Diodor I 14, 3; Plutarch, De Isid. et Osir. e. 3, . 8.164. Zu den iego®urer siche Jetzt Bd. II. S. 295, 8. 165. Ein weiterer reiner Kultverein griechischen Charakters ist uns wohl in der süvodog zig 'Apgodiens (sie führt wohl noch einen Bei- namen) aus ptolemäischer Zeit bekannt geworden; siehe gr. Inschrift, publ. Bull. de la societs arch. d’Alex. Heft VII. 8. 120f. und zu ihr Mahafty, Archiv IV. 8. 167 u. Wilcken ebenda S. 238. BR S. 166 M.. Der volle auch die Zugehörigkeit zum Movssiov anzeigende Titel .des icgevg &oyıdızaorig. findet sich jetzt auch P. Fior. I. 68, 6. Weitere Belege für den Titel iegeug zul doyidizaorig siehe z.B, B. G. V. IV. 1071, 1; P. Leipz. 1. 10, Col. 1,1; 122,6; P. Fior. L 56, 4; 68, 3; P. Lond. II. 908 (8, 132), Z. 17; P. Tebt. IL 286, 14/15; 319, 1; 435. Für meine von Hirschfeld a. a. O. S. 362, A. 3 als unsicher bezeichnete Gleichsetzung des Emiordeng tod Movoslov mit dem Goyıdızaorng könnte man wohl auch anführen, daß er allerdings wohl erst in späterer Zeit . der Gehaltsklasse der ducenarii angehört zu haben scheint; eine derartig hohe Besoldung allein für ihn als Museumsvorstand wäre doch schwer denkbar (siehe C. I. L. II. 6820, wo man den Titel a museo doch wohl mit Hirschfeld a. a. 0. 8, 363, A. 1 auf ihn beziehen darf; er ist hier- nach gleichzeitig deyıepsug im alexandrinischen Kaiserkult und tegebg dia - Piov des Asklepios "gewesen); der hier sich findende Titel ducenarius et a museo begegnet uns übrigens vielleicht (es sei denn, es ist das hermu- politanische Movosiov [siehe Bd. LS. 8, A. 7] bier gemeint) wieder im P. Herm. I. 56, Col. 2, 9/10: [705 z]eazisrov dovzqvaglov zul dm[o Movo]slov (beachte auch Z. 17/18 den Ausdruck: zb Ödixastngiov eben ' dieses Beamten); siehe etwa auch 59, 17; 78,2. 8. 166, 4.7. B. G. II. 1001 stammt, wie Gradenwitz, Berl. Phil. Wochenschr. 1906 Sp. 1346 gezeigt hat, aus römischer Zeit; aus ihm sind also Schlüsse nicht zu Entnehmen. 
S. 168.. Vereine dionysischer Künstler in Oxyrhynchos sind jetzt durch B. 6. U. IV. 1074 für das 3, Jahrhundert n. Chr. belegt. Auf die: alexandrinische lco& Dvunlinh zol Evorvzn Guvodog bezieht sich wohl auch P. Leipz. I. 44 (siehe Bd. I. S. 413), S. 169. Zu den an die Faijümhäuser angebauten Bouo/ sei auf die für Magnesia im 2. Jahrhundert v. Chr. bezeugte gleiche Sitte verwiesen, Kern, Die Inschriften von Magnesia 100%, 2. 38. 
8. 169, A. 5. Siehe hierzu jetzt auch Bd. II. 8. 264, A. 1. S. 171. Als direkt orientalischen Priester möchte ich den Priester ‚Otto, Priester und Tempel. II, " 1 ..
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des als Kultverein organisierten moklrevua zöv Dovyüv in Alexandrien 
(Zeit des Augustus, Dittenberger, Or. gr. inser. sel. II. 658) nicht fassen, wenn hier auch ein Zebg Pguyıog genannt ist. 

8.171, A.3. Ob man das P. Fior. I. 104, 12 genannte iegöv ’Adordorng aus dem arsinoitischen Gau (römische Zeit) als einen Tempel des orien- 
talischen Kultus fassen darf, ist nicht sicher. 

S. 172ff. Namen von weiteren doyısosig AlsSavögslag zul Alyinrov ndang bez. idsoı Adyoı sind uns bekannt geworden für 146 n. Chr.: T. Claudius Justus (P. Tebt. II. 294, 2; Titel: 6 moög Töv iölov Adyav), dann wohl auch für 44/5 n. Chr.: Servianus Severus und L. Tullius X.ß..og (P. Tebt. II. 298, 25 u. 27 u. hierzu Grenfell- Hunt, P. Tebt. I. 8. 81), für 251/2 ». Chr.: Julius Rufus (?) (P. Tebt. II. 418) und gleichfalls aus dem 3, Jahrl. n. Chr.: Flavius (P. Tebt. 
II. 608). Daß der deyıegeig Claudius Agathokles vom Jahre 153/4 
n. Chr. uns durch den P. Leipz. I. 121, 6 auch für das 11. Jahr des Antoninus Pius (147/8 n. Chr.) belegt ist, ist mir sehr zweifelhaft (er- 
halten ist in dem Leipz. P. nur der Gentilname), zumal Flavius Melas bereits für das Jahr 149/50 n. Chr. (13. Jahr des Antoninus Pius) als zum ersten Mal als „doyregedg“ amtierend im P. Tebt. IL 291, 34 erwähnt 
ist. Ein Serenianus, vielleicht derselbe wie der vom Jahre 171 n. Chr. (der Gentilname fehlt hier), ist für das Jahr 161/2 n. Chr. (2. Jahr des Mare Aurel) im P. Tebt. II. 291, 35° genannt. 2 
8.15 u S. 413/l4. Die von mir an letzterer Stelle erwähnten 
P. Petr. sind jetzt in P. Petr. II. erschienen; ferner haben die P. Hibeh IL. 
uns mit einer größeren Anzahl neuer Namen von eponymen Priestern und 
Priesterinnen bekannt gemacht. Ebenda $. 370. haben Grenfell-Hunt eine Liste der Alexanderpriester und Kanephoren bis zum Ende der Regie: rung des 3. Ptolemüers zusammengestellt. Auf Grund des neuen Materials ergeben sich folgende Ergänzungen, bez. Berichtigungen meiner Listen: 

A. Alexanderpriester., 

  

  
  

  
  

  

  

  

  

        

Jahr . Name des Priesters- 

Ptolemaios II. Philadelphos. 

12. ?, Sohn des Kallimedes?) 

13, Nea[.... 6...]04420ug?) 

15. Patroklos, Solm des Patroiı 9) 
22. Pelops, Sohn des Alexandros*) 

23. Kineas, Sohn des Alketas>) 

‚24. ° Aristonikos, Sohn des Perilaos®) 
  

  

1) P. Hibeh 1. 110,40. .. 
2) P. Hibeh I. 110, 44; vielleicht Nearchos, Sohn des Neokles. 3) P, Hibeh I. 99, 3/4 u. 128, 

‘4) P. Petr. III. 52°, 3 u. P. Hibeh I. 92, 3/4. De 
5) P. Hibeh I. 88, 2/3. 6) P. Hibeh I. 85, 3/4 ü. 150.
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Jahr Name des Priesters 

28. ?, Solm des Lykinos 

29. Antiochos, Sohn des 22) 
34. Neoptolenios, Sohn des Phrixios®) “ 

2 — ‘ 35. 2,6 A&...0v05‘)   
  

Ptolemaios III. Euergetes I. 
    
  

  

  

  

    

    
  

  

  

      
2, Tlepolemos, Sohn des Artapato(e)s®) 
3, Archelaos, Sohn des Demos) 
5. Aristobulos, Sohn des Diodotos) 
8. Onomastos (?), Solın des Pyrgon) 

11. Seleukos, Sohn des Anti... 059) 
12. Eukles, Sohn des Enbatas?o) 
25. Dositheos, Sohn des Drimylos ?) 

Ptolemaios IV. Philopator. 

? | Ptolemaios, Sohn des ....Hos12) | 
Ptolemaios VI. PhilometorY. 

12. | Pyrrhos, Sohn des Pyrrhos ?>) 
  

Ob der P. Hibeh L 30, 23 genannte Philiskos, Sohn des Spudaios als Alexanderpriester oder als eponymer Priester von Alexan- 

  

1) P. Hibeh I. 94, 6. . 
2) P. Hibeh I. 95, 2 berichtigt die Angaben des dem. P. Leid. 379. 3) P. Hibeh I. 98, 7/8, . 4) P. Petr. III. 56%, 9; bezüglich der Zeit siehe die Bemerkungen Grenfell- Hunts, P. Hibeh I. S. 373, 

\ 5) P, Petr. III. 43, N. 2 Col. 2,3 u. öft, berichtigt die Angaben des dem. P. Louvre 2438, 
6) P. Hibeh I. 145; siehe auch die chronologischen Bemerkungen Grenfell- Hunts, P. Hibeh 1. S, 373, 
7) P. Hibeh I. 171. . 
8) P. Hibeh I. 89, 2/3; es ist übrigens nicht ganz ausgeschlossen, daß man für Onomastos Onomakritos einzusetzen hat. 9) P. Petr. III. 58°, 7 (cf. 8.8) u. 588, 7, 

11) P. Hibeh I. 90, 2 und.die Bemerkungen Grenfell-Hunts hierzu S. 257 u. 376; über ihn siehe jetz Willrich, Dositheos, Drimylos’ Sohn in Klio VII (1907) S.293/4 im Anschluß an Makk. III. 1, 3, 12) Dreispr. Inschrift Cairo 31088 bei Spiegelberg, Die demotischen Inschriften S. 14ff. Infolge des Schlusses des Vatersnamens ist eine Gleichsetzung mit dem Alexanderpriester des 8. Jahres ausgeschlossen. Die gleichzeitige Nennung der Athlophore gestattet es ihn erst in die Zeit nach dem 8. Jahre des 4. Ptolemäers anzusetzen, 
13) dem. P:, publ. von Revillout, Preeis du droit. IL S. 1052. 

21*
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drien (siehe vorher 8. 319) zu fassen ist, ist, da seine Zeit nicht genau 
zu ermitteln ist und da er ebenso wie die anderen bis zum Jahre 272/1. 
v. Ohr. bekannt gewordenen eponymen Priester (Menelaos, Sohn des 
Lamachos und Limnaios bez. Athenaios, Sohn des Apollos) nur den 
Titel izgeus ohne einen Zusatz führt, vorläufig nicht zu entscheiden, 

Auf 8. 176, A. 7 lies: 402Rnmoderen. 
Der auf $. 414 für das 25. Jahr des 3. Ptolemäers genannte zweite 

Alexanderpriester Ptolemaios, Sohn des ? ist zu streichen, da Grenfell- 
Hunt, P. Hibeh I. S. 376 in dem P. Petr. II. 218 an Stelle der Namens- 
angaben die Formel: [&p isgeug] roö övrfog] &v Allzavdgelle x. r. 1. 
»avnpögov 'Algsıwöng Bilad]iipov zig ovong Ev "Alskuvdgele lesen. 

Weitere Namen alexandrinischer Eönynrei sind uns durch P. Tebt. 
D. 317,2 für das Jahr 174/5 n. Chr.: T. Flavius Artemidoros (Titel: 
iegebg Eönynuig), durch B. G. U.IV. 1074, 10 für die Zeit vor 275 n. Chr.: 
Adgikıog Ebmogog 6 zei ’Ayaddg Aalumv, durch P. Straßb, L 10, 1/2 
(Fr. Preisigke, Griechische Papyri der kais. Univ. u. Landesbibl, zu Straß- 
burg I. Band) für das Jahr 268 n. Chr.: Flavius Athenodoros und 
durch P. Fior. I. 57, 75 vielleicht ein Apollinarios für die Zeit vor 
166/7 n. Chr. belegt. 

Weitere Zeugnisse für den bereits bekannt gewordenen Appianos (die 
"Aurelierbezeichnung findet sich jetzt auch bei ihm) liefern die P. Fior. 
I. 9 u. 10; P. Lond. III. 1226 (8. 103). 

B. Kanephoren.') 

  

Jahr | Name der Kanephore 
  

  

Ptolemaios II. Philadelphos. 
  

  

  

  

  

  

  

  

22. Mnesistrate, Tochter des Teisarchos (?) 

23. ?, Tochter des Polemokrates 

24. Chareas, Tochter des Apios 

ee Philotera, Tochter des ? 3) 

28. Nymphe, Tochter des Magon 

34. Arsinoe, Tochter des Nikolaos 

za, Matela, Tochter des Arad, ‚zadovg 

91, 85 Fe Megiste, Tochter des ? )       
  

1) In den Fällen, wo keine Belege genannt sind, siche die für die Alexander- priester derselben Jahre vorher angeführten Papyri. 
2) P. Hibeh I. 134 und die chronologischen Bemerkungen Grenfell-Hunts, P. Hibeh I, S, 372. - - 
3) P. Petr. III. 54*, 4; für die Zeit siehe Smyly, P. Petr. [H. 8.158 u. Gren- : fell-Hunt, P. Hibeh I. 8. 373. “ Be cf
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Jahr Name der Kanephore 

Ptolemaios III. Euergetes IL 
  

  

  

    

  

  

  

2. Ptolemais, Tochter des Thyion 

3. Arsinoe, Tochter des Polemokrates 

ö. Jamnea, Tochter des Io ..cıce.. 

8. Archestrate, Tochter des Ktesikles 

11. Aspasia, Tochter des Athenion 

25. Berenike, Tochter des Pytlangelos 
    Unbestimmt | ?, Tochter des Chariton ®) 
  

Ptolemaios IV. Philopator 

12. | Hirene (?). Tochter des Philinos 3) 

Ptolemaios VI. Philometor L 

  

  

  

12. | Berenike, Tochter des Artamen >) 
  
    

Die auf $. 414 für das 25. Jahr des 3. Ptolemäers genannte zweite 
Kanephore Tix..... ‚ Tochter des Alexandros ist zu streichen; siehe vor- 
her die Bemerkung über den 2. Alexanderpriester dieses Jahres. 

Spiegelberg, Die demotischen Inschriften $. 19, nennt auf Grund der 
dreisprachigen Inschrift Cairo 31088 eine Athlophore aus der Zeit des 
4. Ptolemäers Namens Hurma (? = "Ogun); mit einer neuen Athlophore 
macht uns dann auch ein dem. P., publ. von Revillout, Preeis du droit II. 
S. 1052 bekannt: Hermione, Tochter des Polykrates; Zeit: 12. Jahr Ptolemaios’ VI. Philometors I. Die Athlophore vom Jahre 112/11 
v. Chr. hat augenscheinlich nicht den unmöglichen Namen Cratea geführt, 
sondern wohl Dem(etria) geheißen; siehe gr. Inschrift Cairo 9299 bei 
Milne, Greek inseriptions 8. 8. N: 

In dem eben genannten. dem. Papyrus begegnet uns für dasselbe Jahr auch eine noch nicht bekannte Priesterin der Arsinoe Philo- 
pator; bei ihrem eigenen Namen übersetzt Revillout „une telle“ (meint 
er etwa damit, daß sie denselben Namen wie die vorhergenannte Kane- 
phore, also Berenike führt?); der von ihm gebotene Vatersname Keros 
könnte vielleicht als Kioog zu deuten sein.. 

Durch ebendenselben dem. P. sind uns die Ptolemaispriester 
Hippalos, Sohn des Sa(o)s (siehe Bd. I. S. 194) und Ginas (Revillout 
Kinos), Sohn des Dositheos (siche Bd. LS. 195) auch für das 12, Jahr 
Philometors I. belegt. 

Ebenderselbe Papyrus macht uns schließlich auch mit einer Kane- 

1) P. Petr. II. 25, 5, 
2) dem. P., publ. von Revillout, Pr&cis du droit. II, $. 1037. Der Papyrus stammt aus dem Payni; wäre Revillouts Lesung richtig, so würde er uns für das 12. Jahr Philopators mit einer 3, Kanephore (? Elgrjvn) bekannt machen, 3) Der Vatersname Artamen -ist vielleicht als Aeraufvng anzusetzen. .
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phore in Ptolemais (siehe Bd.1. S, 195) für das 12, Jahr des 6. Ptole- mäers bekanut: Auklas (der Name wohl nicht richtig), Tochter des Po- seidon, des Sohnes des Hermes. _ 
Der einzige uns namentlich bekannt gewordene degüg @log (siche Bd 1.8.193) hat vielleicht den Namen Paterios geführt, siehe die oben genannte gr, Inschrift Cairo 9299 und hierzu Wileken, Archiv IV. S. 244. 8. 197 ff. Weitere Namen von legeig (Emiordrer) toö Movoslov bez. «oyidıxaorai sind uns Jetzt belegt: Zeit des Antoninus Pius, Ti- berius Nikaias (P. Leipz. I. 122, 10; siehe.Wilcken, Archiv III $, 569); 172 n. Chr., Tillius Proculus- (P. Fior. I. 68, 5); 173 n. Chr. [?] (Tillius ist mir sehr ungewiB) Marcellus (P. Fior. 1.68, 3); 2/3. Jahrh. n. Chr., Salvius Timagenes (P. Tebt. II. 435); 233.n. Chr., Adonkıos Iclöwgog ö zei Ozeuovdlaov (P. Fior. L 56, 4); 240 n. Chr., ....6 »«i Zegijvog (P. Leipz. I. 10, Col. 1, 1); 248 n. Chr., Adgijlıog Mäkı- nos 6 zai "Eguelozog (P. Tebt. II. 319, 1); 262 n. Chr, Hermon (P. Straßb. I. 5, 7); wohl 3. Jahrh. n. Chr. Ayasds Aaluov 6 zal At- dvuos (B. G. U. IV. 1071, 1); vielleicht auch Zeit des Gallien, Aure- lius Plution (P. Herm. I. 56, Col. 2, 19/20, siehe vorher $, 321); der Gpyidirasıng Julius Theon, der durch C. I. Gr. IIL 4734 als ein Vor- gänger des G. Julius Dionysios zu erschließen war, ist uns jetzt durch P. Tebt. II. 286, 14 als nach 122/3 n. Chr. (ef. Bd. I. S. 197) amtierend belegt. 

8. 202, A. 1. Für das Forterben des Priesteramtes in einer Familie, und zwar in der Zeit von der 22, bis 26. Dynastie bez. 19.—26. Dynastie, siehe auch Baillet, Une famille sacerdotale contemporaine des XXII°— XXVI° dynasties, Rec. de trav. XVII (1896) S. 87. und Legrain, Der- nieres decouvertes faites } Karnak, Rec. de trav. XXVII (1905) S. 61H. 718). 
S. 203, A.3. P. Tebt. IL 291, 31 zeigt uns, daß eine Priestertochter schon im Alter von 10 Jahren „ev rdbı isgkov“ eingetragen gewesen ist. Die an den Staat erstattete Geburtsanzeige eines Priestersohnes bietet jetzt P. Tebt. II. 299, 
S. 204ff. Für die Vererbung des priesterlichen Berufes bieten uns die P. Tebt. II besonders deutliche Belege allgemeiner Natur aus römi- scher Zeit, so die offizielle Bezeichnung der isgeig als regwöoyınoı (298, 10; 309, 2; 611), sowie der in Verbindung mit Priestern in 3028, 17 u. 28 gebrauchte Ausdruck „dıadoyy Tov yorv&ov“; hierzu siehe auch unpubl. P. Rainer 107 bei Wessely, Kar. u. Sok. Nes. S. 64. \ S. 2ll u. 215. In P. Tebt. I. 292 werden zwei Priestersöhne von 7 bez. 11 Jahren zur Beschneidung d. h. zu der die, Aufnahme in die Priesterschaft vorbereitenden Handlung angemeldet. Selbst wenn man be- rücksichtigt, daß zwischen der Anmeldung und der Vornahme der Beschnei- dung wahrscheinlich eine längere Zeit verstrichen ist (siehe auch P. Teht. II. 293 gegenüber 292), so dürfte doch wohl namentlich der zuerst ge- nannte in noch sehr jJungem Alter beschnitten worden sein. Inwieweit bier ein Ausnahmefall vorliegt oder ob tatsächlich die Priestersöhne zu- meist sehr jung beschnitten worden sind, darüber scheint mir vorläufig noch keine Entscheidung möglich; es wäre übrigens möglich, daß zwischen der Vornahme der Beschneidung und der Ausübung der priesterlichen
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Funktionen ein je nach dem Alter des Beschnittenen verschieden langer 
Zeitraum gelegen hat. Es erscheint mir nicht ausgeschlossen, daß man 
unter den iegeig &pnlızeg speziell diese bereits beschnittenen Priestersöhne, die 
aber noch &vsızövioror waren, zu verstehen hat (vergl. den Ausdruck fegedg 
&piuf gegenüber dem &pälı: ürög ieo&og). Siehe hierzu auch die Bemer- 
kungen über die fsosuevor Bd. I. S. 216. . Zu. 

8. 211, A. 5. Ein sehr junger Priester — nur 15 Jahre alt — ist 
uns jetzt durch das gr. Mumienetikett Cairo 9392 bei Milne, Greek in- 
seriptions $. 89 belegt. . 

"8.213 ff. Die Formalitäten, die vor der Beschneidung der Priester- 
anwärter zu erledigen waren, sind jetzt im Anschluß an P. Tebt. II. 299 
a. 295 (siehe auch 291) von Grenfell-Hunt P. Tebt. II. 5.59 gut zu- 
sammengefaßt: 1) Bewerbungsschreiben der Eltern der Anwärter bez. ihrer 
‘Vertreter an die Gaubehörde, 2) Anfrage dieser Behörde bei dem in Be- 
tracht kommenden Priesterkollegium bezüglich des Verhaltens der Anwärter 
zu den zu erfüllenden Bedingungen, 3) Antwort desselben, 4) Bericht der 
'Gaubehörde hierüber an den doyregevs, 5) persönliche Vorstellung und Prü- 
fung‘ der Anwärter vor diesem. . in, 

Von der Aufnahme der Priesteranwärter spricht man offiziell als von 
Ihrem Zmızelveoder (P. Tebt. II. 298, 11, 13, 25 u. 27; 598; 611); siehe 
auch die Abgabe siozgırızöv (Bd. II. S. 181, A. 5) und Heliodor, Aeth. 
II. 14. 2 : 

S. 213, A. 1 u. Bd. II. $. 1SI. Auch Grenfell-Hunt; P. Tebt. IL 
8.67 schlagen zur Ergänzung von B. G. U.L 162, 16 „eloxgirzov“ vor. 
Herr Dr. Schubert schreibt mir nun, wir hätten s. Z. bei unserer Prüfung 
übersehen, daß beim Zusammenkleben des Papyrus dort fälschlich eine 
Lücke übergangen worden ist; darnach ist [eis]&gırız6v nicht mehr un- möglich. . " 

- 8. 216, A. 2. Zu der von mir postulierten Bedeutung von Ig16xeieı 
siehe auch Herodot II. 37. 

Ss. 219. Auch Grenfell-Hunt, P. Tebt. II. S. 85 halten es — im An- 
schluß an P. Tebt. II. 299 — für nicht sicher, daß die Mutter des Priester- 
‚anwärters Priesterin gewesen: sein muß. - \ 

S. 221, A.5. Lies Dionys II. 21. Be 
S. 222/83. Durch P. Petr. II. 59%, 6 u. P. Tebt. IL. 302, 24 ist uns 

Jetzt eine als „voor“ bezeichnete Gruppe bekannt geworden, die mit den 
Tempeln jedenfalls in engerer Verbindung gestanden hat; in den vd9oı 
möchte ich die Priestersöhne von illegitimer Abkunft sehen (beachte, daß 
auch bei Heliodor, Aethiop. III. 14 der Ausdruck v69og vorkommt); näheres über ihre Stellung läßt sich jedoch vorläufig nicht ermitteln, 

$. 223 ff. Auf Eintritt fremder Elemente in die Phylenpriesterschaft weist uns auch P. Tebt. II. 312, 5/6 hin, wo ein Priester als „erd ılög] 6 yeveäg Il|Egan]s rüg Erıyovig“ bezeichnet wird, . 
- 8.227. Trotz der Bemerkungen von Grenfell-Hunt, P. Tebt. II. S. 67 
möchte ich doch an meiner Erklärung der Zahlung „eiozgloewg icgkor“ 
Testhalten. Sie mögen mit Recht die eiozgloewg-Zahlung in P. Tebt. II. 598 
dem eiozgırızdv gleichsetzen (übrigens fehlt hier „iegEov“), dagegen zeigen 
uns die beiden von mir verwerteten Belege für die Zahlung „eioxgicewz 
degeov“, daß diese für-bestimmte Jahre entrichtet worden ist. Dieser



328 Nachträge und Berichtigungen zum I. Bande. 
    

Zusatz, der durchaus dem bei den übrigen Steuern gebrauchten entspricht, läßt sich nun m. E. nicht anders erklären, als daß durch ihn ‘die betref- fende Abgabe als eine alljährlich gezahlte charakterisiert werden sollte; ihre Gleichsetzung mit dem doch nur einmal entrichteten ziozgmzov ist also unmöglich. 
: S. 229f. Meine Bemerkungen über die den Priestersöhnen in der Hierarchie zugewiesenen Stellungen sind zu modifizieren. P. Tebt. U, 294 zeigt uns, daß es unter gewissen Voraussetzungen dem Priester doch mög- lich war seine Stelle auf die &xyovor zu vererben; ob dies des öfteren der Fall gewesen ist, ist vorläufig. nieht zu entscheiden (siehe hierzu übrigens im folg. 8. 329 zu S. 235, A. 1. In dem betreffenden Falle handelt es sich um Kauf einer Prophetenstelle bei der römischen Regierung; . eine der Kaufbedingungen ist die Möglichkeit der Vererbung der Stelle unter .der Voraussetzung, daß jeder neue Inhaber dem Staate eine Amtsantrittsgebühr zahle..- Wenn wir in P. Wess. Taf. gr. tab. 6 N. 6 für einen Priester die Bezeichnung rOOpÄTNS &% meopitov finden, so darf man hieraus wohl keine bestimmteren Schlüsse ableiten. 

— S. 231. Für die Möglichkeit Stufen in der Hierarchie zu überspringen siehe P. Tebt. II. 294, wo sich ein einfacher isgeug um eine Propheten- 

erlangt- zu haben scheinen. Auf regelrechtes Avancement weist uns da- gegen P. Tebt. II. 295, 6/7 hin. on S. 23], A. 2. Siehe hierzu jetzt auch P. Tebt. II. 298 und die Fest- stellung vorher S. 291, A. 2, daß die höheren Stellen sogar nicht immer besetzt gewesen sind, 
8. 232. Für den Übertritt von Priestern von einem Tempel zu einem anderen siehe jetzt auch die hierogl. Inschrift, publ. von Breceia, Annales du serviee VII (1907) 8. 64. . - Das Alter der Mitglieder des leitenden Priesterkollegiums im unpubl. P. Rainer 107 schwankt nach Wessely, Kar. u. Sok. Nes. $, 57 zwischen 30 und 45 Jahren. 

- 8. 23. Über Verkauf von Priesterstellen durch den Staat unter- richten uns jetzt auch noch die P. Tebt. D. 294—297; 599.. Sie stammen aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. Es handelt sich in ihnen um den Ver- kauf einer Prophetenstelle an dem Soknebtynistempel zu Tebtynis; mit ihr sind übrigens noch andere Priesterstellen, reßsıs, so Z. 6 die Ascwvel« % ‚xt Beropogle verbunden gewesen (siehe 2. B. 295, 10/11; 296, 10). ‘Wir sehen auch hier, daß die Stellen versteigert werden (reozHevkıg: 296, 95: 599; xvgoöv: 294, 16 u. 21; 296, 8 u. 19); es mußten auch demnach vorher schriftliche Angebote von den Kauflustigen eingereicht werden (294). ‘Auch hier sind zugleich mit den Angeboten (dmezweisdas: 294, 13; 295, 7 u. 10) Anzahlungen von den Reflektanten geleistet worden, die naturgemäß bei denen, die die Stelle nicht erhielten, ä fond perdu gegeben waren (außer es erfolgte etwa zwischen den ‚vom Kauf Zurücktretenden und dem Käufer eine Einigung, siehe etwa 296, 20/21 u. 297), dem ‚Käufer aber auf die Kaufsumme angerechnet worden sind (295; 296. Grenfell-Hunt, P. Tebt. II, S. 64 u. 8. 72 irren, wenn sie die einzelnen hier genannten Summen als volle Kaufpreisangebote fassen und eine be- ständige Erhöhung der Kaufsumme feststellen; 296, 13 [siehe zg0amod:-
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dövar] gegenüber 18-—30 zeigt uns ganz deutlich, daß die vor dem Zu- 'schlagstermin geleisteten Anzahlungen auf die schließlich gebotene Kauf- Summe angerechnet worden sind. Diese hat 1 Talent betragen, war also . weit höher als der etwa 20 Jahre später für dieselbe Stelle gebotene Kauf- preis von 2200 Drachmen [294)). 
In Erweiterung des. Hinweises auf 8. 235, A. 1 auf den Verkauf höherer Priesterstellen in ptolemäischer Zeit.auf Grund von P. Tebt. I. 5, SO. u. 6, 21. sei bemerkt, daß hier die betreffenden Heiligtümer auf ihre Rechnung vom Staat die Stellen gekauft haben (eig z& iso& &4 züv isoöv gooddav; 6,22 ist Grenfell-Hunts Ergänzung zeoneiöv zu streichen), um sie natürlich ihrerseits mit Vorteil weiter zu verkaufen; jedoch haben die betreffenden Stellen, wenn sie ihren Inhaber wechselten, immer wieder zur Verfügung der Regierung gestanden, von den Priestern durften sie dann nicht weiter überwiesen werden (siehe auch 8, 237, A. 1). 8. 235f. Meine Ausführungen über zgureiv habe ich bereits Bd. II. 5. 39, A. 2 dahin eingeschränkt, daß man von der Bedeutung „verfügen“ auszugehen habe. Insofern kann die, zg&rnaıg über ein Priesteramt auch einem Priester übertragen werden. Im P. 'Tebt. II. 294 wird von dem Bewerber um die Prophetie vgele zei zodensıg über diese erstrebt (2.19), und dem entspricht auch die von ihm postulierte Möglichkeit sein Amt auf seine Nachkommen ‚vererben oder auf andere übertragen zu können (Z. 18). Die Richtigkeit meiner Auffassung, daß jedoch +90reiv auch etwa in dem Sinne von „Patronatsrechte ausüben“ zu fassen ist, d. h. daß die Übertragung des »gareiv (es fehlt dann stets’ zugiedeıv) über eine Priesterstelle auch an Laien möglich war, zeigt dann m. E, klar P, Tebt. I. 5,62#f. Es werden hier Z. 62—69 erst einmal die Mitglieder der höheren Priesterschaft erwähnt, dann Z. 70—72 „oE Ev roic Adssooın fegoig zul ’Ioısloig!) zul iBlov relopais) [ei Plegazei(ois) za Avovßısloig [#ei] zois &roıg“, d.h. eben die Priester jener AAdocova icod, und schließ- lich Z. 73 die -„xgoroüvres“ der letztgenannten Heiligtümer. Da sie hier ausdrücklich neben den Priestern genannt werden, kann es sich um Priester bei ihnen nicht handeln (siehe auch Bd. IL. S. 74, A. 4); die Be- zeichnung „Tempelpatrone“ scheint mir ihre Stellung am besten zu cha- rakterisieren. . All die Heiligtümer, welche #g«roüvreg besitzen, darf man wohl in gewissem Sinne auch als Privatheiligtümer bezeichnen. S. 238. Zu den Gebühren „eriorerızöv legkaov“ und „öko Ascw- veiag“ siehe Bd. II. S. 47. u, 49/50 und die ähnlichen Bemerkungen von Grenfell-Hunt, P. Tebt. II. S. 69 u. 99, 

8. 240 ff. Ich schließe mich jetzt der Wilckenschen Deutung von P. Gen. 7 im Archiv II. S. 381 an, wonach die. betreffenden takes dem Gggıegopiieng, und nicht nur ihre Besetzung zugestanden haben. Die Ver- einigung mehrerer tafeıs in einer Hand zeigen uns P. Tebt. II. 294—-96, Die prinzipielle Folgerung auf 8. 242 ist trotzdem nicht zu streichen, da sie durch P, Tebt. I, 5, 8Of#. und 6, 21f. gestützt wird, siehe oben. S. 243. Hierzu verweist y. Bissing, Deutsche Literaturzeitung 1906, Sp. 602 auf Maspero, Annales du service des antig. V (1904) 8. 84. 

1) Bei den hier genannten ’Iersi« sei an die Zotordwos erinnert, Bd, II. 8.73, A. 4. 
on
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8.249. P. Leipz. 1. 97 (siehe Wilcken, Archiv II. $. 568) vom Jahre 
338 v. Chr. bietet vielleicht einen Beleg dafür, daß der Sohn eines Pasto- 
phoren fegeüs geworden ist. 

S. 253.  Zeitweises Verwalten des Priestertumes begegnet uns auch 
bei dem doyıegeüg des arsinoitischen Hadrianeions, P. Tebt. 7. 407, 2. 

S. 250, A.5. Da es sich bei Datierungen nach den Feststellungen 
Grenfell- -Hunts, P. Hibeh I. S. 358 ff. und Sınylys, Hermathena XXXII so- 
wohl um das sog. Einnahmen(Etats)jahr als auch um das von ihm. ver- 
schiedene Königsjahr handeln kann, so hat man bezüglich der Annahme 
von sacerdotes suffecti auf Grund von verschiedenen Priesternamen in an- 
scheinend: demselben Jahre sehr vorsichtig zu sein. 
8.260, A. 3. Lies Ps. Aristoteles II. 2, 25; c. 33 (über Kleomenes 
handelnd). ist Dublette hierzu. 

S. 262. ‘Wohl zur Zeit des Augustus ist fsg& yij im Umfang von 
500Y, Aruren, welche dem Gotte Soknebtynis zu Tebtynis gehört hat, 
vom Staate konfisziert worden (P. Tebt. II. 302); solches ‚Land hat man 
als Becıkızn oder Önuooie isgevrixn yij (P. Tebt. II. 390, 12 u. 311, w 
bezeichnet. Es ist dies ein weiterer Beleg (siehe auch P. Tebt. I. 5, 50/1 
dafür, daß man unter ise& yj volles Eigentum der Tempel zu ver- 
stehen hat. 

S. 265, A. 2. Es handelt sich natürlich um den 10. und 11. Ptolemier. 
8.268, A. 2. Lies Rev. L. 36, 15. Für pi &v dagez siehe jetzt auch 

H. Maspero, Les finances de Plgypte sous les Lagides S. 23/4 und Gren- 
fell-Hunt, P, Hibeh I. S. 213. 

S. 272, A.-2. Lies Sitz. Berl. Ak. 1896. S. 469. 
Ss: 276, A. 2. Weitere Angaben über Landbesitz von Faijämtempeln 

in Theadelphia; Tebtynis, Arsinoe und sonst (ptolemäische und römische 
Zeit) siehe P.; Petr.’ III. 82; P. Tebt. II. 346, 5, 12 u. 20; 363, 3; 436 
(P. Tebt. I. 86 bietet auch Belege für Arsinoe); 453; P. Petr. IIL. 97. 
Der letztgenannte Beleg ist besonders bemerkenswert, w eil er uns auch mit 
feo& yi griechischer Tempel, des der Demeter und der Kora und des 
der Dioskuren (Z. 5 u. 7) bekannt macht. 
8.218. Für den Betrieb der Landwirtschaft durch die Tempel auf 

eigene Rechnung.bieten jetzt anscheinend Beispiele P. Tebt. I. 62, 7. u. 
84, 93 (ptolemäische Zeit); DI. 302 (römische : Zeit); jedenfalls in dem 
letzten Falle sind doch wohl die Priester nur als die Vertreter ihres 
Tempels genannt. Es ist übrigens bemerkenswert, daß wir in beiden 
Fällen nachweisen können, daß zu anderer Zeit ebendieselben Grundstücke. 
von den {sgeig nicht selbst bewirtschaftet, sondern verpachtet worden sind 
({P. Tebt. I. 63, 18#f., nur 3 Jahre später als Nr. 62; II: 309 [Grenfell-Hunt 
8.92 deuten ihn nicht richtig, siehe Z. 22: nerawuododvres]; 310; 311). 

S. 282. Der Besitz von Schafherden ist jetzt auch für den Sokneb- 
tynistempel in Tebtynis aus römischer Zeit belegt; P. Tebt. II. 298, 53. 

S. 283. Über nichtpriesterliche Bewohner der Tempelbezirke siehe 
B. 6.0 Won P. Tebt. I. 6, 40; 39, 9; 44, 12. 

S. 254, A.5. Die Lesung dedn ist die richtige, siche Hultsch, 
Archiv II. S. 426. 

„8. 284, A. 7. Über staatliche $nsavool im Tempelbezirk siehe Bd. II. 
S. 88, A. 3. 
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8. 285, A. 3. P. Hibeh I. 167 (ptolemäische Zeit) nennt einen pula- zleng Enno zod ’Isıelov (oxyrhynchitischer Gau). 
8. 236. Über zuoropöge im Privatbesitz siehe jetzt auch P. Tebt. li. 383; 543, 

: 8.288, 4.2. Siehe auch €. P. RI. 221. oo : 
S.291ff. .In P.. Tebt. I. 6, 25 werden unter den Haupteinnahme- quellen der Tempel auch die Zgyaolcı erwähnt (ptolemäische Zeit), S. 295/6. Ziehens, Berl. Phil. Woch. 1907. Sp. 115 gegen meine Er- klärung des t&log Yviov geäußertes Bedenken, daß nänlich in dem Rev. L. öAuog für Mörser gebraucht werde und nicht Yvid,. ist irrelevant, da ja 

zwischen dem Rev. L. und den Belegen für das r&log Hvisv ein Zeitraum von etwa 400 Jahren liegt; die Anwendung eines anderen Wortes besagt unter diesen Umständen nichts. 5 
S. 297. Die richtige Deutung von P, Lond. IT. 335 (8. 191) ermög- 

licht erst die neue Lesung Wilckens von Z. 12 (Archiv III. S. 243). Dar- nach hatte der Pächter dem Tempel in den ersten 5 Jahren offenbar gar keine Pacht zu zahlen, sondern er sollte den PöRog „eig zo mölaov“, d. h. wohl zu dessen Instandsetzung u. dergl. aufwenden. : \ S. 298. Ganz bemerkenswert ist Ostr. 3 (2. Jahrhundert n. Chr.) in P. Tebt. II. S. 336, welches uns wohl von einer Materiallieferung für das Heiligtum von Bubastos zur Bereitung von Bier berichtet. 
S. 300. Für die Monopolisierung der Othonionfahrikation siehe auch H. Maspero, Les finances S. 77/8 u. P. Hibeh I. 67. 
$. 301. Die Zahlung für „orig“ (se. zg1yög, siehe auch P. Fay. 59) #cl ysıgwveklov ist uns nach Grenfell-Hunts, P. Tebt. II. S. 50 Lesung für die Priester des Soknopaiostempels (römische Zeit) auch durch P. Lond. II. 478 (S. 111) belegt. 

8.801, A.5. Die gewerbliche Licenzsteuer der Bierbrauer unter dem Namen $urng& zur’ ävdge ist jetzt auch durch Ostr. 1 u. 2 in P. Tebt, 11.8. 335 belegt, (römische Zeit). Über die gewerbliche Licenzsteuer siehe auch H. Maspero a. a. O. S. 105#. u. P. Tebt. IL. 287 u. 360. 
8. 302. Grenfell-Hunt, P. Tebt. II. S. 96 wenden sich gegen meine Erklärung der Steuerzahlung „xorüg reıgög zul yeigwvaklov® als Zahlung für zwei mit einander korrespondierende Steuern; ihre Bedenken erscheinen mir jedoch ganz unbegründet. (Wenn in einer kurzen Quittung unter dem obigen Ausdruck über eine Zahlung quittiert wird, so spricht doch alles dafür, daß die Zahlung eben für das geleistet ist, was in der Quittung ausdrücklich genannt ist, also für „zorig reıgös nal yeigmvaslou“ und nicht nur für das yergmvdsior.) 
$. 303. Durch P. Tebt. II. 305 ist uns jetzt ein yegdıogaßdısrııs belegt; er ist als Vertreter eines Spezialgewerbes zwischen Walkerei und Weberei zu fassen, das aber auch sowohl von den eigentlichen \Yalkern, als auch von den \Webern mit ausgeübt worden ist; meine durch den 

Hinweis auf die technische Bedeutung des Wortes zönzew erzielte Erklä- rung von „zog rgizög“ erscheint mir jetzt gesichert. 
S. 304ff. Im Anschluß an P. Tebt. IL. 305 erheben Grenfell-Hunt P. Tebt. II. S. 96/7 Einwände gegen meine Deutung der von den Tempeln gezahlten Gewerbesteuern; sie wollen diese nicht als Beleg für den Betrieb der betreffenden Gewerbe durch die Tempel ansehen, sondern kehren zu
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der alten Wilckenschen Auffassung zurück, wonach die Priester jene 
Steuern an den Staat nur in ihrer Eigenschaft als Steuererheber ab- 
geführt hätten. Meine Einwände gegen diese Erklärung erscheinen mir 
durch sie nicht erschüttert; die P. Tebt. II. 305; 601—-604 lassen sich 
übrigens durchaus mit meiner Auffassung vereinen. Es werden hier 
„erirmontai legarızöv &vöv“ genannt, an die ydodıoı bez. yegdırgaßdıorel 
ihre Steuern bezahlen. Auch in Tebtynis haben eben ebenso wie in 
Soknopaiu Nesos die Priester von ihren Gewerbetreibenden die Steuern 
nicht selbst erhoben, sondern die, Erhebung verpachtet, hier allerdings 
nicht an die Gewerbetreibenden selbst. In der Abrechnung des Tebtynis- 
heiligtumes in P. Tebt. II. 298 erscheint alsdann (Z. 65) eine Zahlung 
„urrte yegdiov“, die man natürlich mit jenen Steuerzahlungen in Verbin- 
dung bringen muß.!) Wenn dagegen in den Abrechnungen des Sokno- 
paiostempels eine solche Zahlung sich nicht findet, so hängt dies einfach 
damit zusammen, daß die Weberei zur Zeit der Abrechnungen von dem 
Tempel nicht selbst betrieben worden ist (siehe hierzu Bd. I. S. 301; 
P. Amh. II. 119 belegt uns, da sich meine Vermutung über die Abgabe 
„rorig targög“ als richtig erwiesen hat, durchaus nicht den Betrieb der 
Weberei durch das Soknopaiosheiligtum). 

8. 304, A. 5. Lies P. Lond. II. 347 (8, 70). 
8. 310. Die Entrichtung von Abgaben „alıav]* und „yeodlor“ 

durch den Soknebtynistempel (P. Tebt. II. 298, 64/5) deute ich dahin, daß 
Fischer und Weber in Diensten des Tempels gestanden haben. 

8.312, A. 3. Siehe jetzt auch Edgar, On the dating of the Fayum 
portraits, Journ. of hellen. stud. XXV (1905) 8. 225 ff. 

S. 315. ‘Die in B. G. U.I. 176 erwähnten Sklaven sind nicht als 
Tempelsklaven, sondern als Privatsklaven der Priester zu fassen; siehe 
Bd. II. S. 252. 

S. 316 ff. In P. Tebt. I. 6, 25 wird als eine der wichtigeren Ein- 
nahmequellen der Tempel auch das Betreiben von Handelsgeschäften er- 
wähnt (ptolemäische Zeit). . 

‘8.316, A.3. Aus P. Tebt. I. 6, 29 u. 37 (2. 25 ist fälschlich ge-' 
nannt) ein Hetairen,monopol“ der Tempel zu erschließen. wie dies H. Ma- 
spero, Les finances S. 108 tut, scheint mir nicht berechtigt zu sein. 

8. 319, A. 3. Vielleicht enthält auch P. Oxy. III. 521 (2. Jahrhundert 
n. Chr.) einen Beleg für ein Depot von Eigentum von Privatleuten in ' 
einem Tempel (Z. 9 ff). : 

S. 323. Über die Höhe der Einnahmen des Soknebtynistempels in 
Tebtynis um 146 v. Chr. orientiert uns jetzt P. Tebt. II. 294, freilich auch 
nicht über die Gesamteinnahmen, sondern es sind ‚von diesen. bereits be- 
stimmte Ausgaben, d. h. wohl beständig wiederkehrende Kultkosten oder 
dergl. abgezogen (vergl. übrigens immerhin P. Tebt. I. 88, 10ff. u. hierzu 
Bd. II. S. 39, A. 2); der so verbleibende Einnahmerest hat 300 Silber- 
drachmen, 250 Artaben Weizen und 49'/, Artaben Linsen betragen. 

1) Ziehen, Berl. Phil. Wochenschr. 1907. Sp. 114 behauptet mit Unrecht, , 
ich erklärte es als zufällig, daß die Priester ihrerseits von den Gewerbetrei- 
benden gerade die Steuern empfingen, die sie dann.selbst an den Staat zahlen, 
siehe jedoch Bd. I. S. 308. Ziehens Vergleich der Formel der Ostrakaquittungen 
mit der in den zer’ -&vdg«-Abrechnungen sich findenden ist unberechtigt.
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$. 323, A. 2. Lies Maspero usw. $. 285. 
$. 326 ff. Weitere Tempelinventarverzeichnisse aus römischer Zeit — 

sie beziehen sich alle nicht auf das Faijüm — enthalten: P. Oxy. III. 521; 
dem. Inschr. Cairo 30691 bei Spiegelberg, Die demotischen Inschriften 
S. 80 ff. (Tempel von Djeme. Es ist ziemlich reichhaltig; allerlei Getüße 
und Maße, Siegelring, Bett aus Gold usw.; die Gegenstände bestehen zu- 
meist aus Kupfer, aber auch Gold- und Silbersachen sind vertreten); ganz 
bemerkenswert sind auch die Angaben über das Inventar eines kleinen 
Dorfheiligtums aus dem 5. Jahrhundert n. Chr., siehe den von Leipoldt, 
Schenute von Atripe 8. 179 verwerteten koptischen Text. Zum Vergleich 
sei auch noch auf C. ILL. XIV. 2215 verwiesen, wodurch uns ein Ein- 
blick in das Inventar eines Tempels ägyptischer Gottheiten in Latium ver- 
schafft wird. Bu 

8.827, 4. 4. Siehe hierzu Erman, Ägypt. Relig. $. 213. 
. 8. 328. Gerätbehälter sind vielleicht auch in der eben genannten dem. Inschrift Cairo 30691 erwähnt. 

$. 331. Über die Aufbewahrung von Tempelinventarstücken bei be- 
stimmten Personen siehe dem. Inschrift Cairo 30691 und speziell zu B.G.U. I. 590, 2: P. Tebt. II. 600. 

Über Statuen in Tempeln siehe z. B. auch die Angaben über das Denderaheiligtum bei Erman, Ägypt. Relig. S. 46, . 8.832. In den zudavie darf man vielleicht Amulette sehen (siehe 
Johannes Chrysostomos, in 12. Homilie c. 7 zu Epist. I. ad Cor. und etwa 0. 1. L. XV. 7069; 7070; I. Gr. S. It. 2409); wohl auch in den $. 337 erwähnten oeAmvdgıe und yAusadaoue. 

8.333, A. 2. Siehe hierzu jetzt F. Rosen, Über Kindersparbüchsen in Deutschland und Italien, Globus LXXXVII (1905) S. 277 £. 
8.836. Bezüglich der Prunktischchen siehe jetzt Strano, Intorno ad 

una mensa rinvenuta in Pompei in Rendie. delle R. Acad. dei Lincei, 
el. di scien. mor. etc. Ser. V, Bd. XIV (1905) S. 215 (er bespricht einen Tisch ägyptischen Ursprungs). u 

$. 337, A. 2%. Siehe F. W. v. Bissing, Metallgefüße, Catal. gen. des 
antiq. Egypt. du musee du Caire, Indices N. IH. (Zeitfolge) S. 78 (griech.- 
römische Zeit) u. vgl. S.XIVf. Neue Silberfunde in Ägypten aus ptole- 
mäischer Zeit siehe Archäol. Anzeig., Beibl. zum Jahrb, des k. deutsch. arch, 
Inst. 1905, S. 69; 1906, $. 138. 

S. 839, A. 3. Siehe auch Olem. Alex. Paedag. III. p. 253 ed Potter. 
S. 340]. Gegenüber den Bemerkungen Bouch&-Leclergs, Hist.- des Lag. III. 8. 199, A. 1 halte ich meine Ausführungen über .die &rdporoe 

voll aufrecht. 
Neue Belege für die dmökoge: P. Hibeh I. 109 (ptolemäische Zeit); 

P. Osy. I. 653; P. Tebt. II. 343 (römische Zeit). 
8. 348, A. 2. Nach der Mendesstele Z. 11f. (siehe bei Sethe, Hiero- glyph. Urkunden der griech.-röm, Zeit Heft 1, 8. 40) sind im mende- 

sischen Gau der Arsinoe Philadelphos bei ihrem Ableben dieselben gött- 
lichen Ehren erwiesen worden, wie den Böcken bei ihrem Tode.(ihre Prokla- 
mierung als DiAddelpog wird erst in den folgenden Zeilen erwähnt); man 
könnte dies immerhin dafür anführen, daß sie für den ägyptischen 
Kultus bereits vor ihrem Tode als Göttin gegolten hat. '
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S. 349. Belege aus hieroglyphischen Inschriften für die Verehrung 
der Arsinoe als DiAddeApog in ägyptischen Tempeln zu Lebzeiten des 
2. Ptolemäers sind zusammengestellt von Sethe a. a. 0. 2. Heft, S. 106 ff. 
: .8.856ff. Durch P. Tebt. II. 281 ist uns jetzt die „oßgeyule too 
Zovyov“ auch für das Jahr 125 n. Chr. als eine beim Verkauf von be- 
bauten und unbebauten Grundstücken an den Suchostempel zu zahlende 
Abgabe belegt; es sind hiernach also nicht nur in Arsinoe, sondern auch 
in Tebtynis die Grundstücksverkäufe — und zwar in Tebtynis alle — 
mit einer Kirchensteuer belastet, gewesen. Nach dem neuen Beleg erweist 
sich die Abgabe als eine recht bedeutende; es waren 10%, vom Kaufpreis’ 
(nämlich 2 Drachmen von je 20) zu entrichten. Die Abgabe wird hier 
von einem Priester für den Tempel eingetrieben. 

8.358. Auf eine fundierte Kirchensteuer, welche einen 1.005 be- 
lastet hat (siehe S. 359, A. 1), weist uns wohl auch P. Rein. 40 (ptole- 
mäische Zeit) hin; für einen »Ajgos werden nämlich an einen Sitologen 
„regl iBlov gayıluarog?)“ 20 Artaben Getreide gezahlt. Die Zahlung an 
den Sitologen zeigt uns wieder die Ausschaltung der Priester von der 
Kirchensteuererhebung. 

S. 359. Auf die Erhebung von Kirchensteuern, deren Charakter 
sich jedoch nicht näher feststellen läßt, in ptolemäischer Zeit weisen uns jetzt 
auch P, Hibeh I. 35 (um 250 v. Chr.);. 77 (249/8 v. Chr.) hin. Sie sind in 
dem 2. Falle nicht von den Priestern selbst, sondern augenscheinlich von 
Personen, die im Staatsdienst standen, erhoben worden; ein Dekret verfügt, 
daß sie in gewohnter angemessener Weise den Tempeln übermittelt werden. 
Über eine an den Tebtynistempel in römischer Zeit in Naturalien entrichtete 
Kirchensteuer, die die Bezeichnung Aoysi« führt, siehe P. Tebt. II. 298, 34H. 
(daB es sich hier nicht um eine freiwillige Kollekte handelt, zeigt uns deutlich 
Z. 45); zu der Zahlung der Steuer sind eine ganze Anzahl in der Nähe 
gelegene Ortschaften verpflichtet gewesen. Für die „royela“ siehe auch 
P. Tebt. II. 554. Siehe ferner gr. Ostr. 15, publ. von Goodspeed, Americ. 
Journ. of Philol. XXV. 8.49 (vergl. Wilcken, Archiv IV. 8. 248), wodurch 
eine Kirchensteuer „ömto Adunövog Beod »riorov“ für die Thebais be- 
legt ist. Um eine Kirchensteuer handelt es sich wohl auch, wenn neben 
Zahlungen für Grund und Boden auch eine Abgabe „orte omovdjg“ 
erwähnt wird (siehe etwa P. Oxy. I 101; auch III. 525, 7; 610; P. Leipz. 
I. 97. Col, 2, 10 u. ö. [hierzu Mitteis, ebenda S. 249]; P. Tebt. II. 347, 2; 
P. Lond. III. 1223 [S. 139], Z. 14; siehe auch 948 [S. 219], Z. 17). Da- 
gegen darf man m. E. die in verschiedenen privaten Abrechnungen (siehe 
etwa P. Tebt. I. 114, 17; 115, 20 u. 30; 119, 4; 120, 26 u. 82; 121, 
67 u. 76; P. Oxy. IV. 806; P. Rein, 9b 11; P. Lond. II. 1170 Verso 
[S. 193], Z. 56, 252, 261; zumeist aus ptolemäischer Zeit) eingetragenen 
Ausgaben (an Geld und Naturalien), die unter dem Titel „für Heiligtum 
X“, „für Priester Y“ u. dergl. gebucht sind, durchaus nicht ohne weiteres 
als Hinweise auf etwaige von den betreffenden Ausstellern gezahlte Kirchen- 
steuern fassen; es kann sich hier stets um Spenden u. dergl. handeln. 

S. 36lf. Für den Fall, daß Wilcken, Archiv IV. $, 267 mit Recht 
als Ursprungsort der Aoyei«-Ostraka Hermonthis annimmt, hat man den 
die Sammlung vornehmenden Isispriester als einen Priester des hermon- 
thischen Filialtempels des Heiligtumes von Philä (Wileken, Archiv IV.
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S. 251) zu fassen; der Titel mooordıng tod Beod kann dann schr wohl, wie Wilcken bemerkt, auf den Hauptgott von Hermonthis hinweisen, doch darf man jedenfalls nur annehmen, daß dieser in dem Filialtempel mit- verehrt worden ist, nicht aber daß der Filialtempel seinerseits wieder mit dem Heiligtum dieses Gottes vereinigt gewesen ist. Eine „Kollekte des großen Gottes und der großen Göttin Isis" ist aller Wahrscheinlichkeit nach übrigens auch in einem dem. Ostr. Brüssel bei Spiegelberg, Ä. 7. XLII (1905) S. 57 erwähnt, i 
8. 363. Siche Ba. IL S. 175, A. 1; sollte man etwa auch die in P. Fay. 42° Col. 1,12 gebuchte Zahlung ‚„isgeov Impootav“ mit der Zah- lung „üntg zöv Önuociav tig pevvnolas“ in Verbindung bringen dürfen? (Andere Deutung Bd. IL $, 385.) 
8. 364._ Die Kirchensteuer „iegdg yeıgıouög Zorvoralov Niisov“ ist zu streichen; siehe Grenfell-Hunt, P. Tebt. IL S. 50. 
S. 366 ff. Bezüglich der ourr«sıg der Priester ist zu beachten, daß sie mitunter nicht durch die Vermittlung der Tempel, sondern an ‚die Priester direkt bezahlt worden ist, siehe Bd. II. S. 124, A. 2. S. 367, A. | wird berichtigt durch Bd. IL S. 124, A. 2, 8.368, A. 1. Dieselbe Deutung des Wortes ouvraiig wie ich bietet jetzt auch Smyly in P. Petr. II. S. 219/20, Meine Erklärung der yi &v ovvrdäer (sie auch übrigens bei Revillout, Preeis du droit L. $, 664,5) wird durch P. Tebt. II. 302 bestätigt, denn hiernach ist Priestern an Stelle der ihnen zukommenden svvreßig-Zahlungen Land zur Nutznießung zugewiesen worden. Übrigens ist es schon im alten Ägypten den königlichen Beamten gestattet gewesen als Besoldung königliches Eigentum zu benutzen, siehe Erman, Ägypten I. S. 178, 

S. 369. P. Tebt. II. 302 (1. Jahrhundert n. Chr.) weist uns jetzt darauf hin, daß die Gesamtheit der fegeig eines Tempels ouvra&ıg erhalten hat. 8. 373 ff. wird berichtigt durch Bd. II. S. 124, A. 2. = 8.375. Wie schon Bd. ILS, 124, A. 2 angedeutet ist, erfordern P. Lond. I. 27 (8. 14) und 31 (8.15) eine andere Erklärung. Wir müssen bei ihr von Nr. 31 ausgehen und noch P. Lond. 1. 17 (8. 10), 2. 46 f. heranziehen. In dieser Urkunde findet sich nämlich die Anweisung an den Thesaurosbeamten, dem Vertreter der „Zwillinge“ 3 Metretai Sesamöl, von denen ihnen eins anstatt der ihnen eigentlich zustehenden 2 Metretai Kikiöl zukommen sollte, zu verabfolgen. Trotzdem ergibt sich aus Nr. 31, daß nur 2 Metretai verabfolgt worden sind. Aus uns nicht mehr ersicht- lichen Gründen (zwischen der Anweisung in Nr. 17 und der Auszahlung liegen fast zwei Monate) hat sich der Ünoaugög eben nicht dazu verstan- den, den Ersatzmetretes Sesamöl zu verabreichen. Mit dieser Nichtverab- folgung muß man nun aber m. E. die der Beurkundung der Auszahlung der 2 Metretai angehängte Kassenanweisung (2. 6 ££.; ihr Original ist Nr. 27; hieraus folgt, daß wir es hier nicht mehr mit dem $noavoög, sondern mit der zodzefe zu tun haben und daß KErgn00v die mißverständliche Auf- lösung der Zahlungssigle durch den Abschreiber ist. Der Imperativ zeigt uns jedoch, daß es sich hier nicht um eine Quittung, sondern um eine Anweisung handelt) in Verbindung bringen; stände sie in keinem inneren Zusammenhange, so wäre ja die Verknüpfung unverständlich. Es sollen nämlich auf Grund der Anweisung von der Kasse einem 4810107179 in Gegen-
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wart. von Vertretern der „Zwillinge“ für zwei Jahre je 21 Drachmen 
5 Obolen, also im ganzen 43 Silberdrachmen 4 Obolen’ (8.376, A. 1) aus- 
gezahlt werden, und zwar „Auisiig onsaulvov“, d.h. eben für den noch 
fehlenden Ersatzmetretes Sesamöl (daß es sich hier um den das Kikiöl ersetzen 
sollenden Metretes Sesamöl handelt, dafür könnte man immerhin auch noch 
anführen, daß auf der Originalquittung in Nr. 17 der Schreiber ursprüng- 
lich „zızıo“ [siehe Tafel 5 von P. Lond. I] geschrieben und es erst nach- 
träglich in „onsa(ulvov)‘“ verbessert hatte; da der Ersatzmetretes die 
Ration zweier Jahre umfaßt, ist die Geldanweisung auch für die beiden 
Jahre spezialisiert angegeben). : 

Diese neue Deutung der beiden Papyri bedingt eine andere Berech- 
nung des Wertes der Ölsyntaxis der „Zwillinge“. Die Regierung hat hier- 
nach den Metretes Sesamöl- mit 43 Drachmen 4 Obolen berechnet, und, 
da sie ihm zwei Metretai Kikiöl gleichsetzt, den Wert des letzteren pro 
Metretes auf 21 Drachmen 5 Obolen (diese Ansätze der Ölpreise nähern 
sich mehr als die früher von mir berechneten Preise denen zur Zeit des 
Revenue-Papyrus, siehe $. 378, A. 1). .Es bat mithin der Wert der Öl- 
syntaxis 65 Drachmen 3 Obolen betragen, der Gesamtwert der „Zwillings“- 
syntaxis etwa 160 Drachmen, die ouvzektg eines „Zwillings“ also nicht 60, 
sondern etwa 80 Silberdrachmen. . 

$. 389, A. ]. Über die Ptolemäerbauten auf Philä siehe jetzt die 
zusammenfassenden Bemerkungen von Rubensohn-Borchardt, Griechische 
Bauinschriften ptolemäischer Zeit auf Philä, Archiv III. S. 356 #. - 
:: 8.389, A. 3. Der Bau des Denderatempels hat nach Junker, Sitz, 
Berl. Ak. 1905 S. 795 erst unter dem 13. Ptolemäer begonnen. \ 

8.391. Wilcken, Archiv II. $. 393/4 dürfte wohl im Recht sein; 
wenn er Sueton, Titus c. 5 auf die Bestattung eines Apis deutet; er fügt 
dem die prinzipielle Behauptung hinzu, daß man die heiligen Tiere bei 
Lebzeiten nicht als $eof auffassen dürfe, 

S. 391, A. 2. Für den 4. Ptolemäer bietet uns wohl der demotische 
Teil der triling. Inschrift Cairo 31088 bei Spiegelberg, Die demotischen 
Inschriften $. 17 den urkundlichen Beleg für die Sorge des Staates für 
die Begräbnisse der heiligen Tiere. 

8. 391/2. Wilcken, Archiv IIL. S. 395 hebt meiner Auffassung gegen- 
über wohl mit Recht hervor, daß Beiträge wie die von dem Soknopaios- 
tempel „örtg dmodewoeng”Arıdog“ gezahlten auf einer Verpflichtung beruhen; 
die ursprüngliche Kollckte hat eben auch hier einen Zwangscharakter an- 
genommen. Für die Verbreitung solcher Zwangskollekten bietet uns jetzt 
P. Tebt. IL. 313 ein weiteres Zeugnis; ihm zufolge sind nämlich von dem 
Tebtynisheiligtum im Jahre 213 n. Chr. als Beitrag für die Trauerfeierlich- 
keiten (so wohl) des Mnevis in Heliopolis an den Tempel des Stieres 
20 Ellen Byssosstoff geliefert worden. “ 

S. 395. Herzog, Aus dem Asklepieion von Kos, Archiv für Religions- 
wiss. X (1907) 8. 201 ff. (217) hat mit Recht die von mir angenommene 
Deutung der Ptolemaisinschrift für falsch erklärt; es, handelt sich auch 
hier nicht um Drachmen, sondern wie sonst stets um Tage, die Entrich- 
tung von Eintrittsgeldern ist also aus ibr nicht zu folgern. \ 

S. 395, A. 5. Siehe hierzu auch Herzog a. a. 0. 8. 210.



Nachträge und Berichtigungen zum Il. Bande. 337 
  

$.396, 4.2. Wenn ich hier von dem ägyptischen Ursprunge der Üno@ugoi spreche, so wollte ich durchaus nicht behaupten, daß die ägyp- tische Sitte das Vorbild für, die griechischen Tempelthesauroi gewesen ist, sondern nur, daß wohl diese Opferstöcke auch in Ägypten im Laufe der fortschreitenden Entwicklung von selbst entstanden und nicht auf grie- chische Beeinflussung zurückzuführen seien; siehe auch Herzog 2.2.0 S. 218. 
8.897, A. 3. Siehe auch P. Tebt. I. 44 und Bd. I.8.17,A.3. S. 397, A. 4. Bezüglich Befragung der Tempelorakel siehe auch noch z.B. P. Tebt. II. 284 (Tebtynis); P. Lond. II. 854 (8. 205) (Amonsoase). 8.401. Von einer unter bestimmten Bedingungen dem Serapeum in Alexandrien zufallen sollenden wohl größeren Schenkung (näher spezialisiert ist sie nicht) eines arsinoitischen Bürgers um 200 n. Chr. ist im P. Tebt. 

I. 404 die Rede. 
$. 401, A. 1. Unter dem hier genannten Talente hat man das Kerker zu 300 deben zu verstehen; Siehe Hultsch, Ptolemäische Münz- und Rech- nungswerte, Abh. Sächs. Ak. XXII (1904) 8. 24/5. ' 8.401, A. 4. Siehe jetzt auch P. Tebt. II. 298, 45/6 (Spenden für das Tebtynisheiligtum). 
$. 402. Von Beiträgen an eine oörodog von zAngoüzoı im Faijüm (ptolemäische Zeit) ist wohl im P. Tebt. I. 119, 22 u. 25 ff. die Rede. S. 403, A. 2. Siehe P. Tebt. I. 5, 80ff.; vergl. vorher S. 329. S. 409. Lies B. G. U. IV. 1023, nicht 1032. 
S. 410. Den Namen Eseyzüßıg hat Spiegelberg, Varia XCVD, Rec. “de trav. XXVIIT (1906) 8. 162£. mit Recht als „Isis in Chebis“ gedeutet; siehe auch Wilcken, Archiv IV, $, 264. \ Zu der im dem. P. Berl. 3115 (Spiegelberg, $. 18) genannten Genossen- schaft darf man als Vergleich den durch P. Tebt. I. 118 uns belegten Verein heranziehen, da von ihm Ausgaben für Wein usw. unter der Be- zeichnung „meaudinvou“ aufgewandt werden und auch sonst gleichsam gemeinsame „Trinktage“ abgehalten werden. . $. 412. Der von Kenyon mir mitgeteilte Papyrus ist jetzt als P. Lond. 1. 879 (S. 6) publiziert. 

S. 415. Lies: | | 
a 

$. 417. Lies: P. Grenf. I. 57, 10 statt 53, 10. 
Lies: P. Tebt. I. 5, 50. statt I. 50 

S. 418. Auf Verpachtung von Herden, gleichfalls Schafherden, weisen uns auch wohl die P. Straßb. I. 6, 7 u. 8 bin; siehe auch P. Oxy. IV. 807. Der Auffassung Masperos, Les finances 8. 62 der Basııroi ynvoßoszof als Vertreter eines königlichen Monopols kann ich nicht zustimmen, 

Band II. 

$.2. Die Gesamtausgaben des Soknebtynisheiligtumes im Jahre 107/8 n. Chr. haben an Geld über 2000 Silberdrachmen betragen; die Natural- ausgaben lassen sich nicht näher feststellen (P. Tebt. I 298, 74). 
8.6,A.2. Siehe auch Moret, Le rituel du culte divin journalier. 

Otto, Priester und Tempel. IL 
223
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'8.9.. Über die in Sais 'gefeierten Kirchenfeste siehe jetzt P. Hibeh 
1.27; es werden uns für die letzten 9 Monate des Jahres 11 Feste genannt. 

S.14. Siehe hierzu Bd. II. 8. 172 u. 336. 
S. 15. Bezüglich der Stellung der Priesterschaft zu den Besuchen 

hoher Beamter siehe auch die Bestimmungen Julians, Epist. 49. 
S. 16. Auch Wilcken, Archiv IV. S. 211 sieht in dem P. 0.1110 

keine private, sondern eine vom Tempel ausgegangene Einladung; ob die 
»Atlvn etwas mit einer kultischen Handlung zu tun hat, läßt sich jedoch 
m. E. nicht entscheiden. Siche übrigens Joseph. Antig. XVIT. $ 63 £. 
(ed. Niese). - 

8.19, A. 1. Lies: 2rer2cen. — 
S. 24. P. Tebt. II. 294, 28 zufolge ist dem Propheten am Sokneb- 

tynistempel vom Heiligtum ein jährliches Gehalt in Höhe von 60 Silber- drachmen, 50 Artaben Weizen und 9%, Artaben Linsen. gewährt worden. 
Die Bemerkung über die ovvrefıs auf S. 24 ist nach Ba. 1. S. 124, 

A. 2 zu berichtigen. 
. 8. 26/7. Ob man mit der Stelle der Kanopusinschrift die Angaben 

der Tempelrechnung P. Tebt. I1.:298, 73 „eis TEOPpNV ulroig (mugod) 
(dereßas) B“ in Verbindung bringen und ob man die darauf unter der Be- 
zeichnung „wo9o0“ gebuchte Naturalausgabe als Beleg für Gehaltszahlung 
an Priester fassen darf, ist zweifelhaft; es kann sich hier auch um Zah- 
lungen an nichtpriesterliche Angestellte (siehe Bd. II. S, 21 ff.) handeln. 

S. 32ff. P. Tebt. II. 298, 67/8 zufolge sind besondere &yvela- 
Festsporteln (nicht wie Grenfell-Hunt, P. Tebt. IT. S. 82 angeben, die 
täglichen &yveia-Sporteln; siehe das Z, 68 vorangestellte „xwpasieg“ und 
vergl. hierzu B.G. U. I. 1, 19/20 gegenüber Z. 17/18 u. 149, 8/9 gegen- 
über Z. 6/7) auch im .Soknebtynistempel den gerade amtierenden Priestern 
gewährt worden und zwar in Höhe von Y, Artabe Weizen pro Tag; 
2. 70 ff. sind einzelne Feste, an denen Sporteln gezahlt worden sind, an- 
gegeben, doch ist der Passus sehr unvollkommen erhalten. Die im Ver- 
gleich zum Soknopaiostempel geringe Höhe der Sportel ist bemerkenswert. 
Von besonderem Interesse ist es auch, daß die @yvela-Festsporteln auch 
den zum Tempel gehörenden w«sropdeos, und zwar in Höhe ‚von J, Ar- 
tabe Weizen pro Tag (Z. 69), gewährt worden sind. 

8. 38f. Wilcken, Archiv III. S. 525 (siehe auch S. 519) und Platon, Nouv. reyue histor. du droit frangais et‘&tranger XXXI (1907) S. 155,6 
bestreiten die Richtigkeit meiner Deutung von P. Amh. Il. 35. Gegen P. 
sei einmal bemerkt, daB fsgeie und Pasıkızoi yeugyoi auf jeden Fall iden- tisch sein müssen (somit fällt auch die von P. postulierte Identität der 
letzteren mit den zewgyol in Z. 13); Nichtidentität könnte ‚nur gefolgert 
werden, wenn in Z. 6 vor Baoılızav yengy&v zum mindesten der Artikel 
stände. Es erscheint mir nun unbedingt nötig dafür, daß in der Eingabe 
des P. Amh. I. 35 die Priester sich besonders als Baoılızoi yangyol be- 
zeichnen, eine spezielle, aus dem Inhalt des Papyrus sich ergebende Er- 
klärung: zu bieten; die Annahme Wilckens, -die Hinzufügung sei aus all- 
gemeinen Gründen erfolgt, erscheint mir nicht befriedigend. Bei der Deu- 
tung des P. Amh. II. 35 haben wir davon auszugehen, daß in jener Zeit 
die.iso& yi) vom Staate verwaltet.-und zum Zweck der Nutzbarmachung 
verpachtet worden ist (Bd. II. S. 81 ff.) Wir haben. ferner .einwandsfreie
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‚Belege dafür, daß die Tempel ihnen gehörendes Land vom Staate gepachtet haben (siehe Bd. IL. S. 88, A. 3 u. 90, A. 3). Im P. Amh. IL. 35 haben ‚nun die Pächter der ico& y7 nicht an den Staat ihr Pachtgeld zu ent- richten, sondern an die fegeig; der Staat kümmert sich auch von sich aus nicht darum, daß der Assövıg des Tempels die Pacht für sich eingetrieben hat, von ihm kann also an jene yewoyoi die Verpachtung nicht erfolgt sein. Unter diesen Umständen halte ich den Schluß für unabweisbar, daß die im Papyrus Z. 13 genannten yewgyol als Afterpächter der legeig auf- zufassen sind, und wir haben auch für die Afterverpachtung von Tempelland, das von iegeig gepachtet worden ist, einen weiteren Beleg (siehe Bd. II. 8. 39, A. 2). Des weiteren kann es sich, wie auch Bd. I. $. 281, A. ı bemerkt worden ist, bei der Pachtung des Tempellandes vom Staat um ein Privatunternehmen der Priester nicht handeln; gerade die Feststellung Wilekens, Archiv III. S. 519, daß der Assövıe sich sogar in seinem offi- ziellen Amtseide verpflichtet hatte, die Pachtgelder für jene isg& y5 nicht einzuziehen, zeigt uns doch, daß er an und für sich hierzu wohl ein Recht gehabt hätte. Eben nur mit seiner Zustimmung konnten die feoeig die Pachtgelder für jene fto& yi für sich in Anspruch nehmen. Sie waren also von den Tempeleinnahmen gleichsam für die Priester reserviert, und da diese den Priestern reservierten Einnahmen nicht beliebig festgesetzt werden konnten, sondern ausdrücklich auf ein ganz bestimmtes Stück Land fundiert waren, so scheint mir die Charakterisierung des Landes als „Pfründe“ wohl gestattet. Vergl. hierzu immerhin das, was P. über die Teilung der Einnahmen zwischen Bischof und Domkapitel im Mittelalter bemerkt. 
8.38, 4.2. Der argenteus Revillouts dürfte der Silberdeben sein; siehe etwa Spiegelberg, Rec. de. trav. XXVII (1906) S. 168. . 8.89, 4.2. Als Beleg für Pachtung von isg& yj durch Priester siehe auch P. Tebt. 1. 84, 93; zu dem den Propheten’ in P. Tebt. I. 88 gewährten sröumrov u£gos, den ich als ein Fünftel der Einnahmen gedeutet habe, siehe jetzt P. Tebt. II. 294. 
$. 41. Die den wasropögo: vom Soknebtynistempel gewährten dyvela- Festsporteln (siche vorher 8. 338) bieten einen neuen Beleg für die Auf- wendungen der Tempel für die niederen Priester. Leider läßt. sich nicht feststellen, woher die 200 Artaben Weizen stammen, über die im P. Tebt. D. 600 (3. Jahrh. n. Chr.) Pastophoren der Regierung Rechnung legen; eine offizielle Einnahme sind sie Ja auf jeden Fall, also könnte sie sehr wohl der Tempel, dem die Pastophoren attachiert sind, geliefert haben (Grenfell-Hunts, P. Tebt.-II. S, 83 spezielle Vermutung fällt mit ihrer Deutung der Sporteln der Pastophoren). “ . 8. 42. P. Petr. IIL 53r (etwa 3. Jahrhundert v. Chr.) macht uns mit Priesterbezügen, die der Tempel gewährt, bekannt, welche wohl zu- sammenfassend als zagweict bezeichnet werden. Sie bestehen aus Geld und Naturalien; näheres über ihren Charakter wage ich’ nicht zu sagen. $. 42, A. 2. Über die Verwaltung der dvisgwufvn yj siehe präziser Bd. I. S. 90, A. 3, . 

8.48, A. 2. Siebe hierzu Ba. I. 8. 289, A. 1. "8.4. Die vom Soknebtynistempel gezahlten Abgaben. (P. Tebt. II. 298, 62—65) gestatten allgemeinere Folgerungen nicht. on 
22*
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8. 46. Zu meiner Deutung des „sezavizöv röv mAolav“ siehe P. Tebt. 
1. 5, 252 ff. über das Requirieren von Schiffen durch den Staat. 

S. 47. Die Zahlung des Zmiorarızöv fsotav ist uns jetzt durch 
P. Tebt. II. 306, 5ff. für den Soknebtynistempel und durch P. Lond. II. 
3417 (8. 70) (Kenyon, P. Lond. II. S. 35 [Anm. 7] liest jetzt in Z. 15 
enlılor(erızöv) icgeov; $ 3 auf S. 68 ist also zu streichen) und P. Lond. 
II. 1235 (8.35), 2.7 u.13 für ein nicht mit Sicherheit zu bestimmendes 
Faijümheiligtum (vielleicht den Soknopaiostempel) belegt. Der Soknebtynis- 
tempel hat in 6 aufeinander folgenden Monaten für ein Steuerjahr im 
ganzen 1700 Drachmen entrichtet. Ob dies die ganze von ihm zu zah- 
lende Summe war, läßt sich nicht entscheiden (die letzte Quote, über deren 
Zahlung quittiert wird, hat er z.B. nicht mehr in dem eigentlichen Zah- 
'lungsjahr, sondern erst ini ersten Monat des folgenden abgeführt). P. Lond. 
II. 347 (S. 70) lehrt uns eine Zahlung in Höhe von 5500 Drachmen 
kennen, d. h. dieselbe Summe, die uns durch die Abrechnungen des Sokno- 
paiostempels für diesen belegt ist. 

8.47, A. 2. Zu der von mir postulierten &mıorerizov-Abgabe, die 
von dem dmuorarızöv fegkov zu trennen sei, siehe jetzt P. Lond. III. 1107 
(8. 47) (3. Jahrh. n. Chr.), durch den uns eine Abgabe „Emisrarsiag“ be- 
legt ist. 

Das yorunarızöv legkov, das sich in Verbindung mit dem Zmiore- 
rıröv in P. Tebt. I. 97, 21 finden soll, ist Jedenfalls in der Form, in der 
es uns entgegentritt, keine von den Tempeln selbst gezahlte Abgabe; eine 
nähere Erklärung wage ich nicht zu geben. 

$. 49. Über die Absendung der monatlichen Abrechnungen nach 
Alexandrien informiert jetzt näher Wilcken, Archiv IV. 8. 126 ff. auf Grund 
eines P. Straßb. Inv. Nr. 31 + 32, Col. 4. 

S. 50. Die Zahlung des woe#TogLrz0v ist uns jetzt durch den 
P. Tebt. II. 298, 63 für den Soknebtynistempel belegt. Sie erscheint hier 
nicht als selbständige Abgabe, sondern als eine Zuschlagsgebühr zu anderen 
Zahlungen. Ich möchte auch sie als ‚eine „Diener"gebühr erklären 
(Wilckens, Ostr. I. S. 394 Erklärung stimme ich nicht zu), die, wie Ro- 
stowzew, Archiv II. S. 205, A. 1 vermutet, wohl bei verspäteter Zahlung 
erhoben worden ist (Grenfell-Hunt, P. Tebt. II. S. 82 verweisen hierzu auf 
P. Oxy. IV. 712, 21); doch mögen auch andere Gründe zu ihrer Entrich- 
tung geführt haben. : 

Für die Zahlung der ngoodıaygepöusve durch die Tempel bieten uns 
P. Tebt. II. 298, 62 u. 306 weitere Belege (Soknebtynistempel, römische 
Zeit: Summe von 127 Drachmen, 3 Obolen und Summe von 131 Drach- : 
men; in dem letzteren Falle — die Summe setzt sich’aus mehreren Einzel- 
zahlungen zusammen — beträgt der Zuschlag etwa 8%) 

S.51, A.2. Die Zahlung der Gebühr „svußolrzov“ ist uns auch 
für den Soknebtynistempel durch P. Tebt. II. 298, 64 u. 306 belegt. 
8.52. Im P. Tebt. II. 298, 64 begegnet uns augenscheinlich eine 

Zahlung des Soknebtynistempels „eilıov]* (vergl. B. G. U. I. 220; 221; 
II. 756), d.h. wohl die Entrichtung der gewerblichen Licenzsteuer für Fischer. 

8.53. P. Lond. II. 478 (8. 111) ist wohl als Beleg für den @öoos 
Bo@v zu streichen; siehe die Lesung des Papyrus bei Grenfell-Hunt, P. Tebt. 
I. S. 50. .
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S. 54. Zu dem gögog Bouöv siehe auch Maspero, Les finances 
S. 113/4. Ob P. Lond. III. 1235 ($. 35) einen weiteren Beleg bietet, ist 
mir sehr zweifelhaft. 

S.56. In P. Tebt. II. 298, 65 begegnet uns eine Zahlung des Sok- 
nebtynistempels „yzodi/av“, also wohl die Entrichtung der gewerblichen 
Licenzsteuer für die Weber. 

S. 57. Über die Landgrundsteuer der Tempel siehe auch Maspero, 
Les finances $. 18. Eine Besteuerung der ist yn um 260 v. Chr. ist 
wohl P. Hibeh I. 112, 89 zu entnehmen; es handelt sich um eine Abgabe 
von 12 Chalkus wohl von der Arure (dodszezeizia). Vielleicht bietet 
uns alsdann auch P. Straßb. I, 23, 56 für Grundsteuerzahlung von iso& yi, 
und zwar aus dem 1./2, Jahrhundert n. Chr., einen Beleg. 

S. 62. Ob P. Tebt. II. 306 ein weiteres Zeugnis für von Tempeln 
bezahlte Anoygapie enthält, -ist mir nicht sicher; noch unsicherer scheint 
mir dies bei P. Lond. II. 1235 (S. 35) zu sein. 

S. 63, A. 3. Auch für Ägypten zur Zeit des alten Reiches läßt sich 
die Pflicht zur Verpflegung der Königsboten u. dergl. durch die Bevölke- 
‘rung belegen; siehe hierogl. Inschrift von Dahschur, publ. von Borchardt, 
Ä. Z. XL (1905) 8. ı 8. (8. 6). 

8.65, A.5. Zu der Erklärung von didpogov siehe z. B, auch P, Tebt, 
1. 60, 60; 61®, 50. 

8.068. $ 3 ist zu streichen, siehe vorher $. 340. 
8. 69/70. Nach Grenfell-Hunt, P. Tebt. II. $. 63 erscheint mir die 

Ergänzung von ..... Jees zu [zgopnr]eias wohl möglich, dagegen die von 
...yeiag zu [9eu]yeles, da man hierin doch wohl die Bezeichnung eines . 
niederen Priesteramtes erblicken muß, wenig wahrscheinlich, es sei denn, 
man könnte Peayeie nicht nur in der obigen Weise als eine Spezial- 
bezeichnung auffassen, sondern in diesem Falle einfach als einen Hinweis 
auf die Sitte der höheren Priester, auch ihrerseits in den Prozessionen 
Götterbilder zu tragen (siehe Bd. I. S. 95, A. 2). 

S. 70. Zu den außergewöhnlichen Ausgaben darf man wohl auch 
die vom Soknebtynistempel unter der Bezeichnung „zarexgıudrov“ ge- 
buchten rechnen; die Strafgelder haben über 100 Drachmen betragen 
(P. Tebt. II. 298, 65). 

8. 76, 4.3. Für das Aufsichtsrecht der Bovial über die Tempel 
bietet uns einen weiteren Beleg P. Herm. I. 7, Col. 2 (Hermupolis, Zeit 
salliens). 

S. 78, A. 2. Siehe jetzt auch P. Tebt. II. 293, 
S. 79. Vergl. den Nachtrag im folg. zu S. 165/6. 
$.82. Als zeitlich ersten Beleg für die Verwaltung von ise& yij 

durch den Staat darf man jetzt wohl P. Petr. III. 97 (siehe ev. auch Nr. 82) 
ansehen, falls er mit Recht der Regierung des Epiphanes zugewiesen ist. 
Er ist mit Papyri wie etwa P. Tebt. I. 62 (siehe Anm, 2) auf eine Stufe 
zu stellen; auch hier handelt es sich wohl um eine Katasterliste, in der nur 
Ländereien, über die dem Staat ein gewisses Verfügungs- oder das Besitz- 
recht zusteht, genannt sind; die Pächter der Ländereien werden namentlich 
aufgeführt, 

S. 82, A. 2. Siehe auch P. Tebt. I. 60, 1f.; 61°, 157/8; 61°, 324f.
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Gegenüber Masperos, Les finances $. 12 teilweise abweichender Erklärung ’ der &v dpeosı yi; (er faßt sie als den Oberbegriff für alles Land, welches nicht zur Baaıkıan yij gehört) halte ich die meinige aufrecht; siehe jetzt auch Grenfell-Hunt, P. Tebt. IL. S. 135. . 
8.87. Mitteis, P. Leipz. I. $, 216 deutet das Ostr. Leipz. 80 als eine adärierte Zahlung (an Stelle von Weizen) für die Abgabe „eis zb Apuoveiov“ (3. Jahrhundert n. Chr). Es scheint mir jedoch nicht gestattet diese Ostrakonquittung mit den besprochenen eig zö Apuoveiov-Quittungen auf eine Stufe zu stellen. Einmal macht die ganze Quittung nicht den Eindruck, als wenn, hier über eine bestimmte Abgabe güittiert würde. Dann scheint mir. aber auch bei einer Abgabe eine Zahlung, die für zeit- lich genau festgelegte 55 Tage, den Tag zu 6 Drachmen gerechnet, er- folgt, ganz unnatürlich. Ich deute die Quittung vielmehr dahin, daß «is 10 Auumveiov von jemand 55 Tage lang eine stets gleiche Menge zwugög geliefert wird, deren zıun, 6 Drachmen pro_Tag betragend, durch die uns bekannt gewordene Zahlung beglichen wird. 

8.87, A.3. Daß staatliche Unsavgol im Tempelgebiet gelegen haben, dafür könnte man auch P. Fay. 18* u.®; 145; 150 anführen; es sind dies. Anweisungen auf Saatvorschüsse aus dem Ünsavgög, also Belege, die bei ihm niedergelegt worden sind, und diese Belege sind nun in einem Tempel gefunden worden. 
8.88, A. 3. Siehe hierzu auch Grenfell-Hunt, P. Tebt. II. S. 91/2. Ihre Deutung der Basılız yi Meorasöruos in P. Tebt. I. 106; 9/10 als Land, . welches dereinst dem Gott Mestasytmis konfisziert worden ist (sie mag vielleicht auch ihm als yij 2v Suvrdäs: wiedergegeben worden sein), hat viel für sich; ob man jedoch auch die in P. Tebt. I. 93, 5öfl, u. 67 ff, sowie 94, 34 genannten Ländereien ebenso deuten darf, erscheint mir nicht sicher. \ 

8. 91. Siehe hierzu vorher 8, 341 über P. Petr. III. 97. Zu Revillouts Behauptungen siehe auch sein Preeis du droit egyptien 18.359, wodurch jene Ausführungen begründeter erscheinen. Für die römische Zeit besagen für die Frage nach der Verwaltung der icg& yij durch den Staat einige neu hinzugekominene Landkataster wie P. Lond, III. 604A u. B (8. 70 u. 76) um 47 n. Chr. und P. Fior. L 64 (vielleicht 4. Jahrh. n. Chr.) nichts, da in ihnen neben isod und Bacıkımn yi auch idıauzn yi; genannt ist, , 
Auch in P. Tebt. II. 436 (3. Jahrhundert n. Chr.) werden Pächter von fso& yij als Inuöcıs yengyol bezeichnet; auch ist hier von der Gewähr von Aussaat an sie ebenso wie an die Pächter von Basılızn - yf usw. die Rede. “ 

Abgaben für ieg& yi, die von Privatpersonen, nicht von den Tempeln an den Staat gezahlt werden, sind P. Tebt, IL 346, 5 u. 12 (daß es sich hier etwa, woran Grenfell-Hunt denken, um konfisziertes Tempelland handelt, dafür liegt kein Anhaltspunkt vor); 363, 3; 453 erwähnt (Zeit; 1,2. u. 3.(?) Jahrhundert n. Chr.). 
8.93, A.1. Die Belege, die Meyer, Heerwesen $. 108 für die Ge- währ von Saatdarlehen an ze&romzo: anführt, sind übrigens auch nicht zwingend. 

8. 97. P. Tebt. II. 343, 68 E. bestätigt meine Deutung, daß vom 
‘
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Staat verpachtetes Land, mag es Peoınn, fegd oder oder yij sein, in 
nummerierte Kleruchien eingeteilt gewesen ist. Zu diesen hat nun nach 
343, 7. auch ‚Land gehört, welches als zga( ) #An(govyır) bezeichnet 
wird. Eine sichere Erklärung dieses Landes vermag ich ebensowenig wie 
Grenfell-Hunt zu geben; mit dem alten Kleruchenland wird man es aber 
wohl in Zusammenhang zu bringen und es als Land aufzufassen haben, 
das in irgendwelcher Abhängigkeit vom Staat gestanden hat. Man muß 
also vielleicht meine Erklärung erweitern und die nummerierten Kleruchien als 
die amtlich festgelegten Teile des vom Staate irgendwie abhängigen Landes 
erklären. 

8.97, &. 6. Vielleicht darf man als zeitlich ersten Beleg für die 
hier ermittelte Bedeutung von #Amgovzgle P. Tebt. I. 82 vom Jahre 115 
v. Chr. auffassen; hier werden nämlich unter der Überschrift ;rhgovugırig" 
verschiedene Sorten ico& yrj aufgezählt. 

Einziehung von zAngovger yi ist jetzt des öfteren nachzuweisen 
(siehe 2.B. P. Tebt. I. 61®, 74; 85, 8, 12, 30 u. 152; P. Hibeh I. 52, 26; 
85, 13; 100 Verso; 101, 5; 118; vergl. auch Grenfell-Hunt, P. Hibeh IL 
S. 198) und wir sehen zugleich, daß auch dieses eingezogene Land noch 
als #Ajoog bezeichnet worden ist, so daß die Wahl des Wortes. zAngovyzia 
als terminus technicus nicht mehr befremdend zu wirken braucht. 

8.99. Zu den gowızöveg fegarızoi siehe die P. Tebt, II. 343, 70 genannten ugddeco: iegarızol, die zu der 48. Kleruchie gehört haben. 
S. 99, A. 2, Siche vielleicht P. Tebt. IL. 453, 
8.101, A.3. Zu der Deutung des Ausdruckes „Inuooiav“ siehe jetzt 

auch Grenfell-Hunt, P. Tebt. II. S, 201/2, welche gleichfalls die unter 
dieser Formel quittierten Zahlungen als Pachtzahlungen für Staatsland 
auffassen; sie deuten freilich „dnuooiov“ als Genitiv von Inuöow. 

S.104. Ostr. Leipz. 71 (Mitteis, P. Leipz. 1.8. 214) soll uns auch eine 
Zahlung in den I0«vgög iegüv bezeugen (131 n. Chr.), und zwar in natura 
für zu ). Die Deutung der Abgabe auf das zeewvdEov liegt zwar sehr 
nahe, aber die Naturalleistung hier, wie in Ostr. Leipz. 75, 77 u, 78 
(165—205 n. Chr.) scheint mir unbedingt gegen diese Steuer zu sprechen. 
‘Ieoöv ist nun des weiteren ganz unsicher gelesen, so daß ich ein end- 
gültiges Urteil über Ostr. Leipz. 71 lieber noch unterlasse. 
- 8.106, A. 1. Einige weitere Belege für idıorızn yij siehe z. B. 
P. Herm. I. 120; P. Fior. I. 7, 7; 64; 71; P. Lond. IH. 604A (8. 70), 2. 6; 604B (8. 76), Z. 255; 1292 (S. LXXI); P. Tebt, IL 526, Masperos, Les finances $. 10/11 u. 24. Annahme, es habe im hellenistischen Ägypten überhaupt kein Privateigentum an Grund und Boden gegeben, ist unhaltbar. 

$. 114. Siehe Ba. IT. S. 163. ' 
S. 115. Die Verpachtung als häufig angewandte Bewirtschaftungsform 

des Tempelbesitzes ergibt sich auch aus P. Tebt. L 6, 30/31. Ferner sei 
hier auch an die Weiterverpachtung von Land, das die Tempel ihrerseits gepachtet haben,. erinnert; siehe Bd. II. 8. 39, A. 2 u. $. 339. P. Tebt. 
D. 309; 310; 311 lehren uns jetzt die Verpachtung der dem Soknebtynis- 
tempel überwiesenen yi 2v ovvrdkeı (z. T. jedenfalls an Mitglieder der 
eigenen Priesterschaft) kennen; nach P. Tebt. II. 302, vergl. 298, 56/7, 
scheint es allerdings, als wenn dieses Land mitunter auch durch den 
Tempel selbst bewirtschaftet worden wäre.
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8.120. Die Tätigkeit des leitenden Priesterkollegiums in der Tempel- besitzverwaltung (Verpachtung von Tempelgut) bezeugt uns jetzt auch P. Tebt. II. 309 für den Soknebtynistempel (116/7 n. Chr.); es ist hier sogar einmal das ganze Kollegium in Tätigkeit getreten. 
8.122. Im P. Tebt. I. 5, 73 sind leider die Bestimmungen über die, welche ein Patronatsrecht über Adocove feg& erworben haben, zu stark verstümmelt, als daß man aus ihnen sichere Schlüsse ableiten könnte, S. 123. Der $noavgös 9:00 als Vorratshaus für Naturalien ist uns jetzt belegt durch P. Tebt. IT. 445 und vielleicht auch durch das griech. Mumienetikett 68, publ. von Hall, P. 8, B. A. XXVII (1905) 8.164. Er- innert sei hier auch an die dem. Inschr. Cairo 31092 u. 31093 bei Spiegel- berg, Die demotischen Inschriften $, 23 ff. (siehe auch hierogl. Inschr. bei Daressy, Rec. de trav. XV [S. 159]), wonach zwei Priester der Hathor von Dendera (Ende des 1. Jahrh. v. Chr.) als „Vorsteher des Weißhauses (bei Spiegelberg steht noch fälschlich Silberhaus) der Hathor von Den- dera““ bezeichnet werden; dieser Titel zeigt uns, daß man in der Tempel- einnahmenverwaltung die alten Bezeichnungen, die dereinst auch in der staatlichen Verwaltung angewandt worden sind (siehe z.B. Erman, Ägypten 1.8. 128 ff), beibehalten hat. 
8.127. Wilcken, Archiv. IV. S. 251 u. 267 hat es wahrscheinlich gemacht, daß die Einsammlung der hoysix von einem Priester des hermon- thitischen Filialtempels des Philäheiligtums vorgenommen worden ist; die Einheitlichkeit in der Verwaltung der miteinander verbundenen Tempel wird hierdurch besonders klar erwiesen. 
$. 137, A. 1. Siehe auch die P. Goodsp. 11 (Goodspeed, Greek papyri from the Cairo Museum), bez. P. Fior. 1..31 genannten ZmiueAnei olvov bez. xo&as. 
8.140. Siehe hierzu Wilcken, Archiv IIL $, 518/19; es handelt sich um den Amtseid, den der Tempelvorsteher ebenso wie andere Beamte beim Antritt seines Amtes ablegen muß, 
S. 140/l. In P. Tebt. II. 294 wird das dem Inhaber der Propheten- stelle am Soknebtynistempel zugestandene Fünftel an den Tempeleinnahmen vorher genau angegeben; es zeigt uns dies, .daß ein fester Etat aufgestellt 

worden ist. 
8.141, A. 4. Siehe auch P, Tebt. II 302; 309; 313 (Soknebtynis- heiligtum und Retempel in Heliopolis); vergl. auch P. Hibeh I. 35. 
$. 42. In P. Tebt. II. 313 werden in der Quittung des Reheilig- tumes über das erhaltene Leinen der Tempelvorsteher, ein Stolist, ein ge- wesener Asoovng und ein nicht näher charakterisierter Priester genannt; der Tempelvorsteher ist freilich bei der Empfangnahme des Leinens nicht selbst in Aktion getreten, sondern hat sich durch einen seiner Priester 

vertreten lassen. Daß er trotzdem an erster Stelle in der Quittung ge- nannt ist, zeigt uns besonders deutlich seine Oberleitung in der Ein- nahmenverwaltung. Dieselbe Quittung belegt uns übrigens auch für den Soknebtynistempel die Tätigkeit seiner Priesterschaft in der Einnahmen- verwaltung (ein Priester leistet die Zahlung). Weitere Belege für diese Tätigkeit bieten P. Tebt. I. 6, 44/5; P. Hibeh I. 35 (hier sind isgödovAor bei der Eintreibung der Kirchensteuern tätig). . 
S. 146. Preisigkes, Städtisches Beamtenwesen im römischen Ägypten
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S. 15, A. 7 Folgerung aus der zararounm unvielov, daß die Tempelkasse mit der alexandrinischen' Zentralkasse ihre Einnahmen zwecks eventueller Überführung des Überschusses an diese verrechnet habe, ist unberechtigt. $. 148. P. Tebt. IL. 298 hat uns jetzt mit einer der Regierung ein- gesandten, leider auch nicht vollständig erhaltenen Abrechnung des Sok- nebtynisheiligtums vom Jahre 107/8 n. Chr. bekannt gemacht, die mit denen des Soknopaiostempels auf eine Stufe zu stellen ist. $. 150. Mit Recht ergänzen’ Grenfell-Hunt, P. Tebt. II. S. 80 in B. 6. U.1.162 y[sıp]oudg. Siehe auch P. Tebt. II. 315, 11. S. 15l. Die Priester des Soknebtynistempels reichen ihren Verwal- tungsbericht dem Strategen ein; die Einreichung erfolgt am 5. Mesore. 8.152. In P. Tebt. II. 298 verbürgen sich die Mitglieder des lei- tenden Priesterkollegiums eidlich für die Richtigkeit des Rechenschafts- berichtes. Clem. Alex. Strom. VI. p. 757 legt die Annahme nahe, daß die fEgoygeuuareis an der Buchführung beteiligt gewesen sind; siehe auch Bd. II. S. 159, A. 2. i S.152, A. 2. Ein Bruchstück eines von Pastophoren eingereichten 2eıg16u6g bietet uns P. Tebt. IT. 600. In ihm scheinen Angaben über den Pastophoren unterstehende Inventarstücke den Anfang gebildet zu haben; es folgen dann Angaben über gemeinsame Ausgaben der Pastophoren „eis 190p&g zal Yuoıds“ und den Schluß.bildet eine Pastophorenliste, 8. 153. Zur Prüfung der eingereichten ze1g10uol ist ein der deyiegw- oörn in Alexandrien unterstehender &eraorig bestellt gewesen (P. Tebt. II. 315, 11 u. 26—31). Aus dem Vorhandensein eines solchen Beamten möchte ich jedoch nicht schließen, daß das Strategenamt nur Übermitte- lungs- und nicht auch Prüfungsstelle der an das Amt eingereichten Ver- waltungsberichte gewesen ist; wir haben eben neben der lokalen auch eine stete von der Zentrale vorgenommene Prüfung anzunehmen. (Siehe hierzu Bd. II. S. 49 u. 146/7), Von diesem &Seraorig sind, wie uns P. Tebt. O. 315 zeigt, offenbar ganz überraschend kommende Revisionen der Buch- führung der Tempel vorgenommen worden. Ihm ist auch hierfür eine ge- wisse jurisdiktionelle Gewalt verliehen gewesen; denn er konnte die für die Buchführung Verantwortlichen in Fällen der Unstimmigkeit der Bücher verhaften und zur Untersuchung vor die doyısguouvn schaffen lassen. S. 153, A. 1. P. Tebt. IT. 298, 54. weist uns allem Anschein nach darauf hin, daß über die den Tempeln überwiesene ovvradıg von diesen, wie anzunehmen war, an die Regierung berichtet worden ist; hier handelt es sich um die Verwaltung der yi Ev ovvrdäe. Vergl. hierzu P, Tebt, IL 302, 19/20. 
$. 156. Eine weitere ygaph ico&ov bietet uns P. Tebt. II. 298, 8.156, A.2. Siehe die neue eigene Pastophorenliste in P. Tebt. II. 600. S. 158, A. 3. Vergl. hierzu die Geburts- bez. Todesanzeigen von Priestern in B. G. U. I. 28; P. Tebt. II, 299— 301. 
S. 160. Weitere Belege für die Tätigkeit der Tempelkanzlei siehe P. Tebt. DI. 293; 302; 313. 
8.161, A.2. Einige Zeilen in demotischer Schrift auf sonst griechisch geschriebenen Schriftstücken der Tempelkanzlei (römische Zeit) siehe B. G. U. I. 16; P. Gen. 36; P. Tebt. II, 313. 
S. 162/38. Für das Einsammeln der Kirchensteuern oder anderer Ab-
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gaben durch die Tempel siehe jetzt P. Hibeh I. 35; P. Tebt. II. 281; 385 
(die beiden ersten Belege aus ptolemüischer Zeit). In den beiden zuletzt 
genannten Fällen hat sich die Tempelleitung ihre Aufgabe durch Verpach- 
tung der Erhebung vereinfacht. 

S. 165/6. P. Petr. III. 97 (siehe vorher 8. 341) zeigt uns, daß ebenso 
wie die iso& yj) ägyptischer Tempel auch das griechischen Heiligtümern 
gehörende Land — es handelt sich um kleinere Tempel der Demeter und 
Kora, sowie der Dioskuren im Faijüm — von dem Staate in Verwaltung 
genommen worden war. - i 

Es haben übrigens auch die Privatheiligtümer in Verbindung mit 
dem Staate gestanden; denn nur so ist es recht erklärlich, daß ein ioro- 
vöuog sich an die Regierung wendet und ihre Hilfe erbittet, als sein‘ 
’Icısiov baufüllig geworden ist (P. Magd. 9). 

S. 168, A. I. Von Asketen in Ägypten ist auch bei Lukian, Peri- 
grinos c.17 die Rede; welche Religion diese asketische Sekte gepflegt hat, 
ist jedoch nicht ersichtlich. . : 

8. 172, A. 1. Ist die Lesung &yvevov[o]ı in P. Tebt. II. 298, 68 
richtig, dann dürfte hier doch von den Sporteln aller &yvevovreg Feosig 
die Rede sein. | 

8.178, A.1. Ares finden wir auf Münzen von Sebennytos — vielleicht 
ist es auch hier der Fall — dem Horos gleichgesetzt; siehe Poole, Catal. 
of the greek coins of Alexandria and the nomes S. XLVI u. 354. 

8.178, A. 2. . Einen Beleg für die „00x01-Abgabe“ (dexdım uöcyov) 
aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. bietet uns P. Hibeh I. 113. 

8.174, A. 2. Grenfell-Hunt, P. Tebt. IL. S. 100/1 trennen das r&log 
nöoyov Yvoukvov und die dexdın 46670v von einander und erklären das 
telog als eine nicht von Priestern gezahlte Abgabe; zwingend erscheinen 
mir jedoch ihre Ausführungen nicht. nn 

8.175, A. 2. Über die &yveicı der Pastophoren siehe vorher S. 338. 
S. 179. Über die Zuızie siehe Bd. LS. 101/2. 
$. 180. Eine allerdings nur zeitweise auf Priestereinnahmen gelegte 

Abgabe setzt P. Tebt. I. 5, 65 ff. voraus. Hier werden nämlich den Prie- 
stern..die Rückstände auf die von ihnen an den Staat abzuführenden rugreiwı (siehe Bd. II. S, 175, A. 1) erlassen, d. h. natürlich nicht, daß 
die Priester gezwungen worden sind mitunter ihre »uoreieı dem Staate 
ganz zu überlassen, sondern nur, daß „ri dvloıs »01g0is“ die zaoreinı zu 
einer besonderen, etwa Notstandsbesteuerung herangezogen worden sind. 

S. 181. Das geızızöv ist zu streichen, siehe vorher 8. 327. 
S. 181, A.5 u. 8.182. Die Amtsantrittsgebühr der höheren Priester- 

schaft ist in römischer Zeit als eiszgırızdv bezeichnet worden; dies erscheint : 
gesichert, da man in B. 6. U. I. 162, 16 nicht Seıtızöv, sondern doch wohl [eio]zgirız6v zu lesen hat (siehe vorher 8. 327). 

8.183, A. 2. Grenfell-Hunt lesen jetzt in P, Tebt. IL. 298, 13/14 
orolArorjeia[g], so daß die im Anschluß an die frühere Lesung zeopnrelag 
gemachten Bemerkungen zu streichen sind. Wir erfahren jedoch infolge 
der neuen Lesung, daß am Soknebtynistempel die Stolisten bei dem An- 
tritt des Stolistenamtes eine Gebühr von 100 Drachmen gezahlt haben. 
Da hier drei dieselbe Summe zahlen — zwei haben das Amt in demselben
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Jahre erlangt —, so möchte ich annehmen, daß es sich hier nicht um eine Kaufsumme bei der Versteigerung handelt, sondern eben um eine Antrittsgebühr für die Erlangung eines speziellen Priesteramtes, S. 187. Unter den Titeln der memphitischen Hohenpriester finden wir auch den Titel „königliche Schreiber“ (siehe etwa hierogl.-demotische Inschriften bei Brugsch, Thesaurus V. S. 891, 903, 907); hieraus zu fol- gern, daß diese Priester auch einst das Amt des Aeoıızög Yyoaunereüg beim Strategenamt bekleidet haben, erscheint mir jedoch ungehörig. S. 189. P. Leipz. I. 83 nennt uns einen Coyısgereioug aus dem Faijim als dezdaomrog. 
S. 190. Gr. Inschrift, publ. Journ. of hell. stud. XXIV (1904) S. 6 aus Pachnemunis nennt dezısgeis des Apollon, die das Amt des Ebeynriis, yuuvasiupyog und dyogavöuos bekleiden, bez. bekleidet haben (2. Jahrh. n. Chr.). 
z 192. P. Hibeh 1. 85 (3. Jahrhundert v. Chr.) macht uns mit einer bedeutenderen staatlichen Pachtung eines Priesters bekannt; er erhält näm- lich auf einmal 90 Artaben Weizen als Saatdarlehen von der Regierung. Ob man die Zahlung eines Priesters in Höhe von 30 Artaben Weizen „Urto pögav“ in P. Leipz. I. 83 (3. Jahrhundert n. Chr.) als Pachtzahlung oder als Grundsteuerabführung zu deuten hat, ist nicht zu entscheiden. Priester (unter ihnen ein Aesavng) als dnudcıor yeogyol, denen z. T. nicht unbeträchtliche Saatdarlehen gewährt worden sind, erscheinen in P. Tebt. II. 576 (Zeit des Augustus). Siehe auch P. Fior I 71, 320/1, 773 (4. Jahrhundert n. Chr.). 

8.198. Als Mitglied — Pon96s — einer großen vom Staat ab- hängigen landwirtschaftlichen Verwaltung um das Jahr 338 n. Chr. tritt uns ein iegeug entgegen, P. Leipz. I. 97; Mitteis’, P. Leipz. I. S. 246 u. 282 Identifizierung dieses legeug mit dem rastopegog in Z. 4 ist nicht aufrecht zu halten, da zaoropdoog der Titel des Vaters eines der in der Verwal- tung beschäftigten Bon9ol ist (Wilcken, Archiv III. 8.568). Wegen des priesterlichen Charakters des einen der ßondof an eine Tempeldomäne zu denken, dazu scheint mir keine Veranlassung vorzuliegen. Der nühere Charakter der ßon90/ ist mir freilich noch nicht ganz klar; jedenfalls darf man sie nicht einfach als Verwalter einer Staatsdomäne bezeichnen, 8.194, A. 1. Der Begriff des Maklers ist dem Priester in P. Tebt. II. 308 fälschlich beigelegt. — S. 195. Siehe hierzu Viereck, Die griechischen Papyrusurkunden (1899—1905), Bursians Jahresberichte Bd. 131 (1906) S. 166/7; die Tari- cheuten sind als solche zu den Ärzten nicht zu rechnen. S. 196. Auch das Testament eines Pastophoren aus Oxyrhynchos (P. Oxy. II. 491: 126 n. Chr.) unterrichtet uns über das gesamte Ver- mögen eines Priesters, das hiernach aus oixönede, ddp, dovkıza Sonate und noch anderen Besitztümern bestanden hat; die letzteren müssen einen ganz beträchtlichen Wert repräsentiert haben, da ihr Erbe hierfür seinen beiden Miterben eine Abfindungssumme von je 500 Silberdrachmen aus- zuzahlen hat. Es ist ganz ‚bemerkenswert, ein derartiges Vermögen gerade bei einem niederen Priester anzutreffen. 
8. 197 ff. Über Immobiliarbesitz von Priestern siehe etwa auch noch P. Tebt. II. 280 (ptolemäische Zeit) und P. Leipz. I. 31, 21 ff. (römische
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Zeit); in dem ersteren Fall (Tebtynis) repräsentiert er einen Wert von 
2 Kupfertalenten, in dem zweiten (Oxyrhynehos) wohl von 2 Silbertalenten. 

S. 200. Landbesitz eines fsgebg ’Aröllwvog aus dem 4. Jahrhundert 
2. Chr. erwähnt P. Leipz. I. 101, Col. 2,20. Für das 4. Jahrhundert n. Chr. 
bietet auch der P. Fior. I. 71 Belege für Landbesitz eines Propheten 
(Z. 673), eines isgeug (Z. 715 u. 773) und eines Pastophoren (Z. 320). 

S. 201, A. 1. P. Tebt. II. 407 nennt als Besitz eines gewesenen 
&gjısgeug des arsinoitischen Hadrianeions „sovlıze souara“. 

S. 203. Eine Zahlung von 500 Silberdrachmen siehe auch P. Wess. 
Taf. gr. tab. 11. N. 19. . 

S. 204. Ich habe übersehen, daß uns P. Oxy. II. 483 (108 n. Chr.) 
eine Angabe über die Höhe des Zinsfußes bei einem Priesterdarlehen bietet; 
er hat hier 12%, betragen. 

$. 208, A. 2. Nach P. Lond. III. 1164 (8. 154), Abschnitt g hat sich 
ein Pastophore in Antinoupolis von einem Priester gegen Zinsen unter 

‘ Verpfändung eines Teiles seines Besitzes 200 Silberdrachmen gelichen. 
8. 211. A. 2. Siehe auch Strabo XVII. p. 806. 
S. 214, A. 1. Siehe über Imhotep auch Wilckens Bemerkungen, 

Archiv IV. S. 206. . 
8. 219, A. I. Marduk ist hier aus Versehen an Stelle von Samas 

genannt. 
S. 221, A. 2. In Strack, Inschriften 108 ist Koövog dem Ilerevaätg 

gleichgesetzt. 
S. 223, A. 1. Ob der in der dem. Inschrift, publ. von Revillout, 

Rey. arch. 4. Ser. V (1905) S. 341 genannte Priester ägyptischer Götter 
auf Rhodos (3,/2. Jahrhundert v. Chr.) wirklich ein Nationalägypter ge- 
wesen ist, ist mir zweifelhaft; die Anwendung eines ins Demotische transkri- 
bierten griechischen Wortes als Bezeichnung für den Priester — der Ge- 
brauch von iegeug anstatt von wa-'b — erregt vornehmlich meine Bedenken. 
Durch Hiller v. Gährtringen, Inschriften von Priene N. 195 ist uns jedoch 
für den Tempel ägyptischer Götter in Priene ein Ägypter als Adjunkt des 
dortigen Priesters — dieser offenbar ein Grieche — belegt. 

S. 228, A. 2. Die Ansetzung Manethos durch die antike Tradition 
unter dem 2. Ptolemäer könnte sehr wohl dadurch beeinflußt worden sein, 
daß einige (siehe Belege bei Parthey, Plutarchs Isis und Osiris S. 213/4) 
auch die Einführung des Sarapiskultes, an der man ja Manetho einen ent- 
scheidenden Einfluß zuerteilte, in die Regierung jenes Königs verlegt haben. 

S. 232. Bezüglich der geographischen Kenntnisse der Priester sei 
noch hervorgehoben, daß sie die alten geographischen ‚Länderbezeichnungen 
2. T. nicht mehr verstanden bez. falsch angewandt haben; erinnert sei an die 
schon herangezogene Gleichsetzung von Phönikien mit dem Lande Keft (vor- 
her 8. 227, A. 3) und etwa noch an die Wiedergabe von Lykien in einer 
hieroglyphischen Inschrift durch „Punt“ (Maspero, Ä. Z. XXI [1883] S. 67). 

8. 233. Siehe hierzu. jetzt auch Erman, Zur ügyptischen Wortfor- 
schung, Sitz. Berl. Ak. 1907, S. 405 #f. 

S. 236. In P. Lond. II. 1164 (8. 154), Abschn. g begegnet uns ein 
Priester aus Antinoupolis, der nicht schreiben kann (sein Sohn dagegen 
kann es), und ein iegeug und 4 Pastophoren (also niedrige Priester), welche 
schreiben können.
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S. 237, A. 3. In P. Lond. II. 1164 (8. 154), Abschn. g (römische Zeit) hat der Vater eines Pastophoren, der selbst einen ägyptischen Namen trägt, Florus geheißen. Die Kinder führen Namen wie Dionysios, Kyrilla, Philantinoos und Antinoos; ferner begegnen uns hier als Namen von Prie- stern und Pastophoren: Chairemon (siehe übrigens auch P, Lond. III. 920 [S. 172]), .Hermias, Philantinoos, Antinoos,- Didymos. Aus dem 3. Jahr- hundert v. Chr. macht uns P. Petr. III. 53? mit einem Öberpriester des Soknebtynis, namens Laches, bekannt. ‘ 
S. 247, A. 2. Laut P. Tebt. IL. 280 zahlt ein isgeug des Soknebtynis (ptolemäische Zeit) die EyrurAuov-Abgabe. 
S. 248, A. 2. Lies Soknebtynis anstatt von Sokanobkonneus. 8. 251, A. 2. Lies: ovlmpıs zöv uud. 
S. 252. In dem großen Dekret Euergetes’ II. vom Jahre 118 v. Chr. werden auch die Priester von Einquartierungslasten, d. h. von der Gewähr von oredwol (Freiquartieren) befreit; nur in dem Falle des Be- sitzes mehrerer Häuser soll deren Hälfte beansprucht werden dürfen (P. Tebt. 1. 5, 168 £.), 

. S. 35. A.d. Die zeitlich früheste Nichtnennung der Namen der epo- nymen Priester begegnet uns im 33. Jahre des Philadelphos, P. Petr. III. 42F#, S. 273, A. 1... Der Beleg Dittenberger, Sylloge? 202 für das Auf- kommen des Beinamens Soter für den 1. Ptolemäer im Jahre 308 v. Chr. ist nach den Ausführungen F. Dürrbachs Avrıyöveie — Inwnrolsie B.H.H. XXXI (1907) 8. 208#f. nicht mehr als zwingend anzusehen, an der tatsäch- lichen Feststellung im Text S. 272/3 ändert sich jedoch hierdurch nichts, da auch die Inschrift von Halikarnaß (siche Anm. 2) den Beinamen Soter be- reits für jene Zeit belegt. 
S. 275, A. 5. Zu der Weihung der mgosevy) zu Ehren des Königs siehe Josephus, Antig. Jud. XI S 67 ed. Niese, 
S. 283, A. 1. Siehe auch P. Lond, IL 335 (8. 191), Z. 15, wo uns das mAijdog tüv isodav als die Personifikation eines Heiligtums begegnet. S. 288, A. 6. Siehe auch P. Par. 63, 22. 
S. 290, A. 1. Siehe auch P. Hibeh I. 77. Das Edikt vom Jahre '249/8 v. Chr., das den Beamten ans Herz legt die für die Tempel ein- gesammelten Kirchensteuern diesen auch ja.zu übermitteln, zeigt uns, wie leicht diese den Tempeln vorenthalten werden konnten und wohl auch des öfteren vorenthalten worden sind. . 
S. 294, A.3. In P. Oxy. I. 35 wird nicht auf das alexandrinische album professionum liberorum natorum Bezug genommen; es handelt sich in ihm, wie Wilcken bemerkt, vielmehr nur um die Abschrift von Bittschriften, die der Prüfekt nach ihrer Erledigung im großen Iseion ausgehängt hat. S. 297. Den zeitlich frühesten Beleg für den ägyptischen dyoga- vouos als Notar bietet uns, wie Wilcken, Archiv IV. $. 54 wohl mit Recht bemerkt, P. Magd. 31, und zwar für die Zeit Philopators. .. 8. 306. Bezüglich der Frage nach dem Einflusse des Staates auf den Privatkultus siehe auch den Nachtrag vorher S. 346 zu Bd. IL S, 165/6. 

—



Register. 
Die Seitenangaben ohne römische Ziffern beziehen sich auf den I. Band. Eine rund eingeklammerte Seitenzahl soll darauf hinweisen, daß an der betreffenden Stelle eine in der unmittelbar vorhergenannten stehende falsche Ausführung ° 

verbessert ist. 

I. Sachregister, 

Wenn die Zeit und das Land nicht ausdrücklich genannt sind, beziehen sich die allgemein gehaltenen Angaben auf Zustände des hellenistischen Agyptens. 

Abrechnungen der Staatskassen und 
-magazine, monatliche; ihre Absen- 
dung nach Alesandrien cf. Register 
U s.v. zerazouxi unvieiov 11 49, 
146/7, 340 

Adonisfest in Griechenland II 276° 
Afterpacht 281; II 39°; 95; 339 
Ägypter 

Aberglauben 397; II 257,8 
Moral im Urteil der Alten II 238 
Religion, ihre Bedeutung für das Volk 

II 257; 264; 2841 
Stellung, allgemeine 308; II 117* 

Alexander derGroße ck. s.v. Krönung 
Beisetzungen in Memphis und Alexan- 

drien 139£. 
Fest für ihn und für die Ptolemäer 

in Alexandrien 1423; 148ff; II 267; . 
3191; 320 

Kult in Alexandrien als Stadtgott cf. 
Register III s. v. Hertscherkult ı 

Zeit der Begründung 139 ff.; 
II 319£. " 

Aufhören 154 
Religionspolitik II 261f.; 272 

» Alexanderpriester cf. Register I s, v. 
izgedg Akebdvdgov ».r.2. 

Amtscharakter und -kompetenzen cf. 
Register IE s.:v. ZEnyneis (alex.) 
55f.; 60f.; 751; 1341; 133; 155£, 

Ehren und Vorrechte II 250; 254 
Einnahmen 384; II 170; 2442; 254 
Könige als A. 182#f,; 415; II 254; |-- 

305/6 

  

  

Liste 175ff.; 413f.; II 322£, 
Neubesetzung des Amtes 253 f.; II 2601 

cf. II 1933 " 
Zeit der 1. Einsetzung 139; I 3191. 

Alexandrien 
Demen 27° 
Stadtgott, ursprünglicher 139°; 11320 
Verwaltung 60; 154/55; II 320 

Altüre 
bei Häusern [außerhalb Ägyptens] 

169; II 64 [II 321] 
Verpachtung 394; II 115 

Aphroditopolis, Lage IH 311 
Apisapotheose bez. -begräbnis 301; 

391 u. 392 (II 336); IT 14 
Apollonides ö zul Ngaziov II 217? 
Apollonios von Letopolis, griechischer 

Goyızgeds 28°; 136°; II 230; 238 
Ara des Dionysios II 231 
Arbeiter, freie cf, Register II s. v. 

&eydıar 315; II 19 
Lohn II 19 

argentum vetus 330° 
Arsinoe 1.146 . 
Arsinoe HH. Philadelphos 

ihrBeinamePhiladelphos 349 ‚113051u-2 
sövvaog ded in allen ägyptischen Tem- 

peln im Jahre 270 v. Chr. 348f, 
Todesjahr 146, 147° , 
Zeit ihrer Aufnahme in das ägyptische 

Pantheon 3482; II 333 
Zeit ihrer Heirat mit Ptolemaios II. 146 
Zeit ihrer Proklamierung als Gau- 

göttin des Faijüm 350
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Ärzte 96; II 194£. 
Befreiung von den munera im römi- 

schen Kaiserreich II 250 
Askese (nichtbeiPriestern) 121; II167£.; 

256; 316 
Astrologische Literatur 

Aorgoloyodusve des Nechepso und 
Petosiris II 217°; 225 

zeel Tov xountov des Chairemon 
1 225 ef. auch 216 

Iekusoyowiaxd II 225 
Astronomie und Astrologie 89f.; 

II 225; 230 
Asylrecht 

christliche Kirche II 299° 
Tempel II 298. 
andere Örtlichkeiten (jüdische Syna- 

goge) II 298° 
Aufstände 217!% 261; II 257 (Bu- 

‚kolen); 286°; 307; 308° 
Augustus 

. Stellung zum Herrscherkult II 278380. 6, 
. 2801 

Stellung zur ägyptischen Religion 391° 

Badeabgabe 
Pakavırov 

baiulus etc. 951. 
Bautätigkeit an Tempeln 

von Privatleuten 398. 
. von Ptolemäern und römischen Kaisern 

387#.; II 336 
Bauzeit, lange von antiken Tempeln 

140°; 351°; 389 (II 336) 
Beamte, staatliche 

als Aufsichtsorgane der Kultusverwal- 
tung . 

Zentralbehörden cf. Register IT s. v. 
Gozızgsös "Alsbuvögsiag n.r..., die- 
dexöuevor ziv deyısgwodvnv, ÖtoLxn- 
zns (alex), EEeraorng, Erirpomoı. av 
oboreröv, löLos Aöyog 5Aff; 1341; 
213; 234; 2410; II 76; 78f.; 
122; 144; 146f.; 160; 243; 289; 
292f.; 315; 327; 345 

lokale (Gau-) Behörden cf. Register JI 
Ss. v. dvriygagpede, Baoıkırds yoaute- 
revg, Stones (lokal), olxovdnog, 

“ srgwrnyög 52R.;.61; 217; 234ff.; 
240°; 241; II76; 78H; 118; 122; 
135; 145; 148; 150ff.; 243; 290°; 

‚292; 327f. 
als Priester 224; II 75°; 187 

Beamte, städtisch-liturgische cf, Re- 

ef. Register II s. v. 

  

  

gister I s.v. Eyogavöuos, dvreinyn- 
Ts, Gegısgsdg TuS rulsag X, doyı- 
redranıg, zuuvaoiapyos, Öendrowros, 
Eönznris, zoounens, Aoyoygdpog, zov- 
tavıs (siehe auch RovAsvıns) 45* 
(U 313); 60£; 113°; 155f.; 164f,; 
184f.; 226, 2534; 414f.; II 117%; 
187 ff.; 202; 2311, 2503; 320; 324; 347 

Beamtenvereinigungen 402 
Begrübnisvereine 410/11 
Beinamen, offizielle der Ptolemäer 

ihr Charakter als Kultbeiname II a2, 
303; 305 

entstanden im griechischen Herrscher- 
kultus II 272°, 304 

Ptolemaios I. Soter II 272/35; 305°; 349 
Ptolemaios II, Philadelphos 140°; 

II 302%, 3051 
Ptolemaios III. Euergetes IT 304° 
Ptolemaios IV. Philopator II 3021; 305° 
Ptolemaios V. Epiphanes 304: 

Beinamengebung bei den Seleukiden 
II 305! 

Beisteuern, feste des Staates für den 
Kultus 384f. 

in christlicher Zeit 404° 
Bentreschstele II 236° 
Berenikebrot für die Frauen der 

Phylenpriester I[ 35£. 
Berufsverbände 128ff.; 168f.; 402; 

413; II 318; a21 
ihr Ursprung 130 ff. 

Bescheinigung über Reinheit der 
Opfertiere 63; II 1733 - 

Beschneidung 
im vorrömischen Ägypten 214; 215 
der Priester 214f.; IT 326f. . 
Verbot durch Hadrian 214; 11 279 _ 

Besuche in ägyptischen Tempeln 
der Ptolemäer 385°; JI 263 
der römischen Kaiser und hochgestell- 

ten Römer 391; IL 277; 338 
Bleitesseren, ägyptische I 131% - 
Blemyer 3923; 400; 401; II 281 
bona vacantia et caduca cf Regi- 

ster II s. v. &öfoxorog 

Cäsareopapismus cf. Kirchenpolitik 
des Staates II 308£. nn 

Chahapi, Polizeioberst und ügyptischer 
Priester in Memphis 224; I 187; 300% 

Chairemon, ägyptischer Priester und 
Schriftsteller 451; 891; 199; IE 167; 
211; 225; 233
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als Historiker II 229 
als Theologe II 216/7 

Charon, Historiker 1381 

Choachyten ef. s.v. Wassergießer und 
Register II s.v. yo@yörns 

Amtseinnahmen 101; 370; II 176ff. 
Amtsfunktionen 100ff. 
ihr Ersatz 246f.; II 179 
kollegiale Gliederung 103 ff. 
Name 98f.; II 316 
besondere Standesabgabe bei ihnen 

nicht zu belegen II 180 
Stellung innerhalb der Priesterschaft 

(niedere Priester) 76; 78 
bei heiligen Tieren cf. Register U 

8. v. Bovx0los 100£.; 247 
Christen cf. s. v. Kaiser römische, 

Kirche, Klöster, Mönche, Priester 
christliche 392; II 256%; 258; 230f, 

commoda Il 51? 
G. Cornelius Gallus 69; II 263° 

Darlehen (Geld- und Natural-) 319#.; 
II 116/7; 204#.; 208/9 

zinsenlose II 204#f, 
Demen in Ptolemais und Naukratis 

27°; 407 
Depots von Privatleuten in Tempeln 

319°; II 332 
„Diener“-Gebühren cf. Register II s. v. 

Into zaraxourjg umvielov, mg«xTo- 
gınöv, pıldvdgnroy Knnoypauuareog 
II 49; 51; 173°; 340 

Dionysos, seine Beziehungen zum 
Ptolemäerhause 149°; 150° (IT 266°); 
II 266 

Dodekaschoinos 273#£.; 417 
Doppelnamen, griechisch-ägyptische 

Götter Af.; II 221? 
Menschen 2! 

ducenarius 67; 174; II 321 

Edikte christlicher Kaiser gegen das 
Heidentum 404°; II 281 

Ehegesetzgebung und -schließung 164; 
II 295/6 

Eid, seine Ablegung in den Tempeln 
I 90°; 298 

Eigennamen 
ihre Betonung 4! 
Vorsicht bei ihrer Verwertung 

bei Göttern 7#.; 1267 (411); II 221 
bei Menschen 2!; 34; 44; 50°; 136°; 

199; II 258 

  

  

Einbalsamierer 
der Menschen cf. s. v. Paraschisten, 

Taricheuten und Register I s. v. 
Evrapıacınz 

in römischer Zeit cf. Register I 
S.v. vexgordgos 108f. 

der heiligen Tiere cf. Register II s. v. 
doyevrapınoens, Iiordpos, Ißıo- 
Grohtseng, rgrordpos 1098. 

Einquartierung, dauernde II 64, 349 
Einregistrierung demotischer Ur- 

kunden II 296£. 

Einregistrierungsgebühr II 296? 
Eleusis 

in Ägypten, Kult daselbst II 2651; 
276° 

in Attika 3115; II 269° 

Entlehnung, bez. selbständige Heraus- 
bildung gleicher Vorstellungen und 
Einrichtungen bei verschiedenen 
Völkern 1321; 221°; 318%; II 153° 

Entsühnung Verunreinigter vor dem 
Betreten der Tempel 395 (II 336) 

Eponymität [nur Priester Alexanders 
und der regierenden Ptolemäer] cf. 
eponyme Priester 137; II 254; 305° 
[415] 

Ertragssteuern cf. Register II s. v. 
dhevurav holev, velssur Bala- 
veiov, Bbgons, p6gos Bouav, furnod, 
Pogos yevüv kuyenpınav, relog 
Yviör, lsrwvegyındv, IyHvixd, xorüs 
reıyös, rölssua Ödoviov, rogduev- 
rızöv mlolov 301°; II 52f.; 5öf.; 
608.5 65 

Erzrichter cf. Register I s. v. &egt- 
Öixaorng 2.1.2. : 

kein erbliches und kein Jahresamt 255 
Liste cf. Register VI 197 f£.; 415; II 326 
Schaffung des Amtes 1677 (IT 321) 
Vereinigung mit dem des iggeug tod 

Movostov (cf. Register Is. v.) 166; 
I 321 

Eudoxos II 230°; 231 
Euhemeros II 274° 

Fest, penteterisches für Ptolemaios I. 
143/4; II 273° 

Festzug (Pompe) desPhiladelphos 145 ff. 
Charakter 148; 152 
Zeit 145#.; 151; 153; II 320 

Filialtempel cf. s. v. Tempel, Ver- 
einigung mehrerer zu einer Ver- 
waltungseinheit



I. Sachregister. 

fiscus Oaesaris 64t 
frumentatio, römische II 132/3 

Gaue 
: Antinoitischer Gau 5°; 350°; II 278. 
Faijüm 

alter Name (Auvn, Kooxodılorolirng 
vouös) 350 

Umnennung und deren Zeit 5°; 277; 
350 

landwirtschaftliche Verhältnisse II 
106! 

religiöse Verhältnisse 2° 
Pathyrites 268°; 416 

Gaugottheiten 
mit griechischem Namen 3 
neugeschaffene in hellenistischer Zeit 

5°; 350; II 278 
Gebäudesteuern cf. Register II s. v. 

Innöcıe relfounte, slxosrr,, £volxıov, 
zeooddwv olaortdurv 283f,; II 57; 
247 

Gebühren cf. sv. „Diener“gebühren, 
Einregistrierungsgebühr, Priester- 
Amtsgebühren , Quittungsgebühr, 
Verwaltungsgebühren u. Register I 
8.v. dnaırodusve zagd Isplov Deu- 
vongeag Veod, dezavıxöv Tür mAolor, 
elozgisewg Izgkov, elorgırınov, Erı- 
srarızdv ieglar, de RETETOUTÜg 
unvialov, ürlo heswrelag, biete olvo- 
hoylas, Touxtogındv, mroGÖLRyoRpd- 
BErX, oırokloyındr, ümko sroharelus, 
Gvußohtzov, rehsarızdv, yıldvdoorov 
rouoygauncreug II 4Gfl.; 247 

Geburtsanzeigen von Priesterkindern 
203°; II 158; 294; 345 

Geburtstagsfeier der Herrscher I 93; 
101; 30 

Gehaltszahlungen des Staates (außer 
die an die Priester) 3681; 3793; 
II 184; 190; 244 

außerhalb Ägyptens 379° 
Geldwirtschaft als Wirtschaftstorm 

317f.; 356; 8753 
Geschenke an die Tempel 

von Privatleuten [in vorhellenistischer 
Zeit] 327; 330f.; 4008.; IT 286 [239; 
392°] 

vom Staat [in vorhellenistischer Zeit] 
2Hff.; 2TIE.; 276; 3445; 38587, 
II 262; 285/6; 307 [259£.] 

von Tempeln 3921; II 14; 172 
Gesetz, sanitäres 107; II 2903 

Otto, Priester und Tempel. JI 
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Gewerbesteuern cf s. r. Ertrags- 
steuern 301; II 52ff.; 331f. 

Gewichte 329 
Götter, ägyptische ef. Register III 

mit griechischen identifiziert 4f1.; 412; 
II 221; 2651; 268 

in hellenistiecher Form neben den 
altägyptischen ef. auch s.v. Sarapis 
I 222 " 

neugeschaffene in hellenistischer Zeit 
cf. 8. v. Sarapis 4; II 214; 268f. 

Götterbilder, ihre Zurückführung aus 
Persien II 227° 

Götterprozession cf, Register IL s. v. 
zouaole 2.7.2. 

ein Bestandteil der großen Tempel- 
feste 102; II 12; 15; 338 

Beteiligung auch der höheren Priester 
an ihr als Träger von Götterbildern 
95°; IT 316; 341 

Choachyten bei ihr beteiligt 102 
Pastophoren als Träger der Götter- 

barken in ihr 91. 
Gottesvater (Priestertitel) cf. Regi- 

ster II 8. v. zregopdeng 87; 231; 
I 114; 163; 311; 316 

Gottesweib des Amon von Theben 
(Priesterinnentitel in vorhellenisti- 
scher Zeit) 93° 

Griechen 
als ägyptische Priester 28°; 44; 136°; 224; ]I 187 
ihre Stellung zu ägyptischen Institu- 

tionen u. dergl. I 2932; 307! 
ihre freundliche Stellung zur ägyp- 

tischen Religion (Tierdienst) 2, 4 ff; 
U 221 

ihr günstiges Urteil über die Ägyp- 
tischen Priester II 209, 

Grundbücher in vorhellenistischer 
Zeit 265% 

Grundsteuern cf. Register II =. v. 
&oraßısia, Önderuzyelrie, Ertapospıov, 
Erriygapn II 578.5 85 f.; 998.5; S41f.; 
347 

Iaaropfer II 256° 
Hadrian, Stellung zur ägyptischen Religion II 26; 2773, 979 
Hekataios, der Jüngere 229°, II 217; 227; 2681; 268; 2742 
Herbergen, mit Tempeln verbunden 

[außerhalb Ägyptens] 2845; 285;. 
[418] ° 

23
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Hermetische Literatur und ihre 
Verfasser II 218ff.; 224; 225° 

Heroenkult 142?; ]I 2735 
Herrscherkult cf. Register III s. v. 

II 2201; 270 
in vorhellenistischer Zeit II 270; 
Alexanders des Großen cf. =. v. 
der Diadochen 1421, II 272 
der Ptolemäer und Ptolemäerinnen 

ägyptischer offiziellen Charakters 
11; 27; 61; 348; IT 101ws, 
2638; 207°; 270; 2788; 304; 
333f. 

ägyptischer privaten 
126f.; 169 (II 264%) 

Aufhören in der Kaiserzeit 156; 
161; 276; 353 

Beteiligung der Priester an seiner 
Ausgestaltung II 271 

seine politische Bedeutung II 275 
griechischer offiziellen Charakters 

11; 55; 61; 138ff.; 175ff.; 251; 
347; 399%; A11ff.; II 2668.; 272H; 
278f.; 304; 3191; 320; 333 

griechischer. privaten Charakters 
1421; 1685; 169; 172%; II 272£,; 
305° 

der römischen Kaiser und Kaiserinnen 
ägyptischer 10f.; 61; 392° (9); 119°; 

10°; 278 
griechischer 11; 58; 61; 136; 140°; 

156; 159°; 164; 253; IT 190; 195; 
253; 27Sfl.; 310; 321; 330; 348 

seine Bedeutung II 279£. 
der Seleukiden II 272°; 273% 

Hierodulismus cf. Register IT s. v. 
legödovior 116f.; 316°; II 209° 

Hofdichter, ptolemäische, ihre Stel- 
lung zur ägyptischen Religion 51; 
386; IL 266 

Hohepriesterfamilie aus Memphis 
in ptolemäischer Zeit 31; 80; 204ff.; 

. Yı1lf.; 2sıfl,; 237; 415; I 77%; 
121°; 159°; 254; 301°; 307; 347 

Horoskope I 225 

2721 

Charakters 

Idiologus cf. Oberbehörde, besondere 
für geistliche Angelegenheiten und 
Register II s. v. idrog Aoyog 

Amtscharakter 62°; 64°; 67; 70; 408; 
II 76; 122; 146; 160; 315 

Liste cf. Register V 172ff. (413); II322 
Vereinigung des Amtes mit dem des 

deyısgeüg "Ahsfurögelug cf. Regi- 

  

  

Register. 

ster I =. v. 61fl.; 172; IT 76; 
315; 322 

Idumüerverein 127° (411) 
Inkubation 14; 118; 123f, 
Inspektionsreisen der Beamten 71; 

215; II 10%; 15; 63 
Juden cf. s. v. Kirchenpolitik, Kultus, 

Oniastempel, Synagogen 410; 
II 275£.; 279 

Julians reformatorische Bestrebungen 
72; II 290° 

Julius Vestinus cf. Register V u. VI 
8. v. 

Amtslaufbahn 59; 67; II 314/5 
ius privatum salvo canone II 197° 
Justinian II 281 

Kaiser, römische 
Stellung zum Christentum 404f.; 

U 280£f. 

Stellung zur ägyptischen Religion 
386 £.; 391; II 276. 

Stellung zur griechischen und helle- 
nistischen Religion II 278 

Kalender 2565; II 230°; 3071 
Reform des Augustus (Abschaffung 

des \Vandeljahres) II 232 
Reformversuch Ptolemaios’III. IL 230£f, 

Kapellenträger — zasrogdaog 96 
Kasten, in Ägypten niemals bestanden 

00£. - 
auch nicht Priesterkaste 201 

Katochoi cf. Register II s. v. zdrogos 
Bedeutung des Namens 123; II 317f. 
ihr Charakter 119; 410; II 318 
ihre religionsgeschichtliche Stellung 

120; 121°; II 318 
Veranlassung der xeroyr 121}; 123/4; 

2 318 

Katoiken cf. Register II s.v. zdrorxog 
rn... . 

Keft, Land II 227°, 318 
Kirche 

allgemeine Begriffsdefinierung II 281 f, 
ägyptische [ein Staatsinstitut] II 282 ff. 

[292] 
christliche 2891; 

I 17; 155°; 299? 
337°; 4001; 405; 

älteste Gemeindeverfassung . 48°; 
II 2221, 308° 

Kirchenkollekten (freiwillige und 
zwangsweise) cf. Register II s. v. 
hoysia 359; 391/2 (II 336) 

Kirchenpolitik des Staates I 285.
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Richtlinien gegenüber der ägyptischen 
Kirche: 

Nichtgewähr der Immunität für 
das Kirchengebiet II 301 und 
vorher 

ihre Abhängigkeit in Kirchen- 
lehre und Kultus 62f.; II 7Sff; 
267 f.; 290 

Einfluß des Staates auf die Kir- 
chenverfassung 203ff.; II 291 ff. 

Gewisse Privilegisierung II 287 ff.; 
2I1ff. 

ihre wirtschaftliche Abhängigkeit 
II 289£.; 349 

Sorge für gute wirtschaitliche 
Fundierung 340ff.;, II 285f. 

Abhängigkeit der griechischen Kult- 
gemeinden 1341; 254ff.; II 76; 79; 
72; 291; 346 

Berücksichtigung der jüdischen Kult- 
gemeinden II 275; 279; 2983 

Einfluß auf den Privatkultus 251°; 
II 79; 258%; 306; 346; 349 

“ Wandlungen nur im einzelnen II 306 ff. 
Kirchensteuern 

in vorhellenistischer Zeit 341; 358°; 
366 

Abgabe an Weizen und Gerste für 
die Demeter von Eleusis in vor- 
hellenistischer Zeit 341° 

‚Erhebung _ 
durch Priester 311; 360; II 127; 162; 
334; 314 

durch den Staat 312f.; 346; 360; 
364; 366; II 290; 334; 349 

Fundierte 3591, II 334 
Apomoira cf. Register II s,v. dxd- 

korex . 
ursprünglich an alle Tempel ge- 

zahlt 340£, 
Zuweisung an die ägyptischen Tem- 

pel der Arsinoe Philadelphos 
312f.; BAT; 352£ 

Grund der Änderung: Ausschaltung 
der Priester als Steuererheber 
SA4Aff. 

in römischer Zeit (Adärierung der 
ursprünglichen Naturalleistung) 
352. 

Ödgazuie Tod Zoyzov, vadrRovre 
tehn 9e& Begevinn cf. Register IL. 
8. v. 

Zehnte (Warendurchgangszoll) für die 
Isis von Philü 358 

.!Kleruchenland, 

  

  

  

355 

Nichtfundierte: . 
ürtg Auuövog Heod zui- 

srov 
legarınov 
isgfav Anuıroog (für den £ 

griechischen Kultus) R 2 I 
zilos isgon Bovadio» ( egister Isgcv Ss. v. 
koyelz  (Kirchenkollek- 

tensteuer) 
ürig Srovdjg 

Kleopatra L, II. u. III, ef. Register II 
8. v. Herrscherkult 2 

Kl. I. auf Münzen II 266° 
Kl. H., Bürgerkrieg mit Euergetes II, 

II 305° 
Kl. IN, Inhaberin des Priestertums 

des legös rölog cf. Register I s. v. 
412; II 321 

Kleruchen ef. Register IIs.v. xAmgoöyog 
seine, Einziehung 

durch den Staat ef, Register I s.v. 
yi »Amgovyun), »Ahoos, xAmeovzle 
II 97°, 343 

Kleruchien cf. Register I s. v. #in- 
euvyia 

nummerierte, ihr Charakter II If; 
108; 342£. 

mit einem Personennamen bezeichnet 
I 951 

Klöster (Industrie) 299/300; II 2831 
Konfiskationen von Tempelbesitz [in 

vorhellenistischer Zeit] 262; 326; 
3376; 104f; 416; 171; 277%; 
285; 330; 342 [260%; 318; 325] 

Kontrollmarken, antike cf, Register]I 
8. v. oBußoAo» ]I 131° 

König, ptolemäischer, als oberster 
Leiter der Kultusverwaltung 54; 
I 76; 134; 314 

Könige, nubische in Oberägypten in 
ptolemäischer Zeit 2711%, II 286° 

Kopfsteuer cf. Register I s. v. 4wo- 
yeupia 

Befreiung privilegierter Klassen, auch 
eines Teiles der ägyptischen Prie- 
ster von ihr 37; II 62f.; 247, 

ihre Entrichtung für die nichteximier- 
ten Phylenpriester durch die Tempel 
37; II 62f.; 249 

Kornverteilungen in Athen und $a- 
mos cf. s. v. frumentatio II 1331 

Krankenpflege und Heilungen durch 
die Priester 397; I 17°; 2841 

23*
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Kranz, goldner ef. Register II s.v. or£- 
pavos 381; 390; II 170; 254 

Krokodilopolis und Pathyris, Lage 20* 
Krondomäne und ihre Verwaltung 

ch. Register II s. v. 75 Baarıx) 
(iegevrinn), Teouevız), Önuocie, a- 
unkMavn, Meıizmvartovn, obouwxn, 
meosödov, Zeovigov, Ev avrrdke, 
Birod() 70 (408); IT 82; 92; 
100; 107? 

Zwang auf die Untertanen sie zu 
pachten 281°; II 252. 

Kronosbrote II 17 
Krönung der Könige durch die ägyp- 

tischen Priester ef. Register II s. v. 
Gvanımeigie 

in vorhellenistischer Zeit II 302£. 
. Alexanders des Großen II 302 
Antiochos’ IV, Epiphanes II 303 
der Ptolemäcr II 292°; 301#, 

Kultgemeinden, „gnostische“ und 
‚ihre Bekenntnisschriften (Sekten) 
172; II 1681; 224 

ihr Ursprung II 259 
Kultpersonal, griechisches ef. Regi- 

ster II s. v, &önynens, Isgodurag, 
legoxmevf, Iegooıds, AOOUNTTS, vEw- 
x0g05, TInodyog, Peovrierig 163 £.; 
257; II 200; 295 

Kultus cf. Register III 
ägyptischer 

Kirchenfeste II 9ff.; 338 
tägliche Kultushandlungen II 6ff.; 

774; 337 
seine Leitung, an der auch der 

Staat beteiligt ist 38; 40f.; 47; 
62f.; 75; I 72L.; 77; 2678; 
290; 293 

außerhalb Ägyptens 111f.; II 223; 
318; 318 

griechischer 3; TR; 132£; 1378; 
347f.; 395 (IT 336); 4024, II 79; 
26äfl.; 272; 278; 291; 295; 321 

‘in Griechenland 4; 133; 142!, 164%; 
253; 394°; 395° 5; I 965; 2726; 
2765, 290* 

jüdischer 410; II 275; 279 
orientalischer 3; 127% (411); 170; 

399; 413; II 276; 321£. (2) 
römischer 3; 9ff.; 170; II 279; 310 

“ außerhalb Ägyptens 221; 394; 3955 
Kultvereine cf. Register II s.v. Ba- 

oılıorei, ol dmd Tod zönov, Haoos, 
allen, »owöv, dog, rohiTevVug, 

  

  

sivodog, avvrälsie, giloßacıklorei 
u. Register IH s. v. Museion 

eigentliche 
ägyptische 125ff.; 410; II 318 
griechische 165; 410 (2); 412; IT 321 
orientalische 127° (411); II 321£. (2) 

Berufsverbände, Genossenschaften u. 
dergl. 

ägyptische 128ff.; 246°; 410f.; 
II 318; 337 

griechische 166 ff.; 413; II 321 
Besitz, Einnahmen und Ausgaben 216°; 

2ö1f.; 323; 339; 401 HM; II 71; 337 
Bezeichnungen 126; 131; II 321£. 
Priester bez. Vereinsleiter u. -beamte 

und ihre Bestellung cf. Register I 
8.v. &gzovnidens, hyovuevos, legedg 
(Kultverein), iegeds (Emiordrns) 
tod Movasiov, Ansävı, wgeoßöreoog, 
meoor&rng 126; 129; 131; 166E.; 
251f.; 173; 81; 1861; 318 (Lesonis) 

Priester, ägyptische als Mitglieder 
127; II 1681, 221%; 258/9 

Stellung des Staates za ihnen 251°; 
I 79; 258°; 306 

Laienelemont im Kultus cf. s.v. Kir- 
chenpolitik, Kultrereine, Patronats- 
rechte, Privatheiligtümer und Re- 
gister II s. v. Zstovduog 17; 113f.; 
1198.; 165.; 251f,; IT 73; 13; 
1861; 258; 318 

in vorhellenistischer Zeit 17°; a3f.; 
1141; 2021; II 154; 311f. 

Laienpriester cf. Stundenpriester 
Landpacht 

Höhe der Pachtgelder 280; II 171 
Pachtgesellschaften II 961; 971, 102° 

Laokriten, einheimischeRichter II 188; 
190; 245 

Legionspriester 170 
Leon von Pella, theologischer Schrift- 

steller 28°; II 217; 265! 
libelli libellaticorum 393; II 242 
Licenzsteuern, gewerbliche cf. Re- 

gister II s. v. dulv, ysodior, 
yragyın) (yrapkov), yoyian, Eraipı- 
x0v, Suyostaciov, gurna& zur’ ävög, 
lueriorwluxdr, Aozavorwlöv, taot- 
zevTOV, zegmrdlıovr, yovsoyoi«n 
301 ff.; II 52; 56; 59£.; 635 331; 340£. 

ihre Zahlung durch die selbständigen 
Gewerbetreibenden für die Angestell- 
ten 307f.; IT 56
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Makellosigkeit der Priester, eine all- 
gemeine religiöse Forderung 221 

Manetho 
sein Geschichtswerk (Alyvazınzd dro- 

krijuere) und dessen Wert II 215%; 
228f. 

seine Lebenszeit 
II 2282, 348 

sein Name II 237% 
seine  priesterliche 

11 215° 

seine Tätigkeit als Theologe (Sarapis, 
seine Schriften: iep& Bißkos, gvoızüv 
Zrıroun) II 215f.; 269 

magister privatarım Acgypti et Ly- 
biae 711 

Maße cf. Register U =, v. #EQdulov 
und oyoivog 

für Land (Arure = s3t-t, große und 
kleine königliche Elle, jtr) 264303, 
273 (407) 

für Getreide, von Tempeln gebraucht 
280; 284 (II 330); 417; IL 87° 

Mönche 120; 121°; 300; IL 1681, 256%, 
2831; 318 

Monopole, staatliche II 287! 
Bäder 292, II 53 
Bank 319° 
Öl 293 
Öthonion 300f.; II 331 

“ Salz II 53 
Stellung der Tempel zu ihnen 292 ff; 
- 300; II 287 

Münzen 
argenteus ]I 38?, 339 
deben 344f. 
Denar 289° 
Drachme (Kupfer-, Silber- und Billon-, 

ihr Verhältnis zu einander) 2893; 
299°; 379 

Kauf- und Münzwert 2896 
Kerker 401? (II 337) 

Mysten mit Tiernamen 411 cf. auch 
111! 

Mysterien II 222; 2651 

Stellung 89t; 

Neter-hotep 270; II 37 
Nikokreon von Salamis II 269 
Nomenmünzen II 277 
Notariat . 

staatliches cf. Register II s, v. drogu- 
vouog (staatl) 297; II 349 

der Tempel ef. Register II s. v. Kovo- 
zedgos 3857; II 161°; 395 £, 

(Zeit Ptolemaios’ L)| 

357 

Oberbehörde, besondere für geistliche 
Angelegenheiten in römischer Zeit 
ef. =. v. Idiologus und Register I 
8. v. dozıegebs Alekavdgeias nr. 2, 
doyızgwsden, duudszdusror tiv deyi- 
EEW@odrnv, Emıreosxch tod Idlov :öyov 
(nal &oyısgkog), Emızgoxol tüv odcın- 
»öv, Ldrog Aoyog 

Amtssitz 71 
Kompetenzen 58ff.; 213ff.; 2408.; 1176; 

80; 122; 146; 160; 294; 3155 327; 345 
Veranlassung zu ihrer Begründung 

68f.; IL 294 -   

  

      

  

Zeit der Begründung bez. Vereinigung 
mit dem Amte des Idiologus 66ff.; 
698.; II 2781, 315 

Oberpriester, ägyptische cf. « v. 
Tempelvorsteher und Register II's.v, 
&oyısosds (ägypt.), kesavns 

mitunter Begrenzung der Dauer der 
Amtsführung 226; 232/3; II 314 

besondereKlasse innerhalb derhöheren 
Priesterschaft 38ff.; 407; II 312f. 

Schwächung dieser Klasse in der 
Kaiserzeit 45f.; IT 291 

Vorsteher eines oder mehrerer mit- 
einander vereinigter Tempel s80f.; 
4078; II 72; 80; 312 

Oberpriester, griechische cf. Regi- 
ster Il s. v. doyıeostg (griech.) 

Amtscharakter und Amtsdauer 131 ff; 
258; 116; II 330 

Ehrenrechte II 253 
Zeit der Einführung des Titels 136; 
„I sısf. 

Offenbarungsliteratur II 219 
Oniastempel in Letopolis II 275; 279 
Opfer und Opfergaben (Staat und 

Privatleute) 282; 385; 392ff.; II 6£.; 
55; 61 

Anteile der Priester an ihnen 394; 
Il 34; 173£. 

Essen der Opfernden vom Opferfleisch 
394 

Prüfung und Siegelung der Opfertiere 
ef. Register II s. v. (lego) (nosyo) 
Speaytorms, bie opeuyısnod LO0- 
zav Dvoulvor 62f.; 84f.; II 173 

Opfersteuern der Priester und der 
Tempel cf. Register I s, v. Pdgos 
fonav, iepsiov, derko udcyov Fvo- 

. air ur., . 
Opferstöcke (ihre Form) 333; 396f.; 

I 337



358 

Orakel, Traumdeutung u. dergl. in den 
Tempeln 14; 118f; 397; II 226°; 
2841; 337 

Osiris-Apis, altägyptische Form des 
Sarapis cf. diesen und Register III 
8. v. 13%; 42; 117; 406; II 214f.; 
268 

mitunter einfach Sarapis genannt 
117° u4 

Paraschisten (niedere Priester) cf. 
Register II s. v. zagasyiorns 

Amtseinnahmen 179£, 
Amtsfunktionen 105 ff. 
ihr Ersatz 247 

Pastophoren cf. 8.v. Kapellenträger und 
Register II s. v. Heayds, masropdgos 

Amtseinnahmen II 338£. 
Amtsfunktionen 94, 
Listen und Berichte von ihnen der 

Regierung eingereicht cf. Register II 
8. v. 7oap7 u. zeigısudg 951; IT 152 3 
156°; 345 

besondere Standesabgabe nicht zu be- 
legen II 180/1 

Stellung innerhalb der Priesterschaft 
(niedere Priester) 76; 78; 94 

Patronatsrechte über Tempel, ihre 
Verleihung und Ausübung cf. Re- 
gister I s.v. xoareiv 235£, (II 39°); 
249°; II 39%; 744; 122; 329 

Pauschalierungssteuer II 60 
Perserpriester 224; II 187; 327 
Petitionen an den König 56°; 408; 

I 314 

Petosiris, Theologe II 217° 
Pfleger der heiligen Tiere (niedere 

Priester) cf. Register I s. v. iBro- 
Booxds, isemnoßoozös, »RoRodılo- 
Pooxög, savenrng 111f.; 247; II 317 

Philätempel, Schließung durch Justi- 
nian II 281 

Philosophie, spätere, ihr priesterlich- 
religiöser Zug II 2201; 2241 

Phylen der Priester cf. Register II s. v. 
iso& Eövn, tergepilue, avrapvkle, 
pvAj 

Abteilungen der höheren Priesterschaft 
[in vorhellenistischer Zeit] 23#.; 
77 [23; 24°; II 154] 

Schöpfung der 5. Phyle 26#.; IL 312 
ihre Rekrutierung 26; 28%, 293£, 

Vorsteher cf. Register II s, v. pÜL- 
wexos   

Register. 

Phylen, städtische (auch außerägyp- 
tische) 27; 28° 

Pbylenpriester 
abwechselndes Amtieren cf. Register I 

8. v. @yvedeıv 24f.; II 28; 186; 312 
sind nicht Laienpriester, sondern Prie- 

ster im Hauptberuf 23f., II 186% 
sind die „Priester höherer Ordnung" 

23; 341; 77f.; II 315 
Listen (dem Staat eingereicht) cf. Re- 

gister I s. v. ygag) [in vorhelleni- 
stischer Zeit] 34#. (II 312); 1I 150; 
156. [I 154] 

Zahl 28°; 36f.; II 313 
Phylenpriesterinnen cf. Register II 

8. v. legsıa (ägypt.) 35; 92; 203 
ihre Besoldung II 34 

Polizei, staatliche im Tempelbezirk 
stationiert 42*; 224; 285; IT 300; 331 

praefectus Aegypti (Alexandreae et) 
53; 68ff.; 71°; II 277; 2781 

praefectus annonae 155° 
Preise 

ÖL 377£. (II 336); 378° 
Olyra 378? 
Weizen 3793 

Priester, ägyptische cf. s. v. Phylen- 
priester 

Alter der Priester in höheren Stel- 
lungen 232; 116; II 328 

Amtseinnahmen der Priester höherer 
Ordnung (ef. s. v. Priesterklassen) 

bestimmter Anteil an den Gesamt- 
einkünften der Heiligtümer 1139°; 
1691; 339 

Anteile an den Opfern ef. s.v. Opfer 
stautliches Gehalt cf.’ s. v. Syntaxis 

und Register II s.v. cövrafıs 213; 
369£.; II 24; 127; 157; 1698; 
186°; 244; 335 

Gehalt von Tempeln gezahlt II 25fl.; 
140°; 169; 339 (2) 

Pfründen 281; II1!; s6#l.; 581, 338f. 
Sporteln (besondere bei Festen) cf. 

Register I s. v. &yveix I 28f.; 
140°; 177; 338; siehe auch 293; 
298° “ 

Zuwendungen von Privaten cf. Re- 
gister ]I s. v. zaoxeia 363; I 
174f. 

Gesamthöhe II 1698.; 181f.; 338 
Amtseinnahmen der Priester niederer 

Ordnung (ef. s. v. Priesterklassen) 
II 412; 172; 339
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bestimmte Anteile an den Gesamt- 
einkünften der Heiligtümer II 39°; 
41! 

staatliches Gehalt cf. oben 111; 
117; 248°; 369f.; 373M,; II 79%; 
124; 126; 128, 157 (2); 167°; 
170£. 

Pfründen 40 
Sporteln II 33*, 338, : 
Zuwendungen von Privaten cf. Re- 

gister II 8. v. dyveio, zogreieı, 
Asırovoyie, Aoysia II 176£E. 

Gesamthöhe 379 (I 336); II 170; |' 
179 

Amtsgebühren und -steuern cf. Regi- 
ster I s. v. drwrosueve muoc 
itofav ». 7.4. II 247 

für bestimmte Amtseinnahmen cf. Re- 
gisterll s.v. öırto uocyov Yvoufvov 
».r.4. II 346 

für den Antritt eines speziellen 
Priesteramtes cf. Register II s v. 
eloxgırinöv, Emiorermov solar, 
inte heowvelag, ürte orolıcreiag 
HU 69f., 328; 341 

für Aufnahme in die Priesterschaft 
ef. Register II s. v. elszgırındv, 
telestindv 

für Ausübung des Priesteramtes 
(zweifelhaft) II 180f. 

zloxgisews legkan cf. Register I s.v. 
“ Amtswohnungen 286!; II 40; 198? 
Aussehen, äußeres (Haar und Klei- 

dung) 63; II 78f.; 256 
Ausscheiden aus der höheren Priester- 

schaft 222#.; 226f.; II 187 
Avancement (bestimmender Einfluß des 
Staates) 240; 251; II 243 

durch Ernennung durch den Staat 
233 

durch Kauf von Priesterstellen vom 
Staat, Tempeln und Priestern 
(System der Anzahlungen und Ver- 

„steigerung) 234f.; 240f.; 219ff.; 
403; 11241; 39°; 1825, 183; 328£, 

durch Wahl durch die Priester 227°; 
237f.; II 48 

Überspringen niederer Stellen bei 
ihm möglich 231; II 328 

in bürgerlichen Berufen 
Arbeiter II 193 
Ärzte 96; II 194f.; 347 
Landwirte II 191; 347 
gewerbliche Unternehmer II 193£, 

  

  
  

  

Besitz . 
ausstehende Darlehen (Geld- und 

Natural-) IE 204 ff; 348 
Gesamtvermögen II 196; 347 
Grundstücke u. dergl. II 196 ff.; 285; 

S1Tf. : 
Hausrat II 196; 207 
Kapitalvermögen II 202 f. 
Ländereien I 200f., 348 
Sklaven II 201f.; 252; 348 
Vieh II 201 

Bildung 
Beschäftigung mit Astrologie, Astro- 

nomie, Mathematik u. dergl. 89£.; 
II 211; 225; 230#f. 

Geographische Kenntnisse II 211; 
232; 348 

Historische Kenntnisse cf. s. r. 
Chairemon, Manetho IE 21ı£,; 
2eTk. 

Medizinische Kenntnisse 11211; 232£, 
Philologische Kenntnisse (Altägyp- 

tisch) II 211; 233; 348 
Philosophische Leistungen 82; 11211 ; 

217; 223£. 
Leistungen auf theologischem Ge- 

biet cf. s. v. Chairemon und Ma- 
netho II 211; 213 £. 

Literarische Tätigkeit cf. s. v, Chai- 
remon und Manetho IT 215ff.; 224 

Wissenschaftl. Leistungen, Schluß- 
urteil II 234 

Stellung zum Hellenismus (Griechi- 
sche Literatur und Sprache, 

- Priesternamen) 338; II 2341f.; 
318f. 

Schlußurteil II 237 
Urteil und Berichte der Alten ssf.; 

258; II 2098. 
Zauberkünste II 26; 224; 257£, 

Ehe (Stand der Frauen der Priester 
höherer Ordnung) 218£.; 416; 
I 327 

Ersatz der Priester höherer Ordnung 
durch 

Aufnahme freinder, nicht erbberech- 
tigter Elemente in die Priester- 
schaft 223#ff.; II 327 

Ererbung des Priesterstandes [Alter 
der Priesterkandidaten] 203 ff; 
229f. [211; I 326f.] 

Mitwirkung der Priester hierbei ef. 
ev. Register II s. v. eloxiceng 
legeov 220; 228; II 78; 397
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ausschlaggebende Mitwirkung des 
Staates hierbei 210f.; 223; 11243 

Vorbedingungen hierfür: Bestehen 
der Ahnenprobe und Makellosig- 
keit, darauf Beschneidung 85f.; 
88; 213ff.; II 327 

Ererbung bestimmter Priesterstellen 
229f. (IT 1825; 328f) 

Ersatz der Priester niederer Ordnung 
durch erbberechtigte und fremde 
Elemente 244. 

Listen cf. Register II s. v. 7eagn [in 
vorhellenistischer Zeit] 34ff.; 95; 
215; Il 150; 152°; 156; 181; 
312; 345 [IT 154] 

Moral [Urteil der Alten] II 238#. 
[DT 238] 

amtliche Stellungen: 
Laokriten II 188; 190£. 
liturgische Ämter II 187 £. 
Soldaten und Verwaltungsbeamte 

I 187£. 
soziale Stellung, Schlußurteil II 259£. 
staatsrechtliche Stellung 

- Abgabenpflicht II 246£.; 349 
Beamtencharakter der Priester höhe- 

rer Ordnung II 243£. 
Befreiung, teilweise von der Kopf- 

steuer UI 247 ff. 
keine prinzipielle Befreiung von den 

munera II 250ff.; 349 
Ehrenvorrechte II 253. 
Mitglieder privilegierter Klassen 

(z&roizoe und römische Bürger) 
II 200; 246%; 253; 254f. 

nicht im Besitz des privilegium 
fori II 245f. 

Stellung im Volke II 257f 
als Verwaltungsbeamte der Tempel 

neben dem Tempelvorstand cf. diesen 
s.v. 37£.; 46f.; 860; 1179; 81; 114; 
119'; 120f.; 127; 128f,; 138; 142f.; 
1451; 159; 162; 2921; 295, 334; 344. 

wirtschaftliche Lage, Schlußurteil(Auf- 
nahme von Darlehen usw.) II 207 ff. 

Priester, ägyptische in vorhellenisti- 
scher Zeit 

Avancement 76°; 229; 2428; II 329 
berufsmäßige und Laienpriester cf. 

s. v. Laienelement im Kultus und 
Stundenpriester 17°; 21°; 93°; 2021; 
II 154; 186 

Besoldung 258°; 259°; 298°; 371; 11232; 
27; 36; 411; 49%; 175102, 1791 

  

  

Ersatz durch erbberechtigte und 
fremde Elemente 201f.; 229; 233; 
II 326 

in nichtpriesterlichen Funktionen tätig 
I 72; 194; 243; 245 ' 

Priester, ägyptische außerhalb Ägyp- 
tens 114f.; II 2233; 256°; 348 

Priester, babylonisch-assyrische 2211; 
222° 

Priester, christliche (auch außerhalb 
Agyptens) 367°; ]I 255; 256°; 281 

Priester, eponyme cf. Register IV 
in Alexandrien: 

Alexanderpriester cf. s. v. 
EI Rogdgos Begsriung 

Eösoy£ridos 
ltgsıa docıvöong Bilo-| - cf. 
warogos RegisterlI iegzıu Kisordreas (IN) 

legös ülog 

KarnPOgog 
Bihadtipov 

Priester, eponymer vor Einsetzung 
des Alexanderpriesters 1445; 

I 3198; 32gf. 
FVEOPOROS, OTEPavPdEog und 900- 

gögos der III. Kleopatra cf. Re- 
gister II s. v. 

Rangrverhältnisse 159 
ihre Teilnahme am alexandrinischen 

„Alexander“festzug II 267 
in Ptolemais: 

lkosıcı der L—IIL Kleo- 
patra 

legeis verschiedener £ 
Ptolemäer \ Na cs unt Registerll legebs ITlroisualov Eo- > 
TIE0S x. 7.2. ev 

#avngdgos Agsıröns Dik- 
adelgyov 

Aufnahme der Ptolemaispriester in 
die Datierungin Oberägypten 160f. 

Datierung nach eponymen Priestern 
in Urkunden ‚aus römischer Zeit 
156°; II 254° \ 

Doppelbestellung zur Zeit des Bürger- 
krieges zwischen Euergetes II. und 
Kleopatra II. II 305° 

Ss. V. 

Aesıröng 

Ernennung der Priester alljährlich 
durch den Staat aus dem Kreise 
erbberechtigter Personen 253 ff. 

Listen 175f£,; 413 ff; II 322, 
Nichtmehrnennung der einzelnen Prie- 

ster in den Datierungen 139; 162
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Nichtnennung der Namen in den Da- 
tierungen II 254 

staatsrechtliche Stellung II 244; 254; 
305£. : 

Tempel, an denen sie amtiert haben 
139; 160; 163 

wiederholtes Amtieren bez. kürzeres als ein Jahr 256; 414°; 416; II 323 
ef. 177; 325 cf. 186; 330 \ 

Priester, griechische cf. sv. Alexan- 
derpriester und Priester, eponyme 

Amtscharakter und -funktionen 133f.; 
I 722; 1661 

Dauer der Amtsführung 253; 2ö6f.; 
416; II 330 \ 

Ersatz (Mitwirkung des Staates bei 
ihm) 253 #.; II 79; 1061 

in nichtpriesterlichen Funktionen tätig 
II 189£., 195; 347 

soziale Stellung IL 260 cf. auch IL237£. 
staatsrechtliche Stellung IT 244; 246 f,; 

250; 254; 305£. 
Titel cf. s.v. Oberpriester, griechische 

und Register I s. v. EöRogögos, 
ikosıa, legelg, legög ölos, xuvn- 
Fögos, TUEOPÖRoS, GTEFEVNPÖgRoOS, 
Fwsponog 134ff. 

wirtschaftliche Lage (Besitz, Einnah- 
men u. dergl.) 384; II 170; 200; 
208°; 348 

Priester, jüdische, außerhalb Ägyptens 
217°; 220£, 2298 

Priester des Museions cf. s. v. Erz- 
richter und Register II s. v. lege 
tod Movssiov 

Ernennung durch den Staat 255 
ist zugleich Vorsteher des Museions 

166 

Priester, orientalische 170; 172 
Priester des Sarapis, ihr ägyptischer 

Charakter 114. 
Priesterämter, mehrere von einem 

Priester versehen 241 (IT 329); 
I 291°; 315£ s, ev. auch 83 u. 86 

Priesterdekrete cf s y. Synoden 735; 89; II 80!; 159; 293 
Einwirkung des Staates auf den In- halt II 79£.; 230M.; 271; 293 

Priesterdeputationen II 16; 164 
Priesterernennungin den Diadochen- |. 

staaten 2533 
Priesterfamilie von Philä aus dem 

5. Jahrhundert n. Chr, 209 
Priesterfrauen 218f.; 416; II 397 
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ihre Besoldung cf. s.v. Berenikebrote 
I 35£, 

Priesterinnen cf. sv. 
Tinnen 

Choachytin ef. Register IL s. v. 40@- 
yyrıg 

Oberpriesterin 93 
Prophetin ef. Register II s. v. TEopj- 

tıs 93 
Sängerin (Musikantin), heilige 192f. 

Priesterklassen, ägyptische 
der Priester höherer Ordnung cf. s.v. 

Phylenpriester 
deyısesig cf. s,v, Oberpriester, 

tische u. Register II s. v, 
legeis, Bezeichnung der untersten 

Klasse, zu der wohl auch gehören: 
Kosyodvren, Gl)savriig, zeovıßo- 
Adern, dot, &e0oAdyor, moOGKdroL, 
ef. Register IL s, v. Töf., SIE. 

izgoyo@uuereig (dezedo- 
rdtaı) cf. 8. v. heilige 
Schreiber 

zeopsrar cf. 8.v. Pro- 
pheten ch. 

wregopogeı cf. 5. v. hei- Registerll 
lige Schreiber 8. v, 

stoltorei  (xopvgpador, 
(lee) (noayo) apggzı- 
Gral, droxopvparoı) ef. 
8. v. Stolisten 

der Priester niederer Ordnung, ihre 
Bezeichnung als Isgddoväoı ef. Re- gister IT s. v. 118; II 2995 

&ostadyor, Öldvuaı (cf. s. v. „Zwil- 
linge“) ef. Register Il s. v. 

Einbalsamierer der Menschen und 
heiligen Tiere cf. s. v. 

zasrogögor cf. s. v. Pastophoren u, 
Register II s. v, 

Tierpfleger c£. =. v. (bei Menschen 
u. Tieren) 

zoayvraı cf. s,v. Choachyten u. Re- 
gister Il s. v. 

Priesterkollegium, leitendes ef. a.v. 
Tempelvorsteher 

Alter der Mitglieder 232; II 328 
. Amtsfunktionen 47; 80; II 72f.; 80; 

120; 152; 2913; 344f. 
Bestellung von Dezernenten zu deren 

Erledigung 49; II 121; 141; 145; 
159; 160°; 163 

Dauer der Amtszeit 50 
Entstehung 46f.; 491; II 99ı 

Phylenprieste- 

ägyp-
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Schöpfung des Sarapis 12; II 215; 
268f.; 319 

Stellung zur ägyptischen Religion 
u 202; 264° 

Zeit seines Todes 151° 
Pt. II. cf. s. v. Beinamen 

Bedeutung für die Ausgestaltung 
des Alexander- und Herrscher- 

Titel cf. Register II s. v. Ayosusvos, 
mgzaßdregos, zooordeng isefov und 
oi zevre (£E) ieofor, Assöveg [S. 49] 

Wiederwahl der Mitglieder 50; II314|. 
Zahl der Mitglieder 49£; U 313 

Priesterstand, ügyptischer, seine Ein- 
heitlichkeit cf. s. v. Tempel, Ver- 
einigung mehrerer 83; 210°; 232; 
415; II 315f.; 328 x kultes II 271; 273£.; 320- 

Priestertitel, igrplische Kirchenpolitik 342 ff.; 382f.; II 290 
an sa 25f. Stellung zu der ägyptischen Religion 
hn-ntr 81 I 262; 24 
hrj-hb 106 Pt. III. cf. s. v. Beinamen 
mr-än (jmj-r3) = Assaungs 39; 407 sein Kalenderreformversuch cf. s.v. 
we‘) — iegevs 76; 85; 91; IT 316;| Pt.IV. cf, s.v. Beinamen 

348 Angliederung des Kultes der #eol 
Priestertöchter 203; 210; 415f.; Zwrüees an den Alexanders 138°; 

I 326 143; 180 

Beziehungen zu Dionysos cf. s. v. 
Dionysos usw. 

Darstellung auf ägyptischen Denk- 
mälern IL 263° 

.ihre Besoldung II 35 
Privateigentum am Grund und Boden 

I 106; 343 

Privatheiligtümer (ägyptische, grie- 
chische oder hellenistische Religion 
pflegend) cf. s. v. Patronatsrechte 
und Register II s. v. Zsiovduog 17; 
169; 1731, 235£.; 2495; II 73; 175%; 
310; 329; 346 

  Pt. V. cf. sv. Beinamen 
seine Krönung II 292°; 
auf Münzen II 264 

Ptol. VI., seine Krönung II 301° 
Pt. VIL und seine Nachfolger 

301 

et mausolei ihre Stellung zur ägyptischen Kirche 
263ff.; 388f.; II 286; 307; 336 

Pt.X., seine zweimalige Krönung 
I 301°; 303 . 

Pt. XIV, seine Krönung als Kron- 
prinz II 301° 

procurator Neaspoleos 
Alexandriae 61; II 76 

Propheten cf. Register II s. v. xgo- 
pnreie, oopiens, reopÄrtLS 

Amtscharakter und -funktionen 39; 
44f.; 808; IE 140 

Amtseinnabmen II 25f.; 140°; 168; | Ptolemaios, der »droyos 120f.; 248; 
1751 378; II 137; 236°; 241 

an iBiorapei«, bez. Üdssor« isgd| Ptolemaios von Mendes, Historiker 
I 229f. 

Punt, Land II 318 

110; 249#.; 11'33°; 39° 
Kauf von Prophetenstellen 249 ff.; 

II 182°; 183°, 328 

besondere Titel 

dexisroiusrijs cf. Register II s. v. 
dıcdoyos meopntelag cf. Register I 

8. v. 
Erste Pr. cf. Register Il s. v. &gyı- 

zeopiens 39; A4f.; 93°; 2094 
Zweite Pr. 81? (209°) 

Zugehörigkeit zur Phylenpriesterschaft 
334; 76f.; 781; 91%; 97 

Protoklisien II 301° 
Prunktischchen 336£.; II 333 
Ptolemäer cf. Register II s.v. Herr- 

scherkult 2 
Pt. I. cf. s.v. Beinamen 

seine eventuelle Krönung II 302! 

Quittungen über Naturalabgaben ‚an 
den Staat, ihre Form I 1008, 

Quittungsgebühr cf. Register II s. v. 
svußolundv I 173° 

Regierungsfest, dreißigjähriges cf. 
"Register I 3. v. roLarOvVraerneldsg 

Reinheitsvorschriften für die ägyp- - 
tischen Priester 25; 63; II 78; 256 

Reinigungs(Weih-)wasser 396f. 
Religion ef. s. v. Kultus und Regi- 

ster III 
ügyptische cf. s.v. Götter, ägyptische 

Beeinflussung durch griechische 
Elemente 15 (II 2214; II 220.  
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ihr Charakter in hellenistischer Zeit 
II 212%, 213 ff. 

griechische Schriften über sie aus 
hellenistischer Zeit und deren zu- 
meist nichtpriesterliche Verfasser 
I eis. 

hellenistische 14; II 220; 222; 270,278 
nationaler Charakter der antiken Reli- 

gionen, erst seit hellenistischer Zeit 
universale Tendenzen IT 251 

Religionsgemeinschaft, ägyptische 
als Kirche zu fassen I 282 X 

Religionspolitik der Ptolemäer und 
römischen Kaiser cf. s.v. Alexander 
der Große, Besuche in ägyptischen 
Tempeln und Kaiser, römische 

Anerkennung der ägyptischen Religion 
als Staatsreligion II 62 f.; ITCH. 

Anerkennung der griechischen Religion 
als Staatsreligion II 26öff.; 278 

zumeist wohlwollende Duldung des 
Jüdischen Kultus und anderer Kulte 
II 27ö£.; 279 

Pflege und Weiterausbildung des 
Herrscherkultes II 263f.; 266; 270f.; 
a7gf. 

Stellung der Ptolemäer zum griechi- 
schen Kultus Griechenlands II 265 

Toleranz als oberstes Prinzip bis zur 
Zeit der christlichen Kaiser II 260; 
276; 280f, 

Verschmelzungsbestrebungen derPtole- 
mäer Il 267 ff, 

res privata 64% 
Ringe an den Tempeltoren als Rei- 

nigungssymbole 396 

Saatdarlehen_ cf. Register II =. v. 
Ödvsıe oregudrov II 92f.; 95; 97, 
3412 : 

sacerdos provinciae TIf. 
Salinen 317; II 53 
Sängerschule für Tempelgesang in 

Alexandrien II 290°; 316 
Sarapis ck. s.v, Osiris-Apis und Regi- 

ster II e. v. 
Charakter und Entstehung des Gottes 

11f.; IT 214f.; 222; 208£. 
Etymologie des Namens 12f.; 406; 

U 215! 
Zeit der Schöpfung des Gottes c£, g.y. 

Ptolemaios I. II 2232, 269 
Verehrung im Auslande 114£. 

273°, 2783 
; 1269, 

  

Schiffe, ihre Stellung für den Staat 
ci. Register II s. v. dezanızöv raov 
aloiov und sölAmpıs rav els nv 
vavreiav II 46; 288 

Schreiber, heilige 
Amtseinnahmen II 175! 
Amtsfunktionen 85; 88f.; II 81; 138; 

159; 233; 286%; 316 
Bestallungsgebühr (regel 

pogelas) II 183? 
Titel: 

gerunareis rod (tüv) lepoö (üv) 88° 
legoyguunereis (cf. Register II s.v.) 
= gelehrte Schreiber 87 

zregopdgat (cf. Register II s. v)= 
Schreiber des Lebenshauses bez. 
Gottesräter ef. s. v. 87, 

Zugehörigkeit zur Phylenpriesterschaft 
781; II 315 

sepulera genitorum 338! \ 
Soldatenkorps, landsmannschaftlich 

benannt 235 auch 226°; II 188 
Sosibios als Alexanderpriester 177; 414 
Sparkassen, antike 333°; 396°; 11333 
Staatskassen cf, Register I s. v. zed- 

nei 
Staatsmagazine (ef. Register II s. r. 

Önoaveos) in Tempelbezirken 2847; 
I 87°; 342 

Städte cf. Beamte, städtische liturgi- 
sche und Register II s. v. Bovanj 

als lokale Aufsichtsbehörde der Tempel 
54; 227; 233; II 76; 122; 148; 331 

Aufwendungen für den Kultus 399£. 
Standesamt, staatlich nicht kirchlich 

203°; II 158°; 294; 345 
Steuern cf.s.r. Ertragssteuern, Gebäude- 

steuern, Gewerbesteuern, Grund- 
steuern, Kirchenstevern, Kopfsteuer, 
gewerbliche Licenzsteuern, Pauscha-' 
lierungssteuer, Priester-Amtssteuern, 
Verbrauchssteuern, Verkehrssteuer, 
Vermögenssteuern, Zwangsabgaben 
für bestimmte Zwecke und Re- 
gister II s. v. &ısvrnav aiolov, 
GAtov, dAızi) (legür), Örkg Aunavos 
Veod xricrov, do &vögidvrov, 
dröuoge, Fu doraßns, doraßisie, 
telsona Pehovelov, gogos foör, 
Bigons, Yogos Panür, yeodimr, 
yrapıny (yvapfov), dnuöcın reldo- 
hate, diögeyula rod Zoygov, Öndexe- 
yahrle, Telos Eynönkıov, elzocen, 
Evolxıov, Exegolgıov, emıiygugpn, 

TuS zrego-
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Irargızor, fuyosrasiov, Evrnod, Pdeog 
relssudrov fuyedpav (yerov fayou- 
gırör), Telos Yviav, legarınar, 
isgEav Anuntgos, r£los lsgoö Bov- 
»0Aov, isgöv, inarioxwldv, loro- 
vogyınov, Iydvind, aadızovre Ten 
Vet Bepsvinn, Auoyoapia (Imirspd- 
42100) hayuvorolar, Aoysia, drko 
uösyov Huouevov, dsrdım uösyur, 
ürke GpgRyıaLod udozar Yuoukvor, 
relog Nooywv Hwoukvor, vırgızn), 
Bevin, rlssue Ödorlor, mogdusvr- 
„br holar, Pögos zeoßdrwv, rgoo- 
obav olnoredav, ünto Grovöis, 
Gregavınd, ollimpis tür els ziv 
vavreiap, sbvraßıs (1KoV), tagıyevron, 
Ülan, zeıgavdäıor, govsoyuian 

umgelegt nach der Leistungsfähigkeit 
der \Verkvorrichtungen II 60 

Steuererhebung cf. Register II s. v. 
Exirnenris und zedazag 

Tempel, die Verpflichtung zu ihr nur 
bei: 

einzelnen Kirchensteuern ef. s. v. 
gewerblichen Licenzsteuern ihrer 

Angestellten 304ff,; II 56; 114; 
1628.; 3325 340£.; 345f. 

Steuerer- bez. nachlässe.II65; 287° 
Steuerratenzahlungen, beliebig be- 

züglich Höhe und Zeit 289£,; 
II 45; 50 

Steuerrückstände 37°; 290; 324; 
113; 5; 43°; 45; 53; 63; 65; 141; 340 

Steuersubjekts-- und -objekts- 
deklarationen ef. Register I s. v. 
zur’ olsiavy drorpagel TEE; 
I 196 ff. 

Stolisten cf. Register II s. v. (lego) 
oroAlsrig 

Amtseinnahmen II 32f£. 
Amtsfunktionen 52°; 83ff.; 380; II 120; 

127; 344 
Bestallungsgebühr(öxtgrüscrolioreias) 

JI 346/7 
Kauf von Stolistenstellen 234f.; II 183 
besondere Titel 

devregosroitsriig 

Öıddoyos crolustelaeg c£ 

mogugaios RegisterlI 
(fee0) ‚(kosyo)sgeryısııg 5 Y 
TewrootoRceNg _n 
broropvpaiog 

Zugehörigkeit zur Phylenpriesterschaft 
76f.; 78%; 91%, 975 II 315 

  
  
  

Stunden(Laien-)priester in vorhel- 
lenistischer Zeit ef s. v. wnwti 23f£.; 
258°; II 73°, 154; 1751 

Synagogen cf. Register II s. r. T00- 
sevyn II 2751; 2985, 349 

Synkretismus, religiöser +ff.; 126°; 
172; IT 168; 2148; 259 

Synoden der ägyptischen Priester 
(Landes- und Provinzial-) ef. s. v. 
Priesterdekrete 72ff ; II 81; 235° 

Aufhebung der alljährlichen Landes- 
synoden in Alexandrien 74; II 283 

eventuelle Aufbebung der Landes- 
synoden in römischer Zeit 72f.; 
II 293£, 

Dauer der Landessynoden II 292 
Einwirkung des Staates auf sie durch 

anwesende staatliche Kommissare 
75; II 79£.; 230#.; 271; 293 

Syntaxis, staatliches Gehalt cf. s. v. 
Priester, Amtseinnahmen und Regi- 
ster II s. v. sövrufıs 5681; II 190 

für ägyptische Priester höherer und 
niederer Ordnung 

Auszahlung direkt von Staat oder 
durch die Tempel cf. Reg. I 
s.v. over. &2 tod faaılızoü bez. 
Ex tod iegoo 343, 367 u. II 24 
(11 124%); II 74%; 12SfE.; 1581, 
290; 345 

Form der Auszahlung II 130ff.; 
139 

Erhöhung durch den 2. Ptolemäer 
344; 382L 

Höhe 372 ff.; II 170£.; 336 
Zeit der Einführung 370£. 

für den Alexanderpriester 384; II 170; 
214° 

1. syrischer Krieg, Zeit des Beginns 
1531 

Tabularius 64°, 234- 
Taricheuten (niedere Priester) cf. Re- 

gister II s. v. zagızeurig 
Amtseinnahmen II 179£. 
Amtsfunktionen 105 ff, 
Ersatz 247 - 

Tempel, ägyptische ef. Register IN 
Abgaben an den Staat (Gebühren und 

Steuern), alphabetische Aufzählung 
der griechischen Bezeichnungen in 
Bd. Il S.46ff, und siehe noch Regi- 
ster Il s. v. dAıfor, yeodior, dadsze- 
yehzie, oaxtogızdv, auch srußoh-
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x0v, Gillmuıg Tüv eis Thv vavreiav 37; 288£.; 205; IT 5; af; 949, 
287; 310£. 

nur wenige Vergünstigungen II 
STH; 6SHE.; 287 

in vorhellenistischer Zeit II 43; 239 
Angestellte, nichtpriesterliche und ge- 

legentliche Hilfskräfte cf. im folg. 
5. v. Gewerbe und Register II s. v. 
veruuarsig, Loydrng, voropöhct, 
nkoroids, meo«Eerng Pıßktodrfans, 
txrneerns, z&kroveyös 98; II 6; 19; 
21; 73£.; 121; 129; 143f.5 1475 159 

Besoldung [in vorhellenistischer Zeit] I 21#.; 172; 338 [ITagı]| 
Asylrecht cf. s. v. Asylrecht 
eigene Bautätigkeit cf. sv. Bautätig- 

“keit an Tempeln 312; 387°; IT 18f£; 
163f, 

Begünstigungen einzelner Heiligtümer 
durch den Staat 263; 3SSHE,; 
U 64; 285f.; 303 

Besitz, werbender 
Abnahme.seit dem 4. Jahrhundert 

n. Chr. 404f. 
Änderung in der Besitzverteilung 

gegenüber der vorhellenistischen 
Zeit 261 

besondere Fundierung der einzelnen 
Heiligtümer 261 

: Gott als Eigentümer 261 
einzelne Objekte: 

öffentliche Bäder cf. Register II 
5. v. Pahaveiov u. Balavızdv 292; 
II 53; 111. 

Bückerei 298; 402 
Brauerei ef. Register II sv. gvro- 
altov 298; 418 (2); 11 60; 331 

Grundbesitz 28Sff; 339; 418; 
II 116 

Kapitalien (deren Verwertung 
durch Ausleihen) 31Sff.; IT110; 
116 ff, 

Landbesitz und sein Umfang (u.a. 
des Horus von Edfu, Isis von 
Philä, Arsinoe Philadelphos, 
Soknopaios), verwertet durch 
Verpachtung cf. Regist. II s. v. 
ieo& und drıegaufvn yij 262.; 

 416f,; II SLHE; 330 
Mühlen ef. Register I s,y. uöl.aov 

297£.; IT 115; 331 
Ölfabriken cf. Register II sy. 

Ehxovgyiov 293 8.5 II 60; 115 
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Sklaven 315 (II 322 
Steinbrüche 276; 312 
Tempelbezirk ef. s. y. 
Vieh (Esel, Rinder und Schafe) 

282; 316%; 418; II 54; 66; 330 
Ziegelei 312 

Besitzverwaltung 
Grundzüge: 

Bäder und Land außer der avızoo- 
«Evn z) vom Staat verwaltet 
70; 262%; 279£.; 408; II SE; 
289; 338; 31. 

die anderen Besitzobjekte in eige- 
ner Verwaltung unter strenger 
staatlicher Aufsicht 294; 1I 12°; 
90°; 113ff.; 289; 34g£, 

Entgelt des Staates für die von ihm 
geführte Verwaltung Issff.; 111 

Kauf bez, Verkauf von Besitzobjek- 
ten 261°; 262; 287, IT 119£, 

Verpachtung als Bewirtschaftungs- 
form 279£,; 2SS ff; 297; 394; 418; 
U 83 ff; 115£.; 338£.; 343 

Verwaltungsorgane: 
Priester und Tempelbeamte cf. 

s. v. Priester als Verwaltungs- 
beante, vorher s. v. Angestellte, 
nichtpriesterliche und s. r. 
Tempelvorsteher II 114; 120f.; 344 

Staatsbeamte cf. s. Y. Beamte, 
staatliche als Aufsichtsorgane 
‘0; 408; IL 75£.; 81; 88°; 91 Ff.; 
107; 122, 289 

Ehrenbeinamen und Einteilung in 
Klassen ef. Register II s, y, ieod» 

Einnahmen, vorenthalten durch den 
Staat II 290; 349 

Einnahmen- und Ausgabenverwaltung 
Buchführung II 145f. 
Geschäftsgang II 130; 13788; 144 
Rechnungsjahr UI 148%; 151; 345 
monatliche, bez.jährliche Rechnungs- 

legung bei den staatlichen Auf- 
sichtsbehörden II 116ff.; 315; 
344f. 

außergewöhnliche Revisionen durch 
diese II 153; 343 ° 

Unregelmäßigkeiten II 134; 137 
Verwaltungsorgane: 

Priester und Tempelbeamte cf. 
8. v. Priester als Verwaltungs- 
beamte, vorher s. v, Angestellte, 
nichtpriesterliche u, s.v. Tempel-
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vorsteher II 128f.; 140ff.; 1451; 
147; 150; 152; 1591; 344f. 

Staatsbeamte ef. s. v. Beamte, 
staatliche als Aufsichtsorgane 
W131ff.; 144f.; 146 ff.; 1508; 345 

Eintrittsgelder 395£. 
Erhebung von einzelnen Kirchen- und 

gewerblichen Licenzsteuern cf. s. v. 
Steuererhebung 

Gewerbe im Dienste der Tempel ef. 
vorher s. v. Besitz ]I 331 

Bauarbeiter 112; 312; II 18; 114 
Fischeinpökler (r«gıyevrei) 310; II67 
Fischer (&ueis) 310; I1 52; 332; 340 
Gemüseverkäufer (Aeyarorideı) 310; 

II 63 
Kunsthandwerker 313; II 20 
Maler (&sygugor) 311f.; II 59£. 
Walker (yrapsis) 303; 309; 

1I 56; 61; 381 
Weber (y£gdıoı; Othonionfabrikation 

ef. Register II s.v. &$0v10v) 300ff.; 
II 332; 341° 

Göttergut, nicht werbendes 
Bibliothek 338f.; II 119 
Inventarverzeichnisse [in vorhelleni- 

stischer Zeit] 326 #.; II 118; 150; 
333 [II 154] 

Schätze (Kult- und Luxusgegen- 
stände) 325ff.; II 11; 20; 118; 
333 ° . 

Handelsgeschäfte von Tempeln be- 
trieben 280; 291; 293f.; 316f%.; 
418 [2]; II 332 

Haushalt 

Aufstellungeinesfesten Etats Il141f.; 
344 

Ausgaben in Geld und Natura für: 
" Abgaben an den Staat cf. oben s.r. 
Angestellte, nichtpriesterliche cf. 

oben s. v. 
Bauten II 19. 

Kultus [fremder Tempel] 298f.; 
Il 6. [892; II 14; 336] 

Priester [fremder Tempel] cf. s. v. 
Priester, Amtseinnahmen 281; 
293; 298; II 23H; 581, 1403; 
169; 1728, 338f. ii 172] 

Reprüsentation II ı5f. 

Ausgaben, ihre Gesamthöhe II 1#f.; 
337 

Einnahmen, cf. =, v. Geschenke, 
Kirchensteuern, Syntaxis u. vorher 
s. v. Besitz, werbender, Gewerbe 

316; 

  

Register. 

im Dienste der Tempel, nachher 
Landwirtschaft 
Angaben über ihre Höhe 279f,; 

290; 297; 320; 323ff.; 345%; 
382f.; 391; 394; 402; II 332 

Unterbilanz" 37%; 290; 324; u 3; 5; 
43°; 45; 58; 63; 65; 141; 340 

Hetären” der Tempel 3163; u 332 
Kanzlei und ihre Aufgaben 220; 1178; 

156ff.; 326f.; 345 
Sprache II 161f.; 345; auch II 146 

Kassen und Magazine (Central- und 
Unter-, sowie "Sonder-K. u.M) ef. 
Register II s. v. Snoavgos 288°; 
u 838, 90°; 91°; 123ff.; 1451; 314 

Kassenbücher u 145. 
Betrieb der Landwirtschaft bez. Land- 

pacht 281f.; 417; II 38f.; 88°; 90; 
330; 339 

Privilegisierung ef. s. v. Kirchenpolitik 
gegenüber den Abgaben an den Staat 

cf. vorher s. v. Abgaben 
gegenüber den staatlichen Monopolen 

cf. s. v. Monopole 
Repräsentationspflichten 392; II 14ff.; 

78; 164; 336; 338 
Streitigkeiten der Tempel unter einan- 

der II 240; 308 
Verwaltungsberichte, eingesandt an 

die staatlichen Aufsichtsbehörden 
cf. Register II s. v. yeıgısudg [in 
vorhellenistischer Zeit] II 150f.; 
156; 157°; 159!; 345; [II 154] 

Vereinigung mehrerer Tempel zu einer 
mehr oder weniger engen Yerwal- 
tungseinheit (gemeinsames Priester- 
kollegium) 19f£.; 401; 41f.; 3321; 
362; I 47; 77; 126ff.; 139; 162%; 
S11M.; 334f.; 344 

Tempel, ägyptische invorhellenistischer 
Zeit 258; 313; 358°; 360%; 371; 
392°; II 28); 43; 289; 2955; 297%; 
299° 

Verwaltung II72; 74; 75°; 772; 915154. 
Tempel, ägyptische außerhalb Ägyp- 

tens 114f.; II 333, 348 
Tempel, babylonische 261°;-318 _ 
Tempel, griechische cf. Register II 

Besitz und Einnahmen 135%; 278f.; 
323; 337f., 364f.; 386; 390; 399; 
418 (2); IT 330 

Verwaltung und deren staatliche Kon- 
trolle 11 72°, 76; 79; 1558; 244°; 
346°



I. Sachregister. 

Ausüben von Wohltätigkeit II 17 
Tempel, griechische außerhalb Ägyp- 

tens, auch in vorhellenistischer Zeit 
260%; 283; 318; 319°; 3271, 3291, 
3119; 3585; 394%, 3y51u5, 418; 
II 153 #£., 2893 

Tempel, orientalische cf. Register II 
127° (411); 1721, 399 

Tempelbezirk, ägyptischer cf. s, v. 
Polizei 282 #f.; IT 330 

seine wirtschaftliche Ausnutzung 233 ff; 
II 8ss 

Privatbesitz in ihm 286; II 331 
Tempel(Priester-)schulen II 234 
Tempelvorstcher, ägyptische cf. s. y. 

Oberpriester, ägyptische u, Priester. 
kollegium, leitendes 

Alter 232; 416; II 328 
Amtsfunktionen 38; 40f.; 47; 80£; 

220; 2811; 361£,; II 16; 386.5 72£; 
80; 11923; 190£, 128f.; 138; 
140fF.; 147; 150; 152; 159; 100%; 
162 ff; 291°w 3; 327; 399, 344f. 

Änderung des Charakters der T. in 
römischer Zeit 45#f.; II 291 

Bestallungsgebühr (£morarıxdv (d) u. 
Ömig Asswvelas) 239; II 47; 481; 
50; 1831 

Dauer der Amtsführung, lebenslänglich 
oder zeitweise (auf ein Jahr) 50f.; . 232£.; 210; I 314 

Ersatz unter staatlicher Mitwirkung 
233 

“ Ererbung des Amtes 20Lf.; 230° 
Wahl durch die Priester 23788; 

II 48 
Stellvertreter ef. Register IIs.v. 6 xao& 

doyısglog bez. Emiordrov tüv legöv 
41f.; I 74; 128; 165° 

Titel, welche zugleich verschiedenen 
Rang anzeigen 38/9; 407; II 72; 312 

Goyıegeög 
Goyımgopieng 
Errwueineig 
Erisrdeng tod (tür) legod 

(ür) 
Emisrdeng zul doyısgeus 
Nrodusvog lepfov 
kesavngs 
ol wevre (bez. £&) icgkav 
ageoßvregog Iepenv 
meoordeng iegoü bez. Beod 
reootdrng legewv 
eopieng 43; 45°; 80; II 728 

ef. 
Register]I 

8. v. 
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tossera (frumentaria) cf. Register II 
s. v. ouußolo» II 132£. 

Tesserensystem, eine allgemein hel- 
lenistische Einrichtung II 133! 

Therapeuten, jüdische 410 
Tiere, heilige cf. Register IH 109; 

268; 391; 416; II 14; 262; 316 
ihr Begräbnis 391f.; IT 336 
werden Götter erst bei ihrem Tode 

I 336 
Tierpfleger cf. Pfleger der heiligen 

Tiere 
Timotheos, der Eumolpide II 265:; 269 
Titel, ägyptische in ptolemäischer Zeit 

ef. Register II s. v. döshpbs, svy- 
yernis, plloı (reöroı) 441; 57; 184°; 
II 253f. 

Todesanzeigen von Angehörigen des 
Priesterstandes II 158; 294; 345 

Tonsur, ihre Entstehung II 256° 
Transportmittel (Esel, Kamel, Schiff) 

316°; IL 194 

Verbrauchssteuern cf. Register II 
5. v. dAuzn und virgıx) 

Vereine, römische 1321; 410; II 51* 
Verkauf bez. Kauf von Priestertümern, 

eine besondere Einrichtung der hel- 
lenistischen Zeit 240 

Verkehrssteuer cf. Register II s. v. 
telos E&yabalıov \ 

Vermögenssteuern cf. Register II s,v. 
Ghıevrixov rAoiov, gYogos for, 
ropduevrndr oder, PRos sreo- 
Peror, Six 

Verwaltungsgobühren cf. sv 
„Diener“ gebühr, Einregistrierungs- 
gebühr, Quittungsgebühr und Regi- 
ster II s. v. öxte xGraTouzg un- 
vıclov, RowxTogIndv, meoodiayon- 
Pousver, svußolıxov, Qildvdearor 
rouoyoruunTreag 

Verzugszinsen II 205f. 
Viehbesitz des Königs, von Privaten 

und von Tempeln, verwertet durch 
Verpachtung 418; II 337 

Volkserzählungen, ägyptische Il 226; 
228f. - 

. 

Wassergießer — zoagdens' 99f ; 101 
wnwt, alte Bezeichnung der Stunden- 

priester cf. diese II 311f. 
Weihwasserautomat cf. s. v. Rei- 

nigungswasser und Ringe usw. 397



368 

Wirtschaftsleben in hellenistischer 
Zeit cf. s. v. Geldwirtschaft 291; 
314f, 

Zahlungsressorts bei staatlichen 
Kassen II 681 

Zauberpapyri II 218%, 219°; 924 
Zinsfuß 321; II 204; 348 
Zwangsbeiträgefürbestimnte Zwecke 

ef. s. v. Kirchensteuern und Regi- 
ster I s. v. öxte dvögıdvron, Peia- 
vıröv, Sevım, Srepavınd, cölAmYıS   tor els iv vevrelev II 47! 

Register. 

Beamtenverpflegung in vorhellenisti- 
scher Zeit II 341 

Zwangskirchenkollekten 
(II 336) 

„Zwillinge“ ef. Register II s.v. didvueaı 
Amtscharakter und. -funktionen 116#.; 

247* 

Erlangung des Amtes 247{f. 
ihre soziale Stellung 3741; 

170; 207£.; 236° 
ihre sövrefıg (Öl und Olyra bez. Brote) 

u.deren Wert 367(II1249); 369; 373. 
(11336) IT 41%; 124; 12S#., 170 

359; 391£. 

II 41°; 

II. Griechisches Wörterverzeichnis, _ 

Den Hauptbegriffen sind die mit ihnen zusammengesetzten Ausdrücke unter- 
geordnet. 

“Ayıopögos 1155 
üyveia 28%; II 9°, 28; 140°; 167°; 

172; 175°; 177; 256; 312; 388f.; 
346 

  

@vagpkosıv II 158° 
Grögids I 11° 

ünte drdgierrov 331°; 3905; IE 
Grısgoöv 270°; 3591; UI 280° 

19
 03 

Gyvedeıv (Eu megirgonng) 25; 121°; II 28; | @reizönısros 215£.; ii 327 
32; 167°; 316 

jufgaı dyvevrizal MI 31°; 33%; 175° 
&yogavduıov II 297° 
«yogevönos (liturg. 

U 190; 347 

&yogavduos(staall. Notar) I1246°;297;349 
&yodunarog II 236. 

. &y@» looköumos 143; 1471 

«deipög (Titel) 104* (409); 1191; 124°; 
II 253% 

Qaötozoros 62%; 64%; II 240£. 

&övrov 75; 83; II 7 
@dhopögog Begevlung Ebepyelridog 157; 

190#.; IL 267; 325 
&noAvdog 421 
dhfav (Abgabe) II 52°; 332; 340 
akızı) (iseö») 3081; 317%; 365°; II 44°; 52 
elsto Aupovetov 3653; 1185; 87; 88°; 342 
inte Aunüvos E00 xrioron II "334 
Ausehov 340f.; 354; 355° 
@uvyödkuog 3345 
evaygaypal legal II 227 
dvaygapal orevöv legav!) II 155° 
@varınengıe II 301f. 
&vehonare II 146 

städt. Beamter) 

1) Siehe hierzu auch Clem. Alex. 
Strom. VI 757 ed. Potter: RATEYERPN   orevVis rar leoav 

(dvreönynens I 117 
&vriyoaugpeig II 122; 135f. 

Eerarobusve 

mugi Önuoaior yenpyav 93° 
nagi lepfov Deuvoijgsws Feod 

II 44°; 67£.; 1815 

eraoyn 3581; 399° 
»ur’ olniav dmoygapal 217; II 

202° 

dzöuorge cf, s. v. denden u. dx 262; 
340f.; 361; 370; II 7; 85%; 162; 
290; 306°; 333 . 

Agaßoro&örcı II 1878. 
&eerwioyie 118% (II 317) 
Gesrelöyog 118; II 226 
Geıduos 1 62; 248H. 
Goredovden; 888; II 316 
toraßıele II 58°; 59° 

Zusv derdßng IT 585; 59° 
Gerondtos 233; 234; 298 
&oyalos cf. 5. v. iegov 330 
dozerragiaoris 109; 116%, 247°; II 2591 
Geyıyeweyös U 193 
Gezidizaoıng (zul obs ri) Zmusieie Töv 

venkarorav zul Tüv Klar zeirm- 
elar) cf. Ieget; (Emerdemg) tod 
Movssiov 60; 67°; 113%; 1668; 
175°; 197; 2555 u e, 2561; A144, 

415; U 245; 321; 326 

238°; 

197;



U. Griechisches Wörterverzeichnis, 

deyızgareises 51; 226; 2a7l; 2533; 
I 187; 189; 195; 200°; 202; 236°; 
313f.; 347 

&oyıegsvs . 
ägypt.: 38; 50; 75; 80f.; 226f.; 

233; 365%; 407f.; II 53°; 551; 72; 
1174; 143°; 188 (9); 189%; 200° (9: 
208? (2); 2153; 236°u-5(9); 2464 (9); 
291; 312#.: 319 

6 zapk deyisolog 41 
griech.: 28%, 61°; 1341ff.; 253; 257; 

411; 416; 11 188 (@); 190; 200; 
208° (2); 230; 286° “8 (m); 238, 
2164(9); 247; 253; 318£.; 321; 330; 
347 

orient.: 170; 413 
Alefavöoeies xal Alyöntov dans 

(= doyisgevs xl Er} tüv leoov = 
doyızgeds) cf. a.v. löros Adyog 5sff.; 
1551; 172; 215; 407E, IT 76; 
314f.; 322; 327 

ris Toy Agsıwoiräv (Tavasırav) zd- 
405 45% (II 313); IE 202 

tod odurevrog Evoroü 1133 
&ozıegwsdrn cf. 8. v. yduov 

von ganz Ägypten ef. a.v. &xırgomi roö 
Idlov 16700 zul deyiseius 64ff.; 
234; 210; 2419; II 805 315; 345. 

dradsyoufvos vv deyısgwauenn ch. 5. v. 
Ixtiroonos töv oboınxörv 64f.; II15; 

. 76 

dozısaroeos 1133 
&oyızaoropbgos 21; 98; 246 
doyıngopiens:39; 44f.; 2094 % °%; 210f,; 

IE 162%; 278°; 329 
dıddoyog aeyızgopnreiag 391; 407 

deyinpvranıs dık Biov II 190 
&oegisroliseig 431; 83; 86 
deyirlarov II 163% 
deypvlaxicns 42%; 285°; II 300° 
&oyovnkdeng 131° 
Goıklogdgos 283 
&ovkie II 2475; 299 
&ovlos II 247; 298°; 299 
drehen 216°; II 2475; 250; 2901 
&yızgodv II 286° 
&pülıE (lseeös oder dıds ieg&us) 35; 211; 

2141; 215; 216%; II 397 
&peodisıx 316° 

Beigogia II 328 cf. II 12 (Beis) 
Peiavsiov 292 

dmoyogk Bahuvelov II 112% 
relsone Baluvelov II 44°; 53 
Otto, Priester und Tempel. II. 
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PaAuvsvrod, zeigwvdäıov 3015 
Paravızdv 292; II A11 ff. 

önte uegiouod Par. 292% 
Beoıhsia II 292°, 302% 
Paoiksız Ev ’AhsEuvögeig II 267° 
Besikıarai 126f.; 402% 
Pıßliopiiad duriigewv II 188 
PißRos iegarızy II 2333 

: BA&Bos IL 205° 

fon®ös II 347 
PovzdAos II 257 
PovxdAos ‚(priest. Titel) 14°; 110 (409); 

111%; 116%; 117°; 3671, 309 
Povisviig cf. iegevs 341%; 129%; 296; 

I 117%, 187 #8. 
Roukj 45%; 64; 166°; 227; 233; II 76; 

122; 148; 187; 189; 341 
foü», pögos 2821; II 44°; 53; 340 
Beovysiov II 76° 
Bigons 3015 
Pointdgıov 334 
Bwuos i69; 394; II 321 

pögos Pauav 2321. 2, 394f.; IT 4t!; 
51; 51; 55°; 341 

Tevnuaros II 100£.; 1022 
yEvog 23° 

izgarıdv 203°; 21T, 
yegag II 1751 8 . 
yegdınaav 3015 . 
yegdıooaßdıcrhs II 331f, 
yeediav (Abgabe) II 67°; 332; 341 
yenpyol A1Tf.; II 883 

Pesıınol 281%; 892°; II 381; 88°; 901; 
108; 192; 338£. 

dnuöcıor 208°; II 173; 92f.; 96; 
974°; 101°; 1021; 108; 192£,; 232; 
3412; 348 

privaten Charakters II 384; 339 
yi 

auzeklrıg 262°; I] 58; 2901 . 
Evisowueon 401°; 417; II 422 (905); 

59°; 889; 286, 3391 
Ev dykosı II 82°; 312 
Paola 70; 342°; 408; ]I 82°; 87>; 

88°; 92; 95; 981, 330: 3aRf. 
Besıkran (bez. Önkoote) iegevrixn 11330 
Teoueavınn II 96* 
Önuosie II 981, 101! 
&v Öwpe& (dapsaie) 249°; 262%; 268°; 

II 40; 82°, 330 \ 
£r£ox II 925 
tav IBroßosxav 268%; II 40% 
IBiov rgopis 268° 

24
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lSuarınn II 342. 

isgd 261%; 262; 2698; 276f.; 341°; 
3681; 401°; 408; 416f.; IT 37; 392, 
42; 58; 59°; 81°; 82; STE; 9Sf; 

1058; 1098, 111; 144; 1642, 1713; 

191°; 1921; 286; 289; 330; 838f.; 

341; 342f.; 346 
zaunkevn II 96* 
#Angovgıan 1182°; 903; 

343 

rew( ) xAmpovgın) II 348 
Meıxnvarsıevn II 94% 
oboıaan 276; II 92°; 981, 343 
gosddon II 92; 94%; 95; 96%; 97° 
Zeovnigov II 96*;, 981 

leg& Zeovijgov (?) II 98! 
sıropdeos 278°; 279° 
Ev ovvrdier 268%; 3681; II 371; 

171!; 191°; 335; 342; 346 

Bilod( ) u 981 
yAncodgıov 337; II 333 
zvapevg 308f. 

yvayıny (yvaptav) 308f.; IT 56; 61% 
yönov, ol d&xörod 128; 251;323°; 40245403 

&ozıegwcdvn 70uov 129°; 251° 
legebs youov 129; 251f. 
iegmsörn youov 129%; 251° 
Aacävı 129° 
eoordıng youov 129 

zedunera (Alyizrız bez. isgwrind) 11233? 
Yoruuareds 

der Tempel 105 (?); II 21; 129; 143%; 
147; 159 

Pacılınds 51; 234; 240°; 241°; II 80; 
122; 150°; 151; 190°; 347 

zuo& Loplovog II 136° 
Too (rür) legoö(@v) cf. legoygapuaresg 

yerunarındv lsodo» II 340 
yoapeiov II 296f. 

7eagN 

92%; 941, 976 

82°; 

  tov Ev ro ie08 dronsiufrov II 152? 
Gpniizav 215° 
H#eaz(y)av 951; II 152° 
tüv els t& legd II 124°; 130 

leg£ov li 180; 154°; 1568; 181; 345 
yunvasiugyos 164; U 189£f.; 31%, 347 
zuapızn 308% 

Javsıa onegudtav II 92% 
deiyuarıouös I 65 
Ösizvntnetov II 16° 
Öezaödeyns II 97% 
Ösraölr)eeyie II 97° 
Ösravöog I 46£.   

Ahegister. 

Sexavındv Tav zrkolov II 46f.; 288°; 310 
Öex&sowrog II 347 

denden cf. 3. v. dröuorge 3411; 3431; 355 
Ösguarızöv II 55° 
deursgog cf. 8. v. isodr 
Öegvrsgooroltsrijs II 316 
ÖnuoxAlvaoyos 128°; 251? 
Önuiovgyög Beäg Poung 9°; 170 

; | Onuöcıe II 97% 

reAtsuare 288; II 44°; 56 
Önuösıos 363 

dnuosiwv (sc. yeogyar?) (Abgabe) 1197? 
101 ff.; 106°, 343 - 

ünko tüv Snnoala» (rüg ger unslag) 362°; 
363; II 1751, 335 

diadoyn 199 
öLad. tüv yorkav II 326 

diddoyog cf. 8.v. &oyigeopirns, Öögureie, 
meopnteie, Groloreie 

dıckoyıouol, koyuioı 369° 

dıavoun tüv zgooödor cf. oöcodoı 
drasdorucıg 251 
didpogor II 65; 341 
dideryule Tod Zoryov 356f.; II 334 
ölövuar 116f.; 369%; 3741; 379; IL124°; T 

126; 129; 134; 135%; 1871, 170; 
207; 236° 

Solmaıg ef. 8. v. Inoaveös u. Aoyısuol 
64%; 70; 3545 II 87°; 105; 106°; 
108°; 1095 

Soranis 

alex. 70; 294°; IT 192! 
lokal II 122; 135 

Ögönos 21%; 121}; 
287; II 87° 

Öwdexayainia IE 341 
Öwgeas, relog 268° 

284; 284° (II 330); 

’Eyreivecher 216°; 227° 
Eyaönkıov (tERos) 356°; 887; IT 443; 87; 

671; 142; 179%; 349 

yloyıoche tod vonoö II 146° 
Edvn, legd 73; 77; 408 
elnovigsıv 215° 
slaocın 289° 
slorgioewg leodov 227f.; 245; I 182; 327 
elorgırınöov 2131 (II 397); 227°; 245; 

II 182; 327£.; 346 " 
Eryovor 35%, 203; 2534; II 328 
Erkfurrogks- rıvov legarızav Ldapüv 1193 
Exın cf. 8.v. drönorge 341; 3431; 355 
Ingpögıov 3591; II 882; 101; 1097 
&hcizn 376; Ir 336 
Elaoveyiov 293; 295; II 194; 197%



II. Griechisches Wörterverzeichnis. 371 
  
Ehdocov cf. s.v, leoov 
"Eievdtfgıe (2?) II 95 
"Eußfs 22°; II 311 
Evöoforaros cf. sv. iegov 
Evormıoldyog 2891 
Zvolzıov 289° 
Evragiucenis 107°; 409; II 1952 
Evuaviozeleng 118; II 226° 
eferaoıig 644; II 315 
Eönyntns 164°; 189° 

alex. cf. 8. v. iegsdg 60f.; 113°; 155f.; 164; 184f,; 253%; 414%; 415; 11190; 
250°; 320; 324 

lokal 60°; 164; 185°; II 188; 347 
mel Erb rüg adlsog ch. 8. v Eruueliochs 

tig möleog 155°; 156!; 164; 184° 
Exagovgıor II 44°; 57; 287° 
Exiye( ) II 449; 87°, 68 
&tıyougı II 57°, 86° 
Erinegilsior cf. sv. Lroygapia 
Esınolvscher II 327 
&rtizeıcıs II 2518 
Zruflsıe 

Tor meoonzövrev za mag” iuiv YEo 
dıl Kozxırolivo 233° 

Tüv T5 moRsı yonciuwp 155 
Zmıueineis 40°; 45; 226; 233°; IT 136; 1371; 314 

&yigov I 1372 
Bahaveiov II 1371 

 z0&05 II 344 

oivov II 344 
arrös tod Alsbavögsivov ordlon 113° 
xögrov II 137! 

Emipehtorig zig wdlewg 155; 184° 
Euumia 101; II 179 
inıoakrtındg 251° 
Ezistareiag (Abgabe) II 310 
ntordrng 42%; 294°, I 47°; 752%; 140 

&ziotärng nal dezısgeüg 38f.; 47°; 116; 407; II 72; 244; 312 
Erisrdens od (tür) legoö(är) 38?, 401 

“9%; Alf; 45; 238; 407f., II 48}; 
72; 128; 136; 312 

6 Take Tod dniordron tüv leoöv 41 
Ztiordrng to Movoslov cf. s.y. legeds 

tod Movssiov 
Ettorarıxov 3821; ]I 472u >; 340 

Emisrarındv  Teodav 2331; 238. (U 278); 314%; IT 441; 67, 1831, 
329; 340 

ttoroloygdpog 
alex. 55; 561u-5; 408; IT 314 (9) 
lokal 56° 

Zmiorgurnyla cf. 8. v. üroxelusvov 
&xuenentis 305; II 22°; 44°; 49, 1465 

isgarıxöv dväv II 332 
Erırgomi, tod ldlov Adyov 67; I 315 

tod löiov Adyov ul Goyısolas 64 
Ertireorog TU! 

deszorinäv krıisenv 71 
ro ldiov Aöyov ch. 8. v. idtog Aöyos 
Tür obomzav (odsıanoi) cf. 8, v. die- 

degöusvor Tv dexısgusdvnv 64; 
N 15; 76; 122 

’Erıpavıs II 304° 
&moizıov 288°; II 116 
Eröueva II 197% 
feavos II 205 
eyuola II 52°; 331 
&orwuorrigiov 418 
deydrng 98; 1294 
‘Eguaie 19°; II 
eösyıjuovss IT 197 
Eraigindv 3081 
Ö dal züg ebönviag 155°; II 190 
edzrogoı II 185 
Epsixocrov 345% 

   
    

   
   

    

    

    

; II 19; 21; 193; 2021, 207 
93 

Zurogog 113; 114° 
Inmorgaxreiv II 180£. 
$vyosresiov (Abgabe) 310; II 59 
Svyoordsng 310; IT 67 
SiHlT)os 298 
Svrngd 298; 2991; 3015; II 60 

zur’ &vöge 3013; II 331 
Svroralıov 418 . 
Sayoxgpos 312 - 

PogoS ysvov foygupınav 301°; 311! 
Pögog relssudeov Soygdpav 801°; 311; 

II 59 

“Hysucv 424 
‘“Hyoduevog 

yeodiov 131? 
#@uns II 188° 
isgtov, tevrapvlles cf. 8,v. legevs u, 

nevrapvlie 
Nufga od Kolauivog 130 
nuegar ch. 8. v. Eyvedsw u, 4 

Erazöpsver II 175°; 2703 
seßerorei II 10! 
»ura geAmvnv II 2303 

NuoAıov IT 205; 206? 
"Heave II 9° 

Ozaysia (2) II 341 
Peay(n)oi 95%; II 152%; 19210 5 
els 9e(6v)? II 88° 

ELTOVgYEiv 

9 4?



372 Register. 
  

Peoanevrei 112; 123; 410; II 318 
zegl Onfßes tönos 268°; 416; II 252 
$nsavoös (Magazin; ev. allg. Schatzhaus) 

staatl. 2847; 288°; 376f.; II 83°; 87; 
90°; 92; 104; 108f.; 112; 123; 
1371; 147; 330; 335; 342 

diormnoens II 87° 

. lzoöv 292; 354; IT 104£.; 107; 
108°; 111; 343 

Veoö II 344 

ieooö 288°; II 91°; 123, 145! 
Onsaveds (Opferstock) 332°; 396f.; 11337 
Haoos 126f.; 165%; 402% 

Jıovöcov 168 
Sonoxeiar 216°; Il 327 
Feoılv)orains(ıov) 283; 284+ 
Hvla 295; 296°; Il 331 

tehog Yviav 295f.; IT441; 45°, 60; 331 

’Iateös, Önudsıog IL 195 
6 En) ov laroüv 184°; II 195° 
Ißıoßooxös 111; 1121; 1165; 249; 268%; 

II 40; 183; 1921w 5, 9093; 208 
IBiooroAceng 109 
IBıorapeiov 110°; 

I 40; 72° 
IBiordpos 109 “ 
IBıhv bez. Ifiov rgopai 268°; 416; 11329 
löiöxentos II 105f. 
Idıos Adyos — Exirgowog ro Iälov Adyov 

= 6 nes 7ö lin Adya ch. =. v. 
Goyısgevs ’Alebandgeiug x.r.2. 58; 
61; 64; 70; 172.5; 408; 413; II 76; 
921; 107°; 109°; 122; 1465; 315; 392 

izod (Kassenabteil.) 70; II 105£.; 108°; 
109; 112; 113° 

‘Isoel zöucı 270° 
leguxsiov II 329 
leguxoßoszds 111. 
iegüg (sc. yüs) Aunövog Il 84 
leoäs (sc. zgıdns) 365°; II Sf. 
iegureie 2281; II 181°; 182° 
legarızav (Abgabe) 364; II 105°; 108? 
legupögog 95!; 1165 
iEgeın 

ägypt. 92; 118; 218; 220%, 231%; 
II 35; 203; 236° 

griech. 137; 1391; 162 
Agsıvöng Bihomdrogog 157; 192; 11325 
Kizorargas (II) (Alex) 158; 193 
Kieox&reas rs unteös (Ptol.) 163; 196 
Pesıklsons Kisosarees (Ptol.) 163; 196 
Pasılleong Kheondreng ris Buyarodg 

(Ptol.) 163; 196 

247; 2408; 268%;   

  

Gel igosiaı 254° 
legeiov (Abgabe) II 44°; 61 
izoe(i>o» (?) önuosiov 385; II 335 
legeös ef. s.v. dpi 

ägypt. 
Gesamtbezeichnung für die höheren 
Priester 19ff.; 31; 32%; 34°; 40°; 
a8f.; TCÄf.; 82; 851; 914; 953; 97; 
203; 212; 215f.; 297£.; 281(2); 304°; 
311; 380; TE 20; 26; 32, 34£,; 
38f. (?); 481; 521; 61°, 67Ä.; 141; 
143; 150; 154°; 1568.; 181#f.; 188 (2); 
215%; 230 (2); 248f.; 291°; 295°; 
311; 315; 330; 3355 349 - 

Titel einer Priesterklasse (— of &440ı 
iegeis) 81; 23f.; TER; 78; 90fE; 
1151; 207%; 208°; 2901w%, 2298, 
230f.; 231 (); 369; II 241; 9; 
38f. (9); 186%; 187; 188 (2); 191°; 
192ff.; 196; 1985 201%; 202103, 
203; 207; 209; 221°; 233; 2365, 
216; 247°; 251; 316; 328; 330; 
338f.; SITE, 

griech. cf. epon. ieeeig in Alex. u. 
Ptol. 134#f.; 162; 257; 412; Il 188 (2); 
230 (2); 254%; 295°; 319; 321; 324; 
348 

Kultverein cf. s. v. isgsbs zod Mov- 
selov 126; 129; 130; 1315; 251f.; 
U 318 

orient. 127° (411); 170. 
priest, Persönl. 79; 91; 94; 96£,; 

111f.; IE 743 

Arstdvögov #.1.4. ch. s. v. Znyacis 
61; 138; 144; 1548; 1758; A13ER,; 
II 322. 

dı@ Blov 257; II 318; 321 
einynens 155%; 185; II 320; 324 
Aeysovog 170 

(Exiordens) Tod Movsslov cf. 5. v. deyı- 
Öinaorıs 591; 67°; 166; 19786; 
255; 2561; 3841; 415; IT 195; 321; 
326 \ 

Ilrolsueiov Zarijgos ». r. 4. (Pol) 
160f.; 193f.; 412; IL 190; 325 

isgeis verschied. Ptolem. in Ptolem. 
162; 1958; 412; II 335 

BovAsvral iegeig 37; 46f.; 491; 
237; D 73; 142 

iegfav Arunteos (Abgabe) 133%; 365 
Ayobuevos isgEwv 48f.; 11 119°; 141%; 

159; 163; 175; 191°; 192; 313; 315 
ol zagk tüv icofav II 735 
ol zevre (EE) (ieofov) 48; IT 138%; 813 

232;
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rgsoßiregog legkov (zerragpvälas) 47 ff,; 
52°; II 143%; 313 
dia rav reeoßurigov Ispfauv 305f.; 

II 142 
mgootdeng isplov 18 

legsvrixa ]I 76! 
ieg0v cf. 5. v. Emueintis, Emordins u. 

Te0CTdeng 
degeiörerov II 310£f. 
Östregov 18°; II 311 
Ülascov 18° (II 311); 139°; 71*, 169°; 

175°; 344 
Evöoäoreror II 310 
Aoyıuov 18; 97%; II 310 
zeürov 18°; 407; II 310 
seßaaurerov II 311 
reitov 18° (II 311) 
zagızjarov (= yagisıov) 18f. 
r£Aog legoö Bovzdlav 364 
6 obs toig Isgoig 168 
mgosornRWg Tor lsgüv 41°; 42; ]I 128; 

1421 

legoyAögog 112; II 161! 
legoyonuuereig (= yerunaredg Tod (tüv) 

iegoü(av) 31f.; 401; 451; 75; 781; 
79; 83%; 85; 87£., 893; 90; 231; 
I 81; 138; 159; 175°; 2111; 212}; 
215°; 216; 233; 237; 2864; 316; 345 

legodovisle 1168 
izgödovlog 116; 118; 316; 409; II 299°, 

317; 344 
iego®vreiov II 295° 
iego®ürag 163£.; 11295; 2961, 2973, 321 
leooxrjov& 164 
lE00106700pg«yYLariS cf. 5. v. KOCZOCpE«- 

yısıns 844; II 1738 
legozoıds 1355; 163; 257; 399'; 11190; 

200; 247; 295° 
Eg0701Uv segl Tb reuerog 795; 96 
zgös mühog "Ioıdog weyding untoös deüv 

158 (411); 193; 412; II 2671, 208, 
320f.; 326 

iegooraliorig (— Isgosrdlos) 79; 83 
isgod sc. ugou bez. olrov 365°; II 85; 

88; 99; 111 
lsgorezzov 112°; II 163* 
izgogwvog 45% (); 114 
iegox:akrns 90 (409) 
iegäuevog 216; II 327 
itghv (Abgabe) 364 
iegaodrn cf. 8. v. zouov 2292 
Inarioraing 283; 284* 
inarıorwlındv 308 
Inwrnerov 294 

e 
q 
r 
L 

  

373 

“Ioıdos (Abgabe) 364; II gs1 
lsıovönos II 73; 175°; 196'; 198°; 3291, 

3416 

Iorwvagyindv 301° 
Idvixd(n) 3081 

Kadnyntis II 316 
Kausdgsior 155%; II 320 
#ulkvvrng 283°; II 300° 
xuevnpögog Agsınöng DiAadtigov 

Alex. 157; 185ff.; II 267; 3241. 
Ptol. 161£.; 195; II 325£ 

zagmeia 111751; 177; 178°; 329; 339; 346 
xerenginore II 341 
xurahvne 284°; 285; II 194; 197° 
nardatovs els Alekavdosiav TEL, 
rararounn umvialov II 22°; 448; 

146°, 345 
adroixog II 249; 255; 312 

zarolxov (Abgabe) II 101? 3 
exziyovh naroizon 379° 

»arorzındg, xMjeos IT 200; 216*; 235 
»droyos (= 6 &v #aroyn OV = Eyadroyog 

= zareygusvog &v ro led — nareye- 
uEvog Ömb Tod Beod) 13%; 1198; 

49; 

  248; 283; 319%; 3923; 410; II 8%; 
168%; 236°; 241; 317£ 

»egduov 3421; II 58° 
%EpaAn, abılm) II 256* 
xıxıovoyög 284°; 2943 
xAslvn tod xuglov Zugdmıdos I 16; 338 
xAjgos cf. 8. v. zaroızızda II 941, 334; 

343 : 
almgovgia II 94ff.; 981; 343 
#Amooöyos II 931, 97%; 337 

#Angodzav (Abgabe) II 101?“ 
vAivaoyos (rüs nöleas) 128°, 251 
#Alyn 126 
»owöv 131 
»orüs reıyös (Abgabe) 301ff.; I161; 331f. 

8 

2 

  

  

»6rreıv 303; II 331 
xogvpeiog 85; II 81; 316 
rogunens 1648; 226; II 187 

tov Year did Plov 164° 
ngareiv ch, 8. v. zugsie 236 (II 899); 

IL 744; 122; 175°, 329 
»eroregos 1098; 1121 
#g0xodıloßooxds 409 
»00x0Ö1korapsiov 110° 
»vßeevijens Neilov II 317 
»vlllioris 375 
»vvor&palos 326° 
avgeiz zul nodemas ch. =. v, 

IT 197%, 329 
zeureiv



oO1x 

»vooöv II 328 
xögı II 81 
xadarıov 332; II 333 
»ouucie 10; 941; 95f.; 99; 1651; 385°, 

3923; ;406; I2:; ‚12; 15; 21; 31°, 338 
nouaorigLov 129 
»wueaszijs 95°; 130; II 316 
Kouoyoruuareie ef. Ss. v. Öroxelusvov 
"WnorgruuaTeUS cf. 5. v. pıldvdenzov 

AdvyAx (Ravulsiov) 336 
Anoyeupie (= Erinspdhsiov) 355; 37; 

208°; 239%; IE 1g1wd, 52, "gg, 
ZUTE,; 341 

Auorgiens I 245 
Auyavorakäv (Abgabe) 809;11 63 _ 
Asavıns cf. Geavenig 
Aeırovgzeiv 117; 235° 

Nufocı Asırovoyınat II 33°; 39°, 1691 
Aeırovgyie 99; 101; 1108; 235; 365°; 

409; I 29%; 33%, 1778, 9511 
Asıroveyindv 365° 
Asırovgyog 235° 
Unto Aeswveiag (Abgabe) 491; 238£ (U47); 

2410; II 49; 69; 1831; 329 
dexurdv Assoveies 236% 

Azoavns (15) (Ausvı, Asswvele) 20°; 39; 
49; 51; 129°; 236%; 2adsf; 281"; 
407; IT 47; 50; 140; 1451; 313£,; 
328; 339; 344; 347 

Aıunare H 146 
hoysia 35948; 3641; II 197; 162; 1751; 

177; 2361; 334; 344 
"Indog Tod eos, Ergilag 362; II 127 

Aoyedsıv II 177°; 178° 
Aözıuos cf. 8. v. ieodv 
Aoyıcuol zeocddar nal diommnoewng 11 155° 
hoyoygdgos I 189£, 
Aöyos 

ügyvgındg 3141; II 148°; 
tod Deod II 385 

unvieios II ‚49; 146 
rüs vouagzias I 68! 

sırızds I 22; 27°; 451; 148%; 149 
kuqvanpler 10; 293; 2948; 332; 3922; 

I 8°; 11; 13%; 15 

149 

Mec#(z)6s 333° 
uegiouös orxepudrov II 92 
w£royog II 971; 102% 
unsöin 336 
koHog II 495; 102°, 338 
wichwrng II 109°, 119%, 1163 
uovoyodpos 30; 321; ir 295; 2961 

    

  

  

hegister. 

Kooxodörng 921 
ROSYoopgayıorHS cf. 5. v. isgouoszosgpex- 

yıoris 62; 84; 851, 208° 
Urko udoyov Svoukvov I 174? 
denden udoyov II 174°; 346 
ünto Gpgayıouoo öoywv Svoutvov II 34; 

173 

udozwv Yvoukvav, telog 1134; 173; 346 
ö "gdrioros dovznvdgiog zul &zö Mov- 

oslov II 321 
ö &v r& Movosio osıroßusvog areins 166f 
uileıov 297; 331 

\aös 941; 96; 189°; 332; 398 
veopdhaE u 2 
Neäloie 10 
verola 101 - 
vergordpos 108; 109°; II 180'; nn 
venrögog Ad 2); 19; 94; 1128, 

409; II 317 
aesoßlraros Tor venzöenv 113° 

vehreoos 330 

vırgınn 308 
vödog 2205; II 327 
voudeyns II 117% 

eva 418; II 44°; 64; 1641, 2873 
Edavov 941, 98; IT 12; 13°; 2 

’086v10v (Bössıvor) 3008.; 11 65 
6dovingd II 64 
zeooziunsıs tüv Öhoviav II 65! 
teleoue Ödoviov II 44; 64; 2373 

olzovönos 402; II 122; 180 
ünto olvoloyias I 111? 
öAuog 294; II 331 
blvon 375; 378; II 124; 126; 134; 137? 
ÖLv90xd:105 130 
öuos$unjs II 311 
ÖuoAöyos 361 
Övergozelrng 118°; II 2203 
bro(@)eupogos 3351 
ögazeiug (?), Prddogos 39 (407) 
Öoaseie 391 
öexou6rng II 298 
Öpenopviunia 358* 
oöcie II 96% 

Pılaözhpov 276°; II 92°; 95 
obsıarög Adyos (eis) 64; °0%; 

276°; II 105° 315 

öborıov I 21; 26; 49° 

175°; 

Heawwvisens cf. reıs 115%; IL 311 
zais II 252
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375 

magdösıyua II 65% meoxngväıg (tzeiv) 234; II 328 rugcdeıso. 262°; 310f.; 354; 355°; IT 2901| zeodvlov 398 
legarızoi II 343 meoodinygupöuere 238%; 296°; 3141; zupaödyınos II 326 

zugehen 319° 
wagesylorns (Tagesyigew) 105 
nagaridecher I1IE. 
rdedero: zov Ispgfav 203° 
&ls zagovciev I 63 
zuorog If, 
auorogögıov 120°% 6; 1211, 122; 283; 

286; II 401; 42!, 198°; 199; 931 
nacropdgos 8%; 22%, 76; 78f.; 88°; 

If; 100%; 112£,; 115°; 116; 245; 
3921; IT 8°, 152%; 192105, oggı, 
316; 330; 338£.; 347 

6 El tüv zucrogdew» 98 
ezoßVTegog Tacropdgwv 98; II 247 

zurie 124°; 130 
zevrapvila 25; 30f.; 345; 47; 78; 11312 

Nyoöuevog mevrapvllag 48 
megißoAog 282, 398; II 299 
zegidizvou II 337 
megiögavrrigrov 397! 
sregioreonv II 2018 cf. 3591 
Ilegons (tüs &xıyovis) 1713; 224f.; 

II 187; 327 
zegiräurs, isgatınös bez. xark rd Edos 

214? 

senkosordg II 19 
zog 131; II 318 

Tov nayaıpopdewv 1278 
tov iegear T8F.; 210; II 315; 349 

adwdoveyös (?) 313 
koiov, iegdv 332+ 

dAusvrınäv nloiov (Abgabe) 310°; II 52 
zogduevrxov rlolav (Abgabe) II 287° 

zodv)envidio» 3341 
nohlrevun tor Dovyür Il 322 
nous 145f.; II 267°; 273° 
nögos II 185; 196 
norapopviaria(ais) II 46; 2886 
morigrov 396° 
ol moös reis wonynereiuıs II 124° 
mo«yuersvousvor (t& Peaıkırd) II 124°; 

244 

226°; 

recyuarızoi II 124° 
Teuxrople koyvorzav II 250 
zoazropızöv II 340 
medarop 305£.; 307°; II 1115 
mozoßtregog cf. 5. v. iepeds, TaGrOpÖRos, 

auch veoxögog 48°; 131°; 408; 11185 
weocıgerns Bıßlrodrjens II 21 
nenßdrav, pogos II 44°; 66 

U 44!; 50f.; 111; 247°, 340 
wgoseugn II 275°, 349 
mo6codoı cf. 8. v. Aoyıonol II 197* 

dievonun moocdda» II 140; 142 
legal II 286*; 329 
tüv ieoav 343; 353 
zeooddwv olnorkdav 289° 

teostecie 101; 235 
moosrdeng cf. 8. v. youov u. lsgedg 43°;     45; 126; 130%; 131°; 2281; 302: 

408; 416; II 75°; 1624; 314; 335 
neopnreie 249°; ]I 175%; 181° (346); 341 

diddoyog meopnreiug 52°; 83; 209; 
II 80%; 186%, 221%; 291° 

zeopıjens 8°; 34°; 395, 43; 46°; 75; 77; 
781; TIE.; 914; 97, 2091 6, 229°; 
I 140; 1731, 328 

reopärg 938 
zevrarıg 155°; I 189; 320 
zreüros cf. 3. v. ieodv 
Tewsrtocrolloeng 86 
zreodv 88 
regopdens 75; 781; 86H, 
stregopoesia II 183? 
zvpög cf. 8. v. lego 378°, 3793 
vgopögos 158 u. 193 (411); II 267 
zölog 412; II 267! - 

“Peavrijg (— Asavıng) 921 (II 316) 
‘Podogdgix IT 9° 

Zcigel II 9° 
GarRopdgos 283 
caröpıov 335 
Savonens 111%; II 317 
seßesuisrarog cf. 8. v. ieodv 
sehnvdgıov 337; II 333 
Zzusvoödı II 217° 
Sırordamlog 283; 284+ 
Ute cıroloylag bez. arroloyındv II 104°; 

111 

siros cf. iegod 378; 3793 
Sıravıov 379° 
Zovzeia 6 

eis to Zovyıslov ]I 87° 
drtg omovdüs (Abgabe) II 334 
sraduds 1I 349 
Srepavnpögos 158; 193; II 267; 320 
steparog bez. srepyavındv 87°; 2885; 

359%; 381°; IT 5%; 449, 66£,, 1704     orölısua Pöccıvov 301



ld 

orolısuös tüv Benv II 7? 
oroAoreia ]] 346 

dıddoyos sroltsrelag II 316 
groktorigrov 84; 327 
sroluseng 52°, 75; 

164°; 380 
oreurnyöog 234; 397°; 

auch 54; 135; 189* 
Guyyevig 441; 57; 184°; II 253 
silhmBdıs Tav elg riv vavıelev II 251°; 

288 

ovußoAımov IL 51°; 247°; 340 
söußoro» II 131; 1321 2, 18331 

frorınöv u 1331 
sırız& zul doyvaınd II 1391 

ovvällaßıs 51° 
oövvaog (01) Deds (d, ol) 8; 11; 13; 19; 

21; 143; 171°; 269; 345%; 348; 3498; 

77; 888%; 91%; 97; 

II 80; 190% ef. 

“ 

351; 4002; 11.269°; 2715 295°; 304°, 
3ıl 

oövodos 126f.; 128°; 131; 165; 251°; 
412; II 337 

zn Ageodiens U 321 
vov Ev Alsbavögele nesoßvrlonv &y- 

doytuv 169 
toö ‘Hownislovs II 318 
iso& Bvunlıan vol Evorınn 168; 413; 

I 321 

tov venrigwv tig dupddov 410 
egizoliorinn 168 
Ioaued6siovg II 318 
Zeaußerıx 165 
oi anv cUvodor v£novres 412 

Gvrröcıov Tod zuglov Feednıudos II 16! 
oüvzefıg bez. auvrdäinor (Abgabe) 3821; 

DO 47° 
sövzeäig (Gehalt) 111; 117; 213; 2485; 

2981; 343, 3668.; I- 1, 24 «243: 
25; 38; ar; 1248, 142; 144; 153?; 
157; 167° ; 1708; "190; 244; 262; 
290; 335; 345 

deyvenıı) 372; 375; 380; I 138; 171 
&r Too PeoıAxos 3671 ar 1243) 
& tod lsgod 367! (II 124%; II 138? 
züv legav II 124? 

ırıxn ITAE.; 380°; II 1255 167? 
erpoeOTmRÄrEg zus suvrdkens u 125; 

129 

svrrälsıe zayavınn 126 
ovvriunsıs 234 
suvvrodiddveı 320 
speRyıLoras 84+ 
Gzoivog 273! 

Zuupeis ellovgordgor II 252! 

  

  

Register. 

Teauias to» oıravırav II 133! 
ragıelov 418. - 
tdgıs 234; 211; 253°; gast, 

tüv Emıyevındevrov II 185° 
ieg& av maiwviorav od Ev “Poun 

dıös “Hkov Zupdmidog zul Heörv 
Zeßacrav cf. aeavıor)s Teglor 
I 326 

Tüv rerelsvrnndeov II 158 
tegıyevrng (Fischeinpökler), (Tueıyevrür- 

Abgabe) 310; II 67; 1817; 2481 (9) 
Tagıyevrig (Priester) (Tagız zela, tapıyedeiv) 

105; 107; 247°; II 180; 2 317 
tearovss” 1315, 413° 
rapüv, teAog I 180° 
teAsorınov (teleiv) 2128.; 

II 1815, 182 

ren uahHnovre Dei Begevlan 358 
Telog (telsaue) cf. s.v. Paruvetov, Owgeäs, 

Eoyeapos, Hole, iseöv, ösyer, 
6dörıov, Tapüv 

tergannısinocen 366° 
tergapvlia 24° 
reyvizaı ol zegl by Aubvucov zul Beodg 

Aöslgovs 168 
zıual 2421 
ergo 165; 253t 

sag runs olvov (Abgabe) 355° 
Tıuodgog 164 

toxos (apıÄds) 285%; 286; 4021; II 1968f.; 
240 

üntg römov (Abgabe) II 86; 100; 104° 
rodazeta  (Pacıkınn bez. önuoole) 354; 

376f.; II 84; 108; 110°; 136°; ‚ 138; 

147; 335 : 

toeeticns II 110; 136° 
Toeiazovraernoides II 301° 

2281; 240; 

‘"Yögugpögog 284° 
dar) 3081 
Önnwöds 90° 
ündeyeıw 418; II 39° 
Sxeoyolosusvon Ev zii olnoronie zig usel- 

dos (= did zig uegidog Gayohotnevor 
om’ aörodg) 402 

öz[te 
inte [meopnrjeies za) [Per]yeias (2) 

II 69 (341) 
taneeens U 6; 23; 74° 
Umoyvelshen II 328 
tmodıoraneis IL 135f. 
üroxsiusvov 
zouoygauuareie II 69 
&xiorgarnyle II 441; 45°; 68f.
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vroroprgeiog Si; II 81 
tzowmchoris II 95 

dronvruerisuoi 66 
Ürouvnueroygdgos 

alex. 56; 571; 60; 408 
lokal 56°; 57: 

ÜrovgJol zoig Deoig 79; 94; 112 

Payıuaros, zegl Bio» II 334 
guxevO isoav II 99% 

gevonoia 363° 
gevrücıs 361; II 1621 
gıdın 396° 
giloßasıkıszai 127° 

zeößuuor 127° 
gildvdgaror 386°; II 23 
zonoygauucreog II 44°; 452; 51; 69° 

giloı (eäüroı) II 253 
Dihoxounodog 58° 
Jilocdoams 583 
gorrixüves iegarızoi (date gornaavav 

isgerınav- Abgabe) 365°; II 99£,;, 
1095; 343 

gögergov II 104° 
gogıxöv II 104°; 111 
F0g0S cf. s. v. Boüv, four, $uygugos, 

zeoßarov II 101; 1043 
itie goewv II 347 

geovrısıns 164 
griazırızdv II 47° 
griazitns 285; II 331 
giias 285; II 189% 

  

  

gil. olxias 96 
priugyog 25; 26°; 78 
gulj 235; 2031; II 34 

tov Edspyerav Year 
gFucgögog II 320 

27; II 28 

Aulzovgyös II 21- 
zugırjoros (= yugisıos) cf. 8, v. lgodv 
Xaguösvre I 93 
zeevißorderns II 316 
znvoßooxös, faoılızds 418; II 337 
zeigıouog IL150fF.; 154°; 157°; 1591; 345 

TEÖS Toig zeigtouolz terayuevos II 129 
zateıotns IL 335 
z&tgwvaßıor!) cf. 5. v. BaAavsvroö 130%; 

SO1F.; 3041; 305%; 308£; 311%; 
Il 61°; 331; 343 

zouzsens 76; 78; 98; 102; 10412; 
107%; 107° (109); IT 316 

yoaybrıs 103 

ol gög zeeicıg II 76! 
xenuariouds II 116F. 
xgvssuzaırtos 336 
zovsoyoizn) 3081 
ürke yevakceng vx00 Zorvoralov II 9% 

Ndodıdderulog 90 
@dds 70; 90 (409); 91; 925; II 316 
&orgıo» (?) II 174! 
&goAöyıov 89° 
agoAöyog 79; 89; 91* 
&g00x0705 89; 91; 409 

III, Götter und Tempel im hellenistischen Ägypten: 
Auch in den Fällen, in denen für einen Gott nur ein griechischer bez, orien- talischer oder römischer Name genannt ist, ist sein griechischer bez, orientali- scher oder römischer Charakter 
namen die Abkürzung „Temp., 
Heiligtum des betreffenden Gottes 

"Aya$og daitov in Alexandr. 139°; IT 320 
®sol AöcApol ck, Herrscherkult Nr. 2 
Adonis in Alexandrien II 2765 
Agdistis (Temp.) 137; 3991 
Alexandros ef. Herrscherkult Nr. 1 
Amenebis in Tehonemyris (Temp.) 6!; 

398° ° 
Amenhotep-Amenophis in Theben (Temp,) 

973; 98; IT 214 
Amon-Zeus 6f.; 973; 3982; II 264 

Akoris (Temp.) II 284 

nicht immer sicher. 
so besagt dies, daß entweder im Test ein 
direkt 

treffenden Angaben 

Steht hinter dem Gottes- 

genannt oder wenigstens aus den be- 
zu erschließen ist, 

Amonsoase (Temp.) 317; II 2561, 262; 
2644; 270; 337 

Djeme 45%; II 333 
Elephantine (Temp.) 245 

  

1) Es hätte auf Grund der Ausfüh- 
rungen Bd. I 8.301, und II 8.56u. 61 
im Anschluß an P. Amh. II 119 auf 
S. 67 ein besonderer Paragraph, Nr. 23, 
dem von den Tempeln gezahlten z2100- 
rd£ıov gewidmet werden müssen.



old Register. 
  

Esne (Letopolis) (Temp.) 398° 
Gau von Hermupolis (Temp.) 8 
Poanemunis (Temp.) 365°; II 85; 87; 

85° 

Theben (Temp.) 8; 30; 32; 39; 401; 
52; 76; 87°; 93°; 96; 98; 102; 106°; 
128°; 242; 243%; 260£.; 267; 270; 
285°; 300; 312°; 315°; 3281; 372; 
389f.; II 86°; 37£.; 40%; 83; 973; 
110; 138f.; 2021, 286; 295%; 334; 342 

Amon-Chnubis am 1. Katarakt 6; 126 
Amonapis in Soknopaiu Nesos (Temp. 

des Soknopaios) 333 
Amon Nfr-htp=Zevs zahovusvos Neparns 

in Silsilis 62; IT 310 
in Theben (Temp.) 285° 

Amonrasonter cf. Amon v. Theben 
Amon-Re cf. Amon v. Theben 
Antaios in Antaiopolis(Temp. eines ägyp- 

- tischen Gottes) 9; 3373 . 
Antinoos-Osiris, Gaugott des Antinoites 

(Temp.) 5°; 350%; II 278; 310 
Antoninus Pius cf. Herrscherkult Nr. 4 
Anubis (Kuvozsgarnjog Beds) 267; 326°; 

398°; II 329 
Alexandrien 130 ‘ 
Memphis (Temp., Teil des großen 

Serapeums) 21f.; 42"; 108; 224°; 
285°; 326°; II 75°; 296f.; 300 

Neilupolis (Filialtemp. des Soknopaios) 
U 47 \ 

Taposiris 61; 127 
Anukis-Hestia am 1. Katarakt 126 
Aphrodite II 321 

Köm-el-Gizeh bei Alexandrien (Temp.) 
3991; 418 

Aphrodite-Hathor ef. Hathor 
Aphrodite Arsinoe cf. Herrscherkult 

Nr. 2 
Aphrodite Belistiche in Alexandrien II266 
Aphrodite Berenike cf. Herrscherkult 

Nr. 2 
Aygodiın Bs& vearlox — Plotina_ cf. 

Herrscherkult Nr. 4 
Apis-Stier in Memphis (Temp.) 12; 21; 

39; 45%; 715885 1105 117°; 248; 301; 
387°; 391f.; IT 14; 18; 131% 162%; 
262; 336 

Apollon: 
Hermupolis (Temp.) 348 
Memphis (Temp.) 399! 
Pachnemunis (Temp.) 416; II 347 

Apollon-Haroeris cf. Harotris 
Apollon-Kozai cf. Kozai 

Ares-Horus (?) im Faijüm (Temp.) 11731; 
346 

Ares-Horus cf. Horus 
Arsemtheus — Hr-sm} -t3wj im Pathy- 

rites (Temp.) 269; 278; 416£. 
Arsinoe Philadelphos und Philopator ef. 

Herrscherkult Nr. 2 
Asklepios: 

Alexandrien (Temp.) II 321 
Memphis (?) (Temp.) II 17° 
Piolemais (Temp.) 333°; 395; 399 

Asklepios-Imhotep cf. Imhotep 
Astarte 406 

Faijüm (Temp.) I 322 _ 
Memphis (Temp., Teil des großen 

Serapeums) 22; '119; 121'; 1713; 
319°; 358°; IT 241 

Athena: 
Hermupolis (Temp.) 280°; 417 
Naukratis (Temp.) 137!; 257 

Athena Torroyernig in Sais (Temp.) 3991 
Athena-Neith cf. Neith 
Athena-Thoeris cf. Thoeris 
Augustus cf. Herrscherkult Nr. 4     

  

Azizu in Syene 170 

Bel-Herakles in Kanopus (Temp. des 
Zeus Helios Sarapis) 400° 

Belistiche cf. Aphrodite Belistiche 
Berenike I. u. III. cf. Herrscherkult Nr.2 
Bes: 

Oberägypten (Abydos) 397* 
Soknopaiu Nesos (Temp. des Sokno- 

paios) 332 
Bubastis (Temp.) 398° 
Bubastos, Temp. von II 331 
Bovzölov, Temp. von 363f. 
Buchis-Stier in Hermonthis (Temp.) 97° 
Busiris, Temp. von II 299 
Buto, Temp. der Götter von 260°; 276 

Caesareen cf. Herrscherkult Nr, 4 
Caesarion cf. Herrscherkult Nr, 2 
Chnubis-Amon cf. Amon-Chnubis 
Chnubo(Chnomo)-Nebieb in Elephantine 

(Temp.) 31; 43f., 83°; 127; 224; 
2675 269f.; 273; 373; 407; II 59%; 
1681; 258f.; 3081, 313 

Chnum in Esne (Temp.) 269; 339 
Chonsu-Herakles 

Pathyrites 8° 
Theben (Temp.) 32; 128° (2); II 2263; 
gr 

Claudius cf. Herrscherkult Nr. 4
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Debot, Temp. von 398° 
Demeter II 2651 \ 

Arsinoe (Temp.) 135; II 200; 247 
Eleusis bei Alexandrien II 2651 
Faijüm (Temp.) 134°; 135%; 1371; 365; 

1 330; 346 
Karanis (Temp.) 2° 

Demeter -Isis 107; 
II 2651, 268 

Dionysias, Temp. von 280° 
Dionysos 149°; II 266; 2671 

Alexandria 148 ff; 168; II 266 
Osyrhynehos 168 
Ptolemais 168; II 266° 

Dionysos-Osiris II 2671; 
126° 

Dionysos-Petempamentis 
mentis 

Dioskuren: 
Bakchias (Temp. des 

neus) 2? 
Faijüm (Temp.) 2°; 169°; II 330; 346 
Soknopaiu Nesos (Milne, Inschrift, 4) 2: 

108°; 134°; 412; 

268 cf. auch 

cf. Petempa- 

Sokanobkon- 

Peol 'Exipereis cf. Herrscherkult Nr. 
Vol Edeoytraı cf. Herrscherkult Nr. 
Euhemeria, Temp. von 3331 

RD
 

19
 

Faustina cf. Herrscherkult Nr. 4 
Faijüm, Temp. in ihm 2410; 282; 297; 

313; 315; 11321; 51; ö4f.; 60; 623; 
63; 66; 69; 141%; 147°, 250; 252; 
3410 . \ 

Hadrian cf. Herrscherkult Nr. 4 
Harensnuphis-Herakles in Philä U 318 
Haroeris-Apollon 6 

Apollinopolis parva (Temp.) 3873 
Ombos (Temp.) 8; 398: 
Sekket (Temp. des Sarapis [?], Isis) 8 

Harpokrates 398°; II 229° 
Faijüm (Temp. der Isis) 61; 4018 
Koptos (Temp. der Isis) 398° (II 313) 
Philä (Temp. der Isis) 387° 

Hathor-Aphrodite: 
Abydos 8° 
Aphroditopolis im heliopolit. Gau 

(Filialtemp. des Re) II 311 
Dendera (Temp.) 87; 313; 326; 339, 

887°; 389; 398°; 417; II 20; 163%; 
188°; 213°; 238; 253%; 2031, 97ge, 
235; 333; 336; 344 

Memphis (Temp., Teil des großen 
Serapeums) 8; 22 

Ombos (Temp.) 8°; 398: 

  

  

Pathyris (Temp) 8; 20f; 43%), 86; 207%; 225; 267°; 268; 270°, 2838; 
285°; 286; II 772; 1191, 240; 286°; 
2958, 311 

Philä (Temp.) 3873 
Helios-Re cf. Re - 
Hellenion in Naukratis 164; 390 
Hephaistion in Alexandrien 1445; 11319 
Hephaistos-Ptah cf. Ptah 
Hera-Mut cf. Mut 
Hera-Satis cf. Satis 
Herakles 128° (2); 149°; II 266 

Soknopaiu Nesos (Temp.) I 241 
Herakles-Bel cf. Bel 
Herakles-Chonsu cf. Chonsu 
Herakles-Harensnuphis cf. Harensnuphis 
Hercules in Hierakonpolis 95 
Hermes 8°; 1991 
Hermes-Thot cf. Thot 
Herrscherkult cf. Register I s, v. 

Hertscherkult 
1) Alexander der Große in Alexandrien 

(Temp., sju« Alt$dvögov), cf. Re- 
gister I s.v. und sv. Alexander- 
priester 55; 60f.; 751; 13411, 138#,; ITS; 253; 3376; 345°; 3515; 
384; 390; 414£; II 76; 1705 190; 
193°; 244°; 250; 254; 260; 267; 
273; 2911; 305£.; 319£.; 322, 

2) Die Ptolemäer cf. Register I s. v. 
Alexanderpriester 11; 61; 138; 156; II 263; 2704 

Ptolemaeion 
Alexandrien 139°; 160 
Euhemeria II 2991 
Ptolemais 161 

Ptolemaios I. Soter 
Alexandrien 142}; 143f.; 147f.; 180; 

II 973; 3191 
Ptolemais (Temp.) 138; 160 #.; 193f.; 

196; 399%; 412; IT 190 
deol Zwrjges (Ptol.I. u. Berenike I) 

138%; 143; 144%, 14öf; 148; 
152°; 180; II 2721; 273 

Alexandrien (?) (Temp.) 144° 
Ptolemaios II, Philadelphos 
Alexandrien II 2735 
Ptolemais 161f.; 196; 412 

Arsinoe II. Philadelphos cf. Register I 
8. Vv. 

\ 

  

1) Es handelt sich hier um den 
Tempel der Hathor-Aphrodite, nicht um 
den des Suchos,



ooV hegister. 
  

Arsinoe (?) 348°; II 333 
Aphrodite Arsinoe : 
bei Alexandrien (Temp.) 347°; 3991; 

I 266 

Faijüm (Privattemp.) 169 5 347°, 3991 
Azsinoe Philadelphos 342f.; 347f.; 

sölft.; II 7; 271, 2721, 273£,; 
- 8051W 2, 994 
Alexandrien (Temp.) cf. Register II 

8.v.xaunpögos 157; 159£.; 185 ff.; 
347; 390°; II 2735, g24f. 

Faijäm (Gaugöttin) 5°; 451; 276f.; 
349 f. 

Hermonthis (Temp. des Month) 349 
Mendes (Temp. des Widder). 348f.; 

II 333 

Memphis (Temp.) 349; 351f. 
Ptolemais 162; 195; II 325, 
Sais (Temp. der Neith) 349 
Theben (Temp. der Mut) 349 

Arsinoe Philadelphos Isis (2?) II 264? 
#eol Adeıypor (Ptol. II. u. Arsin. IL) 

138; 143; 144°; 168% 1758; 
349°; 3513; II 2721; 2735, 974 

Veüv Adelgav.reusvog 139° 
Philotera, Tochter Ptol. I. 347£, 
Ptolemaios III. Euergetes I. in Ptole- 

mais 161f.; 196; 412 
Berenike II. 

Berenike im Pathyrites 358 
Aphrodite Berenike im Faijüm 

(Privattemp.) 172°; II 276% 
Berenike Euergetis in Alexandrien 

ef. Register Il s. v. &ßMogdgos 
157; 159; 190f. 

Berenike Isis unrne $eo» im Fai- 
Jüm (Privattemp.) 169 (II 264); 
3991; 412 

Berenike Zofovsx in Alexandrien 
(Temp.) 160 . 

®eol Edegyezcı (Ptol. III. u. Beren. II.) 
27; 177; II 2705; 2712, a721 

Berenike, Tochter Ptol. IH. 35; 271° 
Ptolemaios IV. Philopator in Ptole- 

\ mais 162; 196; 412 

Arsinoe IH, Philopator in Alexandrien 
ef. Register II s. v. idgsıx Agsevöng 
Gilozdrogog 157; 192; 256; 11325 

Yeol Pılozdzogss (Ptol.IV. u. Arsin.III.) 
161; 179ff.; 193f.; 3514; II 2721 

Ptolemaios V. Epiphanes Eucharistos 
Alexandrien 181 
Ptolemais 161f.; 19%; 

1 190 ' 
196; 412; 

  

  

Kleopatra I. II 266° 
Bes ’Exiparjg in Ptolemais 159° 

(412); 162£.; 195£. 
#0} ’Erigaveig (Ptol. V. u. Kleop. L) 

181ff.; II 2721 - 
Ptolemaios VI. Philometor I. 
Alexandrien 182f. 
Ptolemais 162; 195f. 

Kleopatra II. in Ptolemais 162f.; 196 
Pol Diiogjroges (Ptol. VI.u.Kleop.IL) 

182 

Ptolemaios VII. Eupator 
Alexandrien 182f. 
Ptolemais 162; 196; 412 

Ptolemaios VIII. Euergetes II. 
Alexandrien 182f. 
Ptolemais 162; 196; 412 

Kleopatra III. in Schedia 399! 
Euergetis in Alexandrien 183; 413 
"Ioıs ueydAn urene Beör in Alexan- 

drien cf. Register I s. v.. ieods 
mwöhog 193; 412; IT 264104, 391 

Philometor Soteira Dikaiosyne 
Alexandrien cf. Register II s. v. 

GTEHEVNPOROS, TVEOFIROS, Pacpd- 
eos 158; 193; II 320£. 

Ptolemais 163; 196 
3zol Edeoyeraı (Ptol.VIIL u. Kleop. II. 

u. UL) 182 
Ptolemaios IX. Neos Philopator in 

Alexandrien 182f. 
Ptolemaios X. Philometor II. Soter in 

“ Alexandrien 183 " 
Heol Dihounjroges Zorjess (Kleop. IH. 

u. Ptol. X. u. XL) 138; 182; 415 
Kleopatra, die letzte 
Neu "Icıs 412; II 264°; 267° 
Selene II 267° 

Caesarion 270; 278° . 
3) Antonius als Osiris u. Dionysos II 267° 
4) Die römischen Kaiser 11; 61; 136; 

156; 253; 392°; II 9°; 101, 190; 
253; 278E. 

‘“ Caesareum bez, Sebasteum in Alexan- 
drien 11; 136; 140°; 390 

Caesareum u.Sebasteum in Arsinoe 11 
Caesareum in Elephantine 11 
Sebasteum in Hermupolis 11: 136 

II 190; 253 
Caesareum in Oxyrhynchos 11 
Sebasteum in Philä II 278°; 310 
Augustus II 278° 
Zeus Eleutherios II 278° 

Tiberius II 278°



Hestia-Anukis ef. Anukis 
Hierablos in Koptos 399° 
Homer in Alesandrien (Temp.) 390 
Horus 333°; II 2708 

Horus-Ares in Sebennytos JI 346 

Imhotep-Asklepios 

Isis (Teimp.) 6%; 13; 262%; 283°; 333°, 

II. Götter und Tempel im hellenistischen Ägypten. 

Claudius II 278° 
Nero 2788 
Traian 
Alexandrien 136 
Dendera II 2788 

Plotina=Aggodirm$stvsortguinDen- 
dera(Temp.)159°;1641;3991, 112785 

Hadrian 
Hadrianeen in: 

Alexandrien 11'; 136 
Arsinoe 11'; II 310f.; 330; 348 
Hermupolis 136; II 310 
Memphis 112; 136; II 195 

AntoninusPiusinAlexan dr.(Priest.)136 
Faustina in Oxyrhynchos(Priest.) 136% 

Athribis (Temp.) II 299; 310 
Edfu (Apollinopolis magna) (Temp.) 

261; 263f.; 279; 288; 312; 338; 
3391u- 5; 3510, 3875; 389, 3991, 
417; II 14; 238; 2631, 295; 2g0° 

Letopolis (Temp.) 415; II 311 
Memphis 171°   

Hr-sm3-twj cf. Arsemtheus 

Memphis (Temp., Teil des großen 
Serapeums) 21; 108; 117; 207°; 
2854; 369°; 373ff.; 392°; IL126f,; 
128°; 130; 2141; 348 

Philä (Temp.) 9; 3873 
Theben (Temp.) 235f.; II 74%; 122 

363; 387°; 398°; 4017;- 406; 412; 
418; II 131%; 222; 256%; 2636, 
265"; 266°; 268; 270°; 324; 335 

Abaton (Temp.) 43; 73; 224; 362°; 
392°; IT 3081 

Alexandrien (Teınp.)398°;400°; 11262; 
2943 

Dendera (Temp.) 398° 
Faijüm (Temp.) 2871; 316%; 401; 

U 73%; 346 
Gertassi 129 
Gynaikon Nesos cf. Isis Nephremmis 
Hermonthis (Filialtemp. des T, zu 

Philä) II 313; 334; 344 
Koptos (Temp.) 45% (IT 313 auch für 

die folg. Stellen); 2281; 39g®; 
400°; 403; II 751; 314   

381 

Kysis (Temp. des Sarapis) 398? 
Memphis 171°; 398° (2) 

altägypt. Serapeum bei M. 117 
Nabla cf. Isis Nanaia 
Neilupolis cf. Isis Nephremmis 
Oxyrhynchos (Temp.) 21;.285°; II 331 
Pathyris (Temp.) 973; 400°; II 312; 

73%; 1752 
Pelusion im Faijüm (Temp.) I121;1825 
Philä (Temp) 4sf.; 45; 73, 748; 

83; 107°; 128; 1365; 203%; 209; 
224; 261; 269°; 271H.; 312; 397; 
338; 358; 361fF.; 387°; 388; 390; 
392°; 398°; 400f.; 405; 417; IT11; 
85°; 64; 77°, 127; 162; 163%; 2993 
281; 285; 3081; 313; 334; 344 

Hierasykaminos (Temp.) 417 
Takompso (Temp.) 417 

Ptolemais (Temp.) 398° 
Sekket (Teinp. des Sarapis) 398°; 400° 
Talmis 251° 
Taposiris 127 
Soknopaiu Nesos cf. Isis Nephofe)rses 

TIoıs ’Eosyyüßıs 410 (I 337) 
Isis Nanaia in Nabla (Temp.) 18 (106); 

974; 985; II 152 
Isis Nepho(e)rses in Soknopaiu Nesos- 

Neilupolis (Temp. des Soknopaios) 
19; 327°; 332 

Isis Nephremmis 
Gynmaikon Nesos (Temp., später Filial- 

temp. des Soknopaios) 19; 20°; 
39°; 475 49; 394; 119°; 115; 128; 
151° 

Neilupolis (Fillaltemp. des Sokno- 
Paios) 19; 394; II 128 

"Ioıg ueydAn tjene Yesy = Kleopatra III, 
cf. Herrscherkult Nr. 2 

Nix "Isıs = letzte Kleopatra ef, Herr- 
scherkult Nr. 2 

Isis-Demeter cf. Demeter-Isis 
Juno regina — Satis cf, Satis 
Jupiter in Hierakonpolis 95 
Jupiter Capitolinus in Arsinoe (Temp.) 

9£.; 40°; 45% 51; 54; 98; 226; 233; 
261°; 288f,; 292; 2945; 315; 3181; 3208.; 324f.; 328°; 3294, 3310; 33g£., 
I 3ff.; 71; 10; 15; 19; 20°; 21£.; 
271; 45; 49; 58; 57; 67; 70°; 73; 
74; 76; 112%; 116f.; 119#.; 1261; 141; 144%; 146f.; 150£.; 153; 159. 
163; 172; 187; 193%; 2799; 314 

Jupiter optimus maximus = Chnubis- 
Amon cf. Amon-Chnubis



904 

Karpokrates in Arsinoe (Temp. des Ju- 
piter) 10 

Kerkeosiris, ieg& &idecov@ von II 39°; 
723; 1691 3 

khst, Götter von (im Gau von Edfu) 269 
Kleopatra ]., IL, IT. u. letzte cf. Herr- 

scherkult Nr. 2 
Kora im Faijüm (Temp. der Demeter) 

II 350; 345 
Kozai-Apollon 127° (411); 402°; II 276: 
Kronos 

Alexandrien (Temp.) II 17 
Pathyrites (Temp.) II 298° 

Kronos-Petbe cf. Petbe 
Kronos-Petensetis cf. Petensetis 
Kronos-Soknebtynis cf. Soknebtynis 

Leto im Pathyrites 2681; 279 
Lykopolis, Temp. ägypt. in 45%; 416 
Lykopolis, Temp. griech. in 135°; 163%; 

257 

Mandulis in Talmis (Temp.) 6°; 45°; 65; 
892°; II 79 

dii Manes in Alexandrien 95 
Medinet Habu, Temp. von 390° 
Mendes, Temp. des \Widders 83; 93; 

316%; 348f.; 387°; 390; IL 18; 164; 
262; 287°; 333 

Mercurius in Dakkeh 95 
Mestasytmis im Faijüm (Temp.) U 342 
Mithras in Memphis (Mithräum) 171; 413 
Mnevis in Heliopolis (Filialtemp. des Re) 

391; 392°; II 221°; 262%, 291°, 336 
Month 

Djeme (Temp.) II 903 
Hermönthis (Temp.) 32; 267; 349; 

I 240; 270; 2958 
Hermonthis (Temp. der Isis, Filial- 

temp. des Philätemp.) II 335 
Monus im Pathyrites (Temp.) 4; IT 214 
Museion ef. Register I s. v. Priester des 

Museions _ 
Alexandria 591; 67°, 113°; 140°, 

166; 197M.; 2öbf.; 323°, 339; 
3681; 3841; 415; IT 195; 216%, 
314; 321; 326 

Hermupolis 8°; 168°; IL 321 
Mut-Hera in Theben (Temp.) 32; 401; 

102; 107; 108%; 349; 3982 

Nana in Alexandrien (Temp.) II 296 
Nechebt in El Kab 269 

„ Nechtharaus im Pathyrites 4; 278; 281° 

    

Kegister. 

Neith-Athena in Sais (Temp.) 7°; 74; 
349; 3580 

Nephotes cf. Amon Nfr-htp 
Nephtys II 2708 
Nero cf. Herrscherkult Nr. 4 
Nike in Arsinoe (Tomp. des Jupiter) 

10°; II 15 
Nil II 264 

Arsinoe cf. Register Is. v. Neilaie 10 
Memphis II 134: 
Oxyrhynchos (Temp.) 165! 
Philä II 317 

Normuthi, Temp. von (Faijüm) II 298° 
Nut im Pathyrites 416 

Onias-Tempel in Leontopolis II 275; 279 
Osiris 61; 8%; 12£.; II 2673; 2703 

Abaton (Temp. der Isis) 417 
Hierasykaminos (Temp.) 417 
Takompso (Temp.) 417 

Abydos (Temp.) 13°; 225°; II 2841 
nördliche Festung im Gau von Edfu 

269 
Euhemeria (Temp.) 332! 
Heliopolis (Temp.) 297; II 123: 
Kanopus (Temp.) 18; 387° 
Mandara (Temp.) 398° 
Oxyrhyuchos (Temp.) 21; 98°; 115 
Philä (Temp. der Isis) II ıı 
Taposiris 127 

Osiris-Antinoos cf. Antinoos 
Osiris-Dionysos ef. Dionysos 
Oso(e)rapis = Osiris- Apis (altäg. Sera- _ 

peum im „großen Serapeum“ bei 
Memphis, Apisbegräbnisstütte) 12ff.; 
21°; 42; 1098; 116%; 117; 367%; 
869; 373ff.; 406; IT18; 126f.; 128°; 
130; 214; 215!; 2391, 268 

Osormnevis in Memphis 109; 1101 

Pakysis in Soknopaiu Nesos (Temp.) 
UI 173° 

Pan in Koptos II 313 . 
Paotnuphis cf. Thot 
Paschitis (?) (Temp.) 398° 
dei patrii II 310 
Petbe-Kronos in Mittelägypten II 221? 
Petempamentis-Dionysos 126 
Petensenis-Hermes 126 
Petensetis-Kronos 126; II 348 
Petesuchos im Faijüm 41; 61; 400°; 

II 88° 
Petesuchos und Pnepheros in Karanis 

(Temp.) 47; 283°; 327*; 380; 384; 
398°; II 16°; 138£.



IN. Götter und Tempel im hellenistischen Ägypten. 333 
  
Pharbetha, Temp. von 240; 363; II 48 Phemnotris in Hexapotamon (Temp.) 

4; 238°; 240; II 48; 51; 67; 1815; 
214 

Yeol Dilounroges cf. Herrscherkult Nr. 2 
deol DrAounrogss Soriess cf. Herrscher: 

kult Nr. 2 
Veol Dihoraroges cf. Herrscherkult Nr. 2 
Phoibetria in Gertassi (Temp.) 129 . 
Pithom, Tempel von 344; 383; 385; 387%; II 6°; 11%; 171 
Plotina ef. Herrscherkult Nr. 4 
Pnepheros cf. Petesuchos 
Premarres (Pramarzes) 

Faijüm (Temp. der Isis) 61; 4018 
Soknopaiu Nesos II 318 

Priapos Il 2765 
Ptah-Hephaistos 2231; 267; 3131; ITagas 

Alexandria (Filialtempel des T. bei 
Memphis) 71; 22; 3671; 380; 
IL 127; 130 

Memphis (Temp.) 7; 28; 31f.; 38%; 
39%; 41; 78% 80; 127; 1713, 204; 2197; 229%, 299, 937, 
218%; 349; 367%; 380; 415; 
H 121°; 127; 139; 1593, 
24; 311 

Pathyrites 8 
Thebais (Temp.) II 41? 

Ptensenes in Edfu 6! 
Ptolemäer cf. Herrscherkult Nr. 2 
Pursepmunis in Gertassi 129 

173; 

Re-Helios 7; 107; II 266; 270 
in Heliopolis (Temp.) 39; II 221°; 

278%; 291°; 311; 313; 344 
Roma " 

Arsinoe (Temp. des Jupiter) 10° 
Herakleopolis Magna 95, 170 

Sambethe in Naukratis 165 
Sarapis (Temp.) 4°; 11; 1138; 261°; 897; 106; IT214f; 222; 223°, gags, 

256%; 263f.; 266°; 268f.; 273°; 319; 
348 

Abydos (Temp.) 13°;-II 310 
Alexandrien (Temp.) 16; 113 ff; 121°; 261; 338; 339%; 390; 400°; 4053; | 

II 215!; 311; 337 
Arsinoe (Temp. des Jupiter) 10° 
Faijüm (Temp.) 3331 
Hermupolis (Temp.) 113 

‘ Kanopus (Temp.) 118%; IT 226 
Kysis (Temp.) 398° 

   
    

     

    

Memphis (uEye Zagazeiov) 15; 21; 22°; 40f.; 98%; 109; 112; 11ö#.; 
1195 121; 171%; 2476; 261; 
283fl.; 286£.; 294°; 298; 3003; 
312; 369; 37347; 385; 392°, 3992; 
418; 1110; 18; 413; 74; 77; 114; 
124f.; 146; 1635 165°; 1681; 170; 
207; 234°; 285; 236%; 239; 241; 
277%; 28411, 299£, 

Oxyrhynchos (Temp) 21; 43; 
261°; 285°; 287; IT 16; 57, 
1194; 142 

Pachnemunis (Temp.) 109 
Redesieh (Temp.) 398°; II ı6! 
Sakha (Teinp.) 400° 
Sekket (Temp.) 398°; 100° 
Taposiris 127 

Satis-Hera — Juno regina 6; 126 
Sebasteen cf. Herrscherkult Nr. 4 
Selene-Isis II 267: 
Set II 270° 

11ö; 

ol; 

Sokanobkonneus in Bakchias (Temp.) 2a; 44; 328%; 3827, 897%, 48, 
UI 87°, 68 

Soknebtynis-Kronos 
Arsinoe (Temp.) 4! 
Tebtynis (Temp.) 18; 3591, 4015; 

4075 417; II 89% 169%, 1711; 
175102, 1815, 182°; 183°, 191°; 
221°; 2407; 2452, 291? °; 312; 328; 330; 332; 334; 3364; 
313 .; 348L, 

Soknopaios in Soknopaiu Nesös (Temp.) 
+1; 61; 87, 18fL, 32; 341; 36, 39°, 
47; 491; 50£., 52°, 62f.; 781; 80; 83°; 924; 225f.; 227%; 9517, agg, 
237; 238°w 8, 940, 218; 280°, 281; 
282°; 2gg1u4, 286; 288; 295ff,; 
301; 303£.; 306%; 316; 324; 397; 
332; 333°, 388; 392; 395; 397° 4, 398°; 401%; 402; 107; IT2f.; 5tu >, 
TE; 101; 115 198 u ®; 13; 25; 271, 
31f; 38; 42; 44; 46ff.; 50; 515; 52; Ööf.; 5IM.; 67; 698; 731; 804; 90; 102%; 115f.; 118°; 119; 121; 1281" 2; 1261, 128; 140fR; 1435; 145; 147f.; 156; 158f.; 160°; 103; 165; 167°; 169; 1714; 172, 173°; 174; 181£; 185; 194; 202%; 934; 239; MIR; 252; 291%, 331f., 336: 340; 345 

Sokopichonsis in Tebtynis (Temp.) 95'; 
I 152: 

do} Zwrijees bei Ptolemais (Temp.) 3991



90: 

®eol Zorjess cf. Herrscherkult Nr. 2 
Sphinx 333; II 214° 
Sruptichis in Gertassi (Temp.) 39°; 45°; 

129 

Suchos-Sobk 

Akoris (Temp. des Amon) U 2841 
Arsinoe (Temp.) 5°; 10; 45%; 52°; 

110°; 229°, 350°; 356 £.; ı 14°; 
331 

Faijüm (Temp.) 2°; 4; 6; 128; 208°; 
- 286; 2871; 4015 II 31°; 161° 

Kerkeosiris (Temp.) 280°; II 87° 
Krokodilopolis (Temp.) 8; 20£.; 97%; 

207%; 225; 267°; II "119%; 
160%; 240; 311 

Ombos @) (Temp. des Haroeris) 8 
Ptolemais Euergetis (Temp.) 92° 
Soknopaiu Nesos (Temp. des Sokno- 

paios) 80; 92%; 208°, II 25; 140° 
Tebtynis (?) (Temp) 951 

Sykatoimis im Faijüm (Temp.) 41; 327; 
II 118°; 152 

det Zuela im Faijim (Privattempel) 
172°; II 276° 

mm 
44°; 

Theadelpheia, Tempel von 240; II 48; 
62°; 330 

Thermuthis 127 
Thoeris-Athena 

Kerkeosiris (Temp.) 951; 286° 
Oxyrhynchos (Temp.) 21; 98%; 112%; 

115; 285°; II 163% 
Thot-Hermes 7f.; 15°; 1283; 416: II 218 

Dakkeh (Pselkis) (Temp.) 73; 389; 
- 3974; 398%; 409 
Paotnuphis 6° 

Pathyrites 8? 7 
Soknopaiu Nesos (Filialtempel des 

Soknopaios) cf. Register I s. v. 
-"Eeneie 8°; 19; 2973; 416; II 93 

Tiberius: cf. Herrscherkult Nr. 4 
Tiere, heilige (siehe auch Apis, Buchis 

“   und NMnevis) 391; II 336 

hegister. 

Falke (isga&xstov) II 329 
Pathyrites 111; 268 

Gans im Gau von Edfu 2681 
Ibis (Ih bez. IBiov reopai) 109; 

111; 1165; 416; II 329 
Gau von Esne 263! 
Faijüm 268? 
Kerkeosiris (Grab) 110°; 1115; 112! 
Pathyrites 109; 111°; 268 
Soknopaiu Nesos 332 
Thebais (Grab) 110; 

268°; II 24!; 40; 72° 
Katze im Pathyrites 268; 416 
Krokodil II 317 
Arsinoe (Grab) 1105; 111; II 14° 
Kerkeosiris (Grab) 1105 

Löwe in Leontopolis (?) 398° 
Skink im Faijüm 111%; II 317 
Sperber in der Thebais 110° 
Widder in Kerkeosiris cf. Mendes 
(Temp.) 109%; 112! 

Traian cf. Herrscherkult Nr. 4 
Triphis in Athribis (Temp) 45°; 

398%; II 214 
Tyche in Oxyrhynchos (Temp.) 164 

2417; 2419f.; 

114}; 

Victoria in Hierakonpolis 9° 

Zeus 149°; ]I 266 

bei Alexandrien (Temp) wi 278f.; 
399? 

Arsinoe (Temp.) 27 
Kerkeosiris ad) 2, 1371 
Memphis (Temp. des Apollo) 3991 
Ptolemais (Temp.) 137! 

Zeus Eleusinios in Arsindoe (Temp.) 2° 
Zeus Soter in Cousieh (Temp.) 399! 
Zeus Eleutherios (= Augustus) cf. Herr- 

scherkult Nr. 4 
Zeus-Amon cf. Amon 
Zeus Helios Sarapis 

Kanopus (Temp.) 400° 
Mons Claudianus (Temp.) 399! 

Zeus Phrygios II 322 

IV. Namen der Alexanderpriester = £önyntei) und der anderen 
eponymen Priester und Priesterinnen in Alexandrien und ‚Ptolemais, 

| sowie die. Namen ihrer Väter, 

Actitos (?), S. des 2, Alex.-Pr. 178? 
Aelia (?), T. des Alexandros, Kan. 190 
Aetos, S. des Aetos, Alex.- Pr., 216/15 

v. Chr., 179 

  

  

Aetos, 8. des Aetos (wohl derselbe), 
Alex.-Pr., 197/6 v. Chr., 181 \ 

Aetos, S. des Apollonios, Alex.- Pr. 176 
Alexandros, V. der Aelia (?) 190



IV. Namen der Alexanderpriester, eponymen Priester usw. 3835 

Alexandros,Y. desPelops 414 (ef. 176); 
II 322 

Alexikrates, S, des Theogenes, Alex.- 
.Pr. 179 

Alexilaos (?), V. der ? 187: 
Alketas, V. des Kineas II 322 
Alkete(a)s (2), S. des Jasos (9), Alex.- 

Pr. 179 

Artamen (?), V. der Berenike II 325 
Artapato(e)s, S. des Tlepolemos, Alex.-Pr. 414; II 323 
Artemidoros, $. des Sotion, Alex.- 

Pr. 183 
Asklepio(a)dotos 9, V. des Demokri- 

tes (2) 175 
Aspasia, T. des Athenion, Kan. 414; 

U 325 

Atanus(?),S.des Atanus, Alex.-Pr. 180 
Athenaios (?), S. des Apollos, Epon. 

Pr. Alexandr. II1324 c£ Limnaios 
Athenion, V. der Aspasia 414; ]I 325 
Atis (2), V. der Berenike 187 
Auklas (2), T. des Poseidon, Kan. 

Ptol. II 326 
Aurelius Appianos, Eöny. 185; 

II 324 
; 

Aurelius Demetrios, E&ny. 185 
Adonkıog Edrogos 6 ul Ayados 

Jeinov, EEny. Il 324 
Axipolos (?), V. der Kassandra 185 

Bakis, V. des Nikanor, Ptol. 194 
Berenike, T. des Artamen (2), Kan. 

II 325 
Berenike, T. des Atis (2), Kan. 187 Berenike, T. des Hermias, izg. Bao. 
Kieox. $vy. Ptol. 196 

Berenike, T. des Kallianax, Kan. 187 
Berenike, T. des Pythangelos, Kan. U 325 (cf, 183) 
Berenike, T. des Ptolemaios, Kan, 186 Berenike, T. des Sosipolis, Kan. 187 
Cali... ck. Kali... 
Chareas, T. des Apios, Kan. II 324 
Chariton, V. der ? II 385 
Chrysermos, 8, des Herakleitos, Einy. 

   
   

    
   
   
   

   

  

   

Anad..kades, V. der Matela 414; 
I 324 

Antiochos, S. des ?, Alex.-Pr. II 323 (ef. 176) 
Anti...os, V.des Seleukos 414 (cf. 177); 

U 323 

Antipatros, V. der Eirene, Ptol. 195 
Antipatros, V. des ?, Ptol. 195 
Apelles, V. des Demetrios 179 
Apelles, V. der Nikias 189; 191 
Apinatus (%), S. des Apinatus (?), 

Alex.-Pr. 176 
Apios, V. der Chareas II 324 
Apollinarios, &&ny. (2) II 324 
Apollonides, 8. des Moschion, Alex.- 

Pr. 177. 
Apollonios, V. des Aetos 176 
Apollonios, V, des ?, Ptol. 196 
Apollos, V. des Athenaios oder Lim- 

naios 11324 . 
Archelaos, S. des Demos, Alex.-Pr, 177; II 323 
Archestrate, T. des Ktesikles, Kan. 

II 325 
. Areia, T. des Diogenes, Kan. u. Athl. 159°; 189; 191 
Aretine, T, des Deuteros, Stephan. 193 
Aretine, T. des Selotos (2), Priest. 

Ars. Phil. 192 \ 
Aristobulos, S. des Diodotos, Alex.- 

Pr. I 323 
. 184 Aristokleia, T.desDemetrios,Kan. 1904, Claudius Serenus, &&ny. 185 Aristomache, T. d. Aristomachos, | Qje..... nos cf. Kle....nos. Kan. 185 

& Aristomachos, V. der Aristomache 185 Demetria, T. des Dionysios, Kan. 186 Aristomachos, S. des "Tonnen, Alex Demetria, T. des Philinos, Kan. 189 Pr. 180 
Demetria, T. des Telemachos, Athl. Aristonikos, S. des Perilaos, Alex.-| 191 

. Pr. IE 333 
Demetria (?), T. des Deuteros, Athl, 

  

Aristonikos, V. der Nikaso, Ptol. 196| IT 325 (cf. 192) Arsinoe, T. des Kadmos, Kan. 190 Demetrios, $. des Apelles, Alex.-Pr. Arsinoe, T. des Nikolaos, Kan. II324| 179 Arsinoe, T. des Polemokrates, Kan.|Demetrios, V. der Aristokleia 190 186; II 325 Demetrios, V. der Philesia 188 Arsinoe, T. des Sosibios, Kan. 188 Dometrios, S. des Sitaltes (2), Alex.- Arsinoe, T. des ?, Athl. 191 Pr. 181 
Otto, Priester und Tempel. II 

25



cd 

Demokrites (9), S. des Asklepio(a)do- 
tos (?), Alex.-Pr. 175 

Demonike, T. des Philon, Kan. 186 
Demos, V. des Archelaos 177; II 323 
Demosthenes, S. des Kraton, Alex.- 

Pr. 180 
Deuteris (= ra), T. des Deuteros, 
Pyroph. 193 (ef. 415) 

Deuteros, V. der Aretine 193 
Deuteros, V. der Demetria 192, 11325 
Deuteros, V. der Deuteris (= ra) 193 
Di. ..., V. des Horos, Ptol. 196 
Didyme, T. des Menandros, Athl. 191 
Dikaiarchos, V. des KOali...(), 

Ptol. 194 
Diodotos, V. des Aristobulos II 323 
Diogeneia (?), T. des Philetos, Athl. 

191 

Diogenes, V. der Areia 189; 191 
Dionysia, T. des Dionysios, Kan, 190 
Dionysia, T. des Silas, Kan. 188 
Dionysia, T. des Zenon, Kan. Ptol. 

195 . 

Dionysios, V. der Demetria 186 
Dionysios, V. der Dionysia 190 
Dionysios (?), V. der Ptolemais (2) 188 
Dionysios?), V, der ?, Ptol. 196 
Dioskurides, V. des Sosibios 414 (cf. 

177) 
Dositheos, S. des Drimylos, Alex.-Pr. 

II 323 (ef. 179) 
Dositheos, V. des Ginas (9), 195; 

II 325 
Drimylos, V. des Dositheos II 323 

(cf. 179) 

Echetime, T. des Menneas, Kan. 186 
Eirene, T. des Antipatros, Kan. Ptol. 

195 

Eirene, T. des Kleon, Kan. 189 
Eirene, T. des Metrophanes, Athl. 191 
Eirene, T. des Ptolemaios, Priest. 

Ars. Phil. 192 
Epi ‚ T. des ?, Athl. 191 
Eubatas, V. des Eukles 414 (cf. 177 

u. 179); II 323 
Eukles, S. des Eubatas, Alex.-Pr. 414 

(ef. 177 u. 179); II 323 
Eutyches, V. des ? 182 

T.Flavius Artemidoros, &&n7. 11324 
Flavius Athenodoros, &&öny. 11324 

1) 8.196 steht fälschlich Aıovdoov, 

  

  

  

  

Register. 

Galestes, S, des Philistion, Alex.-Pr. 
178 

Ginas (?), S. des Dositheos, leo. fxo. 
IIroi. zul Kisom. unr. Ptol, 195; 
I 325 

Helle(a)niku(o)s (9%), S. des. Helle(a)- 
niku(o)s (2), Alex.-Pr. 177 

Herakleides, S. des Penaphos (?), 
Alex.-Pr. 182 

Herakleitos, V. des Chrysermos 184 
Hormias, V. der Berenike, Ptol. 196 
Hermione, T. des Polykrates,; Athl; 

Il 325 \ 
Hippalos, S. des Sa(o)s (?), igg. IIcoR. 

Zar. Ptol. 194; II 325 . 
Hirene (%), T. des Philinos, Kan. 1325 
Horos, 8. des Di...., ige. IIroA. 

Sıloz. Ptol. 196 
Horos, V. des ? 196 
Hurma, T.d. ?, Athl. II 323 
Txo........ ‚ V. der Jamnea II 325 

Jamnea, T. des Trocccın.. ‚ Kan. 
I 325 . 

Jamneia, T. des ?, Kan. 189 
Imna (?), T. des Perigenes oder Philo- 

genes, Athl. 190 
Jasos (?), V. des Alkete(a)s (?) 179 
Isidoros, 2&ny. 414 

Kadmos, V. der Arsinoe 190 
Kali..., S. des Dikaiarchos, leg. IIroA. 

Zor. Ptol. 194 : 
Kallianax, V. der Berenike 187 
Kallianax, V. der Stratonike 186 
Kallimedes, V. des ? II 322 
Kassandra, T. des Axipolos (?), 

Kan. 185 
Kenian (?), T. des Temestos (), Kan. 

188 

Keros (?), V. der ? II 323 
Kineas, S. des Alketas, Alex.-Pr. 11322 
Kineas cf. Ginas (?) 
Kle..... nos, V.:der Nicaena (?) 191 
Kleon, V. der Eirene 189 
Kraton, V. des Demosthenes 180 
Ktesikles, V, der Archestrate II 325 

Lagos), V. des Menelaos II 324 
Aa...o», V. des ? 414; II 323 

2) Den richtigen Vatersnamen des 
Menelaos finden wir jetzt bei Ruben- 
sohn, Elephantine-Papyri N. 2, 1.



IV. Namen der Alexanderpriester, eponymen Priester usw, 387 
    

Leonidas, Y. des ?, Ptol. 196 
L. Licinnius Hierax, 2&ny. 185 
Licotas (?), V. der Socia 186 
Limnaios (2), S. des Apollos, Epon.- Pr. Alexandr. II 324 c£ Athenaios 
Lykarion, S. des Numenios, &öny. 184 Lykinos, V. des ? Il 393 
Lysimachos, S, des Lysimachos, Leg. 

IIroi. Eöz. Ptol. 196 \ 

Magnes, V. der ? 192 
Magon, V. der Nymphe II 324 
Matela, T. des „Arad..xadovg“, Kan. 

414; II 324 
Megiste, T. des ?, Kan. II 324 
Menandros, V. der Didyme 191 
Menapion, V. der M...ptias (2) 188 
Menapion, V. der Tryphaina 191 
Menekratein, T. des Philammon, 

Kan. 186 
Mewelaos, S. des Lagos (ef. Anm. 2 

der vor. Spalte), Epon.Pr. Alexandr. 
U 324 

Menetios (?), Y. des Menneas 178 
Menneas, Y. des Aristomachos 180 
Menneas, V. der Echetime 186 
Menneas, S. des Menetios (2), Alex.- 

Pr. 178 
Metrophanes, V. der Eirene 191 
Metrophanes, V. der ? 192 
Mnemosyne, T. des Nikanor, Priest, 

Kleop. IN. 193 
Mnesistrate, T. des Teisarchos (2), Kan. 414; II 394. 
M...ptias, T. des Menapion, Kan. 188 
Moschion, V. des Apollonides 177 

Nea...., 8. des 
Pr. II 322 

Neoptolemos, S, des Phrixios, Alex.- 
Pr. I 323 

Nieaena (?), T. des K(Ole....nos, 
Athl. 191 

Nikanor, S. des Bakis, ise. IIroA, 
Zur. Ptol. 194 

Nikanor, V. der Mnemosyne 193 
Nikaso,T. des Aristonikos, leo. Kison. 

unte. Ptol. 196 
Nikias, iso. IIroA. ’Exıp. Ptol. 196 
Nikias, T. des Apelles, Kan.u. Athl. 

159°; 189; 191 
Nikolaos, V. der Arsinoe II 394 
Numenia, T. des Numenios, Kan. 188 
Numenios, V. des Lykarion 184 

...oxkovs, Alex.- 

  

Numenios, V. der Numenia 188 
Nymphe, T. des Magon, Kan. II 324 
Onomastos (?), 

Pr. II 323 

Paterios (2), S, des 2, 
326 (cf. 198) 

Patroklos, S, des Patron, Alex.-Pr. 
II 322 

Patron, V. des Patroklos II 322 
Pelops, 8. des Alexandros, Alex.-Pr. 414 (cf. 176); II 322 
Penaphos (?), V. des Herakleides 182 
Perigenes (?), V. der Imna 0) 190 
Perilaos, V, des Aristonikos II 322 
Phami (?), T. des ?, Kan. 189 
Philammon, Y. der Menekrateia 186 Philesia, T. des Demetrios, Kan. 138 
Philetos, V. der Diogeneia (?) 191 
Philinna, T. des ?, Kan. 414 
Philinos, V. der Demetria 189 
Philinos, V. der Hirene (@) II 325 
Philinos, V. der Pyrrha 191 
Philiskos, S. des Spudaios, Alex.- Pr. (?) II 323 
Philistion, V. des Galestes 178 
Philogenes (2), V. der Imna (?) 190 
Philon, V. der Demonike 186 
Philotera, T. des ?, Kan. II 324 
Phrixios, V. des Neoptolemos II 323 
Polemokrates, V. der Arsinoe 186; 

I 325 
" Polemokrates, V. der? I 324 

Polykrates, V. der Hermione II 325 
Poseidon, V. der Auklas (%), I 326 
Poseidonios, $. des Poseidonios, 

Alex.-Pr. 182 
Proce (2), T. des Sentoous (?), Kan. 189 
Ptolemaios X. Philometor I. Soter, 

Alex.-Pr. 182 
Ptolemaios XI Alexander L, Alex. 

Pr. 184 

Ptolemaios, V. der Berenike 186 
Ptolemaios, V. der Eirene 192 
Ptolemaios, S. des Ptolemaios, Enkel 

des Chrysermos, Alex--Pr. 181 
Ptolemaios, S, des Ptolemaios, Enkel 

des Sosikrates, Alex.-Pr, 180 
Ptolemaios, S.des Pyrrhide(a)s, Alex.- 

Pr. 181 
Ptolemaios, S. des .... 

Pr. II 323 
Ptolemaios, S, des ?, dee. IIroA. 

Edeoy. Ptol. 196 

S. des Pyrgon, Alex.- 

ize. zoi. I 

rios, Alex.- 

25%



383 Register. V. Namen der dexızeeis Aleavdgeias nal Alyozrov dans. 
  

Ptolemais (?), T. des Dionysios (?), 
Kan. 188 

Ptolemais, T. des Thyion, Kan. 414 
(cf. 186); II 325 

Ptolemais (?), T. des ?, Kan. 190 
Pyrgon, V. des Onomastos II 323 
Pyrrha, T. des Philinos, Athl. 191 
Pyrrhide(a)s, V. des Ptolemaios 181 
Pyrrhos, S. des Pyrrhos, Alex.-Pr. 

I 323 

Pythangelos, V. der Berenike II 325 
(cf. 188) 

Sa(o)s, V. desHippalos, Pto]. 194; II 325 
Seleukos, S. des Anti...os, Alex.-Pr. 

414 (ef. 177); II 323 > 
Selotos (?), V. der Aretine 192 
Sentoous (2), Y. der Proce (2) 189 

- Silas, V. der Dionysia 188 
Sil...., T. des ....gearvoe, Kan. 190 
Sitaltes (?), V. des Demetrios 181 
Socia (?), T. des Licotas @), Kan. 186 
Sosibios, V. der Arsinoe 188   

Sosibios, S. des Dioskurides, Alex.- 
Pr. 414 (ef. 177) 

Sosipolis, V. der Berenike 187 
Sotion, V. des Artemidoros 183 
Spudaios, V. des Philiskos II 323 
Stratonike, T. des Kallianax, Kan. 186 

Teisarchos, V. der Muesistrate IT 321 
Telemachos, V. der Demetria 191 
Temestos (?), V. der Kenian (?) 188 
Theodora, T. des ?, ise. Pa. Kisox. 

Ptol. 196 
Theogenes, V. des Alexikrates 179 
Thyion, V. der Ptolemais 414 (cf. 186); 

U 325 

Timarete, T. des ?, iso. Peo. Kısox. 
Ptol. 196 - 

Tlepolemos, 8. des Artapatofe)s,. 
Alex.-Pr. 414; II 323 

Trypheina, T. des Menapion, Athl, 
191 

Zenon, V. der Dionysia, Ptol. 195 

V. Namen der &ezısgeig 'AieSardgeiag zer Alyörrov zdons 
 @ &rirgozor roö Idiov 26y0v).}) 

T. Aurelius Calpurnianus Apollonides 
(2/3. Jahrh. n. Chr.) 174; 413 

Claudius Agathokles (147/8 n. Chr. [22]; 
:153/4 n. Chr.) 174,.II 392 

Olaudius Julianus (135--40 n. Chr.) 174 
T. Claudius Justus (146 n. Chr.) 1 322 
Flavius ... (8. Jahrh. n. Chr.) II 322 

Salvius Julianus (185 n. Chr.) 174 
P. Sempronius Aelius Lyeinus (8. Jahr- 

hundert n. Chr.) 174 
Seppius Rufus (15/16 n. Chr.) 173 
Servianus Severus (44/5 n. Chr.) 11322 
T. Statilius Maximus Severus (Hadrian) 

173 
Flavius Melas (149/50 u. nach 159 n. Chr.)|L. Tullius K.ß..os (44/5n. Chr.) 11322 174; II 322 

‘Julius Pardalas (122/3 n. Chr.) 173 
Julius Rufus (?) (251/2 n. Chr.) 1I 322 
L. Julius Vestinus (Hadrian) 59; 66f.; 173 
Marcius Moesius (120 n. Chr.) 173 

Ulpius Serenianus (161/2 n. Chr. [; 
171 n. Chr.) 174; II 322 

M. Vergilius M. f. Teretina Gallus Lu- 
sius (Tiberius) 173 

! 

| Vitrasius Pollio (Claudius) 173 

VI Namen der iegeig (Emiordraı) Too Movasiov (= dozıdızasrai). 
Ayadös Saluov 6 xel Aidvnog (wohl 

. 3. Jahrh. n. Chr.) II 326 
Ayıkkevs 6 val'Hgwörevds (160 n.Chr.) 198 
Ammonios (unbest. Zeit) 199 
Avtwvivog 6 xal IIovöns (178 n. Chr.) 198 Adonkıos 
Antonius Dionysios, 8. d. Antonius! . 

| Balbeinianos (unbest. Zeit) 199 
Deios (144 n. Chr.) 198 

| Aurelius Apollonios (216/17 n. Chr.) 198 
Adgnkıog Mefınoz 6 zul ‘Eeucisxos (218 

n. Chr.) II 326 
Aurelius Plution (?) (Gallien) II 326 - 

"Isıdügos 6 zul Osouovslor 
(233 n. Chr.) II 326 - 

1) Bei den Idiologi des 1. Jahrhunderts n. Chr, ist es nicht gesichert, daß sie auch das Amt des deytsosds Alstavdgsiog zal Alyızrov &ans bekleidet haben, siehe Bd, I. S. 67/8.



VI. Namen der isgsis roö Movosiov, VII. Quellenregister. 1. Autoren, 389 
  

Chrysermos, S, d. Herakleitos (1.2) Jahrh. | Marcellus (173 [?]n. Chr.) II 326 

  

v. Chr.) 197 Tib. Nikaias (Antoninus Pius) II 326 Claudius Philoxenos (135 n. Chr.) 198 Nikolaos, S, des Herodianos (159 n. Chr.) Diodotos (189 n. Chr.) 198 198 
Dionysios, S. d. Timonax (2.Jahrh. v.Chr.) | Salvius Timagenes (2/3. Jahrh. n. Chr.) 197 

II 326 Eudaimon (143/4 n. Chr.) 175; 198 Sarapion (59 n. Chr.) 197 Herakleides (20—50 n. Chr.) 197 Sarapion (122/3 n. Chr.) 197 Hermon (262 n. Chr.) II 326 . IZentlwos “Egulas 6 nd ‘Eouelsxog Herodianos (2. Jahrh. n. Chr.) 199 (3. Jahrh. n. Chr.) 198 G. Julius Dionysios, S. d. Theon (130|.... 6 xel Zegivog (240 n. Chr.) II 326 n. Chr.) 197; II 326 Theon (58 n. Chr.), vielleicht auch ein Julius Theon (122/3—130 n. Chr.)| Julier 197 . 
19710, II 326 Tillius Proculus (172 n, Chr.) II 326 L. Julius Vestinus .(vor Hadrian) 197 Ulpius Asklepiades (134 n, Chr.) 198 T.e.u..ns, S. d. Isidoros (154 n. Chr.) | Valerius (?) Kallineikos (2. Jahrh.n. Chr.) 415 198 

Komon (Vespasian) 197 | Yitalius (193 n. Chr.) 415 

VII. Quellenregister, 

1. Autoren. 

    

Agatharchidescf.Geogr. Appianos ‚Artemidoros Graec. min. Syr. 63: 1421, II 2734 | oneirokr. IV 80: 118? Ailianos Apuleius |Athenaios var. hist, metamorph. 1 297/30: 368! I 30: 173? XI 10: 333?; II 256 II 670: 3173 ‚ XII 7: 398° 16: 95° ef. II 316 II 110°: II ı7 XII 64: 140° 17: 951; 96; II 316 IV 1494: 163°; 164 XII 22: 390 27: II 316 1724: II 2181 XIV 34: II 245 30: II 256 V 196*—2024 1458: de nat. anim. Ps. Apuleius - : (aus Kal- IT 266°. VO 9: 111; 112 Asklepius 24: II 284! lixenos) cf. 320. XI 10: 82°; sg Aelius Aristides ed. F. H. G. “ X 7: 398° Dindorf VI 253°-f (aus Ambrosius orat. Bd. IS. 96; 115 Demochares | 1421; de patr. Abrah. II ıı 1 S. 437; 813 und Duris) [II 304? p. 348: 2151 “Aristoteles cf. F.H.G. epist. 18, 31: 404? metaph. Ip. 981°: IT 210°} VIII 318%. 3991 AmmianusMarcellinus|Ps. Aristoteles XI 4875; 3332 - XVI 10, 14: 404? oikon. II 2, 25: 260%, 4948; 3681, gggt XIX 10, 4: 404° 11 52°; 3830| XIV 6209; 1503 12, 3; 3974 2, 33: 260°; II 330) XV 6774: II 257% . XXI 4, 3: 404° Arnobius Athenodoros v. Tarsos 14, 7: II 2141 V 5: IE 2691 , ef. F.H.G. 16, 2: 163% Arrianos Augustinus 16, 12; 338* anab. II 1: II 262 - de civ. dei VII 27: 16, 23: 308°; [2382 i 3: II 264° U 217°? Anthologia Graeca ' 4: 317 
VII 520 (Kallimachos): VI 23: 1445; 11319 Biographoi (ed. Wester- 273 26: 122 mann) p. 50: 27°    



  

390 Register. 

Cassius Dion 7, 2: 310 II 29, 2—1: 221° L 5, 3: II 267? XIV 26, 1: 310 III 16: 2711° LI 5,5: 326° XV 1,3: 397° XVII 50, 6£.: 406; 409 16, 3: 139%; 1545| XVI 10: 4042 XVII 28 (3f. u. N: 140; 338; 3913 
17, 6: 326° 
20,1-4; 6£.:11280? 

LIH 23, 5: 69 
30: II 250 

LXXI 4: II 257 
LXXV 13: 1541, 338 

LXXVII 23: II 277% 
Censorinus 

de die nat. 17: II 1951 
Chairemon c£ F.H. 6. 
Chronicon Paschale 

1475: 163% 

Claudianus 
de quart. consul. Honorii 

v. 570f.: II 281 
Clemens Alexandrinus 

ed. Potter 
protrept. p.43 A—C: 12° 
paidag. 

II p. 253: 795, 96; 
I 333 

pP. 290: II 256% 
stromat. 

Ip. 356 A: 39* 
. 357: 888; IT 2103 
. 859: 82; II 211 
382: II 2651 

657: II 2388 

671: 108 

. 672: 396! 

757: 44; 79; 82; 

83%; 84°, 86; 
88tu-8, 998, 
90°; IE 211; 
218; 225; 
286%; 345; 
3681 

44; 79; 82; 

9%; II 140; 
-194£.; 218 

VII p. 850: II 2562 
“Ps. Clemens Romanus 

recognitiones I 5: 45: 
Cod. Theod. 
; 11 33, 1: II 206° 
IX 17, 2: 2291, 4045 
XI 24, 6: 361? 

‚XII 1,112: 404° 
1,46 1.60: 2291 

- 

S
U
s
B
u
m
ı
z
 

p. 758: 

        
  

  

  

Curtius Rufus 
IV 7, 24: 406; 409 
X 10, 20: 1401 2 

Damascios cf. Photius 
Demochares c£ F.H.G. 
Digesta 

v1, 52: II 132° 
XXVI 1, 6: II 250 
XXXI 49 u. 8: I 132? 

L 9, 1: II 250° 
Diodoros 

I 10f.: W216 
13, 5: 134°; II 2651 
14, 8: II 321 
15, 5: 409 
1: II 208° 
21(6u.7):23%; 1013; 262 
26, 1: II 9971 
28 (1m. 5): I 431; 201 
29 (4): 76%; II 2651 
31, 7: II 2271 

70 (2.9): 888; IT 311 
72,6: II 6! 
73(2—6): 8251342; 201; 

229°; 262; 268°; Ile; 
23; 431; 749, gygı 

74 (1): 201; 2791, 2802; 
II 6: 

75: 3681; II 190; 245 
79, 2: II 2065 
81 (1—3): 901, ]I211°; 

233°; 2341 
82, 3: II 194 

  

1421; 1509 
XX 100, 3£.: II 273° 

XXXIT 13: II 3013 
Diogenes Laertios 

prooem. 8 10: II 216 
VI 63: 1501 

Dion Chrysostomos 
0r.35 p.66(ed.Reiske): 72 
Troiana $ 37/38 (ed. Ar- 

nim): II 211 
Dionysios Halik. 

archaiol. II 21: 2215 (H 
327); 244° 

Duris cf. F.H.G. 

Epiphanios 
adv. haeret. 

II 2 p. 728B: ıı! 
III 2 p. 10940: 45° 

regl HErgwv zul Graduorv 
11: 338% 

Eusebios 
hist. eccles. 
IV 8: 58 
VI 1: II 280 

VIR 14, 9: 72 
X 6: 367° 

praep. evang. 
II prooem. 5: II 215% 

1, 40: 229° 
VI 10, 16: 171° ° 
IX 27, 10: 214% 
X 4, 23; 888 

vita Constant. IV 8: 367° 
Eustathios 

Schol. zu Dionya. wegın- 
ynaıs zus olnovukons 
V 255: 21° 

Schol. zu Odyss. u 65: 
93°, 208? 

83(2—5):109;111;268° | Firmicus Maternus 
84: 391; II 14 

87: 88% 
88: 229° 

02) 1025; 103; 107; 247 
96 (2, 4/5): IT 2101; 

2271, 2651 
97: 10%; 941, 96 

de errore 

religionum 
2: II 256° 

14: 12°; 113° 
mathes. 

II 9, 9: 841; 951 
10, 3; 951 

12,2u.5: 841; 951 

profanarım



VI. Quellenregister. 1. Autoren. 

Julius Florus 
epitome(ed. Jahn) p.XLIT: 

II 2g1! 
Frag. Hist. Graee, (ed. 

C. Müller) 
Atbenodoros v. Tarsos 

in Bd. III S. 487, 
fr. 4: 123 

Chairemon (cf. Porphy- 
rius, de abst. IV 6ff.), 
in Bd. III S. 496f£.; 

I 2239 

fr. 2: II 2171 

fr. 3: II 224 
fr. 4: 79; 844 

Demochares in Bd. I 
S. 449, fr. 4: 1421 

Duris in Bd. ITS. 476, 
fr. 30: 1421 

Kallixenos in Bd, IH 
S. 58ff., fr. 2: 145%; 

II 2671, 320 

Lykos in Bd. II S. 374, 
fr. 15: 444°; 1601; 
3475; 348 

Manetho in Bd. I 
8.510, fr. 35: I1228®; 

\ 229? 

8.572, fr. 50: 521 
S.618ff, fr. 7a: I 

2161 
"Satyros in Bd.IIIS.164, 

fr. 21: 149? 

Fronto ad M. Antonium 
de 'elog. p. 149 (ed. 

Naber): 221° 

Galenos (ed. Kühn) 
XI S. 798: II 195 

XII S. 776: II 195! 
| S. 898: 329° 

Gellius 
112: 2215 

Geographi Graeci mi- 
nores 

Ip. 154 (Agatharchi- 
des): 214* 

Geographi Latini mi- 
nores 

p. 112ff. Expositio to- 
tius mundi et gen- 
tium 32 u. 34: 4041; 
I 2g4t 

Gregor. v. Nazianz 

  

    

  

vita $. 28 (in Opera ed. 
Prunaeus 1609): II 155? 

oratio XVIO 8: II 308% 

Heliodoros 
Aithiop. I 19 u. 33: 229? 
II14: 216%; 2205; 221% 

II 337 

16: 81°; 911 
Herodianos 

1V 8, 9: 1541, 338 
Herodotos   154: 92° 
I 29: 272; 2731 

35: 92° 
36: 63° 
37: 25%; 419;63%, 134°, 

135%; 2021, 2998, 
II 263; 256?u-3, 397 

: 623; g44 
46 u, 50: 48 

: 922 

: 4°; 134°; IT 2051 
3: 10%; 941, 96% 

: 111; 247 

: 3751 

: II 256° 
: 102; 105 

112: 171° 

113: II 2993 

120: TI 2101 

143: 202! 

144 u. 153: 43 

154: 260? 

156: 4°; 134°; II 2651 
164: 201 

168: JI 43? 

171 u. 182. 92? 

VI 57: II 55° 

60: 201 

Heron   
pneum. ed. Schmidt 

121 p. 110: 397 
32 p. 148; 3961w & 

U 32 p. 298: 396 
Herondas 

I 30: 139° 

Hesychios 
8. v.xalößn (zehvßig): 88° 
nn» ve@xdgog: 1131 
un zrepdv: 883 
11 TreQopöpoL: 88 
vn zallae: II 2671 

391 

ad Daniel. 
XI 5p. 1122: 382° 
„26 p. 1128; II 303* 

comm. in Ezech. ec, 41 
v. 17f.: II 256% 

ad Jovin. IT 13: IT 167: 
epist. 147, 5: II 256° 
vita Hilarii 21: II 911 

Hippokrates 
p. 345, 35: 303 

Homeros 
Odyss. 6229-32; IL 210% 

Ounfeov xal "Horddov 
&ya» (ed. Rzach) Z. 21: 
891 

Horapollon 
hieroglyph. 

138: IT 1951, 
41: 96 

42: 89° 

49: 844, 89° 

316 

Jamblichos 
de mysteriis 11: 82°, 83° 

Instit, 

I 25, 15: IT 250° 
Johannes Chrysosto- 

mos (ed. Migne) 
Homilie 12 c. 7 zu epist. 

I ad Cor.: II 333 
Homilie 26 c. 4 zu epist 

H ad Cor.: 1541 
c. 5: 1541 

de sacerdotio III1: 11308* 
Josephos ed. Niese 

antiqu. Jud. 
II 190 u. 192: II 43° 

205: 887 

XII 361: IT 3051 
XII 67: I 349 
XV 253: 411 

XVII 63#.: II 338 
bell. Jud. 

. VI 480: II 2761 
e. Apion. 
173: 215%; 229 

288—92: II 229 

U 58: 139°, 3381 

112: 411 

140: II 211; 238 
vita 1: 217° 
hypomnestimCod.Pseud- 

epig. II S. 330 (ed, Fa-   Hieronymus brieius): 10%; 908



  
  

392 Register. 

Isokrates 20, 16: II 2693 8 22: 11! Busiris 9 #.: II 210° VI 13, 9: 82° de praemiis sacerdotum ad Nikokl. 6: 133 Makkab. cf. Vetus Testa- $ 6: 113? paneg. 31: 3415 
Julianus 

epist. 
49: 72; II 338 
56: II 290°; 316 
63: 72 

orat. IV p.195 ed. Hert- 
lein: 1703 

Juvenalis 
1 76: 330 

XV 33; II 2406 

Kallimachos cf. Anthol. 
Gr. 

Ps. Kallisthenes 
1 32: 139°; IL 320 

34: II 302 
II 33: 1431; 155; 256°; 

384; II 170; 250 
34: 394, 139%; 140 
35: 151! 

Kallixenosc£ EH.G. 
Kedrenos 

histor. compend. I p. 478: 
404? . 

Lactantius 
de origene erroris (In- 

stit. ID) c. 13, 10: 90% 
Libanios, orat, 

Bd. II p. 155. (Reiske): 
404? 

Nr. XI 109 u. 114 (För- 
ster): II 226° 

Nr. XVII 7 u. XVII 23 
(Förster): 404° 

Livius 
XLO 6: I 391° 

Lucanus 
X 194 ff.: II 2173 

Lukianos 
dialogus mort. 13,1; 1541 
Peregrinos 17: IL 346 
philopseudes 34: 891; 

1121;.]7 2111; 2574 
de sacrifieiis 14: 834 
Toxaris 28: 3263 

Lykos ef. F.H. 6. 

Macrobius 
saturnal. 

17, 14£.: II 268° 

   

  

   

  

mentum 
Malalas ed. Bonn 

IX p. 279 (8. 217); 111 
XI p. 389: II 1331 

Manetho ec. FH. G. 
Ps. Manetho 

apotelesm. 
1239ff.: 

IV 190£.: 
AAaff.:. 

VI 459: 

Martialis 
VII 6: 3303 

Origenes 
contra Celsum 112: 11 211 

VI 21: 171! 
ep. ad Roman. II 495: 

81°; II 211° 
Orosius 

VI 15, 32; 3388 
Orphisch. Hymnus 42; 

I 2765 

Palladios 
hist. Laus. 43; 121! 

Paroemiographißraeeci 
ed. Gaisford III p. 94 (Ze- 
nobios): 1385; 139°; 160? 

Paulinus Nolanus 
carmen XI (in St. Feli- 

cem) v. 100: 12? 
ep. 22, 2: II 256* 

Pausanias 
16, 3: 140! 

7, 1: 140 
8, 6: II 273° 
9, 3: 260; 261; 390 

18; 216 
IX 16, 1: I 264? 

Persius 
sat. V 73: II 132? 

Philon v. Alexandria 

121° 
108° 
118! 
1085 

    

quaestiones in Genesim 
II 47 9.247 ed. Aucher: 
215! . 

de somniis II 18: II 279 
Philon v. Byzanz 
-pneumat. 61ff. (Arab.- 

Übersetz. ed. Carra de 
Vaux): 396% 

Photios 
Bibliotheca N.242 p. 33gB 

ed. Becker (Damas- 
cios): II 2961 

Platon 
Timaios 

p. 218: 7° 
p. 22°: II 2118 

Menexenos p. 237*ff; 
3415 

polit. p. 290%; -II 2431 
republ. IV p. 435: IT 2108 
leges 
Vp. 738: 261° 
X p. 909£.: 17%, 169 

XII p. 947%; 135° 
Plinius 

naturalis historia 
V 57: 581, II 2781 
VI 178, 179 u. 180: 

272° 
VII 185: 391°; 11277* 
IX 6: 153! 

XXXII 157: 3303 
XXXIV 148: 1603; 347°; 

3518 
NXXVI 39: 111 

87: 1733 
68: 1601; 3475+8 

XXXVI 108: 1601; 3475 
188: 3341 

epist. ad Traian. 96: 3943 
paneg. 31: II 2381 

de eircumeis. 81 p- 210 | Plutarchos 
ed. Mangey: II 256° 

adversus Flaccum ed. 
Mangey: 

8 16: 70 

$ 17: 126°, 165° 
leg. ad Gaium 

$ 20 p. 566 ed. Mangey: 
II 276° 

Anton. 54: II 2641 
Demetr. 26: 1421 

Kleomenes 36: 181° 
Lucullus 2: 368! 
Numa 14: 3961 
amator. 9: II 266 
de defectu oraculorum 

13: 101°; 235°



    

  

   

  

  

VI. Quellenregister. ı. Autoren. 393 

delsid.etOsir.ed, Parthey| Theokrit 807: 218 3: 83; 9511159; 112563, XVII 16: 1433 811: 73; 111%; II 14° 321 17: 1451 812: 111; 398*; ;Uıe öfl.: II 256° 121#F.:144°; 1601; 815: 713 6: 253 
3473 816: II 211°; 212 8: II 312 Script. hist. Aug. 817: 713 12: 112708 vita Hadrian. 12: II 3085 Suetonius 20: 3274, II 93 

14: 2148 Augustus 21: 391 „ Mare. 9: II 2943 c. 18: 139%, 1541, 338 28: II 215°; 2691 „ Alex. Sev. 5: 150°; c. 41: II 139? 31: 84° 
1541 c. 93: 391? 39: 836, 9 „ Saturn. 7u.8:112381| Nero c. 11: II 132° 61: IL 218° „ trig. tyr. 22: 112381) Titus c, 5: 391; I 277%; 12: II 2408 Seneca 336 Polybios consol. ad Helr. 11, 3:[/Suidas V 63fL.; 1531 330° 5° 8. V. ‚„Arrızding: 139° XV 26: 1553 quaest. nat. IV 2,7: Sl 'Avrovivos: 1541,338 XVI 21: 168 Il 27381 ».„» Arlav: 199 XVII 55: II 30120. 3 de tranquill. animi LT 5 „ Aroilavıos Hpeo- XXVII 122: I 301°; 302 330° 

Ötsızug: 1355 XXX 11: 1822 Sokrates » » dewol: II 2381 Pomponius Mela hist. eceles. I 3; 404: nn JStovöcog Aiekov- 19, 2: 2793 I 2u.3; 171: dass: 199 Porphyrios „25: 404° vn alyurratev:T193g1 de abstinentia Sozomenes »n Einyneis: 164° II 55: 62°; g4+ hist. eccles. I 8: 4001 » » Emigdvios zo) Ei- IV 6: 253; IL 1673, 211; II 8: 367? zoemos: 171! 238 IV 10: 404? » m Serdpog: 1131 7: 81%; ]11671; 911; V 7: 1711 n » Nlegyov: 1115 140°, 238 VI 28: 300 390; II 278° 8: 448.5 795901; 94; | Statuta ecclesiae an-| „ ,„ ‘Henlozos: 1023 112; 1[167'; 211; tiquae „nm l200Ygaunereig: 887 238 44: 256° 
#don: 1131 9: 903 

10: 107 

Proklos 
zu Timaios p, 24%; IT 210: 

Ptolemaios 
Geograph. IV 5, 33 ed. 

Müller: 272° %: 273 
Almagest XI 7 (ed. Hei- 

berg II S. 419): 2565 

Rufinus 
hist. eccles. II 28: 122, 

113°, 121? 

Satyros cf. F.H.G, 
Scholien 
GermanicusArateap, ssÄt. 

u. 157 ed. Breysig: ]I| 
2321; 3033 

Pindar. Olymp. VI 160 
u, 162: 1828 

  

Stephanos v. Byzanz 
8. v. ’Idurie: 189% 
vn» Antoös ardlıs: 1355 

un Terounos, Teysuyd 
u. Koupba: 2723 

Strabon 
XVII p. 787: II 2431 

790: II 2431 
794:115,189%1403, 

16610 3, 955, 
3233 

795: 15° 

797: 581;60f.;62°, 

64%,154;166°; 

2534| 
800: 71°; 278 
801: 118°; 397 
805: 284 

£06: 71°, 901, 
IT410:; 2101; 

21252775, 348   

= 

Mev&$og: II215°%- 
venxögog: 1131 
Odestivog: 591 

» m Zlecosigis: II 217° 
vn Zredsıs: 12° 
vn» Adowv: 138? 

Symmachus 
relat. III 6: 22 

Synesios 
encom. Calvit. 

e. 10 p. 73: 92° 
de provid. 

p- 73A: 12910 
„ 89A u. B: 51; II 210% 
„ f.: 95° 
„ 94D: 12910 
„ 95: 79; 81° 
„ 95A: 45%; 113 

Synkellos 
Ip. 18C: II 215° 

p. 0A: II 215°, 

»”ı 

”Y 

> 

91; 4045 

; 216°



  

2321, 233%, gaıı, ITiss®; 

315 

P. Alexandr. 

Archiv I 8. 174! cf, Rer. 
et. greeq, XIV (1901) 
8. 200f.: 393; II 2423 

P. Amh. IL 

10: 3385; IT 9345 
29: II 1321 

30: II 192!; 197%; 239 
33: 56°; IT 1921 
35: 39°; 421; 51; 772, 80°; 

2381; 278°; 2791, ggjiw 
3; 374, 397°; 1138; 39°; 
88°, 908; 108°, 1081; 1281; 
140; 161°; 1991, 2354; 

239: 216% 300°; 338£. 
36: 273 
39 Verso (vervollständigt 

durch P. Grenf. I 30): 
127° 

  
  

  

192° 

43: 161'; 1827; 190°; 191%, 
192° 

44: 1611; 182°, 190° 

45: 27%; 1613; 16256, 
1631-3 1952cf.415; 195, 
1961 

46 u. 47: II 204 
50: II 204* 
56 u. 57: 80%; II 143%; 

1451; 2025; 2361, 237° 
58: U 143%, 2035 
59 u. 60: 2813; I 102°; |- 

1431; 1921 

64: 2924; II 137! 
65: 281° 

69: 64%, 713; II 49; 1465 

70: 1138 
74: 32°; 217%, 218°; ]l197° 
77: II 1881, 2354, 236%, 

242; 251°; 259° 

80: 112 

  

  

  

394 Register. 

. Taeitus 3,16: 386 !Tzetzes 
annal. II 60: II 237 21: 254 comm. in Iliad. p. 123 ed. 
hist. I 11: 581, II 2381 Novum testamentum G. Hermann: II 216°; 

1V 82: 397 evang. Joh. 1,1—3: 15° 217!; 2334 
83: II 215°, 2691 acta apost. 26, 5: 216°| hist. V 395: II 233% 
84: 12°; 15° Paulus ad Rom. 15,16:| proleg. scholior. in Ari- Tatianos 235° stoph.: 838* 

ad Graecos 88: II 229 PaulusadCol. 2,18: 216° 
Tertullianus epist. Jac. 1, 27: 216° Julius Yalerius 

apolog. 13: 3955 Theodoretos I 34: 108 
89: II 16 . hist. eceles. III 16: 1131 II 35: 142°;150°; 151; 1541 de exhortat. castit. 14: IV 21: 404? 91: 10°: 96% 

. + u 238% Theokritos 124: 256° 
de monogam. 17: II 238°| XV 47: 143°, I 2381 
ad nationes I 10: 3955 106 ff.: 347° . 

II8: 12° | XVII ıTE.: 1458. Xenophon Testamentum 96: 149? Ephesiac. Va: 1183; 397% 
Vetus testamentum "45fl.: 3473 

Genesis 47: II 43? 108f.: 386 Zonaras 
1.Sam. 10,10—12: 125? 121ff.: 144° X 31: 391° 
Makkab. 13, 4: 40° 136: II 2735 Zosimos 

4,21:11301°| Theophrastos IV 3: 4042 
I11,3:1132311| charaet. XVI: 17°; 169 37: 405° 

2. Papyri. 

eumne 40: 39%; 80°; 241%; 978°; |82: 45%; 51°; IT 190; 236°; A. Griechische, II 236°, agıı 250 

P. Achmim. 4l: 39°; 's03; 1921; 28833; 187: 280°; I ı7ı! 
Hermes XXIIL(1888)8.599:| II 123%; 1281; 1451; 236° 88: I am 

54205; G48u8, 65, g30,| 42: 161%; 1821; 190°; 191°; |89: 280? 

90 u. 91: 2845; IT 104° 
93: 2951; 296°; II 102° 

94: 281°; I 961 
97: II 197%; 199%, 203°, 

235%, 2365 
106: 8? 
112: 32°; 39; II 204°; 206; 

235°; 2365 

113: 32; 219%; 2811; IT204t; 
206; 208° m 3; 9955, 
236° 

119: 20°; 49°; 301; 3045; 
I 501; ,56; 61; 141°; 1331; 
2831; 332 

120: IL 941 
121: 3015; II 97° 
122: 2347 
124: 11%; 1363-4, 1641-5; 

u 189%; 190%; 253 

125: 10544. ®, u 180; 317 

12S: II 195°; 208° 
148: IT 2044



  

  

VI. Quellenregister. 2. Papyri. A. Griechische. 395 

P. Berl. Bibl, 91°, 1745; 213°; 214%; 1201-211: II 96: 1: 335°; 406; II 101; 2908 2171, aaıt, I 2375 210: I 96!; 971, gg 4: 156*, TI 333 S4: 64%; II 1013; 105° 2]l: II 961 S: 1671 ; 1993 S6: 325; 219°; 221°; 284°; | 218: 261°; II 93; 981, 108° 23: 45%; 3597, 3053 II 191°; 196; 208, 207%; 220 u. 221: U 52%, 3410 | 235%w 5, yggö 227: 288%; II 1048 
P. Berl, an P. Peters 87: 328, 3 ge“ h 208°; ‚122 u. 230: 3974 

219°, 221°; II194 ; 201 i 166 a ,S.13: 203; 285°, 2305 233: 92°; 11200°; 201; 2355 809%; 3801; Mlasrı; 1391,88: 11° | 210: 92°; 172003; 2015 2031; 
5 

vos aeanaı 91: IT 185 235 
104 u. 105: IL 96° 241: 167? B.G. U. 106: 64* 216: I 65% 
107: IL 96° 218: 6 1: 19°; 251; 325; 34°; 372/111: II 1585 250: 341; 54'; 62; 66; 81%; us, ;95°; 2992, 3013; 3044; 112: 91°; IL196£.: ‚2351; 246 173°; u 79; 80°; 160; 3073; 3141. 2; 3241=3; | 114: 167° 161°; 173°, 235% If 3; 3; 5°; 7% gıu . 119: II 2463 251: 286° 9:; 11; 1984. 5; 18; 291, 124: 41; ]JI 197° 258: 32°; 34'; 351; 36; 31; 3giu. ®; 44, 46; 60; 136: 1133; 166°; 198° sjıtu su. t; ; 215; IT 156°: 62£; 140; 141, 117%; 149: 251; 31°; 325; 80°; 157! 119°. % ; 167°, 11, 338 95°; 324°; II 3: 8; 9%, 262: II 96°, gg 6: II 185 123, 251. 9; 31; agtu. 2,1263: IL 96° 7: 2813 110°; 147°, 149° 4, ‚151%; 270: II 1885 9: 11? 167°; 169°, 338 278: II 961 10: 3015 152: Ir 96° 278—280: II 96° 14: II 184!, 1934 154: 2° 284 u. 285: II 961: lb: 253% 156: 1758 287: 3931 16: 325, 483, 481; 49°, 50; |160: IL 96: 290: 2261; 284°; II 208°; öt?tu “, ;68; 1179; 80°u 8.1102: 32°; 31'; 2131; 3263; 2355 160; 2161; 256°; 345 327°; 3326, 335, 33751292: 45%; 2g21u2, IT 50, 18: II 185% U 1505; 156; 181? % 8 51); 53—55; 66; 1423; 20: 261°; 276%; I 92; 108 312; 327; 315f, 253° | 23: II 978 163: 32°; 112354, 237°; 242;|294: JI 96° 25: 3015 216° 296: 184u-7 ‚191; 326; 34°; 26: 2951 ° 165: II 975 ‚ 47°; ;48°; 49°, ;50°; 51: us, 28: 32°, 35; ;92; 2033; 2191; | 166: 281°; I 96!, 974 I 141%, 1501 u. B 15 1: U 235°; 294%, 345 167: I 96: 2531u.% ”, 291° 30: 3993 ' 168: 713 321 u. 322; 18%; 7m; 33°; 3l: II 96° 169—172: II 96: II 207°; 235%; 236%; agrı, 36: II 2351; 259° 173: 2891 246°; 2531; 259° 37 Verso: 39? 176: 315°; II 252°; 332 331: Ir 96° 40: 3263 183: 236° 337: 19; 39°; 80°; 1058; 47: 2891 184: I 197%; 199, 2083 238°u- 5, ; 210; 295; 296°-4, 50: 340° 185: 921 297°; 304, 3071; 3081; 61: 2951: ]I 931, 941 156: 45%; II 197% 309%, 3141, 8595, 3951; 64: I 491, 101°; 106? 188: 261°, 2765; II 93; 97°; I 5tus, 251, ; 44%; FE 65: I 975° 981, 1031, 108; 1094 u. 5 51; 51-56; of, 63; 67: I 101! 19: u 185%; 196; 250 67—70; 731, 1agı u2, 73: 113°; 166°; 198: 199 Recto: 328; 349; 49%; | 140%; 147%; 149%; 1098, 76: 220°; I 1974 304°; 305°; I 54; 551; 316 78: 925 68f.; 1414; 142%; 9831 | 338. 84; 326°; 327; 3395, 81: II 97° Versor 3015 3381 S2: 541, 59ru. ®; 66; 85°;1201: II 961, 971 1339: 2381 

 



396 

317: 33°; 341, 89; 54%, 59; 
; 174%; 213°, 

II 2775 
63°; 84%; 111733; 

66!; 71; 85°; 

214°; 215°; 2917, 

356: 341, 
253 

I 

362: 9; 45%; 
3203; 3245; I 3; 11; a7"; 
144!; 1463; 1473; 2793 

fr. 1: 107; 288%; 2894; 294°; 
392%; 3931, 3341, 
I4!; 101; 
49; 56; 116%; 11 

120; fer 1465; 1473 

‚U 1475-5, 314 

et I 116%; st 

: 9945 - 
fr. 6: I 1163 
fr. $: 105; IT 128 
fr. 9: II 12? 

fr. 
fr. 
fr. 

e
e
 

p- 1: 288°; 289°, 2921, 298, 

3231, 
12? u.6; 

53; 56; 66; 

2945; 3161; 
II 101; 111w®, 
21}; 45% u, 

116%; 1181, 

322°; 

1473 u4 

p- 2: 45%; 2945; II41; 101; 

1475-5; 22°; 

. 1488, 

49; 

2531; 
146°; 
314 

p. 3: 45%; 51; 549, 296; 
3231; 

863; II 101; 
147°; 

233°; 2918; 
3245; 3282; 
116°, 141; 

118° *, 187 

p. 4: 288°; 259%; 

320°; 

146°; 

56; 141; 146° 
5: 45%, 51°; 54°; 
226; 233%; 2885; 
2901 u 3 

116; 146; 1473; 

7. 6: 104, 454, 2398, 
292}; 3205; 3245; 

329%; 331%; II 101; 204, 
45°; 53; 56; 66£,; 781; 
1411w3, 1475 

I
 

189 

p- 7: 10°%9; 713, 941, 983, 
8316!; II 10!; ld; 20%; 

2110-2, 1441, 1473; 193%; 

2775 

p. $: 71°; 289%; 293; 3205; 
3221; 3231, II 41; 198, 
222; 49; 1165; 1412; 1465; 
1475, 163 

p. 9: 342; 185%, 2921; 3205; 

289; 304%; 

338; 
131; 22°; 451; 

7; 1181; 

  
I 4!; 

101; 11407, 22°; 45,49; 

64f,; 
289; 

320°; II 76; 

289°; 
328?; 

  

Register. 

322; 323; 39245, II 1123; 
116%; 1175 1463; 1475 

p- 10: 10°; 941, 98°, ag8°; 
2894 4-5; 2921, 293, 3161; 
328°; II 10%, y1ewr, 
122 mau, 13!; 911% 3; 

451u- 5, 585565 1473, 1934 
;|p. HM: 10%; 54%, 941; 988, 

288°, 2891-5, ; 3161; 322°; 

II 101, 1248, 912, 454, 
118; 1475; 193° 

p. 12: 10°w®, 454, 515, 
261°; 3205; „3937, II 10%; 

11%; 127w0, 998, 49, 
781; 117%; 1465; 1473, 
189; 208° 

p. 13: 288°; 289%, 3205, 
3231; 3245; ]I 19°, 92°, 
45%; 56; 1165; 1473 

pP. 14: 261°; 288°; 
316; 3205; 3221; 
3245; II 45%; 49; 
116445, 1465; 147° 

p- li: 10°%°®, 349; 
98°; 261°; 2893; 
3231; a II 41; 12%; 
21°; 22°; 49; 781; 1163; 
117%, aan, os, 1475 

p. 16: 31°; 185°; 3205, 322; 
3231; 3945; I 10!; 146°; 
147° 

383: II 173° 

387: 18%; 481; 49%, 548, 
326°; ‚397; ,9288u- % , 329 
336; II 1188; 120; 150! 

239°; 
3231; 

56; 

941; 
3223; 

2, 151! 
338: 60* 
392: 332; 481, 49%, 301, 

3045; 305; IT 444; 149° 
406: 32°; 344; 36; 207% «7, 

2081; 2115; 2221; 2311; 

I 156°; 1571 

411: II 101° 
433: 3258, 348; 472; 48}; 

49°; ö4ru 8, u 160% 

436: 915, m 204°; 246°; 
259? 

438: II 961 
438-443: II 96° 
440: II 96! 

445: 92°; II 200°; 201%; 
208% u-4, 9355 

446: II 197%; 200° %- 5; 
201°%-5, 208 

    

    

  

447: 2951 

455: 113%; 167%, 197° 
458: II 665 
463: II 1732; 17410: 
470: II 975 

4’l: 4; 184°; 137°; 233°, 
210; 3081; :3597; 365; 

gt AT£.; 508; 675 214 
: 261 

488: 4}; 45°; 54°; 326°; 

327; 332; IL 733, 118°; 

120; 1501-3; 159° 

489: 11%; 958; I 12°; 31°; 

32°; 147° 

512: 276°; 281°; II 92%; 95 
5l6: IT 90! «2 
517: 1 96°  __ 
522: 92°; II 235*, 242 
536: 20°; II 196f.; 200°; 

201°; 208?u?, 2351; 246 

540: 2703 
560: II 981 

573: 1354; 11 931; 941; 200; 
247 

576: 45°; II200°; 201; 216* 
578: 155°; 1671, 1988 
585: 1015; 106: u 
590: 98°; 326°; 3273; 331; 

332; 334; II 118°; 150°; 
152%; 338 

599: 64*;-II 1092? 
604: 2845 
607: IT 191? 
612: 2951 
614: 167!; 198° 
617: 302°; 303 
626: II 96? 

627 cf. 407: 34°; 36; H156°; 
157! 

fr. 1: 32%; 20700 7, 
2221, 2311 

fr. 2: 32%, 2077, agaı 
630: 90%; II 195% 

639: 481; 3045; 305; IE444; 
142° 

644: 2845 

646: 392°, II 101 
647: II 195° 
648: 281° 

652: 3015; 3045; 8055; 311; 
II 49%; 59 

656: 261°; IT 93; 981; 108 
659: II 1013; 1021; 198. 
661: 281° 

2081;



IH 
699: IE 198; 193* 
700: II 975 
706: 18%; 326; 217%; 218°, 

U 1973, 9021u. 3; 235% 
707: 48°; 49°, 366%; 3671; 

8691; 374, 380; 
II 1271, 1388, 
142; 2361 

708: II 961; 97 
716: II 101!; 106° 
718: 341; I 173°, 174° 
719: 39°, 236% 
720 u. 721: II 96° 
729; 113°; 166°; 198%; 
734: 392; 236, 409 
“4l: 1671; 1983 

743: II 1013 
746: 8° 

"748: 356 
753: 3015 
755: II 101° 
756: IL 310 
78l: 326— -337; II 118° 
783: I 2041; 208°; 236°%-4, 

249 

186: II 207°; 
787: II 106° 
791: 3821 
800:.II 204% 
802: 270°; IT 101°; 106° 
810: 276° 
819: 3341 
832: 167! 
835: 270°; 

106? 

855: 2231; II 2021 

881: 3821 
855: 167° 
888: 1671; 1985 w-0, 1991 
894: II 193° 
897 u. 898: II 106° 
900: 417 
905: 64% 
916: 203; 39°; 48°; 49, 235°; 

394; u 55°; 115; 

1281; 151® 

921: IT 195° 
928: I 195° 
936: 126° 

937: 9°; 170; IT 2543 
945: II 2543 
76: 64*; II 105° 

92: 3591 \ 

235% 

II 491; 1015; 

; 108? 

VIE. Quellenregister. 0 

384: 

139°, 3, 

2555 

2. Papyri. A. Griechische. 397. 

995: 11 31%; 73°; 175°; 196%; Recto Col, 5: 17341 198°; 305° » 6: 672 99.4: 1585; 1591, 1895 P. Chi 995: 111°; 1585; 1591; 1935, . ct, 2688; U 40% 1—91: II 96°: 

996: 159%; 1591, 1895, | 27: IT 981 IE 197: "45: I 971 
997, 908, 999 u. 1000: 1s0:| 10: IE 071; 108 1001: 1667; IT 321 Gl 38 1002: 1391 56: 11.98 

IV ! P. Dresd. 
1023: 931 cf. 409 u. II 337, Recto: 116 cf. 409; 366°; 

11 150'; 151°; 152°; 156° 3742; I 131°; 1371 
1035: II 2408 Verso: 41°; 3663; DI 129°; 
1036: 416; II 2024, 

235%; 259° 
1047: II 1858 
1050: II 295° 
1053: II 2985, 299° 
1054: II 204% 
1056: II 2055 

1061: II 2811 
1071: II 321; 326; 330 
1074: IT 321; 324 

P. Berl. 
Abh. Berl. Ak. 1869 $, Iff.: 

I 1101 
Wilcken , Östr. I S. 159 

(Inv. N \.1422): 3131; 352%; 

207°; 

   
135 

P, Elephantine 
(publ. von Otto Rubensohn) 
2: II 386° 

4 

P. Fay. 
I u. 12: 56° 
13: 1058 
lH: 57°; 184°; II 170% 
15: 105°, 3105; 368" 
16: 2845 
17: II 57° 
IS: 41, 11572; 68; 143; 342 
22: 164; ]I 295? 

23: II 185% 
23% Verso: 2382; 240; 308}; 

I 47; 48 

  
120; 

354?u-5 29: 

P. Cairo (Gizeh) 30: 
Archiv I $. 577, (10351): 20: 

267°; u 240°; 2571 

S. GL]. (1371): 20%; 1. 
573; 773; 297%, 408; | 12 

    

1I 1588 
IT 158° 
2153 

9: 359°; 364 
3431; 3528; Zöylw sus 

°; 238°, 240; 3597; 3611; 
II 655: ; 160%; 164"; 3648 u >, 385; IT 4Tf; 
240°; 2571 691; ; 335 

Archiv IT S. SOM, (10271): | 44: 209° II 65%, 97° dä: 3821 
B.C. H. XXI(1897) 8. 1419, | 47 u. 47%: 3015 II 2571; 286°; 301° öl: 238%; 240%; II 47f.; 
Catalogue gendral desanti-|_ 62; 113° 

quitds e&gyptiennes du 52: U 62° 
musde du Caire Bd. X. 59: 3827 ı 
(Grenfell-Hunt, Greek öl: Sr; 382 papyri) 58: 302 

10361 u. 10362: II 1004,39: 8027; IT 381 10865: II 1074; 199°; 60: 276 10866: IT 197* 92: 276%; II 94 . 85: II 1011-5, 1098 P. Cattaoui 86 u. 86°: II 943; 97%; 1019, Reeto Col. 3: 1671; 198? 106° 
„ 4: 175°; 198° | ss: 2765



398 

89 u. 90: II 204° 
91: 2951 

95 u. 96: 295! 
101: 2843 
102: II 193* 
106: II 195° 

110: 2951 
ll5: 3923 
116: 2951 
117: 241 
119: 95 
121: 3923 
123: 281° 

125: 45%; II 2362-3; 
132: II 16? 
137: 41; 397% 
138: 2°; 397% 
145: I 342 
150: II 342 
190: 3431, 352* 
230: 3821 

2414: II 173? 
245: II 101° 
216: 109°; II 200° 
256: 3821 
262: 3015 
255: 2845 
302: 3681 
308: 2992 
3lö u. 316: 3821 
336: IE 1013 
338: II 94! 
340: II 975, 101° 
342: II 106° 

P. Fior, 1. 
(Vitelli, Papiri fiorentini 1.) 
7: II 343 

9 u. 10: I 321 
14: II 204! 
21: II 313 

30: HI 204° 
31: II 344 

56: II 321; 396 
57: II 320; 324 
64: II 342; 343 
68: TI 321; 326 
rl: II 343; 347: 
104: II 322 

P. Fior. 
Rendiconti della reale aca- 

demia dei lincei 
XII (1904) S. 133 No. 1, 

2 u. 3: 417 

  2373 

; 35425 

3418     

Register. 

P. Gen. 
2231; II 207? 

394; 451; 54°; 2352, 
2102; 2491, II79; 1608; 
1642; 237°, 240%; 316; 329 

32: 341, 631; 81%; rs, 
9g61%5 

36: 19° c£. D 311; 3914, 
45*; ; 301; 391fin.; ;11162%; 
335 

43: I . 

44: 41; 5°; 51°; 2271 
15: 458, a H 200°; 201; 

246* 

2» v 

7: 

'81: TI 101°; 1091 

P. Goodspeed. 
(The decennial publications 
der University ofChicago Y.) 
7: 11 49!; 96%, 1471 
Il: II 344 
30: II 184! 

P, Grenf. 
I 

9; 343}; 351°; 3521; 3542-5 
10: 195% 
11: IT 298 
12: 27°; 161°; ‚1623; 16312, ®; 

1958 

l4: 319 
17: 358 
20: II 2055 
21: 21; 4; 285%, ]] 1991w2 
24: 162%; 16323 
25: 8°; 21°; 1585; 161°; 

1627; 182°; 225°; Mio, 
2085; 216° 

27: 88, 213; 

1627, 225° 

30 (ef. P. Amh. II 39 Verso): 
127? 

3l: um; II 2055 
33: 278°; 417 

38: 21, ; 424, 57%, 951, 974; 
1842; 285°; II 242°; 216%; 
3008° 

39 Verso: II 8°; 411; 1461 
40: II 246° 

44: 8°; 21; 43%; 77m; 86; 

875; 2958; 238; II 1198, 

1201; 2358, 236+ 

45: 3681; 3822 

57: 417 ef. Il 337 

1585; 161°; 

  

1 
144: 1105; II 160%, 1612-3 
159: 109; 1613; 1624 u, 

1631; 2681; 279; IT 2008; 
201; 203°; 2355, 237° 

17: 3201 
15: II 204* 
20: 158°; 1591; 161°; 1825 

|21: U 204°; 2058; 214; 
| 2355; 246? 
| 27: II 204° 
133: 4; 8%; 21°; 2071, 2259; 

2788; argın 2; 281: uw s 

II 39°, 191°; 192, 2355 
34: 29345; 9801, U aaı, 

1982; 199 
35: 8, 21°; 161°; 207° 

225°; 2311; "9ggiu. s, ‚2861, 
IT 421; 197%; 198%; 109, 
246° 

87: 42%; 

39: 299° 
43: 131°; 
46°: 310* 

47: U 101? 
57: 281%; II 102° 
60: 3021, 303 

6.4: 631; 84%, IT 173°; 2391 
68—71: 109! 
73: 1091 
75 u. 76: 109! 
77: 105°; 1091; II 1801 
111: 337° 

. P. Herm. I. 
(C. Wessely, Corpus Papy- 
rorum Hermopolitanorum, 
Studien zur Paläographie 
en Papyruskunde. 5. Heft.) 

: I 341 

56: II 321; 
59: II 321 

78: II 321 

119. Recto: II 198! 
120: II 343 
127 Verso: II 310 

P. Hibeh IL . 
(publ. von Grenfell u. Hunt). 
27: 1I 230°; 316; 338 
29 Recto: II 297° 
30: II 323 

1) Im Text fehlt Bd. II 
S.237° dieZahl desPapyrus, 

II 124° 

U 1841 

  
326



VI. Quellenregister, A. Griechische, ' 399 
  

35: 
39: 
52: 

U 317; 334; 341; Z45f, 
I age 
I 201°; 247°, 343 

67: I 331 
72: II 298%; 211? 
77: II 334; 349 
S4:: II 319 
85: 3223; 3413; 347 
ss: I 3295 " 
s9: Il204%; 2717; 3043; 3238 
90: 99311 

"92: II 322+ 
93: II 2985; 
94: 11 3231 

95: II 323° 

98: II 323° 

99: II 3223 

100 Verso: II 343 
101: Il 343 
109: II 333 
110: II 3232? 
112: II 341 
lid: II 346 
11S: II 343 

1341: II 324° 
145: II 3236 
167: II 331 
171: I 271%; 3045, gag7 

P. Leid. 

B:.41°%- 4,1158, 117°; 366°; 
369°; 3742; IT1a4°; 1291; 

299° 

130°; 1313; 1321; 1345; 
1351w2 

C: 115°; 120°; 367!; 374°; 
3762; ]I 124° 

C Verso: 115°; 124°; ]I 2081 
D!: 116 c£ 409; 3663; 374°; 

I 131°; 1371. 
D:: 374°; IT124:, 131°; 135% 
E': 116 cf. 409; 366°; ‚3742, 

U 131°; 1371 
 E’: 217; 419%; 422, 2485, 

366°; 3671, 374ı m 2, 
I 748, 1242, 128%; 1991 
“3; 1301; 135tu-5, ‚130105 

G (= Hu, In. K); 13%, 221; 
38°; 405; 42%; 561, 109; 
110%; 1158; 1168; 2172, 
75%, 1613,; 1981, 235%; 
244; 246°; 2591 

L: 21°; U 136° 
M: 8%; 99°; 1005; 

1042 u 2; 246°; 
101!; 

am; 

     

    

    

  

       

  

   
   

2. Papyri. 

U ımıw2uo, 179%; 
198’; 202%; 2355; 2472 

0: 217; 105°, 
116%; 2478; 2419; I1204°, 
205°; 206 

P: 105°; II 1772. 3.0 
0: 3421, 3431; 3495; 3511; 

352°; 3örw Bu.6, 3772 
S: 115°; ; 116°; 3008 
T: 95; 115°; 116°; 

I es 
U (neu herausgegeben in 
MelangesNicoleS, 581fl.): 
81°; 112°; II 161!; 226°; 
310 

V: I 316 

W: 155 
Inv. Xr.1373 (S.88): IT 296* 
Inv: Xr.1380 (8.90): 11297® 
öt. Beischr. des dem, P. 

Leid. 185 (Rec. de trav. 
XXVIL [1906] S. 193 FR.): 
II 296% 

P. Leipz. I 
(publ. von L. Mitteis), 

10: II 296°; 321, 326 
31: II 347 
44: I 321 
83: II 347 
97: II 330; 334; 347 
101: II 348 
121: II 322 

122: II 321, 326 

P. Lond. 

3923; 

I 
3 (8. 44): 1005; 101; 1041 

#2; 9463, 9471, II 1771-5 
u.5-0, ; 178?u-5, 179; 247°; 
2958 

15 (8. 54): II 1391 
17 (8.10): 366; 3677; 374°; 

378; II 124%, 1313, 135? 
“300, 1371, 290*; 335 

18 (8.22): 117°; 298; 374%; 
375°; II 126°; 1308; 136; 
146? 

19 (8. 16): 3748, 376°; 
I 137: 

20 (8. 8): 119%, 3748, 
U 1371 

21 (8.12): 119%, 3662, 37,1 
w2, 385%, IT 1371   22 (& D: 215; 1167; 1175; 

3671; 369°, 3741u- 2, ; 409; 
I 124? 

108; 115°; |23 (8. 37): 572; 1192, 190% 
“0, 3795, 3993; ı 1321 

21 Recto (8. 31): 1191, 120° 
cf. 410; 120°; 192%; 2ıst 
409f.; u 318 

24 Verso (8.26): 41°; 42°; 
119%; 366°; 3741. 2 378; 
u 121%, 195; 128%; 129: 
u2u % 13010 ®; 134°; 

1351 
27 (8. 14): 374°, 8754; 3761; 

I 124%; 1363; 170°; 335 
29 (8. 163): 379° 
38. 15): 3671; 3743; 376; 

377%; 11as, 136°; 170%; 
335 

33 (8.19): 117°; 119; 3602; 
374°; IT 1243; 1371 

84 (S. 19: 370 II 124° 
130°; 131°; 1356 

35 (S. 24): 217, 41°, 428, 
1191; 1211; 366%; 37 iu 
2; ; 378; Tıar, 135; 128%; 
1991 u 2. 1; 1301 u ” 

134°; 135% 
4 Recto (S. 27): 181; 217; 

1108; 116% 117; 3871; 
36984. 1, 374102 ‚sus; 
129; 1301, 137° 

4l Verso (S. 28): IT 1345; 
135* 

42 (8. 29): 1191, 1208w 6, 
124 

44 (8. 33): 119}; 
123; 2838-10, 410; Tag - 

45 (8. 85): 120°, 122: 
50 (S. 18) cf. Herm. XXVIL 

(1893) S. 231: 286? 
ölA ($.150) cf. G. G. A. 1894 

8.726: 973; 987; I105t; 
111! 

106 (8. 60): II 288° 
109 (8. 150): 279°; II105!; 

111! 

2939 u 5 

19 (8. 140): 279%; 2801, 
11100'; 1031; 105; 1071; 
111! 

121 (8. 83): 25° 
125 (S. 192): 98° 
I3l Recto (3.166): 8'; 12910, 

289%; IT 195 u 7, 1994, 
195°; 2091



400 Register. 
  

u 
164 (8. 116): IL 197% 
180 (8.94): II 101°; 19213 

ISIb (8. 147): 3821 
188 ($. 141): II 106°; 200; 

201%; 237°; 246% 

192 (8. 229): II 93°; 1021 
193 Verso (S. 245): "3901 
194 (8. 124): II 106° 
195a (8. 127): 3431, 3524; 

354° w65 

199 (8. 158): II 183 
216 (S. 186): 278°; 280°; 

288°; II 116; 1931 
217 (S. 93): II 981; 941; 

101? 

218 (8. 15): II 2055 
234 ($. 286): 712 
254 (8. 225): II 106° 
2560 (S. 95): 261%; II 921; 

97°; 108 
257 (S. 19): 371; 2088, 

I 1991, 249° 

258 (8.28): 371, 918; 2231; 
II 192; 1974; 198; 1991; 
237°; 2481; 249° 

259 (S. 36): 371; II 62%; 
1921, 198; 197%; 199?; 
249° 

260 (S. 42): 215°; II 1501 
261 (8. 53): 215°; II 62* 
262 (S. 176): 80% 83%; 

203°; 229°; 232; I1197%; 
2031; 2121; 2355; aggtlg 
u 5, 2878; Q4y! 

266 (S. 233): 313! 
267 (8. 129): IT 101° 
269 (S. 36): 208° 
276 (8. 148): 62°; 

II 246° 

280 (8. 193): 2951 
281 (8. 65f.): 20°; 33°, 48%; 

49%, 208°; I 158; 236° 

285 (8. 201): 262%; IE 119° 
286 (8.183): 33°; 482, 49°, 

305°; 306°; 3091 u. su 4; 
315; "löse; 114145, 120; 
162; 2302u 4 

287 (8. 202): 
II 1913, 192: 

299 ($. 150): 21; garus, 
208°; 2191; 299°; 11197%; 

2121, 235%, 236%; 237° 

301 ($. 256): 310° 

1731; 

48%; 232; 

  

  

  

304 (8. 71): II 194°; 201°, 
203* 

306 (8. 118): 305° 
308 (8. 218): II 196°; 2041; 

206; 2071; 2355 
314 (S. 190): I 1043 
315 (8. 90): IT 101: 
817 (8.209): 11"; 136; II 195 
329 (8. 113): 87, 19%; 39°, 

35°; 227°; II 1821, 247° 
332 (8. 209): IT 191* 
334 (8.211): 32°; 923, 2192, 

2201; 2311; 111998; 203%; 
236° 

335 (8.191): 312; 325; 332; 
48°; 49° 0-8, 501, 2888; 
297; I 115; 120/21; 
1271, 1601; 174°; 236%; 
315; 331; 349 

336 (8. 221): II 208° u 4; 
235° 

338 (8.68): 32°; 208°; 211'; 
2141; IT 1588; 2354; 2944 

345 (8. 13): 185; 76°; 951; 
97%, 985, I 1501 u. 3; 
151°; 152°; 156°; 237°; 
247 

346 (8. 92): IT 1011 
347 (8. 70): 332; 372; 49°; 

296; 297°; ; 3048 cf. 11339; 
I 458; 501; 51; 60; 62£.; 
68f.; 1; 1431; 1888, 
2831; 310 

352 (S. 114): 238°; 
314!; I] 47/48; 50! 

353 (S. 112): 18%w-?, 191, 
3935 u. °; 31°; 47? u 5; 

48°; 49°, 50°, 54? u 8; 
II 1501 2, 151 . 

354 (S. 163): II 93; 1082 
355 (8. 178): a7tw 6, 488; 

240; 

‚49°; 62%; 80%; II 160°; 
1651; 197%, 240°; 211%; 
246° 

357 (8. 165): 474; 482 u 8, 
1 253; 141%; 145%; ; 2088; 
316 

359 ($. 150): 3681 
8360 (8. 216): IE 2021; 2043, 

206 

363 (8. 170): IE 2018, 2592 
364 (S. XXXIV): 32°, 341; 

351; 36; 21! uw 3 w 4; 

u 156°; 157 

  

  

  

401 (8. 12): 21 
433 (8. 188): II 931; 941 
445 (8. 166): 281° 
452 (8. 65): 217%; 218° 
460% (8. 70): 372; 2821, 

I 50; 51!“ ” 53—55; 
62f, 

471 (8. 90): IT 1011 
472°(8. 82): 341; II 173%; 

174? 

478 (8. 111): 359°; 361; 
. 364; 1158 cf. 340; 542% 

5; 247°; 331 
590 (in P. Grenf. I S. 24): 

3495 

II 

604A (8. 70): II Bat. 
604B (S. 76): II 3421. _ 
610 (Archiv1.8.57): II 160%; 

1641; 2405 
676 (S. 14): II 311 
678 (8. 18): I 311 
854 (S. 205): IL 337 
879 (8. 6): I 337 ef. [412 
889a (S. 22): II 311 
908 (8. 132): II 321 
920 (8. 172): IT 348 
921°) (S. 133): II 313 
948 (8. 219): II 334 
1107 (8. 47): II 340 
1164 (8. 156): II 278%; 310; 

348f. 

1170 Verso (8. 193): II 334 
1200 (S. 19): II 311 
1206 (S. 15): II 311 
1219 (8. 123): II 315 
1223 (S. 139): II 334 
1226 (8. 103): II 324 
1235 (8. 35): II 340/1 
1292 (8. LXXD: II 343 

P. Magd. 

2: 1721; II 274°; 9764 
9: 5410-3, 573, I173%, 346 
12: II 295° 
19: 409 

23: 268° 
31: II 349 

1) H 53° ist fälschlich 
470 gedruckt. 2 

2) Im Text fehlt die 
Zahl des Papyrus.



VI Quellenregister. 2, Papyri. 

  

  

P. Mil. 254: 21%; 130° 
Recto: 217; 41°; 42°; 115°, |373: 155% 

2485; 366°; 3671; 37410. ” IuU 74, 124°; 128%, 1291-3, | 470: 89° 
1301; 1354= 8, 1390.09 | 471: 166°; 19811, 2550 

Verso: u 136 475: 409; II 195? P. Münch 476: 409; II 1951; 317 “N . . 3. . Archiv I. 8. 480: Ir aoıı | 77; „ui En 15; 
I. S. 32Sf.: 8"; 19; 4839: II 2041; 348 

227°; II 1821; 247 485: 1987 
P. Oxy. 489: 167! 

I 491: IT 1981; 200°; 2091; 
34 Verso: 21°; IT 200° | „235°°®; 2364 297°, 347 35 Recto: 21%; I 2943 499: I 1713 40: 106°, IT 1958 502:-136*; IT 200: 

. 43 Recto: I 137! a: 3190 
43 Verso: 11°; 214; 92853, |? 1 La ’I5ld: IT 184 
46: 21°; 844; 208%; Ir2002, | 05: IT 291; 1489 901: aayı #1519: IT 317 
47: 21° II 2008 519b: 95°; 1651, 3993 

2 5l u. 52: 409; II 195° Da: 2 22 
53: 1311 523. r In 
56: 1374; II 188 525: IL 334 4, . “ 1: 354; 51°; IT 202; 236%; | 533, 109, IT 909: 

- 579: 112%; II 163* gan 592: 1671; 1979 
100: 113°; 198% 10: u 854 

‚101: IE 334 53: II 333 vr 110: II 16; 338 ER. annı I u. 12: I 161 Do: Tem 
118 Verso: 3925; II 17 712: II 340 135: II 299° er s 116: IT aggı 718: II 189°; 200° 
148: IT asgı 710: 413; 415 , 167: 3681, IT 1941 721: 408; IT 921, 107° 

127: 413; 414%; 415 
1 729: 3681 171 (S. 208): 168 740: IL 1043 

237: 175° : 185: II 2985, 2992 
210: 246; II 2785 806: II 334 24: 21; 98%; 112043; 206*/ 807: II 337 212: 21°, 48°; 71; 836,833: I1 970 

261°; 262°, 287° u DB 
H 57; 70%; 119£.; 197, P. Par, 142 1: II 2303, 316 253: II 2785 5: 1005; 104°, 138%; 161°; 254: 217%; 218°; II 197° 1627; 1825, 246%, 2471; 260: 167°; 197° II 1780; 1981, 9355 268: 167%, 1975 

269: II 204° 1) I 204! ist fülschlich 2S1: 1671; 197% 489 gedruckt, 
Otto, Priester und Tempel. II. 

A. Griechische, 

  

  
  

  

401 

Col. 1: 99°; 1041, 1585 
101%; 104°; II 177 
u. eu °, 1794 

„ 3: 8°; 981; 1058 
g3 

ı 8° 
: I 29%, 177° tu. 8; 
178° 

: 105° 
ı 973 

3: 1058 
: 105°; I 1771 w38n.6 

: 105° 
283 
: II 195° 

: Hızzia, ® 
: 998 
: 8%; 973 
ig 
: II 179%; 202%; 247° 

6: 57°; 1005; 101; 1021; 
1041, 2471 

T: 1041; 107° cf. 409 u. 
u 317; I 206°; 2071 

8: 379° 

DD
 

10: II 299° 

1: 8%; 22%; 1119, 1156, 
116° w 5, 2938, 284°; 
285°; II 284! 

1l Verso: 2831, 294° 
12: 222; 115°; 284°, 285! 

“2, 3995, I] 2841, 300 
14: 56°; U 216? " 
15: 1005; 104103, 1273; 

2471, IT 1981, 2421; 216° 
lab; 1081, 104° 

16: 101!; 104° 
18 quattuor ($. 422): 11277* Io; If 2255 

: 131; 115°; 117°=4; 1191; 
ae 248; 3741- ®; 375°; 
Ti2ss, 131°; 132", 1351; 
136°; 1371 

23: 115°; 117°; 120°; 

367'; 374°, Irigas, 
24: 1189, 1200 u- 7 
25: 115%, 116°; 

IT 124%, 1308; 
u 6; 137! 

air, 42; 117°5; 2075; 
366°; 369°; 373; 3741; 
385%; II 742, 126°; 127; 
128%; 129; 130°; 134°, 
135105; 1361, 9391, oggı 

26 

248; 
1321 

374°; 
131%; 135? 

26:



  

402 Register. 

27: 21°; 41°; 423; 2485; | 5obie, 392°; II 208? 12: 169; II 64 
366°; 3671; 3741 u ” 56: 378? 13: 3501 
11742; 124, 128%; 12079; 57: 116°; IT 83 21: 1765 

28: 43; 37a. >» I 1a8, 
1243; 129°; 
13610. 8 

29: 117%, 3741 3; 385°; 

1124°; "1813, 1351, 1371; 

263! 

30: 116 cf. 409; 366°; 374°; 

U 131°; 135, 1371 

31: 117%, 3743; 

IT 13610 2, 1377 
32: 120°? 

85: 1191; 3662, 
II 1242, 137: 

31: 22°, 1240; 
ag51lu.2 

35: 291m. 83 u 5 

421; 9886, 

1301; 

376°; 

374°; 

2843 u 8; 

41% u 5; 

116°; 119; 
1208 u- ®%; 1er, 122° u-4, 

2831" 5, 285°; 

326°; II 941; 300 

86: 2210-3; 119; 1208; 1211; 
2838-10, 

800 

86 Verso: II 300° 
37: 41% W 5; 421, 1163, 

120° -6, 121°; 19954, 

as3tm 5 9858, 3195; 
326°; II 24; 300 

38: 120°; 199° 
39: 1191; 120°, 122° 
40: 119%, 1807, 124!; 

u5w.7 

4l: 223 u 5, 
agzt w.5 

42: 1191; 
II 2993; 

43: 124° 

44: 119?; 1922; 124° 
45: 1191; 1243 

45 Verso: 22?; 42%; II 75° 
46: 1191; 124°; II 298° 
47: 221; 4191; 1248 
48: 124° 
49: 119; 
u 2 

2841; IT 2841; 

283° 

1191; 1241; 

124°; 
"300 

285°; 

1207; 124°; 2851 

125° 
285; II 234? 

124; 
124°; 
3017 
284°; 301}; 
118°; 301}; 

50: 
öl: 
52: 
53: 
54: 

II 2081 
II 208! 

135 * u 5, 

  
319°;   

  

  

59: 119!; 122°; 1219; 301!; 
379° 

60bis, 

123? 

61 Verso: 105° 
62: I 96 
63: 261°; 

349 

66: 100°; 104°; II 252: 

69 (cf. Philol. LIM S. 81ff.): 
11°; 2311; 385°; II 2775 

Inv. Nr, 15638 (8.401): U314 

P. Par. 
(publ. bei Revillout, Me- 

langes) 
S. 327: 40%; 366°; 
3722; II 138! 

S, 344: 332% 

in Sitz. Berl. Ak. 
1892 S. 817f.: IE 185? 

in Denkschriften der 
Wiener Akademie 

aM (1885) 2. Abt. 8.27 f.: 

1641; 283°; II 83°; 

281°; 1182; 92%; 

3671; 

S. 56: 171°; 11 26°, 257% 

AXXVI (1839) 8.241: U 465 

P. Petr, 

I 
li: 179% ef. 4141 

12 cf. P. Petr. 
177°; 1867 

13—15: 177°; 1867 

lb: 177°; 1867; 226° 

17: 1778u 5; 1807 u 9 
18: 177 su. In 1867. 10 

19: 27°; 1791, 187% 

20: 1791; 187% 

21: 169; 177°; 

3991 

22: 176%, 1781; 
24: 144° 

25: 349; 350°, 366? 

27: 178203, 1872u- 3 

28: 177% 5, 1791; 
187° 

30: II 17° 

II 
S. 23: 177°; 1867 

10: 418 

ll: 163°; 

IS. 23: 

186°; 3473, 

186° 

186°; 

II 200; 2471 

  

    
  

|82: II 73%; 

25i: II 3252 
27: 340°; 3181; 

uw4ub 

28: 270° 
29h: 171° 
29e: 1713 
29d: 270° 
30b: 171° 

30e: 1713; 3431; gögtw 6 

30e: 1713; 3431; 3544 

31: 343}; 3524; Bö4tu. 5 

32: 3015 
35a: 1713 } 
39a: II 92% 
39d: 379°, 
39i: 340° 
4l: 105°; II 1981 

J3au.b: 310°; 3431; 3521; 
3ö4f. 

46: 3431; 3451; 

ut; 332; 355 

47: 1891, 191: 

II 

1: II 2641; 9743 
11—16: II 333810 
2lg: II 324 
4J2f: II 349 
42h: II 200; 247! 
43: II 3235 
52a: II 322° 
53h: II 348 

53p: I314; 319; 339; 349 
54a: II 3248 
56b: II 3052; 3234 
58e u. d: II 323° 
5Se: II 208? 

59b: II 2495; 327 
69 Verso: II 65° 
70a: I 58° - 

1991. B, 

3524; 3542 

I 61? 

; 3495; 351? 

330; 
341 

88: II ga: 
90a: II 961 
95: II 96! 
97: II 88°; 

34185 346 
99: II 1921 5 
100b: II 73*; 961 
107: II 2888 
128: IT 1841 

911; 961, 330;



VI. Quellenregister. 

129a u. b: II 655 
136: II 208°? 

P, Petr. 
in Rev. L. 

Appendix N. 2: 1761 
Wilcken, Ostraka 

IS. 668: 379° 

C.P.R.1ı 
6—8: I 2545 
10: 34: 
1l: 2951 
12: 320 
14 u. 16: I 1912 
20: 11%; 45%, 51°; 

I 189 

28: 64 
3l: 2845 
33: II 102! 
38 u. 39: 280° 

45: 2845 
53: II 2543 
221: 833°; 44°; 48%; 49°; 

262°; II 113; 2365; 331 
S. 33, In. Nr, 1589 u. 49233; 

34? 

P. Rainer (Wien) 
in: Hartel, Griech. P, 

S. 66: IT 188: 
S. 70/71 cf. Führer durch 

‚ dieAusstellungderPapyri 
"Erzherzog Rainer N. 247 

Führer durch’ die Ausstel- 
lung derPapyri Erzh. Rainer 
103 (8. 34): 2981 
227 (S. 72): 219}; I 197%; 

199°; 203% 

228 (S. 73): II 247° 
a 8: 7): Bat 4, 038, 

216; II 791, 2461 

ilkelungen aus der Samm- 
lung derPapyriErzh. Rainer 
IV S. 58: 1133 
Studien zur Paläographie 

und Papyruskunde 
US. 26f.: 215°; IT 1561 

S. 29: 217, 218° % #, 
407; I 199; 
2354 

$. 33: II 1944; 197? 8, 
1991; 201°; 235%; 
2531; 417 

UI Xr. 311 u. 447: 417 

  

2. Papyri. A. Grie 

Sitz. Wiener Ak. 
18941 8. 3: 3931 
XLII (1900) Nr, 9 8, 35: 41; 

215° 
XLY (1902) Nr. 4 8,32. a1 

Wien. Stud. 
XXIV (1902) S. 107: 167?; 

19810 

    

   
   

    
    

    

  

    

    

    

   
   

Wessely, Kar. u. Sok. Nes, 
$ (8.58 u. 71): 305°, ; 307; 

308%; 309; 3101= 2, ; 3141; 
326°; 327°, 332; 333°; 
3341; II 58; 54; 55°; 
147% 14914, ; 150 

(8. 62): 84%, 
II 1733 

72 (8. 63f., 66, 113): 35*, 
771 2113; Il 1685 

90 (8. 58): II 150°; 151% 

'[8: 
9: 
10: 
11: 
14 
16 

25 231; 

3951; 

chische. 403 

s14lu2 of, 418; 3241-8, 
401%; 406; U a1, 

55; qm 8 gt, g92u. s 

193,95 1; 273; 291, ‚31- 33; 
44; 468; 181, 49%, 508; 
54; 598, 63; 67; 6S; 
128°; 140°, 147°; 119-3 
u 4-8, ‚160; 15150. 'e, ;167°; 
169°; 1815 

31; 

172 (S. 66, 71): 58°; 401° 

P. Rein. 
(Th. Reinach, Papyrus grecs 

et d&motiques,) 
II 204% 
I 2055; 320; 321; 334 
I 2044; 390; 3241; 334 
I 334 

u. 15: II 2055; 320; 321 
u.20:1I 320; 321 

99 (S. 143): II 208° 28: II 204 
104 (S. 66): 58°; 59%, 1745] 40: II 334 
107 (8. 56£., 64, 72, 113): Rev. L. 

47°; 489; 498; 544, 63; , 
771; ;17ar, gızıws, ; 2182; Col N: Fa 
9 1. 245°; 8 m ne ’ I sahne | D Bär: or, as 240%; 396; 38 352"; 3ö4tu® 1 (8. 61): IE 121 „2: 3114 342%; 3458; 355 117 (S. 68): U 2072; 241; „ 9%: 9941 
346? ‘ .. 

30: 3548 121 (8. 59, 65£): agı cg| ” 3 350: 3540 
I 814; 493; 522; 59°; „ 33: zug 5 

835; 174%; 2138; 21aı, , 31: 3454 
220° , » 36: 261°; 2082c£. 11330; 128 (S. 154): II 202 34jtu. 5, 342: 317, 

129 (S. 122): IT 1974; 1998; 
2033 

132 (S. 72): 2952 
133 (S. 141): II 197%; 2045, 

206°; 208? u 4 

135 (S. 56, 63, 66): 184; 95°, 
I 251 v 

136 (S. 6%): 416 
138 (S. 82): II 2043; 2068 
139 (S.64 u. 66); 59%, 174% 
150 (8. 64 u. 66); 544, 59%; 

1741; 2272, JI 798 
151 (8.68): II 54f.; of. 
165 (8. 64): 416 
I7I (8. 69, 7247.): 19°; 205, 

392; 2388; 240; 735; 
295°; 29624. 5; ; 299°, 301%; 
3044; 307"; 309; 310; 

       ” 

„ 

349°; 351°; 17; 1242 
341? u 3; 3191 

2931u, 5, 374 
2973 

294%, 3781 

268%; 3081 
46: 2941; IE 601 
50: -293f.; 296; 315; 

I 115; 122 
5l: 294; IT 115; 120; 

122 

56: II 298 
85: II 2885 
89: II 65* 
102: II 65% 

P. Straßb. 

37: 
838: 
39: 
40: 
43: 

(Preisigke, Griechische Pa- 
26*



  

  

  
  

  

  401%; 

404 Register. 

pyri der kais. Univers. u.|17: II 137! 417; 11 33°; 39°,°40°%%-4, 
Landesbibl. StraßburgBd.L) |24: ]I 1885 72°; 744; 1691, 1832; 
5: II 326 26: II 2985, 299° 332; 339 
10: II 321 27: II 82° 89: II 59°, gg: 
23: II 341 30: 171°; II ga! 90: 284° 

. h. 33: 1114; II 142 91: II 1031, 106° 
in: Achter S 126 f. 3: ons 1598 93: II 59°; ; 67% 87; 88%; 

Inv. Nr. 31 +32: 17340 39} 92, og30, a862; 113005; 94: IT bar, gr1. g8b ; 1031; Laqueur, Quaestiones epi-|. 330 ' ' ' 106°; 342 ' 
graphicae et papyrologicae | 42; IT 1921 5, 2354; 2365, | 95: IT 67: 
selectae (Straßb. Diss. 1904) | oagı 97: I 47°; 310 
8.33, A.1 Inv. Nr. 56, 57,|43: 408 98: 268° cf. 416; II 58°; 39 u. 08: 412; 415 44: 283%; II 2841; 300%;| 59%; 871; 1031; 106° 
Reitzenstein,Zweireligions- 318; 330; 337 99: II 82° geschichtliche Fragen cf.|52: D 132! ® 103: 382: 

Archiv ILS. 4X 53: 418 104: 1391; 171°. 
8.21. Inv. Nr. 60: 18%; 325; 87: 311%; II 8°; 14%; 208°; 105: 1391; 280°; IL 87° 

33°; 47°; 49%; 32%, 544; 209! 106: 1391; 280°; II 342 
398" . 3; 661; 835 . s, 58: 571 109: 139"; 280° 
86; ga°a- 4, 174°; 2082; 59: II 236? 110: 234°; N12044; 205°; 206° 
213°; 2idlus, Sir, 60: 276°; 4015; II 655; |112: 565; IT 195°; 314 
2181%-2, 9219, 220°; 2211; 1021; 311; 341 113: 1113, u PRPE 
II 78°; 79; 80%; si 6la: 573; 276°; 341 Il: I 334 

Ss. Sl. Iny. Nr. 481 Reeto: 61h: 57); 1098; 111°; 280°; 115: U 334 
II 2193 416; II 655; 67!; 87°, |11S: II 337 

8. 2, A. 7 Inv. Nr. 1105:| 925 9475 182%; 19219; 1119: II 334; 387 > 631; 844; 111733, 99615 311; 318 120: 1371; u 334 
62: 268° cf. 416; 276°; 4013; 121: U 1321, 1841; 334 P. Tebt. 416f.; II 392; 42%; 59°; 1124: IE gaı 

. I 82%; 901u- 3; 1921, 311; |137: 414° 5: 175; 40%; 235109, 9303,| 3530, 341 139: I 1921 
2377; 238%; 249°; 2581,68; 268° cf. 416; 276°; 4015; |140: II 1731 
300%; 301°; 341°; 343 416f.; II 89%; 42°, 59°; | 141: II 39°, 1921 
(lies 5, 50ff.); 352%; 3533; 82°; 88%; 901m 8; 951,|166: 1391; 1842 Bö4tu-5; 3669; 368%; 384%; | 1921; 330 176: 181°; 1897; 1917; 192° 
391°; 401°; 403%; 416; |6da: 571; 268°; 2762; 11901! 182: IT 63° 

417; I 33%; 39%; 472;)66: 631 185: 299° ‚48%; 59%; 651; 67%; 74% |67 u. 08: II 994 189: 3821; II 47° 
761; 82°, 90%; 124°, "140°; 72: 1098; 111°; 1121; 280°; 1208: 278° 
1421, 1105, 17510. :, ‚ı183!; 416; I 87°; 88°; 921,209: 3681; II 1841 
1885; 2705; 2851, 286%; 941; 961; 1072; 192tu-5/910. ]I 2985; 299° 
287°; 2887; 2901; 298°; 73: II 96! 211: 111% 
299; 307; 311; 329£.;| 74: 416 230: 42% 337; 340; 344; 316; 349 | 91: 276° - u 

6: 175, 1181; 235; 2371,|82: 268°, 276°; II 901,)280: II 317—349 2581; 283%; 316°; 359%;| 343 281: II 334; 346 
396°; 4015; II 735, 88°; 83: 276° 284: II 337; 3415 
144°; 1751; 2841; ag5t, 84: 859!; II 88°, gotu- »:|286: U 321; 326 
307; 329; 330; 331£,; 103}; 192!; 330; 339 - 1287: II 331 
3asf, 85: II 822; 343 291: II 233°; 237°; 240%; 

13: U 1031; 106° 6: 278%; II 330 314; 316; 322; 326; 327 “ 
13 Verso: iM 87°, 88° . 87: II 883 292: IT 235: 4: 2375; 248°; 
14: 2°; 175; 1695 88: 175; 1105; 416; 314; 326; 397



VII. Quellenregister. 2. Papyri. A. Griechische. 

293: II 186*, 221°, 2364, 
237°; 2475; 248°; 291°; 
313; 326; 327; 341; 345 

294: II 169%; 1731, 175%; 
1825; 188°; 1851; 197%; 
2354; 248°; 2912 ws; 
315; 316; 322; 328; 329; 
332; 338; 339; 344 

. 295: II 1731, 183%; 197%, 
221%; 2175; 991°u 5, 
316; 328; 329 

296: 11183*; 2912-5, 316; 
328; 329 

297: II 183%, 2404, 291°; 
328 

298: II 171%; 1721, 1731, 
1815; 182°%-3, 1838, 991°, 
236*%-5, 218°; 250°, 291? 

u 3; 312; 318-315; 322; 
326—28; 330; 332; 334; 
337—341; 343; 315; 346 

299: II 1731, 2212, 935%; 
248%; 2944; 312; 326L,; 
345 

300: II 235%; 236%; 248°; 
2944; 345 

301: II 235%, 236°; 
248%; 2944; 345 

302: II 171'; 290°; 991°, 
326f.; 330; 335; 313315 

303: I1236%% 5; 2373, 246%; 
248°; 259°; 291°; 313 

304: II 246°; 248%; 259° 
305: IT 331f. - 
306: II 340f. 
307: II 173? 
308: II 1911, 347 
309%): IL191°; 236° 4u5, 

237°; 

291°; 313f.; 330; 3438, 
310: II 315; 330; 343 
31: II 191°; 1995, 

330; 343 
312: II 2041; 206°, 

236%; 237°; 327 
313: II 221°; 278°, 2831; 

291°; 311; 313£.; 316; 
336; 344f. 

34: II1941; 236*u- 4,0373, 
240%; 314 

315: 11236?u-4, 9407, gags, 
314f.; 345 

236%, 

208°; 

1) II 330 ist fälschlich 
390 gedruckt. 

  

  

317: 
319: 
343: 
346: 
347: 
360: 
363: 
366: 
383: 
385: 

II 320; 324 
I 321; 336 
II 333; 342; 343 

II 330; 342 
I 334 

I 331 
II 330; 348 
II 341 

II 331 

U 3145 

404: II 337 

407: IH 310f.; 330; 348 
418 Recto: II 315; 322 
435: II 321; 326 
436: II 330; 342 
445: II 344 

453: II 330; 342/43 
525: II 313 

526: II 348 
5d3: II 331 

554: II 384 
972: II 173° 
876: II 347 

589: I 317 
591: II 316 
598: IL 312; 327 
599: II 328 
600: II 333; 339; 345 
601, 602, 603 u. 604: 11332 
605, 606 u. 607: II 173? 
608: II 315; 322 
611: II 326; 327. 

Theb,. Bank 
I: 2848 

Il: 42%; 235; 284°; ]I 7414; 
1223 

IV: 42% 
V—YII: 3793 

P. Tor. 
1: 10°; 40"; 99; 1005; 101; 

102%; 1031; 104%; 103°; 
106; 107; 247; II 195°; 
198102, 2005; 201; 2421; 
246°; 290° 

2: 100°; 104°; 247; 1242'; 
246° 

3: 56°; 100°; 104%; 247; 
II 21210 2, oy6® 

4: 1005; 1041; 247; 12427, 
246° 

5: 97°; 98%, II 180; 235%; 
246° ' 

6u 7: 11180; 235%, 246° 

  

  

405 

8: 105°; 106'; 108; 285%; 
315°; II 180; 2021, 2354 

9: II 2021 : 
11: 1031; 111981; 201°, 2073, 

235* 

12: 315? 
13: 273 
17: 315? 

P. Vat. 
IVS 445 cf. P. Par. 36: 

2210-8; 14915 1211, 1941; 
283%-10, 2841, II 300 

VS. 352 u 356: 223% 5, 
76%; 119%; 120% 121%; 
I 263! 

$, 601: 1191; 1205 8, 
124 

S. 602f.: 217; 41° 4; 
366°; 369°; 3748; 
111284; 1297-8, 1343, 
1354-5, 1391 

P. Wess., Taf, gr. 

S. 3-6: 3411; 62%; ]I 2412 
la u. b: 802; 832 
4: 80°; II 160°; 165}; 197%; 

210° " 

5 N 5: 803; IT 197% 
6 NG: 80% 832; 995u 4, 

II 197%, 328 
N 7: IE 197% 

UNS: 62°; 80°; ‚1731; 
II 197%; 210°, 246? 

N9 II 194; 2103, 941; 
246? 

N 10: II 197%; 199; 2031 
94, 940%, 2462 

S N1l: 64%; 80°; II 197%, 
240°; 2411; 246° 

N 12: 11194?; 2031; 2401, 
246° 

I Nö u. 14: 11197%; 240°; 
246? 

N 15: 80°; II 197* 
10 N 16: 80°; II 197%, 
U N 179: II 194°, 2031; 

2401; 246° 
N 18: 62%; 1731; JI 197%; 

246° 

N19: 47408, 488; 498, 
62°; 671; 80%, 1751; 

  

1) II 2032 u, 2402 {st 
fälschlich N. 7 gedruckt.



  

406 Register. 

II 160%; 165'; 197%;| 1031; 179%, 1882; 246%] $, 66ER: 301° ®, 1575; 241}; 2468; 348 2471; II 179%, 1981 1621; 194°; 195}; "255% N 20 u. 21: 2951, 996° |3097 + 3070 Spiegelberg 3ll5 Spiegelberg S. 18, N22u23: I 28°; 261; 
143°; 145°; 2041; 2065; 
208? - 

12 N 24: II 197% 
26: 397% 

28: 2261; II 25°; 26?; 

143°; 1453; 2041; 206°; 

208° 

13 N 29: II 1943, a0gı 
P. Zois, 

I u. II: 285%, IT 994 
Revillout, Preeis du droit 

€gyptien. 
II S. 1007, 1025/26 u. 1028 

(griech. Registerrermerke 
demot. Papyri): II 296 

Papyri 
publ. Philologus XLI (1882) 

S. 7468. ck. Jahresber. 
Franz - Josephs-Gymnas. 
Wien 1885 $, Iff.: 131 

Rev. et. greeqg. VII (1894) 
S. 301; P. Sayce 1-6: 
109! 

B. Demotische, 

P. Berl. 
121 N. Chrest. dem. $,7f.: 

100° 

1561 (Passalacqua) Rev. eg. 
V 8.43: II 800° 

3075 Spiegelberg, S$, 7, 
N. Chrest, dem. S. 4: 
110°; 157%; 180°; 1888; 
190°, 193% 

3080 Spiegelberg,, S. 13, 
. Chrest. dem. S, 157, 

Ka €g.IV 8.138: s01u2, 
255%; 270°; II 83°; 981, 
107°; 1913; 298% 

3089 Spiegelberg Ss. 6: 
100°; 178}; 1871; 246° 

3090 + 3091 Spiegelberg 
8.12, N. Chrest. dem. 
S. 32h: 161°; 162° 6; 

.163?; 2551; 285%; Tiggt, 
199%; 203°; 2473, 2958 

3096 "Spiegelberg Ss. 6, 
Rev. &g. IV. 8,152: 1005; 

  
  

  
    

Ss. 9, N. Chrest dem. 
8.468: 161°, 162°; 1631; 
194®; 207%; IL1ost, 199%; 
203°; 2473, 2957 

3098 u. 5507 Spiegelberg 
S. 11: 100°; 207%; 246°; 
2471, 255°; I 2957 

3099, 3100 u. 5508 Spiegel- 
berg $. 12, Chrest. dem. 
8.313: 100°, 246°; 2473; 
255°; II 295° 

3l01A + B_ Spiegelberg 
8.13: 255°; I[197*; 1981, 
199%; 203° 4; 2173; 2957 

3102 Spiegelberg S. 14, 
N. Chrest. dem. $, 148 ff: 
255°; II 40%; 200°; 2011 
Us 5; 9464 

3103 " Spiegelberg Ss. 15, 
N. Chrest. dem. 8. 121ff,: 
3012, 1825, 255°; 11207! 

3104 Spiegelberg Ss. 16: 
N. Chrest, dem. $, 204: 
138°; 255°; IT 1981 

3105 Spiegelberg S. 15, 
N. Chrest. dem. $. 20: 
138°; 246°; 111981; 1994; 
2033 

3106 + 3139 Spiegelberg 
8.16: 301% 2; 1005, 247!; 

255°. 4, I 1789 «- 4 

3107 Spiegelberg Ss. 16: 
IL 1783 

3109 Spiegelberg S. 7, 
N. Chrest. dem. $, 1, 
Rev. &g. IS, 8; 1791; 
187%; II 2023 

au + 3 Spiegelberg 
S. 7f., N. Chrest. dem. 
S.134 ff: 110°; 194%; 195°; 
270°; II 200°; 201; ICH 

3ll2 Spiegelberg S. $: 
30% w 2; 100%; 103%; 
2471; IT 1791 4, 19gı 

33 Spiegelberg SS. II: 
N. Chrest, dem. 8, 79 fR; 
goru- 3; 162? 8, 2551; 

I 188°; 198? 

sid + 310 Spiegelberg 
S. 7, N. Chrest. dem. 

  
  

  

e£.Ä. 2. XVII(1897)8. Ss, 
XVIII(1880)8.70 . 

Rev.arch. 3. Ser. XI(1888) 
S. 307f.: 100%; 103° 5, 
246°; 410; II 1789, 337 

3118 Spiegelberg S. 14, 
N. Chrest, dem, Ss. 7: 
1031 cf. 11317; 246°; 409 

3119  Spiegelberg S. 10: 
3oru-2, ; 100°; 246? ; 2551; 
II 1788, 179° 

3142 + 3144 Spiegelberg 
8.17, N. Chrest. dem. 
S. 126: 270°; 27110 

3145 Spiegelberg S.17: N. 
“ Chrest. dem. 8.109: 27110 
3146 Au.B Spiegelberg $. 1 

Rer. &g. II 8.146: 27 
27119, ı 200°; 201 

3172 + 3147 Spiegelberg 
S. 17: II 298% 

6348 Spiegelberg $. 24: 
326°; 327°; 328%, 332° 
w5u.6, 337; UI 161? 

6857 Spiegelberg Ss. 23: 
II 2975 

7059 Spiegelberg $, 22: 
I 161° 

P. Bibl. Nat. 
218 Chrest. dem. S. 624f.: 

30°; 991; 1003; 159°; 
161°; 163°; 216°; II178>; 
179? 

223 Chrest. dem. 8, CLIH: 
I 4ı! 

224 Rev. &g. II S. 92: 1391, 
247°; 249 

225 Rer. eg. II $S, 93: 1391 

P. Bologna 
Rev..&g. MI 8,2, A. 5: 
‚157%; 180°; 183%; 1907; 
193°, 270° 

P. Boulaq 
Chrest. dem. 8.4011.: 158; 

159’; 1611; 1825; 190°, 
192?w 11, 1931 

P. Erbach 
Ä. zZ. xuu (1905) 5. 43: 
3



VII. Quellenregister. 

P. Golenitscheff 
Rev. &g. III S.62f,, A.: 

P. Innsbruck 

260? 
$.135, A.1: 1005; 1031; 
1781; 1801; 187! 

P. Louvre 
Rec. de trav, XXV (1903) 2309 Rer. €. IS, 1293, 

S. 6ff.: II 297° 

P. Leid, 
(siehe auch II 224%) 

185 Rev. &g. I. S. 91, Rec. 
de trav. XXVII S. 194: 
158°; 1591; 1611; 193°; 

U 296%; 305° 

Ä. Z. XVIIE (1880) $. 15: 
76°; 1031; 1051; 1611; 
1811; 1897; 1917, 199%, 
11196°; 2005; 201%; 202% 
207° 

‚2328 Rev. &g. IT S. 134: 
270° 

373 Rer. eg. 18.128, A.1:| 2408 Chrest. dem. $. 336: 
103}; 1051, 157; 

180%; 189°; 1913 
374 u. 374b Rer. &g. II 

S, 91, A,2: 1051 > 139'; 
161%; 247° 

375 Chrest. dem. S. 303: 
246! 

378 N. Chrest. dem. $, 113: 
1611; 162°, 182°; 190*; 
1912; 19210, ag6° 

379 Rer. eg. T S.13 u. 1251, 
Shrsst, dem. S.LXXXY II, 
A.2 N 4, Sitz. Wien, 
Akad. Ba. CV (1883) 
S. 57: 1005; 1031; 176°, 
1861; 246°; II 1981, 393* 

381 Rev. eg. IS. 135, A. 2 
“u. Rer. &g. IS. 91 A. 1: 

179}; 187%, 1 196°; 201°; 
2023; 207° 

P. Lonl. 
(siehe auch II 224°) 

37 Rev. 69. 18,20 u. 135t: 
1005; 1031; 157%; 160%; 
1781; 1801; 1871; 1887; 

1988 
Unnummerierte in: 

Ä.2. XVIIL(1880) $,. Hl u. 
112: 100°; 178?; 1792; 
137>; 1881 

Rev. &2. IS.6: 1757, 1858 
S. 115 (Hay 479) ef. 
Chrest. dem. S.CXXXI: 
178°; 1873 

S. 119 cf. Chrest. dem. 
S. CXXXVI: 1782; 1871 

Rev. eg. IT 5.2, A. 5: 
180°; 189°; 1913, 1938 
S. 15: 1781, 187%; 
IH 188° 

161!; 

  

    

100°; 159°; 161}; 181}; 
1895, 1915; 192%; rıogı 

2410 Chrest, 'Adın. 5. Sf: 
80°; II 1981 

2411 Rec. de trav. XXV 
(1903) S. 6.: IL 297° 

2412 Chrest. dem. $. 397: 
1005 

2415: Chrest. dem. $, 364: 
100°; 1791, 187 

2416 Chrest. dem. $, 343: 
30°; 104°; II 1981; 2958 

2417 Chrest. dem. $, 35: 
30°; II 198! 

2418 Chrest, dem. S, 94: 
80°; 285%, II 1981 

2123 Rer. &. II 8.79: 217; 
115°; 116°; 3928 

2424 Chrest, dem. $. 31, 
S. LXXXVIL 2 N5 
Rev. &g. I $ 5: 1005; 
144°; 157°; 185°; 285%; 
II 1982 

a Chrest. dem. $, 278, 
S. CLII, Rev. &. I 8,8: 
100; 1788; 187°; I 41! 

2126 Chrest. dem. S. 227: 
II 1981 

2427 Chrest. dem. $, 219: 
285%, IE 198: 

2128 Chrest. dem. $, 214: 
100°; II 1981 

2129 Chrest. dem. $, 275 1., 
Rev. eg. IS.8: 1777, 
18611; Lau, 204°; 208° 

2.129d1s Chrest, Am. S. 229: 
32°; II 1981 

2431 Chrest, dem. $, 65ff, 
S. LXXXIX u. CLII, Rev. 
eg. IS, 7: 100°; 1773; 
1865; 357% I 1981 

2. Papyri. B. Demotische. 

  

  

  

407 

2433 Chrest. dem, S, 24lff., 
$. LXXVI, Rev. &g. I 
S.6 u 14: 176°; 186°; 
II 202°, 295° 

2434 u. 2437 Chrest. dem. 
S. 2098.: 144%; 285%; 
II 1951 

2435 Chrest. dem. $.389 ff.: 
30°; 1575, 159°, 189%; 
191%, 1933, 194°; ITiggi 

2438 Chrest, dem. S. 257, 
S. LXXXVII u. CXLIX) 
Rev. ee. IS 7ul: 
1005; 103°; 176°; 186°; 
I 177 %; 1981, 323° 

2139 Chrest. dem. S. 290: 
I 1951 

2440 Chrest. dem. $. 222: 
II 195! 

2142 Chrest. dem. $, 217: 
II 1981 

2443 Chrest. dem. S, 216 
u. CXLVII, Rev. eg. I 
S.6f6: 100; 1031, 176°; 
186°; II 1981, 208° 

21633 u. b Chrest, dem. 
S. 110: 412 

3263 Chrest. dem. $, 369 ff, 
Rev. &g. I $. 20: 1005; 
1798; 1988 

3266 Rev. &g. IS, 124°: 
105°; 159°; 1811; 1895, 
1913; 1924 

3268 Rev. &g. II 8. 91°: 
76°; 1051; 139%; 1611, 
247°; II 1981 

3334 Rev. eg. II S,76: 109; 
115°; 116? 4 

34410 Chrest. dem. S.375fl.: 
30°; 100°; 194% u-7, ‚2471 

7218 Rev, &g. II S. "105%: 
243 

10350 Revillout, Melanges 
S. 182a: 231°; Isis“ 

Unnummerierte bei: 
Revillout, Chrest. dem. 

S. 300: II 104°; 208° 
Revillout, Precis du droit 

Egyptien II 8,1276 ef. 
Rev. &g. IT S. 131: 
UI 37°: 581, 1913 

P. Marseille . 
Rev. €g. IS. 20 cf. Photo-



408 Register. 2. Papyri.. C. Verschiedene. 
  

graphie 1 des Louvre: 
1797, 1885 

S.1341: 100°; 1031; 177°; 
18610; 2471, ]I 1981 

Rev. €g. II S. 148”: Phot. 2 
des Louvre: 30? 

P. Xew-York 
375 Rev. &g. III S,26, Rec. 

de tray. XXV (1903) S.13: 
108°; 158°-#, 1591; 161; 

193°; ; 411; I 2077 

P. Par. 

Revyillout, Melanges 
S.LXXII: "l1a3s, 146: 

Rev. &g. 18.49, 57 u. 60 
(dem. Chronik v. Paris): 
260? 

II S. 31/82: 243 

P. Passalaequa 
Revillout, Melanges S. 63: 

1I 83° 
P. Rhind 

Brugsch, * Thesaurus 
S. 897 ff.: 105; 108? 

P. Straßburg (Spiegelberg) 

S.18 dem. P. Straßb. 1: 312* 
$. 22 ebenda 6: 301. ®, 

- 219°; 416; II 197%; 295° 

S.22 ebenda 7: 30tu =, ‚270° 
S. 32 ebenda $: 301% 2; 
uU 1974; 2958, 2984 

in 

v 

S. 26 ebenda 9 30lu 8; 
2681; II Pre 

Ss. 48 "ebenda 10: 103%; 
I 179: 

S. 34 ebenda 12: II 2988 
S, 27 ebenda 43: 301 2; 

II 2958 

Ss. 30 ebenda dd: 
II 295° 

416; 

“ A. Griechische, 

1 6r 

I 
1449: 411f. 

II 
216Sc: 347% 

  
  

S.17 ebenda 48: II 33%; 
154! 

S. 50 ebenda 50: 392? 

P. Tor. 
12 N. Chrest. dem. S$, 150 

Anm.: II 198? 
21 Rev. &g. II S,110: 207% 
174 Chrest. dem. S, 308, 

N. Chrest. dem. $, 103: 

US. 1431.: 
III S. 130: 

124° 

270°; I 58'!; 
1915; 192 

IV 8.153: 1795; 188°; II 1981 
VII S. 55: 243 

C. Verschiedene. 

a) Hieratische und 
30°: ;I 2041; 208? koptische, 

Unnumnerierte in Brugsch, Thesaurus I 
Rev. €g. II S. 109: 207°| , 518. hier. P. Leiden: 

P. Vat, . 110 
Rev. &g. I S. 112ff.: 179°, | Führer durch die Ausstel- 

188%; 800° lungderPapyriErzherzog 
Rer. eg. II S. 25: 1081; 

158%, 159°; 1601, 1932; 
411; DI 2071 

P. Wien. 
26 N. Chrest. dem. $. 8716: 

30°; II 198? 

Festschrift für Büdinger 
dem. P.: II 297° 

Herkunftsort 
nicht genannt. 

Corpus Papyrorum Aegypti 
10: II 91° 

Revillout, Melanges 
S. LXXIII: 297%; II 123°; 

146! \ 

Revillont, Pr&eis du droit |' 
egyptien 

1 5. 527: II 178° 
S. 71: II 178° 

1 S. 1025: IT 202° 

P.Ss.DA     
Rainer 8.34 N. 103 (hier. 
P,): 2281 

Ä.Z. XVIL(1879) 8.72: gı® 
XXXVI (1899) S. SYff, 

u. XL (1902/83) S. 113 ff, 
(hier, P. aus El Kahun,. 
Berlin): I 33! u » 
27°; 1541; 158 

XXXVIT (1900) 8. Söll, 
(kopt. P. Paris): IT 224* 

Sitz. Berl. Ak. 1903 S. 468 ff. 
hier. P. Harris cf. Er- 
man, Äg. II S. 405-9, 
Brugsch, Ägyptologie 
S. SIT: 259%; 3661; 
II 154° 

b) Bilingue, ° 

Wessely, Kar. u. Sok. Nes. 
$..69 bil. P. Rainer 9: 
39? 

P. $. B. A. XIV (1891/92) 
S. 607, u. XXI (1901) 
S. 294: 27, 3010 2% ’IXIY (1891/2) S. 91: 371° 157%; 180°; 1888; 1907; 

Rer. de. 1937; 264°; 268°; 270%; 
1 S. 93: 1945; 1958 271 

3. Inschriften. 

3163: 1231 4619: 1703 
3295: 410 4678: 97° 
3751: 67°; 174° 4683: 163% 

II 4684: 114 
3969 u. 3970: 198° 468S4a: 165% 
4458: 142! 4685: 114 
4470: 113° 1683: 185°



VII. Quellenregister. 3, Inschriften. A. 

4694: 18°; 387° 
4699: 713; IL 9775 
4707: 135°; 136°; 163%, 257 
4708: 8° 
Arll: 45%, 398? 
4712: 91, 387° 
4713a: 3991 
47131: 3991 
4714: 87; 45% 
4ilte: 398° 
4715: 398°; IT 2785 
4716: 87, 398° 

gilbe: 159°; 164; 3991; 
II 2785 

47l6d: 1128 ef. II 817; 
U 161! 

4rl6e: 387° 
4717: 48° cf. 408; 56; 77°; 

3317; 406; IT159°; 2571; 
286! 

4724: 1133; 166° 

4734: 167°; 1971, 255°; 
U 326 

4755: 167%; 199°; 2561 
4Siäe: 1737 
4831: 61; 398° 
4832 u. 4833: 61 
4836: 61 
4836b: 347% 
4839: 8; 3982, 400° 
4859 u. 4860: 6% 
4893: 5%; 615, 196, 224; 

II sıt \ 
4894: 91, 3873 
4895: 387°; 3891 
4896: 53; 551; 561; 773 

184°; II 63; 124°; 1598 
4897 Addenda: II 163* 
4902 (Addenda): 39%; 43; 

"11 237°; 2594 
4915d (Addenda): 

1365, 247° 
4938b: 123 
4945: 83°, 864, 2094-8 
4946: 86%; 209% u. 8 
4948: 398° 
4949: 438 
4955: 61, 398° 
4957: 281° 
4959: 347% 
49766: 185° 
4950—84: 129° 
4980: 2525 
4981 u. 4982: 1291 

107°; 

  

  

  

4983: 1284, 1291 
4984: 1298 
4986—92: 129° 
4986: 1298 

4987: 1281; 129°, 409% 
4988: 2525 

4989: 34°; 12910. 5 
4990: 402* 
4991: 1291 

4992: 129% 
4993: 128°; 129°; 4031 
4994: 1291 
4995—97: 129° 
4995: 2523 u 5 
4996: 12910 au 5 
4997: 129% 
4999— 5010: 129? 
4999: 128% 
5000: 34%, 199%w 5, 130°; 

2524 
5001: 129°; 251°; 252138 
5002: 129°, 130; 251°; 

991-3u. 5 

5003: 2527-34 5 

5005: 251°; 2522 5 
5006: 129?u- 3 7, 
252138 

5007: 251°; 2521 5 
5007b: 1292, gaaın- 5 
5008: 128%, 1997, 251°; 

RERE ws 

5009: 129°; 251°; 252ru. 
20.5, 49g1 

5010: 2521. 4 
5012: 128%, 129?u- 5; 163% 
5014; 129?u- 7, 9513, 2521; 

4031 

5015: 128%; 1991 = ® 
5018: 129° 

5020: 1292-3, 4031 
5021: 128°, 129° 

8027—82: 129° 
5028: 128%; 12910, 952%; 

323%; 109°, 
5029: 1295; 4031 
5030: 2523 
5032: 15%; 129; 323°; 402% 
5033: 39°; 454; 129°; 2594 
5035: 1292, 130° 
5037: 454; 199° 
5039: 2722 
5042—66: 6! 
5068: 45*, 3923 

5069 ef. Herm. XXIII (1888) 

251°;   

  

Griechische, 409 

S. 595: 34°; 54%; 64°; 
65; 2722; 2749, ]I 79 

5073: 6°; 409 
5082: 409 
5127: 143?; 149°; II 266 
514: 347% 
5898: 115? + 
5900: 58°; 

173%; 1978 

5912—5914: 1133 
5973: 113° 
5996 u. 5997: 1133 
6000-6002: 113°; 

1168 

6007: 5° 
6202: II 2233 

(.1.A. (Inscr. graee. III) 
ID 

117—175 u. 194— 225: 3371 
I (= II, 1-3) 

5öl: II 2475 
610: 3955 
631 u. 632: 8955 
642-738: 327! 
985D u. 9S5E: 1151 
1367: II 267: 

II UI, ı) 
115° 2 
113°; 115°% 5, y1ge 
115° 

1133 

1664; 168%; 

114°; 

140: 
162: 
163: 
203: 
697: 1648 

699: 115° 

IV (= 1. Suppl. u. IE 5) 
27b, 225k u. 834: 3415 

C. I. Gr. Sept. I 
(Inser. graee. IX) 

3166: 414? 
3198 u. 

I 317 

C. I. Gr. Ins. 
(Inser, graec. XII) 

fase. I 43, 131, 761, 16Sb, 
810, 814 u. 846 f.: II 295* 

fase. III 327: 151° 
fase. V 664: 412 

734: II 321 

739 Appendix: II 32ı 

IL er S. It. 
(Inser. graec. XIV) 

747: 168 
914: 1133; 114°; 1168 

3199: 1151 ck



410 

915, 917 u. 919: 1133 
960 u. 961: 5° 
1026 u. 1030: 113° 
1084: 115°“ 4, IT 311 
1085: 58°; 166%; 168; 173%; 

1978 

1102: 113° 
1103: 113°; 1665 
1104: 113° 

1366: II 223° 
2409: II 333 

Le Bas-Waddington 
II 56 u. 136a: 319° 

Brugseh, 
Geograph. Inschriften 

18. I86£.: 1311-8 

Dittenberger, Sylloge:® 

I 
202: 144!; II 2651; 2731, 

349 

268: 178°; 181° 

I 
505: II 133? 

754: 115° 
. 763: II 321. 

Dittenberger, 
Orient. gr. inseript. select. 

  
I 

16: 112151, 228°; 273°, 320 
36: II 2651 
55: 414 
66: I 247° 
79 u. 80: 414? 

90 ef. Inschrift von Rosette 
120: 407 

129: II 2755; 2761 
136: 1681; 197? 
147: 168! 

150: II 2475; 265! 
210: 272? 

224: 255°; II 271°; 972° 
24l: II 247° 
2414: 255? 

352: II 304° 

I 

II 276°. 323 

II 317 
II 305° 

D 9733 5. 305? 

II 298°; 2991 

658: 
676: 
724: 
725: 
736:   

[5 34 N. 4: 41, 61, 898? 

Register. 

P. Fayum 
S.32 N. 1: 4!; 398 

vun did . 
„33 „3: 41; 283°; 398°; 

DI 16° 

„47 „5: 53%; 56%; 57%, 
76°; II 159°; 160% 

„ 54 N. 6: 48°; 130%; 131° 

Flinders Petrie, Naukratis 
I Plate XXX, N. 3: 137°; 

2571 

II Plate XXIL, N. 15: 165° 

Fränkel, 
Inschriften von Pergamon 
118: 3793 

248: 255° 
II 485: 111! 

Fröühner, Inseriptions gree- 
ques du musde de Louvre 
ef. Festschrift für Vahlen 

S. 1. 
21 (8. 32): 284°; II 296° 

- Hiller v. Gärtringen, 
Inschriften von Priene 

4: II 306! 
37e u. 5l: II 306? 
145: II 348 

195: II 268°; 318; 3418 

“  Kaihbel, 
Epigrammata graeca 

978: II 2785 

Kern, Die Inschriften von 
Magnesia 

23: II 2651 

1006: II 321 

L.D. VL 

  

  
2: 86% 
188: 406 

292 cf. Wilcken, Archiv L 
S. 405: 2094-8 

314 cf. Wilcken, Archiv IL 

362, 366 u. 375: 252° 
378 c£. Wilcken, Archiv I. 

S.412#.: 91°, 126°; 1281; 
251°; 402%, II 298° 

379 cf. Wilcken, Hermes 
XXIIL(1888) 5.595: 272°; 
274 

Milne, Inschriften 
2: 400° 

2a: 2281, 398? 
2b: 45% cf. II 313, 398°; 

U 75t 
3: 454; 2281, 

I 751 

4: 2°; II 379 . 
5 cf. Dittenberger, Or. gr. 

inser. sel. II. 664: 54°; 
281°; II 159°; 252 

Sb: 170; 399 
9: 45%; 398°; II 751 
10: 155°; 400° 
ll: 45%; 400°; IT 75! 
16a: 5° 

Milne, Greek inseriptions 
(Catalogue gönerale des 
antiquites €gyptiennes du 
Musee du Caire XVIN) 

33037 (8. 10) (ef. Ditten- 
berger, Or. gr. inser. sel, 
H 736): II 298°; 299 

9211 (8. 67), 9213 (S. 63) u. 
9221 (S. 68): II 310 

9299 (S. 8): II 325; 326 
9313: II 163° 

Murray, 
The Osireion at Abydos 

S. 36ff.: IT 2394! 

Neroutsos-Bey, 
L’aneienne Alexandrie 

8.12: 117, II 46% 
S. 98: 57°; 184° 
S. 113: 151° 

Strack, Inschriften 

400°; 408; 

8.413: 39%; 44%; 1281; |]; 1491 “ 
209° 22h, 23, 26 u. 28: 347% 

324: 12910 30: II 2641 
329 u. 330: 
331: 2525 
344 u. 348: 
349: 39°; 12 
358: 130° 

8 

D-
}   35: 165; 1685; 323?, 402%; 

II 266° 
36: 1685; IT 266? 
38 cf. Inschrift von Kanopus 
39: 143°; 149°



VI. Quellenr: egister. 3, Inschriften, A. Griechische.” 411 
  

  

$: 4017; 410; IT 373° 
S. 357 ff.: IT 318 

AZ 
XXVI (1888) $. 117: 165°; 

402% 

XL (1905) S. 111: II 318 
B.C.H 

1 (1879) $, 470. X. 2: 
1681; 184°; 1973; 
II 1953 

VI (1882) S,14f.; 2613; 3271; 
396°     S. TOR: 396°   S. 317fR.: 

S.31S N. 3 u S, 393 
N. 12: 410 

S. 324f. N, I6, 17 u. 18: 
1188 ' 

N. 20, 22 u. 23: 118° 
N. 35: 113° 
N. 43: 1186; IT 226° 

S. 490. N. 2, 15, 21 u. 
23: 113°   

43: 1371; 279; 3991 3: 1441; 145; 147 66: 3873 10: 398° 
69 cf. Inschrift von Rosette 14: 387°; 3891 70: 91; 387°, 3g91 21 u. 24: 398° 72; 2954 26a: 163%, IT 190° 76: 61; 126/27; 323%; 398°, u 

402! S. 427 ff, (Seymour de Ricci, Sl: 91, 3873 Bulletin €pigraphique de 88: 398° l’Egypte romaine I) 89: 283°; 398°, 418 3: II 2788 94: 1371, 194°; 3991,| 4, ggg: 
II 190°; 254 8 u. 9: ]I 2785 9: 54; GW, 31; 3485| 75, 402°; 410; II 733 d4atu 8; gar, 7g1, 83°;| 17: 408 
127, 224; II 75°; s1ıt;| 19: 392°; 398° : 159°; 1681; 919% 21: 411 

103: 53; 551, 56'; 77°%;| 32: II 1905 184°, 3741; II63£.; 124°;| 33; 415 159°; 160%; 1641 43: 406 
103a: 387°, 3891 49: 1735 
108: 5%; 61w5, 196, 224;| 60: 398° 

402%; II 811, 348 66: 1361-3, 552 u. ®; 110: 6° II 1902-3, aggı 115 u. 118: 169°? 72: 163% 
130: IT 2985 74: 400° 131: 387° 76: 3983; II 161 110: 6°; 53; 270°; 366°;373;| 93, 383 . 335°; 386°; 406; 408;| $5a: 398? 1I 59°; 1593, 263°; 314 87: 400° Hl: 61; 974, 2871, 4010 90: 398° 
142 u. 143: 61; 128; 286°; 94: 413 

287'; 3233; 401° 

144: 61; 298; 4021 
145: 61; 4021 
154: 11, 61, 400° 
171: 184° 30: 3991 

Ziebarth, Das griechische| 33: 158°; 1831 cf. 415; 
Vereinsiresen 192° 

S. 213: 48%; 1311-5; 3935,| 35. 1298   402% 

Abh. Berl, Ak. 
1906 (Borchardt, Nilmesser 

S. 12): II 317 

Annales des services des 
antiquites de l’Egypte 

II (1901) S. 285: 90°; 127° 
ef. 411; 323°; 102% 

Archiv 

  

I 
$.200 ff. (Strack, Inschriften 
aus ptolemäischer Zeit D) 

2: 1371; 3991; II 2765   

8.538 ff. (Strack, Inschriften 
aus ptolemäischer Zeit I) 

3: 317°; 3995 
15: II 2755 

S. 561 ff. (Seymour de Ricei, 
Bulletin pigraphique de 

l’Egypte romaine I) 
97: 398° 
110: 45%; 416 
121%): 3991, 418 
131: 253°; II 190° 
145: 3991 

II 
8.126. (Strack, Inschriften 
aus ptolemäischer Zeit II) 

3: 398° 

1) Auf 8.418 ist fülsch- 

  

  lich 12 statt 121 gedruckt, 

X (1886) $. 4611f.: 3971 
XI (1837) 8. 375, 379 u. 384: 

418 

XIV (1890) S. 164: 414 
S, 460: 396° 

XV (1891) S, 1136: 3271 
XX (1896) S, 168: 8%; 399: 

8. 169: 61, 85 
S. 398: 273 
S. 190: 273 

XXI (1897) $, 1421; 400° 
$. 188 u. 8.190: 27° 

AXVII (1904) S, 22, 32, 
38, 243 u. 217: 418 

XXIX (1905) S. 219: IT 314 
Bulletin de Ia soeiete 

archeologique d’Alexandrie 
I (Heft) (1898) $, 41: 1721 

S$. 44: 400° \ 
S. 47: 253? 

II (1899) S, 31: 136°; 116 
IV (1902) $. 49: 3991 
8. 93: 3991 

S. 94: 130°; 131 
S. 96: 387°; 398: 
$. 99: 1271; 402% 
S. 103: II 305° 

VIII (1906) $. 120ff.: 
Class. Rev. 

XII (1898) S. 281: 400° 

I321



412 Register. 3. Inschriften. B. Lateinische, C, Hieroglyphische. 
  

Hermes 
IV (1870) $, 187: 3081 

Jahreshefte des österr. 
archäol. Instituts 

V (1902) $, 139f.: 395% 

Journal of hellenie studies 

XXI (1901) $. 273: 400° 
8.279/S0 N.2u.N.3: 13° 
S. 281 N. 5: 87 
8.233 N. 6: 168° 
S. 284 N. 7: 398° 
S. 286 N. 9: 1691, 
$.291 (nicht 294) N, 12: 413 

AXIV (1904) 8.7: 409; 411; 
416; II 347 

MA. J. 

VIL (1882) 8. 335: 410 
XXI (1897) $. 187 (Bruch- 

stück des Marmor Parium 
ef, Jacoby, Das Marmor- 
parium): 1401; II 269° 

Mdlanges d’archeologie 
€gyptienne et assyrienne 

I (1873) $, 52: 1275, 323°; 
412 

Nachrichten der Gesell- 
schaft der Wissenschaften 

zu Göttingen 
1892 S. 536: 398° 

Numismat. Zeitschrift 
ÄXIT (1889) $, 50/1be u. ß: 

410 

P.SBA. 
X (1887/88) S. 377: 13°; 

397% 

XI (1888/89) $. 231/2 u 
S. 88: 407; 11191, 3974 

XAXVI (1904) 8. 90: II 305° 

Rev. arch. 

2e Ser. XXI (1870) $. 109: 
21, 3991 

AXVII (1874) $. 51: 398? 
de Ser. 1 (1833) S,207N.4: 

174° ef. 413 

11 (1883) S. 174 u. 176: 398? 
S. 181 ef. XIII (1889) 

S. 70ff.: 395°; II 336 
VI (1885) $, 104: 1738 
XIII (1889) S. 70: 3993 
XXIX (1896) S. 408: 399°; 

413 

  

  

XXXVII (1901) 8. 315: 7° 
XXXVII(1901)8.307: 163%; 

3991 

XXXIX (1902) S. 5f.: 147 

Revue des &tudes grecques 
IX (1896) $. 4431: 2? 

Rh. M. 

XXXV (1880) $, 914: 3991 

Sitz, Berl. Ak. _ 
1896 8. 4691. cf. trilingue 

Inschriften: 69°; 272°; 
2854; II 227°; 310 

1904 8. 97f.: II 133° 

B. Lateinische, 

GLL 

603: 3943 

II 
18: 71! 
22: 95 
46 u. 47: 173? 
75:6 
79: 95 
244: 1747 
431: 67% 

6054 (= 6750): 1747 
6055 ( 6757): 67°; 1747 
6588: 11! 
6605: 9° 
6520: II 321 
7116 : 67* 

  
vI 

712 u. 820: 395° 

VI 
1007: II 215° 
8934: 61°; 154"; II 76?   IX 
5313: 394° 

4862: 67; 173? 
6657: 175° 

- XIU 
1808: 61°; 1541; IT 76° 

XIV 
2112: II 51% 
2215: II 338 

AV 

7069 u. 7070: II 333   

C. Hieroglyphische, 

Brugsel, Dictionnaire gdo- 
graphigue de l’ancienne 

Egypte 
$. 842: 2717 
S. 1361 u. 1368: 93% 

Bragsch, Religion und My- 
thologie der alten Ägypter 
S. 49—51 (Denderah): 15° 

Brugsch, Thesaurus 
II S. 252f, (Denderah): 

387°; 389° 
S. 380 (Esne): II 2323 

II S. 5310. (Edfu): 263; 
2881; 312%, JI 160: 

S. 60.4. (Edfu): 263 ff; 
II 160! 

S. 629—31 u. 65Sf. 
(Mendesstele) cf. Sethe, 
Hierogl. Urkunden I 13 
(8.28 ff): 885; 93; 146%; 
3161; 331%; 348f.,385°; 

386°; 387°; 390; 391°; 
II 16; 20°; 164; 251%; 
262; 2631; 264°; 271; 
287°; 293°; 3051, 338 

IV 

VS. VII/IX u S, 94h: 
205%; II 172; 
263:; 301° 

8.871: II 301° 
S. 90211.: 31°; 205°; 349°; 

II 159°; 347 
S. 906 .: 205° 
S. 907 11.(909): 3481; 349°; 

U 263! 

S. 912, cf. Sitz. Wien. 
Ak. Phil.-hist. Kl. CV 
(1883)8.352: 206°; 2314 

S. 915/6 ef. Sitz. Wien. 
Ak. Phil.-hist. Kl. CV 
(1883) 8.377; 3115 206° ' 

8.918: 931; 205447, 207° 
8. 945/6: 204°; 2293 
S. 947: 202! 

S. 951ff.: 201° \ 
VI S. 1513 ff. (Chnemhotep) 

cf. F. Krebs, De Chne- 
mothis nomarchi in- 
scriptione aegyptiuca 
commentatio: 201°; 
2021; 243%; 259°; 136°; 
421 

ozıl. Söll;



VII Quellenregister. 3. Inschriften. D. 

L.D. : 
II 122 cf. Rec. de trav. I 

(1870) 8. 160f.: 243% 
III 62b: 2021 

237c: 521, 2921 
237e: 2021 

IV 8: 3491 

27b ef. Brugsch, Ägyptol. 
8.266: 271%; 2751, 3583 

38d: 2715 
42: 2718 

Morgan, Catalogue des mo- 
numents et inseriptions de 
V’Egypte antique I. Serie 

Haute Egypte 
18. 47: 2718 

Pyramidentexte, 
König Pepi IL: I 270° 

Revillout, Melanges 
$. 417: II 176! 
5. 475ff.: 32°; 407 

Rouge, Inseriptions hiero- 
slyphes 

28-1, 285, 256 u. 290: 243% 
Sethe, Untersuchungen zur 
Geschichte und Altertums- 

kunde Ägyptens 
II 3. Heft S. 1941. (Inschrift 
: der 7 bibl. Jahre der 

Hungersnot): 273° 

Sethe, Hieroglyphische Ur- 
kunden aus .griechisch- 

römischer Zeit 
IS. 11. N. 9 Satrapenstele 

cf. Ä.Z.X 
5.28 ff. N. 13 Mendesstele 

ef. Brugsch, Thes, 
S. 75. N.19 cf. Rev.eg. I 

S. 183#f,, ITS. 112£, 
Rh. M. XXXVIIL (1883) 
S.390f£., Inschrift von 
Sais: 741; 319°; ITagg1 

II S. 106ff. N. 21: II 334 
S, 108 N. 22: IT agaı . 

  

Annales du service des 
antiquites de ’Egypte 

VIII (1907) S. 64#.: Is11; 
328° 

Archaeologia 
XXX S. 35: 205* 

AL 
VII (1870) $. 2f.: II 286° 
IX (1871) S. 1]. u. XXXV 

(1897) S. Sf. (Satrapen- 
stele) cf, Sethe, Hiero- 
glyph. Urk. 1.8.14: 260°; 
276°; II 297° 

XX (1882) $. 1597. (Große 
Inschrift von Siut) cf. 
Transactions of the So- 
eiety of Biblical Archaco- 
logy VII (1882) S. 6ff.:   244, 2021; 2434, aagt, 
259°; 331°; 118°; 2g1u2, 
27°; 36°; 421, 175102 

XXI (1883) S.51.: IT226° 
S. 67: 348 
$. 131: 271% 

XXI (1884) $, 122: 112; 
U 312 

XXXII (1894) $. 74. u. XL 
(1902/3) S. 66. (Pithom- 
stele): 1531, 344; 345°;   3481 2, 3688, 380 f.; 
387°; 391°; IL 6°; 112; 
171; 227%; 2631; 9049, 
2721; 293°, 3091 

XXXV (1897) 8. 12R.: 260°; 
DH 36°; 491 

AXXVII (1899) $, 72H: 
DO 2341 

XLII (1905) S. 6: II 341 
XLIIL (1906) S, 12955, (In- 

schrift Cairo 22180): 
II 311; 316; 317 

M&moires publids par les 
membres de la mission ar- 
cheologique francaise en 

Caire 
XI 1, 8.10 u. 31: 271: 

S. 87: 2717 

Mitt. Arch. Inst., Röm. Abt. 
XI (1896) S. 11386: 6°; 

U 277% . 

Rec. de trav. 
YI (1885) $. 1, (Stele von 
Damanhour) cf. hierogl. 
Teil der Rosettana 

X (1888) $, 181. ef. P.S.B.A. 
X (1887/88) 8. 4: 2131 

XV (1893) $.159:. I 163%; 
183°; 253%, 344   

  

  

Demotische, 413 

Rev. archı. 
NS. VII (1868) $. 44h: 

16°; 81%; 2322, 243° 

Rev. &g. 
VIII S. 146: 243%, II 753 

Sitz. Wien. Ak. 
Phil.-hist. Kl. Cy (1885) 

$.3721f.: 31°; 2051; 2115, 
212; 2315; 3494 

D. Demotische. 

Brugsch, Thesaurus 
VS. 907: 315 

8.1005: 209: u- 8 
8.1008 ef. L.D. VI 144 

(demot. Inschr.): 831 
Heß, Der demotische Teil 
der dreisprachigen Inschrift 

von Rosette 
$. 51: 203®; 2191; 401°; 

II 35° 
L.D. VI 

21 cf. Brugsch, Thes. V 
S. Xff.: 1281, 397°; 392°; 
401!; I ıı 

21 cf. Brugsch, Thes, V 
S. 1008: 209° 3 

26 cf. Brugsch, Thes. Y 
8. Xff.: 97%, 1281, 3998 

32 cf. Rev. &g. IV S, 100: 
45* 

114 cf, Brugsch, Thes. V 
S. 1008: 831 (nicht 144); 
209° u.s 

138 cf. Rev. &g. IV S, 159; 
451 

144 cf. Rev. &g. VIS, 125/6: 
731; 97°; 399° 

Petrie, Koptos 
p- XXI: I 313 

Spiegelberg, Die demoti- 
. schen Inschriften - 
(Catalogue general des anti- 
quitdsegyptiennesdu Musde 

du Caire XVJ) 
191 (8. Ti): I 173° 
30691 (S. 80 F.): II 332f. 
31083 (S. 10): IL1885; 253+ 
31092 u. 31093 (S. 238): 

II 163%; 1885; 2534, 9788, 
344



z14 

3101 (S. 34£.): II 751, 314 
31104 (S. 38): II 2685 
3lll4 (S. 45): II 75"; 314 
31130 (S. 51): II 1885 
31146 (S.57£.); II 751; 278°; 

314 
31152 (S. 60): II 751 
31160 (8. 60): IT 751, 314 

  

Ä.Z. 
AXU (1884) $. Mu 118: 

U 114 

Rev. arch. 
4. Ser. V (1905) S, 341: 

II 348 

Rev. eg 
VI S. 124: II g7g6 

Ss. 125f.: 76° 
S, 127: 373°; 3855 

S.129f.: U 10; ı81 

Sitz. Wien. Ak. 
Phil.-hist. Kl. CV (1883) 

S. 375/6: IT 263! 

E. Mehrsprachige, 

Kanopus 

a) griechischer Teil 

Z. 1: 177° 
2: 1773; nz 

3: 2 40°; 

4: 
5 6: 
5: a 

9: 386%; 391? 

10: 3913, I 227° 

1: II 2975 

lb: 386? 

16: 386°; II 987° 
17: II 2873 
20: UI 271° 
21: I 271° 

22 u. 23: II 2712; 9791 
21: 23°; 26; 77 
25: 27 
26: 26%; 27; 283; 203; 210; 

244 

27: 26%; 35; 203; 210; 244 
28: 26%; 2031 

29: 26%; 28°; 35; 37%; 2031; 
232; 237 

30: 374, 232; 237 
3l: 37%; 232; II 28; 302 

    

  

Register. 

32: 
33: 
34: II 10! 
35: II 230 
44 u. 45: II 2708 
46: I 271° 
48: 73? 
49: 18? 
50; 181-2 
52; 181 
54: 391° 
58: 331°; 3491; 

59: 181; U 20° 
60: 10°; 95 

65: gas 1, 2033 
67: 92; I 311 
63: 887, 90% 
69: 887 

10: 38; 416; 887, 
II 26; 28; 35; 142 

71: 35; 77; 203; 210; Il 35; 
142 

72: 87°; II 35; 142 

73: 38°; 473; 88%; 89; 159; 

I 35; 159 
78: gg? 
15: 181; 75 

II 33f. 
25 

u 20°   
210; 

  
b) hieroglyph. Teil: 75° 

2. 2: 407 
3: 7oru- 4 

9: II 2273 
13 u. 14: 211° 
16: 26; 781; 1281; 293; 341 
26 u. 97: 26° 
33: 93 
34: 211° 
35: 416 

36: 381; 40 cf. 407 

c) demotischer Teil 
Chrest. dem. $. 15, u.   Brugsch, Thesaurus VI 
S.XIV fl. (8. 15541 ff.): 75° 

= 4 der griech. Fass.: 765 
= 31 d. gr. Fass.: I 381 
= 32 d. gr. Fass.: II 341 
= 69 d. gr. Fass.: 211° 

0/71 d. gr. Fass.: 407; 
416 

Rosette: II 2631; 2644 
a) griechischer Teil 

2. 2: 7; II 301°   
  

:75 181°, II 264% 

: 159°; 189°; 191°, 1925 
: 38; 75; 1925 

75; II 292°; 301°, 309° 
: II 292°, 301°; 309° 
: 386° 

10: 
ll: 3821; 386° 
12: 386%; II 287° 
13: II 287° 
14: 353; 366°; 868°; 

372; I 124°, 2851 

B: 202; 313; "20; 351°; 
353; 372; it 285° 

738; 77; 212; 343; 

253; r 182: 

17: 738; 77; 300; 
II 64£.; 2512, 288 

18: 300; 385; II 64f. 
19: 385 

23 u. 24: II 307 
26: 7 
27: II 2923 
28: II 43°; 64; 292°; 301°; 

302? 

29: 262; 300; II 65; 2873 
292° 

30: IT 57£., 2873 
31: 391%; II 57£. 
32: 3912 
33 u. 34: 3873 
36f.: II 271? 
38: 331%; 349%, II 20° 
40: 84? 
42: 108%; 941; 1698 
44: Il 2925; 302° 
45: II 801°; 302? 
46: II 10'; 30; 2923 
47: II 292° 
48: II 111, 30; 311 
49: II 30; 31: 
50: I 112, g71? 
öl u. 55: I 271° 
54: 181, 75 

b) hieroglyph. Teil cf. 
Stele von Damanhour, 
Rec. de trav. VI (1885) 
Ss. ff: 75; 75°; 76°; 181%; 
1901; 1918, 1997; 407; 
I 66; 1824, 288° 

ce) demotischer Teil 
bei Revillout, Chrest. d&m, 

S.1ff. u. Heß, Der demo- 

S
a
 
[
1
0
 

370; 

16: 

343;



VII. Quellenregister. 3, Inschriften. E, Mehrsprachige. 
      

4. Ostraka u. Verw. 415 
  

tische Teil der dreispra- 
chigen Inschrift von Ro- 
sette: 75° 

Z. 4: 76° 
9: 212; IT 182% 
10: II 66, 288 

29: I 30 
Die trilingue Inschrift von 

Philä 
(Griechisch, Lateinisch, 

Hieroglyphisch) 
cf. Sitz. Berl. Ak. 1896 
8.469. u. Ä. 2. XXXV 
S. 78/90: 69° c£, 408; 
272°; 2854; 11297, 9775, 
310; 313 

Monum. Aucyr. 
gr. IN 2[fR: II 132? 
lat. III 40f.: II 1322 

Brugsch, Thesanrus 
(Hieroglyph.-demotisch) 

V8.8891.: 207°; 34947, 
II 1592; 347 

8.906. (907): 31°; 205°; 
2071; 2299; 9316, 11347 

S. 909 ,: 204°, 2293 
S. 917: 13 
S. 9281: 2055; 230: 
S.9341f.: 931; 2050, 207°; 

237; IT 159%, 27g0 

Spiegelberg, Die demo- 
tischen Inschriften 

(Catalogue general des anti- 
quites &gyptiennes du Mu- 

see du Caire XV) 
275411 (S. 70) tril.: IT 1611 
31088 (S. 14 #£.) tril.: IT 80); 

159°; 227°; 268%, 9644, 
288; 293°, 32312, 325; 
336 

31089 (8.20 ff.) tril,: IT 159°; 
298°%- 6, 3001, 310 

A, Z. 
XXI (1884) SS. 10, u. 

    

XL (1903) $.308, (hier.- 
dem. Stele des Chahap): 
25°; 26%; 9941, II 
187 - 

XXYVI (1888) $, 574£, (gr.- 
dem.): 2091-3 

XXXI (1893) SS. 102 u. 
AXX (1894) 8, 64 (gr.- 
hierogl.): 24°; 781; 95° 

no 
15°; 

Annales du service des 
antiquites de P’Egypte 

VII (1906) $. 251, (A.- 
dem.): II 316 

Rec. de trav. 
VII (1886) $, 140M. (gr.- 

hierogl.): 13° 
XXTVI (1904) S, 56/7 ;(hie- 

rogl.-demot.): 409 . 

Rev. dg. 
VI 8. 98 (hier.-dem.): 308° 
$.130ff. (hier.-dem.): IL 18! 

4. Ostraka und Verwandtes. 
A. Griechische. 

Ostr, Wilck, 
1u.2: 3431; 352%; 354? 5 
70: 3341 \ 
136 u. 137: 951; 245 
157: II 200°; 246% 
262, 263, 274, 277 u. 302 

304: 358* 
-321: II 87° 
322: 3431; 3524, g542u. 3 
323: 3641 
332: 3431; 3524; 3542u. 5 
343: 3081 
352, 354 u. 355: 3131; 352%; 

351? u.S5 

359: 3597, 3613, 
II 1032; 108? 

360: 3595; 3615 
369 u. 379: II 99 
397: IL 99°; 100: | 
400: II 993 
402: 35956, 

362; 363 
410 u. 411: 363 
412—41S: 3595; 361°; 362£. 

3645; 

3601; 861°; | 

|120: 43°; 3595; 3619, 302, 
363 

446 u. dat: 285% 
494: II 993 4 
503: 279°; ]I 1041; 112° 
527: 3015 
558, 575 u. 609; 2854 
617: 292% 
649: II 993 
688: 285% 
102: II 87° 
710: II 85? 
ll: 3431; 3524; 354° u, 

II 111? 
721: 3597; 360°; 361!; 3643; 

II 883; 1094 
736: II 851, 86: 
740, 746, 747 u. 749: Ilg51 
767: 288%; II 1011 
768, 77 u. 774: IE 1041 
175: I 111° 
779: IL 1041u 2 
780—782: IL 1115 
783: II 1041 

784 u. 786: IT 1113 
788: II 1041 

789: I 111° 
790: II 1021 
793: 270° 

195 u. 798: II 111° 
799: II 104? 
807: II 111° 

|810: II 994 
|812, 815, 818, 819, 835 u. 

842—846: II 111° 
849: II 1115; 113° 
853: II 1115 
856: 285%; IT 111°; 113® 
857: II 1115, 1132 
862: 285%; II 1115; 113° 
863, 864, 871, 877, 882, 885, 

916, 919, 924, 928 u. 932: 
I 111° 

955: II 1082; 1115 
995: II 100° 
1020: IL 1113 
1092: 270° 
ill: 285% 
1150: 21; If 2988 
154—1156: 131° 
1166: 2843 
1174: 98* 

 



- &10D Register. 4. Ostraka und Verwandtes. - 
  

1227: 317%, II 52 
1234 cf. Rev. &g. IV. S.184: 

279°; 3431; 3524; 3542u.5, 
I 84: 

1235: 3131; 3521; 35425 
1251 u. 1252: 292°, IT 111° 
1276: 358* 
1278: 3131; 352%; 35425 
1306: 270° 

1315 u. 1316: 3431; 359%, 
354° 5 

1323: II 993 
WU: II götu, 973 
1313: II 85! 
1344 — 1346: 

354° wö5 

1361: 3597; 360°; 364; 11 881! 
1365: II 248 
1367: II 104? 
1372: 3771 
1397: 285* 
1406: 285% 
1415 u. 417: II 1113 
1424: 285% 
1426: I 1113 
1438: 21 
1452: II 1115 
1158 u. 1475: 285* 
1180: 379° 
1187: 308? 
1191: 3131; 3521; 354?u 5 
1196: 379? 

1198 u. 1505: Il 87° 
1518: 343", 352%, 354° 5 
1521: II 85! 
1526: 3131; 352%; 354?u- 5 
1527: II 87° 
1546: IT1041%3; 1082; 111° 
15.18: II 99° 
1561: 285* 
1587: I 104°; 112° 

1617 u. 1618: 2? 

Wilcken, Ostr. I. 

$. 116 Ostr. Brit. Mus. 12686: 
II 105? 

8.158, A.2 unpubl. gr. Ostr. 

3431; 3594, 

Berlin 4412; 3431, 3495;4 
lt .. ’ 

Ostr, Fay, 
5: 2921 
7: 3553 

10: 3015 
19: IE 137 

22: II 100°; 101! 
23: II 200°; 2011; 2461 

38: 316% : 
47: 368%; IL 1841 

Ostr. Kairo 
9522: II 882; 101! 

Ostr. Leipz. 
(in P. Leipz. I. S. 214) 

71, 75, 77 u. 78: II 343 
80: I 342 

Ostr. Tebt. 
(in P. Tebt. II S. 335 £.) 

Ostr. 1-3: II 331 

Revillout, Melanges   S. 275 Ostr. Louvre 8128: 
DI s5t 

  

American Journal of Philo- 
logy 

AÄXV 8,49 gr. Ostr. 15: 
II 334 

Bulletin de Yinstitut fran- 
cais d’archeologie orientale, 

le Caire   I (1902) S. 91, gr. Ostr, 
3—13 u. 14—25: 185* 

P.S.B.A. 
XXI (1901) S. 212 Ostr. 4: 

3431; 352%, 354-5 

Ostr. 5: II 973 

Verwandtes, 

Milne, Greek inseriptions 
(Catalogue general des anti- 
quites egyptiennes du Mu- 

see du Caire XVII) 
N. 9315 Mumien - Etikett: 

I 318 

N. 9350 
II 237° 

N. 9392 Mumien - Etikett: 
I 327 

Wilcken, Ostr. I. 
S. 65, A. 1 Holztafel der 
„ Fiziser Bibliothöque Na- 
Wionale N. 1893: 1105; 
$5111°5::2473,. 249°; -II 183 

Mumien -Etikett: 

[8% 66, 4.1" Hoiztafel des 
's:Brit Mus. N.5819: 110°; 

111°;-..247°5 2501 u 5, 
U 183   $. 66, A. 2 Berliner Holz- 

  

  
  

  

tafel N.8131: 111°; 2473; 
249°; II 183 

Archiv. 
I 8.340 Mumien-Etikett: 

97°; IE or 
P.S. B. A. 

XXVII (1905) $. 164 Mu- 
mien-Etikett 68: II 313; 
344 

B. Demotische, 

“Revillout, Melanges’ 
$. 117 dem. Ostr. Lourre 

789]Pl, II 83° 
S. 98 ebda. 7995: II 333 
S. 73ff. ebda. 8460: II 375 
S. 164/5 ebda. 9053: II 838 
S.108—111 ebda. 9066: IIs3s 
S.167 ebda. 9067: 21; IT 838 
5.166 ebda. 9069u.8.95—97 

ebda. 9070: II 83° 
S.165 ebda. 9074: 21, IIs3® 
8.165 ebda. 9075: 2ı 
8. 77 ebda. 9086: II 391 
S.187 ebda. 9091: II 933 
$. 166 ebda. 9150: 21, II 83° 
S. 98/99 ebda. 9152: IL 83° 

& 2. 
XLIl (1905) $. 57 dem. Ostr, 

Brüssel: II 335 

Rev. &g. 
VI 8.12, A. I dem. Ostr, 

Berlin 1657—1660: 359°; 
361° 

C, Bilingue, 

Rev. ee. 
IV S. 131 gr.-dem. Ostr. 

(= Ostr. Wilcken 1234): 
II 84? 

VII S.29 gr.-dem. Mumien- 
Etikett: 34° 

Spiegelberg, . 
Die demotischen Inschriften 
(Catalogue generale des 
antiquites &gyptiennes du 

Musde du Caire XV) . 

$. 84 gr.-demot. Holztafel 
Cairo 9392: II 316



VII. Quellenregister. 

5. Semitica. 

C. 1. Sen, 
1 . 484,43, 93, 111, 114 0. 121: 

7: 153° ı Tao 
I, 1 Schrader, Keilinschriftliche 122 u. 123: 171° Bibliothek IV 

130: 225° SEN. V, S.BON.X, 135: 171° S.166 N. I, 8.183, X. V, Kran 15 8.184 N. VIII: IT 205° 
Zimmern, Beiträge 144, 16 u. 147: 225° 

Meißner, Beiträge zum alt- Religion 
babylonischen Privatrecht $. 97 Text 120: 221°; 
S.8 N. 8/9, 14—20 u. 24:| 2aa® 

I 204 S. 117. Text 24: 221° 5, 
23992 Er 74 Peiser, Babylonische Ver- 

  

   

  

ger vea, 

va El em) 

Suousei 

Otto, Priester und Tempel. II. 

5. Semitica. 

träge des Berliner Museums 

zur 
Kenntnis der babylonischen 

  

   

  

    

417 

Ephemeris für semitische 
Epigraphik I 

S. 1524.: 171° 
S. 218 N. 24: 170° 
$. 335 N. 102: 170° 

P.S.B. A. 
XVI (1894) 8. 145. (mi- 

nüische Inschr.): 171° 

rev. arch, 
3° Scer., V (1885) $. 380 

(phön. Inschr.): 1531 

Rec. d’arch&ol. orient. 

V 8.300 (griech.-palmyr.:) 
399? 

- 

 



Druck von B. G, Teubner in Leipzig. 

 



  

  

DIE KULTUR DER GEGENWART 
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE HERAUSGEGEBEN von Pror. PAUL HINNEBERG. 
  
Die „Kultur der Gegenwart" soll eine systematisch aufgebaute, geschichtlich begründete 
Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten, indem sie die Fundamentalergebnisse 
der einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung für die gesamte Kultur der Gegenwart 
und für deren Weiterentwicklung in großen Zügen zur Darstellung bringt, Das Werk ver- 
einigt eine große Zahl erster Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft und Praxis 
und bietet Darstellungen der einzelnen Gebiete jeweils aus der Feder des dazu Berufensien 

in gemelnverständlicher, künstlerlcch gewählter Sprache auf knappstem Raume, 

TEIL I Abt. IN, ı 

. DIE ORIENTALISCHEN RELIGIONEN vu u. 267 S] Lex.-8. 1906. -Geh. M. 7.—, in Leinwand geb. M. 9.— Inhalt: Einleitung. Die Anfänge der Religion und die Religion der timitiven Völker: Edv. Lehmann. ie ägyptische Religion: Adolf Erman., Il. Die asiatischen Religionen: Die babylonisch-assyrische Religion: C. Bezold. Die indische Religion: H. Oldenberg. Die iranische Religion: H. Oldenberg. Die Religion des Islams: J. Goldziher., Der Lamaismus: A. Grünwedel. Die Religionen der Chinesen: J. J M, de Groot. Die Religionen der Japaner: a) Der Shintoismus: K, Florenz, b) Der Bud- dhismus: H. Haas. 

TEIL I Abt. IV 

DIE CHRISTLICHE RELIGION MIT EINSCHLUSS DER ISRAEL.-JÜD. RELIGION [X u. 752 S] Lex.-8, 1906. Geh. M. 16.—, in Leinwand geb. M. 18.— 
Auch in zwei Hälften: 

| 1. Geschichte der christlichen Religion. geh.M. 9,60, geb.M.11.— Inhalt: Die israelitisch-jüdische Religion: J. Wellhausen. Die Religion Jesu und die Anfänge des Christentums bis zum Nicaenum (325): A. Jülicher. Kirche und Staat bis zur Gründung der Staatskirche: A. Harnack. Griechisch-orthodoxes Christentum und Kirche in Mittelalter und Neu- zeit: N. Bonwetsch. Christentum und Kirche Westeuropas im Mittelalter: K. Müller. Katholisches Christentum und Kirche in der Neuzeit: F.X. Funk. Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit: E. Troeltsch. II. Systematische christliche Theologie. geh. M. 6.60, geb. M.8.— Inhalt: Wesen der Religion und der Religionswissenschaft: E, Troeltsch, Christlich-katholische Dogmatik: 4. Pohle, Christlich-katholische Ethik: J. Mausbach, Christlich-katholische prakt. Theologie: C, Krieg, Christlich. protestantische Dogmatik: W. Herrmann. Christlich-protestantische Ethik: R. Sceberg. Christlich-protestantische praktische Theologie: W, Faber. Die Zukunftsaufgaben der Religion u.d. Religionswissenschaft: H.J.Holtzmann, 
        Probeheft und Spezial-Prospekt (mit Auszug aus dem Vorwort des Herausgebers, 
der Inhaltsübersicht des Gesamtwerkes, dem Autoren -Verzeichnis und mit Probestücken aus dem Werke) umsonst und postfrei vom Verlag. 

    VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN 
  Otto, Priester u, Tempel II.  



Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin. 
  

Griechische Feste von religiöser Bedeutung mit AusschInß der 
atfischen. Untersucht von Martin P, Nilsson. [VI u. 490 S.] gr. 8. 1906. geh. #4 12.—, geb. K. 15.— 
Ausdem Vorwort: In der religlonsgeschichtlichen Forschung steht die Unter- suchung der Kulte jetzt mit Recht in dem Vordergrund. Die Kultbräuche bieten die zuyerläissigste Grundlage, um die Vorstufen der griechischen Religion zu erfassen. Nicht jeder Kultbrauch ist jedoch von dieser Art, sondern nur solche, die von Jahr zu Jahr in der durch eino nie unterbrochene Tradition geheiligten Form wiederholt werden, d.h. zu einem Festritus geworden sind. Um so zuversichtlicher kann man sich auf die Festriten berufen, da die schöpferische Kraft auf dem heortologischen Gebiet früh erloschen Ist. Die.Heortologie ist aber nicht nur in kultischer Beziehung wichtig, sondern Hefert auch Beiträge von einschneidender Bedeutung zu der Lösung der Probleme, die der griechische Polytheismus stellt. Die topographische Verbreitung der Feste ist für den Stammsitz oder Ursprung einer Gottheit wegweisend; denn wo sie zahlreiche und alte Feste hat, da muß sie auch heimisch sein. Die Art der an eine Gottheit angeschlossenen Feste zeigt an, wo der Schwerpunkt ihrer Bedeutung zu suchen ist. 

Mutter Erde. Ein Versuch über Volksreligion von Albrecht Dieterich. [VI u. 123 S.] gr. 8. 1905. geh. M 3.20, geb. K 3.80. 
Aus dem Vorwort: Mit dieser Abhandlung möchte ich mir den Grund legen für das, was ich apäter über „Die Formen des Zauberritus“, „Die Formen göttlicher Offen- barung“ und „Die Formen der Vereinigung des Menschen mit Gott“« (dies letzte als Neu- bearbeitung des zweiten Teiles meiner Mithrasliturgie) auf einmal vorlegen will. Ich würde gern vorher zu meiner Belehrung wissen, wieweit die Art der Untersuchung, die ich hier auf eines der tiofgreifendsten Probleme aller Rellgionsgeschichte anwende, Zustimmung und Widerspruch findet. Statt unnütz zu reden über „die religionsgeschichtliche Methode“, will ich zeigen, wie man es in einem bestimmten Falle nach meiner Meinung machen kann. Es gilt zunächst, eine Reihe solcher paradigmatischer Fälle zu untersuchen, um zur Er- forschung der Volksreligion im tiefern Sinne vorzudringen, ohne die allo höheren und höchsten geschichtlichen Religionen gar nicht oder falsch verstanden werden. 

Sonimertag. Von Albrecht Dieterich. Mit 3 Abbildungen im Text und auf einer Tafel. [38 S.] gr. 8. 1905. geh. 4 1.— 
Von dem Kinderfest des Sommertages ausgehend, zeigt der Verfasser, wie das, „was einst in deutlichen, wenn man will, rohen Formen als heilige Handlung der Religion des ganzen Volkes begangen ward, nun zu den Kindern, wenn man einmal so sagen darf, herabgekommen, ein liebliches Kinderfest geworden ist, das die mächtigen geheimnisvollen Zauberriten der Zeugung und Fruchtbarkeit im fröhlichen Spiel der Kleinen lieblich ver- schleiernd bewahrt hat“. Er zeigt, daß nicht nur bei unseren germanischen Vorfahren, sondern auch im klassischen Altertum gleiche Gebräuche bestanden haben, und zwar be- sonders an zwei nach sachkundigem Urteil „binreißenden Zauber“ auf den Betrachter ausübenden Bildern aus Ostia, die einen ganz ähnlichen Aufzug von Kindern darstellen, wie ihn unser „Sommertag“ heute bietet. “ 

Hellenistische Wundererzählungen von R. Reitzenstein. [Vu.1728.] gr. 8. 1906. geh. M 5.—, geb. H T.— 
Das Buch soll nicht eine erschöpfende Aufzählung der hellenistischen Wunder- erzählungen bieten, sondern zunächst ihren Hterarischen Charakter, ihre Technik und die zugrunde liegenden ästhetischen Theorien an ausgewählten Beispielen erläutern und die phantastische Erzählung durch die verschledenen Literaturzweige (Satire, philosophische Memorabilien usw.) verfolgen. Das Ziel war dabei eine möglichst acharfe Scheidung der verschiedenen Arten hellentstischer Erzählung und besonders die Sonderung der Wunder- erzählung von dem Roman. Doch mußte schon dabei die frühchristliche Literatur (bes. Apostelakten und Mönchserzählungen) in breiterem Umfang herangezogen werden, da sie für dio volkstümlichen Urtypen fast einzig die Belege bietet. Ihr Charakter als im wesentlichen freie Dichtung, nicht als „Legende“ soll durch diese Zusammenstellung näher erläutert werden. 

Die Dipylongräber und die Dipylonvasen. Von Frederik Poulsen. Mit 3 Tafeln. [VIu. 138 S.] gr. 8. 1905. geh. .# 6.—, ab. AT. 
Die Ausgrabungen der letzten Jahre haben unser Wissen auf dem in der vor- liegenden Arbeit behandelten Gebiete bedeutend vermehrt, und zum erstenmal sind hier die neuentdeckten Gräber auf der athenischen Akropolis und die von Skias in Eleusis aus- gegrabenen mit den früher bekannten Dipylongräbern des äußeren Kerameikos zusammen- gestellt. Diese Gräber sind vom größten kultur- und religionsgeschichtlichen Interesse, weil sie, mit den homerischen Liedern gleichzeitig, vom nachhaltigen Einfluß der so- genannten mykenischen Kulturperiode zeugen. In der Ausstattung der Gräber, im Gräber- kult und in den Beigaben lebt der alte Anfmismus fort, aber zugleich tritt mit der Leichen- verbrennung eine Abschwächung des alten Ahnenkultus ein. Nach der Feststellung der Fundumstände werden im zweiten Teil Herkunft und Entwicklung der Dipzlonornamentik eingehend besprochen. Die Entwicklung, die man früher leugnen wollte, geht nach ge- wissen Gesetzen vor sich, die zum Teil jedem primitiven Kunststil gemeinsam sind. Oft aber offenbart sich in der Dekoration eine so erstaunliche Eigenart, ein so ausgeprägtes Stilgefühl, eine solche Kühnheit der Phantasie, daß wir nicht umhin können, diese ersten Zeugnisse attischer Kunst und attischen Geistes zu bewundern.



Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin. 
Aus den griechischen Papyrusurkunden. Ein Vortrag, gehalten auf der VI. Versammlung deutscher Historiker zu Hallea.S.am 5. April 1900. Von Prof. Dr. Ludwig Mittels. [50 8.] 8. 1900. geh. 4 1.20. „Es war ein verdienstvolles Unternehmen von Ludwig Mitteis, in einem Vortrage 
auf dem diesjährigen deutschen Historikertage zu Halle einem weiteren Kreise von Histo- 
rikern die neueren Ergebnisse der griechischen Papyrusurkunden vorzuführen. . ,„ Dieser 
Überblick über die inhaltreiche Schrift dürfte zum Beweise dessen genügen, wie viele 
wichtige Probleme dor antiken Geschichte auf Grund der Papyrusfundo der Lösung näher 
gebracht werden. Allen Historikern und Altertumsforachern sei daher die Schrift zur Ein- 
führung in die Papyruskunde aufs dringendste empfohlen.* (Dentsche Literaturzeitung.) 
Die Bodenpacht. Agrargeschichtliche Papyrusstudien von Dr. Stefan Waszyıfski. 1 Band: Die Privatpacht. [XII u. 179 S.] gr. 8. 1905. geh. HM 6.—, geb, #8. 

Von den sehr zahlreichen und verschiedenartigen Urkunden, die zu der antiken 
Agrargeschichte in Beziehung stehen, hat der Verfasser die Pachtverträge, die sich 
über ein volles Jahrtausend (etwa 500 v. bis 600 n. Chr.) hin erstrecken, ala Ganzes 
gefaßt und die hundert und etlichen Urkunden als Einheit behandelt, Die Urkunden 
stammen zwar alle aus 8ypten, doch führen sie durch die Fragen, zu welchen sie an- 
regten, über Ägyptens Grenzen hinaus nach Griechenland und Rom, in manchen Momenten 
such in unsere moderne Zeit herüber. Sie enthalten sowohl Materialien zur vergleichenden 
Rechts- als auch solche zur allgemeinen Wirtschaftsgeschichte. Speziell für den antikon 
Historiker sind slo besonders dadurch von Bedeutung, daß sie den Übergang von der 
freien Pacht über den halbfreien Kolonat hin in den völlig unfreien und in die Sklaverei 
in Einzelheiten illustrieren, — Band II, der die Staatspacht behandelt, soll in Bälde folgen. 
Der Seelenvogel in der alten Literatur und Kunst. Eine mythologisch- archäologische Untersuchung von Georg Weicker. Mit 103 Abbildungen im Text. [VI u. 218 S.] gr. 4. 1908, geb. 4 23.— Im ersten Teil werden die dämonischen Gestalten der niederen griechischen 
Mythologie, speziell die Sirenen, nach Ihren hervorstechendsten Eigenschaften, der Blut- 
gier, dem Streben nach Lebensgenuß und dem Gesange, als Seelenweson gedeutet und 
der Glaube an die Vogelgestalt der Menschonsoele an der Hand der von vorhomerischer 
bis in spätrömische Zeit reichenden literarischen und monumentalen Quellen als grie- 

vogels, der Vogel mit bärtigem oder unbärtigem Menschonkopf, verfolgt, und auf Grund 
des umfänglichen Denkmälermaterials der Nachweis erbracht, daß alle „Sirenen“ und 
„Harpyicn“ der antiken Kunst sich auf zwei ägyptische Haupttypen zurückführen lassen, 
welche schon in hocharchaischer Zeit yon der ostgriochischen Kunst aufgenommen und 

Poimandres. Studien zur griechisch-ägyptischen und frühchristlichen Literatur. Von R, Reitzenstein. [VII u. 382 $.] er. 8. 1904, geh. 4 12.—, geb. M 15.— 
\ Das Buch Ist bestimmt, die religiösen Neubildungen, welche das Eindringen des 

Griechentums im Orient bervorrief, auf einem engen Gebiet zu verfolgen. Es nimmt zur 
Grundlage die von der Theologie wie Philologie gleichmätig vernachlässigten Hermetischeu 
Schriften und sucht zunächst deren Grundcharakter, Zusammenhänge mit den Zauber- 
papyri und Verhältnis zur altägyptischen Religion zu bestimmen. Es ergibt sich, daß 
mindestens seit Begion unserer Zeitrechnung in Agypten eine Fülle kleinerer Gemeinden 
bestehen, deren Gründer nationale Traditionen, uralte Anschauungen, dio zum Teil nur 
noch im Zauber und Volksglauben fortleben, mit neuen Gedanken, wie den Grundlehren 
der astrologischen Religion oder babylonischen bzw. persischen Mythen, verbinden und 
ihr System in die Formeln und Begriffe der griechischen Philosophie kleiden. Charakte- 
ristisch für alle ist dabei der Glaube an eine fortwirkende unmittelbare Offenbarung 
Gottes, welche ihren Träger, den Propheten, weit über die gläubige Gemeinde heraushobt, 
ja ihn — wenigstens zu der Zeit, als dieser hellenistische Mystizismug seinen Höhepunkt 
erreicht — als Heiland der Welt oder als Gottessohn erscheinen läßt, Die Wirkung dieser weit über Ägypten hinaus verbreiteten hellenistischen 
Literatur von Visionserzählungen, Predi 

i 
dem Judentum, und zwar hier etwa von neutestamentlicher Zeit bis ins Mittelalter 
hinein, andorerseits in der frühchristlichen Literatur. Aber zahlreich scheinen die Ent- 
lehnungen einzelner literarischer Typen, Bilder, Begriffe und Formeln, z.B. in dem 
Hirton des Hormas, dem Martyrium Petri, den Logia Jesu, aber schwächer auch schon 
in einzelnen Teilen der Apokalypse, des vierten Evangeliums und der paulinischen Briofe, 
Die Kenntnis dieser hollenistischen Propheten läßt uns ferner Persönlichkeiten wie Philo 
in schärferem Lichte erscheinen und verhilft vielleicht zu einer genaueren Kenntnis der. 
Geschichte des Platonismus im Orient.



Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin. 

Der heilige Tychon. (Sonderbare Heilige. Texte und Untersuchungen IL.) Von U. Usener. (VIE u.1628.] gr. 8. 1907, geh. 4 5.—, geb. 4 6.— 
Aus dem Vorwort: „‘Auf grund der zum theil bisher unveröffentlichten texte von zwei hellenischen göttern, die man nicht im christlichen himmel erwarten sollte, von Yriapos und Aphrodite, soll gezeigt werden, dass sie thatsächlich von der christlichen kirche übernommen und zu heiligen umgebildet worden sind. Die untersuchung über das leider sehr lückenhaft erhaltene Leben des heiligen Tychon wird zu sprachlichen, rhythmischen und litterarhistorischen erörterungen anlass geben. Die legenden der Pelagia (1879 als widmungsschrift an die Trierer versammlung deutscher philologen und schul- männer erschienen) werden durch eine anzahl neuer texte vermehrt sein, unter andereın eine kritische bearbeitung der nur einmal ungenügend herausgegebenen Maria Aegyptiaca bringen’ Mit diesem im August 1905 für die mittheilungen des Teubnerschen verlages niedergeschriebenen worten entwickelte Hermann Usener den plan des werkes, dessen 1. heft — die letztere größere arbeit, die ihm zu vollenden vergönnt war — hiermit der Öffentlichkeit übergeben wird. — Diesem 1. hefte wird ein 2, nicht folgen. Zwar liegen die rohmaterialien zu ihm, das den titel ‘Legenden der Pelagia’ führen sollte, in der haupt- sache vor, allein sie äußerlich zusammengestellt unter Useners namen zu veröffentlichen, wäre, wenn auch nicht unmöglich, jedenfalls nicht in soinem sinne gewesen. Es ist daher die einleitung in den von A. Dieterich herausgegebenen ‘Vorträgen und aufsätzen von H. Usenor’ abgedruckt, und ebenso wird sorge getragen werden, dass das, was zur ver- mehrung der texte herbeigeschafft ist, nicht ungenutzt bleibt.“ . 

Kosmas und Damian, Texte und Einleitung. Von Ludwig Deubner, [VII u. 240 S.] gr. 8. 1907. geh.  8.—, geb. 4 9.— 
In diesem Buche findet man eine Ausgabe der griechischen Akten der Heiligen Kos- mas und Damian unter Zugrundelegung des gesamten erreichbaren handschriftlichen Materials. Schriftstücke von minderwertigem Charakter wie die Symeonische Vita und die Enkomien sind fortgelassen. Die Ausgabe enthält das Leben der sogenannten asiatischen Heiligen und deren Wunder (die Zahl dieser ist gegen Wangnereck um 22 vermehrt), sowie die Martyrien der römischen und arabischen Heiligen. Benutzt sind 36 Handschriften, die der Verfasser größtenteils selbst verglichen und abgeschrieben hat. Die Einleitung legt im ersten Kapitel das Material der Überlieferung dar, unternimmt dessen Rezension und weist innerhalb der Wunder eine Reihe von Serien nach, die sich doutlich voneinander abheben. Das zweite Kapitel erörtert die Anfänge des Kultes: es verstärkt den Beweis für die Ableitung der Heiligen von den Dioskuren (rgl. de incubatione p. 77 ff.) und sucht vor allem die Frage zu lösen, wie es komme, daß im griechischen Kirchenjahr an verschiedenen Tagen drei Heiligenpaare derselben Namen verehrt werden. Dem Buche ist ein Wortregister beigegeben, da alles irgendwie, besonders in sachlicher Beziehung, Wissenswerte ver- zeichnet. Dazu tritt ein grammatischos Register und ein Register der Bibelstellen. 

Archiv für Religionswissenschaft, Begründet vonAlbrechtDieterich, 
Herausgegeben von Prof. Dr. Richard Wünsch. Jährlich 4 Hefte 
zu je etwa 7 Druckbogen; der Preis für den Jahrgang beträgt 
4 16.—; mit der „Zeitschriftenschau“ der Hessischen Blätter für 
Volkskunde 4 20.— 
Das „Archiv für Religionswissenschaft“ will in seiner Neugestaltung zur Lösung der nächsten und wichtigsten auf diesem Gebiete bestehenden Aufgaben, der Erforschung des allgemein ethnischen Untergrundes aller Religionen, wie der Genesis unserer Religion, des Unterganges der antiken Religion und des Werdens des Christentums, insbesondere die verschiedenen Philologien, Völkerkunde und Volkskunde und die wissenschaftliche Theologie vereinigen. Die Förderung vorbereitender Arbeit, wie sie eine Zeitschrift leisten kann, ist hier zum gegenwärtigen Zeitpunkt in besonderem Maße berechtigt. Der Aufgabe der Vermittlung zwischen den verschiedenartigen Forschungsgebieten soll die Einrichtung der Zeitschrift besonders entsprechen. Neben der I. Abteilung, die wissenschaftliche Abhandlungen enthält, sollen als IL Abteilung Berichte stehen, in denen von Vertretern der einzelnen Gebiete kurz, ohne irgendwie Vollständigkeit anzustreben, die hauptsächlichsten Forschungen und Fortschritte religionsgeschichtlicher Art in ihrem be- sonderen Arbeitsbereiche hervorgehoben und beurteilt werden. Regelmäßig sollen in fester Verteilung auf zwei Jahrgänge wiederkehren zusammenfassende Berichte über wichtige Er- scheinungen auf den verschiedenen Gebieten der Religionswissenschaft, s0 z.B. für semitische Religionswissenschaft (C. Bezold und Fr. Schwally; Islam: C. H. Becker), für ägyptische (A. Wiedemann), indische (H. Oldenberg und W. Caland), klassische (L. Deubner, A. von Domaszewski, G. Karo und R. Wünsch), germanische (F. Kauffmann), ferner für Völker- kunde (K. Th. Preuß), Volkskunde usw. Gelegentlich sollen in zwangloser Auswahl und Aufeinanderfolgs Berichte über andere Gebiete ihre Stelle finden, so über neugriechische Volksreligion (N. G. Politis und Bernh. Schmidt), über keltisch- germanische Religion (M. Siebourg), tiber slawischo Volkareligion (Javorsky), über russischo Volksreligion (L. Deubner). Die III. Abteilung soll Mitteilungen und Hinweise bringen, durch die wichtige Entdeckungen, verborgenere Erscheinungen, auch abgelegenere und vergessene Publikationen früherer Jahre in kurzen Nachrichten zur Kenntnis gebracht werden sollen, ohne daß auch hier irgendwie Vollständigkeit angestrebt würde, 

Auf Wunsch wird den Abonnenten des Archivs die Zeitschriftenschau der Hessischen Blätter für Volkskunde zum Preise von “4 4.— jährlich geliefert. Dort werden regelmäßig alle Beiträge zur Volkskunde aus Zeitschriften möglichst vollständig mit kurzer Inhaltsangabe aufgeführt und am Schluß des Jahrgangs ein sachliches General- register beigefügt. 
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